
 
 
 
 
 
 
 

Kommunale Begehren und Entscheide –  
die unmittelbare Bürgerbeteiligung in Baden-Württemberg 

seit der Änderung der Gemeindeordnung 2005 und  
mögliche Optimierungen der gesetzlichen Ausgestaltung 

 
 
 
 

Bachelorarbeit 
 

zur Erlangung des Grades einer 
Bachelor of Arts (B.A.) 

im Studiengang gehobener Verwaltungsdienst – Public Management 
 
 

vorgelegt von 
 

Anja Rieck 
Scheidemannstr. 40 
89518 Heidenheim 

 
 

Studienjahr 2010/2011 

 
 
 

Erstgutachter: Prof. Dr. Peter-Paul Alber 
Zweitgutachter: KOVR Heinz Pflumm, Leiter des Kommunalamtes, Zollernalbkreis



 II 

Inhaltsverzeichnis 

Inhaltsverzeichnis ............................................................................... II 

Abkürzungsverzeichnis ....................................................................IV 

Abbildungsverzeichnis ...................................................................... V 

Tabellenverzeichnis............................................................................ V 

 

1 Einleitung ............................................................................................ 1 

2 Allgemeine Grundlagen................................................................... 4 

2.1 Bürgerbegehren und -entscheid .......................................................................4 

2.2 Ratsbegehren und -referendum........................................................................5 

2.3 Gesetzliche Ausgestaltung ................................................................................6 

2.3.1 Initiierungsphase .......................................................................................7 

2.3.2 Qualifizierungsphase ................................................................................9 

2.3.3 Parlamentarische Interaktionsphase....................................................10 

2.3.4 Öffentliche Meinungs- und Entscheidungsphase...............................11 

3 Die direktdemokratische Kultur seit 2006 ................................ 13 

3.1 Datenbasis .........................................................................................................13 

3.2 Analyse ...............................................................................................................14 

3.2.1 Häufigkeit..................................................................................................15 

3.2.2 Erfolgsquote von kommunalen Begehren ...........................................16 

3.2.3 Unzulässigkeitsgründe ...........................................................................18 

3.2.4 Themenwahl.............................................................................................20 

3.2.5 Beteiligung und Erfolg von kommunalen Entscheiden......................21 

3.3 Ergebnisse .........................................................................................................22 

3.4 Schlussfolgerungen ..........................................................................................23 

4 Optimierungen der gesetzlichen Ausgestaltung ................... 26 

4.1 Die Zulässigkeitsentscheidung .......................................................................26 



 III 

4.2 Der Kostendeckungsvorschlag .......................................................................28 

4.2.1 Abschaffung des Kostendeckungsvorschlags ....................................29 

4.2.2 Herabsetzung der Anforderungen ........................................................31 

4.3 Themenbeschränkung......................................................................................32 

4.3.1 Allgemeine Aspekte ................................................................................34 

4.3.2 Bauleitplanung .........................................................................................35 

4.3.3 Kommunalabgaben, Tarife und Entgelte.............................................39 

4.4 Frist für Korrekturbegehren .............................................................................41 

4.5 Abstimmungsquorum für kommunale Entscheide .......................................45 

4.5.1 Notwendigkeit eines Quorums ..............................................................46 

4.5.2 Höhe des Quorums .................................................................................48 

5 Fazit..................................................................................................... 53 

 

Anlagenverzeichnis ...........................................................................VI 

Quellenverzeichnis ............................................................................IX 

Erklärung ...........................................................................................XVI 

 



 IV 

Abkürzungsverzeichnis 
 

Abs.    Absatz 

a. F.    alte Fassung 

BauGB   Baugesetzbuch 

BV    Bundesverband 

BW    Baden-Württemberg 

DÖV    Die öffentliche Verwaltung 

erw.    erweiterte 

ESVGH Entscheidungssammlung des Hessischen Ver-

waltungsgerichtshofs und des Verwaltungsge-

richtshofs Baden-Württemberg 

e. V.    eingetragener Verein 

EW    Einwohner 

f.    folgende 

ff.    fortfolgende 

Fn.    Fußnote 

GBl.    Gesetzblatt 

GemO   Gemeindeordnung von Baden-Württemberg 

Hrsg.    Herausgeber 

i. d. F. v.   in der Fassung vom 

k. A.    keine Angabe 

LV    Landesverband 

NVwZ    Neue Verwaltungszeitschrift 

o. J.    ohne Jahr 

o. S.    ohne Seite 

Rdn.    Randnummer 

VE-Ranking   Volksentscheid-Ranking 

VGH    Verwaltungsgerichtshof 

WWW    World Wide Web 

ZfBR Zeitschrift für deutsches und internationales 

Bau- und Vergaberecht 



 V 

Abbildungsverzeichnis 
 

 

Abbildung 1: Anzahl der kommunalen Begehren  

der Jahre 1975 bis 2009......................................................15 

 

 

 

 

Tabellenverzeichnis 
 

 

Tabelle 1: Erfolgsquote von Bürgerbegehren...........................................17 

 

Tabelle 2: Unzulässigkeitsgründe.............................................................18 

 

Tabelle 3: Erfolg kommunaler Entscheide................................................21 

 

Tabelle 4: Abhängigkeit des Scheiterns kommunaler Entscheide  

von der Gemeindegröße im Zeitraum 1975 bis 2009 ..............49 

 

Tabelle 5: Abhängigkeit des Scheiterns kommunaler Entscheide  

von der Gemeindegröße im Zeitraum 1975 bis 2009  

bei Geltung der bayerischen Regelungen ...............................51 

 



 1 

1 Einleitung 

 
„Soviel Partizipation wie möglich, soviel Repräsentation wie nötig.“1 
 

Diese Forderung gibt in einfachen Worten Antwort auf eine Frage, die lan-

ge Zeit kontrovers diskutiert wurde: Sind Instrumente bürgerlicher Partizi-

pation verfassungskonform? Können sie in einer repräsentativ ausgestal-

teten Demokratie wie der Bundesrepublik Deutschland existieren? Hierbei 

sind bürgerliche Partizipation, unmittelbare Bürgerbeteiligung sowie direk-

te Demokratie bedeutungsgleich2 und als aktive Mitwirkung der Bürgerin-

nen und Bürger3 an Entscheidungsprozessen zu politischen Sachfragen4 

zu verstehen. Inzwischen wird mehrheitlich5 die Auffassung vertreten, 

dass direktdemokratische Elemente nicht nur als verfassungsrechtlich un-

bedenkliche Ergänzungen und Erweiterungen der repräsentativen Grund-

ordnung zu sehen sind, sondern sogar als eine Grundvoraussetzung.6 

Damit steht nicht mehr die Frage nach dem „Ob“ von bürgerlicher Mitwir-

kung im Mittelpunkt; vielmehr hat sich die Diskussion dem „Wie“ zuge-

wandt. Die Ausgestaltung der unmittelbaren Bürgerbeteiligung wird insbe-

sondere im Bezug auf Land und Kommune immer wieder kritisch erörtert. 

Da sie auf jeder Staatsebene andere Formen annimmt, beschränkt sich 

diese Arbeit auf diejenige, die als „ursprüngliches Feld für eine politische 

Betätigung des Bürgers“7 beschrieben wird und der daher die größte Be-

deutung zukommt: die kommunale Ebene. In den Kommunalverfassungen 

der Länder finden sich viele Facetten bürgerlicher Mitwirkung, wobei nur 

zwei einstimmig als echte, aktive und weitestgehende Beteiligungsformen 

                                                           
1 Maihofer 1994, Rdn. 83 f., zitiert in: Knemyer 1997, S. 33. 
2 In der Literatur finden sich unterschiedliche Begriffsverwendungen. Deubert (1987) 
trennt zwischen direkte Demokratie und unmittelbarer Bürgerbeteiligung. Bei 
Jung/Knemeyer (2001) werden alle drei Begriffe gleich verwendet, während Knemeyer 
(1997) der Partizipation zuvor bewusst eine andere Bedeutung zumisst. 
3 Aus Vereinfachungsgründen wird im weiteren Verlauf nur die männliche Form verwen-
det. 
4 Personelle Direktwahlen (Bürgermeister, Volksvertretungen) werden nicht darunter sub-
sumiert, da sie als Teil der repräsentativen Demokratie zu sehen sind, vgl. Schil-
ler/Mittendorf 2002, S. 11. 
5 Kost 2008, S. 10; Spies 1999, S. 67; Deubert 1987, S. 11. 
6 Kost 2005, S. 7. 
7 Kost 2008, S. 36. 
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angesehen werden, da allein sie den Bürgern die Möglichkeit geben, im 

Rahmen einer Einzelfallentscheidung an die Stelle ihrer Volksvertretung 

zu treten und Entscheidungsprozesse nicht nur anzustoßen, sondern auch 

selbst abzuschließen: kommunale Begehren und Entscheide.8 Aufgrund 

ihrer Relevanz stehen sie im Hinblick auf die Frage nach dem „Wie“ der 

Ausgestaltung direktdemokratischer Instrumente auf Kommunalebene im 

Mittelpunkt und sind daher auch zentrales Thema vorliegender Arbeit.  

 
Kommunale Begehren und Entscheide wurden in den Ländern größten-

teils in den 90er Jahren eingeführt. Nur BW als „Mutter der Demokratie“9 

hat seinen Bürgern diese Instrumente schon 1956 zur Verfügung gestellt, 

die Regelungen in der Folgezeit aber kaum reformiert. So machte spätes-

tens das 1. Volksentscheid-Ranking (VE-Ranking), das 2003 vom Interes-

senverband Mehr Demokratie e. V. durchgeführt wurde, deutlich, dass 

anwendungsfreundlichere Regelungen von Nöten waren: BW hatte im Be-

reich unmittelbarer Bürgerbeteiligung auf Kommunalebene die Schulnote 

5,0 erhalten.10 Nach großen Bemühungen der SPD-Fraktion und Mehr 

Demokratie e. V. konnte 2005 eine Reform der GemO a. F.11 durchgesetzt 

werden, die auch § 21 (Bürgerentscheid, Bürgerbegehren) umfasste. Im 

2. VE-Ranking von 2007 hatte sich das Land um genau eine Note verbes-

sert und belegte zusammen mit Bremen den achten bzw. neunten Platz.12  

 
Wie sollte § 21 GemO13 ausgestaltet sein, damit BW im nächsten Ranking 

noch besser abschneidet? Können und sollen die für den ersten Platz ge-

forderten Regelungen umgesetzt werden? Um diese Fragen zu beantwor-

ten, erläutert diese Arbeit in Kapitel zwei zunächst die Begriffe kommunale 

Begehren und Entscheide, bevor auf deren rechtliche Ausgestaltung vor 

und nach der Änderung der Gemeindeordnung im Jahre 2005 eingegan-

                                                           
8 Paust 2000, S. 43; Jung/Knemeyer 2001, S. 85; Peine/Starke 2007, S. 740. 
9 Wehling 2005, S. 14. 
10 BV Mehr Demokratie e. V. 2003, S. 5. 
11 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, i. d. F. v. 24. 07. 2000, GBl. S. 864, zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 14. 12. 2004, GBl. S. 882, zitiert als GemO a. F. (Anlage 1). 
12 BV Mehr Demokratie e. V. 2007, S. 5. 
13 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, i. d. F. v. 24. 07. 2000, GBl. S. 581, zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 04. 05. 2009, GBl. S. 185, zitiert als GemO. 
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gen wird. Im dritten Kapitel steht die Analyse der Nutzung und der Effekti-

vität von Begehren und Entscheiden seit 200614 im Mittelpunkt. Als Basis 

dienen die Daten der in BW in diesem Zeitraum durchgeführten direktde-

mokratischen Verfahren. Die Analyse in Verbindung mit einem verglei-

chenden Blick auf die Vorgänge von 1975 bis 2005 und einer hypotheti-

schen Betrachtung der Situation ohne Änderung des § 21 sollen zum ei-

nen aufzeigen, welche Erfolge die bereits angepassten Regelungen erzielt 

haben und zum anderen, welche Vorgaben (immer) noch als Schwach-

punkte zu werten sind. Die Ergebnisse dieses Kapitels helfen, die Rege-

lungen herauszufiltern, die für weitergehende Anpassungen geeignet und 

wichtig erscheinen. Kapitel vier behandelt daraufhin die Frage ob – und 

wenn ja wie weit – die in Kapitel drei ausgewählten gesetzlichen Vorgaben 

optimiert werden können und sollen. Hierzu werden Beispiele aus anderen 

Bundesländern oder von Interessengruppen diskutiert. Interviews mit Per-

sonen aus Politik und Praxis15 fließen in diese Diskussionen ein und hel-

fen, zu einem Ergebnis zu kommen, das einerseits die unmittelbare Bür-

gerbeteiligung auf Kommunalebene durch einen erleichterten Zugang der 

Bürger zu kommunalen Begehren und Entscheiden stärkt, andererseits 

den Verwaltungsapparat nicht behindert und die Gesamtverantwortung 

weiterhin beim Rat belässt. Resultat dieser Arbeit ist ein neuer Gesetzes-

entwurf des § 21 GemO, in den die Ergebnisse der Abwägungen und Dis-

kussionen in Kapitel vier einfließen.  

                                                           
14 Genauer: seit 08. 08. 2005, da die Gesetzesreform an diesem Tag in Kraft trat. Die 
Begehren und Entscheide die noch 2005 stattfanden, jedoch schon nach den neuen Re-
gelungen behandelt wurden, werden begrifflich jedoch 2006 zugeordnet. 
15 Siehe Anlagen 17 bis 21. 
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2 Allgemeine Grundlagen 

 
Bevor die durchgeführten kommunalen Begehren und Entscheide seit 

2006 analysiert und deren gesetzliche Regelungen auf Optionen zur Op-

timierung geprüft werden können, ist es notwendig, sich genauer mit den 

Untersuchungsobjekten zu befassen. Was sind kommunale Begehren und 

Entscheide? Wie waren und sind sie rechtlich ausgestaltet? Um diese 

Fragen zu beantworten, werden im Folgenden die für diese Arbeit wichti-

gen Formen unmittelbarer Bürgerbeteiligung erläutert und deren gesetzli-

che Ausgestaltung in der Gemeindeordnung vor und nach der Gesetzes-

änderung vom 28. Juli 2005, in Kraft getreten am 8. August 2005, aufge-

zeigt. 

 
Im weiteren Verlauf vorliegender Arbeit werden die Bezeichnungen „di-

rektdemokratische Verfahren“ oder „kommunale Abstimmungen“ als O-

berbegriffe für kommunale Begehren und Entscheide verwendet. Begeh-

ren (Bürgerbegehren und Ratsbegehren) sind, wie im Folgenden noch 

erläutert wird, keine Abstimmungen im engeren Sinne. Da sie mit den Ent-

scheiden (Bürgerentscheid und Ratsreferendum) jedoch eine Einheit, ein 

Begriffspaar bilden, werden auch die Begehren den kommunalen Abstim-

mungen zugeordnet. 

 

 

2.1 Bürgerbegehren und -entscheid 

 
Bürgerbegehren und -entscheid bilden in der Regel ein zweistufiges Ver-

fahren: Mit dem Bürgerbegehren (Initiativrecht) beantragt die Bürger-

schaft, über eine Sachfrage selbst entscheiden zu dürfen, d. h. einen Bür-

gerentscheid (Entscheidungsrecht) durchzuführen.16 In BW wird zwischen 

Initiativ- und Korrekturbegehren unterschieden, wobei die Trennung auf 

die unterschiedlichen Zielrichtungen zurückzuführen ist. Das Korrekturbe-

gehren, auch kassierendes Begehren genannt, richtet sich gegen einen 

                                                           
16 Paust 2000, S. 11, 43. 
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Ratsbeschluss. Es zielt darauf ab, Entscheidungen des Gremiums, die die 

Bevölkerung nicht tragen will, aufzuheben. Ein Korrekturbegehren hat da-

mit in erster Linie eine Abwehrfunktion. Es soll wie ein „Damokles-

schwert“17 über den Entscheidungen des Rates schweben und schon al-

lein durch die Möglichkeit seiner Nutzung regelnden Charakter entfalten.18 

Dem Initiativbegehren oder initiierenden Begehren liegt ein innovativer 

Gedanke zu Grunde. Es behandelt Themen, mit denen sich der Rat noch 

nicht (eingehender) beschäftigt hat.19 Diese Form kommt weit weniger 

häufig vor als das Korrekturbegehren. In den Jahren 2000 bis 2009 wur-

den etwa 77 % aller Bürgerbegehren zur Abwehr eines Ratsbeschlusses 

eingereicht; ca. 15 % konnten nicht ausgewertet werden, da keine ent-

sprechenden Angaben vorhanden waren. Somit hatten nur ca. 8 % aller 

Bürgerbegehren innovativen Charakter.20 

Ein erfolgreich durchgeführtes Bürgerbegehren, ob nun kassierend oder 

initiierend, mündet in einem Bürgerentscheid. Die Bürger der Kommune 

stimmen über die eingereichte Sachfrage ab; hierbei gelten die Regelun-

gen des Kommunalwahlgesetzes (§ 21 Abs. 8 GemO). Das Ergebnis ei-

nes erfolgreichen Bürgerentscheids hat die rechtliche Wirkung eines end-

gültigen Ratsbeschlusses (§ 21 Abs. 7 GemO). 

 

 

2.2 Ratsbegehren und -referendum 

 
Ebenfalls zu den kommunalen Abstimmungen gehören Ratsbegehren und 

-referenden. Erstgenanntes ist das Pendant zum Bürgerbegehren mit dem 

Unterschied, dass der Antrag auf Durchführung einer Abstimmung von 

den Mitgliedern des Rats gestellt wird und nicht von der Bevölkerung 

selbst. In BW ist für ein erfolgreiches Ratsbegehren eine Zwei-Drittel-

Mehrheit im Gremium erforderlich (§ 21 Abs. 1 GemO). Es werden vor-

                                                           
17 Paust 2000, S. 155. 
18 Ebenda. 
19 Ebenda, S. 58 f. 
20 Siehe: Auswertung aller direktdemokratischer Verfahren 1975 – 2009, real und fiktiv 
(Anlage 3). 
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wiegend vier Gründe genannt, die den Rat dazu veranlassen, die Ent-

scheidung über eine Angelegenheit den Bürgern zu überlassen: 

1. durch Bestätigung der Bürger soll eine Entscheidung ein höheres 

Maß an Legitimation erhalten, 

2. eine langwierige Auseinandersetzung mit einer sehr strittigen Ange-

legenheit, die – egal mit welchem Ausgang – womöglich zu einem 

Korrekturbegehren führt, soll vermieden werden, 

3. es soll einem Bürgerbegehren zuvorgekommen werden oder  

4. ein unzulässiges Bürgerbegehren ermöglicht werden.21  

 
Das dem Ratsbegehren folgende Ratsreferendum steht dem Bürgerent-

scheid in Durchführung und Wirkung gleich. Die differierende Bezeichnung 

bringt lediglich zum Ausdruck, dass die Abstimmung aufgrund eines Rats-

begehrens, also eines Antrags von Seiten des Vertretungsorgans durch-

geführt wurde.  

 

 

2.3 Gesetzliche Ausgestaltung 

 
Damit kommunale Abstimmungen zum Erfolg führen und ihre Wirkung ent-

falten können, müssen einige Vorgaben eingehalten werden. Diese sind 

für BW im § 21 GemO festgelegt. Im Folgenden werden die Vorausset-

zungen nach der alten und der aktuellen Fassung erläutert, um die Grund-

lage für die Ausführungen des dritten Kapitels zu legen. Anhand eines 

Phasenmodells, das den Ablauf kommunaler Abstimmungen in einzelne 

Schritte unterteilt, lassen sich die gesetzlichen Voraussetzungen entlang 

der zeitlichen Abfolge solcher Verfahren darstellen. Das Modell, auf das 

diese Arbeit Bezug nimmt, wird in der Fachliteratur immer wieder (mit Ab-

weichungen) aufgegriffen22; die im Folgenden verwendeten Differenzie-

rungen stammen von Rehmet/Weber/Pavlovic, wobei sich die Ausführun-

gen auf die dort beschriebenen vier Hauptphasen beschränken. Die Inhal-

                                                           
21 Paust 2000, S. 3.  
22 Ebenda, S. 48; Möckli 1994, S. 253 ff.  
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te der einzelnen Verfahrenschritte weichen von den Erläuterungen vorge-

nannter Autoren ab23, da sie in dieser Arbeit teilweise divergent definiert 

werden.  

 

 

2.3.1 Initiierungsphase 

 
Die Initiierungsphase kann als „Phase des Problem- und Lösungsbe-

wusstseins“ definiert werden. Beim Ratsbegehren umfasst sie die Diskus-

sion eines Themas im Gremium und den Beschluss, die Bürger mit der 

Entscheidung zu betrauen. Beim Bürgerbegehren erkennt die Bevölkerung 

in diesem Zeitraum, dass zu einem bestimmten Thema eine klärende Ent-

scheidung getroffen – oder eine solche abgeändert – werden muss und 

beschließt, ein Bürgerbegehren einzureichen. Die Phase gestaltet sich 

innerhalb der zwei Arten von Bürgerbegehren unterschiedlich: Beim Kor-

rekturbegehren startet die Initiierungsphase zumeist nach dem zu ändern-

den Beschluss des Rates. War das Thema schon zuvor in der öffentlichen 

Diskussion und von der Bevölkerung abzusehen, in welche Richtung der 

Rat in entsprechender Sache entscheiden würde, kann sie auch schon 

vorher beginnen. Da das Thema des Begehrens nicht erst in der Bevölke-

rung reifen und als Problem erkannt werden muss, sondern vom Gremium 

vorgegeben wird, gestaltet sich die Phase hier eher kurz. Im Falle des Ini-

tiativbegehrens wird auch die Themenwahl auf die Bürgerschaft verlagert; 

demnach vollzieht sich die erste Phase hierbei über einen längeren Zeit-

raum. Nach dem Beschluss der Bürgerschaft, ein Bürgerbegehren einzu-

reichen, finden sich Initiatoren zusammen, die die ersten Schritte unter-

nehmen, dies in rechtmäßiger und zulässiger Weise in die Realität umzu-

setzen. Damit endet die Initiierungsphase.24 

 

Im beschriebenen Zeitraum des Problem- und Lösungsbewusstseins sind 

bereits zwei Zulässigkeitsvoraussetzungen zu beachten, um kommunale 

                                                           
23 Rehmet/Weber/Pavlovic 1999, S. 119 ff.  
24 Ebenda. 
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Begehren nicht gleich zu Anfang scheitern zu lassen. Es sollte zunächst 

festgestellt werden, ob die Sachfrage, die Gegenstand der kommunalen 

Abstimmung werden soll, auch bürgerentscheids- bzw. bürgerbegehrens-

fähig ist. Diese erste Zulässigkeitsvoraussetzung hat sich durch die Ge-

setzesreform 2005 gewandelt. In der GemO a. F. waren lediglich wichtige 

Gemeindeangelegenheiten einer kommunalen Abstimmung zugänglich. In 

einem Positivkatalog (§ 21 Abs. 1 GemO a. F.) waren diese wie folgt defi-

niert: 

1. Die Errichtung, wesentliche Erweiterung und Aufhebung einer öf-

fentlichen Einrichtung, die der Gesamtheit der Einwohner zu dienen 

bestimmt ist, 

2. die Änderung von Gemeindegrenzen und Landkreisgrenzen, 

3. die Einführung und Aufhebung der unechten Teilortswahl, 

4. die Einführung und, ausgenommen den Fall des § 73 Abs. 325, die 

Aufhebung der Bezirksverfassung und der Ortschaftsverfassung. 

 
Erweitert wurde dieser Katalog durch die Möglichkeit, in der Hauptsatzung 

zu bestimmen, was darüber hinaus als wichtige Gemeindeangelegenheit 

anzuerkennen ist. Themen, die den Bürgern nicht zur Entscheidung über-

lassen werden sollten – auch nicht per Hauptsatzung – wurden in einem 

Negativkatalog (§ 21 Abs. 2 GemO a. F.) abschließend festgelegt: 

1. Weisungsaufgaben und sonstige Angelegenheiten, die kraft Geset-

zes dem Bürgermeister obliegen, 

2. Fragen der inneren Organisation der Gemeindeverwaltung, 

3. die Rechtsverhältnisse der Gemeinderäte, des Bürgermeister und 

der Gemeindebediensteten, 

4. die Haushaltssatzung einschließlich der Wirtschaftspläne der Ei-

genbetriebe sowie die Kommunalabgaben, Tarife und Entgelte, 

5. die Feststellung der Jahresrechnung der Gemeinde und der Jah-

resabschlüsse der Eigenbetriebe, 

                                                           
25 § 73 Abs. 3 GemO a. F. regelt die Aufhebung der Ortschaftsverfassung, wenn diese 
aufgrund einer Vereinbarung nach § 8 Abs. 2 und § 9 Abs. 4 GemO a. F. auf unbestimm-
te Zeit eingeführt wurde.  
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6. Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren sowie über 

7. Anträge, die ein gesetzwidriges Ziel verfolgen. 

 
Der § 21 Abs. 3 GemO spricht nicht mehr von wichtigen Gemeindeange-

legenheiten, sondern von Angelegenheiten im Wirkungskreis der Gemein-

de. Durch Wegfall des Positivkatalogs und der Hauptsatzungsregelung 

können die Bürger über alle Angelegenheiten entscheiden, die auch der 

Zuständigkeit des Rates obliegen26. Einschränkend wirkt weiterhin – nun 

aber ausschließlich – der Negativkatalog (§ 21 Abs. 2 Nr. 1 bis 7 GemO). 

Dieser änderte sich dahingehend, dass Ziffer sieben, die bisher nur dekla-

ratorischen Charakter hatte, durch einen anderen Themenausschluss er-

setzt wurde. Seit dem 08. August 2005 sind nach dieser Ziffer Bauleitpla-

nung und örtliche Bauvorschriften den Bürgern nicht zur Entscheidung 

zugänglich.  

 
Die zweite Zulässigkeitsvoraussetzung für Begehren in der Initiierungs-

phase ist damals wie heute, dass innerhalb der letzten drei Jahre kein Ent-

scheid aufgrund eines Bürgerbegehrens mit identischem Thema durchge-

führt wurde (§ 21 Abs. 3 GemO). Dies soll vor sinnlosen „Endlosentschei-

den“ hartnäckiger Bürger schützen. 

 

 

2.3.2 Qualifizierungsphase 

 
Initiatoren sind – abgesehen vom Rat – unter anderem Gewerkschaften, 

Vereine und Parteien, es schließen sich jedoch auch Einzelpersonen zu 

Bürger- oder Abstimmungsinitiativen zusammen.27 Die Qualifizierungs-

phase beginnt mit den ersten aktiven Bemühungen der genannten Grup-

pen, ein zulässiges Begehren auf den Weg zu bringen; es sozusagen für 

                                                           
26 In § 24 GemO wird beschrieben, welche Zuständigkeiten der Rat besitzt. Z. B. sind 
Angelegenheiten, die über die kommunale Selbstverwaltungsgarantie hinausgehen, nicht 
bürgerentscheidsfähig, da selbst der Rat nicht wirksam darüber entscheiden könnte. Sie-
he hierzu VGH Mannheim, 08. 02. 1988, DÖV 1988, S. 476: zum Thema „atomwaffen-
freie Zone“. 
27 Rehmet/Weber/Pavlovic 1999, S. 147.  
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einen Entscheid zu „qualifizieren“. Beim Ratsbegehren ist der Schritt der 

Qualifizierung schnell abgeschlossen: er erfolgt durch Erreichen der erfor-

derlichen Zwei-Drittel-Mehrheit im Rat.  

 
Bürgerbegehren müssen mehrere Vorgaben erfüllen, um als qualifiziert zu 

gelten: Die Qualifizierungsbemühungen beginnen hierbei in der Regel mit 

Beginn der Unterschriftensammlung. In BW mussten und müssen Bürger-

begehren von mindestens 10 % der Bürger unterzeichnet sein, um als zu-

lässig zu gelten. Dieses Einleitungs- oder Unterschriftenquorum wurde für 

größere Kommunen auf einwohnerabhängige Höchstwerte begrenzt (§ 21 

Abs. 3 Satz 5 GemO), um die Beibringung der nötigen Unterschriften zu 

erleichtern. Weiterhin bedarf ein Bürgerbegehren der Schriftform, einer 

Begründung, eines Kostendeckungsvorschlags und einer ausreichend be-

stimmten Fragestellung, die mit Ja oder Nein zu beantworten ist (§ 21 

Abs. 3 Satz 3 bis 5 GemO). Für Korrekturbegehren ist eine zusätzliche 

Vorgabe zu beachten, die von der Gesetzesreform 2005 umfasst war. Die 

Einreichung solcher Bürgerbegehren war nur bis zu vier Wochen nach der 

ortsüblichen Bekanntgabe des aufzuhebenden Ratsbeschlusses zulässig 

(§ 21 Abs. 3 Satz 3 GemO a. F.). Um diese Hürde zu senken, wurde die 

Frist um zwei Wochen – also insgesamt auf sechs Wochen – verlängert. 

Die Qualifizierungsphase endet auf Bürgerseite mit der Einreichung des 

Vorschlages beim Rat.28  

 

 

2.3.3 Parlamentarische Interaktionsphase 

 
Die parlamentarische Interaktionsphase, als Handlungsphase der Volks-

vertretung zu verstehen, ist bei Ratsbegehren kein separater Abschnitt. 

Sie vermischt sich mit Initiierungs- und Qualifizierungsphase, da der Rat 

den Lauf des Verfahrens bestimmt und somit von Anfang bis Ende in den 

Prozess integriert ist. Bei Bürgerbegehren beginnt die Phase mit deren 

                                                           
28

 Rehmet/Weber/Pavlovic 1999, S. 119 ff.  
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Einreichung und endet, sobald der Rat über die Zulässigkeit entschieden 

hat (§ 21 Abs. 4 Satz 1 GemO). 

 
In dieser Phase hat lediglich der Rat gesetzliche Vorgaben zu beachten. 

Er hat bei der Zulässigkeitsentscheidung kein Ermessen; sind alle Vor-

aussetzungen erfüllt, muss das Bürgerbegehren für zulässig erklärt wer-

den. Wird sie rechtswidrig verweigert, steht jedem Unterzeichner einzeln 

oder gemeinsam der Verwaltungsgerichtsweg offen; Anfechtungs- und 

Verpflichtungsklagen können eingereicht werden.29 

 

 

2.3.4 Öffentliche Meinungs- und Entscheidungsphase 

 
Die öffentliche Meinungs- und Entscheidungsphase gestaltet sich bei 

Rats- und Bürgerbegehren gleich. Sobald die Durchführung eines kom-

munalen Entscheides feststeht, muss jeder einzelne Bürger für sich ent-

scheiden, welche Meinung bzw. welchen Vorschlag er vertritt. Die Bürger 

sollen hierzu über die Auffassung der Gemeindeorgane unterrichtet wer-

den (§ 21 Abs. 5 GemO). Ihnen sollen Informationen zur Verfügung ge-

stellt werden, damit sie eine wohl durchdachte und verantwortungsvolle 

Entscheidung treffen können. Die Phase endet schließlich mit Durchfüh-

rung des Bürgerentscheides bzw. Ratsreferendums.30 

 

Für kommunale Entscheide galt und gilt ein festgelegtes Quorum. In der 

Literatur werden drei Arten von Quoren unterschieden:  

• Muss sich bei einer Abstimmung eine bestimmte Anzahl von 

Stimmberechtigten beteiligen, wird von einem Beteiligungsquorum 

gesprochen.  

• Handelt es sich um ein Zustimmungsquorum, gilt eine Abstim-

mungsvorlage nur dann als angenommen, wenn sie die Mehrheit 

                                                           
29 Waibel 2007, Rdn. 214. 
30 Rehmet/Weber/Pavlovic 1999, S. 119 ff.  
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der abgegeben Stimmen erhält und diese Mehrheit auch einem be-

stimmten Anteil der Stimmberechtigten entspricht.  

• Beim Abstimmungsquorum gilt das Quorum allerdings nicht nur für 

die Zustimmung zu einer Abstimmungsvorlage, sondern auch für 

dessen Ablehnung. Entweder die Ja- oder die Nein-Seite muss die 

Mehrheit und einen bestimmten Anteil der Stimmberechtigten erhal-

ten, ansonsten entfaltet die Abstimmung nicht die Wirkung eines 

endgültigen Ratsbeschlusses. 31 

 
Vor dem 08. August 2005 waren kommunale Entscheide in dem Sinne 

entschieden, in welchem sie von der Mehrheit der gültigen Stimmen be-

antwortet wurden, sofern diese Mehrheit mindestens 30 % der Stimmbe-

rechtigten ausmachte (§ 21 Abs. 6 Satz 1 GemO a. F.). Diese Grenze ist 

gemäß Definition ein Abstimmungsquorum.32 Es hat durch die Gesetzes-

reform eine Herabsetzung auf 25 % erfahren. Bei Stimmengleichheit gilt 

die Frage als mit Nein beantwortet (§ 21 Abs. 6 Satz 2 GemO). Beträgt die 

Mehrheit der gültigen Stimmen weniger als 25 % der Stimmberechtigten, 

ist der Entscheid „unecht gescheitert“; der Rat muss nun über die Angele-

genheit entscheiden (§ 21 Abs. 6 Satz 3 GemO). Ein erfolgreicher kom-

munaler Entscheid hat die Wirkung eines endgültigen Ratsbeschlusses. 

Eine Sperrfrist sorgt dafür, dass diese Beschlüsse innerhalb der folgenden 

drei Jahre auch nur durch einen Entscheid abgeändert werden können 

(§ 21 Abs. 7 GemO). 

                                                           
31 Thum 1988, S. 223 ff. 
32 In der Literatur wird immer seltener zwischen den einzelnen Arten differenziert (Paust 
2000, S. 121 f.; BV Mehr Demokratie e. V. 2007; Müller 2009). Um Verwechslungen zu 
vermeiden wird im weiteren Verlauf dieser Arbeit lediglich der Begriff des Abstimmungs-
quorums verwendet.  
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3 Die direktdemokratische Kultur seit 2006  

 
In BW fanden sich kommunale Abstimmungen schon 1956 in der Ge-

meindeordnung; Änderungen erfolgten über lange Zeit hinweg nur spär-

lich. Erst die Einführung entsprechender Verfahren in den anderen Bun-

desländern in den 90er Jahren, die die Schwächen der baden-

württembergischen Regelungen aufzeigte, brachte das Thema verstärkt 

auf die politische Tagesordnung.33 Weitgehende, neue Regelungen mit 

der Zielsetzung, die direktdemokratischen Mitwirkungsrechte der Bürger 

zu stärken, wurden letztendlich erst mit Gesetz vom 28. Juli 2005 in § 21 

aufgenommen.  

Thema dieses Kapitels ist die Untersuchung der Auswirkungen der bishe-

rigen Anpassung der Vorgaben. Wo sind noch Schwachstellen zu sehen? 

Zur Klärung dieser Fragestellung erfolgt zunächst eine Analyse der direkt-

demokratischen Kultur in BW seit 2006 unter Einbeziehung eines Verglei-

ches mit den Verfahren von 1975 bis 2005 und einer hypothetischen Be-

trachtung der Situation ohne die Änderung des § 21. Danach folgt die Be-

wertung der Ergebnisse. Sie definiert die wichtigsten Handlungsfelder auf 

dem Gebiet der unmittelbaren Bürgerbeteiligung, bevor diese im darauf 

folgenden Kapitel auf Optimierungspotenziale untersucht werden. 

 

 

3.1 Datenbasis 

 
Die nachfolgende Analyse umfasst die eingeleiteten direktdemokratischen 

Verfahren in BW von 1975 bis einschließlich 2009. Die Daten basieren 

weitestgehend auf einer Erhebung des baden-württembergischen Innen-

ministeriums. Da diese laut dessen Aussage keinen Anspruch auf Voll-

ständigkeit erheben können, wurden die Daten verifiziert und ergänzt. 

Hierzu dienten die Informationen der Datenbank Bürgerbegehren und 

Bürgerentscheide der Forschungsstelle Bürgerbeteiligung und Direkte De- 

                                                           
33 BV Mehr Demokratie e. V. 2007, S. 40. 
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mokratie an der Philipps-Universität Marburg in Kooperation mit Mehr De-

mokratie e. V.34 Zwar finden sich in dieser Datenbank (im Folgenden als 

Bürgerbegehrensdatenbank bezeichnet) vereinzelt Aufzeichnungen öffent-

licher Diskussionen über die Möglichkeit kommunaler Abstimmungen oder 

deren Ankündigung – da sie jedoch nicht in die Tat umgesetzt wurden, 

sind sie für die späteren Auswertungen dieser Arbeit als nicht relevant an-

zusehen und wurden daher nicht in die Datenbasis aufgenommen. Ge-

nauso verhält es sich mit Bürgeranträgen, die sich teilweise ebenfalls in 

der Bürgerbegehrensdatenbank finden lassen – sie stellen keine kommu-

nalen Abstimmungen dar und sind daher in dieser Arbeit nicht weiter zu 

betrachten. Der durch die Zusammenführung der Inhalte beider Quellen 

erhaltene Datensatz35 kann – ebenso wie die einzelnen Quellen – nicht als 

vollständig bezeichnet werden; da jedoch bereits die Bürgerbegehrensda-

tenbank als sehr umfangreich angesehen wird36, gilt dies auch für den sich 

ergebenden Datensatz.  

 

 

3.2 Analyse 

 
Zum besseren Verständnis des Datensatzes bzw. der Datentabelle, die 

allen weiteren Auswertungen dieser Arbeit zu Grunde liegt, wird darauf 

hingewiesen, dass die einzelnen Angaben jedes Verfahrens nicht immer 

vollständig sind; die fehlenden Informationen sind in der Datentabelle mit 

k. A. (keine Angabe) gekennzeichnet. Sollten zu einer bestimmten Aus-

wertung wichtige Informationen fehlen, wird das jeweilige Verfahren in der 

weiteren Analyse nicht berücksichtigt, um mögliche Verzerrungen der Er-

gebnisse zu vermeiden. Die zeitliche Zuordnung erfolgte anhand des Da-

tums der Einreichung des jeweiligen Bürgerbegehrens bzw. des Errei-

chens der Zwei-Drittel-Mehrheit im Rat. Die Verfahren 2005 umfassen nur 

diejenigen, die vor dem 08. August desselben Jahres – und somit noch 

                                                           
34 Zu finden unter www.datenbank-buergerbegehren.de. 
35 Alle direktdemokratischen Verfahren 1975 – 2009 (Datensatz bzw. -tabelle) (Anlage 2). 
36 Rehmet/Mittendorf 2007, S. 36. 
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nach den alten Regelungen – durchgeführt wurden. Die kommunalen Ab-

stimmungen im Jahre 2005, für die schon das neue Recht galt, werden 

begrifflich 2006 zugeordnet.  

Alle in dieser Arbeit verwendeten Daten, Zahlen, Werte und die dazugehö-

renden Auswertungen basieren – soweit sich nichts Anderes erkennen 

lässt – auf dem ermittelten Datensatz und können den Anlagen zwei und 

drei entnommen werden. 

 

 

3.2.1 Häufigkeit 

 
In den Jahren 2006 bis 2009 fanden insgesamt 128 kommunale Begehren 

statt; pro Jahr waren das durchschnittlich 32 Verfahren. Sie teilten sich in 

104 Bürgerbegehren und 24 Ratsbegehren auf. Die letztgenannten Ver-

fahren machten demnach etwa 19 % aus. Dieser Wert hat sich kaum ver-

ändert; im Zeitraum 1975 bis 2005 wurden von insgesamt 355 kommuna-

len Begehren ca. 18 % vom Rat auf den Weg gebracht; der jährliche 

Durchschnittswert für die Anzahl der Verfahren lag in diesem Zeitraum bei 

etwa 11.  

Abbildung 1: Anzahl der kommunalen Begehren der Jahre 1975 bis 2009 
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(Quelle: eigene Darstellung basierend auf ermitteltem Datensatz) 
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Vorstehendes Diagramm veranschaulicht die Steigerung der bürgerlichen 

Aktivität im Bereich der lokalen direkten Demokratie nach der Reform. 

Dass letztere auch die Ursache für den starken Anstieg der Nutzung ist 

drängt sich zwar auf, muss aber nicht zwangsläufig der Fall sein. Schwan-

kungen in der Nutzung der Elemente unmittelbarer Bürgerbeteiligung hat 

es schon immer gegeben; die Gründe sind weitläufig und vielschichtig. 

Diverse Faktoren, wie z. B. Engagement der Bürger, Beschlussfreudigkeit 

der Gemeinderäte, Finanzkrisen, veränderte politische Zielrichtungen oder 

das soziale Umfeld haben Einfluss auf die direktdemokratische Aktivität 

der Bürger. Auffällig ist, dass sich die Anzahl der Verfahren 2009 im Ver-

gleich zum Vorjahr halbiert hat. Es wird sich in den nächsten Jahren zei-

gen, ob die Fallzahlerhöhung nicht nur einer ersten Euphorie zuzuschrei-

ben ist und, wie es in Bayern der Fall war, im Laufe der Zeit stark ab-

flaut.37  

 

 

3.2.2 Erfolgsquote von kommunalen Begehren 

 
Erfolgreich ist ein kommunales Begehren, wenn es zur Durchführung ei-

nes kommunalen Entscheides führt. Das tatsächliche Ergebnis des Ent-

scheids (nicht oder im Sinne der Begehren) ist für die Klassifizierung als 

erfolgreich nicht von Belang. Ferner gilt ein Bürgerbegehren als erfolg-

reich, wenn der Rat das Thema eines eingereichten Bürgerbegehrens 

freiwillig aufnimmt und im Sinne der Vorlage darüber entscheidet. In die-

sem Fall wird das Bürgerbegehren obsolet, seinen Zweck hat es auch oh-

ne Bürgerentscheid erfüllt. In wenigen Fällen wurden Kompromisse einge-

gangen, die dem jeweiligen Bürgerbegehren zumindest einen Teilerfolg 

zuschrieben; diese sind ebenfalls als erfolgreich anzusehen.  

Bei der Ermittlung der Erfolgsquote sollte zunächst auch festgelegt wer-

den, ob Ratsbegehren zu berücksichtigen sind. Da sie im Bezug auf die  

                                                           
37 1996: 318 Verfahren, 1999 bis 2004: im Durchschnitt 94 Verfahren [Rehmet/Wenisch 
2005, S. 6 (Anlage 10)]. 
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vorherige Erfolgsdefinition von Natur aus ein positives Ergebnis erzielen, 

liegt es nahe, diese Verfahren aus der Betrachtung auszunehmen. Wei-

terhin sind es vor allem die Bürgerbegehren, die die höheren Hürden zu 

meistern haben. Deshalb ist es in Hinblick auf spätere Optimierungsfragen 

sinnvoll, sich der Erfolgsquote dieser Instrumente unmittelbarer Bürgerbe-

teiligung gesondert zuzuwenden. Verfahren, deren Ausgang unbekannt 

ist, werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt und sind in der Tabelle 

grau unterlegt. Die grünen Kennzeichnungen markieren erfolgreiche Bür-

gerbegehren, die roten diejenigen, die keinen Erfolg zu verzeichnen hat-

ten.  

Tabelle 1: Erfolgsquote von Bürgerbegehren 

Ausgang 1975-2005 2006-2009 

unbekannt 1 0 

nicht eingereicht 14 2 

zurückgezogen 0 6 

vom Rat übernommen 13 13 

Kompromiss geschlossen 0 2 

unzulässig 124 30 

führten zum Bürgerentscheid 135 51 

Summe  287 104 

Erfolgsquote 52% 63% 
 
(Quelle: eigene Darstellung basierend auf ermitteltem Datensatz) 
 

Die Erfolgsquote der Bürgerbegehren im Zeitraum 1975 bis 2005 lag ge-

rundet bei 52 %. Seit Änderung der Gemeindeordnung hat sich diese 

Quote um 11 Prozentpunkte gesteigert. Die Hauptursache dieser Verbes-

serung zeigt Tabelle 1 deutlich. Je mehr Bürgerbegehren zulässig sind, 

desto höher ist auch die Anzahl derjenigen Verfahren, die zu einem Bür-

gerentscheid und somit zum Erfolg führen. Während im ersten Zeitab-

schnitt gut 43 % aller Verfahren unzulässig waren, ergab sich für den 

zweiten hierbei nur eine Quote von rund 29 %. Da die Unzulässigkeit ei-

nen so hohen Einfluss auf den Erfolg von Bürgerbegehren hat, ist es sinn-

voll, deren Ursachen näher zu betrachten. 
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3.2.3 Unzulässigkeitsgründe 

 
In der Datentabelle werden, entsprechend den Angaben der Bürgerbegeh-

rensdatenbank, insgesamt 16 mögliche Unzulässigkeitsgründe genannt, 

wobei nicht alle im betrachteten Zeitraum aufgetreten sind. Zum Ver-

ständnis nachfolgender Tabelle ist zu bemerken, dass einzelne Bürgerbe-

gehren an mehreren Unzulässigkeitsgründen gescheitert sind. Daher tra-

ten in Summe mehr Gründe auf als Verfahren eingereicht wurden. 

Tabelle 2: Unzulässigkeitsgründe 

Unzulässigkeitsgründe 1975-2005 2006-2009 

Frist überschritten 15 12,10% 12 40,00% 

fehlende Fragestellung 0 0,00% 0 0,00% 

keine eindeutige Fragestellung 2 1,61% 2 6,67% 

fehlende Begründung 0 0,00% 0 0,00% 

unzureichende Begründung 2 1,61% 0 0,00% 

fehlende Unterschriften 17 13,71% 4 13,33% 

unzureichender Kostendeckungsvorschlag 9 7,26% 6 20,00% 

Formfehler 7 5,65% 4 13,33% 

keine wichtige Gemeindeangelegenheit 65 52,42% 0 0,00% 
Negativkatalog 6 4,84% 13 43,33% 
noch kein Ratsbeschluss 1 0,81% 1 3,33% 
Bestandschutz 0 0,00% 0 0,00% 
rechtswidriges Ziel 0 0,00% 2 6,67% 
Sonstiges 3 2,42% 1 3,33% 

unbekannt 2 1,61% 1 3,33% 

unzulässige Bürgerbegehren 124 30 
 
(Quelle: eigene Darstellung basierend auf ermitteltem Datensatz) 
 

Die Unzulässigkeitsgründe, die besonders oft zum Scheitern von Bürger-

begehren geführt haben, waren insgesamt betrachtet die Themenein-

schränkungen durch Positiv- und Negativkatalog, die Frist für Korrektur-

begehren und das Unterschriftenquorum. In den letzten Jahren hat die 

Unzulässigkeit aufgrund eines unzureichenden Kostendeckungsvor-

schlags erheblich zugenommen.  

Im ersten zu betrachtenden Zeitraum lag bei mehr als der Hälfte aller un-

zulässigen Bürgerbegehren die Ursache bei der Einstufung als nicht wich-

tige Gemeindeangelegenheit, indirekt definiert durch den Positivkatalog. 
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Diese Regelung grenzte die bürgerentscheidsfähigen Angelegenheiten im 

Wirkungskreis der Gemeinde stark ein und hatte einen negativen Einfluss 

auf die Erfolgsquote. Mit Wegfall des Positivkatalogs erfolgten Themen-

ausschlüsse nur noch durch den Negativkatalog, der sodann auch den 

ersten Platz der Unzulässigkeitsgründe einnahm.  

 
Eine hypothetische Betrachtung eignet sich, die Auswirkungen der gesetz-

lich festgelegten Themenausschlüsse aufzuzeigen. Dabei wird angenom-

men, dass es die Gesetzesreform vom 28. Juli 2005 nicht gegeben hat 

und zum jetzigen Zeitpunkt weiterhin der § 21 GemO a. F. gilt. Wie würde 

Tabelle 2 im Bereich 2006 bis 2009 unter dieser Annahme aussehen? 

Bei der Ermittlung der fiktiven Zahlen wird davon ausgegangen, dass der 

Rat von der Möglichkeit, in der Hauptsatzung wichtige Gemeindeangele-

genheiten zu definieren, nicht Gebrauch gemacht hat. Diese Überlegun-

gen wären zu spekulativ und würden zu keinem aussagekräftigen Ergeb-

nis führen. Weitere Formen eines „Entgegenkommens“ des Rats wie z. B. 

Kompromisse oder freiwillige Beschlüsse werden aus den gleichen Grün-

den nicht berücksichtigt, es sei denn, beim jeweils betrachtete Ausgangs-

verfahren wurde diese Vorgehensweise tatsächlich gewählt. Bürgerbegeh-

ren, die nicht eingereicht oder zurückgenommen wurden, behielten diesen 

Status in den theoretischen Überlegungen.  

Das Ergebnis der theoretischen Betrachtung ergibt 53 unzulässige Bür-

gerbegehren (damit Erfolgsquote 41 %). Knappe 85 % scheiterten dabei 

an der Voraussetzung der wichtigen Gemeindeangelegenheit.38 Natürlich 

muss bedacht werden, dass im betrachteten Zeitraum sehr wahrscheinlich 

einige der Bürgerbegehren bei Geltung des Positivkatalogs gar nicht erst 

eingereicht worden wären. Zu offensichtlich wäre die Unzulässigkeit we-

gen Themenausschluss gewesen, als dass sich der Aufwand einer Unter-

schriftensammlung gelohnt hätte. Dennoch zeigt diese Überlegung, dass 

viele Bürgerbegehren, die 2006 bis 2009 stattfanden, nur durch die Ge-

setzesreform möglich gewesen sind.  

                                                           
38 Siehe Auswertung aller direktdemokratischer Verfahren 1975 – 2009, real und fiktiv 
(Anlage 3, Tabellenblatt „fiktive Zahlen – § 21 Abs. 1 + 2“). 
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Zusammenfassend haben Themenausschlüsse mehrere Wirkungen: Sie 

senken die Anzahl der eingereichten Bürgerbegehren, sie erhöhen die 

Quote der unzulässigen und mindern folglich die Erfolgsquote.  

 

 

3.2.4 Themenwahl 

 
Zur Zeit der Geltung des Positivkatalogs wurden mit 30 % (106 Verfahren) 

aller Begehren für öffentliche Infrastruktur- und Versorgungseinrichtungen 

am häufigsten Unterschriften gesammelt. Damit Zulässigkeit gegeben war, 

musste es sich dabei entweder um die Errichtung, wesentliche Erweite-

rung oder die Aufhebung einer solchen Einrichtung (z. B. Friedhöfe, Mehr-

zweck- und Stadthallen oder Freibäder) handeln. Ebenso verhielt es sich 

mit den öffentlichen Sozial- und Bildungseinrichtungen wie Schulen oder 

Sporthallen. Mit insgesamt 82 Verfahren (23 %) kamen sie am zweithäu-

figsten vor, dicht gefolgt von den Verkehrsprojekten mit 81 Begehren von 

insgesamt 355. Unter diesem Themengebiet wurden alle Maßnahmen den 

Straßen-, Schienen- und Luftverkehr betreffend zusammengefasst. Bür-

gerbegehren, die Straßen an sich behandelten, waren in der Regel unzu-

lässig, da diese als Sachen im Gemeingebrauch nicht als öffentliche Ein-

richtung galten.39 Letztendlich wurden 26 % der Begehren über Verkehr-

projekte aus diesem Grund für unzulässig erklärt. 

Die Themenwahl änderte sich mit in Kraft treten der neuen Regelungen. 

Den Wert von 30 % (und damit den ersten Platz) nahmen die Wirtschaft-

projekte ein. Hierunter sind z. B. Kaufhäuser, Kongresszentren, Mobil-

funkmasten und alle Einrichtungen regenerative Energien betreffend zu 

verstehen. Die Zunahme von Begehren über dieses Themengebiet findet 

seine Ursache einerseits in der Themenerweiterung der Gesetzesreform, 

andererseits im Wandel der Bedürfnisse und der Interessen der Bevölke-

rung. Auf dem zweiten Platz standen weiterhin die öffentlichen Sozial- und  

 

                                                           
39 Siehe Geitmann 2009a, S. 2 (Anlage 4). 
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Bildungseinrichtungen (21 %), gefolgt von den öffentlichen Infrastruktur- 

und Versorgungseinrichtungen (13 %).  

 

 

3.2.5 Beteiligung und Erfolg von kommunalen Entscheiden  

 
Die durchschnittliche Abstimmungsbeteiligung war in beiden untersuchten 

Zeiträumen beinahe identisch; sie lag bei 52 bis 53 % aller Stimmberech-

tigten. Ebenso einheitlich war die höhere Durchschnittsbeteiligung bei 

Ratsreferenden von rund 10 %.  

 
Bei der Ermittlung der Erfolgsquote werden bei folgender Betrachtung 

auch die Ratsreferenden berücksichtigt, da sie – im Gegensatz zu den 

Ratsbegehren – nicht automatisch erfolgreich sind. Der Erfolg kann bei 

kommunalen Begehren auf zwei Arten definiert werden, was – je nach 

gewählter Betrachtungsweise – zu verschiedenen Ergebnissen führt. Zum 

einen ist der Erfolg im engeren Sinne nur gegeben, wenn ein Entscheid im 

Sinne der Vorlage entschieden wird. Im weiteren Sinne ist ein Entscheid 

auch dann erfolgreich, wenn bei der Abstimmung das Abstimmungsquo-

rum erreicht wird, das Ergebnis jedoch nicht im Sinne des Initiators aus-

fällt. Die gesetzlichen Regelungen haben keinen Einfluss darauf, ob die 

Entscheidung im Sinne oder nicht im Sinne der Vorlage ergeht. Sie kön-

nen sich nur auf die Gültigkeit des Entscheids selbst auswirken. Aus die-

sem Grund wird bei der folgenden Auswertung der Daten jeder Entscheid 

als erfolgreich angesehen, der nicht unecht gescheitert ist, d. h. der das 

Abstimmungsquorum von 30 % erreicht hat. 

Tabelle 3: Erfolg kommunaler Entscheide 

 1975-2005 2006-2009 

Entscheide nicht erfolgreich 65 32,02% 17 22,97% 

Entscheid erfolgreich 138 67,98% 57 77,03% 

unbekannt 1 0,72% 0 0,00% 

Kommunale Entscheide: 203 74 
 
Quelle: eigene Darstellung basierend auf ermitteltem Datensatz 



 22 

Im ersten zu betrachtenden Zeitraum gab es 203 kommunale Entscheide. 

Davon waren 135 Bürgerentscheide und 65 Ratsreferenden; bei dreien 

war die Verfahrensart nicht bestimmbar. Unecht gescheitert sind 65 Ent-

scheide; die Erfolgsquote liegt demnach bei 68 %. In den vier Jahren nach 

der Gesetzesreform erhöhte sich dieser Wert auf 77 %.  

Auch hier lässt sich die hypothetische Betrachtung – eingeführt in Kapitel 

3.2.3 – anwenden, um die Auswirkungen der Herabsetzung des Abstim-

mungsquorums zu verdeutlichen: Insgesamt wären in den Jahren 2006 bis 

2009 zusätzlich acht kommunale Entscheide am Abstimmungsquorum 

gescheitert; drei Verfahren konnte nicht bewertet werden.40 

 

 

3.3 Ergebnisse 

 
Zusammenfassend lassen sich folgende Entwicklungen für den Zeitraum 

2006 bis 2009 im Vergleich zu den vorherigen 31 Jahren erkennen: 

1. Die Anzahl der eingereichten Bürgerbegehren erhöhte sich im Jah-

resdurchschnitt stark. 

2. Es waren mehr Bürgerbegehren zulässig, was in einer höheren Er-

folgsquote resultierte. 

3. Hauptunzulässigkeitsgrund mit rund 43 % war der Negativkatalog – 

der Themenausschluss. 46 % aller aus diesem Grund unzulässigen 

Bürgerbegehren hatten das Thema Planungssatzung (Bauleitpla-

nung) zur Sachfrage. 

4. 40 % der unzulässigen Bürgerbegehren hatten aufgrund der Frist-

überschreitung bei Korrekturbegehren keinen Erfolg, mit 20 % folg-

te der fehlende oder unzureichende Kostendeckungsvorschlag. 

5. Die Erfolgsquote von kommunalen Entscheiden erhöhte sich von 

68 auf 77 %. 

6. Insgesamt führten 56 % aller kommunalen Begehren letztendlich zu 

einem erfolgreichen kommunalen Entscheid, zu einem Kompromiss 

                                                           
40 Siehe Auswertung aller direktdemokratischer Verfahren 1975 – 2009, real und fiktiv 
(Anlage 3, Tabellenblatt „fiktive Zahlen – Quorum“). 
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oder wurden vom Rat freiwillig übernommen. Zwischen 1975 und 

2005 waren es lediglich 42 %. 

 

 

3.4 Schlussfolgerungen 

 
Ziel der Gesetzesreform 2005 und letztendlich auch des Gesetzesentwur-

fes am Ende vorliegender Arbeit war bzw. ist die Stärkung der bürgerli-

chen Partizipation auf Kommunalebene.41 In dieser Arbeit wird darunter 

hauptsächlich ein Zuwachs an kommunalen Abstimmungen, insbesondere 

an Bürgerbegehren und -entscheiden42 verstanden. Was aber fördert de-

ren Durchführung in erster Linie? Abgesehen davon, dass ein gewisses 

politisches Interesse und Engagement bei den Bürgern vorhanden sein 

muss, fördern vor allem positive Erfahrungen mit den Instrumenten unmit-

telbarer Bürgerbeteiligung selbst auch deren Nutzung43. Die Bürger erfah-

ren, dass sich ihr Engagement für die jeweilige Kommune lohnt und erhö-

hen damit auch ihre Aktivität. Scheitert eine kommunale Abstimmung, ist 

dies meist mit einem Motivationsverlust bei den betroffenen Bürgern ver-

bunden. Auf längere Sicht können sie und auch die Bevölkerung anderer 

Kommunen jedoch aus den Fehlern lernen und die Erfolgschancen zu-

künftiger Verfahren erhöhen. Diese Wirkung entfalten gescheiterte Ab-

stimmungen jedoch nur, wenn es auch genügend erfolgreiche gibt. In-

strumente direktdemokratischer Demokratie einzuführen und dann durch 

hohe Hürden zu verhindern, dass sie erfolgreich angewandt werden kön-

nen, wäre kontraproduktiv. Bekommen die Bürger das Gefühl, dass all ihre 

Bemühungen wirkungslos bleiben, werden sie sich aller Wahrscheinlich-

keit nach zurückziehen. Das Ziel der „Mitmachdemokratie“44, die der Poli-

tikverdrossenheit entgegenwirken sollte, würde verfehlt werden.  

                                                           
41 Siehe Landtag BW Drucksache 13/4385, S. 9 (Anlage 5). 
42 Ratsbegehren und Ratsreferenden wird zuweilen nur ein reduzierter Demokratiegewinn 
zu- und der partizipatorische Charakter abgesprochen (Paust 1997, S. 1). 
43 Siehe Landtag BW Plenarprotokoll 12/57, S. 4537 (Anlage 6). 
44 Siehe Landtag BW Plenarprotokoll 12/46, S. 3655 (Anlage 7). 
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Der Erfolg der Instrumente unmittelbarer Bürgerbeteiligung hing in der 

Vergangenheit zum größten Teil von der gesetzlichen Ausgestaltung ab. 

Daher ist sie auch zentraler Angriffspunkt für die Änderungen mit dem Ziel 

der Stärkung bürgerlicher Partizipation auf Kommunalebene im Rahmen 

dieser Arbeit.  

 
Wie die Analyse zeigt, hat sich nach der Gesetzesreform die Anzahl der 

eingereichten kommunalen Begehren im Jahresdurchschnitt stark erhöht; 

genauso stieg die Erfolgsquote von kommunalen Entscheiden von 68 auf 

77 %. Es scheint legitim zu behaupten, dass der Gesetzgeber mit der Kor-

rektur der Schwachpunkte Abstimmungsquorum, Frist für Korrekturbegeh-

ren und Themenausschluss wichtige Aspekte für die Stärkung bürgerlicher 

Mitwirkung überarbeitet hat. Bei den aufgezeigten positiven Entwicklungen 

stellt sich die Frage, ob § 21 GemO überhaupt noch Potenzial für weitere 

Optimierungen aufweist und wenn ja, welche und in welchem Maße.  

Nach der Gesetzesreform wurden Stimmen laut, die von einem Scheitern 

der Reform sprachen45. Vor allem das Bündnis für mehr Demokratie46 

machte mit einem eigenen Gesetzesentwurf47 und Mehr Demokratie e. V. 

mit dem in der Einführung erwähnten 2. VE-Ranking auf Schwachpunkte 

aufmerksam. Auch die im Zuge der vorliegenden Arbeit durchgeführte A-

nalyse macht nicht nur Positives deutlich, sondern zeigt auf, welche Vor-

gaben des § 21 GemO überarbeitet werden sollten, um kommunale Ab-

stimmungen zu wirksamen Instrumenten unmittelbarer Demokratie in den 

Kommunen zu machen.  

Auffällig ist besonders, dass die Unzulässigkeit durch Fristüberschreitung 

bei Bürgerbegehren prozentual zugenommen hat48, obwohl dazugehören-

de Regelungen im Zuge der letzten Änderung verbessert wurden. Ein 

Phänomen, das verschiedene Gründe haben kann; unter anderem eine  

                                                           
45 LV Mehr Demokratie e. V. 2009, S. 2 (Anlage 8). 
46 Das Bündnis für mehr Demokratie in BW ist ein Zusammenschluss aus 20 Umwelt- und 
Sozialverbänden sowie Gewerkschaften, der sich für einen Ausbau und die Verbesse-
rung von direktdemokratischen Verfahren auf Landes- und Kommunalebene einsetzt. 
47 Bündnis für mehr Demokratie 2005 (Anlage 9). 
48 1975 bis 2005: 5 % aller Bürgerbegehren; 2006 bis 2009: 12 % aller Bürgerbegehren. 
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Zunahme an fristgebundenen Korrekturbegehren im Verhältnis zu fristun-

gebundenen Initiativbegehren allgemein49. Im Hinblick auf die sich erhö-

henden Anforderungen an die Bürger durch äußere Faktoren (z. B. die 

schlechte Finanzsituation der Kommunen) wird es immer schwerer, in ei-

nem beschränkten Zeitraum von sechs Wochen alle Voraussetzungen – 

vor allem den Kostendeckungsvorschlag – ausreichend zu erfüllen. Dies 

unterstreicht die Zunahme der Unzulässigkeit aufgrund eines fehlenden 

oder unzureichenden Kostendeckungsvorschlags. 

Die Unzulässigkeit von Bürgerbegehren und das Scheitern der kommuna-

len Entscheide am Abstimmungsquorum sind hauptsächlich für den Miss-

erfolg kommunaler Abstimmungen verantwortlich. Es lohnt sich daher, zu-

nächst die Art und Weise der Feststellung der Unzulässigkeit in BW näher 

zu betrachten. Weiterhin sollten die drei am häufigsten vorkommenden 

Unzulässigkeitsgründe im Zeitraum 2006 bis 2009 (Fristüberschreitung bei 

Korrekturbegehren, Negativkatalog bzw. Themenausschluss und unzurei-

chender Kostendeckungsvorschlag) untersucht werden, da sie teilweise 

trotz Reform noch Schwachpunkte darstellen und – vom Kostendeckungs-

vorschlag abgesehen – auch bei Mehr Demokratie e. V. im Hinblick auf 

die Notenvergabe des 2. VE-Ranking das meiste Gewicht haben.50 Zu-

sammenfassend sind demnach die Zulässigkeitsentscheidung durch den 

Rat, die Frist bei Korrekturbegehren, der Themenausschluss, der Kosten-

deckungsvorschlag und das Abstimmungsquorum diejenigen Aspekte des 

§ 21 GemO, die im weiteren Verlauf der Arbeit auf Optimierungspotenzial 

und -möglichkeiten untersucht werden sollen. 

                                                           
49 Siehe Auswertung aller direktdemokratischer Verfahren 1975 – 2009, real und fiktiv 
(Anlage 3). 
50 BV Mehr Demokratie e. V. 2007, S. 21. 



 26 

4 Optimierungen der gesetzlichen Ausgestaltung 

 
Ziel nachfolgender Untersuchung ist es, für BW Regelungen zu finden, die 

– ganz nach dem Eingangszitat – den Bürgern den Zugang zu direktde-

mokratischen Verfahren erleichtern, gleichzeitig aber auch nicht zu viel 

Kompetenzen an sie abgeben. Fraglich ist, ob und in wie weit sich die im 

vorstehenden Kapitel ausgewählten Regelungen dahingehend noch opti-

mieren lassen. Als Hilfsmittel zur Beantwortung dieser Frage fungiert zu-

nächst das 2. VE-Ranking, genauer gesagt das fiktive „Musterland“, das 

von Mehr Demokratie e. V in Sachen direktdemokratische Verfahren auf 

Kommunalebene mit der Note 1,0 bewertet wurde51. Weiterhin schlägt der 

vom Bündnis für mehr Demokratie verfasste Gesetzesentwurf Regelungen 

vor, die die Anwendungsbereiche für kommunale Abstimmungen erweitern 

und die Wahrnehmung der Elemente unmittelbarer Bürgerbeteiligung er-

leichtern sollen. Der Gesetzesentwurf basiert weitestgehend auf den baye-

rischen Vorgaben52, weshalb abschließend auch die gesetzlichen Ausges-

taltungen einiger Bundesländer als Hilfsmittel herangezogen werden. All 

diese Quellen geben Varianten der gesetzlichen Ausgestaltung vor, die es 

zu erörtern gilt. 

 

 

4.1 Die Zulässigkeitsentscheidung 

 
Nach § 21 Abs. 4 GemO entscheidet der Rat (Niedersachsen: Verwal-

tungsausschuss) über die Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens. Diese Re-

gelung ist in fast allen Bundesländern identisch, erscheint im Hinblick dar-

auf, dass das Ziel eines Bürgerbegehrens dem Willen des Rates zumeist 

entgegensteht, für die Bürger jedoch ungünstig. Obwohl die Entscheidung 

des Rates eine reine Rechtsfrage ist (da er dabei kein Ermessen hat) wird 

er, wenn die Voraussetzungen des § 21 GemO erfüllt sind, keine objektive 

                                                           
51 BV Mehr Demokratie e. V. 2007, S. 27. 
52 Bündnis für mehr Demokratie 2005, S. 1 (Anlage 9). 
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und unvoreingenommene Zulässigkeitsentscheidung fällen können.53 Es 

stellt sich die Frage, ob in BW nicht „der Bock zum Gärtner gemacht 

wird“54 und ob Regelungen wie in Mecklenburg-Vorpommern oder 

Schleswig-Holstein die Zulässigkeitsentscheidung nicht besser ausgestal-

ten würden. Bei ersterem wird die Entscheidung im Benehmen mit der 

Rechtsaufsichtsbehörde (§ 20 Abs. 5 Kommunalverfassung Mecklenburg-

Vorpommern) gefällt und nur bei letzterem ist allein die Kommunalauf-

sichtsbehörde zuständig (§ 16g Abs. 5 Gemeindeordnung Schleswig Hol-

stein).  

Eine pauschale Aussage über die Bürger- und Demokratiefreundlichkeit 

der Varianten lässt sich aufgrund der vollkommen unterschiedlichen Ge-

gebenheiten und Ausgestaltungen der einzelnen Verfahren unmittelbarer 

Bürgerbeteiligung nicht treffen. Für eine Entscheidung der Zulässigkeit 

durch die Rechts- bzw. Kommunalaufsichtsbehörde spricht, dass sie ob-

jektiver urteilen kann. Sie sieht die Angelegenheit von einer höheren War-

te aus und mit einigem Abstand; der Informationsstand ist jedoch noch 

hoch genug, um den Sachverhalt angemessen beurteilen zu können. So-

mit stellt sie eine Art neutrale dritte Partei dar.55 

Die in den durchgeführten Interviews Befragten aus Politik und Praxis 

sprachen sich einheitlich gegen eine Zulässigkeitsentscheidung im Be-

nehmen oder allein durch die Kommunalaufsicht aus.56 Wichtigstes Argu-

ment war die kommunale Selbstverwaltung, die den Gemeinden das 

Recht gibt, grundsätzlich über alle Angelegenheiten der örtlichen Gemein-

schaft selbst zu entscheiden.57 Die Legitimation entsprechender Entschei-

dungen ergibt sich durch die Wahl des Rates, bei der die Bevölkerung den 

einzelnen Mitgliedern ihr Vertrauen aus- und eine gewisse Souveränität 

zuspricht. Letztere haben die Räte in vielen direktdemokratischen Verfah-

ren bewiesen, indem sie den Gegenstand eines Bürgerbegehrens freiwillig 

aufgriffen und umsetzten (z. B. Wiesloch 1978) oder unzulässigen Bürger-

                                                           
53 Muckel 1997, S. 225. 
54 Paust 1997, S. 57.  
55 Ebenda. 
56 Siehe Anlagen 17 bis 21 (Frage 7).  
57 Waibel 2007, S. 17. 
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begehren durch Ratsbegehren eine zweite Chance gaben (z. B. Schluch-

see 2006).58 Insgesamt kann argumentiert werden, dass der Rat wohl bür-

gerfreundlicher entscheidet als die Kommunalaufsichtsbehörde. Dies be-

gründet sich darin, dass die Ratsmitglieder in gewissem Maße dazu ten-

dieren, den Wünschen der Bürger entsprechend zu agieren, da letztere 

per Wahl über eine weitere Amtsperiode entscheiden können. 

Die Vorgabe, dass die Entscheidung im Benehmen mit der Kommunalauf-

sichtsbehörde ergehen muss, würde nicht so weit gehen wie die bereits 

erörterte Variante, bringt jedoch keinen weiteren Vorteil und schwächt 

auch die entgegenstehenden Argumente nicht ab. Letztlich unterliegt der 

Rat bei jeder Zulässigkeitsentscheidung ohnehin der Rechtsaufsicht59 und 

nimmt, nach praktischer Erfahrung, zumeist auch ohne gesetzliche Rege-

lung deren Beratungsfunktion in Anspruch (§ 118 GemO).60 Aus den vor-

liegenden Gründen wird im Gesetzentwurf dieser Arbeit von einer Neure-

gelung der Zulässigkeitsentscheidung abgesehen. 

 

 

4.2 Der Kostendeckungsvorschlag 

 
Nach § 21 Abs. 3 Satz 4 GemO muss ein Bürgerbegehren einen nach den 

gesetzlichen Bestimmungen durchführbaren Vorschlag für die Deckung 

der Kosten der verlangten Maßnahme enthalten; dieser umfasst zwingend 

auch eine Kostenprognose. Generell sollen an den Kostendeckungsvor-

schlag keine übertriebenen Anforderungen gestellt werden, da berücksich-

tigt werden muss, dass das nötige Fachwissen in der Bevölkerung zumeist 

nicht vorhanden ist.61 Zu den Kosten zählen die Mittel, die zur Realisie-

rung der geforderten Maßnahme benötigt werden, aber auch direkte Fol-

ge- und kalkulatorische Kosten. Da die Gesamtkosten zumeist nicht voll-

ständig festgestellt werden können, genügt eine Kostenschätzung, die je- 

                                                           
58 Paust 1997, S. 57. 
59 Ebenda. 
60 Interview mit Herrn Landrat Günther-Martin Pauli MdL (Anlage 18). 
61 VGH Mannheim, 06. 06. 1982, ESVGH 33, S. 42 (44 f.). 
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doch auf einer nachvollziehbaren und schlüssigen Datenbasis beruhen 

muss.62 Der Deckungsvorschlag muss laut Gesetz tatsächlich durchführ-

bar sein, d. h. dass die vorgeschlagenen Maßnahmen (Vermögensveräu-

ßerung, Kreditaufnahme, Abgabenerhöhung etc.) mit den allgemeinen 

Haushaltsgrundsätzen in § 77 GemO vereinbar sein müssen.63 Bei Erfolg 

des Verfahrens muss sich die Verwaltung jedoch nicht an den Deckungs-

vorschlag halten, sondern kann eigene Maßnahmen zur Finanzierung er-

greifen.64 

In BW waren diese Vorgaben seit der Gesetzesreform bei jedem fünften 

Bürgerbegehren gar nicht oder nur unzureichend erfüllt und letztere daher 

unzulässig. In anderen Bundesländern wurden ähnliche Erfahrungen ge-

macht: in Nordrhein Westfalen lag der Kostendeckungsvorschlag im Zeit-

raum 1994 bis 2004 auf dem ersten Platz der Gründe für unzulässige Bür-

gerbegehren.65 Lediglich Bayern und Hamburg bilden Ausnahmen – diese 

Regelung sieht das Gesetz hier nicht vor. Im 2. VE-Ranking wird dieser 

Sachverhalt aufgegriffen und gefordert, diese formelle Zulässigkeitsvor-

aussetzung für Bürgerbegehren abzuschaffen.66 Der Gesetzesentwurf des 

Bündnisses für mehr Demokratie favorisiert einen Mittelweg, der lediglich 

die Anforderungen an den Kostendeckungsvorschlag herabsetzt, indem er 

die Vorgabe streicht, dass dieser nach den gesetzlichen Bestimmungen 

durchführbar sein muss.67 

 

 

4.2.1 Abschaffung des Kostendeckungsvorschlags 

 
Auch wenn der einzureichende Kostendeckungsvorschlag um 1999 in BW 

als „keine übermäßige Hürde“68 bezeichnet wurde, hat die Analyse doch 

gezeigt, dass es für die Bürger immer schwieriger wird, die Vorgaben in 

                                                           
62 VGH Mannheim, 06. 07. 1982, VBlBW 1983, S. 269 ff. 
63 VGH Mannheim, 29. 11. 1982, VBlBW 1983, S. 313 f. 
64 Ritgen 1997, S. 141. 
65 Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen 2007, S. 2 (Anlage 10). 
66 BV Mehr Demokratie e. V. 2007, S. 21. 
67 Bündnis für mehr Demokratie 2005, S. 4 (Anlage 9). 
68 Griet o. J., o. S. (Anlage 11). 
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Gänze zu erfüllen. Das liegt nicht daran, dass die Anforderungen selbst ei-

ne Verschärfung erfahren hätten, vielmehr haben die Sachfragen, die Ge-

genstand von Bürgerentscheiden sind, an Komplexität zugenommen. Zu-

sätzlich haben sich besonders in letzter Zeit die finanziellen Spielräume 

der Kommunen stark verengt; „der Entscheidungsspielraum der Gemein-

deräte tendiert, insbesondere hinsichtlich der freiwilligen Selbstverwal-

tungsaufgaben, gegen Null“69. Da es Sinn des Deckungsvorschlages ist, 

eine gesetzlich realisierbare Finanzierung der geforderten Maßnahme zu 

gewährleisten und den Bürgern die Auswirkungen ihrer Entscheidungen 

vor Augen zu führen, steigen mit zunehmender Finanzproblematik auch 

die Schwierigkeiten für die Bürger, einen hinreichenden Deckungsvor-

schlag zu erarbeiten. Gleichzeitig darf dieser die Durchführung eines er-

folgreichen Bürgerbegehrens nicht über Gebühr erschweren.70 Aufgrund 

dessen wird kritisiert, dass die Räte teilweise unterschiedliche Ansichten 

über „die inhaltlichen Anforderungen an die Genauigkeit und Ausführlich-

keit eines Deckungsvorschlags“71 haben, die fragwürdige Zurückweisun-

gen von Bürgerbegehren nach sich ziehen. Diese Gefahr wäre durch die 

Abschaffung des Deckungsvorschlags umgangen.72 

In der Literatur wird ein solcher Verzicht jedoch kritisiert.73 Die Bürger sol-

len keine Entscheidungen treffen können, ohne sich mit den finanziellen 

Belastungen auseinandergesetzt zu haben. Befürchtungen bestehen da-

hingehend, dass sorgsam durchdachte und berechnete Beschlüsse des 

Rates (z. B. die Schließung eines Hallenbades) von Bürgerbegehren und -

entscheiden kassiert werden, denen keinerlei finanzielle Überlegungen 

zugrunde liegen und die somit für den kommunalen Haushalt schädlich 

wären. Muss ein Deckungsvorschlag vorgelegt werden, ist die finanzielle 

Leistungsfähigkeit einer Kommune durch die Entscheidungen der Bürger-

schaft nicht bedroht, was womöglich auch ein Argument für die Erweite-

                                                           
69 Ritgen 1997, S. 141. 
70 Müller 2009, S. 67. 
71 Ebenda, S. 66. 
72 Geitmann Roland 2009b, S. 4 (Anlage 12). 
73 Muckel 1997, S. 226; Gebhardt 2001, S. 101. 
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rung der zu Bürgerentscheiden zugelassenen Themen sein könnte.74 Ge-

gen die Beibehaltung sprechen wiederum die Erfahrungen aus Bayern, wo 

es trotz Verzicht auf den Deckungsvorschlag nicht zu den befürchteten 

kostenintensiven Bürgerentscheiden gekommen ist. Generell scheinen die 

Bürger eher sparsam zu entscheiden und kostspielige Projekte zu mei-

den.75 

 
Zusammenfassend betrachtet sollte der Deckungsvorschlag dennoch er-

halten bleiben. Besonders in Zeiten knapper Kassen gehört der Kosten-

faktor ganz maßgeblich zur Entscheidungsfindung dazu. Jeder Bürger 

sollte wissen, welche möglichen Auswirkungen seine Stimme auf die Kom-

mune und deren Haushalt hat – genauso wie es auch von jedem einzel-

nen Mitglied des Rates erwartet wird. In der zukünftigen Praxis direktde-

mokratischer Verfahren sollte jedoch beachtet werden, dass diese Anfor-

derung nur ihren Sinn und Zweck behält, wenn es den Bürgern möglich 

ist, in umfassender Weise auf das Fachwissen der Verwaltung und gege-

benenfalls auch des Rates zurückzugreifen. Ohne eine angemessene Un-

terstützung kann sich der Deckungsvorschlag negativ auf die Anzahl von 

Bürgerbegehren auswirken. Auch wenn der Anspruch der Bürger auf eine 

fachkundige Beratung der Kommune zuweilen fraglich ist76, kann eine gu-

te Zusammenarbeit für alle Seiten nur vorteilhaft sein. So kann sicherlich 

Zeit und Aufwand gespart werden, wenn, sollte ein Bürgerentscheid letzt-

endlich erfolgreich sein, zum Vollzug auf einen fundierten, realisierbaren 

und womöglich von der Verwaltung mit ausgearbeiteten Deckungsvor-

schlag zurückgegriffen werden kann.  

 

 

4.2.2 Herabsetzung der Anforderungen  

 
Eine andere Optimierungsmöglichkeit des Kostendeckungsvorschlags wä- 

                                                           
74 Muckel 1997, S. 227, dazu auch die Ausführungen in Kapitel 4.3.3. 
75 Paust 2000, S. 71. 
76 Ritgen 1997, S. 146 f. 
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re die generelle Beibehaltung – jedoch mit Streichung der Anforderung der 

gesetzlichen Durchführbarkeit. Damit hätten die Bürger größere Chancen, 

dass das von ihnen eingereichte Bürgerbegehren erfolgreich ist. Jedoch 

kann sich dieser Vorteil auf längere Sicht als Nachteil erweisen. Es be-

steht das Risiko, dass, wenn die finanzielle Realisierbarkeit einer Maß-

nahme zu Anfang ausgeblendet wird, letztendlich alle Bemühungen um-

sonst waren, da sich eben dieser Punkt später als unüberwindbare Hürde 

erweist.77 Darüber hinaus wäre der ursprüngliche Sinn und Zweck des 

Deckungsvorschlages verfehlt. Da die entstehenden Kosten weiterhin er-

mittelt werden müssten, würden die Bürger zwar einen Überblick über die 

finanziellen Auswirkungen ihrer Entscheidung erhalten, aber sie müssen 

sich keine Gedanken mehr darüber machen, wie und ob die Kommune die 

erforderlichen Mittel (nach Gesetz zulässig) beschaffen kann.  

Die Entscheidung für die Ausgestaltung des Kostendeckungsvorschlages 

im Gesetzesentwurf dieser Arbeit fällt demnach gegen den Vorschlag des 

Bündnisses für mehr Demokratie und ebenso gegen die vom 2. VE-

Ranking für eine Bestnote geforderten Regelungen aus. Der Kostende-

ckungsvorschlag wird in seiner alten Form belassen. 

 

 

4.3 Themenbeschränkung 

 
Wie viele Bürgerbegehren eingereicht werden und letztendlich zulässig 

sind, hängt im hohen Maße vom Umfang der Themenbeschränkung ab. 

Wie in dieser Arbeit schon aufgezeigt wurde, hat sich der Anwendungsbe-

reich von kommunalen Abstimmungen in BW seit Wegfall des Positivkata-

loges erheblich erweitert.78 Dennoch erhielt das Land beim 2. VE-Ranking 

für den Bereich Themenausschluss die Note 3,25.79 Laut Bewertungs-

maßstab für Negativkataloge, der sich am Umfang der ausgeschlossenen 

Themen und an deren Bedeutung für die direkte Demokratie bemisst, lag 

                                                           
77 Ritgen 1997, S. 141. 
78 Siehe dazu 3.2.3, S. 19 f. 
79 BV Mehr Demokratie e. V. 2007, S. 40. 
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die schlechteste Bewertung bei 4,0.80 Woran lag dieses schlechte Ab-

schneiden?  

Die Bestnote 1,0 würde ein Land erhalten, das keinen bzw. keinen nen-

nenswerten Themenausschluss zu verzeichnen hat. Die beiden Stadtstaa-

ten Berlin und Hamburg bzw. deren Bezirke waren dabei die Spitzenreiter; 

sie werden in diesem Fall jedoch aus der Betrachtung ausgenommen. Ge-

rade beim Anwendungsbereich der Elemente unmittelbarer Bürgerbeteili-

gung sind die Bezirke der Stadtstaaten nur eingeschränkt mit den Flä-

chenstaaten oder auch Bremen (hier bezeichnend für Bremen und Bre-

merhaven) vergleichbar, weil die Befugnisse ihrer Bezirke von den Selbst-

verwaltungsangelegenheiten einer Gemeinde abweichen.81 Unter Beach-

tung dieser Einschränkung, kam Bayern am dichtesten an die Bestnote 

heran. Bei Betrachtung der gesetzlichen Grundlagen dieses Bundeslan-

des (§ 18a Gemeindeordnung Bayern) fällt auf, dass lediglich vier The-

menausschlüsse vorhanden sind, im Gegensatz zu BW mit acht; auch die 

Gemeindeordnungen von Hessen und Sachsen sehen acht Themenbe-

schränkungen vor (§ 8b hessische Gemeindeordnung, § 24 sächsische 

Gemeindeordnung). Dennoch wurden diese im 2. VE-Ranking mit einer 

2,0 bewertet. Da der Umfang des Negativkataloges in Hessen, Sachsen 

und BW gleich ist, kann der Unterschied in der Benotung nur noch aus 

den ausgeschlossenen Punkten und deren Bedeutung für die direkte De-

mokratie resultieren.  

Ein Unterschied ist, dass die Bauleitplanung in BW von kommunalen Ab-

stimmungen ausgeschlossen ist, nicht aber in Hessen und Sachsen. In 

der Literatur wird dieser Themenausschluss für die Praxis als besonders 

einschneidend betrachtet82. Nicht nur, dass – wie die Analyse zeigte – 

46 % aller im Zeitraum von 2006 bis 2009 aufgrund des Negativkataloges 

für unzulässig erklärten Bürgerbegehren planungsrechtlichen Entschei-

dungen betrafen; auch die Erfahrungen aus anderen Bundesländern un-

terstreichen, dass gerade Sachfragen auf diesem Gebiet besonders im 

                                                           
80 BV Mehr Demokratie e. V. 2007, S. 22. 
81 Rehmet/Mittendorf 2007, S. 10. 
82 Ebenda, S. 7; Bündnis für mehr Demokratie 2005, S. 4 (Anlage 9). 
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Interesse der Bürgerschaft liegen. In Bayern waren 23 % aller kommuna-

len Abstimmungen von 1995 bis 2005 dem Themenbereich Bauleitpläne 

zuzuordnen.83 

Auch der Gesetzesentwurf vom Bündnis für mehr Demokratie nimmt die 

Regelungen aus Bayern weitestgehend auf und streicht zusätzlich zur 

Themenbeschränkung der Bauleitpläne und örtlichen Bauvorschriften 

(§ 21 Abs. 2 Nr. 6 GemO) den Bereich der Kommunalabgaben, Tarife und 

Entgelte (§ 21 Abs. 2 Nr. 4 GemO) aus dem Negativkatalog.84 Würde der 

Gesetzesentwurf gelten, dann wäre BW – abgesehen von Berlin und 

Hamburg – zusammen mit Bayern das einzige Land, das zu diesen Fi-

nanzfragen Bürgerentscheide zulässt.85 Fraglich ist nun, ob der Negativka-

talog BWs in den genannten Punkten angepasst werden sollte. 

 

 

4.3.1 Allgemeine Aspekte 

 
Bevor das Für und Wider der Beschränkungen einzelner Themenbereiche 

diskutiert wird, sind einige allgemeine Aspekte zu nennen, die insbesonde-

re bei der Entscheidung, welche Selbstverwaltungsangelegenheiten kom-

munalen Abstimmungen zugänglich gemacht werden, stets berücksichtigt 

werden sollten. 

Zum einen sollte der Zeitfaktor bedacht werden. Wer kommunale Abstim-

mungen zulässt, muss damit rechnen, dass Entscheidungen durch die 

Bürgerschaft in der Regel mehr Zeit in Anspruch nehmen als die, die di-

rekt vom Rat getroffen werden. Dies gilt besonders für Verfahren, die 

durch ein Korrekturbegehren eingeleitet werden, da sie bis zum Abschluss 

zwei komplette Entscheidungsfindungsprozesse (zunächst im Rat, an-

schließend in der Bevölkerung) durchlaufen müssen. Zum anderen sollte 

vor jeder Entscheidung, die den Bürgern mehr Freiheiten und Rechte ver-

leiht, bedacht werden, dass sich solche Zugeständnisse später, sollten sie 

                                                           
83 Rehmet/Wenisch 2005, S. 4 (Anlage 13). 
84

 Bündnis für mehr Demokratie 2005, S. 2 (Anlage 9). 
85 Müller 2009, S. 105. 
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sich als nachteilig für Rat und Verwaltung erweisen, nur sehr schwer rück-

gängig machen lassen.86 Zudem gehen die in den Interviews Befragten 

mehrheitlich davon aus, dass bei den Entscheidungen durch die Bürger 

das Interesse des Einzelnen über das Allgemeinwohl gestellt werde87. 

Als positive Wirkung direktdemokratischer Verfahren ist besonders hervor-

zuheben, dass eigene Entscheidungen in der Regel mehr Akzeptanz in 

der Bevölkerung finden. Auch wenn nicht pauschal von einer Steigerung 

des politischen Interesses in der Bürgerschaft ausgegangen werden kann, 

so liegt doch der Schluss nahe, dass ein größeres Gewicht der eigenen 

Stimme mehr Bürger dazu bewegt, die Geschehnisse in der Kommune zu 

verfolgen oder an politischen Diskussion teilzunehmen.88 Eine kommunale 

Abstimmung fördert im Idealfall die Kommunikation zwischen Verwaltung 

bzw. Rat und den Bürgern und wirkt sich somit auch positiv auf das Sach-

verständnis der Bürger aus. Je öfter unmittelbare Bürgerbeteiligung in ei-

ner Kommune praktiziert wird, desto ausgeprägter ist der Sinn der Bürger 

für differenzierte Problemstellungen, desto häufiger werden kommunale 

Themen in der Öffentlichkeit diskutiert und analysiert und desto besser 

kennen die Bürger die Vorgänge in der Verwaltung, die Gesamtzusam-

menhänge, die rechtlichen Rahmenbedingungen und können entspre-

chend qualifizierte Entscheidungen treffen.89 

Je nach Themenbeschränkung müssen diese allgemeinen Argumente un-

terschiedlich gewichtet und in die abschließende Bewertung einbezogen 

werden. 

 

 

4.3.2 Bauleitplanung  

 
Die Gesetzesreform 2005 nahm den Punkt der Bauleitpläne und örtlichen 

Bauvorschriften in den Negativkatalog auf und schloss damit ein Thema 

                                                           
86 Paust 2000, S. 274 ff. 
87 Siehe Anlagen 17 bis 21 (Frage 3); anderer Meinung lediglich Herr Hans-Ulrich Sckerl 
MdL (Anlage 21). 
88 Landtag BW Plenarprotokoll 12/57, S. 4537 (Anlage 6). 
89 Schiller 2002, S. 97 ff. 
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von Bürgerentscheiden aus, das zuvor (zumindest teilweise) bürgerent-

scheidsfähig war.90 Auf den ersten Blick scheint diese Regelung eindeutig, 

dennoch nahmen gerichtliche Streitfälle über dieses Thema zu.91 Grund 

dafür war und ist, dass nicht alles, was mit Bauleitplänen und örtlichen 

Bauvorschriften zu tun hat, vom Themenausschluss des § 21 Abs. 2 Nr. 6 

GemO betroffen ist. Bauleitpläne sind gemäß § 1 Abs. 2 BauGB der Flä-

chennutzungs- und der Bebauungsplan; die neueste Rechtsprechung 

sieht in diesem Themenausschluss jedoch auch die Bauleitplanung im 

Sinne von § 1 BauGB umfasst und damit „die wesentlichen Verfahrensab-

schnitte, die in dem Aufstellungsverfahren nach dem BauGB zu durchlau-

fen sind“.92 Diese Aussage folgte einer teleologischen Auslegung der 

Themenbeschränkung, wonach das förmliche Verfahren der Bauleitpla-

nung der Angriffspunkt ist, da die dort nötigen planenden und abwägen-

den Tätigkeiten (z. B. § 1 Abs. 7 BauGB) nicht auf eine bloße Ja-Nein-

Fragestellung der kommunalen Entscheide reduziert werden können. 

Deshalb sind Grundsatzentscheidungen im Vorfeld eines bauplanungs-

rechtlichen Verfahrens zur Gemeindeentwicklung prinzipiell weiterhin ei-

nem Bürgerentscheid zugänglich; sie erfolgen vor dem eigentlichen Bau-

leitplanungsverfahren und benötigen noch keine komplexen Abwägungs-

prozesse.93 Ein späteres Urteil machte jedoch auch hier weitergehende 

Einschränkungen: nach Erlass des Flächennutzungsplans sind bürgerent-

scheidsfähige Grundsatzentscheidungen nur innerhalb des durch den Flä-

chennutzungsplan eröffneten planungsrechtlichen Rahmens möglich.94 

Sie würden andernfalls gegen höherrangiges Recht verstoßen. Nach die-

sen beiden Urteilen des VGH Mannheim wurden Befürchtungen geäußert, 

dass in Zukunft alles, was in gewisser Weise mit Bauleitplanung zusam-

menhängt (z. B. Grundstücksverkäufe oder Erschließungen im Zusam-

                                                           
90 In den Jahren vor der Gesetzesreform waren planungsrechtliche Themen bürgerent-
scheidsfähig, wenn sie gleichzeitig auch die Errichtung, wesentliche Erweiterung oder 
Aufhebung einer öffentlichen Einrichtung, die der Gesamtheit der Einwohner zu dienen 
bestimmt ist, betrafen. 
91Siehe z. B. Nußloch, Neckargemünd, Metzingen. Nürtingen, Fellbach und Rheinstetten.  
92 VGH Mannheim, 20. 03. 2009, ZfBR 2010, S. 379. 
93 Landtag BW Drucksache 13/4385, S. 18 (Anlage 5). 
94 VGH Mannheim, 22. 06. 2009, VBlBW 2009, S. 425. 
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menhang mit der Bauleitplanung), vom Negativkatalog umfasst werde. 

Daher sei eine Abschaffung dieses Ausschlusstatbestandes zu fordern.95 

Ein weiteres Argument für die Streichung der Bauleitplanung ist, dass z. B. 

die Schlussabstimmung über die Bauleitplanung im Rat ebenfalls eine Ja-

Nein-Fragestellung darstellt. Das Abwägungsgebot im BauGB gilt dabei 

nicht als tangiert, wonach dies auch bei einem Bürgerentscheid nicht der 

Fall sein dürfte.96  

Als Gegenargument wird angeführt, dass das förmliche Bauleitplanungs-

verfahren sowieso schon eine Beteiligung der Öffentlichkeit erfordere. Ei-

ne doppelte Hinzuziehung der Bürger sei ohne Vorteil, da sich lediglich die 

Gefahr ergebe, widersprüchliche Ergebnisse zu erhalten.97 Diesem Argu-

ment wird einheitlich nicht viel Bedeutung zugemessen.98 Die im BauGB 

geregelte Mitwirkung der Öffentlichkeit soll nur der vollständigen Ermitt-

lung und zutreffenden Bewertung der von der Planung berührten Belange 

(§ 4a Abs. 1 BauGB) dienen. Es macht einen erheblichen Unterschied, ob 

die Bürger über eine Sache selbst entscheiden oder nur das Recht haben, 

sich dazu zu äußern. Zudem beschäftigt sich die Öffentlichkeitsbeteiligung 

hauptsächlich mit dem „Wie“, also dem genauen Inhalt von Bauleitplänen, 

wobei Bürgerbegehren mit diesen Themen eher auf das „Ob“ abzielen. Es 

kam daher ebenso zur umgekehrten Folgerung, dass Entscheidungen der 

Bauleitplanung, die nach Gesetz bereits Bürgerbeteiligung erfordern, für 

kommunale Entscheide vorrangig in Betracht kämen.99 

Die Diskussion über die Beschränkung der Themen Bauleitpläne und örtli-

che Bauvorschriften lässt sich nach den vorgebrachten Argumenten nur 

schwer abschließen. Demgegenüber waren sich die Interviewpartner 

größtenteils darin einig, dass dieser Ausschlusstatbestand seine Berechti-

gung habe und daher weiter in der GemO verbleiben solle.100 Die Argu-

mentationen der befragten Personen trennten sich weitestgehend von der 

                                                           
95 Geitmann Roland 2009b, S. 3 (Anlage 12). 
96 Müller 2009, S. 94.  
97 Löbbecke 2009, S. 254.  
98 Ebenda; Ritgen 2000, S 133; Müller 2008, S. 92.  
99 Geitmann 2009a, S. 5 (Anlage 4).  
100

 Siehe Anlagen 17 bis 21 (Frage 5); anderer Meinung lediglich Herr Hans-Ulrich Sckerl 
MdL (Anlage 21). 
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theoretischen Diskussion, ob die erforderlichen Abwägungsprozesse 

durch einen kommunalen Entscheid eingehalten werden können oder 

nicht. Sie legten besonderen Wert auf die Planungshoheit des Rates, die 

bei ihm verbleiben solle, um die „Balance zwischen Repräsentation und 

Partizipation in der Gemeindeordnung’“101 zu erhalten. Weiterhin erfordere 

die Entwicklungsplanung einer Kommune langfristige, zusammenhängen-

de Überlegungen, da nur viele kleine Schritte letztendlich zum Ziel führten. 

Wenn Bürger lediglich zu punktuellen Themen „vorpreschen“102 und ihre 

Interessen durchzusetzen versuchen, ohne das Gesamtbild zu kennen, 

bestehe die Gefahr, dass die Entwicklung der Kommune blockiert werde. 

Sie sollte jedoch in der Lage sein, auf sich verändernde Verhältnisse früh-

zeitig reagieren zu können, um für den Bürger attraktiv zu bleiben. Solch 

eine angesprochene Veränderung ist z. B. der demographische Wandel, 

der in Deutschland unter anderem mit dem Rückgang der Bevölkerungs-

zahlen verbunden ist.103 Daraus ergibt sich auch die Sichtweise, dass der 

behandelte Themenausschluss aufgrund eines in der Zukunft geringeren 

Flächenbedarfs in der Öffentlichkeit an Relevanz und Brisanz verlieren 

werde.104 

 
Letztlich wird beim Gesetzesentwurf dieser Arbeit keine Streichung des 

§ 21 Abs. 2 Nr. 6 GemO vorgenommen. Die Rechtslage ist noch unsicher 

und hängt sehr stark vom Einzelfall ab. Ferner sind auch in den Ländern, 

die diesen Ausschlusstatbestand nicht vorsehen, nicht zwingend alle kom-

munalen Begehren zulässig, die sich mit der Bauleitplanung befassen. 

Auch sie können als Verstoß gegen das Abwägungsverbot im BauGB aus-

gelegt werden, stellen folglich Begehren mit rechtwidrigem Ziel dar und 

sind somit unzulässig.105 Wenn die GemO den Bürgern die Grenzen ihrer 

Möglichkeiten nicht aufzeigt, sie aber dennoch zieht, werden womöglich 

unberechtigte Hoffnungen geweckt, die die Enttäuschung der Bürger bei 

                                                           
101 Interview mit Herrn Landrat Günther-Martin Pauli MdL (Anlage 18, Frage 3). 
102 Ebenda (Anlage 18, Frage 5). 
103 Statistisches Bundesamt 2009, S. 46 (Anlage 14). 
104 Interview mit Herrn Landrat Günther-Martin Pauli MdL (Anlage 18, Frage 5). 
105 Ritgen 2007, S. 293. 
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Unzulässigkeit ihres Bürgerbegehrens verstärken. Zugunsten einer trans-

parenteren Rechtslage und der Vorrangstellung der Repräsentativorgane 

wird dem Beispiel anderer Bundesländer, den Vorschlägen von Mehr De-

mokratie e. V. und dem Bündnis für mehr Demokratie nicht entsprochen. 

 

 

4.3.3 Kommunalabgaben, Tarife und Entgelte 

 
Kommunalabgaben sind gemäß § 1 des Kommunalabgabengesetzes 

Steuern, Gebühren und Beiträge, die von den Gemeinden und Landkrei-

sen erhoben werden (z. B. Kindergartengebühren, Hundesteuer, Abwas-

sergebühren, etc.). Diese sind – ebenso wie privatrechtliche Tarife und 

Entgelte der Gemeindebetriebe (z. B. Beförderungsentgelte des öffentli-

chen Personennahverkehrs) – von kommunalen Abstimmungen ausge-

schlossen. Grund ist die Befürchtung, dass die Bürger andernfalls die 

Kommunalabgaben extrem senken werden, dadurch den Kommunen in 

hohem Maße Einnahmen entziehen und schlussendlich den kommunalen 

Haushaltsausgleich gefährden oder die Kommune im schlimmsten Fall 

handlungsunfähig machen.106 Gegen diese Behauptung sprechen Erfah-

rungen aus Bayern und der Schweiz, die Abstimmungen über diese finan-

ziellen Themen zulassen: die Bürger entscheiden dort in der Regel kos-

tenbewusst und tragen zu einer sparsameren Haushaltsführung bei.107 

Wird bedacht, dass BW im Gegensatz zu Bayern einen Kostendeckungs-

vorschlag fordert, sollte davon ausgegangen werden können, dass Bür-

gerentscheide über Kommunalabgaben auch hierzulande keine negativen 

Entwicklungen zur Folge haben. Fraglich ist jedoch, welche Anforderun-

gen an einen solchen Kostendeckungsvorschlag gestellt werden sollten. 

Eine Senkung von Kommunalabgaben führt zu anderen Kostenbelastun-

gen (in Form von Einnahmeausfällen) als z. B. ein Bauprojekt. Ein De-

ckungsvorschlag auf dem Gebiet der Abgaben, Entgelte und Tarife benö-

tigt ganz andere Überlegungen, da die Einnahmebeschaffung und -

                                                           
106 Müller 2009, S. 104 
107 Wehling 1995, S. 5 (zitiert in: Paust 2000, S. 95). 
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verwendung anderen Regelungen unterliegt als das Tätigen von Investiti-

onen.108 Die fehlenden Einnahmen können z. B. nicht mit Krediten finan-

ziert werden (§ 87 Abs. 1 GemO). Womöglich würde die Zulässigkeitsvor-

aussetzung Kostendeckungsvorschlag Bürgerentscheide über Kommu-

nalabgaben in der Praxis weitestgehend verhindern, auch wenn letztere 

nicht vom Negativkatalog umfasst wären.  

Generell gelten klare rechtliche Rahmenbedingungen – auch für die Be-

rechnung und Festlegung von Abgaben. Diverse Grundsätze für die Ge-

bührenerhebung schränken den Entscheidungsspielraum des Rates ein. 

Sollten kommunale Abstimmungen über Kommunalabgaben möglich sein, 

müssten sich auch die Bürger an diese Vorgaben halten.109 Ein Beispiel ist 

§ 14 des Kommunalabgabengesetzes, der den Kostendeckungsgrundsatz 

enthält. Hiernach dürfen die Gebühren höchstens so bemessen sein, dass 

die Gesamtkosten gedeckt werden. Um den Bürgern mögliche Kosten-

überdeckungen so schnell wie möglich durch Gebührensenkungen wieder 

zukommen zu lassen, kalkulieren vielen Kommunen z. B. die Abwasser-

gebühren jährlich. Wurden diese durch einen Bürgerentscheid festgesetzt, 

könnten sie aufgrund der Sperrfrist in § 21 Abs. 7 Satz 2 GemO innerhalb 

von drei Jahren nur durch einen erneuten Entscheid abgeändert werden. 

Wenn die Bürger die Gebührenfestlegung auf einem Gebiet nicht dauer-

haft übernehmen, sondern nur punktuell eingreifen, könnten sie den Rat 

demnach in seiner Tätigkeit blockieren und seine Spielräume noch weiter 

einschränken.  

Selbst wenn nicht zu erwarten ist, dass die Abgaben, Tarife und Entgelte 

extrem sinken, so würden einzelne, aus dem Zusammenhang gegriffene 

Entscheidungen, wie es kommunale Abstimmungen zuweilen sind, das 

Gesamtgefüge besonders im finanziellen Bereich dennoch folgenreich 

stören.110 Besonders im Hinblick darauf, dass die Bürger nach Meinung 

und Erfahrung der Interviewpartner zumeist in ihrem eigenen oder im In- 

                                                           
108 Siehe hierzu z. B. § 78 GemO; §§ 16, 17 Gemeindehaushaltsverordnung. 
109 Interview mit Herrn Bürgermeister Manfred Hollenbach MdL (Anlage 19, Frage 6).  
110 Interview mit Herrn Landrat Günther-Martin Pauli MdL (Anlage 18, Frage 6). 
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teresse einer Gruppe von Menschen entscheiden und nicht nach dem 

Gemeinwohl111, stellt sich die Frage, ob die Gesamtverantwortung nicht 

auch in diesem Bereich beim Rat verbleiben sollte. Kommunale Abstim-

mungen, die sich um Abwassergebühren handeln, betreffen in der Regel 

alle Bürger. Daher ist zu erwarten, dass sich hier genügend Stimmberech-

tigte mobilisieren lassen, um eine einem Ratsbeschluss gleichstehende 

Entscheidung zu treffen. Im Falle der Hundesteuer, die verhältnismäßig 

wenige Bürger zu entrichten haben, könnte das Interesse in der gesamten 

Bevölkerung ziemlich gering sein – mit dem Ergebnis, dass eine kommu-

nale Abstimmung mit hoher Wahrscheinlichkeit am Abstimmungsquorum 

(siehe Kapitel 4.5) scheitern würde. Diese ungleiche Konstellation gibt es 

nicht, wenn der Rat bei Kommunalabgaben, Tarifen und Entgelten seiner 

Vertretungsfunktion ohne Eingriffe der Bürger nachkommen kann. Er hat 

den Gesamtüberblick über die kommunalen Finanzen und muss bzw. 

kann seine Entscheidungen im Sinne der gesamten Bevölkerung treffen. 

 
Im Ergebnis wird der Negativkatalog im Gesetzesentwurf dieser Arbeit 

Kommunalabgaben, Tarife und Entgelte weiterhin umfassen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen, die zu diesen Themen bestehen, sind so umfang-

reich und weitläufig, dass auch der Rat nicht beliebig entscheiden kann; 

Korrekturbegehren könnten ihn noch weiter einschränken. Ferner wiegt 

hier das Eigeninteresse der Bevölkerung besonders schwer. Im sensiblen 

Bereich der Finanzen sollte nicht riskiert werden, dass der Haushaltsaus-

gleich durch Bürgerbeteiligung noch schwerer gemacht wird, als er (in ei-

nigen Gemeinden) sowieso schon ist.  

 

 

4.4 Frist für Korrekturbegehren 

 
Korrekturbegehren, die sich gegen gefasste Ratsbeschlüsse wenden, sind  

                                                           
111 Siehe Anlagen 17 bis 21 (Frage 3); anderer Meinung lediglich Herr Hans-Ulrich Sckerl 
MdL (Anlage 21). 
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nur innerhalb einer bestimmten Frist zulässig. Diese Regelung, die in BW 

für rund 77 % aller Bürgerbegehren relevant ist112, haben beinahe alle 

Bundesländer gemeinsam, wenn auch in variabler Ausgestaltung; nur 

Bayern und Hamburg verzichten vollständig auf eine derartige Zeitbegren-

zung und somit auf ein erhebliches Hindernis für erfolgreiche Bürgerbe-

gehren113, wie die Analyse zeigte. In den Jahren nach der Gesetzesreform 

lag bei mehr als jedem dritten unzulässigen Bürgerbegehren die Ursache 

bei der Überschreitung der geltenden Frist, obwohl diese sogar verlängert 

worden war114. Zudem erhielt das Land beim 2. VE-Ranking im Bereich 

Bürgerbegehren, der die Ausgestaltung des Unterschriftenquorums und 

der Fristen für Unterschriftensammlung und Korrekturbegehren umfasst, 

die Note 3,75.115 Vorgabe für die Bestnote ist unter anderem, die Frist für 

Korrekturbegehren ganz abzuschaffen.116 Diese Regelung ist auch im Ge-

setzesentwurf vom Bündnis für mehr Demokratie zu finden.117 Bei der 

Frage, ob hier dem Vorbild Bayerns und Hamburgs oder einer abge-

schwächten Variante mit Verlängerung der Frist gefolgt werden soll, ste-

hen sich Anwendungsfreundlichkeit für die Bürger und reibungslose Ver-

waltungstätigkeit gegenüber.  

 
Ein Korrekturbegehren ist als Abwehrinstrument ausgestaltet; daher ent-

stehen bei dessen Anwendung stets Spannungen zwischen Rat und Be-

völkerung. Um diese Interessenkollision zu regeln, führte der Gesetzgeber 

unter anderem eine Befristung ein. Diese Regelung ist als Ausdruck des 

Vorrangs der repräsentativen Entscheidungsfindung zu sehen118; wichtiger 

ist jedoch ihre Funktion als Bestandsschutz für Ratsbeschlüsse. Bürger-

entscheide stehen gemäß § 21 Abs. 7 GemO einem Ratsbeschluss gleich. 

Ohne eine Frist für die Kassation von Ratsbeschlüssen sah der Gesetz- 

                                                           
112

 Siehe: Auswertung aller direktdemokratischer Verfahren 1975 – 2009, real und fiktiv 
(Anlage 3). 
113 Muckel 1997, S. 224; Müller 2009, S. 68. 
114 Siehe Tabelle 2, S. 18.  
115 BV Mehr Demokratie e. V. 2007, S. 40.  
116 Ebenda, S. 27.  
117 Bündnis für mehr Demokratie 2005, S. 1 (Anlage 9).  
118 VGH Mannheim, 14. 11. 1983, NVwZ 1985, S. 288.  
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geber die Gefahr, dass nicht nur bereits gefasste Beschlüsse (welche zu-

meist mit einem langen Willensbildungsprozess im Rat verbunden sind) 

aufgrund eines entgegenstehenden Bürgerentscheides nicht vollzogen 

werden könnten, sondern auch, dass ein schon begonnener Vollzug ein-

gestellt werden müsste, was regelmäßig mit erheblichen Kosten verbun-

den wäre. Die Verwaltung wäre in ihrer Tätigkeit blockiert, Rechts- und 

Planungssicherheit nie gegeben.119  

Besonders bei Bauprojekten ist dieses Argument von Belang. Hierbei stel-

len sich dem Rat viele Fragen, über die gesondert entschieden wird. In der 

Regel erfolgt zunächst der Grundsatzbeschluss, dass das Vorhaben 

durchgeführt werden soll, bevor Detailfragen über Standort, Finanzierung 

und Ausgestaltung folgen. Diese weichenstellenden Grundsatzbeschlüs-

se, die eine Planung einleiten oder eine Planungsstufe abschließen, sowie 

Projektbeschlüsse und sich wiederholende Grundsatzbeschlüsse sind 

nach der Rechtsprechung des VGH Mannheim bürgerentscheidsfähig; 

reine Vollzugsbeschlüsse einer grundsätzlich bereits getroffenen Ent-

scheidung hingegen nicht.120 Folglich haben die Bürger während des Pla-

nungsprozesses mehrmals die Möglichkeit, ein Projekt zu verhindern, wo-

bei jeder Planungsschritt die Frist von Neuem beginnen lässt. Nach dem 

Projektbeschluss kann dieses Projekt (zumindest im Grundsatz) nicht 

mehr angegriffen werden.121 Schon mit Geltung der Sechs-Wochen-Frist 

kann sich bei einer solchen Regelung erheblicher personeller und finan-

zieller Planungsaufwand für die Kommune ergeben, der letztendlich ver-

schwendet ist. Daher scheint die geltende Frist in ihrer Ausgestaltung 

sinnvoll und ein „unverzichtbares Erfordernis“122.  

Dagegen spricht die Vorstellung, dass sich die Bürger auch ohne Geltung 

einer Frist beeilen, ein Korrekturbegehren einzureichen, damit sie nicht vor 

vollendete Tatsachen gestellt werden.123 Ein Bürgerbegehren, das sich 

                                                           
119 Ritgen 1997, S. 151 f.  
120 VGH Mannheim, 14. 11. 1983, NVwZ 1985, S. 288; 18. 06. 1990, VBlBW 1990, 
S. 460; 06 .04. 1992, VBlBW 1992, S. 421; 13. 04. 1993, VBlBW 1993, S. 381.  
121 Ritgen 1997, S. 162 f.  
122 Spies 1999, S. 180.  
123 Paust 2000, S. 73.  
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gegen bereits in Vollzug gesetzte Vorhaben richtet, ist nach der Recht-

sprechung in BW nur möglich, wenn auch der Rat selbst noch in der Lage 

wäre, einen zulässigen Beschluss gegen das Vorhaben zu fassen.124 Sind 

bereits Kosten entstanden, muss sich die Zulässigkeit am Grundsatz der 

Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit (§ 77 Abs. 2 GemO) messen lassen; 

weiterhin können andere rechtliche Vorschriften oder von der Kommune 

bereits vertraglich eingegangene Verpflichtung entgegenstehen. Ist dies 

der Fall, wäre das Bürgerbegehren auf ein rechtswidriges Ziel ausgerichtet 

und daher unzulässig.125 Da die Abgrenzung im Einzelfall schwierig ist, 

würden bei einer fristlosen Regelung die Gerichte womöglich vermehrt zu 

Rate gezogen werden müssen. In den meisten Fällen werden Bürgerbe-

gehren nach begonnenem Vollzug aus den genannten Gründen nicht 

mehr möglich sein, weshalb den Bürgern faktisch auch ohne Frist eine 

zeitliche Grenze gesetzt wäre.  

Ob es sich nun um Korrekturbegehren gegen Bauprojekte oder gegen 

Fragen der unechten Teilortswahl, Erhaltung von Schulen etc. handelt, 

rechtliche Streitfälle werden bei einer fristlosen Regelung unweigerlich 

zunehmen. Nicht umsonst werden im baden-württembergischen Rechts-

system häufig durch Ausschlussfristen klare Rechtsverhältnisse geschaf-

fen (z. B. §§ 70 Abs. 1, 74 Abs. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung). Wie 

schon in Kapitel 4.3.2 erläutert, kann es für die Bürger selbst unvorteilhaft 

sein, wenn ihnen vom Gesetz Möglichkeiten aufgezeigt werden, die in 

Wirklichkeit nur eingeschränkt bestehen.  

Die Mehrheit der Befragten sprach sich für eine Beibehaltung der Frist 

aus.126 Unstimmigkeiten ergaben sich bei der Frage, ob eine Verlängerung 

sachdienlich wäre. Einerseits wurde die Meinung vertreten, dass es enga-

gierten Bürgern möglich sein sollte, innerhalb der festgelegten sechs Wo-

chen ein Bürgerbegehren auszuarbeiten, besonders wenn ihnen die Ange-

legenheit wirklich ernst ist. Eine Verlängerung würde nur den Zeitraum  

                                                           
124 VGH Baden-Württemberg, 14. 11. 1983, NVwZ 1985, S. 288.  
125 Müller 2009, S. 95 f.  
126 Siehe Anlagen 17 bis 21 (Frage 8); anderer Meinung lediglich Herr Hans-Ulrich Sckerl 
MdL (Anlage 21). 
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ausdehnen, in dem die Kommune auf Risiko arbeite. Außerdem sei es 

interessierten Bürgern jederzeit möglich, die Sitzungen des Rates zu be-

suchen, in denen sich die Tendenz einer Entscheidung zumeist schon im 

Voraus abzeichne. Sie könnten folglich schon vor dem eigentlich Be-

schluss, gegen den mit einem Korrekturbegehren vorgegangen werden 

soll, erste Vorarbeiten leisten und die sechs Wochen faktisch verlän-

gern.127 Andererseits kam ein Befragter zu der Einschätzung, dass die 

Frist in ihrer jetzigen Ausgestaltung zu kurz gefasst sei. Es wurde beklagt, 

dass in diesem eng gefassten Zeitfenster nur noch die Möglichkeit für rein 

ablehnende Korrekturbegehren ohne eigenen Lösungsvorschlag aus der 

Bevölkerung bliebe. Dies fördere die negative Grundstimmung in der kom-

munalen Praxis Bürgerbegehren und -entscheiden gegenüber.128 

 
Schlussendlich wird im Gesetzesentwurf dieser Arbeit zugunsten der Bür-

ger entschieden und die Frist für Korrekturbegehren auf zwei Monate ver-

längert. Wie die weitgehende Rechtsprechung zeigt129, werden vor allem 

bei größeren Bauprojekten durch Korrekturbegehren Mehraufwendungen 

befürchtet. Diese sind jedoch innerhalb der zusätzlichen zwei Wochen 

nicht zu erwarten, wenn Rat und Verwaltung – sobald sich ein Korrektur-

begehren abzeichnet – ihre Tätigkeiten dieses Projekt betreffend einstel-

len. Die Verlängerung der Frist soll dazu dienen, konstruktive Vorschläge 

aus der Bürgerschaft und die Kommunikation zwischen Rat, Verwaltung 

und Bevölkerung zu fördern. 

 

 

4.5 Abstimmungsquorum für kommunale Entscheide 

 
Innerhalb der sechzehn Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland 

gibt es – abgesehen von den unterschiedlichen Arten130– sieben verschie-

                                                           
127 Interview mit Herrn Manfred Hollenbach MdL (Anlage 19, Frage 8). 
128 Interview mit Herrn Landrat Pavel (Anlage 20, Frage 8). 
129 Siehe Fn. 120. 
130 Während für Berlin, Bremen, Brandenburg, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt Betei-
ligungs- oder Zustimmungsquoren gelten, haben insgesamt neun Länder, wie auch BW, 
das Abstimmungsquorum in den Kommunalverfassungen verankert. 
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dene Ausgestaltungen des Quorums für kommunale Entscheide. Während 

Hamburg eine solche Regelung nicht vorsieht, variiert die Höhe der Quo-

ren in den anderen Bundesländern von 10 bis 30 %. Beim 2. VE-Ranking 

erhielt Hamburg für seinen gänzlichen Verzicht auf ein Quorum die Best-

note; die 25 %-Regelung, die in der Hälfte aller Bundesländer gilt, wurde 

mit einer 4,0 bewertet.131 Der Gesetzesentwurf vom Bündnis für mehr 

Demokratie favorisiert die bayerische Regelung, die ein abgestuftes Ab-

stimmungsquorum von 10 bis 20 % je nach Gemeindegröße vorsieht.132 

Generell werden bei Diskussionen um dieses Thema zwei zentrale Fragen 

behandelt. Zum einen wird die Notwendigkeit eines Quorums debattiert, 

zum anderen stellt sich die Frage nach dessen Höhe.  

 

 

4.5.1 Notwendigkeit eines Quorums 

 
Für die Notwendigkeit eines Quorums spricht zunächst die Ausgestaltung 

der Bundesrepublik Deutschland als Demokratie. Nach deren Grundge-

danke geht alle Gewalt vom Volke aus (Art. 20 Abs. 2 des Grundgeset-

zes), weshalb – auf die Kommunalebene bezogen – jeder Satzung und 

jeder für die Gesamtheit verbindliche Sachentscheidung zur Legitimation 

der Wille der Mehrheit aller Stimmberechtigten zugrunde liegen muss. 

Minderheiten- oder Zufallsentscheidungen, wie sie bei kommunalen Ent-

scheiden ohne Quorum möglich sein könnten (bei entsprechend niedriger 

Abstimmungsbeteiligung), widersprechen diesem Grundgedanken.133 Wei-

terhin gelten auch für die Repräsentationsorgane (wie dem Rat) bestimm-

te Quoren, um demokratische Beschlüsse zu gewährleisten; so muss 

bspw. zur Beschlussfähigkeit mindestens die Hälfte aller Gremiumsmit-

glieder anwesend und stimmberechtigt sein (§ 37 Abs. 2 GemO).134 

Die Contra-Argumente entkräften die aufgezeigten Gründe für ein Quo-

rum. Wenn davon gesprochen wird, dass sich Ideen minoritärer Gruppen 
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 BV Mehr Demokratie e. V. 2007, S. 21 ff.  
132

 Bündnis für mehr Demokratie 2005, S. 2 (Anlage 9). 
133 Engelken 2002, S. 981 f.; Landtag BW Plenarprotokoll 12/45, S. 3582 (Anlage 15). 
134

 Engelken 2002, S. 981 f.; Landtag BW Plenarprotokoll 12/45, S. 3582 (Anlage 15). 
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lediglich aufgrund einer geringen Abstimmungsbeteiligung durchsetzen 

würden und dass es den Bürgern nicht zugemutet werden könne, „unent-

wegt zu den Urnen eilen zu müssen, um die Verwirklichung von Ideen zu 

verhindern, die sich irgendwelche Minderheiten haben einfallen lassen“135, 

wird die Tatsache verkannt, dass die Bürger solche Verfahren mit Verweh-

rung ihrer Unterschrift schon in den Anfängen verhindern können, da sich 

auch diese Minderheitenmeinungen zunächst einmal durch ein Bürgerbe-

gehren qualifizieren müssen. Weiterhin ist ein häufiger Einwand von Quo-

rumsgegnern, dass Stimmenenthaltungen für die Entscheidung von Be-

deutung seien und hierbei als Nein-Stimme gelten würden – was z. B. bei 

der Wahl der Volksvertreter nicht der Fall sei.136 Ebenso verhält es sich mit 

der Mindestbeteiligung; sie ist bei keiner Wahl erforderlich. Störend ist bei 

dieser Argumentation jedoch, dass Abstimmungen und Wahlen hierbei 

gleichgesetzt werden, obwohl es sich um zwei unterschiedliche Instrumen-

te handelt.137 Es ist bspw. nachgewiesen, dass sich mehr Bürger an einer 

Wahl beteiligen als an einer kommunalen Abstimmung, was eher für ein 

Quorum sprechen würde.138 

Als weiteres Gegenargument wird die Anfälligkeit der Quoren für Manipu-

lationen ins Feld geführt. Vor allem Beteiligungsquoren haben den Nach-

teil, dass Gegner mithilfe eines Abstimmungsboykotts einen Entscheid 

scheitern lassen können, ohne selbst aktiv zu werden; dies ist jedoch nur 

möglich, wenn ersichtlich ist, dass die Befürworter das Quorum nicht aus 

eigener Kraft erreichen. Dieser Nachteil hat auch für das Abstimmungs-

quorum bzw. für das Zustimmungsquorum Bedeutung, jedoch nur in ab-

geschwächter Form. In der Regel müssen sich bei dieser Art des Quorums 

auch die Vorschlagsgegner aktiv beteiligen: je niedriger das Quorum ist, 

desto mehr (ablehnende) Beteiligung ist nötig.139 Ohne Quorum, wäre die 

Möglichkeit der Manipulation durch Untätigkeit nicht gegeben. Jeder 

müsste zur Abstimmung gehen, um seine Meinung zu vertreten, da das 
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 Engelken 2002, S. 984.. 
138 Paust 2000, S. 127. 
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Vorhaben nicht an einer niedrigen Abstimmungsbeteiligung scheitern 

kann. Weiterhin hätte jede Stimme das gleiche Gewicht. 

 
Bei der Frage nach der Notwendigkeit eines Quorums bei kommunalen 

Entscheiden finden sind auf beiden Lagern überzeugende Argumente. 

Trotz der Vorteile, die ein Quorumsverzicht mit sich bringt, sollte ein Min-

destmaß an Legitimation für direktdemokratische Entscheidungen sicher 

gestellt sein, insbesondere wenn – wie erwiesen – die Abstimmungsbetei-

ligung bei Sachfragen im Vergleich zu personellen Entscheidungen eher 

gering ist. Bei aller Bürgerfreundlichkeit darf nicht außer Acht gelassen 

werden, dass direktdemokratische Verfahren eine Ergänzung der reprä-

sentativen Demokratie in der Bundesrepublik sind und dies auch bleiben 

sollen. Die Frage nach der Notwendigkeit eines Quorums schien sich auch 

bei den, in den durchgeführten Interviews befragten Personen aus Politik 

und Praxis gar nicht zu stellen, da auf die Möglichkeit einer quorenlosen 

Regelung in den meisten Fällen nicht eingegangen wurde.140  

 

 

4.5.2 Höhe des Quorums 

 
Nachdem sich die Abschaffung des Abstimmungsquorums für den hier zu 

erarbeitenden Gesetzesentwurf nicht eignet, muss im Folgenden festge-

stellt werden, welche Höhe des Quorums angemessen erscheint. Für 

Volksentscheide gilt in BW – ebenso wie für die Instrumente der unmittel-

baren Bürgerbeteiligung auf kommunaler Ebene – ein Quorum; in diesem 

Fall handelt es sich um ein Zustimmungsquorum von gerundet 33 % der 

Stimmberechtigten (Art. 60 Abs. 5 der Landesverfassung BW). Dieses 

Quorum kann als Grenze für Entscheide der kommunalen Ebene angese-

hen werden. Die Entscheidungen, die über Volksentscheide herbeigeführt 

werden, sind in der Regel bedeutungs- und folgenschwerer als jene, um 

die es bei kommunalen Entscheiden geht. Während auf Kommunalebene 
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 Siehe Anlagen 17 bis 21 (Frage 9), lediglich Herr Hans-Ulrich Sckerl MdL sprach sich 
für eine Abschaffung des Abstimmungsquorums aus (Anlage 21). 
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hauptsächlich Sachfragen, d. h. Einzelfälle, zur Abstimmung gestellt wer-

den, wird bei Volksentscheiden über Gesetze entschieden, die für alle 

Bürger des Landes allgemeinverbindlich sind. Wenn auf Landesebene ein 

Quorum von 33 % ausreicht, um „eine hinreichende Gemeinwohlsicherung 

und spätere Akzeptanz des Gesetzes“141 zu gewährleisten, dann ist es nur 

folgerichtig, dass Entscheidungen über Sachfragen, die nur einen sehr 

kleinen Teil der Landesbevölkerung betreffen, ein dementsprechend nied-

rigeres Quorum zu erfüllen haben. Unter diesem Gesichtspunkt erscheint 

auch noch ein Abstimmungsquorum von 25 % sehr hoch.  

Ferner ist bei der Voraussetzung eines Viertels der Stimmberechtigten die 

Gefahr einer Manipulation noch sehr groß, da (abhängig vom Thema des 

Anliegens) nicht davon ausgegangen werden kann, dass die Befürworter 

eines Vorhabens diese Hürde allein bewältigen.142 Diese Befürchtung 

kann erst bei niedrigeren Quoren weitestgehend ausgeschlossen werden; 

so waren in den durchgeführten Verfahren in BW von 1975 bis 2009 ins-

gesamt 21 ermittelbar, bei welchen der Anteil der Mehrheit im Sinne oder 

nicht im Sinne einer Vorlage an der Gesamtheit der Stimmberechtigten 

unter 20 % lag; bei einer 15 %-Regelung waren es nur noch sechs Verfah-

ren, die durch einen Boykott allein hätten verhindert werden können.  

Die bereits durchgeführten Entscheide in BW zeigen einen weiteren Ef-

fekt, der das derzeit geltende Quorum in Frage stellt und gleichzeitig auf 

einen Aspekt aufmerksam macht, den es bei der Festlegung eines ange-

messenen Quorums zu berücksichtigen gilt. 

Tabelle 4: Abhängigkeit des Scheiterns kommunaler Entscheide von der Gemein-
degröße im Zeitraum 1975 bis 2009 

Gemeindegröße Anzahl  Quorum unecht gescheitert in Prozent 
Bis 5.000 EW 86 25% 3 4% 
Von 5.000 bis 10.000 EW 48 25% 13 27% 
Von 10.000 bis 50.000 EW 109 25% 39 36% 
Von 50.000 bis 100.000 EW 17 25% 12 71% 
Über 100.000 EW  17 25% 11 65% 

 
(Quelle: eigene Darstellung basierend auf ermitteltem Datensatz) 

 
                                                           
141 Kühling 2009, S. 781.  
142 Siehe S. 47 f. 
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Wie aus der Tabelle ersichtlich wird, hatten kleinere Gemeinden bis 

5.000 EW nur ein geringes Problem damit, ein Abstimmungsquorum von 

30 bzw. 25 % zu erreichen – dagegen konnten in Städten mit 50.000 bis 

100.000 EW 71 % aller kommunalen Entscheide in dieser Größenklasse 

keinen Erfolg143 verzeichnen. In der Regel gilt: je größer die Städte und 

Gemeinden werden, desto schwieriger wird es, die für einen Erfolg erfor-

derlichen Stimmen zu erhalten. Dies liegt vor allem daran, dass in großen 

Städten und Gemeinden zumeist nicht mehr alle Bürger vom Gegenstand 

des Entscheides betroffen sind oder sich aufgrund mangelnder Identifika-

tion mit der Kommune nicht betroffen fühlen. Dadurch und auch aufgrund 

unterschiedlicher sozialer Strukturen wird die Mobilisierung der Bevölke-

rung schwieriger.144 Als Folge sinkt die Abstimmungsbeteiligung; im 

Durchschnitt um 4,1 %, wenn die Gemeindegröße um 50 % steigt.145 Eine 

niedrige Beteiligung erhöht wiederum die Wahrscheinlichkeit, dass der 

Entscheid am Quorum scheitert. 

Diesem Effekt könnte durch ein abgestuftes, von der Gemeindegröße ab-

hängiges Abstimmungsquorum entgegengewirkt werden. Vorbild hierfür ist 

Bayern, aber auch BW selbst, das aus den soeben genannten Gründen 

für das Unterschriftenquorum der Bürgerbegehren eine abgestufte Varian-

te vorsieht (§ 21 Abs. 3 Satz 5 GemO). Bayern hat für Kommunen bis zu 

50.000 EW ein Abstimmungsquorum von 20 % festgelegt, das als Grund-

quorum bezeichnet werden kann. Erst ab dieser Größe werden nur noch 

15 % aller Stimmberechtigten benötigt und bei über 100.000 EW schließ-

lich noch 10 %. Nachstehende Tabelle zeigt die im Zeitraum 1975 bis 

2009 am Abstimmungsquorum gescheiterten kommunalen Entscheide in 

Abhängigkeit von der Gemeindegröße, wenn die bayerischen Regelungen 

Geltung gehabt hätten. 

                                                           
143 Mit Erfolg ist in diesem Kapitel lediglich das Zustandekommen einer Entscheidung, die 
einem Ratsbeschluss rechtlich gleichsteht, gemeint. Ob der Bürgerentscheid im Sinne 
oder nicht im Sinne der Vorlage entschieden wurde, ist irrelevant (siehe Seiten 21). 
144 Müller 2009, S. 62. 
145 Mittendorf 2009, S. 339. 
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Tabelle 5: Abhängigkeit des Scheiterns kommunaler Entscheide von der Gemein-
degröße im Zeitraum 1975 bis 2009 bei Geltung der bayerischen Regelungen 

Gemeindegröße Anzahl  Quorum unecht gescheitert in Prozent 
Bis 50.000 EW 243 20% 13 5,3% 
Von 50.000 bis 100.000 EW 17 15% 2 12% 
Über 100.000 EW  17 10% 0 0% 

 
Quelle: eigene Darstellung basierend auf ermitteltem Datensatz 

 
Die Wahl eines Grundquorums von 20 % scheint auch in BW sachgerecht. 

Zwar hatten, wie Tabelle 4 zeigte, die Gemeindeverbände bis 5.000 EW in 

der Vergangenheit auch mit dem noch geltenden 25 % bzw. 30 %-Quorum 

keine Probleme, insgesamt kamen die Kommunen bis 50.000 EW jedoch 

zu einer Quote unecht gescheiterter Entscheide von 23 %. Möglich wäre 

eine weitergehende Untergliederung der Größenklassen, was jedoch auf-

grund der Sprünge in den erforderlichen Quoren Unübersichtlichkeit und 

Ungerechtigkeiten in den „Grenzgemeinden“ – deren Anzahl sich erhöhen 

würde – zur Folge hätte. Die Erleichterung für Kommunen von 50.000 bis 

100.000 EW könnte für BW übernommen werden, da in diesem Bereich 

die meisten kommunalen Entscheide unecht gescheitert sind. Die Abstu-

fung auf 15 % scheint angemessen, wird bedacht, dass sich innerhalb 

dieser Klasse die EW-Zahl verdoppelt und die Abstimmungsbeteiligung 

daher im Durchschnitt um 4,1 % abnimmt146. Dieses Quorum sollte dar-

über hinaus ausreichen, um die Legitimation der Entscheidung zu gewähr-

leisten. Tabelle 5 lässt die Aussage zu, dass Kommunen über 100.000 

EW mit einer 10 %-Hürde sehr gut zu Recht kamen. Möglich wäre auch 

die Schlussfolgerung, dass das Quorum zu tief gesetzt ist und keinerlei 

Legitimation oder Minderheitenschutz garantiert. Es sollte jedoch in die 

Überlegungen einfließen, dass in Stuttgart, das mit seinen über 

500.000 EW erfahrungsgemäß die größten Schwierigkeiten mit dem Quo-

rum haben sollte, im betrachteten Zeitraum kein einziger kommunaler Ent-

scheid durchgeführt wurde; alle eingereichten kommunalen Begehren wa-

ren unzulässig. Insbesondere wenn die Größenklasse nach oben hin un-

begrenzt ist, sollten die hierfür geltenden Regelungen auch diejenigen 

                                                           
146 Siehe Fn. 145, S. 50. 
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Kommunen berücksichtigen, die die letzte EW-Grenze weit überschreiten. 

Darüber hinaus liegt die Erfolgsquote von Bürgerbegehren147 in der Grö-

ßenklasse von über 100.000 EW lediglich bei 50 %, in jener von 

200.000 EW nur noch bei 40. Die Gefahr, dass Minderheitenmeinungen 

durchgesetzt werden können, scheint daher auch bei einem 10 %-Quorum 

nicht erheblich größer; sie scheitern bereits am Unterschriftenquorum.  

 
Insgesamt betrachtet ist die bayerische Regelung des Abstimmungsquo-

rums auch für BW geeignet, die Handhabung für den Bürger zu vereinfa-

chen, ohne an der Legitimation der Entscheide Einbußen zuzulassen. 

Auch die Befragten aus Politik und Praxis vertraten mehrheitlich die Mei-

nung, dass das Abstimmungsquorum zu hoch sei und eine abgestufte Va-

riante bevorzugt werden solle.148 Begründet wurde dies vor allem durch 

die abschreckende Wirkung auf die Bürger und durch die geringe Abstim-

mungsbeteiligung – allgemein und im Hinblick auf die Gemeindegröße. 

Letztendlich wird für den Gesetzesentwurf dieser Arbeit das bayerische 

Abstimmungsquorum als Vorbild dienen. 

                                                           
147 Ohne Ratsbegehren und Ratsreferenden, siehe S. 16 f. 
148 Siehe Anlagen 17 bis 21 (Frage 9); anderer Meinung lediglich Herr Bürgermeister 
Manfred Hollenbach MdL (Anlage 19), Herr Hans-Ulrich Sckerl war generell gegen ein 
Abstimmungsquorum (Anlage 21). 
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5 Fazit 

 
Ziel dieser Arbeit war es, einen neuen Gesetzesentwurf zu erarbeiten, der 

in erster Linie die Durchführung kommunaler Abstimmungen fördert und 

somit die unmittelbare Bürgerbeteiligung stärkt, ohne den Rat über Ge-

bühr in seinen Rechten zu beschneiden, die Verwaltungstätigkeit zu be-

hindern oder für die Kommune in sonstiger Weise von Nachteil zu sein. 

Der Gesetzesentwurf149 ist das Ergebnis der Diskussion einzelner neuer 

Vorschläge, denen die Regelungen in anderen Bundesländern und die 

Vorgaben von Interessengruppen wie Mehr Demokratie e. V. oder dem 

Bündnis für mehr Demokratie als Vorbilder dienten.  

Schlussendlich konnten die gesetzlichen Ausgestaltungen der ausgewähl-

ten Aspekte, wie sie – den Aussagen der Interessengruppen nach zu ur-

teilen – in einem „Musterland der unmittelbaren Bürgerbeteiligung“ herr-

schen würden, nicht vollständig in den Gesetzesentwurf aufgenommen 

werden. Im Hinblick auf die Ausgestaltung kommunaler Abstimmungen als 

Ergänzungen und Erweiterungen der repräsentativen Grundordnung 

schienen die Forderungen der Interessengruppen insgesamt zu weit rei-

chend. Es wird nicht bestritten, dass die Möglichkeit zur Durchführung di-

rektdemokratischer Verfahren sinnvoll und wichtig ist und dem Bürger 

durch erhebliche gesetzliche Hürden nicht faktisch wieder entzogen wer-

den darf. Dennoch sollte auch das Vertretungsorgan die ihm vom Gesetz 

übertragenen Kompetenzen umfassend und ohne Erschwernisse ausüben 

können. Es stellt ein gewisses Problem dar, in theoretischen Überlegun-

gen den richtigen Ausgleich zwischen unmittelbarer Bürgerbeteiligung und 

Repräsentation zu finden.150 Die Auswirkungen möglicher Änderungen im 

Gesetz lassen sich nur abschätzen – selbst die Bezugnahme auf positive 

Erfahrungen anderer Bundesländer oder Staaten kann sich als problema-

tisch erweisen; die kulturellen, strukturellen und sozialen Grundvorausset-

                                                           
149 Zu finden unter Anlage 16. 
150 Siehe Anlagen 17 bis 21, in fast allen Fragen gegensätzlicher Ansicht sind Herr Bür-
germeister Manfred Hollenbach MdL (Anlage 19) und Herr Hans-Ulrich Sckerl (Anlage 
21). 
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zungen sind zumeist nicht identisch, weshalb sich auch die Erfahrungen 

nicht vollständig übertragen lassen. 

 
Letztendlich darf nicht erwartet werden, die Balance zwischen direktde-

mokratischer und repräsentativer Entscheidungsfindung lediglich mithilfe 

gesetzlicher Vorgaben und losgelöst von den anderen Formen bürgerli-

cher Mitwirkung (z. B die Bürgerversammlung nach § 20a GemO) errei-

chen zu können. Da § 21 GemO nicht die einzige Regelung im Gesetz ist, 

die den Bürgern Mitwirkung bei kommunalen Entscheidungen sichert 

(wenn auch nicht so weitgehend wie kommunale Abstimmungen), scheint 

es nur sinnvoll, bei der gesetzlichen Ausgestaltung das Augenmerk eher 

auf die Sicherung der Gesamtverantwortung des Vertretungsorgans und 

auf eine reibungslose Verwaltungstätigkeit zu richten; das zur Herstellung 

der Balance Nötige an bürgerlicher Partizipation zu gewährleisten ist dann 

Aufgabe der kommunalen Praxis. Der Rat hat nicht umsonst die Möglich-

keit, auch unzulässige Bürgerbegehren durch Ratsbegehren aufzugreifen 

(soweit es sich nicht um die Unzulässigkeit aufgrund Themenausschluss 

handelt) oder ein Bürgerbegehren freiwillig umzusetzen. Die beklagte ne-

gative Sicht auf kommunale Abstimmungen151, deren Ursprung wohl in der 

Vielzahl an Korrekturbegehren liegt, wird sich hier jedoch immer wieder als 

Hemmnis erweisen. Daher sollte in Zukunft von Gesetzgeber, Rat, Verwal-

tung und Bürgerschaft Wert darauf gelegt werden, dass kommunale Ab-

stimmungen als das wahrgenommen werden, was sie sind: für alle Betei-

ligten vorteilhafte Verfahren. Eine verbesserte Kommunikation ist dabei 

von zentraler Bedeutung. Durch die frühzeitige Information und Einbin-

dung der Bürgerschaft von Seiten des Rates (z. B. bei Bauprojekten) 

könnten Konflikte und somit auch Korrekturbegehren, mit allen möglichen 

negativen Folgen, vermieden werden. Selbst wenn laut Gesetz in kommu-

nalen Entscheiden (noch) nicht mehrere Vorschläge gleichzeitig zur Ab-

stimmungen gestellt werden können, würde sich das Einbringen von Al-

ternativvorschlägen seitens der Bürgerschaft anstatt einer rein ablehnen- 

                                                           
151 Interview mit Herrn Landrat Klaus Pavel (Anlage 20, allgemeine Aussagen). 
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den Haltung eignen, das Vertrauen der Ratsmitglieder in das Verantwor-

tungsbewusstsein und den Sachverstand der Bürger zu stärken. Sollte die 

Frist für Korrekturbegehren aufgrund der Ausarbeitung von Alternativvor-

schlägen überschritten werden, sollte sich der Rat kulant erweisen und 

sich dennoch mit dem Anliegen der Bürger befassen. Wichtig ist, dass je-

de Seite die Befürchtungen und Anregungen der anderen aufnimmt und 

nicht starr auf ihrem Standpunkt verharrt; dies gilt sowohl bei einem Inte-

ressenkonflikt zwischen Rat und Bevölkerung als auch bei unterschiedli-

chen Ansichten in der Bürgerschaft selbst. Gespräche und Diskussionen 

sind unverzichtbar, um zu einem Ergebnis zu kommen, mit dem alle Betei-

ligten zufrieden sein können oder das zumindest von allen nachvollzogen 

werden kann. Dabei gilt das Prinzip: je unbürokratischer, desto besser. 

Z. B. bieten sich Bürgerversammlungen nach § 20a GemO an, um den 

Informationsfluss anzuregen und Bürgerbeteiligung auch bei denjenigen 

Fragestellungen zu betreiben, die unter einen Ausschlusstatbestand des 

Negativkatalogs zu subsumieren wären. Die Beteiligung der Bürger, auch 

ohne letztendliche Entscheidungsgewalt, ist zumeist besser als deren 

Ausschluss.  

Abschließend lässt sich feststellen, dass die praktische Umsetzung der 

gesetzlichen Regelungen mehr Potenzial zur Stärkung direktdemokrati-

scher Verfahren birgt als die rechtlichen Vorgaben selbst. Dabei darf unter 

der Stärkung unmittelbarer Bürgerbeteiligung jedoch nicht mehr nur der 

Zuwachs an kommunalen Abstimmungen verstanden werden; vielmehr ist 

auf diejenigen Verfahren Wert zu legen, die letztendlich zu keinem kom-

munalen Entscheid führen, da es im Voraus zu einer Einigung kommt. 

Unbestritten ist, dass die Förderung solcher Verfahrensablaufe Zeit und 

Geduld erfordert. Es heißt schließlich nicht umsonst: 

 

„Was immer ein Bürgerbegehren ist, wer schwache Nerven oder keinen 

Humor besitzt, sollte lieber gleich darauf verzichten.“152 

                                                           
152 Theatergruppe „Schmarrbabbel“, (zitiert in: Paust 2000, o. S.). 
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Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 

i. d. F. v. 24.07.2000, GBl. S. 864, zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.12.2004, 

GBl. S. 882 

§ 21 Bürgerentscheid, Bürgerbegehren 

(1)  

Der Gemeinderat kann mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen aller Mitglieder beschließen, 

dass eine wichtige Gemeindeangelegenheit der Entscheidung der Bürger unterstellt wird 

(Bürgerentscheid). Wichtige Angelegenheiten sind: 

1. die Errichtung, wesentliche Erweiterung und Aufhebung einer öffentlichen Einrichtung, die der 

Gesamtheit der Einwohner zu dienen bestimmt ist, 

2. die Änderung von Gemeindegrenzen und Landkreisgrenzen, 

3. die Einführung und Aufhebung der unechten Teilortswahl, 

4. die Einführung und, ausgenommen den Fall des § 73 Abs. 3, die Aufhebung der Bezirksverfassung 

und der Ortschaftsverfassung. 

Durch die Hauptsatzung kann bestimmt werden, was darüber hinaus als wichtige 

Gemeindeangelegenheit gilt. 

(2)  

Ein Bürgerentscheid findet nicht statt über 

1. Weisungsaufgaben und sonstige Angelegenheiten, die kraft Gesetzes dem Bürgermeister obliegen, 

2. Fragen der inneren Organisation der Gemeindeverwaltung, 

3. die Rechtsverhältnisse der Gemeinderäte, des Bürgermeisters und der Gemeindebediensteten, 

4. die Haushaltssatzung einschließlich der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe sowie die 

Kommunalabgaben, Tarife und Entgelte 

5. die Feststellung der Jahresrechnung der Gemeinde und der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe, 

6. Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren sowie über  

7. Anträge, die ein gesetzwidriges Ziel verfolgen. 

(3)  

Über eine wichtige Gemeindeangelegenheit kann die Bürgerschaft einen Bürgerentscheid beantragen 

(Bürgerbegehren). Ein Bürgerbegehren darf nur Angelegenheiten zum Gegenstand haben, über die 

innerhalb der letzten drei Jahre nicht bereits ein Bürgerentscheid auf Grund eines Bürgerbegehrens 

durchgeführt worden ist. Das Bürgerbegehren muss schriftlich eingereicht werden, dabei findet § 3a 

des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes findet keine Anwendung; richtet es sich gegen einen 

Beschluss des Gemeinderats, muss es innerhalb von vier Wochen nach der Bekanntgabe des 



Beschlusses eingereicht sein. Das Bürgerbegehren muss die zur Entscheidung zu bringende Frage, 

eine Begründung und einen nach den gesetzlichen Bestimmungen durchführbaren Vorschlag für die 

Deckung der Kosten der verlangten Maßnahme enthalten. Er muss von mindestens 10 vom Hundert 

der Bürger unterzeichnet sein, höchstens jedoch in Gemeinden 

mit nicht mehr als 50 000 Einwohnern von 2 500 Bürgern,  

mit mehr als 50 000 Einwohnern, aber nicht mehr als 100 000 Einwohnern von 5 000 Bürgern,  

mit mehr als 100 000 Einwohnern, aber nicht mehr als 200 000 Einwohnern von 10 000 Bürgern,  

mit mehr als 200 000 Einwohnern von 20 000 Bürgern.  

(4)  

Über die Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens entscheidet der Gemeinderat. Der Bürgerentscheid 

entfällt, wenn der Gemeinderat die Durchführung der mit dem Bürgerbegehren verlangten Maßnahme 

beschließt. 

(5)  

Wird ein Bürgerentscheid durchgeführt, mudd den Bürgern die innerhalb der Gemeindeorgane 

vertretene Auffassung dargelegt werden. 

(6)  

Bei einem Bürgerentscheid ist die gestellte Frage in dem Sinne entschieden, in dem sie von der 

Mehrheit der gültigen Stimmen beantwortet wurde, sofern diese Mehrheit mindestens 30 vom Hundert 

der Stimmberechtigten beträgt. Bei Stimmengleichheit gilt die Frage als mit Nein beantwortet. Ist die 

nach Satz 1 erforderliche Mehrheit nicht erreicht worden, hat der Gemeinderat die Angelegenheit zu 

entscheiden. 

(7)  

Der Bürgerentscheid hat die Wirkung eines endgültigen Beschlusses des Gemeinderats. Er kann 

innerhalb von drei Jahren nur durch einen neuen Bürgerentscheid abgeändert werden. 

(8)  

Das Nähere wird durch das Kommunalwahlgesetz geregelt. 



Art

Initiativ 

oder 

Korrektur

Wirkung
Unzulässigk

eit
Beteiligung 

1975 Wyhl
Verkauf von gemeindeeigenem Gelände   (zum Bau eines 
Kernkraft-werks)

Wirtschaftsprojekte RR - 2 - k.A.

1976 Kusterdingen Änderung des Gemeindenamens Sonstiges RR - 2 - 83,7%

1976 St. Johann Änderung des Gemeindenamens Sonstiges RR - 2 - 74,1%

1977 Wüstenrot Bau eines Rathauses
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB k.A. 0 8 -

1977 Pforzheim Bau einer kombinierten Stadthalle/Theater Kulturprojekte BB k.A. 0 5 -

13

1977 Immenstaad Erhaltung der kath. Kirche
öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB k.A. 0 8 -

1977 Durmersheim Standort für den neuen Friedhof
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

RR - 2 - 17,7%

1978 Heidenheim Personennahverkehr in der Stadt Verkehrsprojekte BB k.A. 0 5 -

6

Jahr Gemeinde Gegenstand Themenbereich

Begehren

6

1978 Offenburg Straßenbau Verkehrsprojekte BB k.A. 0 8 -

1978 Ostrach Bebauung von Grundstücken unterhalb Buchbühldenkmal
Planungssatzungen 
(Bauleitplanung)

BB k.A. 0 8 -

1978 Eberbach Verlegung Campingplatz, Nutzung als Grünanlage
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB k.A. 0 0 -

1978 Untergruppenbach "Größere" Mehrzweckhalle
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB k.A. 0 6 -

1978 Weinheim Stellungnahme zum Bau der B 38 Verkehrsprojekte BB k.A. 0 8 -

1978 Kernen im Remstal Erweiterung von Sportstätten (Bebauungsplan)
öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB k.A. 0 4 -

1978 Emmingen-Liptingen Aufteilung Grund- u. Hauptschule
öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB k.A. 0 8 -

1978 Wiesloch Bau einer Stadthalle/eines Hotels
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB k.A. 3 - -



1978 Sigmaringen Standort Feuerwehrgerätehaus
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB k.A. 3 - -

1978 Isny im Allgäu Für den Bau eines Freizeitzentrums
öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB k.A. 1 - 68,4%

1978 Reutlingen Verhinderung der Altstadtbebauung
Planungssatzungen 
(Bauleitplanung)

BB k.A. 1 - 22,5%

1978 Überlingen Stellungnahme zur Autobahntrasse Verkehrsprojekte RR - 2 - 53,2%

1978 Hagnau a. Bodensee Erweiterung des Westhafens Verkehrsprojekte BB k.A. 0 8 -

1979 Lörrach
Grenzüberschreitender Straßen-bahnVerkehrsprojekte von 
Lörrach nach Basel

Verkehrsprojekte BB k.A. 0 6 -

1979 Baden-Baden
Sicherstellung eines Landschafts-schutzgebiets nach § 22 
NSchG

Planungssatzungen 
(Bauleitplanung)

BB k.A. 0 9 -

1979 Waiblingen Bau eines Kaufhauses, Tiefgarage Wirtschaftsprojekte BB k.A. 0 8 -

1979 Freudenstadt Vierspuriger Ausbau B 28 Verkehrsprojekte BB k.A. 0 8 -

1979 Karlsruhe Bau der Nordtangente (B10) Verkehrsprojekte BB k.A. 0 8 -

1979 Ehingen (Donau) Ausbau der Ringstraße Verkehrsprojekte BB k.A. 0 8 -

1979 Ehingen (Donau) Ausbau der Ringstraße Verkehrsprojekte RR - 2 - 63,4%

1979 Tübingen Gegen Ausbau der Nordtangente Verkehrsprojekte BB 2 1 - 50,1%1979 Tübingen Gegen Ausbau der Nordtangente Verkehrsprojekte BB 2 1 - 50,1%

1979 Großrinderfeld Standort der Hauptschule
öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB k.A. 1 - k.A.

1979 Beilstein
Übernahme der St. Anna-Kirche durch die Stadt und 
Verwendung als  Aussegnungshalle

öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB k.A. 1 - 53,3%

1979 Singen (Hohentwiel) Bau einer Stadthalle
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB k.A. 0 0 -

1980 Deggenhausertal Kläranlagenbau
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB k.A. 0 9 -

1980 Haigerloch Bau eines Freibads
öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB k.A. 0 0 -

1980 Frickenhausen Bau eines Freibads
öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB k.A. 0 0 -

1980 Heidelberg Erhaltung Nebengebäude Handschuhsheimer Schlößchen
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB k.A. 0 0 -



1980 Tübingen
Gestaltung Sanierungsgebiet mit Bürgerzentrum u. 
Altenwohnungen

Planungssatzungen 
(Bauleitplanung)

BB k.A. 0 6 -

1980 Möckmühl Sonderabfalldeponie Billigheim
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB k.A. 0 8 -

1980 Billigheim Sonderabfalldeponie Billigheim
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB k.A. 0 8 -

1980 Gundelsheim Umbau der Kelter zu einer Veranstaltungshalle
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB k.A. 0 0 -

1980 Böblingen Neugestaltung einer Grünfläche; Erweiterung der Kongreßhalle
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB k.A. 0 4 -

6

1980 Fridingen a.d.Donau
Bau eines regionalen Freilicht-museums; Verkauf von gemeinde-
eigenem Gelände

Kulturprojekte BB k.A. 0 8 -

1980 Fridingen a.d.Donau
Bau eines regionalen Freilicht-museums; Verkauf von 
gemeindeeigenem Gelände

Kulturprojekte RR - 2 - 82,7%

1980 Bühl Verbleib eines Geländes im städtischen Besitz Wirtschaftsprojekte BB k.A. 1 - 28,0%

1980 Knittlingen Verselbständigung einer zweizügigen Realschule
öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB k.A. 1 - 23,0%

1980 Murrhardt Bau eines Bürgerhauses
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB k.A. 1 - 67,0%

1980 Donaueschingen Verkehrslandeplatz; Verlängerung der Start- u. Landebahn Verkehrsprojekte BB k.A. 1 - 40,6%

1981 Albershausen Standort eines Sportzentrums
öffentliche Sozial- und 

BB k.A. 0 7 -1981 Albershausen Standort eines Sportzentrums
öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB k.A. 0 7 -

1981 Oppenweiler Turn- u. Festhalle; Renovierung statt Abbruch
öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB k.A. 0 5 -

1981 Böblingen Gestaltung der Umgebung des oberen Sees (2. Antrag)
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB k.A. 0 0 -

1981 Hagnau a. Bodensee Erweiterung des Westhafens Verkehrsprojekte RR - 2 - 67,8%

1981 Singen (Hohentwiel) Bau eines Kongresszentrums
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

RR - 2 - 57,0%

1981 Schopfheim Bau einer Stadthalle
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB k.A. 1 - 39,1%

1981 Weinheim Ablehnung eines Hotels auf dem Gelände Waidsee
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB k.A. 1 - 45,0%

1982 Haßmersheim Anschluß von Ortsteilen an Wasserzweckverband
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB k.A. 0 8 -



1982 Friedrichshafen Bau eines Bürgerzentrums
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB k.A. 0 5 -

1982 Baiersbronn Bau eines Freizeitbads
öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB k.A. 3 - -

1982 Leonberg Bau einer Stadthalle
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB k.A. 0 0 -

1982 Grabenstetten Bau einer Mehrzweckhalle
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB k.A. 0 12 -

1982 Wertheim Bau einer Tiefgarage mit Zivilschutzanlage
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB k.A. 0 0 -

1982 Biberach a.d.Riß Ausbau des Luftlandeplatzes Verkehrsprojekte BB k.A. 1 - 47,0%

1982 Schlaitdorf Bau einer Mehrzweckhalle
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB k.A. 1 - 79,0%

1982 Adelsheim Umgehungsstraße B 292 Verkehrsprojekte BB k.A. 0 8 -

1983 Mannheim Verlegung Maimarkt
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB k.A. 0 8 -

1983 Adelsheim Umgehungsstraße B 292 Verkehrsprojekte RR - 2 - 49,0%

1983 Mundelsheim Bau einer Gemeindehalle
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB k.A. 1 - 71,0%

1983 Ludwigsburg Bau einer Stadthalle
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB k.A. 1 - 48,0%

1984 Donaueschingen Landesgartenschau Wirtschaftsprojekte BB k.A. 0 5 -1984 Donaueschingen Landesgartenschau Wirtschaftsprojekte BB k.A. 0 5 -

1984 Öhringen
Anschluß Wolltreffenweg an Friedrichsruher Str. (entspr. Beb.-
Plan)

Verkehrsprojekte BB k.A. 0 8 -

1984 Stuttgart Atomwaffenfreies Stuttgart Sonstiges BB 1 0 8 -

1984 Aichstetten Verlegung des Standorts des Schulhausneubaus
öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB k.A. 1 - 66,4%

1984 Leinzell Ausgestaltung der Sportanlagen
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB k.A. 1 - 57,0%

1984 Bad Wurzach  Bau eines "Haus des Gastes" im Kurpark
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB k.A. 1 - 61,3%

1984 Waldstetten
Gestaltung ehem. Lammanwesen (öffentl. Anlage ohne 
Bebauung)

öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB k.A. 1 - 45,8%

1985 Leutenbach Bau eines Rathauses mit Sozialst., Polizeiposten,Ortsbücherei
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB k.A. 0 0 -



1985 Deißlingen Erweiterung der Turnhalle
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB k.A. 0 2 -

5

6

1985 Deggingen
Aufhebung einer beschränkenden Festsetzung im 
Bebauungsplan

Bau BB k.A. 0 8 -

1985 Bisingen Erhaltung eines Gebäudes, Nutzung als Freizeitstätte
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB k.A. 0 5 -

1985 Bisingen Bau von Wohnungen anstelle eines Parkdecks Bau BB 2 0 8 -

1985 Tuttlingen Parkhaus Weißrosenstraße Verkehrsprojekte BB k.A. 0 5 -

1985 Alfdorf Verlegung Feuerwehrgerätehaus
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB k.A. 3 - -

1985 Mössingen Anlegung von Tennisplätzen
öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB k.A. 3 - -

1985 Ringsheim Bau einer Sporthalle
öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB k.A. 3 - -

1985 Trochtelfingen Verkauf des städtischen Anteils an der Stromversorgung GmbH
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB k.A. 0 8 -

1985 Trochtelfingen Verkauf des städtischen Anteils an der Stromversorgung GmbH
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

RR - 2 - 59,9%

1985 Kirchheim am Ries Ausbau der K 3205 Verkehrsprojekte BB k.A. 0 8 -1985 Kirchheim am Ries Ausbau der K 3205 Verkehrsprojekte BB k.A. 0 8 -

1985 Kirchheim am Ries Ausbau der K 3205 Verkehrsprojekte RR - 2 - 69,4%

1985 Konstanz Trassenführung der B 33 Verkehrsprojekte BB k.A. 1 - 54,9%

1985 Waldkirch Ausbau einer Tiefgarage zum Mehrzweckschutzraum
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB k.A. 1 - 43,3%

1985 Beilstein Erhalt der alten Stadthalle als Jugendhaus
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB k.A. 1 - 59,5%

1985 Murrhardt Standort der neuen Festhalle
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB k.A. 1 - 52,6%

1986 Vöhrenbach Umgestaltung Rathausplatz Bau BB k.A. 0 8 -

1986 Engstingen Verkauf von Grundstücken für Großgerätelager der Bundeswehr Wirtschaftsprojekte BB k.A. 0 8 -



1986 Ellwangen Bau eines Kaufhauses, Verlegung von Rathausnebenräumen Wirtschaftsprojekte BB k.A. 0 8 -

1986 Teningen Planung einer Ortsverbindungsstraße Verkehrsprojekte BB k.A. 0 8 -

1986 Rastatt Gegen Bau einer Stadthalle
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB k.A. 1 - 45,2%

1986 Steißlingen Bau einer Sporthalle
öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB k.A. 1 - 64,8%

1986 Wehr Umgestaltung Wehrahof zum Bürgerhaus
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB k.A. 1 - 16,9%

1986 Reutlingen Bau eines Zivilschutzraums Bau BB k.A. 1 - 27,1%

1986 Denkendorf Schutzraumbau in der Albert-Schweitzer-Schule
öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB k.A. 1 - 41,2%

1986 Bad Ditzenbach Neubau Grundschule Ortsteil Gosbach
öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB k.A. 1 - 76,0%

1986 Mannheim Wiederaufbau der historischen Fassade des Alten Kaufhauses
öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB k.A. 1 - 32,2%

1986 Schramberg Schutzraumbau im Schloßberg-tunnel Verkehrsprojekte BB k.A. 1 - 49,3%

1986
Bad Peterstal-
Griesbach

Standort eines Sportplatzes
öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB k.A. 1 - 76,8%

1986
Bad Peterstal-
Griesbach

Alternativstandort eines Sportplatzes
öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB k.A. 0 7 -

1986 Nürtingen Schutzraumbau Bau RR - 2 - 57,1%1986 Nürtingen Schutzraumbau Bau RR - 2 - 57,1%

1986 Freudental Sportstättenkonzept "Birkenwald"
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

RR - 2 - 59,2%

1986 Rheinstetten Bau einer Straßenbahnlinie nach Karlsruhe Verkehrsprojekte RR - 2 - 56,0%

1987 Lauterbach Rathausneubau
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB k.A. 0 8 -

1987 Hemmingen
Bürgerbegegnungsstätte/Bücherei in einem zum Abriß 
vorgesehenen Gebäude

öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB k.A. 0 5 -

1987 Bisingen Kinderspielplatz anstelle von Parkplätzen (Beb.Plan)
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB k.A. 1 - 27,5%

1987
Radolfzell am 
Bodensee

Bau einer Stadthalle
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB k.A. 1 - 57,3%

1987 Kernen im Remstal Bürgersaal im Rathausneubau
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB k.A. 1 - 55,0%



1987 Lauterstein Wiedereinrichtung Grundschule Weißenstein
öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB k.A. 1 - 87,0%

1987 Ulm Münsterplatz-Umgestaltung Bau BB k.A. 1 - 51,8%

1987 Grünkraut Schutzraumbau im Gemeinde-zentrum
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

RR - 2 - 58,2%

1988
Villingen-
Schwenningen

Hallenbadbau in Schwenningen
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB k.A. 0 5 -

1988 Munderkingen Bau einer Tiefgarage unter dem Schulhof Verkehrsprojekte BB k.A. 0 10 -

1988 Massenbachhausen Rathausstandort
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB k.A. 0 8 -

1988 Massenbachhausen Aufhebung einer Minigolfanlage
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB k.A. 0 5 -

1988 Glatten Wiederaufstellung eines Flößerbrunnens Kulturprojekte BB k.A. 0 8 -

1988 Karlsruhe Bebauung Kronenplatz Verkehrsprojekte BB k.A. 0 8 -

1988 Karlsruhe Bebauung Kronenplatz Verkehrsprojekte RR - 2 - 27,5%

1988 Freudental Sportstättenkonzeption Birkenwald
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

RR - 2 - 74,5%

1988 Gernsbach Erhaltung des bestehenden Freibads (anstatt Neubau)
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB k.A. 1 - 43,2%

1988 Freiburg i.Br. Bau einer Kultur- u. Tagungsstätte Kulturprojekte BB k.A. 1 - 50,0%1988 Freiburg i.Br. Bau einer Kultur- u. Tagungsstätte Kulturprojekte BB k.A. 1 - 50,0%

1988 Ringsheim Neubau Sporthalle; Umbau Turn- u. Festhalle in ein Bürgerhaus
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB k.A. 1 - 74,6%

1988
Herdwangen-
Schönach

Einrichtung einer Grundschule in Herdwangen
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB k.A. 1 - 86,6%

1988 Haßmersheim Einstellung der Neckarfähre
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB k.A. 1 - 68,9%

1988 Überlingen Bau eines neuen Kurhauses
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB k.A. 1 - 70,7%

1988 Schwäbisch Hall Neutrassierung B 19 Verkehrsprojekte RR - 2 - 56,2%

1988 Schlier Schutzraumbau
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

RR - 2 - 43,5%

1988 Jagstzell Neubau B 290 Verkehrsprojekte BB k.A. 0 8 -



1989 Jagstzell Neubau B 290 Verkehrsprojekte RR - 2 - 78,7%

1989 Unterkirnach Einrichtung eines Landwirtschaftsmuseums Kulturprojekte BB k.A. 1 - 80,3%

1989 Wilhelmsdorf Weiterbau einer im Bau befindlichen Festhalle
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB k.A. 1 - 57,0%

1989 Wald Ausbau einer Mehrzweckhalle
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB k.A. 1 - 69,8%

1989 Brackenheim Einführung Ortschaftsverfassung
Hauptsatzung oder ander 
Satzung

RR - 2 - 35,5%

1989 Wannweil Einrichtung eines Gewerbegebiets Wirtschaftsprojekte BB k.A. 0 8 -

1990 Altheim Umbau ehem. Schulhaus in Übergangswohnheim
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB k.A. 0 5 -

1990 Gaienhofen
Zuschuß zur Errichtung u. Unter-haltung eines Otto-Dix-
Museums

Kulturprojekte BB k.A. 0 8 -

1990 Munderkingen Errichtung eines Übergangswohn-heims für Aus- u. Übersiedler Wohngebietsprojekte BB 2 0 8 -

1990 Schwörstadt Erschließung von Wohnbaugelände Wohngebietsprojekte BB k.A. 0 8 -

1990 Wannweil Einrichtung eines Gewerbegebiets Wirtschaftsprojekte RR - 2 - 59,9%

1990
Rielasingen-

Erhaltung der Gemeindemusikschule
Öffentliche Sozial- und 

BB k.A. 3 - -1990
Rielasingen-
Worblingen

Erhaltung der Gemeindemusikschule
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB k.A. 3 - -

1990 Wertheim
Anschluß an Bodensee-Wasserver- sorgung u. Sanierung der 
eigenen Versorgungsanlagen

öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB k.A. 1 - 58,3%

1990 Baltmannsweiler Reparatur Lehrschwimmbecken Grundschule
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB k.A. 1 - 38,8%

1990 Baltmannsweiler Neuplanung der Festhalle zu niedrigeren Gesamtkosten
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB k.A. 1 - 38,5%

1990 Bad Friedrichshall
Neubau einer Großsporthalle anstelle Erweiterung einer 
bestehenden Sporthalle

Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB k.A. 1 - 38,5%

1990 Ulm Untertunnelung der Neuen Straße, Bau einer Tiefgarage Verkehrsprojekte BB k.A. 1 - 51,8%

1991 Freiburg i.Br. Bau einer Kultur- u. Tagungsstätte Kulturprojekte BB k.A. 0 7 -

1991 Weinsberg Standort für eine Grundschule
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB k.A. 0 0 -



1991 Uhldingen-Mühlhofen Jugendräume in der Alten Molke
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB k.A. 0 0 -

1991 Kißlegg Unterbringung eines Museums Kulturprojekte BB k.A. 0 0 -

1991 Ilvesheim Außerkraftsetzen einer Abfallwirtschaftssatzung
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB k.A. 0 8 -

1991 Ditzingen Umgehungsstraße Verkehrsprojekte BB k.A. 0 5 -

1991 Mögglingen Südumfahrung B 29 anstelle Tunnellösung Verkehrsprojekte BB k.A. 1 - 80,0%

1991 Filderstadt Bau einer Stadthalle
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB k.A. 1 - 38,2%

1991 Wendlingen a.N. Einrichtung eines Sportparks (Konzeption 2000)
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB k.A. 1 - 57,4%

1991 Wendlingen a.N. Bau einer Festhalle (Konzeption 2000)
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB k.A. 1 - 57,4%

1991 Schönau
Verlängerung Konzessionsvertrag mit 
Energieversorgungsunternehmen

öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB 2 1 - 74,3%

1991 Bad Mergentheim Bau einer Tiefgarage unter der neuen Turnhalle Verkehrsprojekte BB k.A. 1 - 45,0%

1991 Wiesloch Standort einer Altenbegegnungs-stätte
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB k.A. 1 - 36,0%

1991 Ehingen (Donau) Bau einer Ringstraße Verkehrsprojekte BB k.A. 1 - 60,9%

1991 Gemmrigheim
Bau eines Bades oder Zahlung einer Ablösung durch den Öffentliche Sozial- und 

RR - 2 - 81,6%1991 Gemmrigheim
Bau eines Bades oder Zahlung einer Ablösung durch den 
Betreiber des GKN

Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

RR - 2 - 81,6%

1991 Neckarwestheim
Bau eines Bades oder Zahlung einer Ablösung durch den 
Betreiber des GKN

Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

RR - 2 - 75,4%

1991 Seebach Bau einer Mehrzweckhalle
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

RR - 2 - 71,0%

1991
Villingen-
Schwenningen

Bau einer Stadthalle in Villingen
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

RR - 2 - 35,0%

1991 Blaubeuren Verkauf eines Grundstücks zum Bau eines Tagungshotels
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

RR - 2 - 62,3%

1992 Murrhardt Bau einer Festhalle
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB k.A. 0 2 -

1992 Bad Wimpfen Parkierungskonzept für die Altstadt Verkehrsprojekte BB k.A. 0 8 -

1992 Offenburg Anbindung einer Ortsstraße an einen Autobahnzubringer Verkehrsprojekte BB k.A. 1 - 36,8%



1992 Hohberg Neubau eines Schwimmbads
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB k.A. 1 - 80,1%

1992
Endingen a. 
Kaiserstuhl

Standort für eine Schulsportanlage
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB k.A. 1 - 55,0%

1992
Leinfelden-
Echterdingen

Bau einer Tiefgarage u. Renovierung der Zehntscheuer Verkehrsprojekte RR - 2 - 32,0%

1992 Ravensburg Errichtung eines Brunnens Sonstiges BB k.A. 0 8 -

1992 Pleidelsheim Erweiterung des Friedhofs
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB k.A. 1 - 40,4%

1992 Pfalzgrafenweiler Trägerschaft Jugendmusikschule
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB 2 0 13 -

1992 Emmendingen Marktplatzgestaltung Sonstiges BB k.A. 1 - 44,8%

1992 Plankstadt Müllkonzept
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB k.A. 0 8 -

1992 Riedlingen Ausbau einer Straße Verkehrsprojekte BB k.A. 0 8 -

1992 Ochsenhausen Bau eines Altenzentrums
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB k.A. 0 0 -

1993 Baiersbronn
Schließung von Freibädern in den Ortsteilen; Bau eines 
Badezentrums

Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB k.A. 1 - 63,7%

1993 Murrhardt Bau einer Festhalle
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

RR - 2 - 49,1%

1993 Crailsheim Bau einer Stadthalle
öffentliche Infrastruktur- und 

BB k.A. 1 - 30,8%1993 Crailsheim Bau einer Stadthalle
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB k.A. 1 - 30,8%

1993 Rottenburg a.N. Trägerschaft eines zweiten Gymnasiums
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB k.A. 1 - 36,9%

1993 Tuttlingen Planungsstopp für Bau einer Stadthalle
Planungssatzungen 
(Bauleitplanung)

RR - 2 - 38,7%

1993 Bad Bellingen Wiedereinführung der Ortschaftsverfassung
Hauptsatzung oder ander 
Satzung

BB k.A. 1 - 48,0%

1993 Tübingen Verkehrsführung Mühlstraße Verkehrsprojekte BB k.A. 1 - 53,8%

1993 Ettenheim Stromversorgung
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB k.A. 1 - 49,2%

1993 Kirchheim u.T. Wiederbelegung des Alten Friedhofs
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB k.A. 1 - 35,4%

1993 Lörrach Bau einer Stadthalle
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

RR - 2 - 35,7%



1993 Lörrach Bau einer Stadthalle
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB 2 1 - 41,1%

1994 Epfendorf Bau einer Sporthalle
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB k.A. 1 - 68,8%

1994 Uhldingen-Mühlhofen Sanierung des Hallenbads
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB k.A. 1 - 47,4%

1994 Mengen Sanierung des Freibads
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

RR - 2 - 56,7%

1994 Hügelsheim Zivile Nutzung des Nato-Flughafens Söllingen Verkehrsprojekte BB k.A. 0 8 -

1994 Sachsenheim Bau eines Bürgerhauses
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB 1 0 7 -

1994 Walldorf Einrichtung einer Fußgängerzone Verkehrsprojekte BB k.A. 0 8 -

1994 Murrhardt Erhaltung eines Kinogebäudes
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB 2 1 - 41,4%

1994 Plochingen Neugestaltung Neckar-Filsaue (Landesgartenschau) Sonstiges RR - 2 - 54,3%

1994 Bönnigheim Nutzung eines Schloßgebäudes als privates Museum Kulturprojekte BB k.A. 0 8 -

1994 Gundelfingen Bau einer Schul- u. Vereinssport-anlage
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB k.A. 1 - 42,5%

1994 Weil im Schönbuch Wahl des Ortsvorstehers
Hauptsatzung oder ander 
Satzung

BB k.A. 0 8 -

1995 Buchen (Odenwald) Sicherstellung der Wasserversorgung
öffentliche Infrastruktur- und 

BB k.A. 0 8 -1995 Buchen (Odenwald) Sicherstellung der Wasserversorgung
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB k.A. 0 8 -

1995 Tettnang Beteiligung der Stadt am Bau eines Parkhauses Verkehrsprojekte BB 2 1 - 36,8%

1995 Blaustein Ausbau der B 28 Verkehrsprojekte BB 2 1 - 64,2%

1995 Eislingen/F. Stellungnahme zum Planfeststellungsverfahren B 10
Planungssatzungen 
(Bauleitplanung)

BB 2 1 - 47,6%

1995 Trossingen Bau eines Parkhauses Verkehrsprojekte BB 2 1 - 43,7%

1995 Freiburg i.Br. Erhalt des Freiburger Flughafens Verkehrsprojekte BB 2 1 - 38,8%

1995 Nußloch Standort eines privaten Altenpflegeheims
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB k.A. 0 8 -

1995 Sulzburg Konzeption der Wasserversorgung
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB k.A. 0 6 -



1995 Sulzburg Konzeption der Wasserversorgung
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

RR - 2 - 83,3%

1995 Lahr Beteiligung an Betreibergesellschaft Flughafen Söllingen Verkehrsprojekte BB 2 1 - 48,9%

1995 Emmendingen Stadtgestaltung; Verkehrsprojektesregelung Verkehrsprojekte RR - 2 - 41,3%

1995 Fichtenberg Beseitigung der Bahnübergänge Verkehrsprojekte RR - 2 - 65,8%

1995 Baden-Baden Beteiligung an Betreibergesellschaft Flughafen Söllingen Verkehrsprojekte BB 2 1 - 36,9%

1995 Kippenheim Erhalt eines Parks mit Kinderspiel-platz
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB k.A. 0 8 -

1995 Boms Bau eines Dorfgemeinschafts-hauses
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

RR - 2 - 76,0%

1995 Muggensturm Neutrassierung einer Kreisstraße Verkehrsprojekte BB k.A. 0 8 -

1996 Auenwald Eigenständige Grundschule im Ortsteil Oberbrüden
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB 2 1 - 53,1%

1996 Schönau
Konzessionsvertrag mit Energie-versorgungsunternehmen 
(EWS)

öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB 2 1 - 84,3%

1996 Bühlertal Standort der Sporthalle
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB k.A. 1 - 45,4%

1996 Friedrichshafen Bau einer Tiefgarage Verkehrsprojekte BB 2 1 - 39,4%

1996 Laupheim Standort einer Seniorenwohnanlage
Öffentliche Sozial- und 

RR - 2 - 55,5%1996 Laupheim Standort einer Seniorenwohnanlage
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

RR - 2 - 55,5%

1996 Radolfzell a.B. Wiedereinführung der unechten Teilortswahl
Hauptsatzung oder ander 
Satzung

BB 1 1 - 29,5%

1996 Karlsruhe Stadtbahntunnel Kaiserstraße Verkehrsprojekte BB 2 1 - 45,2%

1996 Hochdorf Bau einer Sporthalle
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB 2 1 - 75,0%

1996 Künzelsau Bau einer Standseilbahn Verkehrsprojekte RR - 2 - 64,3%

1996 Nufringen Wasserversorgung (Beibehaltung von reinem Bodenseewasser)
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB 2 0 13 -

1996 Nufringen
Wasserversorgung (Mischwasser anstelle von reinem 
Bodenseewasser)

öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

RR - 2 - 68,9%

1996 Rheinfelden Einführung der Ortschaftsverfassung im Stadtteil Nollingen Gemeindereform BB k.A. 1 - 23,0%



1996 Konstanz Erhalt des Naturkundemuseums Kulturprojekte BB 2 3 - -

1996 Baden-Baden Bau eines Festspielhauses Kulturprojekte BB 2 0 8 -

1996 Löchgau Südostumgehung Verkehrsprojekte BB k.A. 0 8 -

1996 Wellendingen Bau einer Turnhalle
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB k.A. 1 - 76,8%

1996 Großerlach Errichtung einer Mobilfunkstation Wirtschaftsprojekte BB 2 0 8 -

1996 Schwäbisch Gmünd Standort Parkierungsanlage Verkehrsprojekte BB 2 3 - -

1997 Singen (Htwl.) Landesgartenschau Wirtschaftsprojekte BB 2 0 8 -

1997 Tuttlingen Neubau einer Stadthalle
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

RR - 2 - 46,8%

1997 Ötisheim Erhaltung des Steidachwaldes Sonstiges BB 2 0 8 -

1997 Schorndorf Neubau der Künkelinshalle
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB 2 1 - 40,7%

1997 Hofstetten Wasserversorgung
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB k.A. 1 - 75,7%

1997 Östringen
Fortschreibung Flächennutzungsplan (Errichtung eines 
Golfplatzes)

Planungssatzungen 
(Bauleitplanung)

BB k.A. 0 8 -

1997 Gondelsheim
Fortschreibung Flächennutzungsplan (Errichtung eines Planungssatzungen 

BB k.A. 0 8 -1997 Gondelsheim
Fortschreibung Flächennutzungsplan (Errichtung eines 
Golfplatzes)

Planungssatzungen 
(Bauleitplanung)

BB k.A. 0 8 -

1997 Gondelsheim
Fortschreibung Flächennutzungsplan (Errichtung eines 
Golfplatzes)

Planungssatzungen 
(Bauleitplanung)

BB k.A. 1 - 67,9%

1997 Zell i.W. Erhalt der alten Grundschule
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB k.A. 1 - 53,5%

1997 Altenriet Bebauung eines Grundstücks; Abbruch eines Speicherbeckens
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB 1 0 8 -

1997 Ammerbuch Standort einer neuen Hauptschule
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB 2 1 - 54,5%

1998 Lauterbach
Eingliederung der Gemeinde Lauterbach in die Große Kreisstadt 
Schramberg

Gemeindereform RR - 2 - 87,8%

1998 Neuffen Verkauf von Aktien der Stadtwerke Neuffen Sonstiges BB 2 1 - 56,9%

1998 Hausen i.W.
Fortschreibung des Flächennutzungsplans (Ausweisung eines 
Golfplatzes)

Planungssatzungen 
(Bauleitplanung)

RR - 2 - 64,3%



1998 Isny i.A. Rückkauf des  Waldbades einschl. Camping- platz
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB 2 1 - 36,1%

1998 Horb a.N. Planung der B 28 Verkehrsprojekte BB 1 1 - 46,1%

1998 Eppingen Bau einer Bahnunterführung Verkehrsprojekte BB 2 0 8 -

1998 Hagnau Standort eines Mehrzweckgebäudes (Schule, Kindergarten etc.)
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

RR - 2 - 65,7%

1998 Eppingen Bau einer Bahnunterführung Verkehrsprojekte RR - 2 - 48,5%

1998 Furtwangen Bau einer zentralen Bushaltestelle Verkehrsprojekte BB 2 1 - 36,1%

1998 Ludwigsburg Umgestaltung der Verkehrsprojektes-achse in der Innenstadt Verkehrsprojekte BB k.A. 0 8 -

1999 Ludwigsburg Neugestaltung der Verkehrsprojektes-achse in der Innenstadt Verkehrsprojekte RR - 2 - 43,5%

1999 Donaueschingen Rathausanbau für öffentliche Veranstaltungen
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB k.A. 1 - 45,8%

1999 Hagnau
Bau eines Mehrzweckgebäu-des  (Grundschule, Kindergar-ten, 
Halle)

Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

RR - 2 - 73,0%

1999 Warthausen Änderung der Gemeindegrenze (Umgliederung von Markungsfl.) Gebietsreform BB k.A. 1 - 46,4%

1999 Höfen an der Enz Standort des gemeindlichen Bauhofs
öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB 2 1 - 43,9%

1999 Durlangen Ansiedlung einer Firma (vorhabenbez. Bebauungsplan)
Planungssatzungen 

BB 2 0 8 -1999 Durlangen Ansiedlung einer Firma (vorhabenbez. Bebauungsplan)
Planungssatzungen 
(Bauleitplanung)

BB 2 0 8 -

1999 Durlangen Ansiedlung einer Firma (vorhabenbez. Bebauungsplan)
Planungssatzungen 
(Bauleitplanung)

RR - 2 - 63,7%

1999 Freiburg i.Br. Linienführung Strassenbahn Verkehrsprojekte BB k.A. 1 - 22,2%

1999 Mögglingen Südumfahrung B 29 anstelle Tunnellösung Verkehrsprojekte BB 2 1 - 65,6%

1999 Ulm Ausbau der Straßenbahn Verkehrsprojekte RR - 2 - 45,5%

1999 Hofstetten Wasserversorgung
Öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

RR - 2 - 80,4%

1999 Albstadt Innenstadttunnel Albstadt-Ebingen Verkehrsprojekte RR - 2 - 39,1%

1999 Niedernhall Tausch von Waldflächen Sonstiges BB 2 0 8 -



1999 Bräunlingen Erhalt des Hallenbades
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

4 k.A. k.A. - 52,0%

1999 Engelsbrand Erneuerung der Sportanlage
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB 2 1 - 39,7%

2000 Altheim, Alb Gegen Errichtung Mobilfunkstation Wirtschaftsprojekte (Mobilfunk) BB 2 0 8 -

2000
Bodman-
Ludwigshafen

für Erhalt öffentlicher Parkplätze Verkehrsprojekte BB 2 0 8 -

2000 Denkendorf, Württ für Gleichheit beim Trinkwasser
Öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB 1 4 - -

2000 Göppingen Gegen Zufahrt der Markt-Tiefgarage auf Schulareal Verkehrsprojekte BB 2 0 5 -

2000 Überlingen, Bodensee Bau Freizeitbad "Bodeseetherme"
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

RR - 2 - 52,9%

2000 Vöhringen, Württ Für Ausweisung eines Regionalen Gewerbegebietes
Planungssatzungen 
(Bauleitplanung)

RR - 2 - 50,2%

2000 Waldenbuch Planung eines Treffpunkts (mit oder ohne Festsaal) (1) Kulturprojekte BB 2 0 7 -

2000 Waldkirch, Breisgau Erwerb einer Sammlung für das Museum Kulturprojekte BB k.A. 1 - 57,0%

2000 Weissach Bau eines "Kreisels" Verkehrsprojekte BB k.A. 0 8 -

2001 Achern, Baden Gegen automatisierte Parkhaus Verkehrsprojekte BB 2 0 9 -

2001 Adelberg Für den Weiterbetrieb des Hallenbades
Öffentliche Sozial- und 

BB 2 3 - -2001 Adelberg Für den Weiterbetrieb des Hallenbades
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB 2 3 - -

2001 Altenriet Neubau Rathaus - Standort
Öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

RR - 2 - 67,9%

2001 Baden-Baden Gegen Burda-Museum Kulturprojekte BB 1 0 9 -

2001 Heuweiler Bau eines Radwegs Verkehrsprojekte RR - 2 - 53,9%

2001 Hockenheim Umbau des Hockenheimrings Wirtschaftsprojekte RR - 2 - 53,0%

2001 Kirchheim unter Teck Gegen Straßenbau / Nord-West-Tangente ("Jakobsweg") Verkehrsprojekte BB k.A. 1 - 41,0%

2001 Konstanz Katamaran - Schiffsverbindung (Bodenseefähre) Verkehrsprojekte BB k.A. 1 - 37,5%

2001 Malterdingen Neubau Kindergarten
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB k.A. 1 - 52,7%



2001 Mönsheim Projekt eines Künstlers Kulturprojekte BB 2 9 - -

2001 Plüderhausen Gegen Ausbau Grundschule
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB 2 1 - 33,6%

2001 Schwäbisch Hall Ausbau einer Ortsumfahrung Verkehrsprojekte RR - 2 - 50,6%

2001 Untermünkheim Falkert-Bebauung Wohngebietsprojekte RR - 2 - 54,0%

2001 Waldbronn, Albtal Pro/Sanierung Eistreff
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

RR - 2 - 56,3%

2002 Bartholomä Erweiterung des Steinbruchs Sonstiges 4 k.A. k.A. - 75,3%

2002 Billigheim, Baden Errichtung Dorfgemeinschaftshaus
Öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB 2 1 - 58,1%

2002 Bisingen b Hechingen Trassenführung in der Ortsdurchfahrung Verkehrsprojekte RR - 2 - 78,3%

2002 Bräunlingen Hallenbaderhalt (2)
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB 2 0 6 -

2002 Crailsheim Standort der neuen Stadthalle
Öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB k.A. 1 - 44,5%

2002 Geisingen, Baden Sporthallen-Standort
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB 1 0 7 -

2002 Karlsruhe Schienenverkehrsprojekt Innenstadt/Errichtung Ustrab-Tunnel Verkehrsprojekte RR - 2 - 74,0%

2002 Löchgau Gegen Kindergarten-Neubau
Öffentliche Sozial- und 

BB 2 1 - 50,8%2002 Löchgau Gegen Kindergarten-Neubau
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB 2 1 - 50,8%

2002 Offenburg Pro Flugplatz Verkehrsprojekte BB 2 4 - -

2002 Reutlingen Gegen Bau Kultur- und Kongresszentrum
Öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB k.A. 1 - 44,6%

2002 Simonswald Bau eines Hauses der Begegnung
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

4 k.A. k.A. - 57,3%

2002 Waldenbuch Planung eines Treffpunkts (mit oder ohne Festsaal) Kulturprojekte BB 2 1 - 49,0%

2002 Wutach für Erhalt des Wutacher Bades
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB 2 1 - 73,3%

2003 Ammerbuch Standort zweizügige Hauptschule
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

RR - 2 - 46,0%

2003 Bermatingen, Baden Für Bau einer Umgehungsstraße Verkehrsprojekte RR - 2 - 67,8%



2003 Blaustein, Württ Beibehaltung der unechten Teilortswahl
Hauptsatzung oder andere 
Satzung

BB 2 1 - 40,0%

2003 Breitnau gegen Beteiligung am Bau eines Erlebnisbades am Titisee
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB k.A. 1 - k.A.

2003 Dornstetten, Württ Erhalt des Hallenbades
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB 2 3 - -

2003 Friedrichshafen Gegen geplantes (Colani-) Thermalbad
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB k.A. 1 - 46,4%

2003 Göppingen Gegen Bau einer erweiterten Kunsthalle Kulturprojekte BB 2 4 - -

2003 Heiligenberg, Baden Abriss des Rathauses
Öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB 2 0 9 -

2003 Karlsruhe
Gegen Erweiterungsbau Bundesverfassungsgericht im 
Denkmalgeschützten Schlosspark

Öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB 2 0 5 -

2003 Konstanz Bau Kongresszentrum Wirtschaftsprojekte BB k.A. 1 - k.A.

2003 Lenzkirch gegen Beteiligung am Bau eines Erlebnisbades am Titisee
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB k.A. 1 - 51,9%

2003 March, Breisgau Neues Rathaus statt Sanierung und Erweiterung altes Rathaus
Öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB 2 1 - 49,9%

2003 Markdorf, Baden Gegen Bau eines Tunnels - gegen Ortsumfahrung Verkehrsprojekte BB k.A. 1 - 60,6%

2003
Neuhausen a d 
Fildern

Gegen Umgestaltung Schlossplatz
Öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB 2 4 - -

2003 Ostfildern
Sicherstellung der dauerhaften Öffnung des Hallenbades Ruit Öffentliche Sozial- und 

BB 2 0 6 -2003 Ostfildern
Sicherstellung der dauerhaften Öffnung des Hallenbades Ruit 
(Aquazentrum)

Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB 2 0 6 -

2003 Pfullendorf, Baden Gegen geplante Wasserski-Schleppliftanlage Wirtschaftsprojekte BB k.A. 4 - -

2003
Radolfzell a 
Bodensee

Teilverkauf der Stadtwerke
Öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB 2 1 - 34,0%

2003 St Märgen Finanzielle Beteiligung an der Schwarzwaldtherme
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB 2 1 - 62,2%

2003 Stuttgart Für Beibehaltung Daimler-Stadion als Leichtathletikarena
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB k.A. 4 - -

2003 Uhldingen-Mühlhofen Für Schließung des Hallenbads
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB k.A. 1 - 47,5%

2003 Ulm, Donau Gegen Cross-Border-Leasing in der Stadt
Öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB k.A. 4 - -

2003 Vörstetten Gegen höheren Flächenabzug bei Baulanderschließung
Hauptsatzung oder andere 
Satzung

BB 2 0 9 -



0

2003 Walldorf, Baden Sport- und Mehrzweckhalle
Öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB 2 1 - 48,2%

2004 Blaubeuren Waldverkauf
Öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB 2 0 8 -

2004 Dobel, Württ Schließung eines Hallenbads
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB 2 3 - -

2004 Eichstetten Wasserversorgung (errichtung Enthärtungsanlage)
Öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

RR - 2 - 54,6%

2004 Heilbronn, Neckar Verkauf Landerer-Areal Wirtschaftsprojekte BB 2 0 8 -

2004 Lahr, Schwarzw gegen Bau eines Solitärgebäudes auf dem Rathausplatz Kulturprojekte BB 2 1 - 25,6%

2004 Schutterwald
Aufhebung des Gemeinderatsbeschlusses zum Bau des 
Bürgerhauses

Öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB 2 4 - -

2004 Schutterwald gegen Bau einer Bürgerbegegnungsstätte
Öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB 2 1 - 54,5%

2004 Singen, Hohentwiel Bau und Standort Stadthalle
Öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB 2 0 5 -

2004 Waiblingen Alter Postplatz Waiblingen; kein Verkauf an einen Investor. Wirtschaftsprojekte BB 2 1 - 29,8%

2005 Backnang Rettung des Stiftshofes Kulturprojekte BB 2 4 - -

2005 Böblingen Gegen den Bau öffentlicher Gebäude auf dem Schlossberg Kulturprojekte BB 2 3 - -2005 Böblingen Gegen den Bau öffentlicher Gebäude auf dem Schlossberg Kulturprojekte BB 2 3 - -

2005 Eriskirch gegen Bauprojekt "Neue Ortsmitte" Wirtschaftsprojekte BB 2 4 - -

2005 Hausen ob Verena Neubaugebiet Bergstraße II (1) Wohngebietsprojekte BB 2 0 7 -

2005 Karlsruhe Gegen unterirdische Strassenbahn Verkehrsprojekte BB k.A. 4 - -

2005 Leonberg, Württ Ansiedlung zweier Großmärkte Wirtschaftsprojekte BB k.A. 4 - -

2005 Leonberg, Württ Abschaffung der Ortschaftsräte
Hauptsatzung oder andere 
Satzung

BB k.A. 4 - -

2005 Leonberg, Württ gegen geplante Bebauung der "Kirschgärten"
Planungssatzungen 
(Bauleitplanung)

BB 2 4 - -

2005 Östringen Für den Bau eines Sportzentrums
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB 2 1 - 44,3%



2005 Rheinfelden, Baden gegen Gartenschau "Grün 2007" Kulturprojekte BB 2 1 - 37,5%

2005 Rheinmünster Erweiterte Nutzung des Grefferner Hafens Verkehrsprojekte BB 2 0 12 -

2005
Villingen-
Schwenningen

Gegen Landesgartenschau 2010 Kulturprojekte BB 2 1 - 40,8%

2005 Weinheim, Bergstr gegen Errichtung eines Bordells Wirtschaftsprojekte BB 2 0 5 -

2005 Pforzheim Gegen Verkauf des städtischen Verkehrsbetriebs (1)
Öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB 1 0 6 -

2005
Schramberg 
Tennenbronn

Gemeindeeingliederung Gebietsreform RR - 2 - 86,3%

2005 Simmersfeld gegen Errichtung von Windkraftanlagen Wirtschaftsprojekte BB 2 0 13 -

2005 Tübingen Gegen Verkauf des Depot-Geländes Wirtschaftsprojekte BB 2 5 - -

2006 Betzweiler-Wälde Gemeindezusammenschluss Gebietsreform RR - 2 - 80,9%

2006 Bühl, Baden Abschaffung der unechten Teilortswahl
Hauptsatzung oder andere 
Satzung

RR - 2 - 49,3%

2006 Dettingen unter Teck Bau eines Fußgänger- und Radfahrersteges Verkehrsprojekte RR - 2 - 64,1%

2006 Donaueschingen Sanierung der Donauhalle
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB 2 1 - 32,6%

2006 Emmingen-Liptingen gegen Rückkauf des Alten Schulhauses
Öffentliche Infrastruktur- und 

BB 2 1 - 46,3%2006 Emmingen-Liptingen gegen Rückkauf des Alten Schulhauses
Öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB 2 1 - 46,3%

2006 Feldberg, Schwarzw Anmietung eines Parkhauses durch die Gemeinde Verkehrsprojekte BB 2 1 - 52,6%

2006 Freiburg i Breisgau Erhalt der städtischen Wohnungen im Besitz der Stadt Freiburg
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB 2 1 - 39,9%

2006 Gondelsheim, Baden Gegen Verkauf des Turnplatz zum Bau eines Pflegeheims
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB 2 1 - 50,7%

2006 Hausen ob Verena Neubaugebiet Bergstraße II (2) Wohngebietsprojekte RR - 2 - 80,0%

2006 Heidenheim a d Brenz Gegen den Verkauf der GBH-Aktien
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB 2 1 - 26,9%

2006 Herbrechtingen Für Erhalt der Teilort-Feuerwehr
Öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB 2 3 - -

2006 Hüttisheim für die Beibehaltung eines hauptamtlichen Bürgermeisters
Hauptsatzung oder andere 
Satzung

BB 2 0 6 -



2006 Kupferzell Erhaltung des 3-zügigen Kindergarten Westernach
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB 2 5 - -

2006
Michelfeld, Kr 
Schwäbisch Hall

Standort der neuen Sporthalle
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB k.A. 1 - 61,5%

2006 Murrhardt Gegen Abriss der Alten Post Kulturprojekte BB 2 1 - 36,8%

2006 Oberkirch, Baden für Abschaffung der unechten Teilortswahl
Hauptsatzung oder andere 
Satzung

BB k.A. 1 - 45,7%

2006 Pforzheim Gegen Verkauf des städtischen Verkehrsbetriebs (2)
Öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB 2 1 - 21,9%

2006 Pleidelsheim gegen Nordumfahrung Verkehrsprojekte BB 2 1 - 64,3%

2006 Reutlingen Beginn von Planungen für neue Stadthalle
Öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

RR - 2 - 52,0%

2006 Schluchsee Bau der Freizeitarena 
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB 2 0 0 -

2006 Schluchsee Bau der Freizeitarena (Ratsreferendum)
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

RR - 2 - 56,6%

2006 Schopfheim Schlattholz-Bebauung, pro Erhalt Sportstätte und Freibad
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB 2 3 - -

2006 Wertheim
Aufhebung des Grundsatzbeschlusses zur Errichtung eines 
Kraftwerks

Wirtschaftsprojekte BB 2 1 - 49,4%

2006 Wertheim gegen Ansiedlung Kaufland-Marktes auf dem Bahngelände Wirtschaftsprojekte BB 2 0 12 -

2007 Backnang Neubauprojekt Katharinenplaisir
Planungssatzungen 

BB 2 0 0 -2007 Backnang Neubauprojekt Katharinenplaisir
Planungssatzungen 
(Bauleitplanung)

BB 2 0 0 -
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2007 Blumberg, Baden
Gegen Wasserkraftwerk am bestehenden Wutachwehr 
zwischen Achdorf und Aselfingen

Wirtschaftsprojekte BB 2 1 - 32,7%

2007 Denzlingen Erhalt des schönen Schwimmbades
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB 2 1 - 41,9%

2007 Ettenheim Gegen Biomassekraftwerk Wirtschaftsprojekte BB 2 1 - 48,4%

2007 Ettlingen Gegen die Abschaffung der unechten Teilortswahl
Hauptsatzung oder andere 
Satzung

BB 2 1 - 32,9%



2007 Fellbach, Württ Gegen den „Koloss von Fellbach“ (großes Hochhaus)
Planungssatzungen 
(Bauleitplanung)

BB 1 0 0 -
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2007 Gernsbach Gegen neues Konzept Innenstadt Mitte Wohngebietsprojekte BB 2 5 - -

2007 Gundelsheim, Württ Gegen Brücke zur B27 Verkehrsprojekte BB 2 1 - 51,8%

2007 Heubach, Württ Gegen Abriss der Stadthalle und Bau einer 3-teiligen Sporthalle
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB 2 3 - -

2007 Hohberg b Offenburg Gegen den Rathausumbau in Hofweier
Öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB 2 3 - -

2007 Horben Gegen Straßenumbenennung Sonstiges BB 2 1 - 51,7%

2007 Hüfingen Beibehaltung der unechten Teilortswahl
Hauptsatzung oder andere 
Satzung

BB k.A. 1 - 36,0%

2007 Königsheim gegen Verlegung eines Breitbandkabels
Öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB 2 3 - -

2007 Lautenbach, Renchtal Selbständigkeit oder Eingemeindung Gebietsreform RR - 2 - 78,8%

2007 Leutkirch i Allgäu
Gegen das Großsägewerk im Industriegebiet Leutkirch-
Süd/Urlau auf dem bisherigen Muna-Gelände

Wirtschaftsprojekte BB 2 5 - -

2007 Leutkirch i Allgäu
Über die Ausweisung eines Industriegebietes für ein 
Holzkompetenzzentrum

Planungssatzungen 
(Bauleitplanung)

RR - 2 - 62,3%

2007 Magstadt Osttangente/Hölzertalstraße Verkehrsprojekte RR - 2 - 61,4%2007 Magstadt Osttangente/Hölzertalstraße Verkehrsprojekte RR - 2 - 61,4%

2007 Mahlberg, Baden Gegen Bau eines Biomassekraftwerk Wirtschaftsprojekte BB 1 4 - -

2007 Mühlacker Aischbühl-Bebauung
Planungssatzungen 
(Bauleitplanung)

BB k.A. 0 9 -

5

2007 Neckargemünd Stopp der Planung eines Neubaugebietes in Kleingemünd
Planungssatzungen 
(Bauleitplanung)

BB 1 0 9 -

2007 Niefern-Öschelbronn
Gegen den Abriss des alten Betriebsgebäudes der Nieferner 
Papierfabrik

Sonstiges BB 2 1 - 44,1%

2007 Nußloch Rettet den alten Berg
Planungssatzungen 
(Bauleitplanung)

BB 1 0 9 -

2007 Orsingen-Nenzingen
Gegen den Bau einer Freizeitanlage mit Campingplatz in 
Orsingen

Wirtschaftsprojekte BB 2 1 - 72,1%



2007 Rudersberg, Württ Wieslauftalstraße Verkehrsprojekte BB k.A. 1 - 61,9%

2007 Schefflenz Gegen geplanten Neubau eines Rathauses in Mittelschefflenz
Öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB 2 1 - 43,3%

2007 Schelklingen Für eine Zusammenlegung des Bauhofs
Öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB 1 1 - 51,3%

2007 Stuttgart Mehrkosten Projekt Stuttgart 21 Verkehrsprojekte BB 2 0 9 -
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2007 Vogt Zukunft des Hallenbades
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB 2 0 0 -

2007 Waldenburg, Württ Gegen die Bebauung des Kurparks
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB 2 0 9 -

0

2007 Waldenburg, Württ Bau eines Seniorenwohnheims im Teil des Kurgartens
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

RR - 2 - 56,3%

2007 Weissach i Tal Gegen die Bebauung des Ochsen-Areals in Unterweissach
Planungssatzungen 
(Bauleitplanung)

BB 2 5 - -

2007 Weissach, Württ
Planung eines Baugebietes "Aidenberg" und Planung einer 
Umgehungsstraße

Planungssatzungen 
(Bauleitplanung)

BB 2 1 - 60,0%

2007 Westerheim, Württ Für die Einrichtung von Tempo-30-Zonen Verkehrsprojekte BB 2 1 - 64,7%

2007 Wolfach Für den Erhalt der Alleebäume Sonstiges BB 2 6 - -2007 Wolfach Für den Erhalt der Alleebäume Sonstiges BB 2 6 - -

2008 Amstetten, Württ gegen Bau einer Bahnunterführung Verkehrsprojekte BB 2 0 7 -

2008 Backnang Planungsstopp "Obere Walke"
Planungssatzungen 
(Bauleitplanung)

BB 1 4 - -

2008
Bad Dürrheim, 
Schwarzw

Für weiches Wasser  - Reduzierung der Wasserhärte
Öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

RR - 2 - 72%

2008 Bad Mergentheim
Gegen die Vergabe der Stromkonzession ab 2010 an die 
Stadwerke Tauberfranken

Wirtschaftsprojekte BB 2 3 - -

2008 Bad Mergentheim Für den Erhalt der Lindenbäume (Boxberger Strasse) Verkehrsprojekte BB 2 0 0 -

2008 Bermatingen, Baden Gegen die Schließung des Hallenbades
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB 2 1 - 54,9%

2008 Denkingen, Württ Keine Mobilfunkantenne auf dem Feuerwehrturm Wirtschaftsprojekte (Mobilfunk) BB 2 3 - -



2008 Ebersbach a d Fils Gegen die geplante Bebauung des Kauffmann-Geländes Wirtschaftsprojekte BB 2 1 - 46,4%

2007 Ehingen, Donau Gegen die geplante Überbauung des Stadtgartens
Planungssatzungen 
(Bauleitplanung)

BB 2 0 9 -

2008 Fichtenberg, Württ Gegen den Abriss des alten Spritzenhauses
Öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB 2 1 - 32,1%

2008 Frittlingen Gegen das geplante Hochregallager der Firma Neher Wirtschaftsprojekte BB 2 6 - -

2008 Geislingen a d Steige Gegen die Bebauung des städtischen Sportplatzes
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB 2 1 - 48,0%

2008 Göppingen
Gegen das geplante Stadthallen-Hotel am Standort 
Lutherstraße

Wirtschaftsprojekte BB 2 0 0 -

2008 Göppingen Hotelbau im Stadthallenpark Wirtschaftsprojekte RR - 2 - 17,2%

2008 Gottmadingen Umbau des Rathauses und Bürgerbüros
Öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB 2 1 - 40,8%

2008 Heidelberg Für den Erhalt städtischer Wohnungen (gegen Privatisierung) Wohngebietsprojekte BB 2 0 0 -
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2008 Heidelberg Für den Erhalt städtischer Wohnungen (gegen Privatisierung) Wirtschaftsprojekte RR - 2 - 22,4%

2008
Heiningen, Kr 
Göppingen

Gegen die geplante Sporthalle
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB 2 3 - -

2008
Hochdorf b 

Gegen Verkauf der Breitwiesen an Investor Wirtschaftsprojekte BB 1 1 - 65,6%2008
Hochdorf b 
Plochingen

Gegen Verkauf der Breitwiesen an Investor Wirtschaftsprojekte BB 1 1 - 65,6%

2008 Horb a Neckar
Gegen den Gemeinderats-Beschluss, die Unechte Teilortswahl 
abzuschaffen

Hauptsatzung oder andere 
Satzung

BB 2 1 - 27,6%

2008 Hoßkirch
Zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde (d.h. die 
hauptamtliche Stelle des Bürgermeisters in eine ehrenamtliche 
umzuwandeln)

Hauptsatzung oder andere 
Satzung

BB 2 1 - 73,0%

2008 Hüffenhardt Bau eines Kinderhauses
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB 2 1 - 60,2%

2008 Illerkirchberg Einführung des Gelben Sacks
Hauptsatzung oder andere 
Satzung

BB 2 1 - 62,6%

2008
Königsfeld i 
Schwarzw

Mobilfunksendemast in Erdmannsweiler Wirtschaftsprojekte (Mobilfunk) BB k.A. 3 - -

2008 Konstanz Zum Konzert- und Kongresshaus auf Klein Venedig Wirtschaftsprojekte RR - 2 - 52,5%

2008 Leingarten
Standort des Rathaus, Sanierung am alten Standort oder 
Neubau

Öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB 2 1 - 52,3%



2008 Mannheim Gegen den Ausbau des Großkraftwerks ("Nein zu Block 9") Wirtschaftsprojekte BB 2 0 5 -

2008 Metzingen, Württ Für Boss-Logistikzentrum Wirtschaftsprojekte RR - 2 - 43,5%

2008 Metzingen, Württ Gegen Boss-Logistikzentrum Wirtschaftsprojekte BB 2 5 - -

2008 Nürtingen Gegen Hugo Boss-Logistikzentrum im Großen Forst Wirtschaftsprojekte BB 2 0 9 -
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2008
Rheinhausen, 
Breisgau

Sanierung oder Neubau des Rathauses und der Festhallen
Öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

RR - 2 - 64,9%

2008 Rheinstetten, Baden Gegen die Ansiedlung einer EDEKA Fleischfabrik Wirtschaftsprojekte BB 2 0 0 -

9

2008 Salem, Baden
Gegen die Ansiedlung eines Logistikzentrums der MTU in 
Salem-Neufrach

Wirtschaftsprojekte BB 2 0 9 -

0

2008 Salem, Baden Über die Ansiedlung eines Logistikzentrums der MTU in Salem Wirtschaftsprojekte RR - 2 - 69,5%

2008 Sasbach, Kaiserstuhl Bau einer neuen Grundschule bei der Limburghalle
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

RR - 2 - 76,5%

2008 Schelklingen Bau eines Müllkraftwerks Wirtschaftsprojekte BB 1 1 - 69,5%2008 Schelklingen Bau eines Müllkraftwerks Wirtschaftsprojekte BB 1 1 - 69,5%

2008
Schömberg b 
Neuenbürg, Württ

Gegen den Erhalt des Wellenbades in Schömberg
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB 2 3 - -

2008 Schwäbisch Gmünd Für den Erhalt der Bahnhofspost Kulturprojekte BB 2 0 5 -

2008 Simmozheim
Für der Bau einer Sporthalle und die einfache Sanierung des 
bestehenden Gebäudes

Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB 2 1 - 76,3%

2008 Stetten a kalten Markt Zur Ansiedlung eines weiteren Markts Wirtschaftsprojekte RR - 3 - -

2008 Tettnang
Gegen die zur Disposition stehende „innerstädtische 
Entlastungsstraße“

Verkehrsprojekte BB 2 1 - 42,5%

2008 Urbach, Rems Gegen Kunst im Kreisverkehr Kulturprojekte RR - 2 - 47,5%

2008 Urbach, Rems Gegen Kunst im Kreisverkehr Kulturprojekte BB 2 0 10 -



7

2

2008 Waldkirch, Breisgau Gegen den Umbau des Freibads Waldkirch als Naturbad
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB 2 1 - 42,3%

2008 Wertheim Gegen den Bau eines Schrägaufzugs zur Burgruine Verkehrsprojekte BB 2 3 - -

2009 Bad Säckingen
Gegen den Verkauf des Bad Säckinger Kulturhauses Villa 
Berberich

Kulturprojekte BB 2 3 - -

2009 Beilstein, Württ Für eine verbesserte Einkaufssituation in Beilstein Wirtschaftsprojekte BB 2 1 - 78,4%

2009 Creglingen Pro Mesnerhaus
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB 2 1 - 80,0%

2009 Denkingen, Württ
Bürgerbegehren gegen einen Vertrag zwischen der Gemeinde 
Denkingen und dem Mobilfunkanbieter O2

Wirtschaftsprojekte (Mobilfunk) BB k.A. 0 7 -

2009
Dürbheim, Kr 
Tuttlingen

Verhinderung des Bürgerparks Wirtschaftsprojekte BB 2 3 - -

2009 Gerstetten Gegen den Abwasseranschluss nach Mergelstetten Wirtschaftsprojekte BB 2 0 6 -

2009 Hechingen Gegen die Sanierung des Hallenfreibads per PPP-Modell
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB 2 1 - 34,0%

2009 Heddesheim, Baden Für die Ansiedlung von Pfenning Logistics Wirtschaftsprojekte RR - 2 - k.A.

2009 Heitersheim
Für die Beibehaltung des Schnurgassenverlaufs über den 

Verkehrsprojekte BB 2 0 2 -2009 Heitersheim
Für die Beibehaltung des Schnurgassenverlaufs über den 
Ochsenplatz

Verkehrsprojekte BB 2 0 2 -

2009 Karlsruhe Bau eines Stadtbahntunnels Verkehrsprojekte BB 1 0 9 -

6

0

2009 Langenargen Für den Erhalt einer weiterführenden Schule in Langenargen
Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB 2 1 - 36,0%

2009 Leutkirch i Allgäu
Für die Ansiedlung des Center Parcs Allgäu auf dem Muna-
Gelände

Wirtschaftsprojekte RR - 2 - 73,5%

2009
Merzhausen, 
Breisgau

Wohn- und Geschäftshaus im Ortszentrum von Merzhausen Wirtschaftsprojekte RR - 2 - k.A.

2009
Merzhausen, 
Breisgau

Für die geplante Wohn- und Geschäftshaus im Ortszentrum von 
Merzhausen

Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB 2 0 9 -



2009 Ochsenhausen
Erhalt der Josep-Gabler-Hauptschule am Standort als 
Werkrealschule

Öffentliche Sozial- und 
Bildungseinrichtungen

BB 2 1 - 45,8%

2009 Rosenberg, Württ Zum Bau des „Dokumentationszentrums Sieger Köder“ Wirtschaftsprojekte BB 2 1 - 75,5%

2009
Schömberg b 
Balingen

Gegen Bad-Neustart
Öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB 2 1 - 52,4%

2009 Sindelfingen
Gegen die Schließung der Hauptschule Klostergarten im 
Schuljahr 2012/13

Öffentliche Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen

BB 2 1 - 17,1%

2009 Sipplingen Keine Erweiterung des Sipplinger Westhafens Wirtschaftsprojekte BB 2 0 0 -
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2009 Vaihingen a d Enz Für den Umbau der stillgelegten Bahnstrecke zum Radweg Wirtschaftsprojekte BB 1 1 - 72,9%

2009 Walldürn Gegen die Abschaffung der Unechten Teilortswahl
Hauptsatzung oder andere 
Satzung

BB 2 1 - 42,8%



Ja-   

Stimmen 

d.B.

Nein-  

Stimmen 

d.B.

Gültigkeit
im Sinne der 

Vorlage

Bemerkungen (vom 

Innenministerium - 

unverändert)

Anteil der Stimmenmehrheit an 

allen Stimmberechtigten  

(Bezugsgröße: 100 EW)

k.A. k.A. 1 1

45,1% 54,9% 1 0 45,9513

50,9% 49,1% 1 1 37,7169

- - - -

- - - -

- - - -

38,5% 61,5% 0 - 10,8855

- - - -

Entscheid

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -



- - - -

43,2% 56,8% 1 1 Verhinderung des Projekts #BEZUG!

28,2% 71,8% 0 - 16,155

30,0% 70,0% 0 - unklar gescheitert 37,24

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

43,2% 56,8% 1 0
Bürgerentscheid nach Änderung 
der Hauptsatzung

36,0112

84,0% 16,0% 1 1 42,08484,0% 16,0% 1 1 42,084

k.A. k.A. 1 0

36,9% 63,1% 1 1 #BEZUG!

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -



- - - -

- - - -

- - - - 8

- - - -

- - - -

- - - -

45,5% 54,5% 1 0
unzulässiges Bürgerbegehren 
ermöglichen

45,0715

23,8% 76,2% 0 - 21,336

74,0% 26,0% 0 - 17,02

25,0% 75,0% 1 1 #BEZUG!

63,0% 37,0% 0 - Urteil VGH v. 23.9.80 25,578

- - - -- - - -

- - - -

- - - -

24,0% 76,0% 1 1
unzulässiges Bürgerbegehren 
ermöglichen

51,528

19,3% 80,7% 1 1 #BEZUG!

49,1% 50,9% 0 - 19,9019

68,4% 32,6% 1 1 30,78

- - - -



- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

14,0% 86,0% 1 1 #BEZUG!

44,5% 55,4% 1 1 #BEZUG!

- - - -

- - - -

29,2% 71,8% 1 1
unzulässiges Bürgerbegehren 
ermöglichen

#BEZUG!

33,6% 66,4% 1 0 47,144

56,0% 44,0% 0 -
Bau in der vom Gemeinderat 
beschlossenen Größe

26,88

- - - -- - - -

- - - -

- - - -

58,0% 42,0% 1 1 38,512

54,0% 46,0% 1 1 30,78

43,0% 57,0% 1 1 Verhinderung des Projekts 34,941

37,2% 62,8% 0 - Baul. Nutzung des Geländes 28,7624

- - - -



- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

40,1% 59,9% 1 1
unzulässiges Bürgerbegehren 
ermöglichen

#BEZUG!

- - - -- - - -

62,4% 37,6% 1 1
unzulässiges Bürgerbegehren 
ermöglichen

43,3056

38,2% 61,8% 1 1 33,9282

16,5% 83,5% 1 1 Verhinderung des Projekts 36,1555

36,6% 63,4% 1 0 37,723

33,0% 67,0% 1 1 35,242

- - - -

- - - -
Bund hat sich für anderen 
Standort entschieden



- - - -

- - - -

60,8% 38,7% 0 - 27,4816

47,0% 53,0% 1 0 34,344

43,9% 56,1% 0 - 9,4809

11,2% 88,8% 0 - 24,0648

26,2% 73,8% 1 1 30,4056

52,8% 47,2% 1 1 40,128

83,0% 17,0% 0 - 26,726

11,5% 88,5% 1 1 43,6305

57,6% 42,4% 1 0 #BEZUG!

- - - - -

14,8% 85,2% 1 1 48,649214,8% 85,2% 1 1 48,6492

40,9% 59,1% 1 0 Konzeption abgelehnt 34,9872

61,5% 38,5% 1 1 34,44

- - - -

- - - -

70,4% 29,6% 0 - 19,36

31,6% 68,4% 1 1 39,1932

32,1% 67,9% 1 1 37,345



40,1% 59,9% 1 0 52,113

46,5% 53,5% 0 - 27,713

40,5% 59,5% 1 0 Schutzraumbau abgelehnt 34,629

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

71,0% 29,0% 0 -
unzulässiges Bürgerbegehren 
ermöglichen

19,525

53,9% 46,1% 1 1 34,3445

77,6% 22,4% 1 1 33,5232

44,6% 55,4% 0 - 27,744,6% 55,4% 0 - 27,7

67,3% 32,7% 1 0 #BEZUG!

53,7% 46,3% 1 1 46,5042

27,0% 73,0% 1 1 Verhinderung des Einstellung 50,297

24,9% 75,1% 1 1 53,0957

40,0% 60,0% 1 0 Straßenplanung abgelehnt 33,72

27,0% 73,0% 1 0 Schutzraumbau abgelehnt 31,755

- - - -



34,9% 65,1% 1 0

unzulässiges Bürgebegehren 
ermöglichen
Entsch. im Sinne des unzul. 
Bürgerbegehrens

51,2337

22,7% 77,3% 1 0 62,0719

46,7% 53,3% 1 1 30,381

36,6% 63,4% 1 0 44,2532

50,0% 50,0% 0 - 17,75

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

33,8% 66,2% 1 1 39,6538

- - - -- - - -

20,3% 79,7% 1 1 46,4651

78,9% 21,1% 1 1 30,6132

61,5% 38,5% 0 - 23,6775

54,2% 45,8% 0 - 20,867

18,5% 81,5% 1 1

- - - -

- - - -



- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

61,7% 38,3% 1 0
zuvor Änderung der 
Hauptsatzung

49,36

29,2% 70,8% 0 - 27,0456

20,1% 79,9% 1 1 45,8626

35,4% 64,6% 1 1 37,0804

44,3% 55,7% 1 1 41,3851

27,0% 73,0% 1 1 32,85

31,0% 68,0% 0 - 24,48

50,1% 49,9% 1 0 30,5109

89,0% 11,0% 1 1 Entscheidung für Ablösung 72,62489,0% 11,0% 1 1 Entscheidung für Ablösung 72,624

66,6% 29,4% 1 1 Entscheidung für das Bad 50,2164

52,5% 47,5% 1 1 Entscheidung für Mehrzweckhalle 37,275

67,0% 33,0% 0 - 23,45

42,6% 57,4% 1 0 Entscheidung gegen den Verkauf 35,7602

- - - -

- - - -

38,6% 61,4% 0 - 22,5952



27,9% 72,1% 1 0 57,7521

43,0% 57,0% 1 1 31,35

46,0% 54,0% 0 - 17,28

- - - -

64,3% 35,7% 0 - 25,9772

- - - -

84,5% 15,5% 1 1 37,856

- - - -

- - - -

- - - -

24,2% 75,8% 1 1 48,2846

56,3% 43,7% 0 - 27,6433

68,7% 31,3% 0 - 21,159668,7% 31,3% 0 - 21,1596

60,8% 39,2% 0 - 22,4352

68,0% 32,0% 0 - 26,316

57,4% 42,6% 0 - 27,552

55,5% 44,5% 0 - 29,859

36,3% 63,7% 1 0 31,3404

87,5% 12,5% 1 1
Urteil VGH v. 13.04.93 - 
1S1076/92

30,975

46,8% 53,2% 1 0 18,9924



55,9% 44,1% 0 - 22,9749

34,6% 65,4% 1 1 44,9952

85,0% 15,0% 1 1 40,29

90,8% 9,2% 1 1 Entscheidung für die Sanierung 51,4836

- - - -

- - - -

- - - -

77,9% 22,1% 1 1 32,2506

58,2% 41,8% 1 1 Entscheidung für Neugestaltung 31,6026

- - - -

66,2% 33,8% 0 -
Gemeinderat entschied sich i.S. 
des Bürgerbegehrens

28,135

- - - -

- - - -- - - -

61,2% 38,8% 0 - 22,5216

83,5% 16,5% 1 1
Bürgerentscheid nach Änderung 
der Hauptsatzung

53,607

46,6% 53,4% 0 - 25,4184

79,8% 20,2% 1 1 Projekt abgelehnt 34,8726

71,0% 29,0% 0 - 27,548

- - - -

- - - -



71,9% 28,1% 1 1
Entscheidung für 
Eigenwasserversorgung

59,8927

28,9% 71,1% 1 0 34,7679

36,0% 64,0% 0 - 26,432

71,0% 29,0% 1 1 46,718

54,3% 45,7% 0 - 20,0367

- - - -

62,7% 37,3% 1 1 Entscheidung für den Bau 47,652

- - - -

51,9% 48,1% 0 - 27,5589

47,6% 52,4% 1 0
Bestätigung des vom 
Gemeinderat beschl. Konzepts

44,1732

60,7% 39,3% 0 - 27,5578

53,9% 46,1% 0 - 21,2366

15,0% 85,0% 1 1
Vorgesehenen Standort 

47,17515,0% 85,0% 1 1
Vorgesehenen Standort 
abgelehnt

47,175

84,0% 16,0% 0 - 24,78

32,4% 67,6% 1 1 Ablehnung des Projekts 30,5552

48,5% 51,0% 1 1 Projekt abgelehnt 38,25

51,2% 48,8% 1 1 Entscheidung für den Bau 32,9216

- - - -

24,4% 75,6% 1 0
GR hat selbst Bürgerentscheid 
beschlos-sen und 
gleichgerichtetes Bürgerbegehren 

52,0884

46,4% 53,6% 0 - 12,328



- - - -

- - - -

- - - -

32,9% 67,1% 1 0 51,5328

- - - -

- - - -
Der umstrittene Standort wurde 
aufgegeben

- - - -

59,4% 40,6% 0 -
Gemeinderat hat Neubau der 
Stadthalle beschlossen

27,7992

- - - -

54,1% 45,9% 0 - 22,0187

68,6% 31,4% 1 1 51,9302

- - - -
Klage durch Urteil VG Karlsruhe 
vom 9.12.98 -4K 4252/97- 
abgewiesen

- - - -- - - -

52,5% 47,5% 1 1
Bürgerentscheid nach Änderung 
der Hauptsatzung

35,6475

45,5% 54,5% 0 -
Bürgerentscheid aufgrund 
Berücksichtigungsbeschluß des 
Pet.-Ausschusses

29,1575

- - - -

60,6% 39,4% 1 1 33,027

25,6% 74,4% 1 0
Eingliederung in die Stadt 
Schramberg abgelehnt

65,3232

61,9% 38,1% 1 1 Verkauf der Aktien abgelehnt 35,2211

31,8% 68,2% 1 0
Keine Ausweisung eines 
Golfplatzes

43,8526



47,2% 52,8% 0 - 19,0608

70,8% 29,2% 1 1 32,6388

- - - -

51,8% 48,2% 1 9 34,0326

35,8% 64,2% 1 0
Bürgerentscheid nach Änderung 
der Hauptsatzung

31,137

65,3% 34,7% 0 - 23,5733

- - - -

34,2% 65,8% 0 -
Bürgerentscheid nach Änderung 
der Hauptsatzung

28,623

77,0% 23,0% 1 1 35,266

54,9% 45,1% 1 1 40,077

69,1% 30,9% 1 1 32,0624

32,3% 67,7% 0 - 29,7203

- - - -- - - -

41,0% 59,0% 1 0
Bürgerentscheid nach Änderung 
der Hauptsatzung

37,583

68,4% 31,6% 0 - 15,1848

41,3% 58,7% 1 0 38,5072

48,9% 51,1% 0 - 23,2505

46,3% 53,7% 1 0 43,1748

73,1% 26,9% 0 - 28,5821

- - - -



74,6% 25,4% 1 1 38,7712

31,5% 68,5% 1 0 27,1945

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

47,8% 52,2% 1 0 27,6138

34,7% 65,3% 1 0 32,7806

- - - -

79,0% 21,0% 1 1 45,03

- - - -

- - - -

- - - -- - - -

45,8% 54,2% 1 0 36,8018

- - - -

44,2% 55,6% 1 0 29,9684

80,3% 19,8% 1 1 42,5004

61,0% 39,0% 0 - 25,01

72,9% 27,1% 0 - 27,3375

75,5% 24,5% 1 1 39,7885



- - - -

51,6% 48,4% 0 - 17,33088

32,1% 67,9% 1 0 34,3574

33,4% 66,6% 1 0 35,9856

69,2% 30,8% 1 1 38,9596

56,5% 43,5% 1 1 42,5219

42,9% 57,1% 1 0 33,1751

49,6% 51,4% 1 0 40,22509516

- - - -

87,3% 12,7% 1 1 38,8485

- - - -

55,6% 44,4% 1 1 41,144

72,4% 27,6% 1 1 36,779272,4% 27,6% 1 1 36,7792

- - - -

28,1% 71,8% 1 1 32,0228

82,4% 17,6% 1 1 47,18224

77,1% 22,9% 1 1 37,779

65,7% 34,3% 1 1 48,180846

68,0% 32,0% 1 1 31,28

63,0% 37,0% 1 1 42,7077



62,5% 37,5% 0 - 25

k.A. k.A. 1 1

- - - -

62,0% 38,0% 0 - 28,72002

- - - -

- - - -

- - - -

54,0% 46,0% 0 -

65,3% 34,6% 1 1 33,8907

41,9% 58,1% 1 0 29,00933

45,0% 55,0% 1 0 33,33

- - - -

- - - -- - - -

- - - -

80,5% 19,5% 0 - 27,3598

72,5% 27,5% 1 1 45,095

- - - -

30,1% 69,9% 1 1 33,236052

- - - -

- - - -



61,3% 38,7% 0 - 29,555344

- - - -

- - - -

62,0% 38,0% 1 1 33,83562

- - - -

89,3% 10,7% 0 - 22,85187

- - - -

75,4% 24,6% 1 1 41,093

- - - -

61,0% 39,0% 0 - 18,1536

- - - -

- - - -- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

35,2% 64,8% 1 0 28,68696



80,0% 20,0% 0 - 30

- - - -

43,5% 56,5% 1 0 23,04635

- - - -

- - - - #WERT!

61,6% 38,4% 1 1

- - - -

- - - -

65,6% 35,5% 1 1 53,0704

60,9% 39,2% 1 1 30,0179135

25,5% 74,5% 1 0 47,7434617

53,5% 46,5% 0 - 17,444745

63,0% 37,0% 1 1 29,1450663,0% 37,0% 1 1 29,14506

31,9% 68,1% 1 0 35,80482

70,5% 29,5% 1 1 28,1295

34,3% 65,8% 1 0 33,38692

68,0% 32,0% 1 1 54,4

75,6% 24,4% 0 - 20,341269

- - - -

- - - -



- - - -

60,5% 39,5% 1 1 37,1833

82,9% 17,1% 1 1 30,4957944

41,2% 58,7% 1 0 26,81416

76,7% 23,3% 0 - 16,804203

65,2% 34,8% 1 1 41,921644

62,9% 37,1% 1 1 32,7328455

- - - -

43,3% 56,7% 1 0 32,09786

- - - -

75,5% 24,5% 1 1 37,305429

- - - -

- - - -- - - -

51,8% 48,2% 0 - 16,91120079

58,0% 42,0% 0 - 24,27507192

72,5% 27,5% 1 1 35,058576

64,5% 35,5% 0 - 21,239984



- - - -

- - - -

19,5% 80,5% 1 0 41,680027

- - - -

- - - -

k.A. k.A. 1 1

69,5% 30,5% 0 - 25,01476098

- - - -

53,8% 46,3% 1 1 42,36288

- - - -

61,3% 38,8% 1 1 38,167325

55,7% 44,3% 1 1 34,170259255,7% 44,3% 1 1 34,1702592

- - - -

- - - -

- - - -

16,7% 83,3% 1 0 36,781862

- - - -

33,4% 66,7% 1 0 48,047985



71,9% 22,9% 1 1 44,55959215

40,6% 59,4% 1 0 25,73802

83,0% 17,0% 1 1 42,62721061

- - - -

- - - -

- - - -

38,1% 61,9% 1 0 34,8482775

- - - -

53,0% 47,0% 1 1 31,776

37,2% 62,9% 1 0 40,67652

- - - -- - - -

- - - -

- - - -

47,9% 52,1% 1 1 37,512

- - - -

- - - -

69,4% 30,6% 1 1 38,12142

- - - -



39,9% 60,6% 1 0 28,116979

- - - -

76,2% 23,8% 0 - 24,442953

- - - -

50,8% 49,2% 0 - 24,39924

- - - -

70,4% 21,6% 0 - 12,10192

79,3% 20,7% 1 1

- - -

82,3% 17,7% 0 - 18,41874

- - - -

57,9% 42,1% 1 1 37,982457,9% 42,1% 1 1 37,9824

53,9% 46,1% 0 - 14,859974

44,3% 55,7% 1 0 40,629696

50,6% 49,4% 1 1 30,4872214

52,2% 47,9% 1 1 32,619825

- - - -

34,4% 65,7% 1 0 34,4925

58,7% 41,3% 1 1 30,7240656



- - - -

61,2% 38,8% 1 0 26,625672

- - - -

- - - -

69,3% 30,7% 1 1 45,0078347

- - - -

- - - -

49,3% 50,7% 1 0 35,2365

55,3% 44,8% 1 1 42,276195

83,6% 16,4% 1 1 58,060283,6% 16,4% 1 1 58,0602

- - - -

- - - -

37,0% 38,0% 1 1 28,9440855

- - - -

20,6% 79,4% 1 0 33,76882

79,7% 20,3% 1 1 37,830534

- - - -



58,2% 41,8% 0 - 24,592686

- - - -

- - - -

48,7% 51,3% 1 1 40,221252

53,5% 46,5% 1 1 42,8

- - - -

- - - -

- - - -

73,1% 26,9% 0 - 24,854

50,4% 49,7% 0 - #WERT!

- - - -- - - -

- - - -

72,5% 27,5% 1 0 26,1108

95,1% 4,9% 1 1 69,8771025

k.A. k.A. 0 - #WERT!

- - - -



35,0% 65,0% 1 0 29,77

37,5% 62,5% 1 0 47,1625

32,8% 67,3% 1 1 35,232275

59,8% 40,2% 0 - 10,22409

- - - -

30,2% 41,2% 1 0 30,0419265

70,1% 29,9% 1 1 29,98996



1975-2005 Prozent
kommunale Begehren: 355 100

unbekannte Art von Begehren 3 1%

Bürgerbegehren: 287 81%

a) kein Bürgerentscheid nach sich gezogen - negativ 138 48,08%

aa) da unzulässig 124 43,21%
bb) nicht eingereicht 14 4,88%
cc) zurückgenommen 0 0,00%
b) kein Bürgerentscheid nach sich gezogen -  

dennoch erfolgreich 13 4,53%

aa) durch GR-Beschluss obsolet 13 4,53%
bb) Kompromis eingegegangen 0 0,00%
c) Bürgerentscheid nach sich gezogen 135 47,04%

unbekannt 1 0,35%

Bürgerbegehren erfolgreich: 148 52%

c) Unzulässigkeitsgründe 124 100

aa) Frist überschritten 15 12,10%
bb) fehlende Fragestellung 0 0,00%
cc) keine eindeutige Fragestellung 2 1,61%
dd) fehlende Begründung 0 0,00%
ee) unzureichende Begründung 2 1,61%
ff) fehlende Unterschriften 17 13,71%
gg) unzureichender Kostendeckungsvorschlag 9 7,26%
hh) Formfehler 7 5,65%
ii) keine wichtige Gemeindeangelegenheit 65 52,42%
jj) Negativkatalog 6 4,84%
kk) noch kein GR-Beschluss 1 0,81%
ll) Bestandschutz 0 0,00%
mm) Unbekannt 2 1,61%
nn) Sonstiges 3 2,42%
oo) rechtswidriges Ziel 0 0,00%

(manche Begehren haben mehr

2000-2005
Initiativ- und Korrekturbegehren: 66

Initiativbegehren 3 3%
Korrekturbegehren 44 42%
keine Angabe 19 18%

2000-2009
gesamt 170

Initiativbegehren 14 8%
Korrekturbegehren 130 76%
keine Angabe 26 15%

Ratsbegehren: 65 18,31%

aa) durch GR-Beschluss obsolet 0 0,00%
bb) Ratsentscheid nach sich gezogen 65 100,00%



Kommunale Entscheide: 203 57%

a)Entscheide nicht erfolgreich 65 32,02%

b) Entscheid erfolgreich 138 67,98%

aa) im Sinne des Begehrens 91 65,94%
bb) nicht im Sinne des Begehrens 46 33,33%
cc) unbekannt 1 0,72%

Ratsreferendum 65 32%

a) Ratsreferendum nicht erfolgreich 13 20%

b) Ratsreferendum erfolgreich 52 80%

aa) im Sinne des Begehrens 28 54%
bb) nicht im Sinne des Begehrens 23 44%
dd) unbekannt 1 2%

Bürgerentscheid 135 67%

a)Bürgerentscheide nicht erfolgreich 52 39%

b) Bürgerentscheide erfolgreich 83 61%

aa) im Sinne des Begehrens 60 72%
bb) nicht im Sinne des Begehrens 23 28%
cc) unbekannt 0 0%

unbekannte Entscheide 3 1%

a) unbekannte Entscheide erfolgreich 3 100%

aa) im Sinne des Begehrens 3 100%

Themenwahl Bürgerbegehren: 355

Wirtschaftsprojekte 19 5%
Sonstiges 10 3%

öffentliche Infrastruktur- und Versorgungseinrichtungen
106 30%

Kulturprojekte 23 6%
öffentliche Sozial- und Bildungseinrichtungen 82 23%
Verkehrsprojekte 81 23%
Planungssatzungen (Bauleitplanung) 14 4%
Wohngebietsprojekte 4 1%
Gebiets- und Gemeindereform 3 1%
Hauptsatzung oder andere Satzung 7 2%
Bau 6 2%

Unzulässigkeit wegen Themenausschluss: 71

Wirtschaftsprojekte 8 11%
Sonstiges 4 6%

öffentliche Infrastruktur- und Versorgungseinrichtungen
15 21%

Kulturprojekte 5 7%
öffentliche Sozial- und Bildungseinrichtungen 4 6%
Verkehrsprojekte 23 32%
Planungssatzungen (Bauleitplanung) 5 7%
Wohngebietsprojekte 2 3%



Gebiets- und Gemeindereform 0 0%
Hauptsatzung oder andere Satzung 2 3%
Bau 3 4%

durchschnittliche Abstimmungsbeteiligung:

insgesamt 203
Beteiligung unbekannt 4 2%
durchschnittliche Beteiligung bei Entscheiden: 53,20%
durchschnittliche Beteiligung bei BE: 50,60%
durchschnittliche Beteiligung bei RR: 58,60%

Erfolgsquote gesamt :

Verfahren insgesamt 355
Bürgerentscheide 83
freiwillige Übernahme 13
Kompromis (Teilerfolg) 0
Ratsreferenden 52
Summe 148

41,69%

Erfolg von kommunalen Entscheiden abhängig von der Gemeindegröße

Gemeindegröße Anzahl Quorum
Bis 5.000 EW 86 25%
5.000 bis 10.000  EW 48 25%
10.000 bis 50.000 EW 109 25%
50.000 bis 100.000 EW 17 25%
Über 100.000 EW 17 25%
Gesamt 277

 Anteil der kommunalen Entscheide an den Gemeindegrößenklassen

Gemeindegröße
kommunale 
Begehren

Bis 5.000 EW 136 49%
5.000 bis 10.000  EW 98 35%
10.000 bis 50.000 EW 181 65%
50.000 bis 100.000 EW 34 12%
Über 100.000 EW 34 12%
Gesamt 483

dazu gehört: Bürgerentscheid
Freiwillige Übernahme des Beg

(Teilerfolg) 



2006-2009 Prozent
128 100

0 0%

104 81%

39 37,50%

30 28,85%
2 1,92%
6 5,77%

15 14,42%

13 12,50%
2 1,92%

51 49,04%

0 0,00%

66 63%

30 100

12 40,00%
0 0,00%
2 6,67%
0 0,00%
0 0,00%
4 13,33%
6 20,00%
4 13,33%
0 0,00%

13 43,33%
1 3,33%
0 0,00%
1 3,33%
1 3,33%
2 6,67%

hrer Unzulässigkeitsgründe)

2006-2009
104

11 11%
86 83%
7 7%

24 18,75%

1 4,17%
23 95,83%



74 58%

17 22,97%

57 77,03%

36 63,16%
21 36,84%
0 0,00%

23 31%

4 17%

19 83%

13 68%
6 32%
0 0%

51 69%

13 25%

38 75%

23 61%
15 39%
0 0%

0 0%

0 0%

0 0%

128

38 30%
3 2%

16 13%
5 4%

27 21%
14 11%
10 8%
3 2%
3 2%
9 7%
0 0%

13

3 23%
0 0%

0 0%
0 0%
2 15%
2 15%
6 46%
0 0%



0 0%
0 0%
0 0%

74
2 3%

53,80%
51,10%
60,40%

128
38
13
2

19
72

56,25%

unecht gescheitert in Prozent

4 5%

13 27%

41 38%

13 76%

11 65%

kommunale 
Entscheide 

86 31%
48 17%

109 39%
17 6%
17 6%

277

id im und nicht im Sinne des Initiators, 
egehrens durch den GR und Kompromis 
g) und Ratsrefereden
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 Positionen 12 
Inhalt: Regelungstypen_1 

Positivkataloge _2 
Negativkataloge _3 

Interpretationsvorschläge _6 

Themenausschlüsse bei  

Bürgerbegehren und Bürgerentscheid 

 
1. Einleitung 
 
Wer das in den meisten Bundesländern erst in den 90er 
Jahren eingeführte Instrument Bürgerbegehren und -
entscheid nutzen will, um eine kommunalpolitische 
Maßnahme durchzusetzen oder zu verhindern, be-
kommt allzu oft die Auskunft, die Angelegenheit sei 
nicht bürgerentscheidsfähig. Irritiert fragen sich Bürge-
rinnen und Bürger dann, mit welcher Berechtigung dem 
Souverän etwas vorenthalten wird, was allein die von 
ihm eingesetzten Organe entscheiden dürfen. Der fol-
gende rechtsvergleichende Überblick über bundesdeut-
sche Gemeindeordnungen1 in den Flächenländern (ein-
schließlich Verfassung für Bremerhaven) möchte des-
halb durch Vorschläge für Rechtsanwendung und Ge-
setzgebung zur Ausdehnung des Anwendungsbereichs 
für Bürgerbegehren und -entscheide beitragen. 
 
Als verfassungsrechtliche Orientierung dienen hierbei 
neben dem Grundsatz der kommunalen Selbstverwal-
tung (Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz) das in Art. 20 Abs. 2 
GG normierte Prinzip der Volkssouveränität: „Alle 
Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in 
Wahlen und Abstimmungen (...) ausgeübt.“ Dieser weit 
in die Zukunft weisende Verfassungsauftrag zur Demo-

                                                      
*     Im Juli 2009 letztmals aktualisierte Fassung des Beitrags “Be-

schnittene Anwendungsbereiche für Bürgerbegehren und –
entscheid“, in: Direkte Demokratie. Forschung und Perspekti-
ven, hrsg. von Theo Schiller u. Volker Mittendorf (2002) S. 166-
178. 

1  Bürgerentscheide für die Landkreisebene fehlen in Baden-
Württemberg, Hessen und Thüringen und entsprechen im Übri-
gen den Regelungstypen der Gemeindeebene. Die Regelungen 
für die Stadtbezirke in Hamburg und Berlin bleiben mangels 
durchgängiger Vergleichbarkeit der Kompetenzen außer Be-
tracht. 

kratieentwicklung ist erst bruchstückhaft erfüllt und er-
fordert ständig erneute Bemühungen. 
 
Aufwand und Verfahrenshürden sorgen dafür, dass Bür-
ger- und Volksabstimmungen im quantitativen Vergleich 
mit den Entscheidungen gewählter Vertreter und Amts-
träger eine seltene Ausnahme bleiben. Abstimmungen 
werden deshalb immer nur eine Ergänzung sein, die auf 
das politische System auch und gerade in homöopathi-
scher Dosis heilsam, belebend und stärkend wirkt. Aus 
welchem Anlass der Souverän im Rahmen rechtlicher 
Entscheidungsspielräume zu diesem Instrument greift, 
sollte eine Demokratie eben diesem Souverän selbst 
überlassen. Deswegen sind darüber hinaus gehende in-
haltliche Beschränkungen für Bürgerentscheide nur mit 
zwingenden, zumindest aber triftigen Gründen zu recht-
fertigen. Themenausschlüsse, auf die einzelne Bundes-
länder oder uns verwandte Demokratien verzichten, 
sind jedenfalls nicht zwingend. 

2.1 Regelungstypen 
 
Nach ihrer Umschreibung des Anwendungsbereichs für 
Bürgerbegehren und -entscheide lassen sich die Ge-
meindeordnungen vorerst in drei Gruppen einteilen: 
 

2.1 Schlechte Vorlage Baden-
Württemberg 
 

Gemäß der bis 2005 geltenden Fassung des § 21 Abs. 1 
Gemeindeordnung Baden-Württemberg von 1955 wa-
ren nur solche „wichtigen Gemeindeangelegenheiten“ 
bürgerentscheidsfähig, die Satz 2 in einem Positivkata-

log aufzählte. Durch Hauptsatzung konnten Gemeinden 
bestimmen, was darüber hinaus als wichtige Gemeinde- 
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angelegenheit gelten sollte (Satz 3). Als Schranke hierfür 
enthielt das Gesetz in Abs. 2 einen (mittlerweile erwei-
terten) Negativkatalog. Dieser Regelung schlossen sich 
1993 Rheinland-Pfalz (§ 17a) und zunächst auch Sach-
sen-Anhalt (§ 26) an. 

 
Wenn schon der Gesetzgeber den Bürgerinnen und Bür-
gern vorschreibt, was sie für wichtig halten dürfen, darf 
man sich nicht wundern, dass in Baden-Württemberg 
selbst nach Jahrzehnten allenfalls 5 Prozent der Ge-
meinden von der Ermächtigung Gebrauch gemacht hat-
ten, den Anwendungsbereich durch Hauptsatzung zu 
erweitern, und auch dies nur punktuell und aus konkre-
tem Anlass. 

 
2.2 Modernere Regelungen 
 
Moderne Regelungen verzichten deshalb auf die positi-
ve Aufzählung bestimmter Gegenstände wie auch auf 
den Ausdruck „wichtig“ und begrenzen den Anwen-
dungsbereich für Bürgerbegehren und -entscheide zu-
nächst nur allgemein - in der Regel auf den „eigenen 
Wirkungskreis“ und/oder die Zuständigkeit des Rates - 
und im Übrigen durch einen Negativkatalog, so Bran-
denburg (1990, § 20), Sachsen (1990, § 24), Nordrhein-
Westfalen (1994, § 26), Bayern (1995, Art. 18a), Nie-
dersachsen (1996, § 22b), Saarland (1997, § 21a) und 
Thüringen (§ 17 i. d. F. v. 2009) Nach zahllosen Anstö-
ßen durch Mehr Demokratie e.V. und Oppositionsfrak-
tionen übernahm diesen Regelungstyp im Jahr 2005 
auch Baden-Württemberg. 

 
Andere Gemeindeordnungen blieben in dieser Richtung 
auf dem Wege irgendwo stehen: 

 
2.3 Zwischentypen 
 

a) Schleswig Holstein rang sich im Jahr 1990 bei der 
Einfügung des § 16g dazu durch, den Positivkatalog 
durch das Wort „insbesondere“ zu öffnen, und konnte 
folgerichtig auf eine Hauptsatzungsermächtigung ver-
zichten. Ihm folgten im Jahr 1994 die Verfassung für 
Bremerhaven (§ 15b) und zunächst auch Mecklenburg-
Vorpommern (§ 20). 
 
b) Auf die merkwürdige in Sachsen-Anhalt 1998 ge-
wählte Kombination von geöffnetem Positivkatalog und 

Hauptsatzungsermächtigung (§ 26) wird unter IV. 3. 
noch einzugehen sein. 

 
c) Einen deutlichen Schritt weiter ging demgegenüber 
im Jahr 1993 die Regelung in Hessen (§ 8b) (und bis 
2008 auch Thüringen, § 17), die auf einen Positivkata-
log verzichtet, aber im Unterschied zu den moderneren 
Regelungen noch an dem Begriff „wichtige“ festhält (so 
seit 2004 auch Mecklenburg-Vorpommern, § 20) und 

im Übrigen wie alle Gemeindeordnungen auch einen 
Negativkatalog enthält. 

 
 

3. Positivkataloge 
 
Von den vier Ziffern des in Baden-Württemberg bis 
2005 und ähnlich in Rheinland- Pfalz noch immer gel-
tenden Positivkatalogs spielten die Punkte 2 (Gemeinde- 
und Landkreisgrenzen), 3 (unechte Teilortswahl) und 4 
(Bezirks- und Ortschaftsverfassung) nur in der Anfangs-
zeit und während der Gemeindereform in den 70er Jah-
ren eine Rolle. Dauerhaft hat sich nur Ziffer 1 als prak-
tisch bedeutsam erwiesen: 

 
„die Errichtung, wesentliche Erweiterung und 
Aufhebung einer öffentlichen Einrichtung, die 
der Gesamtheit der Einwohner zu dienen be-
stimmt ist“. 
 

Entgegen dem ersten Eindruck sind (ohne Hauptsat-
zungsregelung) damit besonders wichtige und oft um-
strittene Maßnahmen von Bürgerentscheiden ausge-
schlossen: 
 
- Straßen gelten zumindest in Baden-Württemberg 

nicht als öffentliche Einrichtungen im Sinne der 
Gemeindeordnung, da sie nicht nur den Einwoh-
nern dienen, sondern als „Sachen im Gemein-
gebrauch“ allen Menschen. 

- Rathäuser (ohne unmittelbar nutzbare Einrichtun-
gen wie Stadtarchiv oder Ausstellungsräume) gel-
ten ebenfalls nicht als öffentliche Einrichtung, son-
dern als Sache im Verwaltungsgebrauch2 - ein ge-
radezu vordemokratisches Verständnis von Rat-
häusern. 

- Bauleitpläne, Planfeststellungen, Satzungen, 
Grundstücksveräußerungen und Einvernehmens-
entscheidungen zu Bauvorhaben Privater fallen 
ebenfalls heraus, sofern keine öffentlichen Einrich-
tungen Gegenstand des Verfahrens sind. 

- Einschneidend wirkt auch das Erfordernis, dass die 
Einrichtung der „Gesamtheit der Einwohner“ die-
nen muss, wodurch Vorhaben für einzelne Ortstei-
le herausfallen. Mit Recht haben Schleswig-
Holstein, Bremerhaven und Sachsen-Anhalt auf 
dieses Erfordernis in ihrem (zudem geöffneten) Po-
sitivkatalog verzichtet. 

 
Der Falle kasuistischer Abgrenzungsprobleme entrinnt 
kein Positivkatalog, auch nicht durch Erweiterungen, 
wie sie die Bundesländer mit geöffnetem Katalog vor-
nahmen: 
 

                                                      
2  Kunze (2004) Rdn. 4 zu § 21. 
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- Übernahme freiwilliger Aufgaben (Schleswig-
Holstein, Bremerhaven), 

- Mitgliedschaft in Zweckverbänden (Schl.-H.), 
- Ehrenbürgerschaft und Ehrenbezeichnungen 

(Brhvn). 
Für einengende Positivkataloge beim Anwendungsbe-
reich von Bürgerbegehren und -entscheiden gibt es 
zwar historische Erklärungen, insbesondere Ängste der 
Parteien und kommunalen Spitzenverbände, aber keine 
triftigen und schon gar nicht zwingende Gründe. Sie 
versperren die Zukunft, fesseln und bevormunden den 
Souverän und sollten im Blick auf den Verfassungsauf-
trag zur Demokratieentwicklung alsbald gestrichen 
werden. 
 

4. Negativkataloge 
 
Dass Bürgerbegehren und -entscheide in Gemeinden 
auf „Gemeindeangelegenheiten“3 beschränkt sind, 
leuchtet ein. Das schließt Stellungnahmen zu Vorhaben 
anderer öffentlicher Träger, welche die Aufgabenerfül-
lung der Gemeinde berühren, mit ein (Befassungs-
recht)4. 
 
Selbstverständlich sind auch Bürgerentscheide gem. 
Art. 20 Abs. 3 GG an Gesetz und Recht gebunden, was 
bei der Zulassungsprüfung von Bürgerbegehren zu be-
rücksichtigen ist. Deswegen ist die in den meisten Ge-
meindeordnungen von Baden-Württemberg abgeschrie-
bene Bestimmung überflüssig, dass Bürgerbegehren mit 
gesetzwidrigen Zielen unzulässig seien, was Bayern und 
die Verfassung für Bremerhaven zu Recht nicht für klar-
stellungsbedürftig halten und nunmehr auch Baden-
Württ. gestrichen hat. Dasselbe gilt für die Regelung in 
Schleswig-Holstein, dass Pflichtaufgaben ohne Ent-
scheidungsspielraum nicht bürgerentscheidsfähig seien, 
und für den Ausnahmetatbestand in Nordrhein-
Westfalen und Niedersachsen „Verstoß gegen die guten 
Sitten“. Bei Organen erspart sich der Gesetzgeber sol-
che überflüssigen Ermahnungen. 
 
4.1 Weisungsaufgaben bzw. Auftrags-
angelegenheiten 
 
Weisungsaufgaben bzw. Auftragsangelegenheiten von 
Bürgerentscheiden auszunehmen, mag auf den ersten 
Blick nahe liegen, insbesondere wenn man an rechtlich 
gebundene Verwaltung denkt wie Meldewesen, Stan-
desamt und Gewerberecht. Mangels Entscheidungs-

                                                      
3  Zu Inhalt und Grenzen dieses offenen und schwer abgrenzba-

ren Begriffs siehe statt vieler Schmidt-Eichstaedt (1983) S. 9 ff. 
4  Dazu VGH Mannheim Urt. v. 29.05.84, VBlBW 1984, 312 ff.; 

wie hier u.a. Bennemann (2005) Rdn. 10 zu § 8b Hess. GO, 
Wefelmeier (2004) Rdn. 13 zu § 22b Ns. GO m. w. Nachw.; 
ablehnend dagegen v. Mutius/Rentsch (2003) Rdn. 4 zu § 16g 
GO Schl.-H. 

spielraums und Allgemeininteresses wird kein Bürger-
begehren solche Fragen aufgreifen. Aber nicht alle Wei-
sungsaufgaben sind rechtlich derart durchnormiert. Po-
lizeiverordnungen, Regelungen des Straßenverkehrs, 
Landschaftsschutzverordnungen und Wasserschutzzo-
nen sind Fragen örtlicher Gestaltung mit erheblichen 
Spielräumen im Ob und Wie. Es ist nicht einzusehen, 
warum solche die Bürgerschaft durchaus interes-
sierenden Fragen von Bürgerentscheiden generell aus-
genommen werden, zumal die staatlichen Aufsichtsbe-
hörden hierbei selten Weisungen erteilen, an die dann 
auch ein Bürgerentscheid gebunden wäre. 

 
Dass dieser Ausschlusstatbestand nicht zwingend ist, 
zeigt das Beispiel Nordrhein-Westfalen5. Wegen ihrer 
ganz unterschiedlichen Dichte der rechtlichen Vorprä-
gung ist die - eher historisch als sachlich bedingte - Ein-
stufung als Weisungsaufgabe (bzw. Auftragsangelegen-
heit) kein triftiger Grund, auf diesem Felde Bürgerent-
scheide generell auszuschließen.  

 
4.2 Aufgaben des Bürgermeisters 
 

Die gesetzlichen Aufgaben des Bürgermeisters (bzw. 
des Gemeindevorstands), insbesondere Geschäfte der 
laufenden Verwaltung, eignen sich für aufwändige Bür-
gerentscheidsverfahren wenig, weswegen man sie aber 
nicht gesetzlich generell ausklammern müsste, wie es 
die meisten Gemeindeordnungen tun6. Denn dies ergibt 
sich in der Praxis weitgehend von selbst. Die Bürger-
meister bedürfen keiner ausdrücklichen gesetzlichen 
Abschirmung gegen Bürgerentscheide. Dies bestätigen 
die Gemeindeordnungen von Nordrhein-Westfalen und 
Niedersachsen, wo Bürgerentscheide zu Gegenständen 
der laufenden Verwaltung nicht rechtlich ausgeschlos-
sen sind7. Auch Schleswig-Holstein und Bremerhaven 
schließen die bürgermeisterlichen Aufgaben nicht gene-
rell aus, wenngleich man dem Wort „wichtige“ (Ange-
legenheit) eine im Ergebnis ähnlich wirkende Beschrän-
kung entnehmen könnte (s. dazu aber unten IV. 2.). 

 
4.3 Vorbehalte zugunsten der Gemein-
devertretung 
 
Während etliche Bundesländer für Bürgerentscheide 
ausdrücklich die Zuständigkeit der Gemeindevertretung 

                                                      
5  Im Unterschied zu allen anderen Bundesländern umfasst die 

Kompetenz des Rates dort alle Gemeindeangelegenheiten (§ 26 
Abs. 1 i.V.m. § 41 Abs. 1 S. 1); s. dazu Ritgen (1997) S. 177 f.; 
unzutreffend Schliesky (1999) S. 116. 

6  Durch Ausnahmetatbestand „Aufgaben des Bürgermeisters“ - so 
Bad.-Wütt., Bayern, Hessen, Rhld.-Pfalz, Sachsen-Anhalt und 
Thüringen - bzw. „keine Zuständigkeit des Gemeinderats“ - so 
Brandenburg und Saarland - oder durch positive Voraussetzung 
„anstelle der Gemeindevertretung“ - so Mecklenburg-
Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen und Saarland., seit 2005 
(quasi doppelt nähend) auch Bad.-Württ. 

7  Zu Nordrhein-Westfalen s. Ritgen (1997) S. 183 f.; a.M. Wans-
leben (2005) Ziff. 2.5 zu § 26; zu Niedersachsen s. Wefelmeier 
(2004) Rdn. 15. 
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voraussetzen8, beschreiten einige gesetzestechnisch den 
umgekehrten Weg, indem sie mittels Verweisung be-
stimmte Kompetenzen gerade der Gemeindevertretung 
ausnehmen. Schleswig-Holstein macht dies nur punktu-
ell, indem § 16g Abs. 2 Nr. 2 lediglich auf die erste Zif-
fer der nach § 28 der Gemeindevertretung vorbehalte-
nen Kompetenzen Bezug nimmt, womit unbedeutende 
und für Bürgerentscheide ohnehin nicht in Betracht 
kommende Fragen (insbesondere Wahlen betreffend) 
ausgeklammert werden9. Bremerhaven (und zunächst 
auch Mecklenburg-Vorpommern und bis 2008 Thürin-
gen) verweist dagegen recht umfänglich auf den Kompe-
tenzkatalog der Gemeindevertretung, was die Regelung 
unübersichtlich macht. Die Checkliste, anhand derer 
Bürgerinnen und Bürger dort die inhaltliche Zulässigkeit 
ihrer Begehren mühevoll überprüfen müssen, umfasst 
über den Negativkatalog der übrigen Bundesländer hin-
aus eine bunte Folge zum Teil wichtiger, zum Teil für 
Bürgerentscheide praktisch bedeutungsloser Angele-
genheiten, für deren Ausschluss man vergeblich einen 
triftigen Grund sucht: 

 
- Allgemeine Grundsätze für die Verwaltung, 
- Wahlen der Bürgermeister-Stellvertreter, 
- Bildung und Besetzung von Ausschüssen, 
- Grundsätze für die Personalverwaltung, 
- Verfügung über Gemeindevermögen, 
- öffentliche Einrichtungen der wirtschaftlichen 

Unternehmen, 
- Rechtsformänderung von Eigenbetrieben und 

wirtschaftlichen Unternehmen, 
- Darlehen und Bürgschaften, 
- Verträge mit dem Magistrat. 
 
 

4.4 Finanztabu 
 
Gemeinsamer Kern aller Ausschlusskataloge ist das Fi-
nanztabu. Über Haushaltssatzung und - außer in Bay-
ern und mit Einschränkungen Thüringen - auch über 
Wirtschaftspläne, Gemeindeabgaben, Tarife und Entgel-
te sowie über die Jahresrechnung billigen die Gemein-
deordnungen den Bürgern keine Kompetenz zu. Wie 
aber sollen sie diese je erwerben, wenn man sie von 
diesen Fragen von vornherein ausschließt? Dass es auch 
anders geht, zeigt neben amerikanischen Bundesstaaten 
die Schweiz, wo in vielen Gemeinden und Kantonen 
Haushaltspläne, Steuern und Investitionen das zentrale 
Thema für fakultative und zum Teil sogar obligatorische 
Referenden sind10. Und die Erfahrungen sind positiv. 
Untersuchungen erlauben den Schluss, dass direktde-
mokratische Instrumente tendenziell zugunsten niedri-
gerer Verschuldung, vorrangiger Gebührenfinanzierung, 

                                                      
8          S. Anm. 6. 
9  Im Ergebnis ähnlich Niedersachsen, s. Wefelmeier (2004) 
Rdn. 14. 
10  S. dazu Windhoff-Héritier (1981). 

sinkender Abgaben, Drosselung öffentlicher Haushalte, 
höherer Wirtschaftlichkeit, Mehrausgaben für Bildung 
und größerer Bürgerzufriedenheit wirken11. 
 
Der Einwand, dass dies auf die Bundesrepublik deshalb 
nicht übertragbar sei, weil die Gemeinden bei uns im 
Gegensatz etwa zur Schweiz nur eine sehr einge-
schränkte Finanzhoheit hätten, sticht nicht. Umgekehrt 
wird ein Schuh daraus: Die organisierte Unverantwort-
lichkeit unserer öffentlichen Mischfinanzierung wird erst 
dann eingedämmt, wenn die Bürgerinnen und Bürger, 
die mit ihren Steuern alle politischen Ebenen speisen, 
über deren Verwendung mitbestimmen können. Im Un-
terschied zu Gemeinderäten lassen sich die Steuerzahler 
schwerlich zu fragwürdigen Straßenbauprojekten verlei-
ten, nur weil Bund und Land diese zu 85 Prozent sub-
ventionieren. 
 
Die deutsche Marotte, mit den Finanzen gerade das 
Kernstück der politischen Weichenstellungen dem Sou-
verän vorzuenthalten, zeigt, dass wir mit Demokratie 
noch in den Anfängen stecken. Es ist nicht einzusehen, 
warum Bürgerinnen und Bürger nicht, wenn sie es wol-
len, über die Höhe von Hundesteuern, über die Vertei-
lung der Lasten auf Gebühren und Beiträge bei Erschlie-
ßungs- und Entwässerungskosten oder über den Kosten-
deckungsgrad der Entgelte von Kindergärten, Schwimm-
bädern und Friedhöfen entscheiden sollen. Entspre-
chendes sollte dann aber auch für die Hebesätze von 
Grund- und Gewerbesteuer wie auch für die Krediter-
mächtigung gelten, die die Haushaltssatzung festlegt. 
 
Die dem Monarchen einst abgetrotzte Finanzhoheit der 
Parlamente wie auch der Gemeinderäte kann gegenüber 
dem demokratischen Souverän keine Sperre sein. Nicht 
tragfähig sind deswegen verfassungsrechtliche Konstruk-
tionen, mit denen der Bremer Staatsgerichtshof begrün-
dete, dass in Deutschland das Finanzwesen dem Volk 
vorenthalten werden müsse12. 
 
Einen gesamten Alternativhaushaltsplan werden die 
Bürger nicht aufstellen wollen, wohl aber vielleicht ein-
zelne Posten festlegen. Dass sich hierbei Einzel- und 
Gruppeninteressen durchsetzen, ist bei einem Bürger-
entscheid weniger zu befürchten als über Verwaltung 
und Gemeinderat. Im Übrigen ist auch der Souverän an 
das Gemeindewirtschaftsrecht gebunden. 
 
 
 

 
 
 
 

                                                      
11  v. Arnim (2000) S. 294 ff. mit weiteren Nachweisen. 
12  Urt. v. 14.02.00, DÖV 2000, 915 Ls.4. Mit Recht kritisch   
dazu: M. Müller (2009). 
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4.5 Beteiligungsverfahren 
 

Ein weiterer und praktisch besonders einschneidender 
Schwerpunkt von Ausschlusskatalogen vieler Bundes-
länder sind Bauleitplanung, Planfeststellungen und sons-
tige öffentliche Beteiligungsverfahren. Rheinland-Pfalz, 
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Saarland 
schließen alle diese Verfahren aus, Brandenburg und 
Mecklenburg-Vorpommern zusätzlich das gemeindliche 
Einvernehmen zu Baugenehmigungen; Schleswig-
Holstein und seit 2005 auch Baden-Württ. klammern 
alle Bauleitpläne (einschließlich Flächennutzungspläne) 
aus, Bremerhaven „nur“ verbindliche Bebauungspläne 
(Satzungen). Als Begründung hierfür werden angegeben 
Komplexität, Rechtsgebundenheit und insbesondere die 
sondergesetzlichen Beteiligungsverfahren mit Benach-
richtigung bzw. Offenlegung, Anhörung und ggf. Erörte-
rung. 

 
Diese schwächeren Formen machen Bürgerentscheide 
jedoch nicht überflüssig13. Umgekehrt ist zu folgern, 
dass diejenigen Entscheidungen, die wegen ihrer Kom-
plexität, Breiten- und Langzeitwirkung schon bisher 
Bürgerbeteiligung erfordern, für Bürgerbegehren und -
entscheid vorrangig in Betracht kommen, zumal dieses 
Verfahren für Einzel- und Gruppeninteressen weniger 
zugänglich ist. Während es in den sondergesetzlichen 
Beteiligungsverfahren vorrangig um das „Wie“ geht, 
steht in Bürgerentscheidsverfahren in der Regel die Fra-
ge des „Ob“ im Mittelpunkt. Die materiell-rechtlichen 
Bindungen bei diesen Entscheidungen, insbesondere 
das Abwägungsgebot bei Bauleitplanung gem. § 1 
Abs. 5 Baugesetzbuch, lassen in der Regel genügend 
breiten Spielraum und schließen einen Bürgerentscheid 
genauso wenig aus wie einen Gemeinderatsbeschluss. 
Beide unterliegen denselben Bindungen und sind in 
gleicher Weise gerichtlich überprüfbar, ohne dass es 
darauf ankommt, welche Motive einzelne Abstimmende 
hatten. 

 
Gemeindliche Stellungnahmen zu Planungsverfahren 
des Landes oder anderer Träger sind zwar rechtlich un-
verbindlich, haben jedoch für zu treffende Abwägungen 
in der Regel einiges Gewicht. Dieses erhöht sich, wenn 
ein solcher Einwand oder Vorschlag nicht vom Rat, son-
dern von der Bürgerschaft beschlossen wird. Doch die 
Rechtsqualität dieses Votums im Rahmen des Verfah-
rens ändert sich dadurch nicht. Deswegen besteht zwi-
schen gesetzlichen Beteiligungsverfahren und Bürger-
entscheid kein Widerspruch, sondern ein Ergänzungs-
verhältnis. 
 
 

 

                                                      
13  Kritisch hierzu auch Fischer (1995) S. 367, Hager (1993) S. 

97/99, Muckel (1997) S. 224, Schliesky (1998) Rdn. 57, Wefel-
meier (2004) Rdn. 23d. 

4.6 Organisation und Recht 
 

Für Bürgerentscheide praktisch weniger bedeutsam sind 
vier weitere Ausschlusstatbestände. Die drei ersten ha-
ben fast alle Bundesländer14 von Baden-Württemberg 
übernommen. 

 
4.6.1 Fragen der inneren Organisation 
 
Die Abgrenzung dieses Ausnahmetatbestands ist sehr 
umstritten. Von Literatur und Rechtsprechung werden 
Fragestellungen einbezogen, die für Bürger durchaus 
interessant sein können: Zahl und Geschäftskreise der 
Beigeordneten, Einrichtung und Kompetenzen von Aus-
schüssen, Jugendgemeinderäten und Ausländerbeirä-
ten15.  
 

4.6.2 Rechtsverhältnisse der Gemeinderäte, 
des Bürgermeisters und der Gemeindebediens-
teten 
 
Berücksichtigt man das enge Netz des öffentlichen 
Dienstrechts, des Datenschutzes, der Gemeindeordnung 
und des Stellenplans, bleiben hier im Wesentlichen die 
Diäten. Dass Gemeinderäte, obwohl sie eigentlich be-
fangen sind, über die Höhe ihrer Diäten entscheiden, ist 
schon schlimm genug. Diese Frage jedoch generell vom 
Bürgerentscheid auszunehmen, zementiert diesen Miss-
stand16. 
 
4.6.3 Entscheidungen über Rechtsbehelfe und 
in Rechtsstreitigkeiten 
 

Dieser mancherlei Abgrenzungsprobleme aufwerfende 
Ausnahmetatbestand17 ist schon deswegen entbehrlich, 
weil Bürgerinnen und Bürger solche Fragen kaum je-
mals an sich ziehen wollen und dabei in der Regel auch 
zu spät kämen. 

 
4.6.4 Satzungen 
 
Satzungen werden auffallend unterschiedlich als Aus-
schlusstatbestand behandelt. Bremerhaven schließt alle 
Satzungen von Bürgerbegehren und -entscheiden aus, 
Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern nur Sat-
zungen über Anschluss- und Benutzungszwang, Nieder-
sachsen Satzungen nach dem Baugesetzbuch und 
Schleswig-Holstein nur die Hauptsatzung. Je nachdem, 

                                                      
14  Bayern und seit 2009 Thüringen Punkt 4.6.3 nicht, Bremerha-

ven nur und eingeschränkt Punkt c: Führung von Rechtsstreitig-
keiten von größerer Bedeutung einschließl. Abschluss von Ver-
gleichen. 

15  S. dazu Bennemann (2005) Rdn. 25 bis 33 und Ritgen 
(1997) S. 187 m.w.Nachw. 
16  Spies (1998) S. 205 ff./211 legt diesen Ausnahmetatbestand 

deshalb einschränkend dahin aus, dass allgemeine Regelungen 
wie die Aufwandsentschädigung nicht umfasst seien. 

17  S. dazu Ritgen (1997) S. 207 ff. 
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was Gemeinden über Pflichtbestandteile (z.B. Ausschüs-
se, Amtszeit des Bürgermeisters) hinaus in ihrer 
Hauptsatzung regeln (z.B. Bildung von Ortsteilen), wei-
tet sich dieser unglückliche Ausnahmetatbestand in den 
Gemeinden Schleswig-Holsteins unterschiedlich aus18. 
 
Für alle diese Ausnahmetatbestände lassen sich zwar 
gesetzgeberische Motive ermitteln, die viele Kommenta-
toren auch verständnisvoll nachzeichnen. Zum Teil ist 
das Bestreben offensichtlich, gerade besonders Wichti-
ges und Brisantes auszuschließen: Finanzen und Flä-
chenplanung. Aber triftige Gründe dafür, diese Angele-
genheiten dem Souverän zugunsten seiner Organe vor-
zuenthalten, sind das noch nicht. Und zwingend sind 
sie erst recht nicht, was sich schon aus der Unterschied-
lichkeit der Negativkataloge ergibt und bei der Haus-
haltssatzung durch Blick auf die Schweiz. 
 
Gesetzespolitisch folgt daraus die Empfehlung, nicht nur 
die Positivkataloge, sondern auch die Negativkataloge 
zu streichen und auf das Sieb der Verfahrenshürden 
(und die Vernunft der Menschen) zu vertrauen.  
 
Darüber hinaus stellt sich die Frage, wie lange den Sou-
verän unnötig beschneidende Themenausschlüsse noch 
als verfassungsgemäß angesehen werden können19. Das 
Argument, der Gesetzgeber sei in der Ausgestaltung frei, 
weil es keine verfassungsrechtliche Pflicht zur Einfüh-
rung plebiszitärer Elemente auf kommunaler Ebene gä-
be20, sticht nicht. Denn, wie eingangs festgestellt, kann 
man dem Grundgesetz bei Berücksichtigung seiner Ent-
stehungsgeschichte sehr wohl einen Auftrag entnehmen, 
Abstimmungen zu ermöglichen. Diesen Auftrag darf der 
Gesetzgeber nicht in beliebiger und sachlich unange-
messener Form erfüllen. Die Themenausschlüsse ent-
sprechen nicht mehr dem, was das Grundgesetz für das 
21. Jahrhundert von lokaler Demokratie erwartet; die 
Zeit für solche Beschränkungen läuft ab. 
 

5. Interpretationsvorschläge 
 
Solange der Gesetzgeber keine Verbesserungen vor-
nimmt und Verfassungsgerichte eher dazu neigen, den 
Status quo zu zementieren, bleibt für die Rechtsanwen-
der nur die Möglichkeit, Interpretationsspielräume de-
mokratiefreundlich zu nutzen. Dazu seien vier Vor-
schläge unterbreitet. 
 
 
 

                                                      
18       Mit Recht kritisch dazu Schliesky (1998) Rdn. 53 bis 56. 
19  In der Literatur wurde bislang vorrangig die umgekehrte Frage 

nach der Verfassungsmäßigkeit des Instruments Bürgerentscheid 
und seiner Vereinbarkeit mit der repräsentativen Demokratie 
erörtert, s. Ritgen (1997) S. 55 ff.  

20  So Ritgen (1997) S. 196 f. 

5.1 Die Themenausschlüsse sind als 
Ausnahmen eng auszulegen 
 
Inhaltliche Beschneidungen im Anwendungsbereich für 
Bürgerbegehren und -entscheide sind Ausnahmen von 
der gesetzlich für alle Flächenländer des Bundes einge-
führten Regel, dass die Bürger und Bürgerinnen selbst 
entscheiden können. Ausnahmen sind eng auszule-
gen21. Dafür einige Beispiele: 

 
- Ein Bürgerbegehren ist nicht schon deshalb unzu-

lässig, weil seine Umsetzung etwas kostet und sich 
auf künftige Haushaltspläne auswirkt, sondern nur 
dann, wenn die Haushaltssatzung bzw. der Haus-
haltsplan unmittelbar und ausschließlich Gegens-
tand ist22. 

- Ein Grundsatzbeschluss außerhalb eines förmli-
chen Verfahrens, z.B. über die Notwendigkeit ei-
ner Straße oder einer öffentlichen Einrichtung, fällt 
nicht unter den Ausnahmetatbestand „Beteili-
gungsverfahren“, auch wenn später ein solches 
Verfahren erforderlich werden könnte23. 

- Erst am Ende des Bauleitplanverfahrens liegen alle 
abzuwägenden Belange auf dem Tisch, nicht schon 
zu Beginn. Deshalb fällt erst der Beschluss über 
Einwendungen und die Satzung unter den Aus-
nahmetatbestand, nicht schon der Verfahrensstart 
mit dem Aufstellungsbeschluss. Für oder gegen 
Letzteren bleibt ein Bürgerbegehren zulässig. 

- Zu Fragen der „inneren Organisation“ sollte man 
nur die wirklich internen Fragen der Ablauforgani-
sation zählen und nicht Fragen der Aufbauorgani-
sation mit Außenwirkung wie die unter III. 6.a. ge-
nannten. 

- Der Ausnahmetatbestand „Rechtsverhältnisse der 
Gemeinderäte, des Bürgermeisters und der Ge-
meindebediensteten“ liegt nur dann vor, wenn es 
um konkrete bestehende Rechtsverhältnisse geht24. 
 

Die Negativkataloge können nicht ergänzt werden. 
Schlimm genug ist, dass sich durch unbestimmte Begrif-
fe (Gemeindeangelegenheiten, Selbstverwaltungsange-
legenheiten, eigener Wirkungskreis, Aufgaben der Ge-
meindevertretung bzw. des Bürgermeisters usw.) und 
materiell-rechtliche Vorschriften für das jeweilige Sach-
gebiet die Grenzen des Anwendungsbereichs von Bür-
gerbegehren und -entscheiden für Laien kaum ohne 
Rechtsberatung ermitteln lassen - ein schwer erträglicher 
und demokratiehemmender Zustand. 

                                                      
21  Für restriktive Auslegung auch die meisten Kommentatoren, s. 

Bennemann (2005) Rdn. 20, Schliesky (1998) Rdn. 38, Wansle-
ben (2005) Ziff. 3.1 und Wefelmeier (2004) Rdn. 19. 

22       Ähnlich Bennemann (2005) Rdn. 40 ff.; für extensive Auslegung 
dagegen Ritgen (1997) S. 189 ff. 
23  So OVG Greifswald B. v. 24.07.1996, NVwZ 1997, 306/8, 

Schliesky (1998) Rdn. 58, Wefelmeier (2004) Rdn. 23d im Ge-
gensatz zu Ritgen (1997) S. 198 ff./205 f. 

24  VGH München B.v. 02.01.96, NVwZ 1996, 719/20, zustim-
mend Wefelmeier (2004) Rdn. 21. 
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5.2 Das Wort „wichtig“ hat nur dekla-
ratorische Bedeutung 
 

Sieben Bundesländer (Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, 
Schleswig-Holstein, Bremerhaven, Hessen, Mecklen-
burg-Vorpommern und zunächst auch Thüringen) haben 
dieses Attribut bürgerentscheidsfähiger Gemeindeange-
legenheiten von Baden-Württemberg mehr oder weni-
ger gedankenlos abgeschrieben. Entgegen verbreiteter 
Ansicht in Rechtsprechung und Literatur kann diesem 
Begriff keine einschränkende Bedeutung beigemessen 
werden25. Die Relevanzprüfung für die Frage, ob sich 
der Aufwand eines Bürgerentscheids lohnt, ist Aufgabe 
der Verfahrenshürden, insbesondere des Unterschriften-
quorums beim Bürgerbegehren. Nachdem diese Hürde 
gemeistert wurde, darf keine Instanz das Recht haben, 
das Bürgerbegehren deshalb für unzulässig zu erklären, 
weil die Angelegenheit angeblich nicht wichtig genug 
sei. Die Wichtigkeit erweist sich unwiderlegbar durch 
die vorgelegten Unterschriften. Da das Bürgerbegehren 
sich in aller Regel gegen die Gemeinderatsmehrheit 
richtet, ist es erst recht unerträglich, ausgerechnet dieser 
Instanz mittels eines völlig unbestimmten Maßstabs die 
Möglichkeit zu geben, das Bürgerbegehren zurückzu-
weisen. 
 
Diese teleologisch und systematisch gewonnene Inter-
pretation wird bei genauer Betrachtung bestätigt durch 
den früheren Wortlaut der baden-württembergischen 
Regelung und ihren schrittweise schwindenden Einfluss 
auf die übrigen Bundesländer. Denn der baden-
württembergische Gesetzgeber brauchte einen 
- gegenüber „Gemeindeangelegenheiten“ engeren  - 
Hilfsbegriff, den er zunächst mit einem Positivkatalog 
definierte. Andererseits sollte dieser Begriff auch alles 
das abdecken, was unter Beachtung des Negativkatalogs 
mittels Hauptsatzung einbezogen werden konnte. Da 
der Negativkatalog abschließend sein sollte, konnte es 
nicht noch weitere Ausschlusstatbestände mangelnder 
Wichtigkeit geben. 
 
Diese Dreiteilung der Gemeindeangelegenheiten in 
(wichtige) Gemeindeangelegenheiten kraft Gesetzes, 
kraft Hauptsatzung und Negativkatalog erreichte der 
Gesetzgeber durch eine doppelte Fiktion, indem er die 
Angelegenheiten des Positivkatalogs zu wichtigen Ge-
meindeangelegenheiten erklärte (obwohl nicht jede 
Grenzänderung wichtig war) und die Gemeinden durch 
folgenden Satz ermächtigte: „Durch die Hauptsatzung 
kann bestimmt werden, was darüber hinaus als wichtige 
Gemeindeangelegenheit gilt“ (! - § 21 Abs. 1 S. 3 Ge-
mO B.-W. a.F., ähnlich § 17 a Abs. 1 S. 3 GemO Rh.-

                                                      
25  So für Hessen auch Spies (1998) S. 195 ff. m.w.Nachw.; ähnlich 

schon Wehling (1997) S. 131 und Hofmann S. 159. 

Pf.). Zu Recht konnte der Gesetzgeber darauf vertrauen, 
dass die Verfahrenshürden ein ausreichendes Sieb sind. 

 

5.3 Die durch „insbesondere“ oder 
einen ähnlichen Ausdruck geöffneten 
Positivkataloge sind als Veranschauli-
chungen ohne einschränkende Wirkung 
zu verstehen 
 
Diese Schleswig-Holstein, Bremerhaven und Sachsen-
Anhalt betreffende Empfehlung weicht bewusst ab von 
dem üblichen Verständnis solcher Regelungstechnik, 
wonach die gesetzlich genannten Beispiele immerhin 
als die wichtigsten anzusehen wären, die nicht beliebig 
ergänzt werden dürften, sondern nur durch solche Fall-
gruppen, die ähnliche Bedeutung haben, inhaltlich na-
hestehend und quantitativ eher kleineren Umfang ha-
ben. Die Begründung dafür, aus den geöffneten Positiv-
katalogen keinerlei Bindungen zu entnehmen, ergibt 
sich indes ebenfalls aus der Rechtsentwicklung hin zu 
den moderneren Regelungen ohne jeden Positivkatalog. 
Was die neuen Bundesländer Brandenburg und Sachsen 
schon im Jahre 1990 wagten, wurde im Westen erst ab 
1993 (beginnend mit Hessen) aufgegriffen. Diesen Er-
kenntnisweg kann man den genannten vier Bundeslän-
dern durch Interpretation eröffnen. 

 
Bürgerentscheide sind pro Gemeinde zu selten und 
betreffen insgesamt zu unterschiedliche Gegenstände, 
als dass man durch Vergleich mit den gesetzlichen Bei-
spielen irgendeinen Maßstab gewinnen könnte. Wie soll 
man die Bedeutung einer (vielleicht nur geringfügigen) 
Gebietsänderung vergleichen mit der Verlagerung eines 
Schulstandorts und dies in Gemeinden unterschiedli-
cher Größenordnung. Die Verfahrenshürden garantieren 
eine ausreichende Bedeutung des Gegenstands. 

 
Schwerer fällt diese Interpretation freilich bei der in 
Sachsen-Anhalt 1998 veränderten Regelung. Mit der 
Absicht, den Anwendungsbereich für Bürgerbegehren 
und -entscheide zu erweitern, wurde der Positivkatalog 
überarbeitet und um folgenden Punkt 4 ergänzt: „sowie 
andere, der Bedeutung der Nummern 1 bis 3 entspre-
chende Angelegenheiten der Gemeinde“. Danach folgt 
unverändert der bisherige Satz: „Durch die Hauptsat-
zung kann bestimmt werden, was darüber hinaus als 
wichtige Gemeindeangelegenheit gilt.“ 

 
Einerseits konnte man sich leider nicht zum modernen 
Regelungstyp ohne Positivkatalog durchringen; anderer-
seits wollte man mittlerweile erlassenen Hauptsatzungs-
regelungen wohl nicht die Grundlage entziehen. Ent-
standen ist eine Mixtur, deren Widersprüchlichkeit den 
Landtagsabgeordneten vermutlich nicht bewusst wurde. 
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Nähme man die Regelung wörtlich, schlösse sie die o-
ben begründete Interpretation aus, indem sie festlegte, 
dass es zwischen dem, was Nummer 4 eröffnet, und 
dem Negativkatalog einen Bereich gäbe, der durch 
Hauptsatzungsregelung bürgerentscheidsfähig gemacht 
werden könnte. Hauptsatzungsregelungen dürften sich 
dann aber auch nur und ausschließlich in diesem Be-
reich bewegen und gerade nicht (und schon gar nicht 
diesen etwa beschränkend) in jenem, den Ziffer 4 eröff-
net. Dessen Grenze aber ist denkbar ungewiss; denn zu 
den in Ziffer 2 genannten Änderungen von Gemeinde- 
und Landkreisgrenzen gehören auch ganz unbedeuten-
de um nur wenige Quadratmeter. Entsprechend unge-
wiss wäre bei dieser Interpretation, wo der Bereich für 
zulässige Hauptsatzungsregelungen begänne. 

 
Sinnvoller, weil Streit vermeidend, ist deswegen die In-
terpretation, dass auch in Sachsen-Anhalt der Positivka-
talog lediglich der Veranschaulichung dient und die 
Hauptsatzungsermächtigung sich inhaltlich mit der neu-
en Ziffer 4 deckt und Gemeinden anheim stellt, punktu-
ell oder umfassend klarzustellen, dass alle Gemeinde-
angelegenheiten außerhalb des Negativkatalogs bürger-
entscheidsfähig sind. 

 

5.4 Hauptsatzungsermächtigungen 
können und sollten durch eine Gene-
ralklausel wahrgenommen werden 
 
Diese Empfehlung betrifft jetzt nur noch Rheinland-
Pfalz, wo Hauptsatzungsregelungen konstitutiv erwei-
ternde Wirkung haben, und Sachsen-Anhalt, wo sie 
(gemäß Ziff. 3) lediglich klarstellend wirken. Bisher ging 
man davon aus, dass der Anwendungsbereich für Bür-
gerbegehren und -entscheide nur durch punktuelle Auf-
zählung weiterer Angelegenheiten ergänzt werden kön-
ne26. Dies lässt den vom Gesetzgeber eingeräumten 
Spielraum unausgeschöpft und vermehrt die unerfreuli-
chen Abgrenzungsprobleme einzelner Begriffe. Deswe-
gen empfiehlt sich eine Generalklausel, die alle Ge-
meindeangelegenheiten für bürgerentscheidsfähig er-
klärt, die nicht unter den Negativkatalog fallen. Dies ist 
möglich, nachdem das Wort „wichtig“ als deklaratorisch 
erkannt wurde. Der Aufforderung, durch Hauptsatzung 
weitere Gemeindeangelegenheiten „zu bestimmen“, 
wird durch eine Generalklausel besser Rechnung getra-
gen als durch eine punktuelle Aufzählung, weil keine 
zusätzlichen Abgrenzungsprobleme entstehen, sondern 
die bestehenden des Positivkatalogs sogar behoben 
werden und nur noch der gesetzliche Begriff „Gemein-
deangelegenheit“ und der Negativkatalog zu beachten 
sind. 
 
 

                                                      
26  S. z.B. Hager (1993) S. 106 und VG Karlsruhe, Urt. v. 
21.9.01, Az. 1 K 125/01. 

 

6. Rangfolge nach Anwendungs-
breite 
 
Folgt man den Auslegungsvorschlägen unter 5.1 bis 5.3, 
gibt es in Bezug auf den Anwendungsbereich nur noch 
zwei Typen von Regelungen: Rheinland-Pfalz mit (zu-
nächst) geschlossenem Positivkatalog und alle anderen 
Bundesländer mit Bürgerentscheidsregelungen. Die un-
ter 2. als Zwischentypen bezeichneten Regelungen von 
Schleswig-Holstein, Bremerhaven, Mecklenburg-
Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Hessen kann man 
dann also den modernen zuordnen. Deren Anwen-
dungsbereich differiert dann nur noch durch unter-
schiedlich umfangreiche Themenausschlüsse (s. 4.). 
 
Oberflächlich wäre es, nur die Länge der Negativkatalo-
ge zu vergleichen, zumal Punkte unterschiedlich zu-
sammen gefasst werden und mit Verweisungen arbei-
ten. Darüber hinaus gilt es die praktische Bedeutung 
einzelner Ausschlusstatbestände zu berücksichtigen. 
Weil Bauvorhaben besonders umstritten sind, ist ent-
scheidend, ob Bauleitplanung, Planfeststellungen (ins-
besondere für Straßen-, Wasser- und Abwas-
sereinrichtungen) und das bauplanungsrechtliche Ein-
vernehmen zu Bauvorhaben bürgerentscheidsfähig sind. 
Dies bestätigen Untersuchungen von Schiller, Mitten-
dorf und Rehmet27 für Hessen und tendenziell auch Er-
mittlungen von Mehr Demokratie für Bayern28. Danach 
ergibt sich eine Rangfolge, in der Bayern dank des von 
Mehr Demokratie erfolgreich betriebenen Volksent-
scheids 1995 an der Spitze liegt, nach einem erfolgrei-
chen Volksbegehren 2008/09 gefolgt nunmehr von Thü-
ringen sowie Sachsen, Hessen und - unter Beachtung 
der oben begründeten Interpretation - auch Sachsen-
Anhalt. 
 
Dass Rheinland-Pfalz den einschränkenden Positivkata-
log noch immer nicht gestrichen hat, zeigt, dass Partei-
en an der Regierung ihre einstigen Forderungen zur 
Demokratieentwicklung vergessen, wenn die Bürgerin-
nen und Bürger sie nicht beharrlich daran erinnern. 
 
 
 
Prof. Dr. Roland Geitmann, FH Kehl 

 
 
 
 

                                                      
27  Insoweit wiedergegeben in: Geitmann (1999) S. 247. 
28  S. 11. 
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Wichtige Unterschiede im Anwendungsbereich 
 
 
 

Gemein-
de-

abgaben 

Bebau-
ungs-
pläne 

andere 
Beteili-
gungs-

verfahren 

Einver-
nehmen 
zu Bau-

gesuchen 

sonstige 
Satzun-

gen 

Verfügung 
über 

Vermögen 

Wei-
sungsauf-

gaben 

Bayern + + + + + + - 

Thüringen + + + + + + - 

Sachsen - + + + + + - 

Hessen - + + + + + - 

Sachsen-Anhalt - + + + + + - 

        

Baden-Württ. - - + + + + - 

Schlesw.-Holst. - - + + +
*
 + - 

Bremerhaven - - + + - - - 
Nordrhein-Westf. - - - + + + + 

Niedersachsen - - - + +
**

 + - 

Saarland - - - + + + - 

Brandenburg - - - - +
*** + - 

Mecklenburg-V. - - - - +
*** + - 

        
nur bei entsprechender Hauptsatzung:  
Rheinland-Pfalz - - - + + + - 

                                                      
*  ausgenommen Hauptsatzung 
**  ausgenommen Satzungen nach dem BauGB 
***  ausgenommen Satzungen über Anschluss- und Benutzungszwang 
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Gesetzentwurf

der Landesregierung

Gesetz zur Änderung kommunalverfassungsrechtlicher 
Vorschriften

A .  Z i e l s e t z u n g

Mit dem Gesetzentwurf sollen die bürgerschaftlichen Mitwirkungsrechte erwei-
tert werden. Daneben soll die Möglichkeit eröffnet werden, Bürgermeisterwahlen
gleichzeitig mit anderen Wahlen durchzuführen. Des Weiteren soll klar gestellt
werden, dass die gemeinsame Durchführung von Abstimmungen am Tag von
Wahlen zulässig ist. Darüber hinaus sind verschiedene Einzeländerungen kommu-
nalrechtlicher Vorschriften vorgesehen.

B .  W e s e n t l i c h e r  I n h a l t

– Die Mitwirkungsrechte der Bürger auf kommunaler Ebene werden erweitert
durch die Abschaffung des Positivkatalogs, die Senkung des für das erfolg-
reiche Zustandekommen eines Bürgerentscheids erforderlichen Quorums und
die Verlängerung der Frist für die Einreichung eines Bürgerbegehrens, das sich
gegen einen Beschluss des Gemeinderats richtet, von vier auf sechs Wochen. 

– Bürgermeisterwahlen sollen künftig innerhalb des gesetzlich vorgeschriebenen
Zeitraums für die Wahl des Bürgermeisters gleichzeitig mit anderen Wahlen
durchgeführt werden können. 

– Im Hinblick auf die Staatszielbestimmung des Schutzes der natürlichen Le-
bensgrundlagen soll die Möglichkeit, einen Anschluss- und Benutzungszwang
vorzusehen, im Rahmen des verfassungsrechtlich Zulässigen erweitert werden.
Dies betrifft in erster Linie die Versorgung mit Nah- und Fernwärme. 

– Die Hinderungsgründe nach der Gemeindeordnung und der Landkreisordnung
werden auf leitende Angestellte von privatrechtlichen Unternehmen, an denen
die Gemeinde oder der Landkreis mehrheitlich beteiligt ist, ausgedehnt. 
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– Die Einwohnergrenze, die ausschließt, dass in Gemeinden mit nicht mehr als
20 000 Einwohnern Personen in einem nahen verwandtschaftlichen Verhältnis
gleichzeitig Gemeinderäte sind, soll auf 10 000 Einwohner gesenkt werden.

C .  A l t e r n a t i v e n

Beibehaltung des bisherigen Rechtszustands.

D .  K o s t e n  f ü r  d i e  ö f f e n t l i c h e n  H a u s h a l t e

Die Möglichkeit, verschiedene Wahlen und Abstimmungen gemeinsam durchzu-
führen, kann zu Einsparungen bei den Gemeinden führen. Indirekt könnten für die
Gemeinden Mehrausgaben entstehen, wenn vermehrt Bürgerentscheide durchzu-
führen wären.

E .  K o s t e n  f ü r  P r i v a t e

Keine finanziellen Auswirkungen für Private.
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Staatsministerium Stuttgart, den 9. Juni 2005
Baden-Württemberg

Ministerpräsident

An den
Präsidenten des Landtags
von Baden-Württemberg

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

in der Anlage übersende ich gemäß Artikel 59 Absatz 1 der Landesverfassung den
von der Landesregierung beschlossenen Entwurf eines Gesetzes zur Änderung
kommunalverfassungsrechtlicher Vorschriften mit Begründung und Vorblatt, so-
wie die Stellungnahme der Kommunalen Landesverbände. Ich bitte, die Beschluss-
fassung des Landtags herbeizuführen. Federführend ist das Innenministerium.

Mit freundlichen Grüßen

Oettinger
Ministerpräsident
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Der Landtag wolle beschließen, dem nachstehenden Ge-
setzentwurf seine Zustimmung zu erteilen:

Gesetz zur Änderung kommunal-
verfassungsrechtlicher Vorschriften

Artikel 1

Änderung der Gemeindeordnung

Die Gemeindeordnung in der Fassung vom 24. Juli 2000
(GBl. S. 582, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 8
des Gesetzes vom 14. Dezember 2004 (GBl. S. 895), wird
wie folgt geändert:

1. § 11 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Die Gemeinde kann bei öffentlichem Bedürfnis
durch Satzung für die Grundstücke ihres Gebiets
den Anschluss an Wasserleitung, Abwasserbesei-
tigung, Straßenreinigung, die Versorgung mit Nah-
und Fernwärme und ähnliche der Volksgesundheit
oder dem Schutz der natürlichen Grundlagen des
Lebens einschließlich des Klima- und Ressourcen-
schutzes dienende Einrichtungen (Anschlusszwang)
und die Benutzung dieser Einrichtungen sowie der
Schlachthöfe (Benutzungszwang) vorschreiben.“

b) Absatz 2 wird aufgehoben. Der bisherige Absatz 3
wird Absatz 2.

2. In § 16 Abs. 3 Satz 1 wird der Betrag „2 000 Deutsche
Mark“ durch den Betrag „1 000 Euro“ ersetzt.

3. § 18 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nummer 1 erhält folgende Fassung:

„1. dem Ehegatten oder dem Lebenspartner
nach § 1 des Lebenspartnerschaftsgesetzes,“.

bb) Nummer 3 erhält folgende Fassung:

„3. einem in gerader Linie oder in der Seiten-
linie bis zum zweiten Grad Verschwägerten
oder als verschwägert Geltenden, solange
die die Schwägerschaft begründende Ehe
oder Lebenspartnerschaft nach § 1 des Le-
benspartnerschaftsgesetzes besteht, oder“.

b) In Absatz 2 werden nach dem Wort „Ehegatten“
die Worte „ , Lebenspartner nach § 1 des Lebens-
partnerschaftsgesetzes“ eingefügt.
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4. § 21 wird wie folgt geändert:

a) Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung:

„(1) Der Gemeinderat kann mit einer Mehrheit von
zwei Dritteln der Stimmen aller Mitglieder be-
schließen, dass eine Angelegenheit des Wirkungs-
kreises der Gemeinde, für die der Gemeinderat zu-
ständig ist, der Entscheidung der Bürger unterstellt
wird (Bürgerentscheid). 

(2) Ein Bürgerentscheid findet nicht statt über 

1. Weisungsaufgaben und Angelegenheiten, die
kraft Gesetzes dem Bürgermeister obliegen,

2. Fragen der inneren Organisation der Gemeinde-
verwaltung,

3. die Rechtsverhältnisse der Gemeinderäte, des
Bürgermeisters und der Gemeindebediensteten, 

4. die Haushaltssatzung einschließlich der Wirt-
schaftspläne der Eigenbetriebe sowie die Kom-
munalabgaben, Tarife und Entgelte, 

5. die Feststellung der Jahresrechnung der Gemein-
de und der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe, 

6. Bauleitpläne und örtliche Bauvorschriften sowie
über

7. Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren.“

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte „wichtige Gemein-
deangelegenheit“ durch die Worte „Angele-
genheit des Wirkungskreises der Gemeinde,
für die der Gemeinderat zuständig ist,“ ersetzt.

bb) In Satz 3 Halbsatz 2 wird das Wort „vier“
durch das Wort „sechs“ ersetzt. 

c) In Absatz 6 Satz 1 wird die Zahl „30“ durch die
Zahl „25“ ersetzt. 

5. § 29 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Nr. 1 Buchst. c erhält folgende Fassung:

„c) leitende Beamte und leitende Angestellte einer
sonstigen Körperschaft des öffentlichen Rechts,
wenn die Gemeinde in einem beschließenden
Kollegialorgan der Körperschaft mehr als die
Hälfte der Stimmen hat, oder eines Unterneh-
mens in der Rechtsform des privaten Rechts,
wenn die Gemeinde mit mehr als 50 vom Hun-
dert an dem Unternehmen beteiligt ist,“.

b) In Absatz 2 Satz 1 wird die Zahl „20 000“ durch
die Zahl „10 000“ ersetzt. 
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6. § 37 Abs. 7 Satz 6 erhält folgende Fassung:

„Steht nur ein Bewerber zur Wahl und erreicht dieser
nicht mehr als die Hälfte der Stimmen der anwesen-
den Stimmberechtigten, findet ein zweiter Wahlgang
statt; auch im zweiten Wahlgang ist mehr als die
Hälfte der Stimmen der anwesenden Stimmberech-
tigten erforderlich.“

7. § 41 a erhält folgende Fassung: 

„§ 41 a

Beteiligung von Jugendlichen

(1) Die Gemeinde kann Jugendliche bei Planungen
und Vorhaben, die ihre Interessen berühren, in ange-
messener Weise beteiligen. Sie kann einen Jugend-
gemeinderat oder eine andere Jugendvertretung ein-
richten. Die Mitglieder der Jugendvertretung sind eh-
renamtlich tätig.

(2) Durch die Geschäftsordnung kann die Beteili-
gung von Mitgliedern der Jugendvertretung an den
Sitzungen des Gemeinderats in Jugendangelegenhei-
ten geregelt werden; insbesondere können ein Vor-
schlagsrecht und ein Anhörungsrecht vorgesehen
werden.“

8. In § 56 Abs. 2 Satz 1 wird das Wort „Landesbehör-
den“ durch das Wort „Stellen“ ersetzt. 

9. § 128 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Die Erklärung der vorzeitigen Beendigung der
Amtszeit erfolgt in einem Verfahren, das von der
oberen Rechtsaufsichtsbehörde eingeleitet wird. Auf
dieses Verfahren finden die Vorschriften des Diszi-
plinarrechts entsprechende Anwendung. Die dem
Bürgermeister erwachsenen notwendigen Auslagen
trägt die Gemeinde.“

10. In § 142 Abs. 1 Nr. 3 wird die Angabe „oder 2“ ge-
strichen.

11. Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen.

Artikel 2

Änderung der Landkreisordnung

Die Landkreisordnung in der Fassung vom 19. Juni 1987
(GBl. S. 289), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Ge-
setzes vom 14. Dezember 2004 (GBl. S. 884), wird wie
folgt geändert:

1. In § 12 Abs. 3 Satz 1 wird der Betrag „2 000 Deutsche
Mark“ durch den Betrag „1 000 Euro“ ersetzt.
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2. § 14 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nummer 1 erhält folgende Fassung:

„1. dem Ehegatten oder dem Lebenspartner
nach § 1 des Lebenspartnerschaftsgesetzes,“.

bb) Nummer 3 erhält folgende Fassung:

„3. einem in gerader Linie oder in der Seiten-
linie bis zum zweiten Grad Verschwägerten
oder als verschwägert Geltenden, solange
die die Schwägerschaft begründende Ehe
oder Lebenspartnerschaft nach § 1 des Le-
benspartnerschaftsgesetzes besteht, oder“.

b) In Absatz 2 werden nach dem Wort „Ehegatten“
die Worte „ , Lebenspartner nach § 1 des Lebens-
partnerschaftsgesetzes“ eingefügt.

3. § 24 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. c erhält folgende Fassung:

„c) leitende Beamte und leitende Angestellte einer
sonstigen Körperschaft des öffentlichen Rechts,
wenn der Landkreis in einem beschließenden Kol-
legialorgan der Körperschaft mehr als die Hälfte
der Stimmen hat, oder eines Unternehmens in der
Rechtsform des privaten Rechts, wenn der Land-
kreis mit mehr als 50 vom Hundert an dem Unter-
nehmen beteiligt ist,“.

4. § 32 Abs. 7 Satz 6 erhält folgende Fassung:

„Steht nur ein Bewerber zur Wahl und erreicht dieser
nicht mehr als die Hälfte der Stimmen der anwesen-
den Stimmberechtigten, findet ein zweiter Wahlgang
statt; auch im zweiten Wahlgang ist mehr als die Hälf-
te der Stimmen der anwesenden Stimmberechtigten
erforderlich.“

Artikel 3

Änderung des Kommunalwahlgesetzes

Das Kommunalwahlgesetz in der Fassung vom 1. Sep-
tember 1983 (GBl. S. 429), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 11. März 2004 (GBl. S. 99), wird wie folgt
geändert:

1. In § 3 Abs. 1 und in § 49 Abs. 2 Satz 2 wird die An-
gabe „55.“ jeweils durch die Angabe „69.“ ersetzt.

2. Nach § 38 wird folgender § 38 a eingefügt:

„§ 38 a

Wahl des Bürgermeisters

Der Gemeinderat kann bestimmen, dass die Wahl des
Bürgermeisters am Tag der Wahl der Abgeordneten
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des Europäischen Parlaments aus der Bundesrepublik
Deutschland, des Deutschen Bundestags, des Land-
tags, der Mitglieder der Regionalversammlung des
Verbands Region Stuttgart, der Kreisräte, der Gemein-
deräte, der Ortschaftsräte und der Bezirksbeiräte
durchgeführt wird. § 37 Abs. 2 bis 4 gilt entsprechend.“

3. § 41 Abs. 3 werden folgende Sätze angefügt:

„Der Bürgerentscheid kann am Tag der Wahl der Ab-
geordneten des Europäischen Parlaments aus der Bun-
desrepublik Deutschland, des Deutschen Bundestags,
des Landtags, der Mitglieder der Regionalversamm-
lung des Verbands Region Stuttgart, der Kreisräte, der
Gemeinderäte, der Ortschaftsräte, der Bezirksbeiräte
und des Bürgermeisters durchgeführt werden. § 37
Abs. 2 bis 4 gilt entsprechend.“ 

4. Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen.

Artikel 4

Übergangsbestimmungen

(1) Richtet sich ein Bürgerbegehren gegen einen Gemein-
deratsbeschluss, der im Zeitraum von sechs Wochen vor
Inkrafttreten dieses Gesetzes bekannt gegeben worden
ist, gilt der Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes als Be-
ginn der Frist für die Einreichung nach § 21 Abs. 3 Satz 3
Halbsatz 2 der Gemeindeordnung.

(2) Hat der Gemeinderat nach § 21 Abs. 4 Satz 1 der Ge-
meindeordnung ein Bürgerbegehren für nicht zulässig
erklärt und ist die Widerspruchsfrist bei Inkrafttreten
dieses Gesetzes noch nicht abgelaufen, gilt der Tag des
Inkrafttretens dieses Gesetzes als Zeitpunkt der Bekannt-
gabe der Entscheidung.

Artikel 5

Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung
in Kraft.

(2) Soweit für Betroffene auf Grund der Änderungen
nach Artikel 1 Nr. 5 Buchst. a und Artikel 2 Nr. 3 ein
Hinderungsgrund erstmals entstehen würde, finden für
sie die geänderten Vorschriften erst bei der nächsten
Wahl Anwendung.
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Begründung

A. Allgemeines

I. Erweiterung der bürgerschaftlichen Mitwirkungsrechte 

Die Möglichkeiten der unmittelbaren Bürgerbeteiligung in den Städten und Ge-
meinden sollen deutlich verstärkt werden. 

Baden-Württemberg hat als erstes Bundesland bereits 1955 bei Erlass der Ge-
meindeordnung (GemO) mit der Bürgerbeteiligung ein Stück unmittelbarer De-
mokratie auf kommunaler Ebene verwirklicht. Es hat dabei für die anderen Bun-
desländer, die in der Regel die direkte Bürgerbeteiligung erst ungefähr 40 Jahre
später einführten, Vorbildcharakter gehabt. Zwischenzeitlich liegen bundesweit
umfangreiche Erfahrungen mit der Bürgerbeteiligung vor, die es sinnvoll erschei-
nen lassen, die Regelungen in Baden-Württemberg weiterzuentwickeln und den
Anwendungsbereich von Bürgerbegehren und Bürgerentscheid im Sinne einer
Verstärkung der direkten Demokratie auf kommunaler Ebene weiter zu öffnen. 

Bisher kann nach § 21 Abs. 1 GemO nur eine „wichtige Gemeindeangelegenheit“
einem Bürgerentscheid unterstellt werden. Was als wichtige Gemeindeangelegen-
heit gilt, ist in § 21 Abs. 1 Satz 2 GemO abschließend geregelt (so genannter Posi-
tivkatalog); durch die Hauptsatzung können weitere Angelegenheiten zu „wichti-
gen Gemeindeangelegenheiten“ erklärt und so dem Bürgerentscheid zugänglich
gemacht werden. Im so genannten Negativkatalog des § 21 Abs. 2 GemO sind die-
jenigen Angelegenheiten aufgezählt, über die ein Bürgerentscheid nicht stattfinden
kann, die also auch nicht durch die Hauptsatzung zur „wichtigen Gemeindeangele-
genheit“ erklärt und damit auch nicht einem Bürgerentscheid zugänglich gemacht
werden können. Durch den Positivkatalog im Zusammenwirken mit dem Negativ-
katalog sind derzeit zahlreiche Gemeindeangelegenheiten von einem Bürgerent-
scheid ausgeschlossen. Durch den nun beabsichtigten Wegfall des Positivkatalogs
wird eine Stärkung der Bürgerbeteiligung auf kommunaler Ebene erreicht.

Nach den Erfahrungen in der Praxis sind aus den Ländern, die lediglich einen Ne-
gativkatalog haben, beispielsweise aus Bayern, auch bei Beachtung des Verfas-
sungsgebots der repräsentativen Demokratie keine negativen Auswirkungen im
Hinblick auf die Kompetenzen des Gemeinderats als Hauptorgan der Gemeinde
bekannt. 

Auch die Absenkung des Quorums, bei dem ein Bürgerentscheid Erfolg hat, von 
30 vom Hundert auf 25 vom Hundert der Stimmberechtigten dient dem Ziel, die
unmittelbare Bürgerbeteiligung am kommunalen Geschehen attraktiver zu machen.
Die meisten anderen Bundesländer haben ebenfalls ein Quorum von 25 vom Hun-
dert eingeführt. 

Die Verlängerung der Frist für die Einreichung eines Bürgerbegehrens, das sich
gegen einen Beschluss des Gemeinderats richtet, von vier auf sechs Wochen soll
die Durchführung eines Bürgerbegehrens erleichtern. 

II. Weitere kommunalrechtliche Änderungen 

Im Hinblick auf die Staatszielbestimmung des Schutzes der natürlichen Lebens-
grundlagen soll die Möglichkeit, einen Anschluss- und Benutzungszwang vorzu-
sehen, im Rahmen des verfassungsrechtlich Zulässigen erweitert werden. Dies be-
trifft in erster Linie die Versorgung mit Nah- und Fernwärme.

Aus Gründen der Sachgerechtigkeit ist eine Anpassung bei den Hinderungsgrün-
den hinsichtlich privatrechtlich organisierter Unternehmen mit Beteiligung von
Gemeinden und Landkreisen erforderlich. Außerdem soll die Einwohnergrenze,
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die ausschließt, dass in Gemeinden mit nicht mehr als 20 000 Einwohnern Per-
sonen in einem nahen verwandtschaftlichen Verhältnis gleichzeitig Gemeinderäte
sind, auf 10 000 Einwohner gesenkt werden.

Ergänzend zur derzeitigen Regelung des Jugendgemeinderats in der Gemeinde-
ordnung soll klargestellt werden, dass die Partizipation Jugendlicher am kommu-
nalen Geschehen auch in anderer Weise als durch einen Jugendgemeinderat erfol-
gen kann.

Den Gemeinden soll die Möglichkeit eröffnet werden, Bürgermeisterwahlen ge-
meinsam mit anderen Wahlen durchzuführen, falls der in der Gemeindeordnung
vorgesehene Zeitraum für die Wahl des Bürgermeisters zeitlich mit einer anderen
Wahl zusammenfällt. Entsprechend der Entscheidung des Verwaltungsgerichts-
hofs Baden-Württemberg vom 8. März 2001 (NVwZ-RR 2001, 681) wird ferner
klargestellt, dass Bürgerentscheide am Tag von Wahlen stattfinden können.

Außerdem beinhaltet der Gesetzentwurf eine Ausdehnung der Befangenheitsvor-
schriften für Ehegatten auch auf Lebenspartner im Sinne des Lebenspartner-
schaftsgesetzes, redaktionelle Anpassungen an den Euro sowie sprachliche Ver-
besserungen und Anpassungen an anderweitige Rechtsänderungen. 

III. Ergebnis der Anhörung

Zum Gesetzentwurf wurden die kommunalen Landesverbände und der Landes-
verband der Freien Wählervereinigung angehört. Der Landesverband der Freien
Wählervereinigung äußerte sich nicht. Die kommunalen Landesverbände stim-
men dem vorgelegten Entwurf in vielfacher Hinsicht zu (z. B. hinsichtlich der Ab-
schaffung des Positivkatalogs für Bürgerentscheide sowie der Absenkung des
Quorums, der Verlängerung der Frist für die Einreichung des Bürgerbegehrens,
der Erweiterungsmöglichkeit des Anschluss- und Benutzungszwangs, der Aus-
dehnung der Befangenheitsregelungen auf Lebenspartner und der Zusammenle-
gung von Bürgermeisterwahlen mit anderen Wahlen). Den Anregungen der kom-
munalen Landesverbände wurde in mehreren Punkten entsprochen. So tritt die
vorgesehene Ausdehnung der Hinderungsgründe auf leitende Angestellte eines
Unternehmens in Privatrechtsform, an dem die Gemeinde oder der Landkreis mit
mehr als 50 % beteiligt ist, entsprechend einer Anregung des Städtetags erst mit
Wirkung der kommenden Amtsperiode der Mandatsträger in Kraft, sodass die
derzeit amtierenden Gemeinderäte und Kreisräte ihr Mandat in der laufenden
Amtszeit behalten können. Die Fristen für die Wahlvorbereitung ausgehend vom
Bekanntmachungstermin für die Wahlen in § 3 KomWG werden auf Anregung
des Städtetags entsprechend den Änderungen im Landtagswahlrecht vorverlegt,
um den Kommunen die Vorbereitung der Wahlen zu erleichtern. 

Darüber hinaus schlagen die kommunalen Landesverbände im Wesentlichen fol-
gende Änderungen und Ergänzungen vor:

1. Zur Gemeindeordnung und Landkreisordnung

– Erweiterung der Möglichkeit für einen Anschluss- und Benutzungszwang

Der Gemeindetag begrüßt die vorgesehene Änderung des § 11 GemO, die den
Anschluss- und Benutzungszwang auf Gründe des Umwelt- bzw. Klima-
schutzes ausdehnt, stellt aber die Notwendigkeit eines spezifischen örtlichen
Bezugs in Frage. Er spricht sich dafür aus, diese Begrenzung aufzugeben und
im Gesetzestext deutlich zu machen, dass die Erweiterung der Option für einen
Anschluss- und Benutzungszwang bei der Nah- und Fernwärmeversorgung
auch aus allgemeinen Klimaschutzgründen erfolgen kann. 

Dem Vorschlag wurde nicht entsprochen. Auf die in der Einzelbegründung
ausführlich dargelegte Rechtsauffassung zum verfassungsrechtlichen Hand-
lungsrahmen wird verwiesen. 
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– Ergänzung des Negativkatalogs bei Bürgerentscheiden im Hinblick auf die
Bauleitplanung 

Der Gemeindetag hält die neu vorgesehene Nr. 6 des Negativkatalogs in § 21
Abs. 2 GemO („Bauleitpläne und örtliche Bauvorschriften“) nicht für aus-
reichend und schlägt stattdessen folgende Regelung vor:

„die Verfahren zur Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von
Bauleitplänen und sonstige Satzungen nach dem Baugesetzbuch, örtliche
Bauvorschriften nach der Landesbauordnung sowie Entscheidungen nach 
§ 36 BauGB einschließlich der Grundstücksgeschäfte in rechtskräftigen Be-
bauungsplangebieten nach § 30 BauGB,“.

Nach Auffassung des Gemeindetags müssen die Verfahren zur Aufstellung,
Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bauleitplänen von einem Bürger-
entscheid ausgenommen werden, weil es sich hierbei um Verwaltungsverfah-
ren handelt, in denen öffentliche und private Belange gegeneinander und unter-
einander abzuwägen sind und über die vorgetragenen Einwände zu entscheiden
ist. Die genannten Grundstücksgeschäfte seien in den Negativkatalog einzube-
ziehen, da die künftigen Nutzungsmöglichkeiten bereits im Bebauungsplanauf-
stellungsverfahren unter Beteiligung der Bürger diskutiert wurden, weshalb ein
Bürgerentscheid in solchen Fragen nicht angezeigt scheint.

Dem Vorschlag wurde nicht entsprochen. Die im Gesetzentwurf verwendete
Formulierung („Bauleitpläne und örtliche Bauvorschriften“) deckt die „Verfah-
ren zur Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bauleitplänen“
ab. Tragender Grund für die Aufnahme der Bauleitplanung und der örtlichen
Bauvorschriften in den Negativkatalog ist, dass ihnen Abwägungsprozesse zu
Grunde liegen, die sich nicht auf die für den Bürgerentscheid typische Ja/Nein-
Entscheidung reduzieren lassen. Auf weitere Entscheidungen im Sinne des
Baugesetzbuchs trifft dies nicht in vergleichbarer Weise zu. Die Einbeziehung
einer Einvernehmensentscheidung der Gemeinde nach § 36 BauGB kann unter-
bleiben, da es sich hierbei um eine rechtlich gebundene Entscheidung handelt,
für die ein Bürgerentscheid praktisch nicht in Betracht kommt. Grundstücksge-
schäfte sind grundsätzlich einem Bürgerentscheid zugänglich. Auch Grund-
stücksgeschäfte in rechtskräftigen Bebauungsplangebieten nach § 30 BauGB
sollen hiervon nicht ausgeschlossen werden. 

– Ergänzung des Negativkatalogs bei Bürgerentscheiden im Hinblick auf die
Einführung eines Anschluss- und Benutzungszwangs 

Der Gemeindetag schlägt eine Ergänzung des Negativkatalogs um Satzungen,
die einen Anschluss- und Benutzungszwang regeln, vor. 

Dem Vorschlag wurde im Hinblick auf die Zielsetzung des Gesetzentwurfs 
– Stärkung der demokratischen Mitwirkungsrechte der Bürger – nicht ent-
sprochen. Soweit es um finanzielle Folgewirkungen eines Anschluss- und Be-
nutzungszwangs geht (z. B. Beiträge), findet bereits jetzt Nr. 4 des § 21 Abs. 2
GemO Anwendung („Kommunalabgaben, Tarife und Entgelte“).

– Senkung der Frist für die Unabänderlichkeit von Bürgerentscheiden 

Der Gemeindetag schlägt weiter vor, die in § 21 Abs. 7 GemO enthaltene Frist
für die Unabänderlichkeit von Bürgerentscheiden im Interesse der Handlungs-
fähigkeit der gewählten Gemeindevertretungen von drei Jahren auf ein Jahr zu
senken.

Dem Vorschlag wurde im Hinblick auf die Zielsetzung des Gesetzentwurfs
nicht entsprochen. Der vom Gemeindetag genannte Gesichtspunkt der thema-
tischen Erweiterung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheid erfordert keine
Absenkung der Frist von drei Jahren auf ein Jahr, innerhalb der ein Bürgerent-
scheid durch einen Gemeinderatsbeschluss abgeändert werden kann, ohne dass
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sich die Sach- oder Rechtslage geändert hätte. Auch in Zukunft sind Bürgerent-
scheide nur unter wohl abgewogenen Voraussetzungen zulässig. Zudem kor-
respondiert die Drei-Jahres-Frist für die Unabänderlichkeit eines Bürgerent-
scheids mit der Frist in § 21 Abs. 3 GemO, innerhalb der kein erneuter Bürger-
entscheid in gleicher Sache auf Grund eines Bürgerbegehrens durchgeführt
werden kann. 

– Ausdehnung der Hinderungsgründe auf leitende Angestellte kommunaler Un-
ternehmen, Präzisierung der Hinderungsgründe für Beschäftigte der Rechtsauf-
sicht

Der Landkreistag und der Gemeindetag lehnen die vorgesehene Erweiterung
der Hinderungsgründe ab. Aus ihrer Sicht reichen die Befangenheitsvorschrif-
ten aus, um Interessenkollisionen zu vermeiden. 

Dem Vorschlag wurde nicht entsprochen, da die Ausdehnung der Hinderungs-
gründe im Hinblick auf die zunehmende Privatisierung kommunaler Betriebe
folgerichtig und sachgerecht ist. 

Der Städtetag stimmt der Ausdehnung der Hinderungsgründe zwar zu, regt
aber an, die Änderung erst mit Wirkung für die kommende Amtsperiode der
Mandatsträger in Kraft treten zu lassen. Dieser Anregung wurde entsprochen.

Darüber hinaus bittet der Städtetag, die Hinderungsgründe generell einer Prü-
fung zu unterziehen und auf bestimmte, ausdrücklich im Gesetzestext genannte
Funktionsträger zu beschränken und schlägt hierfür den Landrat, den Ersten
Landesbeamten, den Regierungspräsidenten und dessen Stellvertreter sowie die
Leiter der Ämter für Rechnungsprüfung und Kommunalaufsicht sowie deren
Stellvertreter vor. 

Der Gemeindetag spricht sich in diesem Zusammenhang dafür aus, die bis zum
31. Dezember 2004 gültige Rechtslage über die Unvereinbarkeit von Mandat
und Dienstaufgaben von Beamten und Angestellten der Rechtsaufsichtsbehör-
den, des Landratsamts und des Landkreises mit Wirkung für die kommende
Amtsperiode wieder herzustellen. Die seit 1. Januar 2005 geltende Regelung
der Hinderungsgründe, die darauf abstellt, ob ein Beschäftigter unmittelbar mit
Aufgaben der Rechtsaufsicht befasst ist, führt nach Darstellung des Gemeinde-
tags in der Praxis zu erheblichen Abgrenzungsproblemen und dadurch zu einer
unsicheren Rechtslage. 

Die Anregungen wurden nicht aufgegriffen. Die hier angesprochenen Bestim-
mungen über die Hinderungsgründe wurden im Hinblick auf die Personalein-
gliederungen durch die Verwaltungsstruktur-Reform durch das Gesetz zur Än-
derung der Gemeindeordnung, der Landkreisordnung und anderer Gesetze vom
14. Dezember 2004 (GBl. S. 882) geändert und dabei auf die Beschäftigten be-
grenzt, die unmittelbar mit Aufgaben der Rechtsaufsicht befasst sind. Diese
Regelung wird zur Vermeidung von Interessenkollisionen beibehalten. Dabei
ist zu berücksichtigen, dass heute auch Mitarbeiter unterhalb der Leitungsebene
Entscheidungskompetenzen haben. 

Dem Anliegen des Städtetags, § 29 Abs. 1 Satz 3 GemO (zutreffend: Nr. 3) zu
ändern, ist bereits dadurch entsprochen worden, dass § 29 Abs. 1 Nr. 3 GemO
mit o. g. Gesetz vom 14. Dezember 2004 gestrichen wurde. 

– Begrenzung der Hinderungsgründe auf Grund Verwandtschaft und Schwäger-
schaft 

Der Gemeindetag regt ergänzend an, die Hinderungsgründe auf Grund fami-
lienrechtlicher Verhältnisse auf Ehegatten, Verwandte 1. Grades und Ge-
schwister (Verwandte 2. Grades, Seitenlinie) zu begrenzen. 

Im vorliegenden Gesetzentwurf ist bereits eine Eingrenzung dieser Hinde-
rungsgründe vorgesehen, indem die Einwohnergrenze auf Gemeinden von
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20.000 auf 10.000 Einwohner abgesenkt werden soll. Die diesbezüglichen Aus-
wirkungen in der Praxis sollen zunächst abgewartet werden. 

– Beteiligung von Jugendlichen 

Hierzu ging eine Anregung des Dachverbands der Jugendgemeinderäte ein. Er
schlägt vor, sämtliche „Kann-Regelungen“ in § 41 a GemO durch „Soll-Vor-
schriften“ zu ersetzen und damit den Gemeinden weitgehend verbindlich vor-
zugeben, dass ein Jugendgemeinderat bzw. eine andere Jugendvertretung ein-
gerichtet werden soll.

Die Einrichtung einer Jugendvertretung soll im Hinblick auf die kommunale
Selbstverwaltung und die unterschiedlichen Konstellationen in den einzelnen
Gemeinden weiterhin im Ermessen der jeweiligen Gemeinde stehen. Bestim-
mungen, die den Gemeinden die Einrichtung eines Jugendgemeinderats oder
einer anderen Jugendvertretung verbindlich vorschreiben und denen zufolge
die Geschäftsordnung bestimmte Rechte vorsehen muss oder soll, würden da-
mit in einem Spannungsverhältnis stehen. Die Frage der Einrichtung einer Ju-
gendvertretung und die Einzelheiten der Ausgestaltung der Abläufe und des
Verfahrens sollen der Eigenverantwortlichkeit der Gemeinden überlassen blei-
ben. Die Anregung des Dachverbands der Jugendgemeinderäte wurde daher
nicht aufgegriffen. Auch der Gemeindetag hat sich gegen diesen Vorschlag des
Dachverbands der Jugendgemeinderäte ausgesprochen. 

– Wegfall der Zustimmung des Ortschaftsrats bei der Aufhebung der Ortschafts-
verfassung

Der Städtetag unterbreitet ferner den Vorschlag, in § 73 Abs. 3 GemO (Ab-
schaffung der Ortschaftsverfassung bei der Einführung auf unbestimmte Zeit in
den Eingliederungsvereinbarungen) die Worte „mit Zustimmung des Ort-
schaftsrats“ zu streichen. 

Der Vorschlag wurde nicht aufgegriffen im Hinblick auf das schutzwürdige
Vertrauen in die Fortgeltung der Eingliederungsvereinbarungen. 

– Spenden und Sponsoring 

Der Gemeindetag weist auf die Änderung des Korruptionsstrafrechts 1997 und
die dadurch für die kommunale Praxis eingetretenen Risiken strafrechtlicher
Art hin und fordert, in der Gemeindeordnung eindeutig zu regeln, wie und
wann die Gemeinderäte und Bürgermeister Spenden annehmen oder an ge-
meinnützige Dritte vermitteln dürfen, ohne dass sie sich der Gefahr oft lang-
wieriger staatsanwaltlicher Ermittlungen aussetzen. Hauptsächlich schlägt der
Gemeindetag vor, in § 78 GemO folgenden Absatz anzufügen:

„Die Gemeinde darf zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 1 Abs. 2 GemO
Spenden, mäzenatische Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwer-
ben und annehmen oder an Dritte vermitteln. Über die Annahme oder Ver-
mittlung entscheidet der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung, sie ist der
Rechtsaufsichtsbehörde anzuzeigen.“

Darüber hinaus schlägt der Gemeindetag noch eine Reihe von Ausführungsbe-
stimmungen vor, mit denen das Verfahren der Einwerbung und Annahme oder
Vermittlung von Spenden und ähnlichen Förderzuwendungen vom Innenminis-
terium durch Verordnung und Verwaltungsvorschrift im Einzelnen geregelt
werden sollen.

Grundsätzlich ist dem Gemeindetag darin zuzustimmen, dass eine Gemeinde
bei der heutigen Rechtslage unter Umständen vor erhebliche Probleme gestellt
sein kann, wenn ihr Spenden für gemeinnützige Zwecke angeboten werden. Ob
diese Probleme dadurch gelöst werden können, dass Spenden in der Gemeinde-
ordnung als Einnahmeart ausgewiesen werden oder die Einwerbung von Spen-
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den als Aufgabe der Gemeinde angesehen wird, bedarf noch weiterer vertiefen-
der Erörterung mit den kommunalen Landesverbänden unter Einbeziehung der
rechtsaufsichtsbehördlichen Praxis. Für alle Einnahmen gilt, dass sie auf recht-
mäßige Weise erzielt werden müssen. Einnahmen dürfen beispielsweise nicht
gegen § 331 StGB (Vorteilsannahme) verstoßen. Hierbei handelt es sich um
Bundesrecht. Ob die für die Einwerbung von Forschungsmitteln an Hochschu-
len geltende Regelung auf Gemeinden übertragbar ist, bedarf dabei ebenfalls
weiterer Erörterung, da Gemeinden ein anders gelagertes und wesentlich um-
fangreicheres Aufgabenspektrum haben, zu dem auch zahlreiche hoheitliche
Zuständigkeiten gehören. 

– Öffentliche Bekanntmachungen im Internet

Der Städtetag regt an, § 4 Abs. 3 GemO und § 1 DVO GemO so zu ergänzen,
dass öffentliche Bekanntmachungen der Städte auch in der Form der Einstellung
von zu veröffentlichenden Texten in das Internet, z. B. in das Internetangebot
der jeweiligen Stadt, rechtswirksam möglich sind. Als Übergangslösung wird
hilfsweise vorgeschlagen, in Printmedien nur kurze Bekanntmachungshinweise
zu veröffentlichen und hinsichtlich der vollständigen Bekanntmachungstexte in
den Printmedien auf das jeweilige Internetangebot zu verweisen.

Dem Vorschlag wurde nicht entsprochen. Eine Bekanntmachung im Internet
neben den in § 1 DVO GemO genannten Formen der öffentlichen Bekannt-
machung ist auch schon jetzt ohne Gesetzesänderung zulässig. Einer aus-
schließlichen öffentlichen Bekanntmachung über das Internet steht jedoch ent-
gegen, dass das Internet nach wie vor nicht als allen Betroffenen in gleicher
Weise zugängliches Medium angesehen werden kann. Die vorgeschlagene
Übergangslösung scheidet derzeit ebenfalls aus, weil von der öffentlichen Be-
kanntmachung des gesamten Textes in der bisherigen Form der öffentlichen
Bekanntmachung aus demselben Grund nicht abgesehen werden kann. 

2. Zum Kommunalwahlgesetz

– Verzicht auf Wahlumschläge bei Kommunalwahlen

Die kommunalen Landesverbände befürworten den Verzicht auf Wahlumschlä-
ge, nachdem auch bei Parlamentswahlen keine Wahlumschläge mehr verwen-
det werden. Bei einem Verzicht auf den Wahlumschlag müssen die bisherigen
Einzelstimmzettel (lose oder durch Perforation abtrennbar bzw. als Stimmzet-
telblock verbunden hergestellt) durch einen (notwendigerweise wesentlich um-
fangreicheren) Einheitsstimmzettel ersetzt werden, da sonst bei der Auszählung
nicht mehr erkennbar ist, welche Einzelstimmzettel als einheitliche Stimmab-
gabe eines einzelnen Wählers anzusehen sind. Für einen Verzicht auf Wahlum-
schläge sprechen in erster Linie Gesichtspunkte der Zeitersparnis und weitere
Erleichterungen für die Wahlvorstände und Wahlhelfer bei der Auszählung;
darüber hinaus könne eine Fehlerquelle bei gemeinsam durchzuführenden
Wahlen vermieden werden, bei denen es vorgekommen ist, dass Stimmzettel
für andere Wahlen (z. B. die Europawahl) in den Wahlumschlag für die Kom-
munalwahlen gelegt worden sind. Aus diesem Grund wurde ein Verzicht auf
Wahlumschläge zunächst in Betracht gezogen.

Diese Idee wurde im Ergebnis insbesondere aus folgenden Gründen nicht wei-
terverfolgt: Nicht nur in größeren Städten kann der Einheitsstimmzettel einen
erheblichen Umfang annehmen. Sowohl vom Städtetag als auch vom Gemein-
detag wurde daher bereits der Wunsch geäußert, den Stimmzettel zu verschlan-
ken (z. B. auf Angaben zu Beruf und Straße des Bewerbers zu verzichten) und
dem Wähler ein „Beiblatt“ mit diesen Angaben zur Verfügung zu stellen. Da
die vorherige Zusendung des Stimmzettels nach allgemeiner Auffassung beibe-
halten werden soll, ist das Risiko gegeben, dass ein Wähler unbemerkt mehr als
einen Stimmzettel einwirft, ohne dass dies nachträglich – wie beim Öffnen des
Wahlumschlags – noch festgestellt werden kann.
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Die mit dem Verzicht auf den Wahlumschlag verbundene Verwaltungsverein-
fachung bringt zwar Vorteile mit sich. Dem ist jedoch entgegenzuhalten, dass
die Kommunalwahlen mit den anderen Wahlen im Hinblick auf Komplexität
nicht zu vergleichen sind. Bei Parlamentswahlen erhält der Wähler den Stimm-
zettel erst im Wahlraum. Wenn auf die vorherige Zusendung der Kommunal-
wahl-Stimmzettel verzichtet würde, ergäbe sich eine andere Situation. Nach
übereinstimmender Ansicht der angehörten Stellen kommt diesem Punkt je-
doch höhere Priorität als dem Verzicht auf Wahlumschläge zu.

– Ungültige Stimmen

Der Gemeindetag schlägt – ausgehend von der Einführung des Einheitsstimm-
zettels – Änderungen für die Ungültigkeitsgründe von Stimmen vor. 

Der Vorschlag wurde nicht aufgegriffen, da von der Einführung des Einheits-
stimmzettels abgesehen wird. 

– Erleichterungen für die Wahldurchführung bei der Briefwahl

Der Städtetag regt an, die Auszählung der Briefwahl zu rationalisieren, in dem
bestimmte Wahlhandlungen zur Ermittlung der Briefwahlergebnisse in die all-
gemeine Wahlzeit vorverlegt werden. 

Dem Vorschlag wurde nicht entsprochen. § 41 Abs. 2 der Kommunalwahlord-
nung eröffnet bereits bisher die Möglichkeit, während der allgemeinen Wahl-
zeit die Wahlbriefe zu öffnen und über die Zulassung der Wahlbriefe zu ent-
scheiden. Weitere Schritte zur Ermittlung der Briefwahlergebnisse, vor allem
das Auszählen der abgegebenen Stimmen, können nicht in die allgemeine
Wahlzeit vorverlegt werden, ohne die Einhaltung der Wahlgrundsätze zu ge-
fährden.

– Wegfall der Leerzeile auf dem Stimmzettel für die Bürgermeisterwahl

Der Städtetag schlägt weiter vor, die Leerzeile bei Stimmzetteln für Bürger-
meisterwahlen generell abzuschaffen oder zumindest dann entfallen zu lassen,
wenn mindestens zwei Bewerber kandidieren. In Städten sei die Option der
Leerzeile stets irrelevant geblieben, lediglich bei Gemeinden gebe es einzelne
Fälle einer Wahl von Personen ohne vorliegende Bewerbung. Ein Wahlgeräte-
einsatz bei Bürgermeisterwahlen könne erst erfolgen, wenn die Leerzeile abge-
schafft wird.

Der Vorschlag des Städtetags würde tiefgreifendere Änderungen des Gemein-
deverfassungs- und des Wahlrechts erfordern. Als Beispiel sei der Fall genannt,
in dem sich der Amtsinhaber wieder bewirbt und als einzige weitere Bewer-
bung nur eine nicht ernsthafte Bewerbung vorliegt. Stirbt in diesem Fall der
Amtsinhaber, stellen sich für den Fall, dass es keine Möglichkeit mehr gibt,
über die freie Zeile weitere Kandidaten zu benennen, weitreichende Fragen 
(z. B. Wahlabsage?). Die Angelegenheit soll deshalb mit den kommunalen
Landesverbänden weiter erörtert werden. 

– Zulassung von Wahlgeräten bei Kommunalwahlen

Ferner bittet der Städtetag, nach dem Vorbild der Parlamentswahlen auch für
die Kommunalwahlen die Rechtsgrundlagen für den Wahlgeräteeinsatz zu
schaffen, wenn Einheitsstimmzettel eingeführt werden. Ob nun ohne Ein-
führung des Einheitsstimmzettels der Einsatz von Wahlgeräten sinnvoll mög-
lich ist, bedarf der weiteren Erörterung mit den kommunalen Landesverbänden. 

– Zulassung repräsentativer Wahlstatistiken bei Kommunalwahlen

Des Weiteren schlägt der Städtetag vor, für die Kommunalwahlen entsprechend
den Regelungen im Parlamentswahlrecht eine Rechtsgrundlage für repräsentative
Wahlstatistiken zu schaffen. 



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 13 / 4385

16

Der Vorschlag wird derzeit nicht aufgegriffen. Für Zwecke der repräsentativen
Wahlstatistik sind umfangreiche Regelungen über die Markierung der Stimm-
zettel mit bestimmten Kennzeichen für die statistische Auswertung erforder-
lich. Ob die für das Parlamentswahlrecht geltenden Regelungen auf das kom-
plexere Kommunalwahlrecht übertragen werden können, bedarf noch einer
vertieften Prüfung und Erörterung mit den kommunalen Landesverbänden. 

B. Zu den Vorschriften im Einzelnen

1. Zu Artikel 1

Zu Nr. 1 § 11

Die Änderung trägt dem Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen verstärkt
Rechnung und damit der Staatszielbestimmung des Artikel 3 a der Landesverfas-
sung und des Artikel 20 a des Grundgesetzes. Sie stellt insoweit eine Fortentwick-
lung des bisherigen § 11 GemO dar, als es im Hinblick auf die genannten Staats-
zielbestimmung nicht mehr angemessen erscheint, dass der Anschluss- und Be-
nutzungszwang ausschließlich auf besondere örtliche Gegebenheiten der betroffe-
nen Gemeinde gestützt werden kann. Führt die Versorgung mit Nah- oder Fern-
wärme im Vergleich mit Einzelfeuerungsanlagen bei einer Gesamtbetrachtung
unter Einbeziehung ersparter Kraftwerksleistung an anderer Stelle zu einer be-
achtlichen Verringerung des Schadstoff- oder Klimagasausstoßes, insbesondere
von CO2, kann dies bei der Einführung des Anschluss- und Benutzungszwangs
berücksichtigt werden. 

Die Einführung eines Anschluss- und Benutzungszwangs bei der Versorgung mit
Nah- und Fernwärme ist jedoch nur gerechtfertigt, wenn Umstände des Klima-
schutzes vorliegen, die zumindest auch einen spezifischen Bezug zur örtlichen
Gemeinschaft von relevanter Bedeutung aufweisen. Dies ergibt sich aus dem
Handlungsrahmen, der den Gemeinden durch Artikel 71 Abs. 2 der Landesverfas-
sung und Artikel 28 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes vorgegeben ist. Die genann-
ten Verfassungsbestimmungen ermächtigen die Gemeinden dazu, alle Angelegen-
heiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwor-
tung zu regeln; darin liegt jedoch zugleich eine Begrenzung ihrer Kompetenzen
auf diesen Bereich. Mit diesen Bestimmungen wäre es nicht zu vereinbaren, wenn
die Gemeinden Aufgaben ohne spezifischen Bezug zur örtlichen Gemeinschaft
wahrnehmen würden. Diese Kompetenzbegrenzung ist insbesondere zu beachten,
wenn die örtliche Instanz mit ihren Regelungen in Grundrechte der Einwohner,
insbesondere in Freiheitsrechte und das Eigentumsrecht, eingreift wie im Fall des
Anschluss- und Benutzungszwangs. Ein örtlicher Bezug ist beispielsweise gege-
ben, wenn durch den Anschluss- und Benutzungszwang die örtliche Immissions-
belastung verbessert werden kann. Eine ausreichende Anknüpfung an örtliche Ge-
gebenheiten kann aber auch dann bestehen, wenn zum Ausgleich für kommunale
Entwicklungsmaßnahmen mit Auswirkungen auf die allgemeine Klimasituation
(wie beispielsweise die Erschließung zusätzlicher Baugebiete) ein spezifischer
kommunaler Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden soll. Dies ist insbeson-
dere beim Einsatz von Anlagen auf Basis regenerativer Energien der Fall. Wenn 
– wie bei einem reinen Biomasseheizwerk oder einer Anlage auf Basis Erdwär-
mesonden – ausschließlich Wärme erzeugt wird, bestehen lokal Emissionsvorteile
gegenüber Einzelanlagen; zugleich sind entsprechende Immissionsvorteile vor-
handen. 

Was den Vergleich etwa eines Biomasse-Blockheizkraftwerks, das auch Strom er-
zeugt, mit Einzelfeuerungsanlagen betrifft, so ist darauf hinzuweisen, dass insbe-
sondere naturbelassenes Holz, worum es im Land derzeit zumeist geht, als CO2-
neutral eingestuft wird. Häufig wird dabei schon aus Kostengründen Biomasse
aus dem örtlichen Umkreis genutzt. Bei Erdwärme oder Solarthermie fallen oh-
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nehin keine direkten Emissionen an und es werden „lokale“ regenerative Ressour-
cen genutzt. Lokale Vorteile in Bezug auf die Emissionen verbleiben auch dann,
wenn im Rahmen der Anlage eine Kombination gewählt wird, z. B. Biomasse-
Blockheizkraftwerk und Erdgasspitzenkessel. 

Die Verfolgung übergreifender Klimaschutzziele ohne spezifischen Bezug zur ge-
meindlichen Ebene, bei der ein Anschluss- und Benutzungszwang allein auf das
Erfordernis des globalen Klimaschutzes gestützt wird, ist dagegen Sache des Bun-
des- oder Landesgesetzgebers, dem es kraft seiner konkurrierenden Gesetzge-
bungsbefugnis im Immissionsschutzrecht (Artikel 74 Abs. 1 Nr. 24 des Grundge-
setzes) zusteht, Regelungen auch von überörtlicher Bedeutung oder mit globalem
Bezug im Immissionsschutzrecht zu treffen, ohne dass damit die Frage nach der
konkreten Gebietsbezogenheit verbunden wird. 

Ausnahmen vom Anschluss- und Benutzungszwang sind insbesondere für Grund-
stücke mit Heizungsanlagen möglich, die einen CO2-freien oder -neutralen Be-
trieb gewährleisten. Wie bisher soll eine Befreiung aber nicht auf bestimmte ein-
zelne Fälle beschränkt, sondern es soll eine gerechte Einzelfallentscheidung mög-
lich sein. Übergangsfristen zum Ausgleich sozialer oder wirtschaftlicher Härten
sind nach dem rechtsstaatlichen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit erforderlich,
wenn nicht im Hinblick auf Gesichtspunkte des Bestandschutzes ohnehin von 
einer Einführung des Anschluss- und Benutzungszwangs bei Altanlagen ganz ab-
zusehen ist; einer besonderen gesetzlichen Regelung bedarf es insoweit jedoch
nicht. Die verfassungsrechtlich gebotene Abwägung ist unter Berücksichtigung
der konkreten Verhältnisse auf örtlicher Ebene vorzunehmen. Auch für die vor-
handene Satzungsermächtigung hat der Landesgesetzgeber seinerzeit keine De-
tailvorgaben für den Bestandsschutz vorgesehen. Der Unterschied zu der seit Jah-
ren vorhandenen Regelung besteht lediglich darin, dass entsprechend dem Staats-
ziel „Umweltschutz“ künftig zusätzlich Gesichtspunkte des Schutzes der natür-
lichen Lebensgrundlagen zur Begründung herangezogen werden. 

Zu Nr. 2 § 16 Abs. 3

Das Ordnungsgeld wird auf Euro umgestellt.

Zu Nr. 3 § 18

Nachdem das Bundesverfassungsgericht die Verfassungsmäßigkeit des Lebens-
partnerschaftsgesetzes vom 16. Februar 2001 (BGBl. I S. 266) bestätigt hat, 
sollen die derzeitigen Befangenheitsregelungen für Ehegatten auf die Lebens-
partner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes ausgedehnt werden. Dadurch
soll die derzeitige Privilegierung der Lebenspartner gegenüber Ehegatten aufge-
hoben werden. Die Änderung dieser Bestimmungen hat durch entsprechende
Verweisungen auch Auswirkungen auf andere Bereiche. So wird bei den Rege-
lungen über Hinderungsgründe in § 29 Abs. 2 und 4 sowie in § 51 Abs. 2 GemO
und bei den Bestimmungen zur Gemeindekasse in § 93 Abs. 3 sowie zu den Prü-
fungseinrichtungen nach § 109 Abs. 5 GemO jeweils auf § 18 Abs. 1 Nr. 1 bis 3
GemO verwiesen. 

Zu Nr. 4 a § 21 Abs. 1 und 2

Die Neufassung des § 21 Abs. 1 GemO lässt den Positivkatalog und damit die ge-
setzliche Definition, was eine wichtige Gemeindeangelegenheit ist, entfallen. Da-
durch ist auch die Ermächtigung des Gemeinderats, in der Hauptsatzung weitere
wichtige Gemeindeangelegenheiten festzulegen, künftig entbehrlich. Damit wird
der Umfang der Bürgerbeteiligung bezüglich Bürgerbegehren und Bürgerent-
scheid nur noch durch den Negativkatalog des § 21 Abs. 2 GemO beschränkt. Im
Übrigen können alle Angelegenheiten des Wirkungskreises der Gemeinde, für die
der Gemeinderat zuständig ist, der Entscheidung der Bürger unterstellt werden.
Die Befugnis des Gemeinderats, von sich aus die Durchführung eines Bürgerent-
scheids zu beschließen, bleibt unberührt.
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Die Bürgerbeteiligung kann sich auf Grund der Kompetenzverteilung in der Ge-
meinde nur auf die Angelegenheiten im Wirkungskreis der Gemeinde beziehen,
für die der Gemeinderat zuständig ist. Damit tritt insoweit keine Änderung der
bisherigen Rechtslage ein, denn Angelegenheiten in der Zuständigkeit des Bür-
germeisters waren nach § 21 Abs. 2 Nr. 1 GemO bereits bisher vom Bürgerent-
scheid und Bürgerbegehren ausgeschlossen. Hierunter fallen uneingeschränkt alle
Weisungsaufgaben sowie Angelegenheiten, die kraft Gesetzes dem Bürgermeister
obliegen. Aufgaben, die der Gemeinderat durch generelle Regelung (Haupt-
satzung) oder im Einzelfall auf den Bürgermeister überträgt, erledigt dieser eben-
falls in eigener Zuständigkeit im Sinne von § 44 Abs. 2 Satz 1 GemO. Sie können
daher nach der Anknüpfung an die Zuständigkeiten des Gemeinderats in § 21
Abs. 1 GemO ebenfalls nicht Gegenstand eines Bürgerentscheids sein.

Die bisherige Nummer 7 des Negativkatalogs in Absatz 2 hat ausschließlich de-
klaratorischen Charakter. Dass ein Bürgerentscheid kein gesetzwidriges Ziel ver-
folgen darf, bedarf keiner gesetzlichen Regelung. Die bisherige Nummer 7 des
Negativkatalogs kann daher entfallen.

Neu aufgenommen in den Negativkatalog und somit ausgenommen von einem
Bürgerentscheid werden Bauleitpläne sowie die örtlichen Bauvorschriften nach
der Landesbauordnung für Baden-Württemberg. Entscheidungen in diesen Be-
reichen erfordern vielschichtige Abwägungsprozesse. Diese Abwägungen sollen
dem Gemeinderat als Hauptorgan der Gemeinde vorbehalten werden und nicht
auf eine „Ja-Nein-Fragestellung“, die zwingend Gegenstand eines Bürgerent-
scheids sein müsste, reduziert werden. Grundsatzentscheidungen im Vorfeld eines
bauplanungsrechtlichen Verfahrens zur Gemeindeentwicklung sind davon nicht
berührt. 

Zu Nr. 4 b § 21 Abs. 3

Die Einreichung eines Bürgerbegehrens, das sich gegen einen Beschluss des Ge-
meinderats richtet, soll vereinfacht werden. Durch die Verlängerung der Frist für
die Einreichung steht den Initiatoren eines Bürgerbegehrens mehr Zeit für die
Sammlung der erforderlichen Unterschriften zur Verfügung. Im Übrigen handelt
es sich um eine Folgeänderung nach der Neufassung des Absatzes 1.

Zu Nr. 4 c § 21 Abs. 6

Künftig wird die bei einem Bürgerentscheid gestellte Frage in dem Sinne ent-
schieden, in dem sie von mindestens 25 vom Hundert der Stimmberechtigten be-
antwortet wurde. Die Länder Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern,
Niedersachsen, Sachsen und Sachsen-Anhalt sehen in ihren gesetzlichen Regelun-
gen des Bürgerentscheids ebenfalls ein Mindestquorum von 25 vom Hundert vor.
Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein haben das Quorum auf 20 vom
Hundert gesenkt. Bayern hat nach einem anfänglichem vollständigen Verzicht auf
ein Quorum zwischenzeitlich ein nach der Einwohnerzahl gestaffeltes Quorum.
Dieses liegt zwischen 10 vom Hundert in Gemeinden mit mehr als 100 000 Ein-
wohnern und 20 vom Hundert in Gemeinden mit bis zu 50 000 Einwohnern.
Thüringen hat das frühere Quorum von 25 vom Hundert durch ein von 20 bis 25
vom Hundert gestaffeltes Quorum ersetzt. 

Die Absenkung des Quorums auf 25 vom Hundert dient dem Ziel, die Möglich-
keiten der unmittelbaren Bürgerbeteiligung in den Gemeinden zu verstärken. 

Zwar dürfen die kommunalverfassungsrechtlichen Regelungen über Bürgerbe-
gehren und Bürgerentscheid wegen des in der Landesverfassung verankerten
Grundsatzes der repräsentativen Demokratie den Gemeinderat als Hauptorgan der
Gemeinde nicht verdrängen. Jede Erweiterung der bürgerschaftlichen Rechte
muss daher sicherstellen, dass die Funktionsfähigkeit der Gemeindeorgane erhal-
ten bleibt. Gegen eine maßvolle Absenkung des Entscheidungsquorums auf 
25 vom Hundert bestehen jedoch keine verfassungsrechtlichen Bedenken. 
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Zu Nr. 5 a § 29 Abs. 1

Bislang können leitende Beamte und leitende Angestellte einer sonstigen Körper-
schaft des öffentlichen Rechts nicht Gemeinderäte sein, wenn die Gemeinde in 
einem beschließenden Kollegialorgan der Körperschaft mehr als die Hälfte der
Stimmen hat. Aus Gründen der Sachgerechtigkeit sollen die Hinderungsgründe
auf leitende Angestellte eines Unternehmens in Privatrechtsform, an dem die Ge-
meinde mit mehr als 50 vom Hundert beteiligt ist, ausgedehnt werden.

Zu Nr. 5 b § 29 Abs. 2

Der Hinderungsgrund der Verwandtschaftsverhältnisse in Gemeinden mit nicht
mehr als 20 000 Einwohner kann auf Gemeinden unter 10 000 Einwohnern be-
schränkt werden. Persönliche und verwandtschaftliche Beziehungen einzelner
Mitglieder des Gemeinderats spielen mit zunehmender Gesamtgröße des Gemein-
derats immer weniger eine Rolle. In Gemeinden ab 10 000 Einwohnern erschei-
nen die Befangenheitsvorschriften ausreichend, um eventuellen Interessenkolli-
sionen zu begegnen.

Zu Nr. 6 § 37 Abs. 7

Die bisher durch die doppelte Verweisung als schwer verständlich empfundene
Formulierung wurde sprachlich vereinfacht ohne inhaltliche Veränderung.

Zu Nr. 7 § 41 a

Aus staats- und gesellschaftspolitischen Gründen ist es wichtig, dass Jugendliche
in das kommunalpolitische Geschehen eingebunden werden. Die Landesregierung
begrüßt deshalb alle Maßnahmen, die dazu führen, dass Jugendliche von kommu-
nalen Verantwortungsträgern gehört und beteiligt werden und sich so aktiv in lo-
kale Entscheidungsprozesse einbringen können. 

Der in der Gemeindeordnung verankerte Jugendgemeinderat stellt eine Form der
Beteiligung Jugendlicher am kommunalen Leben dar, in der sich viele Jugend-
liche aktiv und sinnvoll engagieren. Schon bisher sind aber auch andere Formen
der Beteiligung Jugendlicher möglich und werden auch praktiziert. Daran an-
knüpfend soll auch im Gesetz selbst klargestellt werden, dass die Partizipation Ju-
gendlicher am kommunalen Geschehen in vielfältiger Weise erfolgen kann, zum
Beispiel durch offene Formen der Partizipation wie Zukunftswerkstätten, Ju-
gendhearings, Jugendforen oder zeitlich begrenzte Projekte.

Zu Nr. 8 § 56 Abs. 2

Die Ausbildung der im Vorbereitungsdienst befindlichen Beamten für den Dienst
in der Verwaltung geht auf kommunale Stellen (Gemeindeschule) und auf die
Fachhochschulen für öffentliche Verwaltung über. Der Begriff „Stellen“ trägt der
geänderten Zuständigkeit Rechnung. 

Zu Nr. 9 § 128 Abs. 2

Das künftige Disziplinarrecht des Landes wird das „förmliche Disziplinarverfah-
ren“ durch ein „behördliches Disziplinarverfahren“ ersetzen, für das das Verwal-
tungsverfahrensrecht gilt. Dieses Verfahren wird durch die Disziplinarklage er-
gänzt, durch die als Rechtsfolge eine Dienstenthebung verhängt werden kann.
Um diesen Änderungen bezogen auf die Dienstenthebung des Bürgermeisters
Rechnung zu tragen, reicht es aus, auf das „förmliche“ Verfahren zu verzichten
und allgemein auf die entsprechende Anwendung des Disziplinarrechts zu ver-
weisen. Rechtsänderungen sind damit nicht verbunden. Auch künftig bedarf die
Beendigung der Amtszeit des Bürgermeisters einer Entscheidung der Diszipli-
narkammer.
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Zu Nr. 10 § 142 Abs. 1

Folgeänderung wegen der Aufhebung des bisherigen Absatzes 2 von § 11 GemO.

Zu Nr. 11 Inhaltsübersicht

Anpassung als Folge des neu gefassten § 41 a.

2. Zu Artikel 2

Zu Nr. 1 § 12 Abs. 3

Die Änderung entspricht der Änderung des § 16 Abs. 3 GemO (vgl. oben Artikel 1
Nr. 2).

Zu Nr. 2 § 14

Die Änderungen entsprechen den Änderungen des § 18 GemO (vgl. oben Artikel 1
Nr. 3). Die Änderung dieser Bestimmung hat durch entsprechende Verweisungen
in § 37 Abs. 5 und § 42 Abs. 5 der Landkreisordnung (LKrO) auch Auswirkungen
auf den Landrat und den Ersten Landesbeamten. 

Zu Nr. 3 § 24 Abs. 1

Die Änderungen entsprechen den Änderungen des § 29 Abs. 1 GemO (vgl. oben
Artikel 1 Nr. 5 Buchst. a). 

Zu Nr. 4 § 32 Abs. 7

Die Änderung entspricht der Änderung des § 37 Abs. 7 GemO (vgl. oben Artikel 1
Nr. 6).

3. Zu Artikel 3

Zu Nr. 1 § 3 Abs. 1 und § 49 Abs. 2

Für die Einreichung und Zulassung der Wahlvorschläge sind in der Kommunal-
wahlordnung bestimmte Termine festgelegt. Bisher müssen Wahlvorschläge spä-
testens am 45. Tag vor der Wahl bis 18 Uhr beim Vorsitzenden des jeweils zu-
ständigen Wahlausschusses schriftlich eingereicht werden (§ 13 KomWO). Über
die Zulassung oder Zurückweisung beschließt der Wahlausschuss spätestens am
38. Tag vor der Wahl (§ 18 Abs. 1 KomWO). 

Diese Termine wirken sich auch auf andere Termine und Maßnahmen in der
Wahlvorbereitung aus. So dürfen Wahlscheine nicht vor Zulassung der Wahlvor-
schläge erteilt werden (§ 11 Abs. 2 KomWO i. V. m. § 18 Abs. 1 KomWO). Mit
dem Druck der Stimmzettel kann erst nach der Zulassung der Wahlvorschläge be-
gonnen werden. Zugunsten der Gemeinden und der Wahlberechtigten sollen
durch Änderung der Kommunalwahlordnung die Termine für die Einreichung
und Zulassung der Wahlvorschläge um 14 Tage vorverlegt werden. Für die Trä-
ger der Wahlvorschläge wird dadurch der Zeitraum für die Einreichung der Wahl-
vorschläge entsprechend verkürzt. Da die Wahlvorschläge in einer Mitglieder-
oder Vertreterversammlung bereits ab dem 15. bzw. 18. Monat vor Ablauf des
Zeitraums, innerhalb dessen die nächste regelmäßige Wahl erfolgen muss, aufge-
stellt werden können, verbleibt den Trägern der Wahlvorschläge jedoch ein aus-
reichend lang bemessener Zeitraum. Entsprechend wurden die Termine durch Ge-
setz vom 20. Dezember 2004 auch im Landtagswahlrecht vorverlegt.

Voraussetzung für die beabsichtigten Änderungen in der Kommunalwahlordnung
ist die Vorverlegung des in § 3 Abs. 1 KomWG festgesetzten spätesten Termins
für die Bekanntmachung der Wahl, da nach § 13 KomWO die Wahlvorschläge
frühestens am Tag nach der Bekanntmachung der Wahl nach § 1 KomWO i. V. m.
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§ 3 KomWG eingereicht werden können. Entsprechend ist der in § 49 Abs. 2
KomWG festgelegte Termin bezüglich der Bekanntmachung der Wahl der Mit-
glieder der Regionalversammlung anzupassen. 

Zu Nr. 2 § 38 a (neu)

Durch die Änderung wird einem Bedürfnis der Praxis Rechnung getragen. Zur
Vereinfachung der Vorbereitung und Durchführung von Wahlen wird von kom-
munaler Seite seit längerem gefordert, Bürgermeisterwahlen gleichzeitig mit an-
deren Wahlen durchführen zu können, wenn der gesetzlich vorgeschriebene Zeit-
raum für die Wahl des Bürgermeisters dies ermöglicht. 

Eine derartige Zusammenlegung von Wahlen ist gesetzlich zu regeln (so auch der
Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in seiner Entscheidung vom 8. März
2001, NVwZ-RR 2001, 681).

Der neue § 38 a KomWG ermöglicht den Gemeinden die Durchführung der Wahl
des Bürgermeisters am Tag von anderen Wahlen. Die Entscheidung über die Zu-
sammenlegung der Bürgermeisterwahl mit anderen Wahlen trifft der Gemeinde-
rat. Damit wird die Entscheidungskompetenz der Gemeinden gestärkt. Eine Ent-
scheidung über die Zusammenlegung der Bürgermeisterwahl ist nur innerhalb des
in § 47 Abs. 1 GemO vorgeschrieben zeitlichen Rahmens für die Durchführung
von Bürgermeisterwahlen möglich. 

Ebenso wie in § 38 KomWG – Wahl der Kreisräte – soll auf die Vorschriften über
die gleichzeitige Durchführung mehrerer Wahlen in § 37 Abs. 2 bis 4 KomWG
verwiesen werden. Damit wird u. a. sichergestellt, dass die Bildung gemeinsamer
Wahlorgane, die Benutzung gemeinsamer Wahlräume und die Einteilung gleicher
Wahlbezirke für die verschiedenen Wahlen ermöglicht wird. Dies dient der Ver-
einfachung bei der Vorbereitung und Durchführung der Wahlen auf kommunaler
Ebene und hat auch eine Kostenersparnis für die Gemeinden zur Folge. 

Zu Nr. 3 § 41 Abs. 3

Durch die Ergänzung des § 41 Abs. 3 KomWG soll klargestellt werden, dass Bür-
gerentscheide generell am Tag von Wahlen durchgeführt werden dürfen. Dies gilt
für alle in § 41 Abs. 3 aufgezählten Wahlen. Der Verwaltungsgerichtshof hat in 
seiner Entscheidung vom 8. März 2001 (NVwZ-RR 2001, 681) die gemeinsame
Durchführung eines Bürgerentscheids als eine Abstimmung, mit der eine Sachent-
scheidung zu treffen war, mit der Landtagswahl für zulässig gehalten.

Auch in diesen Fällen wird die in § 37 Abs. 2 bis 4 KomWG enthaltenen Vor-
schriften zur gleichzeitigen Durchführung mehrerer Wahlen verwiesen. Es gilt
das hierzu unter Nummer 3 Aufgeführte. 

Zu Nr. 4 Inhaltsübersicht

Anpassung als Folge des neuen § 38 a.

4. Zu Artikel 4

Die Übergangsregelung in Absatz 1 soll vermeiden, dass für ein Bürgerbegehren
dadurch rechtliche Nachteile entstehen, dass ein Gemeinderatsbeschluss nach der
Neuregelung bürgerentscheidsfähig wird, die Frist von bisher vier und künftig
sechs Wochen aber bereits teilweise abgelaufen ist. Den Initiatoren eines Bürger-
begehrens, das sich gegen einen in den letzten sechs Wochen vor Gesetzesände-
rung gefassten Gemeinderatsbeschluss wendet, soll ab Inkrafttreten der Gesetzes-
änderung nochmals die volle Einreichungsfrist zur Verfügung stehen. Die Über-
gangsregelung in Absatz 2 soll gewährleisten, dass für ein nach bisheriger Rechts-
lage abgelehntes Bürgerbegehren, das nach neuem Recht zulässig wäre und gegen
dessen Ablehnung die Widerspruchsfrist noch nicht abgelaufen ist, nochmals die
volle Widerspruchsfrist zur Verfügung steht.
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5. Zu Artikel 5

Die Änderungen sollen so rasch wie möglich in Kraft treten.

Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes amtierenden Gemeinderäte
und Kreisräte, die in Folge der neuen Regelung aus den Gremien ausscheiden
müssten, sollen ihr Mandat für die laufende Amtszeit behalten; hiervon werden
auch Betroffene erfasst, die als Ersatzpersonen festgestellt worden sind. Aus-
schlaggebend für das Hinausschieben der neuen Regelungen über die Hinde-
rungsgründe in diesen Fällen ist, dass die Betroffenen für fünf Jahre unmittelbar
vom Volk gewählt worden sind und die Einführung des neuen Hinderungsgrundes
nicht als so dringlich erscheint, dass sie die Respektierung des Wählerwillens aus-
schließt.
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Protokoll

über die 57. Sitzung vom 9. Dezember 1998

Beginn: 10.02 Uhr

Präsident Straub: Meine Damen und Herren! Ich eröffne
die 57. Sitzung des 12. Landtags von Baden-Württemberg.

U r l a u b  für heute habe ich Herrn Abg. Teßmer erteilt.

K r a n k  gemeldet sind Herr Minister Dr. Döring sowie
die Herren Abg. Heinz Goll und Reinelt.

Meine Damen und Herren, heute hat Herr Kollege Hofer
Geburtstag. Im Namen des ganzen Hauses und auch per-
sönlich möchte ich Ihnen herzlich gratulieren und Ihnen al-
les Gute wünschen.

(Beifall)

Meine Damen und Herren, unter unseren Gästen auf der
Zuhörertribüne darf ich besonders eine Delegation des
Kantonsrats Solothurn unter Leitung von Frau Kantonsrats-
präsidentin Schibli begrüßen. Unsere Schweizer Gäste hal-
ten sich seit gestern zu einem Informationsbesuch in Stutt-
gart auf.

Verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen
des Kantonsrats Solothurn, ich möchte Sie nochmals herz-
lich willkommen heißen. Ich wünsche Ihnen weiterhin ei-
nen interessanten und angenehmen Aufenthalt in unserem
Land.

(Beifall)

Eine Zusammenstellung der  E i n g ä n g e  finden Sie
auf Ihren Tischen. – Sie nehmen davon Kenntnis und stim-
men den Überweisungsvorschlägen zu.

*

Im Eingang befinden sich:

1. Mitteilung der Landesregierung vom 18. November 1998 – Be-
richt der Landesregierung zu einem Beschluß des Landtags; hier:
Budgetierung bei der Landesforstverwaltung – Drucksache
12/3470

Überweisung an den Finanzausschuß

2. Antrag der Landesregierung vom 30. November 1998 – Zugehö-
rigkeit von Mitgliedern der Landesregierung zu Organen wirt-
schaftlicher Unternehmen – Drucksache 12/3510

Überweisung an den Ständigen Ausschuß

3. Mitteilung des Finanzministeriums vom 11. November 1998 – Vier-
teljährliche Unterrichtung über Steuereingänge und Staatsausgaben
(Beschlüsse des Landtags vom 15. März 1973, DS 6/1993, und

vom 20. Dezember 1973, DS 6/3910 Ziff. II Nr. 6); Bericht für
das erste bis dritte Quartal 1998 – Drucksache 12/3464

Kenntnisnahme, keine Ausschußüberweisung

4. Mitteilung des Landesbeauftragten für den Datenschutz vom
3. Dezember 1998 – 19. Tätigkeitsbericht – Drucksache 12/3480

Überweisung an den Ständigen Ausschuß

5. Schreiben des Bundesverfassungsgerichts vom 15. September
1998, Az.: 2 BvL 9-12/98 – Verfassungsgerichtliches Verfahren
betr. Rückmeldegebühr gemäß § 120 a Abs. 1 Satz 1 des Univer-
sitätsgesetzes – Aussetzungs- und Vorlagebeschlüsse des Ver-
waltungsgerichtshofs Baden-Württemberg vom 29. Juli 1998

Überweisung an den Ständigen Ausschuß

*

Außerdem finden Sie auf Ihren Tischen je einen Vorschlag
der CDU-Fraktion und der FDP/DVP-Fraktion für Umbe-
setzungen in Ausschüssen und Gremien. (Anlagen 1 und 2)
– Wenn sich kein Widerspruch erhebt, stelle ich fest, daß
Sie den Vorschlägen der beiden Fraktionen für die Umbe-
setzungen zustimmen.

Wir treten damit in die Tagesordnung ein.

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf:

Regierungserklärung des Ministerpräsidenten zur Halb-
zeit der 12. Wahlperiode und Aussprache

Ich erteile dem Herrn Ministerpräsidenten das Wort.

Ministerpräsident Teufel:  Herr Präsident, meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Ich will Ihnen heute zur Mitte
der Legislaturperiode Rechenschaft geben über das, was
wir auf unserem bisherigen Weg erreicht haben, und ich
will wichtige Vorhaben für die zweite Halbzeit vorstellen.

Wettbewerb, meine Damen und Herren, ist ein wichtiges
Merkmal unserer Zeit. Wettbewerb ist Teil der menschli-
chen Freiheit und Kultur. Wettbewerb gehört konstitutiv
zur sozialen Marktwirtschaft der Freiburger Schule. Unsere
Wirtschaft behauptet sich im Wettbewerb. Die zunehmen-
de weltwirtschaftliche Verflechtung und die Verwirkli-
chung des Europäischen Binnenmarktes bringen eine neue
Dimension des Wettbewerbs für unsere Unternehmen, für
unsere Forscher, aber auch für den Standort Baden-Würt-
temberg.

Baden-Württemberg befindet sich im Wettbewerb mit den
anderen deutschen Ländern, aber auch mit den wirtschafts-
stärksten Regionen Europas und der Welt.
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Wir wollen den wirtschaftlichen Erfolg. Wir wollen, daß
Baden-Württemberg eine der wettbewerbsfähigsten und in-
novativsten Wachstumsregionen in Europa ist.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)

Wir wollen möglichst viele hochwertige Arbeitsplätze mit
guter Bezahlung für die Menschen in unserem Land, und
wir wollen in Baden-Württemberg den Wandel zur Infor-
mations- und Wissensgesellschaft aktiv vorantreiben. Mit
einem Satz: Wir wollen das modernste Land in Europa
sein.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP – Abg.
Birk CDU: Die Grünen haben sich von diesem An-

spruch verabschiedet!)

Für uns stellt sich eine zweite, genauso wichtige Aufgabe:
Die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes muß verbunden
werden mit sozialer Sicherheit für unsere Bürger, vor allem
für diejenigen, die nicht, noch nicht oder nicht mehr im
Leistungswettbewerb mithalten können,

(Beifall bei Abgeordneten der CDU und der FDP/
DVP)

denn Menschenwürde kommt vor Leistung und Wettbe-
werb.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP sowie des
Abg. Drexler SPD)

Unser Gesellschaftsmodell ist nicht der nackte Konkur-
renzkampf, sondern die soziale Marktwirtschaft.

Unser Land soll das modernste sein und dabei menschlich
bleiben. Es soll lebenswert sein, die Bürger sollen gern hier
wohnen und arbeiten. Sie sollen sich mit den vielfältigen
Vorzügen und Möglichkeiten unseres Landes identifizieren
und sie auch nutzen können. Die Arbeit tun, aber auch le-
ben und leben lassen, den eigenen Lebensentwurf verwirk-
lichen, aber auch Verantwortung für sich und andere über-
nehmen – das ist für uns Ausdruck baden-württembergi-
schen Gemeinsinns und baden-württembergischer Liberali-
tät.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)

Meine Damen und Herren, die Landesregierung wird ihre
weitere Arbeit an fünf Leitmotiven orientieren.

Erstens: Wir wollen Freiräume und Gestaltungsmöglich-
keiten für unser Land. Wir wollen unseren eigenen Weg
gehen, den baden-württembergischen Weg. Deshalb bün-
deln und stärken wir die Kräfte im Land. Wir wollen mehr
föderale Eigenständigkeit und weniger Gleichmacherei von
oben.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)

Zu viel wird mir von der neuen „Berliner Republik“ ge-
sprochen, ohne daß Inhalte genannt würden. Sie darf jeden-
falls nicht zum Symbol für neuen Zentralismus werden.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)

Zweitens: Wir werden ständig die Voraussetzungen dafür
verbessern, daß Baden-Württemberg sich im Wettbewerb
behauptet und eine Region von internationalem Spitzen-
rang bleibt.

(Beifall des Abg. Drexler SPD)

Drittens: Wir wollen die Talente und Begabungen der
Menschen fördern und nutzen und jedem eine Chance ge-
ben, auch eine zweite Chance. Die Zukunft unseres Landes
hängt mehr denn je von Bildung und Ausbildung, von Qua-
lifikation und Können, vom Ideenreichtum und Erfin-
dungsgeist der Menschen ab.

Je besser die Erziehung im Elternhaus, um so selbstsiche-
rer, kreativer und gemeinschaftsfähiger sind unsere Kinder
und Jugendlichen. Je besser die schulische und berufliche
Qualifikation der Menschen ist, um so leichter werden sie
sich in einer Welt der Vielfalt und der raschen Verände-
rung, in der Gesellschaft und Wirtschaft zurechtfinden und
ihre Chancen für sich selbst und für das Wohl aller nutzen
können.

Viertens: Wir wollen die Verbindung von Tradition und
Moderne, den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fort-
schritt so gestalten, daß der Zusammenhalt in unserem
Land gewahrt bleibt. Fortschritt muß den Menschen die-
nen. Freiheit und Verantwortung – das sind unsere Koordi-
naten für den Wertekonsens in unserer Gesellschaft. Eine
aktive Gemeinschaft der Bürger, die Unterstützung der Fa-
milien und die Förderung der Kultur gehören für die Lan-
desregierung genauso zur Wahrung des gesellschaftlichen
Zusammenhalts wie der Schutz der Bürger vor Verbrechen.

Fünftens: Wir bauen gemeinsam das europäische Haus
weiter aktiv mit. Wir wollen ein Europa der Bürger, ein
Europa der Regionen, ein Europa als Gemeinschaft für
Freiheit und Frieden, ein Europa der Subsidiarität, der Soli-
darität und der sozialen Gerechtigkeit.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)

Brüsseler Zentralismus und bürokratische Regelungswut
von Rat und Kommission sind EU-Relikte, deren Übertra-
gung in das 21. Jahrhundert keinesfalls lohnt. Europa muß
wieder näher an seine Bürger heranrücken.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)

Meine Damen und Herren, als Land mit über 10 Millionen
Einwohnern, einer starken Wirtschaftskraft, mit herausra-
genden Hochschulen und Forschungseinrichtungen sind
wir stärker als eine große Zahl selbständiger Industriena-
tionen. Wir sind wettbewerbsfähig, wenn wir unsere Kräfte
bündeln. Aber wir müssen unsere starke Position täglich
neu behaupten. Wer bewahren will, muß verändern. Wir
bündeln und mobilisieren unsere Kräfte für die Gestaltung
des Wandels.

Nach 15 Jahren Anlauf ist dieser Landesregierung die Fusi-
on aller öffentlich-rechtlichen Banken auf Landesebene ge-
lungen –

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)

die optimale Lösung für unser Land, seine Bürger und sei-
ne Wirtschaft.
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Mit der Gründung der neuen Landesbank Baden-Württem-
berg haben wir eine starke Antwort gegeben und den Fi-
nanzplatz Baden-Württemberg nachhaltig verbessert. Die
Landesbank wird unserer Wirtschaft ein leistungsfähiger
Partner bei der Ausweitung von Unternehmensaktivitäten
und bei der Schaffung von Arbeitsplätzen sein. Sie ist im
übrigen ein Signal für weitere Zusammenschlüsse und stra-
tegische Allianzen im privatrechtlichen Finanzbereich. Die
Landesregierung tritt dabei nachdrücklich für baden-würt-
tembergische Lösungen ein und unterstützt sie. Ich bin
überzeugt: Von der Bankenfusion wird das ganze Land
profitieren.

Auch die herausragende Entwicklung der Stuttgarter Börse
stärkt den Finanzplatz Baden-Württemberg. Sie ist, meine
Damen und Herren, in den letzten zwei Jahren zur zweiten
Börse nach Frankfurt aufgestiegen, und ich halte das für ei-
nen großen Erfolg.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)

Unser Land muß das Land mit den meisten jungen Unter-
nehmen sein, die an die Börse gehen.

Wir wollen Vermögen und Beteiligungskapital, Wohnei-
gentum und Aktien in Arbeitnehmerhand.

Die Stuttgarter Börse hat vor kurzem einen bundesweit ein-
zigartigen Marktplatz für Wagniskapital eröffnet. Das ist
eine starke Antwort auf die Herausforderungen.

Meine Damen und Herren, mit der Energie Baden-Würt-
temberg AG ist ein bedeutender Mitspieler im Wettbewerb
des europäischen Energiemarktes entstanden. Als viert-
größter deutscher Energieversorger mit einem Umsatz von
über 4 Milliarden DM hat sich der neue Konzern hervorra-
gend positioniert. Im ersten Halbjahr 1998 hat er das Be-
triebsergebnis um fast 14 % gesteigert.

Weitere Fusionen packen wir an. Wir wollen die Zusam-
menschlüsse der Landeswohlfahrtsverbände und der Lan-
desversicherungsanstalten sowie der Unfallversicherer
noch 1999 abschließen.

Eine starke Antwort ist die Gründung des SWR. Der neue
Landessender Baden-Württemberg wird das Land weiter
zusammenführen und die Landesidentität stärken. Endlich,
50 Jahre nach der Besatzungszeit, die unser Land in zwei
Sendegebiete teilte, ist diese Fusion zustande gekommen.
Die Stärke des Landes wird auch durch unsere Identität als
Baden-Württemberger bestimmt. Den Medien kommt da-
bei eine entscheidende Rolle zu.

Der SWR wird auch eine gewichtige Rolle in der ARD
spielen. Der kulturelle, wirtschaftliche und politische Rang
unseres Landes muß auch im ersten Fernsehprogramm stär-
ker zum Ausdruck kommen.

Die Reform von Struktur und Finanzen der ARD ist über-
fällig. Meine Damen und Herren, Baden-Württemberg und
Rheinland-Pfalz haben ein Beispiel gegeben; andere müs-
sen folgen.

(Beifall bei der CDU und Abgeordneten der FDP/
DVP)

Ich sage hier auch ganz offen: Wenn es bei der Einheits-
gebühr bleiben soll, muß in Zukunft jede Anstalt mit den
Gebühren ihres Sendegebietes auskommen. Baden-Würt-
temberg wird einem neuen Rundfunkfinanzausgleich über
das Jahr 2000 hinaus nicht zustimmen. Wer die Musik be-
stellt, der soll sie auch bezahlen.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)

Über die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks entscheiden nicht die EU-Organe und nicht EU-
Kommissar Van Miert, sondern die Landtage der deut-
schen Länder und sonst niemand.

Die Landesregierung hält am dualen Rundfunksystem fest.
Der Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks umfaßt
Information, Bildung, Kultur und Unterhaltung. Dies
schließt auch die Übertragung von Sportereignissen mit
ein.

Bei der Neufassung des Landesmediengesetzes werden wir
den privaten Rundfunkveranstaltern die Möglichkeit ge-
ben, besser zu wirtschaften, und wir werden der fortschrei-
tenden Digitalisierung bei der Rundfunkverbreitung Rech-
nung tragen. Wir werden durch eine Neuordnung der Fre-
quenzen ein überregionales privates Hörfunkprogramm
vorwiegend für junge Menschen ermöglichen.

Meine Damen und Herren, wir bestehen darauf, daß der ge-
samte Kulturbereich in der Länderhoheit verbleibt. Wir
sind nicht bereit, hier Kompetenzen an den Bund oder an
die europäische Ebene abzugeben.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)

Wir wollen unseren eigenen erfolgreichen Weg konsequent
weitergehen. Wir treten deshalb für einen Föderalismus
ein, der den Ländern und ihren Parlamenten wieder mehr
Eigenverantwortung ermöglicht, der ihre ureigenen Zustän-
digkeiten schützt und durch die Rückgabe von Kompeten-
zen ihre Handlungsspielräume wieder erweitert.

(Zuruf des Abg. Jacobi Bündnis 90/Die Grünen)

Wir setzen auf einen echten Gestaltungsföderalismus. Wir
wollen zwischen Bund und Land klar geregelte Zuständig-
keiten und damit klare Verantwortlichkeiten. Der Kompe-
tenzdschungel muß weg.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP – Oh-Rufe
von der SPD)

Ich denke, ich spreche hier ein ureigenstes Anliegen der
Länder und vor allem der Länderparlamente an,

(Abg. Jacobi Bündnis 90/Die Grünen: Ein uraltes!)

dem Sie eigentlich auch zustimmen können müßten, meine
Damen und Herren.

(Beifall bei der CDU und Abgeordneten der FDP/
DVP)

Ich habe mich in den Verhandlungen der letzten Woche auf
Länder- und Bundesebene jedenfalls auch als ein Sachwal-
ter des Landesparlamentes gesehen. Das möchte ich Ihnen
mit allem Nachdruck sagen.
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Meine Damen und Herren, eigene Kompetenz hat Vorrang
vor Beteiligung. Sie muß auch den Landtagen wieder mehr
Gesetzgebungszuständigkeiten bringen. Mischfinanzierte
Aufgaben sind abzuschaffen. Wir sind für die Ausweitung
der Finanz- und Steuerautonomie der Länder.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU und der FDP/
DVP – Zuruf des Abg. Walter Bündnis 90/Die

Grünen)

Der Erfolg oder Mißerfolg eigenverantworteter Wirt-
schafts- und Strukturpolitik eines Landes muß für die Bür-
ger, für die Arbeitnehmer und für die Unternehmen eines
Landes sichtbar sein. Der Abbau der Politikverflechtung ist
für mich auch eine Frage der Durchsichtigkeit und der de-
mokratischen Kontrolle. Erfolg und Mißerfolg müssen für
den Bürger zurechenbar sein, wenn er seine Wahlentschei-
dung trifft.

Gemeinsam mit meinen Ministerpräsidentenkollegen Bie-
denkopf, Stoiber und Vogel habe ich im Juli dieses Jahres
eine Enquetekommission der Verfassungsorgane des Bun-
des über eine Neugestaltung des Föderalismus, über eine
Stärkung der Länderkompetenzen und der Gesetzgebung
der Länderparlamente und über eine größere Finanzauto-
nomie vorgeschlagen. Ich habe mich in einem Brief mit
den drei Kollegen an die Verfassungsorgane des Bundes
gewandt. Wir werden alles tun, um Bewegung in ein Zen-
tralanliegen der Länder zu bringen, in dem es bisher nur
Einbahnverkehr von den Ländern in Richtung Bonn gab.

Meine Damen und Herren, Baden-Württemberg zahlt nicht
nur aus der Staatskasse den Länderfinanzausgleich und
Aufbauhilfe für die neuen Länder. Die Bürger, die Hand-
werker und die Unternehmer unseres Landes zahlen auch
1 660 Millionen DM in den Krankenversicherungsaus-
gleich West; sie zahlen 200 Millionen DM in den Kran-
kenkassenstrukturausgleich Ost und 600 Millionen DM in
die Pflegekassen anderer deutscher Länder.

Meine Damen und Herren, Betriebskrankenkassen, In-
nungskrankenkassen und Ersatzkassen zahlen immer höhe-
re Ausgleichsbeträge für ihre Mitglieder. In Baden-Würt-
temberg könnte man die Lohnzusatzkosten für Arbeitneh-
mer und Arbeitgeber sofort und nennenswert senken,

(Abg. Drexler SPD: Um wieviel?)

wenn Arbeitnehmer und Arbeitgeber nur in ihre eigenen
Versicherungssysteme einzahlen müßten und nicht hohe
Millionensummen, Milliardensummen in die Versiche-
rungskassen anderer Länder zahlen müßten. Dies wäre eine
lohnende Aufgabe für ein Bündnis für Arbeit.

(Lebhafter Beifall bei der CDU und der FDP/DVP
– Abg. Döpper CDU: Jawohl! – Zuruf des Abg.

Dr. Hildebrandt Bündnis 90/Die Grünen)

Meine Damen und Herren, wir werben deshalb mit Nach-
druck für die Dezentralisierung in den sozialen Sicherungs-
systemen. Wir treten dafür ein, die Aufgaben der Bundes-
anstalt für Arbeit im Bereich der Arbeitsvermittlung zu re-
gionalisieren.

Mit Nachdruck fordern wir eine Organisationsreform der
gesetzlichen Rentenversicherung. Die Aufgaben der Bun-

desversicherungsanstalt für Angestellte in der Rentenversi-
cherung sollten soweit wie möglich auf die Landesversi-
cherungsanstalten verlagert werden.

Außerdem müssen zur Stärkung des föderalen Wettbe-
werbs in der gesetzlichen Krankenversicherung Strukturen
geschaffen werden, die in den Ländern deutliche Wirt-
schaftlichkeitsanreize setzen und die Kosten im Gesund-
heitswesen senken. Hierfür müssen bei allen Krankenkas-
sen regionale, auf die Länder bezogene Beitragssätze ein-
geführt werden. Es muß sich lohnen, wenn in Baden-Würt-
temberg gespart wird, und es darf nicht sein, daß wir die
Überschüsse nur an andere Länder abführen müssen.

(Lebhafter Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)

Eine Verlängerung des Risikostrukturausgleichs Ost lehnen
wir mit aller Entschiedenheit ab. Der Bund hat klare Zusa-
gen für eine Befristung dieser Leistung gegeben. Eine neue
Bundesregierung ist nach Treu und Glauben an solche Zu-
sagen gebunden. Wir fordern, daß sie von der neuen Regie-
rung eingehalten werden. Es wäre eine lohnende Aufgabe
für SPD und Grüne in unserem Land, bei Ihrer Bundesre-
gierung vorstellig zu werden, um zu erreichen, daß Baden-
Württemberg gegenüber dem, was bisher geschehen ist,
nicht benachteiligt wird.

(Lebhafter Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)

Meine Damen und Herren, Baden-Württemberg ist solida-
risch und wird seine Verpflichtungen insbesondere für die
neuen Länder im Rahmen des Solidarpakts einhalten. Aber
Umfang und Ausmaß der derzeitigen Ausgleichssysteme
sind nicht länger hinnehmbar.

Wir haben seit Bestehen des Länderfinanzausgleichs
51 Milliarden DM eingezahlt und keine einzige Mark aus
dem Länderfinanzausgleich bekommen. Gäbe es den Län-
derfinanzausgleich nicht, stünden wir heute in Baden-
Württemberg ohne eine einzige Mark Schulden da.

(Unruhe bei der SPD und beim Bündnis 90/Die
Grünen – Zuruf des Abg. Walter Bündnis 90/Die

Grünen)

– Das muß man einmal sagen.

(Beifall bei der CDU – Anhaltende Unruhe)

– Ich glaube schon, daß ein solcher Satz einige beunruhigt.

(Abg. Jacobi Bündnis 90/Die Grünen: Freistaat!)

Aber den verstehen die Bürger, meine Damen und Herren.

(Beifall bei der CDU und Abgeordneten der FDP/
DVP)

Von 100 DM zusätzlichen Steuereinnahmen geben wir ak-
tuell 74 DM, also drei Viertel, an andere Länder. Lediglich
26 DM verbleiben im Land. Wir wehren uns gegen eine
solche Totalnivellierung.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)

Wir wollen den Finanzausgleich reformieren und gerechter
machen. Deshalb haben wir Klage beim Bundesverfas-



4457

Landtag von Baden-Württemberg – 12. Wahlperiode – 57. Sitzung – Mittwoch, 9. Dezember 1998

(Ministerpräsident Teufel)

sungsgericht eingereicht. Das geltende System macht Lei-
stungswille zunichte und ersetzt Solidarität durch Ausbeu-
tung. Damit muß endlich Schluß sein.

Meine Damen und Herren, wir in Baden-Württemberg
schaffen leistungsfähige Strukturen, auch in der Verwal-
tung. Baden-Württemberg führt die Verwaltungsreform
bundesweit an. In Baden-Württemberg sind Genehmi-
gungszeiten für Betriebsanlagen kürzer, das Qualitätsma-
nagement ist besser und die Verwaltung ist kundenfreund-
licher als in anderen Bundesländern. Diese Landesregie-
rung und die sie tragenden Fraktionen haben in dieser Le-
gislaturperiode über 100 untere Sonderbehörden abge-
schafft. Gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern der Landesverwaltung werden wir in der zweiten
Hälfte dieser Legislaturperiode die Einführung der dezen-
tralen Budgetierung und der Kosten- und Leistungsrech-
nung und damit die größte Reform der öffentlichen Ver-
waltung überhaupt angehen. Moderner, leistungsfähiger,
kundenfreundlicher – das muß das Bild der Landesverwal-
tung am Anfang des 21. Jahrhunderts sein.

In den vergangenen Jahren hatten wir den niedrigsten An-
stieg der Neuverschuldung aller 16 deutschen Länder. Dar-
an halten wir fest.

(Vereinzelt Beifall bei der CDU und Beifall des
Abg. Kiel FDP/DVP)

Ein solider Landeshaushalt ist auch in Zukunft die Grund-
lage für unsere Gestaltungskraft. Wir führen unseren Kurs
der Solidität fort. Jahr für Jahr werden wir unsere Investi-
tionen im Landeshaushalt erhöhen und die Personalkosten-
quote senken. Unsere mutigen Beschlüsse zum Abbau von
Stellen werden wir weiterhin ohne Entlassungen umsetzen.

(Unruhe)

Meine Damen und Herren, was höre ich da für einen Zwi-
schenruf?

(Abg. Brechtken SPD: Gar keinen! – Lachen bei
der SPD)

Ich kann nur sagen: Wir bauen in dieser Legislaturperiode
– das ist hochinteressant – 4 000 Stellen ab. Die neue Lan-
desregierung von Mecklenburg-Vorpommern hat in der
letzten Woche in der Regierungserklärung zum Ausdruck
gebracht, daß sie 3 000 neue Stellen in der öffentlichen
Verwaltung schafft.

(Abg. Birk CDU: Beschämend!)

Sie finanziert dies mit 450 Millionen DM, die allein Ba-
den-Württemberg im Finanzausgleich an Mecklenburg-
Vorpommern zahlt.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)

Das sind die Unterschiede der Politik.

(Zuruf von der SPD: Da gab es gar keinen Zwi-
schenruf!)

Wir sind für eine echte Steuerreform, die für die Bürger
Entlastungen bringt und den Eingangssteuersatz – hören
Sie gut zu! – auf 15 % absenkt. Das ist unsere Position.

(Lachen bei der SPD – Abg. Maurer SPD: Ja, ja! –
Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Finanzierung!
– Abg. Brechtken SPD: In 16 Jahren Regierung

nichts hingebracht!)

Wir hatten dies als Gesetz beschlossen, und die Landesre-
gierung von Baden-Württemberg hatte diesem Eingangs-
steuersatz von 15 % vor wenigen Monaten im Bundesrat
zugestimmt.

Meine Damen und Herren, wir sind aber auch für eine Ent-
lastung der Unternehmen, vor allem des Mittelstands, des
Handwerks, des Handels und der freien Berufe. Sie stärkt
die Ertragskraft, die Investitionen und Innovationen und
trägt damit zur Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplät-
zen bei. Was die neue Bundesregierung bisher als Steuerre-
form vorgelegt hat, verdient den Namen „Reform“ nicht.

(Beifall bei der CDU und Abgeordneten der FDP/
DVP)

Es ist ein Schlag in das Gesicht der mittelständischen Un-
ternehmen,

(Oh-Rufe von der SPD)

die in Baden-Württemberg 70 % der Arbeitsplätze und
80 % der Ausbildungsplätze stellen. Diese „Reform“
schwächt die Eigenkapitalbasis der mittelständischen Un-
ternehmen, ihre Investitionsfähigkeit und ihre Chancen im
Wettbewerb, statt sie zu stärken. Jetzt werden diese Unter-
nehmen auch noch bestraft. So schafft man keine Beschäf-
tigung.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)

Der österreichische Bundeswirtschaftsminister erklärte,
daß sich seit zwei Monaten pro Tag 20 ansiedlungswillige
deutsche Unternehmer bei ihm melden und sich nach den
Ansiedlungsbedingungen erkundigen. Aus der Schweiz ha-
be ich ganz ähnliche Informationen.

(Zuruf von der SPD: Von wem?)

Meine Damen und Herren, wir in Baden-Württemberg se-
hen nicht tatenlos zu, wenn europäische Nachbarländer we-
gen der neuen Bundespolitik versuchen, Unternehmen aus
Deutschland abzuwerben.

(Beifall bei der CDU)

Wir werden die Erfolge und die Vorzüge unseres Landes
professionell und offensiv vermarkten. Wir werden ein
Standortmarketing und eine Imagekampagne Baden-Würt-
temberg starten und die Dynamik unseres Landes positiv
herausstellen.

(Zuruf von der CDU: Prima!)

Baden-Württemberg hat im übrigen im Inneren die ausge-
wogenste Struktur aller Länder in Deutschland. Bei uns ha-
ben alle Regionen – alle Landschaften, die großen Städte
und der ländliche Raum – überdurchschnittliche Entwick-
lungschancen und eine überdurchschnittliche Wirtschafts-
und Steuerkraft. Wenn Baden-Württemberg gewinnt, ge-
winnen auch die Regionen im Land.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)
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Meine Damen und Herren, der Präsident der Fraunhofer-
Gesellschaft, Professor Warnecke, hat vor einem Jahr ge-
sagt: „Die Innovationskrise ist im Grunde auch eine Kom-
munikationskrise zwischen Wissenschaft, Wirtschaft,
Politik und Gesellschaft.“ Weil dies auch meine Überzeu-
gung ist, haben wir in Baden-Württemberg genau an die-
ser Nahtstelle angesetzt: mit der Kommission „Wirt-
schaft 2000“, mit der ständigen Beratung durch den Inno-
vationsbeirat, in dem Unternehmer und Spitzenforscher zu-
sammenwirken, mit dem Verbundforschungsprogramm,
mit der Wiederaufnahme des CI-Programms, mit zahlrei-
chen Wirtschaftstagen, Kolloquien und Foren, mit der In-
itiative und Fachmesse „Wirtschaft trifft Wissenschaft“ ge-
stern und heute auf dem Killesberg, mit einer neuen Offen-
heit und einem ständigen Dialog unserer Hochschulen und
Forschungseinrichtungen mit der Wirtschaft, mit ständi-
gen Gesprächen, die der Wirtschaftsminister, der Wissen-
schafts- und Forschungsminister und ich selbst an der
Nahtstelle von Wirtschaft, Wissenschaft und Landespolitik
führen.

Meine Damen und Herren, die Wirtschaft unseres Landes
insgesamt hat den Strukturwandel der vergangenen Jahre
mit großen Anstrengungen und dank einer vernünftigen
Zusammenarbeit von Arbeitgebern und Betriebsräten mit
einem herausragenden Ergebnis bewältigt.

Unsere Wirtschaft in Baden-Württemberg ist im ersten
Halbjahr dieses Jahres um 3,8 % und damit weit über-
durchschnittlich gewachsen. Sie hat den Export im ersten
Halbjahr dieses Jahres um 16,4 % gesteigert; diesen Wert
hatten wir zuletzt im Jahr 1974. Meine Damen und Herren,
das sind Spitzenwerte in Europa, für die man unserer Wirt-
schaft nur Anerkennung zollen kann.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)

Die Zahl der Arbeitslosen liegt im Oktober um 43 000 un-
ter dem Vorjahresstand. Die Arbeitslosenquote ist von 7,5
auf 6,6 % gesunken.

(Zustimmung des Abg. Haas CDU)

Mit einem Satz: Es geht aufwärts in unserem Land.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP – Lachen
des Abg. Maurer SPD – Abg. Kuhn Bündnis 90/
Die Grünen: Bloß bei der Regierung geht es nicht

aufwärts!)

Bayern und Baden-Württemberg haben die niedrigste Ju-
gendarbeitslosigkeit in Deutschland und in Europa. Auch
in der Lehrstellenbilanz können wir bundesweit die besten
Ergebnisse vorweisen. Auf jeden noch nicht vermittelten
Bewerber entfallen in unserem Land am Ende des Berufs-
bildungsjahrs 1997/98 fast zwei noch nicht besetzte Lehr-
stellen.

(Abg. Döpper CDU: Hört, hört! – Zurufe von der
SPD: Unglaublich!)

– Strengen Sie sich einmal an, in SPD-Ländern auch nur
halbwegs das zustande zu bringen, was bei uns Realität ist!

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)

Meine Damen und Herren, ich danke allen ausbildenden
Betrieben, insbesondere dem Mittelstand, dem Handwerk,
dem Handel, daß sie jungen Menschen eine Berufsausbil-
dung geben. Ich danke den Handwerkskammern und den
Industrie- und Handelskammern, die sich auch dieses Jahr
gewaltig angestrengt haben und fast zehnprozentige Steige-
rungsraten bei den Lehrstellen vorzeigen können.

(Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Der Polizei
muß man auch mal danken! – Gegenruf des Abg.

Brechtken SPD: Die kommt noch!)

Ich bitte Sie gleichzeitig: Lassen wir nicht nach, sondern
verstärken wir unsere gemeinsamen Anstrengungen! Unser
Ziel muß es sein – ja es ist eines unserer wichtigsten Zie-
le –, allen jungen Menschen in Baden-Württemberg einen
qualifizierten Ausbildungsplatz und einen aussichtsreichen
Start in das Berufsleben zu geben.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)

Wer heute nicht ausbildet, darf sich morgen über Fachkräf-
temangel nicht beklagen.

(Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: So ist es!)

Meine Damen und Herren, die Erfolge unserer gemeinsa-
men Arbeit können sich wahrlich sehen lassen. Baden-
Württemberg hat den Spitzenplatz bei den Patentanmel-
dungen. Wir haben den Spitzenplatz bei Forschungsaus-
gaben in Deutschland und Europa. Wir geben für For-
schung und Entwicklung soviel aus wie Niedersachsen und
Nordrhein-Westfalen zusammengenommen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU – Abg. Oettin-
ger CDU: Hört, hört! – Abg. Haas CDU: Aha! –
Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Und was ist

mit der Welt?)

Nach der neuesten Statistik aus Brüssel arbeiten 17,3 % al-
ler Beschäftigten in Baden-Württemberg im Hochtechno-
logiebereich. Das ist der Spitzenplatz aller Regionen in der
Europäischen Union.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP – Abg.
Kluck FDP/DVP: Hört, hört!)

Meine Damen und Herren, trotz dieser Erfolge dürfen wir
uns aber nichts vormachen: Der wirtschaftliche Struktur-
wandel wird weitergehen. Arbeitsplatzabbau in Branchen,
die davon bisher nicht betroffen waren, wird die Folge
sein. Wir haben derzeit auch große Sorgen: Ich nenne nur
Mannheim und Lörrach. Gerade deshalb bauen wir Baden-
Württemberg als Standort zukunftsträchtiger Branchen
weiter auf.

Unsere wirtschaftliche Kraft beruht auf der Stärke des
Fahrzeugbaus und seiner starken Zulieferindustrie, des Ma-
schinenbaus und der Elektrotechnik. Sie beruht aber längst
nicht mehr nur auf diesen Branchen. Die Dienstleistungs-
branche ist in den letzten Jahren insbesondere im unter-
nehmensnahen Bereich überdurchschnittlich gewachsen.

In vielen Bereichen moderner Technologien sind wir füh-
rend. Meine Damen und Herren, vor wenigen Jahren hatten
wir in Baden-Württemberg ein Unternehmen, das biotech-
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nische Produkte hergestellt hat. Derzeit gibt es bei uns
78 Firmen in der Biotechnologie, mehr als in jedem ande-
ren deutschen Land.

(Zuruf von der CDU: Gott sei Dank!)

Baden-Württemberg stellt mehr Multimedia-Preisträger als
jedes andere Bundesland. Eine starke Position haben wir
ebenso bei neuen Produktionstechniken, neuen Materialien,
in der Software, in der Mikrosystemtechnik, in der neuen
Energie- und Umwelttechnik. Wir haben alle Vorausset-
zungen, um in den Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhun-
derts vorne mit dabeizusein.

(Beifall bei der CDU und Abgeordneten der FDP/
DVP)

Meine Damen und Herren, die „Wirtschaftswoche“ titelte
am 30. Juli dieses Jahres auf der ersten Seite: „Deutsch-
lands Süden – die bessere Hälfte. Höheres Wachstum, bes-
sere Schulen, weniger Kriminalität, mehr Beschäftigung“.
Der „Stern“ schrieb über Baden-Württemberg und Bayern:
„Der Süden – das bessere Deutschland“. Meine Damen und
Herren, wo er recht hat, hat er recht.

(Beifall bei der CDU und Abgeordneten der FDP/
DVP)

Die Wissenschafts- und Forschungslandschaft Baden-Würt-
tembergs sucht ihresgleichen. Tüfteln, forschen, erfinden,
das war, aus der Not geboren, die Stärke unseres Landes
am Beginn der Industrialisierung. Das ist auch heute ein
Markenzeichen Baden-Württembergs.

Zukunftsoffensive Junge Generation: Mit der Privatisie-
rung von Landesvermögen haben wir in den letzten Jahren
insgesamt rund 2 Milliarden DM für Investitionen in Bil-
dung, Wissenschaft, Forschung, neue Technologien, zu-
kunftsweisende Infrastruktureinrichtungen und Existenz-
gründungen eingesetzt. Jede Region, jede Universität, jede
Fachhochschule, jede Berufsakademie, zahlreiche überbe-
triebliche Ausbildungsstätten des Handwerks haben davon
profitiert.

Wir mußten in den letzten Jahren im ordentlichen Haushalt
sparen wie noch nie. Dennoch konnten wir Investitionen
nicht vernachlässigen, weil wir dann zurückgefallen wären.
Deshalb starteten wir die Zukunftsoffensive Junge Genera-
tion mit der Sonderfinanzierung über Vermögensveräuße-
rungen, genauer gesagt durch Vermögensumschichtungen
in einen Bereich, der mittelfristig höhere Zinsen trägt, näm-
lich die Bildung unserer Kinder.

Diesen Weg werden wir in dieser Legislaturperiode mit der
Privatisierung von Anteilen an der Energie Baden-Würt-
temberg AG und einer neuen Zukunftsoffensive Junge Ge-
neration fortsetzen – ohne Hektik, sorgfältig geplant und
mit externer Beratung.

(Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Gegen wen
geht das?)

Unsere Maxime bei der anstehenden Privatisierung wird
sein: eine europaweit wettbewerbsfähige Energie Baden-
Württemberg AG, eine europaweit wettbewerbsfähige ba-
den-württembergische Energiewirtschaft, ein strategischer

und standortpolitischer Nutzen für unser Land und seine
Arbeitsplätze.

Wie bisher wird sich die wichtige Bedeutung von Mittel-
stand und Handwerk für die Ausbildung in der neuen Zu-
kunftsoffensive niederschlagen.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP – Abg.
Drautz FDP/DVP: Wunderbar!)

Einen Teil der Privatisierungserlöse werden wir aber – in
Abstimmung mit dem Landtag – in Fonds für Forschung
und Technologie, für Kultur und Bildung, jedenfalls für ge-
meinnützige Ziele, anlegen. So entsteht ein langfristiger
und nachhaltiger Nutzen für unser Land und seine Men-
schen.

Wir trennen uns von Teilen der öffentlichen Infrastruktur
des 20. Jahrhunderts und investieren mit den Erlösen in die
Infrastruktur des 21. Jahrhunderts.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)

Das ist zukunftsorientierte Politik für die junge Generation.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU und der FDP/
DVP)

Meine Damen und Herren, zur modernen Infrastruktur un-
seres Landes gehören auch die großen Leitprojekte wie
Stuttgart 21, Mannheim 21 und die neue Landesmesse.
Diese Projekte haben überregionale Bedeutung und natio-
nale und internationale Ausstrahlung.

(Zuruf des Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen)

Stuttgart 21 schafft schon in der Bauzeit 5 000 und später
Raum für weit über 20 000 Arbeitsplätze.

Mit der Landesmesse und der erstmaligen Förderung der
Regionalmessen wollen wir ein größeres Stück aus dem
Messemarkt für Baden-Württemberg herausschneiden, aus
einem Markt, der sich in der Bundesrepublik auf jährlich
16 Milliarden DM beläuft.

Wir bekennen uns zu diesen Projekten, denn wir wollen im
Konzert der europäischen Regionen

(Zuruf des Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen)

im kommenden Jahrhundert nicht die zweite, sondern die
erste Geige spielen.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)

Meine Damen und Herren, im Rahmen unserer Förderpro-
gramme unterstützen wir Städte und Regionen, die beson-
dere Probleme haben. Beispielsweise geben wir mit einem
„Impulsprogramm Mannheim“ ein Signal, um der zweit-
größten Stadt Baden-Württembergs bei der Bewältigung
ihrer Strukturprobleme und der landesweit höchsten Ar-
beitslosigkeit zu helfen.

Von der jeweiligen Stadt oder Region erwarten wir aller-
dings auch die Bereitschaft, die Gelder des Landes mit ei-
genen Mitteln zu ergänzen, wenn notwendig, auch aus der
Privatisierung kommunaler Beteiligungen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU und der FDP/
DVP – Abg. Drautz FDP/DVP: Sehr richtig!)
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Wir wollen nicht Subventionen verteilen, sondern Hilfe zur
Selbsthilfe geben.

Das gilt im übrigen auch für die Tourismusförderung. An-
gesichts der schwierigen Situation in den Kurorten und
Fremdenverkehrsgemeinden wollen wir die Fördermittel
von jährlich 30 Millionen DM auf 40 Millionen DM erhö-
hen:

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP – Abg.
Dr. Puchta SPD: Woher kommen die 10 Millio-

nen DM?)

25 Millionen DM für die Projektförderung und 15 Millio-
nen DM für die Pauschalförderung der Gemeinden. Zudem
setzen wir uns im Bundesrat gemeinsam mit Bayern für
Verbesserungen für unsere Heilbäder und Kurorte im
Rahmen der gesetzlichen Rentenversicherung ein.

(Zuruf des Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen)

Meine Damen und Herren, von zentraler Bedeutung für un-
ser Land ist sein Anschluß an die großen europäischen
Verkehrsmagistralen, gleichermaßen für Straße wie für
Schiene, für den Luftverkehr und die Wasserstraßen.

Wir haben bundesweit einen beispielhaft ausgebauten öf-
fentlichen Personennahverkehr. Wir werden ihn auch wei-
terhin mit 1,8 Milliarden DM im Jahr fördern. Zur Halbzeit
dieser Legislaturperiode ist der integrale Taktfahrplan in
Baden-Württemberg bereits auf drei Viertel aller Schienen-
strecken Realität.

Das Zugangebot bei uns wurde seit dem Zeitpunkt, zu dem
der Bund und die Bundesbahn die Aufgabe der Regiona-
lisierung auf die Länder übertragen haben, mit den glei-
chen Mitteln, die zuvor der Bund ausgegeben hat, um 25 %
ausgeweitet.

(Abg. Moser SPD: Vor allem auf der Gäubahn zwi-
schen Spaichingen und Stuttgart!)

Wir befahren mit Zügen im Nahverkehr zusätzlich 11 Mil-
lionen Kilometer im Jahr.

Meine Damen und Herren, wir brauchen den viergleisigen
Ausbau der Rheintalstrecke von Karlsruhe bis Basel, wir
brauchen die Fortführung der Hochgeschwindigkeitstrasse
Mannheim – Stuttgart über Ulm nach München, wir brau-
chen die Anbindung des Landes an das französische Hoch-
geschwindigkeitsnetz in Kehl und in Mannheim. Wir brau-
chen den weiteren Ausbau der A 5, der A 6, der A 8 und
der A 98 sowie der B 31 und der B 311.

(Abg. Seimetz CDU und Abg. Birzele SPD: Und
der B 10!)

– Ja, ich weiß, daß jeder ein regionales Projekt nennen
könnte. Für mich ist es am interessantesten, wenn ich von
seiten der SPD-Fraktion Wünsche zum Straßenbau höre.

(Abg. Dr. Puchta SPD: Gäubahn! – Zurufe von der
CDU)

Meine Damen und Herren, Sie haben alle Möglichkeiten –
alle Möglichkeiten! –, wenn Sie auf Bundesebene die Mi-

neralölsteuer erhöhen, die dadurch erzielten Gelder für den
Straßenbau einzusetzen. Dann könnten wir in jedem Kreis
eine Bundesstraße ausbauen.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP – Abg.
Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: So weit kommt es

noch! – Zuruf des Abg. Birzele SPD)

Wir sind eines der am stärksten belasteten Transitländer in
Europa.

(Abg. Mühlbeyer CDU: So ist es!)

Wir brauchen deshalb die Verkehrspolitik für ein Transit-
land, und wir brauchen vom Bund die Finanzausstattung
für die Verkehrspolitik eines Transitlandes.

(Abg. Mühlbeyer CDU: Sehr richtig!)

Meine Damen und Herren, wir haben in Baden-Württem-
berg für 5 Milliarden DM planfestgestellte Trassen, die
morgen früh begonnen werden könnten und für die sich die
Kommunalpolitiker aller Fraktionen in jedem Kreis einset-
zen. Wir haben ganze 300 Millionen DM Bundesmittel für
den Bundesfernstraßenbau. Hier könnten Sie, wenn Sie
Verbesserungen anbringen wollen, verbessern. Sie sollten
nicht den Autofahrer, den Pendler belasten, das Geld aber
in den allgemeinen Haushaltsausgleich oder in Sozialver-
sicherungssysteme stecken.

(Lebhafter Beifall bei der CDU und der FDP/DVP
– Zurufe der Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen

und Birzele SPD)

Meine Damen und Herren, den von der Bundesregierung
betriebenen Ausstieg aus der Kernenergie lehnt die Lan-
desregierung ab. Die Energieversorgung in unserem Land
beruht zu 60 % auf Kernkraft. Die ökologisch problemati-
sche Braunkohle wird bei uns zur Energiegewinnung nicht
eingesetzt. Meine Damen und Herren, hören Sie gut zu:
Deshalb liegen die Kohlendioxid-Emissionen je Einwohner
in Baden-Württemberg mit 7,6 Tonnen deutlich unter dem
Bundesdurchschnitt von 10,5 Tonnen.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP – Abg.
Döpper CDU: Hört, hört!)

Es leuchtet doch deshalb überhaupt nicht ein, weshalb aus-
gerechnet diejenigen Kraftwerke abgeschaltet werden sol-
len, die am wenigsten Dreck in die Luft blasen und die zu-
dem die sichersten Kernkraftwerke der Welt sind.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)

Meine Damen und Herren, es wäre ein Treppenwitz, müß-
ten wir künftig Strom aus Kernenergie aus anderen Län-
dern mit weniger sicheren Kraftwerken beziehen.

(Abg. Birk CDU: So ist es!)

Und noch eines: 40 000 Arbeitsplätze in Deutschland dür-
fen nicht mutwillig aufs Spiel gesetzt werden.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)

Meine Damen und Herren, zusammen mit Bayern werden
wir die Bedeutung der Kernenergie und der regenerativen
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Energien für den Energiemix auf einem internationalen
Kongreß herausarbeiten und darstellen.

(Zuruf des Abg. Jacobi Bündnis 90/Die Grünen)

Die angekündigten Energiekonsensgespräche dürfen nicht
an ökonomischen und ökologischen Realitäten vorbeige-
hen.

(Abg. Buchter Bündnis 90/Die Grünen: Jawohl!
Das machen wir!)

Alles muß auf den Tisch. Wenn über Kernkraft geredet
wird, dann muß auch über die künftige Kohlepolitik und
über die Förderung regenerativer Energien gesprochen
werden.

(Beifall bei der FDP/DVP und Abgeordneten der
CDU)

Meine Damen und Herren, das muß man sich einmal über-
legen: Das Subventionspaket für die heimische Steinkohle
beläuft sich zwischen 1998 und 2005 auf fast 70 Milliar-
den DM.

(Abg. Döpper CDU: Unerhört! – Abg. Jacobi Bünd-
nis 90/Die Grünen: Das haben wir alles schon drei-

mal gehört!)

Jetzt gehen wir bitte einmal von folgendem aus: Wenn nur
10 % dieser Mittel, also rund 7 Milliarden DM, für die För-
derung regenerativer Energien ausgegeben würden, könn-
ten wir binnen kurzer Frist gewaltige Fortschritte in For-
schung und Entwicklung sowie bei der Markteinführung
erzielen. Das, meine Damen und Herren von den Grünen,
wäre doch konkreter Umweltschutz, wie Sie ihn jetzt auf
Bundesebene verwirklichen könnten.

(Lebhafter Beifall bei der CDU und der FDP/DVP
– Abg. Jacobi Bündnis 90/Die Grünen: Jetzt muß
uns der Teufel schon über Umweltschutz beleh-

ren!)

Jahrelang haben die Bürger und die Wirtschaft Baden-
Württembergs pro Jahr 1 000 Millionen DM für den Koh-
lepfennig bezahlt.

(Abg. Walter Bündnis 90/Die Grünen: „Umwelt-
dialog“ sage ich da nur!)

– Das ist gerade der Umweltdialog, nämlich die Aufforde-
rung, daß Sie dort, wo Sie jetzt das Sagen haben, eine bes-
sere Politik für die Umwelt machen, meine Damen und
Herren.

(Beifall bei der FDP/DVP und Abgeordneten der
CDU – Abg. Kluck FDP/DVP: So ist es!)

Ich möchte über den Kohlepfennig reden. 1 000 Millio-
nen DM haben die Bürger Baden-Württembergs pro Jahr
gezahlt. Jetzt ist diese Belastung der Wirtschaft und der
Haushalte weg. Jetzt wollen Sie wieder mehr als diesen
Kohlepfennig einführen. Jetzt soll unter dem Deckmäntel-
chen „ökologische Steuerreform“ eine neue Steuer einge-
führt werden, die mit Umweltschutz überhaupt nichts zu
tun hat.

(Abg. Fleischer CDU: Furchtbar!)

Die Bürger lehnen sie ab, die Wirtschaft lehnt sie ab, und
selbst die Grünen – ich habe einige Zitate dabei – haben
keine Freude an dem, was sie angezettelt haben und was
jetzt dabei herausgekommen ist.

Nicht etwa Energie aus Kohle wird belastet, nein, Kohle
wird als einzige Energieart ausgenommen – das muß man
sich einmal vorstellen –,

(Beifall der Abg. Heiderose Berroth FDP/DVP)

obwohl aus Kohle die größte Umweltbelastung entsteht.

(Abg. Drautz FDP/DVP: Das ist ja unglaublich!)

Nein, Heizöl, Gas und Strom werden belastet. Das trifft im
übrigen am stärksten das Handwerk, den Mittelstand, die
Rentner, die Studenten,

(Abg. Heiderose Berroth FDP/DVP: Genau so ist
es!)

die nämlich alle keinen Ausgleich aus der Steuerentlastung
haben, die Sie angekündigt haben.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)

Sie werden also nur belastet.

(Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Das ist net-
tolohnbezogen!)

Meine Damen und Herren, dies hat weder mit einer ver-
nünftigen Umweltpolitik noch mit sozialer Gerechtigkeit
zu tun.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP – Zuruf:
Rotgrüne Wirtschaftspolitik ist es!)

Die Landesregierung hält am Energiemix fest. Wir entwik-
keln die regenerativen Energien im Land und werden dazu
Anfang nächsten Jahres einen umfassenden Bericht vorle-
gen. Daß sich die Ausgaben hierfür lohnen, zeigt die neue
Solarfabrik in Marbach, die das Land bei den Investitionen
nachhaltig unterstützen wird.

Meine Damen und Herren, ich sehe nicht, wie wir auf ab-
sehbare Zeit ohne Energiemix die ehrgeizigen Ziele der
Klimakonvention von Kyoto erfüllen könnten.

Sobald wir finanziell dazu in der Lage sind, werden wir
wieder Maßnahmen zur Altbausanierung ergreifen. Dies ist
umweltpolitisch und volkswirtschaftlich sinnvoll.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU und der FDP/
DVP)

Wir prüfen auch die Einführung einer eigenen Lotterie, de-
ren Erträge Umwelt- und Naturschutzprojekten zugute
kommen sollen.

(Beifall des Abg. Birk CDU)

Meine Damen und Herren, Baden-Württemberg hat vie-
le Stärken. Wir dürfen sie nicht verspielen, sondern wir
müssen sie ausbauen. Das gilt in ganz besonderem Maße
für die Bildungspolitik. Die moderne Betriebswirtschaft
spricht seit einigen Monaten viel von der „lernenden Orga-
nisation“ und vom „lernenden Unternehmen“.
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(Abg. Jacobi Bündnis 90/Die Grünen: Damit ist
aber nicht das Kabinett gemeint!)

Dies sollten wir uns auch als gesellschaftliches Ziel vor-
nehmen:

(Beifall der Abg. Heiderose Berroth FDP/DVP)

Wir in Baden-Württemberg wollen die „lernende Gesell-
schaft“ der Zukunft sein.

(Beifall bei der FDP/DVP – Zuruf des Abg. Dr.
Salomon Bündnis 90/Die Grünen)

Meine Damen und Herren, wir wollen die geistigen Kräfte,
das Wissen, die Kreativität und den Fleiß der Bürgerinnen
und Bürger mobilisieren und nutzen. Wir wollen diese Fä-
higkeiten voll und ganz zur Entfaltung bringen; denn die
Menschen mit ihren Fähigkeiten sind der Reichtum unseres
Landes.

(Zuruf des Abg. Jacobi Bündnis 90/Die Grünen)

In Baden-Württemberg stimmen die Rahmenbedingungen:
Wir haben ein bewährtes gegliedertes Schulsystem, das wir
Zug um Zug verbessert haben. Auf ideologische Bildungs-
experimente haben wir im Interesse unserer Kinder in die-
sem Land verzichtet.

(Beifall bei der CDU und Abgeordneten der FDP/
DVP)

Meine Damen und Herren, in der ersten Hälfte dieser Le-
gislaturperiode war es unser Hauptziel, die Bedingungen
für Lehren und Lernen an unseren Schulen deutlich zu ver-
bessern:

500 Millionen DM haben wir in den letzten zweieinhalb
Jahren für die Förderung der Erweiterung von Schulhaus-
bauten ausgegeben.

Wir sind dabei, alle Schulen mit einem multimediafähigen
Computer auszustatten.

Wir besetzen alle durch Pensionierung freiwerdenden Leh-
rerstellen wieder, und zwar seit 1991 und auch in Zukunft.

Insgesamt schaffen wir von 1991 bis zum Jahr 2001 über
5 100 zusätzliche Lehrerstellen.

Fast 3 200 zusätzliche Stellen haben wir seit 1994 für Stu-
dienreferendare geschaffen, und ab dem Jahr 2000 wird es
keine Wartezeit mehr für Referendare geben.

Die Mittel für Nebenlehrer und Krankheitsstellvertreter ha-
ben wir auf 61 Millionen DM aufgestockt, um dem Unter-
richtsausfall begegnen zu können.

Meine Damen und Herren, das alles ist Teil einer Bilanz,
die sich im Ländervergleich wahrlich mehr als sehen lassen
kann.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)

Jetzt gehen wir daran, den Schülerinnen und Schülern neue
Möglichkeiten des Lernens und den Schulen neue Mög-
lichkeiten des Lehrens und des Gestaltens zu eröffnen. Der
Schlüssel zur Qualitätssicherung in der Bildungspolitik

liegt in den Grundschulen. Darum werden wir an den
Grundschulen ab dem Schuljahr 2001/2002 mit dem flä-
chendeckenden Ausbau des Fremdsprachenunterrichts ab
der ersten Grundschulklasse beginnen.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP – Abg.
Dr. Reinhart CDU: Sehr gut! – Abg. Birzele SPD:
Das ist die nächste Legislaturperiode! Das erste

Vorhaben in der nächsten Legislaturperiode!)

An den Hauptschulen wollen wir die Ausbildungsfähigkeit
und die Betreuung aller Schülerinnen und Schüler verbes-
sern. Dazu dienen die Schulversuche „Impulse – Haupt-
schule“. Die Kooperation zwischen den Hauptschulen und
den Berufsschulen sowie mit den späteren Ausbildungsbe-
trieben werden wir ausbauen.

Leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler brauchen
auch eine intensivere Begleitung beim Übergang in die Be-
rufswelt. Damit dies gelingt, brauchen wir eine institutio-
nalisierte Zusammenarbeit aller an der beruflichen Bildung
Beteiligten vor Ort. Daneben sollen Jugendberufshelfer in
jedem Stadt- und Landkreis die jungen Menschen auf der
Suche nach dem richtigen Arbeitsplatz unterstützen und ih-
nen in der ersten Phase der beruflichen Ausbildung zur
Seite stehen. Das Land wird sich an den Kosten beteiligen.
Wir hoffen, daß die Arbeitsverwaltung und die Träger der
Berufsschulen ebenfalls hierzu bereit sind. Die ersten Ge-
spräche sind ausgesprochen ermutigend. Meine Damen und
Herren, wir lassen diesen Teil unserer jungen Generation
nicht hängen, dürfen ihn nicht hängenlassen.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)

An den Gymnasien setzen wir neben dem neunjährigen
auch auf den achtjährigen Bildungsgang als eine Regel-
form, und wir setzen auf die Neustrukturierung der Ober-
stufe. Wir wollen mehr Konzentration auf Schlüsselfächer
zum Erwerb der Studierfähigkeit.

Wir wollen eine Stärkung von Fremdsprachen und Natur-
wissenschaften. Wir wollen mehr selbständiges und inter-
disziplinäres Arbeiten.

Wir streben für diesen Weg eine Öffnungsklausel durch die
Kultusministerkonferenz an, denn wir wollen uns nicht auf
Kosten der Schüler, sondern zu ihrem Nutzen von anderen
abheben. Ich sage aber klipp und klar: Dies ist auch eine
Bewährungsprobe für die Kultusministerkonferenz. Wir
werden von ihrer Entscheidung unsere Haltung zu dieser
Konferenz abhängig machen.

(Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Was heißt
das? – Abg. Maurer SPD: Austreten!)

Wir wollen auch hier Wettbewerbsföderalismus und kein
institutionalisiertes Mittelmaß. Der Reformzug muß an
Tempo gewinnen. Wir brauchen in der Kultusministerkon-
ferenz mehr Antreiber und weniger Bremser, meine Damen
und Herren.

(Lebhafter Beifall bei der CDU und der FDP/DVP
– Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Genauer!)

Wir wollen mehr Selbstverantwortung für die Schulen und
geben ihnen dafür auch die Mittel, zum Beispiel mehr Ei-
genständigkeit beim Budget.



4463

Landtag von Baden-Württemberg – 12. Wahlperiode – 57. Sitzung – Mittwoch, 9. Dezember 1998

(Ministerpräsident Teufel)

Alle unsere Maßnahmen in der Schulpolitik, auch eine pra-
xisorientierte Lehrerausbildung, stehen unter der Zielset-
zung, Kinder und Jugendliche nach ihrer individuellen Be-
gabung und Befähigung möglichst optimal zu fördern und
zu fordern.

Meine Damen und Herren, mittelfristig streben wir die Bil-
dung eines Fonds an, aus dem begabte Studentinnen und
Studenten eine zielgenaue Förderung erhalten.

(Zuruf des Abg. Deuschle REP – Abg. Kuhn
Bündnis 90/Die Grünen: Was heißt das?)

Als einen ersten Schritt denke ich hier zum Beispiel an Sti-
pendien für Auslandssemester, an Promotionsstipendien,
ich denke auch an Habilitationsstipendien für Frauen als
Voraussetzung dafür, daß mehr Frauen auf Lehrstühle be-
rufen werden können.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)

Meine Damen und Herren, das System der dualen Berufs-
ausbildung funktioniert. Die Landkreise und Stadtkreise
unterhalten vorbildliche Berufsschulen. Wir haben in Ess-
lingen eine Akademie für die Fortbildung der Berufsschul-
lehrer eingerichtet.

Mit unseren Berufsakademien haben wir bundesweit eine
Vorreiterrolle gespielt. Wir werden die Studiengänge wei-
ter ausbauen, weil die Nachfrage sehr groß ist. Der Ausbau
der Berufsakademien wird ein Schwerpunkt der nächsten
Zukunftsoffensive Junge Generation sein, denn an diesen
Bildungseinrichtungen darf es keinen Numerus clausus ge-
ben,

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)

weil junge Leute von Berufsakademien hervorragende be-
rufliche Chancen haben.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)

Meine Damen und Herren, unsere Fachhochschulen genie-
ßen internationalen Ruf. Unsere Pädagogischen Hochschu-
len sind beispielhaft. Das gilt auch für unsere Universitä-
ten, die bei jedem Hochschultest mit besten Ergebnissen
abschneiden.

An Fachhochschulen und Berufsakademien schaffen wir in
enger Abstimmung mit der Wirtschaft insgesamt 3 000
neue Studienplätze. Am Ende dieser Legislaturperiode
wird Baden-Württemberg 40 % aller Studienanfängerplätze
an diesen beiden Hochschularten anbieten. Damit erfüllen
wir als erstes Land diese Forderung des Wissenschaftsra-
tes.

Den Solidarpakt mit den Universitäten, die Investitionen
aus der Zukunftsoffensive Junge Generation und die ge-
samte Hochschulreform verstehen wir bewußt als eine Pio-
nierarbeit. Dies ist gegenwärtig einmalig im Bundesgebiet.
Auch hier hat Baden-Württemberg die Nase vorn.

Unser Leitmotiv heißt: Mehr Freiheit wagen. Mehr Auto-
nomie, Eigenverantwortung, Leistungsorientierung, lei-
stungsbezogene Mittelvergabe, Wettbewerb und Internatio-
nalisierung sind die Schlüsselbegriffe.

Am Ende dieses großen Reformprojekts werden baden-
württembergische Universitäten stehen mit Studenten in in-
ternational konkurrenzfähigen Studiengängen, mit hoher
Anziehungskraft für die besten Wissenschaftler, mit her-
ausragenden Leistungen in Forschung und Lehre.

Ich bin ganz sicher: Damit geben wir ein Beispiel, an dem
sich zunehmend auch andere Länder in Deutschland orien-
tieren werden.

Für den Hochtechnologiestandort Baden-Württemberg ist
es geradezu eine Überlebensfrage, daß wir unsere Fähig-
keiten als Produzent und Anwender von modernster Infor-
mations- und Kommunikationstechnik und in den neuen
Medien voll und ganz zur Geltung bringen. Unsere Landes-
initiative „Baden-Württemberg media“ im Gesamtvolumen
von über 500 Millionen DM wird deshalb einen Schwer-
punkt unserer Politik in der zweiten Hälfte der Legislatur-
periode bilden.

Meine Damen und Herren, aus Wissen müssen Produkte
entstehen, aus Produkten Verkaufserfolge, aus Verkaufser-
folgen Erträge, aus Erträgen Steuern, und aus den Steuern
müssen wir in einem Schließen des Kreislaufs wieder For-
schungs- und Bildungseinrichtungen finanzieren können.

(Abg. Brechtken SPD: Die Welt ist eine Scheibe!)

Meine Damen und Herren, deshalb brauchen wir Netzwer-
ke, deshalb intensivieren wir Austausch und Kontakte von
Bildungseinrichtungen, Wissenschaft und Forschung, bau-
en wir Barrieren ab und internationale Partnerschaften auf.
Wenn Sie gestern beispielsweise an dem Kongreß auf dem
Killesberg teilgenommen hätten, Herr Kollege Brechtken,

(Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Er hatte doch
Fraktionssitzung!)

würden Sie das unterstützen und hier keine Zwischenrufe
machen. Dort ist nämlich genau das gefordert worden, was
wir in Baden-Württemberg bereits realisieren.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)

Meine Damen und Herren, ohne Kommunikation keine In-
novation. Deshalb bringen wir Wissenschaft, Wirtschaft,
Politik und Gesellschaft zusammen.

Unser Ziel ist auch, daß sich junge Wissenschaftler, For-
scher und Ingenieure selbständig machen und eigene Fir-
men aufbauen. Wir stehen in Deutschland nicht vor einer
neuen Gründerzeit, wir sind bereits mitten in dieser neuen
Gründungsphase. Und wir in Baden-Württemberg wollen
an der Spitze dieser Entwicklung bleiben.

Deshalb investieren wir in unsere Existenzgründungsin-
itiative 100 Millionen DM aus der Zukunftsoffensive Junge
Generation. Deshalb erhöhen wir den erfolgreichen Risiko-
kapitalfonds bei der bundesweit einzigartigen Mittelständi-
schen Beteiligungsgesellschaft um über 30 %. Deshalb
sind unsere Hochschulen flächendeckend dabei, das Thema
„Existenzgründung und Unternehmensführung“ in zahlrei-
chen Studiengängen zu verankern.

(Beifall des Abg. Drautz FDP/DVP)
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Deshalb richten wir Gründerverbünde in Campusnähe ein.
Und deshalb haben wir vor wenigen Monaten einen „Fonds
für Chancenkapital“ mit 100 Millionen DM gestartet.

Meine Damen und Herren, ich habe 27 Firmen in Baden-
Württemberg angeschrieben und um Beteiligung an diesem
Fonds gebeten. Ich habe 24 Zusagen bekommen. Wir ha-
ben jetzt mit 5 Millionen DM Landesmitteln einen Fonds
für Chancenkapital mit 100 Millionen DM auflegen kön-
nen – ein großartiges Beispiel für die Zusammenarbeit von
Wirtschaft und Politik.

(Lebhafter Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)

Auch für die zweite Hälfte dieser Legislaturperiode gilt:
Baden-Württemberg wappnet sich für die Zukunft. Wir tun
etwas für die Arbeitsplätze im 21. Jahrhundert. Gefährlich
sind nicht die, die etwas unternehmen und etwas wagen.
Gefährdet sind die, die stehenbleiben. Deshalb können wir
uns in Baden-Württemberg weder Unternehmerfeindlich-
keit noch Technikfeindlichkeit leisten.

(Lebhafter Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)

Meine Damen und Herren, Zeiten weitreichender Verände-
rungen, wie wir sie derzeit erleben, lassen alte Sicherheiten
schwinden. Aber das Bedürfnis der Menschen nach Sicher-
heit bleibt bestehen. Es ist deshalb die Aufgabe einer ver-
antwortungsbewußten Politik, den Menschen inmitten die-
ser Veränderungen neue Sicherheiten anzubieten, die sie
befähigen, neue Herausforderungen an sie selbst und an die
gesamte Gesellschaft zu meistern. Dazu brauchen die Bür-
ger die Hilfe ihres Staates. Aber der Staat braucht auch
wieder die Hilfe seiner Bürger. Wer bekommt, der sollte
auch geben.

Den Gedanken von Helmut Schmidt und Hans Küng, zu-
sätzlich zu dem Katalog der Menschenrechte auch einen
Katalog der Menschenpflichten zu formulieren, halte ich
auch in dieser Hinsicht für einen ausgesprochen wichtigen
Ansatz.

(Beifall bei der CDU und Abgeordneten der FDP/
DVP)

Meine Damen und Herren, wir brauchen Menschen, die
sich ihren Mitmenschen zuwenden. Wir brauchen nicht
Einwohner, Verbraucher, Zuschauer, sondern Bürger, die
sich engagieren, die ihre Talente und Begabungen, ihre Le-
benserfahrung und Berufserfahrung ehrenamtlich in den
Dienst der Mitbürger und der Gemeinschaft stellen.

Wir brauchen einen Staat, der seinen Bürgern etwas zu-
traut. Aus Betroffenen Beteiligte machen, eine aktive Bür-
gergesellschaft – das ist unser Leitbild.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP – Abg. Ja-
cobi Bündnis 90/Die Grünen: Deswegen müssen

wir auch Volksbegehren einfacher machen!)

Ich bin überzeugt, daß wir in Baden-Württemberg dafür
gute Voraussetzungen haben. Wir haben eine lebendige
Vereinskultur. Etwa 40 % unserer Bürgerinnen und Bürger
üben ein Ehrenamt aus oder engagieren sich in vielfältiger
Weise für das Gemeinwohl; auch viele junge Menschen

sind dabei. Ich spreche ihnen für diesen Dienst an der Ge-
meinschaft, ob in Vereinen oder Verbänden, in Kirchen
und Parteien, in Kammern und Gewerkschaften oder an-
derswo, den herzlichen Dank der Landesregierung aus.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU und der FDP/
DVP)

Meine Damen und Herren, erfreulich ist auch, daß sich vie-
le Bürger und Gemeinden im Rahmen der lokalen Agen-
da 21 mit Ideenreichtum und Kreativität für einen verant-
wortlichen Umgang mit Energie einsetzen. Wir brauchen
noch mehr Gemeinsinn und Menschen, die „ein Gewissen
für das Ganze“ haben, wie es Eduard Spranger formuliert
hat.

Die Landesregierung wird deshalb die Schaffung von Netz-
werken und Beratungsstellen für Ehrenamt und bürger-
schaftliches Engagement anstoßen. Wir brauchen „Börsen“
für Angebot und Nachfrage. Wir werden mit den kommu-
nalen Landesverbänden über die Verwirklichung dieser
Ideen sprechen. Die Ehrenamtsbüros, die an einigen Mo-
dellstandorten unter diesem oder einem anderem Na-
men eingerichtet worden sind, sind ein vielversprechender
Schritt.

Zum Zusammenhalt in unserer Gesellschaft tragen in ganz
entscheidendem Maße auch Kunst und Kultur bei. Deshalb
wird die Landesregierung trotz aller Sparzwänge alles dar-
ansetzen, die Förderung von Kunst und Kultur auf dem er-
reichten hohen Niveau fortzusetzen.

(Beifall bei der FDP/DVP und Abgeordneten der
CDU)

Wir geben in unserem Landeshaushalt jährlich 630 Millio-
nen DM für die Förderung von Kunst und Kultur aus. Ri-
chard von Weizsäcker hat recht: „In Wahrheit gibt es keine
überzeugende Politik und keine gesunde Ökonomie ohne
Kultur.“

In Karlsruhe wird ein Museum für Neue Kunst entstehen,
in dem wichtige Privatsammlungen aus dem Land präsen-
tiert werden. Ich danke den Leihgebern und Stiftern für ih-
re Großzügigkeit.

Die Einrichtung einer neuen Kulturstiftung Baden-Würt-
temberg, deren Kapital von privaten Geldgebern mit aufge-
bracht werden soll, ist ein Ziel, das wir uns über diese Le-
gislaturperiode hinaus vornehmen. Meine Damen und Her-
ren, gerade in Zeiten knapper Kassen wird es zunehmend
wichtig, für das Engagement von kunst- und kultursinnigen
Privatpersonen und Unternehmen zu werben und es beglei-
tend zu unterstützen.

Im Jahr 2000 wird die Landesregierung einen hochkarätig
besetzten internationalen Kulturkongreß einberufen. In sei-
nem Mittelpunkt soll die Frage nach der Zukunft unserer
Kultur und Zivilisation stehen. Dafür wollen wir intellektu-
ell brillante Köpfe und herausragende Künstler und Litera-
ten aus dem In- und Ausland gewinnen.

Meine Damen und Herren, die Stärkung des Ehrenamts ist
uns ein besonderes Anliegen. Wir wollen dem auch in der
Verfassung durch eine Staatszielbestimmung Rechnung
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tragen. Die Schwerpunkte sehe ich dabei in der Förderung
von Sport, Kultur und Jugendarbeit.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU und der FDP/
DVP)

Damit setzen wir ein Zeichen der Ermutigung für viele
Menschen, die mit ihrer Arbeit und ihrem Engagement un-
ser Gemeinwesen um vieles reicher und menschlicher ma-
chen.

Meine Damen und Herren, der amerikanische Wirtschafts-
Nobelpreisträger Becker sagt: „75 % des weltweit notwen-
digen Kapitals ist nicht Sachkapital, sondern Humankapi-
tal.“ Die Familien sind aber die wichtigsten Investoren in
dieses Humankapital. Die ganze Gesellschaft ist auf die
Leistung der Familien angewiesen.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP – Zuruf
des Abg. Dr. Hildebrandt Bündnis 90/Die Grünen)

Die Leistungen der Familien sind für Staat und Wirtschaft
viel zu selbstverständlich.

Der deutsche Sozialstaat ist zuwenig zukunftsorientiert.
Die Sozialpolitik darf nicht nur auf zwei Generationen, sie
muß auf drei Generationen bezogen und zusammenhän-
gend sein.

(Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Liest Ihre
Reden eigentlich immer noch jemand durch? –

Abg. Maurer SPD: Und prüft sie auf Wahrheit?)

Das scheint mir notwendig zu sein.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)

Meine Damen und Herren, Kindererziehung, Pflege von
Angehörigen, Hausarbeit sind nicht nur unverzichtbar, son-
dern sie machen auch einen erheblichen Teil des Sozialpro-
dukts aus, ohne daß sie adäquat erfaßt sind und bewertet
werden.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP – Abg.
Heiderose Berroth FDP/DVP: Achtet unsere Frau-

en!)

Die Wahrnehmung von Elternverantwortung für die Kinder
erfordert eine Anerkennung dieser Erziehungsleistung und
dieser Sozialisationsleistung. Die Familie ist der primäre
Lernort. Niemand trägt mehr zum Zusammenhalt in unse-
rer Gesellschaft bei als die Familien. Deshalb verstehen wir
Baden-Württemberg als Land der Familien.

(Vereinzelt Beifall bei der CDU und der FDP/DVP
– Zuruf des Abg. Nagel SPD)

Baden-Württemberg leistet Vorbildliches für die Familien.
Meine Damen und Herren, im kommenden Jahr werden
wir 628 Millionen DM für die Kinderbetreuungseinrichtun-
gen im Land aufbringen.

(Zuruf des Abg. Drexler SPD)

Das ist mehr als doppelt soviel wie zu Beginn dieses Jahr-
zehnts.

Wir haben eine Vollversorgung bei den Kindergartenplät-
zen – dank der Leistung unserer Gemeinden und Kirchen-
gemeinden.

(Zuruf von der CDU: Jawohl!)

Meine Damen und Herren, der Erfinderkönig, der Erfinder,
der beim Deutschen Patentamt in München die meisten Pa-
tente angemeldet hat, unser Landsmann Artur Fischer,

(Abg. Drexler SPD: Wie heißt das? „König“?)

hat recht, wenn er sagt:

Im Kindergarten und in der Schule müssen wir anfan-
gen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU und der FDP/
DVP – Zuruf des Abg. Dr. Salomon Bündnis 90/

Die Grünen)

Kinder haben

– sagt er weiter –

eine sehr rege Phantasie, und dieser ihnen angeborene
Schatz muß wieder zutage gefördert werden. Er darf
durch Wissensvermittlung allein nicht zugrunde gehen.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP – Abg.
Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: „fischertechnik“!)

Meine Damen und Herren, das erfolgreiche Reihenhaus-
bauprogramm für Familien mit Kindern ist unsere Erfin-
dung. Auch der Landesfamilienpaß und das Programm
„Mutter und Kind“ kommen als landeseigene Leistungen
Familien und Alleinerziehenden zugute.

(Abg. Drexler SPD: Die Erhöhung des Kinder-
gelds!)

Dasselbe gilt für das Landeserziehungsgeld. Wir werden es
weiterführen, und auch wir werden die Einkommensgrenze
nach oben anpassen, sobald der Bund dies für das Bundes-
erziehungsgeld beschließt.

(Beifall bei der CDU und Abgeordneten der FDP/
DVP)

Aber, meine Damen und Herren, leider gibt es das Landes-
erziehungsgeld nur in Ländern, die von der Union regiert
sind.

(Beifall bei der CDU und Abgeordneten der FDP/
DVP – Abg. Jacobi Bündnis 90/Die Grünen: Sol-

len wir es den anderen jetzt auch noch zahlen?)

Wir setzen das Zehn-Punkte-Programm einer zukunftsori-
entierten Frauenpolitik, das die Frauenbeauftragte der Lan-
desregierung vorgestellt hat, Zug um Zug um.

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wollen wir weiter
verbessern. Das neue Kindergartengesetz schafft Anreize
für verlängerte Öffnungszeiten und für Ganztagseinrich-
tungen. Die Grundschule wird über Betreuungsangebote el-
tern- und familienfreundlicher. Auch Kernzeitenbetreuung
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und Horte sind kontinuierlich ausgebaut worden und wer-
den weiter ausgebaut –

(Zuruf des Abg. Dr. Salomon Bündnis 90/Die Grü-
nen)

meine Damen und Herren, eine permanente Steigerung in
den letzten Jahren, Jahr für Jahr.

Bei der Teilzeitarbeit gehen wir mit gutem Beispiel voran.

(Abg. Jacobi Bündnis 90/Die Grünen: In der Re-
gierung!)

Seit 1992 hat sich die Zahl der Teilzeitbeschäftigten des
Landes von 55 000 auf 64 000 erhöht. Über 25 % der Lan-
desbediensteten sind Teilzeitbeschäftigte. Das ist ein Spit-
zenwert weit und breit, das Doppelte des Angebots an Teil-
zeitarbeitsplätzen in der Wirtschaft.

(Zurufe der Abg. Jacobi und Dr. Salomon Bünd-
nis 90/Die Grünen)

Ich glaube, das ist wirklich konkrete Politik für die Famili-
en.

(Oh-Rufe von der SPD)

Meine Damen und Herren, Baden-Württemberg wird in-
itiativ werden und eine eigenständige Altersversorgung für
Frauen anstoßen,

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)

die der Kindererziehung besonderes Gewicht beimißt. Kin-
dererziehung ist die wichtigste Aufgabe, die es gibt. Müt-
ter, die Erziehungsarbeit geleistet haben, dürfen daher im
Alter nicht im Stich gelassen werden.

Meine Damen und Herren, in unserem Land leben Men-
schen aus unterschiedlichen Kulturen. Baden-Württemberg
hat im Vergleich zu anderen Ländern einen überdurch-
schnittlich hohen Ausländeranteil. Das gute Miteinander
von Ausländern und Deutschen gehört zu den wichtigen
Grundlagen des Zusammenhalts in unserem Land. Für die
Landesregierung steht fest: Niemand wird in diesem Land
diskriminiert, wenn er einen anderen Paß als den deutschen
hat. Wer Jahre hier lebt und sich integriert, dem bieten wir
die Einbürgerung an. Er kann deutscher Staatsbürger mit
allen Rechten und Pflichten gegenüber unserem Land wer-
den. Die pauschale Gewährung der doppelten Staatsbürger-
schaft ist aber ein falsches Signal. Deshalb lehnen wir sie
ab, und zwar tun das beide Koalitionspartner.

(Beifall bei der CDU und Abgeordneten der FDP/
DVP)

Meine Damen und Herren, die doppelte Staatsbürgerschaft
schafft zweierlei Maß

(Unruhe)

und gefährdet die Integration.

Handlungsfähige Kreise, Städte und Gemeinden schaffen
die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Grundlagen
unseres Gemeinwesens. Die Kommunen sind der Ort, wo
sich bürgerschaftliches Engagement und Gemeinsinn ent-

falten. Wir sehen uns in der Pflicht, Kreisen, Städten und
Gemeinden im Rahmen der Verfassung und unserer Mög-
lichkeiten bei der Bewältigung ihrer Aufgaben zu helfen.
Kommunalpolitik ist für mich so wichtig wie Landespoli-
tik.

(Beifall bei der CDU – Oh-Rufe von der SPD)

Meine Damen und Herren, aus Pflicht und Überzeugung
unterstützen wir die Städte, Kreise und Gemeinden sowie
die hauptamtlichen und die vielen ehrenamtlichen Verant-
wortungsträger. Wir haben einvernehmlich – ich halte das
für eine große Leistung – eine Neuordnung des Finanzaus-
gleichs zustande gebracht. Das war eine Kunst in einer Zeit
knapper Kassen und damit automatisch stärkerer Vertei-
lungskämpfe. Die Einigung wäre nicht zustande gekom-
men, wenn die Landesregierung nicht auf Punkt und Kom-
ma mit der Rückzahlung überzahlter Anteile der Kommu-
nen im Länderfinanzausgleich Wort hielte. Im Verhältnis
zwischen Land und Kommunen muß es gerecht zugehen.
Ich danke allen, die zum Zustandekommen des neuen Fi-
nanzausgleichs beigetragen haben.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU und der FDP/
DVP)

Meine Damen und Herren, wir haben überflüssige Stan-
dards abgebaut und mehr Freiräume für die Kommunen ge-
schaffen. Im Bund haben wir durchgesetzt, daß die Kom-
munen als Ausgleich für die wegfallende Gewerbekapital-
steuer eine angemessene und grundgesetzlich verbriefte
Beteiligung an der Umsatzsteuer, einer weitgehend kon-
junkturunabhängigen Steuer, erhalten.

Im Gemeindewirtschaftsrecht werden wir den Kommunen
mehr Freiraum und Eigenverantwortung geben.

Meine Damen und Herren, unsere Städte, Gemeinden und
Kreise haben eine erfolgreiche Konsolidierungspolitik be-
trieben. Sie haben mit 1 521 DM die geringste Pro-Kopf-
Verschuldung im Vergleich der westlichen Länder. Der
Bundesdurchschnitt aller Kommunen liegt fast 50 % über
dem baden-württembergischen Durchschnitt.

Meine Damen und Herren, wir werden die Organisation
der Regionalverbände neu regeln und eine Lösung finden,
die den unterschiedlichen Verhältnissen in den zwölf Re-
gionen des Landes Rechnung trägt. Auf keinen Fall wollen
wir allen Regionen ein einheitliches Konzept aufdrängen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU)

Wir brauchen die Regionalplanung in Zukunft aber auch
als sinnvolle Verknüpfung von staatlicher Raumordnung
mit Landesplanung und kommunaler Bauleitplanung, und
wir werden am Grundsatz der kommunal verfaßten Regio-
nalplanung festhalten; denn bei uns im Land hat kommuna-
le Selbstverwaltung einen hohen Stellenwert.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)

Meine Damen und Herren, neue Wege gehen wir vor Ort
bei der Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit. Wir brin-
gen Arbeitsverwaltung, Kommunen und Betriebe zusam-
men. In Kürze werden wir Modellprojekte zum Kombilohn
starten. Durch ein Einstiegsgeld schaffen wir Anreize für
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die Übernahme von Sozialhilfeempfängern in feste Be-
schäftigungsverhältnisse. Eine Anschubfinanzierung für
Arbeit ist allemal besser als die Dauerfinanzierung von Ar-
beitslosigkeit.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)

Meine Damen und Herren, wir setzen uns für eine Pau-
schalierung der Sozialhilfeleistungen ein, die bisher am
Widerstand der SPD im Bundesrat gescheitert ist.

(Zuruf des Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen)

Es ist erfreulich, daß dieser Punkt jetzt im Koalitionsver-
trag der neuen Regierungsparteien im Bund enthalten ist.

(Zuruf des Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen)

Das ist neben vielen Schritten in die falsche Richtung we-
nigstens einer in die richtige Richtung. Hoffentlich wird er
bald getan.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP – Unruhe
bei der SPD – Zuruf des Abg. Weimer SPD)

– Ja, meine Damen und Herren, vor drei Monaten waren
Sie noch nicht auf diesem Trip.

Die Landesregierung hat die innere Sicherheit immer auch
als gesellschaftliche Aufgabe ersten Ranges verstanden, im
Sinne der Prävention und im Sinne des Schutzes der Opfer.
Denn es sind gerade die sozial Schwächeren, die in beson-
derem Maß von Verbrechen betroffen sind. Ich danke un-
seren Polizeibeamten, den Sozialarbeitern und den vielen
Ehrenamtlichen in der offenen Jugendarbeit, in Vereinen
und Kirchen für ihre wertvolle Arbeit.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)

Ich danke unseren Bürgerinnen und Bürgern für ihre
Rechtstreue und für die Achtung vor dem Leben und dem
Eigentum der Mitbürger. Ihnen allen ist es zu verdanken,
daß ich als einziger Ministerpräsident vor das Parlament
treten und sagen kann: Die Bürger leben nirgendwo siche-
rer als in Baden-Württemberg. Wir sind das Land mit der
niedrigsten Kriminalität.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP – Abg.
Birzele SPD: Richtig! Seit 1994!)

Unsere Politik hat dazu beigetragen, von der kommunalen
Kriminalprävention, der stärkeren Präsenz der Polizei über
die Verkürzung der Strafverfahren, die ereignisunabhän-
gigen Kontrollen bis hin zur Sicherheitskooperation von
Bundesgrenzschutz und Landespolizei.

(Unruhe)

Meine Damen und Herren, ich weiß nicht, was es an einer
so erfolgreichen Politik auszusetzen gibt. Baden-Württem-
berg ist das sicherste Land, meine Damen und Herren.

(Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Da gibt es
gar nichts auszusetzen!)

Für uns gilt der Grundsatz: Wir sind solidarisch mit den
Opfern, wir sind hart gegenüber Straftätern, wir setzen das
Recht durch.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP – Demon-
strativer Beifall des Abg. Brechtken SPD)

Deshalb wehren wir uns auch gegen die strafrechtliche
Verharmlosung angeblicher Bagatelldelikte unter dem
Tarnwort „bürokratiearme Bestrafung“ wie im rotgrünen
Koalitionsvertrag von Bonn. Mit dieser Landesregierung
wird es das nicht geben! Straftaten bleiben Straftaten, egal,
wie häufig sie im Alltag vorkommen.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)

Wir geben der Polizei auch die Mittel an die Hand, die sie
braucht, um Verbrechen zu bekämpfen und um die öffent-
liche Ordnung aufrechtzuerhalten.

(Lachen bei der SPD – Zuruf des Abg. Brinkmann
SPD)

Meine Damen und Herren, eine leistungsgerechte Besol-
dung der Polizei werden wir sicherstellen und die Um-
wandlung von jährlich 450 Stellen des mittleren Dienstes
in Stellen des gehobenen Dienstes bis zum Jahr 2005 fort-
führen. Den Stellenanteil der Polizeihauptmeister innerhalb
des mittleren Polizeivollzugsdienstes werden wir von 1999
bis 2002 um jährlich 2,5 % anheben.

(Abg. Weimer SPD: Schneller!)

Wir werden bei der Ausstattung der Polizei mit techni-
schen Mitteln einen klaren Investitionsschwerpunkt setzen.
Unser vorrangiges Ziel hierbei sind die Vernetzung aller
Dienststellen mit EDV, der Einsatz digitaler Funktechnik
und die Modernisierung des Fuhrparks. Wir stellen hierfür
ein mehrjähriges „Technik-Zukunftsprogramm für die Poli-
zei“ auf und beginnen damit bereits im nächsten Nach-
tragshaushaltsplan.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP – Zuruf
des Abg. Jacobi Bündnis 90/Die Grünen)

Meine Damen und Herren, Baden-Württemberg muß auch
in Zukunft das Land sein, in dem die Menschen am sicher-
sten leben.

Baden-Württemberg ist eine europäische Kernregion. Die
Hälfte unserer Exporte geht in Länder der Europäischen
Union. Die europäische Integration ist uns ein natürliches
Anliegen, weit über unsere wirtschaftlichen Interessen hin-
aus. Wir sind dabei, wo die europäischen Entscheidungen
fallen, und bauen aktiv am gemeinsamen europäischen
Haus mit.

Die Europäische Union steht vor großen Aufgaben, die von
historischer Bedeutung sind. Die Osterweiterung ist eine
politische Herausforderung, aber unumgänglich, um den
Frieden in Europa dauerhaft zu sichern.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU und der FDP/
DVP – Zuruf des Abg. Dr. Salomon Bündnis 90/

Die Grünen)

Wir setzen uns für ein Europa der Vielfalt ein. Die Identität
und der eigenständige Charakter der deutschen Länder und
der europäischen Regionen dürfen nicht verlorengehen.
Subsidiarität muß zum Leitmotiv Europas werden. Europa
muß von unten nach oben aufgebaut werden.
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(Abg. Jacobi Bündnis 90/Die Grünen: Jetzt mal
was Neues!)

Meine Damen und Herren, eine wichtige Forderung aus der
Sicht unseres Landes ist, daß sich die EU-Förderprogram-
me strikt an den EU-Kompetenzen orientieren. Ich trete da-
für ein, daß sich die Europäische Union bei der Mittelver-
gabe auf wirklich bedürftige Regionen konzentriert. Im
Gegenzug darf die EU dann aber uns nicht verbieten, in
unserem eigenen Land mit unseren eigenen Mitteln die
Förderprogramme aufzulegen, die wir für notwendig hal-
ten.

(Beifall bei der CDU und Abgeordneten der FDP/
DVP)

Meine Damen und Herren, die Währungsunion wurde er-
folgreich auf den Weg gebracht. Die D-Mark ist stabil, und
wir brauchen einen ebenso stabilen Euro.

(Abg. König REP: Den brauchen wir nicht!)

Dafür wurden alle Voraussetzungen geschaffen durch die
Einhaltung der Maastricht-Kriterien, durch die Begrenzung
der Neuverschuldung, durch einen Stabilitätspakt auf Dau-
er und durch eine völlig unabhängige europäische Noten-
bank. Meine Damen und Herren, deshalb sagen wir ent-
schieden nein zu den abenteuerlichen Versuchen des neuen
Bundesfinanzministers,

(Zuruf des Abg. Dr. Salomon Bündnis 90/Die Grü-
nen)

die Bundesbank und die Europäische Notenbank unter
Druck zu setzen und damit ihre Unabhängigkeit zu unter-
graben.

(Lebhafter Beifall bei der CDU und der FDP/DVP
– Zurufe von der SPD und vom Bündnis 90/Die

Grünen – Glocke des Präsidenten)

Wir brauchen dringend einen nationalen Stabilitätspakt, in
dem die Verantwortlichkeiten für die Einhaltung der Maas-
tricht-Kriterien innerhalb Deutschlands klar geregelt sind.
Baden-Württemberg ist nicht bereit, sich an etwaigen Straf-
zahlungen zu beteiligen, wenn der Bund oder andere Län-
der ihre finanzpolitischen Hausaufgaben nicht machen.

(Beifall bei der CDU und Abgeordneten der FDP/
DVP)

Meine Damen und Herren, die Landesregierung sieht die
Agenda 2000 als wichtige Diskussionsgrundlage für die
notwendige innere Reform und für die Osterweitung der
Europäischen Union. Zu den vorgesehenen radikalen Ein-
schnitten in der Landwirtschaftspolitik sagen wir aber aus-
drücklich nein.

(Abg. Dr. Salomon Bündnis 90/Die Grünen: Das
ist klar!)

Sie würden dazu führen, daß viele hundert bäuerliche Be-
triebe in unserem Land in den Ruin getrieben würden.

(Zuruf von den Republikanern: Das sind sie doch
jetzt schon!)

Unseren Landwirten drohen Einkommensverluste von
durchschnittlich 10 %; das sind 200 Millionen DM pro
Jahr. Die EU-Vorschläge machen die Auszahlung der Ein-
kommensbeihilfen nicht einfacher, sondern wesentlich
komplizierter. Dies kann nicht der Sinn einer Reform sein.

Deshalb wird sich die Landesregierung weiterhin mit allem
Nachdruck dafür einsetzen, daß die Vorschläge der Kom-
mission zur Landwirtschaftspolitik verändert werden.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU und der FDP/
DVP – Abg. Göbel CDU: Jawohl!)

Unsere Landwirte dürfen aber auch nicht durch unausgego-
rene Steuerpläne der eigenen Bundesregierung zusätzlich
unter Druck gesetzt werden.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU und der FDP/
DVP – Zuruf des Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grü-

nen)

Unsere landwirtschaftlichen Familienbetriebe müssen auch
in Zukunft eine Existenzgrundlage haben. Wir fordern des-
halb die Fortführung der Milchquotenregelung über das
Jahr 2000 hinaus ohne Aufstockung der Quote. Beim Rind-
fleisch wollen wir endlich den Anteil am Prämienvolumen,
der unseren Landwirten aufgrund ihrer Produktionsanteile
zusteht.

Bei der Verteilung der direkten Einkommenshilfen müssen
die Länder künftig eigene Zeichen setzen können. Sie wis-
sen am besten, wo die Gelder am dringendsten gebraucht
werden und wo sie am wirksamsten eingesetzt werden kön-
nen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU und der FDP/
DVP)

Wir brauchen dafür einen Teil der Mittel, die bisher für
eine ineffiziente Agrarpolitik in Europa ausgegeben wur-
den.

Meine Damen und Herren, wir haben über den Ausschuß
der Regionen einen Antrag eingebracht, der die Fortent-
wicklung der Europäischen Union zu einer ökologischen
Union zum Ziel hat. Ich erwarte, daß der Ausschuß der Re-
gionen meinem Antrag zustimmen wird. Baden-Württem-
berg setzt damit einen wichtigen Baustein für die Zukunft
des Hauses Europa.

(Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Was?)

Als Verlagsstandort Nummer 1 in Deutschland wendet sich
Baden-Württemberg gegen den von der EU-Kommission
geplanten Anschlag auf die Buchpreisbindung.

(Beifall der Abg. Heiderose Berroth FDP/DVP –
Zuruf des Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen)

Wir werden unseren ganzen Einfluß beim Bund und auf
europäischer Ebene geltend machen, um die Buchpreisbin-
dung und damit die kulturelle und literarische Vielfalt zu
erhalten.

Meine Damen und Herren, Baden-Württemberg wird auch
in Zukunft seinen Beitrag zur europäischen Einigung lei-
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sten. Dieses Europa darf sich nicht weiter von den Bürge-
rinnen und Bürgern entfernen. Es dürfen nicht alle anderen
Ziele dem freien Wettbewerb untergeordnet werden. Euro-
pa muß mehr sein. Es muß erlebbar und verstehbar sein.
Deshalb treten wir für ein föderalistisches Europa ein, in
dem auch die Interessen Baden-Württembergs gewahrt
bleiben. Deswegen brauchen wir eine europäische Charta.
Weil es keine Verfassung gibt, brauchen wir ein verfas-
sungsähnliches Dokument, in dem die Kompetenzen nach
dem Subsidiaritätsprinzip fest verankert werden. Die euro-
päische Zukunft liegt jedenfalls nicht im Zentralismus, son-
dern in der Vielfalt.

Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen,
bis zur Jahrtausendwende sind es nicht einmal mehr 400
Tage.

(Beifall des Abg. Maurer SPD – Abg. Kuhn Bünd-
nis 90/Die Grünen: Das stimmt! Präzise Analyse!

– Abg. Brechtken SPD: Sehr richtig!)

Die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes haben Anlaß,
mit Zuversicht in die Zukunft zu blicken. Baden-Württem-
berg hat alle Chancen.

Baden-Württemberg hat eine Bürgerschaft, die qualifiziert
und fleißig ist,

(Abg. Brechtken SPD: Sehr gut!)

eine Unternehmerschaft, die innovativ und weltoffen ist,

(Abg. Brechtken SPD: Sehr gut!)

und eine Regierung, die handelt.

(Lebhafter Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)

Wir bauen auf die Substanz, die unser Land stark macht.
Wir setzen auf die Menschen, auf ihr Können, auf ihren
Gemeinsinn,

(Abg. Brechtken SPD: Sehr gut!)

auf ihr Verantwortungsbewußtsein.

Wir geben die Antworten, die unser Land für eine gute Zu-
kunft braucht:

(Zuruf des Abg. Jacobi Bündnis 90/Die Grünen –
Heiterkeit des Abg. Brechtken SPD)

Wir wenden uns mit Nachdruck gegen eine Schwächung
des Föderalismus. Wir drängen energisch auf einen gerech-
ten Länderfinanzausgleich.

(Abg. Jacobi Bündnis 90/Die Grünen: Hatten wir
schon!)

Wir wollen eine Aufgabenverlagerung von Bonn und Brüs-
sel auf die Länder und Kommunen, bürgernah und pro-
blemnah.

Wir werden auch in den kommenden Jahren investieren
und eine solide Finanz- und Haushaltspolitik durchsetzen.

Wir werden eine neue, nachhaltige Zukunftsoffensive Jun-
ge Generation auflegen.

Wir werden Stuttgart 21 und Mannheim 21 fördern.

Wir werden die neue Landesmesse zur Baureife führen.

Wir werden den Hochschulen zusätzliche Handlungsspiel-
räume geben, neue Abschlüsse ermöglichen und ein bei-
spielhaftes Hochschulrecht schaffen.

Wir werden Fremdsprachenunterricht in den Grundschulen

(Zuruf des Abg. Dr. Salomon Bündnis 90/Die Grü-
nen)

einführen, der Kernzeitenbetreuung und den achtjährigen
Zügen an den Gymnasien Vorrang einräumen.

Wir werden die Förderung von Forschung, Wissenschaft
und Technik auf hohem Niveau fortsetzen und Existenz-
gründern weiterhin gute Startchancen geben.

Wir werden die Förderung von Kultur, Sport und Jugend-
arbeit in die Landesverfassung aufnehmen.

Wir werden eine neue Kulturstiftung Baden-Württemberg
auf den Weg bringen.

(Zurufe der Abg. Weimer SPD und Kuhn Bünd-
nis 90/Die Grünen)

Wir werden die Polizei im Rahmen eines großangelegten
Programms mit modernster Technik ausstatten.

Wir werden in der Europäischen Union mit aller Kraft für
die baden-württembergischen Interessen kämpfen.

(Zurufe der Abg. Jacobi Bündnis 90/Die Grünen
und Brechtken SPD)

Und, meine Damen und Herren, achten Sie wohl darauf:
Wir werden auf Bundesebene die Interessen der Bürger,
der Wirtschaft und unseres Landes mit Nachdruck vertre-
ten. Wir werden keinen Streit mit der Bundesregierung su-
chen, aber wir werden auch keinem notwendigen Streit aus
dem Weg gehen.

(Lebhafter Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)

Wir stellen uns dem Wettstreit um die besten Ideen und
Lösungen, partnerschaftlich in der Zusammenarbeit der
Koalitionsfraktionen, offen und fair in der Auseinanderset-
zung mit der Opposition. Am Ende dieser Legislaturperi-
ode werden wir an dem gemessen, was wir mit unserer Po-
litik erreicht haben. Wenn wir in der zweiten Halbzeit so
erfolgreich sind wie in der ersten Halbzeit dieser Legisla-
turperiode,

(Lachen bei der SPD und beim Bündnis 90/Die
Grünen)

dann steht Baden-Württemberg gut da. Wir packen es an.

(Langanhaltender lebhafter Beifall bei der CDU
und der FDP/DVP)

Präsident Straub: Meine Damen und Herren, in der Aus-
sprache über die Regierungserklärung erteile ich Herrn
Abg. Maurer das Wort.

(Oh-Rufe von der CDU – Gegenruf des Abg.
Brechtken SPD: Was soll denn das?)
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Abg. Maurer  SPD: Herr Präsident, meine sehr geehrten
Damen und Herren! Dies war eine ungeheuer lange Regie-
rungserklärung.

(Abg. Herrmann CDU: Eine sehr gute! – Lachen
bei der SPD und beim Bündnis 90/Die Grünen)

Es war das erste Mal, daß ich erleben durfte, daß am
Schluß im Stenogrammstil noch einmal all das gesagt wur-
de, was die ganze Regierungserklärung über gesagt wurde.

(Abg. Jacobi Bündnis 90/Die Grünen: Außer dem
Impressum!)

Herr Ministerpräsident, es waren viele Allgemeinplätze
und wenig Richtiges, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zu
dem Richtigeren gehört die Überschrift der Regierungser-
klärung,

(Abg. Haasis CDU: Jetzt kommt es aber!)

von der ich glaube, daß Sie sie mit Bedacht gewählt haben:
„Starkes Land voller Ideen und Chancen“. Das sehen wir
auch so. Wir sind stolz auf dieses Land. Es verdankt seine
Erfolge den Leistungen seiner fleißigen, von Pioniergeist
beseelten Bevölkerung. Ihr gehört unser Dank.

(Beifall bei der SPD – Abg. Haasis CDU: Schwa-
cher Beifall! – Abg. Hans-Michael Bender CDU:

Wo bleibt da die Politik?)

Nachdem, Herr Ministerpräsident, wir von Ihnen gelernt
haben, daß Sie sich in äußerster Not in die Wahrheit flüch-
ten, weiß ich auch, warum der Titel dieser Regierungser-
klärung „Starkes Land voller Ideen und Chancen“ heißt
und nicht „Starke Regierung voller Ideen und Chancen“.

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD und beim
Bündnis 90/Die Grünen – Abg. Birk CDU: Das
war aber ein langer Anlauf! Da sind Sie ja fast aus

der Spur gefallen!)

– Sie haben eine erstaunliche Fähigkeit, die Realitäten zu
verdrängen.

Die Realität ist – das können wir kurz einblenden –, daß
Sie zu Beginn dieser Legislaturperiode eine schwache Re-
gierung gebildet haben und daß Sie jetzt – das ist ja das Ur-
teil aller, die das beobachten – eine Regierungsumbildung
vorgenommen haben, durch die Sie an Qualität und Kom-
petenz verloren und das Niveau Ihrer Regierung abgesenkt
haben.

(Beifall bei der SPD und Abgeordneten des Bünd-
nisses 90/Die Grünen – Abg. Birk CDU: Herr
Maurer, sprechen Sie von der Regierungsbildung

im Bund?)

Wenn Sie mich reizen wollen: Die Tatsache, daß wir uns
jetzt mit der Frage zu beschäftigen haben, ob der Finanz-
minister im Kleinen mit Geld umgehen kann, wirft darauf
auch ein Schlaglicht.

(Abg. Birk CDU: Unterste Schublade! Lafontai-
ne!)

Eines sage ich Ihnen: Ich will vorweg keine Wertungen
vornehmen. Das werden wir alles sehr genau klären. Aber

wenn Sie meinen, ganz beliebig die Verfassung brechen zu
können – da wird locker ohne Zustimmung des Parlaments
in den Verwaltungsräten aufgetreten –, dann sage ich Ih-
nen: Das lassen wir Ihnen nicht durchgehen!

(Zuruf von der CDU: Lafontaine!)

Das will ich Ihnen deutlich sagen.

(Beifall bei der SPD und beim Bündnis 90/Die
Grünen)

Schauen Sie, Herr Ministerpräsident: Sie haben hier eine
edle Lyrik an die Adresse der Familien verkündet. In der
Tat sind die Menschen, die Kinder erziehen und die eigene
Chancen sowie auch eigene Einkommensmöglichkeiten zu-
gunsten der Erziehung von Kindern zurückstellen, eine tra-
gende Säule unserer Gesellschaft und des Zusammenhalts.
Aber da wäre es dann besser, wenn Sie bei der Wahrheit
blieben. Mir hätte es gut gefallen, wenn Sie statt verschie-
dener Ausgabeversprechen, die Sie hier abgegeben haben,
angekündigt hätten, Ihren Irrsinnsbeschluß zu den Schüler-
beförderungskosten zu korrigieren.

(Beifall bei der SPD und Abgeordneten des Bünd-
nisses 90/Die Grünen – Zuruf des Abg. Mappus

CDU)

Das wäre eine Antwort gewesen. Es ist Ihnen beharrlich
entgangen, daß Sie auf diese Art und Weise ein Quasi-
Schulgeld zwischen 35 DM und 194 DM, je nach Betrof-
fenheit, pro Familie in Baden-Württemberg eingeführt ha-
ben. Das ist die Realität.

(Beifall bei der SPD – Abg. Döpper CDU: Die rei-
ne Lüge!)

Deswegen sage ich Ihnen: Für Ihre Sprüche und Ihre Lyrik
können sich die Familien nichts kaufen. Was zählt, ist ihre
reale Situation in diesem Land Baden-Württemberg.

(Beifall bei der SPD – Abg. Birk CDU: Aber für
höhere Energiebesteuerung können sie sich etwas

kaufen? Wie sieht es denn damit aus?)

Es ist uns nicht entgangen, liebe Kolleginnen und Kollegen
von der CDU,

(Abg. Birk CDU: Höhere Stromrechnung! Höhere
Gasrechnung!)

daß wir Ihnen schon die erste Kindergelderhöhung im Bun-
desrat abtrotzen mußten. Man mußte „zu einer Erpressung
greifen“ – wie Sie sagen –, um Ihrer damals noch amtieren-
den Regierung das abzutrotzen. Und jetzt höre ich zu dem
großen Wurf dieser neuen Bundesregierung, das Kinder-
geld massiv zu erhöhen und die Situation von Familien zu
verbessern, nur Bedenkenträgerei.

(Beifall bei der SPD – Zurufe von der CDU, u. a.
des Abg. Seimetz)

Wenn Sie in der Tat etwas Positives für Familien im Sinn
haben, dann sollten Sie die neue Regierung dafür loben,

(Abg. Birk CDU: Sie geben ihnen die Brosamen
und nehmen ihnen das Brot!)
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(Maurer)

daß sie zum ersten Mal einen großen Schritt zur Verbesse-
rung der Einkommenssituation von Familien mit Kindern
unternimmt.

(Beifall bei der SPD und beim Bündnis 90/Die
Grünen – Zurufe von der CDU, u. a. der Abg.

Hans-Michael Bender und Birk)

Eines will ich Ihnen sagen:

(Abg. Birk CDU: Ein Schrittchen war das! – Ge-
genruf des Abg. Weimer SPD: Birk, Ruhe! – Zuru-
fe von der SPD – Gegenruf des Abg. Birk CDU:
Da scheint ja was dran zu sein, wenn ihr euch so

aufregt!)

Es ist dreist, Herr Ministerpräsident, wenn Sie Ihre Lei-
stungen im Bereich der Kindertagesstätten rühmen. Ganz
abgesehen davon, daß alle Verbesserungen, die gemacht
worden sind, in der großen Koalition durchgedrückt und
über die „Kinderenquete“ vorbereitet worden sind, ist die
Realität – Sie lieben ja solche Ländervergleiche; da werden
Sie heute noch voll auf Ihre Kosten kommen –:

(Abg. Hans-Michael Bender CDU: Die lieben Sie
natürlich nicht! Das kann ich mir vorstellen! – Ge-
genruf des Abg. Dr. Puchta SPD: Die lieben wir

schon!)

Pro-Kopf-Ausgaben für Kindertagesstätten: Baden-Würt-
temberg 62,27 DM, Nordrhein-Westfalen 89,57 DM.

(Abg. Drautz FDP/DVP: Und bei der Schülerbe-
förderung?)

In absoluten Zahlen bedeutet das: Baden-Württemberg 647
Millionen DM, Nordrhein-Westfalen 1,61 Milliarden DM.

(Abg. Weimer SPD: Aha!)

Krippenplätze je 100 Kinder: in Nordrhein-Westfalen 1,5,
in Niedersachsen 1,5, in Hessen 2,1 und in Baden-Würt-
temberg 1,2.

(Abg. Weimer SPD: Oha! – Abg. Haasis CDU:
Das ist auch nicht unser Ziel!)

Ganztägige Betreuungsangebote: Nordrhein-Westfalen 2,6,
Niedersachsen 2,0, Hessen 4,9, Bayern 3,2, Baden-Würt-
temberg 1,8.

(Oh-Rufe von der SPD)

Sie hängen zurück, und Sie haben keinen Anlaß, vor die-
sem Parlament zum Thema Familien und zum Thema
„Vereinbarung von Familie und Beruf“ große Sprüche zu
machen.

(Beifall bei der SPD und Abgeordneten des Bünd-
nisses 90/Die Grünen)

In der Tat: Dieses Land Baden-Württemberg – da bin ich
nun etwas vorsichtiger – ist  n o c h  ein Land, das im
Vergleich der deutschen Länder sehr stark ist. Aber wir ha-
ben allen Anlaß, uns vor falschem Hochmut zu schützen.

(Zuruf des Abg. Rech CDU)

Das ist ein Zungenschlag, der mir in Ihrer Rede überhaupt
nicht gefallen hat. Ich will Ihnen das sagen. Wir sind ei-
gentlich bisher in Baden-Württemberg mit einer anderen
Tradition gut gefahren. Wir haben gewußt, daß wir mit un-
serem Fleiß und unserem Pioniergeist große Leistungen
hier zuwege bringen. Wir haben das aber nie hochmütig
hinausposaunt und haben nie auf andere herabgesehen.

(Zuruf des Abg. Birk CDU)

Ich kann Sie davor nur warnen, zumal es ja auch sein
könnte, daß diese alten Stärken des Landes durchaus auch
Risiken beinhalten und bedroht sind. Ich will Ihnen das
einmal extemporieren. Wir haben – davon leben wir im
Moment wesentlich – wiedergewonnene Stärke in unseren
alten, klassischen Schlüsselindustrien: im Fahrzeugbau, in
der Zuliefererindustrie, im Maschinenbau. Nur sollte nicht
in Vergessenheit geraten, daß es noch nicht so lange her
ist, Herr Kollege Haasis, daß wir in diesen Schlüsselindu-
strien durch die tiefste Krise gegangen sind.

(Abg. Haasis und Abg. Hans-Michael Bender
CDU: Richtig!)

Deswegen wäre es, anstatt sich hier in die Brust zu werfen,
besser, zu sagen, daß es den Arbeitern und Angestellten,
den Unternehmensleitungen, den Ingenieuren und Meistern
zu verdanken ist, daß es in diesen Schlüsselindustrien in ei-
ner massiven Produktivitätssteigerung

(Abg. Birk CDU: Das hat er doch gesagt!)

auch auf den Knochen der Menschen, die dort arbeiten, ge-
lungen ist, Wettbewerbsfähigkeit herzustellen. Wenn Sie
das so sehen, dann wäre es gut, wenn Sie einmal darauf
hinweisen würden, daß allerdings diejenigen, die das er-
reicht haben, jetzt auch Anspruch auf ihren gerechten An-
teil an der Produktivitätssteigerung haben, die sie bewirkt
haben.

(Beifall bei der SPD)

Deswegen ist es gut und richtig, daß im Rahmen des Bünd-
nisses für Arbeit, das die neue Regierung in Deutschland
zustande gebracht hat

(Abg. Birk CDU: An den Ergebnissen wird man es
messen!)

– Ihre Regierung hat es nicht zustande gebracht, sondern
ist gegen die Wand gefahren; damit das einmal klar ist –,

(Beifall bei der SPD – Abg. Birk CDU: Bisher
wird nur verhandelt! Es gibt noch keine Ergebnis-

se!)

jetzt Ergebnisse erzielt werden, die die Beteiligung der Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer am Produktivvermö-
gen betreffen. Diesbezüglich würde ich mir wünschen, daß
Baden-Württemberg dieses Ziel des Bündnisses für Arbeit,
die Beteiligung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
am Produktivvermögen, an den Leistungen, die hier in die-
sem Land geschaffen worden sind, stützt.

(Abg. Birk CDU: Haben Sie denn nicht aufgepaßt?
Das hat der Ministerpräsident gesagt!)
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Sie sollten die Bundesregierung in dieser Frage unterstüt-
zen.

(Beifall bei der SPD)

Wenn der Herr Ministerpräsident gesagt hat, er unterstütze
die Verabredung des Bundeskanzlers und der von ihm ge-
führten Regierung im Bündnis für Arbeit, daß es über Ta-
riffonds einen früheren Einstieg in die Rente geben soll,
dann wäre es schön, wenn das Land Baden-Württemberg
dies unterstützte. Das wünschte ich mir, denn das ist eine
Idee, die wesentlich von Schwaben und Badenern und den
hiesigen Tarifparteien geboren worden ist.

Ich wünsche mir überhaupt, daß Sie diese nationale An-
strengung Bündnis für Arbeit endlich konstruktiv beglei-
ten, Ihre Kräfte mit denen der anderen Länder und der
Bundesregierung bündeln, Baden-Württemberg einbringen
und nicht irgendeinen dümmlichen Separatismus in einer
Zeit verfolgen, in der wir diesen großen Aufbruch brau-
chen. Das wünsche ich mir.

(Lebhafter Beifall bei der SPD)

Wesentliche Ursachen für die Krise, die wir im Maschinen-
bau und der Fahrzeugindustrie hatten und an die wir uns
sehr wohl noch erinnern, waren ein schwacher Dollar, eine
noch schwächere Lira und die Tatsache, daß die baden-
württembergische Exportindustrie diesen Konkurrenzbe-
dingungen nicht mehr gewachsen war. Deswegen, lieber
Herr Teufel: Die baden-württembergische Industrie und
das Land Baden-Württemberg haben ein Interesse daran,
daß der Dollar nicht unter 1,60 DM fällt, sondern über
1,80 DM steigt.

Ich weiß nicht, ob Sie dieses Einmaleins der Volkswirt-
schaft nicht begreifen wollen. Warum, glauben Sie, fällt
bei sinkendem Dollarkurs immer auch der Deutsche Akti-
enindex? Deswegen sollten Sie die Politik kontrollierter
Zinssenkungen, die Deutschland, Frankreich und Amerika
gegen die Deflationsgefahr betreiben, unterstützen und hier
keine irren Debatten aufführen, Herr Kollege Haasis, wie
Sie es heute noch einmal getan haben. Gott sei Dank ist der
ökonomische Sachverstand der Bundesbank, die nämlich
die Zinsen gesenkt hat, höher als der der baden-württem-
bergischen CDU.

(Lebhafter Beifall bei der SPD und beim Bündnis
90/Die Grünen – Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grü-

nen: Sehr gut!)

Sind Sie sich eigentlich darüber im klaren, wie schnell die-
se alten Stärken, von denen wir im Moment leben, Makula-
tur werden, wenn wir morgen bei fallendem Dollarkurs
wieder diese Konkurrenzbedingungen haben und wenn wir
noch dazu aus den entwickelten Staaten Asiens, deren
Währungen abgewertet worden sind, mit um 30 % niedri-
geren Kampfpreisen angegriffen werden, wie schnell wir
dann wieder in der Krise stecken können?

Wir haben jedes Interesse daran, die Politik der Bundesre-
gierung gegen Deflation, für Wachstum und Beschäftigung
zu stützen. Diese Politik sollten auch Sie unterstützen und
nicht in Ihren ideologischen Schubladen herumkriechen,
wie Sie das hier die ganze Zeit tun. Das will ich Ihnen
deutlich sagen.

(Beifall bei der SPD)

Nur dann, wenn es der Bundesregierung gelingt,

(Zuruf des Abg. Birk CDU – Gegenruf des Abg.
Dr. Caroli SPD: Was ist denn das für ein Kläffer?)

die Wettbewerbschancen gerade auch der baden-württem-
bergischen Exportindustrie zu verteidigen, werden Sie
überhaupt noch solche Reden über die Stärken des Landes
halten können, wie Sie das heute getan haben. Und das
sind alte Stärken des Landes.

(Zuruf des Abg. Dr. Reinhart CDU)

Wir haben das große Problem riesiger Defizite bei Zu-
kunftstechnologien, bei Dienstleistungen, insbesondere bei
Finanzdienstleistungen, und es gibt keinen Grund für
Hochmut.

Ich will Ihnen dazu auch ein paar Zahlen nennen: Die Stei-
gerung des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland im Jahr
1997: Hessen plus 2,8, Bayern plus 2,7, Rheinland-Pfalz
plus 2,7, Bremen plus 2,7, Baden-Württemberg plus 2,6 %.

Ich habe gerade die Stärken der Schlüsselindustrien des
Landes gerühmt. Nur müssen Sie sehen: Das Ergebnis im
verarbeitenden Gewerbe betrug 1997  155 Milliarden DM,
1991  164,8 Milliarden DM. Das heißt: Wir haben bei die-
sen klassischen Stärken nicht einmal das Niveau von 1991,
und wir haben massiv Arbeitsplätze verloren.

Der Konjunkturverlauf bei Dienstleistungsunternehmen: in
Baden-Württemberg 1997  3,7 % Zuwachs – Bundesdurch-
schnitt 3,9 %.

Arbeitsplätze im Dienstleistungsbereich: Baden-Württem-
berg 1 Million, Nordrhein-Westfalen 4,5 Millionen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, deswegen sage ich Ih-
nen:

(Abg. Dr. Reinhart CDU: Wo ist denn die Arbeits-
losigkeit am höchsten, Herr Kollege?)

Nordrhein-Westfalen ist ein Land, das sich auch einmal auf
seinen alten Stärken – Kohle und Stahl – ausgeruht hat,
aber dann doch noch rechtzeitig begriffen hat, daß es sich
an die Spitze der Umwandlungen in den Dienstleistungs-
sektor stellen muß. Auch wir hier in Baden-Württemberg
werden das rechtzeitig begreifen müssen, aber Sie begrei-
fen das nicht,

(Zuruf des Abg. Hans-Michael Bender CDU)

weil Sie in Ihren Anstrengungen beim Ausbau des Dienst-
leistungssektors hinterherhinken.

(Abg. Birk CDU: Sie machen doch gerade unser
eigenes Land schlecht!)

Sie betreiben eine Politik – ich werde Ihnen das noch ein-
mal darlegen –, die das in den letzten Jahren eher behinder-
te als förderte. Das ist die Realität. Und deswegen: kein
Hochmut, liebe Kolleginnen und Kollegen!

(Beifall bei der SPD – Zurufe von der CDU)

– Sie haben offensichtlich noch nicht genug. Deswegen
nenne ich Ihnen, damit Sie auch das einmal lernen, noch
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die Veränderungen des Bruttoinlandsprodukts je Erwerbs-
tätigen von 1996 auf 1997: Hessen plus 5,0,

(Zuruf des Abg. Haasis CDU)

Bayern plus 3,9, Hamburg plus 3,8,

(Zuruf des Abg. Hans-Michael Bender CDU)

Rheinland-Pfalz plus 3,3, Saarland plus 3,2, Baden-Würt-
temberg plus 2,9 %.

(Zuruf des Abg. Oettinger CDU)

Sie haben einen großen Bedarf an Vergleichszahlen ande-
rer Bundesländer.

(Beifall bei der SPD)

Deswegen noch einmal: kein Hochmut!

(Abg. Birk CDU: Mit dem Buchhalter Maurer kön-
nen wir mithalten! – Lebhafte Unruhe – Abg.
Drexler SPD: Jetzt aufhören! Herrn Birk ist es

schon ganz schlecht!)

Wo liegen die Zukünfte, die wir gewinnen müssen? Und
wie sind Ihre Leistungen auf diesem Feld?

Herr Kollege Teufel hat auf „seine“ Fusionen hingewiesen.
Die erste, die zum SWR, war nicht seine, sondern ein ty-
pisch großkoalitionäres Projekt, die letzte Chance – –

(Lachen bei der CDU)

– Sie werden doch wohl nicht bestreiten, daß die Fusion
zum SWR ein großkoalitionäres Projekt war.

(Abg. Oettinger CDU: Sie waren nicht dabei?)

– Aber Kollege Oettinger, nachdem wir in der großen Ko-
alition so viele gemeinsame Anstrengungen unternommen
haben, um dies vorzubereiten, dürfen Sie das wirklich nicht
sagen und bei dieser Gelegenheit auch Ihren eigenen Bei-
trag nicht schmälern.

(Anhaltende Unruhe)

Nur eines will ich Ihnen an dieser Ecke sagen: Der SWR
ist in der Tat für den Mediensektor die letzte große Chance
Baden-Württembergs, nachdem Sie alle anderen Chancen,
insbesondere für private Mediendienstleistungen, in Ihren
Regierungen über Jahre hinweg verbeutelt haben. Das ist
die Realität.

(Beifall bei der SPD)

Nordrhein-Westfalen ist weit weg.

(Abg. Birk CDU: Sie waren doch immer gegen die
Privaten! Sie waren doch immer gegen Private!)

– Herr Birk, Sie haben keine Ahnung. Sie sollten sich ein-
mal von Ihrem Fraktionsvorsitzenden ein Privatissimum
geben lassen.

(Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Keine Dro-
hungen! – Zuruf des Abg. Birk CDU)

An euch ist es gescheitert, als Oettinger und Maurer woll-
ten, daß beispielsweise der Standort von RTL 2 nach Ba-
den-Württemberg kommt. An euch ist das gescheitert. Da-
mit das einmal klar ist. Denn ihr fallt auseinander in ein
paar Modernisierer und sehr viele Strukturkonservative,
die der Meinung sind, daß immer alles so bleiben müsse,
wie es immer gewesen ist.

(Beifall bei der SPD – Abg. Birk CDU: Ihr seid
grundsätzlich gegen die Privaten!)

Weil dies alles verbeutelt worden ist, ist in der Tat der
SWR die letzte Chance, den Medienstandort Baden-Würt-
temberg zu entwickeln. Aber wie gehen Sie damit um? Bis-
her kann ich nur sehen, daß Sie versuchen, die Dynamik ei-
nes solchen Unternehmens zu bremsen. Sie haben panische
Angst vor einer Ausweitung des Programmangebots, pani-
sche Angst davor, daß dort auch irgendwie ein Jugendan-
gebot gemacht werden könnte. Das halte ich bei einem öf-
fentlich-rechtlichen Sender für dringend notwendig.

(Abg. Birk CDU: Jetzt widersprechen Sie sich!)

Der ganze Staatsvertrag lebt im Geist von Restriktionen.

(Abg. Birk CDU: Wollen Sie die Privaten stärken
oder nicht?)

– Sie denken zu kurz. Sie müssen endlich einmal heraus
aus Ihrem Konfrontationsschema Private/Öffentlich-Recht-
liche.

Sie müssen vielmehr dazu kommen, Formen der Zusam-
menarbeit zwischen ihnen anzustreben, auch Joint-ventu-
res, und den Privaten einen verläßlichen Regelrahmen ge-
ben, den sie in Baden-Württemberg nie gehabt haben.
Dann müssen beide ihre Stärken entwickeln können, an-
statt sich wechselseitig zu beschränken, wie das Ihre Re-
gierungslinie ist.

(Beifall bei der SPD)

Baden-Württemberg hat eine große Schwäche bei Finanz-
dienstleistungen. Nun scheint der Herr Ministerpräsident
der Auffassung zu sein, daß er sie durch die Bankenfusion
behoben hat. Ich sage Ihnen: Die Schwäche Baden-Würt-
tembergs bei den Finanzdienstleistungen ist eine Schwäche
im privatrechtlich verfaßten Sektor und nicht im öffentli-
chen Bankensektor.

(Zuruf der Abg. Dr. Gisela Meister-Scheufelen
 CDU)

Baden-Württemberg war im öffentlichen Bankensektor im-
mer ziemlich stark und hatte immer eine riesige Schwäche
im privatrechtlich verfaßten Bankensektor.

(Zuruf des Abg. Mayer-Vorfelder CDU – Lebhaf-
ter Widerspruch bei der SPD)

– Herr Kollege Mayer-Vorfelder, ist die Trainerfrage schon
gelöst?

Daß Sie jetzt hier die größte Sparkasse der Welt geschaffen
haben, ist keine Lösung des Problems der Schwäche Ba-
den-Württembergs bei privatrechtlich verfaßten Finanz-
dienstleistungen. So schlicht ist das.
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(Beifall bei der SPD – Abg. Haasis CDU: Etwas
Dümmeres ist hier selten gesagt worden!)

– Daß Sie der Motor dieser ganzen Geschichte waren, mag
ja sein, übrigens gegen den Rat der baden-württembergi-
schen Wirtschaft und aller, die davon etwas verstehen.

(Abg. Haasis CDU: Ein Schwachsinn par excellen-
ce!)

Im Moment haben wir zusätzliche Schwächen und Proble-
me im privatrechtlich verfaßten Finanzbereich. Was ist
denn los bei der Leonberger Bausparkasse und in anderen
Bereichen? Wird dort etwa Personal aufgebaut, lieber Kol-
lege Haasis?

(Abg. Haasis CDU: Was hat das mit der Fusion zu
tun?)

Was tun Sie eigentlich gegen die Stärke des Finanzplatzes
Hessen, von dem Sie leben? Das ist eine Stärke im Privat-
Finanzbereich. Da müßte Baden-Württemberg die Konkur-
renzherausforderung annehmen. Die größte Sparkasse der
Welt zu gründen und bei der Gelegenheit auch noch den
qualifiziertesten Vorstandsvorsitzenden zu vertreiben, das
ist keine Lösung der Probleme Baden-Württembergs.

(Beifall bei der SPD – Abg. Birk CDU: Wir haben
Rotgrün in Hessen! Deshalb ist der Finanzdienst-

leistungsbereich dort so stark!)

– Ja, Sie müssen sich einmal mit Hessen messen.

Es ist ja keine Kunst, sich gegenüber ehemaligen Zonen-
randgebieten, wie das früher hieß, abzugrenzen. Übrigens
hat Niedersachsen im ersten Halbjahr eine höhere Steige-
rung des Bruttoinlandsprodukts erreicht als Baden-Würt-
temberg. Aber lassen wir das einmal.

(Abg. Hans-Michael Bender CDU: Es kommt dar-
auf an, von welchem Ausgangspunkt!)

Unser Maßstab ist: Wie sehen wir im Vergleich mit Bay-
ern, mit Hessen, mit Nordrhein-Westfalen, mit Hamburg
aus? Wir vergleichen uns mit den Spitzenregionen, und im
Vergleich mit Hessen fallen wir permanent zurück. Das ist
die Realität, die Sie zur Kenntnis nehmen müssen.

(Beifall bei der SPD)

Ich habe, ehrlich gesagt, gedacht, zur Energie Baden-Würt-
temberg gäbe es heute vielleicht etwas Neues. Ich habe mir
immer überlegt, warum eigentlich diese Regierungserklä-
rung abgegeben wird.

(Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Halbzeit!)

Ich habe gelernt, daß das irgendwie ein vorgeschriebenes
Datum ist, denn strategisch habe ich keinen Zugang dazu
gefunden.

Dann habe ich gedacht: Wenn sie denn nun abgegeben
wird, dann kommt sicher etwas ungeheuer Neues. Dann
haben wir und hat auch der Kollege Kuhn gerätselt, was
das denn sein könnte.

(Abg. Dr. Salomon Bündnis 90/Die Grünen: Be-
freiungsschlag! – Abg. Walter Bündnis 90/Die

Grünen: Ein Schlag ins Wasser!)

– Ein Befreiungsschlag. – Ich will Ihnen einmal sagen, wo-
rauf ich gekommen bin. Ich bin darauf gekommen, daß Sie
hier vielleicht tatsächlich sagen könnten: Jetzt haben wir in
der Tat den Durchbruch bei der Neuordnung der Landes-
beteiligungen geschafft, wenigstens bei der Energie Baden-
Württemberg. Ich sage Ihnen: Es wird an Masse nicht rei-
chen. Aber nachdem Sie den Bankensektor verbaut haben,
werden Sie eh nie die Kraft aufbringen, die Bayern für ein
solches Zukunftsinvestitionsprogramm aufgebracht hat.
Die werden Sie nie aufbringen. Ich hatte gehofft, daß jetzt
wenigstens bei der Energie Baden-Württemberg der Befrei-
ungsschlag kommt, daß der Ministerpräsident mitteilt, wie
intelligent die Veräußerungserlöse gestreut und in ein Zu-
kunftsinvestitionsprogramm eingebaut werden

(Zuruf von der SPD: Ja!)

und was für eine strategisch überragende Bedeutung das
hat.

(Zuruf von der SPD: Er darf es nicht!)

Aber nichts davon. Gar nichts habe ich dazu gehört. Hier
ist zum 28. Mal erklärt worden, man werde irgendwann ir-
gendwie privatisieren. Aber er hat gleich das Geld ausge-
geben – Ausgaben, für die die Deckung noch gar nicht da
ist,

(Beifall bei der SPD – Abg. Weimer SPD: Genau!)

wo bei Ihnen über die strategischen Komponenten offen-
sichtlich noch riesige Meinungsverschiedenheiten beste-
hen.

(Beifall bei der SPD)

Das ist schon eine ziemlich irre Nummer. Das will ich Ih-
nen einmal sagen. Wie lange wollen Sie dieses Kasperthea-
ter mit uns eigentlich noch aufführen? Seit x Jahren höre
ich jetzt, daß die Energie Baden-Württemberg demnächst
strategisch veräußert werde und mit dem Erlös ein riesiges
Zukunftsinvestitionsprogramm aufgelegt werde. Die Leute
streiten sich schon darüber, ob das dann Erwin 3, Walter 1
oder was weiß ich wie

(Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Lorenz 1!)

– Lorenz 1 – heißen soll. Die größte Chimäre der Welt, und
heute eine Neuauflage dieser Nummer! So geht es doch
nun wirklich nicht.

Ich sage Ihnen: Bayern hat vor Jahren ein Zukunftsinvesti-
tionsprogramm mit über 5 Milliarden DM aufgelegt. Bay-
ern hat ein Bündnis für Arbeit – es fällt mir schwer, das
glauben Sie mir wohl, die Bayern zu loben – gemacht, aber
Sie haben nichts zu bieten außer quälenden, endlosen De-
batten in dieser Frage, weil Sie sich gegenseitig im Weg
stehen.

Wie gesagt: Bei den Banken haben Sie es anders als die an-
deren gemacht; da haben wir jetzt die größte Sparkasse der
Welt, aber null Erlöse aus Veräußerungen von Landesbe-
teiligungen, obwohl es jede Menge anderer Vorschläge ge-
geben hat.

(Zuruf des Abg. Haasis CDU)
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Und bei der Energie Baden-Württemberg außer permanen-
ten Ankündigungen nichts!

Ich will Ihnen noch etwas sagen: In Deutschland wird es
jetzt zu einer großen nationalen Kraftanstrengung für ein
Bündnis für Arbeit kommen. Das mag Ihnen vielleicht
nicht gefallen, weil Sie in dieser Hinsicht parteipolitisch im
Loch sitzen.

(Unruhe und Zurufe, u. a. des Abg. Birk CDU)

Ich lese Ihnen das einmal vor:

Die am Bündnis für Arbeit, Ausbildung und Wettbe-
werbsfähigkeit beteiligten Seiten

– Protokoll vom Montag –

streben an: eine weitere dauerhafte Senkung der ge-
setzlichen Lohnnebenkosten, eine strukturelle Reform
der Sozialversicherung, eine beschäftigungsfördernde
Arbeitsverteilung und flexible Arbeitszeiten und da-
durch Abbau der Überstunden,

(Abg. Haasis CDU: Was ist da neu?)

ein Inkraftsetzen der Unternehmensteuerreform zum
1. Januar 2000, eine flexibilisierte und verbesserte
Möglichkeit für das vorzeitige Ausscheiden im Rah-
men der bestehenden gesetzlichen Altersgrenzen durch
gesetzliche, tarifvertragliche und betriebliche Regelun-
gen,

(Abg. Döpper CDU: Das glauben Sie doch selber
nicht!)

eine Verbesserung des Zugangs von kleinen und mitt-
leren Unternehmen zu Chancenkapital, einen Ausbau
der Möglichkeiten zur Vermögensbeteiligung und Ge-
winnbeteiligung der Arbeitnehmer.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, da geht was ab auf der
nationalen Ebene.

(Lachen bei der CDU – Beifall bei der SPD – Leb-
hafte Zurufe von der CDU, u. a. Abg. Birk: Sie
kürzen nur! Wir wollen das Ergebnis sehen! Er-
gebnisse zählen! – Abg. Keitel CDU: In die fal-
sche Richtung! – Weitere Zurufe, u. a. der Abg.

Hans-Michael Bender und Döpper CDU)

– Ja, natürlich. Wenn Sie es mir nicht glauben, dann glau-
ben Sie es wenigstens Herrn Stihl oder Herrn Hundt.

(Unruhe und Zurufe, u. a. Abg. Birk CDU: Aufge-
blasene Backen! Ergebnisse abwarten! – Lebhafte

Zu- und Gegenrufe zwischen CDU und SPD)

Sie machen denselben Fehler – ich merke das bei Ihnen –,
den wir im Jahr 1982 gemacht haben. Sie sitzen in Ihrem
Bremserhäuschen.

Ich sage Ihnen: Diese Landesregierung wäre gut beraten,
wenn sie ihren eigenen Beitrag für ein solches Bündnis für
Arbeit formulieren würde, wenn sie das Angebot des DGB
in dieser Frage endlich annehmen würde. Diese Landesre-
gierung wäre gut beraten, wenn sie in ein solches Bündnis

für Arbeit ein Angebot für ein Zukunftsinvestitionspro-
gramm einbringen könnte. Dann würden wir uns mit eige-
ner Leistung in Baden-Württemberg in diese große natio-
nale Anstrengung einklinken. Statt dessen machen Sie in
billiger Parteipolitik. Das ist nicht im Interesse des Landes
Baden-Württemberg.

(Lebhafter Beifall bei der SPD und Beifall beim
Bündnis 90/Die Grünen)

Wissen Sie, daß wir aufgrund Ihrer Politik mittlerweile mit
die niedrigste Investitionsquote unter den Ländern haben?
Ist Ihnen eigentlich klar, was für ein volkswirtschaftlicher
Faktor das ist, den Sie mit Ihrer Politik hier gesetzt haben?

(Zuruf der Abg. Rosely Schweizer CDU)

Wissen Sie, daß die öffentlichen Investitionen je Einwoh-
ner im Jahr 1997 in Bayern 890 DM betrugen, in Rhein-
land-Pfalz 689 DM, in Hessen 617 DM und in Baden-
Württemberg gerade noch 515 DM?

(Abg. Seimetz CDU: Wieviel sind es denn im
Saarland?)

Wissen Sie, daß die Bauwirtschaft in keinem Land
Deutschlands so heruntergefahren worden ist wie in Ba-
den-Württemberg durch Ihre Politik? Was glauben Sie,
welche Folgen das für die Beschäftigung und die Zukunft
eines Landes hat, wenn man die Investitionsquoten derart
absenkt, wie Sie es in den letzten Jahren gemacht haben?

(Beifall bei der SPD – Abg. Birk CDU: Zeigen Sie
erst einmal, was Sie tun, und dann reden wir wei-

ter!)

Sie haben nämlich nicht an den laufenden Ausgaben ge-
spart und schon gar nicht große Erfolge im Bereich der
Personalkosten gehabt, sondern Sie haben die Investitionen
des Landes kontinuierlich nach unten gefahren. Das ist das
Kontraproduktivste, was man in einem Land mit Arbeitslo-
sigkeit überhaupt machen kann. Die fehlenden Zukunfts-
investitionen werden wir in einigen Jahren bitter bereuen.
Wenn Sie schon den Vergleich mit Hessen nicht haben
wollen, dann will ich noch einmal den mit Bayern erwäh-
nen.

Ihre Unfähigkeit, die Landesbeteiligungen neu zu ordnen,
und Ihr Strukturkonservatismus haben dazu geführt, daß
wir in Baden-Württemberg keine Zukunftsinvestitionsof-
fensive haben. Deswegen hängen wir in den öffentlichen
Investitionen durch. Deswegen verspielen wir Zukunft. Da
müßten Sie Ihre Politik korrigieren und im Interesse des
Landes Baden-Württemberg grundlegend ändern.

(Beifall bei der SPD)

Die Leistungen der großen Koalition auf dem Gebiet des
Wohnungsbaus haben Sie de facto eingestampft, und Sie
sind möglicherweise auch noch stolz darauf, obwohl das
kontraproduktiv bis zum Gehtnichtmehr ist. Was hätten wir
für Möglichkeiten im Bereich des Energiesparens, im Be-
reich der regenerativen Energiequellen und der Solartech-
nologie, gerade für das Handwerk und kleine Unternehmen
in Baden-Württemberg, die dringend darauf warten! Wie
sieht es tatsächlich aus? Nordrhein-Westfalen 1 300 Pho-
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tovoltaik-Anlagen, Baden-Württemberg 900. 900 zu 1 300
in der Relation zu Nordrhein-Westfalen! Wir waren einmal
stolz auf die Photovoltaik. Es ist schön, daß in Marbach et-
was kommt. Das hat aber nichts mit der Politik der Landes-
regierung zu tun. Wir wissen ja, wie das zustande gekom-
men ist. Daß aber eine Riesensolarfabrik in Gelsenkirchen
kommt und eine an einem bayerischen Standort, war Er-
gebnis der Standortpolitik der Landesregierungen von
Nordrhein-Westfalen und Bayern. Das ist die Realität.

(Beifall bei der SPD und des Abg. Kretschmann
Bündnis 90/Die Grünen)

Wir haben Sie immer wieder darauf hingewiesen, daß wir
ungeheure Folgeinvestitionen auslösen könnten, gerade im
Bereich des Handwerks und der kleinen und mittelständi-
schen Unternehmen, wenn wir in dem Bereich entschlos-
sen auf eine Politik der Energiewende setzen würden und
wenn wir die Anschubfinanzierungen machen würden.
Aber Sie haben die Landesprogramme zusammengestri-
chen.

(Abg. Birk CDU: Statt dessen werden die Energie-
steuern erhöht! Das ist eine Politik gegen Hand-

werk und Mittelstand!)

Sie waren auch noch stolz darauf und haben das für Haus-
haltskonsolidierung gehalten. Das müssen Sie sich wirklich
einmal anhören. Das einzige, was ich bei Ihnen höre, ist
das verbiesterte Bekenntnis zur Atomenergie. Da werden
Sie die letzten in Deutschland sein, die noch die Fahne
hochhalten, wenn alle Züge abgefahren sind.

(Beifall bei der SPD)

Haben Sie denn nicht gemerkt, daß diese Technologie
schlicht daran scheitert, daß sie sich nicht mehr rechnet,
daß jedes Gasturbinenkraftwerk zu besseren Konditionen
Strom produziert, und das mit besseren betriebswirtschaft-
lichen Ergebnissen als ihre alten gepriesenen Atomanla-
gen? Das ist die Realität.

(Abg. Birk CDU: Deshalb kaufen wir den Atom-
strom in Frankreich!)

Diese Technologie scheidet aus, weil sie sich gegen eine
Zukunft des Energiesparens und der regenerativen Energie-
quellen und der intelligenten Kraft-Wärme-gekoppelten
Anlagen nicht mehr rechnet.

(Abg. Birk CDU: Scheuklappenpolitik rotgrün!
Atomstrom aus Frankreich!)

– Was glauben Sie, warum in den Vereinigten Staaten seit
25 Jahren kein Atomkraftwerk mehr geordert worden ist?
Was glauben Sie eigentlich, warum es außer Baden-Würt-
temberg nur noch postkommunistische Staaten sind, die an
der Kernenergie festhalten?

(Beifall bei der SPD – Abg. Birk CDU: Frankreich
ist postkommunistisch? Studieren Sie die Landkar-

te!)

Sehen Sie zu, daß Sie von dem Dampfer herunterkommen.
Den Menschen in Obrigheim ist mehr gedient, wenn die
Regierung rechtzeitig über alternative Beschäftigungs- und
Energieerzeugungsmöglichkeiten nachdenkt,

(Abg. Birk CDU: Sie verunsichern die Belegschaft
in Obrigheim!)

als wenn Sie in Ihrem ideologischen Blockhaus sitzen, um
als letzte die Fahne der Atomkraft hochzuhalten. Das dient
den Menschen nicht.

(Beifall bei der SPD)

Der Energiekonsens wird kommen,

(Abg. Brechtken SPD: Herr Birk macht das Licht
aus!)

und er kommt ohne Sie. Das ist kein Problem.

(Abg. Rapp REP: Ohne Sie auf jeden Fall!)

Dann werden Sie halt als letzte Ihre Fahne einrollen.

Beim Thema innere Sicherheit habe ich allmählich den
Eindruck, daß die CDU ihre eigenen Presseerklärungen
zum Ausbau des technischen Standards immer wieder ab-
schreibt. Ich will sie Ihnen einmal ins Gedächtnis rufen.
Dieses dringend nötige Sofortprogramm für den Ausbau
der Technologie bei der Polizei verkünden Sie seit mehre-
ren Jahren. Wie alt die Hubschrauber sind, habe ich mitt-
lerweile gelernt.

(Unruhe – Heiterkeit des Abg. Brechtken SPD –
Zuruf des Abg. Pfister FDP/DVP – Abg. Birk

CDU: Geschmacklos!)

– Nein, das hat mit Geschmacklosigkeit überhaupt nichts
zu tun. Nein, nein, überhaupt nicht.

(Unruhe bei der CDU)

– Ach, hören Sie doch auf! Das hätten Sie gern. Im Gegen-
teil: Ich sage Ihnen, es wäre angebracht gewesen, seitens
des Landtags ein Wort des Gedenkens und der Freund-
schaft und der Zuneigung an die Leute zu richten, die jetzt
aufgrund des Unfalls im Krankenhaus liegen: an den Mini-
ster und auch an die beiden Piloten, die schwer verletzt
worden sind. Nur, damit das klar ist.

(Beifall bei der SPD und Abgeordneten des Bünd-
nisses 90/Die Grünen sowie des Abg. Dr. Noll

FDP/DVP – Zurufe von der CDU)

– Nein, nein.

Die ständige Wiederholung der Beschreibung der Defizite
mit Ankündigungen bringt es halt nicht. Am Obermeister-
bauch hat sich in diesem Jahr gar nichts bewegt – gar
nichts! –, und im nächsten Jahr wird sich wegen der Beför-
derungssperre auch auf Monate nichts bewegen. Das ist die
Realität und nicht die vollmundigen Ankündigungen, die
Sie hier machen.

(Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Der Schäuble
kriegt schon einen Bauch!)

Die Polizei weiß das aber gut, und deswegen glaubt sie Ih-
re Sprüche in diesem Bereich auch nicht.

(Zuruf des Abg. Birk CDU)
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In der Schule, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Mini-
sterpräsident, werden Sie daran gemessen, wie sich die Un-
terrichtsversorgung real entwickelt, und nicht an den Zah-
len, mit denen Sie hier hantiert haben. Die Realität ist: Die
Unterrichtsversorgung wird schlechter.

(Abg. Pfister FDP/DVP: Oje!)

– Sie wird seit Jahren schlechter, Herr Kollege Pfister.

(Abg. Pfister FDP/DVP: Oje, oje!)

Die Stundenzahl des ausfallenden Unterrichts nimmt zu,
die Lehrkörper werden immer älter, und die Klassengrößen
steigen. Sie müssen endlich einmal lernen, diese Fragen
der Schulpolitik aus der Sicht der Eltern zu betrachten. Für
die Eltern ist es ziemlich uninteressant, welche ziselierten
Arabesken Sie zum Thema Oberstufenreform drehen, wo-
bei Sie sich ja nicht einmal in Ihrer eigenen Koalition einig
sind, und wie viele Modelle Sie herab- und heraufreichen.
Nein, es interessiert folgendes: Nimmt das Unterrichtsan-
gebot zu, oder nimmt es ab? Nimmt die Zahl der ausgefal-
lenen Stunden zu, oder nimmt sie ab? Nimmt der Alters-
durchschnitt der Lehrerinnen und Lehrer zu, oder nimmt er
ab? Das ist das, was interessant ist, und da zeigt die Ent-
wicklung in Baden-Württemberg nach unten und nicht zum
Besseren. Darüber muß im Landtag geredet werden, und
alles andere interessiert die Menschen zu Recht nicht.

(Beifall bei der SPD – Abg. Drautz FDP/DVP: Wo
ist da der Ländervergleich?)

Nach vorn weisend wäre eine Debatte über Ganztagsbe-
treuungsangebote an unseren Schulen. Ich biete Ihnen ein
Bündnis in diesem Landtag wenigstens für eine verläßli-
che, garantierte Halbtagsschule in Baden-Württemberg an.
Das wäre schon ein Fortschritt für die Eltern. Das können
Sie mit uns bekommen.

(Beifall bei der SPD und Abgeordneten des Bünd-
nisses 90/Die Grünen)

Da sind andere weiter als Baden-Württemberg. Ich sage Ih-
nen: Es nützt nichts, die Gewalt bei Kindern und Jugendli-
chen zu beklagen, wenn man weiß, daß es nicht überall in
der Gesellschaft funktionierende Familienstrukturen gibt.
Wer das beklagt, muß endlich über ein flächendeckendes
ganztägiges Betreuungsangebot auch im Schulbereich
nachdenken und muß sich von seinen ideologischen Bar-
rieren lösen. Das ist die Antwort auf die Phänomene in die-
ser Gesellschaft.

(Beifall bei der SPD und des Abg. Dr. Salomon
Bündnis 90/Die Grünen)

Das bedeutet dann Chancengleichheit für Kinder und Ju-
gendliche, die aus nicht voll funktionsfähigen Familien-
strukturen kommen, wo nur ein Elternteil vorhanden ist
und arbeiten muß oder – aus welchen Gründen auch immer
– beide arbeiten müssen. Wir wollen, daß es Chancen-
gleichheit in der Bildung gibt und keine Gleichmacherei.
Aber dann muß der staatliche Sektor auch so ausgestaltet
sein, daß er Chancengleichheit ermöglicht. In Baden-Würt-
temberg ist das nicht der Fall.

(Beifall bei der SPD – Zuruf des Abg. König REP)

Wir werden vielleicht in der zweiten Runde noch einiges
bereden können, Herr Ministerpräsident Teufel. Sie ha-
ben auch noch etwas über Frauenpolitik gesagt. Ich sage
Ihnen nur: Baden-Württemberg gibt für Frauenhäuser
1 Million DM aus. Hinter dem Stichwort Frauenhaus ver-
birgt sich die Not von Kindern und von Frauen und auch
die Not gegenüber Gewalt. Baden-Württemberg gibt 1 Mil-
lion DM aus, Nordrhein-Westfalen – Sie lieben ja Länder-
vergleiche – 21,3 Millionen DM, das 21fache.

(Unruhe)

Kommunalfreundlichkeit, liebe Kolleginnen und Kollegen,
mißt sich daran, was man real an Finanzpolitik gegenüber
den Kommunen macht. Realität ist zwar, daß Sie das abge-
schlossen haben, worauf der Ministerpräsident stolz ist;
Realität ist aber auch, daß Sie in der ganzen Zeit davor den
Staatshaushalt zu Lasten der Kommunen ausgeglichen ha-
ben. Es geht nicht, sich in die Brust zu werfen, zum Bei-
spiel beim Schulhausbau, ohne zu sagen, daß dieser voll
aus dem Kommunalen Investitionsfonds finanziert wird
und nicht Leistung der Landesregierung ist.

(Beifall bei der SPD und Abgeordneten des Bünd-
nisses 90/Die Grünen)

Zum Schluß, Herr Ministerpräsident, komme ich zu einer
Frage, die ich für die Kernfrage halte.

(Abg. Hans-Michael Bender CDU: Na?)

Ich bin mir nicht ganz darüber im klaren – das heißt, ich
erahne da Schlechteres –, was für eine Linie Sie in der na-
tionalen Politik auch gegenüber der neuen Bundesregie-
rung vertreten wollen. Vieles von dem, was Sie gesagt ha-
ben, hat mich an den berühmten Herrn Bossi aus Norditali-
en erinnert. Wenn Sie vorhaben, mit Bayern und Baden-
Württemberg eine Neuauflage der Lega Lombarda zu ma-
chen

(Abg. Weimer SPD: Lega Süd!)

und daraus eine Lega Süd zu machen, dann teilen Sie uns
das rechtzeitig mit, damit wir uns darauf einstellen können.

(Abg. Dr. Puchta SPD: Lega Diavolo! – Heiterkeit
bei der SPD)

Ich sage Ihnen, dies wäre mit Sicherheit der falsche Weg.
Auch Baden-Württemberg ist dringend auf die Zusammen-
arbeit mit dem Bund und mit den anderen Ländern an-
gewiesen. Sie sollten auch nicht so tun, als wären wir die
Hauptgebeutelten der bundesstaatlichen Lösung in
Deutschland. Ich sage Ihnen, Hessen zahlt pro Kopf das
Vierfache unseres Beitrags in den Länderfinanzausgleich.

(Abg. Pfister FDP/DVP: Deshalb klagen sie auch!)

Es sind auch sozialdemokratisch geführte Länder, wie
Nordrhein-Westfalen, die eine Änderung wollen.

(Abg. Pfister FDP/DVP: Richtig!)

Sie wären gut beraten, jetzt nicht in süddeutschem Separa-
tismus zu machen, sondern zum Beispiel mit Hessen und
Nordrhein-Westfalen den Schulterschluß für Verbesserun-
gen in diesen Fragen zu suchen. Sie wären auch gut bera-
ten, mit der neuen Bundesregierung, die, ob es Ihnen ge-
fällt oder nicht, halt einmal gewählt worden ist,
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(Beifall bei der SPD und Abgeordneten des Bünd-
nisses 90/Die Grünen)

zusammenzuarbeiten. Oder wollen Sie Ihr Stuttgart 21 ge-
gen den Bundesverkehrsminister durchsetzen? Ich gebe Ih-
nen nur diesen einen zarten Hinweis.

(Abg. Drexler SPD: Das ist ihm zuwider!)

Deswegen warne ich vor solchen Tönen.

(Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Die ganze
Connection ist zusammengebrochen!)

Ich sage Ihnen, Baden-Württemberg sieht am besten aus,
wenn wir sagen: „Wir bringen unseren Beitrag zur großen
nationalen Kraftanstrengung Bündnis für Arbeit. Wir zei-
gen selber ein Bündnis für Arbeit vor, das wirklich Zu-
kunftsinvestitionen beinhaltet und eine Basis, auf der man
mit den baden-württembergischen Gewerkschaften reden
kann. Wir bringen uns ein mit unseren Vorstellungen zur
Stärkung des Föderalismus.“ Das sind übrigens Dinge, bei
denen wir uns zum Teil sehr nahe sind. Ich bin, wie Sie
wissen, ein überzeugter Vertreter des Föderalismus und der
kommunalen Selbstverwaltung. Aber das Ganze im Kon-
sens in einem positiven Wettbewerb anzugehen, anstatt in
billiger parteipolitischer Konfrontation zu machen und
auch noch den Separatismus in die Köpfe der Menschen zu
pflanzen,

(Abg. Birk CDU: Was?)

das empfehle ich Ihnen dringend als Weg im Interesse un-
seres Landes.

(Anhaltender lebhafter Beifall bei der SPD – Bei-
fall bei Abgeordneten des Bündnisses 90/Die Grü-

nen)

Stellv. Präsident Birzele: Das Wort erteile ich Herrn Abg.
Oettinger.

Abg. Oettinger CDU: Herr Präsident, meine sehr verehr-
ten Damen, meine Herren! Die Regierungserklärung des
Ministerpräsidenten,

(Abg. Walter Bündnis 90/Die Grünen: War kraft-
voll!)

die Bilanz und die Perspektive von heute sind die Grundla-
gen unserer Arbeit. Die CDU-Fraktion dankt Erwin Teufel
ausdrücklich für diese umfassende Bilanz. Wir sehen darin
eine Bestätigung unserer Arbeit und Perspektiven für unser
Land zugleich.

(Beifall bei der CDU – Abg. Kuhn Bündnis 90/Die
Grünen: Jetzt ist es draußen!)

CDU und FDP/DVP sind seit zweieinhalb Jahren in einer
Koalition und legen heute eine Zwischenbilanz vor.

(Zuruf des Abg. Dr. Salomon Bündnis 90/Die Grü-
nen)

Mut zu Entscheidungen,

(Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Tatkraft!)

Handlungsfähigkeit auch bei unpopulären Aufgaben:

(Zurufe vom Bündnis 90/Die Grünen)

Diese Koalition hat ihre Arbeit gemacht.

(Abg. Walter Bündnis 90/Die Grünen: Höhepunkt
überschritten!)

Baden-Württemberg liegt im Ländervergleich gut. Die Ent-
scheidungen der letzten zweieinhalb Jahre gingen in die
richtige Richtung. Wir stehen dazu und glauben, daß Ba-
den-Württemberg damit gut in das nächste Jahrhundert
geht.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU – Abg. Walter
Bündnis 90/Die Grünen: Spärlicher Beifall!)

Unsere Haushaltspolitik, der Mut zum nachhaltigen Spa-
ren, der Mut zum Stellenabbau, der Mut, Behörden neu zu
ordnen: Wir haben bewiesen, daß Haushalt und Finanz-
wirtschaft in Baden-Württemberg höher als in anderen
Ländern stehen.

Zweitens: innere Sicherheit: In Baden-Württemberg sind
Dörfer und Städte, ländlicher Raum und Ballungsräume si-
cher, sicherer als in jedem anderen Land.

Drittens: Wir sorgen auch dafür, daß wir nicht über den
Tisch gezogen werden. Die Klage zum Länderfinanzaus-
gleich ist eingereicht.

(Abg. Walter Bündnis 90/Die Grünen: Auch nichts
Neues! – Abg. Jacobi Bündnis 90/Die Grünen:

Wissen wir!)

Viertens: Mit unserem Kindergartengesetz verabschieden
wir morgen die finanzielle Grundlage für eine Partner-
schaft mit Kommunen, freien Trägern und Kirchen, die si-
cherstellen, daß die Drei- bis Sechsjährigen in Baden-
Württemberg bessere Betreuungsverhältnisse finden als in
jedem anderen Bundesland.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)

Herr Kollege Maurer hat die Landesbank Baden-Württem-
berg als größte Sparkasse der Welt bezeichnet, sie im
Grunde genommen verunglimpft. Damit hat er in jedem
Fall ihre Bedeutung nicht erkannt. Die Grünen sind bei die-
sem Thema unserer Meinung.

(Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Bis auf die
Rotation!)

Der Landtag ist in seiner großen Mehrheit der Meinung:
Die Schaffung dieser Landesbank ist die größte Tat, ist die
wichtigste Entscheidung, ist strukturell für das Land, für
Stuttgart, für Karlsruhe, für Mannheim, für Ballungsraum
und ländlichen Raum ein entscheidender Schritt dahin, daß
Baden-Württemberg bei moderner Finanzdienstleistung
keine Filiale darstellt, sondern Zentrale bleiben, eigene
Entscheidungsgewalt behalten kann.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)

Mit der Landesbank ist der öffentlich-rechtliche Sektor für
die Zukunft gestärkt. Wir halten in der Tat an den drei Säu-
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len des Finanzsektors fest. Wir wollen einen starken öffent-
lich-rechtlichen Banken- und Finanzsektor. Wir wollen und
brauchen einen starken Genossenschafts-, Volksbanken-
und Raiffeisenbankensektor. Wir tun auch etwas dafür,
Herr Kollege Maurer, daß der private Finanzsektor in Ba-
den-Württemberg gehalten und stark gemacht werden
kann.

Hätten Sie nur die dpa-Meldung von heute morgen gelesen,
dann hätten Sie besser geschwiegen und nicht auf Hessen
verwiesen. Georg Mehl, 9. Dezember 1998: „Württember-
gische wird Commerzbank-Anteil an Leonberger überneh-
men“. Commerzbank, Frankfurt, gleich Hessen, Württem-
bergische, Stuttgart, gleich Baden-Württemberg.

(Lachen bei Abgeordneten der SPD)

Sie haben in der heutigen dpa-Meldung einen Beweis da-
für, daß mit der Moderation des Landes und durch die klu-
ge Entscheidung der privaten Eigentümer die Stärkung des
Bankenplatzes Stuttgart und Baden-Württemberg auch auf
dem privaten Sektor vorankommen wird.

(Beifall bei der CDU und Abgeordneten der FDP/
DVP – Abg. Maurer SPD: Wie viele Jobs weni-

ger?)

Mit der Württembergischen AG als Holding, mit Wüsten-
rot als einem großen Bauspar- und Bankdienstleister

(Abg. Maurer SPD: Wie viele Arbeitsplätze gehen
verloren?)

und mit der Leonberger als einer attraktiven Bausparkasse,
die für den Wettbewerb auf Dauer aber zu klein werden
kann, entsteht in Württemberg ein Finanzdienstleister, der
den Wettlauf mit Hessen und Bayern aufnehmen kann. Die
Entscheidung von heute morgen straft Ihren Vorhalt, Herr
Maurer, Lügen.

(Beifall des Abg. Kiel FDP/DVP)

Hätten Sie nur etwas früher noch einmal in den Ticker ge-
schaut, hätten Sie hier nicht Falsches behauptet und der
Regierung nicht Falsches vorgeworfen.

(Beifall bei der CDU und Abgeordneten der FDP/
DVP – Abg. Maurer SPD: Sagen Sie etwas zur

Entwicklung der Arbeitsplätze in dem Bereich!)

Herr Kollege Maurer hat einiges zum Thema Südwestrund-
funk gesagt. Zunächst, Herr Kollege Maurer: Natürlich ha-
ben auch Sie mit Debatten an der Entwicklung des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunks mitgewirkt. Nur: Sie waren
doch schon im Landtag, als Lothar Späth den ersten Anlauf
unternommen hat. Damals, 1989, waren Sie dagegen.

(Zuruf des Abg. Haasis CDU)

1989 war Maurer, waren die Sozialdemokraten gegen das,
was jetzt gekommen ist und zehn Jahre früher hätte kom-
men können.

(Beifall bei der CDU und Abgeordneten der FDP/
DVP – Zurufe von der CDU und des Abg. Drautz

FDP/DVP)

Deswegen: Der erste Anlauf trägt unsere Unterschrift, und
der zweite von Erwin Teufel ist von Erfolg gekrönt.

Wenn Sie von großer Koalition sprechen: Sie schmücken
sich mit fremden Federn. Die Federn gehören dem Kolle-
gen Beck. Wenn jemand mitgewirkt hat, dann die SPD in
Rheinland-Pfalz.

(Abg. Birk CDU: Jawohl! So ist es! Natürlich!)

Sie waren doch im Grunde genommen sauer und neidisch,
daß nach der großen Koalition Erwin Teufel mit der SPD
in Rheinland-Pfalz und der dortigen FDP, der FDP/DVP in
Baden-Württemberg und uns, der Christlich Demokrati-
schen Union, dieser Erfolg für den Medienstandort Baden-
Württemberg und Rheinland-Pfalz gelungen ist.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP – Abg.
Hans-Michael Bender CDU: So ist es!)

Der Südwestrundfunk hat unser Vertrauen. Unsere Gre-
mienmitglieder wirken an den Entscheidungen mit. Ich sa-
ge nach wenigen Wochen: Er hat im großen und ganzen in
der deutschen Medienlandschaft einen beachtenswerten
Start gehabt. Die Geschäftsleitung ist gut. Den SWR nimmt
man ernst.

Trotzdem sei es mir erlaubt, als Hörer und Zuschauer und
auch im Gespräch mit Hörern und Zuschauern hier konkre-
te konstruktive Kritik zu üben; denn wenn etwas Neues
entsteht, muß es möglich sein, daß es in den ersten Wochen
kritisch begleitet wird:

Erstens: zum Fernsehen. Hier entwickelt sich im öffentlich-
rechtlichen Rundfunk eine Tendenz, daß der Wettbewerb
gegen RTL und SAT.1 im Mittelpunkt steht und Informati-
on, Kultur und Politik an den Rand gedrängt werden. „Pro
und Contra“ ist weg; eine neue Serie ist da. Emil Ober-
mann, Ernst Elitz, die alten Zeiten, ein gutes Stück ARD-
Kultur ist nicht mehr da.

(Abg. Walter Bündnis 90/Die Grünen: Oettinger
als Sandmännchen!)

Zum Hörfunk – Kollege Kuhn, Sie sind im Rundfunkrat;
vielleicht sind Sie der gleichen Meinung –: Ich halte das
erste Hörfunkprogramm für schwach.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU – Abg. Kuhn
Bündnis 90/Die Grünen: Ich habe gedacht, Sie sa-

gen: das dritte!)

Man findet die festen Fenster nicht mehr. Die Information
kommt zu kurz, Wirtschaft und Politik ist nicht mehr zu fe-
sten Zeiten da. Wer länger als 1:30 Minuten spricht, wird
ausgeblendet. Im Grunde genommen steht „Wortlastigkeit“
im Mittelpunkt.

(Beifall der Abg. Wieser CDU und Beate Fauser
FDP/DVP)

Kann denn Wort lastig sein? Wenn Information, Kultur
und Wirtschaft, wenn Regionales aus dem Land, wenn die
Sendung über Umwelt und Landwirtschaft nicht mehr
wichtig sind, wenn es allein um Einschaltquoten geht,
wenn Wort Lastigkeit bedeuten soll, dann wäre im öffent-
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lich-rechtlichen Rundfunk die Gebührenfinanzierung auf
Dauer nicht mehr begründbar. Ich appelliere an die Verant-
wortlichen im Hörfunkbereich, etwas mehr verläßlich zu
festen Zeiten für Information von Land und Leuten, aus
Wirtschaft und Politik auch und gerade im ersten Pro-
gramm zu tun.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP – Abg.
Hans-Michael Bender CDU: Richtig!)

Kollege Maurer, Sie haben das Jugendprogramm angespro-
chen. Guten Morgen! Wir machen mit. Wir wollen einen
Jugendrat. Wir glauben in der Tat, daß die Kiddies, die
Zehn- bis 20jährigen, in Baden-Württemberg nicht hören
können, was sie wollen. Ich glaube, daß die Generation der
40-, 50- und 60jährigen nicht das Recht haben kann, auf
Dauer den Jungen zu verwehren, was deren Interesse ist.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU)

Deswegen beobachten wir „DASDING“ mit Interesse.
Nur: Kann es denn sein, daß für die Grundversorgung un-
bedingt fünf Kanäle gebraucht werden? Wäre es nicht
möglich, daß die Erwachsenenwelt mit drei Kanälen zu-
rechtkommt, damit ein Kanal, der vierte Kanal, ein beste-
hender Kanal, für die Jungen, für die unter 20jährigen frei-
gemacht wird?

Kollege Kuhn, ich rate unserer Generation: Zusammenrük-
ken, mit drei Kanälen zurechtkommen, damit der vierte ih-
ren Kindern, der jungen Generation, gehören kann.

(Beifall bei der CDU)

Wir sind nicht gegen „DASDING“, wir halten es in der Sa-
che und in der Qualität für gut. Wir fragen, ob die Sendung
morgens von sechs bis halb acht Uhr laufen muß, wenn die
Kinder frühstücken sollen oder noch Schulaufgaben ma-
chen müssen. Aber ich glaube, daß mit den bestehenden
Frequenzen und den bestehenden Kanälen mehr als bisher
für die ganz junge Generation machbar ist.

Ein zweiter Gedanke kommt hinzu. Wenn das Jugendradio
rein öffentlich-rechtlich wird, gibt es für Private keinen
Platz. Warum gibt es kein „Public private radio“? Warum
machen wir nicht, vielleicht sogar unter privater Federfüh-
rung, mit starker Beteiligung des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks oder vielleicht sogar fifty-fifty – man kann dar-
über reden – erstmals den Versuch – der Staatsvertrag läßt
das ja ebenso zu wie das Landesmediengesetz –, daß das
Jugendradio eine gemeinsame Veranstaltung der Privaten
aus Baden-Württemberg, vielleicht darüber hinaus der
kompetenten Privaten und des Südwestrundfunks werden
kann? Nicht gegeneinander, sondern miteinander.

(Beifall der Abg. Weimer und Dr. Puchta SPD)

Vielleicht hat die Politik dabei die Aufgabe der Moderati-
on. An mir soll es jedenfalls nicht liegen. Wir wirken daran
mit.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU – Abg. Wei-
mer SPD: Das müssen Sie aber den Herren auf der

Regierungsbank sagen!)

Herr Kollege Maurer, Sie haben relativ wenig zur aktuellen
Haushaltspolitik im Land gesagt. Die CDU-Fraktion hält

an den Eckwerten der mittelfristigen Finanzplanung fest.
Allein, die Aufgaben dafür sind groß. Im Nachtrag für das
nächste Jahr 1999 fehlen 300 Millionen DM. Für den Dop-
pelhaushalt 2000/2001 ist je 1 Milliarde DM an außeror-
dentlicher Einsparung notwendig. Herr Kollege Kiel weiß
wohl, worum es geht. Wir, die Christlich Demokratische
Union, werden im Landtag in den nächsten zweieinhalb
Jahren denselben soliden Kurs der Haushaltspolitik, der
Baden-Württemberg von anderen Ländern unterscheidet,
der Baden-Württemberg und Bayern gemeinsam sieht, fort-
setzen und werden beweisen, daß es auch ohne ständig
steigende neue Schulden gelingt, in der Politik auf Landes-
ebene eine Gestaltung zu erreichen und den Dienstlei-
stungsprozeß für die Bürger hochzuhalten. Wir glauben,
daß die Haushaltslinie nicht verlassen werden darf.

(Beifall bei der CDU und Abgeordneten der FDP/
DVP)

Erste Erfolge sind dabei erkennbar und verdienen Beach-
tung. Dazu gehört zum Beispiel das Thema der direkten
Personalkostenquote. Im Jahr 1997 haben wir noch eine di-
rekte Personalkostenquote von 42,0 % gehabt. Im Jahr
1998 lag sie mit 41,7 % knapp darunter. Das heißt, es ist
gelungen, durch Stellenabbau und durch maßvollen Tarif-
abschluß dahin zu kommen, daß Personalkosten nicht stän-
dig steigende Bedeutung im Haushaltsbudget haben, son-
dern gedeckelt und erstmals auf dem richtigen Weg, näm-
lich rückläufig, sind.

(Zuruf des Abg. Dr. Puchta SPD: Das Ziel war un-
ter 40 %! Unter 40 % war Ihr Ziel!)

Sie waren immer gegen Stellenstreichungen. Sie haben bei
Behördenschließungen nicht mitgemacht. Sie glauben, die
Arbeitslosigkeit werde der Staat durch Stellen beim Staat
schon richten. Wir glauben das Gegenteil. Die Schaffung
eines schlanken Staates mit stagnierenden oder sinkenden
Personalkosten ist die richtige Maßnahme dafür, daß die
Staatsquote und die Steuerlastquote mittelfristig sinken
können.

(Beifall bei der CDU und Abgeordneten der FDP/
DVP – Abg. Dr. Puchta SPD: Reden Sie einmal

mit MV! Unter 40 % war sein Ziel!)

Wir beobachten mit Interesse, was derzeit im Freistaat
Bayern vor sich geht: Volksentscheid zur Nullverschul-
dung. Natürlich ist es bis zum Jahr 2008 noch lange hin.
Aber wenn die Bürger dort ihre Entscheidung treffen, wenn
sie je vielleicht mit Mehrheit gegen Sozialdemokraten sa-
gen: „Wir wollen keine Schulden mehr ab dem Jahr 2009“,
dann kommt vermutlich keine öffentliche Hand um eine
vergleichbare Richtung herum. Dann werden Länder ge-
zwungen sein, eine Antwort auf diesen Volksentscheid zu
geben. Dann werden Kommunen gezwungen sein, eine
Antwort auf diese Verfassungsänderung zu geben, und
dann wird auch der Bund nicht auf Dauer mit neuen Schul-
den Zinsen und Tilgung finanzieren können.

Ich sage bewußt: Wir warten ab. Der Feldversuch Bayern
läuft. Aber in einem Jahr sprechen wir uns wieder. Ich bin
gespannt, wie sich die Parteien dort verhalten haben: SPD,
Grüne und auch FDP.

(Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Die gibt es
doch dort gar nicht! In Bayern gibt es keine FDP!)
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Ich sage Ihnen voraus: Wenn es dort eine Mehrheit gibt,
dann kommt um diese Wirkung, um diesen Virus, um diese
ansteckende Kraft niemand herum.

(Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Auch Teufel
nicht!)

Meine Damen und Herren, Herr Kollege Maurer hat das
Thema Beteiligungen hier genannt. Zunächst einmal: Wir
halten die Landesbank für den überragenden Erfolg. Lan-
desgirokasse, SüdwestLB und L-Bank arbeiten im Ge-
schäftsbereich. Unterschiedliche Kulturen, Synergieeffekte
und unterschiedliche Standorte stärken in der Fläche und
stärken im Ballungsraum. Ich glaube, daß diese Beteili-
gungsneuordnung in den nächsten Jahren einen Erfolg
bringen wird.

Nur: Die Hausaufgaben mußten erst gemacht werden. Eini-
ge wollten die BW-Bank vor einigen Jahren verkaufen, an-
dere wollten die BW-Bank mit der LG zusammenführen.
Beides wäre ordnungspolitisch falsch gewesen. Die Christ-
lich Demokratische Union hat lieber gegen Spöri und Mau-
rer nein zur Zusammenführung von LG und BW-Bank ge-
sagt, weil wir daran glaubten und weil wir wußten, daß die
Bündelung der öffentlich-rechtlichen Kräfte für den öffent-
lichen Sektor in Baden-Württemberg der richtige Weg ist.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU)

Die CDU im Landtag hält nicht ohne Not an Aktien und
Beteiligungen fest. Aktien und Beteiligungen haben nur
dann in der öffentlichen Hand ihre Berechtigung, wenn da-
mit strategische Aufgaben und landespolitische Interessen
zu verfolgen sind. Dort, wo die Hausaufgaben gemacht
sind, steht einer Veräußerung an den richtigen Partner und
Käufer nichts im Weg. Aber die Reihenfolge muß klar
sein: Erst die Hausaufgaben machen; verteilt ist gleich.

Wir haben bei der Toto-Lotto GmbH die Hausaufgaben
noch nicht gemacht. Wer jetzt verkauft, geht im europäi-
schen Spiel- und Wettgeschäft unter. Deswegen glauben
wir in der Tat, daß Toto-Lotto jetzt aufgerüstet werden
muß. Die Ökolotterie muß hinzu.

(Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Unser Vor-
schlag! Vielen Dank!)

Wir brauchen ein neues Spiel. – Auch Sie haben einmal
eine gute Idee, Kollege Kuhn.

(Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Sehr gut!)

Ihre Ökosteuer ist falsch, die Ökolotterie ist gut.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU und des Abg.
Drautz FDP/DVP – Zuruf des Abg. Kuhn Bünd-

nis 90/Die Grünen)

Nur: Wenn Toto-Lotto im europäischen Markt mithalten
will, dann muß es jetzt durch den Eigentümer Land auf das
Multimedia-Spielgeschäft vorbereitet werden. Danach ist
eine Veräußerung, eine Partnerschaft mit einem Dritten für
uns kein Problem.

Das gleiche gilt für die SWS. Herr Kollege Drautz hat es
erkannt, Kollege Pfister vermutlich auch, andere noch

nicht. „Drautz gegen Verkauf der SWS“ – vor vier Wochen
wollte er es noch als Pfand für Dr. Menz. Ich kann nur sa-
gen, wer jetzt Südwestsalz verkauft, verkauft wie im
Schweinezyklus auf dem Tiefpunkt des Verkaufspreises
am Markt. Ich möchte behaupten, es wird in den nächsten
Jahren kaum ein höherer Verkaufspreis erzielbar sein. Des-
wegen rate ich uns: Machen wir ein Ende mit der Verunsi-
cherung der Belegschaft in Heilbronn. Laßt uns im Augen-
blick das Beste mit Landesbeteiligung für dieses Unterneh-
men in Heilbronn und in der Region tun.

(Beifall bei der CDU)

Für die Energiewirtschaft stehen aktuell, nachdem die Lan-
desbank ab 1. Januar 1999 starten wird, Hausaufgaben an.
Ich lade alle zu der Erfüllung von Hausaufgaben bei der
Neuordnung von Strukturen ein. Ich glaube, daß das Mu-
ster der Landesbank, die Bündelung der Kräfte von Land
und Kommunen, die Abstimmung der Beteiligungen von
Land, Landkreisen und Kommunen, vielleicht sogar die
Poolbildung der Interessen von Land und Kommunen ein
richtiges Strickmuster auch für Energie sein kann. Was bei
Banken richtig war, muß bei Energie nicht falsch sein, eher
im Gegenteil. Wenn ich die Neckarwerke Stuttgart sehe
oder das mühsame Vorpreschen des MVV, so rate ich uns
nicht, auf kommunaler Ebene den Ausverkauf der baden-
württembergischen Interessen zu beginnen. Gemeinsam
sind wir stark.

(Abg. Dr. Puchta SPD: Jetzt gegen Döring! End-
lich getraut er es sich!)

Wer eine Lösung Baden-Württemberg anstrebt, sorgt da-
für, daß Baden-Württemberg auf Dauer im europäischen
Marktgeschäft konkurrenzfähig bleiben kann.

(Beifall bei der CDU)

Und dann, Herr Kollege Pfister: Über Verkauf spricht man
nicht. Wer sagt, daß er verkauft und wann er verkauft, be-
kommt nicht den erstrebten Preis.

(Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Das hat Herr
Teufel auch gesagt!)

Deswegen rate ich uns, zu diesem Thema im nächsten Jahr
Hausaufgaben zu machen. Dann wird auch hier kein Koali-
tionsstreit, sondern Einigung zwischen dem kleineren und
dem größeren Partner, zwischen den Fraktionen und der
Regierung möglich sein.

(Abg. Dr. Puchta SPD: Wie wird der Menz ausge-
glichen?)

Stellv. Präsident Birzele: Herr Abg. Oettinger, gestatten
Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abg. Maurer?

Abg. Oettinger CDU: Natürlich.

Stellv. Präsident Birzele: Herr Maurer, bitte.

Abg. Maurer  SPD: Herr Kollege Oettinger, Sie wissen,
daß Sie im Moment einen extrem spannenden Punkt be-
setzt haben.

Ist Ihnen entgangen, Herr Kollege Oettinger, daß der Kol-
lege Teufel in seiner Regierungserklärung das Geld aus
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dem Verkauf schon ausgegeben hat, von dem Sie sagen,
daß er vielleicht gar nicht stattfinden soll, weil man erst die
baden-württembergischen öffentlichen Kräfte bündeln
will?

(Beifall des Abg. Dr. Puchta SPD – Abg. Kuhn
Bündnis 90/Die Grünen: Kampfansage!)

Abg. Oettinger CDU: Kollege Maurer, wir haben zweiein-
halb Jahre vor uns. Erwin Teufel hat eine Perspektive für
die zweite Halbzeit vorgelegt. In diesen Bogen der näch-
sten zweieinhalb Jahre

(Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Das macht
den Preis auch schlechter!)

paßt die Erfüllung der Hausaufgaben, paßt die Neuordnung
von Beteiligungen, paßt die Sicherung des Standorts Ba-
den-Württemberg und paßt die zielgerichtete Verwendung
von Teilen daraus. Unterschätzen Sie uns nicht in unserem
Fleiß, unserem Intellekt und unserem Tempo. Wir trauen
uns dieses allemal zu.

(Beifall bei der CDU)

Ein einziger Schwerpunkt, bei dem ich Mehrausgaben an-
kündigen will, ist der Bereich innere Sicherheit, der Be-
reich Polizei. Sie werden von uns keine vielfältigen Wün-
sche für Mehrausgaben hören, aber die Sicherheit in Ba-
den-Württemberg hat weitere, verstärkte finanzielle An-
strengungen verdient.

Erstens: Wir haben im ersten Schritt die Hebung aus dem
mittleren Dienst in den gehobenen Dienst fortgesetzt. Be-
amte in A 9 oder A 9 Z haben in Baden-Württemberg Per-
spektive. Das achtwöchige Programm hat sich in Baden-
Württemberg bewährt.

Zweitens: Wir werden den Obermeisterbauch jetzt konkret
angehen. Kollege Maurer, warten Sie es ab. Gehen Sie in
Ruhe in die Weihnachtsferien; sie tun Ihnen gut. Im neuen
Jahr wird der Nachtrag vorgelegt. Im Nachtragshaushalt
sind die ersten Stellen in A 9 und die Beförderungsmög-
lichkeiten von A 7 und A 8 nach A 9 für Polizeibeamte in
Baden-Württemberg enthalten. Wir werden in vier Jahres-
schritten in vollem Umfang ausschöpfen, was die Stellen-
obergrenzenverordnung für den mittleren Dienst in den
nächsten Jahren möglich macht.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU)

Drittens: Ich greife auf, was Kollegen derzeit in den Wahl-
kreisen besprechen. Wir müssen etwas für die Tarifange-
stellten tun. Die Angestellten in BAT und die Arbeiter bei
der Polizei sehen, daß ihre Beamtenkollegen Perspektive
haben, Aufstieg und Beförderung, und bleiben selbst in
BAT VII oder BAT VI. Ich glaube, daß die Tarifpartner
aufgerufen sind und der Haushaltsgesetzgeber dieses paral-
lel umsetzen muß. Wir brauchen eine Neubewertung der
Sacharbeit im Angestelltenbereich bei der Polizei. Dann
entsteht daraus eine faire Aufstiegschance für beide Seiten.
Es kann nicht sein, daß Beamte bessergestellt im Fahrstuhl
sitzen und der Angestellte sitzenbleibt.

(Beifall bei der CDU)

Auch Angestellte und Arbeiter haben jetzt eine Kraftan-
strengung verdient.

Letzter Punkt: Ob Sie es glauben oder nicht, das Technik-
programm kommt, der Laptop im Fahrzeug, IT, EDV, digi-
taler Polizeifunk. Wir, FDP/DVP-Fraktion und CDU-Frak-
tion, werden in den nächsten Jahren gemeinsam mit der
Regierung alles dafür tun, daß durch außerordentliche In-
vestitionen in diesem Bereich der Nutzungsgrad qualifi-
zierter Beamter gesteigert werden kann. Wir haben qualifi-
zierte, motivierte Polizeibeamte, wir haben 30 000 Männer
und Frauen, die für Sicherheit stehen. Wenn wir denen et-
was mehr Technik geben, ist der Nutzungsgrad doppelt so
hoch.

(Beifall des Abg. Seimetz CDU)

3 Milliarden DM, 3 000 Millionen DM, geben wir jährlich
für die Personalkosten der Polizeibeamten aus. Wenn man
nur 1 % von 3 000 Millionen DM, 30 Millionen DM, auf
fünf Jahre außerordentlich investiert, erreicht man für die
100 % einen deutlich höheren Wirkungsgrad.

(Beifall bei der CDU)

In der Landespolitik steht die Weiterentwicklung der regio-
nalen Ebene an. Ich setze darauf, daß differenzierte Lösun-
gen möglich sind.

(Abg. Weimer SPD: Das heißt?)

– Gerne. – Eine große Zahl von Regionalverbänden bleibt
auch in der nächsten Wahlperiode, nach der Kommunal-
wahl, wie sie sind. Sie wollen behalten, was sie haben. Än-
derungen werden nicht vorgeschlagen.

Andererseits gibt es regionale Bereiche, in denen die Zu-
sammenarbeit zwischen Landkreisen und Stadtkreisen,
zwischen Kreisen und Städten mustergültig ist, wo man
sich fragen kann, ob die Regionalplanung nicht von
Zweckverbänden geleistet werden kann. Wo bisher im Ab-
fall- und ÖPNV-Bereich eine gute Lösung möglich war,
kann eine solche auch für die Regionalplanung möglich
sein.

(Beifall bei der CDU – Abg. Dr. Salomon Bünd-
nis 90/Die Grünen: Richtig!)

Ich nenne als Beispiel Freiburg und die Landkreise darum
herum oder aber den Regionalverband Neckar-Alb.

(Abg. Dr. Puchta SPD: Dazu hat der Ministerpräsi-
dent das Gegenteil gesagt!)

Wenn uns die Herren Landräte von Reutlingen, Tübingen
und Balingen und die Oberbürgermeister

(Abg. Weimer SPD: Das sind aber bloß die drei
Landräte! – Gegenruf des Abg. Haasis CDU: Das

reicht auch!)

oder der Bürgermeister Weimer einen konkreten Vorschlag
dazu vorlegen wollen, wie die Regionalplanung durch
Zweckverband oder Arbeitsgemeinschaft oder Amtshilfe
lösbar ist, dann halten wir dort am Regionalverband nicht
zwingend fest.

(Abg. Hofer FDP/DVP: Richtig!)
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Drittens: Wir wollen eine faire Weiterentwicklung für den
Ballungsraum, für den Verband Region Stuttgart, für diese
Region. Dabei lehnen wir die Regionalstadt und auch den
Regionalkreis ab. Wir halten an den bestehenden Struktu-
ren fest, aber wir glauben, daß zum Beispiel die Aussage-
kraft, die Wirkungskraft, die Bedeutung, die Durchsetzbar-
keit von Regionalplanung zwingend erhöht werden müs-
sen. Ich halte es eher für unwürdig, wenn Regionalverband
und Regierungspräsidium wie Prozeßhansel vor Gericht
stehen. Wir schlagen deswegen eine weitere Konkretisie-
rung der Aussagekraft und der Durchsetzbarkeit von regio-
nalplanerischen Entscheidungen für die Zukunft vor. Wir
erwarten dafür von Dr. Döring, dem wir herzliche Gene-
sungswünsche übermitteln wollen,

(Beifall bei allen Fraktionen)

Anfang des Jahres 1999 einen Bericht.

CDU und FDP/DVP werden rechtzeitig vor der Kommu-
nal- und Regionalwahl den neu zu wählenden Mandatsträ-
gern in den Rathäusern, in den Kreistagen und in der Regi-
on sagen, mit welchen Kompetenzen sie in die nächsten
fünf Jahre gehen werden.

(Abg. Deuschle REP: Und wie sieht es mit dem In-
nenminister aus?)

Es muß erlaubt sein, daß bei Landespolitik und Halbzeit-
bilanz der Regierung auch Bundespolitik angesprochen
wird, wo sie Auswirkungen auf Baden-Württemberg hat.

Zunächst, Kollege Maurer, Kollege Kuhn, neidlos: Wir ha-
ben Respekt. Sie haben gewonnen. Die Bundesregierung
gehört Ihnen. Das Wahlergebnis ist klar.

(Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Die gehört
uns nicht! – Zuruf des Abg. Weimer SPD)

Dort, wo wir gemeinsame Interessen haben, ist konstrukti-
ve Zusammenarbeit, ist die Möglichkeit, im Bundestag und
im Bundesrat zusammenzuwirken, wenn es um Baden-
Württemberg und um Deutschland geht, für uns kein Pro-
blem. Aber der Herr Ministerpräsident hat zu Recht gesagt:
Wir scheuen die Auseinandersetzung mit der Bundespolitik
nicht. Was derzeit in Bonn vorbereitet wird, ist letztendlich
eine andere Republik: konzeptionslos, ideologiebeladen

(Beifall bei der CDU und der Abg. Beate Fauser
FDP/DVP)

und im Grunde genommen ein Anschlag auf den Wirt-
schaftsstandort. Die Arbeitsplätze in Deutschland sind in
wichtigen Branchen in Gefahr.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU und der Abg.
Beate Fauser FDP/DVP)

Vielleicht wird manches von Schröder noch verbrämt.
Vielleicht wird manches noch in Arbeitsgruppen vertagt,
aber Ihr Start, Kollege Kuhn und Kollege Maurer, war alles
andere als gut.

Nehmen wir die Steuerreform. Es gab zwei Anhörungstage
im Finanzausschuß des Deutschen Bundestages. Außer den
Gewerkschaften waren alle dagegen. Die Mehrbelastung

für die Wirtschaft wird genannt, außerdem negative Folgen
für Beschäftigung, Arbeitsplatzverlagerung und -abbau. Es
ist keine Konzeption erkennbar, es gibt tägliche Reparatur-
arbeit, Verunsicherung von Mittelstand, Abschreckung von
Investoren, Chaostage in Bonn.

(Beifall bei der CDU und Abgeordneten der FDP/
DVP)

Die Geschenke haben Sie rasch und großzügig verteilt. Un-
ter dem Weihnachtsbaum liegen mehr Kindergeld und ein
geringerer Eingangssteuersatz. Im Grunde genommen
klingt das zunächst einmal sehr gut.

Am 1. April kommt die Ökosteuer, und in einem Jahr ha-
ben wir eine schlechtere Beschäftigungssituation. Ich kann
Ihnen nur sagen: Sie haben allen Grund, Ihre Schritte sorg-
fältiger abzuwägen, und Sie haben allen Grund, etwas
mehr in der Partnerschaft zwischen Bund, Ländern und
Kommunen zu tun. Denn die Gegenfinanzierung Ihrer
Maßnahmen ist von Nachteil für uns, für Baden-Württem-
berg, Kollege Maurer. Deswegen kann ich Ihnen nur raten,
den Ministerpräsidenten zu unterstützen, wo er die Ausein-
andersetzung sucht. Bitte machen Sie mit; denn Sie sind
auch mit für den Landeshaushalt verantwortlich und nicht
nur für den Parteirat der SPD in Bonn.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)

Die Änderung beim Kindergeld, die Änderung bei 620-
DM-Jobs, die weiteren nicht gerechtfertigten Finanzhilfen
Lafontaines an das Saarland und für Bremen, all das be-
deutet Steuerausfälle hier in Baden-Württemberg. Was tun
Sie?

Wir werden aktiv. Aber wir brauchen dabei mehr als die
Landesregierung. Wir brauchen andere Landesregierungen.
Deswegen bin ich gespannt, ob Clement nur den Mund
spitzt, wenn er zur Talk-Show eingeladen wird, oder ob er
auch pfeifen kann. Sein erster Anlauf war mäßig: Als Lö-
we oder Tiger gestartet und als Bettvorleger bei Hombach
und Schröder bei schönem Essen jenseits des Rheins gelan-
det. Clement hat uns Hoffnungen gemacht, und Clement
hat versagt.

(Beifall bei der CDU – Glocke des Präsidenten)

Stellv. Präsident Birzele: Herr Abg. Oettinger, gestatten
Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abg. Maurer?

Abg. Oettinger CDU: Natürlich, gerne.

Stellv. Präsident Birzele: Herr Maurer, bitte.

(Abg. Haasis CDU: Schon wieder!)

Abg. Maurer  SPD: Das dient alles der Klärung wichtiger
strategischer Fragen, wie wir bei der ersten Frage gemerkt
haben.

Herr Kollege Oettinger, ist Ihnen eigentlich klar, daß bei
Verwirklichung der von Ihnen geplanten Steuerreform, die
der Ministerpräsident heute morgen noch einmal vehement
verteidigt hat und für richtig gehalten hat – Senkung des
Eingangssteuersatzes auf 15 % –, und Ihrer Vorstellungen
zur Unternehmensteuerreform der Steuerausfall des Landes
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mindestens viermal so hoch gewesen wäre wie bei den Plä-
nen der Bundesregierung? Warum haben Sie das damals
nicht als eine Schwierigkeit angesehen?

(Beifall bei der SPD und des Abg. Kuhn Bünd-
nis 90/Die Grünen)

Abg. Oettinger CDU: Herr Kollege Maurer, es ist das
Grundverständnis von Staat, das bei uns unterschiedlich
ist.

(Lachen bei der SPD)

Sie glauben an die Erhöhung der Staatsquote und führen
deswegen eine Ökosteuer ein.

(Abg. Weimer SPD: Das hat doch damit überhaupt
nichts zu tun!)

Sie glauben, daß im Grunde genommen angebotsorientiert
gearbeitet werden muß, und wir glauben, daß eine echte
Entlastung der Wirtschaft für einige Zeit Steuerminderein-
nahmen, aber langfristig mehr Arbeit, weniger Sozialhilfe
und mehr Investitionen im Standort Deutschland bringt.

(Lebhafter Beifall bei der CDU und der FDP/DVP
– Abg. Weimer SPD: So ein Unsinn!)

Kollege Maurer, wenn Sie es uns nicht glauben, dann glau-
ben Sie es bitte dort, wo es beweisbar ist: in den Niederlan-
den, in den USA. Es gibt doch eine Reihe von Ländern, die
eine Steuerreform vergleichbar der Steuerreform von Wai-
gel und Schäuble gemacht und damit Erfolg gehabt haben.
Bei ihnen liegen im fünften Jahr, im zehnten Jahr Arbeit
und Beschäftigung höher als bei uns, und die Steuereinnah-
men folgen nach. Ihr Konzept ist falsch. Meine Sorge ist:
Sie sind zu der Erkenntnis zu schwach.

Das Thema Ökosteuer wurde groß angekündigt. Kollege
Kuhn, ich darf Sie ansprechen: Sehen Sie darin wirklich
eine ökologische Steuerreform? Ist es nicht in Wahrheit so-
zial ungerecht und blanke Abkassiererei?

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP – Zuruf
des Abg. Dr. Puchta SPD)

Sechs Pfennig mehr für den Liter Benzin, vier Pfennig
mehr für den Liter Heizöl, 0,32 Pfennig für die Kilowatt-
stunde Gas und eine Stromsteuer von zwei Pfennig pro Ki-
lowattstunde! Damit machen Sie etwas, was im Grunde ge-
nommen Mehreinnahmen für den Staat und eine elementa-
re Belastung von Mittelstand, Handwerk und sozial schwa-
chen Familien bringt. Sie werden sich wundern, was die
Strom- und Kraftwerksbesitzer daraus machen müssen,
nämlich höhere Preise, die sich im Budget der Familien
niederschlagen werden.

(Abg. König REP: Das ist doch klar!)

Deswegen machen Sie eine sozial ungerechte und ökolo-
gisch nicht nachvollziehbare Politik.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP – Abg.
Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Was war denn Ihr

Vorschlag?)

Noch etwas, Herr Kollege Kuhn: Sie haben doch verspro-
chen, den Anteil der Lohnnebenkosten für die Sozialversi-

cherungsbeiträge auf unter 40 % zu senken. Sie wollen von
42,3 auf unter 40 %. Das heißt, Sie wollen eine Senkung
um mindestens 2,4 Prozentpunkte. Mit Ihrer komischen,
Ökosteuer genannten Abkassiererei erreichen Sie gerade
einmal 0,7 bis 0,8 %. Also müssen Sie doch in Wahrheit
ein zweites und ein drittes Mal abkassieren.

(Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: In drei Stu-
fen!)

Den ersten 6 Pfennig mehr Benzinsteuer werden 12 und
18 Pfennig folgen.

(Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: So ist es!)

Aber Herr Maurer tut so, als ob er das nicht wüßte. Die So-
zialdemokraten versprechen – der Automann Schröder
ganz vorn –: sechs Pfennig und nicht mehr. Aber für 2,4
Prozentpunkte weniger Sozialabgaben brauchen Sie 18 bis
20 Pfennig mehr Benzinsteuer. Deswegen: die Wahrheit
auf den Tisch. Sie werden dazu nachher Gelegenheit ha-
ben.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP – Abg.
Hans-Michael Bender CDU: Raus mit der Wahr-

heit!)

Ihr größter Rohrkrepierer sind aber die 620-DM-Beschäfti-
gungen.

(Unruhe – Zuruf von der CDU: 800 DM! – Abg.
Dr. Puchta SPD: Kommentieren Sie doch die Re-

gierungserklärung von Teufel!)

Die Koalitionsvereinbarung sieht noch folgendes vor:

Die frauen-, sozial- und ordnungspolitischen Gründe
machen eine Sozialversicherungspflicht von geringer
Beschäftigung notwendig.

So weit, so gut. Darüber kann man ja reden, also Rentenan-
spruch, Krankenversicherung und anderes mehr. So weit,
so gut. Aber in einer Nacht-und-Nebel-Aktion – –

(Abg. Dr. Gisela Meister-Scheufelen CDU: Mehr
Nebel als Nacht!)

Kollege Kuhn sagt mir – –

(Anhaltende Unruhe)

Und im „Handelsblatt“ wird es genau rumgedreht. Ver-
schiebebahnhof, Nullsummenspiel! Nichts mit Frauen- und
Sozialpolitik, nichts, über das man reden kann, sondern es
wird im Grunde genommen eine Einzahlpflicht der Arbeit-
geber statuiert und die Steuer gekappt. Und wiederum sind
die Länder und Kommunen dabei die Dummen.

Bei diesem Thema muß ich überhaupt nicht bewerten. Ich
beziehe mich auf die Bewertung, die Herr Kollege Kuhn
treffend vorgenommen hat. Der Fraktionschef der Grünen
– so schreibt das „Handelsblatt“ –, der den Koalitionsver-
trag mit ausgehandelt hat – Fritz Kuhn –, wies Schröders
Plan – die Neuregelung; mittlerweile den Plan der Bundes-
regierung – zurück. Bei der 620-DM-Geschichte habe man
ganz einfach in einer Nacht-und-Nebel-Aktion einen Vor-
schlag geboren, der auch in seinen rechtlichen Auswirkun-
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gen nicht durchdacht ist, und deswegen muß der auch noch
vom Tisch.

Lieber Fritz Kuhn, ein Anruf bei Rezzo Schlauch genügt,
dann kommt er vom Tisch. Wenn Ihnen das Kleingeld da-
zu fehlt, bekommen Sie es von mir.

(Große Heiterkeit – Lebhafter Beifall bei der CDU
– Abg. Hans-Michael Bender CDU: Eine Telefon-

karte haben wir auch noch!)

Deswegen kann ich Ihnen nur raten, nachdenklich zu lesen,
was Günter Bannas vor einigen Tagen in der FAZ ge-
schrieben hat:

In der Opposition vergessen Parteien das Wichtigste,
was sie zum Regieren brauchen: Die Erkenntnis, daß
ihr Sagen und Tun reale Konsequenzen hat.

Darum geht es. Eigentlich müßte man Ihnen alle paar Jahre
vier Wochen Regierungsverantwortung wünschen – nicht
mehr –,

(Beifall bei der CDU und Abgeordneten der FDP/
DVP)

damit Sie ein paar Tage lang begreifen, wie Sie, mit heißer
Nadel genäht, derzeit in Bonn Politik machen. Es ist im
Grunde genommen ein Wirrwarr. Wenn es nicht zum
Nachteil von Arbeitnehmern, Familien und zum Nachteil
des Standorts Deutschland wäre, könnte man es in den Fa-
sching und in Büttenreden einbeziehen. Aber leider ist die
Lage dafür viel zu ernst.

(Beifall bei der CDU und Abgeordneten der FDP/
DVP – Abg. Dr. Puchta SPD: Sagen Sie einmal et-

was zu Teufel!)

Kollege Maurer hat das Thema Kernenergie eingebracht.

(Zuruf des Abg. Heiler SPD)

Damit klar ist, Kollege Maurer: Auch bei dem Thema ver-
stehen wir keinen Spaß. Ich könnte ja verstehen, wenn Cle-
ment in Düsseldorf sagte: Wir haben genügend Kohle,
Schwarzkohle und Braunkohle, eigene und Importkohle,
wir brauchen keinen Kernenergieanteil. Ich kann ja verste-
hen, daß Klimmt jetzt sagt: Dem Saarland geht es besser,
wenn Kohle verbrannt und Kernenergie abgeschaltet wird.
Aber daß Maurer aus Baden-Württemberg Philippsburg I,
Philippsburg II, Neckarwestheim I, Neckarwestheim II und
Obrigheim – fünf Kernkraftwerke mit Tausenden von Ar-
beitsplätzen und damit die Produktion von Kernkraftwer-
ken in Betrieben in Süddeutschland – abschalten will und
gleich dumm ist wie Clement und Klimmt – die beiden
sind klug –, ist schon eine verwegene Veranstaltung. Des-
wegen muß die Diskussion darüber hier ausgetragen wer-
den: Wer die Kernkraft schlechtreden und die Kernkraft-
werke abschalten will,

(Abg. Weimer SPD: Das haben Sie vor zehn Jah-
ren selber gesagt!)

schadet dem Standort Baden-Württemberg, und der schadet
Arbeitsplätzen und Wertschöpfung bei uns.

(Beifall bei der CDU und Abgeordneten der FDP/
DVP)

Wer abschaltet, der enteignet. Wer enteignet, löst Entschä-
digungspflicht aus. Fachleute schreiben: Die volkswirt-
schaftlichen Schäden betragen 100 Milliarden DM, Ver-
nichtung von insgesamt 190 000 Arbeitsplätzen in
Deutschland.

(Abg. Wieser CDU: Jobkiller sind das!)

Es wäre das größte Programm der Vernichtung von Ar-
beitsplätzen und Technologie, wenn das wahr würde, was
Rotgrün in der Koalitionsvereinbarung stehen hat. Deswe-
gen hoffe ich, daß Sie wie bei den 620-DM-Arbeitsplätzen
das Gegenteil von dem machen, was Sie ankündigen. Bei
dem Thema wäre es allemal gut, es käme nicht so, wie es
geschrieben steht.

(Beifall bei der CDU – Abg. Haasis CDU: Salto
rückwärts!)

Die Krönung Ihrer Koalitionsvereinbarung mit Auswir-
kung besonders auch auf Baden-Württemberg, da hier der
Ausländeranteil relativ hoch ist, ist die doppelte Staatsbür-
gerschaft im Schlußverkauf. Wer will, kann zwei Pässe be-
kommen. Der Kollege Maurer hat sie vor ein paar Tagen
„Papierchen“ genannt; es gehe ja nicht um viel. Lieber
Kollege Maurer, hier geht es um mehr als um zwei Papier-
chen, nämlich um die Frage, wie wir mit unserer Nation
umgehen.

(Abg. Deuschle REP: Ah ja! – Abg. König REP:
Sehr gut! Gute Frage! – Abg. Dr. Puchta SPD:
„Wie gehen Sie mit Herrn Teufel um?“ ist doch

die Frage!)

Nation, Staatsbürgerschaft, eine Wertegemeinschaft, eine
Rechte- und Pflichtengemeinschaft, eine Schicksalsge-
meinschaft kann nicht auf dem Jahrmarkt von Koalitions-
vereinbarungen beliebig sein. Deswegen lehnen wir aus
Überzeugung und mit allen uns gebotenen rechtlichen
Möglichkeiten die pauschale Einführung der doppelten
Staatsbürgerschaft ab.

(Beifall bei der CDU)

Wir setzen auf Integration.

(Zurufe, u. a. Abg. Dr. Puchta SPD: Integrieren Sie
doch erst einmal den Ministerpräsidenten!)

Kollege Maurer, damit auch hier Klarheit besteht: Wir sind
dankbar für einen guten Ideenwettbewerb. Bei der Integra-
tion kann man mit Sicherheit noch mehr als bisher tun.

(Abg. Dr. Puchta SPD: Ja, genau! Da müssen Sie
den Ministerpräsidenten auch einbeziehen!)

– Auch Sie, Kollege Puchta, werden in der SPD jedes Jahr
neu integriert.

(Große Heiterkeit und lebhafter Beifall bei der
CDU)

Integration setzt glaubwürdige Angebote voraus, im Kin-
dergarten, in der Vereinsarbeit, im Schulleben, bei Sprach-
kursen, in der Reaktivierung – ich sage das selbstkritisch –
von Kooperationsmodellen mit ausländischen Mitbürgern
und Sportvereinen sowie Kulturvereinen.
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(Abg. König REP: „Mitbürger“ ist der falsche
Ausdruck!)

Sie setzt vieles dafür voraus, daß sich der Ausländer ange-
nommen und integriert fühlt.

(Abg. Heiler SPD: Der „Ausländer“!)

Integration setzt ein Angebot voraus. Aber die zweite Vor-
aussetzung ist, daß es angenommen werden kann. Deswe-
gen müssen die Ausländer zur Integration bereit sein. Inte-
gration ist ein Auftrag für beide Seiten, und am Ende von
Integration kann die Staatsbürgerschaft stehen.

(Abg. Heiler SPD: Herr Oettinger, gilt das auch für
die Spätaussiedler?)

Die doppelte Staatsbürgerschaft am Anfang ist der verkehr-
te Weg. Sie zäumen das Pferd von der falschen Seite her
auf.

(Beifall bei der CDU)

Deutschland ist die letzte Hochburg der PKK.

(Abg. Deuschle REP: Aha!)

Das Thema Öcalan hat in den letzten Tagen gezeigt, wor-
um es geht.

(Abg. Heiler SPD: Was hat denn das mit der dop-
pelten Staatsbürgerschaft zu tun?)

Stellen wir uns einmal vor, Kurden bekommen von Schrö-
ders und Schilys Gnaden die doppelte Staatsbürgerschaft,
ebenso Türken aus Ankara, und beide führen mit deut-
schem Paß einen Bürgerkrieg hier bei uns. Wie soll dieses
Problem durch Polizei und Gerichtsbarkeit lösbar sein?
Deswegen muß klar sein, daß die Aufgabe, inneren Frieden
zu erreichen, eine Aufgabe jeder Nation ist. Wir bekom-
men bei uns nicht mehr, sondern weniger Frieden, wenn
die doppelte Staatsbürgerschaft die Regel für alle werden
kann.

(Beifall bei der CDU und der Abg. Beate Fauser
FDP/DVP)

Die doppelte Staatsbürgerschaft – zwei Pässe, die als
Trumpfkarten ausspielbar sind – heißt zum einen Hohn für
den Deutschen und ist zum zweiten eine Gefahr, weil da-
durch Ausländerfeindlichkeit steigt. Wir dürfen die deut-
schen Mitbürger nicht überfordern.

(Zuruf des Abg. Walter Bündnis 90/Die Grünen)

Doppelte Staatsbürgerschaft ist Überforderung unserer Ge-
sellschaft insgesamt.

(Beifall bei der CDU – Zuruf des Abg. König REP
– Abg. Dr. Puchta SPD: Jetzt etwas zu Herrn Teu-

fel!)

Für all diese Maßnahmen aber – Ökosteuer, Steuerreform,
Abschaltung von Kernkraftwerken, 620-DM-Jobs, doppel-
te Staatsbürgerschaft – gilt: Die Wirklichkeit ist nicht auf
Ihrer Seite.

(Abg. Maurer SPD zu SPD-Abgeordneten: Das ist
doch gespenstisch!)

Die Wirklichkeit ist auf der Seite der Regierung von CDU
und FDP/DVP. Da die Wirklichkeit auf Dauer nicht ausge-
blendet werden kann, wird die Wirklichkeit Sie einholen
und wird diese Bundespolitik mittelfristig Schiffbruch er-
leiden. Ich bin mir gewiß, daß Rot und Grün mit diesem
Fehlstart mittelfristig keinen Erfolg haben können.

(Beifall bei der CDU – Zuruf des Abg. Heiler SPD
– Zuruf des Abg. Dr. Puchta SPD: Jetzt zum Teu-
fel! – Abg. Weimer SPD: Jetzt zur Sache, Schätz-

chen!)

Die CDU im Landtag von Baden-Württemberg blickt auf
eine gute Bilanz der Landesregierung von CDU und FDP/
DVP in den letzten zweieinhalb Jahren zurück.

(Abg. Maurer SPD: Widmen Sie dem Ministerprä-
sidenten noch ein Wort! – Abg. Dr. Puchta SPD:

Jetzt zum Teufel!)

Die letzten zweieinhalb Jahre von Erwin Teufel und der
CDU

(Beifall des Abg. Maurer SPD – Oh-Rufe von der
SPD)

befinden sich in Kontinuität zu über 40 Jahren Regierungs-
verantwortung unserer Partei.

(Abg. Nagel SPD: Das reicht! – Heiterkeit bei der
SPD)

Die Christlich Demokratische Union bleibt in Baden-Würt-
temberg weiter die führende Kraft. Die Projekte, die in der
Regierungserklärung ganz konkret angekündigt sind, die
ehrgeizigen Vorhaben, die in den nächsten zweieinhalb
Jahren hier zu beschließen sind, sind die Grundlage dafür,
daß CDU und FDP/DVP für die gesamte Wahlperiode

(Abg. Wieser CDU: Und darüber hinaus!)

und damit über dieses Jahrhundert hinaus Koalitionspartner
bleiben.

(Abg. Maurer SPD: Unvermeidbar, nachdem die
Wahlen erst im Jahr 2001 sind!)

Es ist und bleibt ein Vorzug, Kollege Maurer, in Baden-
Württemberg zu leben, in Baden-Württemberg zu lehren,
in Baden-Württemberg zu arbeiten und in Baden-Württem-
berg zu lernen.

(Abg. Dr. Hildebrandt Bündnis 90/Die Grünen:
Ach, das war das Thema?)

Es bleibt ein Vorzug, Baden-Württemberger zu sein. Mit
unserer Halbzeitbilanz machen wir unseren Bürgern und
darüber hinaus allen klar: Baden-Württemberg ist und
bleibt auf richtigem Kurs.

Gemeinsam mit allen gesellschaftlichen Kräften werden
wir diesen Vorzug und Vorrang für Land und Leute halten.
Wir sind uns dabei unserer Verantwortung bewußt. Wir –
CDU und FDP/DVP, Regierung und Fraktionen – machen
dabei von unserer Mehrheit Gebrauch. Wir haben Gestal-
tungs-, Führungs- und Machtwillen. CDU und FDP/DVP
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sehen im Jahrhundertwechsel eine besondere Herausforde-
rung.

(Zuruf des Abg. Dr. Salomon Bündnis 90/Die Grü-
nen)

Die letzten 50 Jahre haben Baden-Württemberg von einem
hinteren Tabellenplatz auf den ersten Platz in Deutschland
gebracht.

(Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Na, na! Vor-
sicht!)

Die Handschrift der CDU, die Ministerpräsidenten der
CDU, Gebhard Müller, Kurt-Georg Kiesinger, Hans Fil-
binger, Lothar Späth und jetzt Erwin Teufel,

(Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Und dann?)

sind dafür Garanten und werden auch in Zukunft Garanten
sein. Kraft, Programm und Rückhalt in der Bevölkerung
sprechen für uns. Die Regierungserklärung ist die Antwort
auf die Herausforderungen, die in den nächsten zweiein-
halb Jahren vor uns stehen.

Besten Dank.

(Anhaltender lebhafter Beifall bei der CDU und
der FDP/DVP – Abg. Weimer SPD: Zehn Sekun-

den weniger!)

Stellv. Präsident Birzele: Das Wort erhält Herr Abg.
Kuhn.

Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Herr Präsident, meine
Damen und Herren! Der Tagesordnungspunkt heißt ja: Re-
gierungserklärung und Aussprache darüber.

(Heiterkeit des Abg. Maurer SPD)

Zu diesem Thema möchte ich jetzt zurückkehren, nachdem
Herr Oettinger ja zu allem möglichen geredet hat –

(Abg. Pfister FDP/DVP: Herr Maurer aber auch!)

auch über vieles, mit dem man sich auseinandersetzen muß
–, aber nicht zur Regierungserklärung des Ministerpräsi-
denten Erwin Teufel.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen und bei der
SPD – Zurufe der Abg. Heinz CDU und Drautz

FDP/DVP)

Der Ministerpräsident hat an den Anfang seiner Regie-
rungserklärung eine Definition dessen gestellt, was er unter
„modern“ versteht. Das Land Baden-Württemberg solle
das „modernste“ Land in Europa werden. Ich finde, daß
wir heute auch über den Begriff von Modernität, der dahin-
tersteckt, über Ihre Vorstellung vom Reformprojekt für Ba-
den-Württemberg, reden und streiten müssen.

Im wesentlichen, Herr Teufel, haben Sie Modernisierung
und Modernität mit Wettbewerbsfähigkeit gleichgesetzt.

(Ministerpräsident Teufel: Arbeitsplätze!)

Wettbewerbsfähigkeit ist eine wichtige Voraussetzung für
die Reformen, die wir brauchen, und dafür, daß Menschen

Arbeit haben, zufrieden sein können und in Baden-Würt-
temberg sicher leben können.

Ich möchte aber, weil wir offensichtlich eine andere Kon-
zeption von Politik als Sie haben, sagen, daß Modernisie-
rung, wie wir sie verstehen, mehr ist. Modernisierung heißt
für uns, ein Wohlstandsmodell auf die Beine zu stellen und
immer wieder zu reformieren, das in der Tat auch im Welt-
maßstab verallgemeinerungsfähig ist, das Nachhaltigkeit
erfüllt, das im Sinne der Erneuerung der sozialen Markt-
wirtschaft sozial gerecht ist, das im Interesse künftiger Ge-
nerationen sparsam ist und das Weltoffenheit auch zum
Prinzip der baden-württembergischen Politik macht.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Ich glaube, Herr Teufel, daß Wettbewerbsfähigkeit eine
Voraussetzung für eine solche Modernisierung ist, aber
nicht, wie Sie es in Ihrer Regierungserklärung dargestellt
haben, das Ziel.

Ich will einen wichtigen Unterschied nennen, der uns,
glaube ich, trennt und bei dem ich Ihre Rede deutlich kriti-
sieren möchte. Voraussetzung für eine wirklich moderne
Haltung, mit der allein man die Zukunft meistern kann, ist
erstens, daß man lernfähig ist, zweitens, daß man offen
hinschaut, was andere machen, drittens, daß man sich sel-
ber hinterfragt, auch in seiner Politik, viertens, daß man die
Stärken, die man heute noch hat, auf ihre Zukunftsfähigkeit
hinterfragt, weil sie die Schwächen von morgen sein kön-
nen, wenn man sich darauf ausruht, und fünftens, daß man
im offenen Austausch die Risiken abwägt, die auch bei
dem heutigen Modell, siehe Kernkraft, auf unserem Land
liegen.

Ich glaube, Herr Teufel, Ihre Rede war in der Summe
nichts anderes als eine Rhetorik des „Baden-Württemberg
ist Spitze“. Aber sie hat keinerlei Selbstzweifel – und das
ist ihre Schwäche –, keinerlei Souveränität gehabt, auch
Schwächen dieses Landes offen und klar auf den Tisch zu
legen.

(Zuruf des Abg. Kiel FDP/DVP)

Deswegen war es eine Jubelarie, aber keine Rede für Ba-
den-Württemberg und für die Zukunft, die wir brauchen.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Im übrigen möchte ich Ihnen eines sagen, und zwar aus der
Sicht eines Parlamentariers, der seit Jahren in diesem
Landtag sitzt: Was Sie uns erzählt haben, war in allem
nichts Neues. Wir haben in den letzten zwei Jahren zuge-
hört, wir lesen die Zeitungen. Warum haben Sie eigentlich
eineinhalb Stunden kostbare Zeit verschwendet mit der
Wiederholung dessen, was Sie in diesem Haus immer wie-
der dargetan haben?

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen und bei Ab-
geordneten der SPD)

Ich glaube, daß das auch die CDU gemerkt hat. Jedenfalls
war die Rede von Herrn Oettinger unter dem Gesichts-
punkt, was Neuigkeiten angeht, auch was einen gewissen
Charme von Angriffen angeht, von einem anderen Kaliber
als der Langweiler, den Sie geliefert haben.
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(Abg. Dr. Salomon Bündnis 90/Die Grünen: Sehr
richtig! Das war eine Grabesrede!)

Herr Ministerpräsident, ich nenne Ihnen einige der Schwä-
chen, die Sie nicht zu analysieren bereit sind.

(Abg. Kiel FDP/DVP: Lautstärke allein macht es
auch nicht, Herr Kuhn!)

– Herr Kiel, Sie kommen noch dran.

Unser Land wird die Klimaschutzziele nicht erreichen, die
es zu erreichen versprochen hat. Wir wollten bis 2005
25 % CO

2
-Senkung. Wir werden nach den Zahlen des Sta-

tistischen Landesamts in diesen Jahren sogar 3 % Zuwachs
haben.

(Abg. Birk CDU: Das sagen Sie jetzt mal der mit-
telständischen Wirtschaft, die die Ökosteuer zahlen
muß! – Abg. Pfister FDP/DVP: Mit der Ökosteuer

schaffen Sie das auch nicht, Herr Kuhn!)

Sie haben es nicht geschafft, die Weiterbildung im Land zu
koordinieren. Wir reden seit Jahren über eine Stiftung Wei-
terbildung, die wir dringend brauchen. Von Ihnen aber
kommt kein Wort zu diesem zentralen Thema der Bünde-
lung von Weiterbildung.

Sie haben das Thema Frauenpolitik nur zart angesprochen,
aber nicht den wirklichen Punkt benannt, der Probleme
macht, nämlich: Frauen gelangen inzwischen in Baden-
Württemberg zwar in Führungspositionen, aber wenn Sie
genau hinschauen, stellen Sie fest, daß das, von Ausnah-
men abgesehen, in der Regel Frauen sind, die keine Kinder
haben. Genau darin steckt das Kernproblem, ob wir es
schaffen, zum Beispiel über eine verläßliche Halbtagsschu-
le, in Baden-Württemberg die Frauenpolitik weiterzubrin-
gen, in diesem Feld wirklich zu helfen und zu unterstützen.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Sie haben kein Wort darüber verloren, daß in Baden-Würt-
temberg die Armut wächst. Auch in diesem reichen Baden-
Württemberg, das Sie mit der „Spitze“-Rhetorik in Ihrer
Rede zumachen, wächst die Armut, im Kern die Armut von
Kindern, von Alleinerziehenden. Immer mehr Alleinerzie-
hende sind in der Sozialhilfe.

(Abg. Birk CDU: Ihr seid doch im Bund in der Re-
gierung!)

Sie haben von 10 Millionen DM zusätzlich für den Touris-
mus geredet. Aber es gibt kein klares Konzept. Es ist das
Weitergewurstel mit der Gießkanne, mal Projekte, mal in
der Umlage, aber es ist kein wirklich erkennbares Konzept.

(Zuruf des Abg. Drautz FDP/DVP)

Herr Teufel, Sie schaffen es – das ist ein schwieriger und
wichtiger Punkt, wenn wir einen Vergleich mit Bayern zie-
hen – in der Technologiepolitik nicht, daß im Land wirkli-
che Kompetenzzentren – wie es die Bayern nennen –, mit
Regionen verbunden, für Technologien entstehen.

Auch bei Multimedia – so hat es ja die Akademie für Tech-
nikfolgenabschätzung aufgezeigt –, wo wir zwar in der

Zahl stark sind, entstehen keine regionalen Bündelungen
für die entsprechenden Techniken. Bayern macht das an-
ders. So besteht zum Beispiel in Augsburg ein Kompetenz-
zentrum Umwelttechnik, in dem alle Initiativen des Landes
in diesem Bereich gebündelt werden. Aber zu dieser Bün-
delung sind Sie nicht fähig. Das ist eine Schwäche Ihrer
Technologiepolitik.

Ich nenne weitere Punkte. Sie haben zum Beispiel in der
Solartechnik Baden-Württemberg von Bayern und Nord-
rhein-Westfalen abgehängt.

Bei der Stromversorgung halten Sie immer noch an der
Atomkraft fest, vor der die meisten Menschen im Land
Angst haben und die uns mit ihren Abfällen Zehntausende
von Jahren auf hochgefährliche Art und Weise belasten
wird.

Wir steigen nicht aus Jux und Tollerei oder deshalb, weil
wir einmal etwas Neues machen wollen, aus der Atomkraft
aus. Wir steigen vielmehr deshalb aus, weil wir diese Tech-
nik nicht für verantwortbar halten.

(Zuruf des Abg. Kiel FDP/DVP)

Ich kann mich daran erinnern, daß es auch Ihnen einmal so
ging – bei der Rede, die Sie 1986 hier im Landtag nach
Tschernobyl gehalten haben. Inzwischen haben Sie für den
Ausstieg aus dieser gefährlichen Technik und den Einstieg
in neue Technologien aber zwölf Jahre verschenkt.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Herr Ministerpräsident, Sie müssen sich auch den Vorwurf
gefallen lassen, daß die Neuordnung der Wirtschaftsförde-
rung in Baden-Württemberg nicht vorankommt. Uns liegt
seit gut einem Jahr eine Studie, die dies untersuchen soll,
auf dem Tisch. Der Wirtschaftsminister hat erklärt, im
Frühjahr nächsten Jahres wolle er mit einer Konzeption rü-
berkommen. Aber es ist eine Schwäche, daß unsere Wirt-
schaftsförderungsinstrumente nicht präzisiert werden.

(Abg. Kiel FDP/DVP: Solide wird das gemacht
und nicht so kurzfristig wie in Bonn!)

Die Kulturpolitik tritt auf der Stelle. Das, was Sie heute
über die Kulturstiftung gesagt haben – diese haben Sie ja
schon in Ihrer Regierungserklärung zu Beginn der Legisla-
turperiode erwähnt –, ist doch nichts anderes als eine Beer-
digung zweiter oder dritter Klasse. Man kann Herrn Palmer
nur dazu beglückwünschen, daß er noch rechtzeitig ins
Staatsministerium gekommen ist, ehe er dies hätte verwirk-
lichen müssen. Das hätte jetzt nämlich angestanden.

Sie haben kein Konzept zur Entwicklungspolitik. Noch im-
mer wird in verschiedenen Ministerien kreuz und quer da-
hergewurstelt und an einer Stiftungsrettung gebastelt. Aber
es gibt kein Konzept, das in Baden-Württemberg eine zu-
kunftsträchtige Entwicklungspolitik einleiten könnte.

Und – darauf werde ich nachher detaillierter eingehen – Sie
haben das Verhältnis der Landespolitik zu den Regionen,
zwischen Regionen, Gemeinden, Landkreisen und der Lan-
desebene nicht im Griff und nicht geklärt.

Schließlich werfe ich Ihnen vor, daß Sie beim Bündnis für
Arbeit einfach schlafen. Stoiber hat 1996 in Bayern mit
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den Gewerkschaften ein Bündnis für Arbeit, das bundes-
weit als Erfolg gilt, durchgeführt. Ich warne Sie davor,
auch jetzt die Möglichkeiten, die darin stecken, zu
verschlafen.

(Abg. Birk CDU: Gucken Sie mal nach dem Bünd-
nis für Arbeit in Bonn!)

Kurzum, Herr Teufel: Ich glaube, daß es klüger gewesen
wäre, in einer bilanzierenden Regierungserklärung – das ist
ja der Sinn solcher Debatten – auch einmal über die
Schwächen dieses Landes zu reden, anstatt sich hier in Ju-
belarien zu ergießen, die zu Recht, meine ich, alle langwei-
len.

Herr Teufel, jetzt komme ich zu einem wichtigen Punkt.
Sie haben eingangs gesagt, man müsse bei aller Wettbe-
werbsfähigkeit und Modernität menschlich bleiben, soziale
Marktwirtschaft praktizieren. Aber ich muß schon sagen:
Ich bin sehr erstaunt, daß Sie in Ihrer Regierungserklärung
über die wesentlichen Probleme, die im sozialen Bereich
genannt werden müssen, kein Wort verlieren.

Ich nenne als Beispiel die Drogenpolitik. Da heißt „Moder-
nität“ für mich nicht, ideologische Konzepte zu verwirkli-
chen. Vielmehr muß ganz pragmatisch gefragt werden:
Was hilft denen, die krank sind und sich nicht mehr selbst
helfen können? Da muß man einen pragmatischen Ansatz
haben und darf sich nicht in Ideologien festbeißen.

Sie haben bei Ihrer Kabinettsreform – oder wie man das
nennen will – einen Sozialminister berufen,

(Abg. Seimetz CDU: Guter Mann!)

der in der vorletzten Plenarsitzung hier gesagt hat – ich
will das einmal zitieren –:

Ich bin dagegen und werde bis zum Beweis des Gegen-
teils

– da geht es um die Fixerstuben –

an meiner abstinenzorientierten Drogenpolitik festhal-
ten.

(Zuruf des Abg. Döpper CDU)

– Hören Sie zu!

Ich bin offen

– sagt Repnik weiter –

für Modelle, die ja durchgeführt werden müssen. Aber
das soll anderswo und nicht hier in Baden-Württem-
berg gemacht werden.

(Vereinzelt Beifall bei der CDU)

Mit diesem Ausblenden der Probleme, mit diesem unprag-
matischen Ansatz,

(Abg. Birk CDU: Ach was! Das sind doch Nebel-
kerzen, die Sie werfen!)

mit dieser Ideologisierung in der Drogenpolitik zeigen Sie,
daß es Ihnen nicht ernst ist mit diesem Thema.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen und bei Ab-
geordneten der SPD – Zuruf der Abg. Ingrid Blank

CDU)

Andernfalls hätte der Ministerpräsident dieses Thema hier
benannt.

Wenn es stimmt, daß, wie die Experten sagen, 50 % der
Straßenkriminalität Beschaffungskriminalität ist, dann
möchte ich, daß jemand, der hier wie Sie über innere Si-
cherheit redet, einmal sagt, ob man auch über eine andere
Drogenpolitik vielleicht zu einer Reduktion dieser Be-
schaffungskriminalität kommen könnte.

(Abg. Birk CDU: Herr Kuhn, werden Sie sich erst
einmal klar, was Sie im Bereich der inneren Si-
cherheit wollen! – Zuruf der Abg. Ingrid Blank

CDU)

Wir haben dazu Vorschläge gemacht, aber Sie schweigen
nur, Herr Teufel. Ihre Stärke in dieser Regierungserklärung
war, wenn es heikel wurde: Ausschweigen des Problems
und es nicht offensiv angehen.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen – Abg. Birk
CDU: Werden Sie sich einmal klar, was Sie im Be-

reich der inneren Sicherheit wollen!)

Dann gab es nach meiner Ansicht einen gefährlichen Zug
in Ihrer Rede. Der kam aus dieser Haltung, daß Sie sagen:
„Wir sind halt Spitze, und alles, was schlecht läuft, kommt
von oben, von unten, von außen.“ Sie machen die Wagen-
burg für Baden-Württemberg.

Ich glaube, daß Sie nicht übersehen, was es heißt, wenn Sie
sagen: Kein Rundfunkfinanzausgleich! Übrigens: In den
Größenordnungen – Herr Oettinger, Sie wissen das wahr-
scheinlich – geht es da bundesweit um 186 Millionen DM
bei einem Gesamteinnahmenetat von 10,4 Milliarden DM
der öffentlich-rechtlichen Anstalten. Aber ich sage Ihnen:
Sie werden mit diesem Schritt die Substanz der ARD ge-
fährden. Das wissen Sie auch. Das sollten Sie auch sagen,
weil Sie ganz genau wissen, daß die kleinen Anstalten – je-
denfalls nicht in dem kurzfristigen Modell, das Sie ab 2001
wollen – dann nicht mehr überleben können. Der Inten-
dantenvorschlag, der ein langsames Abschmelzen dieses
Rundfunkfinanzausgleichs vorsieht, ist viel klüger als Ihre
Methode der Brechstange.

Ich will noch einmal für alle von der CDU sagen: Wenn
Sie sich einbilden, Sie könnten über diese Maßnahmen Be-
lebung in die Diskussion um die Länderneugliederung
bringen, dann täuschen Sie sich. Hören Sie sich doch ein-
mal an, was die CDU im Saarland, in Bremen und in ande-
ren Bundesländern zu diesen Maßnahmen und Ihren Län-
derneugliederungsvorschlägen sagt. Dann merken Sie: Das
ist hier ein bißchen für den Wind gesprochen, aber hat kei-
ne politische Realität in Ihrer eigenen Partei.

(Beifall bei Abgeordneten des Bündnisses 90/Die
Grünen – Zuruf des Abg. Haas CDU)

Die Klage gegen den Länderfinanzausgleich, Herr Teufel,
und die Argumentation, mit der Sie sie verbinden, ist des-
wegen unredlich, weil Sie selber es waren, der 1993 den
Solidarpakt als Erfolg für die Länder bezeichnet hat. Sie
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haben ihn unterschrieben, und im wesentlichen kommen
viele Probleme des Länderfinanzausgleichs auch daher,
daß die Bundesergänzungszuweisungen zugerechnet wer-
den. Stellen Sie sich einmal die Frage, ob Sie beim FAG
mit dem gleichen Augenmaß messen oder nicht.

Ich kann nur sagen: Wir müssen den Länderfinanzaus-
gleich an einer Stelle verbessern. Da sind wir offen. Das
hat die neue Bundesregierung auch festgelegt. Der ent-
scheidende Punkt ist, daß sowohl einnahmestarke wie ein-
nahmeschwache Länder stärkeres Interesse an zusätzlichen
Steuereinnahmen bekommen müssen. Da wird man an der
Systematik einiges ändern müssen. Das ist richtig.

(Abg. Oettinger CDU: Darum geht es doch!)

Dazu wird es auch eine Kommission auf Bund-Länder-
Ebene geben. Ich hoffe, daß Sie da Ihre drohende Haltung
der Klagen zurücknehmen und wirklich konstruktiv in der
Kommission arbeiten. Sonst isolieren Sie sich nämlich.

Mein dritter Punkt: Sie kündigen hier – darüber werden wir
reden müssen – einen offenen Ausstieg aus dem Risiko-
strukturausgleich in der Krankenversicherung an. Das halte
ich für gefährlich. Sie müssen auch die Folgen benennen,
und Sie müssen sagen: Was heißt das in den neuen Bun-
desländern, was heißt das in anderen Bundesländern? Sie
dürfen nicht nur hergehen und sagen: In Baden-Württem-
berg wäre es halt günstiger.

(Abg. Birk CDU: Das müssen Sie mal mit den Re-
gierungen in den Ländern besprechen, in denen Sie

mitregieren!)

Ich verlange von jemandem, der den Föderalismus auf sei-
ne Fahnen geschrieben hat, daß er auch die Frage stellt,
was das für den Föderalismus aller Bundesländer heißt und
nicht nur für Baden-Württemberg.

(Abg. Birk CDU: Sprechen Sie doch mal mit Ihren
rotgrünen Landesregierungen! – Abg. Haas CDU:

Das ist doch jetzt unehrlich, was Sie da sagen!)

Baden-Württemberg ist nämlich nur eines von vielen Bun-
desländern und nicht das einzige.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Wir hören aus Ihrem Ton einen Separatismus heraus, den
wir nicht teilen.

(Abg. Birk CDU: Es geht doch um die Interessen
des Landes!)

Was soll denn diese Drohung mit dem Ausstieg aus der
Kultusministerkonferenz? Was soll das heißen, was Sie da
gesagt haben? Die Kultusministerin ist doch in der Lage,
die innovativen Elemente, die Sie einfordern, in die Kul-
tusministerkonferenz einzubringen.

Wenn das keine Drohung war, wie Sie mir gerade körper-
sprachlich zu verstehen geben, Herr Ministerpräsident, was
war es denn dann? Sie haben dargestellt, daß Sie die Kul-
tusministerkonferenz hinterfragen wollen. Das würde mich
schon interessieren. Vielleicht nehmen Sie sich nachher da-
für etwas Zeit, darüber zu reden.

(Abg. Birk CDU: Der Ministerpräsident vertritt die
Interessen des Landes und seiner Bevölkerung!)

Meinen Sie übrigens mit dem Aussteigen aus Gemein-
schaftsaufgaben auch die Agrarprogramme? Immerhin sind
es 1998 und 1999  276 Millionen DM, die Baden-Würt-
temberg für die Gemeinschaftsaufgaben bekommt. Seien
Sie also etwas präziser, und distanzieren Sie sich nicht ein
wenig polemisch und billig von den Gemeinschaftsaufga-
ben.

(Abg. Birk CDU: So billig wie Sie hat er sicher
nicht gesprochen!)

Ich meine, daß diese Art von „Baden-Württemberg-Separa-
tismus“, den Sie als Grundzug in Ihrer Rede haben, für uns
gefährlich ist. Ich sage Ihnen ganz offen: Ich deute das so,
daß Sie mit der verlorenen Bundestagswahl und mit Ihrem
Rausschmiß aus dem CDU-Präsidium

(Abg. Haas CDU: Was?)

– aus dem CDU-Vorstand – einfach noch nicht fertig ge-
worden sind.

(Abg. Seimetz CDU: Wie kann jemand rausge-
schmissen werden, der gar nicht angetreten ist? –

Weitere Zurufe von der CDU)

So einfach ist das. Nach der Rede, die Sie hier gehalten ha-
ben, kann ich Herrn Schäuble in Bonn wirklich verstehen,
wenn er sagt: Das ist kein zukunftsträchtiges Programm für
die Bundesrepublik Deutschland in ihrer Gesamtheit.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen und bei Ab-
geordneten der SPD – Abg. Birk CDU: Sie lenken
von den eigenen Problemen ab, die die Grünen ha-

ben!)

Ich sage für meine Fraktion: Wir treten in jeden Wettbe-
werb mit Ihnen über das positive Föderalismus-Verständ-
nis, weil wir es für richtig halten, daß Aufgaben bei den
Ländern dezentralisiert werden,

(Abg. Haas CDU: Sehr gut! Gleich anrufen!)

weil wir es für richtig halten, aufzupassen, daß nicht alles
bundeseinheitlich geregelt wird. Ich nenne dabei auch den
Kulturbereich. Da sind wir uns einig, Herr Oettinger.

Ich sage Ihnen aber, daß sich ein Föderalismus nicht darin
erschöpfen darf, daß sich alle Bundesländer an die eigene
Brust klopfen, sondern daß es notwendig ist, hier auch ei-
nen Ausgleich und eine Solidarität zwischen den Ländern
und dem Bund zu praktizieren.

Herr Teufel, eine der größten Schwächen Ihrer Politikkon-
zeption und Ihrer Rede war, daß Sie in einem modernen
Land – diesen Anspruch haben Sie erhoben – nicht in der
Lage sind, die Zerstörung unserer Umwelt aufzuhalten.

(Abg. Hehn CDU: Oh!)

Die Umweltpolitik in Baden-Württemberg kommt nicht
voran. Sie kommt nicht von der Stelle, nicht beim Klima-
schutz,

(Abg. Birk CDU: Aber die Ökosteuer der Grünen
wird Arbeitsplätze vernichten!)



4491

Landtag von Baden-Württemberg – 12. Wahlperiode – 57. Sitzung – Mittwoch, 9. Dezember 1998

(Kuhn)

nicht beim Abfall, wo das Programm heißt: „Verbrennen in
Zementkraftwerken“. Bei der Solarenergie haben Sie eine
moderne Zukunftstechnologie in Baden-Württemberg
ziemlich nach hinten gebracht. Wir hatten von 1995 bis
1997 bei der Solarthermie einen Rückgang von 54 % und
bei der Photovoltaik einen Rückgang von 13 %. Mitte der
neunziger Jahre haben wir 20 bis 30 Millionen DM jährlich
dafür ausgegeben, jetzt sind es 5 Millionen DM. Bayern –
weil Sie die Vergleiche lieben – bietet 30 Millionen DM in
diesem Bereich an.

(Abg. Haas CDU: Wie sehen denn die grünen Län-
der aus?)

Sie haben in Ihrer ersten Regierungserklärung – wir lesen
das ja immer wieder einmal nach, was zwar anstrengend
ist, aber sein muß –

(Abg. Rosely Schweizer CDU: Gut!)

15 Millionen DM für ein CO
2
-Minimierungsprogramm im

Wohnungsbau angekündigt. Daraus ist nichts geworden.

(Abg. Oettinger CDU: Wieso nicht?)

Sie haben das einfach stillschweigend eingestellt,

(Abg. Oettinger CDU: Das stimmt doch nicht!)

und Sie machen derzeit nichts. Nordrhein-Westfalen för-
dert im Jahr 1998 insgesamt 100 000 Wohnungen mit ei-
nem Volumen von 370 Millionen DM, Bayern fördert mit
40 Millionen DM.

(Zuruf des Abg. Birk CDU)

Diese Länder fördern das, weil sie kapiert haben, daß man
Klimaschutz machen muß, und weil sie kapiert haben, daß
man mit Klimaschutz Arbeitsplätze beim Bauhandwerk
und beim Installationshandwerk gewinnen kann. Da versa-
gen Sie vollständig.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Ich möchte für meine Fraktion fragen: Was soll eigentlich
modern daran sein, wenn Sie eine Wettbewerbsfähigkeit
propagieren, die zu Lasten der Umwelt und zu Lasten des
Lebens künftiger Generationen geht? Das ist nicht modern,
meine Damen und Herren, sondern schlicht reaktionär.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen sowie des
Abg. Nagel SPD – Abg. Haas CDU: Das war aber

spärlicher Beifall bei dem Blödsinn!)

Ich möchte jetzt einige Punkte ansprechen, Herr Teufel, die
Sie ausgespart haben.

Dazu gehört die Frage: Wie werden die Kommunen wirk-
lich gestärkt? Das ist ein Thema, dem sich dieser Landtag
widmen muß, an dem er einfach nicht vorbeireden kann.
Ich glaube, daß Sie bei der Stärkung der Gemeinden nicht
konsequent sind; sonst hätten Sie bei dem Kindergarten-
gesetz, so, wie wir das in unserem Gesetzentwurf verlangt
und zum Ausdruck gebracht haben, wirklich die volle
Kommunalisierung gewagt

(Lachen bei der CDU – Abg. Haas CDU: „Volle
Kommunalisierung“! – Zuruf der Abg. Heiderose

Berroth FDP/DVP)

und nicht die Abrechnung an die jeweiligen Kindergarten-
träger vorgesehen.

Lassen Sie mich ein Wort zur Reform des FAG sagen. Das,
was Sie dazu in der Regierungserklärung am Anfang der
Legislaturperiode angekündigt haben, und das, was jetzt in
dem Kompromiß herausgekommen ist, hat ja nichts mehr
miteinander zu tun.

(Abg. Oettinger CDU: Wie bitte? Wie bitte?)

Sie hatten eine grundsätzliche Reform in der Struktur des
FAG angekündigt.

(Abg. Oettinger CDU: Das haben wir doch ge-
macht!)

Was Sie jetzt gemacht haben, ist ein in vielem positiver
Kompromiß – damit wir uns nicht falsch verstehen, Herr
Oettinger. Sie haben einen neuen Interessenausgleich zwi-
schen ländlichen Räumen und Stadtkreisen vorgenommen.

(Abg. Kiel FDP/DVP: Also!)

Aber das Versprechen, die Struktur des FAG zu verklaren,
die Investitionsfähigkeit durch das FAG zu verstärken, ha-
ben Sie nicht eingelöst, weil Sie auf dem komplizierten Re-
gelmechanismus des FAG

(Abg. Kiel FDP/DVP: Das FAG klappt besser als
das 620-DM-Gesetz!)

einfach weitergespielt, durch die Überzahlung im Länder-
finanzausgleich das Geld eingebracht und damit den Kom-
promiß ermöglicht haben. Sie haben aber kein zukunfts-
fähiges kommunales Finanzausgleichsgesetz geschaffen.

(Zuruf des Abg. Hehn CDU)

Ich meine, eine wirkliche Reform des FAG, Herr Minister-
präsident, muß mehr Spielraum für die Gemeinden eröff-
nen, indem beide Teile der Finanzausgleichsmasse als pau-
schale Schlüsselzuweisungen und als pauschale Investi-
tionsschlüsselzuweisungen gegeben werden. Dabei müßten
wir Vorwegabzüge auflösen und zweckgebundene Zuwei-
sungen zugunsten der Erhöhung der Schlüsselzuweisungen
reduzieren.

Wir wollen, daß das FAG vereinfacht wird. In einer Demo-
kratie muß man übrigens die Gesetze auch verstehen kön-
nen. Das FAG ist das intransparenteste Gesetz, das wir
überhaupt haben, Herr Kiel. Gegen Versuche, das FAG
verständlicher zu machen, werden Sie sich ja wohl nicht
wenden können.

Ich meine, daß die Gemeinden tatsächlich dadurch gestärkt
werden müssen, daß sie mehr Pauschalen und mehr Inve-
stitionspauschalen bekommen. Die inhaltlichen Ziele, die
ein Finanzausgleichsgesetz auch haben muß, müssen in
Nebenansätzen formuliert werden, die sich auf Fragen der
Sozialhilfe, der Arbeitslosigkeit, der Kindergartenplätze
beziehen, über die wir natürlich mit sprechen werden.

Herr Teufel, ich finde, Sie haben sich in einem Punkt an
dem Problem vorbeigemogelt, und diesen Punkt will ich
ansprechen. Das betrifft die Frage der Stellung der Regio-
nen in Baden-Württemberg. Herr Oettinger, Sie haben sich
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etwas klarer geäußert, wenn auch an einer Stelle schwer
verständlich. Die Region Stuttgart muß weiterentwickelt
werden. Das ist doch völlig logisch, aber dann muß man
sagen, welche Kompetenzen sie zusätzlich bekommen soll.
Wir von den Grünen meinen, daß dies im Abfallbereich
und im Bereich des ÖPNV geschehen sollte, auch bei der
Regionalplanung. Der entscheidende Punkt ist, daß wir es
noch nicht geschafft haben, dieses in der Region Stuttgart
so zu tun, daß sich die gesamte Region daran beteiligen
kann.

Wir diskutieren übrigens in der Fraktion kontrovers ein
Modell, das vorsieht, solche Übertragungen auf Zeit vorzu-
nehmen, so daß die Region quasi als Dienstleister auch für
die Landkreise auftritt. Wir diskutieren das kontrovers,
weil natürlich eine klare Aufgabenzuweisung effektiver
sein könnte.

Schwach finde ich die Tatsache, Herr Teufel, daß Sie kein
Wort darüber verloren haben, wie Sie es denn nun halten
wollen. Es könnte sein, daß dieser Mittelweg, dieses Un-
entschieden, dieses Sich-nicht-entscheiden-Können das
Schlimmste für die Region Stuttgart ist. Deswegen hätten
Sie dazu mehr sagen müssen.

Insgesamt meinen wir, übrigens im Unterschied zu Bayern
oder Nordrhein-Westfalen, daß die Regionalprofilierung in
Baden-Württemberg verstärkt werden und die Landesregie-
rung dabei helfen muß. Es muß nicht immer gleich eine
Neugliederung im Sinne von Verwaltungsebenen sein, aber
wir von den Grünen verlangen von Ihnen, daß Sie die
Wirtschaftsförderung in Baden-Württemberg jetzt wirklich
regionalisieren. Das wäre nämlich der klügste Einstieg.

Herr Döring hat im Januar 1998 den Kommissionsbericht
bekommen. Er will sich Zeit lassen bis Frühjahr 1999, aber
dann muß auch herauskommen, daß die Wirtschaftsförde-
rung regionalisiert wird, daß die Gießkannenförderung, die
der Rechnungshof zu Recht bei der überbetrieblichen Wirt-
schaftsförderung moniert hat, beendet wird und die Mittel
zielgerichtet in die Regionen gehen.

Deswegen schlage ich vor, diejenigen unserer Regionen,
die das noch nicht gemacht haben, dazu aufzurufen, regio-
nale Wirtschaftsleitbilder und regionale Entwicklungsbil-
der der Regionen zu entwerfen. Dementsprechend sollen
dann die Mittel mit den Kompetenzen und den Projektzu-
weisungen – auch die Mittel aus Privatisierungserlösen –
konzentriert in die Regionen gehen. Das ist übrigens ein
Weg, den Bayern vormacht. Ich werde hier nicht zum Bay-
ernfan – da brauchen Sie keine Angst zu haben –, stelle
aber fest: In Baden-Württemberg ist man bei der regiona-
len Wirtschaftsförderung einfach um Jahre zurück, übri-
gens auch bei dem Thema, wie man die verschiedenen
Wirtschaftsförderungsinstrumente des Bundes und der
Länder in einer Hand bündeln kann.

In diesen Bereich ist die L-Bank jetzt eingestiegen. Ich
kann Ihnen nur sagen: Ein Ländervergleich zeigt, daß an-
dere Länder weiter sind. So hat zum Beispiel Nordrhein-
Westfalen dieses Einfensterprinzip der Wirtschaftsförde-
rung bereits durchgesetzt. In einer Gemeinschaftsaktion
von Bund, Land und der Deutschen Ausgleichsbank wer-
den für den einzelnen Existenzgründer, der Mittel benötigt,

die Mittel von Land, Bund und auch Europa gebündelt und
kommen zielgenau und schnell an.

(Abg. Haas CDU: Schlechte Zinsen bei der Deut-
schen Ausgleichsbank!)

Darüber haben Sie zwar bislang viel geredet, aber letztlich
versagt.

Herr Teufel, ich möchte Sie noch einmal auffordern, auch
in der Technikpolitik endlich den Mut zu einer regionalen
Profilbildung zu haben, so daß klar ist, welche Region in
welchem Technologiefeld eigentlich Profil, Kompetenz
und zukünftige Marktchancen auf sich bündeln soll.

Ich habe manchmal den Eindruck, daß Sie Chancen verge-
ben, weil Sie so sehr zaudern, weil Sie beispielsweise nicht
sagen wollen, daß die Medizintechnik schwerpunktmäßig
in die Region Ulm kommt oder daß wir über die Fachhoch-
schule in Villingen-Schwenningen mehr bewerkstelligen
wollen. Sie wagen es nicht, wirklich zu sagen, wo eigent-
lich Schwerpunkte sein sollen. Es kann sein, daß der Fehler
Ihrer Technologiepolitik darin besteht, daß Sie mit der
Gießkanne Doppelförderung machen und keine Profile
schaffen. Die Studie der Akademie für Technikfolgenab-
schätzung zum Thema Multimedia hat dies ja mehr als
deutlich gemacht.

Dann möchte ich sagen: Verschonen Sie uns mit solchen
Programmen, wie es das Impulsprogramm Mannheim dar-
stellt. Ich habe das einmal genau analysiert. Da ist nichts
anderes gemacht worden, als alle Förderinstrumente, die
das Land ohnehin vom Wirtschaftsministerium aus hat,
noch einmal untereinander zu schreiben und „Mannheim“
darüberzuschreiben. Diese Broschüre können Sie unter
„Rottweil“, „Waldshut“, „Oberschwaben“ oder wie auch
immer ganz genauso verteilen. Das ist keine regionale
Schwerpunktbildung, die zu regionsspezifischen Clustern
führt, sondern das ist einfach Öffentlichkeitsarbeit eines
Ministeriums, nicht mehr.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen sowie des
Abg. Nagel SPD)

Ich glaube auch, Herr Teufel, daß Sie sich einmal – und
dieses Haus insgesamt – an ein Thema machen müssen, das
für Baden-Württemberg schwierig ist, weil es die Tatsache
betrifft, daß wir immer noch ein Bindestrichland aus Baden
und Württemberg sind. Wenn ich mir viele politische Ent-
scheidungen der letzten Jahre anschaue, auch über längere
Zeit hinweg, bekomme ich die Sorge, daß wir es immer
noch nicht schaffen, obwohl wir ja bald das 50jährige Be-
stehen des Bundeslandes Baden-Württemberg feiern, wirk-
liche Schwerpunkte in den beiden Landesteilen zu bilden,
die im jeweils anderen Landesteil akzeptiert werden.

Ich will einmal ein Beispiel nennen:

(Abg. Haas CDU: Noch einmal von vorn!)

Sie haben seitens des Landes zwei private Hochschulgrün-
dungen unterstützt, obwohl gegenwärtig bundesweit 15
solcher Hochschulgründungen erfolgen. Beide Hochschul-
gründungen – die in Stuttgart und die in Bruchsal – sind,
was ihre Finanzierung angeht, an der unteren Grenze ange-
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siedelt. Es wäre richtig gewesen, den Mut zu haben,  e i -
n e  Hochschule zu gründen. Ich als Stuttgarter Abgeord-
neter sage: Die hätte nach Bruchsal und nicht nach Stutt-
gart gehört, weil sie vom Profil her zur Technologieregion
Karlsruhe gepaßt hätte und die Nähe zur Firma SAP
braucht. Aber Sie haben wieder nichts gewagt, Sie haben
wiederum keinen Schwerpunkt gesetzt. Ich kann Ihnen an
diesem Punkt wirklich nur ernsthaft unsere Zusammenar-
beit anbieten,

(Abg. Haas CDU: Weiteres Beispiel!)

weil die Württemberg- und Badenfrage nicht zum Spielball
von Oppositionsinteressen werden darf.

(Abg. Kluck FDP/DVP: Vergessen Sie Hohenzol-
lern nicht!)

Es kann nicht angehen – und das sage ich für meine Frakti-
on –, daß das schwierige Verhältnis der beiden Landesteile
– wir haben das ja bei verschiedenen Themenfeldern ge-
habt – nach dem Muster läuft:

(Abg. Haas CDU: Wo gibt es denn ein schwieriges
Verhältnis?)

Die Opposition stellt immer die Forderungen, die Ihnen bei
dieser Frage keine Freude machen. Wir als Oppositionspar-
tei wollen dieses schwierige Verhältnis nicht ausbeuten.
Ich sage Ihnen auch, warum:

(Abg. Haas CDU: Wo gibt es denn da ein schwie-
riges Verhältnis? Sie sind am Zündeln!)

Weil Baden-Württemberg möglicherweise in der Summe –
Baden wie Württemberg – an dieser nicht ganz vollzoge-
nen Integration mehr leidet, als es davon profitiert.

(Abg. Haas CDU: Wo sehen Sie da ein schwieri-
ges Verhältnis? Unglaublich, was da abläuft!)

Herr Teufel, Sie haben in Ihrer Rede keine Öffnung in der
Gesellschaftspolitik dargestellt. Ich finde, daß ein Land,
das das modernste in Europa sein will,

(Abg. Hehn CDU: Ist es auch!)

auch die Integration von Menschen mit ausländischem Paß
wirklich wollen muß. Sie haben sehr unklar gesagt, was Sie
da wollen. Und ich finde, daß es auch für Baden-Württem-
berg ein großer Fortschritt ist, wenn diese Bundesrepublik
mit ihrer größten Lebenslüge, nämlich einem altbackenen
Staatsbürgerschaftsrecht, jetzt endlich aufräumt. Dabei ist
es übrigens ziemlich egal, was Sie wollen. Herr Teufel, das
wird jetzt einfach so gemacht. So einfach ist es in der De-
mokratie.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen und bei der
SPD – Zuruf des Abg. König REP)

Ich glaube, daß Sie Schwächen in der Frauen- und Fami-
lienpolitik zum Ausdruck gebracht haben. Ich möchte ganz
deutlich sagen, daß wir in den nächsten Wochen und Mo-
naten von der Kultusministerin verlangen werden, daß Ba-
den-Württemberg endlich den Einstieg in die verläßliche
Halbtagsschule vollzieht und schafft. Andere Bundesländer

gehen da ja voran. Das kann man nur schrittweise tun, aber
es ist zuwenig, daß derzeit nur an 30 % der baden-württem-
bergischen Schulen eine Kernzeitenbetreuung angeboten
wird. Wir wollen dagegen eine Halbtagsschule, die dies
auch als pädagogisches Konzept der Arbeit in der Grund-
schule einbezieht.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen – Zuruf des
Abg. Haas CDU)

Ich möchte noch ein paar Bemerkungen zum Thema Finan-
zen machen. Herr Teufel, Ihre Aussage zu einem Ein-
gangssteuersatz von 15 % ist lieb und nett, gegenüber dem
Vorschlag der Bundesregierung, der auf dem Tisch liegt,
fehlen aber 30 Milliarden DM. Ich sage Ihnen: Wer nicht
sagt, wie er dies finanzieren will, der handelt einfach nicht
redlich. Das ist auch das Problem, das Herr Clement be-
kommen hat.

Sie monieren jetzt geringe Steuerausfälle des Landes durch
die Einkommensteuerreform im Vergleich zu dem – das
kann man vorrechnen –, was Petersberg bedeutet hätte. Ich
verlange in dieser Diskussion etwas mehr Redlichkeit.

Das gleiche gilt übrigens für das Thema Mittelstand. Die
Bundesregierung hat für den Mittelstand in einem Volu-
men von 5 Milliarden DM bei erkennbaren Schwächen der
Steuerreform nachgebessert, Herr Oettinger. Dies betrifft
verschiedene Maßnahmen. Ich bin mir sicher, daß sie auch
bei der Teilwertabschreibung noch nachbessern wird. Da
zählt der positive Vorschlag, der vom hessischen Finanz-
minister kam. Er hat nämlich nicht nur gesagt, was nicht
sein soll, sondern er hat einen Vorschlag gemacht, wie man
die 3,7 Milliarden DM, die diesen Punkt betreffen, der in
der Tat zum Beispiel für den Buchhandel schwierig wäre,
korrigieren kann. Ich fordere Erwin Teufel auf, endlich zu
einer konstruktiven Haltung dieser Art überzugehen.

Herr Oettinger, daß ich die 620-DM-Lösung, die Herr
Schröder vorgeschlagen hat, für falsch halte, ist offensicht-
lich. Das haben Sie gesagt.

(Abg. Pfister FDP/DVP: Ruf Rezzo an!)

Ich werde mich auch in meiner Bundestagsfraktion dafür
einsetzen, daß dieser Vorschlag nicht bleibt. Ich bin mir si-
cher, allein aus rechtlichen Gründen, daß es bei den 620-
DM-Jobs ohne eine Pauschalsteuer, über deren Höhe man
dann reden kann, nicht gehen wird.

(Abg. Birk CDU: Da wird man ja Ihr politisches
Gewicht sehen! – Abg. Haas CDU: Floh Kuhn ruft

in Bonn an!)

Die Kindergelderhöhung ist besprochen worden. Da will
ich nur sagen, daß man redlich rechnen muß. Von den ins-
gesamt 530 Millionen DM, die der Finanzminister als Aus-
fall des Landes Baden-Württemberg errechnet hat, stam-
men noch 300 Millionen DM von der alten Bundesregie-
rung. Das wissen Sie genau, und das können Sie in der
Diskussion nicht immer mit der neuen Kindergelderhöhung
verrühren.

Ich will für meine Fraktion übrigens einmal deutlich sagen:
Ich finde es absolut richtig und prima, daß Familien mit
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Kindern im Land, die wenig Einkommen haben, nach lan-
gen, langen Jahren jetzt endlich entlastet werden. Das ist
der positivste Punkt bei dieser Steuerreform.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen und bei der
SPD)

Zur Privatisierung will ich eine Frage stellen, Herr Mini-
sterpräsident, weil Sie sich so als den finanzpolitisch Soli-
desten dargestellt haben. Herr Oettinger, ich möchte Sie
fragen: Was wäre diese Regierung überhaupt in der Fi-
nanzpolitik, auch in der Wirtschaftsförderung, wenn wir
nicht die Möglichkeit hätten, zu privatisieren? Bei der gan-
zen „Baden-Württemberg ist Spitze“-Rhetorik muß man
beachten, daß es Bundesländer gibt, die diese Möglichkei-
ten nicht oder nicht in diesem Umfang haben.

(Abg. Deuschle REP: Weil sie früher privatisiert
haben!)

Bisher haben Sie sich in der Wirtschaftsförderung über die
Runden gerettet, weil wir über eine Privatisierung 2 Mil-
liarden DM haben erzielen können. Vielleicht gelingt es
noch einmal. In der Frage, daß man mit dem Zeitpunkt vor-
sichtig sein muß, stimme ich im übrigen mit Herrn Oettin-
ger überein, weil das allzu laute Schreien über Privatisie-
rung nicht allzuviel beim Preis bringt.

Aber, Herr Teufel, meine Frage heißt: Wie wollen Sie denn
Handwerksförderung, wie wollen Sie denn Verbundfor-
schung, wie wollen Sie denn die Existenzgründungsoffen-
sive und vieles andere mehr finanzieren, wenn – das wird
in zwei bis zweieinhalb Jahren sein – nicht mehr in diesem
Umfang Mittel zur Verfügung stehen? Jetzt kommen Sie
auf die Idee, einen Zukunftsfonds einzurichten. Das ist ein
Vorschlag, der aus meiner Fraktion am Anfang dieser Le-
gislaturperiode kam, weil ein Zukunftsfonds bedeutet, wir
strecken die Mittel, die für Investitionen zur Verfügung
stehen, auch über weitere politische Generationen als die,
der Sie angehören.

Ich habe den Eindruck: Politik aus dem Hause Teufel funk-
tioniert nur über Privatisierung. Deswegen werden wir,
glaube ich, doch rasch wieder eine haben, Herr Oettinger.
Denn die Landtagswahlen wird er schon über diesen Punkt
mitzufinanzieren versuchen.

Herr Teufel, Sie haben in Ihrer Rede kein kritisches Wort
zum schwarzen Filz gesagt. Die SWEG kommt gar nicht
mehr vor, auch nicht der Skandal in der Landwirtschafts-
verwaltung.

(Abg. Birk CDU: Sie sind heute teilweise schwarz
angezogen!)

Man hat seit 1984 nicht gemerkt, daß die Mittel nicht den
Zwecken entsprechend verwendet werden. Dazu kein Wort
dieses Ministerpräsidenten!

(Abg. Hehn CDU: Das stimmt doch nicht!)

Warum? Baden-Württemberg ist ja Spitze. Da darf es doch
keine Probleme schwarzen Filzes im Verwaltungsbereich
geben.

Kein Wort zur Schwetzinger Sparkasse,

(Abg. Birk CDU: Die Grünen in Hessen! Was ist
da passiert!)

kein Wort dazu, daß Sie wieder nicht in die Verfassung ge-
schaut haben. Man muß ja allmählich schon fragen, ob Sie
eine haben. Ich will jetzt nicht Herrn Wertel zitieren, weil
das Problem ernster ist und nicht nur die bei Ihnen fehlen-
de Geschäftsordnung betrifft.

(Zuruf des Abg. Birk CDU)

Zum Abschluß, Herr Ministerpräsident, möchte ich sagen,
daß die Rede, die Sie gehalten haben, nichts mit Moderni-
sierung des Landes Baden-Württemberg zu tun hat. Es war
eine altbackene Rede. Es war eine Rede, die nichts Neues
enthalten hat. Sie waren nicht in der Lage, Schwächen des
Landes zu analysieren. Sie haben keinen neuen Vorschlag
gemacht; der einzige Vorschlag war die Umweltlotterie,

(Zuruf des Abg. Haasis CDU)

die aber von meiner Fraktion schon im Sommer dieses Jah-
res vorgeschlagen wurde. Sie haben keinen neuen Vor-
schlag für ein positives Marketing von Baden-Württem-
berg gemacht. Sie haben nicht gesagt, was für Sie wirt-
schaftspolitisch eigentlich die Erweiterung der EU nach
Osten bedeutet, was da in bezug auf neue Märkte und neue
Partner unternommen wird –

(Abg. Haas CDU: Das hat er schon letzte Woche
aufgeschrieben!)

in Ungarn, in Polen und in anderen Ländern Europas. Und
Sie haben, wie ich meine, mit der Rede gezeigt, daß das
Ansehen Baden-Württembergs im Bund und in den ande-
ren Ländern durch Sie als Ministerpräsidenten nicht mehr
gefördert wird. Herr Stoiber hält zu Recht nicht in Stutt-
gart, wenn er nach Düsseldorf fährt. Ich glaube, das ist in
den letzten Wochen deutlich geworden.

Vielen Dank.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen und bei Ab-
geordneten der SPD – Abg. Birk CDU: Das einzig
Gute an seiner Rede ist das Theologen-Outfit! Der

schwarze Pulli!)

Stellv. Präsident Birzele: Das Wort erhält Herr Abg. Pfi-
ster.

Abg. Pfister FDP/DVP: Herr Präsident, meine sehr verehr-
ten Damen und Herren! Die Opposition hat in dieser De-
batte ein Problem. Sie hat das Problem, daß sie entweder
über die Bonner Verhältnisse sprechen kann

(Abg. Redling SPD: Wer?)

– die Opposition, zum Beispiel Kollege Maurer – und da-
mit schnell feststellen muß, daß sie über steuerchaotische
Verhältnisse sprechen muß, oder über Baden-Württemberg
sprechen muß. Dann hat sie allerdings das Problem, fest-
stellen zu müssen, daß diese Regierungskoalition aus CDU
und FDP/DVP in den letzten zweieinhalb Jahren hervorra-
gende Arbeit geleistet hat und heute eine gute Halbzeit-
bilanz vorstellen kann.

(Beifall bei der FDP/DVP und Abgeordneten der
CDU)
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Wir haben für die ersten zweieinhalb Jahre unserer Arbeit
einen schwierigen Start gehabt,

(Abg. Dr. Schlierer REP: Sie sitzen immer noch im
Startloch!)

einfach deshalb, weil wir von einer schwachen Konjunktur
und einer ausgeprägten Investitionsschwäche begleitet
worden sind. Die Steuereinnahmen blieben deutlich hinter
den Erwartungen zurück. Im Jahr 1997 waren sie sogar
niedriger als im Jahr zuvor. Das alles hat, was die Haus-
haltskonsolidierung angeht, große Probleme bereitet. Wir
mußten Besitzstände antasten und Strukturen verändern, an
die sich in weniger schwierigen Zeiten kaum jemand her-
angetraut hätte.

Heute läßt sich zusammenfassend sagen: Wir sind sicher-
lich noch nicht über dem Berg, aber auf einem guten We-
ge. Nicht nur im Vergleich mit den anderen Bundeslän-
dern, sondern auch für sich selbst genommen kann man sa-
gen, daß sich die Bilanz dieser Regierungskoalition zur
Halbzeit nicht nur sehen lassen kann, sondern nach meiner
Überzeugung eindeutig positiv ausfällt. Ich möchte Ihnen
sagen, meine Damen und Herren: Vieles von dem, von
dem die SPD beispielsweise in der letzten Legislaturperi-
ode noch geträumt hat, ist in dieser Koalition umgesetzt
worden.

(Beifall bei der FDP/DVP und Abgeordneten der
CDU – Abg. Maurer SPD: Was denn? – Abg.
Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Schlechte Träume!

Alpträume!)

Die SPD sollte dankbar sein, daß ihre Vorstellungen in die-
ser Legislaturperiode zum Teil umgesetzt worden sind.

Ich will einige Beispiele nennen.

Es geht zum Beispiel um die Energieversorgung Baden-
Württemberg. Ich sage Ihnen, meine Damen und Herren:
Die neuen Strukturen, die geschaffen worden sind, sind
wichtig, um der neuen EnBW die Möglichkeit zu geben,
sich in einem europäischen, liberalisierten Strommarkt zu-
rechtzufinden und wettbewerbsfähig zu sein. Aber diese –
Herr Maurer, das muß Sie interessieren – Neustrukturie-
rung, die Fusion von EVS und Badenwerk war auch des-
halb wichtig, weil sie die Voraussetzung dafür war, daß
jetzt Anteile der EnBW veräußert werden können.

(Abg. Maurer SPD: Den Tag werden wir gar nicht
mehr erleben!)

Der Südwestrundfunk ist angesprochen worden. Das ist in-
teressant, und das greife ich gerne auf.

Meine Damen und Herren, der Vorteil, daß der Südwest-
rundfunk geschaffen worden ist, liegt nicht nur darin, daß
wir jetzt innerhalb der ARD ein größeres Gewicht haben.
Das ist auch ein für Baden-Württemberg wichtiger Vorteil.
Aber mindestens ebenso wichtig ist, daß auf diese Art und
Weise die Entwicklungs- und die Bestandsgarantie des öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunks auch im Südwesten abgesi-
chert worden sind. Nur müssen wir uns überlegen, was ei-
gentlich Bestands- und Entwicklungsgarantie heißt. Ich
glaube nicht, daß Bestands- und Entwicklungsgarantie aus-

schließlich quantitativ zu sehen sind. Ich sehe sie qualita-
tiv. Ich sehe zum Beispiel die Notwendigkeit, daß der öf-
fentlich-rechtliche Rundfunk in der Digitalisierung beglei-
tet werden muß, damit er diese Digitalisierung schafft. Ich
sehe eine qualitative Herausforderung auch darin, daß zu-
künftige Programme – da teile ich Ihre Meinung – durch
eine stärkere Kooperation zwischen öffentlich-rechtlichen
Veranstaltern einerseits und privaten andererseits vorange-
trieben werden können. Dieser Gedanke ist gut, und den
sollten wir gemeinsam vorantreiben.

Welche Aufgaben hat die Landesbank Baden-Württem-
berg, meine Damen und Herren? Sie hat viele. Ich will nur
die zwei wichtigsten nennen, die mir immer wichtig waren.

Das erste ist, daß wir jetzt ein zusätzliches Instrument ha-
ben – in diesem Fall öffentlich-rechtlich –, das in der Lage
und willens ist und die Kapazitäten dazu hat, die baden-
württembergische mittelständische Wirtschaft auf dem
Weg in die Globalisierung zu begleiten.

(Beifall bei der FDP/DVP und Abgeordneten der
CDU)

Das zweite, was wichtig ist: Diese neue Bank muß eine
Rolle spielen, wenn es darum geht, Voraussetzungen für
mehr Arbeitsplätze zu schaffen. Dies bedeutet auch Exi-
stenzgründung. Gerade auf dem Weg junger Handwerker
und Ingenieure in die Selbständigkeit muß diese Landes-
bank ihren Beitrag durch Bereitstellung von Risikokapital
leisten.

Wenn sie nur diese zwei Aufgaben erfüllen könnte und
sollte – sie wird sie erfüllen –, hätte sich die Operation ei-
ner neuen Landesbank meines Erachtens schon gelohnt.

(Beifall bei der FDP/DVP und Abgeordneten der
CDU)

Die Fusionen im Bereich der Banken, des Rundfunks und
der Energie sind ja in der Landespolitik nichts Neues. Seit
10 oder 15 oder noch mehr Jahren wird darüber gestritten.
Alle haben die Fusionen gewollt, aber niemand hatte sie
bisher hingebracht. Ich sage Ihnen nur: Die Koalition von
CDU und FDP/DVP kann stolz darauf sein,

(Abg. Hehn CDU: Richtig!)

daß sie diese für das Land wichtigen Strukturveränderun-
gen verwirklicht hat, und wir lassen uns diesen Erfolg auch
nicht von Ihnen als Opposition zerreden, damit das klar ist.

(Beifall bei der FDP/DVP und der CDU)

Wir haben eine erste Zukunftsoffensive auf den Weg ge-
bracht: 1 Milliarde DM, fast 700 Millionen DM für den
Wissenschaftsstandort und 300 Millionen DM für den
Wirtschaftsstandort. Herr Kuhn, sind Sie damit einverstan-
den, daß diese Zukunftsoffensive gekommen ist? Ja oder
nein? Ich bin sehr froh darüber, daß diese Zukunftsoffen-
sive gekommen ist. Klar ist allerdings auch, daß sie nur
deshalb kommen konnte, weil wir privatisiert haben, in
diesem Fall im Bereich der LEG. Nur auf diese Art und
Weise konnten solche Zukunftsinvestitionen getätigt wer-
den.
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Wir haben in diesem Zusammenhang mit einer aktiven In-
novationspolitik, mit einer Förderung von Multimedia,
Biotechnologie und neuen Technologien dazu beigetragen,
daß die Voraussetzungen für mehr Innovationen und damit
auch für mehr Beschäftigung in Baden-Württemberg ge-
schaffen worden sind. Wir alle wissen, meine Damen und
Herren, daß es kein Patentrezept für mehr Beschäftigung
gibt. Aber es gibt ein Bündel von Maßnahmen, ein Bündel
von Strategien, wie Arbeitslosigkeit überwunden werden
kann und wie man dauerhaft zu mehr Beschäftigung kom-
men kann. Ich will einige Maßnahmen kurz ansprechen.

Erster Punkt: Das Wichtigste ist, daß wir verbesserte Rah-
menbedingungen bei Steuern und Abgaben brauchen. Das
fällt in die Bundeskompetenz. Ich kann nur sagen: Bei dem
ganzen Hin und Her, bei dem ganzen Hickhack, das in
Bonn im Augenblick veranstaltet wird – Chaostage nicht
mehr in Hannover, sondern Chaostage in Bonn –,

(Oh-Rufe von der SPD)

bei dieser ganzen Veranstaltung werden zwei elementare
Grundfehler gemacht. Der erste Grundfehler ist der, daß
Sie es nicht schaffen, daß Sie nicht dazu in der Lage sind,
die Sozialversicherungssysteme aus sich heraus zu refor-
mieren, sondern daß Sie glauben, Sozialversicherungssy-
steme nur dadurch reformieren zu können, daß Sie diese an
den Tropf der Ökosteuern hängen. Das ist der erste zentrale
Fehler, den Sie gemacht haben.

(Beifall bei der FDP/DVP und Abgeordneten der
CDU)

Der zweite Fehler, den Sie gemacht haben, ist, daß Sie auf
die große Steuerreform, die Sie hier im Landtag von Ba-
den-Württemberg gefordert haben, verzichtet haben. Ich
nenne das Bareis-Gutachten, Herr Kuhn. Ich habe noch
ganz genau im Kopf, wie Sie hier an dieser Stelle vor zwei
oder drei Jahren gestanden und mit glühenden Augen die
Vorstellungen des Herrn Bareis im Sinne einer großen
Steuerreform mit einer entsprechenden Entlastung verkün-
det haben. Dies alles haben Sie auch nicht getan.

Was aber viel schlimmer ist: Sie haben Weihnachtsge-
schenke zu Lasten der mittelständischen Wirtschaft ver-
teilt,

(Beifall bei der FDP/DVP und der CDU)

und deshalb richtet sich die Politik, die Sie gemacht haben,
ausgerechnet im Land Baden-Württemberg eindeutig ge-
gen die mittelständische Wirtschaft. Das ist der Vorwurf,
den SPD und Grüne in Bonn auf sich nehmen müssen.
Wenn Sie das nicht glauben, lesen Sie den Brief von Herrn
Clement, Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, nach,
den er an Herrn Schröder geschrieben hat. Da steht in ei-
nem Satz drin: enttäuschende Mittelstandspolitik, enttäu-
schender Start in Bonn. Aber das ist Ihr Problem.

(Abg. Kiel FDP/DVP: Das hätte die SPD alleine
besser gemacht!)

Wir haben eine Existenzgründungs- und Innovationsoffen-
sive gestartet. Das ist notwendig für mehr Wachstum. Wir
haben durch eine Förderung von Existenzgründungen bes-

sere Rahmenbedingungen für neue Arbeitsplätze geschaf-
fen, auch in Zukunftsbranchen, zum Beispiel in der Bio-
technologie. Der Ministerpräsident hat darauf hingewiesen,
wie viele Betriebe vor wenigen Jahren noch im Biotech-
nologiebereich tätig waren und wie viele es heute sind und
in wie vielen Regionen in der Zwischenzeit diese Biotech-
nologien zum entscheidenden Faktor geworden sind. Das
gilt für neue Werkstoffe, das gilt für die Mikrotechnik, also
für die neuen Technologien.

Die Existenzgründungsoffensive des Landes – auch das
wurde angesprochen –, mit 100 Millionen DM ausgestattet,
ist Bestandteil dieser Zukunftsoffensive.

Wir haben deutlich aufgeholt auf dem Weg in die Informa-
tionsgesellschaft des nächsten Jahrtausends. Die Landes-
initiative Baden-Württemberg fördert 90 Projekte in der
Größenordnung von mehr als 500 Millionen DM. Wenn
Sie zurückdenken, meine Damen und Herren, wo das Land
Baden-Württemberg etwa Ende der achtziger Jahre oder
etwa auch Anfang der neunziger Jahre bei den multimedia-
len Anwendungen stand, und das mit dem vergleichen, was
wir heute haben, müssen Sie sagen, daß das Land Baden-
Württemberg jedenfalls nach Umsatz, nach Wachstum und
nach Pro-Kopf-Umsatz in der Zwischenzeit Spitzenreiter
im deutschsprachigen Raum bei den Standorten im Mul-
timediabereich ist. Das ist ein großer Erfolg, auch für diese
Regierung.

(Beifall bei der FDP/DVP und Abgeordneten der
CDU)

Wer wirtschaftlichen Erfolg haben will, der muß auch eine
gesunde Infrastruktur schaffen, und dazu gehört nach mei-
ner Überzeugung auch eine moderne Messeinfrastruktur.
Ich bin davon überzeugt, daß die neue Landesmesse kom-
men wird, allen Wankelmütigen und Bedenkenträgern zum
Trotz. Wir werden die gesetzgeberischen Voraussetzungen
schaffen. Lassen Sie mich aber noch einmal für die FDP/
DVP-Fraktion wirklich in aller Deutlichkeit und in aller
Klarheit eines sagen: Es liegt nicht an uns, sondern wir bie-
ten ausdrücklich – auch heute, morgen und übermorgen –
an, daß wir für ehrliche Konsensgespräche – auch heute,
morgen und übermorgen – zur Verfügung stehen. Die Ver-
antwortlichen auf den Fildern und anderswo sollen wis-
sen: Wir stehen nach wie vor für ehrliche Konsensgesprä-
che zur Verfügung.

(Beifall bei der FDP/DVP und des Abg. Hehn
CDU)

Der Fremdenverkehr ist angesprochen worden. Auch das
ist ein Stück Infrastrukturpolitik. Ich kann überhaupt nicht
verstehen, wie man sich über diese vom Ministerpräsiden-
ten vorgetragene Neuregelung aufregen kann. Wir waren
uns doch immer darüber einig: Wir brauchen auf der einen
Seite für die laufenden Aufgaben der kleineren Fremden-
verkehrsgemeinden einen gewissen Betrag, um ihnen hier
zu helfen. Baden-Württemberg ist zusammen mit Bayern
Fremdenverkehrsland Nummer 1, und die vielen kleinen
Fremdenverkehrsgemeinden bekommen durch die pau-
schalierten Mittel auch in der Zukunft eine Unterstützung
zur Bestreitung ihrer laufenden Aufgaben. Wenn wir aber
das Land Baden-Württemberg nach vorn bringen wollen –



4497

Landtag von Baden-Württemberg – 12. Wahlperiode – 57. Sitzung – Mittwoch, 9. Dezember 1998

(Pfister)

auch in der Fremdenverkehrspolitik, in der Ausstattung
und der Struktur der Fremdenverkehrspolitik –, dann brau-
chen wir auf der anderen Seite einen höheren Betrag, der
dazu dient, die zentralen Investitionen zu finanzieren, die
eine überregionale Ausdehnung haben. Beides zusammen
ist ein wichtiger Beitrag, um das Fremdenverkehrsland Ba-
den-Württemberg auch in der Zukunft als Fremdenver-
kehrsland Nummer 1 in der Bundesrepublik Deutschland
zu halten.

(Beifall bei der FDP/DVP)

Sie haben recht – ich weiß nicht, wer darauf hingewiesen
hat –: Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik muß sich
auch um die Schwächeren bemühen und muß versuchen,
auch die Schwächeren in den Arbeitsmarkt zu integrieren.
Andere diskutieren über Kombilohnmodelle, in Baden-
Württemberg wird dies bereits praktiziert.

Die Erfolge, die insgesamt in Baden-Württemberg erreicht
worden sind, sind sicherlich noch nicht ausreichend, aber
sie können sich sehen lassen.

(Beifall der Abg. Beate Fauser FDP/DVP)

Meine Damen und Herrn, zu den Themen Lehrstellenmarkt
und Arbeitsmarkt will ich nicht noch einmal den Vergleich
mit den anderen Bundesländern zitieren. Aber wenn Sie
sich den Lehrstellenmarkt anschauen und wenn wir das
ernst nehmen, was von Rednern aller Fraktionen gesagt
worden ist, nämlich daß es jugendpolitisch und arbeits-
marktpolitisch die wichtigste Aufgabe ist, den jungen Leu-
ten zunächst eine Lehrstelle zu verschaffen, wenn dies
wahr ist – und es ist wahr –, dann kann Baden-Württem-
berg sagen: Wir haben es im letzten Jahr geschafft, und wir
werden es in diesem Jahr schaffen,

(Abg. Kiel FDP/DVP: Und im nächsten!)

daß jeder ausbildungsfähige und ausbildungswillige junge
Mann, desgleichen jede junge Frau eine Lehrstelle be-
kommt. Dies ist ein großer Erfolg für das Land Baden-
Württemberg.

(Beifall bei der FDP/DVP und Abgeordneten der
CDU)

Mit der Arbeitsmarktpolitik sind in Baden-Württemberg
Verbesserungen erreicht worden. Es mag sein, daß sie dem
einen oder anderen noch nicht weit genug gehen, aber im
November 1998 lag die Zahl der Arbeitslosen um knapp
39 000, das sind 10,5 %, unter dem Stand des Vorjahres.
Deshalb meine ich, daß sich das Land Baden-Württemberg
in der Arbeitsmarktpolitik genauso wie in der Lehrstellen-
politik nichts von anderen Bundesländern vorhalten lassen
muß. Wir können sagen, daß wir sowohl in der Lehrstellen-
politik als auch in der Arbeitsmarktpolitik die Nummer 1 in
der Bundesrepublik Deutschland sind. Auch das ist ein
großer Erfolg.

(Beifall bei der FDP/DVP – Zuruf des Abg. Drautz
FDP/DVP)

Meine Damen und Herren, die Haushaltskonsolidierung ist
angesprochen worden. 1996 und 1997 mußten wir mehr
Kredite aufnehmen, als ursprünglich geplant war. Aber die

Kurve der Nettokreditaufnahme weist wieder nach unten.
Soweit gegenwärtig absehbar, können die Risiken des
Haushaltsjahres 1998 in vollem Umfang aufgefangen wer-
den. Ein Nachtrag für 1998 ist nicht erforderlich.

Meine Damen und Herren, noch etwas muß ich dazu sagen.
Das Land Baden-Württemberg stünde noch wesentlich bes-
ser da, wenn wir von den Steuermehreinnahmen nicht mehr
als jede zweite Mark für den Länderfinanzausgleich abfüh-
ren müßten. Allein der Aufwand des Landes für den Län-
derfinanzausgleich steigt 1998 voraussichtlich von 2,3 auf
3,1 Milliarden DM an. Gleichzeitig fällt das Land in der
Steuerkraftrangfolge der Länder nach allen Maßnahmen
des Länderfinanzausgleichs vom dritten auf den dreizehn-
ten Platz zurück.

Ich nenne Ihnen diese Zahlen noch einmal so eindringlich,
weil ich hoffe und davon ausgehe, daß jeder in diesem Ho-
hen Haus angesichts dieser Zahlenentwicklung und dieser
Übernivellierung verstehen muß, daß wir dringendst, aber
wirklich dringendst eine Reform des Länderfinanzaus-
gleichs und anderer Systeme brauchen.

(Beifall bei der FDP/DVP – Abg. Kiel FDP/DVP:
Größere Gerechtigkeit brauchen wir!)

Wir werden für das Jahr 1999 Risiken – Sie wissen das – in
der Größenordnung von etwa 300 Millionen DM haben.
Wir werden alles tun, um das vorhandene Haushaltsloch zu
schließen, und zwar mit einem Nachtragshaushalt im Früh-
jahr. Wir werden alles tun, um an den Eckwerten der mit-
telfristigen Finanzplanung festzuhalten. Das wird aller-
dings nur dann gelingen, meine Damen und Herren, wenn
uns nicht aufgrund einer fünfmal verkorksten 620-DM-Re-
gelung zusätzliche Steuerausfälle ins Haus hageln. Ich sage
Ihnen, daß die bisherigen Kompensationsangebote des Fi-
nanzministers der rotgrünen Regierung in Bonn nicht aus-
reichend sind. Ich kann nur hoffen, daß auch die SPD-re-
gierten Länder den Interessen ihrer Länder Vorrang vor ei-
ner falschen Solidarität mit dem Parteivorsitzenden der
SPD einräumen.

(Beifall bei der FDP/DVP)

Gerade wenn man mittelfristig die Strukturen des Haus-
halts verbessern will und wenn man Haushaltskonsolidie-
rung mittelfristig betrachtet, ist es wichtig, daß die Ver-
waltungsreform in Baden-Württemberg vorangetrieben
wird. Etliches ist bereits erreicht worden. Auch das gehört,
will ich einmal sagen, zur Erfolgsbilanz. Wir haben es ge-
schafft, daß bei den Regierungspräsidien ein Drittel aller
Stellen abgebaut wird. Wir haben es geschafft, daß die
Sonderbehörden neu geordnet werden. Darüber ist gespro-
chen worden. Es entsteht also schon eine schlankere, effizi-
entere Verwaltung.

Aber Verwaltungsreform kann natürlich nicht allein hei-
ßen: weniger Ämter und weniger Personal. Verwaltungs-
reform heißt vielmehr vor allem, Strukturen zu verändern,
eine dezentrale Verantwortungsstruktur, einschließlich ei-
ner dezentralen Finanzverantwortung, zu schaffen, und
heißt, in Baden-Württemberg Budgetierung einzuführen.

Die dezentrale Budgetierung läßt ja, wenn wir vorher inve-
stiert haben, durchaus Einsparmöglichkeiten zu, die in Hö-
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he eines dreistelligen Millionenbetrags zu erwarten sind.
Deshalb muß die Budgetierung weiter vorangetrieben wer-
den. Wir haben in der Forstverwaltung, in der Justizver-
waltung, bei einigen Modellprojekten damit begonnen. Der
Landtag von Baden-Württemberg hat beschlossen, daß wir
zum Jahr 1999 bei der gesamten Polizei flächendeckend
die Budgetierung einführen.

Ich rufe dazu auf: Wer will, daß mittelfristig strukturelle
Veränderungen mit dem Ziel einer Verbesserung unserer
Haushaltslage entstehen, muß die Budgetierung vorantrei-
ben. Das war von der ersten Stunde an ein großes Anliegen
der FDP/DVP-Fraktion. Wir werden die Budgetierung vor-
antreiben.

(Beifall bei der FDP/DVP)

Personalabbauprogramme beinhalten ein ehrgeiziges Ziel.
Meine Meinung ist: Wir müssen die Personalabbaupro-
gramme durchziehen. Aber ich befürchte, daß dies allein
mit dem Instrument der Fluktuation außerordentlich
schwierig werden wird. Ich glaube, wir müssen uns neue,
zusätzliche Instrumente einfallen lassen. Das heißt, wir
brauchen intelligente Formen der Vorruhestandsregelung,
intelligente Anreizsysteme zum Ausscheiden aus dem öf-
fentlichen Dienst. Nur wenn solche Instrumente hinzukom-
men, werden wir dieses Ziel erreichen. Wir wollen aber auf
jeden Fall an der Zielvorstellung festhalten.

(Beifall bei der FDP/DVP)

Es hat in der Geschichte des Landes in diesem Doppel-
haushalt zum ersten Mal einen IuK-Pool, also einen Infor-
mations- und Kommunikationspool, gegeben, der aus Pri-
vatisierungserlösen gespeist worden ist.

Ein hervorragendes Beispiel für die praktische Anwendung
ist die Einführung des elektronischen Grundbuchs, mit dem
die Justiz 1998 in die EDV-Zukunft gestartet ist. Jetzt kön-
nen, auch mit entsprechenden Einsparungseffekten, Aus-
künfte und Änderungen schneller und einfacher erteilt bzw.
durchgeführt werden. Die Mittel, die aus dem IuK-Pool
eingesetzt worden sind, werden sich relativ rasch amorti-
sieren.

Meine Damen und Herren, es ist die Grundüberzeugung
der FDP/DVP-Fraktion, daß wir aus zwei Gründen auch in
der Zukunft Privatisierungen benötigen. Wir brauchen sie
erstens aus ordnungspolitischen Gründen. Das hängt damit
zusammen, daß Liberale sagen: Nicht der Staat, sondern
die Wirtschaft soll wachsen.

Zweitens brauchen wir Privatisierungen, weil wir die en-
gen Grenzen des Landeshaushalts sehen, aber dennoch im
Sinne von Sparen und Gestalten wollen, daß wichtige Lan-
desaufgaben in Angriff genommen werden können, um un-
sere Wettbewerbsfähigkeit, unsere Leistungsfähigkeit zu
stärken und damit letztlich auch zu mehr Investitionen und
Beschäftigung zu kommen.

(Beifall bei der FDP/DVP und Abgeordneten der
CDU)

Eines will ich allen Kritikern gleich sagen: Es geht darum,
daß bei solchen Privatisierungen nicht Tafelsilber ver-

schleudert wird. Es geht nicht darum, Haushaltslöcher zu
stopfen. Vielmehr geht es streng nach dem Prinzip „Ver-
mögen gegen Vermögen“. Danach wird Vermögen auf der
einen Seite abgebaut und dort wieder eingesetzt, wo zu er-
warten ist, daß die junge Generation etwas davon hat und
zukünftige Arbeitsplätze geschaffen werden können. Das
ist die Philosophie von Privatisierung. Das hat mit Ideolo-
gie überhaupt nichts zu tun, sondern das ist eine Möglich-
keit, ein Instrument, um in der Zukunft zu mehr Arbeits-
plätzen zu kommen.

(Beifall bei der FDP/DVP)

Kollege Oettinger und ich sind uns darüber einig, daß
Hausaufgaben gemacht werden müssen. Übrigens hätten
wir auch schon ein bißchen früher mit der Erledigung der
Hausaufgaben anfangen können. Jetzt aber machen wir es
richtig. Wir werden die Hausaufgaben 1999 erledigen, um
dann die Möglichkeit zu haben, die zweite Zukunftsoffen-
sive – Mittelstand und Handwerk – sehr bald zu starten und
entsprechend zu finanzieren.

Mir wäre es recht, wenn eine Maßnahme, das Altbau-
modernisierungsprogramm, gewissermaßen im Vorgriff
durchgezogen werden könnte. Herr Kollege Kuhn hat da-
von gesprochen, daß wir in Baden-Württemberg verpflich-
tet sind, die Klimaschutzziele von Kyoto zu erreichen. Mit
Ihrer Ökosteuer wird Ihnen das nicht gelingen.

(Zuruf des Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen)

– Mit Sicherheit nicht, weil sie überhaupt keine lenkende
Wirkung hat. Das können Sie vergessen. Wissen Sie, Herr
Kuhn, mit „Öko“ ist es so: Bei den Lebensmitteln gibt es
viele Beispiele, bei denen Sie eine Dose oder eine Flasche
haben, auf der zwar „Öko“ steht, aber der Inhalt mit „Öko“
überhaupt nichts zu tun hat. So ist es auch mit Ihrer Politik.

(Beifall bei der FDP/DVP – Abg. Kuhn Bünd-
nis 90/Die Grünen: Bei Ihnen steht „liberal“

drauf!)

Ich möchte dieses Altbaumodernisierungsprogramm so
schnell wie möglich auf den Weg bringen. Es hat zwei ent-
scheidende Vorteile: Es ist erstens ein gigantisches Pro-
gramm zur Energieeinsparung – da sind wir uns einig –
und in der Folge auch zur Einsparung von Abgasen, und es
ist zweitens für Handwerk und Mittelstand ein hervorra-
gendes Beschäftigungsprogramm. Deshalb sind wir sehr
daran interessiert, daß dieses Altbaumodernisierungspro-
gramm möglichst schnell auf den Weg kommt.

(Beifall bei der FDP/DVP)

Wer über Privatisierung redet, der sollte nicht nur über die
Veräußerung von Beteiligungen des Landes an irgendwel-
chen Unternehmen reden, sondern der sollte auch sagen:
Privatisierung heißt auch eine Privatisierung von bislang
erbrachten staatlichen oder kommunalen Dienstleistungen.
Auch wirtschaftliche Betätigungen von Gemeinden müssen
dem frischen Wind des Wettbewerbs ausgesetzt werden.
Wenn sich zeigt, daß Private entsprechende Leistungen
günstiger erbringen können, dann müssen Private in der
Zukunft auch Vorrang erhalten.
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Deshalb sind wir daran interessiert – Herr Kollege Oettin-
ger, Sie wissen das, und die anderen wissen das auch –, das
Gemeindewirtschaftsrecht noch in dieser Legislaturperiode
mit dem Ziel zu verändern, daß mit einer Mittelstandsklau-
sel, mit einer Subsidiaritätsklausel deutlich gemacht wird:
Überall da, wo bestimmte Strukturen und bestimmte Ange-
bote privaterseits schon vorhanden sind, muß nach dem
Mittelstands- und Subsidiaritätsprinzip ein Prä für die mit-
telständische Wirtschaft geschaffen werden.

(Beifall bei der FDP/DVP)

Ein besonderes Anliegen für die FDP/DVP-Fraktion war
von der ersten Stunde an, unsere Hochschulpolitik auf Vor-
dermann zu bringen und die dafür notwendigen Reformen
durchzusetzen. Das ist Punkt für Punkt in der Koalitions-
vereinbarung festgelegt worden. Wenn Sie sich einmal die
Mühe machen, die Koalitionsvereinbarung zu lesen und
daneben zu lesen, was in dieser Koalition in den ersten
zweieinhalb Jahren verwirklicht worden ist, dann werden
Sie schnell zu dem Ergebnis kommen: Gerade auch im
Hochschulbereich eine hervorragende Bilanz, auf die wir
stolz sein können.

Ich nenne nur die Stichworte: Die Hochschulmedizin-
reform wird von allen gelobt. Der Solidarpakt bringt Pla-
nungssicherheit für die Universitäten. Wir haben damit be-
gonnen, daß sich die Universitäten an der Auswahl der Stu-
dierenden beteiligen können. Das heißt mehr Wettbewerb.
Globalhaushalte sind auf den Weg gebracht und bereits
eingeführt. Das Studentenwerkgesetz steht unmittelbar vor
der Tür. Es gibt eine Internationalisierung der Wissen-
schaften.

Bei allen Punkten, die wir durchgesetzt haben, ist die
durchgängige Erkennungsmelodie: Stärkung der Leistungs-
fähigkeit, mehr Wettbewerb untereinander, mehr wirt-
schaftliche Effizienz, mehr Autonomie, Beschränkung der
Aufsichtsfunktion des Wissenschaftsministeriums auf die
reine Rechtsaufsicht und die Internationalisierung als Ant-
wort auf die Globalisierung.

Herr Minister, meine Damen und Herren, entscheidend
wird jetzt sein, daß wir in der ersten Hälfte des Jahres 1999
eine zweite Hochschulgesetznovelle auf den Weg bringen.
Wir werden uns dabei unter anderem an den 18 Empfeh-
lungen orientieren, die uns die Hochschulstrukturkommis-
sion mit auf den Weg gegeben hat. Das heißt, wir wollen in
der Zukunft eine leistungsbezogene Mittelzuweisung an
die Hochschulen. Es ist eine Chimäre, zu glauben, daß alle
Hochschulen gleich gut sind.

(Abg. Deuschle REP: Eben!)

Wir wollen erreichen, daß diejenige Hochschule, die nach
bestimmten Indikatoren besser ist als eine andere, mehr
Geld bekommt als die andere Hochschule.

(Abg. Kleinmann FDP/DVP: Sehr richtig!)

Auch dies wird zu einem verbesserten Wettbewerb führen.

(Beifall bei der FDP/DVP)

Wir werden die Organisationsstrukturen der Hochschulen
stärken, wir werden die Hochschulleitung stärken, und wir

werden Hochschulräte einführen. Entgegen allen Unkenru-
fen will ich noch einmal sagen, daß diese Hochschulräte,
wenn wir sie denn einführen, keine Gremien sein werden,
in denen nur diskutiert wird, sondern das werden Hoch-
schulräte sein, die echte Entscheidungskompetenzen haben.
All das, was Sie dazu von der Opposition in der Vergan-
genheit lesen konnten, ist falsch.

(Zuruf des Abg. Deuschle REP)

Wir werden uns auch in den nächsten zweieinhalb Jahren
über das Thema vernünftige, sozialverträgliche Studienge-
bühren zu unterhalten haben.

(Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Da gibt es
das nicht mehr! Aus!)

Meine Damen und Herren, die Unterrichtsversorgung ist
angesprochen worden. Ich empfehle Ihnen: Fahren Sie ein-
mal nach Hessen an den Hessischen Landtag. Am Hessi-
schen Landtag hängt eine Vielzahl von Plakaten mit der
Aufschrift: „Rotgrünes Bildungschaos“. Oder fahren Sie
nach Niedersachsen, und schauen Sie sich einmal an, wel-
che Protestwelle gegen die Unterrichtsversorgung des Lan-
des Niedersachsen im Augenblick abläuft.

(Beifall bei der FDP/DVP und der CDU – Abg.
Oettinger CDU: Sehr richtig! – Abg. Kiel FDP/

DVP: So ist es!)

Meine Damen und Herren, wir leben in Baden-Württem-
berg in einem Paradies.

(Beifall bei der FDP/DVP und der CDU – Zuruf
der Abg. Marianne Erdrich-Sommer Bündnis 90/
Die Grünen – Abg. Wintruff SPD: Bei der Unter-
richtsversorgung wird die Schülerbeförderung wie-

der vergessen!)

Als hier über die Unterrichtsversorgung in Baden-Würt-
temberg gesprochen wurde, dachte ich, ich sei bei der fal-
schen Veranstaltung. Nein, wir haben alles Notwendige ge-
tan und viele Maßnahmen eingeführt, von der Wiederbe-
setzung freiwerdender Stellen über neue Stellen bis hin zu
organisatorischen Maßnahmen. Dies alles hat dazu geführt,
daß wir mit der Unterrichtsversorgung in Baden-Württem-
berg zufrieden sein können.

(Abg. Wintruff SPD: Das stimmt aber nicht!)

Sie ist sicherlich nicht himmlisch, aber sie ist zufriedenstel-
lend,

(Abg. Wintruff SPD: Nein, nein!)

was sich auch daran zeigt, daß sich die Proteste in Baden-
Württemberg gegen die Schulpolitik des Landes sehr in
Grenzen halten.

(Abg. Wintruff SPD: Na, na, na! Das stimmt aber
jetzt nicht!)

Wir können mit der Schulpolitik in Baden-Württemberg
durchaus zufrieden sein.

Ich will ein Wort zur Oberstufenreform sagen, weil der
Herr Ministerpräsident dies auch angesprochen hat. Nichts
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ist so gut, daß es nicht noch besser sein könnte. Eines ist
aber auch klar: Ich teile die Meinung des Philologenver-
bandes, ich teile die Meinung des Kollegen Oettinger, und
ich teile die Meinung des Herrn Rau: Wir können Verände-
rungen in der Oberstufenreform vornehmen, aber denken
Sie bitte an eines: Wir haben in Baden-Württemberg schon
heute das anspruchsvollste und das schwierigste Abitur
von allen Bundesländern.

(Zuruf des Abg. Seimetz CDU)

Eine Reform der Oberstufe darf nicht bedeuten, daß durch
einen isolierten Alleingang die Probleme für Studierende,
die in Baden-Württemberg das Abitur abgelegt haben,
noch größer werden, als sie zum Teil schon heute sind.

(Beifall bei der FDP/DVP und Abgeordneten der
CDU – Abg. Wintruff SPD: Was ist jetzt mit der
Meinung der Ministerin? Die Bildungsministerin

hat doch auch etwas dazu gesagt!)

Meine Damen und Herren, einige Bemerkungen zur inne-
ren Sicherheit.

(Abg. Wintruff SPD: Da sagt er nichts!)

Die innere Sicherheit ist eine der zentralen Aufgaben der
Landespolitik. Wir tun viel für unsere Polizei. Aber die Ge-
währleistung der inneren Sicherheit ist nicht nur Aufgabe
der Polizei, sondern auch Aufgabe der Justiz. Die Bürger
erwarten zu Recht, daß gegen Schleuserbanden vorgegan-
gen wird und die menschenverachtenden und ekelerregen-
den Kinderpornographien im Internet bekämpft werden.
Hierfür und zur Abschöpfung illegaler Verbrechensgewin-
ne wird man auch Personal brauchen. Die neue Stellen-
obergrenzenverordnung muß selbstverständlich auch für
den Justizvollzug Anwendung finden. Wir werden alles tun
und sind dabei, die Justiz in ein bürgernahes, modernes
Dienstleistungsunternehmen umzubauen. Haushaltsentla-
stungen, Verbesserungen der Kostenstrukturen, Rationali-
sierung von Verwaltungsabläufen, Bürgerfreundlichkeit,
dies alles zeigt sich insbesondere beim elektronischen
Grundbuch. Wir werden dieses Modell auch auf andere Be-
reiche übertragen.

(Abg. Brechtken SPD: Ja! Da muß aber der Goll
schnell schaffen!)

Baden-Württemberg – lassen Sie mich das zum Schluß
noch sagen – ist ein Kernland in Europa. Gerade weil wir
in einem Kernland in Europa leben, müssen wir uns mehr
als andere auch in europäische Politik einmischen. Ich
empfehle sehr, daß Baden-Württemberg zweierlei tut:

Wir müssen erstens die Reform unserer Agrarpolitik und
unserer Strukturpolitik zwar mit Offenheit und mit guten
Vorschlägen begleiten – diese Strukturpolitikreform muß
angesichts der Erweiterung um die osteuropäischen Staaten
erfolgen –, aber eines auch klar sehen: Die Sicherung der
Wirtschaftskraft unserer Landwirte ist Voraussetzung für
die Sicherung der Wirtschaftskraft der gesamten ländlichen
Räume.

(Beifall bei der FDP/DVP und Abgeordneten der
CDU – Zuruf des Abg. Hauk CDU)

Zweitens sollten wir unsere Vorreiterrolle, wenn es um das
Zusammenwirken der Motoren der Regionen geht – Stich-
wort „Vier Motoren“ –, in der Zukunft wieder stärker spie-
len.

(Abg. Brechtken SPD: Mit Bayern sind es fünf
Motoren! Mit Sachsen sind es sechs!)

Ich glaube, es ist ganz entscheidend, daß Baden-Württem-
berg einen Beitrag dazu leistet, diese „Vier Motoren“ wie-
der stärker anzukurbeln und auf diese Art und Weise die
Grenzen, die im Augenblick zum Teil noch zwischen Tei-
len Europas bestehen, endgültig abzuschaffen.

(Abg. Brechtken SPD: Jetzt will er Grenzen ab-
schaffen, aber gleichzeitig separieren!)

Ich denke also, meine sehr verehrten Damen und Herren,
daß man trotz aller Kritik, die hier aufgekommen ist, sagen
kann: Baden-Württemberg ist für die Zukunft gut gerüstet.
Wir bauen auf einem Fundament wirtschaftlicher Lei-
stungsfähigkeit auf, und wir werden diese weiter verbes-
sern. Bildung und Ausbildung, Wissenschaft und For-
schung haben in Baden-Württemberg einen höheren Stel-
lenwert als sonst irgendwo in unserer Republik. Wir wer-
den diese Spitzenstellung auch ausbauen.

Theodor Heuss sagte, Baden-Württemberg sei ein Land
deutscher Möglichkeiten. Ich füge hinzu: Es ist ein Land
europäischer Möglichkeiten.

(Abg. Brechtken SPD: So bescheiden?)

Wir haben in der ersten Hälfte der Legislaturperiode be-
wiesen, daß wir zu Reformen fähig sind. Wir haben in die-
ser Zeit unsere Reformkraft unter Beweis gestellt, und wir
werden in der zweiten Hälfte dieser Wahlperiode diese Re-
formpolitik mutig und konsequent weiter vorantreiben.

(Beifall bei der FDP/DVP und der CDU)

Stellv. Präsident Birzele: Das Wort erhält Herr Abg.
Dr. Schlierer.

Abg. Dr. Schlierer REP: Herr Präsident, meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Die heutige Regierungserklä-
rung hätte durchaus auch die Überschrift „Im Südwesten
nichts Neues“ tragen können. In den Medien waren einige
Erwartungen geäußert worden, Erwartungen an den Mini-
sterpräsidenten, daß er hier eine Regierungserklärung ab-
gibt, die mehr als eine Standardrede und die ein Beleg für
die Einfallskraft des Regierungschefs sein sollte. Davon,
meine Damen und Herren, kann bei dieser Regierungser-
klärung, die wir heute gehört haben, nicht die Rede sein.

Ich kann mir sehr gut vorstellen, welche Erwartungen auch
in den Reihen der Regierung vorhanden sind, insbesondere
nach dem mißlungenen Halbzeitstart der Landesregierung.
Die Probleme bei der Kabinettsumbildung sind uns ja allen
noch im Bewußtsein. Auch die offenkundige strategische
Orientierungslosigkeit nach dem Bonner Regierungswech-
sel ist ja offensichtlich, denn mit den Angriffen gegen die
neue Bundesregierung allein ist noch nichts für das Land
gewonnen.



4501

Landtag von Baden-Württemberg – 12. Wahlperiode – 57. Sitzung – Mittwoch, 9. Dezember 1998

(Dr. Schlierer)

Herr Ministerpräsident, in der Jungen Union wurde auch
die Erwartung geäußert, man wolle jetzt endlich zündende
Ideen von Ihnen erfahren. Ich kann heute nur feststellen:
Die einzig erkennbare neue Idee war die Willenserklärung,
daß Sie das modernste Land in Europa sein wollen. Viel-
leicht gehört dazu auch die Mitteilung, daß es aufwärts
geht.

Ich frage mich allerdings, wenn ich mir die Fakten ansehe,
ob es wirklich so ist. Sicher haben wir in den letzten beiden
Jahren eine konjunkturelle Erholung erlebt, die sich auch
positiv auf dem Arbeitsmarkt niedergeschlagen hat, aber
diese Erholung war nur in den westlichen Bundesländern
zu verspüren und auch dort nur eingeschränkt. Wenn man
sich jetzt die konkreten aktuellen Daten ansieht, so muß
man zunächst einmal feststellen, daß wir einen deutlichen
Rückgang der Auslandsnachfrage in den ersten zehn Mo-
naten dieses Jahres zu konstatieren haben und daß die posi-
tive Gesamtentwicklung im Zeitraum von Januar bis Okto-
ber dieses Jahres vor allem bei den Investitionsgütern und
Vorleistungsgütern zu verzeichnen war. In Schlüsselbran-
chen wie beispielsweise im Bereich des Maschinenbaus ha-
ben wir wegen des zunehmend schwachen Exportgeschäfts
sogar eine eher unterdurchschnittliche Entwicklung.

Vor diesem Hintergrund ist doch die Frage erlaubt, ob man
pauschal sagen kann: Es geht aufwärts, wir haben sozusa-
gen das Tal der Tränen hinter uns, und wirtschaftlich
zeichnet sich alles in rosaroten Tönen ab.

Ich will auch noch etwas anderes ansprechen, Herr Mini-
sterpräsident. Sie haben vorhin in Ihrer Regierungserklä-
rung darauf hingewiesen, welch tolles Land Baden-Würt-
temberg ist. Ich will dazu eines sagen: Wer von uns klopft
sich nicht gern einmal selbst auf die Schulter? Das ist doch
gar kein Problem. Sie werden damit natürlich immer brei-
ten Konsens finden, aber die Zahlen, meine Damen und
Herren

(Zuruf des Abg. Scheuermann CDU)

– ja, Herr Scheuermann, darüber wollen wir sprechen –,
sprechen natürlich auch eine andere Sprache. Wenn Sie
einmal den Vergleich mit den anderen süddeutschen Län-
dern in bezug auf das Wachstum des Bruttoinlandspro-
dukts im letzten Jahr ziehen, dann stellen Sie fest, daß wir
mit 2,6 % noch hinter Hessen, Bayern und Rheinland-Pfalz
lagen.

(Abg. Deuschle REP: Hört, hört!)

Der Beschäftigungsabbau in den Jahren 1992 bis 1996 war
in Baden-Württemberg mit 6,5 % deutlich höher als im ge-
samten Bundesdurchschnitt mit etwa 5,0 %, und bei der
staatlichen Investitionstätigkeit fällt auf, daß beispielsweise
in Bayern im Bereich des Landes und der Gemeinden
Sachinvestitionen in Höhe von etwa 1 010 DM pro Kopf
der Bevölkerung getätigt wurden. In Baden-Württemberg
sind es nur 777 DM pro Kopf. Sie können auch andere
Zahlen heranziehen. Wenn Sie das Durchschnittseinkom-
men der Lohnsteuerpflichtigen nehmen, liegen wir auch
hinter Hessen und Nordrhein-Westfalen. Sie könnten sich
aber auch einmal die Entwicklung im Bereich der Dienst-
leistungen ansehen. Auch hier ist die Pro-Kopf-Wertschöp-
fung in Baden-Württemberg deutlich niedriger als in Bay-
ern und in Hessen.

Deswegen sage ich, Herr Ministerpräsident: Bei allem
Selbstlob, das ich Ihnen durchaus nachsehe, wenn Sie hier
Ihre Bilanz darstellen wollen, wäre ein bißchen mehr
Selbstkritik angemessen gewesen.

(Beifall bei den Republikanern)

Nun sagen Sie: „Wir wollen das modernste Land in Europa
sein.“ Ich gebe Ihnen recht, daß im Blick auf die weitere
wirtschaftliche Entwicklung sicherlich einige Probleme im
Zusammenhang mit den Aktivitäten der neuen rotgrünen
Bundesregierung zu gewärtigen sind. Denn trotz aufwärts
gerichteter Konjunktur sind die Kernprobleme unserer
Wirtschaft nicht überwunden. Die Wachstumsdynamik ist
ja nach wie vor eher gering. Und jetzt kommt auch noch
das Problem der Steuerreform hinzu.

Die vorhandene Problemlage wird durch die rotgrünen
Steuerpläne weiter verschärft. Diese Pläne sind hinsichtlich
der Senkung der Grenzsteuersätze, der Verbreiterung der
Bemessungsgrundlage sowie auch hinsichtlich der Netto-
entlastung schlichtweg unzureichend. Insgesamt sind die
Maßnahmen der neuen Bundesregierung mehr oder minder
verteilungspolitisch geprägt, was sich zwar leicht positiv
auf den Produktionsfaktor Arbeit, aber nicht auf den Pro-
duktionsfaktor Kapital auswirken wird. Welche fatalen
Fernauswirkungen das haben wird, werde ich Ihnen nach-
her noch an einem anderen Beispiel deutlich machen.

Im übrigen möchte ich hier noch einen Punkt herausgrei-
fen, der in der Debatte über die rotgrünen Steuerreform-
pläne noch gar nicht richtig erwähnt worden ist: Man muß
sich einmal die Auswirkungen dieser Steuerreform auf die
privaten Haushalte deutlich machen. Da die Mehrheit der
Bevölkerung eine starke Beschränkung ihrer Mobilität
ebensowenig hinnehmen kann wie Einschnitte beim häusli-
chen Energieverbrauch, werden die Verbraucher Belastun-
gen aus einer Ökosteuer, wie sie jetzt in Aussicht gestellt
ist, nicht in erster Linie durch Einsparungen, sondern durch
Umschichtungen im privaten Haushaltsbudget auszuglei-
chen versuchen. Diese notwendigen Einsparungen werden
dann erfahrungsgemäß vor allem in den Dienstleistungsbe-
reichen realisiert – etwa im Bereich der Gastronomie oder
im Handwerk –, die aufgrund ihres geringen Energiever-
brauchs und ihres hohen Personaleinsatzes eigentlich zu
den Gewinnern jeder wirklich ökologischen Steuerreform
gehören sollten. Auch deswegen ist diese ökologische
Steuerreform nicht das wert, was sie in ihrem Titel ver-
spricht.

(Beifall bei den Republikanern – Zuruf des Abg.
König REP)

Herr Ministerpräsident, ich komme jetzt zu einem ganz
entscheidenden Gesichtspunkt, der diesen Anspruch, mo-
dernstes Land in Europa zu sein, im Kern trifft.

(Zuruf des Abg. Deuschle REP)

Wir sollten uns nämlich einmal bewußt machen, daß der
Modernisierungsgrad des Kapitalstocks in Baden-Würt-
temberg seit 1992 rückläufig ist. Betrug der Anteil der bis
zu fünf Jahre alten Ausrüstungsgüter, der ja immerhin der
Indikator für den Modernisierungsgrad unserer Wirtschaft
schlechthin ist, 1992 noch 46,8 %, war er im Jahr 1995 be-
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reits auf 42,3 % herabgesunken. Noch drastischer fällt die-
se Entwicklung im Bereich des verarbeitenden Gewerbes
aus. Hier fiel der Anteil der bis zu fünf Jahre alten Aus-
rüstungsgüter von 44,2 auf 38,9 %. Sie haben eine spiegel-
bildliche Entwicklung im Bereich der Investitionen der Be-
triebe im verarbeitenden Gewerbe. Auch hier haben Sie ei-
nen deutlichen Rückgang.

Ähnlich ist die Entwicklung in dem Bereich, Herr Mini-
sterpräsident, der für die Infrastruktur nach Ihrer Ansicht
besondere Bedeutung hat, nämlich im Bereich des Ver-
kehrs und der Nachrichtenübermittlung – Stichwort Infor-
mationsgesellschaft. Betrug hier der Anteil der bis zu fünf
Jahre alten Ausrüstungsgüter 1992 noch 41,3 %, so lag er
1995 nur noch bei 36,9 %.

Nun kann man natürlich sagen: „Ja, gut, das sind irgend-
welche Prozentsätze. Das interessiert mich nicht.“ Aber
man muß doch eines feststellen, meine Damen und Herren:
Diese Zahlen sind durchaus alarmierend. Der Kapitalstock
ist für eine Volkswirtschaft bekanntlich von großer Bedeu-
tung. Der Bestand an Produktionsanlagen verkörpert näm-
lich nicht nur einen wesentlichen Teil unseres Volksvermö-
gens, sondern er prägt darüber hinaus auch in hohem Maße
die wirtschaftliche Leistungskraft unseres Landes und die
Produktivität unserer Arbeitsplätze.

Darüber hinaus ist der Kapitalstock ein wichtiges Vehikel
für den technischen Fortschritt und eröffnet damit die
Wachstums- und Realeinkommensspielräume, die wir in
der Zukunft benötigen. Es sind gerade die mit dem Kapital-
stock einhergehenden Beschäftigungschancen, die den be-
sonderen wirtschaftspolitischen Stellenwert des Anlagever-
mögens unterstreichen. Hier sehen wir, wo wir stehen. Wir
sind weit davon entfernt, in diesem entscheidenden Punkt,
Herr Ministerpräsident, davon reden zu dürfen, daß wir
modernstes Land in Europa werden.

(Beifall bei den Republikanern)

Wer mir das nicht abnehmen will, dem kann ich nur emp-
fehlen, einmal nachzulesen. Wir haben aus dem Statisti-
schen Landesamt eine hervorragende Arbeit von Frau
Dr. Walter. Ihr können Sie Vergleiche entnehmen, wie der
Altersaufbau des Ausrüstungsvermögens der Gesamtwirt-
schaft und des verarbeitenden Gewerbes in Baden-Würt-
temberg ist. Das ist für die Zukunft alles andere als vielver-
sprechend. Hier, Herr Ministerpräsident, sind Initiativen
der Landesregierung gefragt. Hier müssen Sie einmal klar
und deutlich sagen, mit welchen Maßnahmen Sie sicher-
stellen wollen, daß wir in der Zukunft die Chance haben,
mithalten zu können und tatsächlich modernstes Land in
Europa zu werden.

(Beifall bei den Republikanern)

Vor diesem Hintergrund frage ich mich auch, wie die An-
kündigung der Regierung Teufel, die Sicherung einer guten
Zukunft für Baden-Württemberg erfordere Vorrang für Be-
schäftigung, eigentlich umgesetzt werden soll. Um dieses
Ziel zu erreichen, wird – so steht es im Koalitionsvertrag
geschrieben – ein radikales Umdenken von Staat, Wirt-
schaft und von jedem Bürger gefordert. Jetzt frage ich
mich nach diesen zweieinhalb Jahren: Wo haben wir ei-
gentlich das radikale Umdenken? Was ist das spezifisch
Neue in dieser Regierungserklärung? Was ist eigentlich ra-

dikales Umdenken des Staates, hier repräsentiert durch die
Regierung? Reicht da denn das bloße Bekenntnis zu kom-
menden Herausforderungen der Informations- und Dienst-
leistungsgesellschaft aus? Meiner Ansicht nach nicht.

Die Landesregierung erwartet insbesondere im Dienstlei-
stungssektor neue Arbeitsplätze. In der Tat wird im Rah-
men der konjunkturellen Erholung, von der ich schon
sprach, im Moment vor allem ein Personalabbau im
Dienstleistungsbereich vorgenommen. Dennoch sollten wir
uns da einige kritische Fragen stellen. Herr Ministerpräsi-
dent, gerade im Bereich der Banken und Versicherungen
werden wir auch mit den geplanten Fusionen und der sich
in diesem Sektor abzeichnenden Entwicklung keinesfalls
davon ausgehen können, daß der Beschäftigungsstand er-
halten wird oder gar noch erhöht wird. Wir müssen eher
davon ausgehen, daß er niedriger wird.

(Beifall bei den Republikanern)

Im übrigen können Sie das auch hier vor Ort sehen. Die
Stuttgarter Bank will beispielsweise von ihren 48 Filialen
bis zum Jahr 2000  21 abbauen. Das spricht nicht dafür,
daß wir in diesem Dienstleistungssektor mehr Arbeitsplätze
haben werden. Im Gegenteil: Es werden weniger sein.

(Beifall bei den Republikanern)

Ich glaube daher, daß die erwartete Expansion im Dienst-
leistungssektor mehr ein Wunsch als Realität ist. Ich weiß
nicht, Herr Ministerpräsident, ob Sie die Fusionen, die als
Gedanke in der Tat nichts Neues sind, nun als Ausweis ra-
dikalen Umdenkens gedeutet wissen wollen. Aber eines
muß ich Ihnen ganz offen sagen: Glaube an schiere Größe
allein ersetzt keine Politik.

(Beifall bei den Republikanern)

Die Vorstellung, daß man durch diese Fusion, die wir auch
begrüßt haben, alle Probleme schon gelöst hätte, ist falsch.
Die Führungsproblematik hängt immer noch in der Luft.
Wir wissen immer noch nicht, ob dieses Institut die hohen
Erwartungen, die an es gerichtet werden, tatsächlich erfül-
len kann.

Ich weiß auch noch keineswegs, ob sich die Regierungs-
fraktionen einig sind, was die neue Landesbank eigentlich
alles leisten soll. Denn ich habe heute von den Sprechern
der CDU- und der FDP/DVP-Fraktion ganz unterschiedli-
che Vorstellungen erfahren. Ich kann nur eines sagen: Die
hohen Erwartungen sind das eine, und die Realität wird
wahrscheinlich nachher das andere sein. Ich kann nur hof-
fen – ich sage es noch einmal –, daß die neue Landesbank
mehr sein wird als nur die addierten Teile und Bilanzsum-
men, die wir bisher bei den Einzelinstituten hatten.

(Beifall bei den Republikanern)

Zu der Frage, ob die Fusion im Bereich des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks radikales Umdenken darstellt, muß
ich bei der Gelegenheit auch eines deutlich machen: Das
beabsichtigte Ziel, mit dieser Fusion über Synergieeffekte
zu Kosteneinsparungen zu kommen, ist nicht erreicht wor-
den.

(Beifall bei den Republikanern)
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Der neue Intendant hat gleich am Anfang sogar einen Ver-
suchsballon nach dem Motto steigen lassen: Wir brauchen
eine weitere Gebührenerhöhung. Er hat diese Forderung
dann aufgrund der Reaktionen abgeschwächt. Aber diese
Forderung steht doch weiterhin im Raum. Ich kann beim
besten Willen nicht sehen, wie etwa in der Halbzeitbilanz
der Landesregierung geschrieben wurde, es seien mittelfri-
stig wirtschaftlichere Strukturen zur Entlastung des Gebüh-
renzahlers zu erwarten. Nein, Herr Ministerpräsident, das
läuft ganz anders. Sollte jetzt durch neue Strukturen ir-
gendwo eine Mittelreserve gewonnen werden, würde sie
zum Ausbau im Sinne eines weiteren, sagen wir einmal,
Konkurrenzvorteils gegenüber den privaten Anbietern von
den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, hier speziell
vom SWR, genutzt. Das ist doch das Ergebnis der Fusion.

Ich gebe Ihnen zwar recht, daß wir einer Fortsetzung des
Strukturausgleichs im Bereich der ARD nicht das Wort re-
den können, daß wir keine weitere Gebührenerhöhung
mehr vertreten können, aber eigentlich hätte in bezug auf
die Fusion beim SWR auch die klare Vorgabe durchgesetzt
werden müssen, daß die Synergieeffekte dazu genutzt wer-
den müssen, die Wirtschaftsstruktur in den Sendern so zu
verändern, daß wir auch eine Rückwirkung für den Gebüh-
renzahler haben. Aber das ist nicht erreicht worden.

(Beifall bei den Republikanern)

Sie, Herr Ministerpräsident, haben auf die Entwicklung des
Medienstandorts Baden-Württemberg abgehoben.

Ich will mich einmal einem Bereich innerhalb der Medien-
diskussion zuwenden, nämlich dem Bereich Multimedia.
Es ist zwar schön, wenn Sie darauf verweisen, welcher
Kongreß wo und zu welchem Thema irgendwann einmal
stattgefunden hat und was für hehre Absichtserklärungen
dabei geäußert wurden. Aber das reicht genausowenig aus,
wie darauf zu verweisen, daß Baden-Württemberg, gemes-
sen am Firmenumsatz, das Multimedialand Nummer 1 sei.
Denn ein Blick hinter die Kulissen zeigt, daß die Entwick-
lung im Bereich Multimedia bei weitem nicht das hält, was
die Regierung immer behauptet. Keineswegs bietet die Ent-
wicklung der Multimediatechnik zum Beispiel eine Chance
für periphere Regionen. Multimediaunternehmen siedeln
sich vorrangig in Städten an, in Baden-Württemberg insbe-
sondere in Mannheim, Karlsruhe, Heidelberg und Stuttgart.
Der Umsatz der Multimediaunternehmen ist eher gering zu
nennen. Er liegt bei 60 % der Multimediaunternehmen bei
unter 500 000 DM im Jahr. Die Unternehmen arbeiten in
der Regel mit vielen freien Mitarbeitern – das ist eine inter-
essante Strukturfrage –, so daß sie bei größeren Vorhaben
regelmäßig nachhaltige Schwierigkeiten haben. Und wir
können in diesem Bereich wenige regionale Spezialisierun-
gen feststellen. Es gibt dementsprechend auch kaum An-
bindungen an größere Unternehmen. Gerade dies stellt aber
eine elementare Voraussetzung für die Herausbildung von
Unternehmensnetzwerken dar. Meine Damen und Herren,
ein interessanter Gedanke, der bisher in der Debatte viel
zuwenig beachtet wurde, ist, daß wir diese Unternehmens-
netzwerkstruktur bei uns im Land mit herausbilden müs-
sen, um in der Zukunft eine Chance zu haben.

(Beifall bei den Republikanern)

Lassen Sie mich das einmal ganz kurz unter Bezugnahme
auf den amerikanischen Ökonomen Michael Porter deut-
lich machen. Porter hat gesagt, daß der einzige vernünftige
Gradmesser für die Wettbewerbsfähigkeit die Produktivität
sei. Und die Produktivität wird in den Unternehmen herge-
stellt, weshalb diese im Zentrum jeder Analyse stehen müs-
sen.

Porter hat dann weiter die Frage gestellt, meine Damen und
Herren, unter welchen Bedingungen Unternehmen eigent-
lich Produktivität steigern und in immer komplexere Indu-
strien hineinwachsen können. Deswegen geht es eben auch
um das Umfeld der Unternehmen. Nach Ansicht Porters
haben wir in immer komplexeren Unternehmensnetzwer-
ken und Kooperationen nur dann eine Chance, wettbe-
werbsfähig zu bleiben, wenn es unseren Unternehmen ge-
lingt, in dieser Interaktion mitzuhalten und sich in diese
Netzwerke entsprechend einzuklinken.

Ich glaube, daß wir auch hier einen wichtigen Ansatz ha-
ben, meine Damen und Herren, der globalisierten Ökono-
mie, die ja manchmal wie ein Fallbeil über der Wirtschaft
zu schweben scheint, eine Alternative entgegensetzen zu
können. Wir müssen unseren nationalen Wirtschaftsstand-
ort entsprechend gestalten und optimieren, wobei qualifi-
zierte Arbeitskräfte, gut ausgebaute Forschungslandschaf-
ten und politische Stabilität noch wesentlicher sind als Nie-
driglöhne und gewerkschaftsfreie Zonen. Ich sage: In dem
Sinne hat der Nationalstaat auch im 21. Jahrhundert eine
Zukunft.

(Beifall bei den Republikanern)

Meine Damen und Herren, erlauben Sie mir jetzt eine kur-
ze Einflechtung: Ich habe mit großem Interesse zur Kennt-
nis genommen – ich will das herausheben –, daß Kollege
Oettinger vorhin die Positionen der Republikaner referiert
hat. Eine gewisse Einsichtsfähigkeit habe ich der CDU
schon immer zugesprochen, aber daß Sie heute so deutlich
unsere programmatischen Thesen hier wiedergekäut haben,
finde ich doch toll. Das will ich doch noch einmal festhal-
ten.

(Beifall bei den Republikanern)

Herr Oettinger setzt auf die deutsche Nation. Ich möchte
wissen, warum immer ein Aufschrei losgeht, wenn wir Re-
publikaner von der deutschen Nation sprechen. Dann ist
das immer aus dem letzten Jahrhundert. Jetzt auf einmal
scheint es der Weg ins 21. Jahrhundert zu sein. Ich stelle
fest: Hier gibt es eine große Gemeinsamkeit zwischen uns
und der Union.

Zweitens hat Herr Kollege Oettinger vorhin davon gespro-
chen, daß wir bei der Integration an Grenzen stoßen. Meine
Damen und Herren, was haben wir denn in den letzten Jah-
ren anderes gesagt, als daß dieses Land eben keine weitere
Zuwanderung mehr vertrage, weil dann keine Integration
mehr möglich sei? Ich stelle allerdings auch gegenüber den
letzten Mohikanern der SPD – es sind, glaube ich, gerade
noch fünf hier –

(Abg. Heiler SPD: So weit können Sie noch zäh-
len?)
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– sehen Sie, Sie können nur bis drei zählen, ich schon bis
fünf –,

(Heiterkeit bei den Republikanern)

fest, daß ihr Innenminister Schily jetzt Originalthesen der
Republikaner übernommen hat. Das finde ich auch eine in-
teressante Bestätigung. Bloß: Warum so spät, meine Da-
men und Herren? Warum haben Sie das nicht früher ge-
macht?

(Beifall bei den Republikanern – Unruhe und Zu-
rufe)

– Das hören Sie nicht gern, aber das muß man hier einmal
herausstellen.

Im übrigen ist auch in der Debatte um das Asyl etwas inter-
essant. Ich habe mit großem Interesse zur Kenntnis genom-
men, daß Herr Scholz, den ich als Juristen wirklich hoch
schätze, vor der Bundestagswahl noch den Vorschlag aufs
Tapet gebracht hat, hier endlich eine institutionelle Garan-
tie einzusetzen und Artikel 16 a des Grundgesetzes ent-
sprechend umzugestalten. Das haben wir 1989 auch gefor-
dert. Bloß hat man es damals natürlich als Ausweis für
Ausländerfeindlichkeit gewertet.

(Abg. Deuschle REP: Hört, hört!)

Zum Thema „Doppelte Staatsbürgerschaft“ will ich nur so-
viel sagen: Wenn der Herr Kollege Kuhn vorhin von einer
Lebenslüge dieser Republik gesprochen hat, darf ich daran
erinnern, daß es, glaube ich, seinerzeit Willy Brandt war –
Gott habe ihn selig –, der davon sprach, es gebe eine Le-
benslüge dieser Republik, nämlich in der Frage der Wie-
dervereinigung. Ich kann Ihnen nur eines sagen: Der Le-
benslüge à la Kuhn geht es genauso wie der Lebenslüge à
la Brandt. Das sind eben keine Lebenslügen, sondern das
sind die Probleme, vor denen unser Land steht.

(Beifall bei den Republikanern)

Auch hier nehme ich mit großem Interesse zur Kenntnis,
daß Sie offensichtlich nun immer mehr zu der Einsicht ge-
langen, daß die doppelte Staatsbürgerschaft so, wie sie jetzt
von Rotgrün geplant ist, nichts anderes bedeutet, als daß
wir externe Konflikte nach Deutschland verlagern. Das ist
ja tatsächlich ein Problem. Das wurde übrigens nicht zuerst
von uns angesprochen, sondern das können Sie heute
schon allerorts in den Medien lesen. Es ist das Problem:
Was wollen wir denn machen, wenn später der kurdisch-
türkische Konflikt auf deutschem Boden ausgetragen wird?
Dann kommen Sie vom linken Flügel wieder mit irgendei-
nem Integrationsgesäusel und haben überhaupt keine Ah-
nung, wie Sie dieses Problem in den Griff bekommen wol-
len. Das ist die bittere Wahrheit.

(Beifall bei den Republikanern)

Im übrigen finde ich es auch interessant, daß der Kollege
Oettinger erkannt hat, daß man das eigene Volk nicht über-
fordern darf. Auch das ist eine Position, die wir seit Jahren
immer wieder deutlich gemacht haben.

(Abg. König REP: Herr Oettinger ist ein kluger
Kopf!)

Ich will nur ein Resümee dazu ziehen. Die christlich-libe-
rale Koalition hat die Zuwanderer alle ins Land gelassen,
Rotgrün bürgert sie jetzt ein, und jetzt übernimmt die Uni-
on ein paar Republikanerthesen, weil sie glaubt, daß sie da-
mit draußen politisch Stimmung machen kann. Ich sage Ih-
nen dazu nur eines: Spät kommt ihr; ihr habt 16 Jahre Zeit
gehabt, ihr habt in diesen Jahren das Problem nicht richtig
lösen können. Ich sage noch eines dazu: Ihr werdet euch an
all den Aussagen messen lassen müssen, die in den letzten
zehn Jahren gerade aus den Reihen der Union zu diesem
Thema gekommen sind.

(Beifall bei den Republikanern)

Ich kehre zurück zu der Aussage, meine Damen und Her-
ren, wir seien das modernste Land in Europa. Herr Mini-
sterpräsident, ich habe nun eine ganz konkrete Frage, nach-
dem Sie dem Multimediabereich einen großen Stellenwert
einräumen: Wie sieht es denn hier mit der entsprechenden
Bereitstellung von Risikokapital aus? Was haben Sie ei-
gentlich gemacht, um dem hier vorhandenen Mangel an Ri-
sikokapital entgegenzuwirken? Wäre es nicht angesagt, ge-
rade in diesem Bereich mehr Wirtschaftsförderung zu ma-
chen? Wenn wir schon die etwas ungünstige Struktur auch
in diesen Unternehmen haben, wenn es uns an diesen Netz-
werken fehlt, in die diese Unternehmen eingebunden wer-
den müssen, wäre doch da ein entsprechender Fingerzeig
notwendig gewesen. Aber vielleicht, meine Damen und
Herren, ist die Finanzlage doch nicht so rosig, wie es die
Landesregierung gerne hätte.

Auch dazu hätte ich gern in der Halbzeitbilanz etwas ge-
hört: Wenn wir schon so Spitze sind, ist es dann wirklich
Spitze, daß sich in der ersten Halbzeit dieser Legislaturpe-
riode die Haushaltssituation weiter verschlechtert hat, daß
der Schuldenstand des Landes weiter angestiegen ist, daß
wir in den Jahren 1998 und 1999 weitere Nettoneuver-
schuldungen haben? Da kann ich sagen: Blickt nach Bay-
ern. Es ist schon interessant, daß die das echte Ziel haben,
die Nettoneuverschuldung auf null zu reduzieren. Wenn
man schon sagt, wir seien Spitze, muß man es auch sein
und darf nicht sagen: Eigentlich sind wir vielleicht auf
Platz 2 oder Platz 3, aber wir tun so, als ob wir die ersten
wären. Das, meine Damen und Herren, ist unredlich.

(Beifall bei den Republikanern)

Ich frage mich auch, Herr Ministerpräsident, welche kon-
kreten positiven Auswirkungen eigentlich die Verwal-
tungsreform bisher auf die Landesfinanzen hatte. Das wäre
doch auch einmal interessant zu hören. Was ist denn da er-
reicht worden? Ich kann nur feststellen, daß wir da noch
keine echten Erfolge haben. Das Ziel, den Anteil der Perso-
nalausgaben unter die 40-%-Marke zu senken – das war
zum Beispiel eine der Vorgaben –, wurde eben bislang
nicht erreicht. Wir haben in manchen Bereichen sogar eher
zusätzliche Personalausgaben, die wahrscheinlich dazu
führen werden, daß wir das Ziel nie erreichen werden.

Dann, Herr Ministerpräsident, eine Frage, die doch im
Blick auf die Zukunft von entscheidender Bedeutung ist:
Wie halten Sie es denn nun mit dem Problem der steigen-
den Pensionslasten? Das wäre doch ein Punkt, bei dem wir
gern wissen würden, wie es denn im nächsten Jahrhundert
weitergehen soll.
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Die Bildung einer Versorgungsrücklage kann bei weitem
die Pensionskostenlawine nicht abmildern. Sie kennen ja
die Zahlen; der frühere Finanzminister hat das früher ja
hier immer wieder einmal angesprochen. Auch dazu kein
Hinweis.

Im Finanzbereich noch ein Wort zu den vorgenommenen
Privatisierungen und den entsprechenden Absichten der
Landesregierung. Ich will es noch einmal deutlich machen
– und da sollte sich vielleicht auch die FDP/DVP einiges in
Erinnerung rufen –: Die bisher vorgenommenen Privatisie-
rungen, Herr Kollege Pfister, sind nicht dazu verwendet
worden, um Schulden zurückzuführen.

(Abg. Pfister FDP/DVP: Ja! Das ist klar!)

– Nicht „ja“. Gestern so, heute so, frei nach Adenauer: Was
geht mich mein dummes Geschwätz von gestern an.

(Abg. Pfister FDP/DVP: Investitionen fördern!)

– Ja, Sie wollen jetzt Investitionen fördern. Aber Sie wis-
sen ja noch gar nicht, ob diese Investitionen, von denen Sie
sprechen, sich nachher wirklich rechnen. Das Prinzip Hoff-
nung genügt nicht. Früher haben Sie hier ganz andere Posi-
tionen vertreten, und an denen müssen Sie sich hier messen
lassen.

(Zuruf des Abg. Pfister FDP/DVP)

Meine Damen und Herren, noch ein Wort zu einem ande-
ren Bereich. Herr Ministerpräsident, Sie haben vorhin ge-
sagt, Sie könnten sich damit rühmen, daß die Bürger nir-
gendwo sicherer als bei uns lebten. Aber ich muß bei dieser
Gelegenheit doch einmal sagen: Wir haben doch auch in
den letzten zwei Jahren keine wirklichen Entlastungen im
Bereich der Polizei und des Justizvollzugsdienstes erlebt.
Es ist doch nicht so, daß Sie hier eine echte Erfolgsbilanz
vorlegen könnten. Die Ankündigungen, daß die Polizei
jetzt neue Technik bekommt, ist hier ein Dauerbrenner.
Das können Sie nachvollziehen. Ich habe es extra noch ein-
mal nachgelesen. Das wurde in zahlreichen Debatten, auch
bei der letzten Regierungserklärung und bei der letzten
Halbzeitbilanz erklärt; das ist ein Dauerthema, das immer
wieder angezogen wird. Aber Ankündigungen sind das ei-
ne, und die Realisierung ist nachher das andere.

(Abg. Hans-Michael Bender CDU: Abwarten!)

– Abwarten ist doch keine Lösung, meine Damen und Her-
ren! Da müssen doch Fakten geschaffen werden.

Die Ausrüstungs- und Ausstattungsprobleme unserer Poli-
zei sind seit langem bekannt, und die Beamten im prakti-
schen Polizeialltag haben zwar gelernt, damit zu leben,
aber ich sage Ihnen eines: Motivierend ist das für die Erle-
digung der verantwortungsvollen Tätigkeit unserer Polizei-
beamten nicht.

(Beifall bei den Republikanern – Abg. Hans-Mi-
chael Bender CDU: Was Sie sagen, ist auch nicht

motivierend!)

Motivierend ist es dann, wenn hier wenigstens eine Op-
positionsfraktion sagt: „Das mahnen wir hier an, damit da
vielleicht etwas passiert.“ Das ist schon Motivation; denn

dann wissen die Polizeibeamten, daß sie jemanden haben,
der ihre Interessen auch tatsächlich artikuliert.

(Beifall bei den Republikanern – Zuruf des Abg.
Hans-Michael Bender CDU)

Ich habe hier eigentlich nichts Neues gehört und will auch
zur Frage der Stellenpolitik im Bereich der Polizei nur ei-
nes sagen: Es mag ja sein, daß man das Problem des Ober-
meisterbauchs mit Beförderungen von A 8 nach A 9 im
Laufe der Zeit etwas entschärfen kann. Dann aber stehen
wir vor dem nächsten Problem. Wenn es um die Beförde-
rung von A 10 nach A 11 geht, kommt der Oberkommis-
sarbauch. Da haben wir ebenfalls eine ganze Reihe von
Problemen vor uns, angesichts derer ich nicht sagen kann:
Wir sind Spitze, und wir sind hier die ersten. Meine Damen
und Herren, da wäre auch etwas mehr Selbstkritik im Sinne
einer Lösung dieses Problems angezeigt.

Über die Situation im Strafvollzug, meine Damen und Her-
ren, schweigt des Sängers Höflichkeit. Dort gibt es doch
überhaupt keine echte Entlastung. Wir haben hier Proble-
me, die sich im Laufe der Jahre summiert haben, aber hier
habe ich nichts gehört, was eine wirkliche zukunftsorien-
tierte Verbesserung der Situation bedeuten würde.

Meine Damen und Herren, im Rahmen der heutigen Debat-
te ist die Reform der Sozialversicherungssysteme ange-
sprochen worden. Der Herr Ministerpräsident hat in seiner
Regierungserklärung ja einige Ansätze angesprochen.
Auch hier natürlich wieder: der Glaube an die Fusion, die
Fusion der LVAs und der Landeswohlfahrtsverbände.
Wenn man jetzt die Reaktionen in den Medien verfolgt,
dann kann man ja zumindest einmal feststellen, daß es in
bezug auf die Landeswohlfahrtsverbände schon innerhalb
der Koalition wohl wieder sehr unterschiedliche Positionen
gibt. Die FDP in Karlsruhe ist ja fest der Ansicht, daß die
Landeswohlfahrtsverbände auf gar keinen Fall vereinigt
werden dürfen. Auch bei den LVAs gibt es nicht nur große
Begeisterung.

Aber diese organisatorischen, strukturellen Veränderungen,
Herr Ministerpräsident, sind nur ein und ein nach meinem
Verständnis eher geringer zu wertender Aspekt der Proble-
me im Bereich der Rentenversicherung und der Rentenver-
sicherungsträger. Bevor wir uns darauf versteifen, die Pro-
bleme mit organisatorischen Änderungen zu lösen, muß
doch erst das klare Bekenntnis kommen, daß wir an der
Ausgaben- und Leistungsstruktur der Rentenversicherungs-
träger entscheidende Veränderungen vornehmen müssen,
wenn wir das System finanziell erhalten wollen.

Wir müssen die strukturellen Veränderungen auch vollzie-
hen, um von dem bisherigen Umlageverfahren schrittweise
zu einem kapitalfundierten Deckungsverfahren zu gelan-
gen.

(Beifall bei den Republikanern)

Ich sage Ihnen eines: Meine Fraktion hat das bereits 1993
als Forderung angekündigt, einschließlich übrigens der
Frage der Fusion im Bereich der Landesversicherungsan-
stalten. Aber ich habe den Eindruck, daß sowohl in Bonn
als auch hier in der Landesregierung dieses Thema weiter
hinausgeschoben wird, obwohl die Spatzen von den Dä-
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chern pfeifen, daß die bisherige Finanzierung nicht lange
reichen wird.

(Beifall bei den Republikanern)

Eine Nachfrage, Herr Ministerpräsident, gilt natürlich auch
dem Thema Drogenpolitik. Das Thema wurde schon von
einem Vorredner angesprochen. Ich habe noch die Ankün-
digung des stellvertretenden Ministerpräsidenten – dem na-
türlich auch unsere besten Genesungswünsche gelten, ge-
nauso den beiden Piloten – im Ohr, er wolle dieses Thema
ins Kabinett tragen. Die Dissonanz zwischen den Koali-
tionsfraktionen ist unübersehbar, inzwischen übrigens auch
innerhalb der CDU. Mich hätte schon interessiert: Welcher
Kurs wird denn zukünftig gefahren?

Ich habe den Eindruck, Herr Ministerpräsident, solche un-
angenehmen Fragen werden, weil sie halt nicht in das
schöne Gemälde passen, das Sie uns heute präsentieren
wollten, einfach ausgeblendet. Dabei wäre es schon inter-
essant gewesen, zu hören, ob Sie da eine genauso klare
Haltung für Ihre Regierung und die sie tragenden Fraktio-
nen verkünden können, nämlich ob Sie bei der bisherigen
klaren Linie bleiben, wie sie der Sozialminister vertritt,
oder ob Sie nicht letzten Endes doch einknicken und jenen
Rufern folgen, die nach Neuerungen Ausschau halten.

(Beifall bei Abgeordneten der Republikaner –
Abg. König REP: Das wollen wir wissen!)

Meine Damen und Herren, im Resümee kann ich nur fest-
stellen, daß die Botschaft dieser Regierungserklärung im
Prinzip war: Weiter so! Das ist das Prinzip Hoffnung: Wir
werden es schon schaffen.

In einer Zeitung fand ich die schöne Überschrift „Teufels
Bewährungsfrist läuft bis 2001“. Ihre Regierungserklärung
stand unter dem Motto: Da haben wir ja noch ein bißchen
Zeit. Wir werden es schon irgendwie über die Runden brin-
gen. Rechtzeitig vor den Wahlen werden wir noch schöne
Investitionsprogramme auflegen. Dann werden es die Bür-
ger hoffentlich endlich schlucken, daß wir eine besonders
gute Arbeit machen.

Aber Sie wissen ganz genau, Herr Ministerpräsident, daß
wir im Ländervergleich keineswegs so gut dastehen, wie
Sie es uns heute darzustellen versucht haben. Sie wissen
auch ganz genau, daß derzeit im politischen Konzert der
Länder in der Bundesrepublik nicht Sie die erste Geige
spielen, sondern Herr Stoiber. Sie wissen auch, daß das ei-
nen Prozeß widerspiegelt, der sich innerhalb Ihrer Partei
abspielt. Denn dort ist die Frage der strategischen Neuori-
entierung auch noch nicht entschieden.

Ich kann Ihnen nur eines sagen: Mit Ihrer heutigen Regie-
rungserklärung haben Sie den Befreiungsschlag, den Sie
gebraucht hätten, nicht geschafft. Mal sehen, ob Sie diese
Bewährung bis 2001 schaffen.

(Beifall bei den Republikanern)

Stellv. Präsident Weiser: Das Wort hat der Herr Minister-
präsident.

Ministerpräsident Teufel: Herr Präsident, meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Ich habe von den Rednern der

Opposition kein Wort zu den Spitzenplätzen gehört, die das
Land Baden-Württemberg erreicht hat, die objektiv mit
Zahlen und Fakten nachweisbar sind. Das Wirtschafts-
wachstum lag im ersten Halbjahr 1998 bei 3,8 %, nachdem
wir – das ist völlig richtig – Mitte der neunziger Jahre weit
stärkere Einbrüche als andere Bundesländer aufgrund der
völlig anderen Wirtschaftsstruktur hatten. Der produzieren-
de Bereich, die Kernbranchen unseres Landes – Fahrzeug-
bau, Elektrotechnik, Maschinenbau, Tausende Zulieferbe-
triebe – waren stark in Mitleidenschaft gezogen.

Herr Kollege Maurer hat völlig verschwiegen – er hat nur
von einer Konjunkturkrise gesprochen und die Ursachen
beim Dollarkurs angesiedelt –, daß wir die schlimmste
Strukturkrise überhaupt hatten und unsere Wirtschaft diese
Strukturkrise bewältigt hat. Alles komme darauf an, sagt
Herr Maurer, daß der Dollarkurs bei 1,80 DM und nicht bei
1,60 DM liege. Die „Großmacht“ SPD-Landtagsfraktion
von Baden-Württemberg wird dies sicher bewirken kön-
nen.

(Heiterkeit bei Abgeordneten der CDU)

Meine Damen und Herren, kein Wort zum Thema Jugend-
arbeitslosigkeit. Wir haben in diesem Land eine Jugend-
arbeitslosenquote von 5 % und nicht von 10 % wie andere
Bundesländer, nicht von 20 % wie Frankreich und nicht
von 30 % wie Spanien.

(Zuruf des Abg. Birk CDU)

Ist es denn nichts, daß in Baden-Württemberg jeder arbeits-
willige, jeder ausbildungswillige junge Mensch einen Aus-
bildungsplatz findet?

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)

Kein Wort zum Spitzenplatz bei der Beschäftigungszunah-
me in den letzten zwölf Monaten – 44 000 zusätzliche Ar-
beitsplätze in unserem Land.

Kein Wort dazu, daß unsere Wirtschaft den Export um
14,8 % gesteigert hat, daß 40 % des Außenhandelsüber-
schusses der Bundesrepublik Deutschland in Baden-Würt-
temberg erwirtschaftet werden – 40 % bei einem Einwoh-
neranteil von 12 %! –, daß unsere Wirtschaft allein im letz-
ten Jahr die Exporte in die Vereinigten Staaten von Ameri-
ka um sage und schreibe 44 % gesteigert hat, so daß die
USA heute unser Haupthandelspartner sind.

Kein Wort dazu, daß wir den Spitzenplatz in Forschung
und Entwicklung einnehmen, und diese Bereiche sind Saat-
gut für neue Arbeitsplätze für unsere Kinder.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)

Kein Wort zu dem Spitzenplatz bei Patenten, die aus den
Betrieben und sogar weniger aus Forschungseinrichtungen
unseres Landes kommen.

Kein Wort dazu, daß wir für Existenzgründungen mehr tun
als jedes andere Land. Das gilt – mit außerordentlichem Er-
folg – auch für Risikokapital.

Kein Wort dazu, daß wir bei der Kriminalität den letzten
Platz einnehmen.



4507

Landtag von Baden-Württemberg – 12. Wahlperiode – 57. Sitzung – Mittwoch, 9. Dezember 1998

(Ministerpräsident Teufel)

Kein Wort zum Technologietransfer. 3 000 Personen sind
bei der Steinbeis-Stiftung beschäftigt. Sie sind ohne eine
Mark an Staatszuschuß in der Beratung der mittelständi-
schen Wirtschaft tätig – für Innovationen, für Diversifizie-
rung, für neue Arbeitsplätze.

Kein Wort zum Ranking, wonach immer mehr baden-würt-
tembergische Hochschulen im Vergleich mit anderen
deutschsprachigen Hochschulen und mit europäischen
Hochschulen Spitzenplätze einnehmen.

Kein Wort dazu, daß man Schulrankings in der Schublade
verschwinden läßt, weil sie ausweisen, daß baden-württem-
bergische und bayerische Schulen bis zu einem Dreiviertel-
jahr Vorsprung

(Abg. König REP: Bis zu zwei Jahren!)

– in der Summe bis zu zwei Jahren, ja – vor den Schulen
anderer Länder haben.

Meine Damen und Herren, es verrät wenig Souveränität,
wenn man als Redner diese Daten und Fakten nicht aner-
kennt,

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)

wenn man diese Gemeinschaftsleistung, von der ich immer
wieder gesprochen habe, eine Leistung von Unternehmern
und Arbeitnehmern und vor allem auch von einsichtigen
Betriebsräten, von Forschern, von Entwicklern in unserem
Land, von der Bildungspolitik, aber auch von der Landes-
politik, nicht anerkennt.

Meine Damen und Herren, wir haben einen ganz beachtli-
chen Strukturwandel bewältigt. Wir standen vor drei, vier,
fünf Jahren schlechter da als viele andere Länder, und wir
haben uns den Spitzenplatz zurückgeholt. Meine Damen
und Herren, Sie würden mit allen Glocken läuten, wenn Sie
mit solchen Ergebnissen aufwarten könnten. Das möchte
ich nur sagen.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)

Jetzt kommt Herr Maurer mit dem alten Ladenhüter „Wirt-
schaftsstruktur und Dienstleistung in Baden-Württemberg“
und sagt wörtlich: „4,5 Millionen Dienstleistungsarbeits-
plätze in Nordrhein-Westfalen, eine Million in Baden-
Württemberg“. Jetzt will ich Ihnen einmal die Fakten nen-
nen. Ich nenne Ihnen gleich die Quelle: Statistisches Lan-
desamt, Statistisch-Prognostischer Bericht 1998.

Realität in Baden-Württemberg 1997: 556 000 Arbeitsplät-
ze im Handel, 195 000 in Verkehr und Nachrichtenüber-
mittlung, 145 000 bei Kreditinstituten und im Versiche-
rungsgewerbe, 885 000 bei sonstigen Dienstleistungsunter-
nehmen, 668 000 beim Staat, 221 000 in privaten Haushal-
ten. Das macht zusammen 2 670 000 anstatt einer Million,
von der Sie gesprochen haben. In Nordrhein-Westfalen
sind es 4,5 Millionen. Wenn Sie jetzt bedenken, daß wir
10 Millionen Einwohner haben und Nordrhein-Westfalen
über 17 Millionen Einwohner hat, dann können Sie sich
ausrechnen, wer mehr Dienstleistungsarbeitsplätze hat, Ba-
den-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)

Aber, meine Damen und Herren, ich muß noch auf einen
ganz anderen Punkt hinweisen. Das ist alles der alten The-
se des Franzosen Fourastié verhaftet, es gebe drei Sektoren
der Wirtschaft. Primärer Sektor: Land- und Forstwirtschaft
und Bergbau; sekundärer Sektor: produzierender Bereich;
tertiärer Sektor: Dienstleistung. Dabei hat man überhaupt
nicht registriert, daß bei uns im sekundären Sektor, in dem
Baden-Württemberg stark ist, in allen Betrieben des sekun-
dären Sektors, also des produzierenden Bereichs, längst
50 % und mehr Arbeitsplätze reine Dienstleistungsarbeits-
plätze sind. Die sind in der Statistik überhaupt nicht dabei.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP – Abg.
Birk CDU: Das ist für die ein rein statistisches Er-

hebungsproblem! So ist es!)

Gehen Sie doch einmal zu Mercedes-Benz, zu Audi, zu
Porsche, gehen Sie auch in mittelständische Betriebe, und
schauen Sie, wie viele Arbeitsplätze dort noch im unmittel-
baren Produktionsbereich und wie viele Arbeitsplätze
längst in vier oder fünf Sektoren des Dienstleistungsbe-
reichs sind. Dann sehen Sie, daß das alles eine völlig über-
holte Darstellung ist.

(Abg. Kluck FDP/DVP: Von vorgestern!)

Die Fakten stimmen schon überhaupt nicht.

(Abg. Birk CDU: Das ist die Statistik um die Jahr-
hundertwende, die Herr Maurer da gekriegt hat! –
Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Herr Teufel,
das ist überall so, daß die Statistik nicht stimmt! –
Abg. Brechtken SPD: Nein! Wenn die Statistik

nicht paßt, dann wird sie halt in Frage gestellt!)

Meine Damen und Herren, ausgerechnet die SPD – das war
der zweite Punkt von Herrn Maurer – will uns lehren, was
Familienpolitik ist. Herr Maurer sagt das mit einem Nega-
tivbeispiel und einem Positivbeispiel. Das Positivbeispiel
ist: Die neue Bundesregierung will das Kindergeld um
30 DM erhöhen. Sehr gut! Wir werden dem zustimmen.

(Zuruf des Abg. König REP)

Meine Damen und Herren, warum erhöht die neue Bundes-
regierung das Kindergeld nur für das erste und zweite
Kind, aber nicht mehr für das dritte, vierte, fünfte oder wei-
tere Kind?

(Abg. Mühlbeyer CDU: So ist es!)

Bestehen die Probleme nicht gerade in Familien mit mehre-
ren Kindern? Was ist denn das für eine soziale Politik?

(Lebhafter Beifall bei der CDU und der FDP/DVP
sowie des Abg. König REP – Abg. Ursula Hauß-
mann SPD: Sie haben mal wieder überhaupt nichts

kapiert!)

Was ist denn das für eine soziale Politik, die an die Bedürf-
tigsten zuletzt denkt und nicht zuerst?

Dann lege ich Ihnen einmal die Gegenrechnungen für diese
30 DM vor, nachprüfbare Berechnungen unseres Finanz-
ministeriums, was auf eine Familie mit einem Kind oder
mit zwei Kindern, Bezieher von Normaleinkommen, an
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Steuerbelastungen allein durch das zukommt, was Sie als
ökologische Steuerreform verkaufen. Dann sieht die Bilanz
für diese Familien wieder ganz anders aus.

Meine Damen und Herren, Sie haben dann die Schülerbe-
förderungskosten angesprochen, die wir gekürzt hätten.

(Abg. Ursula Haußmann SPD: Wer sonst?)

Ich darf Ihnen nur sagen: Ich habe die Zahlen absolut und
in Prozenten dabei. Es gibt Länder, die keine einzige Mark
für die Schülerbeförderungskosten ausgeben.

(Abg. Haasis CDU: So ist es!)

Mit dem gekürzten Betrag liegen wir auf dem Niveau der-
jenigen Länder, die die Höchstbeträge bei den Zuschüssen
zu den Schülerbeförderungskosten gewähren.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP – Abg.
Oettinger CDU: So ist es!)

Nur aus Zeitgründen trage ich Ihnen die Zahlen nicht vor.

Warum gibt es denn nur in unionsgeführten Ländern ein
Landesfamiliengeld?

(Abg. Ursula Haußmann SPD: Das stimmt über-
haupt nicht!)

Hier – ich erinnere mich noch, wie wenn es gestern gewe-
sen wäre – ist die SPD-Abgeordnete Frau Bühler gestan-
den, als wir das Landesfamiliengeld eingeführt haben, und
hat gesagt: Dieses Landesfamiliengeld wird gar nicht ange-
nommen werden können, denn bei den Einkommensgren-
zen, die Sie festgesetzt haben, wird es gar niemand in An-
spruch nehmen können, weil es gar keine Familien gibt, die
mit einem solchen Einkommen Kinder haben.

(Abg. Drexler SPD: So hat sie es nicht gesagt!)

Ich kann nur sagen: Die Leistungen sind inzwischen auf
150 Millionen DM gestiegen. Das Landesfamiliengeld –
das ist der Unterschied zu Ihrer Politik, bei der Sie Mehr-
kinderfamilien ausnehmen – greift bei den Familien, die
das geringste Einkommen für Kinder zur Verfügung haben.
Das nenne ich CDU-Politik einer sozialen Gerechtigkeit.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)

Meine Damen und Herren, eines will ich auch noch zur in-
neren Verfassung dieses Landes sagen.

(Abg. Drexler SPD: Jetzt gehen alle!)

Prozentual gesehen hat Baden-Württemberg den höchsten
Anteil an Ehepaaren mit Kindern und den niedrigsten An-
teil an Alleinerziehenden. 86 % der Kinder in Baden-Würt-
temberg wachsen bei verheirateten Eltern auf.

(Abg. Brechtken SPD: Auch das ein persönliches
Verdienst von Teufel! Dümmer geht es nicht!)

Gerade deshalb möchten wir die Familie stützen, und wir
müssen den Alleinerziehenden helfen. Bei uns ist das Mo-
dell „Mutter und Kind“ von der damaligen Familienmini-
sterin Frau Griesinger erfunden worden. Wir halten dieses

Modell „Mutter und Kind“ bis zum heutigen Tag aufrecht.
Es hilft vor allem den Alleinerziehenden.

Meine Damen und Herren, Herr Maurer ist hingestanden
und hat gesagt, wenn man von guten Schulen spricht, dann
solle man einmal sagen, daß wir im Ländervergleich über-
all absackten: bei der konkreten Betreuung, bei der Klas-
sengröße, beim Lehrer-Schüler-Verhältnis usw.

(Abg. Drexler SPD: Hat er nicht gesagt! – Abg.
Brechtken SPD: Das hat er nicht gesagt!)

– Ja, gut. Dann hole ich einmal die Fakten her. Ich stelle
sie Ihnen gern zur Verfügung.

(Abg. Maurer SPD: Nein, ich habe gesagt, wie die
Entwicklung hier in Baden-Württemberg ist: ab-

wärts!)

Schuljahr 1997/98, Ländervergleich der Schüler-Lehrer-
Relation über alle Schularten hinweg: Baden-Württemberg
17,0 Schüler je Lehrer, Niedersachsen 17,6, Bayern 17,8,
Schleswig-Holstein 17,8, Rheinland-Pfalz 18,1, Nordrhein-
Westfalen 18,6, Hessen 18,7. Ich weiß nicht, wer Ihnen Ih-
re Statistik aufstellt. Diese hier können Sie nachprüfen. Sie
können sie auch im Ausschuß für Schule, Jugend und Sport
beraten, wenn Sie wollen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU – Abg. Drex-
ler SPD: Er hat das doch gar nicht gesagt!)

So sieht die Unterrichtsversorgung in Baden-Württemberg
tatsächlich aus. Und dennoch schaffen wir zusätzliche Leh-
rerstellen, weil sie für eine gute Unterrichtsversorgung un-
serer Kinder nötig sind.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP – Zuruf
des Abg. Dr. Reinhart CDU)

Meine Damen und Herren, im Jahr 1998 kommt Herr Mau-
rer und sagt: „Wir brauchen eine Beteiligung der Arbeit-
nehmer am Produktivvermögen der Wirtschaft.“

(Abg. Birk CDU: Ist doch alles gelaufen!)

Ich kann nur sagen: Vor 30 und 40 Jahren haben Leute in
diesem Land – German Stähle, Erwin Häußler – Gesetzent-
würfe über Produktivkapital und über Beteiligungskapital
erarbeitet. Wissen Sie, warum sie nicht realisiert worden
sind? Weil die Gewerkschaften des Deutschen Gewerk-
schaftsbunds einen Beteiligungslohn über Jahrzehnte hin-
weg abgelehnt haben,

(Beifall bei der CDU und des Abg. Kleinmann
FDP/DVP – Zurufe: Eben!)

weil er nicht in Tarifverträge hineingekommen ist und weil
die SPD dies auch nicht zu ihrem Thema gemacht hat. Sie
kommen um Jahrzehnte zu spät.

Aber, meine Damen und Herren, ich freue mich, wenn Sie
sich für Eigentumsbildung in jeder Form, auch für Beteili-
gungskapital von Arbeitnehmern, einsetzen, und ich habe
mich auch in der Regierungserklärung dazu bekannt.

(Lachen des Abg. Brechtken SPD)
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Ich halte das für außerordentlich wichtig. Es ist ein zu-
kunftsgerichteter Gedanke. Wenn Sie 1998 auf ihn kom-
men, dann muß ich Ihnen sagen:

(Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Wieso haben
Sie es denn nicht gemacht?)

In der christlichen Soziallehre finden Sie das schon vor 40
und 50 Jahren angedacht.

(Beifall bei der CDU und Abgeordneten der FDP/
DVP – Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Ja!
Aber Sie hätten es seit 60 Jahren machen können!
– Abg. Drexler SPD: Wieso hat die christliche
Bundesregierung das nicht gemacht? – Weitere
Zurufe, u. a. der Abg. Nagel und Brechtken SPD)

Meine Damen und Herren, es wurde gesagt, wir hätten die
Chancen in unserem Land im privaten Rundfunk vertan.
Ja, was glauben Sie denn, wie schlecht unser aller Gedächt-
nis sei? Erinnern Sie sich noch an die Anfangszeit des pri-
vaten Rundfunks, als wir dafür eingetreten sind, daß es zu
einem dualen Rundfunksystem kommen soll, und als sich
die SPD in Deutschland in allen Ländern und auf Bundes-
ebene mit allen Kräften und jahrelang gegen privaten
Rundfunk in Deutschland gesperrt hat? Ich muß Ihnen sa-
gen – nicht mit einem alten, sondern mit einem noch sehr
jungen, zwei Jahre alten Zitat Ihres jetzigen Kanzlers Ger-
hard Schröder –:

Die letzte technische Innovation, der die SPD ge-
schlossen zugestimmt hat, ist die Erfindung des Farb-
fernsehers gewesen.

(Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Volkspartei!)

Meine Damen und Herren, so sieht es nämlich tatsächlich
aus.

(Beifall bei der CDU und Abgeordneten der FDP/
DVP – Abg. Brechtken SPD: Dein Weltbild möch-
te ich einmal haben! Dann würde es mir wirklich

gut gehen!)

Jetzt entdeckt Herr Maurer die Schwächen Baden-Würt-
tembergs im privatrechtlichen Bankensektor. Ich denke, in
den neunziger Jahren kann man ja nur von dem ausgehen,
was tatsächlich im Land vorhanden ist. Wir sind nicht ein
Bankenplatz wie Frankfurt, nicht ein Bankenplatz wie
München,

(Abg. Drexler SPD: Warum?)

nicht ein Bankenplatz wie Düsseldorf,

(Abg. Drexler SPD: Warum?)

um nur ein paar Beispiele zu nennen. Wenn Sie nach den
Ursachen fragen, dann sage ich Ihnen einmal ein paar
Quellen. Sie können beispielsweise in der ausgezeichneten
neuen Biographie über Jud Süß nachlesen, daß man es zu
Beginn der Industrialisierung in diesem Land abgelehnt
hat, eine Bank zu gründen, daß sämtliche Bankgeschäfte
aus Württemberg und aus Baden schon damals, vor 200
und 250 Jahren, mit Frankfurt abgewickelt werden mußten.

(Abg. Drexler SPD: Ja, und?)

Sie können im „Schwäbischen Merkur“ von 1865 nachle-
sen, daß unter den 25 privaten Banken in Deutschland
nicht eine einzige von Württemberg und nicht eine einzige
von Baden gewesen ist. Frankfurt ist nicht zum Banken-
platz geworden, weil nach dem Krieg die Deutsche Bun-
desbank ihren Sitz in Frankfurt erhalten hat, sondern die
Deutsche Bundesbank kam nach Frankfurt, weil Frankfurt
bereits der Bankenplatz in Deutschland gewesen ist.

Es ist also nicht nachholbar, in Baden-Württemberg eine
private Bankenstruktur wie in einigen anderen Ländern zu
schaffen, sondern wir können nur von den Stärken unseres
Landes ausgehen. Diese bestehen in den drei vorzüglich
am Markt positionierten öffentlich-rechtlichen Banken, die
wir zu einer schlagkräftigen national und europäisch wett-
bewerbsfähigen Bank machen. Dies hat bereits seine Aus-
wirkungen im privatrechtlichen Sektor, und wir sind dabei,
dies zu unterstützen. Ich war in die Gespräche eingeschal-
tet. Während wir nicht wie andere Länder ein Bankenplatz
im Bereich der Privatbanken sind, ist unser Land im Be-
reich des Bausparens sehr stark, und wir sollten dies unter-
stützen.

Was sich vernünftigerweise zwischen Wüstenrot und der
Württembergischen Versicherungsgruppe vollzogen hat,
das setzt sich jetzt fort. Die Württembergische Versiche-
rung hat 40 % Anteil an der Leonberger Bausparkasse, und
sie kauft jetzt die 40 % Anteil der Commerzbank und wird
damit 80 % Anteil an der Leonberger Bausparkasse haben.
Dies kann in den Gesamtkomplex der privatrechtlichen Fu-
sion einbezogen werden, wobei ich schon an dieser Stelle
sagen möchte, daß ich bei dieser bevorstehenden Aktion,
die ich außerordentlich begrüße, allergrößten Wert darauf
lege, daß die Arbeitsplätze der Leonberger Bausparkasse in
Leonberg erhalten bleiben.

(Beifall bei der CDU)

Meine Damen und Herren, in diesem Zusammenhang muß
man sich doch einmal eine Minute lang vorstellen, mit wel-
cher Häme Herr Maurer uns in der heutigen Debatte über-
zogen hätte, wenn die Bankenneuordnung im öffentlich-
rechtlichen Sektor gescheitert wäre. Aber, meine Damen
und Herren, sie ist zustande gekommen, und das trotz des
erbitterten Widerstandes eines Mannes, nämlich des Frak-
tions- und Landesvorsitzenden der SPD Baden-Württem-
berg Ulrich Maurer.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP – Abg.
Dr. Schlierer REP: Hört, hört!)

Ich will Ihnen einmal im einzelnen seinen Widerstand
schildern.

Er saß und sitzt im Verwaltungsrat der Landesgirokasse
und hat dort mit allen Mitteln und mit seiner Stimme gegen
diese Bankenneuordnung gestimmt.

(Abg. Mühlbeyer CDU: Hört, hört!)

Er hat dort die ganze Zeit über gesagt, das werde nur eine
Sparkasse – was er heute auch gesagt hat – und mit der
Geschäftsfreiheit sei es nicht weit her. Damit hat er Mehr-
heiten im Verwaltungsrat der Landesgirokasse bewirkt.
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Dann hat er auf der anderen Seite bei den Badenern, die
gerade umgekehrt Angst davor hatten, daß Geschäftsfrei-
heit entstehe und dies keine Zentralbank der Sparkassen
mehr sei, SPD-Oberbürgermeister angerufen – wenn Sie es
bestreiten, dann sage ich Ihnen auch noch Namen –

(Abg. Pfister FDP/DVP: Telefonnummern!)

und hat diese mit genau den gegenteiligen Argumenten da-
zu angestiftet, Widerstand im Bereich des Badischen Spar-
kassen- und Giroverbandes zu leisten.

(Zurufe von der CDU: Unerhört!)

Als das auch scheiterte, weil der Badische Sparkassen- und
Giroverband ebenfalls zugestimmt hat, gab es nur noch ei-
ne Hoffnung.

(Abg. Drexler SPD: Heißt das „Stami“ oder „Sta-
si“?)

Diese Hoffnung war der Gemeinderat der Stadt Stuttgart,
eine Ablehnung aus dem Sockel der SPD-Stadtratsfraktion,
und dann werden wohl noch ein paar dazukommen. Dann
ist voll diese Schiene gefahren worden. Aber es gab auch
eine Mehrheit im Gemeinderat der Stadt Stuttgart.

Wenn einer in dieser Frage mit ganz kurzen Hosen dasteht,

(Abg. Döpper CDU: Ohne! – Abg. Pfister FDP/
DVP: Aufstehen!)

dann ist es wirklich der Fraktionsvorsitzende der SPD,

(Lebhafter Beifall bei der CDU)

denn Sie ganz persönlich, Herr Maurer, wollten eine Lö-
sung verhindern, weil Sie keinen Erfolg dieser Regierung
wollten. Meine Damen und Herren, das ist die Wahrung
ganz billiger Parteiinteressen vor den Interessen des Lan-
des.

(Beifall bei der CDU)

Jetzt komme ich zum Bündnis für Arbeit. Herr Kuhn hat
gesagt, das hätten wir schon 1996 haben können. Herr
Maurer hat das auch angemeldet. Jetzt will ich Ihnen ein-
mal etwas mitteilen:

Mit Schreiben vom 19. Januar 1996 hat der damalige
DGB-Landesbezirksvorsitzende die Landesregierung gebe-
ten, analog zur Kanzlerrunde in Bonn zu Gesprächen über
ein Bündnis für Arbeit in Baden-Württemberg einzuladen.
Ich habe diese Anregung aufgegriffen und mit Schreiben
vom 6. Februar 1996 die Verbandsspitzen der baden-würt-
tembergischen Wirtschaft und der Gewerkschaften sowie
den Präsidenten des Landesarbeitsamts und die maßgebli-
chen Ressortminister zu einem ersten Gespräch eingeladen.
Dieses Treffen wurde dann auf ausdrücklichen Wunsch des
DGB noch vor der Landtagswahl, nämlich auf den 6. März
1996, anberaumt und fest vereinbart. Alle waren dazu ein-
geladen. Daraufhin wurde das Treffen durch Vorgespräche
meines Staatssekretärs mit Vertretern von Arbeitgeber- und
Gewerkschaftsseite, den beteiligten Ressorts und dem Lan-
desarbeitsamt intensiv vorbereitet. Da haben auch noch alle
mitgemacht. Schließlich hat der DGB-Landesbezirksvor-

sitzende mir dann am 29. Februar, also acht Tage vor dem
Termin, geschrieben, er müsse nach einem Gespräch mit
Vertretern der Mitgliedsgewerkschaften des DGB leider
um eine Verschiebung des Gesprächs bitten.

(Abg. Mühlbeyer CDU: Hört!)

Nachdem sich dann mein Staatssekretär auf meine Bitte hin
brieflich noch einmal um ein Zustandekommen des Ge-
sprächs bemüht hatte, habe ich am 1. März 1996 eine
schriftliche Absage des Termins bekommen. Daraufhin
mußte der Termin endgültig abgesagt werden.

Meine Damen und Herren, übel, wer etwas Böses dabei
denkt, wer wohl dahintergestanden ist,

(Zuruf von der CDU: Maurer!)

daß der DGB seine ganze Aktion wieder absagen mußte
und auch vor der Bundestagswahl keine neue inszenieren
konnte.

(Abg. Birk CDU: Der mit den kurzen Hosen! Der
Mann mit den abgesägten Hosen! – Unruhe)

Jetzt aber habe ich einen Brief des DGB-Landesbezirksvor-
sitzenden bekommen, in dem er eine neue Runde für Ar-
beit in Baden-Württemberg anregt.

(Zuruf des Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen)

Ich habe mich daraufhin mit den Arbeitgebern in Verbin-
dung gesetzt – wie beim letzten Mal auch –; denn ich brau-
che die dabei ja wohl auch. Davon geht ja wohl auch der
DGB aus.

Der Präsident der Arbeitgeberverbände hat mir darauf-
hin mitgeteilt – und er hat das auch öffentlich bekanntgege-
ben –, daß er parallel zu den Verhandlungen in Bonn Ge-
spräche in Baden-Württemberg nicht für sinnvoll halte.
Daraufhin habe ich dem DGB-Landesbezirksvorsitzenden
geschrieben, daß das Thema „Beschäftigung und Abbau
der Arbeitslosigkeit“ auch ein zentrales Anliegen der Lan-
desregierung sei, daß wir mit all den Gruppen, von denen
ich gesprochen habe, in Baden-Württemberg gut vorange-
kommen seien und daß ich ihm vorschlage, er solle jetzt
Themen für ein Gespräch benennen. Die entscheidende
Frage sei, mit welchen Themen sich die Bundesebene beim
Bündnis für Arbeit befasse; denn danach entscheide sich,
welcher Spielraum überhaupt für einen regionalen Be-
schäftigungspakt bestehe. Weiter schrieb ich:

Daher möchte ich Ihren Vorschlag, schon jetzt in Ba-
den-Württemberg die Chancen für ein Gespräch über
einen solchen Beschäftigungspakt zu eruieren, vorerst
zurückstellen und vom Gang der Verhandlungen auf
Bundesebene abhängig machen. Dies scheint mir im
Blick auf alle in Baden-Württemberg zu beteiligenden
Organisationen und Personen zweckmäßig zu sein.

– So sieht die ganze „Ablehnung“ aus.

Aber, meine Damen und Herren, ich warne davor, von ei-
nem Bündnis für Arbeit, an dem Gewerkschaftsführer und
Verbandspräsidenten teilnehmen, sehr viel für die Beschäf-
tigung direkt zu erwarten. Denn ich möchte wissen, wer
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beispielsweise den einen Betrieb und den anderen Unter-
nehmer zur Schaffung konkreter Arbeitsplätze binden
kann. Arbeitsplätze entstehen in den einzelnen Unterneh-
men, nur dort!

(Beifall der Abg. Beate Fauser FDP/DVP – Abg.
Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Das ist bekannt!)

Wer will, daß dort Arbeitsplätze entstehen, muß diese Un-
ternehmen steuerlich entlasten, damit sie investieren kön-
nen. Denn Investitionen sind die Voraussetzung für Inno-
vationen und für neue Arbeitsplätze.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)

Deswegen sind die funktionierenden Bündnisse für Arbeit,
die ich kenne – und es gibt eine ganze Reihe von sehr er-
folgreichen –, in Unternehmen abgeschlossen worden. Ich
könnte Ihnen auch die Beispiele nennen; ich habe sie da-
bei. Zuletzt war ich vor 14 Tagen bei der Einweihung der
neuen Laserfabrik der Firma Trumpf. Dort ist ein ganz
konkretes Bündnis für Arbeit abgeschlossen worden, bei
dem die Arbeitnehmer und die Betriebsräte ganz konkrete
Zusagen gemacht haben und dann der Unternehmer die In-
vestition hier gemacht hat und nicht im Ausland und meh-
rere hundert neue Arbeitsplätze vertraglich zugesagt hat.
Der Unternehmer vor Ort kann die Zusagen einlösen und
nicht ein Verbandspräsident.

Zu den Investitionen: Lieber Herr Maurer, Sie haben fal-
sche Zahlen vorgetragen. Ich nenne Ihnen die richtigen zu
den Investitionen der Länder.

(Lachen bei der SPD)

Ich sage Ihnen die Quelle. Die können Sie nachprüfen.
Sie bekommen nachher auch meine Unterlage, wenn Sie
sie haben wollen. Investitionsausgaben der Länder 1997:
Baden-Württemberg 1 250 DM pro Einwohner, Bayern
1 280 DM pro Einwohner, Nordrhein-Westfalen 1 160 DM
pro Einwohner, Niedersachsen 1 080 DM pro Einwohner,
Hessen 1 060 DM pro Einwohner. Und da sagen Sie, Ba-
den-Württemberg habe sehr viel schlechtere Zahlen als
Nordrhein-Westfalen oder Hessen.

Apropos Hessen: In einem Interview hat Herr Maurer mir
vor wenigen Tagen geraten, Baden-Württemberg solle an
Hessen Maß nehmen. Er hat es vorhin auch gesagt. Jetzt
sage ich Ihnen einmal die Plazierung von Hessen in ver-
schiedenen Bereichen: bei der Arbeitslosenquote Platz 4
der 16 Länder, beim Rückgang der Arbeitslosigkeit in
den letzten zwölf Monaten Platz 7, bei den Patenten
Platz 3, bei den Unternehmensgründungen im High-Tech-
Bereich Platz 7, bei der Zunahme der Verschuldung 1997
Platz 8,

(Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Länderfi-
nanzausgleich? Auszahlungen?)

bei der Kriminalitätsrate 1997 Platz 8, bei der Aufklärungs-
quote von Verbrechen 1997 Platz 15 von 16 deutschen
Ländern.

(Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Wieviel zah-
len die in den Länderfinanzausgleich?)

Da abonniere ich lieber den Platz Nummer 1, den Baden-
Württemberg in all diesen Bereichen erreicht hat.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)

Interessant sind übrigens auch noch die Zahlen zur Kin-
dergartenförderung, weil vorhin mit hohem moralischen
Pathos von der Kinderbetreuung gesprochen worden ist. In
Baden-Württemberg beträgt sie 600 Millionen DM, in Hes-
sen 95 Millionen DM.

(Abg. Hans-Michael Bender CDU: Das ist kaum
zu glauben!)

Deswegen ist es auch kein Wunder, daß Baden-Württem-
berg eine hunderprozentige Versorgung mit Kindergarten-
plätzen hat.

Jetzt, Herr Kuhn, kommen Sie mit dem wahren Arzneimit-
tel: Wir müssen Kompetenzzentren schaffen und Cluster-
bildung betreiben. Ich lese die Gutachten auch alle. Ich ha-
be mir natürlich über diesen Punkt intensivst Gedanken ge-
macht. Ich kann Ihnen nur sagen: Es gibt natürlich solche
Kompetenzzentren in Baden-Württemberg. Für den Be-
reich Pharma ist es der ganze Ulmer und oberschwäbische
Raum. Auch bei Multimedia hat sich etwas angesiedelt. In-
zwischen haben wir 48 Firmen um die Filmakademie in
Ludwigsburg herum. Was ist das anderes als ein Kompe-
tenzzentrum? Denken Sie an die Solarstadt Freiburg. Neh-
men Sie für die Biotechnologie die Spitzenregion Heidel-
berg/Mannheim, die auf Bundesebene im Bio-Wettbewerb
gewonnen hat. Nehmen Sie die Wasserstofftechnologie in
Stuttgart, die Informatik in Karlsruhe. Wir haben so etwas.

Aber jetzt sage ich Ihnen, was ich nicht möchte: Ich möch-
te nicht, daß es für jeden dieser Bereiche in Baden-Würt-
temberg nur noch ein Kompetenzzentrum gibt. Wir haben
beispielsweise in den Biowissenschaften an sieben Univer-
sitäten unseres Landes Spitzenforschung, und zwar aufein-
ander abgestimmt. Was glauben Sie, was man mir in Tü-
bingen sagen würde, wenn ich erklären würde, daß, nach-
dem die Region Heidelberg/Mannheim auf Bundesebene
den ersten Platz in Biotechnologie erreicht hat, in Tübingen
der Schwerpunkt Biowissenschaften eingestellt wird? No-
belpreisträger sind dort. In Ulm sind die Biowissenschaften
ein wesentlicher Teil der Universitäts- und Wissenschafts-
stadt. In Freiburg gibt es seit Jahren Spitzenforschung. Das
sind Kompetenzzentren. Das gleiche gilt für Stuttgart.

Jetzt frage ich Sie einmal: Sollen wir das abbauen, um
dann an einer Stelle Clusterbildung zu betreiben? Das ist in
meinen Augen Planwirtschaft.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU und der FDP/
DVP – Oh-Rufe von der SPD)

Ich kann nur sagen: Beste Leistungen erwachsen auch in
diesem Bereich im Wettbewerb. Deswegen mache ich eine
solche Politik nicht mit.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP – Abg.
Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Stimmt es, daß

Herr Stoiber das macht?)

– Ich kenne das Gutachten, das dem zugrunde liegt.

(Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Ich auch!)
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Gehen Sie davon aus, daß ich sehr präzise über die bayeri-
sche Politik informiert bin. Wir haben ein sehr gutes Ver-
hältnis, und zu den beiden Verfassern von McKinsey und
Berger habe ich auch regelmäßigen Gesprächskontakt.

Ich kann nur sagen: Wir werden selbstverständlich in die-
sen Schwerpunktbereichen auch Schwerpunkte der Förde-
rung setzen. Das tun wir in Ludwigsburg in der Medienpo-
litik, und das tun wir in Heidelberg/Mannheim in der Bio-
technologie. Aber es wäre ein Abbau und ein Rückschritt,
wenn wir Spitzenforschung in unserem Land in anderen
Städten und Regionen abbauen würden. Das wäre nicht
mehr die baden-württembergische dezentrale, föderale Po-
litik, auch im Innern. Ich kann nur sagen: Es gibt Länder,
die nach oben föderalistisch orientiert sind, nach Bonn und
nach Brüssel, aber ich finde, das föderale Prinzip muß man
auch im eigenen Land anwenden und darf dort nicht zen-
tralistische Politik machen.

Jetzt komme ich zum Thema Umweltpolitik.

(Zuruf von der SPD)

Nur aus Zeitgründen habe ich die Leistungsbilanz der Lan-
desregierung, die Halbzeitbilanz in einem sehr dicken Ka-
talog schriftlich vorgelegt. Ich habe das getan, weil ich
nicht alles in der Rede untergebracht habe.

(Abg. Brechtken SPD: Fast alles haben Sie unter-
gebracht!)

Ich habe auch für die Umweltpolitik einige Schwerpunkte
genannt. Ich bin gerne bereit, Ihnen zu jedem einzelnen
Thema einen sehr viel umfassenderen Faktenbericht zu ge-
ben.

(Abg. Brechtken SPD: Aber nicht mündlich!)

Beispielsweise – –

(Große Unruhe)

– Ja, ja. Beispielsweise zur Umweltpolitik.

(Anhaltende Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Abwasserbeseitigung: 98 % aller Baden-Württemberger
sind heute an 1 200 Kläranlagen angeschlossen. Ich möch-
te einmal wissen, wo das sonst im ländlichen Raum der
Fall ist.

(Zuruf von der SPD: Wie ist das in Hessen? Oder
in Nordrhein-Westfalen? Und in Berlin? – Gegen-
ruf des Abg. Döpper CDU: Einzige Katastrophe!)

Dabei sind Gemeinden mit 200 und 300 Einwohnern.

(Anhaltende lebhafte Unruhe und Zu- und Gegen-
rufe)

Die Errichtung von Kläranlagen zur Nährstoffelimination
ist in vollem Gang und wird bald abgeschlossen sein. Wir
haben allein in den letzten zehn Jahren 2 Milliarden DM
für die Abwasserbeseitigung ausgegeben. 76 % unserer Bä-
che und Flüsse weisen heute die Güteklassen I und II auf.
Vor wenigen Jahren waren es noch 41 %. Wir haben also
ganz konkret und nicht nur am Bodensee, sondern auch an
unseren Bächen und Flüssen Verbesserungen erreicht.

Die Wasserschutzgebiete wurden ausgeweitet. Auch bei
der kommunalen Abfallwirtschaft haben wir eine wesentli-
che Reduzierung erreicht. Wir haben die Luftschadstoff-
konzentrationen – außer Ozon – gesenkt, und wir haben
den Schwefeldioxidausstoß um 70 % gegenüber den sieb-
ziger Jahren reduziert. Bei den CO

2
-Emissionen – ich habe

es in meiner Rede gesagt – haben wir 7 Tonnen statt
11 Tonnen im Bundesdurchschnitt. Bitte nehmen Sie doch
solche Fakten einmal zur Kenntnis.

(Abg. Dr. Witzel Bündnis 90/Die Grünen: Sagen
Sie doch einmal etwas zum Atommüll!)

Jetzt sprechen Sie dauernd von den regenerativen Energie-
arten.

(Starke Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Deswegen muß man sich mit ihnen kurz beschäftigen.

Wenigstens bisher war unstrittig – wir haben uns in frühe-
ren Debatten darüber ausgetauscht –, daß wir in der For-
schung für regenerative Energien Spitze sind

(Abg. Drexler SPD: Das ist richtig!)

– das bestätigen Sie auch heute –, in Stuttgart, Freiburg
und Ulm, um nur einige wichtige Standorte zu nennen. Es
ist schon einmal viel wert, daß man sagt: Wir geben un-
glaublich viel für die Erforschung alternativer Energiearten
aus.

Jetzt sage ich etwas zur Nutzung. In Baden-Württemberg
haben wir 1 700 Wasserkraftanlagen, 31 Windkraftanla-
gen, 100 000 Quadratmeter Sonnenkollektoren, 600 Photo-
voltaikanlagen,

(Zuruf des Abg. Drexler SPD)

60 Biogasanlagen, 30 große Holzhackschnitzelanlagen und
10 000 elektrische Wärmepumpen. Ist denn das nichts?

(Zuruf der Abg. Ursula Haußmann SPD)

Vorhin, als ich gesagt habe, in Marbach werde eine Solar-
fabrik gebaut, habe ich erlebt, daß gefragt wurde: Was für
einen Anteil hat daran die Landesregierung? Wir fördern
diese Investition, und wir haben dazu beigetragen, daß es
zu diesem Standort kommt. Aber wenn es um eine Solar-
fabrik in Nordrhein-Westfalen geht, handelt es sich um ei-
nen großen Erfolg der Landesregierung von Nordrhein-
Westfalen, wie Sie hier ausgeführt haben. Meine Damen
und Herren, messen Sie doch nicht so mit zweierlei Maß.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)

Dann sagen Sie zur Kernenergie, wir seien das letzte Land,
das an der Kernenergie festhalte. Ich möchte dazu nur eine
Bemerkung machen. Wie wird da mit zweierlei Zungen ge-
redet!

(Abg. Birk CDU: Dreifach gespaltene Zunge!)

Wenn ich mich mit den Ministerpräsidenten der anderen
Länder unterhalte – so geschehen in der letzten Woche –,
sagen die, der Ausstieg werde sich vollziehen, aber die
Frist müsse 40 Jahre betragen.

(Zurufe und Unruhe)
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Sie sollten einmal zur Kenntnis nehmen, was die Realisten
Ihrer eigenen Partei, die in den Ländern Verantwortung für
die Energiepolitik tragen, zu dem sagen, was Sie auf Bun-
desebene machen.

(Große Unruhe und Zurufe)

Nun zitiere ich Ihnen einen interessanten Satz, den der jet-
zige Bundeskanzler am 7. Juli 1997 in der „Frankfurter
Rundschau“ zu dem Thema gesagt hat – Gerhard Schröder
Original –:

(Abg. Birk CDU: Ach so, der ist es!)

Die Heilserwartung „Atomenergie“ in den fünfziger
Jahren ist mitunter nahtlos auf die Heilserwartung „re-
generative Energien“ in den neunziger Jahren übertra-
gen worden. . . Ganz abgesehen davon, daß die geringe
Leistungsdichte des heute verfügbaren technischen
Stands das völlig unmöglich machen würde, auf Solar-
kollektoren oder Windenergie umzusteigen, kommt
noch ein weiteres Problem hinzu, das der Verfügbar-
keit. Mit einem einfachen Bild erläutert: Könnten Sie
sich vorstellen, daß man ein VW-Werk, eine hochtech-
nische Produktion also, immer dann runterfährt, wenn
der Wind gerade nicht weht oder die Sonne nicht
scheint oder umgekehrt?

So Gerhard Schröder.

(Unruhe und Zurufe – Glocke des Präsidenten)

Letzte Bemerkung – auch das zum Nachdenken –: Separa-
tismus. Es hat also bei den beiden Oppositionsparteien ge-
sessen, daß ich gesagt habe: Wir gehen unseren baden-
württembergischen Weg; wir treten auch selbstbewußt auf,
die Interessen Baden-Württembergs gegenüber der neuen
Bundesregierung wahrnehmend.

(Zuruf von der SPD: Hätten Sie es gegenüber der
alten Bundesregierung gemacht! – Abg. Brechtken
SPD: Sie sollten sich einmal gegen Herrn Oettin-

ger durchsetzen!)

Meine Damen und Herren, ich kann nur sagen: Baden-
Württemberg beteiligt sich an allen Gesprächen, zu denen
der Bund einlädt. Aber wer fährt denn einen anderen Kurs,
die baden-württembergische Landesregierung oder die
neue Bundesregierung? Die neue Bundesregierung! Vor
acht Tagen hat der Bundesfinanzminister nicht etwa die Fi-
nanzminister der Länder eingeladen, um mit ihnen über die
Finanzbeziehungen zwischen dem Bund und den Ländern
zu sprechen, sondern er hat ausschließlich die Finanzmini-
ster der SPD eingeladen.

(Abg. Dr. Reinhart CDU: Unerhört! – Abg. Brecht-
ken SPD: Unglaublich! – Große Unruhe und wei-

tere Zurufe)

Am letzten Wochenende hat der Bundeskanzler zur Bera-
tung über die Finanzbeziehungen zwischen Bund und Län-
dern nicht etwa die Ministerpräsidenten aller Länder einge-
laden, sondern er hat nur die SPD-Ministerpräsidenten ein-
geladen und mit ihnen über dieses Thema gesprochen.

(Abg. Drexler SPD: Das machen Sie doch in Ihrer
eigenen Regierung auch, indem Sie die FDP/DVP

nicht einladen!)

Das ist die neue Politik der Bundesregierung, und dann
sagt man uns, wir würden Separatismus betreiben.

(Große Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Stellv. Präsident Weiser: Meine Damen und Herren, ich
darf Sie bitten, sich etwas zu mäßigen.

Ministerpräsident Teufel: Meine Damen und Herren, ich
muß noch auf einen Punkt aufmerksam machen, weil die-
ser nicht unwidersprochen bleiben darf. Herr Kollege Mau-
rer hat vorhin wörtlich gesagt: „Zarter Hinweis“ – ich zitie-
re wörtlich – Stuttgart 21; wir sollten Wohlverhalten ge-
genüber der Bundesregierung üben. Meine Damen und
Herren, sind wir schon so weit, daß morgen in dieser Bun-
desrepublik Deutschland die Förderung von Ländern nach
dem Parteibuch erfolgt?

(Große Unruhe und Zurufe – Glocke des Präsiden-
ten)

„Zarter Hinweis“, sagt Herr Maurer.

(Abg. Nils Schmid SPD: Das haben Sie 16 Jahre
lang so gemacht! Sie haben 16 Jahre lang so re-

giert!)

Ich kann nur davor warnen und sagen, wir sollten gemein-
sam die berechtigten Interessen des Landes Baden-Würt-
temberg wahrnehmen,

(Abg. Brechtken SPD: Das ist Ihr Stil!)

und Sie sollten sich ein Beispiel am Ministerpräsidenten
von Nordrhein-Westfalen nehmen,

(Abg. Brechtken SPD: Den hätten wir gern!)

der am 23. November sagte:

Es kann nicht sein, daß Bonner Entscheidungen zu La-
sten der Länder beschlossen werden, ohne für finanzi-
ellen Ausgleich zu sorgen.

Er sagte am 26. November:

Der Bundesrat wird nicht zu einem Jasagerorgan ge-
genüber der Bundesregierung.

Meine Damen und Herren, Herr Kuhn und Herr Maurer,
ich sage Ihnen: Werden Sie nicht zu einem Jasagerorgan
der Bundesregierung!

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP – Oh-Rufe
von der SPD – Zuruf des Abg. Nils Schmid SPD)

Werden Sie nicht zu einer verlängerten Werkbank der Bun-
desregierung hier im Landtag von Baden-Württemberg!

(Abg. Nils Schmid SPD: Sie waren der Jasager,
jahrelang! – Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Stellv. Präsident Weiser: Meine Damen und Herren, ich
darf Sie jetzt wirklich bitten, sich etwas zu mäßigen. – Ent-
schuldigung für die Unterbrechung.
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Ministerpräsident Teufel: Besinnen Sie sich auf die Rol-
le, für die Sie gewählt sind! Das möchten Sie nicht hören,
aber ich sage es noch als Schlußsatz: Besinnen Sie sich auf
den Auftrag, den Sie von den Wählern Baden-Württem-
bergs bekommen haben! Sie sind nicht Anwalt der rotgrü-
nen Bundesregierung in Baden-Württemberg, sondern Sie
müssen Anwalt Baden-Württembergs bei der rotgrünen
Bundesregierung in Bonn sein!

(Anhaltender starker Beifall bei der CDU und der
FDP/DVP – Abg. Nagel SPD: Sie waren Anwalt
der schwarzgelben Bundesregierung! – Abg. Drex-

ler SPD: 15 Jahre war er ruhig! 15 Jahre!)

Stellv. Präsident Weiser: Das Wort hat Herr Abg. Mau-
rer.

Abg. Maurer  SPD: Herr Präsident, meine sehr geehrten
Damen und Herren! Ich bin absolut sicher, daß man das
Ausmaß der Loyalität der CDU-Fraktion zum Ministerprä-
sidenten gerade am Beifall erkennen konnte.

(Zurufe der Abg. Birk und Döpper CDU – Unruhe
– Glocke des Präsidenten)

Ich bin nur noch amüsiert, muß ich Ihnen sagen.

(Abg. Birk CDU: Sie sollten lieber nicht von
Loyalität sprechen!)

Aber Sie, Herr Teufel, sollten sich besser vorbereiten.

(Zurufe von der CDU, u. a. Abg. Dr. Reinhart: Ich
sage nur: „angesengte Hose“!)

– Ja, ja. – Also, wie war das mit den Dienstleistungen? Ich
zitiere mit Genehmigung des Herrn Präsidenten:

Dagegen erhöhte sich im Berichtsjahr die Anzahl der
Erwerbstätigen in den Dienstleistungsunternehmen in
Baden-Württemberg um 1,8 % (früheres Bundesgebiet:
2 %) auf rund eine Million.

Das waren meine Zahlen, Herr Ministerpräsident. Jetzt be-
kommen Sie die Quelle: Bericht des Statistischen Landes-
amts, „Staatsanzeiger“ vom 23. November 1998.

(Beifall und Heiterkeit bei der SPD – Zurufe von
der SPD: Oi!)

Wenn ich Sie damit beleidige, daß ich aus Ihrem Regie-
rungsorgan zitiere, dann muß ich sagen: Auf die Idee wäre
ich wirklich nicht gekommen.

(Zuruf des Abg. Haas CDU – Abg. Wettstein SPD:
Das ist die „Prawda“!)

– Nein, wirklich nicht. – Jetzt geht es weiter: Sie haben es
sogar noch geschafft, meine Zahlen zu Lasten Baden-
Württembergs zu unterbieten. Da werde ich jetzt meinen
Mitarbeiter, der das recherchiert hat, rügen. Ich habe näm-
lich vorhin in meiner Rede dem Land noch 900 Photovol-
taikanlagen zugerechnet. Sie haben das jetzt auf 600 unter-
boten. Ich nehme das dankend zur Kenntnis.

(Abg. Brechtken SPD: Herr Teufel unterschätzt
das Land!)

– Nein, nur damit man einmal die Qualität dieser Erwide-
rungen hier überprüft.

(Abg. Birk CDU: Das ist ja lächerlich!)

Also: Bereiten Sie sich wirklich besser vor, wenn Sie auf
diese Art und Weise eine Auseinandersetzung aufnehmen
wollen. Es sind, wie gesagt, Ihre Zahlen, und die Zahlen
bei der Photovoltaik habe offensichtlich ich noch zugun-
sten des Landes Baden-Württemberg geschönt. Jetzt im
Ernst: Sie können nicht so tun, als ob ich hier behauptet
hätte, daß man mit Solarenergie den gesamten Strombedarf
abdecken könnte – das habe ich überhaupt nicht gesagt –,

(Zurufe von der SPD)

sondern ich habe Ihnen nur gesagt: Wir haben in diesem
Land die Grundlagenforschung betrieben – wie wahr –,
und wir erleben heute, daß uns bei der Frage der Marktein-
führung und der industriellen Anwendung andere den Rang
ablaufen.

(Zurufe von der SPD, u. a.: So ist es!)

Der Unterschied zwischen Marbach und Gelsenkirchen be-
steht darin: Das eine ist etwas, was Ihnen als Privatinitiati-
ve in den Schoß gefallen ist, und das andere ist ein Invest-
ment, das durch die Landesregierung von Nordrhein-West-
falen und die Bayerische Staatsregierung ausgelöst und be-
gleitet wurde. Das ist ein großer Unterschied. So schlicht
ist das.

(Beifall bei der SPD)

Das liegt im Bereich des Energiesparens,

(Abg. Wieser CDU: Was privat ist, das ist bei Ih-
nen nichts, gell?)

allein im Bereich der Wärmedämmung. Das ist ein riesiges
Investitions- und Beschäftigungspotential. Jetzt rede ich
nicht über Solarenergie, sondern über Wärmedämmung
und Energiesparen, über neue Heizkessel und vieles ande-
re. Dort liegt ein riesiges Investitions- und Beschäftigungs-
potential für das baden-württembergische Handwerk.

Die einzigen, die objektiv kein betriebswirtschaftliches In-
teresse daran haben, sind natürlich die großen Stromerzeu-
ger. Reden wir doch einmal Tacheles.

(Abg. Haas CDU: Haben denn andere Bundeslän-
der keine großen Stromerzeuger?)

– Hören Sie doch zu.

Wir sagen Ihnen, daß wir in diesem Bereich mit wenig An-
schubfinanzierung Folgeinvestitionen im privaten Sektor in
neunfacher Größenordnung mit enormen Beschäftigungs-
wirkungen beim Handwerk auslösen können. Das sagen
nicht nur wir, sondern das sagt auch das baden-württem-
bergische Handwerk, und das ist zufällig richtig. Also hal-
ten Sie sich daran.

Warum vergeben Sie diese Chance? Warum müssen Sie
billig herumpolemisieren, statt zu sagen: „Darauf einigen
wir uns; wir fördern das Energiesparen massiv“? Dann
geht das.
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(Abg. Dr. Inge Gräßle CDU: Sie machen doch mit
Ihrer Ökosteuerreform alles wieder kaputt!)

Ich verstehe das nicht.

(Beifall bei der SPD)

Beim Thema Atomenergie habe ich Sie nur schlicht darauf
hingewiesen, daß sie sich nicht rechnet. Ich könnte Ihnen
noch etwas ganz anderes sagen. Ich sage Ihnen: Diese Me-
thode, die gerade die CDU-Regierungen in Baden-Würt-
temberg angewendet haben, nämlich die Atomenergie mas-
siv auszubauen und die endgültige Entsorgung auf andere
Länder zu delegieren, das ist in der Tat ein gefährlicher
Weg. Ich fürchte, daß er uns einholen wird.

(Beifall bei der SPD und Abgeordneten des Bünd-
nisses 90/Die Grünen – Zuruf des Abg. Mühlbeyer
CDU – Oh-Rufe von der SPD – Ministerpräsident
Teufel: Gestatten Sie eine Zwischenfrage? – Glok-

ke des Präsidenten)

– Sie brauchen gar nicht dazwischenzufragen.

(Abg. Birk CDU: Da haben Sie sich vergriffen,
Herr Maurer! Da haben Sie wieder das falsche Pa-

pier von Ihren Mitarbeitern bekommen!)

Stellv. Präsident Weiser: Gestatten Sie eine Zwischenfra-
ge des Herrn Abg. Teufel?

Abg. Maurer  SPD: Ich kenne sogar die Zwischenfrage.
Ich weiß, daß das einmal eine Bund-Länder-Vereinbarung
war.

(Ministerpräsident Teufel: Mit einem sozialdemo-
kratischen Bundeskanzler!)

Sie liegt lange zurück.

(Abg. Dr. Inge Gräßle CDU: Das war die Antwort
auf eine nicht gestellte Frage!)

Ich sage Ihnen trotzdem: Es hat danach mehrfach Versuche
gegeben, etwa des Landes Niedersachsen und des Landes
Nordrhein-Westfalen, die das alles abgekriegt haben, diese
Frage erneut aufzuwerfen. Diese Länder haben zu Recht
darauf hingewiesen, daß sie aussteigen oder nur geringe
Anteile an der Atomenergie haben, verglichen mit Baden-
Württemberg und Bayern, und es als ungerecht empfinden,
daß sie die Endlagerungsfrage alleine auf dem Hals haben.
Das alles haben Sie brüsk abgelehnt. Sie haben sich immer
auf die uralte Vereinbarung zurückgezogen und gesagt:
Darüber braucht man mit uns gar nicht zu reden.

Ich sage nur eines: Wer bei der Atomenergie so große Tö-
ne spuckt wie Sie,

(Zuruf des Abg. Krisch REP)

der muß dann auch bei der Entsorgung im Rahmen dieser
Technologie etwas bieten. Da haben Sie nichts zu bieten.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und des Abg.
Hackl Bündnis 90/Die Grünen – Zurufe der Abg.
Mühlbeyer und Haas CDU – Gegenruf von der

SPD: Nicht aufregen!)

– Machen wir weiter.

Herr Ministerpräsident, Sie haben offensichtlich einen ei-
genen Geheimdienst.

(Abg. Haas CDU: Bei der Opposition braucht man
das!)

Dieser Geheimdienst ermittelt sogar meine Telefonate mit
badischen Oberbürgermeistern. Ich bin tief erschrocken.

(Abg. Wieser CDU: Ach, die wissen schon, mit
wem Sie telefoniert haben?)

Passen Sie gut auf, Herr Ministerpräsident. Sie verwech-
seln Ursache und Wirkung. In der Bankenfrage haben Sie,
um das Projekt einzutüten, allen alles versprochen.

(Abg. Brechtken SPD: So ist es!)

Das ist belegbar. Sie haben den Leuten bei der LG volle
Wettbewerbs- und Niederlassungsfreiheit versprochen,

(Abg. Wieser CDU: Das ist ja auch gemacht wor-
den!)

und den Badenern haben Sie versprochen, daß Sie über
entsprechende Gremienbesetzungen schon dafür sorgen
werden, daß das nicht stattfindet.

(Abg. Ursula Haußmann SPD: So war es, genau! –
Abg. Wieser CDU: Ach was!)

Das nenne ich unredliche Politik.

(Beifall bei der SPD – Abg. Birk CDU: Das Ergeb-
nis zählt doch! – Abg. Brechtken SPD: Den Vor-
ständen hat er auch alles versprochen! – Abg. Birk
CDU: Er hat es erreicht, Sie haben es sabotiert!

Das Ergebnis zählt!)

Das ist unredliche Politik.

(Abg. Wieser CDU: Das stimmt nicht! – Abg.
Döpper CDU: Augen auf! – Unruhe – Glocke des

Präsidenten)

Wir haben in der Tat beide Beteiligte darauf hingewiesen,
daß Sie in dieser Geschichte mit verschiedenen Karten
spielen und den einen das eine versprechen und den ande-
ren das andere.

(Abg. Haas CDU: Und die sind auf Ihre dummen
Sprüche hereingefallen!)

Im übrigen, lieber Herr Ministerpräsident, Sie wissen, daß
wir von Anfang an ein anderes Modell wollten. Sie haben
es selber zitiert. Wir wollten die Fusion von Landesgiro-
kasse und Baden-Württembergischer Bank

(Abg. Wieser CDU: Und das wollten wir nicht!)

in privatrechtlich verfaßter Form als Aktiengesellschaft mit
privatem Kapital. In dieser Frage hatten wir den komplet-
ten Sachverstand der baden-württembergischen Wirtschaft
auf unserer Seite.

Wenn wir zu dem Ergebnis gekommen sind, daß wir das
überlegene Modell haben – übrigens, Herr Mayer-Vorfel-
der wollte das auch einmal und Herr Oettinger auch, aber
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lassen wir das –, das eine Antwort auf die Schwäche Ba-
den-Württembergs bei privat verfaßten Finanzdienstlei-
stungen gewesen wäre, dann können Sie uns doch nicht
zum Vorwurf machen, daß wir die eigene Lösung, die auch
noch richtig ist und den Sachverstand auf ihrer Seite hat,
verfolgen und durchzusetzen versuchen.

(Beifall bei der SPD – Abg. Wieser CDU: Eine
Verschleuderung baden-württembergischen Ver-

mögens wäre das gewesen!)

Das ist ja der größte Witz. Nur deswegen, weil Sie die auch
von der Wirtschaft gewünschte Lösung kaputtgemacht ha-
ben, können Sie sich hinterher doch nicht hinstellen und
sagen: Entweder ihr findet meine Sparkasse gut, oder wir
sind böse mit euch.

(Heiterkeit bei Abgeordneten der SPD)

Das kann doch wohl nicht wahr sein.

(Zuruf von der CDU: Sie finden sie nicht gut! Das
wissen wir!)

Wahrscheinlich bin ich mittlerweile so dämonisch, daß ich
heimlich auch die baden-württembergische Bauwirtschaft
beherrsche, Herr Ministerpräsident. Das ist Ihren Geheim-
diensten noch entgangen.

(Zuruf des Abg. Wieser CDU)

Ich will Ihnen einmal sagen: Der Hinweis – das können Sie
in den Wirtschaftsteilen von Zeitungen nachlesen –, daß
Baden-Württemberg die niedrigste Investitionsquote aller
Länder hat, stammt aus einer Pressemitteilung der baden-
württembergischen Bauindustrie – selbstverständlich fern-
gesteuert von der sozialdemokratischen Partei.

(Heiterkeit bei Abgeordneten der SPD)

Das ist die Realität.

Ich sage Ihnen auch noch, wie man die Investitionsquote
berechnet, damit Sie es wissen. Man berechnet sie aus den
Hauptgruppen 7 und 8 des Landeshaushalts. Dies ist zwi-
schen den Ländern als Vergleichsgrundlage vereinbart.

(Zuruf des Abg. Haas CDU)

Darauf beziehen sich meine Angaben, und darauf beziehen
sich die Angaben der baden-württembergischen Bauwirt-
schaft.

Es ist schon eine Mitteilung, wenn Sie sagen, das Bündnis
für Arbeit in Baden-Württemberg komme deswegen nicht
in die Gänge, weil die Arbeitgeberseite es Ihnen gegenüber
abgelehnt habe. Ich würde an Ihrer Stelle als Ministerpräsi-
dent einmal ernsthaft darüber nachdenken, warum die Ar-
beitgeberseite in Bayern es nicht abgelehnt hat, während
sie es in Baden-Württemberg ablehnt.

(Beifall der Abg. Ursula Haußmann SPD)

Das hätte ich an Ihrer Stelle gar nicht verkündet. Das hätte
ich für mich behalten.

(Heiterkeit des Abg. Brechtken SPD)

Denn da kommt man wirklich ins Grübeln,

(Zurufe von der CDU)

wenn die Verhältnisse offensichtlich so sind, wie Sie sie
hier kundgetan haben.

(Zuruf des Abg. Birk CDU)

Nun sage ich Ihnen eines: Sie versuchen beharrlich, zu ver-
gessen, daß Sie in Deutschland 16 Jahre lang regiert haben.

(Zurufe von der SPD: So ist es! – Gegenruf des
Abg. Seimetz CDU)

Dann geht es nicht, daß sich der exstellvertretende Bundes-
vorsitzende der Union hier hinstellt und beklagt, daß keine
Beteiligung der Arbeitnehmer am Produktivvermögen zu-
stande gekommen sei. Das ist ja unglaublich.

(Beifall bei der SPD und Abgeordneten des Bünd-
nisses 90/Die Grünen – Heiterkeit bei Abgeordne-

ten der SPD)

Es waren also die Sozis vor 30 Jahren und nicht Sie in den
letzten 16 Jahren, in denen Sie regiert haben. Wir haben
bei den deutschen Gewerkschaften in der Tat einen Diskus-
sionsprozeß gehabt.

(Lebhafte Zurufe von der CDU, u. a. des Abg.
Mühlbeyer – Gegenrufe von der SPD – Glocke des

Präsidenten)

Lieber Herr Mühlbeyer und Herr Ministerpräsident, die
Realität ist – das ist übrigens eine der wesentlichen Ursa-
chen für Ihre Niederlage bei der Bundestagswahl –,

(Abg. Birk CDU: Wahrheit muß Wahrheit blei-
ben!)

daß Helmut Kohl vor den Landtagswahlen in Baden-Würt-
temberg und Rheinland-Pfalz Gespräche über ein Bündnis
für Arbeit begonnen hat und dazu nur ein taktisches Ver-
hältnis hatte. Anschließend hat er sie abgebrochen. Das ist
die Realität. Sie haben das als parteitaktisches Manöver
veranstaltet und nicht, um die Arbeitslosigkeit in Deutsch-
land zu bekämpfen. Das ist die Realität.

(Beifall bei der SPD und des Abg. Hackl Bünd-
nis 90/Die Grünen)

Stellv. Präsident Weiser: Herr Abg. Maurer, gestatten Sie
eine Zwischenfrage des Herrn Abg. Mühlbeyer?

Abg. Maurer  SPD: Nein, gestatte ich jetzt nicht. Die Sozi-
alausschüsse der CDU haben ohnehin viel zu leiden. Ich
bin gleich soweit. Dann dürfen Sie fragen.

(Zuruf des Abg. Haas CDU)

Ich will den Gedanken zu Ende führen.

Jetzt bringt eine Bundesregierung zum ersten Mal – das
mag Ihnen nun passen oder nicht – das Bündnis für Arbeit,
das Kohl gegen die Wand gefahren hat, zustande. Wir er-
warten von Ihnen, daß Sie sich nicht in die parteipolitische
Schmollecke zurückziehen, sondern eine nationale Chance
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– das ist sie – mit ergreifen und sich konstruktiv daran be-
teiligen. Das kann man doch wohl erwarten.

(Beifall bei der SPD)

Bitte schön, Herr Kollege Mühlbeyer.

Abg. Mühlbeyer CDU: Herr Kollege Maurer, sind Sie be-
reit, zuzugeben

(Zurufe von der SPD: Nein!)

– das ist eben eure geistige Enge, weil ihr nicht zuhören
könnt –,

(Oh-Rufe von der SPD)

daß es bereits ein Gesetz zur Beteiligung der Arbeitnehmer
am Produktivkapital gibt, das in Kraft ist, bei dem der Staat
entsprechende Förderung leistet, und es jetzt unsere ge-
meinsame Aufgabe ist, zu erreichen, daß die Tarifpartner
dies umsetzen?

(Abg. Birk CDU: Das wurde unter der Regierung
Kohl eingeführt! – Zuruf des Abg. Wettstein SPD)

Abg. Maurer  SPD: Dieses Gesetz ist ja Kosmetik. Sie
wissen doch genau, in welchen Dimensionen wir uns da
bewegen.

(Abg. Weimer SPD: Eben! So ist es!)

Es geht um etwas ganz anderes. Es geht darum, ob bei-
spielsweise die Menschen, die in der baden-württembergi-
schen Metall- und Elektroindustrie beschäftigt sind, über
entsprechende Fonds in Zukunft Anteile am Aktienkapital
der Unternehmen dieser Industrie halten. Das ist aber etwas
völlig anderes als das, was in Ihrem Gesetz stand.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD – Zurufe von
der CDU – Glocke des Präsidenten)

Sie sind doch sogar ideologisch

(Zurufe von der CDU)

gegen Tariffondsmodelle. Das haben Sie doch verlautbart.
Soll ich Ihnen das auch noch zeigen? Sie sind gegen Tarif-
fondsmodelle. Ihre Beschlüsse dazu kenne ich möglicher-
weise besser als Sie.

(Abg. Haas CDU: Herr Maurer, das war Bundes-
tagswahlkampf!)

Jetzt möchte ich zum Schluß noch etwas sagen zu dem
Thema – –

(Abg. Wieser CDU: Die sollten mal ein Bündnis
zur Weiterbildung machen! – Abg. Birk CDU: Ein

Bündnis zur Weiterbildung für die SPD!)

– Sie sind gegen Tariffondsmodelle. Lesen Sie es in Ihrer
eigenen Parteimitteilung nach.

(Abg. Mühlbeyer CDU: Das stimmt doch gar
nicht! Sachlich vollkommen falsch, was Sie da er-

zählen!)

Ein Letztes: Wer hat denn, Herr Ministerpräsident, in der
großen Koalition das Landeserziehungsgeld verteidigt?

Stellv. Präsident Weiser: Entschuldigung! – Herr Abg.
Mühlbeyer, nehmen Sie bitte Platz.

Abg. Maurer  SPD: Da müssen Sie die Exkollegin Frau
Bühler bemühen. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das
her ist. Wer hat denn in der großen Koalition Ihr Landeser-
ziehungsgeld in dieser Regierung verteidigt? Ich kann mich
noch an meine eigenen Geschichten erinnern. Wer hat da-
für gesorgt, daß es nicht bloß erhalten, sondern der Benut-
zerkreis sogar noch ausgeweitet wurde?

(Beifall bei der SPD – Abg. Mühlbeyer CDU: Das
stimmt gar nicht!)

Wir waren das.

(Abg. Mühlbeyer CDU: Frau Unger-Soyka hat
streichen wollen! Das stimmt doch gar nicht, was

Sie hier erzählen!)

– Sie waren nicht im Koalitionsausschuß. Herr Teufel
müßte sich noch daran erinnern.

(Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Der war auf
dem Tennisplatz!)

Jetzt will der Kollege Teufel noch ein höheres Kindergeld
für Mehrkinderfamilien. Wir haben jetzt das Kindergeld
auf das gleiche Niveau pro Kind angehoben. Jetzt will er
noch einen draufpacken. Jetzt soll man ab dem dritten oder
vierten Kind wieder noch mehr kriegen als für das erste
und zweite. Ich weiß nicht, ob das strukturell der richtige
Ansatz ist. Aber machen Sie eine Initiative. Das wäre ein-
mal etwas Neues. Im Moment höre ich von Ihnen etwas an-
deres. Sie haben nämlich im Deutschen Bundestag wegen
mangelnder Gegenfinanzierung dagegengestimmt.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Dieselbe Partei, die eine Steuerreform aufgelegt hat, die
das Vierfache an Steuerausfällen bei den Ländern bedeutet
hätte! Da habt ihr nicht dagegengestimmt. Wenn jemanden
der Vorwurf trifft, alles willfährig gegen das Landesinter-
esse mitgemacht zu haben, dann sind Sie es, Herr Teufel,
in den letzten Jahren.

(Lebhafter Beifall bei der SPD und beim Bünd-
nis 90/Die Grünen)

Sie können nicht hierhergehen und, was die Entwicklung
des Landes Baden-Württemberg angeht, nur die schönsten
Zahlen präsentieren und auch noch so tun, als ob das das
Ergebnis Ihrer Kabinettsarbeit wäre, und sich dann darüber
beklagen, wenn wir darauf aufmerksam machen, daß es na-
türlich auch weniger schöne Zahlen gibt und daß die Spit-
zenstellung dieses Landes keine Spitzenstellung mehr ist,
sondern daß uns Hessen und andere Bundesländer davon-
laufen und daß wir da große Sorgen haben. Sie müßten die-
se Sorgen auch haben.

Weil Sie so großen Wert auf Zahlen legen, sage ich Ihnen
folgendes mit Quellenangabe zum Schluß: Ein beliebtes
Thema bei der CDU sind die ausländischen Direktinvesti-
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tionen in Deutschland. Damit habt ihr ganze Debatten be-
stritten,

(Abg. Weimer SPD: Ja!)

indem ihr gesagt habt, der wahre Fluch sei, daß die Direkt-
investitionen in Deutschland so niedrig seien.

(Abg. Dr. Inge Gräßle CDU: So ist es ja auch!)

Sie haben aber nie geguckt, wie sich diese Direktinvesti-
tionen in den Ländern verteilen. Da gibt es nämlich merk-
würdige Unterschiede. Jetzt nenne ich Ihnen die Länderan-
teile am Gesamtbestand ausländischer Direktinvestitionen:
In Nordrhein-Westfalen wurden 1991  24 %, 1995  26,9 %
und 1996  30 % aller ausländischen Direktinvestitionen in
Deutschland getätigt. In Hessen waren es in diesem Zeit-
rahmen 26,3 %, 22,3 % und 22 %. In Baden-Württemberg
waren es 1991  15,7 %, 1995  13,6 % und 1996  13 %.

(Abg. Weimer SPD: Oh! Hoppla! – Abg. Ursula
Haußmann SPD: Breitseite! – Abg. Weimer SPD:
Birk, versengt, versengt! – Abg. Birk CDU: Wür-
den Sie auch gleich dazusagen, welcher SPD-Mit-

arbeiter das recherchiert hat, Herr Maurer?)

Die Quelle ist die Deutsche Bundesbank, die auch dämo-
nisch von der baden-württembergischen SPD beherrscht
wird.

(Abg. Wieser CDU: Meinen Sie Ford und Opel?)

Jetzt sage ich Ihnen eines: Sie haben offensichtlich in der
Standortpolitik dieses Landes ein extremes Marketingpro-
blem. Dieses Problem sollten Sie angehen und lösen, bevor
Sie sich noch öfter solche Vergleiche anhören müssen.

(Beifall bei der SPD und des Abg. Kuhn Bünd-
nis 90/Die Grünen – Abg. Brechtken SPD: Palmer

sucht noch! Palmer, schnell die Zahlen raus!)

Stellv. Präsident Weiser: Mir liegen zum Tagesordnungs-
punkt 1 keine weiteren Wortmeldungen vor.

(Abg. Mühlbeyer CDU: Ein Bündnis für Weiter-
bildung für den Herrn Maurer!)

– Würden Sie bitte zuhören.

(Abg. Brechtken SPD: Herr Palmer, Sie brauchen
nicht mehr zu suchen! – Abg. Kuhn Bündnis 90/
Die Grünen: Herr Palmer, Sie können die Bewe-
gung wieder einstellen! – Abg. Brechtken SPD: Es

bringt nichts mehr!)

Damit ist Punkt 1 der Tagesordnung abgeschlossen.

Ich gehe davon aus, daß jetzt keine Mittagspause mehr ge-
wünscht wird.

(Abg. Brechtken SPD: Das wäre schon eine
Abendpause, Herr Präsident!)

Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf:

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und Stel-
lungnahme des Innenministeriums – Vorläufige Ausset-
zung des Vollzugs von Abschiebungen von Personen
mit langem Inlandsaufenthalt – Drucksache 12/3507

Wer wünscht das Wort? – Bitte, Frau Abg. Thon.

Ich darf noch darauf hinweisen, daß das Präsidium eine
Redezeit von fünf Minuten für die Begründung und von
fünf Minuten je Fraktion, gestaffelt, für die Aussprache
festgelegt hat.

Frau Abg. Thon, Sie haben das Wort.

Abg. Renate Thon Bündnis 90/Die Grünen: Herr Präsi-
dent, meine Damen und Herren! Die Landesregierung
schreibt in ihrer Stellungnahme zu unserem Antrag: „Ob,
wann und in welcher Form es zu einer erneuten Altfall-
regelung kommen wird, ist daher offen.“ Das ist, was die
Einschränkung „ob“ angeht, total falsch. Die Bundesregie-
rung hat in ihrem Koalitionsvertrag ganz eindeutig festge-
legt, sie wolle gemeinsam mit den Bundesländern eine ein-
malige Altfallregelung schaffen. Offensichtlich ist der Lan-
desregierung und damit auch Ihnen, Herr Innenminister –
er ist nicht da –, entgangen, daß Sie in Bonn

(Minister Dr. Schäuble begibt sich zur Regierungs-
bank. – Abg. Haas CDU: Er ist da!)

seit dem 27. September nicht mehr das Sagen haben. Zwar
ist in der letzten Innenministerkonferenz noch nicht über
den Zeitpunkt der Einführung und die Form einer neuen
Altfallregelung entschieden worden, aber es steht fest, daß
es zu einer solchen Regelung kommt. Warum sonst auch
sollte die Innenministerkonferenz eine Arbeitsgruppe ein-
richten, um die Modalitäten einer neuen Altfallregelung zu
klären?

Klar ist: Es wird eine Altfallregelung geben. Damit möchte
die Bundesregierung für bestimmte Gruppen wie ehemali-
ge Asylbewerber, geduldete Flüchtlinge und andere, die
von der 1996 verabschiedeten Altfallregelung nicht begün-
stigt werden, ein Bleiberecht aus humanitären Gründen
schaffen. Es ist ein Bleiberecht für Menschen aus Ländern
wie Afghanistan, aus einigen afrikanischen Ländern, aus
dem Irak, für Tamilen aus Sri Lanka, chaldäische Christen
aus der Türkei, Ahmadias aus Pakistan und viele andere,
ein Bleiberecht für solche Menschen, die nicht in ihre Hei-
mat zurückkehren können, weil sie dort verfolgt, entwür-
digt, gefoltert und sogar ermordet werden,

(Zuruf)

kurz: weil dort die Menschenrechte nicht gelten. Konkret
handelt es sich dabei um Leute, um Alleinlebende und vor
allem um Familien mit Kindern, die bereits viele Jahre in
Deutschland leben. Oft sind die Kinder hier geboren, gehen
in die Kindergärten und in die Schulen. Diese Menschen
sind in ihrem sozialen Umfeld integriert und werden von
ihren Arbeitgebern hoch gelobt.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, viele von Ihnen, insbe-
sondere die Mitglieder des Petitionsausschusses, kennen
Dutzende solcher Fälle, Fälle, für die sich Teile von Ge-
meinden oder ganze Gemeinden einsetzen, für die sich
Pfarrer, Erzieherinnen und Erzieher, Lehrerinnen und Leh-
rer, Arbeitgeber und manchmal auch CDU-Bundestagsab-
geordnete eingesetzt und lange Unterschriftslisten gesam-
melt haben. Sie haben dies getan, weil diese von Abschie-
bung bedrohten Menschen schon lange in der Gemeinde
und in der Nachbarschaft leben, weil die Flüchtlingskinder
oft ihre ganze Sozialisation oder einen Teil ihrer Sozialisa-
tion hier erfahren haben und weil sie deshalb eine drohen-
de Abschiebung als zutiefst inhuman empfinden.
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Die bestehende Altfallregelung, die 1996 entstanden ist, ist
völlig unzureichend. Sie sieht vor, daß Familien, welche
sich vor dem 1. Juli 1990, und Alleinlebende, welche sich
vor dem 1. Januar 1987 im Bundesgebiet aufgehalten ha-
ben, einen Aufenthaltsstatus erhalten sollen. Diese Zeiträu-
me sind eindeutig zu lang und tragen der tatsächlichen In-
tegration, die stattgefunden hat, keineswegs Rechnung. Wir
wollen daher für die Bundesebene eine neue Stichtagsrege-
lung für Alleinlebende mindestens auf den 1. Januar 1990
und für Familien mindestens auf den 1. Juli 1993 und for-
dern hier in Baden-Württemberg für diese Personengrup-
pen die vorläufige Aussetzung des Abschiebevollzugs.

Im übrigen wird in Rheinland-Pfalz seit dem 30. Oktober
dieses Jahres bereits so verfahren.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen – Zuruf des
Abg. Rapp REP)

Stellv. Präsident Weiser: Das Wort hat Herr Abg.
Schmid.

Abg. Roland Schmid CDU: Herr Präsident, meine Damen
und Herren! Wir verstehen natürlich, daß es die Grünen
kaum mehr auf den Stühlen hält. Endlich in der Regierung,
wollen sie möglichst schnell die Welt in ihrem Sinn neu
ordnen, aber diese große Eile – ich glaube, das kann man
so sagen, meine Damen und Herren – hat sich doch eigent-
lich in den letzten Wochen nicht allzusehr bewährt.

(Beifall der Abg. Dr. Inge Gräßle CDU)

Sie verkünden ständig Neues, ohne sich vorher in der Ko-
alition verabredet zu haben. Sie machen im Rausch Ihrer
neuen Möglichkeiten Fehler, vor denen wir Sie hier in Ba-
den-Württemberg bewahren wollen.

(Beifall bei der CDU)

Deshalb werden wir Sie in Ihrem vorauseilenden Gehor-
sam auch bremsen. Abgesehen davon, daß eine erneute
Altfallregelung keinen Sinn macht, sollte man zunächst
einmal zumindest wissen, in welche Richtung dieser Zug
eigentlich abfahren soll.

(Abg. Renate Thon Bündnis 90/Die Grünen: Das
habe ich gesagt! Sie haben nicht zugehört!)

Aber Sie wissen es ja selbst nicht ganz genau. Der Verweis
auf den Koalitionsvertrag ist nicht ausreichend, denn darin
steht vieles, was später anders gemacht wird.

(Abg. Renate Thon Bündnis 90/Die Grünen: Spre-
chen Sie von Ihren Koalitionspartnern in Baden-

Württemberg?)

Bei Ihnen ist da ziemlich viel durcheinander. Wenn ich nur
einmal daran denke, was Herr Schily alles gesagt hat und
was demgegenüber im Koalitionsvertrag steht, dann erken-
ne ich durchaus Defizite in der Realität. Bei Ihnen geht es
vor und zurück, und dabei machen wir nicht mit.

Die CDU in Baden-Württemberg ist auch nicht dazu da,
eine falsche Politik der Bundesregierung zu sanktionieren.

(Abg. Pfisterer CDU: Sehr gut!)

Wir machen es auch nicht mit, alles über Bord zu werfen,
was mühsam in kleinen Schritten und überwiegend im We-
ge des Kompromisses in der Ausländerpolitik in den letz-
ten Jahren erreicht werden konnte. Frau Thon, dazu gehört
die im März 1996 von der Innenministerkonferenz be-
schlossene Altfallregelung, die von allen Beteiligten da-
mals ausdrücklich als die letzte ihrer Art aufgefaßt wurde.
Mit diesem Beschluß haben sich Bund und Länder doch
geradezu dahin gehend verständigt, daß die Rückführung
von Ausländern ohne Bleiberecht konsequent vollzogen
werden muß

(Abg. Renate Thon Bündnis 90/Die Grünen: Die
Zeiten haben sich geändert, Herr Schmid!)

und künftige Härtefallregelungen nicht mehr in Betracht
kommen sollen. Vor diesem Hintergrund erklärt es sich
auch, daß jetzt im November, als die Innenminister wieder
zusammensaßen, kein neuer Beschluß gefaßt wurde – an-
ders, als Sie das gesagt haben – und sich auch kein Be-
schluß mit den von Ihnen genannten Kriterien konkret ab-
zeichnet. Es wurde nur eine Arbeitsgruppe eingesetzt.

Im Grunde genommen kommt es Ihnen auch nicht auf die
Altfälle an, sondern Sie verfolgen mit diesem Vehikel Ihr
altes Ziel, Deutschland zum Einwanderungsland zu ma-
chen.

(Abg. Walter Bündnis 90/Die Grünen: Es ist doch
eines!)

Was Sie wollen, ist sozusagen die Prämierung des unrecht-
mäßigen Aufenthalts. Sie wollen prämieren, wenn sich je-
mand hier unrechtmäßig aufhält,

(Abg. Renate Thon Bündnis 90/Die Grünen: Dann
haben sie aber einen anderen unrechtmäßigen Auf-

enthalt!)

denn Sie begünstigen ja gerade diejenigen, die unter dem
Vorwand angeblicher Verfolgung und damit unter Miß-
brauch des Asylrechts nach Deutschland gekommen sind,
die durch Verfahrensverzögerung und durch die Einlegung
von Rechtsmitteln oder einfach dadurch, daß sie sich wei-
gern, ihrer Ausreisepflicht nachzukommen, eine faktisch
längere Aufenthaltsdauer erreichen konnten.

(Abg. Käs REP: So ist es!)

Die von Ihnen geforderte Festlegung belohnt Mißbrauch
des Asylrechts durch Gewährung eines Daueraufenthalts-
rechts, und das können wir nicht wollen. Wer dies fordert,
löst im übrigen auch eine ganz erhebliche und letztendlich
unverantwortliche Sogwirkung auf Ausländer aus, die noch
in ihrem Heimatland leben.

(Zuruf des Abg. Walter Bündnis 90/Die Grünen)

– Natürlich, bei diesen Leuten wird die Hoffnung gestärkt,
man könne ohne Rücksicht auf politische Verfolgung nach
Deutschland kommen und dort auf Dauer Aufnahme fin-
den. Dies lösen Sie doch damit aus. Es muß sich die An-
sicht verfestigen, daß man, wenn man erst einmal hier ist
und nur lange genug bleibt, auch eine begründete Aussicht
auf eine Legalisierung hat. Das können Sie wollen; wir
wollen das nicht.
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Die CDU ist der Auffassung, daß die Beendigung des Auf-
enthalts von Ausländern ohne Bleiberecht in Deutschland
die entscheidende Voraussetzung im Kampf gegen unbe-
rechtigten Zuzug ist. Die CDU wird deshalb unrechtmäßi-
gen Aufenthalt und unrechtmäßiges Verhalten nicht da-
durch belohnen, daß sie solchen Regelungen zustimmt. Wir
lehnen diesen Antrag ab.

(Beifall bei der CDU – Abg. Pfisterer CDU: Sehr
gut!)

Stellv. Präsident Weiser: Das Wort hat Herr Abg. Heiler.

Abg. Heiler SPD: Herr Präsident, meine Damen und Her-
ren! Herr Kollege Schmid, ich bin erschüttert, aber von Ih-
nen bin ich nichts anderes gewöhnt. Ich habe das leider
auch erwarten müssen.

(Zurufe von der CDU, u. a. der Abg. Roland
Schmid und Pfisterer)

Das Verständnis von Rechtsstaat, das Sie hier teilweise an
den Tag gelegt haben, Herr Schmid, ist beschämend. Ich
komme nachher noch darauf zurück.

(Beifall bei der SPD und beim Bündnis 90/Die
Grünen)

Ich will zu Beginn sagen, daß wir den Antrag der Grünen
unterstützen werden, weil wir ihn für notwendig erachten.
Herr Schmid, im Koalitionsvertrag ist eindeutig geregelt,
daß die jetzige Regierung – Sie werden nichts daran än-
dern, daß sie an der Macht ist – eine einmalige Altfallrege-
lung vorsehen wird. Das ist übrigens auch nichts Neues. Es
ist auf seiten der SPD nichts Neues, und es war offensicht-
lich auch 1996 bei der CDU nicht anders. Damals hat man
dies einvernehmlich gemacht. Wenn Sie jetzt sagen, da-
mals habe man beschlossen – ich finde, das, was Sie gesagt
haben, war nicht richtig –, das sei die letzte Altfallregelung
dieser Art, Herr Schmid, dann zeigt das wieder: Sie verhar-
ren in zurückliegenden Zeiten.

(Abg. Schmiedel SPD: Statisch!)

Die Zeiten können sich ändern,

(Abg. Walter Bündnis 90/Die Grünen: Aber der
Schmid nicht!)

und dann muß man eben entsprechende Regelungen anpas-
sen, Herr Schmid. Was 1996 gesagt wurde, muß 1998 nicht
mehr unbedingt richtig sein.

(Beifall bei der SPD – Abg. Pfisterer CDU: Sie
brauchen wieder den Druck der Straße! – Zuruf
des Abg. Roland Schmid CDU – Unruhe – Glocke

des Präsidenten)

Tatsache ist jedenfalls, daß eine nicht geringe Zahl abge-
lehnter Asylbewerber seit vielen Jahren in Deutschland
lebt, ohne einen gefestigten Aufenthaltsstatus zu haben.
Das sind sehr oft Familien mit Kindern. Diese Kinder ge-
hen seit vielen Jahren hier in den Kindergarten, besuchen
hier eine Schule, haben hier eine Lehre begonnen, haben
insbesondere auch die deutsche Sprache gelernt, sie sind
aktiv in Sport- und in kulturellen Vereinen, sie haben hier
ihre Freunde gefunden und kennen ihr Heimatland oftmals

nur aus Erzählungen. Herr Schmid, es muß doch ohne sol-
che Argumente, wie Sie sie gebracht haben, möglich sein,
hier ganz offen darüber zu diskutieren, ob für diese Men-
schen eine Altfallregelung notwendig wäre.

Der Herr Innenminister hat sich in der schriftlichen Stel-
lungnahme gegen eine Härtefallregelung ausgesprochen
und dies damit begründet, dies würde geradezu Anreize
schaffen, die vorhandenen Möglichkeiten bis zur Grenze
des Mißbrauchs oder darüber hinaus auszuschöpfen, um
den Aufenthalt in Deutschland zu verlängern.

Herr Schmid, Sie haben gesagt, man würde damit ein un-
rechtmäßiges Handeln belohnen, wenn ein Asylbewerber
oder wer auch immer Einspruch oder Berufung gegen Ent-
scheidungen einlege. Jetzt muß ich Sie einmal fragen: Was
haben Sie eigentlich für ein Verständnis von Rechtsstaat?
Wenn die Gesetze die rechtlichen Möglichkeiten bieten,
Berufung gegen ein Urteil einzulegen, steht es Ihnen doch
nicht an, dies hier als unrechtmäßiges Handeln darzustel-
len. Das, was Sie hierzu gesagt haben, ist wirklich nicht
nachvollziehbar.

(Abg. Redling SPD: Rechtsanwalt Schmid!
Rechtsanwalt Schmid! – Zuruf des Abg. Roland
Schmid CDU – Abg. Birzele SPD: Jedesmal, wenn
er verliert, hat er das Recht mißbraucht! Das ist die

Logik! – Unruhe)

Dann haben Sie vor allem eines übersehen: Die meisten
dieser Flüchtlinge sind unverschuldet in diese Situation ge-
kommen. Es geht hier um Menschen, die aus humanitären
oder aus faktischen Gründen nicht abgeschoben werden
können. Oftmals ist auch Tatsache, daß die Verfahren sehr,
sehr lange dauern, aber nicht etwa deswegen, weil irgend-
welche unrechtmäßigen Tricksereien stattfänden, sondern
weil die Verfahren sehr kompliziert sind.

(Abg. Roland Schmid CDU: Wo ist die Neuerung
gegenüber 1996? Was hat sich verändert?)

– Jetzt warten Sie doch einmal ab. Ich komme darauf noch
zurück.

Deshalb sind wir der Auffassung, daß für diese Personen-
gruppe eine humanitäre Lösung gefunden werden muß.
Wir begrüßen daher, daß die Innenministerkonferenz eine
hochrangige Kommission aus Ministern und Staatssekretä-
ren eingesetzt hat, die bis Ende Februar 1999 einen Vor-
schlag erarbeiten soll. Wir rechnen auch fest damit, daß
dieser Vorschlag im Sinne einer durchführbaren Altfallre-
gelung im Februar vorgelegt werden wird.

Dann sollten wir allerdings auch konsequenterweise derzeit
aus humanitären Gründen eine Aussetzung von Abschie-
bungen beschließen. Die von den Grünen genannten Fri-
sten sind wirklich alles andere als besonders weitgehend.
Wenn es sich um Familien oder Einzelpersonen ohne Kin-
der handelt, bedeutet dies immerhin acht Jahre, elf Monate
und neun Tage, wenn wir dies heute so beschließen wür-
den. Wenn es um Kinder geht, müßten sie fünf Jahre, fünf
Monate und neun Tage hier sein. Herr Schmid, diese Zeit-
räume sind wirklich sehr lange.

(Zuruf des Abg. Roland Schmid CDU)
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Dies wäre der Vorgriff auf eine Regelung, die kommen
wird. Man sollte heute doch zumindest in der Lage sein,
nicht auf Teufel komm raus abzuschieben, sondern abzu-
warten, wie die neue Bundesregierung in Bonn entscheiden
wird.

(Beifall des Abg. Zeller SPD)

Ich will noch etwas zum Thema Bürgerkriegsflüchtlinge
sagen. Wir alle kennen in unseren Wahlkreisen zahlreiche
Fälle von Bürgerkriegsflüchtlingen, die ebenfalls seit deut-
lich mehr als fünf Jahren mit ihren Familien bei uns leben,
die bei uns arbeiten und sich umfassend integriert haben.
Abgeordnete aller Fraktionen – zumindest aller demokrati-
schen Fraktionen – haben zahlreiche Briefe von Hand-
werksmeistern und mittelständischen Betrieben auf dem
Tisch, in denen die Unentbehrlichkeit und der Fleiß dieser
Menschen beschworen werden. Ganze Belegschaften
kämpfen für den von der Abschiebung bedrohten Kollegen,
und der Betrieb hat nach eigenen Aussagen Mühe, auf dem
Arbeitsmarkt qualifizierten Ersatz zu finden. Deshalb sind
wir der Meinung, daß auch für diese seit vielen Jahren hier
lebenden und arbeitenden Bürgerkriegsflüchtlinge eine hu-
manitäre und unserem Mittelstand und unserem Handwerk
zuträgliche Lösung diskutiert und gefunden werden muß.

Wir gehen davon aus, daß die Bundesregierung bis Ende
Februar 1999 eine Altfallregelung finden wird. Deshalb
stimmen wir dem Antrag zu.

(Beifall bei der SPD und beim Bündnis 90/Die
Grünen)

Stellv. Präsident Weiser: Das Wort hat Herr Abg. Kluck.

Abg. Kluck  FDP/DVP: Herr Präsident, meine Damen und
Herren!

(Abg. Birzele SPD: Die FDP in Rheinland-Pfalz
hat zugestimmt!)

– Was sagen Sie, Herr Redling? Ich war noch bei der Be-
grüßung. Da habe ich mich auf die Worte „Herr Präsident,
meine Damen und Herren“ konzentriert. Aber Sie können
nachher noch mal dazwischenrufen.

(Abg. Redling SPD: Ich habe nichts gesagt!)

Ihr Parteigenosse, der Ministerpräsident von Brandenburg,
Herr Stolpe,

(Abg. Heiler SPD: Sehr guter Mann!)

hat die neue Bundesregierung gemahnt, bei der Umsetzung
ihrer Vorhaben wohlüberlegt vorzugehen. Tempo allein,
hat er gesagt, sei keine Gewähr für Erfolg. Wo der Mann
recht hat, hat er recht.

Aber diese Mahnung ist leider bei den Grünen in Baden-
Württemberg nicht angekommen.

(Abg. Renate Thon Bündnis 90/Die Grünen: Ich
sage nur: Rheinland-Pfalz!)

Denn Sie verlangen, Frau Thon, jetzt so viele Schnell-
schüsse, wie Sie in Bonn schon abgefeuert haben; und jetzt
verlangen Sie einen solchen Schnellschuß auch von der ba-
den-württembergischen Landesregierung.

Sie haben sich in Ihrer Koalitionsvereinbarung irgendwie
auf den Erlaß dieser einmaligen Altfallregelung zu § 32 des
Ausländergesetzes geeinigt. Aber diese grundsätzliche Ei-
nigung nützt noch gar nichts, denn Sie müssen einig wer-
den mit den Innenministern und -senatoren der Länder.

(Abg. Renate Thon Bündnis 90/Die Grünen: Die
FDP in Rheinland-Pfalz hat zugestimmt!)

Diese Einigung liegt noch nicht vor. Man wird eine Weile
abwarten müssen, was dabei herauskommt. Aber jetzt im
Vorgriff auf eine mögliche Regelung, deren Einzelheiten
wir noch gar nicht kennen, eine vorläufige Aussetzung des
Abschiebungsvollzugs zu beschließen, halte ich für falsch.

(Abg. Renate Thon Bündnis 90/Die Grünen: Aber
in Rheinland-Pfalz tun sie es!)

Bei all den Fällen, Frau Kollegin Thon, die hier angeführt
wurden, handelt es sich doch um Personen, die ohnehin
nicht abgeschoben werden können, so daß der Abschie-
bungsstopp im Moment überhaupt nichts nützt.

Unser Standpunkt ist klar. Sie wissen, daß wir uns immer
als Rechtsstaatspartei fühlen und dies auch sind.

(Abg. Heiler SPD: Was ist jetzt mit Rheinland-
Pfalz?)

– Das weiß ich nicht. Da müssen Sie die Kollegen einmal
fragen. Der Herr Ministerpräsident hat uns alle gemahnt,
nicht die Interessen anderer zu vertreten, sondern unsere
eigenen. Ich bin hier für Baden-Württemberg zuständig
und nicht für Rheinland-Pfalz.

(Abg. Heiler SPD: Das ist aber kein einheitliches
Bild, was Sie hier abgeben! Jetzt seid ihr zweimal
in der Regierung und verhaltet euch zweimal an-
ders! Das ist ein Skandal! – Glocke des Präsiden-

ten)

Herr Kollege Heiler, Sie können jetzt nicht mit einem Fe-
derstrich vorübergehend geduldete oder gar illegale Auf-
enthalte in legale oder dauerhafte umwandeln. Das ist so,
wie wenn ich ungenehmigt eine Hütte baue und mein
Nachbar einen Antrag auf Baugenehmigung stellt, keine
bekommt, aber meine Hütte stehenbleiben kann.

(Oh-Rufe von der SPD – Abg. Renate Thon Bünd-
nis 90/Die Grünen: Das kommt dann in den Petiti-

onsausschuß!)

Das ist doch ein falsches Signal.

(Abg. Birzele SPD: Schuster, bleib bei deinem
Leisten!)

Einige sind durch Zufall hiergeblieben. Ich will nicht das
Wort vom Mißbrauch verwenden, das Kollege Schmid ver-
wendet hat,

(Abg. Roland Schmid CDU: Das stimmt!)

denn es ist das Recht eines jeden, gegen Gerichts- und Be-
hördenentscheidungen Einspruch einzulegen. Aber Sie
müssen mal überlegen, daß uns das nicht weiterbringt.
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Wir können uns vorstellen – davon hat Kollege Heiler auch
gesprochen –, Duldungsverlängerungen im Einzelfall für
Flüchtlinge zu prüfen, deren Lebensunterhalt hier durch le-
gale Erwerbstätigkeit gesichert ist. Hier sollten die Aus-
länderbehörden einen echten Ermessensspielraum bekom-
men, damit sie mit Augenmaß und Fingerspitzengefühl von
Fall zu Fall entscheiden können.

(Beifall bei der FDP/DVP – Abg. Renate Thon
Bündnis 90/Die Grünen: Oder gleich Nägel mit

Köpfen machen!)

Kollege Heiler hat es gesagt: Immer wieder wenden sich
Handwerks- und Dienstleistungsunternehmen an uns und
beklagen die Situation, daß ausgerechnet die Leute, die
hier einer Arbeit nachgehen und ihren Lebensunterhalt sel-
ber verdienen, oft die ersten sind, die ausgewiesen werden.
Das betrifft sowohl Bürgerkriegsflüchtlinge als auch abge-
lehnte Asylbewerber sowie Ausländer mit einer vorüberge-
henden Aufenthaltsbewilligung. Auch da gibt es viele Fäl-
le, wo es schwierig wird, wenn eine Person jetzt raus muß.

(Abg. Weimer SPD: Da brauche ich aber als zu-
ständiger Mann eine Rechtsgrundlage!)

Hier müssen wir also mal überlegen, Herr Kollege Weimer,
ob wir § 10 des Ausländergesetzes ändern, indem wir dort
etwas einbringen, mit dem uns bei dieser Möglichkeit ein
Ermessensspielraum bleibt.

Im übrigen hätten wir uns diese Diskussion ersparen kön-
nen, wenn SPD und Grüne letzte Woche im Bundestag
dem FDP-Entwurf für ein Zuwanderungsgesetz zuge-
stimmt hätten;

(Beifall bei der FDP/DVP – Abg. Redling SPD:
Wie denn?)

denn nur ein solches Gesetz kann den Zustrom Zuwande-
rungswilliger kanalisieren und steuern. Sie waren ja vor der
Wahl auch dafür. Jetzt sind Sie plötzlich auf die Linie der
CSU eingeschwenkt –

(Zuruf des Abg. Dr. Schäfer Bündnis 90/Die Grü-
nen)

ich weiß nicht, warum. Ich verstehe auch nicht dieses Cha-
os bei Ihnen.

(Abg. Birzele SPD: Sie verstehen noch anderes
nicht!)

Einerseits verkündet der Innenminister: „Das Boot ist
voll“,

(Abg. Weimer SPD: Hat er nicht gesagt! – Abg.
Wilhelm REP: Was? Geistiger Diebstahl!)

und jetzt wollen Sie eine solche Altfallregelung, die eine
Signalwirkung hat und automatisch zu neuen Zuzügen oder
Zuzugsversuchen führen wird.

(Zurufe der Abg. Renate Thon und Hackl Bünd-
nis 90/Die Grünen)

Das paßt nicht zusammen. Es ist doch sehr viel besser,
wenn ich die Zuwanderung durch Quoten regle und diese

Quoten den sozialen und wirtschaftlichen Gegebenheiten
der Bundesrepublik anpasse.

(Zustimmung des Abg. Kiesswetter FDP/DVP)

Wir bleiben dabei, daß dies der richtige Weg ist, und wir
meinen auch, daß man das machen muß.

Im übrigen wollen wir ja alle miteinander – das haben wir
hier kürzlich in einer Debatte gesagt – eine europäische
Regelung,

(Abg. Birzele SPD meldet sich zu einer Zwischen-
frage.)

und die sollte man jetzt wirklich einmal ansteuern. Aber
das, was Sie machen, ist wiederum Flickwerk.

Stellv. Präsident Weiser: Herr Abg. Kluck, gestatten Sie
eine Zwischenfrage des Herrn Abg. Birzele?

Abg. Kluck  FDP/DVP: Bitte schön.

Stellv. Präsident Weiser: Ich darf allerdings darauf hin-
weisen, daß Ihre Redezeit, Herr Abg. Kluck, zu Ende ist.

Abg. Kluck  FDP/DVP: Aber antworten darf ich trotzdem
noch?

Stellv. Präsident Weiser: Das dürfen Sie.

(Abg. Roland Schmid CDU: Ich gebe Ihnen von
mir zwei Minuten!)

Abg. Birzele SPD: Herr Kollege Kluck, halten Sie die von
der FDP im Deutschen Bundestag vorgeschlagene Rege-
lung, wonach auch die Asylbewerber in die Quotierung
einbezogen werden, für mit Artikel 16 a des Grundgesetzes
vereinbar?

Stellv. Präsident Weiser: Bitte.

Abg. Kluck  FDP/DVP: Dies hat die FDP-Fraktion nicht
vorgeschlagen, sondern sie hat vorgeschlagen, Quoten fest-
zulegen und davon die Asylbewerber, die aus anderen
Gründen kommen – weil sie verfolgt sind, flüchten müssen
und dann aufgenommen werden –, in Abzug zu bringen,
während Sie wollen, daß sie dauerhaft hier ihren Aufent-
halt nehmen können.

Ich will nur noch einmal sagen: Sie machen Flickwerk; es
heißt wohl „Patchwork-Arbeit“. Sie machen einen Flicken-
teppich. Vermutlich wollen Sie, daß wir mit dem ins näch-
ste Jahrtausend fliegen. Den legen Sie uns unter den Weih-
nachtsbaum. Gut, der Vorteil ist, daß Sie dann keine Kero-
sinsteuer bezahlen müssen. Aber ich glaube nicht, daß die-
ser Teppich abhebt; denn ich glaube weder an Aladins
noch an Otto Schilys Wunderlampe.

(Beifall bei der FDP/DVP – Abg. Renate Thon
Bündnis 90/Die Grünen: Das ist kein lustiges The-

ma! Das letzte war arg daneben!)

Stellv. Präsident Weiser: Das Wort hat Herr Abg. Käs.

Abg. Käs REP: Herr Präsident, meine Damen und Herren!
Abschiebungen fallen doch nicht vom Himmel. Abschie-
bungen geht eine Ausreisepflicht voraus. Das heißt, wer ei-
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ner Ausreisepflicht nicht freiwillig nachkommt, ist abzu-
schieben. Ich möchte für die Fraktion Die Republikaner an
dieser Stelle festhalten, daß dann auch konsequent und oh-
ne Wenn und Aber abgeschoben werden muß.

(Beifall bei den Republikanern – Abg. Renate
Thon Bündnis 90/Die Grünen: Sie können schon
aufhören mit Ihrer Rede! – Abg. Heiler SPD: Und
wenn es faktische Gründe gibt, das zu verhin-

dern?)

Wir dürfen hier auch nicht, auch nicht in einem vorweg-
eilenden Gehorsam, Dinge beschleunigen, die, wie wir
meinen, von der derzeitigen Bundesregierung schädlich in
Angriff genommen worden sind, auch wenn der derzeitige
Bundesinnenminister, Herr Schily – der Neue –, manchmal
anderes tönen läßt, von wegen der Zuwanderung, die an
ihre Grenzen gekommen sei oder sie schon überschritten
habe. Möglicherweise widerspricht dieser Antrag sogar den
Intentionen des neuen Bundesinnenministers.

(Zuruf der Abg. Renate Thon Bündnis 90/Die Grü-
nen)

Ich will an dieser Stelle für meine Fraktion drei Punkte
festhalten.

Erstens: Die Abschiebungssonderregelung oder die Ausset-
zung der Abschiebung, die hier beantragt ist, ist sinnlos,
weil sie Altfallregelungen vorprägt und Altfallregelungen
lösen will, die eigentlich durch bestehende Altfallregelun-
gen schon weitestgehend im Griff sind. Sie dient im Grun-
de genommen nur noch dazu, eine Verdauerung des Auf-
enthalts im Hinblick auf anstehende Einbürgerungsmaß-
nahmen und dergleichen möglich zu machen.

Wer Zuwanderung begrenzen will, der muß dies deutlich
sagen. Die Grünen haben heute mit ihrem Antrag genau
das Gegenteil gesagt. Sie wollen ein Land der offenen
Grenzen, und dem muß man entgegentreten.

(Beifall bei den Republikanern)

Zweitens: Dieser Antrag bewegt diejenigen, die hier sind,
bis an die Grenze des Mißbrauchs und über die Miß-
brauchsgrenze hinaus ihre Rechtsmittel, auch wenn das
sinnlos und aussichtslos ist, zu verwenden, um ihren Auf-
enthaltsstatus so zu verlängern, daß sie genau in diese Re-
gelung fallen. Damit wird ein Mißbrauch angestachelt, und
es werden nicht Situationen geschaffen, die eine klare Ab-
schiebung möglich machen.

Drittens ist zu sagen, daß dieser Antrag, wie er heute vor-
liegt, auch eine Anreizwirkung nach außen haben wird;

(Abg. Renate Thon Bündnis 90/Die Grünen: Das
glauben Sie selber nicht! – Zuruf des Abg. Heiler

SPD)

das heißt, diejenigen, die noch kommen werden, wissen,
daß in Deutschland gar nicht mehr konsequent abgescho-
ben wird. Wir sind ein Land, das nicht nur den Mißbrauch
offen ermöglicht,

(Zuruf der Abg. Renate Thon Bündnis 90/Die Grü-
nen)

sondern tatsächlich auch dafür sorgt, daß, wer kommt, sei-
nen Aufenthalt mißbräuchlich verdauern und verstetigen
kann. Das ist abzulehnen.

Meine Damen und Herren, meine Fraktion wird diesem Er-
suchen nicht nachkommen und wird dem Antrag nicht zu-
stimmen,

(Abg. Renate Thon Bündnis 90/Die Grünen: Das
hätte uns auch gewundert!)

weil in unserem Land deutlich gesagt werden muß: Wer
entgegen einer Ausreisepflicht, die ja besteht, hierbleibt, ist
abzuschieben, und da darf kein Stein aus der Mauer gebro-
chen werden.

(Beifall bei den Republikanern)

Stellv. Präsident Weiser: Das Wort hat der Herr Innenmi-
nister.

Innenminister Dr. Schäuble: Herr Präsident, meine Da-
men und Herren! Bei diesem immer schwierigen Thema
der Ausländerpolitik sollte man einige klare Linien einfach
auch künftig beachten.

Das erste ist: Wir sollten alles tun, Anreize zu vermeiden,
daß Ausländer allein des Geldes wegen nach Deutschland
kommen. Deshalb ist es richtig, daß wir in Baden-Würt-
temberg durch unser neues Flüchtlingsunterbringungsge-
setz die Möglichkeit geschaffen haben, konsequent von
Geld- auf Sachleistungen umzustellen. Ich würde mir wün-
schen, daß andere Bundesländer diesem Beispiel von Ba-
den-Württemberg folgten.

Das zweite ist: Es tritt immer wieder einmal eine Situation
ein, daß in einem Staat, in den man ausreisepflichtige Aus-
länder zurückschicken muß, also im Heimatstaat die-
ser Leute, sehr problematische Verhältnisse bestehen. Wir
sollten uns aber dreimal überlegen – Stichwort etwa Alge-
rien –, ob wir in solchen Fällen bundesweit einen Abschie-
bestopp machen, und zwar nicht in erster Linie wegen der-
jenigen, die in Deutschland sind und für unabsehbare Zeit
nicht zurückgeführt werden können, sondern weil in dem
Augenblick, in dem man bundesweit einen Abschiebestopp
macht, ein ganz starker Anreiz entsteht, daß noch sehr viele
aus diesem Staat nach Deutschland kommen. Unter diesem
Aspekt bin ich bei allem Verständnis für die Situation im
Kosovo, wegen der wir gesagt haben, daß wir Nichtstraf-
täter von der Rückführung ausnehmen, unglücklich dar-
über, daß aufgrund eines Beschlusses der Außenminister
der Europäischen Union jetzt die Luftverkehrsgesellschaft
JAT bei uns nicht mehr starten und landen darf. Dadurch
können wir jetzt nicht einmal mehr schwere Straftäter zu-
rückführen, denn das ist ja faktisch unmöglich. Dies hat
schon dazu geführt, daß ein erheblicher Teil der Straftäter,
die wir vor diesem Start- und Landeverbot mit viel Mühe
abschieben konnten, inzwischen wieder nach Deutschland
und auch nach Baden-Württemberg zurückgekehrt ist, weil
diese Straftäter ganz genau wissen, daß sie in dem Augen-
blick, in dem sie illegal zu uns kommen, meinetwegen
nach mehrfachen Versuchen, bis auf weiteres sicher sind.

Das dritte ist: Wir sollten uns auch vor solchen Altfallre-
gelungen wirklich hüten. Vor allem darf man eines nicht
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machen: Man darf nicht jemanden belohnen, der nach
Deutschland kommt und zum Beispiel einen Asylantrag
stellt, nach dessen Ablehnung ein Gerichtsverfahren an-
strengt und dann einen Asylfolgeantrag Nummer 1 und
dann einen Asylfolgeantrag Nummer 2 stellt und schließ-
lich ein Petitionsverfahren anstrengt und, und, und. So je-
mand würde allein aufgrund dessen, daß er eine bestimmte
Zeit in Deutschland ist, damit belohnt, daß er als Altfall
künftig auf Dauer in Deutschland bleiben darf.

(Beifall bei den Republikanern und Abgeordneten
der CDU)

Damit hätten wir nicht nur das Problem, daß solche Perso-
nen auf Dauer in Deutschland bleiben würden, sondern wir
würden damit einen weiteren Anreiz für andere schaffen,
genau das gleiche Muster zu versuchen, weil sie wissen,
daß sie sich dann, wenn sie es schaffen, unter Ausnutzung
aller Verfahrenstricks für einen bestimmten Zeitraum, für
einige Jahre, in Deutschland zu bleiben, auf Dauer ein Auf-
enthaltsrecht sichern. Deshalb, meine sehr verehrten Da-
men und Herren, ist eine Altfallregelung, die allein auf das
zeitliche Hiersein in Deutschland abstellt, einfach eine
ganz falsche Entscheidung. Wir können dies überhaupt
nicht mittragen.

Nun ist mit Recht gesagt worden – ich will das nicht näher
beleuchten –, das alles stehe in krassem Widerspruch zu
der Aussage des Bundesinnenministers Schily, der ja be-
kanntlich nicht gesagt hat, das Boot sei voll, sondern der
gesagt hat, die Grenze der Belastbarkeit sei überschritten,
was eigentlich eine noch schärfere Aussage ist.

(Abg. König REP: Da hat er auch recht!)

Damit ist ja wohl nicht vereinbar, durch eine solche Altfall-
regelung eine weitere Möglichkeit zu schaffen, daß noch
mehr nach Deutschland kommen, obwohl sie kein Recht
dazu haben.

(Abg. Renate Thon Bündnis 90/Die Grünen: Dar-
um geht es nicht! Es geht doch um die, die jahre-
lang hier sind! Die sind doch hier! – Abg. Heiler
SPD: Herr Minister, um die geht es doch nicht!
Das wissen Sie doch! Das ist unredlich, was Sie
hier machen! – Weitere Zurufe und Unruhe –

Glocke des Präsidenten)

Damit ist auch nicht vereinbar – Herr Kollege Heiler, ich
will das heute nicht näher beleuchten, weil wir ja noch häu-
fig genügend Zeit und Gelegenheit dazu finden werden –,
durch eine Änderung des Staatsangehörigkeitsrechts den
Familiennachzug so erheblich zu erleichtern, daß auch da-
durch in Deutschland eine weitere Zuzugsquelle ganz er-
heblicher Art geschaffen wird. Ich habe nichts gegen die
Aussage von Herrn Schily. Nur: Wort und Tat müßten
eben besser übereinstimmen. Das ist doch das Problem.

(Beifall bei der CDU sowie Abgeordneten der
FDP/DVP und der Republikaner)

Nun haben Sie – ich glaube, Sie waren es, Herr Kollege
Heiler; ich gönne Ihnen dies auch – zu Recht gesagt,

(Abg. Heiler SPD: Ich habe viel zu Recht gesagt!
Alles richtig!)

daß Rot und Grün im Bundestag und im Bundesrat die
Mehrheit haben. Wir haben die Frage einer Altfallregelung
bei der letzten Innenministerkonferenz sehr lange disku-
tiert. Ich habe dort angekündigt – denn das gehört, glaube
ich, einfach auch zum Anstand dazu –, daß Baden-Würt-
temberg auf eine solche Altfallregelung, die eben nur auf
den zeitlichen Gesichtspunkt abstellt, wie lange jemand
schon in Deutschland ist, nicht eingehen wird, damit dies
von vornherein, auch wenn man da jetzt eine Arbeitsgrup-
pe eingesetzt hat, klar ist und nicht hinterher die anderen
Kollegen kommen können und fragen können: Warum
habt ihr das nicht gleich gesagt?

Also: Klar ist, eine Altfallregelung, die auf einer Art Ver-
einbarung der Innenminister beruht, kann nur dann entste-
hen, wenn alle 16 Bundesländer zustimmen.

(Abg. Renate Thon Bündnis 90/Die Grünen: Es
kann aber auch ein Gesetz im Bundestag beschlos-

sen werden!)

Die anderen Bundesländer, Frau Kollegin, könnten nie ein
einzelnes Bundesland wie zum Beispiel Baden-Württem-
berg majorisieren. Das heißt im Klartext: Wenn wir einer
solchen Altfallregelung nicht zustimmen, dann kann sie
auch nicht im Rahmen einer solchen Vereinbarung bundes-
weit hergestellt werden, jedenfalls nicht für Baden-Würt-
temberg.

(Abg. Renate Thon Bündnis 90/Die Grünen: Der
Bundestag hat das hergestellt!)

Deshalb habe ich Herrn Kollegen Schily den Vorschlag ge-
macht: Wenn die rotgrüne Koalition diese Altfallregelung
für so dringlich hält, dann muß sie gefälligst dafür einen
Gesetzentwurf vorlegen. Über den kann dann durchaus
kontrovers im Bundestag, im Bundesrat und meinetwegen
auch im Landtag von Baden-Württemberg diskutiert wer-
den. Aber anders wird es nicht gehen.

Danke schön.

(Beifall bei der CDU – Abg. Renate Thon Bünd-
nis 90/Die Grünen: Bitte schön!)

Stellv. Präsident Weiser: Frau Abg. Thon, zur Geschäfts-
ordnung.

Abg. Renate Thon Bündnis 90/Die Grünen: Ich beantrage
Abstimmung über den Antrag.

Stellv. Präsident Weiser: Meine Damen und Herren, wir
sind damit am Ende der Aussprache.

Es ist Abstimmung über den Antrag beantragt. Wer dem
Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, Drucksache
12/3507, zustimmen will, den bitte ich um das Handzei-
chen. – Danke. Wer stimmt dagegen? –

(Abg. Renate Thon Bündnis 90/Die Grünen: Aus-
zählen!)

Danke. Wer enthält sich? – Der Antrag ist mehrheitlich

(Abg. Redling SPD: Angenommen!)

abgelehnt.
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Meine Damen und Herren, zu Punkt 3 der Tagesordnung
darf ich feststellen, daß die antragstellende Fraktion die
Absetzung dieses Punkts von der Tagesordnung der heuti-
gen Landtagssitzung beantragt hat. – Wir nehmen davon
Kenntnis. Punkt 3 ist abgesetzt.

Ich rufe Punkt 4 der Tagesordnung auf:

Antrag der Fraktion Die Republikaner und Stellung-
nahme des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung
und Kunst – Studiengebühren – Drucksache 12/1913

Bei diesem Antrag handelt es sich um einen Berichtsan-
trag.

(Abg. Brechtken SPD: Den können wir für erledigt
erklären!)

Die Fraktion Die Republikaner hat aber heute einen weite-
ren Antrag, den Antrag Drucksache 12/3544, eingebracht.
Ich rufe diesen Antrag unter Tagesordnungspunkt 4 mit auf
und darf auf die vom Präsidium festgelegten Redezeiten
hinweisen.

Das Wort hat Herr Abg. Deuschle.

Abg. Deuschle REP: Herr Präsident, meine Damen und
Herren! Die Stellungnahme der Landesregierung zu unse-
rer Initiative ist nicht befriedigend und liegt eigentlich un-
ter dem Niveau, das wir bisher vom Haus des Herrn von
Trotha gewohnt sind. Es reicht nicht aus, sich auf die Re-
gierungserklärung von 1996 zu beziehen, wonach in der
jetzigen Legislaturperiode die Einführung allgemeiner Stu-
diengebühren nicht vorgesehen ist. Nachdem das Verwal-
tungsgericht Mannheim die Rückmeldegebühr als rechts-
widrig gestoppt hat, fehlen deshalb allein im nächsten Jahr
40 Millionen DM im Wissenschaftsetat. Dazu kommt, daß
der Herr Finanzminister erst vor wenigen Tagen zugeben
mußte, daß für das Jahr 1999 noch ein 300-Millionen-DM-
Defizit im Staatshaushalt auszugleichen ist, und zwar
durch Einsparungen in allen Ressorts.

Eine Neuorganisation der Hochschulfinanzierung ist auch
deshalb notwendig, weil aufgrund des Solidarpakts, der
den Universitäten eine Stabilisierung ihrer Einnahmen auf
dem Niveau des Jahres 1996 garantiert, bei den vorherigen
Sparrunden und bei den zu erwartenden Sparbemühungen
vor allem die Fachhochschulen gegenüber den geschützten
Universitäten benachteiligt wurden bzw. werden.

In den letzten Tagen haben sich auch Politiker aus anderen
Parteien für eine neue Hochschulfinanzierung ausgespro-
chen. So haben Sie, Herr Kollege Pfister, sich für die FDP/
DVP-Fraktion zu nachlaufenden Studiengebühren positiv
geäußert. In ähnlicher Weise haben sich auch der Frakti-
onsvorsitzende der CDU, Herr Oettinger, sowie der Herr
Wirtschaftsminister geäußert.

Wir Republikaner haben einen Vorschlag zur Neuordnung
der Hochschulausbildung vorgelegt, der sowohl einen ord-
nungspolitischen als auch einen finanziellen Aspekt ent-
hält. Seit Jahren ist nämlich eine deutliche Verschlechte-
rung der Rahmenbedingungen in der Hochschulausbildung
auszumachen, die mit der Entwicklung zur Massenuniver-
sität zusammenhängt.

(Glocke des Präsidenten)

Stellv. Präsident Weiser: Meine Damen und Herren, ich
darf darum bitten, nicht vermeidbare Gespräche außerhalb
des Plenums zu führen.

Abg. Deuschle REP: Danke schön.

Merkmale der Fehlentwicklung sind die zu langen Studien-
zeiten und die Zahl der Studienabbrecher und Studien-
wechsler. In Deutschland brechen pro Jahr 70 000 Studie-
rende ihr Studium ab. Dies ist eine Fehlleitung öffentlicher
Mittel in Milliardenhöhe, die gegenüber dem Steuerzahler
nicht zu verantworten ist.

(Beifall bei den Republikanern)

Damit droht auch eine Schieflage zwischen Hochschulaus-
bildung und beruflicher Bildung zu Lasten der nichtaka-
demischen Berufe.

Die notwendige Strukturreform muß eine Reform der Stu-
dienplatzvergabe und eine Neuordnung des Finanzierungs-
systems beinhalten. Jedes Studium ist sowohl ein öffentli-
ches Gut als auch eine private Lebensinvestition. Das Insti-
tut der Deutschen Wirtschaft hat schon vor einiger Zeit
nachgewiesen, daß Akademiker im Durchschnitt ein Le-
benseinkommen von 144 % des Nettolebenseinkommens
aller Erwerbstätigen haben. Selbst wenn man einräumt, daß
Akademiker als Spitzenverdiener auch eine höhere Steuer-
last tragen, bestehen kaum zu rechtfertigende Umvertei-
lungseffekte von Nichtakademikern zu Akademikern.

Die so Bevorzugten – so eine aktuelle Analyse von Profes-
sor Herrmann von der TU München – stammen nur zu
23 % aus Familien mit einem Bruttoeinkommen von weni-
ger als 5 500 DM, die aber drei Viertel der Bevölkerung
umfassen. Von den Arbeiterkindern gelangen nach der
neuesten Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks
nur acht vom Hundert an die Hochschulen.

Daraus folgt: Das jetzige Hochschulfinanzierungssystem
über Steuern benachteiligt in erheblichem Maße die Kinder
von Arbeitern und Angestellten und muß deshalb geändert
werden. Daran ändert auch die angekündigte BAföG-Re-
form im Grundsatz nichts.

Nach unserer Auffassung könnten 10 % der durchschnittli-
chen Gesamtkosten eines Studienplatzes während einer Re-
gelstudienzeit von zehn Semestern durch Studiengebühren
aufgebracht werden. Dies würde in etwa einer Semester-
gebühr von 1 500 DM entsprechen, die aber nur für Stu-
denten aus Familien mit einem Monatseinkommen von
über 5 000 DM erhoben würde.

Das Gebührensystem sowie der laufende Lebensunterhalt
eines Studierenden sind durch ein neu aufzubauendes Kre-
dit- und Stipendienwesen zu begleiten, so daß kein wissen-
schaftliches oder berufliches Talent aus finanziellen Grün-
den verlorengehen kann. Das bedeutet die Schaffung eines
Kapitalmarkts für Humankapital durch die Gründung einer
staatlichen Studienkreditbank, in der nach einer gewissen
Erstausstattung Auszahlungen und Rückzahlungen im Rah-
men eines akademischen Generationenvertrages vorge-
nommen werden. Die Rückzahlung könnte einkommensab-
hängig nach Beginn der Berufstätigkeit erfolgen.



4526

Landtag von Baden-Württemberg – 12. Wahlperiode – 57. Sitzung – Mittwoch, 9. Dezember 1998

(Deuschle)

Ergänzt werden soll das System durch eine lukrative steu-
erliche Vergünstigung des Bildungssparens sowie durch
die Umstellung des bisherigen BAföG-Systems auf ein lei-
stungsorientiertes Stipendienwesen.

Was nun die Seite der Hochschulen betrifft, so soll der
Weg einer teilweisen Finanzierung über Bildungsgutschei-
ne statt der herkömmlichen Haushaltsveranschlagungen be-
schritten werden. Dadurch würden wir einen Hochschulbil-
dungsmarkt aufbauen, in dem das Aufeinandertreffen von
Bildungsangebot und Bildungsnachfrage durch mehr Wett-
bewerb zwischen den Hochschulen, wie vom Herrn Mini-
sterpräsidenten heute morgen gefordert und gewünscht, zu
einer höheren Effizienz führt.

So gesehen, meine Damen und Herren, wären sozial ver-
trägliche Studiengebühren also keine Strafe, sondern eine
Chance zur Freisetzung von Wettbewerbskräften im Hoch-
schulwesen.

(Beifall bei den Republikanern)

Stellv. Präsident Weiser: Das Wort hat Frau Abg. Voss-
schulte.

Abg. Christa Vossschulte CDU: Herr Präsident, meine
Damen und Herren! Herr Deuschle, Ihr Antrag in Ehren,
aber er ist völlig unzeitgemäß. Dabei bleibt es. Die Landes-
regierung hat sich darauf festgelegt, in dieser Legislaturpe-
riode keine Studiengebühren zu erheben. Das ist auch ganz
sinnvoll, weil sich die Universitäten über die Umsetzung
der Ergebnisse der Hochschulstrukturreform, über die Ge-
setzesnovelle, die wir im Sommer einbringen wollen, ge-
genwärtig in einem Umbruch befinden. Wir müssen die
Hochschulen hinsichtlich der Strukturen und ihrer Arbeits-
möglichkeiten zunächst einmal ein bißchen stärken, bevor
wir solche Studiengebühren überhaupt einführen können.

Ich selbst habe nie ein Hehl daraus gemacht, daß ich ein
Verfechter von Studiengebühren bin. Ich denke, die Vor-
teile überwiegen die Nachteile bei weitem, als da wären:
die Furcht vor einer sozialen Selektion, die Abschreckung
von bestimmten Bevölkerungsgruppen und die Sorge, daß
die Mittel, die eingenommen werden, im staatlichen Haus-
halt verschwinden könnten.

Alle drei Punkte kann man durch Gegenmaßnahmen, die
genau das verhindern, was hier befürchtet wird, absichern.
Eine soziale Staffelung der Gebühren wäre denkbar, so daß
niemand Sorge haben müßte, er könnte nicht zum Studium
zugelassen werden. Außerdem müßten die Gebühren – das
muß natürlich sichergestellt sein – den Hochschulen direkt
für die Lehre zugute kommen.

(Abg. Deuschle REP: Ja! Keine Frage!)

Dem steht aber eine ganze Reihe an Vorteilhaftem gegen-
über. So will ich auf die Unterfinanzierung der Hochschu-
len verweisen, die mittlerweile chronisch ist und die vor al-
lem auch gar nicht mehr geändert werden kann, weil wir in
absehbarer Zeit durchaus nicht mehr mit so hohen Steuer-
einnahmen rechnen können, daß wir die Hochschulen mit
dem versorgen können, was sie brauchen. Diese Unterfi-
nanzierung könnte erheblich gemindert werden.

Außerdem würde sich eine Gerechtigkeit im Sinne von
Leistung und Gegenleistung ergeben. Die Hochschulen wä-
ren gefordert. Sie müßten etwas bieten, weil sie dafür Geld
erhalten. Sie wären gezwungen, ihr Lehrangebot zu verbes-
sern. Andererseits müßten die Studenten – wahrscheinlich
würden sie es auch – etwas intensiver oder etwas zügiger
studieren, weil sie für das Studium Geld bezahlen müssen.

Weiterhin wären Studiengebühren ein Anreiz zu wirt-
schaftlichem Handeln seitens der Universitäten. Da wollen
wir über die Gesetzesnovelle auch ein wenig nachhelfen.
Ich denke aber auch, daß Studiengebühren hier einen guten
Einfluß hätten.

Schließlich würden wir ein Anbieter-Nachfrage-Verhältnis
herstellen, das für beide Seiten nur positiv sein kann. Das
heißt, Studiengebühren würden sich auf breiter Ebene als
Leistungsanreiz für die Studenten und die Hochschulen er-
weisen.

Im Februar 1998 gab es eine Umfrage in Deutschland. Da-
nach haben sich etwa 54 % der Deutschen mit Hochschul-
gebühren einverstanden erklärt. Dabei besteht immer die
Voraussetzung, daß sie sozial verträglich gestaltet sein
müssen.

Es gibt eine Reihe von ausländischen Modellen – australi-
sche, britische, französische, italienische usw. –, die in den
letzten Jahren Furore gemacht haben. Sie sind zum Teil
auch schon diskutiert worden. Im übrigen gibt es mittler-
weile auch in Rußland und in China Studiengebühren. Hier
hat man Anregungen genug. Des weiteren hat das Zentrum
für Hochschulentwicklung eine ganz hervorragende Studie
erstellt, in der es eine Finanzierung und die Möglichkeit,
die Studiengebühren umzusetzen, dargestellt hat. Ich glau-
be, das wäre für die Bundesrepublik ein sehr gangbarer
Weg.

Gerhard Kasper, der Präsident der Stanford University, hat
vor einigen Tagen gesagt:

Das Verbot von Studiengebühren ist eine der schlimm-
sten sozialpolitischen Maßnahmen. Es bedeutet, daß
die ganz Armen per Steuer zur Kasse gebeten werden,

(Abg. Pfisterer CDU: So ist es! Das ist der Punkt!)

um dem Mittelstand und der Oberschicht das Studium
zu finanzieren. Das ist eine völlig unsoziale Einstel-
lung.

Nachzulesen in der „Süddeutschen Zeitung“ vom 3. De-
zember 1998.

Meine Damen und Herren, ich denke, im Moment ist es
sinnvoll und sind wir gut beraten, wenn wir an den Bil-
dungsgutscheinen festhalten. Bildungsgutscheine sind kei-
ne Studiengebühren, sondern ein ordnungspolitisches In-
strument. Sie sind auch nicht als Einnahmequelle gedacht,
die dauernd nachsprudelt, sondern wir möchten damit gera-
de erreichen, daß das Studium innerhalb der Regelstudien-
zeit abgeschlossen wird. Insofern werden die Bildungsgut-
scheine bzw. die nachfolgenden Gebühren nach und nach
entfallen.
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Wir möchten gerne beim Bund erreichen, daß die Erhe-
bung von Studiengebühren Ländersache wird, daß die Bil-
dungsguthaben erhalten bleiben und daß im Falle, daß die
Bundesregierung ein Verbot dieser Studiengebühren aus-
sprechen will, dieses verfassungsrechtlich überprüft wird.
Dazu bringen wir noch einen Antrag ein.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP – Abg.
Pfisterer CDU: Sehr gut!)

Stellv. Präsident Weiser: Das Wort hat Frau Abg. Bre-
genzer.

Abg. Carla Bregenzer SPD: Herr Präsident, meine Damen
und Herren! Zunächst ein Lob an den Wissenschaftsmini-
ster: Die lakonische Art, mit der Ihr Haus im September
des vergangenen Jahres die Fragen der Republikaner be-
antwortet hat, entspricht am besten der Einfalt, mit der die-
se Herrschaften ihre Existenz im Landesparlament bestrei-
ten.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD – Lachen bei
und Oh-Rufe von den Republikanern)

Lehrreiche Beispiele dafür sind der vorliegende dünne An-
trag, aber auch eine Pressemitteilung vom 3. Dezember, in
der in halbgarem Deutschsprechgetue

(Abg. Deuschle REP: Jetzt kommen Sie aber! –
Zuruf des Abg. König REP)

eine Neuformung des Finanzierungssystems der Hochschu-
len gefordert wird. Besser wird es auch nicht mit dem
nachgeschobenen Beschlußantrag.

(Abg. Deuschle REP: Leute, Leute!)

Ich habe mir Mühe gegeben,

(Abg. Wilhelm REP: Wenigstens das!)

auch nur einen originellen Gedanken in der Pressemittei-
lung zu finden;

(Abg. Deuschle REP: Das schaffen Sie nicht!)

im Antrag findet sich ja keiner. Vertane Zeit! Sie ist nur ein
mißglücktes Konglomerat

(Abg. Wilhelm REP: Wie schreibt man denn das?)

verschiedener Modelle. Bildungsgutscheine, Semesterge-
bühren, staatliche Studienkreditbank, Bildungssparen, Ka-
pitalmarkt – alles zusammengerührt mit unreflektiertem
Ökonomismus, der Leistung als Begriff gröblich miß-
braucht.

Schlimm, unredlich und unparlamentarisch finde ich aller-
dings,

(Abg. Rapp REP: Warum schwätzen Sie dann
überhaupt darüber?)

daß die Republikaner keine einzige der Quellen nennen,
aus denen sie sich schamlos bedient haben,

(Abg. Salomon Bündnis 90/Die Grünen: Das ist
richtig! – Lachen bei den Republikanern – Abg.
Dr. Salomon Bündnis 90/Die Grünen: Einführung

der Quellensteuer!)

und das dann gar noch hier als eigenen Vorschlag präsen-
tieren.

Damit sind die Herren aus der rechten Ecke aber hinrei-
chend gewürdigt.

(Abg. Ursula Haußmann SPD: Das würde ich auch
sagen!)

Der Ansatz, Studiengebühren vor allem unter dem Aspekt
zu diskutieren, wie möglichst schnell möglichst viel Geld
zur Finanzierung der Hochschulen gewonnen werden kann,
ist eindimensional und falsch. Wir müssen das Thema in
einen Gesamtzusammenhang stellen.

Erinnern Sie sich daran, daß, als das Schulgeld und die
Studiengebühren abgeschafft wurden, die Grundlage die
gesamtgesellschaftliche Übereinkunft war, daß die Ver-
mittlung von Bildung in möglichst breite Bevölkerungs-
schichten hinein eine der vornehmsten gesellschaftlichen
Aufgaben zur Zukunftsfähigkeit der Menschen,

(Zuruf der Abg. Christa Vossschulte CDU)

zur Erhöhung des Lebensstandards und zur Wettbewerbs-
fähigkeit sei.

(Zuruf des Abg. König REP)

Damit wurde eine breite Bildungsbewegung angestoßen,
die allerdings immer noch einen zu geringen Anteil der
Kinder aus einkommensschwächeren Familien erreicht.

(Abg. Deuschle REP: Eben!)

Es wird ja niemand behaupten wollen, daß tatsächlich nur
23 % der Kinder, deren Eltern weniger als 5 500 DM im
Monat verdienen – und das sind drei Viertel aller Einkom-
mensbezieher – intelligent genug sind, um zu studieren,

(Abg. Deuschle REP: Vielleicht intelligenter als
Sie!)

während es bei den Eltern mit einem Verdienst von über
5 500 DM im Monat 77 % sind.

Heute schlägt das Pendel zurück, und besonders pikant ist,
daß die, die selbst – und meist auch ihre Kinder – kostenlos
und auch recht locker studiert haben, sich heute die Köpfe
zerbrechen, wie und wann sie die jetzigen Studierenden zur
Kasse bitten können.

(Abg. Deuschle REP: Oh, so primitiv!)

Dahinter sehen wir zum einen die Absicht, die Statusab-
sicherung für die eigenen Kinder zu gewährleisten, zum
anderen das Bemühen, den Zustrom zu den Hochschulen
zu stoppen. Die Studiengebührenbefürworter sagen ja auch
in anerkennenswerter, offener Weise, Hochschulen seien
zu Massenveranstaltungen verkommen und der Staat sei
mit der Finanzierung dieser Massenveranstaltungen über-
fordert.

Wer Studiengebühren als Allheilmittel ansieht, der unter-
liegt in mehrfacher Hinsicht, gewollt oder ungewollt, ei-
nem Irrtum. Falsch ist das Argument, nur durch Studienge-
bühren würde mehr Geld in die Hochschulen fließen. Er-
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stens decken Studiengebühren nur einen sehr geringen An-
teil der Gesamtkosten ab.

(Abg. Deuschle REP: Eben!)

Zum anderen hat sich überall dort, wo Studiengebühren
eingeführt wurden, der Staat in fast gleichem Maße zurück-
gezogen. Wenn mit Studiengebühren keine Studierenden
vom Studium abgehalten werden sollen, wenn also mit Sti-
pendien und entsprechender Studienförderung gesichert
werden soll, daß auch Kinder aus Familien mit geringerem
Einkommen studieren können, dann müssen sich Staat und
Wirtschaft intensiv engagieren. Warum dann nicht gleich
ins Hochschulsystem, warum dann indirekt?

Falsch ist das Argument, daß nichts wert wäre, was nichts
koste; denn es macht das Geld zum Maß aller Dinge. Logi-
scherweise werden wir demnächst mit dem gleichen Argu-
ment Schulgeld einführen und hohe Vereinsbeiträge für die
Nutzung von Sporthallen und Sportplätzen verlangen. Au-
ßerdem suggeriert dieses Argument eine Kostenfreiheit, die
es nicht gibt. Erzählen Sie das einmal Studierenden, die
heute zu 69 % mit eigenem Verdienst zur Studienfinanzie-
rung beitragen, die im Monat immerhin fast 1 300 DM be-
deutet.

(Abg. Pfisterer CDU: Das machen Handwerker
auch!)

Wer behauptet, daß gute Hochschulen belohnt und schlech-
tere zu besseren Leistungen angespornt würden, wenn die
Studierenden über Gebühren mitfinanzierten, der hat ver-
gessen, daß das schon in den siebziger Jahren nicht funk-
tioniert hat, weshalb das Hörergeld wieder abgeschafft
wurde. Er vergißt natürlich auch, daß Studienentscheidun-
gen von ganz anderen Bedingungen abhängen, zum Bei-
spiel von den Arbeitsmarktchancen, die ein bestimmtes Be-
rufsbild zum gegenwärtigen Zeitpunkt verspricht, von den
Möglichkeiten, die eine Abiturnote bietet, oder ob er oder
sie es sich leisten kann, wohnungsfern oder wohnungsnah
zu studieren. Auch hier zeigt sich: Die Befürworter neh-
men nicht die Wirklichkeit in den Blick.

Eine breit angelegte, möglichst hoch qualifizierende Bil-
dung für möglichst viele Bürgerinnen und Bürger zu bie-
ten, die Bedingungen für international konkurrenzfähige
Forschung zu schaffen, das ist eine gesamtgesellschaftliche
Aufgabe, die von der Solidargemeinschaft zu erfüllen ist.
Sie ist ein Teil des Generationenvertrages. Wer will, daß
junge Menschen nach der Berufsausbildung eine Familie
gründen, der darf sie nicht mit Schulden in diese Zukunft
entlassen.

Die eigentliche Gerechtigkeitslücke besteht auch nicht in
den fehlenden Studiengebühren. Die eigentliche Gerechtig-
keitslücke besteht in den Ungerechtigkeiten unseres Steu-
ersystems.

(Beifall bei der SPD – Zuruf des Abg. Pfisterer
CDU)

Wer dieses Steuersystem reformiert, der wird Akademike-
rinnen und Akademiker dazu bringen, daß sie hundert und
viel mehr zusätzliche Steuermark zahlen und damit auch
Geld für die Hochschulen da ist.

(Abg. Hauk CDU: Wie bringen Sie das mit der
Ökosteuer in Einklang? Sie belasten doch damit

die Studenten mit einem Vielfachen!)

Zum Schluß noch ein Gedanke. Wenn dann im übrigen der
Rechnungshof einmal untersuchen wird, welche giganti-
schen Kosten die Trothaschen Langzeitstudiengebühren
in den Universitäten erzeugt haben und in welchem Miß-
verhältnis dazu die Einnahmen stehen, werden die Gebüh-
ren – –

(Abg. Hauk CDU meldet sich zu einer Zwischen-
frage. – Abg. Hauk CDU: Herr Präsident!)

Stellv. Präsident Weiser: Frau Abgeordnete, gestatten Sie
eine Zwischenfrage des Herrn Abg. Hauk?

Abg. Carla Bregenzer SPD: Ich bin beim letzten Satz.

In absehbarer Zeit wird es eine bundeseinheitliche Rege-
lung geben – –

(Unruhe)

Stellv. Präsident Weiser: Die Frau Abgeordnete war ge-
fragt.

Abg. Carla Bregenzer SPD: Ich habe gesagt: „Ich bin
beim letzten Satz.“ Ich will diesen letzten Satz beenden.

Stellv. Präsident Weiser: Gut. Dann führen Sie ihn zu En-
de.

Abg. Carla Bregenzer SPD: In absehbarer Zeit wird es
eine bundeseinheitliche Regelung geben, die Studienge-
bühren zumindest für das Erststudium ausschließen wird.

(Abg. Pfisterer CDU: Aha!)

Ich bin zuversichtlich, daß wir spätestens dann wieder über
Inhalte reden werden.

(Beifall bei der SPD – Abg. Pfisterer CDU: So
wird bei der SPD differenziert! Immer Spagat, so-

wohl – als auch!)

Stellv. Präsident Weiser: Das Wort hat Herr Abg. Dr. Sa-
lomon.

(Im Plenarsaal ertönt der Gong. – Abg. Nagel
SPD: Was ist denn jetzt? – Zurufe: Mittagspause!

– Vereinzelt Heiterkeit)

Abg. Dr. Salomon Bündnis 90/Die Grünen: Herr Präsi-
dent, meine Damen und Herren! Ich kann es nicht verheh-
len: Der Antrag der Republikaner erzeugt eine gewisse Un-
lust. Die Begründung, warum diese Unlust da ist, hat Frau
Bregenzer gebracht. Ich bin jetzt sechseinhalb Jahre im
Landtag, und in sechseinhalb Jahren hat die Fraktion der
Republikaner noch nicht einen vernünftigen Antrag ge-
bracht.

(Zuruf des Abg. Deuschle REP)

Jetzt schreibt sie irgend etwas von anderen Fraktionen ab,
sattelt noch 500 DM drauf und meint, jetzt das Ei des Ko-
lumbus gefunden zu haben.
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(Zuruf des Abg. König REP – Abg. Deuschle REP:
Dann können Sie doch zustimmen!)

Dies ist, ehrlich gesagt, einigermaßen langweilig.

Langweilig ist es auch deshalb, weil der Antrag völlig aus
der Zeit ist, und zwar deshalb, weil man sich natürlich vor
der Bundestagswahl mit Fug und Recht darüber streiten
konnte, ob Studiengebühren eingeführt werden sollten oder
nicht, und die Argumente austauschen konnte. Aber nun
gibt es ja eine neue Bundesregierung, und es ist klar,

(Abg. Haas CDU: Nichts ist klar!)

daß die neue Bundesregierung zwar nicht mehr über das
Hochschulrahmengesetz, aber über einen Staatsvertrag, wie
es die Frau Ministerin Bulmahn gesagt hat, Studiengebüh-
ren erst einmal für eine bestimmte Zeit ausschließen will.
Ich hoffe, daß sie damit Erfolg hat. Es hängt auch von der
baden-württembergischen Landesregierung, insbesondere
von Ihnen, Herr Minister, ab, ob sie damit Erfolg haben
wird. Herr Zehetmair wird mitmachen, meine ich.

Die Frage ist, ob Baden-Württemberg an diesem Punkt
weiterhin eine Sonderrolle spielen will. Sie wollen diese
Sonderrolle nicht spielen, um selbst Studiengebühren in
dieser Legislaturperiode einzuführen. Das hat Kollegin
Vossschulte noch einmal ausgeführt; Sie wollen sie aber
doch spielen, um Ihre 1 000 DM zu retten, von denen Sie
befürchten, daß sie unter diese Studiengebührenregelung
fallen könnten. Meine Meinung dazu kennen Sie. Ich den-
ke, daß diese 1 000 DM für Langzeitstudierende Strafge-
bühren und damit auch Studiengebühren sind. Letztendlich
ist es ein terminologischer Streit, was das ist. Ich bin nur
gespannt, welche Position Sie da generell einnehmen wol-
len.

Wenn wir doch – und zwar zum 35. Mal – darüber debat-
tieren, dann sollten wir zwei Fragen diskutieren, die mei-
nes Erachtens grundlegende Aspekte der Gerechtigkeit in
dieser Gesellschaft berühren.

Wenn es um den Zugang zur höheren Bildung geht, gibt es
immer zwei Gerechtigkeitsaspekte in dieser Gesellschaft.
Der erste betrifft die Gerechtigkeit beim Zugang zu höhe-
rer Bildung. Es ist zu fragen, wer in dieser Gesellschaft, die
eine gerechte sein will, an die Hochschulen gehen kann
und wer es nicht kann. Wer wird also davon abgehalten, an
die Hochschulen zu gehen, und was sind die Kriterien für
jemanden, der ein Hochschulstudium aufnehmen will?

Die zweite Frage der Gerechtigkeit ist die nach der Ver-
teilungsgerechtigkeit. Wer finanziert in dieser Gesellschaft
wen, und wer profitiert übermäßig von den dann erzielten
Einkommen? – Das sind die zwei Fragen, die wir stellen
müssen.

Da, wo die Republikaner abgeschrieben haben, haben sie
etwas abgeschrieben, was sich mittlerweile herumspricht.
Es ist mittlerweile Allgemeingut – das ist eine Frage der
sozialen Gerechtigkeit –, daß Akademiker in dieser Gesell-
schaft doppelt profitieren.

(Abg. Deuschle REP: Eben!)

Es gibt meines Erachtens nach wie vor den Eigenwert eines
Studiums, der sich an Begriffen wie kultureller Kompetenz
bemißt. Egal, was man studiert, hat ein Studium einen Ei-
genwert, der auch nicht in Geld aufgewogen werden kann.

(Abg. Deuschle REP: Die Arbeitnehmer sollen es
bezahlen!)

Was aber in Geld aufgewogen werden kann und was man
vielleicht vor 20 Jahren in anderer Terminologie noch als
Tauschwert des Studiums definiert hätte, das ist das Ein-
kommen, das in der Regel für den Akademiker daraus re-
sultiert.

(Abg. Deuschle REP: Eben!)

Da trifft es sehr wohl verteilungspolitisch zu – das haben
Untersuchungen ergeben –, daß der immer kleiner werden-
de Anteil von Nichtakademikern in der Gesellschaft den
immer größer werdenden Anteil von Akademikern in der
Gesellschaft mitfinanziert.

(Abg. Deuschle REP: Eben! Also! – Abg. Christa
Vossschulte CDU: Gute Einsicht!)

Das heißt, andersherum ausgedrückt, daß Akademiker
überproportional von ihrem Studium profitieren, und zwar
entgegen ihrem landläufigen Selbstvorurteil, daß sie ja spä-
ter mehr Steuern zahlen würden und damit alles zurückge-
zahlt würde. Dem ist nicht so.

Was folgt daraus?

Stellv. Präsident Weiser: Herr Abg. Dr. Salomon, gestat-
ten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abg. Hauk?

Abg. Dr. Salomon Bündnis 90/Die Grünen: Aber gern,
Herr Hauk, wenn es denn sein muß.

Abg. Hauk CDU: Herr Kollege Salomon, Sie haben vor-
hin zwei Fragen zum Thema Gerechtigkeit gestellt. Des-
halb frage ich Sie: Erfüllt die von Ihnen jetzt auf Bundes-
ebene geplante sogenannte Ökosteuer gerade im Hinblick
auf Studenten dieses von Ihnen selbst aufgestellte Kriteri-
um der sozialen Gerechtigkeit, oder ist es nicht so, daß ge-
rade Studenten darunter besonders leiden? Haben Sie das
einmal insgesamt bilanziert und dem gegenübergestellt,
was in Baden-Württemberg geplant war?

Abg. Dr. Salomon Bündnis 90/Die Grünen: Ich könnte
diese Frage jetzt zurückweisen und sagen, der Zusammen-
hang sei nicht gegeben, aber ich nehme jetzt einmal an, den
Zusammenhang gäbe es. Ich sage Ihnen folgendes: Der
Umfang der Ökosteuer ist so bescheiden,

(Lachen bei den Republikanern und bei Abgeord-
neten der CDU)

daß auch ein Student, der sich ökologisch vernünftig ver-
hält, gar nicht unbedingt mit Mehrkosten belastet wird. Das
hat aber mit dem hier diskutierten Thema erst einmal über-
haupt nichts zu tun.

(Abg. Birk CDU: 60 DM im Monat, Herr Salo-
mon!)

– Den Studenten, der im Jahr 25 000 Kilometer fährt, müs-
sen Sie mir einmal zeigen.
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Ich will aber noch einmal auf die Gerechtigkeit und die
Frage des Zugangs zurückkommen. Hier werden nämlich
immer zwei Dinge miteinander vermischt.

(Abg. Birk CDU: Strom! Gas!)

Meines Erachtens ist die entscheidende Frage, die momen-
tan gelöst werden muß, die des Zugangs, also die Frage,
wer studieren darf und wer nicht.

Ich behaupte seit Jahren, daß es an den Hochschulen in
Deutschland einen sozialen Numerus clausus gibt, der dar-
in besteht, daß viele, die die Voraussetzungen haben, die
die Qualitätskriterien erfüllt haben, die Abitur haben, die
die Leistungsvoraussetzungen erfüllt haben, nicht studieren
können, weil sie es sich aus sozialen Gründen nicht leisten
können. Das ist der soziale Numerus clausus. Das wurde
von der FDP immer bestritten. Die FDP hat in der letzten
Woche eine Presseerklärung herausgegeben, in der sie sich
für nach dem Studium zu entrichtende Studiengebühren
ausgesprochen hat – mit der Begründung, daß damit ein so-
zialer Numerus clausus vermieden werden könnte.

(Abg. Pfister FDP/DVP: Das stimmt auch!)

Damit hat sie allerdings anerkannt, daß es bereits heute ei-
nen sozialen Numerus clausus gibt.

Das heißt: Bevor wir über die zweite Gerechtigkeitsfrage,
ob man die Studierenden, die später überdurchschnittliche
Einkommen erzielen, über Studiengebühren an den Kosten
ihres Studiums beteiligen sollte, diskutieren, haben wir
eine ganz andere Frage zu diskutieren – und das sage ich
hier seit Jahren. Und dazu sind die Vorschläge von Ihnen
bis jetzt gleich Null. Wir müssen nämlich das BAföG, das
die Kohl-Regierung in 16 Jahren völlig an die Wand gefah-
ren hat, neu regeln.

(Abg. Christa Vossschulte CDU: Das kann Frau
Bulmahn ja machen! – Zuruf des Abg. Pfisterer

CDU)

Ich hoffe darauf . . .

Stellv. Präsident Weiser: Herr Abgeordneter, Ihre Rede-
zeit ist zu Ende.

Abg. Dr. Salomon Bündnis 90/Die Grünen: . . . – ich bin
beim letzten Satz –, daß die neue Bundesregierung bis En-
de nächsten Jahres . . .

Stellv. Präsident Weiser: Sie haben Ihre Redezeit bereits
überzogen.

Abg. Dr. Salomon Bündnis 90/Die Grünen: . . . einen ver-
nünftigen Vorschlag vorlegt.

Ich sage nur eines: Egal, was die tut – mehr blamieren als
die Kohl-Regierung in 16 Jahren kann sich die neue Bun-
desregierung auch nicht.

Danke schön.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen und bei Ab-
geordneten der SPD – Lebhafte Zurufe von der

CDU)

Stellv. Präsident Weiser: Das Wort hat Herr Abg. Pfister.

Abg. Pfister FDP/DVP: Herr Präsident, meine Damen und
Herren! Es lohnt sich wirklich nicht, sich mit diesem Uralt-
antrag der Republikaner zu beschäftigen.

(Zuruf des Abg. Deuschle REP)

Aber es lohnt sich, sich mit einem Interview der neuen
Bundesbildungsministerin, Frau Bulmahn, zu beschäftigen,
die, wie ich denke, doch Bemerkenswertes gesagt hat. Sie
hat nämlich gesagt, daß sie in Zukunft auf die Festlegung
eines generellen Verbots von Studiengebühren im Hoch-
schulrahmengesetz verzichten wolle. Dies finde ich bemer-
kenswert. Sie hat angeregt, statt dessen über eine staats-
vertragliche Regelung zu entsprechenden Regelungen in
den einzelnen Bundesländern zu kommen.

Ich empfinde dieses Interview von Frau Bulmahn – SPD,
wohlgemerkt – als eine Aufforderung, als einen Aufruf an
uns alle, uns darüber zu unterhalten,

(Zuruf der Abg. Ursula Haußmann SPD)

wie in Zukunft eine vernünftige und sozialverträgliche Stu-
diengebühr aussehen kann. Ich rufe uns alle auf, diese
Diskussion tatsächlich ohne ideologische Scheuklappen zu
führen.

(Beifall des Abg. Dr. Noll FDP/DVP)

Sie wissen, daß die FDP/DVP-Fraktion dazu bereit ist. Wir
haben den Vorschlag gemacht, eine Art Generationenver-
trag der Akademiker ins Leben zu rufen.

(Zuruf des Abg. Haas CDU)

Ein solches Modell, das ja in der Ausgestaltung auf dem
Tisch liegt, hätte in der Tat viele Vorteile. Ein Vorteil ist,
daß ein nachlaufender Beitrag der Studierenden zur Finan-
zierung der Hochschulen auch bei Lehrenden und Lernen-
den zu einer heilsamen gründlichen Auseinandersetzung
über den Wert und den Nutzen eines Studiums führen
kann. Das halte ich schon für bemerkenswert und für wich-
tig.

(Abg. Wintruff SPD: Das sind ja ganz neue Töne!)

Zweitens: Tatsache ist, daß 85 % der Studierenden aus
wirtschaftlich besser situierten Familien kommen.

(Zuruf des Abg. Wintruff SPD)

Das heißt auf der anderen Seite de facto, daß damit eigent-
lich eine Einkommensübertragung von einkommensschwa-
chen auf einkommensstarke Schichten stattfindet.

(Unruhe – Abg. Deuschle REP: Sie wiederholen
meine Rede hier!)

Dritter Punkt: Tatsache ist, daß künftig Akademiker – dar-
auf wurde hingewiesen –

(Abg. Deuschle REP: Von mir!)

ein weit größeres Arbeitsplatzrisiko haben als Nichtaka-
demiker, in der Regel aber auch deutlich besser verdienen.

Viertens, schließlich: Wir haben heute bei den Hochschu-
len eine Finanzierungslücke, ohne Investitionen, die von
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den Finanz- und Kultusministern im Jahr 1994 auf etwa
4 Milliarden DM beziffert worden ist. Meine Damen und
Herren, ich glaube nicht daran, daß durch zusätzliche Ef-
fizienzsteigerungen und Effizienzgewinne – auch nicht
durch zusätzliche staatliche Mittel – diese Lücke geschlos-
sen werden kann. Wenn wir allerdings zu einer Studienge-
bühr ja sagen, müssen für Baden-Württemberg drei Bedin-
gungen erfüllt sein:

Erste Bedingung: Es bleibt dabei: Bildung ist Bürgerrecht,
und deshalb darf eine Studiengebühr auch nicht in den
Verdacht kommen, zu einem sozialen Numerus clausus zu
führen.

(Abg. Drautz FDP/DVP: Sehr richtig!)

Zweitens: Die Gebühren, die erhoben werden, müssen bei
den einzelnen und bei den jeweiligen Hochschulen verblei-
ben, ohne daß die staatlichen Mittel gekürzt werden.

(Abg. Kleinmann FDP/DVP: Sehr gut!)

Das wird übrigens auch zu einem gesunden Wettbewerb ei-
nerseits zwischen den Hochschulen und andererseits um
die Studierenden führen. Diesen Wettbewerb wollen wir
alle.

(Beifall bei der FDP/DVP)

Drittens: Frau Kollegin, wenn wir eine nachlaufende Studi-
engebühr in Baden-Württemberg einführen würden, wür-
den natürlich die jetzt bestehenden Einschreibe- bzw.
Rückmelde- und auch die Langzeitgebühren entfallen.

Ich rufe dazu auf, diese Diskussion in aller Offenheit und
ohne Scheuklappen zu führen,

(Abg. Deuschle REP: Also!)

weil ich glaube, daß eine nachlaufende Studiengebühr so-
zialverträglich ist und nicht die Gefahr eines sozialen Nu-
merus clausus beinhaltet. Denn sie muß ja erst dann be-
zahlt werden, wenn ein entsprechendes Einkommen erzielt
wird, sonst nicht.

Dieses Modell ist im Detail ausgearbeitet – Sie kennen die-
se Studie –, übrigens einschließlich einer Zwischenfinan-
zierung. Eine nachlaufende Studiengebühr würde uns
nichts nützen, wenn diese Mittel den Hochschulen erst in
zehn Jahren zur Verfügung gestellt würden. Sie müssen
jetzt kommen. Deshalb brauchen wir eine Zwischenfinan-
zierung. Dies liegt alles auf dem Tisch.

Es wurde darauf hingewiesen, daß in vielen anderen Län-
dern diese Regelung bereits praktiziert wird. Wir haben
einmal vorsichtig gerechnet: Würde man eine solche nach-
laufende Studiengebühr in Baden-Württemberg einführen
und bestimmte Dinge beachten, auf die ich jetzt nicht ein-
gehen kann, könnten den Hochschulen pro Studienjahr
Mittel in der Größenordnung von 250 Millionen DM zur
Verfügung gestellt werden. Das wäre die große Chance,
unsere baden-württembergischen Hochschulen, was die
Qualitätssicherung angeht, wieder auf absolutes Welt-
marktniveau zu bringen.

(Beifall bei der FDP/DVP – Abg. Brechtken SPD:
Galaktisch!)

Stellv. Präsident Weiser: Das Wort hat der Herr – –

Abg. Pfister FDP/DVP: Ich bin noch nicht ganz fertig.

Letzte Bemerkung: Ich freue mich natürlich darüber, daß
wir mit diesem Vorschlag der nachlaufenden Studienge-
bühr zunehmend Sympathisanten gewinnen. Nicht nur Pe-
ter Glotz hat dies vor kurzem bei einem großen Vortrag in
Bruchsal anläßlich der Einweihung der dortigen internatio-
nalen Universität in hervorragender Weise dargestellt, son-
dern auch zum Beispiel die Hans-Böckler-Stiftung, eine
gewerkschaftsnahe Stiftung, hat genau diesen Vorschlag
der nachlaufenden Studiengebühren gemacht. Es gibt Mei-
nungsumfragen vom Mai dieses Jahres, die besagen, daß
60 % der Bevölkerung Deutschlands dafür wären, solche
nachlaufenden Studiengebühren einzuführen.

Ich glaube, wir haben ein gutes Modell, über das man spre-
chen kann, über das man diskutieren muß. Es steht bereit.
Ich gehe davon aus, daß in dieser Legislaturperiode nichts
mehr geschieht. An uns soll es nicht liegen, wenn es noch
ein Umdenken gibt. Aber ich gehe davon aus – so ist es
vereinbart –, daß in dieser Legislaturperiode nichts in die-
ser Richtung geschieht.

Aber ich sage Ihnen voraus: Wir werden in den nächsten
Jahren eine spannende Diskussion bekommen, und zwar
nicht über die Frage der Studiengebühren allgemein, son-
dern über die Frage: Wie können wir Studiengebühren ein-
führen, die sozialverträglich sind und dennoch ihre Funkti-
on erfüllen? An dieser Diskussion wird sich niemand vor-
beistehlen können, auch nicht die SPD, meine Damen und
Herren.

(Beifall bei der FDP/DVP und des Abg. Hehn
CDU – Oh-Rufe von der SPD)

Stellv. Präsident Weiser: Das Wort hat der Herr Wissen-
schaftsminister.

Minister für Wissenschaft, Forschung und Kunst von
Trotha:  Verehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und
Kollegen!

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Stellv. Präsident Weiser: Meine Damen und Herren, das
Wort hat der Herr Wissenschaftsminister.

Minister für Wissenschaft, Forschung und Kunst von
Trotha:  Lassen Sie mich klarstellen, was Sache ist. Da-
nach können wir über Alternativen und Perspektiven nach-
denken.

Baden-Württemberg ist nach wie vor das einzige Land, das
eine Studiengebühr kennt, nämlich die Langzeitstudienge-
bühr. Sie ist weder eine Strafgebühr, Herr Kollege Salo-
mon, noch eine Bummelantengebühr. Wer dies behauptet,
verläßt die Grundlage sachlicher Erörterung

(Abg. Dr. Salomon Bündnis 90/Die Grünen: Frei-
heitlich-demokratische Grundordnung!)

und diskriminiert damit eine sinnvolle ordnungspolitische
Maßnahme, die sich übrigens, wie wir aus den Zahlen des
Wintersemesters wissen, bereits heute bewährt hat.
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Im übrigen wird auch selten hinzugefügt, wofür das Geld
verwandt wird, nämlich – gesetzlich vorgegeben – für eine
Verbesserung von Lehre und Forschung. Das müßte ei-
gentlich im Interesse aller sein.

Wir hatten in Baden-Württemberg etwa 11 000 Studieren-
de im 20. oder in einem höheren Semester. Dies ist unter
Leistungsgesichtspunkten wie auch im Hinblick auf einen
verantwortungsbewußten Umgang mit Steuergeldern ein
Zustand, der so nicht bleiben kann. Wir haben ihn mit dem
Bildungsguthabenmodell wirkungsvoll bekämpft.

Mehr junge Menschen haben sich jetzt entschlossen, ihr
Examen abzulegen. Wir haben sowohl im Vergleich mit
anderen Bundesländern als auch im Vergleich zu früheren
Semestern einen weit überproportionalen Rückgang an
Studierenden im 14. oder einem höheren Hochschulseme-
ster. Damit zeigt sich, daß das Bildungsguthabenmodell be-
reits jetzt ein großer Erfolg ist.

Die Landesregierung ist sich darin einig – Frau Kollegin
Vossschulte und Herr Kollege Pfister haben das für ihre
Fraktionen bestätigt –, daß wir in dieser Legislaturperiode
– und nur darüber können wir derzeit verantwortlich reden
– keine allgemeinen Studiengebühren in Baden-Württem-
berg einführen werden. Dies verdanken wir dem Solidar-
pakt, der den Universitäten ihre Sachmittel garantiert, un-
abhängig davon, wie sich die öffentlichen Haushalte ent-
wickeln. Dies ist eine Privilegierung unserer Universitäten,
die einmalig ist und selbst von Ignoranten und Böswilligen
nicht in Frage gestellt werden kann.

Vor der Bundestagswahl, meine Damen und Herren, hat
die SPD die Stimmen der Studierenden mit der Behaup-
tung geködert, sie werde ein striktes Verbot von Studienge-
bühren, auch der Langzeitstudiengebühren, durchsetzen.
Dazu gibt es jetzt noch eine interessante Parallele ähnlich
wie bei der Einschreibgebühr: Vor der Wahl war man da-
gegen, aber nach der Wahl führt Niedersachsen jetzt eine
Einschreibgebühr ein.

(Abg. Beate Fauser FDP/DVP: Ha, ha, ha! – Zuru-
fe: Was? – Abg. Deuschle REP: Richtig!)

– So ist es. – Jetzt, nach der Wahl, hört man von Frau Bul-
mahn wesentlich moderatere und besonnenere Töne. Aller-
dings: Ich bin noch etwas skeptisch, und ich bitte zu ver-
stehen, daß diese Skepsis nicht ohne Grund vorhanden ist.
Was Frau Bulmahn jetzt vorschlägt, nämlich einen Staats-
vertrag, hatte ich ihr im Sommer dieses Jahres vorgeschla-
gen, aber sie hat das Angebot damals strikt abgelehnt.

(Abg. Pfister FDP/DVP: Aha! Sie kann ja dazu-
lernen, die junge Dame!)

Wenn es allerdings der neuen Bundesministerin und ihren
Kolleginnen und Kollegen in den Ländern gelingen sollte,
mehr Geld für die Qualitätssicherung und die Leistungsfä-
higkeit von Lehre und Forschung und auch für die Förde-
rung der Studierenden bereitzustellen, können wir über die-
se Frage in der Tat sehr viel gelassener nachdenken. Dies
allerdings werde ich so lange anmahnen, bis Bund und
Länder den Standard erreicht haben, der bei uns selbstver-
ständlich ist und den wir im Interesse der Zukunftsfähig-
keit der Bundesrepublik auch für unverzichtbar halten.

Nun zu den Studiengebühren als ordnungspolitisches Mit-
tel. Es ist ein hohes gesellschaftliches und überaus sinnvol-
les Ziel, mit der Intelligenz unserer jungen Leute intelligent
umzugehen.

(Abg. Brechtken SPD: Schöner Spruch!)

Das heißt konkret: jeden einzelnen nach seinen Fähigkeiten
und Neigungen bestmöglich zu qualifizieren, und dies
selbstverständlich völlig unabhängig davon, ob er über die
erforderlichen Finanzmittel verfügt.

Übrigens, Herr Kollege Salomon: Seit den sechziger Jah-
ren hat sich die Zahl der Studierenden verfünffacht, und sie
ist nicht etwa zurückgegangen.

(Abg. Dr. Salomon Bündnis 90/Die Grünen: Ent-
schuldigung! Habe ich das behauptet?)

– Sie haben gesagt, es gebe jetzt viele junge Leute, die
nicht mehr auf die Hochschule gehen könnten. So habe ich
Sie jedenfalls verstanden.

(Abg. Dr. Salomon Bündnis 90/Die Grünen: Das
ist aber etwas ganz anderes!)

– Nein. Ich behaupte, daß wir eine steigende Zahl von Stu-
dierenden hatten und nicht eine abnehmende.

(Abg. Dr. Salomon Bündnis 90/Die Grünen: Nein!)

Das ist doch wohl das Gegenteil dessen, was Sie behauptet
haben, und ich habe dafür auf bekannte Zahlen verwiesen.

(Zurufe der Abg. Dr. Salomon Bündnis 90/Die
Grünen und Brechtken SPD)

Wie auch immer; die Hochschulen erbringen zugunsten der
Studierenden kostspielige und wertvolle Leistungen. Ne-
ben einem hohen gesellschaftlichen Nutzen profitieren da-
von auch die Betroffenen in besonderer Weise. Das ist hier
schon mehrfach gesagt worden. So sind Akademiker nach
wie vor vergleichsweise dem geringsten Arbeitsmarktrisiko
ausgesetzt, sie haben die besten Aufstiegschancen und er-
reichen das höchste durchschnittliche Lebensarbeitsein-
kommen. Und dann kann man auch noch den kulturellen
Mehrwert dazurechnen, den Sie erwähnt haben.

Stellv. Präsident Weiser: Gestatten Sie eine Zwischenfra-
ge des Herrn Abg. Dr. Salomon?

Minister für Wissenschaft, Forschung und Kunst von
Trotha:  Aber bitte schön.

Stellv. Präsident Weiser: Sie haben das Wort, Herr Abg.
Dr. Salomon.

Abg. Dr. Salomon Bündnis 90/Die Grünen: Herr Minister,
sind Sie, um unser Mißverständnis auszuräumen, bereit,
zur Kenntnis zu nehmen, daß die letzte Erhebung des Deut-
schen Studentenwerks ergeben hat, daß bei den Studenten
der Anteil der Kinder aus Arbeiterfamilien oder aus ande-
ren Familien mit geringem Einkommen seit Jahren zurück-
geht, obwohl der Anteil der Kinder aus den gleichen Fami-
lien, die Abitur machen, viel weniger zurückgeht, und die-
se Schere immer größer wird und daraus gefolgert werden
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kann, daß diese Kinder ein soziales Problem haben und
deshalb ein Studium nicht aufnehmen können,

(Zuruf von der CDU: Es gibt auch immer weniger
Arbeiterfamilien! Das ist doch logisch!)

unbeschadet der Tatsache, daß sich natürlich – aber das
weiß jeder – der Anteil der Studierenden seit den sechziger
Jahren von 3 % eines Jahrgangs auf 30 % eines Jahrgangs
sogar verzehnfacht hat?

Minister für Wissenschaft, Forschung und Kunst von
Trotha:  Das entscheidende Wort war „unbeschadet“. Ge-
nau darum ging es mir. Das andere ist ein völlig anderes
Thema. Aber wir müssen gemeinsam daran interessiert
sein, daß alle jungen Leute in unserem Volk die Chance
haben, die bestmögliche Bildung zu bekommen. Darüber
kann gar kein Zweifel bestehen.

Im übrigen ist es mit der Einstufung „Arbeiter“ so ein Pro-
blem, weil die Gruppe der Arbeiter in unserer Gesellschaft
zahlenmäßig zugunsten der Beamten und Angestellten und
anderer Berufsgruppen rückläufig ist.

Es ist in hohem Maße unsozial – und da stimme ich völ-
lig mit dem Präsidenten der Stanford University, Professor
Kasper, überein, den Frau Kollegin Vossschulte zitiert hat
–, daß die aufwendigen Leistungen, übrigens überwiegend
von Nichtakademikern erbracht, allen Studierenden unab-
hängig von ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit zugewen-
det werden.

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

So müssen zum Beispiel auch finanziell schlecht gestellte
Eltern für ihre Kinder einen Kindergartenbeitrag bezahlen,
während Best- und Besserverdienende, ja selbst Millionäre,
für das Hochschulstudium ihrer Kinder keinen Pfennig
zahlen müssen. Daß die SPD es nicht fertigbringt, zwi-
schen Millionären und armen Schluckern zu unterscheiden,
ist nachgerade tragisch.

(Beifall bei der CDU und den Republikanern)

Wir haben derzeit – und das ist völlig unbestreitbar – eine
Umverteilung

(Abg. Birzele SPD: Sie müssen die Richtigen zur
Kasse bitten! Das ist gut!)

– Herr Kollege Birzele, auch Sie können das nicht bestrei-
ten – von unten nach oben, für die wir uns angesichts die-
ser Ungerechtigkeit eigentlich alle gemeinsam schämen
müßten.

(Abg. Brechtken SPD: Nach 16 Jahren CDU-Re-
gierung! Sehr richtig! Das werden wir ändern! –

Zuruf des Abg. Birzele SPD)

Sie brauchen sich bei Ihrer Haltung zu den Studiengebüh-
ren nur zu überlegen, was richtig ist, nämlich daß diejeni-
gen, die sie zahlen können, auch zahlen sollten, damit den-
jenigen, die nicht zahlen können, in der Tat ein kostenfrei-
es Studium ermöglicht wird und sie erforderlichenfalls
durch Stipendien gefördert werden.

(Abg. Hehn CDU: So ist es!)

Meine Damen und Herren, wenn wir die Qualität und die
Leistungsfähigkeit unserer Hochschulen auch für die Zu-
kunft sichern wollen, werden wir zusätzliches Geld benöti-
gen. Es ist das am besten angelegte Geld, das man sich vor-
stellen kann. Nur wer sät, kann auch ernten. Dafür brau-
chen wir mehr Geld vom Staat.

(Große Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Stellv. Präsident Weiser: Meine Damen und Herren, darf
ich um etwas mehr Ruhe bitten. Gespräche können auch
außerhalb des Plenums geführt werden.

(Abg. Jacobi Bündnis 90/Die Grünen: Dann ist
hier niemand mehr! – Heiterkeit)

Minister für Wissenschaft, Forschung und Kunst von
Trotha:  Dafür sollten wir aber auch einen Solidarbeitrag
von jenen erwarten, die ihn zahlen können und die davon
profitieren. Niemand will dabei eine Studiengebühr von je-
nen, die sie nicht zahlen können. Ihnen muß man durch Sti-
pendien und eine Verbesserung des BAföG helfen. Jeder
recht und gerecht Denkende kann eigentlich zu keinem an-
deren Ergebnis kommen. Erfreulicher Effekt dieser Überle-
gung wäre dann eine Leistungsstärkung unserer Hochschu-
len als den wichtigsten Einrichtungen zur Sicherung der
Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft. Dieses hohe Ziel,
meine Damen und Herren von der Linken, sollte Ihnen ein
Umdenken wert sein.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)

Stellv. Präsident Weiser: Das Wort hat Herr Abg. Deusch-
le.

(Abg. Brechtken SPD: Das darf doch nicht wahr
sein!)

Abg. Deuschle REP: Das ist natürlich wahr.

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Frau Bregenzer,
wenn Sie als Sozialistin schon Argumenten nicht zugäng-
lich sind, dann glauben Sie doch wenigstens Karl Marx,
der schon vor über einhundert Jahren bei seiner Kritik des
Gothaer Programms am Beispiel der USA erkannte und
klargemacht hat, daß kostenlose öffentliche Bildung fak-
tisch bedeute, den höheren Klassen ihre Erziehungskosten
aus dem allgemeinen Steuersäckel zu bestreiten. Aber auch
in der SPD in Baden-Württemberg denkt man doch lang-
sam um. Jüngere Sozialdemokraten wie der Kollege
Schmid, der jetzt leider nicht da ist, machen sich Gedan-
ken, Studenten an den Kosten des Studiums zu beteiligen.
Man kann nur hoffen, daß sich in dieser Frage die jun-
gen Sozialdemokraten gegenüber den altachtundsechziger
Ideologen durchsetzen, meine Damen und Herren.

Herr Pfister, Sie von der FDP/DVP haben auf der einen
Seite so arrogant über unseren Antrag gesprochen, dann
aber faktisch unsere Position vertreten. Das ist doch intel-
lektuell total unredlich, Herr Pfister.

(Beifall bei den Republikanern – Abg. Heiderose
Berroth FDP/DVP: Das schlägt doch dem Faß den

Boden aus!)
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Nun zu Ihnen, Herr von Trotha. Sie haben zu Recht gesagt,
daß der Solidarpakt die Universitäten zum Beispiel gegen-
über den Fachhochschulen privilegiert. Wie wollen Sie,
wenn wir noch mit weiteren Sparrunden rechnen müssen,
diese Benachteiligung der Fachhochschulen beseitigen? Da
sind Sie heute, obwohl ich Sie sehr schätze, im Grunde ei-
ne Antwort schuldig geblieben.

(Abg. Jacobi Bündnis 90/Die Grünen: Haben Sie
eigentlich Kredit?)

– Ich habe keinen Kredit bekommen. Ich habe mein Studi-
um selbst finanziert. Darauf bin ich heute noch stolz. Ich
habe keine Mark BAföG bekommen.

(Beifall bei Abgeordneten der Republikaner)

Und Sie, Herr Kollege, haben 36 Semester auf Steuerzah-
lerkosten verplempert. Gerade Sie brauchen den Mund
nicht aufzumachen.

Ich möchte hier an den Professor der Universität Heidel-
berg erinnern, der heute gesagt hat, daß die grundlegenden
Probleme des Hochschulsystems nur durch sozialverträg-
liche Studiengebühren, neue Wege bei der Studienfinan-
zierung und eine BAföG-Reform in den Griff zu bekom-
men sind.

Was nun unseren Antrag und Ihren Änderungsantrag be-
trifft, Frau Kollegin Vossschulte,

(Abg. Jacobi Bündnis 90/Die Grünen: Herr Präsi-
dent, das nervt! – Unruhe – Glocke des Präsiden-

ten)

möchte ich sagen: Sie haben den Antrag im Grunde so gut
formuliert, daß ich unseren Antrag zurückziehen kann. Wir
sind da auf der gleichen Linie. Ich will doch nicht das Gan-
ze gefährden, nur weil wir hier auf einem guten Antrag be-
stehen, dem Sie natürlich aus politischen Gründen nicht zu-
stimmen können. Wir Republikaner sind großzügig und
stimmen im Interesse der Bürger dort zu, wo gute Argu-
mente da sind und gute Anträge vorliegen.

(Beifall bei den Republikanern – Abg. Fleischer
CDU: Besten Dank, Herr Kollege!)

Stellv. Präsident Weiser: Meine Damen und Herren, wir
sind am Ende der Aussprache. Der Antrag Drucksache
12/1913 ist ein Berichtsantrag. Ich gehe davon aus, daß er
für erledigt erklärt werden kann. – Es erhebt sich kein Wi-
derspruch. Dann ist so beschlossen.

Ich rufe den Änderungsantrag der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP/DVP, Drucksache 12/3545, zur Ab-
stimmung auf. Wer dem Antrag Drucksache 12/3545 zu-
stimmt, den bitte ich um das Handzeichen. – Vielen Dank.
Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – Der Antrag ist
mehrheitlich angenommen.

Ich gehe davon aus, Herr Abg. Deuschle, daß nach Ihren
Ausführungen der Antrag Drucksache 12/3544 zurückge-
zogen und damit erledigt ist.

Damit, meine Damen und Herren, ist der Tagesordnungs-
punkt 4 erledigt.

Ich rufe Punkt 5 der Tagesordnung auf:

Zweite Beratung des Gesetzentwurfs der Fraktion der
SPD – Gesetz zur Änderung der Verfassung des Landes
Baden-Württemberg – Drucksache 12/2666

Beschlußempfehlung und Bericht des Ständigen Aus-
schusses – Drucksache 12/3038

Berichterstatter: Abg. Dr. Reinhart

(Unruhe)

Meine Damen und Herren, ich darf um etwas mehr Ruhe
bitten!

Das Präsidium hat für die Allgemeine Aussprache über den
Gesetzentwurf eine Redezeit von fünf Minuten je Fraktion
vorgesehen. Wem darf ich das Wort erteilen?

(Kein Abgeordneter signalisiert, das Wort ergrei-
fen zu wollen. – Abg. Birzele SPD: Wenn die

CDU nicht sprechen will, dann spreche ich!)

Das Wort hat Herr Abg. Herrmann.

Abg. Herrmann CDU: Herr Präsident, meine Damen und
Herren! Bei der Ersten Beratung des vorliegenden Gesetz-
entwurfs hat Kollege Birzele für die SPD-Fraktion diesen
Entwurf damit begründet, daß fast ein Vierteljahrhundert
nach Einführung des Volksbegehrens in die Landesverfas-
sung eine Überprüfung notwendig sei, ob die Hürden, die
man damals festgesetzt hat, zu hoch seien, da es bisher in
Baden-Württemberg kein erfolgreiches Volksbegehren ge-
geben habe. Ich halte das für ein ausgesprochen schwaches
Argument; denn wenn wir heute den SPD-Gesetzentwurf
beschließen würden, müßten wir, wenn auch in den näch-
sten zehn Jahren kein Volksbegehren stattfände, wieder
über eine mögliche weitere Vereinfachung nachdenken.

(Abg. Hackl Bündnis 90/Die Grünen: Warum
nicht? Man kann doch dazulernen, Herr Herr-

mann!)

Ich glaube, es ist auch nicht nötig, eine Senkung der Hür-
den für Volksentscheid und Volksbegehren vorzunehmen,
da wir in den vergangenen Jahren in Baden-Württemberg
eine gute Politik gemacht haben, die auch von der Mehr-
heit der Bevölkerung akzeptiert wird.

(Beifall bei der CDU)

In der Begründung des SPD-Gesetzentwurfs heißt es, daß
es in Baden-Württemberg keinen ernsthaften Versuch zur
Durchführung eines Volksbegehrens gegeben hätte. Auch
das ist falsch. Es gab mehrere Versuche, die durchaus
ernsthaft waren. Aber entweder war, wie beim Volksbe-
gehren für den Frieden im Jahr 1985, das Land nicht zu-
ständig, oder das Volksbegehren fand, wie 1981 beim
Volksbegehren gegen die Verbeamtung der Parlamente,
keine ausreichende Unterstützung in der Bevölkerung, oder
aber die Initiative hat sich nach dem geltenden Recht erle-
digt, weil sie eine entsprechende Wirkung hatte, wie beim
Volksbegehren im Jahr 1994 für den Erhalt des Pfingst-
montags als gesetzlichem Feiertag. Also auch hier keine
Notwendigkeit.
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(Abg. Birzele SPD: Das war doch nie ein Volksbe-
gehren! Das waren Überlegungen!)

Dann, Herr Birzele, haben Sie bei der Ersten Beratung an-
gesprochen, man sollte auch einmal in andere Bundeslän-
der schauen. Das haben Sie getan. Sie haben aber nur nach
Bayern geschaut, wohin Sie sonst nie schauen.

(Heiterkeit bei der CDU)

In diesem Fall wäre es aber gut gewesen, wenn Sie auch
die anderen Bundesländer angeschaut hätten.

(Abg. Hackl Bündnis 90/Die Grünen: Bayern vor-
an! Da schaut ihr nie hin!)

Beispiel: Nordrhein-Westfalen. Dort müssen 20 % der
Stimmberechtigten für ein Volksbegehren sein; in Baden-
Württemberg 16,6 %. Das Quorum in Nordrhein-Westfalen
ist also höher, aber es gibt dort keinerlei Überlegungen, das
Quorum abzusenken.

(Abg. Hackl Bündnis 90/Die Grünen: Das ist auch
ein Fehler!)

Schauen Sie in das Saarland, wo bei einem Volksentscheid
die Hälfte der Stimmberechtigten zustimmen muß.

Das ist ein deutlich höheres Quorum, als wir es in Baden-
Württemberg haben. In diesen Ländern wird von der dorti-
gen CDU-Opposition keine Änderung der Verfassung be-
gehrt. Warum nicht? Weil wir, die CDU, in allen Ländern
zur repräsentativen Demokratie stehen

(Beifall des Abg. Rech CDU)

und sie nur im Ausnahmefall um plebiszitäre Elemente er-
gänzen wollen.

Gerade in der heutigen Zeit, in der immer mehr durch
Stimmungen bewirkt wird als durch sachliche Auseinan-
dersetzung, wo Politik auch komplizierter geworden ist, ist
es notwendig, weiterhin Hürden einzubauen, damit Volks-
entscheide und Volksbegehren nur in wirklich grundsätzli-
chen Dingen, hinter denen eine breite Mehrheit steht,
durchgeführt werden.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU)

Aus diesen Gründen halten wir es für richtig und gut, was
in der baden-württembergischen Verfassung niedergelegt
ist. Wir sind froh, daß sich bei der Beratung der Landes-
verfassung in Baden-Württemberg diejenigen durchgesetzt
haben, die keine stärkere Ausgestaltung der Volksgesetz-
gebung wollten. In dieser Frage waren die baden-württem-
bergischen Verfassungsväter und -mütter weitschauender
als die bayerischen.

Nun sollte man beispielsweise auch einmal nach Hamburg
schauen, ein Land, in dem über einen Antrag der Grünen
diskutiert wurde, die Hürden für Volksbegehren abzusen-
ken. Dazu sagte der dortige SPD-Bürgermeister Ortwin
Runde:

Die Hürden für die Volksgesetzgebung weiter zu sen-
ken ist des Teufels.

(Aha-Rufe von der CDU)

Er meinte damit natürlich nicht unseren Ministerpräsiden-
ten.

Er sagte weiter, eine Volksabstimmung, bei der die Zustim-
mung einer kleinen Gruppe ausreiche, laufe auf eine Dikta-
tur des Einzelinteresses hinaus.

(Abg. Hackl Bündnis 90/Die Grünen: Das ist im-
mer so, wenn die Leute zu lange an der Regierung

sind!)

Soweit Herr Runde in Hamburg. Dem ist, glaube ich,
nichts hinzuzufügen. Der Mann hat recht.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU – Abg. Hackl
Bündnis 90/Die Grünen: Das ist genau durch die

Arroganz der Macht!)

Daß die SPD im baden-württembergischen Landtag den
Antrag stellt, den Minderheiten größeren Einfluß zu geben,
ist eigentlich nur damit zu erklären, daß sie von den 24
Jahren, in denen es diesen Verfassungsartikel gibt, 20 Jahre
in der Opposition war, daß sie bei allen sechs seitherigen
Landtagswahlen Stimmen verloren hat und daß auch keine
Aussicht besteht, daß sie in absehbarer Zeit in Baden-
Württemberg wieder an die Regierung kommt. Nur wer so
lange in der Minderheit ist, der will, daß man den Minder-
heiten größeren Einfluß einräumt.

(Abg. Weimer SPD: Herr Kollege, kennen Sie den
Satz?: Hochmut kommt vor dem Fall!)

Meine Damen und Herren, wir machen diese populisti-
schen Spielchen mit der Landesverfassung nicht mit. Wir
befinden uns damit in guter Gesellschaft mit den CDU-
Fraktionen der anderen Bundesländer

(Abg. König REP: Und mit uns!)

und auch mit den SPD-Landtagsfraktionen der Länder, in
denen die SPD Regierungsverantwortung trägt.

(Abg. Hackl Bündnis 90/Die Grünen: Schon seit
langen Jahren!)

Deshalb lehnen wir den Antrag Drucksache 12/2666 ab.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU)

Stellv. Präsident Weiser: Das Wort hat Herr Abg. Birzele.

(Abg. Haas CDU: Herr Birzele zieht den Antrag
jetzt zurück! – Gegenruf des Abg. Hackl Bünd-

nis 90/Die Grünen: Schlechter Witz!)

Abg. Birzele SPD: Herr Präsident, meine Damen und Her-
ren! Herr Kollege Herrmann, ich kann Ihnen bezüglich des
letzten Teils Ihrer Ausführungen nur raten, den Spruch zu
beherzigen: Hochmut kommt vor dem Fall.

(Abg. Haas CDU: Das gilt auch für Sie!)

Erinnern Sie sich vielleicht daran, daß Sie am 27. Septem-
ber 1998 das absolut schlechteste Wahlergebnis erreicht
haben, das die CDU in Baden-Württemberg je in der Ge-
schichte unseres Landes erzielt hat.
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(Beifall bei Abgeordneten der SPD – Abg. Haas
CDU: Nicht in Baden-Württemberg! – Abg. Herr-
mann CDU: Aber das war keine Landtagswahl,
Herr Kollege! – Zuruf des Abg. Rapp REP – Glok-

ke des Präsidenten)

Wenn Sie die Landtagswahlen nehmen, müssen Sie fest-
stellen, daß Sie seit 1972 bzw. seit 1976 einen kontinuierli-
chen Abstieg haben

(Abg. Haas CDU: Sie auch! – Abg. Herrmann
CDU: Mit einer Ausnahme bei der letzten Wahl!)

mit einer ganz kleinen Verbesserung bei der letzten Wahl,
aber weit unter den Zahlen, die Sie schon erreicht hatten.

(Abg. Herrmann CDU: Aber die SPD hat immer
verloren! – Abg. Haas CDU: 25-%-Partei!)

Meine Damen und Herren, wir wollen uns nunmehr ernst-
haft dem Thema zuwenden. Der Kollege Rech hat bei der
Ersten Beratung unseren früheren Kollegen Alfred Geisel
mit der Bemerkung zitiert, unsere Verfassung sei den ge-
sellschaftspolitischen Herausforderungen gewachsen. Er
hat ihn wohl mit der Absicht zitiert, den Eindruck zu er-
wecken, daß der Kollege Geisel eine Änderung der Verfas-
sung insoweit nicht wolle. Er hat offensichtlich die sehr
gute Rede des Kollegen Geisel nicht gelesen, deshalb lese
ich die entscheidende Passage vor:

(Abg. Haas CDU: Nein! Die ganze Rede vorle-
sen!)

Wir hätten es auch gerne gesehen, wenn als Äquivalent
zur verlängerten Wahlperiode eine stärkere Bürgerpar-
tizipation in unserer Verfassung hätte verankert wer-
den können,

(Sehr gut! und Beifall bei der SPD)

etwa durch die Absenkung der weit überhöhten Quo-
ren bei der Volksgesetzgebung. Leider ist bei unserem
Koalitionspartner dazu offensichtlich die Zeit noch
nicht reif.

Das nächste Mal, Herr Kollege Rech, sollten Sie also Re-
den ganz lesen und dann auch richtig zitieren.

(Abg. Nagel SPD: Das macht er immer so!)

Herr Innenminister Schäuble hat bei der Ersten Beratung
erklärt, das Problem sei nicht eine Verbesserung der Parti-
zipation der Bürger. Das Problem sei vielmehr – ich zitie-
re –, „daß notwendige Entscheidungen nicht getroffen wer-
den“.

Herr Innenminister Schäuble, Sie haben das Problem alter-
nativ gesehen. Sie hätten es richtigerweise kumulativ sehen
müssen. Denn die Landesregierung bietet ein unrühmliches
Beispiel dafür, daß Entscheidungen nicht getroffen werden.
Ich erinnere daran, daß der Landtag morgen nach Arti-
kel 53 Abs. 2 Satz 3 der Landesverfassung über die Zulas-
sung von Ausnahmen von dem Verbot, daß Mitglieder der
Regierung der Leitung oder dem Aufsichtsorgan eines auf
wirtschaftliche Betätigung gerichteten Unternehmens ange-
hören dürfen, hätte entscheiden sollen.

Dazu – so hat die Landesregierung erklärt – seien weitere
Entscheidungen erforderlich, und sie hat den Antrag zu-
rückgenommen. Das ist eigentlich kein Verhalten von be-
sonderer Entscheidungskraft. Das eigentlich Bedauerliche
dabei ist – –

(Abg. Herrmann CDU: Was hat das mit der Volks-
gesetzgebung zu tun?)

– Herr Herrmann, Sie müssen einem Gedanken auch etwas
länger folgen und nicht nur einen, sondern mehrere Sätze
in den Kopf bekommen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Es ging um die Frage, wo das Problem liegt. Das Bedauer-
liche ist, daß, obwohl der Landtag jetzt nicht entscheiden
soll, die von der Regierung bisher schon benannten Mit-
glieder in den neuen Gremien, jedenfalls teilweise, offen-
sichtlich tätig werden.

(Abg. Hehn CDU: Bleiben Sie doch beim Thema!)

Das ist nach unserer Auffassung ein glatter Verfassungs-
verstoß.

Interessant ist, daß der Ministerpräsident meint,

(Abg. Haas CDU: Und jetzt wollen Sie einen
Volksentscheid, oder was?)

daß die Mehrheit des Landtags bei der Entscheidung über
unseren Antrag die Auslegung der Verfassung verbindlich
festlege.

Stellv. Präsident Weiser: Herr Abg. Birzele, gestatten Sie
eine Zwischenfrage des Herrn Abg. Kiesswetter?

Abg. Birzele SPD: Bitte schön.

Abg. Kiesswetter FDP/DVP: Herr Kollege Birzele, erin-
nern Sie sich, daß ich Ihnen, als wir hier vor einem Jahr
über dieses Problem debattiert haben, eine Frage hinsicht-
lich Ihrer Bezüge für die Zeit, in der Sie Ihrer Tätigkeit
nicht nachgegangen sind, gestellt habe? Diese haben Sie
mir bis heute nicht beantwortet.

Abg. Birzele SPD: Das ist gar kein Thema von heute.

(Zurufe von der CDU)

Das Thema ist vielmehr, Herr Kollege Kiesswetter: Ist eine
Tätigkeit erst ab dem Zeitpunkt zulässig? Wenn die Lan-
desregierung nicht bereit ist, den von uns vertretenen Ver-
fassungsstandpunkt zu akzeptieren, werden wir dafür sor-
gen, daß diese Frage endgültig geklärt wird. Daraus erge-
ben sich dann unter Umständen weitere Konsequenzen,

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

übrigens auch, was die Zulässigkeit von Entscheidungen
betrifft, wenn Gremien nicht ordnungsgemäß zusammen-
gesetzt sind.

(Abg. Kiesswetter FDP/DVP: Die Vergütung!)

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es liegt nicht nur
von uns, sondern auch von den Grünen und von der Koali-
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tion aus CDU und FDP/DVP ein Gesetzentwurf zur Ände-
rung der Verfassung vor. Diese Verfassungsänderungen
bedürfen einer Zweidrittelmehrheit. Die Regierungskoaliti-
on kann die Verfassung also auch nicht allein ändern.

Unser Fraktionsvorsitzender hat deshalb zweimal an den
Ministerpräsidenten geschrieben und den Vorschlag ge-
macht, eine gemeinsame Arbeitsgruppe einzusetzen, um
auszuloten, für welche Bestimmungen wir insgesamt die
notwendige Zweidrittelmehrheit erzielen können.

(Abg. Haas CDU: Das ist doch Parlamentsange-
legenheit, keine Regierungsangelegenheit!)

Leider ist dazu bisher keine positive Antwort erfolgt.

(Zuruf des Abg. Haas CDU)

Erfreulich ist allerdings, daß durch die Regierungserklä-
rung heute das Signal besteht, daß die Verankerung des
Staatsziels Förderung des Sports und des Ehrenamts von
der CDU jetzt offensichtlich mitgetragen werden soll. Wir
hoffen, daß es hier zu einer positiven Entscheidung kommt.
Ich verweise noch einmal auf das einstimmige Votum des
baden-württembergischen Landesportverbands.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Hürden für
ein erfolgreiches Volksbegehren und einen erfolgreichen
Volksentscheid sind zu hoch. Ich habe das in der Vergan-
genheit mit einzelnen Zahlen nachgewiesen. Ich habe auch
darauf hingewiesen, daß bei unseren Quoren in Bayern
wichtige Verfassungsänderungen nicht zustande gekom-
men wären.

(Dem Redner wird das Ende der Redezeit ange-
zeigt.)

– Herr Präsident, ich komme gleich zum Ende.

Es würde keineswegs das Chaos ausbrechen, wie hier teil-
weise beschworen wurde. Denn auch Kollege Oettinger hat
darauf hingewiesen, daß in Bayern ein Volksbegehren an-
stehe und daraus sogar wir hier Konsequenzen ziehen müß-
ten.

Deshalb, meine Damen und Herren, stimmen Sie unserem
Gesetzentwurf zu. Wenn Sie es mit einer besseren Partizi-
pation der Bürger ernst meinen, senken Sie mit uns das
Quorum für die Zulässigkeit des Volksbegehrens auf 10 %

(Abg. Birk CDU: Ja wieso? Können Sie noch ein
paar Gründe nennen, wieso?)

und lassen Sie das demokratische Mehrheitsprinzip ohne
die zusätzliche Hürde eines Zustimmungsquorums gelten.

(Beifall bei der SPD und Abgeordneten des Bünd-
nisses 90/Die Grünen – Abg. Herrmann CDU: Re-
de voll am Thema vorbei! – Abg. Haas CDU: Bir-
zele hat nichts zu Hamburg, nichts zu Nordrhein-
Westfalen, nichts zum Saarland gesagt! Er ist den

Fragen ausgewichen!)

Stellv. Präsident Weiser: Das Wort hat Herr Abg. Hackl.

Abg. Hackl Bündnis 90/Die Grünen: Herr Präsident, mei-
ne Damen und Herren! „Wir brauchen einen Staat, der sei-
nen Bürgern etwas zutraut. Aus Betroffenen Beteiligte ma-
chen, eine aktive Bürgergesellschaft, das ist unser Leit-
bild.“ Derjenige, der diese Sätze heute morgen gesagt hat,
war Ministerpräsident Teufel. Wir können diese Sätze nur
unterschreiben. Wir meinen, daß der Gesetzentwurf der
SPD-Fraktion diesem Ziel dient, und wir hoffen, daß die
Parteien, die die Regierung tragen, diesem Gesetzentwurf
deswegen auch zustimmen werden.

(Abg. List CDU: Das täuscht!)

Der vorliegende Gesetzentwurf der SPD zur Änderung der
Landesverfassung begehrt die Erleichterung der in Baden-
Württemberg verfassungsmäßig möglichen Volksentschei-
de. Für das Zustandekommen eines Volksbegehrens soll in
Zukunft wie in Bayern ein Zehntel der wahlberechtigten
Stimmen ausreichend sein, das heißt nicht mehr 1,2 Millio-
nen wie heute, sondern „nur noch“ 720 000. Bei Volksent-
scheiden soll, auch wie in Bayern, die Mehrheit der gülti-
gen Stimmen entscheiden können, ohne irgendwelche Min-
destbeteiligungsklauseln. Wir unterstützen diesen Gesetz-
entwurf und halten ihn für eine behutsame Fortentwicklung
unserer Landesverfassung.

Meine Damen und Herren, wenn wir die Verfassung als
Rahmen und als Fundament unserer Demokratie ansehen,
müssen wir sie auch entsprechend ernst nehmen. Wenn wir
nach 25 Jahren feststellen, daß die Bestimmungen über
Volksbegehren und Volksentscheide so große Hürden ent-
halten, daß sie de facto nicht übersprungen werden können,
und wir dann nichts ändern, dann nehmen wir unsere Ver-
fassung nicht ernst. Ein Recht, das nur auf dem Papier
steht, trägt nicht dazu bei, die Identifikation der Bürgerin-
nen und Bürger mit unserer Verfassung und unserem Ge-
meinwesen zu stärken. Wer die Verfassung ernst nimmt
und sie als Fundament für die weitere Entwicklung unseres
Landes ansieht, muß also für die vorgeschlagene Änderung
sein.

Meine Damen und Herren, Politik – diesen Satz zitiert un-
ser Ministerpräsident gern – beginnt mit der Betrachtung
der Wirklichkeit. Es wäre schön, wenn diese Landesregie-
rung und die sie tragenden Fraktionen in diesem Punkt
nach diesem Satz handeln würden.

Zweitens meinen wir, daß ein Mehr an Bürgermitbestim-
mung auch dazu beitragen würde, die Politikverdrossenheit
in unserem Lande zurückzudrängen. Wir meinen, daß das
Gefühl, selbst etwas ändern zu können, ein Beitrag dazu
wäre, daß unsere Bürger ermutigt würden, sich an unserem
Gemeinwesen zu beteiligen.

Wir meinen auch, daß diese Verfassungsänderung gerade
in dieser Legislaturperiode besonders nötig ist. In der ver-
gangenen Legislaturperiode haben wir die Wahlperiode
von vier auf fünf Jahre verlängert. Damit haben wir zwar
die Arbeitsfähigkeit des Parlaments verbessert, aber nicht
die Mitwirkungsmöglichkeiten der Bürger. Die Bürger ha-
ben jetzt nur noch alle fünf Jahre die Möglichkeit, ihre
Meinung über die Politik in diesem Lande auszudrücken,
und nicht mehr wie früher alle vier Jahre. Wir meinen, dies



4538

Landtag von Baden-Württemberg – 12. Wahlperiode – 57. Sitzung – Mittwoch, 9. Dezember 1998

(Hackl)

könnte durch eine wirkungsvolle Volksgesetzgebung aus-
geglichen werden.

(Abg. Herrmann CDU: Das ist ja pure Theorie!)

– Das ist keine Theorie.

Letzter Punkt: Hier wird immer der Gegensatz zwischen
repräsentativer und direkter Demokratie bemüht. Ich mei-
ne, wenn man sich die Praxis anschaut und gerade nach
Bayern sieht, weiß man, daß dieser Gegensatz so nicht be-
steht.

(Abg. Herrmann CDU: Es gibt noch 14 andere
Bundesländer außer Bayern!)

Wir haben seit den fünfziger Jahren, Herr Herrmann, in
Bayern exakt sechs erfolgreiche Volksbegehren gehabt. Ich
denke, da kann man nicht davon reden, daß dort ein ande-
res System eingeführt worden sei, sondern man hat die re-
präsentative Demokratie nur klug um einige Elemente der
direkten Demokratie ergänzt. Wir meinen, daß dies ein
Weg wäre, unsere Demokratie etwas lebendiger zu ma-
chen. Wir stimmen deshalb für dieses Gesetz, für eine le-
bendige Demokratie mündiger Bürgerinnen und Bürger.

Vielen Dank.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen und bei Ab-
geordneten der SPD)

Stellv. Präsident Weiser: Das Wort hat Herr Abg. Kluck.

(Abg. Birzele SPD zu Abg. Kluck FDP/DVP: Ver-
gessen Sie nicht, daß Herr Döring dafür war!)

Abg. Kluck  FDP/DVP: Das ist er immer noch.

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich verstehe
nicht, warum die Hürde denn angeblich so hoch sein soll,
Herr Kollege Birzele und Herr Kollege Hackl.

(Abg. Hackl Bündnis 90/Die Grünen: Herr Kluck,
Sie verstehen viel nicht!)

1,2 Millionen Unterschriften bräuchten wir. Bei der Volks-
abstimmung müßten 2,4 Millionen Menschen ein solches
Begehren mit Ja unterstützen. Die SPD hat im Bundestags-
wahlkampf 2,1 Millionen Zweitstimmen gehabt, die Grü-
nen haben 550 000 Zweitstimmen gehabt. Das ist also doch
gar kein Problem. Wenn Sie irgend etwas durchsetzen wol-
len, dann mobilisieren Sie diese wieder, und dann wird Ih-
nen das gelingen.

(Abg. Birzele SPD: Andere Auffassung als Dr.
Döring!)

Sie sehen doch daran schon, daß es falsch ist, zu behaup-
ten, daß ein Volksbegehren grundsätzlich nicht erfüllbar
sei.

(Abg. Hackl Bündnis 90/Die Grünen: Das ist doch
Äpfel mit Birnen verglichen!)

Zu dem, was Sie über meinen Parteifreund und Landesvor-
sitzenden Dr. Walter Döring sagen, kann ich Ihnen erwi-
dern:

(Abg. Birzele SPD: Mit Respekt sagen! – Abg.
Hackl Bündnis 90/Die Grünen: Der kann sich gar

nicht wehren!)

Der Mann hat ja recht, und genau wie die FDP/DVP-Frak-
tion ist er noch immer dieser Meinung. Wir haben doch
überhaupt nichts dagegen, das Quorum zu senken,

(Abg. Birzele SPD: Sehr gut! – Abg. Weimer SPD:
Dann könnt ihr ja zustimmen!)

also von einem Drittel der Stimmberechtigten – wir haben
dazu einmal einen Gesetzentwurf eingebracht – auf ein
Viertel herunterzugehen. Darüber können wir gern spre-
chen.

(Abg. Weimer SPD: Also! – Abg. Hackl Bünd-
nis 90/Die Grünen: Stellen Sie einen Änderungs-

antrag!)

Das ist nach wie vor unsere Meinung. Aber Sie wollen
doch das Quorum insgesamt und überhaupt abschaffen.

(Abg. Birzele SPD: Das Zustimmungsquorum!)

Jetzt will ich Ihnen einmal sagen, wozu das in Bayern ge-
führt hat. Dort haben 27 % der Bevölkerung, eine Minder-
heit von 27 % der Wahlberechtigten, sogar ein Verfas-
sungsorgan, nämlich den Senat, abschaffen können. Wis-
sen Sie: Irgendwo hört das dann doch auf. Das hat doch
mit Demokratie – die ja bedeutet, daß dort Mehrheitsent-
scheidungen gelten – nichts mehr zu tun.

(Abg. Pfister FDP/DVP: Diktatur der Minderheit!
– Abg. Birzele SPD: Das war doch eine Mehrheits-
entscheidung! – Abg. Hackl Bündnis 90/Die Grü-

nen meldet sich zu einer Zwischenfrage.)

Stellv. Präsident Weiser: Herr Abgeordneter, gestatten
Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abg. Hackl?

Abg. Kluck  FDP/DVP: Wir haben doch in vielen Fällen,
beispielsweise bei den Bürgerbegehren und Bürgeranträgen
auf kommunaler Ebene, mit Recht Ausschlußdinge, über
die nicht abgestimmt werden darf. In Bayern führte das
zum Beispiel zu dem Fall von Feldafing, wo die Leute sa-
gen: „Ich will meine Ruhe haben und nicht irgendein blö-
des Museum, zu dem die Besucher mit 8 000 Autos durch
den Ort kämen, um die Kunst dort anzuschauen.“ Oder wir
haben das Problem wie in München,

(Abg. Birzele SPD: Das ist jetzt aber nicht das
Volksbegehren auf Landesebene!)

wo jetzt notwendiger Wohnungsbau verhindert wird, weil
dort vier Bonzen wohnen, die ein solches Begehren dage-
gen durchsetzen.

(Abg. Göschel SPD: Das ist doch etwas ganz ande-
res!)

Bitte schön.

Abg. Hackl Bündnis 90/Die Grünen: Herr Kluck, sehen
Sie in dem – –

Abg. Kluck  FDP/DVP: Stehen Sie auf. So höre ich das
nicht; das dröhnt so.
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Abg. Hackl Bündnis 90/Die Grünen: Herr Kluck, sehen
Sie im Wahlergebnis in Stuttgart, bei dem exakt 27 % der
Wahlberechtigten einen Oberbürgermeister gewählt haben,
auch eine Diktatur der Minderheit über die Mehrheit, oder
akzeptieren Sie das als Mehrheitsentscheidung in einem
Wahlgang? Wären Sie dann nicht auch bereit, eine Mehr-
heitsentscheidung in einem Abstimmungsprozeß zu akzep-
tieren?

Abg. Kluck  FDP/DVP: Lassen Sie sich doch einmal von
Ihrem Kollegen Schäfer den Unterschied zwischen Birnen
und Äpfeln erklären.

(Heiterkeit und Beifall bei Abgeordneten der FDP/
DVP und der CDU)

Sie neigen immer dazu, das durcheinanderzubringen und
miteinander zu vergleichen. Das sind wirklich zwei Paar
Stiefel.

Jetzt will ich Ihnen sagen: Die Tatsache, daß wir in Baden-
Württemberg bisher mit Ausnahme der „indirekten Pfingst-
montagsgeschichte“ – Herr Kollege Herrmann hat es schon
gesagt –, wo die Politik dann reagiert hat, kein erfolgrei-
ches Volksbegehren gehabt haben, liegt doch nicht an den
Quoren und nicht an Hürden, sondern daran, daß einfach
das Bedürfnis nicht so groß war, eine solche Sache hier un-
bedingt auf den Weg zu bringen.

(Abg. Birzele SPD: Aber vergessen Sie nicht, daß
Sie 30 Jahre in der Opposition waren! Das haben

Sie bei der ersten Lesung schon vergessen!)

– Nein, wir haben da überhaupt nichts vergessen. Wissen
Sie: In zehn Jahren großer Koalition und in 20 Jahren
CDU-Alleinherrschaft ist in diesem Lande sicherlich viel
Mist gebaut worden.

(Oh-Rufe von der CDU)

Aber jetzt sind wir ja dabei, das Stück für Stück wegzuräu-
men,

(Beifall bei Abgeordneten der FDP/DVP – Abg.
Pfister FDP/DVP: Sehr gut, Herr Kluck!)

und damit machen wir Volksbegehren noch überflüssiger,
als sie schon vorher waren.

(Unruhe)

Ich sage Ihnen noch einmal: Wir stehen zu diesen Formen
der direkten Demokratie. Wir meinen, daß man das Quo-
rum senken kann. Wir sind nur der Meinung, daß man es
nicht abschaffen darf;

(Abg. Pfister FDP/DVP: Sehr gut!)

denn das wäre ein Schlag gegen die Demokratie.

(Beifall bei der FDP/DVP – Abg. Weimer SPD:
Ein Anschlag auf die Demokratie!)

Stellv. Präsident Weiser: Das Wort hat Herr Abg. Wil-
helm.

Abg. Wilhelm REP: Herr Präsident, meine Damen und
Herren! Bei der jetzigen Zweiten Beratung des Gesetzent-
wurfes, nachdem über ihn auch im Ausschuß diskutiert
wurde,

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

sind die Argumente weitestgehend ausgetauscht. Es wurde
viel gesprochen und sogar einiges gesagt, aber letztendlich
reduziert es sich doch auf die Frage: Will man einen
Volksentscheid, oder will man ihn nicht? Die sogenannten
Sozialdemokraten wollen ihn offensichtlich.

(Zuruf von den Republikanern: Die Sozis!)

Warum soll nicht auch einmal etwas Vernünftiges aus die-
ser Ecke kommen? Man erschrickt zwar zuerst, aber dann
freut man sich um so mehr. Die andere Seite will aber ei-
nen Volksentscheid offensichtlich nicht.

Wenn man einen Volksentscheid will, dann muß man ihn
auch möglich machen. Dann geht es einfach nicht, die
Quoren zu hoch festzulegen, so daß sie keiner mehr er-
reicht, auch wenn er sich noch so streckt.

(Beifall bei den Republikanern)

Das aber, was die SPD jetzt macht, ist eben nichts anderes,
als die Meßlatte nur um einige Millimeter zu senken, so
daß man sie nicht erreicht, selbst wenn man sich auf die
Zehenspitzen stellt. Das geht uns nicht weit genug, und aus
diesem Grunde werden wir uns bei der Abstimmung auch
mehrheitlich enthalten.

Wer den Volksentscheid nicht will, wäre besser beraten,
das auch klipp und klar und deutlich zu sagen und ihn nicht
unmöglich zu machen, indem man unzählige Quoren ein-
führt. Dann sagen Sie doch: Sie wollen das nicht, Sie hal-
ten den Bürger nicht für mündig genug, Sie halten es dann
mit der Regierung Kohl, die 16 Jahre unter dem Motto re-
giert hat: „Ich, Helmut von Gottes Gnaden, weiß ganz ge-
nau, was gut für euch ist, und ihr habt zu schweigen.“

Herr Kollege Herrmann hat es indirekt auch gesagt: Ein
Volksentscheid solle in Ausnahmefällen und nur in grund-
sätzlichen Dingen möglich sein. Ja, Herr Kollege Herr-
mann, da muß ich Sie fragen: Halten Sie die Abschaffung
der D-Mark nicht für grundsätzlich?

Der Pfingstmontag ist ins Spiel gebracht worden. Sie las-
sen unsere Bürger darüber abstimmen, ob sie den Pfingst-
montag als Feiertag haben wollen oder nicht, aber wenn es
um die Abschaffung der D-Mark geht, dann regieren Sie
selbstherrlich und allein. Lassen Sie den deutschen Bürger
entscheiden, ob er seine Währung behalten will oder nicht!

(Beifall bei den Republikanern – Abg. Herrmann
CDU: Das ist doch aber Bundesrecht! Das können
wir in Baden-Württemberg doch nicht verändern!)

– Das ist selbstverständlich auch mir bekannt, Herr Herr-
mann. Es geht hier grundsätzlich um Volksentscheide oder
um Bürgerentscheide.

Was ich hier zum Ausdruck bringen will, ist ganz deutlich:
Sie wollen es nicht, weder auf kommunaler Ebene noch auf
der Ebene des Landes oder des Bundes.
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(Wilhelm)

Wir hätten diesem Gesetzentwurf gern zugestimmt, aber da
er uns nicht weit genug geht und wir uns des Eindrucks
nicht erwehren können, daß hier nur – wenn überhaupt –
Kosmetik betrieben wird, werden wir uns bei der Abstim-
mung der Stimme enthalten.

Danke.

(Beifall bei den Republikanern)

Stellv. Präsident Weiser: Das Wort hat der Herr Innenmi-
nister.

Innenminister Dr. Schäuble: Herr Präsident, meine Da-
men und Herren, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Herr
Bürgermeister, ich hatte den Eindruck, als ich jetzt die De-
batte verfolgte: Es ist nicht schlecht, daß sich die heutige
Plenarsitzung so langsam dem Ende zuneigt.

(Beifall des Abg. Kiel FDP/DVP)

Ich bin auch nicht in der Lage, dem, was ich bei der Ersten
Beratung gesagt habe, heute neue Argumente hinzuzufü-
gen. Ich könnte jetzt hoffen, daß vielleicht das, was ich bei
der Ersten Beratung gesagt habe, zum Teil wieder in Ver-
gessenheit geraten ist, und deshalb alles noch einmal vor-
tragen, aber ich will mich kurz fassen und noch einmal die
aus meiner Überzeugung wesentlichen Gesichtspunkte an-
führen.

Der erste Punkt ist folgender: Wenn Sie vorschlagen, das
Zustimmungsquorum abzuschaffen, dann ist das meines
Erachtens, meine Damen und Herren von der SPD-Frakti-
on, ein ganz falscher Weg. Damit würden Sie Tür und Tor
öffnen, damit Minderheiten bei uns in der Landespolitik
dominieren können, und das ist nach meinem Verständnis
mit unserem Demokratieprinzip nicht vereinbar.

(Beifall bei der CDU und Abgeordneten der FDP/
DVP)

Im übrigen werbe ich nachdrücklich darum, die repräsenta-
tive Demokratie zu stärken und nicht zu schwächen.

(Beifall des Ministers Dr. Repnik)

Die Fragen, die heute in der Politik entschieden werden
müssen, werden immer komplizierter und komplexer, und
viele Mitbürgerinnen und Mitbürger sind bei allem Interes-
se, sofern es an der Politik überhaupt gegeben ist, auch aus
zeitlichen Gründen gar nicht mehr in der Lage, sich mit
diesen komplexen Fragen in dem notwendigen zeitlichen
Umfang zu befassen. Dies ist ein ganz entscheidender
Grund dafür, daß wir die repräsentative Demokratie stär-
ken müssen.

Im übrigen: Wenn Sie den anderen Weg gingen, würde
dem Populismus noch stärker, als das heute beklagenswer-
terweise schon der Fall ist, Tür und Tor geöffnet werden.

Hinzu kommt – ein Gesichtspunkt, den Herr Birzele vorhin
mich zitierend schon erwähnt hat; ich will das noch einmal
wiederholen –: Wir müssen in unserem Staat daran arbei-
ten, daß Entscheidungen, die notwendig sind, schneller zu-
stande kommen, als das heute der Fall ist. Also alles, was
die Entscheidungskraft stärkt, geht in die richtige Richtung,

und alles, was die Entscheidungskraft schwächt, geht in die
falsche Richtung. Wir haben das Problem, daß viele not-
wendige Entscheidungen aus welchen Gründen auch im-
mer viel zu lange vor sich hergeschoben werden.

Ich will auch auf folgendes aufmerksam machen: Nach
meiner Überzeugung krankt vieles auch in unserer Politik
daran, daß diejenigen, die die Verantwortung tragen, oft-
mals gar nicht die Macht dazu haben, ihrer Verantwortung
gerecht zu werden. Auch dies sollte bei der Diskussion be-
rücksichtigt werden.

Wenn Sie uns immer wieder Bayern als Beispiel vorhalten,
dann sage ich ganz deutlich: Ich halte die Überlegung des
bayerischen Ministerpräsidenten, eine Volksabstimmung
zum Thema doppelte Staatsangehörigkeit durchzuführen,
für falsch. Dies zeigt nämlich genau: Diejenigen Themen,
bei denen es der einen Seite paßt, würde sie sich herauspik-
ken, die andere Seite dann die entsprechenden anderen
Themen. Das ist ein Beispiel dafür, wie man es nicht ma-
chen soll.

(Zuruf des Abg. Hackl Bündnis 90/Die Grünen)

Bei dem Thema, über das wir heute sprechen, nämlich Par-
tizipation, ist Bayern kein Vorbild für Baden-Württemberg.

(Beifall des Abg. Kiesswetter FDP/DVP)

Deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, bitte ich
ganz herzlich darum, den Gesetzentwurf der Fraktion der
SPD auch in der Zweiten Beratung klar abzulehnen.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP – Abg.
Birzele SPD: Zur Geschäftsordnung!)

Stellv. Präsident Weiser: Meine Damen und Herren!

(Abg. Birzele SPD: Zur Geschäftsordnung!)

– Bitte?

(Abg. Birzele SPD: Zur Geschäftsordnung!)

Bitte, zur Geschäftsordnung.

Abg. Birzele SPD: Herr Präsident, ich beantrage, über Ar-
tikel 1 Nr. 1 gesondert abzustimmen, da die FDP/DVP an-
gekündigt hat, bei einer Senkung der Quoren mitzuma-
chen. Dort wird begehrt, das Eingangsquorum von einem
Sechstel auf ein Zehntel zu senken.

(Abg. Pfister FDP/DVP: Dieses Quorum paßt uns
nicht, Herr Birzele! Das ist das falsche Quorum! –

Unruhe)

Stellv. Präsident Weiser: Meine Damen und Herren, wir
kommen in der Zweiten Beratung zur A b s t i m m u n g.
Sie haben den Antrag gehört, über Artikel 1 Nr. 1 getrennt
abzustimmen. Wer Artikel 1 Nr. 1 zustimmt, den bitte ich
um das Handzeichen. –

(Lebhafte Unruhe bei der SPD)

Vielen Dank. Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? –
Artikel 1 Nr. 1 ist abgelehnt.

(Große Unruhe)
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(Stellv. Präsident Weiser)

Ich darf darauf hinweisen, daß der Ständige Ausschuß die
Ablehnung des Gesetzentwurfs Drucksache 12/2666 emp-
fiehlt. Sie sind damit einverstanden, daß wir im übrigen
über den Gesetzentwurf im ganzen abstimmen. – Dies ist
der Fall.

Wer dem Gesetzentwurf der Fraktion der SPD, Drucksache
12/2666, zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzei-
chen. – Danke. Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? –
Bei einigen Stimmenthaltungen ist der Gesetzentwurf
mehrheitlich abgelehnt.

Da der Gesetzentwurf in Zweiter Beratung abgelehnt ist,
findet nach § 45 Abs. 6 der Geschäftsordnung keine weite-
re Beratung statt.
Wir sind damit am Ende der heutigen Tagesordnung.
Ich darf mitteilen, daß die nächste Sitzung morgen, Don-
nerstag, 10. Dezember, 9.30 Uhr stattfindet. Die Tagesord-
nung ist Ihnen bekannt.

Ich darf hiermit die heutige Sitzung schließen und Ihnen
noch einen schönen Abend wünschen.
Ich bedanke mich bei Ihnen.

Schluß: 17.44 Uhr



4542

Landtag von Baden-Württemberg – 12. Wahlperiode – 57. Sitzung – Mittwoch, 9. Dezember 1998

Vorschlag
der Fraktion der CDU

Umbesetzungen in verschiedenen Ausschüssen und Gremien

Ausschuß/Gremium Funktion scheidet aus tritt ein

Präsidium stellvertretendes Mitglied Stächele Herrmann

Wahlprüfungsausschuß ordentliches Mitglied Stächele Hans-Michael Bender

Gremium nach Artikel 10 GG ordentliches Mitglied Zimmermann Rech

Oberrheinrat Stächele Ruder

Verwaltungsrat des ordentliches Mitglied Mappus Zimmermann

Badischen Staatstheaters stellvertretendes Mitglied Zimmermann Wieser

09.12.98

Günther H. Oettinger und Fraktion

Anlage 1

Vorschlag
der Fraktion der FDP/DVP

Umbesetzung im Petitionsausschuß

Ausschuß Funktion scheidet aus tritt ein

Petitionsausschuß ordentliches Mitglied Beate Fauser Veigel

stellvertretendes Mitglied Veigel Beate Fauser

09.12.98

Ernst Pfister und Fraktion

Anlage 2



I

Landtag von Baden-Württemberg

Plenarprotokoll 12 / 46

  02.04.98

Stuttgart, Donnerstag, 2. April 1998 • Haus des Landtags

Beginn: 9.34 Uhr Schluß: 18.03 Uhr

46. Sitzung 12. Wahlperiode

I N H A LT

Eröffnung – Mitteilungen des Präsidenten . . . . . . . . . . 3597

1. a) Antrag der Fraktion Die Republikaner und
Stellungnahme des Innenministeriums – Fest-
nahmen/Gewahrsamnahmen anläßlich Ca-
stor-Demonstration in Baden-Württemberg
 – Drucksache 12/1423

b) Antrag der Fraktion Die Republikaner und
Stellungnahme des Innenministeriums –
Linksextreme in Antiatomgruppierungen –
Drucksache 12/1037 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3597

Abg. Dr. Schlierer REP . . . . . . . . . . . . . 3597, 3604
Abg. Rech CDU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3598
Abg. Drexler SPD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3600
Abg. Kretschmann Bündnis 90/Die Grünen . . 3602
Abg. Kluck FDP/DVP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3603
Minister Dr. Schäuble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3606

Beschluß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3607

2. Aktuelle Debatte – Agenda 2000 – Glücks- oder
Sündenfall für die Landwirtschaft in Baden-
Württemberg  – beantragt von der Fraktion der
CDU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3607

Abg. Reddemann CDU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3607
Abg. Dr. Caroli SPD . . . . . . . . . . . . . . . . . 3607, 3614
Abg. Dr. Schäfer Bündnis 90/Die Grünen 3608, 3615
Abg. Drautz FDP/DVP . . . . . . . . . . . . . . . 3610, 3617
Abg. Dagenbach REP . . . . . . . . . . . . . . . . 3611, 3617
Abg. Hauk CDU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3611
Ministerin Gerdi Staiblin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3618

3. Antrag der Fraktion der SPD und Stellungnahme
des Innenministeriums – Kommunalwahltermin
1999 – Drucksache 12/2236 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3620

Abg. Birzele SPD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3620, 3626
Abg. Haasis CDU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3621
Abg. Jacobi Bündnis 90/Die Grünen . . . . . . . . . . 3623
Abg. Veigel FDP/DVP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3624
Abg. König REP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3625
Minister Dr. Schäuble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3626

Beschluß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3628

4. a) Antrag der Fraktion der SPD und Stellungnah-
me des Sozialministeriums – Suchtpolitik in
Baden-Württemberg: Neue Ansätze statt
Rückschritt, Stagnation und vielen folgenlo-
sen Ankündigungen – Drucksache 12/1949

b) Antrag der Fraktion der SPD und Stellungnah-
me des Sozialministeriums – Aktuelle Ten-
denzen in der Suchtpolitik: Gefährdung von
Therapie und Prävention – Drucksache
12/1223 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3629

Abg. Dr. Walter Müller SPD . . . . . . . . 3630, 3640
Abg. Ingrid Blank CDU . . . . . . . . . . . . . . . . . 3631
Abg. Birgitt Bender Bündnis 90/Die Grü-
nen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3632, 3636
Abg. Dr. Glück FDP/DVP . . . . . . . . . . . . . . . 3633
Abg. Dr. Schlierer REP . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3634
Abg. Dr. Repnik CDU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3636
Staatssekretärin Johanna Lichy . . . . . . . . . . . . 3637

Beschluß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3642
Abg. Dr. Glück FDP/DVP (zur Abstim-
mung) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3642



I I

Landtag von Baden-Württemberg – 12. Wahlperiode – 46. Sitzung – Donnerstag, 2. April 1998

5. Fragestunde – Drucksache 12/2667

Mündliche Anfrage des Abg. Wolfram Krisch
REP – Kosten fragwürdiger Entscheidungen
im Sorgerecht für Kinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3628

Abg. Krisch REP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3628, 3629
Minister Dr. Ulrich Goll . . . . . . . . . . . . . . 3628, 3629

6. Zweite Beratung des Gesetzentwurfs der Landes-
regierung – Gesetz zur Änderung des Gesetzes
über die juristischen Staatsprüfungen und den
juristischen Vorbereitungsdienst – Drucksache
12/2515
Beschlußempfehlung und Bericht des Ständigen
Ausschusses – Drucksache 12/2669 . . . . . . . . . . . . 3642

Anträge Drucksachen 12/2701 und 12/2703
Abg. Hans-Michael Bender CDU . . . . . . . . . . . . 3642
Abg. Heiler SPD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3643
Abg. Oelmayer Bündnis 90/Die Grünen . . . . . . . 3644
Abg. Kiesswetter FDP/DVP . . . . . . . . . . . . . . . . 3645
Abg. Käs REP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3647
Minister Dr. Ulrich Goll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3647

Beschluß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3650

7. Erste Beratung des Gesetzentwurfs der Frakti-
on der SPD – Gesetz zur Änderung kommu-
nalrechtlicher Vorschriften  – Drucksache
12/2686 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3651

Abg. Redling SPD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3651
Abg. List CDU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3652
Abg. Hackl Bündnis 90/Die Grünen . . . . . . . . . . 3654
Abg. Veigel FDP/DVP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3656
Abg. König REP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3658
Minister Dr. Schäuble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3659

Beschluß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3661

8. a) Antrag der Fraktion Die Republikaner und
Stellungnahme des Sozialministeriums – Ko-
sten-Nutzen-Analyse bei Kuren und Rehabi-
litationsmaßnahmen – Drucksache 12/522

b) Antrag der Fraktion der SPD und Stellungnah-
me des Sozialministeriums – Aktuelle Situati-
on der Vorsorge- und Rehabilitationsklini-
ken und der Kur- und Heilbäder in Baden-
Württemberg  – Drucksache 12/1048

c) Große Anfrage der Fraktion der FDP/DVP mit
der Antwort der Landesregierung – Situation
und Zukunftsperspektiven des Fremdenver-
kehrs und der Kur- und Heilbäder in Ba-
den-Württemberg – Drucksache 12/1173

d) Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
und Stellungnahme des Wirtschaftsministeri-
ums – Finanzielle Förderung des Tourismus
in Baden-Württemberg – Drucksache
12/2169 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3661

Abg. Krisch REP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3661
Abg. Dr. Walter Müller SPD . . . . . . . . . . . . . 3662

Abg. Drautz FDP/DVP . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3665
Abg. Annemie Renz Bündnis 90/Die Grünen 3666
Abg. Dr. Gisela Meister-Scheufelen CDU . . . 3668
Abg. Dr. Noll FDP/DVP . . . . . . . . . . . . . . . . . 3670
Staatssekretärin Johanna Lichy . . . . . . . . . . . . 3671
Abg. Brechtken SPD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3674
Abg. Walter Bündnis 90/Die Grünen . . . . . . . 3674
Abg. Schonath REP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3675
Abg. Tölg CDU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3676
Staatssekretär Dr. Mehrländer . . . . . . . . . . . . . 3677

Beschluß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3678

9. a) Beschlußempfehlung und Bericht des Finanz-
ausschusses zu dem Antrag des Finanzministe-
riums vom 19. Februar 1998 – Veräußerung
des landeseigenen Grundstücks Böheimstra-
ße 59 in Stuttgart – Drucksachen 12/2540,
12/2647

b) Beschlußempfehlung und Bericht des Finanz-
ausschusses zu dem Antrag des Finanzministe-
riums vom 20. Februar 1998 – Veräußerung
des landeseigenen Anwesens Bischofstraße
70 in Calw („Badischer Hof“) an die Stadt
Calw – Drucksachen 12/2541, 12/2648

c) Beschlußempfehlung und Bericht des Finanz-
ausschusses zu dem Antrag des Finanzministe-
riums vom 5. März 1998 – Veräußerung des
landeseigenen Bosch-Areals zwischen Breit-
scheid-, Seiden- und Forststraße in Stuttgart
– Drucksachen 12/2546, 12/2649 . . . . . . . . . . . . 3678

Beschluß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3678

10. Beschlußempfehlung und Bericht des Ausschus-
ses für Umwelt und Verkehr zu der Mitteilung der
Landesregierung vom 21. August 1997 – Bericht
der Landesregierung zu einem Beschluß des
Landtags; hier: Getränkeverpackungen:
Mehrwegquote generell und speziell beim Bier
– Drucksachen 12/1899, 12/2580 . . . . . . . . . . . . . . 3678

Beschluß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3678

11. Beschlußempfehlungen und Berichte des Petiti-
onsausschusses zu verschiedenen Eingaben –
Drucksachen 12/2646, 12/2673, 12/2674,
12/2675, 12/2676, 12/2677 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3678

Beschluß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3678

12. Beschlußempfehlungen und Berichte der Fach-
ausschüsse zu Anträgen von Fraktionen und von
Abgeordneten – Drucksache 12/2611 . . . . . . . . . . . 3679

Beschluß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3679

13. Kleine Anfragen – Drucksachen 12/2505,
12/2547, 2/2559, 12/2565, 12/2566 . . . . . . . . . . . . 3679

Nächste Sitzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3679



3597

Landtag von Baden-Württemberg – 12. Wahlperiode – 46. Sitzung – Donnerstag, 2. April 1998

Protokoll

über die 46. Sitzung vom 2. April 1998

Beginn: 9.34 Uhr

Präsident Straub: Meine Damen und Herren! Ich eröffne
die 46. Sitzung des 12. Landtags von Baden-Württemberg
und begrüße Sie.

U r l a u b  für heute habe ich Herrn Sozialminister
Dr. Vetter erteilt.

D i e n s t l i c h  v e r h i n d e r t  sind der Herr Mini-
sterpräsident und Herr Staatssekretär Wabro.

Wir treten in die Tagesordnung ein.

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf:

a) Antrag der Fraktion Die Republikaner und Stellung-
nahme des Innenministeriums – Festnahmen/Ge-
wahrsamnahmen anläßlich Castor-Demonstration in
Baden-Württemberg – Drucksache 12/1423

b) Antrag der Fraktion Die Republikaner und Stellung-
nahme des Innenministeriums – Linksextreme in An-
tiatomgruppierungen – Drucksache 12/1037

Das Präsidium hat folgende Redezeiten festgelegt: für die
Begründung der Anträge 5 Minuten und für die Ausspra-
che über die Anträge unter den Buchstaben a und b 5 Mi-
nuten je Fraktion, wobei gestaffelte Redezeiten gelten.

Das Wort zur Begründung der Anträge erteile ich Herrn
Abg. Dr. Schlierer.

Abg. Dr. Schlierer REP: Herr Präsident, meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Erlauben Sie mir eine Vorbe-
merkung. Auch bei diesen Drucksachen geht es um Vor-
gänge, die bereits ein Jahr zurückliegen. Gleichwohl haben
sie durch Ereignisse in den letzten Wochen wieder Aktuali-
tät erlangt. Ich glaube daher, daß es Anlaß genug gibt, über
die Vorgänge im Zusammenhang mit Castor-Transporten
auch hier im Land Baden-Württemberg zu sprechen.

(Abg. Deuschle REP: Sehr richtig!)

Ich will vorweg etwas klarstellen. Es kann heute nicht dar-
um gehen, über das atomare Entsorgungskonzept in der
Bundesrepublik zu diskutieren.

(Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Interessant! –
Abg. Drexler SPD: Sehr wohl!)

– Ich kann mir vorstellen, Herr Kuhn, daß Sie da nachher
gern ablenken wollen. Aber ich sage Ihnen gleich: Heute
geht es um einen Punkt.

(Zuruf von der SPD: Davon haben Sie keine Ah-
nung!)

Es geht ausschließlich um die Frage, welche Rolle die un-
ter der Tarnbezeichnung „ziviler Ungehorsam“ laufenden,
strategisch geplanten, wiederkehrenden Rechtsbrüche in
unserer Gesellschaft haben.

(Beifall bei den Republikanern)

Das ist der entscheidende Punkt.

Castor-Transporte gibt es schon lange. Interessanterweise
waren sie bis 1994 problemlos, und erst nachdem die Ca-
stor-Transporte zu Zielobjekten einer Antiatomkraftbewe-
gung wurden, die nicht nur den Transport abgebrannter
Kernbrennstäbe verhindern, sondern auf diese Art und
Weise Betriebsunterbrechungen und Stillegungen bei
Atomkraftwerken erzwingen will,

(Zuruf vom Bündnis 90/Die Grünen: Quatsch!)

gibt es hier eine gezielte, jährlich wiederkehrende Kampa-
gne gegen unseren Rechtsstaat. Das muß klar und deutlich
beim Namen genannt werden.

(Beifall bei den Republikanern)

Diese jährlich wiederkehrenden Szenarien zwischen Nek-
karwestheim und Walheim haben in diesem Jahr einen
neuen Akzent bekommen – nach dem Motto: Hier spielt
sich ein sportlicher Wettkampf ab. Wer ist schneller – die
Polizei oder die AKW-Bewegung? Wer ist cleverer? Wer
ist kreativer?

Aber man darf bei diesen Überlegungen nicht vergessen,
daß es im letzten Jahr beim Transport nach Gorleben noch
über 100 verletzte Beamte gab. Es wird dabei auch schnell
übersehen, daß es nicht nur um den Erfindungsreichtum
von Polizeistäben oder Atomkraftgegnern geht, meine Da-
men und Herren, sondern vor allem um die gezielte Außer-
kraftsetzung unserer Rechtsordnung durch Linksextremi-
sten und deren parlamentarische Bündnisgenossen und
Sympathisanten.

(Beifall bei den Republikanern)

Was das heißt, zeigen die Stellungnahmen der Landesre-
gierung zu unseren Berichtsanträgen in anschaulichen Zah-
len. Dazu gehören die Straftaten dieser Atomkraftgegner,
dazu gehören Anschläge auf Bahneinrichtungen, aber dazu
gehört auch ein enormer Sicherungsaufwand, den dieser
Staat inzwischen betreiben muß. Man muß sich einmal die
Zahlen vor Augen führen: 1994 waren es noch 1 000 Be-
amte; das Ganze kostete 2,5 Millionen DM. Das steigerte
sich dann in den Jahren 1995 bis 1998 auf 15 000, auf
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19 000 und inzwischen auf 30 000 Beamte. Der Kostenauf-
wand wird inzwischen auf etwa 100 Millionen DM pro
Transport geschätzt.

Ich frage einmal diese Runde, ob diejenigen, die sich gerne
als soziale Demokraten bezeichnen, es für gut halten, wenn
sie das dem Steuerzahler aufbürden. Dazu hätten wir gerne
einmal eine Antwort.

(Beifall bei den Republikanern)

Schließlich, meine Damen und Herren, soll nicht uner-
wähnt bleiben, daß es im Zusammenhang mit dem Trans-
port in diesem Jahr auch den Tod eines BGS-Beamten ge-
geben hat. Ich will dazu aus den „Badischen Neuesten
Nachrichten“ vom 21. März 1998 zitieren, die zutreffend
feststellen:

Der junge Grenzschutzbeamte könnte noch leben,
wenn die Kernkraftgegner nicht durch Überdehnung
ihres Demonstrationsrechts eine totale Überwachung
der Schienenwege notwendig gemacht hätten.

(Abg. Deuschle REP: Sehr richtig!)

Auch die immensen Kosten der Transportsicherung
wurden von den Demonstranten zum Schaden der All-
gemeinheit bewußt in Kauf genommen. Deshalb gibt
auch der jüngste Castor-Transport Anlaß zu der Fest-
stellung: Politik wird in einer Demokratie mit dem
Stimmzettel gemacht, nicht durch den Druck der Stra-
ße.

(Beifall bei den Republikanern)

Ich kann dem nur zustimmen.

Vor diesem Hintergrund frage ich dann, wie beispielsweise
noch die Aussage der Hamburger Spitzengrünen vom letz-
ten Jahr zu werten ist. Damals hat Frau Krista Sager näm-
lich in bezug auf die Blockaden vor Gorleben gesagt:

Was die Situation vor dem Verladebahnhof angeht,
stimmt das.

Damit nahm sie Bezug auf den Vorwurf von Herrn Trittin,
die Gefahr und die Gewalt gingen ja von der Polizei aus.
Dann führte sie weiter aus:

Hier hat nur passiver Widerstand stattgefunden, und
den tragen wir als Grüne mit. Solche Blockaden sind
der einzige Weg zu einer anderen Atompolitik.

Auf dem Rücken der Polizeibeamten und auf dem Rücken
unserer Bevölkerung, die das mit ihren Steuerzahlungen fi-
nanzieren muß!

(Beifall bei den Republikanern)

Dazu kann ich nur eines sagen: Ich frage mich, wo eigent-
lich die Distanzierung der sonst so betroffenheitseifrigen
Vertreter der besseren Moral bleibt. Die Gutmenschen à la
Kuhn schweigen; sie sind vielleicht allenfalls noch in der
Lage, ein paar Polizeibeamte zu beleidigen, um das nach-
her wortreich zurückzunehmen. Sie verstehen schon, Sie
wissen, was ich meine:

(Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Passen Sie
auf, damit man das nicht zu Ihnen sagt!)

Ihren Auftritt zusammen mit Herrn Schlauch.

Wo bleibt eigentlich die klare Distanzierung von den Ge-
waltaktionen, wo bleibt die klare Distanzierung, Herr
Kuhn, von der Gewalt gegen Sachen? Hierauf sind Sie bis
heute eine Antwort schuldig geblieben.

(Beifall bei den Republikanern)

Wir wollen in der heutigen Debatte wissen, ob Sie diese
Nagelprobe bestehen oder nicht.

(Beifall bei den Republikanern – Abg. Kuhn
Bündnis 90/Die Grünen: War es das schon, oder
was? Das war ja eine schwache Nummer! Da hät-
tet ihr nicht den Obersten gebraucht! Das hätte der

Käs auch gekonnt!)

– Warten Sie nur ab.

Präsident Straub: Das Wort erteile ich Herrn Abg. Rech.

(Unruhe)

Abg. Rech CDU: Herr Präsident, meine Damen und Her-
ren! Bevor wir in dieser Debatte – und in der ersten Runde
will ich das bewußt so halten – überhaupt nur ein Wort
über die Anträge, also über linksextreme Antiatomgruppie-
rungen und die Festnahmen anläßlich der Castor-Demon-
strationen, verlieren, bevor wir über die Notwendigkeit von
Castor-Transporten oder über deren im übrigen längst zig-
fach bestätigte Rechtmäßigkeit streiten, bevor wir über De-
monstrationsfreiheit räsonieren und Deeskalationsstrategi-
en fordern, bevor wir schließlich gezwungen sind, zu den
Entgleisungen eines Herrn Rezzo Schlauch Position zu be-
ziehen, bevor wir all dies tun, sollten wir zuallererst einmal
ein glasklares Bekenntnis zu unserer Polizei abgeben.

(Beifall bei der CDU und den Republikanern so-
wie bei Abgeordneten der FDP/DVP – Abg. Herr-
mann CDU: Sehr gut! – Abg. Walter Bündnis 90/
Die Grünen: Habt ihr das nötig? – Abg. List CDU:
Von der SPD klatscht niemand! – Zurufe von der

SPD und vom Bündnis 90/Die Grünen)

Meine Damen und Herren, damit es keinen Zweifel
gibt – –

(Lebhafte Zurufe von der SPD und vom Bünd-
nis 90/Die Grünen)

– Bevor Sie sich aufregen: Auch Sie haben die Chance da-
zu.

Bevor ich weiterrede, will ich Ihnen an dieser Stelle sagen:
Ich erwarte dies von allen Fraktionen dieses Hauses. Ich
hoffe, daß dies auch von allen Fraktionen kommt.

(Beifall bei der CDU und den Republikanern so-
wie bei Abgeordneten der FDP/DVP)

Ich tue dies für meine Fraktion.

(Glocke des Präsidenten)
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Präsident Straub: Herr Abg. Rech, gestatten Sie eine
Zwischenfrage des Herrn Abg. Brechtken?

Abg. Rech CDU: Gerne.

Präsident Straub: Bitte schön, Herr Abg. Brechtken.

(Abg. Pfister FDP/DVP: Was hat das mit Tony
Blair zu tun?)

Abg. Brechtken SPD: Herr Kollege Rech, würden Sie bit-
te zur Kenntnis nehmen, daß die SPD-Fraktion dieses Hau-
ses weder Belehrungen noch sonst etwas braucht?

(Widerspruch bei der CDU und den Republikanern
– Abg. List CDU: Genau das braucht ihr! – Abg.

Deuschle REP: Doch!)

Sie hat in der letzten Legislaturperiode teils gegen Ihren
Widerstand in der Regierung für die Polizei mehr Stellen
und eine Strukturreform durchgesetzt. Zur Polizei brau-
chen wir also keine Belehrungen von Ihrer Seite.

(Beifall bei der SPD – Abg. Hans-Michael Bender
CDU: Wo war die Frage?)

Abg. Rech CDU: Die Frage, wie man zu unserer Polizei
steht, Herr Brechtken, läßt sich nicht allein daran ablesen,
wie viele Stellen man schafft oder nicht schafft, läßt sich
nicht allein daran ablesen, was man im Rahmen des finan-
ziell Möglichen machen kann, sondern läßt sich vor allem
auch daran ablesen, wie man politisch zu dieser Polizei
steht und wie man auf Dinge reagiert, wie sie hier gesche-
hen sind. Daran läßt es sich auch ablesen.

(Beifall bei der CDU – Zuruf des Abg. Bebber
SPD)

Ich habe gesagt, Herr Bebber, daß ich hier in diesem Haus
von allen Fraktionen erwarte – da sind auch Sie gemeint – –

(Abg. Redling SPD: Jetzt warten Sie doch einfach
ab! – Weitere Zurufe von der SPD)

Ich erwarte dies. Ich sage dies nicht belehrend, aber dies
muß heute an dieser Stelle kommen.

(Abg. Redling SPD: Sagen Sie etwas zur Sache!)

Ich tue dies für meine Fraktion mit großem Nachdruck.

Meine Damen und Herren, was wird unseren Polizeibeam-
ten gerade bei diesen Demonstrationen eigentlich alles zu-
gemutet? Sie müssen gefährliche Blockaden beenden, sie
müssen das Recht der freien Meinungsäußerung, also die
Demonstrationsfreiheit, schützen, sie müssen gewalttätige
Ausschreitungen verhindern, also deeskalierend wirken,
und zu guter Letzt müssen sie auch noch die Castor-Gegner
vor sich selbst schützen, wie die „Eßlinger Zeitung“ sehr
zu Recht am 23. März titelte.

Herr Gerhard Vogler, Chef der Polizeigewerkschaft im Be-
amtenbund, hat völlig recht, wenn er darauf hinweist, daß
sich diejenigen ganz bewußt in Lebensgefahr begeben, die
sich nachts an Eisenbahnschienen festketten und dann dar-
auf vertrauen, daß ihnen die Beamten schon rechtzeitig die
Fesseln lösen werden, sie also retten werden.

Aus zahlreichen Gesprächen, meine Damen und Herren –
diesen Aspekt sollten wir uns auch einmal vor Augen hal-
ten –, mit Polizeibeamten aus meinem Freundeskreis weiß
ich, daß es nicht wenige gibt, die trotz aller Gewaltaus-
schreitungen und trotz des manchmal blanken Hasses, der
ihnen entgegenschlägt, Sorge, um nicht zu sagen, Angst
davor haben, daß den Demonstranten bei solchen Aktionen
etwas passiert – Angst deshalb, weil in der Öffentlichkeit
nur allzu schnell die Neigung besteht, die Polizei dafür ver-
antwortlich zu machen.

(Beifall bei der CDU und den Republikanern so-
wie der Abg. Beate Fauser FDP/DVP)

Also es ist neben der ohnehin schon schwierigen Aufgabe
der Polizei jetzt auch noch deren Sache, gewalttätige Kern-
kraftgegner unbeschadet aus den Löchern zu holen,

(Abg. Brechtken SPD: Oder von Autokühlerhau-
ben herunterzuholen!)

in die sie sich unter der Fahrbahn eingegraben haben. Ich
will die Bevölkerung an dieser Stelle nicht fragen, wie sie
mehrheitlich darüber denkt.

Wenn dann unsere Polizei einmal mehr all diese Aufgaben
in so hervorragender Weise löst, wie dies jetzt wieder ge-
schehen ist, dann hat sie unser aller Dank und Anerken-
nung verdient.

(Beifall bei der CDU und den Republikanern so-
wie der Abg. Beate Fauser FDP/DVP)

Die CDU-Fraktion steht zu dieser Polizei ohne Wenn und
Aber. Wir haben keinen Polizeistaat, sondern eine durch
und durch rechtsstaatliche Polizei. Nur deshalb leben wir in
einem Rechtsstaat mit Freiheiten für jeden einzelnen, wie
sie nur in dieser Staatsform und sonst nirgendwo auf dieser
Welt zu finden sind. Wo gibt es eine Polizei, die die
Grundrechte der Demonstranten so respektiert und bis fast
zur Selbstverleugnung Beleidigungen, Angriffe und
Schmähungen hinnimmt, weil dies der Deeskalation dient?

Die Gewaltfrage ist die Gretchenfrage. Stefan Geiger hat
dies in der „Stuttgarter Zeitung“ vom 28. März – übrigens
in einem sehr bemerkenswerten Artikel, den ich jedem zur
Lektüre empfehle – gesagt.

(Abg. Walter Bündnis 90/Die Grünen: Wenn ihr
sonst auch alles lesen würdet, was der schreibt!)

Viele Kernkraftgegner wollen sich von anderen, die Ge-
walt ausüben, nicht mehr distanzieren. Auf der anderen
Seite ist auch jede Sitzblockade schon Gewalt.

Da kann und muß man gerade von einem Repräsentanten
dieses Staates erwarten, daß er sich davon distanziert und
nicht das Gegenteil dessen tut, nämlich die Stimmung noch
anzuheizen, noch dazu in dieser unflätigen Weise, wie er
dies getan hat. Dies zeigt, meine Damen und Herren, wie
der Mann wirklich denkt. Es ist schlichtweg entlarvend,
wenn er dann noch scheinheilig sagt, er würde sich ja gern
entschuldigen, aber er wisse noch nicht einmal, bei wem.
Er hat sich, wie wir zwischenzeitlich wissen, bei den be-
troffenen Polizeibeamten entschuldigt, Herr Kuhn.

(Abg. Dr. Puchta SPD: Im Gegensatz zu Zimmer-
mann!)
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Es ist aber angebracht, meine ich, und dringend erforder-
lich, daß er sich bei allen Polizeibeamten entschuldigt.

(Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Er hat ja
nicht alle gemeint!)

Diese Entschuldigung ist ausgeblieben, ebenso wie Ihre
Distanzierung, Herr Kuhn, von diesem Vorgang.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU und der Repu-
blikaner – Abg. List CDU: So ist es!)

Die Polizei dieses Landes ist durch diesen unflätigen Aus-
fall des Herrn Schlauch insgesamt beleidigt.

(Abg. Walter Bündnis 90/Die Grünen: Hat sich der
Herr Mauz schon für seine „Bluter“-Lüge ent-
schuldigt? – Gegenruf des Abg. Herrmann CDU:

Ablenkungsmanöver!)

Deswegen ist eine Entschuldigung bei der Polizei dieses
Landes insgesamt angebracht.

Die CDU-Fraktion steht hinter jedem einzelnen dieser Poli-
zeibeamten, hinter deren Familien.

In der zweiten Runde werden Sie Gelegenheit haben, dazu
Stellung zu nehmen.

(Beifall bei der CDU und Abgeordneten der Repu-
blikaner)

Präsident Straub: Das Wort erteile ich Herrn Abg. Drex-
ler.

(Zuruf von der CDU: O Gott, o Gott!)

Abg. Drexler SPD: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir
– alle demokratischen Parteien – sollten nicht der Versu-
chung unterliegen, uns bei einem von den Republikanern
hochgezonten Thema in grundsätzlichen Fragen zu zer-
streiten. Das ist mein Appell an alle.

(Beifall bei der SPD und beim Bündnis 90/Die
Grünen – Abg. Haas CDU: Nicht ablenken, Herr

Drexler!)

Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zuerst
möchte ich mich bei der baden-württembergischen Polizei-
führung und den 4 500 Polizeibeamtinnen und Polizeibe-
amten für ihren Einsatz beim Castor-Transport bedanken.

(Beifall bei der SPD und des Abg. Dr. Repnik
CDU – Zuruf des Abg. Haas CDU)

Ich möchte mich auch recht herzlich bei den friedlichen
Demonstranten für ihr Verhalten bedanken.

(Beifall bei der SPD – Abg. Seimetz CDU: Und
beim Steuerzahler, der es bezahlt hat!)

Wir Sozialdemokraten sind tief betroffen vom Tod eines
Beamten des Bundesgrenzschutzes, der bei der Sicherung
der Bahnstrecke nahe Würzburg von einem Autoreisezug
erfaßt wurde.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Kosten für den Ein-
satz im März dieses Jahres beliefen sich auf baden-würt-
tembergischer Seite auf 7,5 Millionen DM.

(Abg. Hans-Michael Bender CDU: Das ist Wahn-
sinn!)

Der letzte Castor-Transport vergangenes Jahr nach Gorle-
ben hatte insgesamt 110 Millionen DM gekostet. Der Staat
muß nach Recht und Gesetz diese Transporte schützen, und
gleichzeitig müssen wir das Grundrecht auf Demonstrati-
onsfreiheit ermöglichen. Zu beidem bekennen wir uns ohne
Wenn und Aber.

Ich empfehle, weil ich darauf jetzt nicht näher eingehen
kann, die Lektüre des Artikels in der Wochenendbeilage
der „Stuttgarter Zeitung“ mit der Überschrift „Am Abend,
wenn der Castor kommt“ von Stefan Geiger.

(Abg. List CDU: Ja, genau!)

Er stellt darin kritisch dar, weshalb so viele Bürger und
auch die Medien ihre liebe Not mit dem Grundrecht auf
Demonstrationsfreiheit haben.

Allerdings – und jetzt kommt der zweite Teil – müssen wir
uns als Politiker schon fragen, warum wir solche Auseinan-
dersetzungen haben

(Zuruf des Abg. Rapp REP)

und warum wir viele Polizeibeamte brauchen, die diese Ca-
stor-Transporte schützen müssen. Nach meiner Überzeu-
gung liegt das an einer verfehlten Energiepolitik. Unsere
Polizeibeamten müssen den Kopf hinhalten für die Nicht-
konsensfähigkeit der Politik nicht nur in Baden-Württem-
berg, sondern in Deutschland.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und des Bünd-
nisses 90/Die Grünen – Abg. Hans-Michael Ben-
der CDU: Weil führende Politiker sich an die Spit-
ze solcher Demonstrationen setzen und sie unter-

stützen!)

– Das ist so. Darauf komme ich nachher noch einmal.

Es ist doch absurd und – Herr Oberbürgermeister List, le-
sen Sie es doch einmal nach – einmalig auf der Welt

(Abg. List CDU: Das müssen Sie Ihren Genossen
sagen, nicht mir!)

– das sage ich ihnen schon –, daß wir Transporte durch
ganz Deutschland machen, irgendwo zwischenlagern, daß
wir irgendwann in 20 Jahren alles wieder herausholen und
mit dem gleichen Theater zu einem möglichen Endlager
karren. Das ist doch ein absoluter Unsinn. Im übrigen
macht das kein Land außer uns.

(Abg. List CDU: Das haben doch eure Leute mit-
beschlossen! Eure Ministerpräsidenten haben es

doch mitbeschlossen! Sagen Sie es doch denen!)

– Ich komme auf diese Vereinbarung noch. Die kennen Sie
ja gar nicht, Herr List.

Das ist keine weitsichtige Entsorgungspolitik, obwohl
1979, Herr List, zwischen den Bundesländern vereinbart
wurde, daß jedes – so steht es in dieser Vereinbarung – für
eine Übergangszeit Zwischenlagerungsmöglichkeiten aus-
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bauen muß. In Baden-Württemberg werden die Zwischen-
lagerungsmöglichkeiten nicht ausgebaut.

(Abg. List CDU: Steht da auch Ahaus drin?)

– Nein, dort steht der Dank an Ahaus drin.

Wir bräuchten zur Zeit überhaupt keine Transporte, weil
wir Zwischenlagerungsmöglichkeiten in Neckarwestheim
bis zum Jahr 2001 und in Gundremmingen bis zum Jahr
2005 haben. Es gibt ein Kernkraftwerk in Baden-Württem-
berg – die Kollegen, die mit mir im Untersuchungsaus-
schuß Obrigheim gesessen sind, wissen das –, das das
macht. Obrigheim hat eine Genehmigung – –

(Abg. Haas CDU: Gegen Ihren Widerstand!)

– Nicht gegen unseren Widerstand.

(Abg. Haas CDU: Selbstverständlich!)

– Ich war doch der Vorsitzende des Untersuchungsaus-
schusses, Herr Haas.

(Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Aber von
Widerstand reden!)

Jetzt hören Sie doch bitte auf.

(Abg. Nagel SPD: Haas, die Eier färben! Ostern
steht vor der Tür!)

Es wird zwischengelagert, und das halten wir auch für ver-
nünftig. Dann brauchen wir die Transporte nicht. Am
Schluß gibt es einen Transport zu einem atomaren End-
lager, wenn wir das irgendwann einmal haben. Es gibt auf
der Welt noch gar keines, obwohl die Atommüllmengen ra-
sant zunehmen werden.

(Abg. Haas CDU: Der Kollege Weyrosta war auch
dagegen!)

Im übrigen muß ich Ihnen schon sagen: Manchmal habe
ich den Eindruck, daß manche Politiker auf der rechten
Seite diese Atomtransporte schon auch ein bißchen benüt-
zen, um Politik zu machen.

(Beifall bei der SPD und Abgeordneten des Bünd-
nisses 90/Die Grünen – Oh-Rufe von der CDU)

– Natürlich. Der jetzige Transport war doch gar nicht nötig.
Warum ist jetzt ein solcher Transport gemacht worden?

Im übrigen: Wenn die Atomindustrie die gesamten Kosten
tragen müßte – aus dem Wirtschaftsministerium liegt ein
Gutachten von 1995 darüber vor –, dann müßte der Atom-
strom über 1 DM pro Kilowattstunde kosten.

(Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: 5 DM! – Ge-
genruf des Abg. Brechtken SPD: Nicht schon wie-

der!)

– Was?

(Abg. Brechtken SPD: Nicht schon wieder 5 DM!)

– Ach so. Nein, nein, wir sind bei 1 DM.

Es gibt eine politische Privilegierung der Kernenergie. An-
ders als zum Beispiel die Chemieindustrie, die alles be-

zahlt, macht das die Kernenergie nur zum Teil. Deswegen
überlegen manche Innenminister, einen Teil der Kosten für
die Sicherung der Castor-Transporte auf die Atomindustrie
umzulegen.

Es gibt in Deutschland noch kein Endlager, es gibt welt-
weit noch kein Endlager. Deswegen müssen wir uns poli-
tisch überlegen, was wir machen. Wir sind dafür, die ato-
mare Zwischenlagerung in den Kernkraftwerken durchzu-
führen. Baden-Württemberg muß bei dieser Geschichte ei-
nen Anteil leisten.

Bezüglich der Endlagerung gibt es jetzt eine Untersuchung.
Jeder, der für Kernenergie ist – ich sage das ganz deutlich,
auch in Baden-Württemberg –, muß wissen: Wenn die Dis-
kussion über ein atomares Endlager aufkommt, wird
zwangsläufig in ganz Deutschland darüber diskutiert, daß
es in Baden-Württemberg auch Granitbereiche gibt. Wir
sind nicht für ein Endlager in Baden-Württemberg.

(Zurufe von der CDU)

Aber all diejenigen, die Atommüll produzieren, müssen
wissen, daß diese Diskussion über Baden-Württemberg ei-
nes Tages auch von anderen Ländern geführt wird.

(Zurufe von den Republikanern)

Die Proteste gegen die Castor-Transporte, liebe Kollegin-
nen und Kollegen, sind für uns ein Anlaß, über die Wei-
chenstellung zu sprechen. Gewalt lehnen wir ab. Aber ich
teile – –

(Abg. Krisch REP: Sagen Sie das einmal Ihrer
Kollegin Rudolf! – Gegenrufe von der SPD, u. a.:

O Krisch!)

– Ich muß einmal sagen: Die Kollegin Rudolf ist weder an-
gezeigt noch verurteilt worden. Vielmehr hat sie im Gegen-
teil in einem Gerichtsurteil recht – –

(Abg. Krisch REP: Teilgenommen hat sie!)

– Natürlich. An Demonstrationen teilnehmen darf man
wohl. Sie wollen wohl das Demonstrationsrecht, das im
Grundgesetz als Grundrecht verankert ist, abschaffen.

(Beifall bei der SPD und Abgeordneten des Bünd-
nisses 90/Die Grünen)

Durch diesen Zwischenruf kommt Ihre gesamte Haltung
zum Ausdruck.

(Zurufe von den Republikanern)

Ich teile allerdings die Besorgnis derer, liebe Kolleginnen
und Kollegen, die protestieren. Ein Castor-Unfall mag sehr
unwahrscheinlich sein, auszuschließen ist er nicht. Dann ist
die Gefahr für alle Anwohner unermeßlich groß und von
keiner irdischen Instanz verantwortbar.

Die „schmutzige“ Wirtschaft der Entsorgung der Kernener-
gie – das, was da entsorgt wird, ist ja kein reines Gut – be-
darf des Polizeischutzes. Die saubere Effizienzwirtschaft
und die Solarwirtschaft würden so etwas verhindern, und
sie wären für die Volkswirtschaft auch noch kostengünsti-
ger.
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(Beifall bei Abgeordneten der SPD und des Bünd-
nisses 90/Die Grünen – Zurufe von der CDU)

– Ja, dann diskutieren wir einmal über das Thema.

Ich frage Sie alle: Warum teuer und konfliktreich, wenn es
auch billiger und friedlicher geht?

(Beifall bei der SPD und Abgeordneten des Bünd-
nisses 90/Die Grünen – Abg. Pfisterer CDU: Der

glaubt das noch, was er sagt!)

Präsident Straub: Das Wort erteile ich Herrn Abg.
Kretschmann.

Abg. Kretschmann Bündnis 90/Die Grünen: Herr Präsi-
dent, meine Damen und Herren!

(Unruhe)

Wenn wir solche Debatten nur zu einem vordergründigen
Schlagabtausch benützen, können wir sie uns auf Dauer
sparen.

Die Beschimpfung eines Polizisten und die verbale Ent-
gleisung durch den Kollegen Rezzo Schlauch wollen wir in
keiner Weise beschönigen.

(Abg. Haas CDU: Das wäre ja noch schöner! –
Vereinzelt Heiterkeit)

Wir können das nur bedauern. Aber es ist bekannt, daß
Worte, die gesagt worden sind, nicht zurückgenommen
werden können. Was kann ein Mensch in einer solchen Si-
tuation tun? Er kann sich dafür entschuldigen.

(Zuruf des Abg. Dr. Repnik CDU)

Das hat der Kollege Rezzo Schlauch öffentlich und persön-
lich

(Zuruf des Abg. Haas CDU)

bei dem Polizisten gemacht.

(Zurufe, u. a. des Abg. Mappus CDU)

Ich glaube, damit ist das geklärt. Ich hätte von Ihnen, Herr
Kollege Rech, ein paar nachdenklichere Töne erwartet.
Nachdem zwei polizeipolitische Sprecher Ihrer Fraktion,
bei denen Sie vielleicht nicht gerade eine glückliche Hand
hatten, ihr Sprecheramt niederlegen mußten oder ange-
sichts der Vorgänge um den Kollegen Mauz wäre doch ein
bißchen mehr Selbstreflexion angebracht.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen und bei Ab-
geordneten der SPD – Zurufe von der CDU, u. a.
Abg. List: Reden Sie von Hessen? – Gegenruf des
Abg. Brechtken SPD: Sie waren auch schon stär-

ker, Herr List!)

Ich glaube, es ist keine Frage, daß wir ohne jeden Vorbe-
halt Anhänger des demokratischen Rechtsstaats sind. Es ist
gerade ein Verdienst des Kollegen Schlauch – um einige
„mildernde Umstände“ zu nennen –,

(Lachen des Abg. Brechtken SPD)

daß er das Verhältnis der Grünen, die aus der Protestbewe-
gung insbesondere auch gegen die Atompolitik entstanden
sind, zur Polizei wohl in eine Normalität geführt hat. Das
war verdienstvoll von ihm. Das Verhältnis zwischen der
Polizei und uns ist heute wohl völlig geklärt.

(Lachen bei Abgeordneten der CDU – Zurufe von
der CDU, u. a. Abg. Haas: Was, geklärt? – Abg.

Pfisterer CDU: Das ist ganz was Neues!)

Wenn wir sagen, daß wir ohne jegliche Vorbehalte hinter
dem demokratischen Rechtsstaat stehen, dann heißt das ja
noch längst nicht, daß wir nicht das Verhalten von Polizi-
sten in Einzelfällen auch kritisieren können

(Zuruf des Abg. Haas CDU)

und auch kritisieren müssen.

Man muß auch daran erinnern, daß die Reaktion des Kolle-
gen Schlauch in diesem Fall von einer wenigstens seiner
Ansicht nach unmäßigen Härte des Einsatzes von Polizi-
sten ausgelöst wurde.

(Abg. List CDU: Das stimmt ganz gewiß nicht! –
Zuruf des Abg. Pfisterer CDU – Abg. List CDU
zur SPD: Sie sind doch drin gestanden! – Weitere

lebhafte Zurufe)

Worum geht es eigentlich?

(Anhaltende Unruhe – Abg. Herrmann CDU: In
Baden-Württemberg gibt es keinen Chaostag!)

Es geht eigentlich darum, daß die Demonstrationsfreiheit
zu den elementaren Grundrechten dieses Verfassungsstaats
gehört.

(Abg. Haas CDU: Dann darf man sich nicht so äu-
ßern wie Herr Schlauch!)

Es ist auch völlig klar, daß die wirksame Wahrnehmung
dieses Grundrechts

(Zuruf von den Republikanern: Aber gewaltfrei!)

sich nicht nur darin erschöpfen kann, daß man in betuli-
chen Versammlungen möglichst in geschlossenen Sälen
und in sauberer Kleidung irgendwelche Reden führt und
dann wieder nach Hause geht.

(Abg. Haas CDU: Sie wählen lieber uns ab!)

Bei dem Thema, um das es hier geht, nämlich der zivilen
Nutzung der Atomtechnologie, geht es um elementare Fra-
gen der Zukunft dieser Gesellschaft,

(Zuruf des Abg. Haas CDU)

und es geht um elementare Fragen des Gerechtigkeitssinns,
den eine Gesellschaft hat, und um die Proteste, die mora-
lisch begründet sind und sich dagegen richten, daß der Ge-
sellschaft über Generationen hinaus von jetzt lebenden Po-
litikern Lasten aufgebürdet werden, die im Kern Unrecht
sind. Die ganze Wiederaufarbeitung und die fehlende End-
lagerung zeigen das. Allein aus der Wiederaufarbeitungs-
anlage Sellafield sind bis jetzt 1 000 kg Plutonium in das
Meer gelangt. Das müssen Sie sich einmal vorstellen.
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(Abg. Schonath REP: Was ist mit dem toten Poli-
zisten?)

Das ist die Grundlage, um die es hier geht. Bei solch ele-
mentaren Fragen ist es auch völlig berechtigt, wenn man
mit dem Protest bis an die Grenzen des Erlaubten geht,

(Zuruf des Abg. Haas CDU – Abg. Rech CDU:
Genau! Bis an die Grenzen!)

sie aber auch – und das bedeutet ziviler Ungehorsam – in
einzelnen Fällen überschreitet.

(Widerspruch bei der CDU – Abg. Herrmann
CDU: Überschreiten der Grenzen des Rechtsstaats!
Ungeheuerlich! – Abg. Birk CDU: Jetzt wird es in-
teressant! Definieren Sie das einmal! – Abg. Map-
pus CDU: Und ihr wollt an die Regierung! – Unru-

he)

– Selbstverständlich. Genau das, so meine ich, kann sich
der demokratische Rechtsstaat auch in Deutschland nach
50 Jahren erlauben. Genau seine Gefestigtheit, seine Offen-
heit erlaubt,

(Zuruf des Abg. Birk CDU)

daß er so etwas möglich macht.

Herr Kollege Rech, ich stimme – da werden Sie vielleicht
überrascht sein – völlig mit Ihnen überein:

(Zuruf des Abg. Rech CDU)

Insgesamt zeigt das Verhalten der Polizei in den letzten
Jahren bei diesen Castor-Transporten, daß auch die Bun-
desrepublik Deutschland ihre Nagelprobe als Demokratie
bestanden hat. Man kann in der Tat stolz auf ein Gemein-
wesen sein – das teile ich mit Ihnen –, das so schwerwie-
gende Proteste in solch zivilisierten Formen über die Büh-
ne bringt. Da stimme ich mit Ihnen völlig überein.

(Abg. Rech CDU: Dann muß man aber die Gren-
zen nicht noch überschreiten! Recht ist nicht teil-

bar! Recht ist nicht dehnbar!)

Der demokratische Rechtsstaat, der auf einer repräsentati-
ven Grundlage steht, wird es aushalten, daß in begründeten
Fällen moralischen Protests Menschen, die sich existentiell
betroffen fühlen, auch bis an die Grenzen des Rechts ge-
hen.

(Abg. Deuschle REP: Scheinmoral ist das!)

Selbstverständlich heißt das nicht umgekehrt, daß jeder
selbst bestimmen kann, an welche Gesetze er sich hält und
an welche nicht. Selbstverständlich müssen wir uns im
Prinzip an die Gesetze halten, gleichgültig, ob sie uns rich-
tig oder falsch erscheinen, gerecht oder ungerecht. Aber in
solch existentiellen Fragen weist sich der Rechtsstaat gera-
de dadurch aus, daß er auch solche Konflikte zivil löst. Ich
finde, daß das im großen und ganzen gut gelungen ist

(Zuruf des Abg. Haas CDU)

und ein Ausweis für die Reife unserer Demokratie ist.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen – Abg. Herr-
mann CDU: In Baden-Württemberg ja, in Hanno-
ver nein! – Gegenruf des Abg. Brechtken SPD:
Die letzten Versuche! – Zuruf des Abg. Birk CDU)

Präsident Straub: Das Wort erteile ich Herrn Abg. Kluck.

Abg. Kluck  FDP/DVP: Herr Präsident, meine Damen und
Herren! Ich will am Anfang betonen, daß die Freie Demo-
kratische Partei – das ist ja für uns selbstverständlich –

(Abg. Brechtken SPD: Bei euch ist nichts selbst-
verständlich! – Zuruf des Abg. Brinkmann SPD)

zu den verfassungsmäßigen Rechten der Meinungsfreiheit
und der Versammlungsfreiheit steht. Zu einer Demokratie
gehört das Demonstrationsrecht.

(Abg. Oelmayer Bündnis 90/Die Grünen: Was ist
mit der Unverletzlichkeit der Person, Herr Kolle-

ge? Die haben Sie vergessen!)

Ein Staat, in dem nicht demonstriert werden kann, ist keine
Demokratie.

Aber jede Demokratie hat Regeln. Auch zur Demonstration
gehören Regeln, an die man sich zu halten hat. Leider
kommt es immer wieder vor, daß bei Demonstrationen ge-
gen diese Regeln verstoßen wird: in Ihrem Umfeld, Herr
Dr. Schlierer, durch diese Glatzköpfigen mit dem Baseball-
schläger,

(Buh-Rufe von der SPD – Zuruf von den Republi-
kanern: Wo denn? – Abg. Rapp REP: Wissen Sie
eigentlich, über was Sie reden? – Zuruf des Abg.

Eigenthaler REP)

und auf der linken Seite durch diese Vermummten mit der
Zwille und dem, was sie sonst noch mit sich tragen.

Meine Damen und Herren, wer bei Demonstrationen Ge-
walt anwendet – da muß ich auch dem Kollegen Kretsch-
mann widersprechen –, für den gibt es keine Erlaubnis, ir-
gendwelche Grenzen zu überschreiten. Die gibt es nicht;

(Beifall bei der FDP/DVP und der CDU – Abg.
Rech CDU: So ist es! – Abg. Kuhn Bündnis 90/

Die Grünen: Das hat er nicht behauptet!)

denn sonst brächten wir den Rechtsstaat in Gefahr. Wer
Gleisanlagen beschädigt, Straßen unterhöhlt, Leute belei-
digt, Steine wirft und Verkehrswege trotz Aufforderung
nicht freimacht, der demonstriert nicht, sondern der macht
sich strafbar.

(Beifall bei der FDP/DVP und Abgeordneten der
CDU – Glocke des Präsidenten)

Präsident Straub: Herr Abg. Kluck, gestatten Sie eine
Zwischenfrage des Herrn Abg. Kretschmann?

Abg. Kluck  FDP/DVP: Gern.

Präsident Straub: Bitte schön, Herr Abg. Kretschmann.



3604

Landtag von Baden-Württemberg – 12. Wahlperiode – 46. Sitzung – Donnerstag, 2. April 1998

Abg. Kretschmann Bündnis 90/Die Grünen: Herr Kollege
Kluck, es ist Ihnen als aufgeklärtem Liberalen doch sicher
bekannt,

(Abg. Brechtken SPD: Oh! Nicht so sehr loben!)

daß jede Form von Demonstration und zivilem Ungehor-
sam strikt gewaltfrei sein muß. Ich habe also in keiner
Weise irgendwelche Gewalttätigkeiten legitimiert oder ver-
teidigt.

(Abg. Mappus CDU: Doch, mehrmals!)

Es kann auch niemals meine Absicht sein, das in irgendei-
ner Weise zu tun.

Abg. Kluck  FDP/DVP: Dann habe ich und dann haben
wohl 70 % dieses Hauses Sie mißverstanden.

(Abg. List CDU: So ist es! – Abg. Bebber SPD:
Mißverstehen wollen!)

Wenn Sie sich damit jetzt ausdrücklich zur Gewaltlosigkeit
bekennen, dann werte ich das als Ergebnis eines Reifepro-
zesses, den Sie schon nach meinen wenigen Worten durch-
gemacht haben.

(Beifall bei der FDP/DVP und Abgeordneten der
CDU – Heiterkeit bei der CDU – Abg. Bebber

SPD: Das ist aber Ihr Problem!)

Meine Damen und Herren, im öffentlichen Leben stehende
Personen sind natürlich besonders verpflichtet, sich an
Recht und Gesetz zu halten. Natürlich können auch im öf-
fentlichen Leben stehende Personen an Demonstrationen
teilnehmen. Das kann ihnen niemand verbieten. Das wollen
wir auch nicht verbieten. Aber sie sollten sich einer gewis-
sen Zurückhaltung befleißigen. Das gilt besonders für Ab-
geordnete. Wenn man solche Ausdrücke aus dem Gassen-
jungenjargon – so will ich das einmal nennen – dabei ge-
braucht, dann ist das erstens ganz klar eine Beleidigung,
und zweitens hat unsere Polizei das nicht verdient. Sie hat
sich nämlich bei diesen beiden letzten Einsätzen klar und
eindeutig an Recht und Gesetz gehalten, im Gegensatz zu
einem Teil der Demonstranten.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP/DVP und der
CDU sowie des Abg. Deuschle REP)

Ich möchte die Herren Schlauch, Kretschmann, Kuhn und
wie sie alle heißen einmal dazu aufrufen, den Leuten doch
nicht immer Angst vor Dingen einzujagen, vor denen man
keine Angst haben muß.

(Abg. Buchter Bündnis 90/Die Grünen: Sag ein-
mal!)

Wenn Sie sich röntgen lassen, dann ist die Gefahr einer ra-
dioaktiven Verseuchung wahrscheinlich größer, als wenn
Sie 30 Jahre lang in einem Zwischenlager in Ahaus oder in
Gorleben arbeiteten.

(Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Aber nur
wahrscheinlich!)

Ich verstehe nicht viel davon, aber das ist wohl so.

(Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Jetzt spricht
der Fachmann! – Zuruf des Abg. Bebber SPD)

Die ganze Welt lacht uns doch aus, weil wir mit den Trans-
porten ein solches Theater machen. In Frankreich fährt bei
einem Transport ein Gendarm mit dem Fahrrad von Ort zu
Ort vorneweg, und sonst ist da niemand dabei.

(Lachen des Abg. Rech CDU)

Wenn wir die Millionensummen, die wir in jedem Jahr im-
mer wieder dafür verpulvern, meine Damen und Herren, in
die Kernenergieforschung steckten,

(Lachen bei Abgeordneten der SPD – Abg. Zeller
SPD: Noch mehr?)

dann könnten wir diese Transporte vielleicht viel schneller
überflüssig machen.

Ich will aber auch keinen Zweifel daran lassen, daß diese
Transporte rechtmäßig sind. Ich will auch keinen Zweifel
daran lassen, daß diese Zwischenlager in Ahaus und in
Gorleben durch die Vereinbarungen demokratisch legiti-
mierter Regierungen zustande gekommen sind.

(Beifall des Abg. Rech CDU)

Man sollte das nicht machen, wenn man das hinterher in
Frage stellt.

(Beifall bei der FDP/DVP und Abgeordneten der
CDU)

Ich will auch noch etwas zur Gefährlichkeit sagen. Jedes
Jahr werden bei uns in Deutschland ungefähr 400 Millio-
nen t gefährlicher Güter transportiert. Ein Zehntausendstel
davon ist radioaktiv. Diese etwa 36 000 t werden in unge-
fähr 445 000 Versendungen auf die Straße und die Schiene
geschickt. Davon sind 90 % für Wissenschaft, Forschung,
Industrie und Medizin bestimmt. Weniger als 10 % stehen
im Zusammenhang mit der Kernenergie.

Darum fordere ich Sie auf, dafür zu sorgen, daß sich dieser
Unfug nicht wiederholt und daß wir diese Transporte
schnell und sicher an ihre Bestimmungsorte bringen. Las-
sen Sie den ganzen Zinnober. Das bringt uns ganz be-
stimmt nichts.

(Beifall bei der FDP/DVP)

Präsident Straub: Das Wort erteile ich Herrn Abg.
Dr. Schlierer.

Abg. Dr. Schlierer REP: Herr Präsident, meine Damen
und Herren! Ich möchte doch zu einigen Ausführungen der
Vorredner einige Anmerkungen machen.

Herr Kollege Kluck, ich wäre an Ihrer Stelle ganz vorsich-
tig. Schauen Sie sich lieber einmal in Ihrem Umfeld um,
wie viele Glatzenträger Sie da entdecken, bevor Sie hier ei-
nen ganzen Teil der Bevölkerung diskriminieren.

(Abg. Drautz FDP/DVP: Bei Ihnen sitzt einer ganz
vorn! – Gegenruf des Abg. Käs REP: Einer wie

Sie! – Heiterkeit bei den Republikanern)

– Ich habe schon gemerkt, daß sich hier wenigstens ein
Kollege angesprochen fühlt. Vielen Dank.
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Meine Damen und Herren, zurück zu der ernsthaften De-
batte. Ich will zum Sprecher der SPD nur folgendes fest-
halten.

Erstens: Sie, meine Damen und Herren vom linken Flügel,
werden auch in Zukunft nicht festzustellen haben, wer De-
mokrat ist und wer nicht.

(Abg. Rech CDU: Das stimmt allerdings! – Abg.
Bebber SPD: Das Bundesverfassungsgericht macht

das!)

Sie haben nicht das Monopol; das Monopol hat der Bürger
bei uns im Land, und Ihre Einstellung spiegelt eher ein de-
mokratiefeindliches Grundverständnis wider.

(Beifall bei den Republikanern)

Im übrigen ist die Debatte über das Grundrecht auf De-
monstrationsfreiheit bzw. die freie Meinungsäußerung ein
typisches Ablenkungsmanöver. Dieses Recht wird von uns
ganz bestimmt nicht in Frage gestellt, schon allein deshalb
nicht, weil wir in der Vergangenheit mit Demonstranten
gute Erfahrungen gemacht haben, weil sie uns mit ihren
Demonstrationen regelmäßig zu erhöhter Publizität verhol-
fen haben. Glauben Sie im Ernst, daß ich da einer Abschaf-
fung des Grundrechts auf Demonstrationsfreiheit das Wort
reden würde?

(Abg. Brechtken SPD: Das ist unglaublich! So
geht der damit um!)

Ganz bestimmt nicht.

(Beifall bei den Republikanern)

Nein, meine Damen und Herren, die Frage, die hier gestellt
wurde, warum soviel Schutz notwendig sei, ist gerade
durch die Beantwortung des Herrn Drexler ganz interessant
erläutert worden: Es sei die verfehlte und nicht konsens-
fähige Energiepolitik. Nein, meine Damen und Herren, die
ist es nicht. Es ist die Gewalttätigkeit eines Teils der De-
monstranten, die das Problem hervorruft,

(Beifall bei den Republikanern)

und das wollen Sie nicht wahrhaben. Ich sage Ihnen auch,
warum Sie es nicht wahrhaben wollen.

Sie wollen es nicht wahrhaben, weil Ihr Kanzlerkandidat
Schröder vor einigen Jahren noch klare Worte gefunden
hat. Er hat als niedersächsischer Ministerpräsident am
12. November 1994 gesagt – ich zitiere –:

Wir haben diesen Kampf aufgenommen, obwohl wir
wußten, daß uns das geltende Atomrecht in der juristi-
schen Auseinandersetzung so gut wie keine Chance
gibt.

Das, meine Damen und Herren, ist der Hintergrund dafür,
daß sich zunehmend Demonstranten offensichtlich berech-
tigt fühlen, bei der Auseinandersetzung um die Atomkraft
Gewalt anzuwenden.

(Abg. Bebber SPD: Wer hat denn Gewalt ange-
wandt?)

Nun noch ein Wort zum Kollegen Kretschmann. Herr
Kretschmann, Sie haben in der Tat eine Grundfrage aufge-

griffen. Allerdings haben Sie sie nur oberflächlich gestreift.
Sie haben nämlich letzten Endes die Frage nach Legalität
oder Legitimität gestellt.

(Abg. Bebber SPD: So ist es!)

Darüber müssen Sie sich natürlich klarwerden. Wer den zi-
vilen Ungehorsam dann für berechtigt oder sogar unter
Umständen für legal hält, wenn er nicht gewalttätig entar-
tet, der vergißt, daß auch mit dem zivilen Ungehorsam
selbstverständlich die Rechtsordnung verletzt wird.

(Zuruf des Abg. Kretschmann Bündnis 90/Die
Grünen)

Das ist es, was Sie zu verschleiern versuchen. Ziviler Un-
gehorsam ist in der Regel bereits Rechtsbruch, und das
wollen Sie hier nachträglich legitimieren.

(Beifall bei den Republikanern)

Deswegen haben Sie heute – wahrscheinlich, ohne es zu
merken und zu wollen – schon ein klares Bekenntnis abge-
legt, nämlich ein Bekenntnis dazu, daß Sie nach Belieben,
wenn Sie es für moralisch begründet halten, auch schon
einmal die Rechtsordnung ganz eigen auslegen und Geset-
ze überschreiten wollen. Sehen Sie, das ist genau der
Punkt, der heute herausgearbeitet werden mußte. Wenn ei-
ne solche Partei bundesweit antritt, um in die Regierung zu
gelangen, dann kann ich das nur noch für lachhaft halten.

(Beifall bei den Republikanern)

Im übrigen: Wenn Sie hier Kollegen etwas vorhalten, dann
erinnern Sie sich einmal in diesem Zusammenhang an den
Castor-Transport 1996. Da gab es ein interessantes Ermitt-
lungsverfahren gegen eine grüne Abgeordnete; der Fall
Altmann ist Ihnen vielleicht noch in Erinnerung.

Meine Damen und Herren, ich will zum Schluß nur noch
folgendes anmerken: Mildernde Umstände für die Grünen
haben Sie gefordert, Herr Kretschmann. Diese mildernden
Umstände will ich Ihnen in gewissem Umfang zugestehen.
Aber das ändert nichts daran, daß gerade aufgrund des Ver-
laufs der heutigen Debatte für uns eines noch einmal deut-
lich geworden ist – ich will es jetzt einmal mit den Worten
von Klaus Rainer Röhl sagen, der das kürzlich in der „Welt
am Sonntag“ sehr zutreffend charakterisiert hat –:

Alle in der Geschichte der Grünen auftretenden Füh-
rungspersonen aus dem konservativen, naturschütze-
rischen und rein pazifistischen Bereich sind inzwi-
schen aus den Schaltzentralen der Partei verschwun-
den. Grün ist längst zum Vehikel für andere geworden.
Die heutigen Führungsfiguren wie Fischer und Trittin
kommen aus dem Kreis radikaler K-Gruppen, deren
Ziel die Veränderung der bestehenden Gesellschafts-
verhältnisse im Sinne einer egalitären Verteilungsge-
sellschaft war.

(Abg. Brechtken SPD: Sie lesen die falsche Zei-
tung!)

Es mag ja sein, daß Sie, Herr Kretschmann, nicht dazu zäh-
len. Aber Sie müssen sich das hier zurechnen lassen. Das
ist der entscheidende Gesichtspunkt.

(Beifall bei den Republikanern)
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Präsident Straub: Das Wort erteile ich Herrn Innenmini-
ster Dr. Schäuble.

Innenminister Dr. Schäuble: Herr Präsident, meine Da-
men und Herren! Bei einer solchen Debatte muß man sich
immer davor hüten, den Wald vor lauter Bäumen nicht zu
sehen. Ich stelle fest: Die Castor-Transporte, die auf einer
Vereinbarung aus dem Jahr 1979 beruhen, sind rechtmä-
ßig, und wer versucht, sie zu verhindern, verhält sich
rechtswidrig. Dies muß zunächst einmal eindeutig festge-
stellt werden.

(Beifall bei der CDU sowie Abgeordneten der
FDP/DVP und der Republikaner)

Beim Thema innere Sicherheit ist es herausragend wichtig,
einen möglichst weitgehenden Konsens unter den demo-
kratischen Parteien zu finden. Dazu müssen mindestens
zwei Kernpunkte klar sein, nämlich: Wenn irgendwo Un-
recht geschieht, dann darf der Staat nicht vor diesem Un-
recht zurückweichen.

(Beifall bei der CDU)

Deshalb ist es auch notwendig, daß die Castor-Transporte
notfalls mit enormem Personaleinsatz geschützt werden,
weil sie rechtmäßig sind.

(Beifall bei der CDU)

Es ist auch notwendig, dies zu tun, selbst wenn – und dies
ist ja gar nicht zu bestreiten – im Einzelfall für die einge-
setzten Polizeibeamtinnen und -beamten die Grenzen der
Zumutbarkeit erreicht oder sogar überschritten werden.
Aber der Staat darf nicht vor dem Unrecht zurückweichen!

(Beifall bei der CDU und Abgeordneten der Repu-
blikaner – Zuruf des Abg. Jacobi Bündnis 90/Die

Grünen)

Das zweite ist – ich sage dies mit Blick auf die Debatten,
die vor kurzem auch mit unglücklichem Verlauf über die
akustische Überwachung von Gangsterwohnungen geführt
worden sind –: Es muß klar sein, und es muß unter den de-
mokratischen Parteien Konsens darüber bestehen: Nicht
die Polizei unseres demokratischen Rechtsstaats greift die
Bürger an, sondern sie hat die Aufgabe, die Bürger vor Un-
recht und vor Verbrechen zu schützen.

(Beifall bei der CDU und Abgeordneten der Repu-
blikaner)

Bei den Castor-Transporten ist doch mit Händen zu grei-
fen: Permanent finden Transporte statt, die völlig lautlos
nach La Hague und nach Sellafield über die Bühne gehen.
Nur im Fall der Transporte, die bisher nach Gorleben gin-
gen und jetzt nach Ahaus gehen, kommt es zu diesen
schlimmen Ausschreitungen. Daraus kann man nur einen
Schluß ziehen: Diese Transporte nach Gorleben und Ahaus
sind eben inzwischen zu einer Art Symbol für den Kampf
gegen diesen demokratischen Rechtsstaat geworden, und
wenn sie nicht mehr durchgeführt würden, dann würde
man sich – das steht für mich mit hundertprozentiger Si-
cherheit fest – ein anderes Symbol suchen. Auch dies ist
doch offensichtlich.

(Beifall bei der CDU sowie Abgeordneten der
FDP/DVP und der Republikaner)

Herr Kollege Kretschmann, Sie haben völlig zu Recht das
Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit angeführt. Ich neh-
me aber an, daß auch in diesen beiden Punkten Konsens
unter den demokratischen Parteien besteht, nämlich daß er-
stens friedliebende Demonstranten – ich bedanke mich bei
denjenigen, die friedliebend demonstrieren und auch de-
monstriert haben – keinen Schutzschild für gewalttätige
Aktionisten bilden dürfen – auch das muß klar sein – und
daß zweitens da, wo Demonstrationsverbote erlassen und
von den Gerichten bestätigt werden, diese auch beachtet
werden müssen. Auch dies muß im Zusammenhang mit
dem Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit gesagt werden.

Ich bin dankbar, daß der Polizei von verschiedenen Seiten
für ihren Einsatz ausgesprochen gedankt worden ist. Ich
bin dankbar, daß von verschiedenen Seiten auch an den
ums Leben gekommenen Beamten des Bundesgrenzschut-
zes erinnert worden ist.

Meine Bitte für die Zukunft ist folgende. Selbstverständ-
lich wird Kritik im Einzelfall, auch an der Polizei, wenn sie
etwas falsch gemacht hat, immer nicht nur zulässig, son-
dern auch notwendig sein. Aber ich denke, auch über einen
weiteren Punkt können wir Konsens erzielen: Die Polizei-
beamten und -beamtinnen, die im Einsatz sind, müssen na-
türlich auch immer aus der jeweiligen Situation heraus und
manchmal in Sekundenschnelle entscheiden. Auch dies
muß gesehen werden. Und dann muß man sich gerade
dann, wenn hinterher einmal der Gegenwind bläst, wirklich
demonstrativ hinter unsere Polizeibeamten und Polizeibe-
amtinnen stellen, die in Sekundenschnelle entscheiden
müssen.

(Beifall bei der CDU, der FDP/DVP und den Re-
publikanern – Abg. Haas CDU: Warum kann jetzt
nicht das ganze Haus klatschen? – Abg. Dr.
Schlierer REP: Das haben nur die demokratischen

Parteien getan!)

Man sollte sie deshalb unterstützen. Diejenigen, die in der
Politik Verantwortung tragen, sollten draußen vor Ort die
Polizei auch nicht beleidigen, sondern unterstützen. Ich
nehme zur Kenntnis, daß sich Herr Schlauch entschuldigt
hat, und ich habe auch zur Kenntnis genommen, was Herr
Kollege Kretschmann heute für die Fraktion der Grünen
dazu gesagt hat.

Für die Zukunft habe ich aber die dringende Bitte an die
Adresse der Grünen: Versuchen Sie – ich weiß, daß es
schwierig für Sie ist –, den Spagat zu vermeiden, auf der
einen Seite draußen bei solchen Demonstrationen, die sehr
leicht ins Gewalttätige gleiten, noch die Verbindung zu Ih-
ren alten Freunden aus früheren Zeiten zu suchen, die viel-
leicht heute noch besteht, und andererseits hier im Parla-
ment uns eine staatstragende Rolle vorzuspielen, und zwar
mit Blick darauf, daß Sie sich als regierungsfähig darstel-
len wollen.

(Beifall bei der CDU sowie Abgeordneten der
FDP/DVP und der Republikaner)

Dieser Spagat kann nach dem Erlebnis vor wenigen Tagen
für die Zukunft in Ihrer politischen Arbeit keine Rolle
mehr spielen.

(Beifall bei der CDU)
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Präsident Straub: Meine Damen und Herren, die Aus-
sprache ist damit beendet. Wir kommen zur geschäftsord-
nungsmäßigen Behandlung der Anträge. Der Antrag
Drucksache 12/1423 ist ein reiner Berichtsantrag, und der
Antrag Drucksache 12/1037 enthält neben den Berichtser-
suchen eine Aufforderung an die Landesregierung. Ich ge-
he davon aus, daß nach der heutigen Aussprache und der
vorliegenden Stellungnahme die Anträge erledigt sind. –
Dem wird nicht widersprochen. Dann ist so beschlossen.

Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf:

Aktuelle Debatte – Agenda 2000 – Glücks- oder Sün-
denfall für die Landwirtschaft in Baden-Württemberg
– beantragt von der Fraktion der CDU

Es gelten die üblichen Redezeiten: Gesamtdauer der Aktu-
ellen Debatte 50 Minuten ohne die Redezeit der Regierung,
Debatte in zwei Runden mit Redezeiten von je 5 Minuten
pro Fraktion.

Das Wort erteile ich Herrn Abg. Reddemann.

Abg. Reddemann CDU: Herr Präsident, meine sehr geehr-
ten Damen und Herren! „Agenda 2000 – Glücks- oder
Sündenfall für die Landwirtschaft in Baden-Württemberg“,
unter dieser Fragestellung haben wir, die CDU-Landtags-
fraktion, die heutige Aktuelle Debatte beantragt. Wir haben
ja im zuständigen Ausschuß, dem Ausschuß für Ländlichen
Raum und Landwirtschaft, diese Problematik bereits auf-
grund des ersten Vorschlags der Kommission und der Stel-
lungnahme des Ministeriums Ländlicher Raum vom Au-
gust 1997 diskutiert.

Nunmehr liegt ein überarbeiteter Entwurf vor. Wir wissen,
daß die Kommission die Beitrittsverhandlungen mit den
Ländern in Osteuropa, die zur Europäischen Union hinzu-
kommen sollen, Polen, Tschechien, Ungarn, Estland, Slo-
wenien und Zypern, im Frühjahr 1998 beginnen wird.

Deshalb also aktuell die Fragestellung: Welche Auswir-
kungen hat die Reformvorstellung der Europäischen Kom-
mission auf die Einkommenssituation der bäuerlichen
Landwirtschaft bei uns in Baden-Württemberg?

Lassen Sie mich stichwortartig die Nachteile aufzeigen:
Sinkende Einkommen und weniger Rückfluß aus dem eu-
ropäischen Haushalt von Geldern der Europäischen Union
sind zu erwarten. Insbesondere unsere Futterbaubetriebe
und damit die Grünlandregionen unseres Landes, also die
rindviehhaltenden Betriebe, werden mit einem Einkom-
mensrückgang von 15 bis 20 % zu rechnen haben. Dieser
Rückgang erfolgt gerade in einem Bereich, der zum Erhalt
unserer Landwirtschaft wichtig ist.

Die Milchviehhalter sind insbesondere davon betroffen,
weil die Kommission vorschlägt, die Milchquoten um 2 %
zu erhöhen, was zusätzlichen Druck auf den Märkten aus-
löst und Preisrückgänge bei der Auszahlung an die milch-
erzeugenden Betriebe in unserem Lande zur Folge haben
wird. Von den 9 Pfennig sollen 5 Pfennig ausgeglichen
werden, 4 Pfennig nicht. Dies beinhaltet – um dies einmal
anhand von Zahlen zu verdeutlichen – einen Einkommens-
verlust der milchviehhaltenden Betriebe in Baden-Würt-
temberg von jährlich 80 Millionen DM. Kein öffentlicher

Haushalt wird einen solchen Einkommensrückgang aus-
gleichen können. Hier besteht also Nachbearbeitungsbe-
darf. Bei den getreideanbauenden Betrieben ist mit einem
Minus von 20 % zu rechnen, und das bei Getreidepreisen,
die sich dann etwa bei 18 DM je Dezitonne einpendeln
werden.

Diese Vorschläge sind vor allem von Nachteil für die Zu-
kunftsbetriebe im Land Baden-Württemberg. Hier, Frau
Ministerin Staiblin – ich sage dies auch in Richtung Bun-
desregierung –, besteht dringender Nachbearbeitungsbe-
darf. Zu Weltmarktpreisen können unsere Betriebe in Ba-
den-Württemberg nicht existieren.

Es kommt hinzu, daß bei den strukturpolitischen Vorschlä-
gen die Gebiete, die wir jetzt noch gefördert bekommen –
die 5-b-Gebiete, Strukturförderprogramme der Europäi-
schen Union –, herausfallen werden, so daß wir dieses
wichtige Förderinstrument für die benachteiligten Regio-
nen unseres Landes nicht mehr haben.

Fazit: In diesem Vorschlagspaket sind sinkende Einkom-
men und ungenügender Ausgleich sowie sinkende Preise
enthalten.

Welche Vorteile, meine Damen und Herren, haben wir?
Zunächst sollen uns bessere regionale Ausgestaltungsmög-
lichkeiten von seiten der Europäischen Union gewährt wer-
den. Ich spreche unser Paradebeispiel MEKA an. Das
Marktentlastungs- und Kulturlandschaftsausgleichspro-
gramm werden wir nach den Vorstellungen der Europäi-
schen Union ausbauen können.

Das gleiche gilt für einen umfassenden Trinkwasserschutz,
aber auch vor allem – dies wird ein wichtiger Punkt sein,
für den wir eintreten müssen – dafür, daß die benachteilig-
ten Gebiete in unserem Lande – es sind immerhin 60 % der
bewirtschafteten Fläche –, also die Berggebiete, auch künf-
tig ihren Ausgleich erhalten, damit in diesen Regionen
auch in der Zukunft eine flächendeckende Landbewirt-
schaftung ermöglicht wird und somit der Erhalt unserer
Kultur-, Natur- und Erholungslandschaft gewährleistet ist.

Hier die Bitte von seiten der CDU-Landtagsfraktion, Frau
Ministerin Staiblin, gemeinsam dafür einzutreten, auf der
Ebene der Bundesgesetzgebung, der Bundeskompetenz,
aber auch auf der Ebene der Europäischen Union. Wenn
wir diese Nachbesserungen erreichen, können wir mit der
Agenda 2000 leben, sonst nicht.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)

Präsident Straub: Das Wort erteile ich Herrn Abg.
Dr. Caroli.

Abg. Dr. Caroli  SPD: Herr Präsident, meine sehr verehr-
ten Damen und Herren! Wir haben uns gefragt, warum die-
se Aktuelle Debatte heute überhaupt stattfindet.

(Abg. Reddemann CDU: Weil das Thema aktuell
ist!)

Wir haben vor einiger Zeit in diesem Haus darüber gespro-
chen. Damals wurde vereinbart, im zuständigen Ausschuß
die Details zu erörtern, wenn die Fakten – es war klar, daß
sie Ende März auf den Tisch kommen – uns vorliegen. Nun
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frage ich mich, warum wir heute darüber debattieren, wenn
unsere Vorstellungen ohnehin im Ausschuß erarbeitet wer-
den sollen, die dann zweckmäßigerweise nach Bonn ge-
schickt werden, damit noch etwas geändert werden kann.

(Abg. Reddemann CDU: Herr Kollege, die Öffent-
lichkeit hat Anspruch auf Information! Das tun wir

heute! Wir informieren die Öffentlichkeit!)

– Herr Kollege, Sie müssen mir schon die eigene Interpre-
tation erlauben.

(Abg. Haas CDU: Haben Sie zur Sache nichts zu
sagen?)

Ich sehe, daß in der gesamten Bundesrepublik und auch im
Land Baden-Württemberg im Augenblick eine Beschwich-
tigungskampagne läuft, indem man kurz vor den Bundes-
tagswahlen sagt: Liebe Leute, da kommt etwas auf euch zu,
aber glaubt uns, wir sind dagegen.

Nur: Wenn man vor wenigen Tagen den Bundesaußenmi-
nister gehört hat, weiß man genau, was auf uns zukommt.
Er hat ja durch die Blume wissen lassen: Ach, nun tut mal
nicht so; wegen 1,5 % brauchen wir doch kein solches
Theater zu machen.

Auf der einen Seite wird also gesagt: „Wir werden uns mit
Macht gegen diese Änderungen wehren.“ Auf der anderen
Seite ist es schon fast Resignation, hat man sich damit na-
hezu schon abgefunden.

Das Thema der Aktuellen Debatte lautet ja: „Glücks- oder
Sündenfall“. Meine Damen und Herren, wessen Sünden-
fall? Wir sind uns in diesem Hause wohl darüber einig, daß
das kein Glücksfall ist. Aber wessen Sündenfall ist es
denn? Es heißt ja „Sündenfall für die Landwirtschaft“. Ist
das etwa ein Sündenfall der Landwirtschaft? Das ist es
wohl auch nicht.

Aber ich sage Ihnen: Wenn es überhaupt ein Sündenfall ist
– ich glaube nicht, daß es einer ist –,

(Abg. Haas CDU: Was?)

dann ist es Ihr eigener Sündenfall,

(Beifall bei der SPD – Widerspruch des Abg. Red-
demann CDU – Abg. Eigenthaler REP: Es ist ein-
deutig Ihrer! – Abg. Reddemann CDU: Wulf-

Mathies! – Unruhe)

und zwar deswegen, weil Sie seit 15 Jahren in Bonn die
Regierungsverantwortung tragen und alle möglichen
grundlegenden Beschlüsse gefaßt haben, die jetzt einen
zweiten Reformschub nötig machen.

(Beifall bei der SPD)

Ich sage Ihnen, was das für Beschlüsse waren: Es war zum
einen das Blair-House-Abkommen, die Begrenzung des
Ölsaatenanbaus in Europa, gleichzeitig die Öffnung unse-
rer Grenzen für Substitute aus den USA. Dem haben Sie
zugestimmt.

MacSharry-Plan: Produktionsbeschränkung, weg von der
Produktionssubvention hin zu direkten Zahlen. Dem haben
Sie ebenfalls zugestimmt.

(Abg. Drexler SPD: So ist es!)

Bei der Welthandelskonferenzrunde haben Sie zugestimmt.
Sie haben zugestimmt beim Abbau der Exportsubventio-
nen, beim Abbau der internen Stützung. Sie waren für
mehr Liberalität, für den Welthandel, und zugleich haben
Sie sich nicht dazu durchringen können, Sozialdumping
oder Ökodumping zu verhindern oder wenigstens einmal
auf die Tagesordnung zu setzen.

(Abg. Hauk CDU: Ist doch nicht wahr!)

Schließlich haben Sie 1994 dem System der Finanzierung
der Europäischen Union zugestimmt. Natürlich waren Sie
auch für die Osterweiterung – wie wir auch –, und Sie wis-
sen natürlich, daß das eine Menge Geld kostet. Gleichzeitig
wollen Sie aber weniger einzahlen, dafür jedoch mehr aus-
geben.

(Unruhe)

Wie das, meine Damen und Herren, alles zusammenpassen
soll, ist mir ein Rätsel.

Meine Damen und Herren, ich will Ihnen aber sagen: Wir
sehen auch einiges, was uns bei diesen Vorschlägen nicht
paßt. Ich nenne in der ersten Runde nur ein Beispiel: Wenn
man sich die „Vier-Komponenten-Förderkuh“ einmal an-
schaut, ist für mich klar, daß es in der EU bald mehr Ver-
waltungsbeamte als Kühe gibt.

(Beifall bei der SPD – Zuruf des Abg. Drexler
SPD – Abg. Dagenbach REP: Rindvieh!)

Das ist die Folge. Wir werden bald mehr EU-Bürokraten
als Kühe in Europa haben. Das könnte eintreten, wenn das
zustande kommt, was jetzt an Bürokratismus wieder einge-
zogen werden soll.

(Beifall bei der SPD – Abg. Drexler SPD: Das ist
doch unglaublich!)

Also eine „Vier-Komponenten-Förderkuh“! Man muß sich
einmal zu Gemüte führen, was da geplant ist. Wir sind
auch dagegen. Daran sollte man noch arbeiten.

In der zweiten Runde werde ich Vorschläge unterbreiten,
was nach unserer Meinung richtig ist.

(Beifall bei der SPD – Abg. Reddemann CDU:
Aber kein einziger Vorschlag! – Abg. Drexler
SPD: Aber mehr CDU-Abgeordnete als Kälber!
Das ist ja verheerend! – Abg. Reddemann CDU:

Der kann nicht richtig zählen!)

Präsident Straub: Das Wort erteile ich Herrn Abg.
Dr. Schäfer.

Abg. Dr. Schäfer Bündnis 90/Die Grünen: Herr Präsident,
meine Damen und Herren! Ich glaube, es gibt in der politi-
schen Auseinandersetzung im europäischen Rahmen im
Augenblick kein Thema, bei dem die Argumentationen so
scheinheilig und so verlogen sind wie bei der Auseinander-
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setzung um die Agenda 2000. Dabei sind die Zielsetzungen
und die Aufgaben relativ unumstritten. Die Aufgabenbe-
schreibung ist ziemlich klar und präzise.

Es geht um drei Punkte. Es geht zum einen um die langfri-
stige Absicherung der Landwirtschaftspolitik im Rahmen
der WTO, es geht zum zweiten um eine Rahmensetzung
für die Osterweiterung der Europäischen Union, und es
geht zum dritten um eine langfristige Versöhnung der Ver-
braucher mit den notwendigen Transferleistungen an die
Landwirtschaft. Ich denke, diese drei Notwendigkeiten
sind unumstritten.

Aber wir haben ein großes Problem: Wir haben das Pro-
blem, daß Forderungen in diesem Zusammenhang aufge-
stellt werden, die widersprüchlich und unvereinbar sind
und bei denen der eine Teil der Forderungen den anderen
genau konterkariert. Ich will das an diesen drei Punkten
aufzeigen.

Das erste Dilemma, das wir in dieser Landwirtschaftspoli-
tik haben, ist, daß die Landwirtschaftspolitik der CDU, die
die nationale Landwirtschaftspolitik dominiert, eine paral-
lele Strategie verfolgt. Zum einen will man sich die Option
offenhalten, mit unseren landwirtschaftlichen Produkten
auf den Weltmarkt zu gehen. Wer auf den Weltmarkt geht,
muß zu Weltmarktpreisen produzieren, und das ist weder
in Baden-Württemberg noch in vielen Regionen Deutsch-
lands möglich.

(Abg. Göbel CDU: Das ist der Moster vom Boden-
see!)

Wenn Sie eine Weltmarktstrategie fahren, dann können Sie
nicht gleichzeitig eine Binnenmarktstrategie mit höheren
Preisen im Europäischen Binnenmarkt fahren.

(Zuruf des Abg. Hauk CDU – Abg. Reddemann
CDU: Das muß finanziell ausgeglichen werden! –
Abg. Göbel CDU: Wie wollen Sie diesen Wider-

spruch auflösen?)

Das ist das erste Problem.

Gehen wir zum zweiten Punkt; diesen hatte Herr Caroli
schon angesprochen. Wenn Sie die EU-Osterweiterung be-
fürworten,

(Abg. Reddemann CDU: Die ist notwendig!)

bei der wir alle der Meinung sind, daß diese notwendig ist,
wenn Sie gleichzeitig davon ausgehen, daß Sie keine höhe-
ren Beiträge an die EU entrichten wollen, aber die Zahl der
Transferempfänger steigt, dann müssen Sie eine strukturel-
le Konzeption vorlegen, wo und bei wem gekürzt wird.
Dann ist eine reine Blockadehaltung, wie sie jetzt Herr
Borchert wieder an den Tag gelegt hat, Fundamentaloppo-
sition gegen eine Globalalternative. Glauben Sie mir, wir
Grünen haben Erfahrungen gemacht, was eine Fundamen-
talopposition heißt,

(Lachen des Abg. Brechtken SPD)

aber wir haben immer die Notwendigkeit gesehen, eine
Globalalternative vorzustellen. Hier versagen Sie völlig.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen – Zurufe der
Abg. Göbel CDU und Drautz FDP/DVP)

Dritter Punkt: das Dilemma, den Verbraucher langfristig
mit der Agrarpolitik zu versöhnen. Wir müssen politisch
dafür sorgen und dafür kämpfen, daß die Bereitschaft da
ist, die notwendigen Transferzahlungen auch langfristig zu
leisten.

Die Frage ist hierbei: Wie soll das gelingen, wenn Sie auf
der einen Seite weiterhin an Weltmarktpreisen orientiert,
die wir nie erreichen, eine Politik betreiben, die die Pro-
duktion zwangsläufig intensiviert, damit Sie zumindest
dicht an den Weltmarktpreisen dran sind, und wahrschein-
lich Umweltprobleme damit produzieren und für diese Po-
litik dann vom Verbraucher noch hohe Zuschüsse einkla-
gen? Das ist eine Politik, die Sie auf Dauer nicht durchhal-
ten. Die wird Ihnen explodieren.

Ebenso wie Herr Borchert hat auch Herr Kollege Kiefl als
Bauernverbandsfunktionär – er ist ja leider nicht da –

(Abg. Brechtken SPD: Was, bei so einer Debatte
ist er nicht da?)

hier in der letzten Debatte, als wir über europäische Agrar-
politik diskutiert haben, die Forderung aufgestellt, die
deutschen Landwirte müßten mehr Geld vom Weltmarkt
als aus Brüssel holen. Ich frage mich, wie das zusammen-
paßt mit der vernünftigen Einsicht unseres Ministerpräsi-
denten,

(Abg. Brechtken SPD: Hat der vernünftige Ein-
sichten?)

daß in Baden-Württemberg aufgrund der hiesigen Struktur
nie zu Weltmarktpreisen zu produzieren sei.

(Abg. Göbel CDU: Es ist gefährlich, wenn Sie den
Ministerpräsidenten loben!)

Hier schreiben Sie eine Subvention für den Export auf Jah-
re hinaus fest, wenn Sie diese Weltmarktstrategie fahren,
die Sie politisch im Inland – und das wissen Sie – nie fi-
nanziell absichern können. Sie bringen die Landwirtschaft
auf ein Subventionskarussell. Dabei wissen Sie genau, daß
es derzeit schon nicht gelingt, die Einkommensverluste
durch direkte Transferleistungen zu kompensieren. Herr
Reddemann hat dargestellt, daß wir allein in Baden-Würt-
temberg durch die Preissenkungen Einkommensverluste
von bis zu 200 Millionen DM einkalkulieren müssen.

Die Frau Landwirtschaftsministerin – ich meine, das ist
fast schon ein niedlicher Dilettantismus – hat sich für die
Silomaisprämie stark gemacht. Dafür kämpft man, da
hängt man sich hinein. Das kann man nach außen ganz
plausibel begründen. Eine solch „ökologische“ Maßnahme
wie die Silomaisprämie sieht sofort jeder ein. Mais ist ja
„ökologisch“ zu produzieren, dafür kann man locker Prä-
mien abstellen.

(Abg. Göbel CDU: Vor allem den genmanipulier-
ten! Herr Schäfer, das freut Sie doch besonders! –

Zuruf des Abg. Kluck FDP/DVP)

Das setzt man in der Öffentlichkeit leicht durch. Das ist
vielleicht Ihre Vorstellung.
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Sie wissen genau, wie die Verhandlung lief. Für das Halten
der Silomaisprämie mußten Sie der Erhöhung der Milch-
quoten zustimmen.

(Abg. Kiefl CDU: Haben wir nicht zugestimmt!)

Das war ein Junktim, das wissen Sie doch ganz genau. Sie
wissen doch ganz genau, wie die Debatten liefen.

(Abg. Göbel CDU: Was behaupten Sie denn da?)

– Schauen Sie doch einmal in die Fachpresse. Dort steht,
wie das lief. Das war ein Kompensationsgeschäft mit den
Südländern. Die Italiener bekamen ihre Milchquote, die
Milchquote wurde aufgestockt. Sie entfachen hier einen
Riesenpreisdruck, Preisabschläge bis zu 20 %. Dafür ver-
kauft man es als halblebigen Erfolg, daß man die ökolo-
gisch äußerst bedenkliche Silomaisprämie aufrechterhält.

Wir haben dazu klare Alternativen. In der zweiten Runde
werde ich darauf eingehen.

(Abg. Göbel CDU: Der Landwirtschaft das Heil
verkünden!)

Allein die Umlenkung der Exportsubventionen in Bereiche
der flankierenden Maßnahmen und der Verzicht auf die
Weltmarktoption mit einer gleichzeitigen parallelen Strate-
gie einer hohen Binnenmarktpreisabsicherung ergibt eine
Perspektive. Wir werden unsere Vorschläge dazu vorstel-
len.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen – Abg. Ei-
genthaler REP: Das wäre ja schön! Aber wie wol-

len Sie das in Brüssel umsetzen?)

Präsident Straub: Das Wort erteile ich Herrn Abg.
Drautz.

Abg. Drautz FDP/DVP: Herr Präsident, liebe Kolleginnen
und Kollegen! Ich möchte im Gegensatz zu Herrn Dr. Ca-
roli der CDU dafür danken, daß sie diese Aktuelle Debatte
beantragt hat. Es ist wichtig, in der Öffentlichkeit das erste
Mal über dieses Thema zu diskutieren.

(Abg. Dr. Caroli SPD: Stimmt doch gar nicht! –
Abg. Walter Bündnis 90/Die Grünen: Kinkel hat

das doch schon gemacht!)

Die Agenda wird uns bestimmt noch über ein Jahr hinweg
beschäftigen. Bei der Agenda wird es genauso sein wie
1992 bei der Agrarreform, daß der Entwurf nicht so ver-
wirklicht wird, wie er als Diskussionsvorschlag vorliegt.
Diesen Crashkurs mit der Landwirtschaft kann ich mir
nicht vorstellen.

Die Agenda bietet aber auch eine konsequente Fortent-
wicklung der Agrarreform von 1992.

(Abg. Walter Bündnis 90/Die Grünen: Richtig!)

Dabei werden wir aber die Zeiträume für die Absenkung
der Interventionspreise strecken müssen. Das ist ein Spa-
gat. Ich gehe gern auf Kinkel ein. Er ist nicht Landwirt-
schaftsminister, sondern Außenminister.

(Abg. Brechtken SPD: Ist das der Honorarbezie-
her? – Abg. Walter Bündnis 90/Die Grünen: Das

ist doch der Spendensammler bei der L-Bank!)

– Bleiben Sie doch bei der Sache. Sie kennen sich in die-
sem Bereich nicht aus, Herr Walter.

Es ist eindeutig klar, und das muß man sehen: Die totale
Ablehnung durch die Agrarministerkonferenz und die Bau-
ernverbände war für den Augenblick die richtige Entschei-
dung. Von dieser Seite hat man so reagieren müssen, und
hierfür habe ich auch großes Verständnis.

Zur Osterweiterung: Ich glaube, kaum jemand ist gegen die
Osterweiterung der EU, vielleicht mit Ausnahme der rech-
ten Seite. Sie wird kommen.

(Abg. Buchter Bündnis 90/Die Grünen: Schlei-
chend!)

– Schleichend?

(Abg. Buchter Bündnis 90/Die Grünen: Sie haben
gerade auf die schleichende Absenkung der Inter-
ventionspreise hingewiesen! Analog dazu wäre die

Finanzierung der Osterweiterung!)

– Die Zwischenfrage gerade war nicht zugelassen.

(Heiterkeit – Abg. Walter Bündnis 90/Die Grünen:
„Präsident“ Drautz spricht!)

Eines müßte klar sein – darauf möchte ich direkt eingehen –:
Eine Senkung der Interventionspreise wird – da hast du
recht – schleichend kommen. Denn die Interventionspreise
sind ja nicht Verkaufspreise. Es ist der größte Fehler, der
begangen wird, daß die Interventionspreise ständig mit
dem Einkommen der Landwirtschaft gleichgesetzt werden.
Was war denn im letzten Jahr, als der Preis für Getreide,
für Weizen, am Weltmarkt über dem Interventionspreis bei
uns lag? Wir müssen darauf achten, daß die Exportsteuern
in der EU bei den Verhandlungen entsprechend gesenkt
werden.

Die bisherige Förderpolitik in der EU muß auch dringend
reformiert werden. Denn es kann nicht weiter sein, daß die
familienbäuerlich strukturierte Landwirtschaft in Baden-
Württemberg „vor die Hunde“ geht, weil Großbetriebe mit
1 000 ha und mehr allein durch die Förderzahlungen den
Verdienst einfahren können. Wenn man überlegt, daß zum
Beispiel Queen Elisabeth 15 Millionen DM aus der EU-
Kasse für ihre Ländereien erhält,

(Abg. Brechtken SPD: Was?)

muß man sagen: Da stimmt doch etwas nicht mehr.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP/DVP)

Hier muß sich etwas ändern.

(Abg. Brechtken SPD: Weg mit dem Königshaus
in England!)

Wir müssen bei der Förderung zu einer Staffelung je nach
Betriebsgröße kommen, damit wir unsere bäuerliche Land-
wirtschaft erhalten können.

(Zuruf des Abg. Brechtken SPD – Abg. Walter
Bündnis 90/Die Grünen: Der Charles ist der größte

Biolandwirt der Welt!)
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Ich werde in der zweiten Runde die Vorschläge, die ich zur
Agenda habe, einbringen.

(Beifall bei der FDP/DVP)

Präsident Straub: Das Wort erteile ich Herrn Abg. Da-
genbach.

Abg. Dagenbach REP: Herr Präsident, meine Damen und
Herren! Die CDU hat das Thema „Agenda 2000“ auf die
Tagesordnung gesetzt und fragt gleichzeitig, ob die Agen-
da ein Glücks- oder ein Sündenfall für die Landwirtschaft
sei. Wir Republikaner sind der Meinung, daß die Agenda
2000, wenn sie so durchgehen würde, weder das eine noch
das andere wäre, sondern schlichtweg ein Katastrophenfall
für unsere heimische Landwirtschaft.

(Beifall bei Abgeordneten der Republikaner)

Da hat EU-Kommissar Fischler in Brüssel gleich mehrfach
zugeschlagen. Ich frage mich: Wer ist eigentlich Herr
Fischler, wer hat ihn gewählt, wie kommt er dazu?

(Abg. Roland Schmid CDU: Das kann man nachle-
sen! – Abg. Reddemann CDU: Kein Republika-

ner!)

– Ja. – Er will keine Anhebung von Preisgarantien, er will
keine Anhebung von Ausgleichsprämien. Er denkt sich
neue Auflagen für den Umweltschutz in der Landwirtschaft
aus und will eine weitere Extensivierung der Landwirt-
schaft erreichen.

Unsere Landwirte werden bei diesem Spielchen, so schätzt
man, etwa 4 Milliarden DM verlieren. Den Steuerzahler –
das ist das Paradoxe daran – wird es zusätzlich 6 Milliar-
den DM kosten. Es kann doch wohl nicht sein, meine Da-
men und Herren, daß so Landwirtschaftspolitik gemacht
wird.

Unsere Landwirtschaft wird auf diese Art und Weise buch-
stäblich in den Ruin getrieben. Man spricht davon, daß
jährlich statt bisher 20 000  40 000 Höfe werden schließen
müssen, wenn sich das durchsetzt, und das trotz der Tatsa-
che, daß ein einziger Arbeitsplatz bei uns in der Landwirt-
schaft etwa 500 000 DM an Investitionen verschlungen hat.

In der bisherigen Vorlage ist über die Osterweiterung noch
nicht einmal ein Wort enthalten. Dabei kostet gerade die
geplante Osterweiterung eine ganze Menge Geld. Betrach-
tet man das Ganze noch vor dem Hintergrund der bestehen-
den Welternährungslage, so müßten wir doch eigentlich
froh sein, daß wir bei uns eine gute und funktionierende
Landwirtschaft haben, die möglichst viel produziert. Wenn
auf der Welt etwa eine Milliarde Menschen Hunger leiden,
müßten wir doch um jede Tonne, die an Lebensmitteln
mehr produziert wird, froh sein.

Blicken wir zurück. Wir hatten das Thema ja schon einmal
auf der Tagesordnung; die Reden dazu sind dann allerdings
zu Protokoll gegeben worden. Die Regierung erklärte noch
im Dezember 1997, daß die Agenda 2000 eine gute Sache
sei. So steht es jedenfalls in einer Presseerklärung.

(Abg. Dr. Caroli SPD: Von wem?)

– Von der CDU; der Regierung.

Jetzt plötzlich kritisieren alle die Agenda, allen voran unser
Bundeslandwirtschaftsminister Borchert. Da muß ich mich
doch fragen, warum nicht gleichzeitig ein Gegenkonzept
vorgelegt wird. Wo bleibt das?

Auf der anderen Seite ist Herr Kinkel konträr anderer Mei-
nung. Er meint, 98 % der Bevölkerung, die Verbraucher

(Abg. Dr. Caroli SPD: 98,5 %!)

– 98,5 % der Bevölkerung, ich lasse mich da gerne korri-
gieren –, verteidigen zu müssen, vergißt aber, daß genau
diese 98,5 % der Bevölkerung bisher den größten Nutzen
von dieser Landwirtschaftspolitik hatten, weil sie von un-
serer Landwirtschaft mit gesunder und guter Nahrung, die
auch noch frisch war und die man obendrein noch recht
billig bekommen hat, versorgt worden sind. In Wahrheit
wurden diese 98,5 % der Bevölkerung bisher – das muß
man sagen, wenn man schon von Subventionen spricht –
subventioniert. Das sind die Fakten.

Ich frage mich, was eigentlich hinter dieser ganzen Ge-
schichte steckt. Warum geht man plötzlich so vor? Erst hält
man es für eine gute Sache, und jetzt wird das plötzlich in
Bausch und Bogen verdammt: Das kann so nicht stehen-
bleiben usw.

Was steckt dahinter? Wir sind schlicht und einfach in ei-
nem Wahljahr, meine Damen und Herren. Man braucht die
Stimmen der Bauern. Man braucht bei den Regierenden je-
de einzelne Stimme der Bauern und ihrer Familien. Des-
halb versucht man, diesen sogenannten Glücksfall über den
Bundestagswahltermin am 27. September und über den
Tag der Bayern-Wahl hinwegzulupfen. Das sind die Fak-
ten.

Meine Damen und Herren, wir Republikaner werden es
nicht zulassen, daß unser Land zu einer Agrarsteppe à la
USA wird. Wir Republikaner erklären uns solidarisch mit
den demonstrierenden Bauern, die sich in Brüssel und auch
anderswo dagegen wehren.

(Beifall bei den Republikanern – Zuruf des Abg.
Buchter Bündnis 90/Die Grünen – Abg. Dr. Schä-
fer Bündnis 90/Die Grünen: Es ist immer gut,
wenn das gewaltfrei bleibt! – Abg. Buchter Bünd-
nis 90/Die Grünen: Jetzt sind sie pro Protestieren-

de!)

Präsident Straub: Das Wort erteile ich Herrn Abg. Hauk.

Abg. Hauk CDU: Herr Präsident, meine Damen und Her-
ren! Wenn hier behauptet wird, das sei ein Protest wegen
des Wahljahrs, kann man ganz eindeutig entgegnen: Wir
befinden uns in guter Gesellschaft mit anderen Ländern in
der EU. Das hat mit Wahlen zunächst einmal überhaupt
nichts zu tun.

(Abg. Reddemann CDU: So ist es!)

Es geht bei der Behandlung der Agenda 2000, wie ich mei-
ne, um zwei wichtige Fragen.

Herr Kollege Dr. Caroli, ich weise den Vorhalt zurück, daß
wir zuerst umfassend beraten müßten und erst dann in die
Diskussion eintreten sollten. Es geht darum, daß seit 14 Ta-
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gen neue Vorschläge der EU-Kommission auf dem Tisch
liegen und daß man zunächst einmal eine Generallinie ab-
steckt. Wenn man die Generallinie festgezurrt hat, kann
man auch über Details reden. Ich will mich heute nicht da-
zu versteigen, in den einzelnen Details herumzukramen.
Aber die Generallinie muß fest sein.

Eines steht fest: Der Knackpunkt bei der ganzen Sache sind
rapide Interventionspreisabsenkungen. Diese führen in der
Tat nicht nur zur Existenzbedrohung von Betrieben, die
ohnehin aufgegeben werden, sondern auch zur Existenz-
bedrohung

(Abg. Reddemann CDU: Von Zukunftsbetrieben!)

von Zukunftsbetrieben,

(Abg. Göbel und Abg. Kiefl CDU: So ist es!)

die wir über Jahre und mit Mühen auch von staatlicher Sei-
te zu fördern und zu stützen versucht haben. Das müssen
wir verhindern, und da müssen wir auch hinstehen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU)

Ich sage noch einmal: Da befinden wir uns auch in guter
Gesellschaft, und zwar nicht nur mit dem Deutschen Bau-
ernverband oder mit Bundeslandwirtschaftsminister Bor-
chert, sondern auch mit anderen Staaten innerhalb der Eu-
ropäischen Union. Das ist zunächst einmal eine General-
linie. Aber darüber hinaus enthält die Agenda 2000 eine
ganze Reihe von Maßnahmen und Vorschlägen, die beden-
kenswert sind.

Herr Dr. Caroli, Sie halten uns vor, wir hätten allem zuge-
stimmt. Ich sage Ihnen bewußt: Wir haben der Agrarreform
1992 zugestimmt, weil sie richtig und notwendig war. Frü-
her haben wir beklagt, daß wir von seiten der EU Über-
schüsse, Überproduktionen, Butterberge, Milchseen und
dergleichen mehr finanzierten. Man kann dazu stehen, wie
man will, es ist auch nicht alles Gold, was da glänzt,

(Abg. Teßmer SPD: Da hat überhaupt nichts ge-
glänzt!)

und die Einzelmaßnahmen kann man auch im Detail kriti-
sieren. Aber eines ist klar: Die Butterberge und die Milch-
seen sind verschwunden.

(Zuruf des Abg. Göbel CDU – Abg. Eigenthaler
REP: Die Milch landet jetzt in der Gülle!)

Die Umstellung in der Förderung vom Überschuß hin zur
Fläche war im Grundsatz richtig.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU und der FDP/
DVP)

Insofern ist die Weiterentwicklung der Agenda 2000, der
zweite Schritt, richtig. Es ist richtig, an der flächenbezo-
genen Förderung festzuhalten.

Jetzt kann man darüber streiten, was das Thema Welt-
marktpreise angeht. Ich sehe es nicht ganz so skeptisch wie
viele andere. Wenn jeder Chinese einen Hamburger ißt –
das wird irgendwann einmal der Fall sein – oder auch
wenn nur jeder zweite ein paar Hamburger ißt – dann wird

er ein paar mehr davon essen –, dann sieht das Thema
Weltmarktpreise beim Getreide und beim Fleisch ganz an-
ders aus. Da gebe ich dem Kollegen Drautz völlig recht:
Da werden wir vielleicht über Interventionspreise reden,
aber sie werden keine Rolle spielen, weil der Weltmarkt-
preis tatsächlich eindeutig höher ist. Das wird, so vermute
ich einmal, die Perspektive in diesem Bereich sein. Aber
das sind noch Spekulationen.

Jetzt müssen wir uns mit dem Thema Weltmarktpreise für
den worst case, für den schlimmsten Fall, auseinanderset-
zen.

(Glocke des Präsidenten)

Ich sage noch einmal: Eine kurzfristige, schnelle Absen-
kung der Interventionspreise wäre ein Crash. Diesen Crash
können wir in der Tat – ich wiederhole mich, weil das sehr
wichtig ist – nicht mitmachen.

Präsident Straub: Herr Abg. Hauk, gestatten Sie eine
Zwischenfrage des Herrn Abg. Buchter?

Abg. Hauk CDU: Immer.

Präsident Straub: Bitte schön, Herr Abg. Buchter.

Abg. Buchter Bündnis 90/Die Grünen: Herr Kollege
Hauk, wenn Sie auf die Flächenförderung hinweisen und
diese sogar – so, wie es der Agenda-Vorschlag vorsieht –
ausdehnen wollen, räumen Sie dann auch ein, daß davon in
erster Linie viele Verpächter profitieren, das heißt, nicht-
wirtschaftende Betriebe, sprich also, daß das Grundeigen-
tum über Steuermittel subventioniert wird?

(Zuruf des Abg. Göbel CDU)

Abg. Hauk CDU: Lieber Kollege Buchter, da spricht ein
Stück weit Ideologie bei Ihnen heraus.

(Abg. Buchter Bündnis 90/Die Grünen: Nein, nein!
Ihre Ministerin weist darauf hin! – Abg. Dr. Caroli
SPD: Von Ihnen hat man noch nichts Ideologi-

sches gehört?)

Ich will trotzdem versuchen, mich mit Ihnen darüber aus-
einanderzusetzen.

Das ist genau der Punkt, über den man sich dann im Detail
unterhalten muß. Ich bin vermutlich mit Ihnen der Mei-
nung: Es kann nicht Sinn und Zweck sein, daß wir das
Grundeigentum um des Grundeigentums willen – ich sage
einmal: die Nichtaktiven – im Bereich der Landwirtschaft
fördern. Da stimme ich mit Ihnen überein.

Aber eines ist auch klar: Wir haben kein anderes Instru-
ment, vermute ich, als das der Flächenförderung, um das,
was wir wollen, nämlich neben – – Jetzt komme ich zu ei-
nem weiteren Bereich dessen, was wir wollen. In der Ver-
gangenheit wurde teilweise kritisiert – wenn auch weniger
in Baden-Württemberg als in anderen Ländern, übrigens
auch dort, wo Sie mitregieren –, daß man das staatliche
Füllhorn dort zum Teil nach dem Gießkannenprinzip aus-
geschüttet hat.

(Zuruf des Abg. Schöffler SPD)
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Genau das sind die Punkte, an denen man versuchen muß,
das in eine richtige Linie zu bringen.

(Glocke des Präsidenten)

Deshalb ist der Ansatz in der Agenda,

(Zuruf des Abg. Buchter Bündnis 90/Die Grünen)

die Fördermittel verstärkt – ich sage nicht: an Umwelt-
schutzauflagen – einerseits an Bewirtschaftungen im Sinne
des Umweltschutzes zu binden und andererseits zu bewir-
ken, daß dadurch auch qualitativ hochwertige Lebensmittel
erzeugt werden können, kein schlechter Ansatz.

(Abg. Reddemann CDU: Und die Obergrenze! –
Glocke des Präsidenten)

Das ist auch eine konsequente Weiterführung – –

(Glocke des Präsidenten)

Präsident Straub: Herr Abg. Hauk, gestatten Sie noch
eine Zwischenfrage des Herrn Abg. Teßmer?

Abg. Hauk CDU: Wenn es denn sein muß, Herr Kollege
Teßmer.

Präsident Straub: Bitte schön, Herr Abg. Teßmer.

(Die Ausführungen des Abg. Teßmer SPD werden
kurzzeitig nicht über die Lautsprecher übertragen.)

Abg. Hauk CDU: Ja? – Ach so. Man sieht Sie vermutlich
nicht.

Abg. Teßmer SPD: Dann stehe ich eben auf und sage das
so.

Herr Hauk, ich habe zwei kurze Bemerkungen.

Abg. Hauk CDU: Nein, Sie sollen eine Frage stellen.

Abg. Teßmer SPD: Frage eins: Sie haben eben vom
„worst case“ gesprochen.

Abg. Hauk CDU: Ja.

Abg. Teßmer SPD: Das war ja keine Jungfrauengeburt.
Hätte man nicht im Vorfeld dieser Agenda 2000 die eigene
Bundesregierung einschalten müssen,

(Abg. Dr. Caroli SPD: Die noch amtierende!)

damit man nicht jetzt Schlimmeres verhindern muß? Wäre
das nicht besser gewesen?

Und wäre es nicht besser – das ist die zweite Frage –, wenn
Sie sich in Zukunft vorher informieren würden, bevor Sie
hier eine Aktuelle Debatte unter dem eigenartigen Thema
„Agenda 2000 – Glücks- oder Sündenfall für die Landwirt-
schaft in Baden-Württemberg“ veranstalten und in der glei-
chen Woche ein CDU-Agrarforum mit einem Herrn aus
Brüssel und dem Staatssekretär aus Bonn abhalten? Wäre
es da nicht besser, man würde sich zuerst informieren und
erst danach hier ins Plenum gehen? Das würde ich für bes-
ser halten.

(Abg. Drexler SPD: Das ist ein sehr guter Vor-
schlag! Da kann man nichts sagen! Das überrascht
mich jetzt aber! Das ist ein sehr guter Vorschlag! –
Abg. Stächele CDU: Nach diesem Prinzip dürfen
die nie wieder eine Aktuelle Debatte beantragen!)

Abg. Hauk CDU: Lieber Kollege Teßmer, ich gehe davon
aus, daß die Bundesregierung, wie die Regierungen aller
anderen Nationen auch, ihre Vorstellungen dort einge-
bracht hat. Aber eines ist doch klar:

(Zuruf des Abg. Teßmer SPD)

Es ist klar, daß sich bei 15 Mitgliedsstaaten nicht jeder in
allen Fällen wiederfindet. Darüber sind wir uns auch einig.

(Zuruf des Abg. Teßmer SPD)

Ich sage noch einmal: Sie tun sich und wir tun uns keinen
Gefallen, wenn wir die Agenda 2000 in pauschaler Form
rundherum ablehnen.

(Abg. Dr. Caroli SPD: Ah! Das sind ja ganz neue
Töne! – Zuruf des Abg. Teßmer SPD)

Ich wiederhole mich noch einmal. Ich wiederhole mich
zum dritten Mal. Es gibt einen kritischen Punkt, der des-
halb so gravierend ist, weil er an die Existenz junger, auf-
strebender Betriebe geht: Das sind rapide Interventions-
preisabsenkungen. Über die Zeitschiene oder durch andere
Möglichkeiten der Kompensation wirkt sich das vielleicht
etwas anders aus.

(Zuruf des Abg. Teßmer SPD)

Aber lassen Sie mich vielleicht meine Ausführungen zu-
sammenhängend noch zu Ende führen.

Ich halte den Teil der Agenda, der sich insbesondere mit
dem flächenbezogenen Ausgleich befaßt, der nicht mehr
rein auf die Fläche, sondern in erhöhtem Maße auf Exten-
sivierung und Umweltschutzauflagen abstellt, für eine kon-
sequente Weiterentwicklung dessen, was wir in Baden-
Württemberg eingeleitet haben. In diesem Bereich brau-
chen wir uns nicht zu verstecken. Wir haben gute Chancen,
dieses in den nächsten Monaten auch entsprechend einzu-
bringen.

Es gäbe noch ein paar Dinge zur Strukturpolitik zu sagen.
Ich verzichte darauf, weil die Redezeit zu Ende ist.

Abschließend: Jetzt muß erst einmal eine Bewertung der
Details vorgenommen werden, lieber Kollege Teßmer.
Deshalb ist es auch notwendig, daß man sich vertiefend mit
den jetzt vorliegenden Vorschlägen auseinandersetzt. Das
werden Sie sich auch nicht ersparen können. Es wäre ganz
wünschenswert, wenn Sie das auch täten. Unsere Linie ist
die, daß es erstens gilt – das hat Priorität, und dafür werden
wir auch nachdrücklich eintreten und kämpfen –, existenz-
bedrohende Maßnahmen zu verhindern, und zweitens, die
Chancen, die in den Reformvorschlägen der Agenda 2000
zweifellos enthalten sind, auch für Baden-Württemberg zu
nutzen, denn es gibt ein erhebliches regionales Potential,
wenn Sie daran denken, daß ein Teil der Fördermittel nicht
mehr von der EU zentral vergeben wird, sondern auch an
die Nationen verteilt werden kann. Es gibt ein erhebliches
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regionales Potential, und diese Möglichkeit der Regiona-
lisierung müssen wir nutzen.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)

Präsident Straub: Das Wort erteile ich Herrn Abg.
Dr. Caroli.

(Abg. Göbel CDU: Jetzt kommen die Lösungen
des Problems!)

Abg. Dr. Caroli  SPD: Herr Präsident, meine Damen und
Herren! Wir haben immer gesagt, daß die Agenda 2000
auch Chancen bietet, zum Beispiel die, daß Direktzahlun-
gen an umweltschonende Erzeugung und an die Zahl der
Arbeitskräfte pro Betrieb und Produktionseinheit gebunden
werden sollen, oder daß Vorschläge zur Begrenzung der
Zahlungen pro Betrieb gemacht werden sollen, die eine
Deckelung bzw. eine Degression der Förderung vorsehen.
Das kann uns in Baden-Württemberg eigentlich nur recht
sein. Aber wir haben natürlich auch Befürchtungen. Dazu
will ich jetzt einiges sagen.

Der erste Punkt: Wir sehen voraus, daß in Zukunft, wenn
das Reformkonzept so greift, auf schlechten Standorten
Flächen überhaupt nicht mehr bewirtschaftet werden und
auf den guten Standorten nur noch intensiv bewirtschaftet
werden sollen.

Der zweite Punkt ist, daß statt Entbürokratisierung das ge-
samte Fördersystem noch komplizierter und für die Land-
wirte immer undurchsichtiger wird.

Ich sage Ihnen, daß noch etwas hinzukommt – das trifft
auch auf Ihre Politik zu, Herr Hauk –: Die Kleinen sind die
Dummen. Das will ich Ihnen jetzt an einem Beispiel zei-
gen, nämlich am Beispiel der Silomaisprämie.

Diese Prämie sollte zunächst von der EU gestrichen wer-
den. Dann kam Frau Ministerin Staiblin und sagte, nein,
auf keinen Fall, die Silomaisprämie muß bleiben, und im
Chor verlangten das andere mit ihr. Was ist jetzt aus der
ganzen Geschichte geworden? Das muß man sich einmal
anschauen.

Jetzt soll die Silomaisprämie bleiben, aber gleichzeitig
wird der Milchpreis nicht um 10 %, sondern um 17 % ge-
senkt.

(Abg. Drexler SPD: So ist es!)

Dazu kommen vornehmlich in Italien noch zusätzlich 2 %
Milchquote, was noch einmal zu einer Veränderung des
Milchpreises nach unten führen wird. Schließlich – das ist
der Gipfel – wurde die vorgesehene Bullenprämie auch
noch gesenkt,

(Abg. Drexler SPD: Die Bullenprämie!)

so daß wir sagen können: Die kleinen Landwirte in Baden-
Württemberg haben jetzt das Nachsehen, weil man sich
auch hier in der Landwirtschaftspolitik für die Großen ein-
gesetzt hat.

(Beifall bei der SPD und Abgeordneten des Bünd-
nisses 90/Die Grünen)

Meine Damen und Herren, jetzt will ich noch sagen, was
unserer Meinung nach getan werden sollte.

Erstens: dauerhafte Ausgleichszahlungen durch die EU bei
Preissenkungen.

Zweitens: Verbot von Umwelt- und Sozialdumping. Bei
der nächsten WTO-Runde muß dieses Verbot auf die Ta-
gesordnung gesetzt und von Deutschland gefordert werden.

Drittens: radikale Vereinfachung des Agrarsubventionssy-
stems unter Beachtung positiver Umwelt- und Sozialeffek-
te.

(Glocke des Präsidenten)

Präsident Straub: Herr Abg. Dr. Caroli, gestatten Sie eine
Zwischenfrage des Herrn Abg. Hauk?

Abg. Dr. Caroli  SPD: Ja, selbstverständlich.

Präsident Straub: Bitte schön, Herr Hauk.

Abg. Dr. Caroli  SPD: Bitte schön, Herr Hauk.

Abg. Hauk CDU: Herr Kollege Caroli, Sie haben gerade – –

(Abg. Drexler SPD: Lauter! – Gegenruf des Abg.
Teßmer SPD: Er kann nicht lauter!)

Abg. Dr. Caroli  SPD: Sie sind akustisch schlecht ver-
nehmbar, Herr Kollege.

Abg. Hauk CDU: Sie haben gerade eben zum Thema der
zunehmenden Benachteiligung kleiner Betriebe gespro-
chen.

(Zurufe von der SPD, u. a. Abg. Birgit Kipfer: Wir
verstehen Sie nicht! Gehen Sie doch ans Mikro-

fon!)

Ich frage Sie, Herr Kollege Dr. Caroli, ob Sie zur Kenntnis
nehmen wollen, daß die zentrale Frage der Deckelung der
Obergrenzen gerade nicht die kleinen Betriebe benachtei-
ligt, sondern die großen Betriebe, und dies auch aus baden-
württembergischer Sicht durchaus gewollt ist.

(Abg. Drexler SPD: Aber nicht bei Mais!)

Abg. Dr. Caroli  SPD: Herr Kollege Hauk, da sind Sie ge-
rade bei dem Punkt in die Falle hineingelaufen. Denn die
Grenze wird ja in einem Bereich gezogen, der so weit oben
ist, daß man sagen kann: Da ist Baden-Württemberg schon
gar nicht mehr dabei. Das hätten Sie jetzt nun wirklich
nicht anführen dürfen.

(Abg. Göschel SPD: Der Förster ist auf dem Holz-
weg!)

Aber ich sage Ihnen noch, was in unserem Bereich noch
hinzukommen muß – und das ist jetzt unser vierter Punkt –:
Die Bevölkerung der ländlichen Räume braucht einen Rah-
men, in dem sie dauerhaft leben und arbeiten kann. Deswe-
gen meinen wir: Ein eigenständiges Ziel ländlicher Raum
gehört in die Agenda mit hinein. Denn die ländlichen Räu-
me können sich nicht weiterentwickeln, wenn die kapital-
intensive Landwirtschaft der Maßstab der europäischen
Agrarpolitik ist.

(Abg. Drexler SPD: Da hat er recht!)
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So, jetzt hat man eine Hausaufgabe, und Sie sind aufgeru-
fen, Ihre Parteifreunde in Bonn dazu zu bewegen, sinnvolle
Änderungen vorzunehmen und nicht herumzuheucheln und
den Bauern zu sagen: „Wählt uns nur, dann geht es euch
gut.“ Ich sehe, daß genau das Gegenteil der Fall sein wird.

(Beifall bei der SPD – Abg. Brechtken SPD: Sehr
gut!)

Präsident Straub: Das Wort erteile ich Herrn Abg.
Dr. Schäfer.

Abg. Dr. Schäfer Bündnis 90/Die Grünen: Herr Präsident,
meine Damen und Herren! Ich wende mich vor allem an
Herrn Hauk. Herr Hauk, was Sie hier als Konzeption der
CDU-Landwirtschaftspolitik vorgestellt haben, könnte man
so beschreiben: der hilflose Versuch, in einem insgesamt
irrationalen System halbwegs plausible Strategien zu fah-
ren.

Wohin das führt und welche Zukunftsperspektiven das bie-
tet, das können Sie unter anderem in der FAZ von gestern
nachlesen, wo die Auswirkungen der Agenda, finde ich,
ziemlich präzise beleuchtet werden. Da wird der Vorsitzen-
de des Kreisbauernverbandes in Ravensburg, Herr Kreuzer,
zitiert, und zwar mit folgender Zusammenfassung – ich zi-
tiere das hier –:

Vor sieben Jahren, erzählt der Bauer, habe er seinen
Stall auf den Rat eines Fachmanns hin zu einem mo-
dernen Boxenlaufstall umgebaut und gedacht, er sei für
die Zukunft gerüstet. Jetzt wisse er nicht, wie er künf-
tig die Zins- und Tilgungslasten für diese Investitionen
aufbringen solle.

Wenn Sie die Haushaltsdebatten im Hinterkopf haben und
wissen, was unsere Kritik an der baden-württembergischen
Landwirtschaftspolitik ist, dann wissen Sie genau, daß wir
diese Entwicklung stets kritisiert haben und gesagt haben:
Wir verleiten die Landwirte zu einer falschen Strategie,
wenn wir ihnen suggerieren, daß wir sie mit Rationalisie-
rungs- und Intensivierungsbeihilfen langfristig sichern
könnten. Genau das war unsere Kritik daran, wie Sie Struk-
turpolitik machen, und genau das ist jetzt das Dilemma.

Wir gehen auf zwei Punkte ein. Da gibt es zum einen das
prinzipielle Problem – –

(Glocke des Präsidenten)

Präsident Straub: Herr Abg. Dr. Schäfer, gestatten Sie
eine Zwischenfrage des Herrn Abg. Reddemann?

Abg. Dr. Schäfer Bündnis 90/Die Grünen: Ja, gern.

Präsident Straub: Bitte, Herr Reddemann.

Abg. Reddemann CDU: Herr Kollege Schäfer, Ihre Aus-
sage deutet darauf hin, daß Sie der baden-württembergi-
schen Landwirtschaft die Käseglocke überstülpen wollen.
Ist das richtig? Wollen Sie also weitere Rationalisierung,
Weiterentwicklung und weitere Mechanisierung verhin-
dern? Ist das Ihre Politik?

Abg. Dr. Schäfer Bündnis 90/Die Grünen: Nein, Herr
Reddemann, das ist nicht unsere Politik.

(Abg. Reddemann CDU: Das haben Sie aber ge-
sagt!)

– Nein, das habe ich nicht gesagt. Sie sollten vielleicht zu-
hören.

Erstens habe ich vorhin schon gesagt, daß wir eine Bin-
nenmarktorientierung anstreben. Ich denke, der Europäi-
sche Binnenmarkt ist weltweit der zweitgrößte zusammen-
hängende Verbrauchermarkt und Absatzmarkt für Nah-
rungsmittel, und es ist keine Käseglocke, wenn man sich
erst einmal auf diesen fixiert. Nach China ist das der zweit-
größte Markt.

Das zweite ist: Wenn ich die Landwirtschaft durch Zu-
schüsse in Investitionen locke, dann aber gleichzeitig eine
Preispolitik mittragen muß, die die Zins- und Tilgungsla-
sten nicht mehr bringt, dann locke ich die Landwirtschaft
in eine Falle hinein, und in diese Falle wollen wir sie nicht
locken. Wenn Sie sagen, das sei eine Käseglocke, ist das
Ihre Interpretation, aber für uns ist das eine klare Falle.

(Glocke des Präsidenten)

Präsident Straub: Herr Kluck, bitte.

Abg. Dr. Schäfer Bündnis 90/Die Grünen: Herr Kollege
Kluck.

Abg. Kluck  FDP/DVP: Herr Kollege Dr. Schäfer, habe ich
Sie richtig verstanden, daß Sie ein Anhänger der Anbinde-
haltung von Rindvieh sind und Boxenlaufställe ablehnen?

Abg. Dr. Schäfer Bündnis 90/Die Grünen: Diese Frage,
Herr Kluck, spricht für Ihre landwirtschaftliche Kompe-
tenz.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen – Abg.
Kluck FDP/DVP: Das haben Sie doch gerade ge-

sagt!)

– Ich habe zitiert und habe ein paar Zukunftsbetriebe, die
vor der Wand stehen, erwähnt, und andere Sachen müssen
sich in Ihrem Hirn bilden. Sie sollten sich vielleicht weni-
ger Abgasen aussetzen.

(Glocke des Präsidenten)

Präsident Straub: Herr Abg. Dr. Schäfer, gestatten Sie ei-
ne weitere Zwischenfrage des Herrn Abg. Reddemann?

Abg. Dr. Schäfer Bündnis 90/Die Grünen: Wir können es
als Dialog machen, okay!

(Abg. Jacobi Bündnis 90/Die Grünen: Das ist doch
keine Fragestunde!)

Abg. Reddemann CDU: Herr Kollege Dr. Schäfer, wenn
Sie mir zugehört hätten, hätten Sie gehört, daß ich bei mei-
nem Beitrag zu diesem Thema gerade darauf hingewiesen
habe, daß wir verhindern müssen, daß solche in die Zu-
kunft hinein orientierten Betriebe dem totalen Preisverfall
ausgeliefert werden. Deshalb lehnen wir diese Angleichung
an die Weltmarktpreise, so wie sie jetzt in der Agenda for-
muliert sind, ab. Dies ist die Position der CDU-Fraktion.
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Abg. Dr. Schäfer Bündnis 90/Die Grünen: Ich habe zur
Kenntnis genommen, daß Sie das gesagt haben. Ich habe
Ihnen aber in meinem Vortrag vorhin klargemacht, daß Sie
mit Ihrer Strategie der Weltmarktorientierung dieses Preis-
niveau nicht halten können werden. Das ist Fakt, und Sie
sehen jetzt bei den Agenda-Verhandlungen, daß es genau
so kommt. Herr Kollege Caroli hat Ihnen mit der Silomais-
prämie und diesem Junktim noch einmal klar vorgeführt,
was ich vorhin auch schon gesagt habe. Jetzt müssen Sie es
irgendwann einmal begreifen.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Es gibt für uns auf der prinzipiellen Ebene eine Alternative
zu dieser EU-Politik, nämlich die Binnenmarktorientierung
mit einer massiven Preisstützung. Das ist eigentlich auch
das, was die Landwirte wollen. Sie wollen für ihre Leistun-
gen in der Produktion entsprechend entlohnt werden. Wenn
wir uns eingestehen, daß wir das EU-weit wegen der Part-
ner nicht durchsetzen können, und wenn wir uns darauf
einlassen, daß wir das nicht halten können, ist die konse-
quente Schlußfolgerung der pragmatische Weg, daß wir die
Preisabsenkungen mit Transferleistungen abfedern. Das
heißt, wir müssen konsequent auf Transferleistungen set-
zen. Dann können Sie aber nicht durch die Lande ziehen
und das anprangern und sagen, es sei ein Skandal, wenn
die Landwirtschaft immer stärker auf politisch fragwürdige
Transferleistungen angewiesen sei. Dann ist ein konse-
quentes Bekenntnis zu den Transferleistungen notwendig,
die dann im Sinne der langfristigen Absicherung an plausi-
ble und politisch konsensfähige Kriterien anzukoppeln
sind. Das heißt für uns: ökologische und soziale Kriterien.
Das bedeutet die Umlenkung der Exportsubventionen in
die flankierenden Maßnahmen, sprich in Umweltprogram-
me hinein. Das heißt konsequent auch – da besteht Gott sei
Dank Konsens – die Orientierung auf eine degressive Staf-
felung der Zuschüsse.

Jetzt müssen Sie aber auch schauen, daß Sie es national auf
einen vernünftigen Begriff bekommen.

(Abg. Eigenthaler REP: Ganz neue Töne!)

Sie können auch, wenn Sie in der Bundesrepublik Land-
wirtschaftspolitik machen, nicht hingehen und sagen: Wir
lassen die Ostbetriebe völlig den Bach hinuntergehen.

Auf der einen Seite ist eine degressive Staffelung sinnvoll.
Auf der anderen Seite ist das natürlich fatal für bestimmte
Großbetriebe im Osten. Wie bekommt man da einen Kom-
promiß hin? Ein sinnvoller Kompromiß kann sein, daß man
den Zuschußbedarf an die Zahl der Arbeitskräfte koppelt
und nicht absolut an die Betriebsgröße. So schaffen Sie ei-
nen Konsens, und so werden Sie auf dem europäischen
Parkett überhaupt aktionsfähig. Das ist gerade das, was wir
der Landesregierung und der Bundesregierung bzw. der
CDU ankreiden, daß sie gar nicht aktions- und interven-
tionsfähig sind, weil sie keine Alternative zu dem anbieten,
was sich im Augenblick in Brüssel abspielt. Sie können
sich nicht hinstellen und sagen: So nicht; alles soll im Prin-
zip so bleiben, wie es ist; keine Mark weniger. Das Ergeb-
nis wird genau das Gegenteil sein, so wie wir es jetzt beim
Silomais erlebt haben. Wir bekommen eine Prämie, die
man politisch sinnvoll nicht begründen kann, und wir krie-

gen Preissenkungen aufs Auge gedrückt, und zwar in ei-
nem Ausmaß, das unsere oder Ihre, muß ich sagen,

(Abg. Pfister FDP/DVP und Abg. Dr. Caroli SPD:
Wieso „Ihre“?)

Zukunftsbetriebe vor die Wand fährt.

(Glocke des Präsidenten)

Präsident Straub: Herr Abg. Dr. Schäfer, gestatten Sie
noch eine Zwischenfrage des Herrn Abg. Göbel?

Abg. Dr. Schäfer Bündnis 90/Die Grünen: Aber gern.

Präsident Straub: Bitte schön, Herr Abg. Göbel.

Abg. Göbel CDU: Herr Dr. Schäfer, ich würde nur gern
einmal wissen, wie Sie den Arbeitstag bei Ihrer Arbeits-
kraftvergütung ansetzen wollen: mit acht Stunden oder mit
14 Stunden oder mit 16 Stunden, wie es in unseren Famili-
enbetrieben in Saisonzeiten etwa geschieht? Wie wollen
Sie dieses Problem lösen? Sie reden da so locker, haben
aber wahrscheinlich noch nie darüber nachgedacht, wie
lange man in Fremdarbeitslohnbetrieben arbeitet und wie
lange man in Familienbetrieben arbeitet.

Abg. Dr. Schäfer Bündnis 90/Die Grünen: Lieber Herr
Göbel, vielleicht wissen Sie und können sich vorstellen,
daß ich selber sozusagen einen Saisonarbeitsbetrieb habe
und mir solche Problematiken durchaus bewußt sind. Sie
werden natürlich bestimmten Problemen nie aus dem Weg
gehen können. Auf der einen Seite beklagen hier alle uni-
sono die Bürokratisierung, auf der anderen Seite wollen Sie
aber bis ins letzte durchbuchstabiert soziale Gerechtigkeit.
Jetzt machen Sie doch einfach einmal das Kunststück und
schaffen Sie ohne Bürokratie, ohne Gesetze, ohne klare
Reglementierungen und ohne Kontrolle das Wunder,
gleichzeitig soziale Gerechtigkeit zu haben. Auch hier ist
ein bißchen Ehrlichkeit einmal ganz gut und angebracht,
auch wenn Wahljahr ist. Man muß ehrlicherweise sagen:
Wenn ich für die gerechte Struktur bin, brauche ich ein be-
stimmtes Maß an Bürokratie. Wenn Sie gegen beides pole-
misieren, machen Sie es sich sehr, sehr einfach; das ist aber
keine Perspektive.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Es wäre sinnvoll, die Transferleistungen in Zukunft an kla-
re ökologische und soziale Kriterien zu koppeln, wenn wir
uns auf den Weg machen, wenn wir es als Zwangsläufig-
keit begreifen, daß es diese Preissenkungen gibt.

(Abg. Eigenthaler REP: Und die Bauern als Sozial-
hilfeempfänger!)

Wir haben entsprechende Vorschläge gemacht, wie sie
langfristig zu sichern sind, und damit denken wir, daß wir
auch einen Beitrag dazu leisten, daß eine Zukunftsperspek-
tive für die baden-württembergische Landwirtschaft und
für die Landwirtschaft in der Bundesrepublik gesichert
werden kann.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Präsident Straub: Das Wort erteile ich Herrn Abg. Drautz.
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Abg. Drautz FDP/DVP: Herr Präsident, meine Damen und
Herren! Die Debatte hat bis jetzt, quer durch die Fraktio-
nen, gezeigt, daß die Agenda auch viele Chancen bietet.
Ich freue mich über die Einstellung des Koalitionspartners,

(Abg. Sieber CDU: Der ist gut, gell?)

daß wir bei den Weltmarktpreisen und bei den Interven-
tionspreisen, die ich angesprochen habe, durchaus verhan-
deln können.

(Abg. Reddemann CDU: So ist es!)

Wir müssen aber zum Beispiel bei der Milch, bei der es um
eine zweiprozentige Erhöhung der Quote geht, für eine Ab-
senkung der Quote in einer höheren Größenordnung kämp-
fen, denn bei der Milch ist in der Vergangenheit sträflich
falsch gehandelt worden.

(Beifall des Abg. Buchter Bündnis 90/Die Grünen
– Abg. Dr. Schäfer Bündnis 90/Die Grünen: Zwei-

stellige Größenordnung!)

Hier hat man die Quote immer zu hoch gehalten, und durch
die höhere Quote ist der Milchpreis immer unten gehalten
worden. Deshalb konnte sich der Markt in diesem Bereich
nicht so gut entwickeln wie zum Beispiel bei der Zuckerrü-
be und beim Zucker, wo dies konsequent durchgehalten
wurde. Wäre man damals der FDP/DVP gefolgt und hätte
eine Molkereiquote eingeführt, die die FDP/DVP immer
gefordert hat, stünden wir heute besser da. Ich freue mich,
daß jetzt auch der Bauernverband auf das Börsenmodell
der Quote einsteigt, um hier eine Veränderung einzuleiten.
Ich sage nur das Stichwort „Sofa-Melker“.

Auch bei den Mindeststandards in der EU müssen wir ver-
handeln. Unsere Umweltstandards müssen stärker in ande-
re EU-Staaten eingebracht werden. Es ist auch eine wichti-
ge Sache bei den Verhandlungen, daß, wenn für Umwelt-
leistungen gezahlt wird, die Standards zwar nicht ganz an-
geglichen werden – das wird nicht möglich sein –, aber hö-
her angesetzt werden, denn eine große Benachteiligung un-
serer Landwirtschaft besteht nicht nur von der Natur der
Äcker her, sondern liegt in den Produktionsbedingungen,
zum Beispiel im Vergleich mit einem Bauern im Elsaß.

Ich bin für Umweltschutz, und ich freue mich, daß die
Agenda auch in Zukunft eine regionale Agrarpolitik zuläßt.
Die Agrarpolitik von Baden-Württemberg, gerade mit
MEKA und SchALVO, zeigt, daß wir hier genau auf der
richtigen Linie liegen, der Linie, die die Agenda vorgibt.

Wir können natürlich – hier will ich ehrlich sein – meines
Erachtens nicht erreichen, daß der Agrarhaushalt vergrö-
ßert wird und zusätzliche Programme aufgelegt werden
können. Es wäre scheinheilig, hier zu sagen, wir gleichen
mit regionaler Agrarpolitik aus, was uns die EU praktisch
nicht bringt.

(Abg. Dr. Schäfer Bündnis 90/Die Grünen: Die EU
bringt nichts, sie nimmt!)

Seien wir ehrlich: Dies ist eine Sache, die nicht möglich ist.

Drittens: Die Regelungsdichte der EU-Bürokratie muß ab-
gebaut werden. Aber auch im eigenen Land ist die Rege-
lungsdichte sehr hoch. Ich denke dabei nur an die Lebens-

mittelüberwachung – dort haben wir im Verhältnis zu an-
deren noch viel zu viele Proben – und an das Bauen im Au-
ßenbereich sowie an die Problematik mit den Saisonar-
beitskräften, die in Frankreich praktisch nicht vorherrscht.

Deshalb – das möchte ich abschließend feststellen – ist ei-
ne Ablehnung der Agenda von landwirtschaftlicher Seite
aus zunächst richtig, aber Neuverhandlungen mit dem Ziel
der stärkeren Regionalisierung und des Ausbaus der Um-
weltprogramme MEKA und SchALVO müssen stattfinden.

Ich möchte noch einmal auf die Osterweiterung zurück-
kommen. Bis jetzt werden 80 Milliarden DM für das
Agrarprogramm der EU verwendet. Auf der einen Seite ist
Deutschland nicht bereit, einen größeren Anteil in die EU-
Kasse einzuzahlen, auf der anderen Seite sagt man aber,
die Interventionspreise dürften nicht weiter abgesenkt wer-
den. Dieser Spagat ist nicht durchzuhalten.

(Beifall bei der FDP/DVP und Abgeordneten des
Bündnisses 90/Die Grünen)

Deshalb werden wir Ihnen unsere Vorschläge zur Agenda
im Laufe des Sommers mit einem eigenen Programm vor-
stellen.

(Beifall bei der FDP/DVP und Abgeordneten der
CDU)

Präsident Straub: Das Wort erteile ich Herrn Abg. Da-
genbach.

Abg. Dagenbach REP: Herr Präsident, meine Damen und
Herren! Ich möchte dem vorhin von unserer Seite Gesagten
nicht mehr viel hinzufügen. Ich stelle jedoch fest, daß das
Thema der Osterweiterung nur am Rande gestreift wurde,
obwohl es – wie gerade eben noch einmal festgestellt wur-
de – etwa 80 Milliarden DM kosten wird.

Ich stelle auch fest, daß die CDU die Agenda tatsächlich
will und bisher keine Alternative vorlegen kann. Sie sagt
einfach, die Agenda sei eine konsequente Weiterentwick-
lung dessen, was bereits vorhanden ist, und damit hat es
sich.

Die FDP/DVP begrüßt die Agenda unter dem Strich eben-
falls, wenn sie davon spricht, daß sie Chancen bieten wür-
de.

Wir sehen das nicht so. Wir sehen vielmehr, daß damit eine
weitere Überbürokratisierung auf uns zukommen wird. Ich
gebe dabei dem Kollegen Caroli völlig recht. Denn es steht
fest, daß diese Überbürokratisierung kommen wird. Herr
Caroli, Sie haben absolut recht: Es gibt bald mehr Verwal-
tungsbeamte als Rindviecher auf der Wiese.

(Beifall bei den Republikanern)

Unsere Landwirte, die ihre Produkte unter den schwersten
Bedingungen der ganzen Welt produzieren müssen, werden
weiterhin gegängelt werden. Ich denke zum Beispiel an die
Auflagen bei Spritz- und Düngemitteln sowie beim Tier-
schutz, die sie einhalten müssen. Unsere Landwirte wollen
eigentlich nichts anderes als einen gerechten Preis für die
große Leistung, die sie täglich erbringen. In diese Richtung
müßte eigentlich eine Agenda 2000 gehen.
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Meine Damen und Herren, ich will es dabei belassen. Die
Agenda 2000 wird uns noch einige Male beschäftigen. Wir
werden noch einige Male darüber reden. Es hat für mich
heute eigentlich keinen großen Sinn, wenn wir weiter hier-
an herumdoktern, sondern wir müssen abwarten, welche
Vorschläge nach dem 27. September wohl endgültig auf
den Tisch kommen werden.

(Abg. Buchter Bündnis 90/Die Grünen: Habt ihr
keine eigenen?)

Dann geht es wirklich zur Sache.

(Beifall bei den Republikanern)

Präsident Straub: Das Wort erteile ich Frau Ministerin
Staiblin.

Ministerin für den ländlichen Raum Gerdi Staiblin:
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Agenda
2000 stellt uns alle – ich sage bewußt: alle – in den näch-
sten Wochen und Monaten vor große Herausforderungen.
Es müßte jetzt das Ziel von allen sein, das Beste für das
Land Baden-Württemberg, für die Bäuerinnen, für die Bau-
ern, für die Wengerter, für die Gärtner, für die Obstbauern
herauszuholen. Es bringt uns überhaupt nicht weiter, wenn
jetzt jeder an seinem Bettzipfel zieht und wir dann nachher
alle miteinander die Folgen des großen Lochs im Leintuch
tragen müssen.

(Beifall bei den Republikanern)

Die Agenda 2000 hat drei Kernpunkte: erstens die Fortfüh-
rung der Reform der gemeinsamen Agrarpolitik vom Jahr
1992 und der damit verbundenen Absenkung der Preisstüt-
zung hin zu mehr Markt, zum zweiten die Aufnahme der
mittel- und osteuropäischen Länder einschließlich der Fi-
nanzierung des Beitritts und zum dritten eine veränderte
Strukturpolitik. Herr Dr. Caroli, da sind Sie gefordert, vor
Ihrer Haustüre zu kehren, denn Frau Wulf-Mathies trägt
dafür große Verantwortung.

(Abg. Drexler SPD: Wer hat denn das GATT-Ab-
kommen abgeschlossen? Das hat doch nicht Frau

Mathies gemacht!)

Herr Dagenbach, ich weiß nicht, welche Pressemitteilung
Sie gelesen haben, aber anscheinend die falsche.

(Abg. Dagenbach REP: Hier! Ihre!)

Wenn ich nach den ersten Vorschlägen – und dazu stehe
ich – gesagt habe, daß der eine oder andere Punkt nicht
schlichtweg nur abzulehnen ist, dann stimmt dies. Aber
jetzt geht es darum, die neuen Vorschläge, die uns seit dem
18. März vorliegen, gemeinsam zu diskutieren. In den neu-
en Vorschlägen sind in vielen Bereichen Verschlechterun-
gen im Vergleich zu dem Papier, das uns im vergangenen
Jahr vorgelegt wurde, enthalten.

Meine Damen und Herren, es geht darum, die Interven-
tionspreise abzusenken. Die Getreidepreise sollen um 20 %
abgesenkt werden, die Rindfleischpreise um 30 % und die
Milchpreise nicht, wie im vergangenen Jahr vorgesehen,
um 10 %, sondern um 15 %. Jetzt müssen wir uns alle ge-
meinsam die Frage stellen: Wo geht nach dem Jahr 2000

die Reise für unsere Landwirtschaft, für die Landwirt-
schaftspolitik hin? Wenn wir uns die Agenda gründlich
durchlesen, so müssen wir festhalten, daß wir uns, wie ich
es vorhin angemerkt habe, dieser Herausforderung gemein-
sam stellen müssen, denn es wird nicht viele Alternativen
geben.

Die Alternative, Herr Dr. Schäfer, einfach zu sagen, ich
hätte die Silomaisprämie eingefordert, zieht nicht. Diese
habe ich jetzt. Wenn ich sie nicht eingefordert hätte, hätten
wir noch einmal 45 Millionen DM für das Land Baden-
Württemberg weniger.

(Zuruf von der CDU: So ist es! – Abg. Göbel
CDU: Das macht dem Moster wenig aus!)

Und wenn ich die weiteren 50 Millionen DM, die Sie in
den Agrarprogrammen im Rahmen der Haushaltsberatun-
gen einzusparen vorgeschlagen haben, eingespart hätte,
dann hätten die Bauern jetzt insgesamt 95 Millionen DM
weniger.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP – Abg.
Göbel CDU: Das ist die Politik der Grünen!)

Wir haben durch die Reform im Jahr 1992 erreicht, daß
zwischenzeitlich durch direkte Transferleistungen fast jede
Mark beim Landwirt ankommt. Das war das Ziel.

(Lachen des Abg. Dr. Schäfer Bündnis 90/Die
Grünen)

– Sie lachen.

(Abg. Dr. Schäfer Bündnis 90/Die Grünen: Jede
Mark beim Landwirt!)

Herr Dr. Schäfer, vor 1992 war es so, daß jede zweite
Mark am Geldbeutel des Bauern vorbeilief. Genau dies
wollten wir ändern. Dies ist geändert worden, und seit
1992 kommen die Transferleistungen direkt bei den Land-
wirten an. Dies soll fortgeführt werden. Wenn wir uns jetzt
hier hinstellen und sagen, wir wollen die eine oder andere
Mark nicht, weil sie nicht notwendig ist, dann wird
Deutschland nach wie vor zu den größten Nettozahlern ge-
hören, ob wir Geld in unser Land Baden-Württemberg ho-
len oder nicht.

Es geht doch darum, daß jede D-Mark zu uns nach Baden-
Württemberg geholt werden kann. Da hat doch die Landes-
regierung die richtigen Weichen gestellt und auf das richti-
ge Pferd gesetzt, indem für die Umwelt erbrachte Leistun-
gen, indem insbesondere die Sozial-, die Umwelt- und die
Hygienestandards einmal mehr ausgeglichen werden. Es
geht künftig darum, auf der einen Seite die durch die Ab-
senkung der Interventionspreise entgangenen Einnahmen
auszugleichen und auf der anderen Seite die besonderen
Leistungen, die bei uns im Lande Baden-Württemberg er-
bracht werden, finanziell zu honorieren.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU)

Eines ist sicher, und darin sind wir uns überhaupt nicht un-
einig: Wir in Baden-Württemberg können nicht zu Welt-
marktpreisen produzieren. Deshalb brauchen wir einen
Ausgleich. Wir alle wissen, daß 60 % unseres Landes be-
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nachteiligte Regionen sind und dort Landschaftspflege nur
durch eine Milchviehhaltung möglich sein wird. Deshalb
müssen wir der Milchpolitik einen Schwerpunkt einräu-
men. Das, was uns durch die Agenda 2000 in diesem Be-
reich vorgestellt wird, ist schlichtweg abzulehnen und
übertrifft alles bisher Dagewesene.

(Beifall des Abg. Haasis CDU – Abg. Haasis
CDU: Richtig! – Abg. Dr. Caroli SPD meldet sich

zu einer Zwischenfrage.)

Deshalb habe ich den Weg eingeschlagen, für die aktiven
Milcherzeuger dadurch einen Befreiungsschlag politisch
auf den Weg zu bringen, daß ich mich für ein Molkerei-
lieferrecht und für die Aufhebung der Flächenbindung der
Quote einsetze. Auch das finde ich in der Agenda 2000
nicht. Wenn durch die vorgeschlagene Milchpolitik pro Li-
ter Milch 9 Pfennig Einkommenseinbußen entstehen und
davon nur 5 Pfennig über die Prämien, wie Flächenprämie
oder Milchkuhprämie, ausgeglichen werden, dann heißt
dies, daß wir in Baden-Württemberg pro Liter Milch
4 Pfennig verlieren. Das bedeutet eine Einkommenseinbu-
ße für das Land Baden-Württemberg von 80 Millionen DM
pro Jahr.

(Glocke des Präsidenten)

Präsident Straub: Frau Ministerin, gestatten Sie eine Zwi-
schenfrage des Herrn Abg. Dr. Caroli?

Ministerin für den ländlichen Raum Gerdi Staiblin:
Bitte.

Präsident Straub: Bitte schön, Herr Abg. Dr. Caroli.

Abg. Dr. Caroli  SPD: Frau Ministerin, wie wollen Sie die
Senkung der Interventionspreise voll ausgleichen, wenn
die Finanzierung der EU so bleibt, wie sie ist, nämlich bei
1,27 % des Bruttoinlandsprodukts, aber soundso viele Ost-
länder dazukommen und Deutschland nicht bereit ist, auch
nur eine Mark mehr einzuzahlen?

Ministerin für den ländlichen Raum Gerdi Staiblin:
Herr Dr. Caroli, Sie sind nicht richtig informiert.

(Abg. Göbel CDU: Das kommt öfter vor!)

Die Deutschen zahlen künftig netto 800 Millionen DM für
die EU mehr,

(Zurufe von den Republikanern: Aha!)

damit genau das erfolgt, was Sie sagen, daß nämlich die
neuen Bundesländer genauso wie bisher als Ziel-1-Förder-
gebiet uneingeschränkt gefördert werden.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU – Abg. Red-
demann CDU: Sehr richtig!)

In dem anderen Bereich, Herr Dr. Caroli, gebe ich Ihnen
völlig recht, und da liegen unsere Meinungen nicht ausein-
ander. Wenn Sie sagen, es komme eine nicht zu bewälti-
gende Bürokratie auf uns zu, dann stimme ich Ihnen zu.
Dies können wir so nicht hinnehmen. Wenn das realisiert
wird, was vorgeschlagen wurde – und damit komme ich
wieder auf die Milchpolitik –, dann ist das beim derzeiti-
gen Personalabbau in der Landwirtschaftsverwaltung nicht
möglich.

Meine Damen und Herren, die Landesregierung hat die
Weichen richtig gestellt. Es geht jetzt darum, wie wir den
Weg ins Jahr 2000 und darüber hinaus gehen können. Die
Landesregierung setzt auf den Bereich Markt/Vermarktung
und auf bewährte Förderprogramme wie MEKA, SchALVO
und die Gemeinschaftsaufgabe. Wir werden einmal mehr
den Markt vor der Haustür nutzen. Wir haben 10 Millionen
Verbraucher im Land Baden-Württemberg. Wir haben das
Glück, daß wir durch unsere Agrarpolitik qualitativ hoch-
wertige Lebensmittel in unserem Land erzeugen können
und darüber hinaus eine Landschaftspflege möglich ist, die
honoriert wird und durch die die Kulturlandschaft erhalten
und fortentwickelt werden kann.

Meine Damen und Herren, wir brauchen auch einen regio-
nalen Spielraum. Den regionalen Spielraum, der zu 30 % in
der Agenda 2000 vorgegeben ist, werden wir insbesondere
für die benachteiligten Regionen und für die Milchproduk-
tion nützen müssen. Dafür setze ich mich ein. Diesen Weg
müssen wir genauso wie die anderen Wege gemeinsam ge-
hen.

Es geht aber auch darum, neue Marktanteile zu gewinnen.
Ich betone, daß wir im Land Baden-Württemberg in kei-
nem Produktionsbereich – weder beim Rindfleisch noch
bei der Milch – eine Überversorgung haben. Vielmehr lie-
gen wir in allen Produktionsbereichen unter dem Selbst-
versorgungsgrad. Diesen Markt müssen wir uns künftig
einmal mehr zunutze machen, weil wir darüber hinaus wis-
sen, daß immer mehr Verbraucher heimische Produkte
nachfragen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU und des Abg.
Dr. Schäfer Bündnis 90/Die Grünen)

Wir haben auch die richtigen Zeichen für die Investitions-
förderung gesetzt. Wir haben durch das Investitionsförder-
programm Zeichen für die junge Generation gesetzt, sich
für die Zukunft zu rüsten. Hier leisten wir die Hilfe zur
Selbsthilfe. Nach diesem Subsidiaritätsprinzip werden wir
für die kommende Generation, für das Jahr 2000 und über
das Jahr 2000 hinaus, für unser Land Baden-Württemberg
eine erfolgreiche Agrarpolitik gestalten können.

Wir brauchen Planungssicherheit, wir brauchen einen an-
gemessenen Außenschutz. Wir brauchen – ich will es noch
einmal betonen – einen Ausgleich für entgangene Einnah-
men, und wir brauchen darüber hinaus einen Ausgleich für
die besonders erbrachten Umweltleistungen der Landwirt-
schaft. Wir brauchen schließlich eine veränderte, unsere
Bedürfnisse berücksichtigende Strukturförderung, weil wir
verpflichtet sind, den Strukturwandel auch künftig abzufe-
dern.

Ich appelliere an Sie alle: Die Agenda 2000 geht uns alle
etwas an. Es geht dabei nicht nur um den Beruf der Bäue-
rin, um den Beruf des Bauern, um den Beruf des Wenger-
ters, um den Beruf des Gärtners und des Obstbauern. Es
geht vielmehr um die Zukunft des ländlichen Raums, es
geht um die Zukunft des Landes Baden-Württemberg.

Es geht noch um mehr: Es geht um Lebensqualität. Für
mich ist Essen und Trinken die höchste Form von Lebens-
qualität.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU, der SPD und
der FDP/DVP)
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Dafür, meine Damen und Herren, tragen wir auch alle Ver-
antwortung, denn Essen und Trinken müssen wir alle, und
dies jeden Tag.

(Beifall bei der CDU und Abgeordneten der FDP/
DVP)

Präsident Straub: Meine Damen und Herren, die Aktuelle
Debatte ist damit beendet.

Ich rufe Punkt 3 der Tagesordnung auf:

Antrag der Fraktion der SPD und Stellungnahme des
Innenministeriums – Kommunalwahltermin 1999 –
Drucksache 12/2236

Das Präsidium hat folgende Redezeiten festgelegt: für die
Begründung des Antrags 5 Minuten und für die Ausspra-
che 5 Minuten je Fraktion bei gestaffelten Redezeiten.

Das Wort zur Begründung des Antrags erteile ich Herrn
Abg. Birzele.

Abg. Birzele SPD: Herr Präsident, meine sehr verehrten
Damen und Herren! Wir wollen mit unserem Antrag
Drucksache 12/2236 erreichen, daß die Kommunalwahlen
gemeinsam mit der Wahl zum Europäischen Parlament im
Jahr 1999 durchgeführt werden. Lassen Sie mich kurz noch
einmal die wesentlichen Argumente für die Zusammenle-
gung beider Wahlen ins Gedächtnis rufen.

Während in den anderen westlichen Bundesländern die
Wahlbeteiligung an der Europawahl 1994 abgenommen
hat, hat sie in Baden-Württemberg um 8 % zugenommen.
Die Länder, die den Europawahltermin mit dem Kommu-
nalwahltermin zusammengelegt haben, haben bei der Euro-
pawahl im Durchschnitt eine um 16 bis 17 % höhere Wahl-
beteiligung als die Länder, die lediglich die Europawahl
durchgeführt haben. Deshalb steht eindeutig fest, daß die
Zusammenlegung zu einer wesentlich höheren Wahlbeteili-
gung an der Europawahl führt. Dies sehen auch die Euro-
paparlamentarier aus Baden-Württemberg, insbesondere
auch die der CDU angehörenden, so. Ich verweise auf die
gestern veröffentlichte Stellungnahme der Herren Honor
Funk und Winfried Menrad.

(Abg. Schonath REP: Das sind doch Tricks! Das
ist manipuliert!)

Auch bei den Kommunalwahlen war bei der Wahlbeteili-
gung ein Zuwachs von über 5 % gegenüber 1989 festzu-
stellen, obwohl zuvor die Wahlbeteiligung bei den Kom-
munalwahlen eine abnehmende Tendenz aufwies.

Eine höhere Wahlbeteiligung – das dürfte unstrittig sein –
liegt im Interesse einer funktionierenden Demokratie. Ge-
rade – das setze ich hinzu – bei der Europawahl 1999 wird
es wichtig sein, durch eine hohe Wahlbeteiligung den An-
teil extremistischer Parteien gering zu halten.

(Zuruf des Abg. Deuschle REP)

Für einen gemeinsamen Wahltermin spricht auch, daß da-
durch eine erhebliche Kostenreduzierung zu erzielen ist.
Der Städtetag weist in seiner Stellungnahme zu Recht
darauf hin, daß bei einer Wahlzusammenlegung viele

Wahlvorbereitungshandlungen zusammen vorgenommen
werden können und selbstverständlich bei einer gemein-
samen Wahldurchführung erhebliche Mehrkosten einge-
spart werden. Allein die Stadt Mannheim veranschlagt die
Mehrkosten bei getrennter Wahldurchführung auf zirka
500 000 DM. Auch dieses Argument der Vermeidung un-
nötiger zusätzlicher Kosten haben die CDU-Europaparla-
mentarier aus Baden-Württemberg gegenüber der Landes-
regierung vorgebracht.

Zum dritten will ich darauf hinweisen, daß die tatsächliche
Last der Durchführung von Wahlen in erster Linie auf den
Schultern der Parteimitglieder ruht, die sich ehrenamtlich
und mit großem zeitlichem Einsatz für die Realisierung ih-
rer politischen Ziele einsetzen. Zwei Wahltermine führen
dazu, daß diese Parteimitglieder doppelt belastet werden.
Nicht zuletzt deshalb hat der CDU-Landesparteitag mit
großer Mehrheit für einen gemeinsamen Wahltermin vo-
tiert.

Als Gegenargumente werden angeführt, die Eigenständig-
keit der Kommunalwahlen werde nicht ausreichend ge-
wahrt und die Wähler würden überfordert. Dieses Argu-
ment ist eindeutig durch die höhere Wahlbeteiligung wi-
derlegt.

Ferner meinen die Freien Wähler, für unabhängige Listen
würden auf Dauer erhebliche Nachteile entstehen. Auch
diese Befürchtung ist eindeutig widerlegt. Die Freien Wäh-
ler hatten 1994 den stärksten Zuwachs gegenüber allen
Parteien bei den Kommunalwahlen.

Alles spricht deshalb für eine Zusammenlegung beider
Wahltermine. Wenn Sie, meine sehr verehrten Damen und
Herren von der Regierungskoalition, insbesondere von der
CDU, sich dessenungeachtet heute für zwei getrennte
Wahlgänge entscheiden wollen, wäre dies nur dadurch zu
erklären, daß Sie vor den Freien Wählern „einen Kniefall
machen“ wollen,

(Beifall bei der SPD und Abgeordneten des Bünd-
nisses 90/Die Grünen)

um diese im Hinblick auf die Landtagswahl 2001 milde zu
stimmen,

(Abg. König REP: Das hat Herr Redling auch
schon gesagt!)

wie es der Kollege Birk zutreffend formuliert hat.

(Zuruf des Abg. Deuschle REP)

Wer die beiden Wahlen trennt, nimmt bewußt eine wesent-
lich niedrigere Wahlbeteiligung, höhere Kosten und eine
stärkere Belastung der ehrenamtlichen Wahlkämpfer in
Kauf, stellt parteitaktische Überlegungen über staatspoliti-
sche Notwendigkeiten und schädigt damit die Demokratie.

(Beifall bei der SPD)

Votieren Sie, meine Damen und Herren, deshalb mit uns
für einen gemeinsamen Wahltermin im Interesse einer
funktionierenden Demokratie.

(Beifall bei der SPD)
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Präsident Straub: Das Wort erteile ich Herrn Abg. Haa-
sis.

Abg. Haasis CDU: Herr Präsident, meine sehr verehrten
Damen und Herren! Zum gleichen Thema hatten wir am
12. November 1997 eine Aktuelle Debatte.

(Abg. Jacobi Bündnis 90/Die Grünen: So ist es!
Bis jetzt ist alles richtig!)

Herr Kollege Birzele hat damals zum gleichen Thema ge-
sprochen.

(Abg. König REP: Nein, Herr Redling! – Unruhe)

– Richtig, und Herr Birzele. Beide haben gesprochen. Herr
Birzele hat begonnen. Vielleicht kommt Herr Redling heu-
te auch in der zweiten Runde.

Ich hatte erwartet, daß die SPD jetzt neue Gesichtspunkte
vorträgt,

(Abg. Maurer SPD: Witzbold! – Zuruf des Abg.
Drexler SPD – Abg. List CDU: Denen fällt nichts
Besseres ein! – Zuruf des Abg. Jacobi Bündnis 90/

Die Grünen)

wenn sie das heute nochmals zur Debatte stellt. Wir stellen
aber fest, daß heute in etwa dieselben Argumente wie im
November vorgetragen worden sind. Und am 2. Dezember
wurde der heute zur Debatte stehende Antrag eingebracht.
Also von daher nichts Neues im Westen,

(Abg. König REP: Nichts Neues aus der Linken!)

und im Osten genausowenig. Es bleibt bei dem, was wir im
November erklärt haben. Es gibt gute Gründe dafür, daß
wir zwei getrennte Wahltermine festlegen. Das haben wir
immer erklärt.

(Abg. Jacobi Bündnis 90/Die Grünen: Und genau-
so dagegen! – Abg. Birgit Kipfer SPD: Welche

denn?)

Es gibt aber genauso gute Gründe dafür, daß wir einen ge-
meinsamen Wahltermin festlegen. Auch dies hat die CDU-
Fraktion bei der Beratung letztes Jahr im November er-
klärt. Wir haben das auch damals erklärt, als Herr Birzele
in seiner Funktion als Innenminister die Regierung hier
vertreten hat und wir den letzten Kommunalwahltermin
erstmalig mit dem der Europawahl zusammengelegt haben.

(Zuruf des Abg. Veigel FDP/DVP)

Es sprechen Gründe für die getrennten Wahltermine, näm-
lich die eigenständige Kommunalwahl.

(Abg. Veigel FDP/DVP: So ist es!)

Das betonte auch der Gemeindetag in seiner Stellungnah-
me, und das betonen die Freien Wähler.

(Abg. Birgit Kipfer SPD: Das ist abstrakt!)

Herr Kollege Birzele, wenn Sie von einem „Kniefall vor
den Freien Wählern“ sprechen, egal, wen Sie zitieren

(Abg. Birzele SPD: Herr Birk hat davon gespro-
chen! Ich habe zitiert! Ihr Fraktionskollege! Wo er

völlig recht hat, hat er recht!)

– ich sage ja: egal, wen Sie zitieren –, dann sage ich Ihnen:
Nein, wir haben es nicht nötig, vor jemandem einen Knie-
fall zu machen. – Es kann ja sein, daß auch gute Aussagen
von unseren Kollegen kommen und nicht bloß von Ihnen,
Herr Birzele.

(Abg. Birzele SPD: Ja, gut! Dann legen Sie die
doch zugrunde! – Abg. Brechtken SPD: Das war
jetzt eine gute Erkenntnis! – Zurufe von der SPD)

Diese Aussage interpretieren Sie eben anders als wir.

(Abg. Birgit Kipfer SPD: Was? Wir können lesen!)

Wir sehen das aus Respekt vor der Äußerung, die die Frei-
en Wähler abgeben und die der Gemeindetag abgibt. Na-
türlich.

(Abg. Brechtken SPD: Eine niedrige Wahlbeteili-
gung zum Maßstab für die eigene Erfolgsaussicht
zu machen! Wie niedrig sind wir eigentlich gesun-

ken?)

– Wir haben da nichts zu verbergen, Herr Brechtken. – Au-
ßerdem hat sich unser Koalitionspartner FDP/DVP auch
dafür ausgesprochen.

(Beifall des Abg. Dr. Noll FDP/DVP – Zurufe von
der SPD: Oi!)

– Natürlich. Entschuldigung. Das ist ja wohl eine eigen-
ständige Partei und eine eigenständige Fraktion,

(Beifall bei der FDP/DVP – Abg. Brechtken SPD:
Müßt ihr denen jetzt ein Bonbonle geben als Aus-

gleich? – Unruhe)

die auch ihre Interessen zu vertreten hat, genauso wie die
SPD das in der großen Koalition getan hat. Sie entsinnen
sich sicherlich, daß wir auch in der großen Koalition hier
gestanden und in mehreren Punkten etwas vorgetragen ha-
ben, bei dem die SPD eigentlich anderer Meinung war und
sich die CDU durchgesetzt hat. Zu anderen Punkten haben
Sie etwas vorgetragen, bei dem wir etwas anderer Meinung
gewesen sind und sich die SPD in der Koalition durchge-
setzt hat.

(Abg. Maurer SPD: Oje! – Abg. Drexler SPD:
Jetzt zur Sache!)

Das ist doch das Spiel in einer jeden Koalition, die von de-
mokratischen Parteien gestellt wird.

(Beifall bei der CDU und Abgeordneten der FDP/
DVP)

Darüber kann man mit Schadenfreude herziehen, aber so
ist eben die Situation. Wir leugnen, wie gesagt, gar nicht,
daß es Gründe für beide Seiten gibt, für Pro und für Kon-
tra.

(Abg. Drexler SPD: Welche denn? – Abg. Bebber
SPD: Was wollen Sie denn sagen?)
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Wir haben das auch in der Fraktion nochmals abgewogen.
Die Entscheidung ist nicht 99 : 1 für getrennte Wahltermi-
ne ausgefallen,

(Abg. Birgit Kipfer SPD: Sondern? – Zuruf des
Abg. Drexler SPD)

genausowenig umgekehrt  99 : 1 für einen gemeinsamen
Wahltermin, sondern, wie ich das dargelegt habe, es gibt
Gründe dafür und dagegen. 51 von 100 sind in einer De-
mokratie eine Mehrheit.

(Zuruf des Abg. Heiler SPD)

Deshalb haben wir uns mit leichtem Übergewicht, nicht
von der Zahl der Stimmen her – weil wir ja nicht ab-
gestimmt haben; ich sage das, falls Sie das nachfragen wol-
len –,

(Abg. Birgit Kipfer SPD: Sie haben gar nicht abge-
stimmt?)

sondern in der Argumentation, dafür ausgesprochen: Wenn
der Partner FDP/DVP in der Koalition und die Freien Wäh-
ler als Landesverband sowie auch der Gemeindetag für
zwei getrennte Wahltermine sind, dann sind wir bereit, die-
sen Weg mitzugehen

(Lachen bei der SPD – Zuruf der Abg. Birgit Kip-
fer SPD)

und dem Innenminister zu raten, den Termin so festzule-
gen. Denn es ist ja Sache des Innenministers, den Wahlter-
min nach der Anhörung festzulegen.

Nicht zu bestreiten ist, was der Städtetag und andere vorge-
tragen haben, daß es rationeller wäre, wenn der Wähler nur
einmal zur Wahl gehen müßte,

(Abg. Birgit Kipfer SPD: Billiger wäre es!)

und daß wir Kosten sparten. Es ist richtig, daß wir auch
Kosten sparten.

(Abg. Brechtken SPD: Unvernunft zugunsten der
FDP/DVP, wie immer!)

Verehrte Frau Kipfer, wenn von Ihnen der Einwurf kommt,
es wäre billiger, dann muß ich einmal fragen: Was soll das
dann, daß Herr Birzele sich gestern hier hinstellt und einen
Gesetzentwurf einbringt, mit dem beim Bürgerentscheid
und beim Bürgerbegehren die Quoren herabgesetzt werden,

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP – Abg.
Veigel FDP/DVP: So ist es!)

und das sogar mit der Begründung, daß man mehr Volks-
entscheide bringen solle?

(Abg. Herrmann CDU: Das war gestern!)

Wenn Sie in einer mittleren Stadt einen Bürgerentscheid
durchführen, haben Sie die 500 000 DM weg, die Sie hier
als Begründung dafür anführen, daß Sie in ganz Baden-
Württemberg die Kommunalwahlen und die Europawahl
an einem Termin vornehmen wollen, weil Sie dadurch
500 000 DM Kosten einsparen könnten.

(Abg. Veigel FDP/DVP: Dann gibt es ein Bürger-
begehren und alles mögliche!)

Das Argument ist nun wirklich lächerlich angesichts des-
sen, was gestern hier vorgetragen wurde. Das muß ich sa-
gen.

(Abg. Birzele SPD: Eben haben Sie doch gesagt,
das sei ein Argument! – Zuruf des Abg. Jacobi

Bündnis 90/Die Grünen)

Das ergibt schon den Eindruck, Herr Birzele, daß das hier
ein bißchen eine Schaudebatte ist, bei der Sie meinen, Sie
könnten Zwietracht in der Koalition säen. Das können Sie
nicht.

(Abg. List CDU: So ist es! – Abg. Brechtken SPD:
Das brauchen wir nicht mehr! – Abg. Drexler
SPD: Das ist doch unverschämt! – Abg. Weimer
SPD: Es geht um das Geld des Steuerzahlers! –

Unruhe)

Nein, da gibt es keine Zwietracht.

(Anhaltende Unruhe)

– Ich warte gern noch ein bißchen, Herr Drexler, bis Sie
ausgeschrien haben. Es ist ja Ihre große Stärke, immer so
laut zu sein.

(Beifall bei Abgeordneten der Republikaner)

Warum hören Sie denn schon auf? Fällt Ihnen nichts mehr
ein?

(Abg. Drexler SPD: Nein! Auf Ihre Kritik hin ist
die Vertagung letztes Mal erfolgt!)

– Natürlich. Schreien Sie ein bißchen lauter, Herr Drexler.
Sonst können Sie das doch auch besser.

(Abg. Bebber SPD: Sie sollten seriös argumentie-
ren! – Abg. Jacobi Bündnis 90/Die Grünen: Das ist

doch unter Ihrem Niveau, Herr Haasis!)

Herr Drexler, das ist doch kein Geheimnis. Wir haben Ih-
nen beim letzten Mal klar gesagt, wir wollten darüber noch
einmal mit dem Koalitionspartner reden.

(Abg. Weimer SPD: Nein, mit den CDU-Kreisvor-
sitzenden, hat es geheißen!)

– Mit denen haben wir auch gesprochen, natürlich. Wir ha-
ben sowohl in der Fraktion als auch mit den Kreisvorsit-
zenden darüber gesprochen.

(Zuruf des Abg. Brechtken SPD)

– Ganz ruhig. – Ich habe mit dem Städtetag gesprochen,
und ich habe auch nochmals mit Herrn Dr. Steger vom Ge-
meindetag gesprochen. Wir haben mit allen nochmals gere-
det, sogar mit den Freien Wählern. Das ist der normale Ab-
lauf in einer solchen Situation, daß mit allen Beteiligten
nochmals gesprochen wird.

(Abg. Rech CDU: So machen wir das immer!)
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Am Ende haben wir abgewogen und sind zu der Entschei-
dung gekommen, daß es unter Berücksichtigung all dieser
Argumente, die vorgetragen worden sind, mehr Gründe
gibt – diese überwiegen, wenn auch nur leicht –, zu diesen
getrennten Wahlterminen zu kommen. Wir haben dem In-
nenminister erklärt, daß sich die Fraktion nicht dagegen
ausspricht, wenn er beabsichtigt, nach dieser Anhörung
zwei getrennte Wahltermine für nächstes Jahr festzulegen.

Insoweit werden wir Ziffer 2 Ihres Antrags, wenn Sie ihn
hier zur Abstimmung stellen, dann auch ablehnen.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)

Präsident Straub: Das Wort erteile ich Herrn Abg. Jacobi.

Abg. Jacobi Bündnis 90/Die Grünen: Herr Präsident, mei-
ne Damen und Herren! Ich will jetzt nichts dazu sagen,
Herr Haasis, ob die CDU-Fraktion gegen einen Parteitags-
beschluß verstößt. Wir alle wissen, wie Parteitagsbeschlüs-
se manchmal zustande kommen.

(Zuruf von der CDU: Besonders die bei den Grü-
nen! – Heiterkeit – Weitere Zurufe von der CDU,
u. a.: Da habt ihr mehr Erfahrung als wir! – Beifall

bei der CDU)

Herr Haasis, ich will etwas zu Ihrem Hauptargument sagen,
nämlich zur Thematik der Eigenständigkeit dieser beiden
Wahlen, Kommunalwahlen versus Europawahl.

Erstens: Es ist nicht zu bestreiten, daß diese Wahlen eigen-
ständig sind, daß die Europawahl eine eigenständige Wahl
ist. Aber Sie folgern daraus, daß es für die Wählerinnen
und Wähler zuviel wird. Sie schlußfolgern, daß die Wähle-
rinnen und Wähler nicht zwischen ihrer Entscheidung bei
der Europawahl einerseits und bei den Kommunalwahlen
andererseits differenzieren könnten. Diese Annahme ist
entschieden zu bestreiten.

Sie tun so, als ob die Abgabe eines weiteren Wahlscheins
die Sache zu unübersichtlich und zu kompliziert machte.
Ich sage: Das ist eine freie Behauptung und eine durch
nichts zu belegende Ausrede. Die Europawahl ist eine ganz
einfache Wahl, bei der jeder Wähler und jede Wählerin nur
eine Stimme abgibt, entweder für die CDU, für die SPD
oder für die Grünen

(Abg. Rech CDU: Meistens für die CDU!)

– das sind die Parteien, die beim letzten Mal über 5 % der
Stimmen bekommen haben – oder für eine andere Partei.

(Abg. Deuschle REP: Für die Grünen diesmal
nicht mehr! Das ist fraglich!)

Zweitens: Die CDU und insbesondere Herr Schäuble hat in
der letzten Debatte im November gesagt, 1994 sei ein Son-
derfall gewesen. Das ist auch richtig. Damals mußte man
natürlich auf die Bundestagswahl, die im Herbst 1994 statt-
fand, Rücksicht nehmen. Aber auch dies ist kein Gegenar-
gument, Herr Schäuble. Es kann doch nicht daran hindern,
aus den Erfahrungen insbesondere mit der höheren Wahl-
beteiligung die Konsequenzen zu ziehen. So dogmatisch
kann man doch nicht argumentieren.

(Abg. Pfister FDP/DVP: Das wirst du gleich hö-
ren!)

Drittens: Die CDU – jetzt wieder Herr Haasis – hat in der
Debatte im November gesagt, wenn die Freien Wähler ein-
verstanden seien, dann werde auch die CDU zustimmen.
Über diese Großzügigkeit muß man sich wundern. Ich
glaube auch nicht, daß sie ganz ernst gemeint ist.

Es geht im wesentlichen um die FDP/DVP. Die CDU gibt
in diesem Punkt der FDP/DVP nach. Dafür setzt sie sich
gegenüber der FDP/DVP in der Drogenpolitik durch.

(Abg. Haasis CDU: Das ist noch wichtiger!)

Aus der Sache heraus gibt es keine vernünftigen, überzeu-
genden Argumente, und aus dieser Konstellation heraus ist
auch die Eierei zu verstehen. Hier werden also in der Ko-
alition zwei Fragen zusammengeschnürt, die nichts mitein-
ander zu tun haben, und es werden zweimal falsche Ergeb-
nisse produziert.

(Abg. Pfister FDP/DVP: Woher wissen Sie das ei-
gentlich so genau?)

– Das weiß ich sehr genau, weil ich meine Ohren und mei-
ne Augen in der Regel sehr offen habe.

Ich will die wichtigsten Argumente nochmals zusammen-
fassen.

Erstens: Bei der Europawahl 1994 war die Wahlbeteiligung
in Baden-Württemberg gegenüber derjenigen in allen ande-
ren Bundesländern um 8 % höher. Dort war die Wahlbetei-
ligung, wie dargestellt, rückläufig.

Zweitens: Auch die Wahlbeteiligung bei den Kommunal-
wahlen 1994 war um fünf Prozentpunkte höher als diejeni-
ge im Jahr 1989.

Drittens: Die Freie Wählervereinigung, die ja die Befürch-
tung hatte, daß sie in der Auseinandersetzung um Europa-
fragen aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit heraustritt, war
Gewinner der Kommunalwahlen.

Meine Damen und Herren, bei einer solchen Frage – so
sollte man jedenfalls meinen – sollte nicht Parteitaktik oder
Rücksichtnahme oder Starrsinn im Vordergrund stehen,
sondern sollte man ganz pragmatisch argumentieren und
sagen: Alles deutet darauf hin, daß bei einem gemeinsamen
Wahltermin auch im nächsten Jahr, im Jahr 1999, die Be-
teiligung an beiden Wahlen höher sein wird. Es sollte das
höchste Ziel sein, dies zu erreichen, und deswegen sollte
man auch entsprechend handeln.

(Beifall des Abg. Dr. Witzel Bündnis 90/Die Grü-
nen)

Sie setzen aber das Ziel der höheren Wahlbeteiligung in die
zweite Reihe. Sie nehmen Rücksicht auf die Freien Wähler,
Sie nehmen Rücksicht auf die FDP/DVP, Sie nehmen
Rücksicht auf die Drogenpolitik.

Gestern haben wir hier im Landtag über Volksabstimmun-
gen diskutiert. Gestern haben Sie uns fälschlicherweise
vorgehalten, die Erleichterung der Regeln bei Volksabstim-
mungen richte sich gegen die repräsentative Demokratie.
Und Sie haben sich gegen den Vorschlag gewehrt, die Vor-
aussetzungen für Volksabstimmungen zu vereinfachen.
Heute wehren Sie sich gegen eine höhere Wahlbeteiligung.
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Ich sage Ihnen: Beides gehört zusammen. Wir wollen, daß
sich mehr Menschen an Wahlen beteiligen, und wir wollen,
daß sich mehr Menschen in einzelnen ausgewählten Sach-
fragen auch zwischen den Wahlen an demokratischen Ab-
stimmungen beteiligen. Sie wollen offensichtlich weder
das eine noch das andere. Sie wollen offensichtlich beides
nicht, und dazu kann ich nur sagen: Das ist ein Politikver-
ständnis mit dem Türschild: „Bitte nicht stören!“

(Heiterkeit der Abg. Sabine Schlager Bündnis 90/
Die Grünen)

Ich bitte Sie – und wir werden beim Antrag der SPD auch
entsprechend votieren –, den gemeinsamen Wahltermin im
nächsten Jahr zu beschließen, weil alles dafür spricht – und
ich wiederhole das zum Schluß –, daß auch im Jahr 1999
bei einem gemeinsamen Wahltermin beide Wahlen eine
höhere Wahlbeteiligung hätten als bei getrennten Wahlter-
minen.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Präsident Straub: Das Wort erteile ich Herrn Abg. Vei-
gel.

Abg. Veigel FDP/DVP: Herr Präsident, meine Damen und
Herren! Trotz der Beschwörungsformeln des Kollegen Bir-
zele und des Kollegen Jacobi bleibt die FDP/DVP-Fraktion
bei ihrem Vorschlag, Kommunalwahlen und Europawahl
getrennt durchzuführen.

(Beifall bei der FDP/DVP)

Unsere Situation ist klar, und die Arbeit mit unserem Ko-
alitionspartner funktioniert hervorragend, meine Damen
und Herren von der Opposition.

(Abg. Brechtken SPD: Das ist wie in der Ehe!
Wenn man es dreimal betont, dann stimmt es nicht,

Herr Kollege!)

Ob die Wahlbeteiligung bei einer gemeinsamen Wahl oder
bei getrennten Wahlen höher sein könnte, ist eine Hypothe-
se. Das bleibt noch dahingestellt.

(Abg. Birzele SPD: Nachgewiesen!)

Ich meine, Herr Birzele, die Situation des Jahres 1994 soll-
te sich nicht wiederholen. Denn da gab es die Tatsache,
daß auch eine Bundestagswahl stattfand, und da mußte
man praktisch die beiden Wahlen zusammenlegen. Das war
also eine gewisse Zwangssituation.

Ich meine und unsere Fraktion sagt: Viele Gründe sprechen
für eine Trennung.

Herr Kollege Birzele, Sie haben einige Gründe, die für eine
Zusammenlegung sprechen, angeführt. Auch wir haben ab-
gewogen und sind wie die CDU zu dem Urteil gelangt, daß
wir diese beiden Wahlen getrennt durchführen sollten.
Denn, meine Damen und Herren, beide Wahlen sind außer-
ordentlich wichtige Volkswahlen, aber betreffen zwei total
unterschiedliche Politikbereiche.

Bei den Kommunalwahlen geht es um ureigene Belange
der Gemeinden und der Landkreise. Hier treten die unter-

schiedlichsten Listen der Parteien und der Freien Wähler-
vereinigungen auf. Wir, meine Damen und Herren, achten
die Freien Wähler als gleichberechtigte Partner in der
Kommunalpolitik, und ich meine, wir sind es diesen Freien
Wählern auch schuldig, ihnen die Chance zu geben, bei rei-
nen Kommunalwahlen um die Stimmen der Bürger zu
kämpfen. Bei Kommunalwahlen sind natürlich kommunale
Themen vorgegeben, werden im Laufe des Wahlkampfs
thematisiert und diskutiert. Wer Kommunalwahlen jahr-
zehntelang mitgemacht hat, der weiß, wie wichtig die Wäh-
lerschaft die Kommunalwahlen nimmt.

(Zustimmung des Abg. Rech CDU)

Es geht dabei um das Schicksal ihrer Stadt oder Gemeinde,
und gerade die SPD – vorhin wurde es gesagt – will doch
eine Stärkung des bürgerschaftlichen Elements. Das, was
Sie heute nachmittag vorschlagen, wird wesentlich teurer
sein als der Vorschlag, die beiden Wahlen an getrennten
Terminen vorzunehmen.

(Beifall bei der FDP/DVP)

Wie wir alle wissen, ist das baden-württembergische Sy-
stem der Kommunalwahlen außerordentlich kompliziert.
Die Wählerinnen und Wähler wollen sich deshalb voll auf
ihre Gemeinderats- und Kreistagswahlen konzentrieren und
von ihrem Wahlrecht – und das ist bei uns in Baden-Würt-
temberg ein ganz besonderes – durch Kumulieren und Pa-
naschieren Gebrauch machen. Es geht hier Gott sei Dank
nicht nur um Parteiprogramme, sondern um Sachthemen
der Gemeinden und um Personen.

(Minister Dr. Döring: Sehr gut!)

Außerdem sind hier nicht nur Parteien beteiligt, sondern,
wie gesagt, auch Freie Wählervereinigungen, welche in
Baden-Württemberg bekannterweise eine starke Stellung
einnehmen.

Eine gleichzeitige Europawahl würde dann nur als Pflicht-
übung aufgefaßt und als Randthema behandelt. Den Partei-
en und den Freien Wählervereinigungen erweist man einen
Bärendienst, wenn man die Europawahl und die Kommu-
nalwahlen zusammenlegt.

(Sehr richtig! und Beifall bei der FDP/DVP)

Die organisatorischen Probleme bei einer gleichzeitigen
Durchführung beider Wahlen will ich nur am Rande be-
trachten. Wer nun diese Wahlen schon x-mal durchgestan-
den hat, weiß von den Problemen. Nehmen Sie einmal eine
große „Stimmfahne“ der Stadt Stuttgart, wo es schon ziem-
lich Mühe macht, die Bewerber herauszusuchen. Wenn es
dann noch einen Einzelstimmzettel für die Europawahl
gibt, geht dieser vielleicht unter.

(Abg. Herrmann CDU: So ungeschickt sind die
Bürger nicht!)

Meine Damen und Herren, es besteht kein Zweifel – das
geben wir zu –, daß die Europawahl immer größere Bedeu-
tung gewinnt. Das ist klar. Europa wächst zusammen. Das
Europäische Parlament wird immer wichtiger. Die Einfüh-
rung des Euro bringt einen Schub in die Europapolitik. Die
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Europapolitik ist so wichtig, daß die Europawahl einfach
separat durchgeführt werden muß.

(Beifall bei der FDP/DVP – Abg. Birzele SPD:
Warum sind dann alle Europäer dafür, daß man es

gemeinsam macht?)

Hier können die Programme der Parteien zu europäischen
Themen vorgetragen und breit diskutiert werden. Hier sind
die Parteien voll im Rennen und müssen das Interesse der
Wählerinnen und Wähler und die damit verbundenen In-
formationsbedürfnisse nicht mit kommunalen Themen tei-
len. Deshalb stellen wir fest: Beide Wahlen sind in ihrer
Eigenschaft sehr verschieden, sie sind sogar grundver-
schieden und haben dem Sinn und dem Inhalt nach über-
haupt nichts miteinander zu tun. Deshalb lehnen wir die
Zusammenlegung der Kommunalwahlen und der Europa-
wahl ab.

(Beifall bei der FDP/DVP und des Abg. Seimetz
CDU – Abg. Herrmann CDU: War das die Rede

von 1994?)

Präsident Straub: Das Wort erteile ich Herrn Abg. König.

Abg. König REP: Herr Präsident, meine sehr verehrten
Damen und Herren! Zusammenlegen oder nicht zusam-
menlegen, das ist die Frage.

(Beifall bei den Republikanern und Abgeordneten
der CDU – Heiterkeit – Abg. Birk CDU: Etwas

ganz Neues!)

Es gibt Gründe für die Zusammenlegung der Europawahl
mit den Kommunalwahlen, und es gibt auch Gründe, diese
beiden Wahlen an verschiedenen Terminen getrennt durch-
zuführen.

Ich kann gleich vorweg sagen: Für mich und die Fraktion
Die Republikaner überwiegen die Gründe für getrennte
Wahltermine.

(Abg. Weimer SPD: Das glaube ich! – Gegenruf
des Abg. List CDU: Sie sind jetzt auch Kommu-

nalbeamter!)

Sie sind von der Gewichtung her eigentlich eindeutig, und
der Hauptgrund dafür liegt im Kommunalverfassungsrecht
und im Kommunalpolitischen. Wenn man die Selbstver-
waltung der Kommunen ernst nimmt und dahintersteht,
muß man auch anerkennen, daß die Eigenständigkeit des
Kommunalwahlrechts auch dadurch ausgedrückt und die
Eigengewichtigkeit dadurch betont wird, daß man geson-
dert wählt.

(Beifall bei den Republikanern)

Meine Damen und Herren, warum hat man eigentlich ge-
setzlich festgelegt, daß parallel zur Bundestagswahl keine
andere Wahl stattfinden darf? Das geschah, um eben her-
auszuheben, was für ein Gewicht der Bundestagswahl zu-
gemessen wird.

(Abg. Birzele SPD: Wer hat das festgelegt?)

Wenn heute die Europafanatiker sagen, wir müßten die bei-
den Wahlen zusammenlegen, um die Wahlbeteiligung bei

der Europawahl zu erhöhen, dann bedeutet das für mich
und meine Fraktion, daß sie damit eigentlich die Gewich-
tigkeit der Europawahl völlig unterschätzen oder sie sogar
bewußt hintanstellen.

(Beifall bei den Republikanern – Glocke des Präsi-
denten)

Präsident Straub: Herr Abg. König, gestatten Sie eine
Zwischenfrage des Herrn Abg. Herrmann?

Abg. König REP: Selbstverständlich, Herr Präsident.

Präsident Straub: Bitte schön, Herr Abg. Herrmann.

Abg. Herrmann CDU: Herr Kollege König, ist Ihnen be-
kannt, daß am Tag der Bundestagswahl die Landtagswahl
in Mecklenburg-Vorpommern stattfindet, daß also Ihre
eben dargelegte Argumentation falsch ist?

(Abg. Weimer SPD: Ist es Ihnen bekannt oder
nicht?)

Abg. König REP: Erstes ist mir bekannt.

(Abg. Nagel SPD: Aber ihr habt es vergessen! –
Abg. Birzele SPD: Sie haben es sich aber anders

aufgeschrieben!)

– Nein, ich habe nur etwas nicht berücksichtigt: Es geht
darum, daß Kommunalwahlen nicht gemeinsam mit der
Bundestagswahl stattfinden dürfen. Das ist die korrekte
Auslegung. Insofern muß ich mich hier korrigieren; das ist
richtig.

Meine Damen und Herren, als Grund für eine Zusammen-
legung werden auch immer wieder die Kosten angeführt,
die entstehen. Es ist in der Tat schizophren, wenn man heu-
te für mehr unmittelbare Demokratie, mehr Volksbegehren
und mehr Volksentscheide oder auf kommunaler Ebene –
damit haben wir heute auch noch zu tun – für mehr Bürger-
entscheide, mehr Bürgerbegehren eintritt und gleichzeitig
die Kosten als Begründung dafür anführt, daß die Wahlen
nicht getrennt durchgeführt werden. Das ist irgendwie schi-
zophren, denn wenn man zur Demokratie steht – und wir
stehen zur Demokratie –, dann muß man auch wissen, daß
diese Demokratie ihren Preis hat. Demokratie gibt es nicht
zum Nulltarif, auf keiner Ebene.

(Beifall bei den Republikanern – Abg. Deuschle
REP: „Pseudo-Demokratie“ muß man sagen!)

Meine Damen und Herren, was die Freien Wähler anbe-
langt, so muß man auf sie in der Tat auch Rücksicht neh-
men. Denn sie sind eine bedeutende Kraft auf kommunaler
Ebene. Es war im Wahljahr 1994 mit den drei Wahlen fest-
stellbar, daß die Europathemen und die Europawahl die
Kommunalwahlen total überlagert haben. So gab es zum
Beispiel 1994 auf Landesebene keine Fernsehpodiumsdis-
kussion zur Kommunalpolitik, sondern nur zur Europapoli-
tik. 1994 hatten die Freien Wähler keine Fernsehtermine.
Das muß man auch einmal wissen.

(Abg. Deuschle REP: Aha!)

Es dreht sich hierbei nicht nur um eine Benachteiligung der
Freien Wähler, sondern auch sämtlicher freien Bürgerli-
sten, die zu den Kommunalwahlen antreten.
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Meine Damen und Herren, ein ganz wichtiger Punkt ist die
Glaubwürdigkeit der politischen Aussagen.

(Beifall bei den Republikanern)

Zum Beispiel hat 1993 der Kollege Hackl von den Grünen
gesagt: „Wir hoffen, daß es sich hier um einen einmaligen
Sündenfall handelt. Wir werden jegliche Bemühungen un-
terstützen, 1999 wieder zu getrennten Wahlterminen zu
kommen.“ Dazu muß ich einfach sagen: Es genügt nicht,
wenn man den Redner austauscht, sondern man muß auch
begründen, warum man plötzlich die Seiten wechselt –
wahrscheinlich, um einem künftigen Koalitionspartner
SPD zu imponieren.

(Beifall bei den Republikanern)

Meine Damen und Herren, wenn man die einzelnen Wah-
len als Demokrat ernst nimmt, darf man die Kommunal-
wahlen nicht als Stützfunktion für die Europawahl benut-
zen. Wenn die Bürger bei einer an einem separaten Termin
stattfindenden Europawahl nicht zur Wahl gehen, ist das
doch ein klares Indiz dafür, daß sie mit diesem Maastricht-
Europa nichts gemein haben wollen, mit ihm nicht einver-
standen sind. Das drückt sich zum größten Teil eben durch
Nichtwählen aus.

(Glocke des Präsidenten)

Meine Damen und Herren, für meine Fraktion sage ich:
Wir werden – –

Präsident Straub: Herr Abg. König, darf ich Sie bitten,
zum Ende zu kommen.

Abg. König REP: Jawohl, Herr Präsident. Ich möchte ge-
rade noch meinen letzten Satz zu Ende sagen, damit die
SPD weiß, woran sie ist: Wir werden Ihrem Antrag natür-
lich nicht zustimmen.

(Abg. Weimer SPD: So was!)

Wir sprechen uns klar für getrennte Kommunal- und Euro-
pawahlen aus.

(Beifall bei den Republikanern)

Präsident Straub: Ich erteile Herrn Innenminister
Dr. Schäuble das Wort.

Innenminister Dr. Schäuble: Herr Präsident, meine Da-
men und Herren! Ich darf darauf hinweisen, daß ich bei der
Frage, wann die Kommunalwahlen 1999 stattfinden sollen,
von Anfang an immer für einen getrennten Termin plädiert
habe, und zwar konkret – so sind wir auch in die Anhörung
gegangen – für den 24. Oktober 1999.

Natürlich gibt es Gründe – sie sind heute ja auch noch ein-
mal wiederholt worden –, die für eine Zusammenlegung
der Kommunalwahlen mit der Europawahl sprechen. Es
gibt aber auch Gründe, die für eine Trennung dieser Wah-
len sprechen, und nach meiner Überzeugung überwiegen
diese Gründe.

Für mich persönlich sind folgende drei Gesichtspunkte
ausschlaggebend:

Erster Gesichtspunkt: Die kommunale Selbstverwaltung
hat für uns alle einen solchen Stellenwert, daß wir nur in

Ausnahmefällen keine eigenständigen Kommunalwahlen
durchführen sollten.

(Beifall bei der CDU, der FDP/DVP und den Re-
publikanern)

Das mündet in den zweiten Grund ein: 1994 war ein sol-
cher Ausnahmefall. Wir hatten damals drei Wahlen: Euro-
pa-, Bundestags- und Kommunalwahlen. Ich selbst habe
denjenigen, die damals die Zusammenlegung der Wahlen
kritisiert haben, immer wieder meine Überzeugung mitge-
teilt, daß wir nur in diesem Ausnahmefall 1994 die Kom-
munalwahlen mit der Europawahl verbinden würden.

(Abg. List CDU: Sehr richtig!)

Ich würde mich vor all denjenigen heute, vier Jahre später,
unglaubwürdig machen.

(Abg. König REP: Jawohl, man muß zu seinem
Wort stehen!)

So habe ich damals argumentiert.

(Beifall bei der CDU, der FDP/DVP und den Re-
publikanern)

Dritter Gesichtspunkt – und das sollte man doch einfach
auch honorieren und, Herr Kollege Jacobi, nicht in der
Weise polemisch irgendwie umbiegen wollen, daß man
sagt, wir wollten die Wähler von der Teilnahme an Wahlen
abhalten –: Tatsache ist, daß vieles dafür spricht, daß eine
Zusammenlegung der Kommunal- und der Europawahlen
im Interesse der CDU wäre. Das ist ja wohl auch der Hin-
tergrund unseres Parteitagsbeschlusses, und das ist ja auch
legitim. Es ist aber wohl auch richtig, wenn wir bei der
Frage, wann eine Wahl stattfindet, ob wir getrennte oder
gemeinsame Wahlen durchführen, auch auf kleinere Part-
ner wie die Freien Wähler und die FDP/DVP Rücksicht
nehmen. Das ist doch in der Demokratie ehrenwert.

(Beifall bei der CDU, der FDP/DVP und den Re-
publikanern – Abg. Brechtken SPD: Freie Wähler
sind eure Partner? Aha, das war interessant! Die
Freien Wähler als Partner der CDU, das ist gut!
Das muß man den Freien Wählern draußen sagen!

FDP als Partner der CDU!)

Präsident Straub: Das Wort erteile ich Herrn Abg. Birze-
le.

Abg. Birzele SPD: Herr Präsident, meine Damen und Her-
ren! Der Kollege Haasis meinte, ich hätte heute nichts vor-
getragen

(Abg. Haasis CDU: Nichts Neues! – Abg. König
REP: Nichts Neues!)

– nichts Neues. Dazu ist zunächst zu bemerken: Richtige
Argumente bleiben richtig.

(Abg. Haasis CDU: Und falsche bleiben falsch!)

Falsche Argumente, Herr Kollege Haasis, bleiben falsch,
auch wenn sie dauernd wiederholt werden.

(Beifall bei der SPD – Abg. Haasis CDU: Deswe-
gen war bei Ihnen nichts Neues!)
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(Birzele)

Man muß richtige Argumente bei der CDU leider öfter vor-
tragen, weil die CDU nur begrenzt lernfähig ist.

(Beifall bei der SPD – Abg. Weimer SPD: So ist
es! – Abg. Seimetz CDU: Oberlehrer Birzele! –

Unruhe)

– Daß ausgerechnet Sie, Herr Seimetz, mich „Lehrer“ nen-
nen und das als Beschimpfung verstehen, ist eigenartig.

(Beifall bei der SPD – Abg. Seimetz CDU: Ober-
lehrer! Oberlehrer! – Abg. Haasis CDU: Oberleh-
rer Birzele! – Abg. Seimetz CDU: Der belehrende

Ton!)

Aber eines will ich hinzufügen, Herr Kollege Haasis. Sie
hatten wohl nicht ganz zugehört. Die Kostenargumentation
des Städtetags war neu, die lag zum damaligen Zeitpunkt
noch nicht vor.

(Abg. Haasis CDU: Die ist lächerlich, wenn Sie
die vortragen!)

Zweite Bemerkung, die Sie gemacht haben: Wir wollten
mit diesem Antrag Zwietracht säen. Das ist schlicht absurd.
Wir haben uns aus Überzeugung 1994 für einen gemeinsa-
men Wahltermin eingesetzt. Die Ergebnisse – eine wesent-
lich höhere Wahlbeteiligung bei beiden Wahlen – sprechen
für sich.

(Abg. Haasis CDU: Das habe ich doch nicht be-
stritten!)

Die Ergebnisse haben diese Entscheidung gerechtfertigt.
Die Ergebnisse haben dazu geführt, daß sowohl die Grünen
wie beispielsweise der Städtetag ihre Meinung geändert ha-
ben.

(Abg. Haasis CDU: Habe ich nicht bestritten!)

Also ist festzuhalten: Der gemeinsame Wahltermin liegt im
Interesse der Demokratie. Es geht uns überhaupt nicht dar-
um, Zwietracht in die Koalition zu säen. Die sorgt selbst
für genügend Zwietracht.

(Abg. Brechtken SPD: So ist es!)

Es geht uns um eine vernünftige Entscheidung.

(Beifall bei der SPD – Abg. König REP: Aber bei
der Bundestagswahl 1994 gab es auch eine höhere

Wahlbeteiligung!)

Dritter Punkt: Europa – so der Kollege Veigel – verdiene
einen getrennten Wahlgang. Das ist eine eigenartige Argu-
mentation. Für jede Wahl spricht doch eine möglichst hohe
Wahlbeteiligung, eine aktive Auseinandersetzung der Bür-
gerinnen und Bürger mit den anstehenden Problemen.

(Abg. Drautz FDP/DVP: Sie trauen Europa keine
höhere Wahlbeteiligung zu?)

Und was für ein besseres Argument gibt es als eine um
8 Prozentpunkte höhere Wahlbeteiligung? Sagen Sie das
doch einmal den Europaparlamentariern, die sich alle für
einen gemeinsamen Wahltermin einsetzen.

Vierter Punkt: Kosten. Wir argumentieren nicht, daß Ko-
sten in jedem Fall zu vermeiden seien. Demokratie ist

selbstverständlich mit Kosten verbunden. Aber hier geht es
nicht um eine Minderung demokratischer Möglichkeiten,
sondern darum, über eine höhere Wahlbeteiligung gerade
zu einer Verstärkung der Mitwirkung bei gleichzeitiger
Kosteneinsparung zu kommen. Deshalb ist das ein sehr
wichtiges Argument in diesem Zusammenhang.

Ich will Ihnen auch etwas zu dem Argument, durch die
Überlagerung würden beide Themen nicht mehr ausrei-
chend gewürdigt, sagen. Nehmen Sie doch einmal die Stel-
lungnahme des Städtetags. Dieser hat ja darauf hingewie-
sen, daß die Wahlbeteiligungsquote bei der Europawahl bei
den Mitgliedsstädten unter 20 000 Einwohnern besonders
zugenommen hat, nämlich um 12,9 % gegenüber dem Lan-
desdurchschnitt von 9 %.

Lassen Sie mich auch bezüglich der Eigenständigkeit der
Wahlen noch einmal aus der Stellungnahme des Städtetags
zitieren:

Wir verhehlen nicht, uns im Vorfeld der Kommunal-
wahlen des Jahres 1994 gegen eine Zusammenlegung
dieser Wahlen mit der Europawahl ausgesprochen zu
haben. Die Ergebnisse dieser Wahlen haben jedoch ge-
zeigt, daß unsere Befürchtung, die eigenständige Be-
deutung der Kommunalwahl werde durch diese Zu-
sammenlegung an Gewicht verlieren, nicht eingetreten
ist. Die Wähler haben durchaus zwischen den einzel-
nen Wahlen differenziert.

So der Städtetag in seiner Stellungnahme.

(Abg. Haas CDU: Beten Sie alles nach, was der
Städtetag sagt?)

Meine Damen und Herren, es ist eigentlich ein guter demo-
kratischer Brauch, sich in Wahlrechtsfragen und insbeson-
dere bei Terminfragen von Wahlen möglichst um eine gro-
ße Einigkeit zu bemühen. Ich stelle fest, daß die große
Mehrheit in der Bevölkerung einen gemeinsamen Wahlter-
min will. Dies hat ja auch die Entscheidung des CDU-Lan-
desparteitags gezeigt. Es kann deshalb hier zu einer sol-
chen Frage nicht unter Koalitionsvereinbarungsgesichts-
punkten abgestimmt werden. Sie haben das ja bei anderen
wichtigen Fragen, beispielsweise einer Bürgschaftsgewäh-
rung, auch nicht so betrachtet.

Deshalb sage ich abschließend noch einmal: Wer beide
Wahlen trennt, nimmt damit bewußt eine wesentlich niedri-
gere Wahlbeteiligung, höhere Kosten und eine stärkere Be-
lastung gerade der ehrenamtlichen Wahlkämpfer in Kauf.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Er stellt damit parteitaktische Überlegungen über staatspo-
litische Notwendigkeiten.

(Abg. Brechtken SPD: So ist es! – Abg. Haasis
CDU: Ein großes Wort!)

Deshalb, meine Damen und Herren, stimmen Sie für Zif-
fer 2 unseres Antrags! Wir beantragen namentliche Ab-
stimmung.

(Beifall bei der SPD – Abg. Brechtken SPD: Sehr
gut! – Abg. König REP: Da kann ich leider nicht

zustimmen, Herr Birzele!)
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Präsident Straub: Meine Damen und Herren, in der Aus-
sprache liegen keine Wortmeldungen mehr vor. Die Zif-
fer 1 des Antrags der Fraktion der SPD, Drucksache
12/2236, ist damit erledigt.

Wir kommen zur Abstimmung über die Ziffer 2 des An-
trags. Es ist namentliche Abstimmung beantragt. Findet
dieser Antrag die erforderliche Unterstützung? – Das ist
der Fall.

Meine Damen und Herren, wer der Ziffer 2 zustimmen
möchte, der antworte mit Ja, wer sich enthalten möchte,
antworte mit „Enthaltung“, und wer gegen den Antrag ist,
antworte mit Nein.

Ich darf die Schriftführerin bitten, mit dem Namensaufruf
zu beginnen. Der Namensaufruf beginnt mit dem Buchsta-
ben J.

(Namensaufruf)

Stellv. Präsident Birzele: Die Abstimmung ist geschlos-
sen. Das Ergebnis wird nach Wiedereröffnung der Sitzung
nach der Mittagspause bekanntgegeben.

Meine Damen und Herren, ich unterbreche die Sitzung bis
13.45 Uhr.

(Unterbrechung der Sitzung: 12.26 Uhr)

*

(Wiederaufnahme der Sitzung: 13.46 Uhr)

Stellv. Präsident Birzele: Meine Damen und Herren, die
unterbrochene Sitzung wird fortgesetzt.

Ich möchte noch das Ergebnis der namentlichen Abstim-
mung über die Ziffer 2 des Antrags der Fraktion der SPD –
Kommunalwahltermin 1999 –, Drucksache 12/2236, be-
kanntgeben:

An der Abstimmung haben sich insgesamt 142 Abgeordne-
te beteiligt.

Mit Ja haben 55 Abgeordnete gestimmt,
mit Nein 86 Abgeordnete;
eine Stimmenthaltung.

Die Ziffer 2 des Antrags Drucksache 12/2236 ist damit ab-
gelehnt.

*

Mit  J a  haben gestimmt:

Bebber, Birgitt Bender, Birzele, Braun, Brechtken, Carla Bregenzer,
Brinkmann, Buchter, Capezzuto, Dr. Caroli, Drexler, Marianne Erd-
rich-Sommer, Fischer, Göschel, Heinz Goll, Stephanie Günther,
Hackl, Ursula Haußmann, Heiler, Dr. Hildebrandt, Jacobi, Junginger,
Kielburger, Birgit Kipfer, Kretschmann, Kuhn, Lorenz, Maurer, Mo-
ser, Dr. Walter Müller, Nagel, Oelmayer, Dr. Puchta, Renate Rastät-
ter, Redling, Reinelt, Annemie Renz, Christine Rudolf, Dr. Schäfer,
Sabine Schlager, Nils Schmid, Schmiedel, Schöffler, Seltenreich,
Helga Solinger, Staiger, Stolz, Teßmer, Renate Thon, Weimer, Wett-
stein, Wintruff, Dr. Witzel, Marianne Wonnay, Zeller.

Mit  N e i n  haben gestimmt:

Behringer, Hans-Michael Bender, Heiderose Berroth, Ingrid Blank,
Dr. Carmina Brenner, Dagenbach, Deuschle, Döpper, Dr. Döring,
Drautz, Eigenthaler, Beate Fauser, Fleischer, Dr. Freudenberg,
Dr. Glück, Göbel, Dr. Inge Gräßle, Haas, Haasis, Hauk, Hauser,
Hehn, Heinz, Herbricht, Herrmann, Hofer, Huchler, Käs, Keitel,
Kiefl, Kiel, Kiesswetter, Kleinmann, Kluck, Dr. Klunzinger, Köber-
le, König, Krisch, Ursula Kuri, Kurz, Ursula Lazarus, Johanna
Lichy, List, Mappus, Dr. Gisela Meister-Scheufelen, Mühlbeyer, Ul-
rich Müller, Veronika Netzhammer, Dr. Noll, Oettinger, Pfister, Pfi-
sterer, Rapp, Rech, Reddemann, Dr. Repnik, Ruder, Rückert,
Dr. Schäuble, Gerd Scheffold, Dr. Stefan Scheffold, Scheuermann,
Dr. Schlierer, Roland Schmid, Schonath, Schuhmacher, Rosely
Schweizer, Seimetz, Sieber, Stächele, Dr. Eva Stanienda, Dr. Steim,
Stratthaus, Straub, Tölg, Traub, Troll, von Trotha, Veigel, Wacker,
Weiser, Wieser, Wilhelm, Winckler, Zeiher, Zimmermann.

Der Stimme  e n t h a l t e n  hat sich:

Birk.

*

Damit ist Tagesordnungspunkt 3 erledigt.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 5 auf:

Fragestunde – Drucksache 12/2667

M ü n d l i c h e  A n f r a g e  d e s  A b g .  W o l f -
r a m  K r i s c h  R E P  –  K o s t e n  f r a g w ü r -
d i g e r  E n t s c h e i d u n g e n  i m  S o r g e -
r e c h t  f ü r  K i n d e r

Das Wort zur Verlesung seiner Anfrage erhält Herr Abg.
Krisch.

Abg. Krisch REP: Ich frage die Landesregierung:

a) Hat die Landesregierung je geprüft, welche direkten
oder indirekten Kosten dem Land durch fragwürdige
oder fehlerhafte Entscheidungen in Sorgerechtsfällen
entstehen oder ob durch eine bessere Ausbildung oder
bessere personelle Besetzung der mit solchen Sorge-
rechtsfällen betroffenen Stellen Einsparungen erzielt
werden können?

b) Unter welchen Bedingungen wäre die Landesregierung
bereit, eine solche Untersuchung in die Wege zu leiten,
sofern es derartige Untersuchungen noch nicht gibt?

Stellv. Präsident Birzele: Das Wort für die Landesregie-
rung zur Beantwortung der Anfrage erhält Herr Justizmini-
ster Dr. Goll.

(Abg. Dr. Repnik CDU: Jetzt wäre es schön, wenn
man einen Staatssekretär hätte! – Zurufe der Abg.

Deuschle REP und Dr. Reinhart CDU)

Justizminister Dr. Ulrich Goll:  Darüber können wir viel-
leicht in der nächsten Legislaturperiode reden.

(Heiterkeit des Abg. Dr. Repnik CDU)
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(Minister Dr. Ulrich Goll)

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren!
Namens der Landesregierung beantworte ich die Mündli-
che Anfrage des Herrn Abg. Krisch wie folgt:

(Abg. Hackl Bündnis 90/Die Grünen: Zu a: nein,
zu b: ja!)

Sorgerechtsentscheidungen werden bei uns im Land, wie in
der ganzen Bundesrepublik, von Gerichten getroffen, die in
verfassungsrechtlich garantierter Unabhängigkeit entschei-
den. Die Landesregierung hat nicht zu beurteilen, welche
Entscheidungen von Gerichten fragwürdig oder fehlerhaft
sind. Ich füge hinzu: Ein Ansinnen, daß die Landesregie-
rung überprüfen solle, welche Urteile fehlerhaft oder frag-
würdig seien, würde auch von einem erstaunlichen Ver-
fassungsverständnis zeugen.

Zweitens: Auch durch fehlerfreie Sorgerechtsentscheidun-
gen – das muß man sich vor Augen führen – können natür-
lich Kosten entstehen, es sei denn, man würde das Kriteri-
um für die Richtigkeit einer Sorgerechtsentscheidung nur
darin sehen, daß dem Land hinterher keine Kosten in Form
irgendwelcher staatlichen Hilfen entstehen. Das kann
selbstverständlich unmöglich das Kriterium sein.

Drittens: Weil es, auch nach dem vorhin Gesagten, offen-
sichtlich unfruchtbar und in der Sache wenig sinnträchtig
wäre, die in der Frage angesprochenen Untersuchungen
einzuleiten, lassen wir es bleiben.

Stellv. Präsident Birzele: Herr Justizminister, trotz Ihrer
Ausführungen werden noch Nachfragen gestellt.

(Abg. Deuschle REP: So leicht geht das nicht! –
Abg. Sieber CDU: Wenngleich das unwahrschein-

lich ist!)

Herr Abg. Krisch.

Abg. Krisch REP: Wäre die Landesregierung bereit und in
der Lage, den Abgeordneten mitzuteilen, welche Kosten
insgesamt dem Land durch Entscheidungen in Sorgerechts-
fällen entstehen, bei denen Kinder in Pflegeheime einge-
wiesen werden oder zu Pflegeeltern kommen, und zwar
aufgegliedert nach Kosten für die Pflegeheime und nach
Kosten der Aufnahme bei Pflegeeltern?

(Abg. Sieber CDU: Schreiben Sie doch einen
Brief!)

Stellv. Präsident Birzele: Herr Justizminister.

Justizminister Dr. Ulrich Goll:  Ich möchte einem Ansin-
nen, gleich welchem, eines Abgeordneten dieses Hauses
nicht in irgendeiner Form von vornherein ablehnend entge-
gentreten. Aber wir haben, so, wie Sie die Frage jetzt wei-
ter umschreiben, allergrößte Schwierigkeiten, so daß ich
zumindest eine engere Begrenzung für dringend notwendig
hielte. Eine Antwort würde dann immer noch voraussetzen,
daß wir nach Ihren Vorstellungen möglicherweise fehler-
hafte Entscheidungen aussortieren – was wir gar nicht
könnten; denn wir müßten alle Sorgerechtsentscheidungen
nehmen, aus denen Kosten entstehen. Das können aber
nicht nur Heimkosten sein, sondern es kann auch sein, daß
wir meinetwegen der Mutter, die erwerbslos ist, die Kinder

durch gerichtliche Entscheidung zusprechen und sie an-
schließend Sozialhilfe braucht. Das kostet ja auch Geld.
Darum sage ich: Man kann nicht nur allein die Folgekosten
zum Kriterium erheben, und man kann sie auch in den Fäl-
len nicht zum Kriterium erheben, in denen Kinder in ein
Heim kommen. Wenn ich sage: „Wir können die fehlerhaf-
ten Entscheidungen sowieso nicht heraussuchen, weil das
nicht unsere Aufgabe ist“, dann können wir Ihnen hinterher
nur sagen, wie viele Kinder aufgrund von Sorgerechtsent-
scheidungen in Heimen gelandet sind. Und das kann für
das Wohl des Kindes auch die richtige Maßnahme sein. In-
sofern habe ich im Moment erstens Mühe, einzusehen, was
uns diese Frage bringen könnte, und zweitens ist sicher,
daß wir sie nur beantworten können, wenn sie sehr deutlich
auf ein überschaubares Feld begrenzt wird.

Stellv. Präsident Birzele: Zweite Zusatzfrage, Herr Abg.
Krisch.

Abg. Krisch REP: Ich möchte meine Zusatzfrage in einer
Form wiederholen, die von Ihnen akzeptiert und verstan-
den wird:

(Lachen bei Abgeordneten der CDU)

Kann uns die Landesregierung Auskunft über Sorgerechts-
entscheidungen, gleich aus welchen Gründen, geben, in de-
nen Kinder von der Familie in ein Heim oder zu einer Pfle-
gefamilie überwiesen wurden? Ich möchte wissen, welche
Kosten in den Jahren 1995, 1996 und 1997 dem Land Ba-
den-Württemberg durch solche gerichtlichen Entscheidun-
gen entstanden sind, unabhängig von den Ursachen. Das
war meine letzte Frage.

Stellv. Präsident Birzele: Herr Justizminister.

Justizminister Dr. Ulrich Goll:  Vorbehaltlich der Schwä-
chen der Statistik, die selbstverständlich auch bei uns nicht
lückenlos ist, sage ich Ihnen gerne zu, daß wir überprüfen,
in welchem Maße wir die zuletzt gestellte Frage beantwor-
ten könnten, die ich insofern noch einmal auf den Punkt
bringen darf: Wir schauen, in wie vielen Fällen unmittelbar
als Folge einer Sorgerechtsentscheidung Kinder fremd in
Heimen untergebracht worden sind, und wir werden, so-
weit wir es können, auch Angaben zu den Kosten der
Heimunterbringung machen.

Stellv. Präsident Birzele: Keine weiteren Zusatzfragen.
Damit ist Tagesordnungspunkt 5 – Fragestunde – erledigt.

(Abg. Weimer SPD: Das war eine Frageminute,
Herr Präsident!)

Ich rufe Punkt 4 der Tagesordnung auf:

a) Antrag der Fraktion der SPD und Stellungnahme
des Sozialministeriums – Suchtpolitik in Baden-
Württemberg: Neue Ansätze statt Rückschritt, Sta-
gnation und vielen folgenlosen Ankündigungen –
Drucksache 12/1949

b) Antrag der Fraktion der SPD und Stellungnahme
des Sozialministeriums – Aktuelle Tendenzen in der
Suchtpolitik: Gefährdung von Therapie und Präven-
tion – Drucksache 12/1223
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(Stellv. Präsident Birzele)

Das Präsidium hat folgende Redezeiten festgelegt: für die
Begründung 5 Minuten, für die Aussprache über die Punk-
te 4 a und 4 b 5 Minuten je Fraktion bei gestaffelten Rede-
zeiten.

Ich erteile Herrn Abg. Dr. Müller das Wort.

Abg. Dr. Walter Müller  SPD: Herr Präsident, meine Da-
men und Herren! „Nichts belächeln, nichts beweinen und
auch nichts verwünschen, sondern erkennen.“ Dieses Mot-
to des Philosophen Spinoza wünsche ich uns für die heuti-
ge Debatte. Ich wünsche mir, daß dieses Motto und nicht
realitätsferne Ideologie und parteipolitische Profilierung
endlich in die Suchtpolitik der Landesregierung einkehrt.
Darüber wird heute zu reden sein.

Zu Beginn will ich aber klarstellen: Wir reden heute über
einen von vielen Bausteinen der baden-württembergischen
Suchtpolitik. Es ist ein Baustein, der insbesondere für die
Bekämpfung der Drogenkriminalität und die Sicherheit in
unseren Städten wichtig ist, auf den aber die Suchtpolitik
nicht beschränkt werden darf.

Worum geht es, meine Damen und Herren? Es geht darum,
ob die Stadt Karlsruhe ein wissenschaftlich begleitetes Mo-
dellprojekt für eine staatlich und ärztlich kontrollierte He-
roinverschreibung an schwerstabhängige Menschen durch-
führen kann. Haben wir soviel Vertrauen in die kommunale
Selbstverwaltung! Setzen wir uns dafür ein, daß dafür end-
lich die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden.

(Abg. Haas CDU: Weshalb?)

Es geht zum anderen darum, die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen für die Errichtung von Gesundheitsräumen für
Schwerstdrogenabhängige zu schaffen.

(Abg. Scheuermann CDU: Das hat aber nichts mit
kommunaler Selbstverwaltung zu tun!)

Dazu bedarf es einer Klarstellung der entsprechenden
Richtlinien des Betäubungsmittelgesetzes. Haben Sie doch
das nötige Vertrauen in die Suchthelfer der kirchlichen
Wohlfahrtsverbände, die das, Herr Scheuermann, einhellig
fordern. Sie fordern solche Einrichtungen vor dem Hinter-
grund ihrer praktischen Erfahrungen.

(Zuruf des Abg. Scheuermann CDU)

Um diese Fragen geht es in dieser Debatte. Es geht nicht
um eine Drogenfreigabe. Diese will niemand, der ernsthaft
Suchtpolitik betreibt. Es soll vorurteilsfrei etwas versucht
werden, womit in der Schweiz gute Erfahrungen gemacht
wurden.

(Abg. Haas CDU: Wer hat Ihnen denn das eingere-
det?)

Die Schweiz ist ein Nachbarland, das, wie das „Badische
Tagblatt“ zu Recht formuliert hat, nicht im Verdacht steht,
eine Bananenrepublik zu sein.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD – Abg. Haas
CDU: Das ist nicht besser!)

Totschlagargumente, wie sie die Kollegen von der CDU in
solchen Debatten immer wieder als letzte Rettung ins Feld
führen, helfen in der Sache nicht weiter.

(Zuruf des Abg. Haas CDU)

Meine Damen und Herren, die SPD-Landtagsfraktion hat
ein klares suchtpolitisches Konzept: Menschen sollen ohne
Sucht und Abhängigkeit leben. Wir erteilen allen Bestre-
bungen einer Freigabe von Drogen eine klare Absage.

(Abg. Haas CDU: Ach ja!)

Die Suchtpolitik der SPD basiert vielmehr auf vier Grund-
pfeilern: erstens auf der Vorbeugung, zweitens auf Hilfsan-
geboten für Gefährdete, für Abhängigkeitskranke und ihre
Angehörigen, drittens auf einer Verminderung des Ange-
bots illegaler Drogen und der Bekämpfung der Rauschgift-
kriminalität sowie viertens auf einer Überlebenshilfe für
langjährig schwerstabhängige drogenkranke Menschen, für
die andere Hilfen nicht oder zumindest derzeit nicht mög-
lich sind.

(Abg. Haas CDU: Warum sollen die nicht möglich
sein?)

Über die ersten drei Punkte läßt sich in diesem Haus si-
cherlich Konsens erzielen. Der vierte Punkt ist auch inner-
halb des Regierungslagers umstritten. Dieser Streit ist mei-
ner Ansicht nach unverständlich. Alle Praktiker sprechen
sich für solche Überlebenshilfen aus. Polizeiexperten ver-
weisen auf die verbesserte Sicherheitslage und die sinken-
de Drogenkriminalität.

(Abg. Haas CDU: Das stimmt doch gar nicht!)

Kommunalpolitiker, und zwar auch viele mit CDU-Partei-
buch,

(Zuruf des Abg. Deuschle REP)

wissen, daß die Städte mit dieser Überlebenshilfe sicherer
werden. Öffentliche Plätze in den Brennpunkten der Sucht
werden für die Menschen wieder angstfrei begehbar.

(Abg. Haas CDU: Also Wegsperren!)

Streetworker und Suchthelfer sehen die kurzfristigen Erfol-
ge bei der Bekämpfung von Aidsinfektionen und die län-
gerfristigen Erfolge bei der sozialen Reintegration. Heute
hat die Landesregierung Gelegenheit, darzulegen, ob sie
diesen notwendigen Baustein vorurteilsfrei aufnimmt oder
ob sie weiter Ideologie und parteipolitische Profilierung
betreiben will.

(Beifall bei der SPD)

Was haben wir bis jetzt erlebt? Es rauscht vornehmlich im
Blätterwald. Die FDP/DVP kündigt seit nunmehr fast zwei
Jahren Bewegung an. Der FDP/DVP-Justizminister will ei-
ne neue Drogenpolitik – so stand es in der „Badischen Zei-
tung“ – und plädiert dafür, die Drogenpolitik zu entideolo-
gisieren. Interessanterweise war es aber gerade Ihr Haus,
Herr Minister Goll, das bisher alle Ansätze in dieser Rich-
tung strikt blockiert hat.

(Abg. Carla Bregenzer SPD: Er hat sich so weit
bewegt, daß er gar nicht da ist!)
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Die stereotype Antwort aus der CDU-Fraktion auf diese
Vorstöße der FDP/DVP ist bisher Nein. Der Sozialminister
scheint in der Sache inzwischen vernünftiger geworden zu
sein. Er ist aber zwischen fachlicher Einsicht und Rück-
sichtnahme auf die Ideologen in seiner Fraktion hin- und
hergerissen.

(Beifall bei der SPD und beim Bündnis 90/Die
Grünen)

Resultat, Herr Repnik: Er geht auf Tauchstation. Nichts
geht mehr in der Suchtpolitik des Landes – Blockaden, wo
man hinsieht.

(Zurufe von der CDU)

Nun hat sich der CDU-Innenminister, Herr Schäuble, zu
Wort gemeldet. Er verkündet öffentlich, er wolle sich neu-
en Erkenntnissen nicht verschließen. Er spricht sich dafür
aus, dieses Thema im Kabinett zu behandeln. Hintergrund
dieses Kurswechsels: Die Bundesärztekammer hat sich
jetzt auch positiv über das Schweizer Modell geäußert.

Meine Damen und Herren, ich mache heute den Kollegin-
nen und Kollegen der Regierungsfraktionen einen Vor-
schlag: Die beteiligten Ressortminister erklären sich heute
gegenüber dem Parlament verbindlich bereit, daß dieses
Thema im nächsten halben Jahr im Kabinett erörtert und
über das Ergebnis dieser Beratung Bericht erstattet wird.
Wir erklären uns dann im Gegenzug dazu bereit, die vorlie-
genden Anträge an den Sozialausschuß zu überweisen. In
der Sache wird erst dann im Ausschuß abgestimmt, wenn
der Bericht der Regierung vorliegt.

(Zuruf des Abg. Scheuermann CDU – Gegenruf
des Abg. Weimer SPD: Was?)

Uns geht es darum, nicht mehr ideologische Positionen
auszutauschen, sondern endlich Bewegung in die festge-
fahrene Diskussion zu bringen.

(Beifall bei der SPD und beim Bündnis 90/Die
Grünen)

Zeigen auch Sie Bewegung, nehmen Sie diesen Vorschlag
auf. Dann – aber auch nur dann – werden wir im Interesse
der Sache auf eine Abstimmung verzichten.

Meine Damen und Herren, der Worte sind genug gewech-
selt und Presseerklärungen wurden zuhauf getextet. Geben
Sie sich endlich einen Ruck in der Sache.

(Beifall bei der SPD und beim Bündnis 90/Die
Grünen)

Stellv. Präsident Birzele: Das Wort erhält Frau Abg.
Blank.

(Abg. Dr. Caroli SPD: Da kommt jetzt kein Ruck!
– Abg. Weimer SPD: Hau ruck!)

Abg. Ingrid Blank  CDU: Herr Präsident, meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Ich glaube, ich bin in diesem
Hause ganz bestimmt nicht als Ideologin bekannt.

(Abg. Haas CDU: Überhaupt nicht!)

Ich bin ein sehr positiv denkender Mensch, und deswegen
sehe ich zuerst einmal zumindest in den meisten meiner
Mitmenschen den Gutmenschen.

(Beifall bei der CDU – Abg. Bebber SPD: Repnik
als Gutmensch!)

Deswegen, Herr Kollege Müller, unterstelle ich auch Ihren
Anträgen gute Absichten.

(Vereinzelt Beifall bei der SPD)

Deswegen möchte ich mit Ihnen auch nicht streiten, son-
dern ich möchte Sie ein wenig über einzelne Fakten aufklä-
ren.

(Abg. Haas CDU: Das ist wichtig! – Weitere Zuru-
fe von der CDU: Da wird es Zeit!)

Sie haben als erstes den Heroinversuch in der Schweiz an-
gesprochen. Sie haben ganz am Anfang gesagt, Karlsruhe
wolle diesen Heroinversuch, Herr Müller. Karlsruhe möch-
te aber gar keinen eigenen Heroinversuch mehr, weil
Karlsruhe das Risiko scheut, denn dieser Versuch kann
auch schiefgehen. Karlsruhe will sich dem Frankfurter He-
roinversuch mit 30 Personen anschließen – und das bei
1 000 Abhängigen. Das zeugt schon einmal davon, daß das
überhaupt nicht funktionieren kann.

(Abg. Weimer SPD: Was?)

Nehmen wir den Schweizer Heroinversuch: Wir haben
zum ersten natürlich einen Rückgang der Beschaffungskri-
minalität. Das ist doch ganz logisch: Wenn ich das Zeug
aushändige, dann braucht es nicht mehr beschafft zu wer-
den.

Allerdings beruht dieser Rückgang der Beschaffungskri-
minalität auch eindeutig auf dem massiven Polizeieinsatz,
den die Schweizer in allen Städten, in denen sie die He-
roinversuche durchführen, vorweisen können.

Zum zweiten haben wir als Folge des Heroinversuchs eine
Heroinschwemme in Zürich. Wir registrieren einen Preis-
verfall wie in keiner europäischen Großstadt. Wollen Sie
das?

(Zuruf von der CDU: Das ist doch gewünscht!)

Wir haben weiter, was bei jeder Diskussion, auch bei der
mit der Bundesärztekammer, völlig unter den Tisch fällt,
einen Anstieg der Gewaltkriminalität.

(Abg. Haas CDU: So ist es!)

Der Anstieg der Gewaltkriminalität rührt daher, daß die
Delikte, die im Drogenrausch begangen werden, zuneh-
men. Ich möchte keinen Rückgang der Beschaffungskri-
minalität zum Preis des Anstiegs bei der Gewaltkrimina-
lität.

(Beifall bei der CDU)

Ich unterstelle Ihnen Ihren humanitären Ansatz, schwerst-
abhängigen Schwerkranken zu helfen, aber schauen wir
uns doch einmal die Teilnehmerzahlen an. Ein ganzes Pro-
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zent der Teilnehmer in Zürich entspricht dem Personen-
kreis, den Sie im Auge haben.

(Abg. Sieber CDU: 1 %!)

1 % hat einen sehr schlechten gesundheitlichen Zustand;
75 % der Teilnehmer haben einen sehr guten bis guten ge-
sundheitlichen Zustand. Das heißt, diese Leute hätte man
für eine abstinenzorientierte Therapie motivieren können.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU)

Ich war bei der Anhörung in Bonn dabei. Professor Uch-
tenhagen, der Leiter dieses Heroinversuchs, sagte, als die
Presse weg war, wörtlich – ich darf Ihnen das einmal zu
Gehör bringen –: „Schließen Sie sich doch diesem Modell-
versuch an. Wissen Sie, warum? Ich muß forschen, ich
brauche endlich Forschungsergebnisse.“

Die Maske hat er sich eigentlich dann vom Gesicht geris-
sen, als er sagte: „Im übrigen, meine Damen und Herren, es
rechnet sich.“ Das ist für mich zynisches Kosten-Nutzen-
Denken, aber keine christliche Politik.

(Beifall bei der CDU und des Abg. Deuschle REP
– Widerspruch bei der SPD)

Wir werden den Bericht der Weltgesundheitsorganisation
abwarten, und dann werden wir weiterdiskutieren.

(Zuruf des Abg. Weimer SPD)

Nun noch einen Satz zu den Fixerstuben. In Frankfurt wur-
den 6 Millionen DM für vier Fixerstuben mit insgesamt 31
Plätzen ausgegeben, für eine Spritze, einen Löffel und ein
Päckchen Vitamin C! 6 Millionen DM! Allein die Auswei-
tung der Zeiten um zwei Stunden hat 1 Million DM geko-
stet. Zum Vergleich: Eine baden-württembergische Sucht-
klinik mit 67 Plätzen bei einer Erfolgsquote von 70 % –
abstinenzorientiert – kostet 4,5 Millionen DM.

(Zuruf des Abg. Dr. Schäfer Bündnis 90/Die Grü-
nen – Abg. Birgitt Bender Bündnis 90/Die Grünen:

Jetzt auf einmal Kosten-Nutzen-Rechnung?)

– Ja! Aber positiv! Weil das von Erfolg gekrönt ist! Bei
diesen knappen Ressourcen müssen wir so rechnen, und in
solche Einrichtungen werden wir investieren, nicht in Ein-
richtungen, die keinen Nutzen haben.

(Beifall bei der CDU)

Natürlich brauchen wir neue Wege, aber wir brauchen an-
dere Wege in andere Richtungen.

(Abg. Hackl Bündnis 90/Die Grünen: Das ist un-
menschlich!)

Wir brauchen zum Beispiel – die Kollegen von der FDP/
DVP waren mit in Berlin – Drogennotdienste. Dort können
innerhalb von 24 Stunden eine Entgiftungsmöglichkeit, ein
Therapieplatz und ein Kostenträger vorgewiesen werden.
Das sind neue Wege in der Drogenpolitik. Wir brauchen
Einrichtungen wie Synanon, wo Abhängige direkt in die
Einrichtung gehen können und dort von ehemals Abhängi-
gen therapeutisch betreut werden können, weil diese einen
ganz anderen Zugang haben als nur professionelle Kräfte.

Da müssen wir ansetzen, und ich bitte Sie, sich daran zu
beteiligen.

Noch ein Wort zur Repression. Es hat sich gezeigt, daß Re-
pression ein ganz wichtiges Mittel ist. Wir haben in Karls-
ruhe innerhalb von 14 Tagen die Drogenszene durch mas-
siven Einsatz der Polizei aufgelöst.

(Lachen bei der SPD)

Das ging in der Bundesrepublik durch die Presse, und das
nehmen Sie bitte zur Kenntnis. Deswegen bleiben wir bei
unserer Linie.

(Beifall bei der CDU – Abg. Carla Bregenzer SPD:
Das war jetzt christlich! – Zuruf des Abg. Jacobi
Bündnis 90/Die Grünen – Abg. Weimer SPD: Das

war jetzt völlig unideologisch, Frau Kollegin!)

Stellv. Präsident Birzele: Das Wort erhält Frau Abg. Ben-
der.

Abg. Birgitt Bender Bündnis 90/Die Grünen: Herr Präsi-
dent, meine Damen und Herren! Normalerweise gilt ja das
Prinzip: Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was er-
zählen. Ich würde hinzufügen: auch etwas lernen. Das gilt
natürlich auch für Frauen, Frau Kollegin Blank. Ich muß
schon sagen: Ich verstehe nicht, warum sich die CDU-
Fraktion immer noch standhaft weigert, sich, wenn schon
nicht bei einer gemeinsamen Reise, die ja bekanntlich ge-
scheitert ist, dann doch wenigstens allein und ganz offiziell
einmal in Zürich, Basel oder Bern oder vielleicht in allen
drei Städten zu informieren. Da gibt es leibhaftige Minister
Ihrer Couleur, die reisen heimlich dahin, sozusagen under-
cover,

(Lachen bei der CDU – Abg. Haasis CDU: Was?)

und anschließend dürfen sie die Ergebnisse nicht verwer-
ten. Ich frage mich: Was ist denn das für eine Politik, wenn
man Angst hat, etwas Neues zu erfahren, mit dem man sich
auseinandersetzen muß? Wie lange wollen Sie denn das
noch durchhalten?

Ich sage Ihnen, Frau Kollegin Blank, was Sie in der
Schweiz lernen könnten – Sie haben nämlich bedauerli-
cherweise gerade wieder ein Beispiel des Gegenteils gelie-
fert –, ist etwas über politische Kultur. Politische Kultur
nämlich insofern, als dort die unterschiedlichen Parteien
und auch Fachleute unterschiedlicher Ausrichtung nicht
einfach gegeneinander versuchen, ihr Profil zu schärfen –
nach dem Motto: Wer ist jetzt besser und wer kann der ei-
genen Klientel besser beweisen, wie schön es ist, wenn
man dieses und jenes über ein so komplexes Problem wie
Sucht und Drogenabhängigkeit sagt? –, sondern sich zu-
sammengesetzt und nach einem pragmatischen Vorgehen
gesucht haben. Aus diesem pragmatischen Vorgehen ist ei-
ne vierte Säule der Drogenpolitik entstanden, nämlich die
Überlebenshilfe. Dabei geht es um so etwas ganz Simples
wie Harm reduction, Schadensminimierung. Es geht näm-
lich darum, Leuten das Überleben zu ermöglichen und im
übrigen auch mehr für die Sicherheit in den Städten zu tun.

Ich muß schon sagen, Frau Kollegin Blank: Gucken Sie
sich doch einmal die Geschichte der Debatten um Drogen-
politik an, insbesondere in Ihrer eigenen Fraktion. Früher
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war Abstinenz bei Ihnen das absolute Dogma. Wer nicht
von vornherein bereit war, sich einer abstinenzorientierten
Behandlung zu unterziehen, hat eben in Baden-Württem-
berg keine Hilfe bekommen. Sie waren früher gegen die
niedrigschwelligen Einrichtungen, in die Drogenabhängige
einfach kommen können, wo sie etwas zu essen bekom-
men, wo sie sich waschen und gegebenenfalls einkleiden
können und wo sie eventuell auch medizinische Hilfe fin-
den.

(Abg. Haas CDU: Und bereit sind, eine Therapie
zu machen!)

Inzwischen werden diese Einrichtungen von den Kommu-
nen gefördert, eingerichtet und mit Mitteln des Landes be-
zuschußt. Gut so.

Früher waren Sie gegen die Methadonbehandlung, weil
auch die nicht von vornherein abstinenzorientiert ist. In-
zwischen kümmern wir uns gemeinsam darum, daß da
auch die psychosoziale Begleitung gesichert ist, weil es na-
türlich nicht nur um den Stoff geht, sondern um das Be-
handlungsangebot insgesamt.

Ich finde, jetzt sollten Sie noch einen Schritt weitergehen
und sich nicht einfach einmauern und sagen, weiter gehe es
aber nun nicht, sondern Sie müssen sich damit auseinan-
dersetzen, daß es in der Schweiz gelungen ist, Menschen
zum Überleben zu verhelfen, sie gesundheitlich und sozial
– das hat etwas mit der Zielgruppe zu tun, Frau Blank; den
Leuten ging es nämlich mitnichten von vornherein gut – zu
stabilisieren und dabei auch noch einen ordnungspoliti-
schen Erfolg zu erzielen, daß nämlich die offene Drogen-
szene für das Straßenbild nicht mehr so belastend ist und
daß die Begleitkriminalität – das ist nun einmal eine Tatsa-
che – zurückgegangen ist. Frau Blank, es wundert mich
schon, daß Sie einfach ignorieren, daß beispielsweise ein
Gewaltdelikt, von dem in erster Linie Frauen betroffen
sind, nämlich Handtaschenraub, um 80 % zurückgegangen
ist. Ist denn das nichts? Da frage ich mich schon, ob daran
eine christliche Partei einfach so vorbeigehen kann.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen – Abg. Haa-
sis CDU: Sie hätten zuhören müssen, wo dafür die
Kriminalität gestiegen ist! Da könnten Sie etwas

lernen!)

Vielleicht ist das auch der Grund, warum neuerdings der
Innenminister zu erkennen gibt, daß er jedenfalls bereit ist,
einmal darüber zu reden.

Deswegen möchte ich Sie, Frau Kollegin und meine Da-
men und Herren von der CDU-Fraktion, doch bitten, ein-
mal ganz offiziell in die Schweiz zu reisen. Schauen Sie
sich das an. Ich sage Ihnen: Sie werden anders zurückkom-
men.

(Abg. Haas CDU: Wir waren schon in Schweden
und in den Niederlanden! – Abg. Wieser CDU:
Vielleicht ist es besser, wenn man nicht offiziell

hinfährt!)

Tun Sie das ruhig. Reden Sie mit Ihren eigenen Kommu-
nalpolitikern, mit Ihren Bürgermeistern, die auch dafür ein-
treten, daß es Fixerstuben und einen Modellversuch mit he-
roingestützter Behandlung gibt. Das kommt auch nicht von

nichts. Nehmen Sie das Gesprächsangebot des Städtetags
wahr, das gerade wieder ausgesprochen wurde. Dann kön-
nen Sie auch im Kabinett beraten, und dann werden wir
weitersehen.

Ich sage aber auch eines, meine Damen und Herren, an Ih-
re Adresse: Es gilt der alte Grundsatz: Wer zu spät kommt,
den bestraft nicht nur das Leben, sondern wer in diesem
Politikbereich zu spät kommt, setzt sich irgendwann auch
dem Vorwurf unterlassener Hilfeleistung aus.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen und bei Ab-
geordneten der SPD – Oh-Rufe von der CDU)

Stellv. Präsident Birzele: Das Wort erhält Herr Abg.
Dr. Glück.

(Abg. Bebber SPD: Was machen Sie jetzt mit dem
Koalitionspartner?)

Abg. Dr. Glück  FDP/DVP: Das kommt jetzt.

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren!
Ich frage mich nach dem Sinn der heutigen Debatte.

(Abg. Troll REP: Das glaube ich!)

Es gibt für mich drei mögliche Motive, nämlich erstens den
Wunsch der Opposition, auf einen zweifellos fahrenden
Zug aufzuspringen,

(Lachen bei der SPD)

zweitens den Wunsch – Frau Solinger, man darf sich nicht
ganz verschließen – oder den genüßlichen Versuch, den er-
neuten genüßlichen Versuch, einen Keil zwischen die Re-
gierungsfraktionen zu treiben, und drittens könnte es auch
möglich sein, daß es den ehrlichen Wunsch gibt, eine Karre
mitzuschieben, um sie in die richtige Richtung zu bringen,
um eine gemeinsame Lösung zu finden.

(Abg. Haas CDU: Das wollen sie nicht!)

Herr Müller, Ihre Ausführungen haben mich eigentlich am
Anfang darin bestärkt, daß dieses dritte ehrenwerte Motiv
Ihr eigentlicher Grund ist, diese Debatte heute zu führen.

(Abg. Dr. Walter Müller SPD: Da haben Sie mich
richtig eingeschätzt!)

Im Lauf Ihrer Rede haben Sie sich dann allerdings wieder
ein bißchen hineingesteigert, so daß bei mir doch gewisse
Zweifel da sind.

(Abg. Dr. Walter Müller SPD: Drei plus! Was ist
jetzt?)

Frau Blank, eine Bemerkung muß ich vorweg machen.
Man sollte Ergebnisse nicht beurteilen, bevor sie da sind.
Sie selbst sind immer diejenige, die die Ergebnisse von
Professor Uchtenhagen ablehnt, und Sie sagen, Sie warte-
ten erst auf Ergebnisse der WHO. Aber in Ihrer Bewertung
sind Sie vorweg dabei, etwas Negatives zu sehen.

(Abg. Ingrid Blank CDU: Das ist so!)

Das finde ich nicht gut.

(Beifall bei der SPD)
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Meine Damen und Herren, unsere Strategie, die Strategie
der FDP/DVP, in den letzten eineinhalb Jahren war, wie
ich glaube, richtig. Wir wollen Aufklärung. Wir haben
Gruppengespräche und Einzelgespräche geführt. Aber wir
haben nach Möglichkeit vermieden, zu provozieren.

Was ist denn bisher gelaufen? Herr Müller, es ist bedeu-
tend mehr gelaufen als nur die Ankündigung der FDP/
DVP, wie Sie es genannt haben. Wir haben ein kleines biß-
chen, wie ich denke, zu Änderungen und Fortschreibungen
von Meinungsbildungen in der eigenen Fraktion, in der Öf-
fentlichkeit und bei allen möglichen Instituten beigetragen.

Die Beurteilung der Bundesärztekammer wurde bereits er-
wähnt. Das ist natürlich ein Schritt in die richtige Richtung.
Man sollte sich auch immer wieder vor Augen halten, daß
das die einzige Institution ist, die von dieser Sache wirklich
Ahnung hat. Wir haben Unterstützung von den Kirchen,
wir haben Unterstützung vom Städtetag – das ist schlicht
und einfach die Beschlußlage –, und große Städte halten
das gleiche für richtig wie wir.

Mit Freude – ich sehe das nicht skeptisch, sondern mit
Freude – haben wir in der letzten Woche in der Zeitung ge-
lesen, daß der Herr Innenminister der Meinung ist, man
möge jetzt die Versuche in der Schweiz auch von uns aus
objektiv bewerten. Ich freue mich darauf, dabei gegebe-
nenfalls mitmachen zu können.

Meine Damen und Herren, wir von der FDP/DVP wollen
aber mit unserem Koalitionspartner keinen Krach um des
Kraches willen. Das ist überhaupt keine Frage. Wir setzen
uns in der Sache auseinander, aber wir wollen keinen
Krach um seiner selbst willen. Wir wissen noch etwas, weil
wir die Grundrechenarten beherrschen: In diesem Parla-
ment läuft etwas mit der CDU, aber nicht gegen die CDU.

(Zuruf des Abg. Schmiedel SPD)

Aus diesem Grund müssen wir überzeugen. Rechnen Sie es
doch einmal zusammen.

(Abg. Wieser CDU: Das fällt schwer!)

Was brauchen wir deshalb? Wir brauchen eine emotions-
freie Diskussion. Wir müssen andere Meinungen respektie-
ren. Herr Müller und Frau Bender, Störfeuer zur Unzeit
sind schädlich. Das zementiert dagewesene Positionen.
Wer angeschossen wird, kann gar nicht anders, als reflex-
artig in seinen Graben zurückzuspringen. Genau das wol-
len wir nicht.

(Abg. Birgitt Bender Bündnis 90/Die Grünen: Was
ist Überzeugung, was ist Störfeuer?)

Ich fordere Sie deshalb auf, meine Damen und Herren von
der Opposition: Wenn Ihnen wirklich an der Sache liegt,
dann vermeiden Sie jeden öffentlichen Zwist. Beteiligen
Sie sich an der Gamaschenarbeit der Überzeugung, ohne
daß in jedem Augenblick nach der Presse geschielt wird.

(Beifall bei der CDU – Abg. Birgitt Bender Bünd-
nis 90/Die Grünen: Nur weil Sie sich öffentlich da-
mit profilieren dürfen, aber wir den Mund halten
sollen! – Abg. Bebber SPD: Was haben Sie für ein

Bild von der CDU?)

Wenn Sie wirklich wollen, daß wir Abhängige vor zusätzli-
chen Schäden schützen, vor Verelendung, vor Kriminalität
und vor unnötigen Beikrankheiten, und wenn Sie wollen,
daß die Bevölkerung vor der Beschaffungskriminalität ge-
schützt wird, dann sollten Sie den Ton einfach ändern. Auf
diese Art und Weise bauen Sie zwei Fronten auf, die über-
haupt nichts bringen.

Wir wollen diese vierte Säule der Überlebenshilfe ausbau-
en. Wir müssen darüber reden. Wir wollen das gemeinsam
mit unserem Koalitionspartner tun. Ich möchte eine Ver-
sachlichung der Debatte ohne parteipolitischen Hickhack.
Ich lade Sie deshalb zum Dialog ein. Frau Blank, ich lade
auch Sie zum Dialog ein.

(Abg. Bebber SPD: Das meine ich auch!)

Ich habe mit Freude vernommen, daß Sie, wie Sie eben ge-
sagt haben, eine Frau sind, die nicht im Verdacht steht,
Ideologin zu sein. Ich glaube, so war die Formulierung.
Das freut mich,

(Abg. Wieser CDU: Eine echte Frau!)

aber die Interpretation der Schweizer Versuche sollten Sie
erst einmal verinnerlichen, bevor Sie zu einer Wertung
kommen.

(Beifall der Abg. Ursula Haußmann SPD)

Noch etwas, Frau Blank: Eine Szene kann man nicht auflö-
sen. Das weiß man aus den Slums der Dritten Welt. Man
kann eine Szene bestenfalls vertreiben. In der Schweiz ist
es gelungen, sie wegzubringen, weil man gleichzeitig – –

(Abg. Haas CDU: Wegzusperren! – Gegenruf der
Abg. Birgitt Bender Bündnis 90/Die Grünen: Das

sind eure Phantasien, Haas!)

– Nicht wegzusperren. Klar, daß Sie das sagen. Darauf will
ich nicht eingehen.

Sie können die Szene nur wegbringen, wenn Sie gleichzei-
tig alternative Angebote machen. Zum Dialog darüber lade
ich Sie ebenfalls ganz herzlich ein.

(Beifall bei der FDP/DVP – Abg. Drautz FDP/
DVP: Gute Rede!)

Stellv. Präsident Birzele: Das Wort erhält Herr Abg.
Dr. Schlierer.

Abg. Dr. Schlierer REP: Herr Präsident, meine sehr ge-
ehrten Kolleginnen und Kollegen! Es geht in der Tat in der
heutigen Debatte im wesentlichen um die Frage, ob ein
Modellprojekt zur Abgabe von Heroin aufgrund des
Schweizer Syntheseberichts in Erwägung zu ziehen ist oder
nicht.

Es hat in der aktuellen Diskussion einige Weiterungen ge-
geben, auf die ich natürlich eingehen möchte, auch in be-
zug auf meinen Vorredner. Kollege Glück, es ist interes-
sant, wenn man liest, daß die Jungen Liberalen vor kurzem
die Heroinfreigabe mit folgender Begründung gefordert ha-
ben:

(Abg. Bebber SPD: Oje! Nicht zitieren!)

– Doch.
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Wir brauchen die Abgabe von Heroin an Schwerstab-
hängige, weil das den Marktwert der Drogen senkt und
somit der organisierten Kriminalität die Geschäfts-
grundlage entzieht.

Herr Glück, das ist eben etwas völlig anderes als das, wor-
über hier so vornehm, halbakademisch gesprochen wird,
nämlich die Frage der Hilfe für eine bestimmte Gruppe von
Abhängigen, die sogenannten Schwerstabhängigen.

Hier leuchtet das Modell von Adam aus Hamburg durch,
das ja allen Ernstes davon ausgeht, man könnte die Dro-
genszene dadurch austrocknen, indem man Drogen von
Staats wegen preiswert, das heißt umsonst, anbietet. Dazu
muß ich Ihnen wirklich sagen: Hier ist bei Ihnen Erklä-
rungsnotstand vorhanden. Ich wüßte ganz gerne, was die
FDP nun wirklich will.

(Beifall bei den Republikanern)

Nun zu dieser Schweizer Studie. Hier wird unterstellt, der
Synthesebericht offenbare einen Erfolg durch Heroinabga-
be in diesem Projekt. Ich will gar keinen weiteren Bericht
abwarten, sondern mich diesem Synthesebericht selbst zu-
wenden. Dabei fallen mir folgende Punkte auf:

Erstens: Die Zielgruppe, um die es bei diesem Versuch
ging, ist nicht genau definiert. Sie ist vor allem ausweislich
der in diese Untersuchungskohorten aufgenommenen Per-
sonen auch nirgendwo in irgendeiner Weise eingehalten
worden. Ich will Ihnen einmal ein paar Fakten nennen:
49 % derer, die in diese Gruppe aufgenommen wurden,
hatten zuvor noch überhaupt keine stationäre Therapie ver-
sucht.

(Abg. Haas CDU: Unglaublich!)

Das ist an sich ein klarer Widerspruch zu dem, was sonst
bei uns unter Schwerstabhängigen zu definieren versucht
wird.

(Abg. Wieser CDU: Sehr gut! Prima!)

Zweitens: 26 weitere Prozent hatten bisher nur einen er-
gebnislosen Versuch.

Und wenn Sie sich den Gesundheitszustand ansehen – das
wird ja nun immer hervorgehoben; das ist ja auch der Te-
nor der Stellungnahme der Bundesärztekammer –,

(Zuruf des Abg. Dr. Glück FDP/DVP)

dann stelle ich nur fest, daß 79 % der in dieser Untersu-
chung Erfaßten einen guten oder sehr guten Gesundheits-
zustand hatten.

Und jetzt kommt der Knaller an sich: 4 % der in dieser
Schweizer Untersuchung Erfaßten hatten vor Eintritt in
diese Form der Therapie noch überhaupt keinen Heroin-
konsum. Also wissen Sie, spätestens dann muß ich mich
doch fragen, was dort eigentlich abgelaufen ist.

(Abg. Mühlbeyer CDU: Jetzt geht es aber los!)

14 % haben nur gelegentlichen Heroinkonsum gehabt. Die
sind natürlich gerne in die Studie mit hineingegangen, weil
sie damit Heroin umsonst auf Staatskosten bekommen ha-
ben.

Unter solchen Voraussetzungen müssen Sie Ergebnisse na-
türlich kritisch werten. Deswegen kann ich nur sagen: Das,
was hier so euphorisch – auch durch die begleitende Me-
dienberichterstattung – als großer Erfolg gefeiert wurde, ist
mit einem riesigen Fragezeichen zu versehen.

(Beifall bei den Republikanern)

Weiterer Punkt: Es wird gesagt, das hätte überlebensstra-
tegische Dimension. Ich kann nur feststellen, daß aus die-
sen 79 %, die von ihrem somatischen Gesundheitszustand
her als gut und sehr gut eingeschätzt wurden, nachher 86 %
wurden. Die Steigerung, Herr Kollege Glück, liegt also
zum Beispiel nicht über den Verbesserungen, die wir auch
bei anderen Therapieansätzen haben.

Wenn man zu den psychisch Kranken etwas sagen will,
kann ich nur eines feststellen: Wenn es tatsächlich in dem
Sinne eine Verbesserung gegeben hat, daß der schlechte
psychische Zustand, der vorher bei 36 % der Teilnehmer
festgestellt wurde, nachher nur noch bei 18 % vorhanden
war, dann ist damit immer noch nicht der Beweis erbracht,
daß das auf das Heroin zurückzuführen ist. Das ist viel-
mehr wahrscheinlich der Erfolg der begleitenden psychia-
trischen Betreuung. Dann muß man eben Ursache und Wir-
kung auseinanderhalten.

Zum Suchtverhalten wollen wir nicht verschweigen, daß
auch bei dieser Studie nach einem Jahr immer noch über
50 % der Teilnehmer festen Beikonsum hatten. Das ist ein
Problem, das bei all diesen Studien, allen Substitutionsthe-
rapien immer einen wichtigen Aspekt darstellt.

Ich will noch zwei weitere Punkte herausgreifen: Als Be-
weis für die Wirksamkeit der Heroinabgabe wurde angege-
ben, daß sich die Wohnverhältnisse und die soziale Inte-
gration gebessert hätten. Na ja, gut, wenn ich jetzt tatsäch-
lich mehr Geld zur Verfügung habe, weil ich an anderer
Stelle einsparen kann – ich muß ja keine Drogen mehr kau-
fen –, ist es fast zwangsläufig, daß ich meine Verhältnisse
dann verbessern kann. Das ist keine Wirkung der Heroin-
abgabe.

(Abg. Birgitt Bender Bündnis 90/Die Grünen: Zy-
nisch, was Sie da sagen!)

Ich will zum Schluß noch folgendes sagen: Frau Bender,
das alles paßt nicht in Ihr ideologisch verqueres Weltbild.
Das verstehe ich, aber hier muß man einmal mit der kriti-
schen Grundhaltung herangehen, auf die Sie sich sonst so
gerne berufen, die Sie sonst immer als Grundlage fordern.

Ich möchte mit einer Feststellung abschließen, die einer der
Sachverständigen des nationalen Drogenrats bei der Anhö-
rung im Dezember abgegeben hat. Ich zitiere:

Die Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem Schweizer
Heroinversuch bieten keine Ermutigung, gleichartige
Experimente in Deutschland durchzuführen. Allein das
Problem der Zielgruppendefinition bietet große
Schwierigkeiten. Es darf aber nicht dazu kommen, daß
mit erstrangigen Verfahren behandelbare Klienten
durch nachlässige Zielgruppendefinition in nachrangi-
ge Verfahren eingegliedert werden.

Dem stimme ich voll zu. Für uns bleibt die Maßgabe: Wir
müssen darauf achten, daß wir in der Therapie auch in der



3636

Landtag von Baden-Württemberg – 12. Wahlperiode – 46. Sitzung – Donnerstag, 2. April 1998

(Dr. Schlierer)

Zukunft abstinenzorientiert zu Werke gehen und daß wir
den Leuten helfen, von der Sucht loszukommen, anstatt
sich mit dem staatlich verordneten Heroin abzugeben.

(Beifall bei den Republikanern)

Stellv. Präsident Birzele: Das Wort erhält Herr Abg.
Dr. Repnik. Ich mache darauf aufmerksam, daß nur noch
eine begrenzte Redezeit zur Verfügung steht.

(Abg. Seimetz CDU: Eine halbe Stunde! – Abg.
Nagel SPD: Länger kann man ihn auch nicht ertra-
gen! – Abg. Wieser CDU: Eine halbe Stunde

reicht!)

Abg. Dr. Repnik CDU: Herr Präsident, meine sehr verehr-
ten Damen und Herren! Wir sollten zumindest doch einmal
hier feststellen, daß wir in vielen Bereichen der Drogen-
politik seit vielen Jahren eine gemeinsame Linie fahren.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU – Abg. Wieser
CDU: Sehr gut!)

– Nicht zuviel klatschen; ich muß nämlich leider schnell
reden. – Wir helfen den Kranken, wir haben Therapieplätze
ausgebaut, Prävention aufgebaut, wir haben Rückkehrhil-
fen geschaffen – Dinge, um die uns andere Länder benei-
den.

In zwei Punkten bestehen zwischen der Opposition und der
CDU schlichtweg andere Ansichten. Was sind richtige
Überlebenshilfen? Die Opposition, in dem Fall die SPD,
hat gesagt: neue Ansätze statt Rückschritt.

(Abg. Bebber SPD: Die FDP/DVP gibt es für Sie
nicht?)

Sie hat gesagt: Schutz- und Gesundheitsräume haben wir
schon; ein flächendeckendes Angebot von niederschwelli-
gen Angeboten haben wir schon.

(Abg. Birgitt Bender Bündnis 90/Die Grünen: Ge-
gen die ihr euch früher auch gewehrt habt!)

Aber sie meint Fixerstuben. Es ist doch eine Perversion des
Denkens, wenn der Staat den Süchtigen, den Kranken das
Instrument in die Hand gibt, um sich selbst krank zu ma-
chen, sich in der Sucht zu halten. Wenn jemand die Fixer-
stuben in Frankfurt und vor allem das Umfeld gesehen hat,
dann sagt er: Das hilft mit Sicherheit nicht. Bitte, fahren
Sie auch mal nach Frankfurt, Frau Bender.

(Abg. Birgitt Bender Bündnis 90/Die Grünen: Da
waren wir schon!)

Wir waren schon dort.

Zweitens: Schweizer Heroinmodellversuch. Frau Blank
und auch Herr Schlierer haben deutlich die Daten genannt,
die man haben kann.

(Abg. Bebber SPD: Die Zeit ist abgelaufen!)

Es ist doch völlig klar: Die Verbesserung der gesundheitli-
chen und sozialen Aspekte ist nur durch die psychosoziale
Betreuung möglich.

(Abg. Bebber SPD: Die Zeit ist um!)

Jetzt reden wir alle darüber, daß wir Kranken helfen wol-
len.

(Abg. Bebber SPD: Herr Kollege, Ihre Zeit ist
um!)

Wir wollen Wege aus der Sucht finden. Kranke sollen ge-
sund werden und ein selbstbestimmtes Leben führen kön-
nen.

(Abg. Bebber SPD: Herr Kollege, Ihre Zeit ist
um!)

Ich schlage wirklich einen neuen Ansatz vor. Das bedingt
auch unsere Fürsorgepflicht.

(Abg. Bebber SPD: Ihre Zeit ist abgelaufen!)

– Das soll der Herr Präsident entscheiden, Herr Bebber.
Übrigens werden wir heute noch irgendwann über die Hun-
desteuer reden. Da können Sie sich einbringen, aber nicht
immer hier hereinbellen, Herr Bebber.

(Heiterkeit – Beifall bei der CDU und Abgeordne-
ten der Republikaner – Abg. Bebber SPD: Ihre

Zeit ist auch in der Sache abgelaufen!)

Wir sollten folgenden neuen Ansatz machen, und bitte den-
ken Sie doch da mit: Wir sollten vom Unterbringungsge-
setz Gebrauch machen. Da steht folgendes in § 1 – ich zi-
tiere ganz kurz mit Erlaubnis des Präsidenten –:

(Lachen des Abg. Brechtken SPD – Abg. Bebber
SPD: Ihre Zeit ist abgelaufen! – Gegenruf des

Abg. Döpper CDU: Jetzt hören Sie zu!)

Psychisch Kranke im Sinne dieses Gesetzes sind Per-
sonen, bei denen eine geistige oder seelische Krankheit
. . . Störung von erheblichem Ausmaß einschließlich
einer physischen und psychischen Abhängigkeit von
Rauschmitteln oder Medikamenten vorliegt . . .

Und unter § 1 Abs. 4 steht:

Unterbringungsbedürftig sind psychisch Kranke, die
infolge ihrer Krankheit ihr Leben oder ihre Gesundheit
erheblich gefährden oder eine erhebliche gegenwärtige
Gefahr für Rechtsgüter anderer darstellen, wenn die
Gefährdung oder Gefahr nicht auf andere Weise abge-
wendet werden kann.

Deswegen sollten wir den Mut haben – bitte machen Sie
mit –, bei uns als Überlebenshilfe und in Wahrnehmung
der Fürsorgepflicht das schwedische Modell einzuführen.

(Beifall bei der CDU und Abgeordneten der Repu-
blikaner)

Stellv. Präsident Birzele: Das Wort erhält Frau Abg. Ben-
der ebenfalls für eine kurze Redezeit.

Abg. Birgitt Bender Bündnis 90/Die Grünen: Herr Kolle-
ge Repnik, meine Damen und Herren von der CDU-Frakti-
on! Man fragt sich manchmal schon, ob Ihnen eigentlich
kein Argument zu schade ist, um nur ja nichts an sich her-
ankommen zu lassen. Sie weigern sich einfach, umzuden-
ken und auch einmal etwas Neues auszuprobieren.

(Zuruf des Abg. Haas CDU)
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Herr Repnik, Sie haben wieder das schwedische Modell
genannt. Dabei wissen Sie genausogut wie ich, daß dieses
Modell in Schweden nur in wenigen Fällen praktiziert
wird.

(Abg. Dr. Repnik CDU: Aber denen geht es bes-
ser!)

Sie wissen genausogut wie ich, daß es auch in Deutschland
hin und wieder eine gerichtlich angeordnete Unterbringung
von Drogenabhängigen gibt. Auch dies sind wenige Fälle.

(Abg. Dr. Repnik CDU: Sind es Ihnen zu wenige?)

Was soll das, solche Maßnahmen plötzlich als neuen Kö-
nigsweg zu propagieren?

(Abg. Dr. Schlierer REP: Wer propagiert da Kö-
nigswege? Nur die Grünen!)

Sie wissen genau, daß erstens die gesetzlichen Vorausset-
zungen dafür nicht vorhanden sind, das zu einem Massen-
weg zu machen, und daß es zweitens nicht erfolgverspre-
chend wäre.

Es gibt ein Modell vor der Haustür, in der Schweiz. Jetzt
sagen Sie: Um Gottes willen! Das geht immer nach dem
Motto: Was nicht sein darf, kann auch nicht sein.

(Abg. Haas CDU: Das darf nicht sein!)

Herr Schlierer erfindet sogar Zahlen und erzählt, man habe
Nichtabhängige plötzlich in die Abhängigkeit geführt. Das
ist purer Unsinn.

(Abg. Dr. Schlierer REP: Lesen Sie doch mal im
Bericht nach!)

Sie sollten sich, meine Damen und Herren, mit der heroin-
gestützten Behandlung auseinandersetzen. Man nennt das
in der Schweiz nicht einfach Heroinverschreibung. Dabei
geht es darum, mit den Menschen in Kontakt zu kommen,
indem man ihnen den originalen Suchtstoff anbietet. Natür-
lich wird dabei medizinische und auch psychosoziale Be-
treuung geleistet. Diese leistet etwas. Dann kann man doch
nicht hinterher sagen: Hier werden Ursache und Wirkung
verwechselt. Denn es liegt in der Tat nicht am Stoff selbst,
daß es denen besser geht, sondern daran, daß man etwas
für sie tut.

(Zuruf des Abg. Scheuermann CDU)

Aber durch das Heroinangebot hat man erst einmal den
Kontakt zu ihnen bekommen und sie zu einer Behandlung
motiviert. Ich frage Sie, Herr Scheuermann: Was hindert
Sie daran, diese Hilfe auch baden-württembergischen Dro-
genabhängigen anzubieten?

(Abg. Scheuermann CDU: Mein Menschenver-
stand! – Abg. Hans-Michael Bender CDU: Aus

Einsicht, weil man nicht mit dem Feuer spielt!)

Das müssen Sie erklären, aber das können Sie nicht.

(Beifall bei Abgeordneten des Bündnisses 90/Die
Grünen und der SPD – Glocke des Präsidenten)

Stellv. Präsident Birzele: Frau Bender, Herr Abg. Haas
möchte noch eine Frage stellen. Sind Sie bereit, diese zu
beantworten?

Abg. Birgitt Bender  Bündnis 90/Die Grünen: Ja, gerne.

Stellv. Präsident Birzele: Bitte schön, Herr Abg. Haas,
Sie haben das Wort.

(Abg. Nagel SPD: Es lohnt sich nicht, deswegen
noch mal nach vorne zu gehen!)

Abg. Haas CDU: Ich werde keinen Nagel-Bericht abge-
ben.

Frau Bender, sind Sie bereit, zur Kenntnis zu nehmen, daß
die von Frau Blank und auch die von Herrn Schlierer vor-
getragenen Zahlen dem Abschlußbericht der Forschungs-
beauftragten Uchtenhagen, Gutzwiller und Dobler-Mikola
entnommen sind? Das sind also keine erfundenen Zahlen.

Abg. Birgitt Bender Bündnis 90/Die Grünen: Ich habe
den Bericht jetzt nicht vor mir. Aber es war nicht so, daß
man Nichtabhängige in die Heroinbehandlung gebracht
hätte. Das wäre doch schwachsinnig.

(Abg. Dr. Schlierer REP: Doch! Das ist belegt!)

Schauen Sie sich den Bericht im ganzen und auch die Ent-
wicklung der Begleitkriminalität an. Dann sehen Sie, daß
es den Leuten besser geht und daß nach dem Ende des Ver-
suchszeitraums 50 % dieser Menschen in Arbeit und Brot
stehen. Ich dachte immer, das sei auch eines Ihrer Ziele –
oder ist es das jetzt auf einmal nicht mehr?

(Beifall bei Abgeordneten des Bündnisses 90/Die
Grünen und der SPD – Abg. Dr. Repnik CDU: Das

war nicht ganz ideologiefrei!)

Stellv. Präsident Birzele: Das Wort erhält Frau Staatsse-
kretärin Lichy.

Staatssekretärin Johanna Lichy: Herr Präsident, meine
Damen und Herren! Die Drogen- und Suchtproblematik ist
sicher eines der traurigsten Kapitel unserer modernen Ge-
sellschaft. Erlauben Sie mir deshalb, eine ausführliche Stel-
lungnahme zu diesem Thema abzugeben, denn ich finde es
sehr bedauerlich, daß ein so komplexes Thema immer nur
auf einen Punkt reduziert diskutiert wird.

(Beifall der Abg. Ingrid Blank CDU)

Ich muß vorweg feststellen: Eine völlig drogenfreie Gesell-
schaft wird es leider nicht geben, und wir werden auch kei-
ne Patentrezepte finden. Lassen Sie mich trotzdem feststel-
len: Die Suchtpolitik in Baden-Württemberg ist sachorien-
tiert und frei von Übertreibungen

(Beifall des Abg. Haas CDU – Abg. Haas CDU:
Und erfolgreich!)

sowohl nach der einen wie nach der anderen Seite. Ich stel-
le fest, daß wir in Baden-Württemberg über ein umfassen-
des, leistungsfähiges System der Suchthilfe verfügen.

(Abg. Hans-Michael Bender CDU: Jawohl!)
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Wir haben natürlich die Aufgabe, die vorhandenen Res-
sourcen weiter zu optimieren. Vor allem ist auf eine Ver-
besserung der Kontakte zu den Betroffenen, eine noch en-
gere Verzahnung der Einrichtungen und die Entwicklung
ergänzender Hilfsangebote hinzuarbeiten.

(Glocke des Präsidenten)

Stellv. Präsident Birzele: Frau Staatssekretärin, gestatten
Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abg. Dagenbach?

Staatssekretärin Johanna Lichy: Lassen Sie mich zuerst
bitte einige Ausführungen machen. Ich habe ja gerade erst
angefangen. Später dann.

(Beifall der Abg. List und Haasis CDU – Abg.
Haasis CDU: Immer weitermachen!)

Die erheblichen Fortschritte, die wir bei der Weiterent-
wicklung der Suchthilfe hatten, haben allerdings die Dro-
gensituation nicht entschärft. Besorgniserregend ist vor al-
lem der Zuwachs beim Ecstasy-Konsum. Ich habe immer
noch den Eindruck, als würde unsere Gesellschaft dies als
harmlos ansehen. Bei Heroin und Kokain haben wir eine
leichte Abflachung des Anstiegs, bei Haschisch jedoch
wieder eine Steigerung.

Es gibt sicher vielfältige Gründe. Die Problematik ist auch
nicht baden-württemberg-spezifisch. Vielmehr sind hier
Stichworte wie Globalisierung und Internationalisierung,
aber auch vielfältige grundlegende gesellschaftliche Verän-
derungen sicher die Hintergründe.

Ich will deshalb kurz einige Ausführungen zur Bedeutung
der Prävention machen.

Die Prävention muß im legalen und illegalen Bereich die
gleichen Ziele verfolgen. Wir müssen bei den Nichtkon-
sumenten die Ablehnung stärken und in den Vordergrund
stellen. Dabei kann nicht früh genug angesetzt werden. Wir
müssen bei den Gefährdeten eine Verfestigung des Sucht-
mittelkonsums verhindern. Aber auch bei den Konsumen-
ten müssen die Folgeschäden nach Möglichkeit verhindert
werden. Es muß vorgebeugt werden. Es muß auch moti-
viert und befähigt werden, den Konsum zu beenden.

Wir haben bei der stationären Behandlung mit erheblichen
Landesmitteln Erfolge erzielt. Es gibt praktisch keine War-
tezeiten für eine Behandlungsaufnahme mehr. Auch die ge-
meinsame Vereinbarung der Kostenträger „Vorleistung
Drogen“ war hier sicher hilfreich. Denn darin wird die
Vorleistungspflicht geregelt. Bei unklaren Zuständigkeiten
führt dieses Konzept auch zu einem beschleunigten The-
rapiebeginn.

Nachhaltige Auswirkungen der „Spargesetze 1996“ auf die
Belegungssituation der Fachkliniken im Bereich der illega-
len Drogen sind bislang nicht nachgewiesen.

(Abg. Birgitt Bender Bündnis 90/Die Grünen:
Doch!)

Bei den Entwöhnungstherapien im Alkoholbereich ist ein
Rückgang um 20 % eingetreten, aber nicht im Bereich der
illegalen Drogen.

Bei den ambulanten Hilfeangeboten haben wir allerdings,
nicht zuletzt aufgrund der steigenden Anforderungen, Ver-
sorgungsengpässe. Wir werden uns deshalb dafür einset-
zen, daß bei der Substitutionsbehandlung Drogenabhängi-
ger die erforderlichen psycho- und sozialtherapeutischen
Begleitmaßnahmen gewährleistet werden.

Bei der Finanzierung müssen wir neue Formen – auch Ver-
bundlösungen, die das System absichern und außerdem
ausreichende Flexibilität gewährleisten – weiter erproben,
um uns auf den veränderten Bedarf einzustellen.

Wichtig sind auch die Konzepte, die sich verstärkt um eine
Integration der Betroffenen in die Gesellschaft bemühen.
Die beste Therapie geht ins Leere, wenn man den Betroffe-
nen keine Perspektiven eröffnen kann. Unser besonderes
Augenmerk gilt hier den Bereichen Wohnen und Arbeiten.

Ich möchte noch mit ein paar Worten auf die Fixerstuben
eingehen. Voraussetzung für jede Hilfemaßnahme – das
gilt nicht nur bei den Drogenabhängigen, das gilt bei allen
hilfebedürftigen Menschen – ist eine Kontaktaufnahme.
Das ist ein zwischenmenschlicher Prozeß.

(Unruhe)

Nur unter dieser Voraussetzung kann Hilfe überhaupt er-
folgreich sein. Wir haben deshalb in Baden-Württemberg
zehn Kontaktläden. Allerdings – das gilt nach wie vor –:
Nach herrschender Rechtsauffassung dürfen in den Kon-
taktläden Drogen nicht konsumiert werden. Im übrigen
muß klar gesagt werden: Das Ziel einer reinen Schadens-
minimierung greift nach unserer Auffassung auch zu kurz.
Allein dadurch wird kein Drogenabhängiger clean und aus
der Sucht herausgeführt.

Wir müssen auf eine Weiterentwicklung der etablierten
und bewährten niederschwelligen Hilfekonzepte setzen.
Auch die sich in diesem Zusammenhang anbahnenden
Kontakte zu den Drogenabhängigen sollen weiter gefördert
werden. Dadurch sollen die bestmöglichen Hilfeangebote
genutzt werden.

Jetzt zum Stichwort Heroinabgabe. Dieses Thema wird ja
ständig so diskutiert, als ob sich die ganze Drogenproble-
matik darauf reduzieren würde. Der Versuch der Ver-
schreibung von Betäubungsmitteln in der Schweiz, die so-
genannte Heroinabgabe, ist Dauerthema. Wir dürfen aber
nicht erwarten, daß durch eine wie auch immer konzipierte
Heroinabgabe eine spürbare Entlastung der gesamten Si-
tuation eintritt.

(Abg. Sieber CDU: Sehr gut!)

Sicherlich ist für den engen Kreis der Schwerstabhängigen
eine Verbesserung des Gesundheitszustands und der psy-
chischen Verfassung, der sozialen Situation sowie auch der
Kriminalitätsbelastung zu erreichen. Wir nehmen deshalb
die jüngsten Äußerungen der Bundesärztekammer durch-
aus ernst.

Lassen Sie mich jetzt sagen, was für uns entscheidend ist.
Entscheidend ist, die Suchtkranken zu einer kontinuierli-
chen Teilnahme an einem qualifizierten und strukturierten
Betreuungs- und Behandlungsprogramm zu bewegen. Das
ist vorrangiges Ziel. Ganz bestimmt wollen wir nicht die
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Ausgangsbedingungen für den Versuch in der Schweiz. In
der Schweiz sind immerhin, auf die Bevölkerung bezogen,
doppelt so viele Menschen drogenabhängig wie hier bei
uns. Deshalb ist das Schweizer Modell – entgegen dem,
was hier immer gesagt wird – gar nicht auf Baden-Würt-
temberg übertragbar.

(Zuruf des Abg. Dr. Glück FDP/DVP)

Darüber, wie wir weiter mit diesem Thema umgehen, muß
sachlich und frei von ideologischen Ansätzen diskutiert
werden.

Wir wollen uns deshalb auch – das ist vorhin schon er-
wähnt worden – auf das Urteil von Experten stützen. Wir
erwarten das Gutachten der Weltgesundheitsorganisation.
Für Mitte dieses Jahres sind die ersten Ergebnisse ange-
kündigt. Zu Beginn des Jahres 1999 werden wir auch Aus-
sagen zu den Kosten-Nutzen-Relationen bekommen kön-
nen.

Dieser Tage war aber noch ein weiteres Thema ständig in
den Schlagzeilen. Auch dazu ein paar Ausführungen.

Sie wissen ja alle, daß die Betäubungsmittelverschrei-
bungsverordnung zum 1. Februar 1998 novelliert wurde.
Das damit verfolgte Ziel, die graue Substitution einzudäm-
men, wird ausdrücklich begrüßt. Besonders die Verschrei-
bung von Kodein und anderer nicht zur Substitution zuge-
lassener Medikamente ist weit verbreitet. Es ist zweifellos
sinnvoller, daß die qualifizierte Substitutionsbehandlung
verstärkt wird. Es ergeben sich Probleme, weil bislang die
für die qualifizierte Substitution zugelassenen Ärzte und
Praxen in der Regel ausgelastet sind. Wir hören immer
wieder, daß der Ausbau der qualifizierten Substitution an
der Budgetierung der Mittel der Kassen scheitert. Aller-
dings hat der Gesetzgeber einen Sicherstellungsauftrag für
die bedarfsgerechte ambulante ärztliche Versorgung auch
der Suchtkranken festgelegt. Dieses Problems muß sich die
Selbstverwaltung der Ärzte annehmen. Dazu gehört, daß
eine ausreichende Anzahl von qualifizierten Ärztinnen und
Ärzten der Aufgabe gerecht werden, diese Versorgung si-
cherzustellen. Wenn in einigen Bereichen Schwerpunkte
für diese Behandlungsform gebildet werden, dann sollten
auch die Honorare für diese Behandlung aus der Gesamt-
vergütung der Leistung angemessen und für die Praxisin-
haber auskömmlich sein.

Zum Schluß ein paar Bemerkungen, meine Damen und
Herren, die zeigen sollen, wie wichtig das Sozialministeri-
um die Aufgabe nimmt, im Suchtbereich Fortschritte zu er-
zielen.

Trotz der schwierigen Haushaltssituation – die Mittel für
die SAMA, die bis 1996 zur Verfügung standen, mußten ja
nach einer Übergangsregelung im Jahr 1998 zurückgezo-
gen werden – ist es uns gelungen, gemeinsam mit den
Krankenkassen und den Kommunen die Mischfinanzierung
der kommunalen Suchtbeauftragten zu erhalten.

Abschließend noch eine gute Nachricht: Die gegenwärtige
Haushaltssituation erlaubt es uns jetzt, die 15prozentige
Kürzung in den Bereichen Suchthilfe und Suchtprävention,
die beim letzten Mal notwendig war, rückgängig zu ma-

chen. Ich denke, daß wir dann das, was hier bislang be-
steht, weiterhin gewährleisten können.

(Glocke des Präsidenten)

Stellv. Präsident Birzele: Frau Staatssekretärin, gestatten
Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abg. Dr. Müller?

Staatssekretärin Johanna Lichy: Ja. Ich bin jetzt sowieso
am Ende meiner Rede. – Bitte schön.

Stellv. Präsident Birzele: Bitte schön, Herr Abg. Dr. Mül-
ler.

Abg. Dr. Walter Müller  SPD: Frau Staatssekretärin, ich
habe vorhin in meiner Rede den Vorschlag gemacht, daß
das Kabinett sich mit dieser Frage beschäftigen und Be-
richt erstatten soll. Sind Sie bereit, das heute zuzusagen?

Staatssekretärin Johanna Lichy: Ich bin ja nicht das Ka-
binett.

(Abg. Weimer SPD: Was sind Sie? – Abg. Dr.
Walter Müller SPD: Aber Sie sprechen doch für
die Regierung! – Abg. Weimer SPD: Sie sprechen
hier für die Regierung! – Abg. Brechtken SPD: Sie

haben Vollmacht! Sie dürfen!)

Das werde ich dem Minister überlassen. Ich habe gerade
gesagt, wenn die Ergebnisse des Gutachtens der Weltge-
sundheitsorganisation vorliegen,

(Abg. Weimer SPD: Das war nicht seine Frage!)

werden wir uns sicher ausgiebig mit dem Thema befassen.
Wir sind auch für Diskussionen offen.

(Lachen bei Abgeordneten der SPD – Glocke des
Präsidenten)

Stellv. Präsident Birzele: Frau Staatssekretärin, gestatten
Sie eine weitere Zwischenfrage des Herrn Abg. Dagen-
bach?

Staatssekretärin Johanna Lichy: Bitte schön.

Stellv. Präsident Birzele: Herr Abg. Dagenbach, bitte.

Abg. Dagenbach REP: Frau Staatssekretärin Lichy, kön-
nen Sie mir zustimmen,

(Abg. Oelmayer Bündnis 90/Die Grünen: Nein!)

wenn ich die Ausführungen der Kollegin Bender dahin ge-
hend kritisiere, daß sie die Suchtpolitik der Schweiz falsch
dargestellt hat, weil die Suchtpolitik in der Schweiz von
Kanton zu Kanton unterschiedlich gehandhabt wird?

(Abg. Birgitt Bender Bündnis 90/Die Grünen: Das
ist ein bundesweiter Modellversuch! Sie müssen

sich einmal informieren!)

Staatssekretärin Johanna Lichy: Ich habe ja gesagt, Herr
Abgeordneter, daß das Modell der Schweiz nicht auf Ba-
den-Württemberg übertragbar ist, weil es andere Voraus-
setzungen hat. Ich denke, daß ich damit Ihre Frage beja-
hend beantwortet habe.
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Stellv. Präsident Birzele: Frau Staatssekretärin, gestatten
Sie noch eine Zwischenfrage der Frau Abg. Solinger?

Abg. Helga Solinger SPD: Frau Staatssekretärin, ich
möchte Ihnen gern eine Frage stellen, die ich eigentlich
Frau Blank stellen wollte. Aber Sie können die Frage si-
cher noch kompetenter beantworten,

(Zuruf des Abg. Birk CDU)

ob Sie die Äußerung von Frau Blank, daß die abstinenz-
freien Therapien im stationären Bereich in Baden-Würt-
temberg eine 70prozentige Erfolgsquote hätten, bestätigen
wollen.

(Abg. Dr. Schlierer REP: Ich kann mich noch gut
an eine Ministerin Solinger erinnern, die strikt ge-

gen Heroinversuche war!)

Staatssekretärin Johanna Lichy: 50 % der Therapien
sind abstinenzfrei. Es gibt auch eine Rückfallquote von
Personen, die nach dem ersten Versuch abstinent sind.
Aber es ist natürlich schwierig, zu ermitteln, inwieweit sich
der Zustand in den weiteren Lebensläufen so stabilisiert
hat, daß nicht nach Jahren wieder eine Rückfallquote auf-
tritt. Insofern muß man die Zahlen auch differenzieren.

(Abg. Weimer SPD: Oh! – Abg. Helga Solinger
SPD: Das ist keine Antwort! Es gibt da schon Zah-

len! – Zuruf des Abg. Brechtken SPD)

– Das ist schon eine Antwort.

Ich war sowieso am Schluß meiner Ausführungen. Lassen
Sie mich abschließend noch einmal etwas sagen. Ich mei-
ne, es würde der ganzen Diskussion guttun, wenn wir allen,
die in diesem Bereich Hilfe leisten, aber auch denjenigen,
die betroffen sind, adäquate Hilfe zukommen lassen und
uns weiterhin bemühen, in dieser Thematik Hilfe zu geben,
wo es möglich ist. Wir sollten uns wirklich bemühen, nach
dieser Diskussion heute zum Wohle der Betroffenen wie-
der zu einer sachlichen und sachgerechten Grundlage zu-
rückzufinden.

(Beifall bei der CDU – Abg. Sieber CDU: Sehr
richtig! – Abg. Nagel SPD: Ganzjährige Urlaubs-
sperre für den Vetter! Mein lieber Herr Gesangver-

ein!)

Stellv. Präsident Birzele: Das Wort erhält Herr Abg.
Dr. Müller.

Abg. Dr. Walter Müller  SPD: Herr Präsident, meine Da-
men und Herren! Herr Kollege Glück, Sie argumentieren
seit einem Jahr immer in der gleichen Richtung. Sie sagen
immer, die Opposition behindere den Meinungsbildungs-
prozeß innerhalb der Regierung.

(Abg. Weimer SPD: Dreimal die gleiche Rede war
das!)

Wir haben das schon ein Jahr lang gehört. In der Sache hat
sich nichts bewegt.

Zweitens sagen Sie, Herr Kollege Glück, wir wollten einen
Keil zwischen die Regierungsparteien treiben. Da muß ich

Ihnen sagen: Dazu brauchen Sie keine Opposition; das
können Sie selbst viel besser.

(Beifall bei der SPD)

Ich erinnere zum Beispiel an die gestrige Debatte zum The-
ma Deyhle. Ich erinnere aber auch an eine Tagung der
Jungen Liberalen, auf der Ihr Fraktionsvorsitzender Pfister

(Abg. Pfister FDP/DVP: Jetzt!)

Ihren Dream-Team-Koalitionspartner „bröckelnde Beton-
köpfe“ genannt hat.

(Abg. Pfister FDP/DVP: Hoppla! – Zurufe der
Abg. Nagel und Brechtken SPD – Unruhe)

Dort wurde vom Kollegen Pfister gesagt, er würde dies zu
einem ernsten Streitpunkt machen. Die Sache ist also von
Ihnen aus so gesehen worden.

(Unruhe)

Zweiter Punkt: Die Kollegin Blank hat von einer 70prozen-
tigen Erfolgsrate gesprochen. Das trifft, Frau Blank, über-
haupt nicht zu. Die Erfolgsrate liegt landesweit zwischen
15 und 20 %.

Außerdem müssen Sie natürlich auch die unterschiedlichen
Indikationen sehen.

(Abg. Ingrid Blank CDU: Richtig!)

Die einen sind Schwerstabhängige, andere sind abhängig.
Das wäre genauso, wie wenn Sie von einem Arzt, der nur
Schnupfen behandelt, sagten, er habe eine hundertprozenti-
ge Erfolgsrate, während derjenige, der Krebskranke behan-
delt, eine schlechtere Erfolgsrate habe.

(Abg. Dr. Repnik CDU: Einen Schnupfen kann
man gar nicht heilen!)

Das kann man überhaupt nicht vergleichen; da würden wir
Äpfel mit Birnen vergleichen.

(Beifall bei der SPD)

Der dritte Punkt ist mir sehr ernst, meine Damen und Her-
ren. Frau Blank hat die Frage gestellt, was christlich ist,
und hat uns mit unseren Vorstellungen der Unchristlichkeit
bezichtigt. Da müssen Sie einmal fragen: Wo stehen denn
die beiden großen Kirchen in dieser Frage? Wo steht denn
die Caritas? Wo steht die Diakonie? Die stehen nicht auf
Ihrer Seite.

(Beifall bei der SPD und beim Bündnis 90/Die
Grünen)

Dann frage ich Sie, ob es christlich ist, Schwerstabhängige
mit ihren Abszessen in irgendwelchen U-Bahn-Schächten
verrecken zu lassen, statt ihnen Gesundheitsräume anzubie-
ten, in denen sie versorgt werden.

(Beifall bei der SPD und beim Bündnis 90/Die
Grünen – Abg. Ingrid Blank CDU: Deswegen wol-

len wir sie suchtfrei machen!)
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Da geht es ums Überleben, da geht es um christliche Näch-
stenliebe, aber nicht in dieser rigiden Art, sondern in einer
menschlichen Art.

(Abg. Haasis CDU: Richtig, um das Überleben
geht es! – Weitere Zurufe von der CDU – Unruhe

– Glocke des Präsidenten)

Stellv. Präsident Birzele: Meine Damen und Herren, ich
bitte um etwas mehr Ruhe, damit die Ausführungen des
Redners verstanden werden können.

Abg. Dr. Walter Müller  SPD: Vierter Punkt: Kriminali-
tätsentwicklung. Man kann auch die Unwahrheit sagen, in-
dem man die Hälfte wegläßt, Frau Kollegin Blank. Sie ha-
ben gesagt, die Kriminalitätsentwicklung bei Gewaltver-
brechen wäre nicht so. Ich zitiere mit Erlaubnis des Herrn
Präsidenten aus der seriösen „Monatsschrift für Kriminolo-
gie und Strafrechtsreform“; zu dem Schweizer Versuch
steht dort:

Auszüge aus dem Strafregister: bei allen Schwerver-
brechen Senkung der Kriminalitätsrate des Teilneh-
merkreises um 68 %.

(Abg. Ingrid Blank CDU: Beschaffungskriminali-
tät!)

Das heißt also: Diejenigen, die in dem Versuch waren, sind
zu 68 % weniger straffällig geworden. Das betrifft nicht
nur die leichten Delikte;

(Abg. Ingrid Blank CDU: Delikte im Rausch sind
angestiegen!)

das betrifft die Gewaltdelikte. Lesen Sie die „Monatsschrift
für Kriminologie und Strafrechtsreform“, und behaupten
Sie hier in dieser Sache nicht die Unwahrheit.

(Beifall bei der SPD und beim Bündnis 90/Die
Grünen – Glocke des Präsidenten)

Stellv. Präsident Birzele: Herr Abg. Dr. Müller, gestatten
Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abg. Dr. Glück?

Abg. Dr. Walter Müller  SPD: Am Ende meiner Ausfüh-
rungen.

(Abg. Haasis CDU: Er ist doch schon am Ende!)

Fünfter Punkt: Versuch Uchtenhagen. Ich möchte Sie ein-
fach bitten, den Bericht hierüber einmal zu lesen. Immer-
hin hat es in der Schweiz eine Volksabstimmung zu diesem
Thema gegeben, und 70 % der Schweizerinnen und
Schweizer haben sich für diesen Versuch ausgesprochen,

(Abg. Ingrid Blank CDU: Dabei ging es doch nicht
nur um diesen Versuch! Das wissen Sie ganz ge-

nau!)

weil sie sehen, daß es etwas hilft.

Dann zu Ihrer Bemerkung zu Karlsruhe, Frau Kollegin
Blank.

(Abg. Sieber CDU: Es ging bei der Volksabstim-
mung nur um den Versuch, nicht um das Ergeb-

nis!)

Ich meine, daß Sie sich erst einmal mit Ihrem Kollegen
Seiler von der CDU ins Benehmen setzen müssen und vor
Ort mit denen reden müssen, statt hier in der Sache falsche
Dinge zu behaupten.

(Beifall bei der SPD und beim Bündnis 90/Die
Grünen)

Ich beklage die auch heute wieder dargestellte Betonpo-
litik. Ich habe den Eindruck, meine Damen und Herren,
daß Sie in dieser Frage – gerade Sie, Frau Blank, und Sie,
Herr Repnik – Nichtschwimmer sind, die sich beharrlich
weigern, das Schwimmen zu lernen. Statt dessen stellen Sie
hier im Landtag immer wieder Anträge, man solle das
Wasser verbieten. Das paßt eben nicht zusammen.

(Beifall bei der SPD und beim Bündnis 90/Die
Grünen – Abg. Hans-Michael Bender CDU: Besser

Nichtschwimmer als so schwimmen wie Sie!)

Das Tragische dabei ist, daß Sie es nicht beim Nicht-
schwimmen belassen, sondern daß Sie sich in der ganzen
Sache auch noch als Bademeister aufspielen und den ande-
ren Vorschriften machen

(Abg. Haasis CDU: Unter aller Kanone! Das müß-
te man verbieten, Herr Kollege! – Unruhe)

und in der eigenen Fraktion eine offene Diskussion verbie-
ten. Herr Kollege Ruder hat zum Beispiel eine ganz andere
Meinung. Ich meine, eine Politik, in der die Nichtschwim-
mer die Bademeister werden, dient den Süchtigen im Lan-
de nicht.

(Beifall bei der SPD und beim Bündnis 90/Die
Grünen – Abg. Haas CDU: Zurück zur Sache! –
Abg. Ingrid Blank CDU: Wenn einem die Argu-

mente ausgehen, dann wird man polemisch!)

Stellv. Präsident Birzele: Herr Abg. Dr. Müller, Sie woll-
ten noch die Zwischenfrage bzw. jetzt die Nachfrage des
Herrn Abg. Dr. Glück zulassen.

Abg. Dr. Glück FDP/DVP: Herr Kollege Müller, würden
Sie zur Kenntnis nehmen, daß Sie mit dem, was Sie heute
mit dieser Diskussion entfacht haben, exakt das Gegenteil
von dem erreicht haben, was Sie als Ihr Ziel vorgeben,
nämlich Fortschritte in der Drogenpolitik?

(Beifall bei Abgeordneten der CDU – Zuruf der
Abg. Birgitt Bender Bündnis 90/Die Grünen)

Abg. Dr. Walter Müller  SPD: Herr Kollege Glück, ich
stelle zwei Dinge fest.

Erstens: Sie wiederholen sich seit einem Jahr mit den glei-
chen Argumenten.

(Beifall bei der SPD und beim Bündnis 90/Die
Grünen)

Zweitens: Es hat sich in der Sache insgesamt nichts be-
wegt.

Einen dritten Punkt füge ich noch an: Ich habe Ihnen in
meiner Rede ein Angebot gemacht. Ich habe seriös argu-



3642

Landtag von Baden-Württemberg – 12. Wahlperiode – 46. Sitzung – Donnerstag, 2. April 1998

(Dr. Walter Müller)

mentiert. Wenn aber hier mit falschen Zahlen und plumper
Ideologie argumentiert wird,

(Widerspruch bei der CDU)

dann können Sie mir nicht vorwerfen, daß auch ich deutli-
che Worte finde.

(Beifall bei der SPD und Abgeordneten des Bünd-
nisses 90/Die Grünen)

Stellv. Präsident Birzele: Meine Damen und Herren, wir
kommen zur geschäftsordnungsmäßigen Erledigung der
Anträge.

Abschnitt II des Antrags Drucksache 12/1949 ist erledigt.
Zu den Abschnitten I und III dieses Antrags ist Abstim-
mung beantragt. Wer den Abschnitten I und III zustimmen
möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Gegenprobe!
– Enthaltungen? – Die Abschnitte I und III sind mehrheit-
lich abgelehnt.

Der Antrag Drucksache 12/1223 ist ein Berichtsantrag. Ich
gehe davon aus, daß er durch die heutige Debatte erledigt
ist.

(Zustimmung)

– Es ist so beschlossen.

Herr Abg. Dr. Glück.

Abg. Dr. Glück FDP/DVP: Ich möchte eine Erklärung
zum Abstimmungsverhalten abgeben. Ich habe gegen den
Antrag gestimmt – –

Stellv. Präsident Birzele: Herr Abg. Dr. Glück, Sie erhal-
ten das Wort zu einer Erklärung zur Abstimmung.

(Zurufe von der SPD: Aber von vorn!)

Abg. Dr. Glück FDP/DVP: Ach, von vorn?

Stellv. Präsident Birzele: Sie können es vom Platz aus
oder vom Rednerpult aus machen.

(Abg. Brechtken SPD: Vorn sehen wir ihn, Herr
Präsident! Das ist uns lieber!)

Abg. Dr. Glück FDP/DVP: Ich möchte eine Erklärung zu
meinem Abstimmungsverhalten abgeben. Ich habe gegen
den Antrag der SPD gestimmt, und zwar nicht, weil ich in-
haltlich so sehr davon entfernt wäre, sondern deshalb, weil
ich zutiefst bedaure, daß das heute zur Unzeit diskutiert
worden ist und wir der Sache Schaden zufügen.

(Beifall bei der FDP/DVP und Abgeordneten der
CDU – Widerspruch bei der SPD)

Im übrigen gebe ich diese Erklärung in gleicher Weise
auch für eine Reihe meiner Fraktionskollegen ab.

(Beifall bei der FDP/DVP und Abgeordneten der
CDU – Abg. Brechtken SPD: Bei Deyhle wart ihr

mutig!)

Stellv. Präsident Birzele: Meine Damen und Herren, da-
mit ist Tagesordnungspunkt 4 erledigt.

Ich rufe Punkt 6 der Tagesordnung auf:

Zweite Beratung des Gesetzentwurfs der Landesregie-
rung – Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die juri-
stischen Staatsprüfungen und den juristischen Vorbe-
reitungsdienst – Drucksache 12/2515

Beschlußempfehlung und Bericht des Ständigen Aus-
schusses – Drucksache 12/2669

Berichterstatter: Abg. Heiler

Herr Abg. Heiler wünscht als Berichterstatter das Wort
nicht.

Ich rufe zusätzlich den Entschließungsantrag der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen, Drucksache 12/2701, und den
Entschließungsantrag der Fraktion der SPD, Drucksache
12/2703, auf.

Das Präsidium hat für die Allgemeine Aussprache über den
Gesetzentwurf eine Redezeit von 5 Minuten je Fraktion
festgelegt.

Das Wort erhält Herr Abg. Bender.

(Unruhe – Glocke des Präsidenten – Abg. Haas
CDU unterhält sich, mit dem Rücken zum Redner-

pult stehend, mit Abgeordneten der CDU.)

Meine Damen und Herren, ich bitte, Platz zu nehmen, ins-
besondere dem Redner nicht den Rücken zuzustrecken und
mehr Ruhe zu bewahren, damit der Redner verstanden wer-
den kann.

Bitte schön, Herr Abg. Bender.

Abg. Hans-Michael Bender CDU: Herr Präsident, meine
Damen und Herren! Zurück zu einer etwas trockeneren ju-
ristischen Materie.

(Abg. Brechtken SPD: Das ist wirklich wahr: trok-
ken!)

Es geht um den Gesetzentwurf der Landesregierung zur
Änderung der juristischen Staatsprüfungen und des juristi-
schen Vorbereitungsdienstes – kurz: Juristenausbildungs-
gesetz –, der uns heute zur Zweiten Beratung vorliegt.

(Abg. Heiler SPD: JAG!)

Worum geht es? Die Dienstrechtsreform im Beamten-
rechtsrahmengesetz hat erstmals die Möglichkeit eröffnet,
beim juristischen Vorbereitungsdienst das bisher zwingend
vorgeschriebene Beamtenverhältnis durch ein öffentlich-
rechtliches Ausbildungsverhältnis zu ersetzen. Von der ent-
sprechenden Öffnungsklausel macht der vorliegende Ge-
setzentwurf Gebrauch und regelt mit Wirkung ab 1. Okto-
ber 1998, also dieses Jahres, die wesentlichen Punkte zur
inhaltlichen Ausgestaltung des öffentlich-rechtlichen Aus-
bildungsverhältnisses. Damit wird, wie es in der allgemei-
nen Begründung des Gesetzentwurfs zutreffend heißt, der
Tatsache Rechnung getragen, daß bei der von Jahr zu Jahr
immer stärker angestiegenen Zahl der Absolventen im
zweiten Staatsexamen diese nur noch zu einem geringen
Teil in den Staatsdienst übernommen werden; es sind gera-
de einmal 5 bis 10 %. Es macht angesichts dessen keinen
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Sinn mehr, für die kurze Phase der Praxisausbildung zwi-
schen Studium und Beruf ein Beamtenverhältnis mit seinen
strengen formellrechtlichen Vorgaben des Beamtenrechts
zu begründen, das nach Abschluß der Ausbildung nur in
ganz wenigen Fällen fortgeführt wird.

Dies alles, meine Damen und Herren, wurde schon bei der
Ersten Beratung des Gesetzentwurfs ausführlich erörtert,
auch die vorgesehene sachgerechte Einbeziehung der
Rechtsreferendare in die Kranken- und Arbeitslosenversi-
cherung und ebenfalls die Einräumung einer von der ge-
setzlichen Rentenversicherungspflicht befreienden Versor-
gungsanwartschaft nach beamtenrechtlichen Grundsätzen.

(Abg. Rech CDU: Großer Fortschritt! Ganz wich-
tig!)

Letzteres soll für die Rechtsreferendare die Nachteile bei
einer späteren Pflichtmitgliedschaft im Versorgungswerk
der Rechtsanwälte – die meisten der Absolventen des
Zweiten Juristischen Staatsexamens gehen ja nolens volens
in die Anwaltschaft –

(Abg. Rech CDU: Manche machen es auch gern!)

vermeiden.

Die Nachteile bestehen darin, daß die gesetzliche Renten-
versicherungsanwartschaft beim Versorgungswerk der
Rechtsanwälte nicht angerechnet wird. Die für die Rechts-
referendare günstige Regelung ist über den gemeinsamen
Änderungsantrag der CDU und der FDP/DVP in § 5 b
Abs. 1 des Gesetzentwurfs noch aufzunehmen. Mehrauf-
wendungen für das Land entstehen dadurch nicht. Im Ge-
genteil: Insgesamt wird uns die Umstellung vom Beamten-
status in ein öffentlich-rechtliches Ausbildungsverhältnis
auch erhebliche Einsparungen bringen, und zwar durch die
Ausbildungsbeihilfen, die an die Stelle der bisherigen An-
wärterbezüge treten, und zwar in erheblich reduzierter Hö-
he.

Das Gesetz ist ein nötiger erster Reformschritt. Weitere
Reformschritte müssen folgen. Es geht um eine grundle-
gende Reform der Juristenausbildung sowohl beim Refe-
rendariat als auch in der Stufe zuvor, nämlich beim Studi-
um selbst,

(Abg. Heiler SPD: Sind Prüfungsgebühren auch
Reformen?)

und um eine Begrenzung der Studierendenzahl im Fach
Rechtswissenschaft. Letzteres wird angesichts der anhal-
tend hohen Zahl der Referendariatsbewerber, die uns auch
in Baden-Württemberg im letzten Jahr zu einer Zulas-
sungsbeschränkung gezwungen hat, immer drängender,
aber auch generell wegen der drastisch sinkenden Berufs-
aussichten, die durch die hohen Absolventenzahlen und die
geringe Quote der Übernahme in den Staatsdienst geprägt
sind.

Noch eine Bemerkung zum Numerus clausus für die Refe-
rendare. Die Befürchtungen über längere Wartezeiten von
einem Jahr und mehr für Referendariatsbewerber scheinen
sich Gott sei Dank nach den neuesten vom Justizministeri-
um ermittelten Zahlen zum Einstellungstermin 1. April

1998 nicht zu bewahrheiten. Ich möchte nicht näher auf die
Zahl eingehen. Der Herr Justizminister wird sicherlich dar-
auf noch zu sprechen kommen. Sollten sich aber, meine
Damen und Herren, die Bewerberzahlen zum nächsten Ein-
stellungstermin – 1. Oktober dieses Jahres – nach oben be-
wegen oder sollte sich der Wiederbewerberschwund, den
wir jetzt feststellen konnten, zum 1. Oktober nach unten
verändern, werden wir, Herr Justizminister, gemeinsam
sorgfältigst zu prüfen haben, inwieweit dann entsprechende
Überlasten durch Schaffung zusätzlicher Referendarplätze
aufgefangen werden können bzw. müssen. Ziel ist für uns:
keine Wartezeiten über sechs Monate hinaus. Wir werden
im Hinblick auf den 1. Oktober 1998, den nächsten Ein-
stellungstermin, gegebenenfalls also auf Ihre Zusage, Herr
Justizminister, soweit erforderlich, neue Referendarstellen
zu schaffen, zurückkommen. Dies wird dann im Nachtrags-
haushalt im einzelnen zu behandeln sein. Daher erübrigen
sich derzeit auch die in der Zielrichtung gleichlautenden
Entschließungsanträge der SPD-Fraktion und der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen. Diese werden daher von uns ab-
gelehnt.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU)

Zurück zum vorliegenden Gesetzentwurf über die Ände-
rung des JAG. Die CDU-Fraktion stimmt ihm nach Maßga-
be des gemeinsam mit der FDP/DVP eingebrachten Ände-
rungsantrags zu.

(Beifall bei der CDU und Abgeordneten der FDP/
DVP)

Stellv. Präsident Birzele: Das Wort erhält Herr Abg. Hei-
ler.

Abg. Heiler SPD: Herr Präsident, meine Damen und Her-
ren! Ich sage gleich zu Beginn: Wir können und werden
diesem Gesetzentwurf nicht zustimmen, und zwar deshalb
nicht, weil dieser Entwurf ein einziges Ziel verfolgt, und
dieses Ziel heißt: abkassieren.

Herr Kollege Bender, wir sind uns in diesem Plenum einig,
daß die Ausbildung der angehenden Juristen einer umfas-
senden Reform bedarf, und zwar unter dem Überbegriff
„mehr Praxisnähe“. Mit einer solchen Reform hat das, was
hier als Gesetzentwurf vorliegt, allerdings überhaupt nichts
zu tun.

(Abg. Hans-Michael Bender CDU: Das ist der er-
ste Schritt! – Abg. Brechtken SPD: Immer zuerst
abkassieren, dann reformieren! So haben wir es

gern!)

Es geht einzig und allein darum, die Bezüge der Rechts-
referendare zu kürzen, Urlaubs- und Weihnachtsgeld zu
streichen und die Lohnfortzahlung auf 80 % zu reduzieren,
um mit den eingesparten Mitteln den maroden Landeshaus-
halt etwas aufzupäppeln.

Wenn Sie jetzt wieder betonen, das sei der erste Schritt,
dann sage ich Ihnen, was Ihr zweiter Schritt sein wird. Das
nächste wird die Einführung von Prüfungsgebühren für das
zweite Staatsexamen sein. Ich prophezeie Ihnen weiter, daß
inhaltliche Reformen in dieser Legislaturperiode zumindest
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von Ihnen oder vom Herrn Justizminister mit Sicherheit
nicht mehr kommen werden.

(Abg. Hans-Michael Bender CDU: Wir gehen je-
denfalls dran und sind schon dran!)

Es sind für uns keine Reformen, wenn es nur darum geht,
hier abzuzocken.

Meine Damen und Herren, der Herr Justizminister hat in
einer Pressemitteilung vom 25. März 1998 verlauten las-
sen, es gebe keine unzumutbaren Warteschleifen – Herr
Kollege Bender, Sie haben hierzu auch etwas gesagt – und
es bestehe deshalb augenblicklich kein Handlungsbedarf.

(Abg. Hans-Michael Bender CDU: Der 1. April ist
doch herum!)

Das ist nicht richtig. Das ist vor allen Dingen nicht nach-
vollziehbar. Es sind zum 1. April 1998  580 Referendar-
stellen zur Verfügung gestellt worden. Der Herr Justizmi-
nister teilt uns mit, daß 903 Bewerbungen vorgelegen ha-
ben. Das bedeutet rein rechnerisch, daß über 300 Bewerber
leer ausgegangen sind. Da können Sie, Herr Bender, und
Sie, Herr Minister, erklären, was Sie wollen: Über 300 Be-
werbern wurde eine Absage erteilt.

Im Ständigen Ausschuß hat der Herr Minister ergänzt, von
den jetzt abgelehnten Bewerbern würden zum nächsten
Einstellungstermin am 1. Oktober erfahrungsgemäß ledig-
lich 150 wiederkommen, weil die übrigen 150 Bewerber in
anderen Bundesländern Plätze finden würden. Wenige Sät-
ze zuvor hatte er allerdings gesagt, die anderen Bundeslän-
der beneideten uns in Baden-Württemberg um unsere Zah-
len. Herr Minister, eine der beiden Aussagen kann nicht
stimmen. Das paßt alles nicht zusammen.

(Zuruf der Abg. Dr. Gisela Meister-Scheufelen
CDU)

Entweder es ist in den anderen Bundesländern schlechter
als bei uns. Dann können diese Länder die Referendare von
uns nicht aufnehmen. Oder die anderen Bundesländer neh-
men diese 150 Bewerber auf. Dann wäre es dort allerdings
besser als bei uns, Herr Minister. Dann sollten Sie sich dar-
an vielleicht ein Beispiel nehmen.

(Beifall bei der SPD – Abg. Hans-Michael Bender
CDU: Jetzt warten wir doch einmal, bis die Zahlen
da sind! Man soll nicht heulen, bevor man etwas

weiß!)

Herr Minister, aus diesem Grund bringen wir einen Antrag
ein, daß mit den jetzt eingesparten Geldern zusätzliche Re-
ferendarplätze geschaffen werden. Sie haben gesagt, der-
zeit befänden sich lediglich 17 Erstexaministen in einer
einjährigen Warteschleife und die restlichen 150 oder 300
– wie viele es auch immer sein mögen – müßten „nur“ ein
halbes Jahr warten. Einen Referendarplatz sollen aber nach
den Bekundungen des Herrn Ministers letztlich alle Bewer-
ber erhalten, entweder zum nächsten oder zum übernäch-
sten Einstellungstermin.

Herr Minister, dies bedeutet aber in der Konsequenz, daß
Sie das Problem lediglich vor sich herschieben und Gefahr
laufen, jetzt eine Bugwelle aufzubauen, die Sie beim näch-

sten oder übernächsten Einstellungstermin nicht mehr in
den Griff bekommen.

Außerdem verlängern Sie die Ausbildungszeit unnötig um
bis zu ein Jahr, obwohl Sie an anderer Stelle – das gilt auch
für die Mitglieder der Regierungsfraktionen – immer wie-
der betonen, die Ausbildungszeiten in Deutschland seien
zu lang. Auch hier paßt überhaupt nichts zusammen.

(Abg. Wintruff SPD: Überhaupt nichts!)

Im Bereich der Juristenausbildung werden einerseits, wofür
wir ja sind, Freischußregelungen zur Studienzeitverkür-
zung eingeführt, andererseits verlängert sich dann aber die
Wartezeit im Referendariat.

Bei den Demonstrationen vor wenigen Monaten, meine
Damen und Herren, haben die Jurastudenten große Solida-
rität gezeigt.

(Abg. Dr. Gisela Meister-Scheufelen CDU: Einge-
laden von der SPD!)

Ich habe auch in vielen persönlichen Gesprächen mit gro-
ßem Respekt vernommen, daß sie bereit sind, eine Redu-
zierung ihres Einkommens in Kauf zu nehmen, aber nur
dann – und darauf wird Wert gelegt –, wenn mit den einge-
sparten Geldern zusätzliche Stellen geschaffen werden. Ge-
nau dies ist auch unser Antrag. Wenn es Ihnen, meine Da-
men und Herren von den Regierungsfraktionen, nur darum
geht, mit den eingesparten Geldern den maroden Landes-
haushalt aufzumöbeln, müssen Sie unseren Antrag natür-
lich ablehnen. Sie müssen heute bei unserem Entschlie-
ßungsantrag Farbe bekennen, ob Sie im Interesse der jun-
gen Menschen handeln oder ob Sie lediglich abkassieren
wollen.

(Beifall bei der SPD)

Stellv. Präsident Birzele: Das Wort erhält Herr Abg. Oel-
mayer.

Abg. Oelmayer Bündnis 90/Die Grünen: Herr Präsident,
meine Damen und Herren! Die Ersetzung des Beamtenver-
hältnisses im Referendariat der Juristinnen und Juristen
halten wir für sinnvoll – nicht weil wir grundsätzlich etwas
gegen Beamte hätten, sondern einfach deshalb,

(Zuruf des Abg. Göbel CDU)

Herr Kollege Göbel, weil wir der Auffassung sind, daß die-
ses Rechtsverhältnis für die Ausbildung der Referendarin-
nen und Referendare nicht mehr zeitgemäß ist.

Herr Kollege Bender – darin kann ich ihm voll und ganz
zustimmen – und auch der Kollege Heiler – wir stimmen ja
im Grundsatz darin überein – haben schon ausgeführt, daß
ein Großteil der Referendarinnen und Referendare – sprich
über 90 % – nachher ja nicht im Staatsdienst tätig werden,
sondern als Juristinnen und Juristen im Anwaltsberuf oder
auch in der Wirtschaft. Deswegen stimmt die Grundlage
des Beamtenrechts für eine Ausbildung, die gar nicht mehr
auf das Beamtenverhältnis abzielt, nicht mehr. Deswegen
halten wir die Gesetzesinitiative der Landesregierung für
sinnvoll. Ich habe das schon bei der Ersten Beratung hier
kundgetan und im Ausschuß für unsere Fraktion noch ein-
mal vorgetragen.
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Aber, meine Damen und Herren – und das wurde vom Kol-
legen Heiler zu Recht ausgeführt –, wir haben selten ein-
mal den Fall, daß von einer Kürzung betroffene Menschen
in unserem Land – wie hier die Studentinnen und Studen-
ten, die angehenden Referendarinnen und Referendare –
quasi von sich aus der Landesregierung, den Verantwortli-
chen in diesem Parlament, dem Landtag des Landes Ba-
den-Württemberg einen Solidarpakt anbieten. Ich glaube,
daß auch Sie von der Landesregierung so etwas noch nicht
allzuoft erlebt haben. Deswegen muß man unseres Erach-
tens mit einem solchen Angebot sehr sensibel umgehen.

Was war die Grundlage des Angebots der Betroffenen?
Grundlage für das Angebot der Betroffenen war – der Kol-
lege Heiler hat die Zahlen dargestellt –, daß über 300 Be-
werberinnen und Bewerber zum Einstellungstermin
1. April, also zum gestrigen Tag – und das sind Zahlen aus
dem Justizministerium, persönlich vom Justizminister –,
haben abgelehnt werden müssen.

Das bedeutet nun, meine Damen und Herren – Herr Kolle-
ge Bender, da muß ich Ihnen widersprechen –: Es ist ein-
fach unfair, immer nur mit dem Zeitfaktor zu argumentie-
ren – wie das auch vorher bei der Drogendiskussion der
Fall war. Das ist gegenüber den Betroffenen einfach unfair,
unfair aber gerade auch in diesem Fall, in dem die Betrof-
fenen von sich aus den Solidarpakt angeboten haben.
Wenn die Landesregierung und die Mehrheit dieses Parla-
ments darauf nicht mit einem Zeichen antworten, können
wir natürlich auch nicht erwarten, daß in Zukunft Betroffe-
ne in anderen Bereichen so reagieren, von sich aus Spar-
zwänge des Landes akzeptieren

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen – Abg.
Hackl Bündnis 90/Die Grünen: Sehr richtig!)

und aus ihrem eigenen Kreis heraus dazu beitragen, die Si-
tuation für die anderen Betroffenen – in diesem Fall die ab-
gelehnten 300 Bewerberinnen und Bewerber – zu verbes-
sern.

Ich nenne Ihnen einmal die Zahlen, die mir zur Verfügung
stehen. Die Deckelung der Referendarplätze auf 580 und
die Absenkung der Vergütungen bzw. der jetzt so genann-
ten Unterhaltsbeihilfe führen zu Einsparungen in der Grö-
ßenordnung von 25 Millionen DM. Meine Damen und Her-
ren, wenn man jetzt pro Jahr um 200 Stellen aufstocken
würde, wie wir das in unserem Änderungsantrag begehrt
haben, dann würde das in etwa – wenn man es einmal
hochrechnet – ungefähr nur 2 Millionen DM Kosten verur-
sachen. Das heißt, wir würden nicht einmal 10 % des Ein-
sparvolumens an die Betroffenen zurückgeben.

Meine Damen und Herren, das muß dem Landtag doch das
Zeichen wert sein, wenn die Menschen von sich aus schon
dieses Angebot unterbreitet haben.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen und bei Ab-
geordneten der SPD)

Unter anderem deswegen haben wir diesen Änderungsan-
trag eingebracht. Wir haben ihn sehr konkretisiert, was die
Zahl der Stellen anbelangt, und ich habe Ihnen gerade auch
genannt, was dies kosten würde.

Ein weiterer Punkt spricht meines Erachtens dafür: Wir ha-
ben vor wenigen Tagen auf eine parlamentarische Initiative
unserer Fraktion zum Studiengang der Rechtswissenschaf-
ten und der Ausbildungsdauer in diesem Studiengang eine
Antwort der Landesregierung erhalten. Dieser Antwort aus
dem Justizministerium kann man nun entnehmen, daß sich
die durchschnittliche Studienzeit seit 1990 um zwei Seme-
ster verkürzt hat.

(Abg. Hans-Michael Bender CDU: Richtig!)

Das heißt, die Betroffenen haben sich angestrengt, sie ha-
ben sich engagiert, sie haben schnell Examen gemacht,
meine Damen und Herren. Die Botschaft, die Sie jetzt ver-
künden, Herr Kollege Bender – das ist ein weiterer Grund,
weshalb ich das nicht nachvollziehen kann –, ist die, daß
Sie jetzt quasi als Belohnung dafür, daß die Menschen
schnell studiert haben und schnell fertig werden wollten,
sagen: Aber jetzt müßt ihr erst in eine Warteschleife, und
wenn sie auch nur ein halbes Jahr dauern sollte. Das kon-
terkariert die Anstrengung der betroffenen Studentinnen
und Studenten, und das muß eigentlich auch für Sie zu der
Überlegung führen, unserem Änderungsantrag zuzustim-
men.

Ich darf zum Schluß – ich sehe, meine Redezeit ist zu Ende
– für unsere Fraktion kundtun, daß wir uns nach langen
und eingehenden Beratungen in der Fraktion entschieden
haben, weil wir das Grundanliegen dieses Gesetzentwurfs,
die Herausnahme aus dem Beamtenverhältnis, mittragen,
trotz aller Bedenken, die dieser Gesetzentwurf bei uns aus-
löst, diesen Gesetzentwurf und diese Initiative der Landes-
regierung mitzutragen, auch in der Hoffnung, daß Sie im
Gegenzug auch im Sinne der Betroffenen unseren Ände-
rungsantrag mittragen werden.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Stellv. Präsident Birzele: Das Wort erhält Herr Abg.
Kiesswetter.

Abg. Kiesswetter FDP/DVP: Sehr geehrter Herr Präsident,
meine Damen und Herren! Es ist richtig, daß wir eine ge-
nerelle Reform der Juristenausbildung benötigen und daran
arbeiten. Ich gehe davon aus, daß wir gemeinsam mit Bonn
– und in Bonn müssen ja die entscheidenden Voraussetzun-
gen geschaffen werden – noch in dieser Legislaturperiode
Ansätze zu einer allumfassenden Reform bewerkstelligen.
Dieses Ziel muß aufrechterhalten und ständig gefordert
werden. Wir sind dabei.

Der vorliegende Gesetzentwurf ist ja nur ein ganz kleiner
Teilaspekt einer Reform, die letztendlich mit der Reform
der Juristenausbildung, wie wir sie uns vorstellen, nichts zu
tun hat. Wir möchten hier nur die Referendare aus dem
Beamtenrecht herausnehmen und in ein öffentlich-rechtli-
ches Ausbildungsverhältnis eingliedern. Darüber haben wir
schon bei der Ersten Beratung gesprochen. Auch der Kolle-
ge Bender hat dies jetzt hier ausführlich noch einmal vor-
getragen. Ich halte diese Änderung für richtig. Wir sind ja
im Prinzip alle darüber einig, daß ein solches Herausneh-
men aus dem Beamtenrecht auf Widerruf sinnvoll ist.

Auch die jetzt noch durchzuführende Ergänzung, daß eine
Nachversicherung möglich ist, liegt im Interesse der be-
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troffenen Referendare. Es muß eigentlich anerkannt wer-
den, wenn man von der Absenkung der Leistungsbezüge
ausgeht, daß noch zusätzlich eine Nachversicherung mög-
lich ist, wenn die Betroffenen in die Anwaltschaft gehen
oder dann bei der Rentenversicherung unterkommen. Da-
her ist dieser Ergänzung, die wir im Ausschuß besprochen
haben, zuzustimmen.

Wir werden diesem Gesetzentwurf deshalb in der vorlie-
genden Fassung zustimmen.

Hier stehen noch Wartezeiten der Referendare zur Debatte.
Ich meine, daß dabei doch sehr viel mit Polemik argumen-
tiert wird.

(Abg. Heiler SPD: Das ist keine Polemik! Das sind
Zahlen, die Sie doch gar nicht abstreiten können! –
Abg. Oelmayer Bündnis 90/Die Grünen: Aber man
kann doch nun wirklich nicht sagen, daß das Pole-

mik ist!)

Tatsache ist, daß nach den letzten Zahlen nur 17 Bewerbe-
rinnen und Bewerber länger als ein halbes Jahr warten
müssen. Auch von den Betroffenen wird durchaus akzep-
tiert, daß ein halbes Jahr – –

(Abg. Heiler SPD: Wie lange haben Sie seinerzeit
warten müssen? Herr Kollege, wie lange haben Sie

warten müssen? Gar nicht!)

– Ich habe mein Studium relativ schnell abgeschlossen. Bei
uns war es auch kein Problem. Ich habe nicht gewartet.
Das ist richtig. Ich war immer fleißig.

(Abg. Heiler SPD: Das hat mich jetzt nur interes-
siert! Sie haben nicht warten müssen! Dann haben
Sie jetzt gut reden! – Abg. Bebber SPD: Er hat

zwei Jahre Auszeit genommen!)

– Ich habe meine Wahlstation im Ausland verbracht; das
ist richtig.

(Abg. Heiler SPD: Wer hat denn das bezahlt?)

– Die Industrie- und Handelskammer. Sie werden mich
nicht durch Fangfragen irgendwo aufs schiefe Gleis brin-
gen.

Auf jeden Fall wird diese Wartezeit von einem halben Jahr
auch von den Studenten akzeptiert. Das muß man doch ein-
mal klarstellen. Wenn keiner länger als ein Jahr warten
muß, so ist das ein Erfolg der Politik. Wir haben hier im-
mer ausdrücklich erklärt, daß wir, wenn längere Wartezei-
ten als ein Jahr auftreten, zusätzliche Referendarstellen er-
möglichen und daß dann die Regierungsfraktionen im
Nachtragshaushalt zusätzliche Stellen bewilligen werden.
Da dies jetzt aber nicht der Fall ist, meine ich, kann man
hier nicht von „abkassieren“ reden. Ich halte schon diesen
Begriff „abkassieren“ für polemisch.

(Abg. Heiler SPD: Sie!)

Das muß ich eindeutig sagen. Wir sind in einer Sparsitua-
tion. Wir müssen in dem Haushalt sparen, und wir sind
froh, wenn wir irgendwo einsparen können. Wenn wir das

eingesparte Geld im Justizhaushalt auf anderen Gebieten
sinnvoll einsetzen, dann ist das kein Abkassieren. Das Geld
wird für sinnvolle Zwecke ausgegeben, und das ist das Ziel
eines vernünftigen und guten Justizministers.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP/DVP und der
CDU)

Das muß man doch einmal sehen.

Daß die Leistungen für Referendare immer noch höher
sind als das BAföG, daß genügend – man kriegt nie genü-
gend Geld, das ist klar –, jedenfalls ausreichend bezahlt
wird, das dürfte klar sein.

Deshalb meine ich, Worte wie „abkassieren“ sind Stim-
mungsmache. Auch die Diskussion über die Wartezeiten
ist reinste Stimmungsmache,

(Oh-Rufe von der SPD)

um populistisch Vorteile bei den Betroffenen zu erreichen.

(Abg. Oelmayer Bündnis 90/Die Grünen: Aber
10 %, Herr Kollege!)

Wir haben in anderen Bereichen viel längere Wartezeiten.

(Abg. Hackl Bündnis 90/Die Grünen: Wo haben
wir Wartezeiten?)

Bei der Justiz sind wir eigentlich noch in einem guten Zu-
stand, weil diejenigen, die mit „befriedigend“ oder besser
abschließen, sofort drankommen. Das kommt noch dazu.
Es sind eigentlich nur die mit „ausreichend“, die ein halbes
Jahr warten müssen. Wenn sie so beweglich sind, von ei-
nem Land ins andere zu gehen, brauchen sie manchmal
trotzdem nicht warten.

(Zurufe von der SPD, u. a.: Bis zu einem Jahr!)

– Es gibt nur ganz wenige, die ein Jahr warten müssen,
nur 17.

(Abg. Hans-Michael Bender CDU: Nicht einmal
mehr!)

– Nicht einmal. Wir hören nachher die konkreten Zahlen.
Die Zahlen ändern sich jeden Tag, weil jetzt gerade Ein-
stellungstermin ist. Warten wir doch, was der Justizmini-
ster nachher verkündet, wie viele überhaupt ein Jahr warten
müssen. Ich habe nämlich schon gehört, daß es noch weni-
ger als 17 sein sollen. Aber ich gehe jetzt noch von den
Zahlen aus, die wir gemeinsam im Ständigen Ausschuß er-
fahren haben. Ich meine, das sind so wenige, daß wir keine
neuen Stellen brauchen.

Unsere Fraktion wird die beiden Entschließungsanträge ab-
lehnen, weil sie populistisch sind, und wir werden dem Ge-
setzentwurf zustimmen.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP/DVP und der
CDU – Abg. Sieber CDU: Sehr gut! Das war eine

klare Aussage!)

Stellv. Präsident Birzele: Das Wort erhält Herr Abg. Käs.
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Abg. Käs REP: Herr Präsident, meine Damen und Herren!
Die Republikaner-Fraktion wird dem vorliegenden Gesetz-
entwurf zustimmen. Wie schon bei der Ersten Beratung
und in den Ausschußberatungen ausgeführt, bewegen uns
dazu insbesondere drei Gründe.

Zum einen ist dies ein Einstieg in die notwendige Reform
der Juristenausbildung, allerdings noch keine Vorentschei-
dung in den Bereichen, die im Rahmen der notwendigen
Reform noch zu Diskussionen führen werden, gerade in
diesem Haus.

Wir können das Gesetz mittragen, weil wir auch sehen –
das ist der zweite Punkt, da besteht aber generell Konsens
–, daß sich die Verhältnisse erheblich geändert haben.
Noch vor wenigen Jahrzehnten – das ist schon gesagt wor-
den – ist die große Zahl der Referendare im Anschluß an
ihr zweites Staatsexamen in den öffentlichen Dienst ge-
wechselt oder vielmehr dort geblieben, sei es als Richter,
Staatsanwalt oder im Verwaltungsdienst. Heute sind die
Verhältnisse grundlegend anders. Die Wirtschaft oder der
Anwaltsberuf sind heute die Tätigkeitsfelder. Deswegen ist
es ein Anachronismus, wenn das Beamtenverhältnis noch
immer das Ausbildungsverhältnis prägt. Hier muß ein
Schritt in die richtige Richtung getan werden, und den se-
hen wir in diesem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsver-
hältnis.

Es ist auch in sozialversicherungsrechtlicher Hinsicht sinn-
voll – auch das ist schon gesagt worden –, weil der Über-
gang dann sehr viel einfacher und weniger problembehaftet
ist als der aus dem Beamtenverhältnis zum Beispiel in den
normalen Anwaltsberuf.

Problematisch ist in diesem Bereich sicherlich die Vergü-
tung. Von „abkassieren“ zu sprechen geht nach unserer
Auffassung allerdings an der Realität vorbei. Wenn ein Re-
ferendar für einen überschaubaren Zeitraum einen Betrag
von 1 350 DM netto bekommt, dann ist das mehr, als eine
große Zahl von Rentnern hat, um den Rest ihres Lebens in
irgendeiner Weise sinnvoll fristen zu können.

(Abg. Deuschle REP: Richtig!)

Hier darf man keine Sozialdiskussion beginnen, sondern
man muß die Realitäten zur Kenntnis nehmen. Das ist ein
durchaus zumutbarer Bereich.

(Beifall des Abg. Deuschle REP – Abg. Heiler
SPD: Das ist eine Frage der Solidarität! Davon

verstehen Sie nichts!)

Das sagen auch die Referendare selbst. Daß das mit einer
politischen Forderung nach Garantien oder zusätzlichen
Ausbildungsstellen verbunden ist, mag deren politische
Forderung sein. Dem muß man sich aber nicht anschließen,
da das Gesamtprojekt eine sinnvolle Entwicklung aufzeigt.

Insgesamt darf ich für meine Fraktion noch einmal feststel-
len, daß der Gesetzentwurf unsere Zustimmung findet und
die Entschließungsanträge aus den genannten Gründen
nicht.

(Beifall bei den Republikanern)

Stellv. Präsident Birzele: Das Wort erhält Herr Justizmi-
nister Dr. Goll.

Justizminister Dr. Ulrich Goll:  Herr Präsident, meine
sehr geehrten Damen und Herren! Wir vollziehen heute ei-
nen längst überfälligen Schritt, über den übrigens schon
vor 30 Jahren im Zusammenhang mit der Einführung der
einphasigen Juristenausbildung, beispielsweise in Kon-
stanz, geredet wurde.

(Abg. Heiler SPD: Dann haben wir auf die Ab-
senkungspartei gewartet!)

Ich glaube, nach 30 Jahren ist es Zeit, diesen richtigen
Schritt zu tun, die Referendare aus dem Beamtenverhältnis,
in das sie eigentlich nicht gehören, herauszunehmen.

Es ist gesagt worden, und ich kann es nur noch einmal be-
tonen, auch wenn ich bei der Zweiten Beratung nach Mög-
lichkeit alle Wiederholungen vermeiden möchte: Das wird
nur der erste Schritt sein. Der nächste Schritt ist der, daß
wir damit anfangen, die Referendarausbildung, den Vorbe-
reitungsdienst, auch inhaltlich neu zu organisieren, stärker
auf die Praxisfelder hin zu differenzieren und auseinander-
zuschalten.

(Abg. Heiler SPD: Bevor die Prüfungsgebühren
kommen, kommt das!)

Auch zum Übergang in die Sozialversicherungssysteme ist
schon das Notwendige gesagt worden. Es ist völlig offen-
kundig, daß beispielsweise bei der Arbeitslosenversiche-
rung die neue Lösung – nicht mehr im Beamtenverhältnis –
ohne weiteres besser ist. Für das Krankenversicherungs-
verhältnis gilt das gleiche.

Wir hatten ein nachvollziehbares Problem bei der Renten-
versicherung, weil der Übergang zwischen den Rentenver-
sicherungsträgern nicht stimmt und die Arbeitgeberanteile,
die wir für die Referendare gezahlt hätten, verlorengegan-
gen wären. Sie wären den Betroffenen nicht zugute gekom-
men. Das ist der Grund, weshalb wir pragmatisch genug,
möchte ich einmal sagen, und ohne Prinzipienreiter zu sein
gesagt haben: Hier machen wir eine Ausnahme und gewäh-
ren den Betroffenen eine Versorgungsanwartschaft nach
beamtenrechtlichen Grundsätzen.

Ich betone sehr: Wir tun da nur etwas für die Betroffenen.
Wir nehmen auch den Sozialversicherungsträgern nichts.
Denn die Betroffenen waren bisher auch nicht in der ge-
setzlichen Rentenversicherung. Sie kommen nach der neu-
en Regelung auch nicht hinein. Aber wir haben auf diese
Art die optimale Regelung für die Betroffenen. Ich glaube,
das ist auch ein Stück der Fürsorgepflicht. Denn die Be-
troffenen sollen nicht die Leidtragenden sein, wenn die So-
zialversicherungssysteme nicht ganz zueinander passen
und der Übergang insbesondere in die Versicherung der
Anwaltschaft nicht reibungslos möglich war.

Es ist ganz klar: Wir werden in einem zweiten Schritt – das
ist heute nicht zu beschließen – durch eine Rechtsverord-
nung, die durch den Finanzminister im Einvernehmen mit
dem Justizminister ergeht, die Bezüge verändern, wir wer-
den die Bezüge absenken.

Meine Damen und Herren, in allen Bereichen der Landes-
verwaltung wird gespart, und es wird auch in diesem Be-
reich gespart. Allerdings sind die Einbußen längst nicht so
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hoch, wie sie teilweise genannt worden sind. Es war davon
die Rede, daß wir um 600 DM heruntergehen würden. Das
stimmt nicht.

(Abg. Heiler SPD: Wer hat das gesagt?)

– Das steht auch in vielen Papieren. Ich komme nachher
auch noch zu anderen Zahlen.

Tatsache ist, daß wir die Vergütung auf etwa 1 350 DM
senken werden. Das sind netto etwa 300 bis 350 DM weni-
ger als bisher – Nettobeträge.

Ich sage deutlich: Der Weg wird dadurch ein kleines Stück
härter, aber er wird weiter begehbar sein. Man kann mit
dieser Vergütung sein Berufsziel nach wie vor erreichen.
Dieser Betrag liegt deutlich über dem BAföG-Satz. Er wird
übrigens – ich sage das einmal zur Erklärung – als Unter-
haltsbeihilfe bezeichnet. Auch daran haben sich manche
ein bißchen hochgezogen. Der Begriff ist uralt. Er steht
nicht in der neuen Verordnung. Er wird nicht in der neuen
Verordnung, sondern nur im Gesetz auftauchen. Der Be-
griff ist vielmehr alt und hat eigentlich nur etwas damit zu
tun, daß wir einem Referendar, der beispielsweise im „zar-
ten“ Alter von 32 mit fünf Kindern kommt und uns seinen
faktischen Unterhaltsbedarf vorrechnet, faktisch nicht den
Unterhalt zahlen.

(Abg. Heiler SPD: Das ist aber nicht der Regel-
fall!)

Deswegen schreiben wir keine komplette Unterhaltsver-
pflichtung hinein. Vielmehr heißt es deswegen Unterhalts-
beihilfe – nicht weil man davon nicht leben könnte. Natür-
lich kann man davon zwei Jahre leben, insbesondere wenn
man ein junger Mensch ist.

(Zuruf des Abg. Bebber SPD)

Damit komme ich zum Thema Wartezeiten. Unsere Refe-
rendarinnen und Referendare sind im Durchschnitt jung,
und sie bleiben es auch, wenn wir 580 Plätze zweimal im
Jahr vergeben.

Es wurde schon gesagt: Das Studium dauert heute im
Durchschnitt 8,5 Semester – das muß man sich auf der
Zunge zergehen lassen –, mit anderen Worten: 4,5 Jahre.
Anschließend – jetzt kommen wir zu den Zahlen; ich bitte
Sie, diese zur Kenntnis zu nehmen – gehen fünf Sechstel
der Bewerber ohne jede Wartezeit in das Referendariat.

Ein Sechstel wartet ein halbes Jahr. Das ist die Frist, von
der die Rede war, wonach die „Juristen in der Warteschlei-
fe“ in der Tat gesagt haben: „Das wäre für uns noch akzep-
tabel.“ Aber das, was noch akzeptabel ist, trifft nach der
Einstellungsrunde jetzt nur ein Sechstel der Bewerber. Ein
einziger muß ein Jahr warten. Jetzt werden Sie sagen: Die-
ser „arme Hund“, der ein Jahr warten muß! Ein einziger
muß ein Jahr warten – sicher nicht länger. Sie werden sa-
gen: Diese arme Referendarin, dieser arme Referendar, der
ein Jahr warten muß! Aber ich sage Ihnen: Er hätte einen
Platz gekriegt, wenn er bereit gewesen wäre, vom OLG-
Bezirk Karlsruhe nach Stuttgart zu wechseln.

(Abg. Hans-Michael Bender CDU: Hört einmal,
hört einmal! Herr Heiler! – Lebhafte Unruhe –

Glocke des Präsidenten)

Stellv. Präsident Weiser: Meine Damen und Herren, ich
bitte, dem Herrn Minister zuzuhören.

Justizminister Dr. Ulrich Goll:  Liebe Kollegen auf dieser
Seite des Hauses, was wir heute erleben – ich erlebe es ja
schon die ganzen letzten Wochen und Monate – bestätigt
doch nur: Die SPD hört nicht zu, deshalb läuft sie draußen
mit falschen Zahlen herum.

(Beifall bei der FDP/DVP und Abgeordneten der
CDU – Abg. Bebber SPD: Sie kommen mit den
Zahlen drei Monate hinterher! – Abg. Birzele SPD:
Wie ist es denn nun? Einmal ist die Situation gut,

dann ist sie wieder schlecht! – Unruhe)

Aber Sie machen es heute genauso. Das ist schon klar. Die-
se Relationen – –

(Anhaltende Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Es wäre wirklich das einfachste, Sie würden sich das ein-
mal anhören. Ich habe schon das letzte Mal von dieser Stel-
le aus gesagt, daß Sie sozusagen Ihr Weltbild verteidigen.
Deswegen stopfen Sie sich Wachs in die Ohren. Es wäre
auch aus Ihrer Sicht glaubwürdiger, wenn Sie einmal – –

(Zuruf des Abg. Bebber SPD)

Es wäre auch aus Ihrer Sicht glaubwürdiger, wenn Sie sich
das einmal anhören würden.

(Abg. Bebber SPD: Wir haben es im Ausschuß an-
gehört! – Abg. Birzele SPD: Wir haben es ange-

hört!)

Es ist uns prophezeit worden – –

(Abg. Heiler SPD: Übermorgen erzählen Sie wie-
der andere Zahlen!)

Es sind uns

(Anhaltende Unruhe – Glocke des Präsidenten)

beispielsweise 1 500 Bewerbungen für die Runde prophe-
zeit worden. Übriggeblieben sind 855. Ich sage es noch
einmal: Bei den 580 Plätzen, die wir jetzt noch vergeben,
sind gerade noch 108 Bewerber auf der Warteliste.

(Lebhafte Zurufe von der SPD, u. a. der Abg. Bir-
zele, Bebber und Wintruff – Gegenruf des Abg.
Hans-Michael Bender CDU: Hört doch einmal zu!)

Die haben wir alle – –

(Abg. Bebber SPD: Das sind die alten Zahlen aus
dem Ausschuß!)

– Nein, nein. Die Zahlen sind deutlich besser. Die Zahlen
sind noch einmal deutlich besser, aber daß Sie das nicht
hören wollen, das ist kennzeichnend dafür, daß Sie nicht
zuhören, lieber Herr Kollege Bebber.
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(Abg. Hans-Michael Bender CDU: So ist es! – Zu-
ruf des Abg. Heiler SPD)

Nicht hören wollen Sie auch, daß es im Herbst nach aller
Voraussicht nicht schlechter wird, sondern wahrscheinlich
eher besser.

(Abg. Birzele SPD: Sie wollen daraus keine Kon-
sequenzen ziehen! Das ist der Punkt!)

– Nein, ich will keine Konsequenzen ziehen. Ich sage
gleich, warum. Ich nenne gerade die Gründe, warum es un-
sinnig wäre, jetzt zu handeln. Ich sage sie Ihnen gleich.

Es wird im Herbst eher besser als schlechter, und zwar des-
wegen, weil wir feststellen, daß diejenigen, die jetzt abge-
lehnt werden, nur zu einem Bruchteil wiederkehren, weil
sie ganz offensichtlich in anderen Bundesländern einen
Platz finden.

(Abg. Heiler SPD: Sie haben doch gesagt, es sei
dort schlechter!)

Es ist sogar so, daß selbst die, die wir nach einem halben
Jahr zulassen, zu über 10 % die Zulassung nicht in An-
spruch nehmen, wiederum weil sie woanders etwas gefun-
den haben. Es ist sogar so, daß im Herbst die Zahl der Erst-
bewerber wahrscheinlich sinken wird. Wir müssen davon
ausgehen, daß sich die meisten, die ein Interesse daran hat-
ten, in das Referendariat hineinzukommen, bevor der Be-
amtenstatus abgeschafft wird, bevor sie vielleicht ein hal-
bes Jahr warten müssen, beworben haben. Wir werden also
wahrscheinlich bei den Erstbewerbern sinkende Zahlen ha-
ben.

(Anhaltende Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Stellv. Präsident Weiser: Meine Damen und Herren, ich
bitte darum, dem Redner zumindest etwas zuzuhören.

Justizminister Dr. Ulrich Goll:  Also sieht die Herbstrun-
de wahrscheinlich noch besser aus als das, was wir jetzt er-
lebt haben. Aber ich bleibe bei der Zusage: Falls sich be-
denkliche Anzeichen ergeben sollten,

(Abg. Rech CDU: Sehr gut!)

sind wir kurzfristig handlungsfähig. Wir sind sogar blitzar-
tig handlungsfähig.

(Abg. Rech CDU: Sehr gut! – Lachen und Wider-
spruch bei der SPD – Beifall bei Abgeordneten der

FDP/DVP)

– Sie sehen das doch schon an der Dimension der Warteli-
ste. Sie stellen Anträge mit 200 Plätzen; aber ich weiß gar
nicht, wem wir sie geben sollten. Wenn wir 100 Plätze ein-
mal – –

(Beifall bei der FDP/DVP und Abgeordneten der
CDU – Abg. Bebber SPD: Sie sind Blitz und Don-
ner in einer Person! – Zuruf des Abg. Hans-Micha-

el Bender CDU)

Wenn wir 100 Plätze auflegen, ist die Warteliste ohnehin
leer.

Aber jetzt sage ich Ihnen eines deutlich: Das wäre falsch,
und zwar aus folgendem Grund: Ich verstehe schon, wenn
Sie aus Solidarität mit Ihren Kollegen in den Regierungen
anderer Bundesländer daran interessiert sind, daß wir hier
allen einen Platz geben sollen. Aber ich sehe das nicht ein.
Das muß ich Ihnen schon sagen.

(Abg. Rech CDU: Das würde ich auch nicht einse-
hen!)

Wir haben hochattraktive Standorte. Wir haben Heidel-
berg,

(Zurufe der Abg. Bebber SPD und Rech CDU)

wir haben Tübingen, wir haben Konstanz. Wir haben hoch-
attraktive Studienplätze hier, und wir wissen, wie schlecht
sich selbst Studenten aus unserem Bundesland von diesen
Großstädten wieder lösen, wenn sie hinterher ihren Berufs-
weg antreten.

(Zuruf des Abg. Bebber SPD)

Viele können aber ihren juristischen Berufsweg bei uns
nicht antreten, und sie gehen spätestens nach dem zweiten
Examen. Es ist doch völlig in Ordnung, daß sie dann auch
die Referendarplätze in anderen Bundesländern in An-
spruch nehmen. Wir sorgen im Grunde genommen mit
dem, was wir jetzt machen, nur für eine faire Verteilung.

(Abg. Redling SPD: Fairer als fair! – Zuruf des
Abg. Bebber SPD)

Diese Verteilung ist sogar besser als in allen anderen Bun-
desländern, denn wir nehmen fünf Sechstel sofort ohne
Wartezeit und muten nur einem Sechstel ein halbes Jahr
Wartezeit zu. Damit stehen wir wirklich glänzend da.

(Zuruf des Abg. Heiler SPD)

Lieber Herr Kollege Heiler,

(Abg. Rech CDU: Lieb ist der nicht!)

damit erbringen wir in unserem Bundesland unseren Anteil
an der Bewältigung der Lasten.

(Abg. Heiler SPD: Das ist keine Antwort!)

Das betrifft unsere Lasten im Hinblick auf die Belastung
der Richter und der Staatsanwälte in der Ausbildung. Das
geht zuerst einmal wirklich die Belastung der Ausbildungs-
plätze und der Ausbildungsstellen an. Das geht auch die fi-
nanzielle Belastung an. Damit erbringen wir unseren Anteil
immer noch weit überobligatorisch. Wenn Sie hier natür-
lich sagen, Sie wollten ohne Wartezeit operieren, dann
werden Sie eines erreichen: Sie werden natürlich alle der
Notwendigkeit entheben,

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

sich woanders auch nur zu bewerben, selbst wenn sie wo-
anders einen Platz bekommen könnten. Dann werden wir
die Ausbildungslasten natürlich hier allein übernehmen.
Aber das ist nicht der Sinn des Föderalismus.

(Zuruf des Abg. Heiler SPD)
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Den Sinn Ihrer Tätigkeit als Opposition sehe ich auch nicht
darin, anderen Landesregierungen zu helfen,

(Zuruf des Abg. Rech CDU)

sondern den sehe ich darin, daß Sie bei uns Mißstände und
Fehler der Regierung entdecken. Sie nehmen aber nicht zur
Kenntnis, daß es hier keinen Mißstand gibt

(Abg. Bebber SPD: Das ist ja unglaublich! 150
schicken Sie in die Fremde und sind dann stolz auf

die Zahlen!)

und daß die Regierung genau das Richtige tut: Sie erbringt
ihren Anteil, aber sie legt auch Wert auf eine faire Lasten-
verteilung unter den Bundesländern.

(Beifall bei der FDP/DVP und Abgeordneten der
CDU)

Stellv. Präsident Weiser: Meine Damen und Herren,
Wortmeldungen liegen mir nicht mehr vor. Wir kommen in
der Zweiten Beratung zur  A b s t i m m u n g.  Abstim-
mungsgrundlage ist die Beschlußempfehlung des Ständi-
gen Ausschusses, Drucksache 12/2669.

Ich rufe auf

Artikel 1

und hier zunächst die Nummern 1 und 2. Wer den Num-
mern 1 und 2 zustimmen möchte, den bitte ich um das
Handzeichen. – Wer stimmt dagegen? – Die Nummern 1
und 2 des Artikels 1 sind mehrheitlich angenommen.

Ich rufe nun Artikel 1 Nr. 3 auf, wonach ein § 5 a und ein
§ 5 b eingefügt werden sollen. Zunächst rufe ich § 5 a auf.
Wer diesem Paragraphen zustimmen möchte, den bitte ich
um ein Handzeichen. – Vielen Dank. Wer stimmt dage-
gen? –

(Zuruf des Abg. Haas CDU)

Wer enthält sich der Stimme? – Dem § 5 a wurde mehr-
heitlich zugestimmt.

Ich rufe § 5 b auf. Hierzu ist die Beschlußempfehlung des
Ständigen Ausschusses zu beachten, die eine Neufassung
des Absatzes 1 dieses Paragraphen vorschlägt. Wer § 5 b in
der Fassung der Beschlußempfehlung des Ständigen Aus-
schusses zustimmen möchte, den bitte ich um ein Handzei-
chen. – Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? –

(Abg. Bebber SPD: Wir waren dagegen! Das ging
zu schnell!)

Dem § 5 b wurde in der Fassung der Beschlußempfehlung
des Ständigen Ausschusses mehrheitlich zugestimmt.

Ich rufe nun Artikel 1 Nr. 4 zur Abstimmung auf. Wer die-
ser Nummer zustimmen möchte, den bitte ich um ein
Handzeichen. – Danke. Wer stimmt dagegen? – Wer ent-
hält sich? – Bei einigen Enthaltungen und Gegenstimmen
wurde der Nummer 4 des Artikels 1 mehrheitlich zuge-
stimmt.

Ich rufe auf

Artikel 2

Inkrafttreten, Übergangsvorschriften

Wer dem Artikel 2 zustimmen möchte, den bitte ich um ein
Handzeichen. – Vielen Dank. Wer stimmt dagegen? – Wer
enthält sich? – Dem Artikel 2 wurde mehrheitlich zuge-
stimmt.

Die Einleitung

lautet: „Der Landtag hat am 2. April 1998 das folgende Ge-
setz beschlossen:“.

Die Überschrift

lautet: „Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die juristi-
schen Staatsprüfungen und den juristischen Vorbereitungs-
dienst“. – Das Haus stimmt der Überschrift zu.

Wir kommen zur

S c h l u ß a b s t i m m u n g

Wer dem Gesetz im ganzen zustimmen möchte, den bitte
ich, sich zu erheben. – Danke. Wer stimmt dagegen? –

(Abg. Hans-Michael Bender CDU: Machtvoll! –
Minister Mayer-Vorfelder erhebt sich und geht
zum Saalausgang. – Zurufe von der FDP/DVP: Ui!

– Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Meine Damen und Herren, es geht auch ohne Bemerkun-
gen. Ich werde das Ergebnis ohnehin feststellen:

(Heiterkeit)

Das Gesetz ist mehrheitlich angenommen.

Wir haben noch über den Abschnitt II der Beschlußemp-
fehlung des Ständigen Ausschusses zu beschließen. Da-
nach sollen zwei Anträge für erledigt erklärt werden. Ich
darf ohne förmliche Abstimmung feststellen, daß das Haus
der Erledigterklärung zustimmt. – Es erhebt sich kein Wi-
derspruch. Damit ist es so beschlossen.

Ich rufe den Entschließungsantrag der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen, Drucksache 12/2701, auf. Wer diesem
Entschließungsantrag zustimmt, den bitte ich um ein Hand-
zeichen. – Danke. Wer stimmt dagegen? – Wer enthält
sich? – Der Entschließungsantrag Drucksache 12/2701 ist
abgelehnt.

(Unruhe)

Meine Damen und Herren, ich darf darum bitten, doch we-
nigstens bei den Abstimmungen die Unterhaltungen nicht
ganz so laut zu führen. Das käme uns allen sehr entgegen.

(Abg. Drautz FDP/DVP: Vielleicht sollten wir eine
Pause machen!)

Ich bitte all diejenigen, die Sitzungen stören, sich nicht
mehr zu beschweren, wenn auch sie gestört werden.

(Zustimmung bei den Republikanern)
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Ich rufe den Entschließungsantrag der Fraktion der SPD,
Drucksache 12/2703, auf. Wer dem Antrag zustimmt, den
bitte ich um ein Handzeichen. – Danke. Wer stimmt dage-
gen? – Wer enthält sich? – Der Antrag ist mehrheitlich ab-
gelehnt.

Punkt 6 der Tagesordnung ist damit erledigt.

Ich rufe Punkt 7 der Tagesordnung auf:

Erste Beratung des Gesetzentwurfs der Fraktion der
SPD – Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vor-
schriften – Drucksache 12/2686

Ich darf dazu mitteilen, daß das Präsidium zu diesem Ta-
gesordnungspunkt eine Redezeit von 5 Minuten für die Be-
gründung und von 5 Minuten je Fraktion für die Ausspra-
che festgelegt hat.

Das Wort hat Herr Abg. Redling.

Abg. Redling SPD: Herr Präsident, meine sehr verehrten
Damen und Herren! „Mehr Demokratie wagen“ war ein
Programmsatz Anfang der siebziger Jahre.

(Abg. Hackl Bündnis 90/Die Grünen: Lang, lang
ist’s her!)

Die Älteren unter uns hier kennen ihn noch. Dieser Pro-
grammsatz wollte die Bürgerdemokratie verwirklichen, et-
was, was Zeit braucht. Heute, nach mehr als 25 Jahren,
glaube ich, daß mehr als genug davon vergangen ist.

Die repressive Demokratie, die wir hier haben, wie gestern
der Herr Innenminister gesagt hat

(Heiterkeit)

– er meinte allerdings die repräsentative Demokratie, aber
Sigmund Freund läßt grüßen – –

(Heiterkeit – Abg. Drautz FDP/DVP: Freud heißt
er! – Abg. Pfister FDP/DVP: Freud heißt er, nicht
Freund! – Minister Dr. Schäuble: Ich stehe schon

hinter Ihnen!)

– Habe ich „Freund“ gesagt? – Freud.

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Stellv. Präsident Weiser: Meine Damen und Herren, ich
weise auf die festgesetzten Redezeiten hin und bitte darum,
sich danach zu richten.

Abg. Redling SPD: Danke. – Die Bundesrepublik ist aus
den Trümmern des Zweiten Weltkriegs entstanden. Unsere
demokratische Tradition war zwölf Jahre lang unterbun-
den; allerdings reichte sie auch nur von 1918 bis 1933. Die
Alliierten halfen uns damals, ihr System bei uns zu implan-
tieren, und dieses ist nicht das schlechteste, denn diese
Länder hatten eine lange demokratische Tradition.

Dies ist wohl nicht abgeschlossen, nicht vollkommen, und
auch unser vorliegender Gesetzentwurf wird die Gemein-
deordnung nicht vollständig mit Demokratie durchdringen
und ist auch nicht vollkommen. Aber was ist schon voll-
kommen bei uns? Solange die Erde sich dreht, wird sich al-

les bewegen, und wir werden immer neue Dinge mit be-
rücksichtigen müssen.

Aber wenn wir die Linie, die wir in unserem Gesetzentwurf
vorgeben, verfolgen, wenn wir zum Beispiel bei den Quo-
ren ansetzen, dann wird jedenfalls auch unsere Gemeinde-
ordnung noch demokratischer.

Verträgt unsere Demokratie an ihren Wurzeln, in den Ge-
meinden, mehr Demokratie? Diese Frage zu stellen heißt
natürlich auch, sie gleichzeitig zu bejahen. Wir müssen un-
sere Bürger wieder näher an die Politik heranführen, auch
an die Kommunalpolitik. Wir brauchen mehr – im Sinne
von umfassender und direkter – Beteiligung von Bürgern.

(Beifall bei der SPD – Abg. Drautz FDP/DVP zur
SPD: Bis jetzt hat er aber noch keinen konkreten

Vorschlag gemacht!)

Eine Möglichkeit oder ein Weg in diese Richtung ist zum
Beispiel, die Voraussetzungen für Bürgerversammlungen
und Bürgeranträge im Sinne von niedrigeren Quoren abzu-
senken, zudem auch alle Einwohner an diesen Möglichkei-
ten zu beteiligen

(Abg. Hackl Bündnis 90/Die Grünen: Sehr gut!)

und auch längere Fristen zu gewähren, um die notwendi-
gen Unterschriften beizubringen. Wir haben beim Katalog
der Bürgerbeteiligung – Stichwort: Bürgerbegehren – im
Augenblick die Frage zu entscheiden, was im Sinne der
Gemeindeordnung wichtig ist. Über die Wichtigkeit läßt
sich, Herr List, vorzüglich streiten, aber es gibt immer wie-
der Abgrenzungsprobleme, und deshalb sind wir der Mei-
nung: Ein Gegenstand, den die Einwohner oder die Bürger
für so wichtig halten, daß sie das notwendige Quorum zu-
stande bringen, ist so wichtig, daß er einem Begehren un-
terworfen werden soll.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und des Bünd-
nisses 90/Die Grünen)

Die Frage ist auch, welche Hürden wir einbauen wollen,
um ein solches Begehren anzunehmen. Bei Bürgermeister-
wahlen, bei Wahlen zum Gemeinderat haben wir kein Quo-
rum; Mehrheit ist Mehrheit, egal, wie hoch die Wahlbetei-
ligung ist. Es stellt sich somit die Frage, ob man bei Bür-
gerbegehren und Bürgerentscheiden, unabhängig von der
Wahlbeteiligung, ein Quorum der Stimmberechtigten ein-
führt oder nicht, also die Frage nach der Möglichkeit, ob
die Uninteressierten blockieren können, daß die interessier-
ten Bürger in der Gemeinde etwas bewegen. Im Augen-
blick haben wir hier die Grenze von 30 % der Stimmbe-
rechtigten, die ja sagen müssen. Wir meinen, daß man die-
ses Quorum absenken könnte. 20 % wären auch eine Mög-
lichkeit. Wenn man bei heutigen Abstimmungen die Wahl-
beteiligung und dann zum Beispiel die Mehrheiten sieht,
dann wäre dies ein möglicher Weg.

Es ist eine interessante Entwicklung, die die Landesregie-
rung, allerdings bei einem anderen Gesetz, eingeschlagen
hat. Seit Jahren kämpft die SPD für die bessere Absiche-
rung des kommunalen Ehrenamts. Es gilt dabei allerdings,
nicht nur gut darüber zu reden, sondern auch Gutes zu tun.
Deshalb wollen wir die Stärkung des kommunalen Ehren-
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amts. Wir wollen dieses Ehrenamt vor beruflichen, finanzi-
ellen und gesellschaftlichen Nachteilen schützen, und zwar
zum Beispiel durch einen erweiterten Kündigungsschutz,
durch Schutz vor Behinderung bei der beruflichen Weiter-
entwicklung, durch Freistellung durch den Arbeitgeber im
notwendigen Umfang und auch durch Lohnfortzahlung mit
den Sozialkosten sowie einen Erstattungsanspruch des Ar-
beitgebers gegenüber den Kommunen. Wir möchten auch
eine angemessene Entschädigung für den tatsächlichen
Verdienstausfall von Selbständigen.

(Abg. Rech CDU: Aha!)

Herr Rech, wir möchten auch, daß ein Rechtsanspruch auf
eine angemessene Aufwandsentschädigung der Gemeinde-
räte besteht.

(Abg. Rech CDU: Ihr könnt mich gar nicht bezah-
len!)

Die gesetzliche Verankerung der Fraktionen ist bisher in
der Gemeindeordnung und in der Landkreisordnung nicht
vorgesehen. Wir möchten diese Verankerung haben. Wir
wollen, daß Fraktionen im Gesetz stehen, damit sie ihren
Auftrag erfüllen können, arbeiten können sowie auch Mit-
tel für ihre Geschäftsführung erhalten.

Im Augenblick gibt es in Baden-Württemberg in einigen
Gemeinden die Tendenz, daß sich Ortsteile von der zentra-
len Einheitsgemeinde lösen. Wir meinen, daß man diese
Absichten zum Beispiel dadurch auffangen kann, daß man
die Ortschaftsverfassungen stärkt. Denn Teilorte sind die
Gebiete, in denen die Identität entsteht, in denen die Inter-
essen entstehen. Deshalb bedeuten starke Ortschaftsräte ei-
ne starke Identifizierung mit den Interessen der Bürger.

(Abg. Rech CDU: Sonst sagt die SPD das Gegen-
teil! Das lese ich Ihnen vor!)

Deshalb brauchen wir auch starke Ortsvorsteher. Die Wahl
des Ortsvorstehers soll nicht, wie heute, durch den Ge-
meinderat erfolgen, sondern direkt durch den Ortschaftsrat.

Ein weiterer Punkt, den wir Ihnen vorschlagen, ist die Ein-
richtung von kommunalen Frauenbeauftragten. Der Ver-
fassungsauftrag des Grundgesetzes – Artikel 3 Abs. 2
Satz 1 –,

(Abg. Hackl Bündnis 90/Die Grünen: Sehr gut!)

Herr Rech, heißt: „Männer und Frauen sind gleichberech-
tigt.“ Wie sieht aber die Verfassungswirklichkeit aus? Oft
sind wir davon meilenweit entfernt. Deshalb sollten wir in
allen Gemeinden Frauenbeauftragte bestellen, und diese
nach unserem Vorschlag in Gemeinden ab 20 000 Einwoh-
nern hauptamtlich.

(Abg. List CDU: Reglementieren bis zum Geht-
nichtmehr!)

Damit würden wir dem Verfassungsauftrag gerecht wer-
den. Damit würde wirklich das umgesetzt, was im Grund-
gesetz steht. Damit würde das auch Verfassungswirk-
lichkeit. Wir möchten, daß diese Frauenbeauftragte unab-
hängig ist, um ihr Amt richtig ausüben zu können, daß sie

vom Gemeinderat direkt gewählt bzw. bestellt wird und ge-
nauso abberufen werden kann, daß sie dem Oberbürger-
meister bzw. dem Landrat direkt unterstellt ist, unmittelbar
unterstellt ist, daß allerdings bei sachgerechter Aufgabener-
füllung nur Rechtsaufsicht ausgeübt werden kann, damit
sie ihre Aufgabe wirklich erfüllen kann.

(Sehr gut! und Beifall bei der SPD – Beifall bei
Abgeordneten des Bündnisses 90/Die Grünen)

Noch zwei oder drei Sätze zur Landkreisordnung. Was für
die Gemeindeordnung gilt, gilt sinngemäß natürlich auch
für die Landkreisordnung. Ich möchte nur eine Sache aus-
drücklich herausgreifen, nämlich die Direktwahl der Land-
räte. Hier möchte ich zitieren: „Die CDU verliert im Au-
genblick eine Wahl von Bürgermeistern nach der anderen.
Wir wären wohl dumm, wenn wir auch die Landräte jetzt
direkt wählen lassen würden“, so am Dienstag nachmittag
Herr Kollege List zum Herrn Kollegen Mühlbeyer.

(Oh-Rufe von der SPD – Abg. König REP: Das
war ein Lauschangriff! – Weitere Zurufe)

– Nein, das war der kleine Lauschangriff.

(Abg. Rech CDU: Habt ihr den schon umgesetzt?)

Das hat nämlich eine Person gehört. Das zeigt wirklich,
warum die CDU die Direktwahl der Landräte nicht haben
will. Es geht Ihnen nur um die Pfründe und nicht um mehr
Demokratie.

(Beifall bei der SPD – Abg. Brechtken SPD: Ge-
nau!)

Es geht Ihnen nicht um unsere Demokratie.

(Beifall bei der SPD)

Stellv. Präsident Weiser: Das Wort hat Herr Abg. List.

(Abg. Sieber CDU: Jetzt wird das einmal klarge-
stellt! – Abg. Bebber SPD: Der Sünder bekennt!)

Abg. List CDU: Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und
Kollegen! Dieser Gesetzentwurf der SPD-Fraktion

(Abg. Haas CDU: Ist das Papier nicht wert!)

ist nicht einmal alter Wein in neuen Schläuchen, sondern
abgestandener Wein

(Abg. König REP: Im alten Schlauch!)

in ausgefransten Schläuchen. Er ist der Aufguß dessen, und
zwar im ganzen Warenhauskatalog, was in der letzten Le-
gislaturperiode der damalige Innenminister nicht durchge-
setzt hat und was letztlich auch am Widerstand der kom-
munalen Landesverbände und der kommunalen Ebene
auch Ihrer Couleur gescheitert ist. Das ist für mich wieder
einmal die Bestätigung, wie weit die SPD und die Verfas-
ser dieses Papiers von der Praxis entfernt sind. Es ist auch
interessant, daß diejenigen, die das Papier vor der Presse
vorgestellt haben, in der Kommunalpolitik noch nie direkte
Verantwortung getragen haben.
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(Abg. Rech CDU: Tatsächlich? Unglaublich! –
Abg. Birzele SPD: Wollen Sie damit sagen, daß
sich zur Gemeindeordnung nur noch Bürgermei-

ster und Oberbürgermeister äußern können?)

– Nein, ich sage Ihnen gleich, warum ich das sage. Sie ne-
gieren völlig die Praktiker aus der Kommunalverwaltung,
beispielsweise auch Ihrer eigenen Partei angehörende.

(Abg. Birzele SPD: Sie haben vorhin die Praktiker
negiert! Ihre Kollegen im Städtetag!)

Ich darf einmal zitieren, was Ihre SGK sagt, was Ihre
Kommunalpolitiker sagen:

Im Mitwirkungsverfahren auf kommunaler Ebene muß
stets Klarheit darüber bestehen, daß die Entscheidungs-
kompetenz in der repräsentativen Demokratie bei der
gewählten kommunalen Vertretungskörperschaft, dem
Stadt- und Gemeinderat bzw. Kreistag, liegt. Diese
Kompetenz kann durch Mitwirkungselemente in den
Kommunalverfassungen nicht beeinträchtigt werden.

(Beifall bei der CDU – Abg. Redling SPD: Das hat
er nicht verstanden! – Abg. Birzele SPD: Das ist
die Frage der Kompetenzverteilung mit dem Bür-

germeister!)

Sie haben gestern bei Ihrem „Mehr Demokratie wagen“
immer die Bayern als Beispiel herangezogen. Die Bayern
sagen zum Beispiel – ich darf wiederum zitieren –:

Sozialdemokratische Bürgermeister und Landräte in
Bayern werfen ihrer Landesparteiführung vor, die
Kommunalpolitik mit den plebiszitären Elementen vor
große Probleme zu stellen.

Ich sage Ihnen: Das ist eben der Unterschied zwischen
Theorie – oder besser: Ideologie – und Praxis.

Stellv. Präsident Weiser: Herr Abg. List, gestatten Sie ei-
ne Zwischenfrage des Herrn Abg. Birzele?

Abg. List CDU: Ja, bitte schön.

(Abg. Wieser CDU: Das kann man nicht verhin-
dern!)

Abg. Birzele SPD: Herr Kollege List, sind Sie bereit, zur
Kenntnis zu nehmen, daß die SGK diesen Gesetzentwurf
unterstützt?

(Abg. Haas CDU: O Jesses!)

Abg. List CDU: Dann gibt es Widersprüchliches zwischen
der SGK auf Bundesebene und der SGK auf Landesebene.

(Abg. Bebber SPD: Sie haben falsch zitiert! Das ist
doch ein ganz anderer Zusammenhang!)

– Ich kann Ihnen die Quelle sagen.

(Abg. Dr. Schäfer Bündnis 90/Die Grünen: Die
Kompetenz bleibt doch dort! – Unruhe – Glocke

des Präsidenten)

Meine Damen und Herren, zum Inhalt Ihres Entwurfs. Sie
wollen eine andere Kommunalverfassung. Das müssen Sie

klar sagen, auch Ihren eigenen kommunalen Mandatsträ-
gern draußen. Sie wollen die bewährte Kommunalverfas-
sung Baden-Württembergs, die gerade in den letzten Jah-
ren von anderen Bundesländern übernommen wurde,

(Abg. Hackl Bündnis 90/Die Grünen: Überholt
worden ist!)

ohne Not ändern. Sie wollen den Bürger in der Gemeinde
ein Stück weit abmontieren und durch den Einwohner er-
setzen, unabhängig davon, ob er irgendeine Bindung zur
Stadt oder zur Gemeinschaft hat. Sie wollen das in vielen
Jahren bewährte System der repräsentativen Demokratie
schwächen. In der Massengesellschaft – das muß man ein-
fach sagen –, in einer sich rasant ändernden Welt und ei-
nem sich rasant ändernden Umfeld mit laufend komplizier-
ter werdenden Strukturen auch in den Städten und Gemein-
den gibt es keine Alternative zum System der repräsentati-
ven Demokratie. Sie wollen dies aufweichen.

(Abg. Birzele SPD: Ach was!)

Sie wollen ein Stück weit die von der Bürgerschaft gewähl-
ten Vertreter in den Städten, Gemeinden und Kreisen ent-
mündigen.

(Abg. Rech CDU: Das ist der Punkt! Ganz genau!
– Abg. Redling SPD: Es gibt doch jetzt schon den
Bürgerentscheid, das Bürgerbegehren! – Abg.
Bebber SPD: Sie bauen hier einen Popanz auf! –
Abg. Rech CDU: Sie würden sich doch selber ka-

strieren!)

Die Arbeit ihrer Gremien ist transparent, kontrollierbar und
nachvollziehbar. Sie wollen auch eine Schwächung – das
müssen Sie auch sagen – der Stellung des Bürgermeisters.
Ihre eigenen Leute schlagen darüber die Hände über dem
Kopf zusammen. Sie wollen den Bürgermeister aus der
Bürgerversammlung ausklinken. Sie wollen ihm kein Prü-
fungsrecht mehr geben, ob ein Verhandlungsgegenstand
zum Wirkungskreis der Gemeinde gehört.

Sie wollen darüber hinaus reglementieren, was in die Zu-
ständigkeit der Kommunen gehört, und zwar bis ins letzte
Detail. Dazu gehört zum Beispiel das, was Herr Redling
zur Frauenbeauftragten vorgetragen hat.

(Abg. Rech CDU: Das war nichts! – Abg. Bebber
SPD: Reden Sie mal mit Ihren Gemeinderäten, wie

Sie die als autoritärer OB reglementieren!)

Sie wollen Verzögerungen im Vollzug von Gemeinderats-
beschlüssen.

(Abg. Hackl Bündnis 90/Die Grünen: Darüber
können wir ja reden!)

Es ist bisher ein Markenzeichen der kommunalen Ebene,
daß sie bürgernah, zeitnah und unkompliziert entscheidet.
Das dehnen Sie ohne Not von zwei Wochen auf zwei Mo-
nate aus.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)

Ich wiederhole: Es geht Ihnen letztlich darum,

(Abg. Redling SPD: Mehr Demokratie!)
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das bewährte System der repräsentativen Demokratie zu
schwächen, zumindest aufzuweichen. Wie Sie dies in der
Praxis sehen, haben Sie selber vor der Presse gesagt. Nach
der „Stuttgarter Zeitung“ haben Sie gesagt:

Für einen Volksentscheid kommen nach seiner Mei-
nung

– nämlich nach Meinung von Herrn Birzele –

Themen in Frage, die die Bevölkerung erregen.

Damit sind doch Entscheidungen gemeint, die mehr emo-
tional als rational getroffen werden.

(Beifall des Abg. Rech CDU – Abg. Birzele SPD:
Das ist doch Quatsch! – Gegenruf des Abg. Sieber
CDU: Das hat er aber gesagt! – Gegenruf des Abg.
Birzele SPD: Wer hat das gesagt? Weißt du das

besser oder ich?)

Stellv. Präsident Weiser: Herr Abg. List, ich mache Sie
auf das Ende der Redezeit aufmerksam.

Abg. List CDU: Ich bin sofort fertig.

Ich halte dies für höchst gefährlich und schädlich, weil wir
wissen, daß viele Entscheidungen von gewählten Körper-
schaften, von gewählten Gemeinderäten bei ihrer Entschei-
dung in der Bevölkerung niemals mehrheitsfähig gewesen
wären.

(Abg. Veigel FDP/DVP: So ist es!)

Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Wie arm wären unsere Städte
und Gemeinden mit Kunst im öffentlichen Raum, wenn
darüber die Bevölkerung entschieden hätte!

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)

Meine Damen und Herren, man sollte auch nicht aus einer
Augenblicksstimmung heraus Entscheidungen treffen, son-
dern eingebunden in den Zusammenhang der gesamten
Kommunalpolitik und die Finanzsituation.

(Zuruf des Abg. Birzele SPD)

Und das können Gremien, die über Jahre hinweg die Kom-
munalpolitik mit bestimmen und mit bewerten, ganz anders
beurteilen als die Bevölkerung in einer Augenblicksstim-
mung.

(Beifall bei der CDU – Zurufe von der SPD)

Ich möchte Ihnen am Schluß noch ein Beispiel sagen, weil
mir das sehr ernst ist.

Stellv. Präsident Weiser: Herr Abg. List, ich muß Sie auf
das Ende Ihrer Redezeit hinweisen.

Abg. List CDU: Dieses Thema ist mir wirklich ernst, und
es eignet sich nicht zur Polemik.

(Unruhe bei der SPD)

Ich sage Ihnen folgendes: Wenn Sie zum Beispiel nach die-
sem brutalen Mord an dem Kind in Niedersachsen

(Abg. Rech CDU: So ist es!)

am darauffolgenden Sonntag eine Volksabstimmung über
die Todesstrafe gehabt hätten, dann

(Abg. Bebber SPD: Das ist doch Unsinn, was Sie
sagen!)

– nein, das ist kein Unsinn – wissen Sie, wie die ausgefal-
len wäre.

(Abg. König REP: Das wäre auch gut so! Für sol-
che Brüder gehört die Todesstrafe her! – Anhalten-

de lebhafte Zurufe von der SPD)

Das kann nach Ihrer Meinung ja auch sein. Deshalb eignen
sich auch – –

(Lebhafte Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Sie haben doch von Erregung gesprochen, nicht ich. Sie
haben doch vor der Presse von Erregung gesprochen.

(Abg. Birzele SPD: Ich habe überhaupt nicht ge-
sprochen, sondern ich habe gesagt, als Gegenstand
könne erfolgreich nur sein, was Bürger bewegt! –

Unruhe)

– Nein, nein. Dann nehme ich zur Kenntnis, daß die Zei-
tung wieder einmal falsch zitiert hat.

Auf jeden Fall werden wir diesem Gesetzentwurf weder in
dieser Legislaturperiode

(Abg. Rech CDU: Noch in den nächsten tausend
Jahren!)

noch in den nächsten Legislaturperioden zustimmen. Des-
sen können Sie sicher sein.

(Beifall bei der CDU – Lebhafte Zurufe von der
SPD, u. a. Abg. Birzele: Ihr Zutrauen zu der Be-
völkerung ist bemerkenswert! Eine einzige Wäh-
lerbeschimpfung, was Sie hier gemacht haben! Der

unmündige Wähler!)

Stellv. Präsident Weiser: Das Wort hat Herr Abg. Hackl.

(Unruhe)

Abg. Hackl Bündnis 90/Die Grünen: Herr Präsident, mei-
ne Damen und Herren! Lassen Sie mich zunächst einmal
etwas zum Kollegen List sagen: Wir reden heute nicht über
Bürgerentscheide zur Todesstrafe,

(Abg. Bebber SPD: Sehr richtig!)

sondern über einen Gesetzentwurf zur Reform kommunal-
rechtlicher Vorschriften.

(Abg. Haas CDU: Nicht ablenken! – Abg. List
CDU: Sie wollen über Bürgerentscheide nicht re-

den?)

Es geht um die Reform kommunalverfassungsrechtlicher
Vorschriften. Dazu gehört keine Entscheidung über die To-
desstrafe. Insofern war das, was Sie hier gesagt haben,
nicht sehr sachdienlich.

(Beifall des Abg. Dr. Schäfer Bündnis 90/Die Grü-
nen – Abg. Redling SPD: Wie alles andere auch!)
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Zum Gesetzentwurf:

(Zuruf des Abg. König REP)

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen begrüßt den SPD-Ge-
setzentwurf. Wir halten einen Vorstoß in diese Richtung
für überfällig. Wir unterstützen insbesondere die Bestre-
bungen, die Möglichkeiten für eine Bürgerbeteiligung zu
verbessern. Wir begrüßen auch die gesetzliche Veranke-
rung von hauptamtlichen kommunalen Frauenbeauftragten.

(Abg. Veigel FDP/DVP: O Gott, o Gott!)

Zum Thema Bürgerbeteiligung: Baden-Württemberg war
hier lange Zeit Spitze. Wir waren die ersten, die in unserer
Gemeindeordnung die Bürgerbegehren und Bürgerent-
scheide möglich gemacht haben. Aber Baden-Württemberg
ist selbstgefällig geworden. Baden-Württemberg hat sich
lange Zeit auf seinen Lorbeeren ausgeruht und ist jetzt von
nahezu allen anderen Bundesländern überholt worden und
in diesem Bereich Schlußlicht.

(Widerspruch bei der CDU und der FDP/DVP –
Abg. Veigel FDP/DVP: Wir sind Spitze!)

Wir haben in allen anderen Bundesländern leichtere Mög-
lichkeiten, zu Bürgerbegehren oder Bürgerentscheiden zu
kommen. Wir können hier, wie in vielen anderen Fällen
auch, nur neidvoll nach Bayern blicken.

(Abg. List CDU: Würden Sie sonst nur auch nach
Bayern gucken!)

Die SPD greift hier weitgehend bayerische Vorschläge auf,
wenn es zum Beispiel darum geht, die Themenpalette für
Bürgerbegehren zu erweitern oder Bürgerentscheide auf
Landkreisebene zu ermöglichen oder die Volkswahl für
Landräte einzuführen.

(Abg. Wieser CDU: In Bayern sind noch saubere
Mehrheitsverhältnisse! – Abg. Rech CDU: Das
Mehrheitswahlrecht wäre auch so ein Thema! –

Unruhe)

Warum meinen wir, daß man im Bereich Bürgerbegehren
und Bürgerentscheide etwas tun muß?

(Abg. Rech CDU: Das Mehrheitswahlrecht könn-
ten wir auch auf kommunaler Ebene einführen!)

Wir meinen, daß Bürgerbegehren und Bürgerentscheide ein
zeitgemäßes Mittel wären, um Bürger an politisches Enga-
gement heranzuführen und zu einem Einsatz für das Ge-
meinwesen zu bringen. Warum? In allen Bereichen – in
Vereinen, Organisationen – wird beklagt, daß die längerfri-
stige Bindungsfähigkeit von Bürgerinnen und Bürgern in
Organisationen abnimmt, aber gleichzeitig das Engagement
von Bürgerinnen und Bürgern für einzelne Sachfragen vor-
handen wäre.

(Abg. Rech CDU: Ja, natürlich! Nur die, wo sie
ihre Egoismen austoben können! – Unruhe)

Es wird gesagt, sie wären bereit, projektbezogen auch für
die Gemeinschaft tätig zu werden. Genau hier setzt das
Thema Bürgerbegehren und Bürgerentscheide an.

(Abg. Rech CDU: Genau da setzen meine Zweifel
an!)

Wir könnten mit Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden
erreichen, daß Leute für Politik interessiert werden,

(Abg. Rech CDU: Nein, für ihre eigenen Egois-
men! Das zweifle ich an!)

für das Gemeinwesen interessiert werden und daß sie auch
für längerfristiges Engagement begeistert werden.

(Abg. Rech CDU: Genau das ist der Irrglaube, dem
Sie nachlaufen!)

Die bestehenden Regelungen dagegen haben eher ab-
schreckenden Charakter auf die Bürger.

(Abg. Herrmann CDU: Wie viele Volksabstim-
mungen finden statt? – Abg. Drautz FDP/DVP:

Volksabstimmung über 5 DM zum Beispiel!)

Ich frage Sie von der CDU, wie es auf Bürger wirken muß,
wenn sie sich für eine Sachfrage engagieren, wenn sie Dis-
kussionen führen, wenn sie dann schließlich zur Abstim-
mung gehen und nach der Abstimmung merken, daß, ob-
wohl sie bei der Abstimmung eine Mehrheit erreicht haben,
in einem Drittel der Fälle die Abstimmung für die Katz ist,
weil sie nicht gültig ist.

(Abg. Herrmann CDU: Wegen zu geringer Wahl-
beteiligung!)

Dadurch kommt es dazu, daß die Leute sich zwar engagiert
haben, aber merken, daß ihr ganzes Engagement umsonst
war.

(Abg. Rückert CDU: Aber weil sie eine Minder-
heitsmeinung vertreten!)

Sie werden sich deshalb frustriert und enttäuscht von ei-
nem Engagement abwenden. – Ich wäre sehr dankbar, Herr
Herrmann, wenn Sie mir zuhören würden. – Sie haben in
dem Bereich eben nicht nur eine Minderheitsmeinung ver-
treten, sondern sie hatten die Mehrheit in der Abstimmung.
Es sollte ein demokratisches Prinzip sein, daß die Mehrheit
derjenigen entscheidet, die zur Abstimmung gehen. Wenn
wir auch bei Bürgermeisterwahlen wie in den siebziger
Jahren noch ein Quorum hätten, wären viele Bürgermeister
heute nicht im Amt. Da gibt es kein Quorum. Wir sind da-
für, daß es entsprechend auch bei Bürgerentscheiden und
Bürgerbegehren kein Quorum gibt.

Wir meinen, der Gesetzentwurf der SPD zielt mit der Ab-
senkung des Zustimmungsquorums auf 20 % in die richtige
Richtung, auch wenn er nach unserer Meinung nicht weit
genug geht. Wir sind für eine Mitmachdemokratie und für
den Wegfall jeglichen Zustimmungsquorums,

(Lachen des Abg. List CDU – Abg. Rückert CDU:
Ja, ja!)

damit sich Diskussionsverweigerung in Zukunft nicht mehr
lohnen kann.

Trotz dieser Einschränkung verdient dieser Gesetzentwurf
als ein großer Schritt in die richtige Richtung unsere Unter-
stützung.

Herr List, ich denke, Sie haben vorhin wirklich einen Po-
panz an die Wand gemalt. Es geht nicht um die Einschrän-
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kung der repräsentativen Demokratie, selbst wenn wir bay-
erische Zustände bei uns zugrunde legen würden. In Bay-
ern kommt es nur alle 17 Jahre in einer Gemeinde zu einem
Bürgerentscheid, alle 17 Jahre! Da kann man weiß Gott
nicht davon reden, daß dort die repräsentative Demokratie
beseitigt wird.

(Zuruf des Abg. König REP)

Da sollte man auch die Fakten zur Kenntnis nehmen und
nicht hier einen Popanz an die Wand malen.

(Abg. Herrmann CDU: Die CSU macht halt eine
gute Politik! – Gegenruf des Abg. Bebber SPD: Ihr

nicht! Das ist eure Angst!)

Ich komme zum Schluß und möchte noch ein, zwei Sätze
zum Thema der gesetzlichen Verankerung hauptamtlicher
kommunaler Frauenbeauftragter sagen. Wir meinen, daß
sie aus zwei Gründen notwendig sind. Zum einen haben
wir gerade im Bereich der Frauenbeauftragten noch einige
weiße Flecken in Baden-Württemberg. Es gibt einige Ge-
genden, zum Beispiel den Kreis Göppingen, wo wir weder
im Kreis noch in den Großen Kreisstädten hauptamtliche
Frauenbeauftragte haben. Gerade dort haben wir ein großes
Problem, wenn es um die Umsetzung der entsprechenden
Frauenförderpläne geht, weil wir eben niemanden haben,
der sich engagiert hinter diese Fragen klemmt. Wir meinen
auch, daß eine entsprechende Verankerung gerade in Zei-
ten knapper Kassen notwendig ist, weil Themen wie Ver-
waltungsreform, Stellenabbau und Privatisierung sehr oft
gerade Frauen betreffen. Wir meinen, daß wir deshalb eine
engagierte Vertretung von Frauen auf kommunaler Ebene
brauchen.

(Abg. List CDU: Zwingend!)

Meine Damen und Herren, mehr Bürgerbeteiligung und die
gesetzliche Verankerung hauptamtlicher kommunaler
Frauenbeauftragter sind zwei Ziele dieses Gesetzentwurfs,
die wir vollinhaltlich unterstützen. Wir hoffen, daß wir Sie
von den Regierungsfraktionen davon auch überzeugen
können.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen und bei Ab-
geordneten der SPD)

Stellv. Präsident Weiser: Das Wort hat Herr Abg. Veigel.

(Abg. Bebber SPD: Jetzt den Quantensprung!)

Abg. Veigel FDP/DVP: Herr Präsident, meine Damen und
Herren! Mutig und beharrlich bringt die SPD wieder einen
neuen Aufguß in Sachen direkter Demokratie.

(Abg. Hackl Bündnis 90/Die Grünen: Das haben
Sie doch selber auch schon gemacht!)

Der Souverän Volk – positiv – soll stärker am Gemeinde-
geschehen beteiligt werden.

(Abg. Redling SPD: Positiv!)

Die Kommunalwahl naht – jetzt kommt das Negative –,
und da will man dem Wahlvolk Zucker streuen.

(Abg. Bebber SPD: Sind Sie negativ!)

Das ist mit ein Zweck Ihres Entwurfs.

(Abg. Redling SPD: Was ist daran schlecht?)

„Wir wollen mehr Demokratie wagen und herstellen“, tö-
nen die Protagonisten, der Herr Redling und auch der Herr
Birzele.

(Abg. Hackl Bündnis 90/Die Grünen: Die haben
recht!)

Die Bürger sollen an der Lösung der kommunalen Proble-
me umfassend, sehr umfassend beteiligt werden.

(Abg. Redling SPD: Vernünftig!)

Es sollen also geradezu paradiesische Zeiten anbrechen

(Abg. Redling SPD: Das wäre doch schön!)

unter der Überschrift „Alle Macht dem Volk“.

(Abg. Bebber SPD: Unsinn! – Abg. Hackl Bünd-
nis 90/Die Grünen: So steht es übrigens in der Ver-

fassung!)

Aber, meine Damen und Herren von der SPD, jetzt muß
ich Wasser in den Wein schütten: Das wird teuer. Heute
vormittag hat man über die Kosten der Zusammenlegung
oder des Auseinanderdriftens von Wahlen gestritten. Sie
haben gesagt: Wenn man sie zusammenlegt, wird es billi-
ger; wenn man zu unterschiedliche Terminen wählt, wird
es teurer. Was Sie aber jetzt verlangen, würde wahnsinnig
teuer. Darauf komme ich gleich zu sprechen.

(Zuruf des Abg. Redling SPD)

Es gibt in Ihrem Papier drei Arten von Vorschlägen – dabei
will ich gar nicht so arg bösartig sein –: Es sind genießba-
re, es sind bedingt genießbare, und es sind total ungenieß-
bare Vorschläge.

(Abg. Hackl Bündnis 90/Die Grünen: Es gibt aber
auch ungenießbare Reden!)

Zu den genießbaren zählen zum Beispiel – da bin ich als
Liberaler aufgeschlossen – die Herabsetzung der Quoren
zur Einberufung einer Bürgerversammlung, zur Einleitung
eines Bürgerbegehrens oder eines Bürgerentscheids

(Abg. Bebber SPD: Das kostet noch kein Geld!)

oder die Vorschläge, in der Gemeindeordnung zu regeln,
daß sich Gemeinderäte zu Fraktionen zusammenschließen
können.

(Abg. Redling SPD: Das haben wir für die FDP
gedacht!)

– Danke.

Auch über die Senkung des Quorums beim Bürgerent-
scheid auf 20 % der Stimmberechtigten können wir reden.

Die Volkswahl des Landrats ist im Moment vom Tisch. Ich
bekenne, daß ich das etwas bedauere. Aber im Mai findet
ja ein Parteitag der CDU statt. Vielleicht ändern sich dann
die Verhältnisse noch etwas.
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Auch die Umbenennung von Bürgerversammlungen in
„Einwohnerversammlungen“ halte ich für harmlos.

Über den rechtlichen Schutz von Gemeinderäten bei der
Ausübung ihrer Tätigkeit kann man diskutieren. Aber
wenn es um die Lohnfortzahlung und all diese Dinge geht,
ist dies natürlich mit Kosten verbunden.

(Lachen des Abg. Redling SPD)

Über die Einbeziehung von Plebisziten auf Kreisebene
kann man ebenfalls reden, obwohl ich persönlich und als
Praktiker diesem Vorschlag keine Bedeutung zumesse und
auch keine große Zukunft voraussage.

Dann allerdings wird das Menü nur noch bedingt genieß-
bar. Es soll also zum Beispiel nicht mehr der Bürgermeister
– Kollege List hat es eben gesagt – die Bürger- oder Ein-
wohnerversammlung leiten dürfen,

(Abg. Redling SPD: Nein!)

sondern der Gemeinderat soll den Vorsitzenden der Ver-
sammlung bestimmen.

(Abg. Redling SPD: Ja, eben!)

Also sitzt der arme Bürgermeister im Volk, hört zu und
wartet, bis man ihn fragt. Das können Sie doch von den
schwäbischen Schultes nicht verlangen.

(Heiterkeit und Beifall bei der FDP/DVP)

Das ist vielleicht im Badischen möglich, aber im Schwäbi-
schen nicht.

(Abg. List CDU: Das kann man nicht einmal von
einem Sozialdemokraten verlangen! – Weiterer
Zuruf von der CDU: Von einem badischen auch

nicht!)

– Bei badischen auch nicht? – Danke.

Bezüglich der Frauenbeauftragten ist zu bemerken, Herr
Kollege, daß dies kein Muß sein darf. Viele Gemeinden im
Land haben von dieser Möglichkeit freiwillig Gebrauch ge-
macht, und dabei sollte man es belassen.

(Abg. Hackl Bündnis 90/Die Grünen: Was sagen
Ihre Frauen dazu?)

Jetzt aber wird es meiner und unserer Ansicht nach unge-
nießbar. Die SPD will den Katalog wichtiger Gemeindean-
gelegenheiten in § 21 abschaffen, indem sie fordert, daß
der Gemeinderat mit einer Mehrheit von zwei Dritteln aller
Mitglieder beschließen kann, daß eine Angelegenheit des
Wirkungskreises des Gemeinderats, also praktisch alles,
der Entscheidung der Bürger unterstellt wird.

(Abg. Hackl Bündnis 90/Die Grünen: Das ist auch
richtig so!)

Es gibt also nicht mehr den festgelegten Katalog der wich-
tigen Aufgaben,

(Abg. Redling SPD: Der ist doch willkürlich!)

sondern über alles kann dann das Volk sehr breit entschei-
den.

(Abg. Hackl Bündnis 90/Die Grünen: Ja!)

Wenn das durchkäme, hätten wir in Zukunft permanent
Bürgerentscheide. Das ist in einer praktischen Kommunal-
politik einfach nicht möglich.

(Abg. Hackl Bündnis 90/Die Grünen meldet sich
zu einer Zwischenfrage.)

Stellv. Präsident Weiser: Herr Abg. Veigel, gestatten Sie
eine Zwischenfrage des Herrn Abg. Hackl?

Abg. Veigel FDP/DVP: Gerne.

(Abg. Rech CDU: Das täte ich nicht machen!)

Abg. Hackl Bündnis 90/Die Grünen: Herr Veigel, woher
nehmen Sie die Gewißheit, daß es zu permanenten Bürger-
entscheiden käme, wenn der SPD-Gesetzentwurf Wirklich-
keit würde?

Wir haben in Bayern genau die gleichen Regelungen, und
dort ist genau das Gegenteil der Fall. Ich habe vorhin da-
von gesprochen, daß in Bayern nur alle 17 Jahre in einer
Gemeinde ein Bürgerentscheid stattfindet.

(Abg. Rech CDU: Dann braucht man es ja nicht
ändern!)

Abg. Veigel FDP/DVP: Ich erinnere mich, daß in Mün-
chen in den letzten Jahren schon einige Bürgerentscheide
durchgeführt worden sind.

(Abg. Redling SPD: In Baden-Württemberg auch!)

Punkt zwei ist zum Beispiel der Bau von Straßen; das ist
nicht im Katalog wichtiger Gemeindeangelegenheiten ent-
halten.

(Abg. Redling SPD: Ja, und?)

Wie sensibel ein solches Thema ist, das wissen Sie. Wenn
man das auch dem Bürgerentscheid unterwerfen würde, gä-
be es ständig Straßen-Bürgerentscheide in den Gemeinden.

(Abg. Hackl Bündnis 90/Die Grünen: Sind die
Bürger dümmer? – Gegenruf des Abg. List CDU:
Das ist doch gar keine Frage! Dann könnte man
auch den Landtag auflösen und ihn durch Volks-

entscheide ersetzen! Quatsch!)

– Darf ich weitermachen, Herr Präsident?

Stellv. Präsident Weiser: Ja, natürlich.

Abg. Veigel FDP/DVP: In jeder Gemeinde gibt es Pres-
suregroups. Diese Pressuregroups sind ungeheuer ent-
schlossen, sich durchzusetzen. Diese Pressuregroups neh-
men dann dieses Instrument zu Hilfe und lähmen die Ge-
meindeverwaltung und den Gemeinderat.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP/DVP – Abg.
Fischer SPD: Was ist das für ein Demokratiever-

ständnis?)



3658

Landtag von Baden-Württemberg – 12. Wahlperiode – 46. Sitzung – Donnerstag, 2. April 1998

(Veigel)

Meine Damen und Herren, das ist dieses schwerverdauli-
che Gericht. Hier lassen wir nicht mit uns reden. Unserer
Ansicht nach muß es bei der Bestimmung der wichtigen
Gemeindeangelegenheiten bleiben.

(Dem Redner wird das Ende seiner Redezeit ange-
zeigt.)

– Ich bin gleich zu Ende, Herr Präsident.

Hiervon wird kein Jota abgewichen. Im übrigen würde ich
vorschlagen, daß wir all diese Themen im Ausschuß bere-
den und dann in der Zweiten Beratung

(Abg. List CDU: Weise Entscheidungen treffen!)

weise Entscheidungen treffen.

(Beifall bei der FDP/DVP und Abgeordneten der
CDU – Heiterkeit – Abg. Nagel SPD: Herr List,
früher hat man dafür einen Eintrag ins Klassen-

buch erhalten!)

Stellv. Präsident Weiser: Das Wort hat Herr Abg. König.

Abg. König REP: Herr Präsident, meine sehr verehrten
Damen und Herren! Als ich den Gesetzentwurf der Frakti-
on der SPD auf den Tisch bekommen habe, habe ich selbst-
verständlich gleich in der Vergangenheit gewühlt und die
Gesetzentwürfe der Fraktion Die Republikaner, Drucksa-
chen 11/2858 und 11/2867, aus dem Jahr 1993 herausge-
holt.

(Zuruf des Abg. Drautz FDP/DVP)

Ich habe sie einmal mit dem verglichen, was die SPD in ih-
rem Gesetzentwurf vorschlägt. Siehe da, es ist eine sehr
große Übereinstimmung festzustellen.

(Abg. Kiel FDP/DVP: Ach du großer Gott! Auch
das noch!)

In wesentlichen Punkten wurden die Forderungen in dem
vorliegenden Gesetzentwurf schon 1993 erhoben – nicht
nur von der Fraktion Die Republikaner, sondern auch von
der FDP/DVP-Fraktion.

(Zuruf des Abg. Kiel FDP/DVP)

Es ist gut, wenn man einmal ein bißchen in der Vergangen-
heit nachgräbt und nachschaut.

(Zurufe der Abg. Redling SPD und Kiel FDP/
DVP)

Herr Kollege Veigel, ich hätte Ihnen auch empfohlen, ein-
mal nachzulesen,

(Zuruf des Abg. Redling SPD)

welch feurige Reden Ihr Vorgänger, Herr Abg. Albrecht,
damals gehalten hat.

(Zuruf des Abg. Veigel FDP/DVP)

Das ging genau in die gleiche Richtung. Er hat die Stär-
kung der Mitwirkungsrechte der Bürger wie eine Mon-

stranz vor sich hergetragen. Gott sei Dank ist er heute nicht
hier. Er würde seine wenigen Haare noch vollends verlie-
ren.

(Lebhafte Zurufe von der CDU und der FDP/DVP
– Glocke des Präsidenten)

Stellv. Präsident Weiser: Meine Damen und Herren, ich
bitte, etwas mehr Ruhe zu bewahren.

(Zuruf des Abg. Rech CDU)

Abg. König REP: Wir kennen uns sehr gut. Ich habe des-
halb für das Studium bis zur Zweiten Beratung des vorlie-
genden Gesetzentwurfs Kopien der Redebeiträge des Kol-
legen Albrecht in der 36. Sitzung und in der 41. Sitzung
der letzten Legislaturperiode – Zweite Beratung – dabei,
Herr Kollege.

(Zurufe von der FDP/DVP)

Nun aber zum Inhalt. Meine Damen und Herren, die Quo-
ren, die derzeit für Bürgerentscheide, für Bürgeranträge
und für Bürgerbegehren verlangt werden, sind in der Tat zu
hoch. Deshalb müssen wir die Quoren aktuell anpassen,
das heißt senken. Darüber besteht kein Zweifel.

Die SPD will aber gleich noch vom Bürgerantrag, von der
Bürgerversammlung weg und hin zum Einwohnerantrag
und zur Einwohnerversammlung.

(Zurufe der Abg. Redling SPD und Veigel FDP/
DVP)

Sie will noch nicht weg vom Bürgerentscheid und vom
Bürgerbegehren. Aber dieser nächste Schritt ist damit
schon vorprogrammiert.

(Abg. Rech CDU zur SPD: Habt ihr es gehört?)

Wenn diesem Gesetzentwurf so zugestimmt wird, haben
die Linken in diesem Haus den Fuß in der Tür, den Bürger
durch den Einwohner zu ersetzen,

(Beifall bei Abgeordneten der Republikaner)

das heißt Bürgerrechte durch diffuse Einwohnerrechte zu
ersetzen. Nicht mit uns Republikanern, nicht mit uns Repu-
blikanern, meine Damen und Herren!

(Beifall bei Abgeordneten der Republikaner)

Bürgerrechte, aber auch Bürgerpflichten sind genau defi-
niert.

(Zuruf des Abg. Drautz FDP/DVP)

Wie wenig durchdacht Ihr Gesetzentwurf ist, beweist
schlicht und einfach die Tatsache, daß auf § 14 der Ge-
meindeordnung, in dem das Wahlrecht definiert und fest-
gelegt ist, § 15 der Gemeindeordnung folgt.

(Zuruf des Abg. Redling SPD)

Darin steht: Die Bürger haben die Pflicht,

(Zurufe der Abg. Fischer SPD und Drautz FDP/
DVP)
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eine ehrenamtliche Tätigkeit – in der Gemeinde; das gilt
später auch für die Landkreise –

(Zuruf des Abg. Veigel FDP/DVP)

anzunehmen und diese Tätigkeit für eine bestimmte Zeit-
dauer auch auszuüben.

(Zuruf des Abg. List CDU)

Die Bürger, nicht die Einwohner. Das beweist, wie unaus-
gegoren Ihr Gesetzentwurf ist. Er ist – –

(Anhaltende große Unruhe und Zurufe, u. a.: Sie
blicken doch nicht durch! – Glocke des Präsiden-

ten)

Stellv. Präsident Weiser: Meine Damen und Herren, ich
bitte doch, den Redner jetzt seine Ausführungen machen zu
lassen.

Abg. König REP: Ich kapiere sehr viel – –

(Anhaltende große Unruhe)

Die Kollegen von der CDU haben es auch kapiert, sie ha-
ben nämlich bei meinen Ausführungen genickt.

(Abg. Veigel FDP/DVP: Ja nicht mehr nicken!)

Meine Damen und Herren, der zweite Punkt, den ich hier
bei der ersten Lesung noch unbedingt ansprechen muß, ist
die Einführung der Volkswahl für die Landräte. Da stim-
men wir voll mit Ihnen überein. Wir unterstützen das.
Wenn ich die Reden der Vergangenheit als verbindlich
werte, müßte es in diesem Haus eine klare Mehrheit für die
Volkswahl der Landräte geben. Es hat sich bis jetzt dafür
ausgesprochen – vor der Regierungsbeteiligung natürlich – –

Stellv. Präsident Weiser: Ich weise auf das Ende Ihrer
Redezeit hin. Sie haben die Redezeit schon wesentlich
überschritten.

Abg. König REP: Es haben sich bis jetzt, Herr Kollege
Veigel, dafür ausgesprochen die FDP/DVP-Fraktion, die
SPD-Fraktion – –

(Anhaltende Unruhe und Zurufe, u. a. Abg. Drautz
FDP/DVP: Der Präsident hat Ihnen das Wort ent-

zogen!)

Es hat sich dafür die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen aus-
gesprochen, und selbstverständlich hat sich auch die Frak-
tion Die Republikaner dafür ausgesprochen. Aber was ist?
Wir müßten eine breite Mehrheit haben. In Wirklichkeit
aber geht es nicht durch. Warum?

(Abg. Drautz FDP/DVP: Wo ist der Präsident?)

Stellv. Präsident Weiser: Das werden wir dann sehen,
wenn es beraten wird. Herr Kollege, ich weise auf das En-
de Ihrer Redezeit hin.

(Zuruf des Abg. Drautz FDP/DVP – Anhaltende
Unruhe)

Abg. König REP: Entschuldigung, Herr Präsident, noch ei-
nen Satz.

Aber in dem Moment, in dem eine Fraktion Regierungs-
macht schnuppert, Regierungsbeteiligung angeboten be-
kommt, wird die Meinung an die Garderobe der Regierung
gehängt. So ist es schlicht und einfach. In der zweiten Le-
sung mehr.

(Beifall bei den Republikanern – Zuruf des Abg.
Drautz FDP/DVP – Abg. Herrmann CDU: So ein-

flußreich ist die CDU!)

Stellv. Präsident Weiser: Das Wort hat der Herr Innenmi-
nister.

(Große Unruhe – Abg. König REP: Habe ich etwas
Falsches gesagt? – Abg. Herrmann CDU: Manch-
mal schon! – Abg. Hackl Bündnis 90/Die Grünen:
Der Minister für repressive Demokratie kommt

jetzt! Der Minister für repressive Demokratie!)

Innenminister Dr. Schäuble: Herr Präsident, meine Da-
men und Herren! Verehrter Herr Kollege Redling, ich will
zunächst mit einem Lob beginnen.

(Abg. Herrmann CDU: Jetzt kommt der Abgeord-
nete a. D. Albrecht auf die Zuhörertribüne! Habt

ihr den extra kommen lassen?)

Sie haben mit diesem Gesetzentwurf eine beachtliche
Fleißarbeit abgeliefert. Man könnte fast den Eindruck ha-
ben, daß Sie eine regelrechte Fachabteilung haben, die Ih-
nen zuarbeitet.

(Abg. Redling SPD: Haben wir!)

Auf 41 Seiten wird minutiös alles aufgelistet.

(Abg. Sieber CDU: DIN A 4!)

Nur, Herr Kollege Redling: Es ist immer etwas gefährlich,
wenn die Falschen fleißig sind. Herausgekommen ist bei
Ihrem Gesetzentwurf ein regelrechter Gruselkatalog. Uner-
bittlich haben Sie eine Grausamkeit nach der anderen auf-
gelistet.

(Abg. Redling SPD: Nur für Sie!)

Da muß ich, Herr Kollege Hackl, nach meinem gestrigen
Versprecher schon sagen: Gegen diesen Gesetzentwurf
bleibt nichts anderes übrig, als wirklich repressiv vorzuge-
hen, nachdem offensichtlich die Prävention keine Wirkung
gehabt hat.

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU und Abgeord-
neten der FDP/DVP – Zuruf des Abg. Hackl Bünd-

nis 90/Die Grünen)

Wir haben gestern doch wohl sehr konstruktiv über die re-
präsentative Demokratie diskutiert. Bei all dem, was jetzt
auf der kommunalen Ebene die Bürgerbeteiligung und die
Frage angeht, wie wir die Bürgerinnen und Bürger einer
Stadt, einer Gemeinde einbinden, muß doch unbedingt das
Ziel sein, daß sich die Bürgerinnen und Bürger, die Bürger-
schaft, stärker an der Gesamtverantwortung orientieren.
Wir müssen darauf achten, nicht immer mit gesetzgeberi-
schen Korrekturen dazu beizutragen, daß sich die Einzelin-
teressen immer stärker durchsetzen können.
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(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP – Abg.
Veigel FDP/DVP: Sehr richtig! – Zuruf des Abg.

Redling SPD)

Das muß der rote Faden sein. Vor diesem Hintergrund
müssen Sie alles noch einmal sehr sorgfältig überdenken.

(Abg. Redling SPD: Das läuft gerade anders her-
um, als Sie glauben, Herr Schäuble!)

Jetzt geht es gerade weiter. Ich habe – das muß ich offen
gestehen – mich in der Kürze der Zeit nicht mit allen
41 Seiten im Detail befassen können.

(Abg. Veronika Netzhammer CDU: Bei der Sei-
te 40 hat er aufgehört! – Zuruf des Abg. Redling

SPD)

Das können wir dann im Ausschuß zu unser aller Freude
nachholen. Aber die wichtigsten und die ganz schlimmen
big points bei Ihnen – –

(Abg. Redling SPD: Ich gehe davon aus, daß Sie
bei Hesse in der Vorlesung waren!)

Sie wollen bei den Gemeinderäten Lohnfortzahlung und
Bildungsurlaub usw. und all das den Arbeitgebern bzw.
über den Erstattungsanspruch dann den Kommunen finan-
ziell aufbürden.

(Abg. Veigel FDP/DVP: So ist es!)

Da kann ich Ihnen nur dazu raten, was dies angeht, mit Ih-
rem früheren Minister Karl Schiller zu rufen: „Genossen,
laßt doch die Tassen im Schrank!“

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP – Abg.
Veigel FDP/DVP: Jawohl!)

Stellv. Präsident Weiser: Herr Minister, gestatten Sie eine
Zwischenfrage des Herrn Abg. Redling?

Innenminister Dr. Schäuble: Der Herr Kollege Redling
ist immer mit einer Frage willkommen.

Abg. Redling SPD: Herr Schäuble, kennen Sie den – –

(Minister Dr. Schäuble: Nein! – Heiterkeit – Bei-
fall des Abg. Rech CDU)

– Das habe ich mir gedacht. – Kennen Sie den Anhörungs-
entwurf zur Änderung des Katastrophenschutzgesetzes aus
Ihrem Ministerium,

(Abg. Veigel FDP/DVP: Was? Des Kartoffel-
schutzgesetzes?)

in dem genau diese Regelungen von Ihnen vorgeschlagen
werden?

(Minister Dr. Schäuble schüttelt den Kopf.)

– Nein? Dann sollten Sie Ihre Gesetzentwürfe besser lesen.

Innenminister Dr. Schäuble: Ich kann nur sagen, verehr-
ter Herr Kollege Redling, daß an diesem Gesetzentwurf,
wenn ich an die Geschichte und an die letzte Legislaturpe-
riode erinnere, wohl die Kommunalabteilung nicht ganz
unbeteiligt war. Ob sie dies freiwillig getan hat, kann ich

nicht einschätzen. Sollte hier noch etwas zurückgeblieben
sein, was ich gar nicht annehme, dann wäre es mehr als ge-
recht, wenn die gleiche Abteilung jetzt auch die negative
Stellungnahme gegen Ihren Gesetzentwurf schreiben müß-
te.

(Beifall der Abg. Sieber CDU und Beate Fauser
FDP/DVP – Abg. Redling SPD: Beantworten Sie
doch die Frage! Er kann sie nicht beantworten!
Anscheinend nicht! – Gegenruf des Abg. Drautz
FDP/DVP: Wir sind doch nicht in der Fragestun-

de!)

Aber machen wir weiter. Mir sind die Gesetzentwürfe aus
meinem Haus alle gut bekannt. Ich meine, ich habe meinen
Worten nichts hinzuzufügen. Jetzt einmal ganz im Ernst.
Ich komme noch auf ein paar ganz gravierende Beispiele
zu sprechen.

(Abg. Redling SPD: Genau diese Regelung haben
Sie darin!)

Sie müssen dazu beitragen, daß über eine stärkere Einbin-
dung der Bürgerschaft die Gesamtverantwortung gestärkt
wird und nicht die zentrifugalen Einzelinteressen gestärkt
werden.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP – Abg.
Rückert CDU: Die Summe der Einzelinteressen ist

das Gemeinwohl!)

Das ist der Punkt. Dagegen verstoßen Sie permanent.

Ich nenne Ihnen ein ganz schlimmes Beispiel. Wir haben
auch hier im Landtag viele Bürgermeister, Oberbürgermei-
ster und Gemeinderäte. Aufgrund meiner früheren Erfah-
rung als Oberbürgermeister kann ich sagen: Es ist eine der
größten kommunalpolitischen Herausforderungen bis zum
heutigen Tag geblieben, nach der Gemeindereform die ver-
schiedenen Ortsteile zusammenzufassen und zu erreichen,
daß die Stadt als Ganzes gesehen wird und daß alle an ei-
nem Strang ziehen.

(Beifall des Abg. Hofer FDP/DVP – Abg. Veigel
FDP/DVP: So ist es!)

Und was machen Sie jetzt? Sie schlagen in Ihrem Gesetz-
entwurf vor, daß auch dort, wo es sich um nicht räumlich
getrennte Ortsteile handelt, die Ortschaftsverfassung einge-
führt werden kann. Ja, sind Sie denn von allen guten Gei-
stern verlassen?

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)

Sie müssen genau den umgekehrten Weg gehen.

Dann habe ich noch ein Beispiel. Auch mit der Forderung,
den Gemeinderat von der Wahl des Ortsvorstehers abzu-
koppeln, stärken Sie erneut zentrifugale Kräfte. Sie müssen
alles unterstützen, was die Stadt als Ganzes irgendwo stär-
ker zusammenführt. Sie müssen zusammenführen und
nicht spalten. In Ihrem Gesetzentwurf haben Sie X Vorstel-
lungen enthalten, die spalterisch und nicht zusammenfüh-
rend sind. Das ist das große Problem.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)
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Stellv. Präsident Weiser: Herr Minister, gestatten Sie eine
Zwischenfrage des Herrn Abg. Hackl?

Innenminister Dr. Schäuble: Ja, natürlich.

Abg. Hackl Bündnis 90/Die Grünen: Herr Minister
Schäuble, woher nehmen sie die Gewißheit, daß gerade
Gremien so immun gegenüber mächtigen Einzelinteressen
sind? Wir erleben doch zum Beispiel gerade in Bonn, bei-
spielsweise im Pharmabereich, immer wieder, daß sich
starke Lobbys sehr wohl Gehör verschaffen können.

(Abg. Rech CDU: Nicht in das Mikrofon hinein-
beißen!)

Ich meine, daß sich in einigen Fällen sehr wohl das allge-
meine Interesse gerade über den Bürgerentscheid zum
Durchbruch verhelfen könnte.

(Abg. Kluck FDP/DVP: So ein Quatsch!)

Innenminister Dr. Schäuble: Leider, Herr Kollege Hackl,
wird immer wieder gesündigt. Ich sage: Wir dürfen eine
falsche Richtung nicht noch stärken. Bei allem, was wir
korrigieren wollen – da muß es doch einen Konsens geben
–, müssen wir das stärken, was die Gesamtverantwortung
und nicht die Einzelinteressen betont.

(Abg. Hackl Bündnis 90/Die Grünen: Deswegen
Bürgerentscheid!)

Das ist der grundlegende Vorwurf, der trotz allen Fleißes,
der dahintersteckt, an diese ganze Arbeit der SPD zu ma-
chen ist.

(Abg. Redling SPD: Was halten Sie eigentlich von
der Schweiz? – Gegenruf des Abg. List CDU:

Ausgerechnet!)

Ich nenne ein weiteres Beispiel. Herr Kollege Redling, jetzt
ist es endlich gelungen, mit Hilfe der kommunalen Landes-
verbände und mit der Unterstützung der Ressorts doch eine
erkleckliche Zahl von Standards, die die kommunale Seite
belasten, aufzuheben oder wenigstens ganz wesentlich zu
beschneiden. Jetzt gehen Sie wieder her und wollen mit der
Institution der kommunalen Frauenbeauftragten eine Muß-
Vorschrift, eine weitere Verpflichtung an die kommunale
Seite richten. Sind Sie denn wirklich von allen guten Gei-
stern verlassen? – Mit Mühe haben wir es erreicht, die
Kommunen ein wenig zu entlasten, damit sie etwas mehr
Freiheit bekommen, und sofort kommen Sie mit den näch-
sten Verpflichtungen der kommunalen Seite. Das kann
doch gar nicht Ihr Ernst sein!

Ich sage: In der Verwaltungsreform, Abteilung Deregulie-
rung, kommen Sie nur voran, wenn Sie Vertrauen darauf
haben, daß die Kommunen in Eigenverantwortung ihre
Aufgaben gut wahrnehmen.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)

Lassen Sie doch diesen Sozialismus bleiben, den Leuten
immer Vorschriften zu machen!

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP – Abg.
List CDU: Alles reglementiert!)

Ich komme zu folgendem Resümee: So, wie ich Sie ein-
schätze, können Sie gar nicht ernsthaft wollen, daß dieser
Gesetzentwurf angenommen wird. Wir werden Ihnen die-
sen Gefallen tun – frei nach Friedrich Schiller aus „Die
Räuber“: Dem Manne kann geholfen werden.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)

Stellv. Präsident Weiser: Meine Damen und Herren, wir
sind am Ende der Aussprache in der Ersten Beratung zum
Gesetzentwurf der Fraktion der SPD, Drucksache 12/2686.
Ich schlage Ihnen vor, diesen Gesetzentwurf an den Innen-
ausschuß zu überweisen. –

(Abg. Rech CDU: Die ziehen ihn vielleicht noch
zurück!)

Sie stimmen der Überweisung zu.

(Abg. Sieber CDU zu Abg. Redling SPD: Ungern!
Ganz ungern! Nur wegen Ihnen! – Unruhe – Glok-

ke des Präsidenten)

Meine Damen und Herren, hier werden zu dem Gesetz
heute keine Beschlüsse mehr gefaßt. Sie können im Innen-
ausschuß so lange diskutieren, wie es Ihnen Freude berei-
tet, aber jetzt bitte ich um Gehör.

Ich rufe Punkt 8 der Tagesordnung auf:

a) Antrag der Fraktion Die Republikaner und Stellung-
nahme des Sozialministeriums – Kosten-Nutzen-
Analyse bei Kuren und Rehabilitationsmaßnahmen –
Drucksache 12/522

b) Antrag der Fraktion der SPD und Stellungnahme
des Sozialministeriums – Aktuelle Situation der Vor-
sorge- und Rehabilitationskliniken und der Kur- und
Heilbäder in Baden-Württemberg – Drucksache
12/1048

c) Große Anfrage der Fraktion der FDP/DVP mit der
Antwort der Landesregierung – Situation und Zu-
kunftsperspektiven des Fremdenverkehrs und der
Kur- und Heilbäder in Baden-Württemberg –
Drucksache 12/1173

d) Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und
Stellungnahme des Wirtschaftsministeriums – Finan-
zielle Förderung des Tourismus in Baden-Württem-
berg – Drucksache 12/2169

Das Präsidium hat für die Aussprache über die Buchsta-
ben a bis d gestaffelte Redezeiten bei einer Grundredezeit
von 10 Minuten je Fraktion festgelegt.

Wem darf ich das Wort erteilen? – Herr Abg. Krisch, bitte.

Abg. Krisch REP: Herr Präsident, meine Damen und Her-
ren! Unser Antrag stammt aus dem Jahr 1996 und ist heute
noch so aktuell wie damals.

(Abg. Haas CDU: Ehrlich?)

Obwohl der Antrag den Betreff „Kosten-Nutzen-Analyse
bei Kuren und Rehabilitationsmaßnahmen“ hat, war der
Anlaß des Antrags eigentlich eine Erfahrung aus den Haus-
haltsberatungen.
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Es gibt Vorgänge, bei denen Investitionen und Ausgaben
zwar zunächst Kosten sind, aber später zu Einsparungen
und zu Minderausgaben führen. Ich nehme ein Beispiel aus
der Wirtschaft. Ein Unternehmer hat zu entscheiden, ob er
einen neuen Lkw oder eine neue Maschine kaufen soll. Er
wird die Entscheidung treffen, die ihm die größere Rendite
verspricht.

Oder nehmen wir ein anderes, ein politisches Beispiel. Ich
komme auf die Haushaltsberatungen zurück. Ich habe in
sämtlichen Haushaltsberatungen keine einzige Beratung er-
lebt, in der gerade das Thema Kosten-Nutzen-Analyse und
Effizienz der Ausgabe für das Beratungsergebnis entschei-
dend war. Wir hatten Haushaltsdebatten mit ideologischen
Entscheidungen, und wir hatten Haushaltsdebatten mit po-
litischen Entscheidungen und mit parteiideologischen Ent-
scheidungen, aber bisher habe ich in keiner Debatte erlebt,
daß der Kosten-Nutzen-Effekt das entscheidende Kriterium
war.

Ein Beispiel, das am Rande zu diesem Thema gehört, aber
für die Beurteilung entscheidend ist: Es gibt ein neues In-
solvenzrecht. Dieses gibt überschuldeten Personen die
Möglichkeit, endlich wieder schuldenfrei zu werden. Die
Folge einer solchen Schuldenfreiheit wäre neben der Wie-
derherstellung der Menschenwürde der Betroffenen, also
dem menschlichen Faktor, auch eine Einsparung an Sozial-
kosten und Kosten der Arbeitslosigkeit. Und die Schätzung
der möglichen Einsparungen liegt bei 20 Millionen DM.
Aber um das zu erreichen, ist Voraussetzung, die gesetz-
lich vorgeschriebene Schuldnerberatung durchzuführen.
Diese wiederum setzt Investitionen des Landes in der Grö-
ßenordnung von 15 Millionen DM voraus. Das Geld ist
nicht vorhanden. Doch die 20 Millionen DM werden aus-
gegeben und kommen aus einem anderen Topf. Das gehört
zu unserer Forderung nach einer vernetzten Politik, wo-
nach Politik bei ihren Entscheidungen die Kosten und den
Nutzen berücksichtigt.

Genau dieser Gesichtspunkt gehört auch zum Bereich Ku-
ren und Rehabilitationen. Auch hier ist die menschliche
Seite wichtig. Dazu zähle ich die soziale Verantwortung
des Staates gegenüber jenen, die schuldlos oder durch Ver-
kettung unglücklicher Umstände in Not geraten sind, und
bei Kuren und Rehabilitationen zählt körperliche und seeli-
sche Not hinzu. Weil das so ist, hat dieser menschliche Ge-
sichtspunkt sogar noch eine finanzielle Seite; denn ein
Mensch, der körperlich und geistig gesund ist, wird größe-
re Chancen haben, sich im Berufsleben wieder zu etablie-
ren, und wer im Berufsleben Erfolg hat, der belastet unser
soziales Netz nicht mehr und der belastet unser Gesund-
heitsnetz nicht mehr.

Hinzu kommt die direkte finanzielle Seite beim Gesichts-
punkt Kuren und Rehabilitation. Die Landesregierung be-
stätigt unsere Vermutung: Es war ohne kostspielige Unter-
suchung festzustellen, daß der Kosten-Nutzen-Effekt in der
Rehabilitation – –

(Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen, Abg. Dr. Noll
FDP/DVP, Abg. Sabine Schlager Bündnis 90/Die
Grünen und Abg. Walter Bündnis 90/Die Grünen

unterhalten sich.)

– Ich weiß nicht, ob ich die Herrschaften störe oder weiter-
reden sollte.

Stellv. Präsident Weiser: Herr Abgeordneter, reden Sie
weiter. Es wird immer wieder gestört. Solange dies im
Rahmen geschieht, kann ich nicht ständig maßregeln. Das
gilt auch für Ihre Fraktion; das gilt für alle Fraktionen.

Abg. Krisch REP: Richtig. – Also, wir haben im Bereich
Rehabilitation einen Kosten-Nutzen-Effekt von etwa 1 : 3.
Die Landesregierung hat auf eine Untersuchung des Bun-
desverbands der Betriebskrankenkassen hingewiesen, die
über acht Jahre lief und in der festgestellt wurde, daß be-
sonders bei chronisch Kranken eine Rehabilitationsmaß-
nahme, die zirka 10 000 DM kostete, Folgekosten von
25 000 DM eingespart hat.

Die Landesregierung hat ferner mitgeteilt, daß es jetzt ei-
nen Förderschwerpunkt Rehabilitationswissenschaften
gibt, der Mitte 1997 angelaufen ist. Wir bitten die Landes-
regierung, uns, sobald Informationen vorliegen, diese mit-
zuteilen. Die Wege, die die Landesregierung vorgeschla-
gen hat, scheinen sehr sinnvoll zu sein, aber es genügt
nicht, nur Berichte zu machen. Wir sind der Meinung: Zu-
mindest der Sozialausschuß sollte über parlamentarische
Initiativen und eventuell notwendige Gesetzesnovellierun-
gen Strukturen schaffen, die es möglich machen, die Er-
gebnisse solcher Forschungsberichte so umzusetzen, daß
sie sich auch in der Praxis, in der Realität in Ergebnissen
niederschlagen.

Meine Damen und Herren, der wesentliche Teil – –

(Staatssekretärin Johanna Lichy unterhält sich mit
Regierungsvertretern. – Glocke des Präsidenten)

Stellv. Präsident Weiser: Meine Damen und Herren, ich
darf auch um Aufmerksamkeit auf der Regierungsbank bit-
ten.

(Heiterkeit)

Abg. Krisch REP: Meine Damen und Herren, die Anträge
Drucksachen 12/1048, 12/1173 und 12/2169, die sich mit
Arbeitsplatzbeschaffung und Fremdenverkehrsfragen be-
schäftigen, wird mein Kollege Schonath noch diskutie-
ren. Aber auch bei diesen Themen bitte ich, den Gesichts-
punkt von Kosten und Nutzen bei Investitionen mehr als in
der Vergangenheit zu berücksichtigen.

(Beifall bei den Republikanern)

Stellv. Präsident Weiser: Das Wort hat Herr Abg. Dr. Mül-
ler.

(Abg. Walter Bündnis 90/Die Grünen: Die All-
zweckwaffe der SPD!)

Abg. Dr. Walter Müller  SPD: Herr Präsident, meine Da-
men und Herren! Die CDU und die FDP/DVP sind dafür
verantwortlich, daß die Rehakliniken und die Kur- und
Heilbäder in Baden-Württemberg bereits in eine existenz-
gefährdende Krise gestürzt wurden.

(Abg. Haas CDU: Das kann man aber so nicht se-
hen!)

„Keiner weiß, wie alles weitergeht“, schreibt die „Schwä-
bische Zeitung“ über die Situation in den oberschwäbi-
schen Kur- und Heilbädern.

(Abg. Haas CDU: Die weiß auch nicht alles!)
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Das FDP/DVP-geführte Wirtschaftsministerium erkennt
eine besorgniserregende Entwicklung. Im vorigen Jahr
sprach der Wirtschaftsminister noch von notwendigen ge-
wissen Marktbereinigungen. Der Umwelt- und Verkehrs-
minister beklagt den immensen volkswirtschaftlichen
Schaden unter dem Motto: Wenn wir das nur gewußt hät-
ten! Der Sozialminister wiederum distanziert sich im Sozi-
alausschuß vom Umwelt- und Verkehrsminister. Der So-
zialminister ergänzt dieses vielstimmige Wehklagen

(Abg. Walter Bündnis 90/Die Grünen: Bürgerini-
tiative Landesregierung!)

– genau – durch eine weitere, allerdings nicht sehr glaub-
würdige Variante. Er beklagt auf der einen Seite die negati-
ven Entwicklungen, verteidigt aber zugleich die Beschlüs-
se, die zu diesen negativen Entwicklungen geführt haben.

Meine Damen und Herren, die negative Entwicklung war
vorhersehbar. Wider besseres Wissen hat die Landesregie-
rung im Jahr 1996 die gesundheits-, arbeits- und struktur-
politisch falschen Beschlüsse der Bundesregierung mitge-
tragen. Sie, meine Damen und Herren von der CDU und
der FDP/DVP, haben dieses Fiasko politisch zu verantwor-
ten.

(Beifall bei der SPD)

Die Dauer medizinischer Vorsorgekuren und medizinischer
Leistungen zur Rehabilitation wurde auf drei Wochen ver-
kürzt. In der Praxis führte diese starre und praxisfremde
Dreiwochenregel zu Verunsicherung und zu einem unver-
tretbaren bürokratischen Aufwand bei Verlängerungsanträ-
gen. Zudem wurden das Intervall zwischen zwei medizini-
schen Rehaleistungen auf vier Jahre verlängert und die täg-
liche Zuzahlung der Versicherten auf 25 DM erhöht. Damit
nicht genug. CDU und FDP erweckten mit einer beispiello-
sen Diffamierungskampagne in Bonn unter dem Motto
„Morgens Fango, abends Tango“ den Eindruck, unsere Re-
hakliniken seien voll von arbeitsscheuen Drückebergern.

(Abg. Schmiedel SPD: Unglaublich!)

Das Ergebnis dieser Politik: 20 Kliniken im Land wurden
geschlossen. In den Rehakliniken des Landes gingen schät-
zungsweise 4 000 Arbeitsplätze verloren. Insgesamt hat
Baden-Württemberg nach Angaben des Heilbäderverbands
7 000 Arbeitsplätze in diesem Bereich verloren, und das,
meine Damen und Herren, im Rahmen eines Gesetzes un-
ter dem Motto: Wachstums- und Beschäftigungsförde-
rungsgesetz.

(Abg. Schmiedel SPD: Alles übel!)

Für die teilweise hochspezialisierten Arbeitslosen gibt es
vor Ort kaum Alternativen in der Beschäftigung. Betroffen
sind aber nicht nur die Einrichtungen, sondern auch die zu-
meist im ländlichen Raum gelegenen Standorte: die Ga-
stronomie mit dramatisch gefallenen Übernachtungszahlen,
das Handwerk und der Einzelhandel. Die Gemeinden regi-
strieren enorme Rückgänge bei Kurtaxen und Fremdenver-
kehrsabgaben. Viele Kommunen sind an den wirtschaftli-
chen Erfolgen der Kliniken beteiligt. Aus ehemaligen Ge-
winnen wurden zwischenzeitlich Verluste.

Die Leistungseinschränkungen und die von der CDU und
der FDP im Unverstand oder wider besseres Wissen ge-
führte Diffamierungskampagne zeigen im Land Wirkung.

(Abg. Walter Bündnis 90/Die Grünen: So ist es!)

Die Versicherten stellen keine Anträge mehr. Bei den all-
gemeinen medizinischen Rehamaßnahmen verzeichnen die
Landesversicherungsanstalten in Baden-Württemberg im
Vergleich zum Jahr 1996 Rückgänge im Jahr 1997 um 40
bzw. 38 %. Die sogenannte Nichtantrittsquote, das heißt
die Zahl derer, die zwar eine Maßnahme bewilligt bekom-
men, aber nicht angetreten haben, hat sich 1997 signifikant
von 2 % auf 10 % erhöht.

Erhebungen der SPD-Landtagsfraktion, die im Januar und
Februar dieses Jahres unter 248 Rehakliniken im Land
durchgeführt wurden, belegen, daß die Krise der Rehakli-
niken im Land keineswegs ausgestanden ist. Im Gegenteil,
in diesem Jahr ist ein weiterer Personalabbau zu befürch-
ten.

(Abg. Haas CDU: Lösungsvorschläge!)

Soweit die aktuelle Zustandsbeschreibung. Welche Schluß-
folgerung zieht nun die Landesregierung?

(Abg. Schmiedel SPD zur CDU: Ihr seid schuld! –
Gegenruf des Abg. Haas CDU: Von wegen!)

Welche Konsequenzen zieht die Landesregierung aus die-
ser Entwicklung? Ich zitiere den Sozialminister:

Die Landesregierung sieht derzeit keine Veranlassung
zu weiteren Initiativen im Bundesrat.

Lieber wird auf Pressekonferenzen die Entwicklung wort-
reich beklagt und mit teuren Imagekampagnen versucht,

(Abg. Haas CDU: Das machen Sie gerade auch!)

den Flurschaden wieder zu bereinigen,

(Abg. Haas CDU: Jetzt machen Sie doch einmal
Vorschläge!)

der vorher mit der Diffamierungskampagne der Partei-
freunde in Bonn angerichtet wurde. Die Landesregierung
ist nicht einmal bereit, kleine Schritte mitzugehen. Die bay-
erische Sozialministerin hat sich kürzlich dafür eingesetzt,
zumindest die starre Dreiwochenfrist bei der Dauer der Re-
hamaßnahmen und die Vierjahresabstandsfrist aufzuheben.
Richtigerweise fordert sie, Rehaanträge künftig ausschließ-
lich nach medizinischen Kriterien zu bewerten. Die SPD
hat im baden-württembergischen Sozialausschuß nachge-
fragt, ob die Landesregierung bereit sei, diesen bayerischen
Vorschlag zu unterstützen. Die Antwort der Staatssekretä-
rin: nein. CDU und FDP/DVP im Land stehen in Nibelun-
gentreue zu den falschen Beschlüssen der Bundesregie-
rung.

(Beifall bei der SPD)

Die Landesinteressen und das Schicksal der Rehakliniken
und ihrer Beschäftigten spielen offensichtlich keine Rolle.
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Ich fordere Sie an dieser Stelle erneut auf: Beenden Sie
Ihre für die Rehakliniken und die Kur- und Heilbäder im
Land verheerende Politik. Ergreifen Sie endlich wirksame
Maßnahmen, um die existenzgefährdende Krise zu been-
den.

(Abg. Haas CDU: Sagen Sie doch mal einige!)

Meine Damen und Herren, Rehakliniken sind kein Luxus,
sondern ein unverzichtbarer Bestandteil unseres Gesund-
heitssystems. Wie falsch die pauschalen Leistungskürzun-
gen in diesem Bereich sind, zeigen Berechnungen der LVA
Baden-Württemberg. Rehamaßnahmen kosten 2,6 Milliar-
den DM. Das ist zugegebenermaßen viel Geld. Durch die
Vermeidung von Frühverrentungen werden aber 2,5 Mil-
liarden DM eingespart. Wer nach einer Rehamaßnahme
wieder arbeiten kann, zahlt weiter Beiträge; schätzungs-
weise ergibt das 2,4 Milliarden DM. Wir hätten also ei-
nen volkswirtschaftlichen Gesamtgewinn von 2,3 Milliar-
den DM, wenn wir die Rehamaßnahmen unverändert ge-
lassen hätten, ganz abgesehen von der Situation in den
Kur- und Heilbädern.

Wie falsch diese pauschalen Leistungskürzungen sind, be-
weisen eindeutige medizinische Erfolge. Ich erinnere an
das von der Universität Heidelberg überwachte Projekt zur
Sekundärprävention bei Schlaganfallpatienten oder an die
deutlich gesunkenen Arbeitsunfähigkeitsraten bei Etappen-
heilverfahren für Diabetiker – beides wissenschaftlich be-
legt.

Ich frage Sie als die für diesen Kahlschlag politisch Ver-
antwortlichen: Wie soll das zusammenpassen? Sie fordern
Reha vor Pflege, Sie fordern Reha vor Rente. Einerseits
wollen Sie das Rentenalter hochsetzen, Berufsunfähigkeits-
renten abschaffen, Erwerbsunfähigkeitsrenten auf Sozial-
hilfeniveau senken und andererseits Rehamaßnahmen gera-
de zum Erhalt der Erwerbsfähigkeit streichen.

(Beifall bei der SPD – Abg. Schmiedel SPD: Un-
glaublich! – Abg. Haas CDU: Was wollen Sie? So
billig kommen Sie hier nicht heraus! Kein einziger
Vorschlag! – Gegenruf des Abg. Kuhn Bünd-

nis 90/Die Grünen: Zäpfchen!)

– Herr Kollege Haas, das ist eine Politik nach dem Motto:
Du hast keine Chance, nutze sie!

(Abg. Haas CDU: So primitiv kann man das Pro-
blem nicht lösen! – Abg. Walter Bündnis 90/Die
Grünen: Haas wird in seiner eigenen Fraktion für
entbehrlich gehalten, habe ich gelesen! – Abg.
Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Haben Sie nicht ein

Spritzle für Haas?)

Falsch ist Ihre Politik auch unter demographischen Aspek-
ten. Unsere Bevölkerung wird älter. Alte Menschen brau-
chen mehr Rehaleistungen. Chronische Krankheiten und
sich daraus ergebende Behinderungen werden überpropor-
tional zunehmen.

Deshalb fordert die SPD ein Programm zur Sicherung von
Prävention und Rehabilitation. Dieses Programm soll sich
an folgenden Eckpunkten orientieren. Herr Kollege Haas,
jetzt müssen Sie zuhören. Jetzt kommt es.

(Zurufe von der SPD: Mitschreiben, Haas!)

Jetzt wird es für Sie zur Fortbildungsveranstaltung.

Erstens: Die Leistungsgewährung muß nach strenger medi-
zinischer Indikation erfolgen.

(Abg. Dr. Gisela Meister-Scheufelen CDU: Nutzt
doch gar nichts!)

Die Effektivität der Maßnahme wird evaluiert und kontrol-
liert.

(Abg. Haas CDU: Das machen wir doch schon!)

Die Begutachtungspraxis und das Qualitätsmanagement
werden diesen neuen Anforderungen entsprechend weiter-
entwickelt. Dies ist gesundheitspolitisch eindeutig die bes-
sere Alternative zu der praxisfremden und bürokratiefeind-
lichen Dreiwochenregel.

Zweitens: Notwendig sind Qualitätssicherungsprogramme
der unterschiedlichen Leistungsträger auf der Nachfrage-
und auf der Anbieterseite. Stationäre und ambulante Ein-
richtungen, die den Qualitätsstandards nicht genügen, sind
von der Leistungsgebung künftig auszuschließen.

(Abg. Haas CDU: Einverstanden, aber das löst
doch das Problem nicht, Herr Müller!)

Meine Damen und Herren, Sie kürzen mit dem Rasenmä-
her. Dabei ist Qualitätssicherung die einzig richtige Ant-
wort, um vorhandene Mängel im Rehawesen zu beseitigen.

(Abg. Dr. Gisela Meister-Scheufelen CDU: Wo
wollen Sie denn kürzen?)

Mit Ihrer Politik gefährden Sie derzeit teilweise die besten
und hochqualifiziertesten Rehaeinrichtungen im Lande Ba-
den-Württemberg.

(Beifall bei der SPD und Abgeordneten des Bünd-
nisses 90/Die Grünen – Abg. Haas CDU: Das

stimmt nicht!)

Wenn schon ein Abbau unumgänglich ist, sollte sich dieser
nach Meinung der SPD-Fraktion an Qualität und an Indika-
tionen orientieren. Eine billige Kur, meine Damen und
Herren, kann völlig überflüssig sein; eine gestrichene teure
Rehamaßnahme spart kurzfristig, verursacht langfristig
aber deutliche Mehrkosten.

(Beifall bei der SPD und Abgeordneten des Bünd-
nisses 90/Die Grünen)

Wir brauchen ein Handlungskonzept, um die arbeits-,
struktur- und wirtschaftspolitischen Folgen der verfehlten
Politik der Bundes- und der Landesregierung der letzten
Jahre wieder abzufedern.

(Abg. Drautz FDP/DVP: In den letzten Jahren wa-
ren doch Sie dabei!)

Hier ist vor allem der Wirtschaftsminister – der Staatsse-
kretär ist da; der Wirtschaftsminister ist wahrscheinlich
noch in Indien – gefordert. Es muß mehr geschehen, als
nur eine Clearingstelle einzurichten.

Unter dem Schlagwort „Abano nach Norden verlegen“
wird ein Ausgleich über vermehrte Privatkuren und über
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touristische Angebote angestrebt. Man soll es, meine Da-
men und Herren, versuchen. Mit Privatkuren in Karlsbad
oder in Ungarn können wir aber nicht konkurrieren, und in
Abano scheint die Sonne eben etwas häufiger als im
Schwarzwald.

Unsere Kliniken, meine Damen und Herren, sollen das an-
bieten, was sie besser als andere können: die hochqualifi-
zierte Rehabilitation. Mit diesem Angebot sind wir auch –
das zeigt das Interesse aus der Schweiz – international kon-
kurrenzfähig.

(Abg. Haas CDU: Das löst aber immer noch nicht
das Problem!)

Die Landesregierung darf die Rehakliniken und die Kur-
und Heilbäder in dieser existenzgefährdenden Krise nicht
allein lassen. Wehklagen, Jammern, Presseerklärungen,
Kongresse und andere Formen der Gesundbeterei helfen
nicht weiter.

(Abg. Schonath REP: Wer hilft denn dann?)

Sie, meine Damen und Herren von der CDU-FDP/DVP-
Landesregierung, müssen die Ursachen bekämpfen, auch
wenn es unbequem ist und gegen die eigenen Parteifreunde
in Bonn geht. Die Beschränkung der Zeitdauer, die Inter-
vallregel und die Zuzahlung müssen weg! Die langfristigen
Interessen vor allem des ländlichen Raums müssen partei-
politischer Kameraderie vorgehen.

(Sehr richtig! und Beifall bei der SPD – Abg. Haas
CDU: Jetzt wissen wir wenigstens, was Sie wol-

len!)

Werden Sie endlich tätig im Interesse des ländlichen
Raums, aber auch im Interesse eines wichtigen Bausteins
unseres Gesundheitssystems.

(Beifall bei der SPD und beim Bündnis 90/Die
Grünen)

Stellv. Präsident Weiser: Das Wort hat Herr Abg. Drautz.

(Unruhe)

Abg. Drautz FDP/DVP: Herr Präsident, liebe Kolleginnen
und Kollegen! Der Tourismus hat eine wichtige wirtschaft-
liche und soziale Bedeutung im immer noch überwiegend
industriell geprägten Deutschland.

(Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Sehr gut!)

Er erwirtschaftet in Deutschland mit mehr als 2 Millionen
Arbeitsplätzen einen Umsatz von über 200 Milliarden DM
jährlich. Auch in Baden-Württemberg bekommt der Tou-
rismus eine erhebliche wirtschafts-, arbeitsmarkt- und
strukturpolitische Bedeutung. Dies wird aus der Antwort
der Landesregierung auf unsere Große Anfrage sehr deut-
lich.

(Beifall der Abg. Dr. Noll und Kluck FDP/DVP)

Der Fremdenverkehr erwirtschaftet in Baden-Württemberg
mit 200 000 Arbeitsplätzen einen Anteil von rund 5 % am
Bruttosozialprodukt – und dies ist so viel wie ungefähr der
Anteil des Maschinenbaus oder der Automobilindustrie.

(Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Da kommt
der Wein nicht hin!)

Trotz der insgesamt positiven Bilanz des Tourismus in Ba-
den-Württemberg gibt es auch Schattenseiten wie den Kur-
bereich.

(Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Kurschatten!
– Unruhe)

Darauf wird anschließend Kollege Dr. Noll eingehen.

(Anhaltende Unruhe)

Meine Damen und Herren, außerdem bestimmt das touristi-
sche Angebot in wesentlichem Umfang – –

(Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Waren Sie
schon einmal in Kur, Herr Drautz? – Abg. Scho-

nath REP: Abmagerungskur!)

– Ich war noch nie in Kur, das habe ich nicht nötig.

(Abg. Walter Bündnis 90/Die Grünen: Der Richie
hat sein Idealgewicht! – Weitere Zurufe)

Mir geht es nicht wie Ihnen. – Außerdem bestimmt das
touristische Angebot in wesentlichem Umfang

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

den Freizeitwert einer Region bzw. eines Landes und ist
somit ein nicht zu vernachlässigender Standortfaktor für
die Wirtschaft unseres Landes.

Der Tourismus gilt international als einer der größten
Wachstumsmärkte. Deutschland verliert im Tourismus-
markt im internationalen Wettbewerb allerdings zuneh-
mend Marktanteile. Dazu tragen nicht zuletzt die reisefreu-
digen deutschen Urlauber bei. Inzwischen verbringen über
70 % aller Deutschen ihren Haupturlaub im Ausland.

(Zuruf des Abg. Schmiedel SPD)

Einige Ansatzpunkte für die Zukunft, Herr Schmiedel: Es
müssen neue, jüngere Zielgruppen erschlossen werden;
denn zur Zeit machen weniger als 20 % der jungen Men-
schen ihren Urlaub in Deutschland. Da die Urlaubsge-
wohnheiten erfahrungsgemäß bis ins hohe Alter beibehal-
ten werden, müssen neue, attraktive Angebote gemacht
werden, wie etwa die Downhillstrecke im Südschwarz-
wald, erlebnisorientierte Events, Mountainbiking, Rafting,
Gleitschirm- und Drachenfliegen. Baden-Württemberg
muß sich auch die ausländischen Märkte besser erschlie-
ßen. Die Buchung muß weiter vereinfacht werden.

Baden-Württemberg muß ein gemeinsames Erscheinungs-
bild haben, und die Vermarktung muß möglichst großräu-
mig erfolgen. Zu häufig steht das örtliche Konkurrenzden-
ken der erfolgreichen Kooperation sowie der Koordination
und Bündelung der Aktivitäten entgegen.

(Beifall bei der FDP/DVP)

Mit diesem Vorgehen wird aber allen geschadet, weil eine
Buchung gerade aus dem Ausland zu aufwendig und un-
übersichtlich ist. Die elektronischen Buchungsmöglichkei-
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ten, meine Damen und Herren, müssen dringend verbessert
werden.

(Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Sind Sie der
buchungspolitische Sprecher?)

Das im Aufbau befindliche Informations- und Buchungssy-
stem muß möglichst rasch realisiert werden. Die häufig kri-
tisierte „Servicewüste Deutschland“ muß durch gestiegene
Dienstleistungsbereitschaft in den Betrieben in eine blü-
hende Dienstleistungslandschaft umgewandelt werden.

(Beifall bei der FDP/DVP und Abgeordneten der
CDU)

Verstärkte Kundenorientierung, meine Damen und Herren,
die Angebotspalette und die Mitarbeiterausbildung sowie
die Motivation sind hierbei zentrale Elemente.

(Abg. Hofer FDP/DVP: Man muß etwas tun, ja!)

Die Beschäftigung von Saisonarbeitskräften und der Erhalt
der 620-DM-Jobs müssen gewährleistet werden,

(Beifall bei der FDP/DVP und des Abg. Tölg
CDU)

damit diese Branche flexibel auf Nachfragespitzen reagie-
ren kann.

Ein reduzierter Mehrwertsteuersatz für arbeitsintensive
Branchen,

(Abg. Schmiedel SPD: Das haben Sie damals ab-
gelehnt! – Abg. Walter Bündnis 90/Die Grünen:

Wer ist denn an der Regierung in Bonn?)

also auch für den gesamten Tourismusbereich, sollte aus
unserer Sicht nochmals überprüft werden.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP/DVP)

Denn beispielsweise im Grenzgebiet zu Frankreich gibt es
enorme Wettbewerbsnachteile zu Lasten der deutschen Ga-
stronomie und Hotellerie.

Stellv. Präsident Weiser: Herr Abg. Drautz, gestatten Sie
eine Zwischenfrage des Herrn Abg. Brechtken?

Abg. Drautz FDP/DVP: Bitte.

Abg. Brechtken SPD: Herr Kollege Drautz, Sie haben ge-
rade – habe ich Sie richtig verstanden? – zum Ausdruck
gebracht, daß Sie dafür sind, dem Vorschlag der EU-Kom-
mission einer versuchsweisen Einführung eines verringer-
ten dritten Mehrwertsteuersatzes im Hinblick auf die ar-
beitsintensiven Betriebe nachzugeben. Habe ich Sie richtig
verstanden, daß Sie dafür sind, diesen Weg zu beschreiten?
Wenn dies so wäre, wären Sie bereit, einem Antrag, den
wir eingebracht haben, zuzustimmen,

(Abg. Kiel FDP/DVP: Nein!)

eine Bundesratsinitiative in diese Richtung zu ergreifen mit
dem Ziel, dieses zu erreichen?

(Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Laß dich
durch Herrn Kiel nicht beeinflussen!)

Abg. Drautz FDP/DVP: Seien Sie zufrieden, Herr Kuhn.

Stellv. Präsident Weiser: Jetzt warten Sie doch bitte die
Antwort ab.

Abg. Drautz FDP/DVP: Erstens: Meine persönliche Mei-
nung ist, daß wir einen niedrigeren Mehrwertsteuersatz für
die Gastronomie gerade wegen der Verzerrung im Wettbe-
werb mit dem Elsaß unbedingt brauchen.

(Beifall bei der FDP/DVP und Abgeordneten der
SPD – Abg. Brechtken SPD: Sehr gut! Sind Sie
auch bereit, da mitzumachen? Sind Sie auch bereit,

daraus die Konsequenzen zu ziehen?)

Zweitens: Herr Brechtken, Sie als früherer Staatssekretär
sollten genau wissen, daß es sinnvoller ist, mit dem Koali-
tionspartner darüber zu sprechen und zu verhandeln, als ei-
nem Oppositionsantrag zuzustimmen,

(Lachen des Abg. Brechtken SPD)

um dann zu einem erfolgreichen Ergebnis zu kommen.

(Beifall bei der FDP/DVP – Abg. Brechtken SPD:
Ihr seid doch alle geklont! Die geklonte FDP! –

Weitere Zurufe)

Herr Brechtken, seit Beginn dieser Legislaturperiode konn-
ten wir schon einige Dinge für den Tourismusbereich
durchsetzen. Wir haben bei unserem Wirtschaftsminister
einen Fremdenverkehrsbeirat errichtet. Eine Clearingstelle
wurde im Ministerium eingerichtet, damit die Zusammen-
arbeit der Ministerien in Sachen Tourismus besser klappt.
Die Projektförderung wurde wieder eingeführt und nicht
nur die Pauschalförderung, weil der Stillstand, der in unse-
rem Fremdenverkehrsland Baden-Württemberg da war,
neue Events, gebietsübergreifende Projekte nicht mehr er-
möglichte, weil die Eigeninteressen durch die Pauschalför-
derung diese nicht mehr erlaubt haben. Wir sind über die
Wiedereinführung froh. Wir sind auch froh, daß wir die
Zusammenarbeit mit Rheinland-Pfalz im Tourismusbereich
bei den Buchungen erreicht haben und daß die Imagekam-
pagne des Landes Baden-Württemberg für den Fremden-
verkehr läuft.

Ich hoffe, daß wir es schaffen, als Fremdenverkehrsland
von Platz drei wieder auf Platz zwei zurückzukommen.

(Beifall bei der FDP/DVP, Abgeordneten der CDU
und des Abg. Dr. Walter Müller SPD)

Stellv. Präsident Weiser: Das Wort hat Frau Abg. Renz.

(Abg. Kiel FDP/DVP: Jetzt sind wir mal gespannt,
ob was Rechtes kommt!)

Abg. Annemie Renz Bündnis 90/Die Grünen: Das dürfen
Sie sein.

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die aktuelle Si-
tuation bei den Vorsorge- und Rehakliniken in unserem
Land ist schlecht. Lassen Sie mich eine beschäftigungs-
und eine gesundheitspolitische Bilanz ziehen.

Die von Baden-Württemberg ausgehende Initiative ein-
schließlich aller Aufklärungsinitiativen und Aktionstage
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zur Schadensbegrenzung hat nicht verhindern können, daß
die beschäftigungspolitische Bilanz des Gesetzes für mehr
Wachstum und Beschäftigung am Beispiel des Rehawesens
verheerend ist.

Die vorliegenden Zahlen sind unterschiedlich. Minister
Schaufler: 20 Kliniken wurden geschlossen, zirka
4 000 Menschen wurden arbeitslos, in der Regel Frauen,
und 6 000 Menschen wurden zu Kurzarbeit gezwungen. O-
Ton Herr Schaufler:

Da haben Blinde über Farben gesprochen.

(Abg. Dr. Walter Müller SPD: Das stimmt!)

25 DM Eigenbeteiligung am Tag

(Abg. Dr. Gisela Meister-Scheufelen CDU: Für
40 %!)

bei einer Sozialkur als sozialverträglich zu bezeichnen,
das ist totaler Unsinn.

(Beifall bei Abgeordneten des Bündnisses 90/Die
Grünen und der SPD)

Da kann ich nur sagen: Recht hat er.

Stellv. Präsident Weiser: Frau Abgeordnete, gestatten Sie
eine Zwischenfrage des Herrn Abg. Dr. Noll?

Abg. Annemie Renz Bündnis 90/Die Grünen: Nein, weil
ich meine Redezeit nicht überschreiten will und der Kolle-
ge noch spricht.

(Oh-Rufe bei der FDP/DVP – Abg. Drautz FDP/
DVP: Das ist aber unfair! – Abg. Kiel FDP/DVP:
Warum denn nicht? Kann man das einmal erklä-

ren? – Glocke des Präsidenten)

Vom Präsidenten der Landesärztekammer, der sich auf ei-
ne Erhebung des Heilbäderverbandes Baden-Württemberg
beruft, hören wir:

Seit Herbst 1996 wurden im Land von 350 Kliniken
um die 70 ganz oder teilweise geschlossen. Von den
verbliebenen Einrichtungen meldete ein Viertel eine
Auslastung von gerade einmal 50 %.

5 000 direkte und 2 000 indirekte Arbeitsplätze seien abge-
baut worden, mindestens 2 000 weitere sollten noch abge-
baut werden.

Nach Aussagen unseres Sozialministers Dr. Vetter gibt es
einen Verlust von Arbeitsplätzen im Kur- und Rehabereich
in Baden-Württemberg von 4 000 bis 5 000. Die Bewilli-
gungen sind von 35 auf 27 % zurückgegangen. Die Zahl
der Patienten, die eine Maßnahme bewilligt bekamen, sie
aber nicht in Anspruch nehmen, ist um mehr als 10 % ge-
stiegen, bei der AOK in Baden-Württemberg sind es sogar
20 %. Dazu O-Ton Minister Dr. Vetter:

Dauerhafte Einsparungen drohen gesundheitspolitisch
kontraproduktiv, wirtschafts- und arbeitsmarktpolitisch
schädlich und letztendlich teuer zu werden.

(Abg. Dr. Walter Müller SPD: Im Bundesrat hat er
es beschlossen!)

Dem ist fast nichts hinzuzufügen, an dieser Stelle aller-
dings: Minister Dr. Vetter gehört der Regierung an, nicht
der Opposition.

(Abg. Walter Bündnis 90/Die Grünen: So ist es! –
Abg. Drautz FDP/DVP: Das hätten wir jetzt nicht

gewußt!)

Das heißt, Handeln ist angesagt.

(Beifall bei Abgeordneten des Bündnisses 90/Die
Grünen und der SPD)

Umstrittener ist die gesundheitspolitische Bilanz. Während
Minister Dr. Vetter sagt: „Die massiven Einbrüche sind
auch gesundheitspolitisch kontraproduktiv“ – und da teile
ich seine Meinung –, sind von Parteifreunden und -freun-
dinnen auch andere Töne zu hören: Tango/Fango, wobei
ich meine: Unterschätzen Sie nicht die therapeutische Wir-
kung des Tangos.

(Heiterkeit und Beifall beim Bündnis 90/Die Grü-
nen, bei der CDU, der SPD und der FDP/DVP –
Abg. Brechtken SPD: Kommt darauf an, wer mit

einem tanzt!)

Minister Dr. Döring spricht von „gesundschrumpfen“.
Meine Damen und Herren, wo gesicherte Nachweise feh-
len, kann sich Stammtischgeschwätz breitmachen, und es
wird im Nebel gestochert.

(Zuruf der Abg. Dr. Gisela Meister-Scheufelen
CDU)

Ich kann den im Nebel Stochernden nur die höchst interes-
sante Kosten-Nutzen-Analyse entgegenhalten, wonach der
volkswirtschaftliche Schaden bei einer nicht durchgeführ-
ten Kur sehr hoch ist.

(Abg. Kluck FDP/DVP: Es kann doch jeder zur
Kur gehen! – Gegenruf des Abg. Kuhn Bünd-

nis 90/Die Grünen: Das kann er eben nicht!)

Der Stellungnahme der Regierung zum Antrag der Repu-
blikaner können wir entnehmen: 25 000 DM gegenüber
10 000 DM.

Meine Damen und Herren, das WFG und seine Auswirkun-
gen sind nicht bzw. nicht allein unter dem Begriff „Ge-
sundschrumpfen“ abzuhaken. Vielmehr hat es unter dem
Strich auch im Bereich des medizinisch Notwendigen dra-
stische quantitative und qualitative Einschnitte gebracht.
Die Äußerungen Seehofers, dies sei so nicht gewollt, hel-
fen über diese unbequeme Wahrheit nicht hinweg.

An folgenden zwei Beispielen kann dies belegt werden.

Bei den Mutter-Kind-Kuren ist die Belegung um 30 bis
50 % zurückgegangen. Hier haben sich vor allem die Kas-
sen außerhalb Baden-Württembergs zurückgezogen. Fami-
lienverbände sagen uns, die Frauen seien verunsichert und
stellten deshalb keine Anträge. Die restriktive Begutach-
tung der Anträge durch die Medizinischen Dienste und die
zum Teil haarsträubenden Gutachten sowie die eher zu-
rückhaltende Haltung der Krankenkassen auch gegenüber
den Müttergenesungskuren, obwohl diese Leistung gesetz-
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lich verankert ist, hätten dazu geführt, daß in diesem Be-
reich die Antragstellung zurückgegangen sei. Frauen- und
Familienorganisationen unterstreichen immer wieder den
hohen Stellenwert dieser Kuren vor allem für Frauen, die
sich Gesundheitsvorsorge so nicht leisten können.

Als zweites Beispiel nenne ich die Krebsnachsorge. Die
Richtlinienkompetenz der Kostenträger für Regelungen der
onkologischen Rehabilitation und Nachsorge ist quasi auf-
gehoben, so daß onkologische Patienten und Patientinnen
den gleichen Zugangsvoraussetzungen unterliegen wie an-
dere. Gerade die onkologischen Kliniken in unserem Land
haben unter der neuen Situation ganz besonders zu leiden.
Resultat: Die Kliniken sind nur zur Hälfte ausgelastet.
Auch die Deutsche Krebshilfe beklagt nicht nur den quan-
titativen Einbruch in der Krebsnachsorge und der Rehabili-
tation, sondern auch den hohen Qualitätsverlust.

Zusammenfassend muß ich sagen: Die Ziele des Gesetzes
für mehr Wachstum und Beschäftigung sind eindeutig ver-
fehlt. Eine Menge an Arbeitsplätzen wurde abgeschafft.
Damit wurden Menschen in die Arbeitslosigkeit geschickt.
Gute gesundheitspolitische Strukturen wurden zerschlagen,
ohne daß Qualitätsstandards verbessert wurden – beispiels-
weise im ambulanten Bereich, so, wie wir das immer for-
dern. Gesundheitspolitik nimmt nur noch eine Beobachter-
rolle ein, ohne zu gestalten.

Ich meine, es ist höchste Zeit, aus dieser Bilanz politische
Konsequenzen zu ziehen. Wir brauchen eine regionale und
überregionale Strukturplanung in der Rehabilitation, ähn-
lich wie in der Krankenhausplanung.

(Abg. Haas CDU: Was? Krankenhausplanung?)

Informations- und Aufklärungskampagnen müssen intensi-
viert werden, um der Unsicherheit entgegenzutreten.

Als letztes, meine Damen und Herren, meine ich: Die See-
hofersche Reform hat dringenden Reformbedarf.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen und bei Ab-
geordneten der SPD)

Stellv. Präsident Weiser: Das Wort hat Frau Abg.
Dr. Meister-Scheufelen.

(Zuruf des Abg. Haas CDU)

Abg. Dr. Gisela Meister-Scheufelen CDU: Herr Präsi-
dent, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Es
ist erstaunlich, wenn man hört, was die Opposition zu die-
sem Thema zu sagen weiß. Das Ganze klingt ein bißchen
danach: Bitte wasch mir den Pelz, aber mach mich um Got-
tes willen nicht naß.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU und der FDP/
DVP – Abg. Mühlbeyer CDU: So ist es! – Abg.
Dr. Walter Müller SPD: Und Sie haben nur naß ge-

macht!)

Wie will ich die Arbeitslosigkeit in diesem Land beseiti-
gen, wenn mir jeglicher Reformwille und auch überhaupt
die Idee für eine Reform fehlen, wenn es um die Senkung
der wettbewerbsunfähigen Arbeitskosten in diesem Land
geht? Der Grund für die Gesundheitsreform, die ein we-
sentlicher Grund für die Entwicklung der wirtschaftlichen

Situation der Kur- und Heilbäder ist, besteht doch darin,
die Lohnzusatzkosten zu begrenzen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU und der FDP/
DVP)

Die Lohnzusatzkosten müssen insbesondere in den Berei-
chen begrenzt werden, in denen wir eine Kostenexplosion
haben,

(Abg. Mühlbeyer CDU: So ist es!)

die teilweise erstens unerklärlich und zweitens völlig un-
vertretbar ist. Interessant ist, daß davon bisher noch nicht
die Rede war.

Ich darf Ihnen sagen – wahrscheinlich haben Sie es überle-
sen –: Bei der gesetzlichen Rentenversicherung sind die
Ausgaben für Rehabilitationsmaßnahmen von 1991 bis
1995 um sage und schreibe 58 % gestiegen, inzwischen auf
10 Milliarden DM.

(Zuruf des Abg. Brechtken SPD)

Die Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung für
Kuren sind von 1991 bis 1995 insgesamt um 69 %,

(Abg. Brechtken SPD: Wieviel machen sie aus?)

das heißt auf 5 Milliarden DM gestiegen. – Lieber Herr
Brechtken, es geht nicht um die Frage, ob ich nur bei den
Großanteilen,

(Zuruf des Abg. Moser SPD)

wie beispielsweise bei den Krankenhäusern, nachhaltig
Kostensenkungsmaßnahmen durchführe – was ebenfalls
getan wird –, sondern es geht darum, jeden Kostenpunkt
auf den Prüfstand zu stellen. Das bedeutet Reform.

(Zuruf des Abg. Brechtken SPD)

Die Gesetzesänderung war nötig, um Arbeitsplätze zu
schaffen, aber natürlich nicht – – Ich verstehe nicht, warum
Sie den Zusammenhang hier nicht deutlich machen. Ich
schaffe doch in einer sozialen Marktwirtschaft nicht Ar-
beitsplätze, indem ich die sozialen Ansprüche erhöhe oder
überzogene Ansprüche erhalte. Ich schaffe auch nicht Ar-
beitsplätze, indem ich den Staat aufblähe.

Stellv. Präsident Weiser: Frau Abgeordnete, gestatten Sie
eine Zwischenfrage?

Abg. Dr. Gisela Meister-Scheufelen CDU: Im Moment
nicht. Wenn ich so gut in Fahrt bin, lasse ich keine Zwi-
schenfragen zu.

(Beifall bei der CDU – Abg. Dr. Puchta SPD: Mit
B 4 über Sozialleistungen schwadronieren, aber
keine Zwischenfrage zulassen! Das kann ich ab!)

Arbeitsplätze schaffen wir – diesen wirtschaftspolitischen
Zusammenhang möchte ich schon einmal deutlich machen
– in diesem Land,

(Große Unruhe – Abg. Haas CDU: Der Puchta ist
auch da! Gerade aufgewacht! – Abg. Walter Bünd-
nis 90/Die Grünen: Ist die Rede mit Schaufler ab-

gesprochen? – Glocke des Präsidenten)
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wenn wir die Voraussetzungen dafür schaffen, daß die
Wirtschaft imstande ist, zu investieren, weil sie eine Inve-
stition in diesem Land als lohnend empfindet, und daß wir
wieder wettbewerbsfähige Arbeitsplätze bekommen. Wir
schaffen sie nicht, indem wir aus dem einen Drittel Sozial-
budget in Deutschland möglicherweise zwei Drittel ma-
chen.

(Abg. Brechtken SPD: Ach Gott, jetzt aber! – Abg.
Dr. Puchta SPD: Mit B 4 kannst du das sagen!)

Es geht aber übrigens nicht nur darum, Arbeitsplätze zu
schaffen –

(Zurufe von der SPD, u. a. Abg. Moser: Warum
sind Sie dann Beamtin geworden?)

bei diesen Steigerungsraten sind wir auf bestem Wege –,
sondern es geht auch darum, das Niveau der medizinischen
Versorgung in Deutschland auf Dauer für alle Bevölke-
rungsschichten, unabhängig von ihrem Einkommen und
unabhängig von ihrem Alter, zu erhalten.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU und des Abg.
Dr. Noll FDP/DVP – Abg. Wieser CDU: Sehr

gut!)

Ich behaupte, wir haben eines der besten Gesundheitssyste-
me dieser Welt. Das bleibt aber nur dann so, wenn wir es
finanzierbar erhalten.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP – Abg.
Brechtken SPD: Da sind sogar wir einig!)

Baden-Württemberg, Bäderland Nummer eins mit 59 Kur-
orten und Heilbädern, ist zugegebenermaßen auch weiter-
hin auf kassenfinanzierte Kur- und Rehabilitationsmaßnah-
men angewiesen. Deshalb war es richtig, daß Sozialmini-
ster Dr. Vetter dafür eingetreten ist, daß auch weiterhin ein
Anspruch auf Kuren und auf Rehabilitationsmaßnahmen
besteht und daraus nicht freiwillige Maßnahmen gemacht
werden.

(Abg. Dr. Puchta SPD: Stimmt das mit dem Tou-
rismuspapier überein?)

– Selbstverständlich stimmt das damit überein.

Gesundheitspolitisch gelten nach wie vor die Grundsätze
„Kur vor Rente“, „vorbeugen statt heilen“, „ambulant vor
stationär“.

Hier wurde natürlich nicht gesagt – das ist dann wohl Auf-
gabe derjenigen, die die Position der Regierung hier vertre-
ten, die Dinge vollständig darzulegen –, daß selbstver-
ständlich in diesem Land die Rehabilitationsmaßnahmen
weiterhin durchgeführt werden können, die medizinisch
notwendig sind. Auch Sie von der Opposition werden si-
cher nicht bestreiten, daß wir bei der Kur eine Entwicklung
hatten, die in wesentlichen Teilen nicht immer medizinisch
notwendig war.

(Beifall der Abg. Dr. Eva Stanienda und Bloemek-
ke CDU sowie der Abg. Beate Fauser und Dr. Noll

FDP/DVP)

„Kururlaub“ ist, glaube ich, nie ins Englische übersetzt
worden.

Gerade in Baden-Württemberg hängen eine Vielzahl von
Arbeitsplätzen vom Kur- und Heilbädertourismus ab. Wir
können nicht verhindern, daß durch die Gesundheitsreform
Arbeitsplätze in Baden-Württemberg abgebaut werden.
Aber wir können Bremsspuren verlängern. Deshalb ist es
ein großer Verdienst der Landesregierung, daß es ihr, und
zwar insbesondere Sozialminister Dr. Vetter, gelungen ist,
dafür zu sorgen, daß die Mittel der gesetzlichen Rentenver-
sicherung in diesem Jahr um 450 Millionen DM und für
nächstes Jahr um 900 Millionen DM aufgestockt wurden.
Das bedeutet immerhin bundesweit 1998  60 000 Maßnah-
men mehr und 1999 sogar 120 000 Maßnahmen mehr.

(Abg. Dr. Puchta SPD: Das wurde heute alles bes-
ser!)

Das ist die richtige Entscheidung. Die Gesundheitsreform
war ein richtiger und notwendiger Schritt,

(Abg. Dr. Puchta SPD: Zur Zerstörung der Ar-
beitsplätze, jawohl! – Abg. Dr. Walter Müller
SPD: Was niemand nachfragt! – Zuruf des Abg.

Brechtken SPD)

aber die Bremsspur muß für das Bäderland Nummer eins
verlängert werden. Deshalb war es auch ausgesprochen er-
freulich, daß es gelungen ist, daß der Bettenabbau der BfA
gerade in Baden-Württemberg unterproportional stattfin-
det.

(Abg. Walter Bündnis 90/Die Grünen: Jetzt kom-
men noch 6 000, hauptsächlich im Schwarzwald!)

Jetzt komme ich zu einem Punkt, der von der Vertreterin
der Grünen als „sozialer Kahlschlag“ apostrophiert wurde.

(Abg. Mühlbeyer CDU: Falsch! Das war falsch ge-
wesen!)

Es war eine völlig überzogene, polemische und auch die
Bevölkerung irreführende – das ist ganz wichtig – Behaup-
tung, zu sagen,

(Abg. Dr. Puchta SPD: Die Rede verteile ich im
Wahlkreis!)

eine Eigenbeteiligung von 25 DM pro Tag führe zu einer
Zweiklassenmedizin.

(Abg. Annemie Renz Bündnis 90/Die Grünen: Das
hat Herr Schaufler gesagt!)

Das ist schlicht falsch.

(Abg. Walter Bündnis 90/Die Grünen: Das hat
doch Ihr Kollege Schaufler gesagt!)

Erstens: 25 DM pro Tag zahlt überhaupt nur derjenige,

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

der über 3 000 DM netto verdient.

(Abg. Haas CDU: Netto! – Abg. Walter Bünd-
nis 90/Die Grünen: Kennt ihr brutto und netto? –
Gegenruf des Abg. Brechtken SPD: Der Haas

nicht!)
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– Netto! – Zweitens: Die Zuzahlungen dürfen 2 % des Ein-
kommens nicht überschreiten. Bei chronisch Kranken dür-
fen sie sogar nur 1 % des Einkommens nicht überschreiten.

(Beifall des Abg. Dr. Noll FDP/DVP)

Noch etwas, was Sie vielleicht gar nicht wissen: 60 % der
Patienten müssen überhaupt keine Zuzahlung leisten, weil
sie allesamt unter die Sozialklausel fallen.

(Abg. Dr. Puchta SPD: Woher kommt dann die
Auslastung von 40 %? Woher kommt sie?)

Hier von einem sozialen Kahlschlag zu reden beruht ent-
weder auf Unwissenheit oder, was ich eher vermute, auf
Reformunfähigkeit.

(Beifall bei der FDP/DVP und Abgeordneten der
CDU – Abg. Dr. Puchta SPD zu Abg. Haas CDU:
O Haas, klatsch nicht so! Das glaubst du selber

nicht! – Gegenruf des Abg. Haas CDU)

Wenn man es jedem recht machen will, dann macht man es
zum Schluß eben niemandem recht.

Notwendig ist, daß wir in Baden-Württemberg die Zahl der
Privatzahler für die Kur- und Heilbäder erhöhen. Hier liegt
ein strukturelles Problem des Tourismus in Baden-Würt-
temberg vor, weil wir überproportional viele Kassenpatien-
ten haben.

Bei Privatzahlern ist es allerdings so: Sie haben Ansprüche.
Sie wollen verwöhnt werden. Sie wollen sportliche und
kulturelle Angebote haben. Das bedeutet, daß unsere Kur-
und Heilbäder in der Zukunft mehr investieren müssen. In
den letzten vier Jahren haben sie herzlich wenig investiert.
Wenn sie mehr investieren müssen, dann ist es absolut
richtig,

(Abg. Walter Bündnis 90/Die Grünen: Die können
ja oft die laufenden Kosten kaum tragen!)

daß dieses Land seine 30 Millionen DM Förderung im
Tourismus umstellt auf eine Objektförderung,

(Beifall bei der FDP/DVP und Abgeordneten der
CDU)

die es erst ermöglicht zu investieren. Auf diesen Punkt
wird mein Kollege Tölg im Anschluß eingehen.

(Zuruf des Abg. Walter Bündnis 90/Die Grünen)

Mit der Gießkanne zu fördern heißt, wieder nach dem Mot-
to vorzugehen, es möglichst allen recht zu machen. Ergeb-
nis: Man macht es niemandem recht.

(Beifall des Abg. Dr. Noll FDP/DVP)

Richtig ist auch, daß die Landesregierung eine so intensive
Informationskampagne durchführt wie kein anderes Land –
vielleicht gerade noch Bayern –, weil in der Tat ein Infor-
mationsdefizit entstanden ist. Viele wissen gar nicht, daß es
nach wie vor einen Rechtsanspruch auf eine Kur gibt.

CDU-Politik ist, Subventionen nicht auch noch mit der
Gießkanne zu verteilen oder soziale Ansprüche nicht noch

explodieren zu lassen, sondern CDU-Politik ist, diejenigen,
die imstande sind, sich selbst zu helfen, wie der Mittel-
stand, in den Stand zu setzen, daß sie das auch tun können.
Deshalb ist eine Qualifizierungskampagne für mittelständi-
sche Betriebe gerade in Kur- und Heilbädern genau der
richtige Ansatz.

Wir werden in Baden-Württemberg im Kur- und Heilbä-
derwesen eine Durststrecke überwinden müssen. Wir rech-
nen aber damit, daß unsere Tourismusbranche aus dieser
Durststrecke gestärkt, leistungsorientierter, kundengerech-
ter und international wettbewerbsfähig hervorgeht und daß
wir auf diese Weise langfristig auch wieder die Arbeitsplät-
ze schaffen werden, die wir brauchen, aber nicht auf Ko-
sten des Steuerzahlers oder auf Kosten der Sozialversiche-
rung.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)

Stellv. Präsident Weiser: Herr Abg. Dr. Noll, Sie bekom-
men gleich das Wort. Ich will nur auf die den einzelnen
Fraktionen noch zustehenden Redezeiten hinweisen, weil
ich nicht jeden einfach so lange reden lassen kann, wie er
das will.

(Abg. Sieber CDU: Richtig! – Beifall beim Bünd-
nis 90/Die Grünen)

Ich stelle fest, die Grünen haben noch eine Redezeit von
2 Minuten und 41 Sekunden.

(Abg. Renate Thon Bündnis 90/Die Grünen: Das
runden wir auf!)

– Meine Damen und Herren, ich brauche jetzt keine Zwi-
schenrufe, und ich brauche auch keine Privatgespräche. Es
soll nachher keiner sagen, es wäre nicht bekannt gewesen.

Die SPD hat noch 45 Sekunden.

(Heiterkeit – Abg. Brechtken SPD: Da kann man
viel sagen!)

Die FDP/DVP hat noch 2 Minuten und 51 Sekunden, die
Republikaner haben noch 4 Minuten und 53 Sekunden, und
die CDU hat noch 3 Minuten und 59 Sekunden.

Herr Abg. Dr. Noll, Sie haben das Wort.

Abg. Dr. Noll FDP/DVP: Herr Präsident, meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Ich möchte mit einem Zitat aus
der heutigen „Südwest Presse“ beginnen, in dem der Vor-
standsvorsitzende der Betriebskrankenkassen, Rolf-Ulrich
Schlenker, ausführt, in einem sehr dynamischen Jahr habe
sich der BKK-Landesverband „prächtigst entwickelt“. Er
weist auf 7,7 % Ausgabenminderung hin und führt diese
auf die Einsparungen im Gesundheitswesen durch Eigen-
beteiligung der Bürger bei Arznei- und Heilmitteln sowie
bei Kuren zurück.

Sie sehen also: Das NOG hat zu dem gewünschten Ziel der
Lohnzusatzkostensenkung geführt, weil dadurch natürlich
niedrigere Beitragssätze möglich geworden sind. Das soll-
ten wir einmal als erstes sehen.
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Zweitens: Herr Müller, man kann natürlich die Unwahrheit
auch sagen, indem man einfach Dinge wegläßt. Ich bin
sehr froh, daß meine Vorrednerin Frau Meister-Scheufelen
manches von dem, was Sie gesagt haben, zurechtgerückt
hat.

(Abg. Dr. Walter Müller SPD meldet sich zu einer
Zwischenfrage.)

Ich sage jetzt einfach einmal: Das, was Sie in Ihrem Antrag
als Begründung schreiben, das ist der Gipfel der Scheinhei-
ligkeit. Wir beide haben im Vorfeld des NOG einige Podi-
umsdiskussionen geführt, bei denen ich immer wieder da-
vor gewarnt habe, die Bevölkerung zu verunsichern und zu
behaupten, im Kuren- und Rehabereich sei überhaupt
nichts mehr möglich. Sie haben das immer beiseite ge-
wischt. Sie haben den Hinweis auf Härtefallregelungen, die
Frau Meister-Scheufelen hier auch noch einmal zu Recht
genannt hat, abgetan,

(Abg. Mühlbeyer CDU: Vollkommen ignoriert!)

weil Sie der gesamten Richtung der Lohnzusatzkostensen-
kung, die Sie verbal fordern, in der Tat überhaupt nicht zu-
stimmen wollen.

(Beifall bei der FDP/DVP und bei Abgeordneten
der CDU – Abg. Walter Bündnis 90/Die Grünen:
Wer hat denn seit 1991 die Lohnnebenkosten um

sechs Punkte erhöht? Die FDP!)

Stellv. Präsident Weiser: Herr Abg. Dr. Noll, gestatten
Sie eine Zwischenfrage?

Abg. Dr. Noll FDP/DVP: Nein, im Moment nicht. Ich muß
die Zeit einhalten.

Ich darf aus der Begründung Ihres Antrags folgendes vor-
lesen, und das wendet sich gegen Sie:

Betroffen sind auch Bereiche, die von den Leistungs-
verschlechterungen überhaupt nicht betroffen sind.

Hätten Sie das damals im Vorfeld dieser ganzen Diskussi-
on gesagt, dann wäre ein Großteil dieser Verunsicherung
überhaupt nicht zustande gekommen.

(Zuruf des Abg. Mühlbeyer CDU – Beifall bei der
FDP/DVP und der CDU)

Zu den Grünen: Wir wissen und haben gerade besprochen,
daß speziell im Kur- und Bäderbereich die Situation wirk-
lich am Brennen ist. Wie können Sie sich dann hier hinstel-
len und dagegen sein, daß wir die Brandherde mit geziel-
tem Strahl da bekämpfen, wo sie bestehen,

(Abg. Walter Bündnis 90/Die Grünen: Was ist
denn das für eine Sprache hier?)

und dazu von der Pauschalförderung auf die Projektförde-
rung übergehen?

(Abg. Walter Bündnis 90/Die Grünen: Sie sind
doch die Brandstifter!)

Ich denke, diesem Vorschlag muß im Grunde genommen
jeder zustimmen, der sich das logisch überlegt.

Ich möchte noch einmal auf die Antwort auf unsere Große
Anfrage zu sprechen kommen.

Stellv. Präsident Weiser: Herr Abgeordneter, ich darf Sie
darauf hinweisen, daß Ihre Redezeit abgelaufen ist.

Abg. Dr. Noll FDP/DVP: Ein letzter Satz noch. – Ich den-
ke, der richtige Weg wird sein, mehr in den privat finan-
zierten Bereich zu gehen. Dafür nennt die Regierung als
Voraussetzung Investitionen der Kur- und der Heilbäder,
ebenso ein Umdenken der deutschen Bevölkerung. Dieses
Umdenken heißt, daß man vielleicht auch einmal den Ur-
laub in Deutschland verbringen

(Abg. Brechtken SPD: Wo waren Sie das letzte
Mal im Urlaub? – Zuruf von den Republikanern:

Das war schon mehr als ein Satz!)

und ein bißchen auf eigene Kosten für seine Gesundheit
tun kann.

(Beifall bei der FDP/DVP und vereinzelt bei der
CDU)

Das ist der Weg, den wir bevorzugen.

(Abg. Brechtken SPD: Ihr seid schöne Liberale!)

Wir wollen nicht ökodiktatorisch nur alle fünf Jahre eine
Fernreise genehmigen, sondern wir wollen, daß sich die
Bevölkerung aus nachvollziehbaren Gründen wirklich be-
wußt ist, daß man Tango nicht auf Rezept verlangen kann,
sondern daß man dafür auch etwas bezahlen muß.

(Beifall bei der FDP/DVP und Abgeordneten der
CDU)

Stellv. Präsident Weiser: Das Wort hat Frau Staatssekre-
tärin Lichy.

Staatssekretärin Johanna Lichy: Herr Präsident, meine
Damen und Herren! Es gibt natürlich einiges zu den teil-
weise ungerechtfertigten Angriffen der Opposition zu sa-
gen.

(Zustimmung des Abg. Mühlbeyer CDU)

Aber ich will zunächst sachlich auf die Fragen eingehen,
die hier gestellt worden sind. Danach werde ich noch ein
paar Sätze zu dem einen oder anderen verlieren.

Zunächst einmal zu den zentralen Fragen, die in den Anträ-
gen angeschnitten wurden. Die erste Frage betraf die Wirk-
samkeit und den Nutzen von Kuren und Rehamaßnahmen.
Den volkswirtschaftlichen Nutzen von Kuren und Reha-
maßnahmen kann man sich natürlich nicht ohne weiteres
exakt in Mark und Pfennig ausrechnen lassen. Aber alle
bisherigen Untersuchungen zeigen die Tendenz, daß der
Kosten-Nutzen-Effekt bei etwa 1 : 3 liegt. Wir haben zum
Beispiel eine vom Bundesverband der Betriebskrankenkas-
sen, die einige große Einzelkassen beteiligt hatten, über
acht Jahre angelegte wissenschaftlich begleitete Kosten-
Nutzen-Analyse bei stationären Rehamaßnahmen chro-
nisch Kranker, und danach würde eine nicht durchgeführte
Rehamaßnahme volkswirtschaftliche Folgeschäden von
25 000 DM verursachen, während die durchgeführte Maß-
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nahme mit 10 000 DM zu Buche schlägt. Es ergibt sich al-
so so in etwa die Tendenz 1 : 3.

Diese Einsparungen – das ist eigentlich logisch nachvoll-
ziehbar – resultieren daraus, daß zum Beispiel Akutauf-
enthalte verringert werden, daß Fehlversorgungen bei nie-
dergelassenen Ärzten wegfallen, daß Entgelt- und Kran-
kengeldzahlungen reduziert werden und daß eben auch
teilweise ein Hinausschieben des Rentenbeginns erreicht
werden kann.

So kommt der größte Teil der Einsparungen unmittelbar
auch den Kassen, die ja die Sozialversicherungsträger sind,
zugute, und das vermindert dann auch unmittelbar die
Lohnnebenkosten.

Der beträchtliche Nutzeffekt von Rehamaßnahmen wird
auch durch eine andere Überlegung plausibel: Wenn es
durch eine erfolgreiche Rehamaßnahme gelingt, beispiels-
weise den Renteneintritt um ein halbes Jahr hinauszuschie-
ben, hat sich die Maßnahme schon gerechnet.

Ich nenne Ihnen die Zahlen zu den Antragsrückgängen,
aber auch in bezug auf Bereiche, wo wir bereits Verbesse-
rungen haben. Der Antragsrückgang betrug im Jahr 1997
im Vergleich zum Vorjahr bei der Landesversicherungsan-
stalt Baden 40 % und bei der Landesversicherungsanstalt
Württemberg 38 %. Die Bewilligungen sind im gleichen
Zeitraum um 35 % bzw. 27 % zurückgegangen. Aber bei
den Anschlußheilbehandlungen – das möchte ich deutlich
hier feststellen –, zum Beispiel auch in der Krebsnachsorge
und im Suchtbereich, hat sich teilweise eine leichte Zunah-
me abgezeichnet.

Bei der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte gab es
bei den allgemeinen medizinischen Rehamaßnahmen 1997
im Vergleich zu 1995 einen Antragsrückgang um 40 %; bei
den Anschlußheilbehandlungen gab es keine Veränderung.

Bei der AOK sind die Ausgaben für Kuren und Rehamaß-
nahmen 1997 im Vergleich zu 1996 um 36 % gesunken,
bei der IKK um 25 %, aber die Anschlußheilbehandlungen
sind um 4,6 bzw. 9 % gestiegen. Nach Angaben des Heil-
bäderverbands Baden-Württemberg betrug der Belegungs-
rückgang in den Einrichtungen gegenüber dem Vorjahr 45
bis 50 %, und viele Einrichtungen sind derzeit nur zu 60
bis 70 % ausgelastet.

Stellv. Präsident Weiser: Frau Staatssekretärin, gestatten
Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abg. Weimer?

Staatssekretärin Johanna Lichy: Ja, bitte.

Abg. Weimer SPD: Frau Staatssekretärin, das sind ja sehr
dramatische Zahlen, die Sie vortragen. Die bayerische So-
zialministerin Stamm hat am Sonntag vor acht Tagen im
Bayerischen Fernsehen erklärt, im Moment werde eine
Bundesratsinitiative von Bayern und Baden-Württemberg
vorbereitet. Wissen Sie davon etwas?

Staatssekretärin Johanna Lichy: Bislang hat Frau
Stamm nur einen Brief geschrieben. Bayern ist bis jetzt
noch nicht auf uns zugekommen. Aber das wird sich ja
dann noch klären. Bislang gibt es diesen Brief von Frau
Stamm.

Lassen Sie mich hier vollends – –

(Abg. Weimer SPD: Sie wissen davon noch nichts?
– Gegenruf des Abg. Wieser CDU: Aber Herr Bür-
germeister, jetzt kümmern Sie sich doch mal um

Tübingen!)

– Ich habe gesagt, daß Frau Stamm einen Brief geschrieben
hat, aber noch nicht auf uns zugekommen ist!

Soviel zu den Zahlen. Das habe ich jetzt als Fakt darge-
stellt. Es gibt aber in diesem Jahr erste Anzeichen, daß die
Talsohle der negativen Entwicklung erreicht ist und wir mit
einem Aufwärtstrend rechnen können. Die LVA Württem-
berg hat im Januar und Februar dieses Jahres bereits 10 %
mehr Anträge bewilligt als im gleichen Vorjahreszeitraum.

Jetzt möchte ich ein paar Sätze zu den Angriffen sagen, die
hier gekommen sind. Wir wissen alle, daß im September
1996 das Wachstums- und Beschäftigungsförderungsgesetz
verabschiedet wurde und daß die Kostendämpfungspolitik
der vergangenen Jahre auch den Bereich der Kuren und
Rehamaßnahmen erfaßt hat. Anlaß war ein gravierender
Anstieg der Ausgaben für die stationären Rehabilitations-
maßnahmen. Dieser betrug in den Jahren 1991 bis 1995 bei
den gesetzlichen Krankenkassen 70 % und bei der gesetzli-
chen Rentenversicherung 50 %. Diese Zuwachsraten lassen
sich nicht allein mit medizinischer Notwendigkeit begrün-
den. Die Kostendämpfungsmaßnahmen waren ein wichti-
ges politisches Signal, daß die Sozialversicherungssysteme
an ihre Belastbarkeitsgrenzen gestoßen sind. Unsere Bei-
tragsstabilität muß deshalb wichtiges und vorrangiges poli-
tisches Ziel sein. Dieses Ziel haben wir erreicht. Ich möch-
te dazu auch sagen, daß ansonsten die Sozialversicherungs-
systeme in steigendem Maß gefährdet gewesen wären. Die
Verantwortung dafür möchte ich nicht tragen. Deswegen
helfen hier alle polemischen Argumente hin und her nichts.

(Beifall bei der CDU – Abg. Mühlbeyer CDU: Ja-
wohl! Ich will noch eine Schippe drauflegen!)

Natürlich dürfen diese Sparmaßnahmen nicht dazu führen,
daß medizinisch sinnvolle Kur- und Rehaleistungen unter-
bleiben und daß die bewährten Strukturen, die wir hier ha-
ben, zerstört werden. Als Landesregierung haben wir aber
schon frühzeitig darauf hingewiesen.

Jetzt möchte ich ein paar Dinge zu dem sagen, was wir ge-
tan haben und wo wir auch erfolgreich waren und auch
noch erfolgreicher hätten sein können, wenn die SPD im
Bundesrat nicht Parteipolitik gemacht, sondern politische
Verantwortung mitgetragen hätte.

(Beifall bei der CDU – Abg. Mühlbeyer CDU: So
ist es! Alles blockiert! Dreimal im Bundesrat abge-

lehnt! – Oh-Rufe von der SPD)

Wir haben damals angestrebt, die Verlängerung der Reha-
intervalle von drei auf vier Jahre und die Verkürzung der
Maßnahmen von vier auf drei Wochen mit einer Abfede-
rung erst ab dem 1. Januar 1998 in Kraft treten zu lassen.
Auch die Anhebung der Eigenbeteiligungen sollte in drei
Jahresschritten erfolgen, damit sich die Beteiligten recht-
zeitig hätten umstellen und auch auf wirtschaftliche Her-
ausforderungen hätten reagieren können. Diese Bemühun-
gen sind wegen der Blockadehaltung der SPD-Länder ge-
scheitert.
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(Abg. Mühlbeyer CDU: Ihr seid schuld, daß wir
eine solche Situation haben! – Lachen bei der SPD
– Abg. Haas CDU: Das kann man nicht mit einer

Zwischenfrage wegputzen!)

Wir haben trotzdem bedeutende Erfolge erzielt. Es ist ge-
lungen, Kur und Reha als Pflichtleistungen der gesetzli-
chen Krankenversicherung zu erhalten, daß sie also nicht
in Freiwilligkeitsleistungen überführt wurden. Es war auch
der Gesetzesinitiative von Baden-Württemberg und Bayern
zu verdanken, daß – Frau Meister-Scheufelen hat es schon
erwähnt – bei den Rentenversicherungsträgern bundesweit
450 Millionen DM im Jahr 1998 und 900 Millionen DM im
Jahr 1999 mehr für Rehabilitation zur Verfügung stehen.
Frau Meister-Scheufelen hat gesagt, wie viele zusätzliche
Maßnahmen dies bundesweit bedeutet. Für Baden-Würt-
temberg bedeutet es, daß bei der LVA Baden zirka 1 500
zusätzliche Maßnahmen in diesem Jahr und rund 3 500 im
nächsten Jahr durchgeführt werden können und bei der
LVA Württemberg zirka 2 000 bzw. 5 000. Insgesamt ste-
hen den Versicherungsträgern im Land in diesem Jahr
Haushaltsmittel von zirka 1 Milliarde DM für Kuren und
Rehamaßnahmen zur Verfügung. Bedauerlich ist, daß eine
steigende Anzahl von Versicherten ihre bereits bewilligten
Kuren nicht angetreten haben.

(Abg. Mühlbeyer CDU: So ist es!)

Dabei spielt natürlich auch die Arbeitsmarktsituation eine
wesentliche Rolle. Viele Leute hatten auch schon . . .

Stellv. Präsident Weiser: Frau Staatssekretärin, gestatten
Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abg. Dr. Müller?

Staatssekretärin Johanna Lichy: . . . – nein, ich möchte
jetzt erst meinen Satz zu Ende reden – in vorauseilendem
Gehorsam – –

(Zurufe, u. a. Abg. Dr. Puchta SPD: Feigling!
Feigling! – Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Stellv. Präsident Weiser: Meine Damen und Herren, es
entscheidet jeder selber am Rednerpult, ob er Zwischenfra-
gen zuläßt oder nicht. So will es die Geschäftsordnung.

Staatssekretärin Johanna Lichy: Ich darf doch meinen
Satz zu Ende reden.

(Abg. Dr. Puchta SPD: Dann ist es in Ordnung!
Dann nehme ich den „Feigling“ zurück!)

Ich habe meinen Satz zu Ende geführt, und Herr Dr. Müller
kann jetzt seine Frage stellen. Ich wäre jetzt sowieso noch
auf das eingegangen, was er zu den Qualitätssicherungs-
maßnahmen sagte. Auch da haben die Sozialversicherungs-
träger ihre Hausaufgaben gemacht.

Bitte, Herr Abg. Müller.

Abg. Dr. Walter Müller  SPD: Frau Staatssekretärin, trifft
es zu, daß in der damals entscheidenden Bundesratssitzung
der verantwortliche Sozialminister Dr. Vetter nichts gesagt
hat und seine Rede zu Protokoll gegeben hat?

Zweite Frage: Warum hat die Landesregierung gegenüber
der Bundesregierung ihre Zustimmung nicht von den Ab-

federungen abhängig gemacht, die Sie genannt haben, und
warum versteckt sie sich jetzt – nach meiner Auffassung
schäbigerweise – hinter den SPD-Ländern?

(Abg. Mühlbeyer CDU: Sie haben nicht mitge-
macht! Sie haben die Mehrheit im Bundesrat!)

Staatssekretärin Johanna Lichy: Die Landesregierung
versteckt sich nicht schäbigerweise hinter den SPD-Län-
dern, aber wenn sich eine solche Bundesratssituation ab-
zeichnet, ist es angesichts der Mehrheitsverhältnisse
manchmal fruchtlos, dazu überhaupt noch etwas zu sagen.
Deshalb hat Minister Dr. Vetter seine Rede zu Protokoll
gegeben. Es hat sich ja abgezeichnet, wofür sich die Mehr-
heit aussprechen würde.

(Beifall bei der CDU – Abg. Wieser CDU: Die
Botschaft kommt schriftlich auch rüber!)

Es ist schriftlich festgehalten, und ich denke, es gilt in die-
sem Fall eben auch das geschriebene Wort.

Zu Ihren Forderungen im Hinblick auf einen Qualitätssi-
cherungskatalog möchte ich sagen: Genau unter diesen Ge-
sichtspunkten und um allen Beteiligten und einer breiteren
Öffentlichkeit deutlich zu machen, daß wir nach wie vor
die Möglichkeiten haben, alles medizinisch Notwendige zu
verordnen, und um auch ansonsten die Öffentlichkeit zu
sensibilisieren, ist auf Initiative des Sozialministeriums im
vergangenen Monat ein Aktionstag „Kur und Rehabilitati-
on“ durchgeführt worden. An ihm waren die Sozialver-
sicherungsträger, die Kassenärztlichen Vereinigungen, die
Verbände der Sozialpartner und alle betroffenen Kommu-
nen beteiligt.

Bei diesem Aktionstag wurde ein Orientierungsrahmen
„Kur und Rehabilitation im Bäderland Baden-Württem-
berg“ verabschiedet.

(Abg. Haas CDU: Wo waren Sie denn da, Herr
Müller, Frau Renz? Herr Müller war natürlich

nicht dabei! Große Töne!)

Jetzt nenne ich Ihnen ein paar wesentliche Punkte daraus.
Er enthält zum einen ein Bekenntnis zu einer präventiv
ausgerichteten Medizin, die Krankheiten verhütet, Ver-
schlechterungen chronischer Erkrankungen vorbeugt und
unnötige Kosten vermeidet.

Er enthält zweitens ein Bekenntnis zu einer Medizin, die
dem Grundsatz „Rehabilitation vor Rente und Rehabilitati-
on vor Pflege“ verpflichtet ist. Ich sage ausdrücklich „ver-
pflichtet“ und nicht nur, daß sie das sein kann oder sein
soll. Er erhält ein Bekenntnis zum Erhalt einer bedarfsge-
rechten Struktur ambulanter und stationärer Kur- und Re-
habilitationseinrichtungen.

Ferner wurden Eckpunkte für Kuren und Rehabilitations-
maßnahmen festgelegt. Ich will nur die wichtigsten nen-
nen.

Erstens: Medizinisch notwendige Vorsorge- und Rehabi-
litationsleistungen werden unter Beachtung des Wirtschaft-
lichkeitsgebots uneingeschränkt erbracht.

Zweitens: Kuren und Rehabilitationsmaßnahmen müssen
auch zukünftig bezahlbar sein.
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Drittens: Zur Bewältigung des Strukturwandels in den Kur-
und Heilbädern sowie den betroffenen Einrichtungen kön-
nen bei Vorliegen der jeweiligen Voraussetzungen beglei-
tende Hilfen, zum Beispiel aus Landesprogrammen, in An-
spruch genommen werden.

In diesem Zusammenhang müssen auch Mittel, die der Ar-
beitsverwaltung zur Verfügung stehen und zur Vermeidung
von Arbeitslosigkeit herangezogen werden können, in den
betroffenen Orten und Unternehmen ausgeschöpft werden.

Der Aktionstag war gleichzeitig ein Auftakt zu Veranstal-
tungen unter dem Motto „Gesund durch Kur und Reha“.
Dabei waren alle vor Ort am Geschehen Beteiligten invol-
viert.

Lassen Sie mich abschließend sagen: Den notwendigen
Strukturwandel, in dem sich unsere Kur- und Heilbäder
derzeit befinden, können wir nicht aufhalten. Aber er bietet
auch Chancen zum Aufbruch in die Zukunft. Bislang wa-
ren unternehmerische Initiativen wenig gefragt. Diese Um-
stellung fordert zu unternehmerischen Initiativen heraus.

(Abg. Drautz FDP/DVP: Sehr richtig!)

Bislang wurden die Maßnahmen überwiegend von den So-
zialversicherungen getragen, und das muß kompensiert
werden. Ich sage offen und ehrlich: Das frühere Niveau
kann nicht mehr erreicht werden. Es war auch nicht mehr
bezahlbar.

Dabei sind neben der Fortentwicklung bewährter Konzepte
auch zukunfts- und marktorientierte Strategien notwendig.
Ich denke, die zweite Diskussionsrunde wird zu diesem
Thema einiges beitragen.

Es muß aber auch die Bereitschaft der Bevölkerung dasein,
selbst etwas für ihre Gesundheit zu tun und gegebenenfalls
teilweise eigene Mittel aufzubringen. Dieser Wille ist in
der Bevölkerung durchaus vorhanden.

(Beifall bei der CDU und des Abg. Drautz FDP/
DVP)

Dann werden entsprechende Angebote auch entsprechende
Nachfrage auslösen.

Ich will jetzt nichts zum Tourismusbereich sagen. Aber ich
bin nach wie vor der Meinung, daß Baden-Württemberg
ein so schönes Land ist, das durchaus attraktiv und anderen
Ländern vorzuziehen ist.

(Sehr gut! und Beifall bei der CDU – Abg. Wieser
CDU: Das lassen wir nicht kaputtmachen!)

Wir können natürlich die Umstrukturierungsprozesse nicht
abnehmen, aber mit gezielten flankierenden Maßnahmen
die Entwicklung fördern. Wir können koordinieren und an-
regen. Aber ansonsten bitte ich, diese Aufgaben, denen wir
uns stellen müssen, anzupacken und in die Zukunft zu
schauen. Dann können wir sie auch bewältigen.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)

Stellv. Präsident Weiser: Das Wort hat Herr Abg. Brecht-
ken. Er will die 46 Sekunden noch nutzen. Bitte.

(Abg. Wieser CDU: Gesundheitspolitiker Brecht-
ken! – Abg. Haas CDU: Müller weiß nichts mehr!)

Abg. Brechtken SPD: Herr Präsident, meine sehr geehrten
Damen und Herren! Ich habe nur noch 45 Sekunden Rede-
zeit. Deshalb möchte ich nur noch kurz auf einen Gedan-
ken eingehen.

Frau Meister-Scheufelen und Herr Noll, Sie haben das
Thema der Lohnnebenkosten angesprochen

(Abg. Haas CDU: Zu Recht!)

und reden von Krankenversicherungskosten in diesem klei-
nen, schmalen Bereich des Kaputtmachens von Rehalei-
stungen. Sie waren es, die durch die Finanzierung der deut-
schen Einheit ausschließlich über die Sozialversicherungs-
systeme 4,1 Prozentpunkte Sozialversicherungsbeiträge ge-
kostet haben.

(Beifall bei der SPD und beim Bündnis 90/Die
Grünen)

Sie sollten sich nicht hier hinstellen und von Sozialversi-
cherungskosten reden.

(Beifall bei der SPD und beim Bündnis 90/Die
Grünen – Widerspruch bei der CDU)

Stellv. Präsident Weiser: Das Wort hat Herr Abg. Walter.

(Abg. Wieser CDU: Auf diese Sätze wäre ich nicht
stolz!)

Abg. Walter Bündnis 90/Die Grünen: Herr Präsident, mei-
ne Damen und Herren, liebe Mitglieder des Spaichinger
Kreises! Lassen Sie mich zunächst ein paar Worte zum
Kollegen Noll sagen; Kollege Brechtken hat schon einiges
gesagt. Ich will nur noch hinzufügen:

Wenn man einer Partei angehört, die seit nahezu 30 Jahren
zu jeder Steuer- und Abgabenerhöhung in der Bundesrepu-
blik Deutschland ja gesagt hat, sollte man sich hier nicht so
aufspielen und so tun, als wäre man für Steuer- und Ab-
gabensenkungen.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen und bei der
SPD – Widerspruch bei der CDU und der FDP/

DVP)

Meine Damen und Herren, die Anhörung des Wirtschafts-
ausschusses zum Tourismus hat deutlich gemacht:

(Abg. Wieser CDU: 5 DM für das Benzin rei-
chen!)

Wir haben weiterhin große Probleme. Wir haben weiterhin
in unserem Land sinkende Übernachtungszahlen. Das liegt
erstens an einem schlechten Service. Oft wird der Gast als
Unruheherd, als Störer der Ruhe empfunden.

(Zuruf des Abg. Tölg CDU)

Zweitens haben wir ein Imageproblem. Baden-Württem-
berg ist für junge Familien sehr unattraktiv.

(Abg. Haas CDU: Nicht überall!)
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Der Altersdurchschnitt – das geht auch aus der Antwort der
Landesregierung hervor – nimmt immer weiter zu. Wir ha-
ben eine zunehmende Verkehrsbelastung. Auch das wird
von den Urlauberinnen und Urlaubern beklagt.

(Zuruf des Abg. Drautz FDP/DVP)

Es fehlt ein eindeutiges Leitbild, wohin es mit dem Touris-
mus in Baden-Württemberg überhaupt gehen soll.

(Abg. Kiel FDP/DVP: Projektförderung! Das wis-
sen wir alles genau!)

– Herr Kollege Kiel, wenn Sie nicht zuhören wollen, gehen
Sie hinaus.

(Zuruf des Abg. Kiel FDP/DVP)

Unsere Forderung heißt: umwelt- und familienfreundlicher
Tourismus.

(Große Unruhe)

Auch Umwelt- und Verkehrsminister Schaufler hat gesagt,
der umweltfreundliche Tourismus sei ein Teil der Gegen-
strategie zu den Problemen, die wir gerade haben.

Der Minister hat ebenfalls gesagt, ein familienfreundlicher
Urlaub sei ein weiterer Teil dieser Gegenstrategie. Wir fra-
gen uns nur: Weshalb zieht die Landesregierung aus dieser
richtigen Erkenntnis nicht schon längst irgendwelche
Schlüsse für Taten?

(Zuruf des Abg. König REP)

Meine Damen und Herren, wir müssen bedenken: Familien
mit Kindern sind ein riesiges Potential. Es wird geschätzt,
daß ungefähr 6 Millionen Urlauber in der Bundesrepublik
mit familienfreundlichem Urlaub angesprochen werden
können.

Baiersbronn – einer der Orte, denen es noch gutgeht – hat
eine Studie erstellen lassen. Eines der Ergebnisse war: Fa-
milienfreundlicher Urlaub ist einer der Anziehungspunkte.
Orte mit dem entsprechenden Angebot sind die Gewinner
in der jetzigen Krise.

Weiter hat die Studie in Baiersbronn gezeigt – ich muß lei-
der zum Schluß kommen; meine Kollegin hat ein bißchen
zu lange geredet – –

(Lebhafte Zurufe von der CDU – Abg. Wieser
CDU: Das wird der Wahrheitsfindung nicht scha-

den! Jetzt beschimpft er schon die Kollegin!)

– Nein! Auch als Vorsitzender

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

des Spaichinger Kreises sollte man sich hier mit Zwischen-
rufen zurückhalten, Herr Kollege Wieser.

(Abg. Mühlbeyer CDU: Hätten Sie ihr einen Tan-
go angeboten, hätte sie vielleicht früher aufgehört!

– Weitere lebhafte Zurufe)

Eine weitere Erkenntnis dieser Studie von Baiersbronn
ist – –

(Anhaltende große Unruhe)

Stellv. Präsident Weiser: Meine Damen und Herren, ich
bitte doch, noch etwas Ruhe zu bewahren, damit der Red-
ner geordnet zu Ende kommen kann.

(Beifall bei der SPD und beim Bündnis 90/Die
Grünen – Abg. Haas CDU: Das bezweifle ich!)

Abg. Walter Bündnis 90/Die Grünen: Ich danke Ihnen,
Herr Präsident. Ich will auch nur noch zwei, drei Sätze sa-
gen.

Eine weitere Erkenntnis dieser Studie von Baiersbronn
war: Wer in der Lage ist, einen fußgängerfreundlichen Ort
zu schaffen, wer in der Lage ist, seine Verkehrsprobleme
zu lösen, gehört zu den Gewinnern in der Krise. Auch da
erwarten wir, daß die Landesregierung endlich die ange-
kündigten Modellprojekte durchführt.

Noch zwei Sätze. Der erste heißt: Dieses Buchungssystem
TIBS wird wieder hoch gelobt. Ich habe mich einmal in
Tourismusorten erkundigt. Teilweise gab es dort über die-
ses hoch gelobte System im letzten Jahr, beispielsweise in
Konstanz, nicht eine einzige Buchung. Da frage ich mich:
Was ist das Gute an diesem Buchungssystem?

Jetzt noch ein letzter Punkt: die Finanzierung. Wir müssen
uns im Ausschuß darüber noch eingehend unterhalten. Be-
vor wir wissen, was wir eigentlich fördern sollen, müssen
wir zunächst einmal regionale Konzepte erstellen. Denn es
besteht die Gefahr, daß auch mit der Projektförderung, die
es jetzt gibt, an jedem Ort wieder ähnliche Dinge gefördert
werden und wir am Schluß genau wieder die falsche Ent-
wicklung haben, wie wir sie in der Vergangenheit bereits
hatten. Daher – das ist ein Punkt – war diese Umstellung,
weil sie auch gegen die Interessen der Orte gerichtet war,
nach unserer Meinung falsch, und wir werden nach einer
ersten Zwischenbilanz bei den nächsten Haushaltsberatun-
gen nochmals darüber sprechen müssen, ob diese Umstel-
lung tatsächlich richtig war.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen – Abg.
Drautz FDP/DVP: Aber dann auch sagen, wo Sie

das Geld herkriegen!)

Stellv. Präsident Weiser: Das Wort hat Herr Abg. Scho-
nath.

Abg. Schonath REP: Herr Präsident, meine Damen und
Herren! Nachdem mein Fraktionskollege Krisch auf den
sozialen Aspekt dieses Tagesordnungspunkts eingegangen
ist, will ich auf die wirtschaftliche Sicht eingehen.

Das Versagen der Bonner Regierungskoalition hinterläßt
Spuren. Die tiefen Einschnitte im Gesundheitswesen durch
die Seehofersche Politik haben die Kur- und Heilbäder an
den Rand des Ruins geführt.

(Abg. Dr. Gisela Meister-Scheufelen CDU: So ein
Unsinn!)

Dies spiegelt sich in den Arbeitslosenzahlen aus dem Kli-
nikbereich und in Umsatzeinbußen im Einzelhandel und in
der Gastronomie der Kur- und Bäderstädte wider. Während
in der Vergangenheit die Kurbetriebe ihre etwaigen Verlu-
ste noch selbst aus dem Eigenkapital ausgleichen konnten,
müssen jetzt die ohnehin schon finanziell stark belasteten

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)
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Kommunen für diese Verluste geradestehen. So zahlt zum
Beispiel die Stadt Wimpfen aus dem städtischen Haushalt
die Zinsen eines 16-Millionen-DM-Kredits ihrer Kurklinik
GmbH.

Während die Bonner Regierung auf den Rückbau im Ge-
sundheits- und Rehawesen zusteuert, fragen wir Republika-
ner, welchen Weg die Landesregierung hier einschlägt.
Wie wird sich hier die Regierung in der Zukunft verhalten?
Wird sie den rigorosen Sparkurs und damit den Rückbau
weiterbetreiben – was wir Republikaner vermuten –, oder
wird sie umverteilen?

Aus der Not heraus kann aber auch etwas Neues geboren
werden, was als Chance hier im Kur- und Bäderland Ba-
den-Württemberg genutzt werden sollte,

(Abg. Drautz FDP/DVP: Wer hat Ihnen denn das
aufgeschrieben? – Gegenrufe der Abg. Haas CDU

und Dagenbach REP)

dies auch im Hinblick auf die oft strukturschwachen und
ländlich geprägten Heilbäder und Kurorte. So wie der Ma-
schinenbau und die Landwirtschaft einen Strukturwandel
durchgemacht haben, muß auch im Kur- und Bäderbereich
ein Umdenken stattfinden. Dazu sind alle gefordert – die
Kurdirektoren und die Oberen der Kommunen und Land-
kreise sowie die Zuständigen der Landesregierung –, hier
neue Wege zu gehen.

Trotz aller wirtschaftlichen Probleme ist noch ein Freizeit-
markt vorhanden. Es gibt also einen Markt, der genutzt
werden kann. Die Kur- und Bäderstädte können vieles bie-
ten, zum Beispiel eine gut ausgebaute Infrastruktur, land-
schaftliche Attraktivität und eine große Zahl vorhandener
Beherbergungs- und Tagungseinrichtungen. Dieses Poten-
tial kann genutzt werden in Verbindung mit neuen Ange-
boten, zum Beispiel Kururlaub kombiniert mit Teilnahme
an PC-Kursen, Kururlaub kombiniert mit Musikveranstal-
tungen, Kururlaub kombiniert mit Radfahren, Kururlaub
kombiniert mit Sport, Kururlaub kombiniert mit Angeboten
für junge Menschen oder junge Familien. Diese Aufzäh-
lung soll nur ein Denkanstoß sein und kann beliebig erwei-
tert werden. Jede Kurverwaltung sollte versuchen, ihre An-
gebotsmöglichkeiten optimal auszuschöpfen.

Mit dem gestrigen Tag, dem 1. April, kam auf die Touris-
musbranche durch die Erhöhung der Mehrwertsteuer eine
neue Belastung zu. Diese Erhöhung kann die Fremdenver-
kehrsbranche nicht auf die Preise umlegen. Während für
Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe in anderen euro-
päischen Ländern ein ermäßigter Umsatzsteuersatz gilt,
müssen in Deutschland 16 % Umsatzsteuer abgeführt wer-
den.

Deshalb möchte ich Herrn Wirtschaftsminister Dr. Döring
– er ist nicht da, was sein Interesse an diesem wichtigen
Thema zeigt –

(Abg. Wieser CDU: Er arbeitet!)

daran erinnern, daß er im Landtag anläßlich einer Anhö-
rung im Wirtschaftsausschuß das Versprechen abgegeben
hat, für den niedrigeren Umsatzsteuersatz einzutreten. Er
soll sich voll dafür einsetzen, daß im Hotel- und Gaststät-

tengewerbe der ermäßigte Steuersatz von 7 % eingeführt
wird. Damit würde die Konkurrenzfähigkeit gegenüber den
Nachbarländern gewahrt.

Herr Drautz, auch Sie haben das gesagt. Stützen Sie ihn,
damit er nicht wieder umfällt wie bei der Trinkgeldsteuer.

(Beifall bei den Republikanern)

Stellv. Präsident Weiser: Das Wort hat Herr Abg. Tölg.

(Abg. Walter Bündnis 90/Die Grünen: Gehört der
auch zum Spaichinger Kreis?)

Abg. Tölg CDU: Herr Präsident, meine sehr verehrten Kol-
leginnen und Kollegen! Die Deutschen als Reiseweltmei-
ster

(Abg. Walter Bündnis 90/Die Grünen: Aber nicht
im Pforzheimer Reisebüro!)

wollen sich ihre weltweiten Urlaubsreisen nicht vermiesen
lassen. Der Versuch der Grünen, die Deutschen mit einer
massiven Flugbenzinpreiserhöhung aus dem Flugzeug auf
die Autobahn oder auf öffentliche Verkehrsmittel zu zwin-
gen, hat einen Sturm der Entrüstung ausgelöst.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU und der FDP/
DVP – Abg. Walter Bündnis 90/Die Grünen: Wäre

aber für Baden-Württemberg besser gewesen!)

Wir wissen, dies kann nicht die Lösung sein. Wir müssen
uns, im Gegenteil, Ziele stecken, die sich an den Realitäten
orientieren, Herr Walter.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU und des Abg.
Drautz FDP/DVP – Abg. Walter Bündnis 90/Die
Grünen meldet sich zu einer Zwischenfrage. –

Abg. Drautz FDP/DVP: Ach, der letzte Grüne!)

Stellv. Präsident Weiser: Herr Abg. Tölg, gestatten Sie
eine Zwischenfrage des Herrn Abg. Walter?

Abg. Tölg CDU: Nein, danke.

Stellv. Präsident Weiser: Keine, gut.

(Abg. Walter Bündnis 90/Die Grünen: Aber zuerst
dumm rausschwätzen!)

Abg. Tölg CDU: Wir setzen deshalb vorrangig auf drei In-
vestitionsschwerpunkte, um die Tourismus- und Bäderwirt-
schaft im Land konkurrenzfähig zu erhalten: erstens auf In-
vestitionen mit fremdenverkehrlicher Schlüsselfunktion,
zweitens auf neue innovative Projekte, die dazu beitragen,
zukunftsträchtige Bereiche und Nischen im Gesundheits-
und Tourismusmarkt zu erschließen und auszubauen, drit-
tens auf Durchsetzung von Kooperationsprojekten nahe
beieinanderliegender Touristikgemeinden und auch im Ge-
biet von Tälern und Landschaften, damit finanzielle Res-
sourcen geschont und Synergieeffekte genutzt werden kön-
nen.

Investitionen für all diese Projekte haben nur Sinn, wenn
vor Ort leistungsfähige Hotels und Gastronomiebetriebe
vorhanden sind

(Abg. Sieber CDU: Sehr richtig!)
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(Tölg)

und in diesem Bereich unternehmerisch gehandelt wird.

(Abg. Sieber CDU: Und auch Gäste hingehen!)

Klar muß sein, daß nicht jeder und jedes gefördert werden
kann. Deshalb wurde in der Koalitionsvereinbarung die
Wiedereinführung der Projektförderung vereinbart.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU und des Abg.
Drautz FDP/DVP)

Angesichts gewaltiger Tourismusinvestitionen rund um
den Erdball können wir es uns nicht leisten, Tourismus-
Wirtschaftsförderung mit der Gießkanne zu betreiben.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU und des Abg.
Drautz FDP/DVP – Abg. Drautz FDP/DVP: So ist

es!)

Darauf haben wir bereits hingewiesen.

Wir meinen, die wenigen Millionen DM für die Touris-
musförderung sind zu wertvoll, um sie in einer allgemeinen
Tourismusförderung und in der Abdeckung von Defiziten
der Tourismushaushalte der Gemeinden verschwinden zu
lassen.

Ich komme zum Schluß: Wir haben deshalb als Übergangs-
lösung im Haushaltsjahr 1998 einer Splittung der Mittel
zwischen Pauschal- und Objektförderung mit je 15 Millio-
nen DM zugestimmt. Wir haben bei der Tourismusförde-
rung keine Mittelkürzung vorgenommen. Dies müssen wir
herausstreichen,

(Beifall bei Abgeordneten der CDU und des Abg.
Drautz FDP/DVP)

weil die meisten anderen Bundesländer, außer Bayern,
Kürzungen im großen Stil vorgenommen haben. Und wir
haben eine Härtefallösung für die Gemeinden, die ihr Vor-
haben nach dem 31. Dezember 1993 durch Kreditaufnah-
me finanziert haben, eingeplant. Ihnen müssen wir helfen,
diese Investitionen weiterzuführen. Das haben wir durch
die Härtefallösung getan.

Meine Damen und Herren, wir haben damit eine gute
Grundlage für die weitere Entwicklung der Tourismus- und
Bäderwirtschaft in Baden-Württemberg gelegt.

(Beifall bei der CDU und Abgeordneten der FDP/
DVP)

Stellv. Präsident Weiser: Das Wort hat Herr Staatssekre-
tär Dr. Mehrländer.

Staatssekretär Dr. Mehrländer: Herr Präsident, meine
Damen und Herren! Die Landesregierung ist nicht ideen-
los, und sie ist auch nicht tatenlos. Aber sie ist höflich.

(Beifall des Abg. Dr. Noll FDP/DVP – Abg. Dr.
Walter Müller SPD: Perspektivlos!)

Weil vieles schon gesagt worden ist, möchte ich mich auf
Stichworte beschränken.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU und der FDP/
DVP)

Am besten wäre es, wenn alle diejenigen, die eine Kur oder
Urlaub machen wollen, nach Baden-Württemberg kommen
würden.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU und der FDP/
DVP – Sehr gut! bei der CDU – Zuruf des Abg.

Brechtken SPD)

Dafür tun wir auch einiges. Wir haben den Aktionsplan für
die Heilbäder und Kurorte aufgelegt und finanziert.

(Abg. Birzele SPD: Sie haben den Kurorten das
Geld weggenommen!)

Wir haben wegen der Wettbewerbsprobleme die Touris-
musförderung von der Pauschalierung auf die Projektför-
derung umgestellt.

(Abg. Birzele SPD: Sie haben den Kurorten das
Geld weggenommen!)

Wir haben, was auch ganz wichtig ist, die Gastronomie bei
ihrer Qualitätssicherung und ihrer Qualitätssteigerung un-
terstützt. Wir tun das auch weiterhin, denn Service wird
immer wichtiger. Der Kurgast und der Tourist werden im-
mer anspruchsvoller. Deswegen brauchen sie immer besse-
re Leistungen.

Die Organisationsstrukturen beim Tourismusverband im
Land sind verbessert worden. Die Kooperation des Touris-
musverbands mit der Deutschen Bahn, mit der Zentrale für
Tourismus und mit Partnern aus dem Land, der Weinwirt-
schaft zum Beispiel,

(Abg. Brechtken SPD: Mit der Fraktion der CDU
auch! – Gegenruf des Abg. Wieser CDU: Wie be-
werten Sie, daß die SPD nur noch mit sechs Abge-

ordneten da ist?)

sowie den Medien ist auch verbessert worden. Auch poli-
tisch ist eine Verbesserung eingetreten, weil die Touris-
muswirtschaft eine wichtige Rolle in der Wirtschaftskraft
dieses Landes spielt – 5 % Beitrag zum Bruttosozialpro-
dukt, 200 000 Beschäftigte, davon allein 90 000 bei den
Heil- und Kurbädern. Ganz neu ist der Tourismusbeirat
eingerichtet worden. Dort ist auch der Landtag vertreten.
Nicht vergessen möchte ich die Clearingstelle, meine Da-
men und Herren, nicht weil ich ihr Vorsitzender bin, son-
dern weil ich meine, daß sie wichtige Arbeit leistet, indem
sie zum ersten Mal in diesem Land die ganzen Aktivitäten
bündelt.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU und der FDP/
DVP)

In diesem Sinn hoffe ich, daß noch mehr Touristen nach
Baden-Württemberg kommen.

(Beifall bei der CDU und Abgeordneten der FDP/
DVP – Abg. Brechtken SPD: Eine große Rede! –
Abg. Wieser CDU: Das war endlich einmal eine

kostenorientierte Rede, Herr Präsident!)
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Stellv. Präsident Weiser: Ich habe das nicht zu kommen-
tieren, Herr Abgeordneter.

(Abg. Wieser CDU: Ich habe es nur hinaufgerufen,
damit es auch im Protokoll steht!)

– Gut.

Meine Damen und Herren, wir kommen damit zur ge-
schäftsordnungsmäßigen Behandlung der unter Punkt 8
aufgeführten Drucksachen.

Zunächst rufe ich den Antrag der Fraktion Die Republika-
ner, Drucksache 12/522, auf. Es handelt sich um einen Be-
richtsantrag. Der Bericht ist erfolgt. Ich gehe davon aus,

(Abg. König REP: Erledigt!)

daß der Antrag erledigt ist. – Es ist so beschlossen.

Ich rufe den Antrag der Fraktion der SPD, Drucksache
12/1048, auf. Auch hierbei handelt es sich um einen Be-
richtsantrag. Ich gehe davon aus, daß auch er für erledigt
erklärt wird. – Es ist so beschlossen.

Wir kommen zur Großen Anfrage der Fraktion der FDP/
DVP, Drucksache 12/1173. Die Aussprache ist erfolgt. Da-
mit ist diese Große Anfrage erledigt.

Wir kommen zum Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen, Drucksache 12/2169.

Abschnitt I dieses Antrags enthält einen Berichtsantrag.
Dieser Abschnitt kann wohl für erledigt erklärt werden. –
Das ist der Fall.

Abschnitt II dieses Antrags enthält ein Beschlußbegehren.

(Abg. Annemie Renz Bündnis 90/Die Grünen:
Keine Abstimmung! – Abg. Walter Bündnis 90/

Die Grünen: Ausschußüberweisung!)

– Es wird keine Abstimmung begehrt.

(Abg. Haas CDU: Überweisung an den Wirt-
schaftsausschuß!)

Abschnitt II des Antrags Drucksache 12/2169 wird an den
Wirtschaftsausschuß überwiesen. Es ist üblich, wenn der
Antragsteller eine Ausschußüberweisung begehrt, dem
auch stattzugeben. Abschnitt II des Antrags Drucksache
12/2169 ist damit an den Wirtschaftsausschuß überwiesen.

Punkt 8 der Tagesordnung ist damit erledigt.

Ich rufe Punkt 9 der Tagesordnung auf:

a) Beschlußempfehlung und Bericht des Finanzaus-
schusses zu dem Antrag des Finanzministeriums vom
19. Februar 1998 – Veräußerung des landeseigenen
Grundstücks Böheimstraße 59 in Stuttgart – Druck-
sachen 12/2540, 12/2647

Berichterstatter: Abg. Moser

b) Beschlußempfehlung und Bericht des Finanzaus-
schusses zu dem Antrag des Finanzministeriums vom

20. Februar 1998 – Veräußerung des landeseigenen
Anwesens Bischofstraße 70 in Calw („Badischer
Hof“) an die Stadt Calw – Drucksachen 12/2541,
12/2648

Berichterstatter: Abg. Moser

c) Beschlußempfehlung und Bericht des Finanzaus-
schusses zu dem Antrag des Finanzministeriums vom
5. März 1998 – Veräußerung des landeseigenen
Bosch-Areals zwischen Breitscheid-, Seiden- und
Forststraße in Stuttgart – Drucksachen 12/2546,
12/2649

Berichterstatter: Abg. Moser

Wir kommen zur Beschlußempfehlung Drucksache
12/2647. Begehrt der Herr Berichterstatter das Wort? – Das
ist nicht der Fall.

(Zuruf von der CDU: Er ist schon daheim!)

Wer der Beschlußempfehlung zustimmt, den bitte ich um
ein Handzeichen. – Wer stimmt dagegen? – Es stimmt nie-
mand dagegen. Es ist wie vorgeschlagen beschlossen.

Wir kommen zur Beschlußempfehlung Drucksache
12/2648. Auch hierfür ist Herr Abg. Moser Berichterstat-
ter. Da er nicht anwesend ist, brauche ich die Frage, ob er
das Wort begehrt, nicht zu stellen.

(Abg. Brechtken SPD: Wie im Ausschuß!)

Wer der Beschlußempfehlung des Finanzausschusses,
Drucksache 12/2648, zustimmt, den bitte ich um ein Hand-
zeichen. – Vielen Dank. Damit ist dem Antrag des Finanz-
ministeriums, Drucksache 12/2541, zugestimmt.

Wir kommen zur Beschlußempfehlung Drucksache
12/2649. – Sie stimmen der Beschlußempfehlung zu.

Punkt 9 der Tagesordnung ist damit erledigt.

Wir kommen zu Punkt 10 der Tagesordnung:

Beschlußempfehlung und Bericht des Ausschusses für
Umwelt und Verkehr zu der Mitteilung der Landesre-
gierung vom 21. August 1997 – Bericht der Landesre-
gierung zu einem Beschluß des Landtags; hier: Geträn-
keverpackungen: Mehrwegquote generell und speziell
beim Bier – Drucksachen 12/1899, 12/2580

Berichterstatter: Abg. Scheuermann

Sie stimmen der Beschlußempfehlung zu.

Punkt 10 der Tagesordnung ist damit erledigt.

Ich rufe Punkt 11 der Tagesordnung auf:

Beschlußempfehlungen und Berichte des Petitionsaus-
schusses zu verschiedenen Eingaben – Drucksachen
12/2646, 12/2673, 12/2674, 12/2675, 12/2676, 12/2677

Gibt es dazu Wortmeldungen? – Das ist nicht der Fall. Sie
stimmen den Beschlußempfehlungen zu.
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(Stellv. Präsident Weiser)

Wir kommen zu Punkt 12 der Tagesordnung:

Beschlußempfehlungen und Berichte der Fachausschüs-
se zu Anträgen von Fraktionen und von Abgeordneten
– Drucksache 12/2611

Gibt es dazu Wortmeldungen? – Das ist nicht der Fall. Sie
stimmen den Beschlußempfehlungen zu.

Wir kommen zu Punkt 13 der Tagesordnung:

Kleine Anfragen – Drucksachen 12/2505, 12/2547,
12/2559, 12/2565, 12/2566

Die Kleinen Anfragen wurden in der Zwischenzeit schrift-
lich beantwortet.

Meine Damen und Herren, damit sind wir am Ende der
heutigen Tagesordnung.

Ich lade Sie zur nächsten Sitzung ein, die am 6. Mai 1998,
10.00 Uhr stattfinden wird. Die Tagesordnung dafür wird
Ihnen rechtzeitig zugesandt werden.

Ich wünsche Ihnen schöne Osterferien und schließe hiermit
die heutige Sitzung.

(Beifall)

Schluß: 18.03 Uhr



Bürgerentscheidsbilanz 2009 

 

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) in Baden-

Württemberg, der Naturschutzbund (Nabu) und der Verein Mehr 

Demokratie e.V. schlagen Alarm: im Jahr 2009 sei die Zahl der 

Bürgerbegehren gegenüber dem Vorjahr von 35 auf 21 gesunken. 

“Unsere Rechtsprechung bremst die Demokratie aus. Alles, was mit der 

kommunalen Bauleitplanung zu tun hat, ist für eine bürgerschaftliche 

Mitwirkung tabu“, sagte Reinhard Hackl, Landesvorsitzender von Mehr 

Demokratie e.V. und forderte die Landesregierung auf, die gesetzliche 

Grundlage, die Gemeindeordnung, zu novellieren.  

Auch die Umweltverbände haben ein massives Interesse an mehr 

demokratischer Beteiligung: „Die Menschen vor Ort sind sensibel, was die 

Versiegelung ihrer Heimat angeht. Ob Streuobstwiesen, Grünzüge oder 

wertvolle Biotope einer Bebauung geopfert werden sollen, gehört zu den 

Kernfragen kommunaler Selbstverwaltung. Deshalb sollten gerade im 

Konfliktfall die Bürger eine Mitsprachemöglichkeit haben. Nur wenn Bürger 

und Bürgerinnen, wie in anderen Bundesländern auch, zu Bauleitplänen 

ein Bürgerbegehren anstrengen können, können wir dem rasanten 

Flächenverbrauch Einhalt gebieten“, begründet Dr. Brigitte Dahlbender, 

Landesvorsitzende des BUND das Engagement der Umweltverbände.  

Prof. Dr. Roland Geitmann von der Hochschule für Verwaltung in Kehl 

erläuterte die Bürgerentscheidsreform der Landesregierung im Jahre 

2005. „Mit der Reform wollte die CDU/FDP-Koalition Bürgerbegehren im 

Land erleichtern. Das Innenministerium versicherte damals, dass Bürger 

mittels Bürgerentscheids selbstverständlich Bauleitplanverfahren stoppen 

könnten. In der Tat gab es nach 2005 auch einen kleinen 

direktdemokratischen Aufbruch im Land. So stieg die Zahl der 

Bürgerbegehren im Jahresschnitt von früher 9 kontinuierlich auf 35 im 

Jahr 2008. Ein Drittel davon betraf die Bauleitplanung.“  

Dieser Boom wurde vom obersten Verwaltungsgericht in Baden-

Württemberg im März 2009 gestoppt, beklagt das Bündnis für mehr 



Demokratie. Der Verwaltungsgerichtshof Mannheim legte in seiner 

Entscheidung zum Fleischwerk Rheinstetten den in der Gemeindeordnung 

neu eingeführten Ausschlusstatbestand „Bauleitpläne“ so aus, dass ein 

Planungsstopp mittels Bürgerentscheids nicht mehr möglich sei. 

„Zahlreiche Bürgerentscheide der vergangenen Jahre wären demnach 

heute nicht mehr zulässig“, so Prof. Geitmann. Dazu zählen u.a. Leutkirch 

(Ansiedlung eines Holzkompetenzzentrums), Salem (Ansiedlung eines 

Logistikzentrums der MTU), Waldenburg (Bebauung des Kurgartens), 

Geislingen (Einkaufszentrum), Metzingen (Logistikzentrum der Fa. Boss) 

und Hochdorf (Verbrauchermarkt). Die Enttäuschung engagierter Bürger 

bringt Reinhard Hackl von Mehr Demokratie, auf den Punkt: "Die Reform 

von 2005 ist gescheitert, sie hat Ihr Beteiligungsversprechen an die Bürger 

nicht gehalten!"  

Wie wichtig Bürgern die Mitsprache über Entscheidungen in ihrer 

Gemeinde ist, zeigt die Entwicklung der zurückliegenden 4 Jahre. Von 

2006 bis 2009 fanden im Land 105 Bürgerbegehren statt, 37 davon im 

Zusammenhang mit planungsrechtlichen Entscheidungen. Über die Hälfte 

davon (21) wurden von den Verwaltungen und Gerichten für unzulässig 

erklärt, zuletzt mit steigender Tendenz. Begründet wurde dies in den 

meisten Fällen mit dem im Jahr 2005 neu eingeführten 

Ausschlusstatbestand Nr. 6 „Bauleitpläne“, worunter die Gerichte nicht nur 

den abschließenden Satzungsbeschluss, sondern zunehmend alles fallen 

lassen, was irgendwie mit Bauleitplanung zu tun hat. Angesichts dieser 

bewusst und ausdrücklich „über den Gesetzeswortlaut hinaus“ gehenden 

Rechtsprechung werden von den Bürgern immer weniger Bürgerbegehren 

gestartet, bedauert das Bündnis.  

"Der Veränderungsbedarf liegt auf der Hand“, meint Hackl und fordert die 

Landesregierung auf, die baden-württembergische Gemeindeordnung 

schnellstmöglich an zwei Punkten zu korrigieren. Punkt 6 des sog. 

Negativkatalogs müsse ersatzlos gestrichen werden, damit wären 

Bürgerbegehren wie in sieben anderen Bundesländern (darunter Bayern, 

Hessen und Thüringen) auch zu Bauleitplänen möglich. Außerdem solle – 



wie in Bayern – die 6-Wochenfrist für Bürgerbegehren gegen 

Gemeinderatsbeschlüsse entfallen. Gerade bei mehrstufigen 

Planungsentscheidungen seien die Auswirkungen einer Planung zu 

Beginn noch nicht absehbar. Die 6-Wochenfrist sei darum lebensfremd 

und treibe Bürger umso früher in eine Antihaltung.  

Dr. Dahlbender ist insbesondere von Innenminister Rech enttäuscht und 

wirft ihm vor, die Augen vor der aktuellen Negativentwicklung zu 

verschließen. Gar nichts tun zu wollen und einfach nur die 

Rechtsprechung abzuwarten sei ein politisches Armutszeugnis und 

verlagere die Verantwortung auf die Bürger und die Gerichte. Das Bündnis 

wendet sich deshalb mit seinem Appell an den neuen Ministerpräsidenten 

Stefan Mappus: „Die Bürger sollten bei problematischen Planungen 

zumindest ein Moratorium erreichen können. Das ermutigt zum Mitmachen 

und wirkt der wachsenden Politikverdrossenheit entgegen“, sagt 

Dahlbender.  
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Mehr Demokratie in Baden-Württemberg - 
Gesetzentwurf über Bürgerentscheide 
in Gemeinden und Landkreisen

➜ Nur vollständige und lesbare Eintragungen sind gültig!

➜ Pro Liste dürfen nur Wahlberechtigte derselben 
Gemeinde unterschreiben.

➜ Die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner müssen das
 Wahlrecht zum Landtag von Baden-Württemberg besitzen, 
also zum Zeitpunkt der Unterzeichnung mindestens 18 Jahre 
alt, deutscher Staatsangehörigkeit sein sowie seit drei 
Monaten in Baden-Württemberg ihre Hauptwohnung haben.

➜ Listen incl. Gesetzentwurf bitte möglichst bald einsenden an: 
Mehr Demokratie e.V., Rotebühlstraße 86/1, 70178 Stuttgart, 
0711 – 5091010, bawue@mitentscheiden.de. 
Die Listen werden den Gemeinden von Mehr Demokratie e.V. 
zur Bestätigung des Wahlrechts vorgelegt.

Erläuterung zur Sammlung der Unterschriften: 
bitte genau beachten!

Mehr Demokratie in Baden-Württemberg!
Diesen Gesetzentwurf des Bündnisses für mehr Demokratie 
unterstützen u.a. folgende baden-württembergischen Lan-
desverbände und Organisationen: ADFC; Arbeiterwohlfahrt, 
Baden; Arbeitsgemeinschaft Katholischer Organisationen, 
Rottenburg-Stuttgart; BUND; Deutscher Frauenring; Deut-
sche Friedensgesellschaft / Vereinigte Kriegsdienstgegne-
rInnen; DGB; Die NaturFreunde, Württemberg; Elektrizitäts-
werke-Schönau; Ev. Arbeitnehmerschaft, Baden; Initiative 
Netzwerk Dreigliederung; Katholische Arbeitnehmer-Bewe-
gung, Diözesanverband Rottenburg - Stuttgart; Katholische 
Arbeitnehmer-Bewegung, Diözesanverband Freiburg; Mehr 
Demokratie e.V.; NABU; Omnibus für direkte Demokratie; Pax 
Christi, Diözesanverband Rottenburg - Stuttgart; Sozialver-
band VdK; Unternehmensgrün; VCD; Vereinigung d. Arbeits-
gemeinschaft f. Biol. –Dyn.-Wirtschaftsweise (Demeter).

A. Zielsetzung
In einer Demokratie muss die Bürgerschaft die Möglichkeit 
haben, die Entscheidung wichti ger Sachfragen an sich zu 
ziehen. Baden-Württemberg war jahrzehntelang das einzige 
Bun desland mit Bürgerbegehren und –entscheid, wurde aber 
inzwischen durch andere Bundesländer mit anwendungs-
freundlicheren Regeln überholt. Die nach vielen Anstößen 
und langem Zögern im Jahr 2005 von der baden-württ. Regie-
rungskoalition vorgenommene Änderung des § 21 Gemeinde-
ordnung ist leider nur ein halber Schritt. Deutlich stärker will 
der nachfolgende Bündnisentwurf den Anwendungsbereich 
für Bürgerbegehren und –entscheide erweitern und die 
Wahrnehmung dieses direktdemokratischen Instruments 
erleichtern, was mittelbar auch alle anderen Formen der Bür-
gerbeteiligung aktiviert und lokale Demokratieentwicklung 
fördert. Vorbild hierbei ist die in Bayern geltende und erfolg-
reich praktizierte Regelung.

B. Inhalt
1. Wesentliche Erweiterung des Anwendungsbereichs durch 

Einbeziehung von Bauleitplänen sowie Kommunalabga-
ben, Tarifen und Entgelten (Abs. 2).

2. Wegfall der Frist für Bürgerbegehren gegen Ratsbeschlüs-
se (Abs. 3).

3. Senkung des Unterschriftenquorums für Bürgerbegehren 
von 10 auf einheitlich 7 % mit einer Höchstgrenze von 
15.000 (statt 20.000, Abs. 4).

4. Schutzwirkung des zulässigen Bürgerbegehrens (Abs. 5).
5. Auskunftsrecht der Initianten und Gleichstellung bei der 

Information der Öffentlichkeit (Abs. 3 u. 7).
6. Senkung des Zustimmungsquorums beim Bürgerent-

scheid (von 25%) auf 10 bis 20 % (Abs. 8).
7. Einführung des Bürgerbegehrens und –entscheids auf 

Landkreisebene sowie in Gemein debezirken und Ortschaf-
ten (Abs. 9 u. Art. 2).

Weitere Verbesserungen:

– Wegfall der dreijährigen Sperrfrist für ein nochmaliges 
Bürgerbegehren (Abs. 3),

– Verzicht auf besondere Anforderungen an einen Kostende-
ckungsvorschlag (Abs. 3),

– Gebot zur zügigen Entscheidung über die Zulässigkeit des 
Bürgerbegehrens (Abs. 5),

– Alternativvorlage des Gemeinderats mit einfacher Mehr-
heit (Abs. 6),

– Rückzugsmöglichkeit bei Teilerfolg (Abs. 6),
– flexible Frist für den Bürgerentscheid und Zusammenle-

gung mit Wahlen als Sollvorschrift (Abs. 6),
– differenzierte Abstimmungsmöglichkeit bei mehreren Vor-

lagen durch mehrfaches Stimmrecht mit Stichfrage (Abs. 
8).

Als Ausgleich für diese Erleichterungen des Bürgerentscheids 
wird dessen Bestandsschutz von drei Jahren auf eines ver-
kürzt.

C. Kosten
Durch die Erweiterung des Anwendungsbereichs sowie die 
Vereinfachung der Voraussetzungen von Bürgerbegehren und 
Bürgerentscheid können für die Gemeinden und Landkreise 
geringfügige Mehrkosten entstehen. Diese Mehrkosten sind 
jedoch zur Stärkung der Mitwir kungsrechte der Bürgerinnen 
und Bürger bzw. Kreiseinwohner gerechtfertigt, zumal die 
Erfahrungen zeigen, dass die Abstimmungsberechtigten ten-
denziell zu sparsameren Lösungen neigen. 

www.buegerentscheid-bw.de
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Artikel 1
Änderung der Gemeindeordnung
Die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung 
vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, berichtigt S. 698), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz zur Änderung kommunalverfassungs-
rechtlicher Vorschriften vom 28. Juli 2005 (GBl. S. 578) wird 
wie folgt geändert:

1. § 21 erhält folgende neue Fassung:

„Bürgerentscheid, Bürgerbegehren
(1) Der Gemeinderat kann mit einer Mehrheit von zwei Drit-

teln der Stimmen aller Mitglieder beschließen, dass eine 
Angelegenheit des Wirkungskreises der Gemeinde, für 
die der Gemeinderat zuständig ist, der Entscheidung der 
Bürger unter stellt wird (Bürgerentscheid).

(2) Ein Bürgerentscheid findet nicht statt über
 1. Weisungsaufgaben und Angelegenheiten, die kraft 

Gesetzes dem Bürgermeister ob liegen,
 2. Fragen der inneren Organisation der 

Gemeindeverwaltung,
 3. die Rechtsverhältnisse der Gemeinderäte, des Bürger-

meisters und der Gemeinde bediensteten,
 4. die Haushaltssatzung einschließlich der Wirtschafts-

pläne der Eigenbetriebe,
 5. die Feststellung der Jahresrechnung der Gemeinde und 

der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe,
 6. Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren.

(3) 1Über eine Angelegenheit des Wirkungskreises der Ge-
meinde, für die der Gemeinderat zuständig ist, ausge-
nommen die in Absatz 2 genannten Gegen stände, kann 
die Bürgerschaft einen Bürgerentscheid beantragen 
(Bürgerbegehren). 2Das Bürgerbegehren muss schriftlich 
eingereicht werden und die zur Entscheidung zu bringen-
de Frage sowie eine Begründung und einen Vorschlag zur 
Deckung der Kosten der verlangten Maßnahme enthalten. 
3Die Gemeindeverwaltung erteilt sachdienliche Auskünfte 
und berät auf Wunsch bei der Ausarbeitung des Bürgerbe-
gehrens.

(4) 1Das Bürgerbegehren muss von mindestens 7 vom Hundert 
der Bürger, höchstens jedoch 15.000, unterzeichnet sein. 
2Es soll zwei Vertrauensleute mit Namen und Anschriften 
benennen; sind keine Vertrauensleute benannt, gelten 
die beiden ersten Unterzeichner als Vertrauensleute.

(5) 1Über die Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens entscheidet 
der Gemeinderat unverzüglich, spätestens innerhalb von 
sechs Wochen nach Eingang des Antrags. 2Nach Feststel-
lung der Zulässigkeit des Bürgerbegehrens dürfen die 
Gemeindeorgane bis zur Durchführung des Bürgerent-
scheids keine dem Bürgerbegehren entgegenstehende 
Entscheidung treffen oder vollziehen, es sei denn, zum 
Zeitpunkt der Einreichung des Bürgerbegehrens haben 
rechtliche Verpflichtungen hierzu bestanden.

(6) 1Innerhalb von drei Monaten nach Feststellung der Zu-
lässigkeit des Bürgerbegehrens ist der Bürgerentscheid 
durchzuführen, es sei denn, die Vertrauensleute des 
Bürgerbegehrens stimmen einer Verschiebung zu. 2Der 
Gemeinderat kann mit Stimmenmehrheit beschlie ßen, 
dabei den Stimmberechtigten zum Gegenstand des 
Bürgerbegehrens eine eigene Fragestellung vorzulegen 

Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften – 
Bürgerbegehren und Bürgerentscheid in Gemeinde- und Landkreisordnung

(Alternativvorlage). 3Bürgerentscheide sollen mit anderen 
Abstimmungen und Wahlen zusammengelegt werden, so-
fern es die Fristeinhaltung zulässt. 4Der Bürgerentscheid 
entfällt, wenn der Gemeinderat die Durchführung der mit 
dem Bürgerbegehren verlangten Maßnahme beschließt. 
5Der Bürgerentscheid entfällt auch, wenn der Gemein-
derat die Durchführung der mit dem Bürgerbegehren 
verlangten Maßnahme in wesentlichen Teilen beschließt 
und die Vertrauensleute des Bürgerbegeh rens dem zu-
stimmen.

(7) 1In Veröffentlichungen und Veranstaltungen der Gemeinde 
dürfen die Vertrauensleute eines Bürgerbegehrens ihre 
Auffassung zum Gegenstand eines Bürgerentscheids min-
destens in gleichem Umfange darstellen wie die Gemein-
deorgane. 2Zur Information der Bürgerinnen und Bürger 
werden von der Gemeinde den Beteiligten die gleichen 
Mög lichkeiten wie bei Gemeinderatswahlen eröffnet.

(8) 1Bei einem Bürgerentscheid ist die gestellte Frage in dem 
Sinne entschieden, wie sie von der Mehrheit der abgege-
benen gültigen Stimmen beantwortet wurde, sofern diese 
Mehr heit in Gemeinden

 bis zu 50.000 Einwohnern  mindestens 20 v.H.,
 bis zu 100.000 Einwohnern  mindestens 15 v.H.,
 mit mehr als 100.000 Einwohnern  mindestens 10 v.H.

 der Stimmberechtigten beträgt. 2Bei Stimmengleichheit 
gilt die Frage als mit Nein beant wortet. 3Ist die nach Satz 1 
erforderliche Mehrheit nicht erreicht worden, hat der 
Gemein derat die Angelegenheit zu entscheiden. 4Sollen 
an einem Tag mehrere Bürgerentscheide stattfinden, hat 
der Gemeinderat eine Stichfrage für den Fall zu beschlie-
ßen, dass die gleichzeitig zur Abstimmung gestellten Fra-
gen in einer miteinander nicht zu vereinbaren den Weise 
beantwortet werden (Stichentscheid). 5Es gilt dann die-
jenige Entscheidung, für die sich im Stichentscheid die 
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen ausspricht. 
6Bei Stimmengleichheit im Stichentscheid gilt der Bürge-
rentscheid, dessen Frage mit der höchsten Stimmenzahl 
mehrheitlich beantwortet worden ist.

(9) 1Ist in einem Gemeindebezirk ein Bezirksbeirat bzw. in ei-
ner Ortschaft ein Ortschaftsrat gebildet worden, so kann 
über Angelegenheiten, die diesem Bezirksbeirat bzw. 
diesem Ortschaftsrat durch Hauptsatzung oder Gesetz 
zur Entscheidung übertragen sind, auch innerhalb des 
Gemeindebezirks bzw. der Ortschaft ein Bürgerentscheid 
stattfinden. 2Stimmberechtigt sind alle wahlberechtigten 
Bürgerinnen und Bürger, die im Gemeinde bezirk bzw. in 
der Ortschaft wohnen. 3Die Vorschriften der Absätze 1 bis 
8 sowie 10 und 11 finden entsprechende Anwendung mit 
der Maßgabe, dass anstelle des Gemeinderats der Ort-
schaftsrat bzw. der Bezirksbeirat entscheidet.

(10) 1Der Bürgerentscheid hat die Wirkung eines endgültigen 
Beschlusses des Gemeinderats. 2Er kann innerhalb eines 
Jahres nur durch einen neuen Bürgerentscheid abgeän-
dert werden.

(11) Das Nähere wird durch das Kommunalwahlgesetz 
geregelt.“

2. In § 20 b Abs. 2 Satz 3 wird die Verweisung auf „21 Abs. 3 
Satz 5” durch „§ 21 Abs. 4 Satz 1” ersetzt.
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Artikel 2
Änderung der Landkreisordnung
Die Landkreisordnung für Baden-Württemberg in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 19. Juni 1987 (GBl. S. 289), zuletzt 
geändert durch Gesetz zur Änderung kommunalverfassungs-
rechtlicher Vorschriften vom 28. Juli 2005 (GBl. S. 578) wird 
wie folgt geändert:

Nach § 17 wird folgender § 17a eingefügt:

„ 17a Bürgerentscheid, Bürgerbegehren
(1) Der Kreistag kann mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der 

Stimmen aller Mitglieder beschließen, dass eine Angele-
genheit des Landkreises, für die der Kreistag zuständig 
ist, der Entscheidung der wahlberechtigten Kreiseinwoh-
ner unter stellt wird (Bürgerentscheid).

(2) Ein Bürgerentscheid findet nicht statt über
 1. Weisungsaufgaben und Angelegenheiten, die kraft 

Gesetzes dem Landrat obliegen,
 2. Fragen der inneren Organisation des Landratsamts, 
 3. die Rechtsverhältnisse der Kreisräte, des Landrats und 

der Bediensteten des Land kreises,
 4. die Haushaltssatzung (einschließlich der Wirtschafts-

pläne der Eigenbetriebe) und die Kreis umlage,
 5. die Feststellung der Jahresrechnung des Landkreises 

und der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe,
 6. Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren.

(3) 1Über eine Angelegenheit des Landkreises, für die der 
Kreistag zuständig ist, ausgenommen die in Absatz 2 
genannten Gegen stände, können die wahlberechtigten 
Kreiseinwohner einen Bürgerentscheid beantragen (Bür-
gerbegehren). 2Das Bürgerbegehren muss schriftlich ein-
gereicht werden und die zur Entscheidung zu bringende 
Frage sowie eine Begründung und einen Vorschlag zur 
Deckung der Kosten der verlangten Maßnahme enthalten. 
3Die Kreisverwaltung erteilt sachdienliche Auskünfte und 
berät auf Wunsch bei der Ausarbeitung des Bürgerbegeh-
rens. 

(4) 1Das Bürgerbegehren muss von mindestens 7 vom Hun-
dert der wahlberechtigten Kreiseinwohner, höchstens 
jedoch 15.000, unterzeichnet sein. 2Es soll zwei Vertrau-
ensleute mit Namen und Anschriften benennen; sind 
keine Vertrauensleute benannt, gelten die beiden ersten 
Unterzeichner als Vertrauensleute.

(5) 1Über die Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens entschei-
det der Kreistag unverzüglich, spä testens innerhalb von 
sechs Wochen nach Eingang des Antrags. 2Nach Feststel-
lung der Zulässigkeit des Bürgerbegehrens dürfen die 
Kreisorgane bis zur Durchführung des Bür gerentscheids 
keine dem Bürgerbegehren entgegenstehende Entschei-
dung treffen oder vollziehen, es sei denn, zum Zeitpunkt 
der Einreichung des Bürgerbegehrens haben rechtliche 
Verpflichtungen hierzu bestanden.

(6) 1Innerhalb von drei Monaten nach Feststellung der Zu-
lässigkeit des Bürgerbegehrens ist der Bürgerentscheid 
durchzuführen, es sei denn, die Vertrauensleute des 
Bürgerbegehrens stimmen einer Verschiebung zu. 2Der 
Kreistag kann mit Stimmenmehrheit beschließen, dabei 
den Stimmberechtigten zum Gegenstand des Bürger-
begehrens eine eigene Frage stellung vorzulegen (Al-
ternativvorlage). 3Bürgerentscheide sollen mit anderen 
Abstim mungen und Wahlen zusammengelegt werden, 

sofern es die Fristeinhaltung zulässt. 4Der Bürgerentscheid 
entfällt, wenn der Kreistag die Durchführung der mit dem 
Bürgerbegeh ren verlangten Maßnahme beschließt. 5Der 
Bürgerentscheid entfällt auch, wenn der Kreistag die 
Durchführung der mit dem Bürgerbegehren verlangten 
Maßnahme in wesentlichen Teilen beschließt und die Ver-
trauensleute des Bürgerbegehrens dem zustimmen. 

(7) 1In Veröffentlichungen und Veranstaltungen des Landkrei-
ses dürfen die Vertrauensleute eines Bürgerbegehrens ihre 
Auffassung zum Gegenstand eines Bürgerentscheids min-
destens in gleichem Umfange darstellen wie die Kreisorga-
ne. 2Zur Information der Bür gerinnen und Bürger werden 
vom Landkreis den Beteiligten die gleichen Möglichkeiten 
wie bei Kreistagswahlen eröffnet.

(8) 1Bei einem Bürgerentscheid ist die gestellte Frage in dem 
Sinne entschieden, wie sie von der Mehrheit der abgege-
benen gültigen Stimmen beantwortet wurde, sofern diese 
Mehr heit mindestens 10 v.H. der Stimmberechtigten be-
trägt. 2Bei Stimmengleichheit gilt die Frage als mit Nein be-
antwortet. 3Ist die nach Satz 1 erforderliche Mehrheit nicht 
erreicht worden, hat der Kreistag die Angelegenheit zu ent-
scheiden. 4Sollen an einem Tag meh rere Bürgerentscheide 
stattfinden, hat der Kreistag eine Stichfrage für den Fall zu 
beschließen, dass die gleichzeitig zur Abstimmung gestell-
ten Fragen in einer miteinander nicht zu vereinbarenden 
Weise beantwortet werden (Stichentscheid). 5Es gilt dann 
die jenige Entscheidung, für die sich im Stichentscheid die 
Mehrheit der abgegebenen gülti gen Stimmen ausspricht. 
6Bei Stimmengleichheit im Stichentscheid gilt der Bürger-
entscheid, dessen Frage mit der höchsten Stimmenzahl 
mehrheitlich beantwortet worden ist.

(9) 1Der Bürgerentscheid hat die Wirkung eines endgültigen 
Beschlusses des Kreistags. 2Er kann innerhalb eines Jahres 
nur durch einen neuen Bürgerentscheid abgeändert wer-
den.

(10) Das Nähere wird durch das Kommunalwahlgesetz 
geregelt.“

Artikel 3
Änderung des Kommunalwahlgesetzes
Das Kommunalwahlgesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 1. Sept. 1983 (GBl. S. 429), zuletzt geändert durch Gesetz 
zur Änderung kommunalverfassungsrechtlicher Vorschriften 
vom 28. Juli 2005 (GBl. S. 578) wird wie folgt geändert:

§ 41 Abs. 1 
wird um einen Satz 2 ergänzt:
„Das Bürgerbegehren in einem Landkreis kann nur von Kreis-
einwohnern unterzeichnet wer den, die zum Zeitpunkt der Un-
terzeichnung wahlberechtigt sind.“

Artikel 4 
Inkrafttreten
Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft.
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Zu Artikel 2 – Änderung der Gemeindeordnung:
1. § 21 Bürgerbegehren und –entscheide

Absatz 1
Unverändert.

Absatz 2 – Kürzung des Ausschlusskatalogs
Ziff. 1-3 u. 5 unverändert. Ziff. 6 entspricht Ziff. 7 des geltenden 
Gesetzes.

Ziff. 4 – Kommunalabgaben, Tarife und Entgelte
In Deutschland setzt sich erst sehr langsam die Erkenntnis 
durch, dass gewählte Organe auch das Budgetrecht nur stell-
vertretend ausüben und dies mittels sich ausweitender öffent-
licher Verschuldung in vielen Kommunen zu Lasten künftiger 
Generationen. Wie es in Bayern geltendes Recht ist, streicht 
der Bündnisentwurf deshalb Kommunalabgaben, Tarife und 
Entgelte aus der Ziff. 4 des Ausschlusskatalogs, so dass z.B. 
Kindergartenbeiträge und Friedhofsgebühren bürgerent-
scheidsfähig werden.

Ziff. 6 Bauleitpläne und örtliche Bauvorschriften
Die im Jahr 2005 eingeführte Ziff. 6 wird durch den Bündnisent-
wurf ersatzlos gestrichen. Im Gegensatz zur Ankündigung, den 
Ausschlusskatalog auf „wenige zentrale Punkte“ beschränken 
zu wollen, hat die Regierungskoalition ihn um eine neue Ziff. 
6 wesentlich erweitert, nämlich um Bauleitpläne und örtliche 
Bauvorschriften. Wie die Praxis derjenigen Bundesländer zeigt, 
die über diese Angelegenheiten Bürgerentscheide ermöglichen 
(Bayern, Hessen, Sachsen und Sachsen-Anhalt), wird damit ein 
Drittel bis die Hälfte aller angestrebten Bürgerentscheide wie-
derum ausgeschlossen, und zwar gerade über die wichtigsten 
und umstrittensten Fragen. Im Vergleich zur früheren Regelung 
ist dies sogar eine Verschlechterung, weil Bebauungspläne 
über öffentliche Einrichtungen bürger entscheidsfähig waren 
und andere Bauleitplanungsfragen zumindest durch Hauptsat-
zung bür gerentscheidsfähig gemacht werden konnten, wovon 
etliche Gemeinden aus konkretem Anlass Gebrauch gemacht 
hatten. 

Das Argument für diesen Ausschlusstatbestand, Bauleitplä-
ne erforderten komplexe und deshalb für Bürgerentscheide 
ungeeignete Abwägungen, kann nicht begründen, dieses 
zentrale Feld kommunaler Selbstverwaltung dem Souverän 
generell vorzuenthalten. Selbstverständlich ist die abstimmen-
de Bürgerschaft genauso an das Baugesetzbuch gebunden 
(und gerichtlich über prüfbar) wie der Gemeinderat und muss 
durch ausreichende Information sichergestellt werden, dass 
in notwendige Abwägungen alle relevanten Gesichtspunkte 
einbezogen werden.

Auch wenn es in der Begründung des Regierungsentwurfs 
heißt, dass „Grundsatzentscheidungen im Vorfeld eines bau-
planungsrechtlichen Verfahrens zur Gemeindeentwicklung“ 
nicht ausgeschlossen seien, ist zu befürchten, dass Gemein-
den diesen Ausschluss durch einfachen Aufstellungsbeschluss 
bewirken könnten.

Absatz 3
Der Zusatz „ausgenommen die in Absatz 2 genannten Gegen-
stände“ stellt klar, dass der Negativkatalog des Abs. 2 auch für 
Bürgerbegehren gilt.

Wegfall der Sperrfrist
Die bisher gemäß Satz 2 geltende dreijährige Sperrfrist ent-
fällt, damit die Bürgerschaft bei sich ändernden Verhältnissen 
oder Einsichten ebenso rasch reagieren kann wie der Gemein-
derat durch Her beiführung eines Bürger entscheids. Willkürli-
che und lästige Mehrfachanläufe sind, wie die Erfahrungen in 
Bayern, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt zeigen, nicht 
zu befürchten.

Wegfall der Frist für Bürgerbegehren
Die bisher geltende Frist für Bürgerbegehren gegen Ratsbe-
schlüsse von nunmehr sechs Wochen wird gestrichen. Die 
bayerische Regelung zeigt, dass sie überflüssig ist, weil Geg-
ner eines Vorhabens sich auch ohne Frist beeilen, um nicht vor 
vollendeten Tatsachen zu stehen. Da kommunale Projekte in 
der Regel in mehreren Stufen beschlossen werden (z.B. Bedarf, 
Standort, Raumprogramm, Architektenwettbewerb, Bau), führt 
eine solche Frist, wie viele Beispiele belegen, zu ärgerlichen 
und eventuell kostenträchtigen Demokratieblockaden; denn 
jede weitere Stufe lässt die Frist erneut beginnen. Bürger-
begehren während der Zwischenphasen auszuschließen ist 
sinnlos und schädlich, weil Planungsaufwand getrieben wird, 
der sich eventuell als unnütz erweist. Solange der Gemeinde-
rat ein Projekt abbrechen kann, sollte es auch die Bürgerschaft 
können.

Kostendeckungsvorschlag 
ohne besondere Anforderungen
Wenn ein Bürgerbegehren zusätzlichen Aufwand verlangt, ist 
ein Kostendeckungsvorschlag ein Qualitätsmerkmal, über das 
die Abstimmenden selbst befinden können. Deshalb wird von 
dem bisher geltenden Erfordernis, dass er „nach den gesetz-
lichen Bestimmungen durchführbar“ sein müsse, abgesehen; 
weitergehend die bayerische Regelung, die auf einen solchen 
Vorschlag gänzlich verzichtet. 

Recht auf Auskunft und Beratung
Dieses in einer Demokratie eigentlich selbstverständ liche 
Recht der Initiatoren ist leider noch nicht allgemeine Praxis.

Absatz 4 
Einheitliches Unterschriftenquorum 7 %
Das Unterschriftenquorum beim Bürgerbegehren stellt sicher, 
dass das Interesse an der Abstimmungsfrage genügend breit 
ist. Die derzeitige Regelung mit 10 % und vier Obergrenzen 
für bestimmte Gemeindegrößen ist unnötig kompliziert und in 
sich nicht schlüssig; denn sie verursacht widersinnige Sprün-
ge in den Anforderungen, sobald die Einwohnergrenzen von 
50.000, 100.000 und 200.000 um einen Einwohner überschrit-
ten werden. Viel einfacher ist ein durchgehender Prozentsatz, 
der von keiner Kommune prozentual mehr verlangt als jetzt 
von Städten mit den genannten Einwohnerzahlen. Wenn man 
davon ausgeht, dass rd. 72 % der Einwohner wahlberechtigte 
Bürger sind, liegt der entsprechende Prozentsatz bei 7 %. Da 
mit zunehmender Gemeindegröße der Anteil der Betroffenen 
und Interessierten in der Regel abnimmt, ist eine Senkung der 
Obergrenze von bisher 20.000 auf 15.000 Unterschriften ge-
boten. Weil den Vertrauensleuten des Bürgerbegehrens durch 

Begründung
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Mehrfaches Stimmrecht und Stichfrage
Wenn über mehrere Vorlagen abgestimmt wird, insbesondere 
auch eine Alternativvorlage des Gemeinderats, müssen die 
Abstimmenden entsprechend mehrere Stimmen haben. Dann 
aber ist regelungsbedürftig, was gelten soll, wenn zwei sich wi-
dersprechende Vorlagen eine aus reichende Mehrheit erhalten. 
Ohne mehrfaches Stimmrecht und Stichfrage könnten Anhän-
ger z.B. des Vorschlags A nicht deutlich machen, dass ihnen 
die Alternative B lieber ist als der Status quo, und würde sich 
ggf. die Minderheit, die beide Gestaltungsalternativen ablehnt, 
durchsetzen.

Absatz 9 Bürgerbegehren und –entscheid 
in Gemeindebezirken und Ortschaften
Ist eine Gemeinde in Gemeindebezirke oder Ortschaften 
aufgeteilt und sind Bezirksbeiräte bzw. Ortschaftsräte ge-
bildet worden, so soll es möglich sein, auf diesen Ebenen 
Bür gerbegehren und –entscheide über Angelegenheiten 
durchzuführen, die dem Bezirksbeirat bzw. Ortschaftsrat durch 
Hauptsatzung oder Gesetz zur Entscheidung übertragen wur-
den. Dies ist die logische Fortsetzung der Mitwirkungsrechte 
auf kleinere verfasste Einheiten. 

Absatz 10 Verkürzung des Bestandsschutzes
Die Verkürzung des Bestandsschutzes von drei Jahren auf ein 
Jahr orientiert sich an der bayerischen Regelung. Sie erleich-
tert die Anpassung an sich verändernde Verhältnisse und ist 
ein Ausgleich für die erheblichen Erleichterungen von Bürger-
begehren und –entscheiden. 

2. § 20 b Absatz 2 Bürgerantrag
Redaktionelle Anpassung.

Zu Artikel 2 – Änderung der Landkreisordnung:
§ 17a Bürgerbegehren und –entscheide 
Angesichts der gewachsenen Aufgaben der Landkreise (Be-
rufsschulen, Krankenhäuser, Abfallentsorgung, Kreisstraßen) 
ist es überfällig, wie in anderen Bundesländern Bürgerbegeh-
ren und –entscheide auch auf Landkreisebene zu ermöglichen, 
weil nicht einzusehen ist, dass solche Fragen nur in Stadtkrei-
sen bürgerentscheidsfähig sein sollen. Die Landkreisordnung 
wird deshalb durch eine dem § 21 Gemeindeordnung entspre-
chende Vorschrift ergänzt. Auf die Begründung hierzu wird 
verwiesen.

Absatz 8 Landkreisordnung
Das Zustimmungsquorum orientiert sich an der bayerischen 
Regelung mit 10 % und kommt mit dieser einen Stufe aus, 
weil es in Baden-Württemberg im Unterschied zu Bayern keine 
Landkreise unter 100.000 Einwohnern gibt. 

Zu Artikel 3 – Änderung des Kommunalwahlgesetzes
Bei der Anwendung des § 41 Kommunalwahlgesetz auf die 
Landkreisebene stellen sich Ver fahrensfragen, die zu beant-
worten Sache der Kommunalwahlordnung ist, wozu § 55 Abs. 1 
Nr. 16 des Kommunalwahlgesetzes in ausreichender Weise 
ermächtigt.

Absatz 6 neue Funktionen zugewiesen werden, wird über ihre 
Benennung als Satz 2 die Regelung übernommen, wie sie der-
zeit gemäß § 53 Abs. 1 Kommunalwahlordnung gilt. 

Absatz. 5 Beschleunigungspflicht, Frist 
und Schutzwirkung
Wie manche Vorgänge der Vergangenheit belegen, sind Ge-
meindeorgane gelegentlich ver sucht, die Behandlung von 
Bürgerbegehren zu verschleppen oder sie gar durch Schaffung 
vollendeter Tatsachen zu vereiteln. Dem wirkt dieser Absatz 
durch Beschleuni gungspflicht und eine Sechs-Wochen-Frist 
entgegen sowie durch Schutzwirkung, wie sie ähnlich schon in 
der sächsischen Gemeindeord nung enthalten ist. 

Absatz 6 Flexible Frist für den Bürgerentscheid
Bisher enthält die Gemeindeordnung keine Frist für den Bür-
gerentscheid. Sie soll Verschleppungsstrategien verhindern 
und andererseits Raum geben für Mei nungsbildung und or-
ganisatorische Vorbereitungen. Der Bündnisentwurf lehnt sich 
an die bewährte bayerische Regelung an, wonach die Frist drei 
Monate nach Feststellung der Zulässigkeit beträgt, aber mit 
Zustimmung der Vertrauensleute verlängert werden kann, z.B. 
um Auswir kungen und Alternativen noch eingehender zu unter-
suchen und um die Zusammenlegung von Abstimmungen und 
Wahlen zu erleichtern, was Kosten spart und deshalb über § 41 
Abs. 3 Kommunalwahlgesetz (n.F.) hinaus gehend als Sollvor-
schrift aufgenommen wird.

Alternativvorlage und Rückzugsmöglichkeit
Der Flexibilität und Differenziertheit des Verfahrens soll auch 
dienen, dass der Gemeinderat, und zwar im Unterschied zu 
Abs. 1 mit einfacher Mehrheit, eine Alternativvorlage beschlie-
ßen kann. Der Kompromisssuche dient auch die Rückzugsmög-
lichkeit gemäß dem letzten Satz, wonach sich die Vertrauens-
leute mit einem teilweisen Entgegenkommen des Gemeinde-
rats zufrieden geben können. 

Absatz. 7 Gleichberechtigte Information
Um eine ausgewogene Information der Bevölkerung über das 
Pro und Kontra einer Bürger entscheidsangelegenheit sicherzu-
stellen, müssen in Veröffentlichungen und Veranstaltungen der 
Gemeinde beide Seiten in gleichem Umfange zu Wort kommen. 
Im Unterschied zur Schweiz ist dieses Gebot der Chancen-
gleichheit durch gleichberechtigte und authentische Informa-
tion als von der Gemeinde zu tragende Aufgabe noch nicht 
selbstverständliche Praxis. Auch Werbe- und Informations-
möglichkeiten, wie sie von Gemeinden bei Kommunalwahlen 
zur Verfügung gestellt werden, sollen bei Bürgerentscheiden 
von den Beteiligten genutzt werden können.

Absatz 8 Zustimmungsquorum beim Bürgerentscheid
Dass ein Zustimmungsquorum beim Bürgerentscheid erfor-
derlich und sachgerecht sei, kann man mit guten Gründen be-
streiten. Die Hamburger Stadtbezirke, die Schweiz und die USA 
zeigen, dass es auch ohne ein solches Zustimmungsquorum 
geht. Die negativen Auswirkungen der in Deutschland weithin 
üblichen Zustimmungsquoren (Scheitern trotz klarer Abstim-
mungsmehrheit, Boykottstrategien) sind vielfach belegt. Sie 
lassen sich durch deutliche Senkung der Hürde mindern, kaum 
jedoch durch die von der Regierungskoalition vorgenommene 
nur geringfügige Reduzierung von 30 auf 25 %. Der Bündnis-
entwurf übernimmt auch in diesem Punkt die nach Einwohner-
zahlen abgestufte bayerische Regelung. 



Lfd.

Nr.

eigenhändige Unterschrift mit 
ausgeschriebenem Vor- und Familiennamen

Vor- und Familienname Geburtstag Anschrift (Hauptwohnung) 
Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort

Tag der Unter-
zeichnung

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Unterschriftenliste Nr.  ........... zum Antrag auf Zulassung eines Volksbegehrens nach Artikel 59 der Verfassung des Landes Baden-Württemberg
Durch meine nachstehende Unterschrift beteilige ich mich an dem Antrag auf Zulassung des Volksbegehrens zum Zwecke der Einbringung des beiliegenden 
Gesetzentwurfs betr. Bürgerentscheide in Gemeinden und Landkreisen:

Vertrauensleute des Volksbegehrens:

Rainer Bliesener, DGB Bezirk Baden-Württemberg, 
Willi-Bleicher-Str. 23, 70174 Stuttgart

Dr. Stefan Rösler, NABU Baden-Württemberg, 
Tübinger Str. 15, 70178 Stuttgart

Listen incl. Gesetzentwurf bitte möglichst bald 
einsenden an:

 Mehr Demokratie e.V., Rotebühlstraße 86/1, 
70178 Stuttgart

Wahlrechtsbescheinigung
Die vorstehend unter Nr. ........................................................................................ aufgeführten ............... Unterzeichner/innen waren an dem 
angegebenen Tag der Unterzeichnung Deutsche im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes, erfüllten auch die sonstigen Wahlrechtsvoraus-
setzungen des § 7 Abs. 1 des Landtagswahlgesetzes und waren nicht nach § 7 Abs. 2 des Landtags wahl ge setzes vom Wahlrecht zum Landtag ausge-
schlossen. Sie waren bei Unterzeichnung zum Landtag von Baden-Württemberg wahlberechtigt.

..................................................................................., den .....................................................
(Ausstellungsort und Kreiszugehörigkeit)

(Dienstsiegel) (Unterschrift des Bürgermeisters)
................................................................................................................................................

des Unterzeichners möglichst in Maschinen- oder Druckschrift angeben



 

 

Innenministerium 

des Landes  

Nordrhein-Westfalen 

 

 

 

Statistische Angaben zum Thema 

 

Bürgerbegehren und Bürgerentscheid in Nordrhein-Westfalen 

 

für den Zeitraum 

 

 

Oktober 1994 –  Juni 2007 
 
 
 
 
 
        Düsseldorf, November 2007 



Stand: 30.11.2007

Bürgerbegehren

Zeitraum

Erholung, 
Freizeit, 
Sport Schule Verkehr Umwelt /Abfall

Wohnungsbau, 
Bau, 
Grundstück sonstiges Summe

10 /1994 bis 08 /1999 30 25 38 14 23 15 145
09 /1999 bis 06 /2000 4 0 3 3 4 8 22
07 /2000 bis 06 /2001 8 0 5 3 14 8 38
07 /2001 bis 06 /2002 7 0 3 4 7 6 27
07/2002 bis 06/2003 13 5 4 1 2 12 37
07/2003 bis 06/2004 8 2 1 1 1 23 36
07/2004 bis 06/2005 5 1 3 0 5 1 15
07/2005 bis 06/2006 10 1 5 2 9 7 34
07/2006 bis 06/2007 5 4 1 1 11 6 28
Summe 90 38 63 29 76 86 382

Die Tabelle "Themen"  erfasst alle im Berichtszeitraum eingereichten Bürgerbegehren. Der Tabelle ist nicht zu entnehmen, 
in welcher Weise diese Bürgerbegehren ihren Abschluss gefunden haben.

Bürgerbegehren
Unzulässigkeitsgründe * * Mehrfachnennungen möglich

§

betroffene 
Bürgerbege
hren 

26 Abs. 1 6
26 Abs. 2 76
26 Abs. 3 25
26 Abs. 4 18
26 Abs. 5 Nr. 1 5
26 Abs. 5 Nr. 2 0
26 Abs. 5 Nr. 3 9
26 Abs. 5 Nr. 4 0

26 Abs. 5 Nr. 5 11

26 Abs. 5 Nr. 6 4
26 Abs. 5 Nr. 7 0
26 Abs. 5 Nr. 8 7
26 Abs. 5 Nr. 9 6
26 Abs. 5 Nr. 10 0
26 Abs. 9 3
Gesamt 170

Themen



Stand: 30.11.2007

Bürgerbegehren / Erledigung

Zeitraum unzulässig
wurde ent-
sprochen Kompromiss

zurück-
gezogen

noch nicht 
abgeschloss
en Summe

10 /1994 bis 08 /1999 42 27 6 8 0 83
09 /1999 bis 06 /2000 12 6 0 0 0 18
07 /2000 bis 06 /2001 21 9 2 0 0 32
07 /2001 bis 06 /2002 14 3 2 1 0 20
07 /2002 bis 06 /2003 11 5 2 3 0 21
07 /2003 bis 06 /2004 16 5 2 1 0 24
07 /2004 bis 06 /2005 5 7 0 0 7 19
07/2005 bis 06/2006 13 7 2 0 6 28
07/2006 bis 06/2007 13 6 0 0 6 25
Summe 147 75 16 13 19 270

Bürgerentscheid / Erledigung
Zeitraum erfolgreich nicht erfolgreich Summe
10 /1994 bis 08 /1999 18 33 51
09 /1999 bis 06 /2000 1 3 4
07 /2000 bis 06 /2001 6 7 13
07 /2001 bis 06 /2002 4 2 6
07 /2002 bis 06 /2003 9 7 16
07 /2003 bis 06 /2004 1 8 9
07 /2004 bis 06 /2005 3 2 5
07/2005 bis 06/2006 1 7 8
07/2006 bis 06/2007 4 4 8
Summe 47 73 120

Die Tabelle "Erledigung"  erfasst alle Bürgerbegehren und Bürgerentscheide, die im Berichtszeitraum ihre Erledigung 
gefunden haben, unabhängig davon, ob das jeweilige Bürgerbegehren im Berichtszeitraum oder davor eingereicht 
worden ist. 



Auszug aus: 

 

Griet Newiger-Addy    

Bürgerbeteiligung vor Ort  

Beteiligungsrechte der Einwohnerinnen und Einwohner in Brandenburger Kommunen 

 

3.1.1 Kostendeckungsvorschlag 

Der Kostendeckungsvorschlag muss sich im Rahmen des Gemeindehaushalts 

bewegen (d.h. keine Neuverschuldung) und nach den gesetzlichen Bestimmungen 

durchführbar sein. Dies kann unter Umständen schwierig sein, nicht nur, weil es sich 

hier um eine komplizierte Materie handelt. Problematisch ist vor allem die Tatsache, 

dass weite Teile des kommunalen Haushaltes aufgrund vieler zweckgebundener 

Zuweisungen des Landes, Ausgaben für Pflichtaufgaben und längerfristiger 

Investitionspläne festgelegt sind und für alternative politische Maßnahmen nicht zur 

Verfügung stehen. Die faktisch eingeschränkte kommunale Finanzautonomie grenzt 

so auch die Entscheidungsspielräume der Bürger/innen ein.  

Bei der Erstellung des Kostendeckungsvorschlages kann eine Bürgerinitiative die 

Hilfe der Verwaltung in Anspruch nehmen: Die Gemeinde ist "in den Grenzen der 

Verwaltungskraft" verpflichtet, Bürgern bei der Einleitung von Bürgerbegehren 

behilflich zu sein, d.h. beispielsweise diesen die für die Erarbeitung des 

Kostendeckungsvorschlages nötigen Informationen zu geben (§ 22 Abs.1 GO; § 20 

Abs. 1 LKrO). Die bisherige Rechtsprechung, insbesondere zu Bürgerbegehren in 

Baden-Württemberg zeigt allerdings, dass an den Kostendeckungsvorschlag keine 

übertriebenen Anforderungen gestellt werden. So ist keine detaillierte Ausarbeitung 

nötig, sondern es reicht eine überschlägige Schätzung der voraussichtlichen Höhe 

der Kosten und ein nachvollziehbarer Deckungsvorschlag wie Umschichtungen im 

Gemeindehaushalt (ausgenommen sind die Ausgaben für Pflichtaufgaben) oder 

auch der Verkauf von Gemeindevermögen oder Gebührenerhöhungen. Allerdings 

müssen diese Vorschläge die dazu vorhandenen kommunalrechtlichen 

Bestimmungen berücksichtigen.  

Insgesamt zeigen Erfahrungen in Baden-Württemberg, dass der 

Kostendeckungsvorschlag keine übermäßige Hürde für ein Bürgerbegehren darstellt. 

Unter 10 % der Bürgerbegehren scheitern dort an dieser Anforderung. Schließlich ist 

es auch politisch gerechtfertigt, einen Kostendeckungsvorschlag zu fordern. Wenn 



Bürger/innen verantwortlich mitbestimmen wollen, können sie die Frage nach den 

Kosten und den finanziellen Realisierungsmöglichkeiten ihrer Forderungen nicht 

ausklammern.  

 



      Landesverband Baden-Württemberg 

Prof. Dr. Roland Geitmann 

Beratendes Vorstandsmitglied 

Martin-Bucer-Str. 6,  

77694 Kehl 

Tel.:  07851 – 72 137 

Fax: 07851 - 894 120 

E-Mail: geitmann@fh-kehl.de 

Internet: www.mitentscheiden.de 

Landesbüro Stuttgart 

Rotebühlstr. 86/1 

70178 Stuttgart 

0711 – 509 10 10 

info@mitentscheiden.de 

 

       Kehl, 7. Oktober 2009 

 

 

 

Es ist sehr zu begrüßen, dass sich Landesregierung und Landtag mit den Chancen und 
Hemmnissen direkter Demokratie in Baden-Württemberg befassen. Die Verhältnisse sind 
allerdings deutlich ungünstiger als in der Antwort des Innenministeriums dargestellt. 

Denn die durch restriktive Verfahrensregeln schon in den Anfängen erstickten Initiativen kann 
das Ministerium schwerlich wahrnehmen. Nur mit Phantasie und interessiertem Blick in 
andere Bundesländer könnte es erahnen, was auch in Baden-Württemberg an Politik und 
Gesellschaft belebenden und bereichernden Initiativen möglich und von diesen bewirkt 
würde, wenn wir angemessene Verfahrensregeln und eine entsprechende 
direktdemokratische Kultur hätten. 

Eine ergiebige Informationsquelle für Bilanz und Reformbedarf in Sachen direkter Demokratie 
ist der Verein Mehr Demokratie mit Landesverband und Geschäftsstelle in Stuttgart. Durch 
Vernetzung aller Landesverbände mit der Forschungsstelle Bürgerbeteiligung und Direkte 
Demokratie an der Universität Marburg und mit Democracy International verfügt der Verein 
über einen großen Wissens- und Erfahrungsschatz, der den Entwicklungsbedarf für unser 
Land belegt. 

Zur mangelhaften Qualität der direktdemokratischen Verfahrensregeln in Baden-Württemberg 
höchst aufschlussreich ist das von Frank Rehmet für Mehr Demokratie e.V. anhand 
internationaler Maßstäbe durchgeführte Zweite Volksentscheid-Ranking (www.mehr-
demokratie.de/ranking.html). In Bezug auf ihre Anwendungsfreundlichkeit bekommt die  

 

 

Prof. R. Geitmann, M.-Bucer-Str. 6, 77694 Kehl
Mehr Demokratie e.V. 
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baden-württembergische Regelung über Volksbegehren und –abstimmungen darin die Note 
„mangelhaft“ (5,3) und liegt damit im Bundesländervergleich auf dem zweitletzten Platz vor 
dem Saarland. Für die kommunale Ebene ist das Bild seit der Reform 2005 zwar etwas 
freundlicher, aber mit Note „ausreichend“ (4,0) keineswegs zufrieden stellend. 

 

Wie das Innenministerium selbst einräumt, ist das in der Antwort präsentierte Zahlenmaterial 
lückenhaft. Mehr Demokratie hat Kenntnis von deutlich mehr Bürgerbegehren und dabei 
insbesondere von solchen, die mit den geltenden Verfahrenshürden Schwierigkeiten hatten. 
Verwiesen sei auf den ersten bundesweiten Bürgerentscheidsbericht (www.mehr-
demokratie.de/fileadmin/pdfarchiv/bund/2007-buergerbegehrens-bericht.pdf), der den 
Zusammenhang zwischen Anwendungsfreundlichkeit der Verfahrensregeln (insbesondere in 
Bayern) und Zahl der Bürgerbegehren und damit den Bedarf belegt. Das im 
Bürgerentscheidsbericht für Baden-Württemberg 1996-2006 vermerkte zunächst nur zaghafte  
Ansteigen der Bürgerbegehrenszahlen nach der Reform 2005 hat sich seit 2007 beschleunigt. 

Da der Erfassungszeitpunkt der Vorgänge bei Mehr Demokratie früher liegt als beim 
Innenministerium, ist ein exakter Vergleich mit dessen Zahlen mühsam. Aussagekräftig sind 
indes die Erfahrungen, die Mehr Demokratie in seiner Beratungspraxis macht. Mittlerweile 
sind zwei Fachkräfte und eine Praktikantin zumindest halbtags mit den letztlich unnötigen 
rechtlichen Verfahrensproblemen beschäftigt, die das zumindest in dieser Beziehung 
glücklichere Nachbarland Bayern gar nicht kennt. Zählt man Ärger und Arbeitsaufwand für die 
Initiativen und Gemeindeverwaltungen hinzu, die zunehmend wiederum Aufsichtsbehörden, 
Rechtsanwälte und Gerichte zur Klärung der völlig überflüssigen Rechtsprobleme in Anspruch 
nehmen, wird der Missstand deutlich. 

Im Folgenden werden die am häufigsten auftauchenden Probleme benannt und mit aktuellen 
Praxisbeispielen belegt (Näheres dazu bei R. Geitmann: Bürgerbegehren und –entscheid 
demokratisch handhaben und ausgestalten, in: Verwaltungsblätter für Baden-Württemberg 
2007 S. 321-328). 

 

Gemeindeverwaltungen lassen die Initiativen regelmäßig im Unklaren über die formellen 
Anforderungen eines Bürgerbegehrens, statt hierüber klare und verbindliche Auskunft zu 
geben und bei der Abfassung des Unterschriftenblattes zu beraten. Hierfür könnte man 
die meisten Fälle der letzten Jahre und Jahrzehnte nennen; aus neuester Zeit seien 
beispielhaft erwähnt die Bürgerbegehren gegen Stuttgart 21 und gegen die Bebauung des 
Stadtgartens in Ehingen. Eine ausdrückliche Beratungspflicht wie z.B. in Nordrhein-
Westfalen und Berlin einzuführen scheint geboten. Dies würde das Gespräch zwischen 
Initiatoren, Gemeindeverwaltung und Organen auch über die Sachfrage und damit 
Kompromisssuche fördern und auf diese Weise Bürgerbegehren und –entscheid eventuell 
entbehrlich machen. 
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3.   

Besonders ärgerlich ist die Sechs-Wochen-Frist für Bürgerbegehren, die sich gegen einen 
Gemeinderatsbeschluss richten. Dass diese Frist völlig überflüssig ist, zeigen die 
Bundesländer Bayern, Berlin und Hamburg. Da umstrittene Projekte zumeist in mehreren 
Stufen den Gemeinderat beschäftigen, entstehen groteske Fragen, ob und für welche 
Fragestellung die Bürgerbegehrensfrist erneut beginnt. Probleme um wiederholte 
Grundsatzbeschlüsse, Ablehnungen, Unterlassen und Dauerregelungen haben schon 
diverse Rechtsgutachten und Gerichtsprozesse ausgelöst, in jüngster Zeit z.B. in Vogt, 
während Heidelberg den Knoten divergierender Juristenmeinungen durch ein 
Ratsreferendum durchschlug.  

Die Gefahr, dass die Gemeinde vollendete Tatsachen schafft, sich damit aber lautstarken 
Protest zuzieht, reicht aus, um Verwaltung und Initiatoren zu einem Stillhalteabkommen 
zu veranlassen, bis zu dessen Ablauf die erforderlichen Unterschriften vorliegen müssen. 
Die Streichung der Frist würde fallbezogene und einverständliche Lösungen ermöglichen 
und wäre ein dringlicher Schritt zur Entbürokratisierung des Verfahrens. 

 

4. 

Auch dieses Erfordernis ist überflüssig, wie die Bundesländer Bayern, Berlin und Hamburg 
zeigen. Anwendungsbereich und Anforderungen sind umstritten, führen zu  

fragwürdigen Zurückweisungen von Bürgerbegehren (z. B. Pforzheim Privatisierung der 
Verkehrsbetriebe und Wertheim Grundstücksverkauf), sofern es nicht vernünftig 
gehandhabt (Freiburg Wohnungsverkauf) oder wie in Heidelberg durch Ratsreferendum 
erledigt wird. Es reicht, wenn alle denkbaren finanziellen und sonstigen Auswirkungen in 
der Informations- und Diskussionsphase vor dem Bürgerentscheid ausgebreitet werden. 
Dies als rechtliche Zulässigkeitsvoraussetzung schon für das Bürgerbegehren zu 
verlangen, ist unfair und unnötig, da das Bürgerbegehren nur eine Relevanzprüfung und 
keine inhaltliche Vorentscheidung ist. 

 

Die mehrjährigen Erfahrungen mit der neuen Fassung des § 21 Gemeindeordnung bestätigen 
die Richtigkeit des vom Bündnis Mehr Demokratie BW entworfenen und von den Fraktionen 
SPD und GRÜNE im Jahr 2005 eingebrachten Gesetzentwurfs, in dem allerdings zusätzlich das 
Erfordernis des Kostendeckungsvorschlags vollends zu streichen wäre. Die mittlerweile 
deutlich häufigere Anwendung verbreitet gleichzeitig auch die Frustration über die noch 
vorhandenen gesetzlichen Fallstricke. Je länger die Landtagsmehrheit die weitere 
Vereinfachung der Verfahrensregeln hinauszögert, desto vernehmlicher wird sich hierüber 
Unmut aufstauen.  

Deswegen sollte spätestens im Jahr 2010 Bilanz gezogen werden, um die notwendigen 
gesetzgeberischen Schlussfolgerungen zu ziehen. Da Bürgerbegehren von Bürgermeistern 
und entsprechend von den kommunalen Spitzenverbänden eher als Störung empfunden 
werden, wären bei einer solchen Bilanz die bei Mehr Demokratie e. V. BW abrufbaren 
Praxiserfahrungen unbedingt einzubeziehen.  
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Wie der Volksbegehrensbericht 2006 (www.mehr-
demokratie.de/volksbegehrensbericht.html) zeigt, ist Baden-Württemberg auf diesem Felde 
ein weißer Fleck: Seit der Einführung dieses Instrumentariums im Jahr 1974 gab es kein 
einziges Volksbegehren, geschweige denn eine Volksabstimmung. Dass dies an den völlig 
unpraktikablen Verfahrensregeln liegt, ist offensichtlich. Was das Innenministerium hierzu in 
seiner Antwort schreibt, kann kaum ernst gemeint sein: 

- „austariertes Gesamtgefüge“ (II.1), 

- „zureichend realistische Chancen für erfolgreiche Volksbegehren und 
Volksabstimmungen“, 

- „das bisherige Regelungssystem bewährt“ (II.3). 

Dies steht im krassen Widerspruch zu der im Volksentscheid-Ranking (www.mehr-
demokratie.de/ranking.html) begründeten Einstufung mit Note 5,3 und der zweitletzten Stelle 
im Bundesländervergleich. Diesen Rückstand in Demokratieentwicklung werden die 
Menschen in unserem Lande vermutlich nicht mehr lange hinnehmen. 

Die in der Koalitionsvereinbarung vorgesehene Senkung des Zustimmungsquorums bei der 
Volksabstimmung von einem Drittel auf ein Viertel der Abstimmungsberechtigten bliebe eine 
Scheinreform, weil diese kleine Erleichterung der letzten Stufe durch die praktisch 

unübersteigbaren Hürden des vorausgehenden Volksbegehrens nicht zum Tragen kommt. 
Während die Schweiz bei dieser Vorstufe 2, 2 % der Abstimmungsberechtigten genügen lässt 
und dafür bei freier Unterschriftensammlung 18 Monate Zeit gewährt, fordert Baden-
Württemberg die Eintragung von 16,7 %, also 1,2 Mill. Berechtigten, innerhalb von 14 Tagen 
ausschließlich in Amtsräumen und dies ohne vorherige persönliche Benachrichtigung. Das 
wäre allenfalls in einer vorrevolutionären Situation erreichbar und macht es selbst 
Großorganisationen unmöglich, dieses Instrument als Ergänzung der repräsentativen 
Demokratie wahrzunehmen. 

Deshalb ist eine umfassende Reform dieses Instrumentariums geboten, wie sie von den 
Oppositionsfraktionen wiederholt mit eigenen Gesetzentwürfen angemahnt und vom 
Verfasser (R. Geitmann: Volksbegehren und –abstimmungen nur auf dem Papier? In: 
Verwaltungsblätter für Baden-Württemberg 2008, S. 121-128) ergänzt und näher begründet 
worden ist. Da die Regierungskoalition für ihren isolierten Schritt einer Verfassungsänderung 
die Mitwirkung der Opposition braucht, legt es sich nahe, im Gespräch mit interessierten 
Mitgliedern aller Landtagsfraktionen auszuloten, wie ein zustimmungsfähiger Kompromiss 
aussehen könnte. Mehr Demokratie BW ist gern bereit, hierzu als Fachverband Ideen und 
Erfahrungen der anderen Bundesländer einzubringen.  

 

Prof. Dr. Roland Geitmann, Kehl 
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Βργερβεγεηρεν  
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Βργερεντσχηειδε 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μεηρ ∆εµοκρατιε ε.ς.
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ςορωορτ 
 

�∆ιε Σταατσβργερ ηαβεν δασ Ρεχητ, Ανγελεγενηειτεν δεσ ειγενεν Ωιρκυνγσκρεισεσ 
δερ Γεµεινδεν υνδ Λανδκρεισε δυρχη Βργερβεγεηρεν υνδ Βργερεντσχηειδ ζυ 
ρεγελν. (...)� (BV Art. 12; Absatz 3) 

 
Am 1. Oktober 1995 haben die Bργερ Βαψερνσ Γεσχηιχητε γεσχηριεβεν υνδ δυρχη εινεν 
Volksentscheid das Recht auf Bργερβεγεηρεν υνδ Βργερεντσχηειδ ερωιρκτ. Βαψερν ιστ δαδυρχη 
bundesweit zur Lokomotive in Sachen direkter Bργερβετειλιγυνγ υνδ διε βαψερισχηε Ρεγελυνγ 
Vorbild fρ ανδερε Βυνδεσλνδερ γεωορδεν. Αλσ Ινιτιατορ διεσεσ ςολκσεντσχηειδσ φηλτ σιχη Μεηρ 
Demokratie e.V. verpflichtet, Bργεριννεν υνδ Βργερ βει δερ ∆υρχηφηρυνγ ϖον Βργερβεγεη-
ren und Bργερεντσχηειδεν ζυ βερατεν υνδ ερστελλτ ϕηρλιχη εινεν Βεριχητ ζυρ Ανωενδυνγ υνδ ζυ 
den Auswirkungen dieses direktdemokratischen Instruments. 
 
Mehr Demokratie ist stolz, zum zehnjηριγεν ϑυβιλυµ δεσ ςολκσεντσχηειδσ εινεν Ζεην-Jahres-
Bericht βερ δεν Στand von Bργερβεγεηρεν υνδ Βργερεντσχηειδεν ιν Βαψερν ϖορζυλεγεν. 
 
∆ατενγεωιννυνγ 
Offizielle Erfassungen finden leider nicht statt, eine Meldepflicht der Gemeinden besteht nicht. 
Zum Erheben der Daten werten wir mit Unterstτζυνγ εινεσ Ζειτυνγσαυσσχηνιττσdiensts 87 
regionale und βερρεγιοναλε βαψερισχηε Ταγεσ- und Wochenzeitungen aus. Diese Zahlen 
gleichen wir mit den von uns beratenen Bργερβεγεηρεν αβ υνδ εργνζεν διεσ µιτ ειγενεν 
Recherchen. Mit dieser Methode kννεν ωειτγεηενδ αλλε Βργερβεγεηρεν υνδ 
Bργερεντσχηειδε ιν Βαψερν ερφασστ ωερδεν. 
 
Υντερσυχηυνγσζειτραυµ 

Der gesamte Untersuchungszeitraum erstreckt sich vom 01.11.1995 bis zum 30.09.2005. Damit 
ergibt sich, dass der Zehnjahresbericht exakt 9 Jahre und 11 Monate umfasst. Diese kleine 
Ungenauigkeit haben wir aber angesichts des Jubilυµσ δεσ ςολκσεντσχηειδ βεωυσστ ιν Καυφ 
genommen. 
Mit zwei Ausnahmen umfasst jedes Untersuchungsjahr die Zeitspanne vom 1. Januar bis zum 
31. Dezember: 
Zum Jahr 1996 wurden aus Praktikabilitτσγρνδεν ζυστζλιχη διε ζωei Monate November und 
Dezember des Jahre 1995 gerechnet, fρ δασ ϑαηρ 2005 κονντεν νυρ διε ερστεν νευν Μονατε 
betrachtet werden. 
 
 

Mνχηεν, ιµ Σεπτεµβερ 2005 
 

Αυτορεν: Frank Rehmet, Susanne Wenisch 
 
 

Ηεραυσγεβερ: 
 

Mehr Demokratie e.V. 
Jγερωιρτστρασσε 3 
81373 Mνχηεν 

Tel.: 089 � 821 17 74 
Fax: 089 � 821 11 76 

 E-Mail:  beratung@mehr-demokratie.de 
 Web:   www.mehr-demokratie.de/bayern 
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Ι. Ζυσαµµενφασσυνγ 
 
 
Ανζαηλ δερ ςερφαηρεν υνδ Ηυφιγκειτ 

!∀ Nach zehn Jahren direktdemokratischer Praxis fanden in Bayern bis zum 30.09.2005 
fanden 1371 Bργερ- und Ratsbegehren statt, die in 835 Fλλεν ιν εινεν Βργερεντσχηειδ 
mνδετεν. ∆ιεσ βεδευτετ, δασσ δυρχησχηνιττλιχη προ ϑαηρ 137 Βργερβεγεηρεν υνδ 
84 Bργερεντσχηειδe in Bayern stattgefunden haben. 

!∀ Durchschnittlich findet damit in einer Gemeinde oder Stadt alle 16 Jahre, in einem 
Landkreis alle 17 Jahre ein Begehren statt. 

!∀ Bργερβεγεηρεν υνδ Βργερεντσχηειδε φινδεν ιν γρ⇓ερεν Στδτεν ϖεργλειχησωεισε ηυφι-
ger als in kleineren Gemeinden statt. In kleineren Gemeinden bis 5.000 Einwohner findet 
durchschnittlich alle 26 Jahre ein Begehren statt, wηρενδ ιν Γρο⇓στδτεν βερ 100.000 
Einwohnern durchschnittlich jedes Jahr ein Begehren stattfand.  

!∀ Im Jahr 2005 wurden von Januar bis September 58 Bργερβεγεηρεν εινγελειτετ. ∆αµιτ ιστ 
die Anzahl der Verfahren im Vergleich zu den Vorjahren in etwa gleich geblieben. Nach 
dem �Βοοµ� δερ ερστεν Πραξισϕαηρε 1995 βισ 1997 µιτ δευτλιχη ηηερεν Ζαηλεν πενδελτε 
sich die Anzahl der neu eingeleiteten Begehren auf ca. 80-110 pro Jahr ein � ebenso die 
Anzahl der Bργερεντσχηειδε αυφ χα. 70 προ ϑαηρ. 

!∀ Die meisten Bργερβεγεηρεν fanden bislang in Mνχηεν (15 Βργερbegehren), gefolgt 
von Augsburg mit 12 statt. 

!∀ Im Vergleich zu anderen Bundeslνdern mit Ausnahme Hamburgs ist Bayern Spitze und 
kann zudem die meisten Bργερβεγεηρεν υνδ Βργερεντσχηειδε ϖερζειχηνεν. 

!∀ Insgesamt wurden die direktdemokratischen Instrumente also rege genutzt, ohne dass es 
zu Schweizer Verhλτνισσεν (µεηρερε Βργερβεγεηρεn und -entscheide pro Jahr in einer 
Gemeinde) kam. 

 
Αβστιµµυνγσβετειλιγυνγ 

Die Abstimmungsbeteiligung betrug im 10-Jahres-Zeitraum durchschnittlich 49,6 %. Die 
genauere Betrachtung ergab, dass die Beteiligung mit zunehmender Gemeindegr⇓ε σινκτ. 
An den Bρgerentscheiden des Jahres 2005 nahmen im Durchschnitt 53,5 % teil. 
 
Ωερ σετζτ σιχη δυρχη? 

Nach wie vor wird in direktdemokratischen Verfahren in Bayern die Position des Gemeinderats 
hυφιγερ βεσττιγτ (49 %) αλσ αβγελεηντ (45 %). Ιν δεν ρεστλιχηεν Φλλεν ωar eine Zuordnung 
nicht mγλιχη. 
 
Αβστιµµυνγσθυορυµ 

Seit 1999 gilt fρ Βργερεντσχηειδε, δασσ σιε ζυστζλιχη ζυρ Αβστιµµυνγσµεηρηειτ ειν 
bestimmtes Quorum βερωινδεν µσσεν. Ινσγεσαµτ ερρειχητεν 16 % aller Bργερεντσχηειδε, 
die vom 1. April 1999 bis Ende September 2005 stattgefunden haben, das Quorum beim 
Bργερεντσχηειδ νιχητ. Ηιερϖον σινδ γρ⇓ερε Στδτε στρκερ υνδ ινσβεσονδερε διε Γεµεινδεν 
und Stδτε ζωισχηεν 10.000 υνδ 50.000 Εινωοηνερν βεσονδερσ σταρκ βετροφφεν. 
 
Τηεµενσχηωερπυνκτε 

In der zehnjηριγεν Praxis wurde deutlich, dass Bayerns Bργεριννεν υνδ Βργερ βερ σεηρ 
viele verschiedene Themen mitreden wollen. Die Analyse ergab dass es drei 
Themenschwerpunkte gab, die besonders oft Gegenstand von Bργερβεγεηρεν υνδ 
Bργερεντσχηειδε ωαρεν: Ζωει ∆ριττελ aller Verfahren fanden in den Themenbereichen �√φφεντ-
liche Infrastruktur- und Versorgungseinrichtungen� (23 %), �Βαυλειτπλνε� (23 %) υνδ �ςερκεηρσ-
projekte� (20 %) σταττ. 
Hυφιγστε Τηεµενβερειχηε ιµ ϑαηρ 2005 ωαρεν �Βαυλειτπλνε� (38 %) σοωιε �√φφεντλιχhe 
Infrastruktur und Versorgungseinrichtungen� (22 %). 
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Ιντερεσσαντε Ινιτιατιϖεν 2005 

 
Μεηρ Κυλτυρ: In Augsburg wurde ein Bνδνισ ϖον Προφεσσορεν, Πδαγογεν, Βυχηηνδλερν υσω. 
ins Leben gerufen, um sich fρ εινε νευε Σταδτβιβλιοτηεκ εινζυσετζεν. ∆ερ Ερφολg der 
Unterschriftensammlung lie⇓ νιχητ λανγε αυφ σιχη ωαρτεν: ∆α ωεσεντλιχη µεηρ Υντερσχηριφτεν 
gesammelt wurden als nτιγ, βεσχηλοσσ δερ Σταδτρατ δασ Ανλιεγεν σχηλιε⇓λιχη σελβστ. 
 
Κεινε Γεµεινδεφυσιονεν: Die 2004 gestarteten Initiativen zur Zusammenlegung von fνφ 
Gemeinden im Raum Berchtesgaden konnte keinen Erfolg verbuchen. Bei den Bργερ-
entscheiden am 19. Juni 2005 stimmten die Bργερ µεηρηειτλιχη γεγεν δεν Ζυσαµµενσχηλυσσ. 
 
Auffλλιγ ωαρ σχηλιε⇓λιχη, δασσ σιχη ζαηλρειχηε Ινιτιατιϖεν δεσ ϑαηρεσ 2005 gegen die Ansiedlung 
von Fachmarktzentren und Einkaufsmarkt-Ketten richteten (so etwa in Bayreuth). 
 
 
 
Im Folgenden sollen die Entwicklungen und Tendenzen der bayerischen Bργερβεγεηρεν υνδ 
Bργερεντσχηειδε γεναυερ αυφγεζειγτ υνδ ερλυτερτ ωερδεν. 
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ΙΙ. ∆ιε ςερφαηρεν 
 
1. Ανζαηλ υνδ ςερφαηρενσστανδ 

 
Beim Verfahrensstand werden sechs Modi unterschieden: 
 
!∀ Das Bργερβεγεηρεν ωυρδε εινγερειχητ, δερ Αυσγανγ ιστ αβερ οφφεν (νυρ ακτυελλεσ ϑαηρ) 
!∀ Die Bργερινιτιατιϖε ηατ δασ Βργερβεγεηρεν νιχητ εινγερειχητ 
!∀ Das Verfahren wird fρ υνζυλσσιγ ερκλρτ 
!∀ Der Gemeinderat hat das Anliegen des Bργερβεγεηρενσ σελβστ βεσχηλοσσεν 
!∀ Das Bργερβεγεηρεν ωυρδε ζυρχκγεζογεν 
!∀ Der Bργερεντσχηειδ φινδετ σταττ 

(Dieser kann durch die Bevλκερυνγ (�Βργερβεγεηρεν�) οδερ δυρχη δεν Γεµεινδερατ 
( �Ρατσβεγεηρεν�) εινγελειτετ ωερδεν 
 

Ανζαηλ 
Die Auswertung ergab fρ Βαψερν 1371 Βργερβεγεηρεν υνδ 835 Βργερεντσχηειδε. ∆ιεσε 
Zahlen stellen die Mindestzahl aller Verfahren in Bayern dar. Verfahren aus frηερεν ϑαηρεν, 
deren Ausgang offen oder unbekannt ist oder wo nur ein Begehren angekνδιγτ οδερ γεπλαντ 
war, wurden nicht mitgezηλτ υνδ ιµ Φολγενδεν αυχη νιχητ βετραχητετ.1 
Die nachfolgende Tabelle zeigt den Verfahrensstand und die Anzahl bayerischer Bργερβεγεη-
ren und Bργερεντσχηειδε σειτ δεµ 1. Νοϖεmber 19952: 
 
Tabelle 1: Bργερβεγεηρεν υνδ Βργερεντσχηειδε ιν Βαψερν: Ανζαηλ (Στανδ: 30.09.2005) 
 

ςερφαηρενσστανδ 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Οηνε 
ϑαηρ 

Συµµε 

ΒΒ εινγερειχητ, 
αβερ Αυσγανγ 

οφφεν (νυρ 2005) 
         23  23 

ΒΙ ηατ ΒΒ νιχητ 
εινγερειχητ 

46 12 14 3 2 5 1 4 2 0  89 

ιν % 14,5 4,9 7,7 3,0 2,5 4,9 1,3 4,1 1,9 0  6,5 

Υνζυλσσιγκειτ 71 40 18 18 4 8 5 13 17 1  195 

ιν % 22,3 16,3 9,8 18,0 5,0 7,8 6,5 13,3 16,2 1,7  14,2 

Ρατ ηατ ΒΒ σελβστ 
βεσχηλοσσεν 

46 40 29 13 4 7 10 11 12 2  172 

ιν % 14,5 16,3 15,8 13,0 5,0 6,8 13,0 11,2 11,4 3,4  12,5 

ΒΒ ωυρδε 
ζυρχκγεζογεν 

16 10 6 3 1 9 1 2 2 5  50 

ιν % 5,0 4,1 3,3 3,0 1,3 8,7 1,3 2,0 1,9 8,6  3,6 

ΒΕ φινδετ σταττ 139 144 116 63 69 74 60 68 71 27 4 835 

ιν % 43,7 58,5 63,4 63,0 86,3 71,8 77,9 69,4 67,6 46,6  60,9 

Γεσαµτ 318 246 183 100 80 103 76 98 105 58 4 1371 

 
Ανµερκυνγεν: Auch Ratsbegehren wurden mitgezηλτ. 
Die zwei Monate des Jahres 1995 wurde mit 1996 zusammen gewertet. 
Abkρζυνγεν: BI = Bργερινιτιατιϖε, ΒΒ = Βργερβεγεηρεν, ΒΕ = Bργερεντσχηειδ 

                                                
1 Dies ermγλιχητ αυχη διε βεσσερε ςεργλειχηβαρκειτ µιτ ανδερεν Βυνδεσλνδερν. 
2 Die Datenbank von Mehr Demokratie e.V., aus welcher das Zahlenmaterial auch in den Vorjahren generiert 

wurde, wurde aktualisiert. Daher stimmen die Daten mit den Vorjahresberichten nicht immer βερειν. Μεηρ 
Klarheit und Transparenz wird die Zusammenlegung der Datenbank mit der Kommunaldatenbank der 
Forschungsstelle Bργερβετειλιγυνγ υνδ διρεκτε ∆εµοκρατιε αν δερ Υνιϖερσιττ Μαρβυργ βρινγεν, διε φρ Ενδε 
2005 geplant ist. www.forschungsstelle-direkte-demokratie.de 

http://www.forschungsstelle-direkte-demokratie.de
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ςερηλτνισ Βργερ− ζυ Ρατσβεγεηρεν 

In Bayern kann neben der Bevλκερυνγ αυχη δερ Γεµεινδερατ εινεν Βργερεντσχηειδ ανσετζεν 
(so genanntes �Ρατσβεγεηρεν�). Οφτ κανν σο ζυστζλιχη ζυ εινεµ Βργερβεγεηρεν νοχη βερ 
eine weitere Entscheidungsalternative abgestimmt werden. Mitunter beschlie⇓εν 
Gemeinderτε, δασσ ωιχητιγε Εντσχηειδυνγεν ϖοµ Σουϖερν σελβστ εντσχηιεδεν ωερδεν σολλεν. 
 
Die Auswertung fρ διε γεσαµτεν ςερφαηρεν ergab, dass 211 der 1371 Verfahren 
�Ρατσβεγεηρεν� υνδ 1160 Βργερβεγεηren waren, was bedeutet, dass das Verhλτνισ ϖον 
Bργερ- zu Ratsbegehren 85:15 Prozent betrγτ. 
 
Interessant ist auch die diesbezγλιχηε Αυσωερτυνγ δερ Βργερεντσχηειδε, um zu erfahren, wie 
viele der Bργερεντσχηειδε ϖον δεν Βργερν υνδ ωιε ϖιελε ϖοµ Γεµειnderat eingeleitet 
wurden. Jedes Ratsbegehren fηρτ αυχη ζυµ Εντσχηειδ, δα δερ Γεµεινδερατ σειν ειγενεσ 
Begehren nicht fρ υνζυλσσιγ ερκλρεν ωιρδ υνδ αυχη σονστ κεινε Ηρδεν, ωιε εινε βεστιµµτε 
Anzahl von Unterschriften erreicht werden muss. 
Von 835 Bργerentscheiden wurden 211 per Ratsbegehren und 624 per Bργερβεγεηρεν 
initiiert. Dies bedeutet, dass ein Viertel aller Bργερεντσχηειδ ιν Βαψερν ϖοµ Γεµεινδερατ υνδ 
drei Viertel durch die Bργεριννεν υνδ Βργερ σελβστ µιττελσ Υντερσχηριφτενσαµµλυνγ εινγελειtet 
wurden (siehe folgende Abbildung). 
 
Abbildung 1: Auslσερ ϖον Βργερεντσχηειδεν ιν Βαψερν (Ζειτραυµ 1.11.1995-30.09.2005) 
 

 
Ανµερκυνγ: Gesamtzahl n = 835 
 
Festgehalten werden kann, dass Bργερβεγεηρεν ζυ γρο⇓εν Αντειλεν ειν Ινστρυµεντ δερ 
Bργεριννεν und Bργερ σινδ υνδ ϖον διεσεν ρεγε γενυτζτ ωερδεν. 

Initiiert von den 
Bργερν 

(Bργερβεγεηρεν)

75%

Initiiert vom 
Gemeinderat 

(Ratsbegehren)
25%
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Ανζαηλ νευ εινγελειτετερ Βεγεηρεν 

Betrachtet man die Anzahl der neu eingeleiteten Begehren, so ergibt sich folgendes Bild: 
 
Abbildung 2: Anzahl neu eingeleiteter Bργερ- und Ratsbegehren in Bayern im Jahresvergleich 
 

 
Ανµερκυνγ: Gesamtzahl n = 1367, vier Begehren konnten keinem Jahr zugeordnet werden. 
 
Die Abbildung verdeutlicht, dass sich die Anzahl der neuen Verfahren nach den hohen Zahlen 
der Jahre 1995-1998 nunmehr bei ca. 80-110 pro Jahr eingependelt hat. Der zehnjηριγε 
Durchschnitt liegt hingegen noch bei 137 Begehren pro Jahr, was sich durch die hohen Zahlen 
der ersten Jahre erklρεν λσστ, διε αυφγρυνδ δεσ ϖορηανδενεν Τηεµενσταυσ ζυστανδε καµεν. 
 
2005 wurden in den ersten neun Monaten 58 Begehren neu eingeleitet. Dies lσστ αυφ εινε 
Gesamtzahl von etwa 80 Bργερβεγεηρεν ιµ ϑαηρ 2005 σχηλιε⇓εν. Ναχη ωιε ϖορ ωερδεν διε 
Beteiligungsmγλιχηκειτεν δυρχη Βργερβεγεηρεν αλσο ρεγε γενυτζτ. 
 
Betrachtet man die Entwicklung der Zahl der Bργερεντσχηειδε, σο ergibt sich ein ηνλιχηεσ Βιλδ 
(siehe folgende Abbildung):  
Nach hohen Zahlen in den Anfangsjahren kam es zu einem allmηλιχηεν Εινπενδελν δερ Ανζαηλ 
bei 60-70 Bργερεντσχηειδεν προ ϑαηρ. Ιµ ϑαηρ 2005 σχηειντ εσ ηινγεγεν ζυ εινεµ Ρχκγανγ 
bei Bργερεντσχηεiden zu kommen. Aufgrund der Datenlage ist diese Prognose jedoch noch mit 
Unsicherheiten behaftet. 
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Abbildung 3: Anzahl Bργερεντσχηειδε ιν Βαψερν ιµ ϑαηρεσϖεργλειχη 
 

 
Ανµερκυνγ: Gesamtzahl n = 831, vier Begehren konnten keinem Jahr zugeordnet werden. 
 
 
2. ∆ιε Ηυφιγκειτσϖερτειλυνγ ιν Αβηνγιγκειτ ϖον δερ Γεµεινδεγρ⇓ε 
 

Von gro⇓εµ Ιντερεσσε ιστ, οβ σιχη Υντερσχηιεδε ζωισχηεν κλεινεν Γεµεινδεν υνδ Γρο⇓στδτεν 
beobachten lassen. Wie hυφιγ φινδεν Βργερβεγεηρεν ιν κλεινεν υνδ γρο⇓εν Κοµµυνεν σταττ? 
Gibt es Unterschiede? 
Die folgende Tabelle zeigt die Verteilung der Bργερβεγεηρεν ιµ Ζυσαµµενηανγ µιτ δερ 
Gemeindegr⇓ε:  
 
Tabelle 2: Die Hυφιγκειτσϖερτειλυνγ ϖον Βργερβεγεηρεν ιµ Ζυσαµµενηανγ µιτ δερ Εινωοηνερζαηλ 
 

Βργερβεγεηρεν σειτ 1.11.1995 Εινωοηνερζαηλ δερ 
Γεµεινδε / Σταδτ 

Ανζαηλ Προζεντ 

Βισ 2.000 192 15,1 % 

ςον 2.001 βισ 5.000 379 29,8 % 

ςον 5.001 βισ 10.000 274 21,6 % 

ςον 10.001 βισ 30.000 250 19,7 % 

ςον 30.001 βισ 50.000 51 4,0 % 

ςον 50.001 βισ 100.000 48 3,8 % 

βερ 100.000 76 6,0 % 

Γεσαµτ ερφασστ 1270 100 % 

 
Ανµερκυνγεν: Von 1270 Begehren liegen vollstνδιγε ∆ατεν ϖορ. ∆ιε Προζεντωερτε σινδ γερυνδετ. 

Bei dieser Auswertung wurden nur Stδτε υνδ Γεµεινδεν, νιχητ αβερ Λανδκρεισε ερφασστ. 
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Die Auswertung ergab, dass 90 % alle Bργερ- und Ratsbegehren in Gemeinden unter 50.000 
Einwohnern und zwei Drittel aller Begehren in Gemeinden unter 10.000 Einwohnern stattfinden. 
 
Wenn die Hυφιγκειτ ιν Αβηνγιγκειτ ϖον δερ Ανζαηλ δερ ϖερσχηιεδεν γρο⇓εν Γεβιετσκρπερ-
schaften (relative Hυφιγκειτ) βετραχητετ ωιρδ, ergibt sich ein anderes Bild: 
 
Tabelle 3: Die Hυφιγκειτσϖερτειλυνγ ϖον Βργερ- und Ratsbegehren im Zusammenhang mit der Einwohnerzahl 

und der Anzahl der verschieden gro⇓εν Γεµεινδεν 
 

Εινωοηνερζαηλ δερ 
Γεµεινδε / Σταδτ 

Ανζαηλ δερ 
Γεµεινδεν / 

Στδτε 

Ανζαηλ δερ  
Βεγεηρεν 

Βεγεηρεν προ ϑαηρ 
σειτ 1.11.1995 

Αλλε ... φινδετ 
δυρχησχηνιττλιχη ιν 

εινερ Γεµεινδε 
ειν Βεγεηρεν σταττ 

βισ 5.000 1487 571 57,5 26 ϑαηρε 

ϖον 5.001 βισ 50.000 551 575 58,0 9,5 ϑαηρε 

ϖον 50.001 βισ 100.000 10 48 4,8 2 ϑαηρε 

βερ 100.000 8 76 7,7 1 ϑαηρ 

Γεσαµτε Ζαηλ 
Στδτε υνδ Γεµεινδεν 

2056 1270 128 16 ϑαηρε 

Γεσαµτ Λανδκρεισε 71 41 4,1 17 ϑαηρε 

 
Ανµερκυνγεν: Bei der Berechnung wurden 9 Jahre und 11 Monate = 9,92 Jahre zugrunde gelegt. 

Von 1270 Gemeinden und 41 Landkreisen lagen die vollstνδιγεν ∆ατεν ϖορ 
 
Insgesamt zηλτ δερ Φρεισταατ Βαψερν 2056 Στδτε υνδ Γεµεινδεν. Ωιε διε Ταβελλε ζειγτ, φαν-
den von insgesamt 1270 Begehren 76 in gro⇓εν Στδτεν µιτ µεηρ αλσ 100.000 Εινωοηνερν 
statt. Das entspricht 7,7 Begehren pro Jahr und damit findet durchschnittlich in einer Stadt mit 
mehr als 100.000 Einwohnern ein Begehren pro Jahr statt. In kleineren Gemeinden bis 5.000 
Einwohnern hingegen wurden durchschnittlich 57,5 Begehren pro Jahr gestartet (insgesamt 571 
Begehren bei 1487 Gemeinden). Dies bedeutet, dass in kleineren Gemeinden bis zu 5.000 
Einwohnern durchschnittlich alle 26 Jahre ein Bργερ- oder Ratsbegehren stattfindet. 
∆υρχησχηνιττλιχη φινδετ ιν εινερ Γεµεινδε οδερ Σταδτ αλλε 16 ϑαηρε, ιν εινεµ Λανδκρεισ 
αλλε 17 ϑαηρε ειν Βεγεηρεν σταττ. 

Wie die Tabelle zeigt, nimmt die relative Hυφιγκειτ εινεσ Βργερ- oder Ratsbegehrens mit 
zunehmender Einwohnerzahl zu, in gr⇓ερεν Στδτεν φινδετ αλσο ϖεργλειχησωεισε ηυφιγερ αλσ ιν 
kleineren Gemeinden ein Begehren statt. 
Spitzenreiter ist die Landeshauptstadt Mνχηεν µιτ 16, γεφολγτ ϖον Αυγσβυργ µιτ 12 Βεγεηρεν. 
 
Das Ergebnis, dass in gr⇓ερεν Στδτεν ϖερηλτνισµ⇓ιγ µεηρ Βργερβεγεηρεν γεσταρτετ 
werden als in kleineren Kommunen, konnte auch in anderen Bundeslνδερν βεοβαχητετ 
werden. Dies dρφτε φολγενδe Grνδε ηαβεν: 
1. In kleinen Gemeinden ist oft eine andere politische Kultur zu beobachten: Es gibt mehr 

direkte Kontakte und eine intensivere Zusammenarbeit zwischen Bργερν υνδ Πολιτικερν αλσ 
in gr⇓ερεν Στδτεν. Οφτ κενντ µαν σιχη ιν Γεµεινδεν περσνλιχη und kann Probleme direkt 
ansprechen und Lσυνγεν συχηεν. 

2. Vereine in kleinen Gemeinden sehr wichtig und in der Regel im Gemeinderat reprσεντιερτ 
oder auf anderem Wege an der politischen Entscheidungsfindung beteiligt. 

3. Insgesamt sind die Einflusskanλε αυφ die �εταβλιερτε� Πολιτικ ιν κλεινερεν Γεµεινδεν βεσσερ 
ausgebaut, so dass sich Bργερβεγεηρεν οφτµαλσ ερβριγεν. 

4. Ein weiterer Grund sind die mit der Einwohnerzahl zunehmenden Probleme und mγλιχηεν 
Konfliktbereiche wie etwa die gr⇓ερε Ζαηλ φφεντλιχηεν Ινfrastruktureinrichtungen (zum 
Beispiel Bδερ, Κινδεργρτεν, Σχηυλεν), σο δασσ ιν γρ⇓ερεν Γεµεινδεν υνδ Στδτεν αυχη 
mehr Bργερεντσχηειδσ-Themen vorhanden sind. 
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3. Βργερβεγεηρεν, διε φρ υνζυλσσιγ ερκλρτ ωυρδεν 

 
Γεσαµτβετραχητυνγ 
194 Bργερβεγεηρεν ϖον 1371 wurden im betrachteten Zeitraum fρ υνζυλσσιγ ερκλρτ οδερ 
waren unzulσσιγ. ∆αµιτ βετρυγ διε γεσαµτε Υνζυλσσιγκειτσθυοτε ιµ 10-Jahres-Zeitraum 
14,2 %. Dies ist zwar sehr hoch, aber immer noch bundesweit am niedrigsten. In anderen 
Bundeslνδερν µιτ viel gr⇓ερεµ Τηεµεναυσσχηλυσσκαταλογ οδερ ηηερεµ Υντερσχηριφτεν-
quorum (zum Beispiel Baden-Wρττεµβεργ) βετργτ διε Υνζυλσσιγκειτσθυοτε βισ ζυ 40 %. 
Wichtige Grνδε φρ διε Σπιτζενστελλυνγ Βαψερνσ σινδ νεβεν δεµ Βερατυνγσσερϖιχε, δερ ϖον 
Mehr Demokratie angeboten wird und in den vergangenen Jahren ausgebaut wurde, dass die 
Bργερ ιµ Φρεισταατ ιµµερ ϖερτραυτερ µιτ δεµ Ινστρυµεντ ωερδεν. ∆ιεσ λσστ σιχη µιτ δερ ηοηεν 
Anzahl der Verfahren sowie damit erklρεν, δασσ διε Βργεριννεν υνδ Βργερ δασ ςερφαηρεν 
selbst 1995 per Volksentscheid einfηρτεν. 
Leider werden auch immer wieder Bργερβεγεηρεν υνντιγερωεισε φρ υνζυλσσιγ ερκλρτ (ζυµ 
Beispiel wegen formaler Fehler), da die Initiatoren keine Beratung bei Mehr Demokratie e.V. in 
Anspruch nahmen (www.mehr-demokratie.de/beratung.html) 
 
Ιµ Ζειτϖερλαυφ 

Wenn man die Zahlen im Zeitverlauf betrachtet, dann war die Unzulσσιγκειτσθυοτε ζυ Βεγινν 
sehr hoch (1996: 22 %, 1997: 16 %, vgl. Tabelle 1), nahm dann aber kontinuierlich ab und war 
bis 2002 im einstelligen Bereich. Seit 2002 wurde wieder ein deutlicher Anstieg festgestellt � so 
wurden 2004 immerhin 17 Begehren und damit 16,2 % der Verfahren fρ υνζυλσσιγ ερκλρτ. 
2005 scheint nun wieder eine Wende zum Besseren hin eingetreten zu sein, denn von den 58 
eingeleiteten Begehren war nur eines unzulσσιγ βζω. ωυρδε φρ υνζυλσσιγ ερκλρτ. 
 
 
4. ∆ιε Αβστιµµυνγσβετειλιγυνγ 

 
Im gesamten Untersuchungszeitraum seit 1995 lag die Abstimmungsbeteiligung durchschnittlich 
bei 49,6 % (750 Fλλε βεκανντ). 
Die Abstimmungsbeteiligung an Bργερεντσχηειδεν βετρυγ φρ διε 15 Βργερεντσχηειδε δεσ 
Jahres 2005, bei denen Daten bekannt waren, durchschnittlich 53,5 %. Im langjηριγεν 
Vergleich war dies βερδυρχησχηνιττλιχη. 
 
In der nachfolgenden Tabelle soll die Abstimmungsbeteiligung nach Gemeindegr⇓ε 
differenziert betrachtet werden: 
 
Tabelle 4: Abstimmungsbeteiligung im Zusammenhang mit der Einwohnerzahl (11/1995-09/2005) 
 

Εινωοηνερζαηλ δερ Γεµεινδε / 
Σταδτ / δεσ Λανδκρεισεσ 

Ανζαηλ δερ 
Βργερεντσχηειδε 

∆υρχησχηνιττλιχηε 
Αβστιµµυνγσβετειλιγυνγ 

Bis 2.000 100 64,8 % 

Von 2.001 bis 5.000 212 56,2 % 

Von 5.001 bis 10.000 177 50,8 % 

Von 10.001 bis 30.000 145 40,9 % 

Von 30.001 bis 50.000 47 41,3 % 

Von 50.001 bis 100.000 26 28,5 % 

Von 100.001 bis 500.000 35 28,5 % 

⇐βερ 500.000 8 23,2 % 

Γεσαµτ ερφασστ 
(∆ατεν βεκανντ) 

750 49,6 % 
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Die Auswertung bestτιγτ βισηεριγε Φορσχηυνγσεργεβνισσε ιν ανδερεν Βυνδεσλνδερν: Εσ 
konnte nachgewiesen werden, dass mit zunehmender Gemeindegr⇓ε διε 
Abstimmungsbeteiligung bei Bργερεντσχηειδεν δευτλιχη σινκτ. 
Wηρενδ δiese in den kleineren Gemeinden βερδυρχησχηνιττλιχη ηοχη ιστ (Βεισπιελ: Υντερ 
2.000 Einwohnern: 65 %), betrγτ σιε ιν γρ⇓ερεν Στδτεν αβ 50.000 Εινωοηνερν υντερ 30 %. 
Jedoch muss man bei Stδτεν αβ 50.000 Εινωοηνερν βει δερ Βεωερτυνγ ϖορσιχητιγ σειν, δα die 
Fallzahl gering ist. So wirken sich die beiden Bργερεντσχηειδε ιν Μνχηεν µιτ σεηρ γερινγερ 
Beteiligung (�Μνχηεν αυσ δερ Σχηυλδενφαλλε� / Τερµιν ιν δερ δριττεν ϑανυαρωοχηε υνµιττελβαρ 
nach der Weihnachtspause: Beteiligung 5,5 %, Bibliotheksschlie⇓υνγen / Termin eine Woche 
nach der Landtagswahl 2003: Beteiligung 12,9 %) sehr stark auf den Durchschnitt aus. 
 
Auch bei Kommunalwahlen lσστ σιχη δασ Πηνοµεν δερ σινκενδεν (Ωαηλ-)Beteiligung bei 
zunehmender Gemeindegr⇓ε βεοβαχητεν, ωασ δαραυφ ηινδευτετ, δαss es sich um dieselben 
Ursachen handeln kνντε: Ιν γρ⇓ερεν Γεµεινδεν υνδ Στδτεν ιστ διε Ανονψµιττ γρ⇓ερ υνδ 
die Informationswege sind lνγερ. Ζυδεµ µσσεν Βργερεντσχηειδε ιν Γρο⇓στδτεν µιτ 
anderen Informations- und Freizeitangeboten konkurrieren, whrend sie in kleinen Gemeinden 
oft δασ beherrschende Thema sind und sehr viele Menschen mobilisieren. 
Fρ βρισαντε Τηεµεν κννεν δαγεγεν οφτ βερδυρχησχηνιττλιχηε Αβστιµµυνγσβετειλιγυνγεν 
beobachtet werden. So lag die Beteiligung in Regensburg (126.000 Einwohner) bei einem 
Bργερεντσχηειδ ζυ εινεµ Ηοχηηαυσβαυ-Projekt 1998 bei 69,6 %. 
 
 
5. Ωερ σετζτ σιχη δυρχη? 

 
Nach wie vor setzt sich im direktdemokratischen Verfahren die Position des Gemeinderats 
hυφιγερ δυρχη αλσ διε δερ Ινιτιατορεν. 
Betrachtet man den gesamten zehnjηριγεν Υντερσυχηυνγσζειτραυµ, σο εργιβτ σιχη φολγενδεσ 
Bild: 
 
Abbildung 4: Bestτιγυνγ δερ Ρατσµεηρηειτ ιµ Βργερεντσχηειδ (1995-2005) 
 

 
Ανµερκυνγ: Die Fallzahl betrug n = 777. 
 
Die Position der Gemeinderatsmehrheit wurde in der Hλφτε δερ Φλλe bestτιγτ υνδ ιν 45 % der 
Fλλε αβγελεηντ. Φρ διε ρεστλιχηεν Φλλε ωαρ κεινε Ζυορδνυνγ µγλιχη. 

Eine Angabe ist 
nicht mγλιχη

6%

Position der 
Gemeinderats-

mehrheit im 
Bργερεντσχηειδ 

bestτιγτ
49%

Position der 
Gemeinderats-

mehrheit im 
Bργερεντσχηειδ 

abgelehnt
45%
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6. Αυσωιρκυνγεν δεσ Αβστιµµυνγσθυορυµσ 

 
Seit 1999 ist fρ δεν Ερφολγ εινεσ Βργερεντσχηειδσ νεβεν δερ Μεηρηειτ δερ αβγεγεβενεν 
gλτιγεν Στιµµεν γλειχηζειτιg ein von der Einwohnerzahl der Gemeinde abhνγιγεσ 
Αβστιµµυνγσθυορυµ zu erfλλεν: 
!∀ In einer Gemeinde bis zu 50.000 Einwohnern ist die Zustimmung von mindestens 20 % 

der Stimmberechtigten nτιγ 
!∀ bei bis zu 100.000 Einwohnern mindestens 15 % der Stimmberechtigten 
!∀ bei mehr als 100.000 Einwohnern mindestens 10 % der Stimmberechtigten. 
 
Zustimmungsquoren werden von Mehr Demokratie e. V. abgelehnt. In der Schweiz und nahezu 
allen Bundesstaaten der USA mit langjηριγερ διρεκτδεµοκρατισχηερ Τραδιτιον υνδ Ερφαηρυνγ γibt 
es keine Zustimmungsquoren und sie werden als kommunikationsfeindlich angesehen. 
Politisches Engagement darf nicht durch die Hρδε εινεσ Αβστιµµυνγσθυορυµσ ερσχηωερτ 
werden. Das Ziel von direktdemokratischen Verfahren sollte es sein, Bργεριννεν υνδ Βrger 
zur aktiven Teilnahme und Mitbestimmung zu ermuntern.3 
 
Bislang erreichten 9,3 % der Bργερεντσχηειδε σειτ δεµ 01.04.1999, ωελχηε διε Μεηρηειτ δερ 
Stimmen erhielten, das Quorum nicht. Dies bedeutet, dass das Begehren scheiterte, obwohl es 
die Mehrheit der Stimmen erreichte. Dies fηρτ ζωανγσλυφιγ ζυ Φρυστρατιονεν. 
 
Berχκσιχητιγτ µαν αλλε Bργερεντσχηειδε, σο ερρειχητεν 15,9 % αλλερ Βργερεντσχηειδε δασ 
Quorum nicht. 
 
Betrachtet man diese Ergebnis differenziert nach Gemeindegr⇓ε, εργιβτ σιχη φολγενδεs Bild: 
 
Tabelle 5: Abstimmungsquorum und Gemeindegr⇓ε (01.04.1999-30.09.2005) � Auswirkungen des Quorums 
 

Γεµεινδεγρ⇓ε 
(Εινωοηνερ) 

Θυορυµ Βργερεντσχηειδε 

  Ανζαηλ 
Θυορυµ νιχητ 

ερρειχητ 
Bis 5.000 20 % 165 9  (5,5 %) 

Von 5.001 � 10.000 20 % 92 9 (9,8 %) 
Von 10.001 � 50 000 20 % 84 34 (40,5 %) 
Von 50 001 - 100 000 15 % 17 4 (23,5 %) 

⇐βερ 100 001 10 % 20 4 (20,0 %) 
Γεσαµτ  378 60 (15,9 %) 

 
Ανµερκυνγ: Das Quorum ist seit April 1999 zu erfλλεν. ςοµ 01.04.1999 βισ 30.09.2005 φανδεν 431 Βργερ-

entscheide statt. Zu 378 Entscheiden sind Angaben zum Quorum und zur Gemeindegr⇓ε ϖορηανδεν. 
 

Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, wird das Zustimmungsquorum in kleineren Gemeinden bis 
5.000 Einwohner nahezu immer erreicht, lediglich 5,5 % erreichen das Quorum nicht. In 
Gemeinden und Stδτεν αβ 10.000 Εινωοηνερν ωιρδ εσ ηινγεγεν νιχητ σο οφτ ερρειχητ, ωασ αυχη 
an der sinkenden Abstimmungsbeteiligung (vgl. oben) liegt. 
Als besonders problematisch erwies sich die Gemeindegr⇓ενκλασσε ϖον 10.000-50.000 
Einwohnern, wo βερ 40 % aller Bργερεντσχηειδε δασ Αβστιµµυνγσθυορυµ νιχητ ερρειχητεν. 
Fρ Στδτε αβ 50.000 Εινωοηνερν σινδ διε Φαλλζαηλεν νοχη ζυ γερινγ, υµ ϖερλσσλιχηε Αυσσα-
gen zu treffen. Aber auch hier ist die Tendenz - nahezu jeder vierte Bργερεντσχηειδ ερρειχηt 
das Quorum nicht - eindeutig. 
Insgesamt ist der Gesetzgeber aufgefordert, diese Ungleichheiten zu beseitigen und die Quoren 
zu senken bzw. die Gemeindegr⇓ε φρ διε Θυορεν ανζυπασσεν. 

                                                
3 Vergleiche ausfηρλιχηερ ηιερζυ δασ Ποσιτιονσπαπιερ Νρ. 8: www.mehr-demokratie.de/positionen.html 

http://www.mehr-demokratie.de/positionen.html
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ΙΙΙ. ∆ιε Ινηαλτε 
 
 
1. ∆ιε Ζιελριχητυνγ 
 
Mit Bργερβεγεηρεν κννεν σοωοηλ eigene Vorschlγε (σο γενανντεσ �Ινιτιατιϖβεγεηρεν�) ειν-
gebracht, als auch Planungen des Gemeinderates zur Disposition gestellt werden (so 
genanntes �Κορρεκτυρβεγεηρεν�).  
Welche Zielrichtung verfolgten die Bργερβεγεηρεν υνδ Ρατσβεγεηρεν ιν Βαψερν ιν δεn 
vergangenen zehn Jahren? 
 
Tabelle 6: Zielrichtung der Bργερ- und Ratsbegehren (11/1995-09/2005) 
 

Ζιελριχητυνγ δερ Βργερ− υνδ Ρατσβεγεηρεν 

  Ανζαηλ Προζεντ 

BB schlγτ εινε ειγενε Πλανυνγ ϖορ 390 28 % 

BB lehnt eine andere Planung ab 
und schlγτ εινεν alternativen Plan vor 414 30 % 

BB lehnt eine andere Planung ab, 
ohne Vorschlag eines Alternativ-Plans 241 18 % 

Eine Angabe ist nicht mγλιχη 311 24 % 

Γεσαµτ ερφασστ 1371 100 % 

 
Anmerkung: Die Prozentzahlen sind gerundet.  
 
Die Auswertung ergab, dass in Bayern beide Mγλιχηκειτεν δερ διρεκτεν ∆εµοκρατιε (�Γασπεδαλ 
und Bremse�) εργριφφεν ωυρδε, ωοβει ειγενε ςορσχηλγε υνδ αλτερνατιϖε Πλνε (58 %) δευτλιχη 
hυφιγερ Ζιελριχητυνγ εινεσ Βεγεηρενσ ωαρεν αλσ διε βλο⇓ε Αβλεηνυνγ εινεσ ςορηαβενσ δεσ 
Gemeinderates bzw. der Erhalt des Status Quo (18 %). Typische Beispiele fρ λετζτερε σινδ διε 
vergleichsweise hυφιγ ανζυτρεφφενδεν Βργερβεγεηρεν γεγεν Μοβιλφυνκανλαγεν. Ωειτερε 24 % 
konnten nicht eindeutig zugeordnet werden. 
 
Jedoch ist in allen Fλλεν φεστζυστελλεν, dass bei Bργερβεγεηρεν Αλτερνατιϖεν ερνστηαφτ υνδ 
φφεντλιχη δισκυτιερτ ωερδεν υνδ κεινε Φλλε βεοβαχητετ ωυρδεν, ωο εινε �Βλοχκαδε υµ δερ 
Blockade willen� ανγεστρεβτ ωυρδε. 
 
 
2. Τηεµενβερειχηε 

 
Von besonderem Interesse ist, zu welchen Themen Bργερβεγεηρεν initiiert werden. Gibt es 
besondere Schwerpunkte? Die erfassten Bργερβεγεηρεν ωυρδεν εινερ ϖον αχητ Κατεγοριεν 
zugeordnet: 
 
!∀ Flχηεννυτζυνγσ- und Bebauungsplνε (Βαυλειτπλνε) 
!∀ √φφεντλιχηε Ινφραστρυκτυρ υνδ ςερσοργυνγσεινριχητυνγεν (βετριφφτ ζυµ Βεισπιελ δen Bau von 

Schwimmbδερν, Βαυ ϖον Κινδεργρτεν, Τρινκωασσερϖερσοργυνγ) 
!∀ Verkehrsprojekte (betrifft zum Beispiel den Bau einer Umgehungsstra⇓ε, δασ Εινριχητεν 

einer Fu⇓γνγερζονε, δεν Βαυ ϖον Βρχκεν) 
!∀ Einzelne, private Projekte (betrifft zum Beispiel den Bau von Hotels, Golfplτζεν, Εινκαυφσ-

zentren unter Fηρυνγ ϖον πριϖατεν Τργερν) 
!∀ Entsorgungsprojekte (betrifft zum Beispiel den Bau von Mλλϖερβρεννυνγσανλαγεν οδερ 

Kanalisierungsprojekten sowie die Privatisierung von Entsorgungsanlagen) 
!∀ Mobilfunksendeanlagen 
!∀ Gebηρεν, Αβγαβεν (βετριφφτ ζυµ Βεισπιελ Μλλ- oder Parkgebηρεν) 
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!∀ Sonstiges (betrifft zum Beispiel Stra⇓ενναµεν, δεν Αυσ- oder Eintritt in Verwaltungs-
gemeinschaften oder die Entscheidung βερ εινεν ηαυπταµτλιχηεν οδερ εηρεναµτλιχηεν 
Bργερµειστερ) 

 
Αυσωερτυνγ φρ δασ ϑαηρ 2005 

Die Auswertung ergab, dass die beiden hυφιγστεν Τηεµενγεβιετε ιµ ϑαηρ 2005 ζωει ζεντραλε 
kommunalpolitische Politikbereiche waren: �Βαυλειτπλνε� (38 %) υνδ �√φφεντλιχηε Ινφραστρυκτυρ- 
und Versorgungseinrichtungen� (22,4 %) καµεν zusammen auf 60 % aller Fλλε. 
 
Αυσωερτυνγ φρ δεν γεσαµτεν Υντερσυχηυνγσζειτραυµ: 10−ϑαηρεσ−Βιλανζ 

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Verteilung der Themen im gesamten Untersuchungszeit-
raum von November 1995 bis September 2005. 
 
Abbildung 5:  Themenbereiche in Bayern 11/1995-09/2005 
 

 
Ανµερκυνγ: 1371 Datensτζε ωυρδεν αυσγεωερτετ 
 
Die Auswertung ergab, dass insgesamt zwei Drittel aller Begehren in drei Themenbereichen 
stattfanden: �√φφεντλιχηε Ινφραστρυκτυρ- und Versorgungseinrichtungen� (23 %), �Βαυλεitplνε� 
(23 %) und �ςερκεηρσπροϕεκτε� (20 %). In diesen Kernbereichen der kommunalen Selbst-
verwaltung war das gr⇓τε Ιντερεσσε υνδ Μιτσπραχηεβεδρφνισ ζυ ερκεννεν. 
 
Der Vergleich mit anderen Bundeslνδερν ζειγτ, δασσ βεραλλ δορτ, ωο διε Βαυλειτπλανυνγ αls 
Thema zugelassen ist (dies ist nicht in allen Bundeslνδερν σο, ϖγλ. ςολκσεντσχηειδ-Ranking 
von Mehr Demokratie: www.mehr-demokratie.de/ranking.html), eine ηνλιχηε ςερτειλυνγ δερ 
Themen vorliegt. Eine bayerische Besonderheit sind Mobilfunk-Begehren gegen Sendemasten, 
die in dieser Anzahl in anderen Bundeslνδερν νιχητ σταττγεφυνδεν ηαβεν. 
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Ις. Ωιρκυνγεν υνδ Ζυσαµµενφασσυνγ 
 
Aus den Analysen und unserer Beratungspraxis lassen sich einige Trends und Wirkungen von 
Bργερβεγεηρεν υνδ Βργερεντσχηειδεν ερκεννεν: 
 
Ωιρκυνγεν 

- Die Bργεριννεν υνδ Βργερ ηαβεν νιχητ νυρ δασ Ινστρυµεντ Βργερβεγεηρεν υνδ 
Bργερεντσχηειδ ανγενοµµεν, ναχη ζεην ϑαηρεν Πραξισ ιστ εσ ιν ωειτεν Τειλεν Βαψερνσ 
bekannt, geschτζτ und nicht mehr wegzudenken. Bργερ βεστιµµεν Γεµεινδεπολιτικ 
unmittelbar mit, beteiligen sich projektbezogen politisch und bringen so �φρισχηεν Ωινδ� ιν 
die Kommunalpolitik. Mitunter auch ganz direkt: Es wurde beobachtet, dass Personen, die 
einst aktiv in Bργερβεγεηρενσπροϕεκτεν µιτγεαρβειτετ ηαβεν, σπτερ φρ δεν Γεµεινδερατ 
kandidierten. 

- Beteiligungswirkung: Bργερβεγεηρεν υνδ Βργερεντσχηειδε βιετεν διε Μγλιχηκειτ, σιχη 
zusτζλιχη ζυ Ωαηλεν σαχηβεζογεν πολιτισχη ζυ βετειλιγεν. ∆αµιτ κννεν Βργεριννεν und 
Bργερ σιχη πολιτισχη εινµισχηεν υνδ ετωασ βεωιρκεν, σινδ αλσο ωενιγερ οηνµχητιγ 
zwischen den Wahlen. 

- Die Bργερ κννεν µιττελσ Βργερβεγεηρεν υνδ Βργερεντσχηειδ διφφερενζιερτερ ιηρεν 
politischen Willen υ⇓ερν. 

- Vielerorts herrscht inzwischen eine neue, kommunikativere politische Kultur: Im Vorfeld von 
politischen Entscheidungen wird von Seiten der Gemeinde mehr und besser Informiert und 
die Bevλκερυνγ ϖερστρκτ εινβεζογεν. ∆ασ Ρισικο εινεσ Βργερεντσχηειδσ ιστ εβεν λατεντ 
vorhanden, wenn man ein Projekt schnell und ohne Rχκσπραχηε µιτ δεν Βργερν 
verwirklichen will (antizipative Wirkung). 

- Responsivitτ: Ρεγιερενδε βεζιεηεν διε Βργερ εηερ ιν δεν Ωιλλενσβιλδυνγσπροζεσσ µιτ ειν 
und es kννεν λειχητερ λεγιτιµε Εντσχηειδυνγεν γετροφφεν ωερδεν. ςιελε Γεµeinderτε υνδ 
Bργερµειστερ βετονεν ναχη Βργερεντσχηειδεν, δασσ σιε ζυκνφτιγ µεηρ υνδ βεσσερ 
informieren werden. 

- Bργερεντσχηειδε ηαβεν νεβεν δερ �Προτεστφυνκτιον� αυχη εινε �Βεφριεδυνγσφυνκτιον�. 
Wichtige Gegenstνδε δερ Γεµεινδεπολιτικ ωερδεν δεν παρτεipolitischen Argumentations-
mustern entzogen und auch aus Wahlkµπφεν ηεραυσ γεηαλτεν. ∆αµιτ στεηεν βει Ωαηλ-
kampfdebatten Personen und die Leitlinien der Politik verstρκτ ιµ ςορδεργρυνδ. 

- Spiegelfunktion: Bργερβεγεηρεν ζειγεν αυφ, ωελχηε Τηεµεν δεν Βργεrinnen und Bργερν 
wichtig sind und wo es Konflikte gibt. Direktdemokratische Verfahren fungieren als ein 
Spiegel der Gesellschaft. 

- Drohwirkung: Auch der Aufforderungscharakter durch die Ankνδιγυνγ ϖον Βργερβεγεηρεν 
ist gut erkennbar. So haben einige Bρgerinitiativen mit einem Begehren gedroht, um die 
Regierenden zum Handeln zu bewegen und hatten Erfolg ohne dass es zu einem 
Bργερεντσχηειδ καµ. 

 
Ζυσαµµενφασσυνγ 
Zehn Jahre Bργερβεγεηρεν ιν Βαψερν ηαβεν γεζειγτ, δασσ δασ Ινστρυµεντ µα⇓ϖολλ υνδ 
verantwortungsbewusst eingesetzt wird. Die Kommunalpolitik wurde durch 1371 Bργερ- und 
Ratsbegehren in den Gemeinden, Stδτεν υνδ Λανδκρεισεν Βαψερνσ βελεβτ, ϖιελε Ηανδλυνγσ-
optionen und politischen Alternativen wurden dadurch φφεντλιχη υνδ ιντενσιϖ δισκυτιερτ. 
Zahlreiche Bργεριννεν υνδ Βργερ κονντεν σιχη ακτιϖ ζυ Σαχητηεµεν ιν διε Πολιτικ εινβρινγεν 
und besa⇓εν εχητε υνδ βργερφρευνδλιχηε Μιτσπραχηερεχητε, διε µεηρ Γεσπρχηε υνδ �µεηρ 
Demokratie� ερµγλιχητ ηαβεν. 
In Zeiten, in denen sich viele Menschen von der Politik abwenden oder oft behauptet wird, dass 
es aus Sachzwνγεν ηεραυσ κεινε Αλτερνατιϖε ζυµ δερζειτιγεν πολιτισχηεν Ηανδελν γιβτ, ιστ εσ 
besonders wichtig, Mitbestimmung und politische Beteiligung und Gestaltungsmacht konkret zu 
erleben. In Bayern war dies bislang in 1371 Bργερβεγεηρεν υνδ 835 Βργερεντσχηειδεν 
mγλιχη. 
Zehn Jahre Bργερβεγεηρεν υνδ Βργερεντσχηειδε ηαβεν σιχη δανκ βργερφρευνδλιχηερ 
Regelungen positiv auf die lokale Demokratie ausgewirkt. Kleine Verbesserungen beim 
Abstimmungsquorum wrden diesen positiven Effekt noch verstρκεν. 
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Ανηανγ: ∆ιε Εντωιχκλυνγ διρεκτδεµοκρατισχηερ Βργερβετειλιγυνγ σειτ 01.11.1995 
 
Σειτδεµ αµ 1. Νοϖεµβερ 1995 δασ δυρχη δεν ςολκσεντσχηειδ ϖοµ 1. Οκτοβερ 1995 ανγενοµµενε �Γεσετζ ζυρ Εινφηρυνγ δεσ 
κοµµυναλεν Βργερεντσχηειδσ� ιν Κραφτ γετρετεν ιστ, ηαβεν Γεµεινδε− υνδ Λανδκρεισβργερ δασ Ρεχητ Βργερβεγεηρεν υνδ −
εντσχηειδε ζυ ινιτιιερεν. 
 
∆εµ Φρεισταατ Βαψερν κοµµτ ιν διεσεµ Βερειχη εινε βεσονδερε Βεδευτυνγ ζυ, δα ηιερ βισηερ ετωα διε Ηλφτε αλλερ βυνδεσδευτ−
σχηεν Βργερβεγεηρεν σταττγεφυνδεν ηαβεν. Ζυδεµ ιστ διε ∆υρχηφηρυνγ ϖον Βργερβεγεηρεν ιν Βαψερν ιµ ςεργλειχη ζυ δεν 
ανδερεν Βυνδεσλνδερν σεηρ βργερφρευνδλιχη:  
!∀ Εσ γιβτ εινεν ρελατιϖ κλεινεν Νεγατιϖκαταλογ, δασ σινδ Τηεµεν υνδ Βερειχηε, διε βει εινεµ Βργερεντσχηειδ νιχητ βεηαν−

δελτ ωερδεν δρφεν. 
!∀ Εσ βεστεηεν κεινε Φριστεν φρ διε Υντερσχηριφτενσαµµλυνγ. 
!∀ Ζυδεµ ιστ εινε Σχηυτζωιρκυνγ ϖοργεσεηεν, διε σιχηερστελλτ, δασσ δερ Γεµεινδερατ αβ Ζυλασσυνγ δεσ Βργερβεγεηρενσ 

κεινε δεµ Βργερβεγεηρεν εντγεγενστεηενδε Εντσχηειδυνγ τρεφφεν δαρφ. Αλλερδινγσ ωυρδε δασ Ρεχητ βερειτσ δρειεινηαλβ 
ϑαηρε ναχη σεινερ Εινφηρυνγ ϖοµ Γεσετζγεβερ εινγεσχηρνκτ. 

!∀ ∆ασ Υντερσχηριφτενθυορυµ φρ δασ Βργερβεγεηρεν ιστ ναχη Εινωοηνερζαηλ γεσταφφελτ υνδ βετργτ 3 − 10 %. 
 
Βεγοννεν ηατ δερ Εινσχηρνκυνγσπροζεσσ µιτ εινεµ Υρτειλ δεσ βαψερισχηεν ςερφασσυνγσγεριχητσηοφσ ϖοµ 29. Αυγυστ 1997. ∆ασ 
Γεριχητ ργτε δασ φεηλενδε Ζυστιµµυνγσθυορυµ βζω. δασ Μεηρηειτσπρινζιπ ιν Κοµβινατιον µιτ δερ δρειϕηριγεν Βινδυνγσωιρκυνγ 
υνδ ϖερπφλιχητετε δεν Γεσετζγεβερ ζυ εινερ Νευρεγελυνγ βισ σπτεστενσ 1. ϑανυαρ 2000. 
 
Αµ 1. Απριλ 1999 τρατ δασ δυρχη δεν βαψερισχηεν Λανδταγ µιτ δεν Στιµµεν δερ ΧΣΥ−Φρακτιον βεσχηλοσσενε ⊗νδερυνγσγεσετζ 
ϖοµ 26. Μρζ 1999 ιν Κραφτ. ∆αδυρχη ωυρδεν ιν δερ βαψερισχηεν Γεµεινδεορδνυνγ φολγενδε Ρεγελυνγεν εινγεφηρτ. 
 
!∀ Φρ δεν Ερφολγ εινεσ Βργερεντσχηειδσ ιστ σειτδεµ νεβεν δερ Μεηρηειτ δερ αβγεγεβενεν γλτιγεν Στιµµεν γλειχηζειτιγ ειν 

ϖον δερ Εινωοηνερζαηλ δερ Γεµεινδε αβηνγιγεσ Θυορυµ ζυ ερφλλεν. Ιν εινερ Γεµεινδε βισ ζυ 50 000 Εινωοηνερν ιστ 
εινε Ζυστιµµυνγ ϖον µινδεστενσ 20% δερ Στιµµβερεχητιγτεν ντιγ, βει βισ ζυ 100 000 Εινωοηνερν µινδεστενσ 15%, υνδ 
βει µεηρ αλσ 100 000 Εινωοηνερν ιστ διε Ζυστιµµυνγ ϖον µινδεστενσ 10% δερ Στιµµβερεχητιγτεν ερφορδερλιχη. 

 
!∀ Εβενσο ωυρδε διε Σχηυτζωιρκυνγ γεµ⇓ Αρτικελ 18α Αβσατζ 8 Σατζ 1 ΓΟ α.Φ. αβγενδερτ. Φρηερ ωαρ εσ µγλιχη, µιτ δερ 

Αβγαβε ϖον εινεµ ∆ριττελ δερ νοτωενδιγεν Υντερσχηριφτεν εινε Σχηυτζωιρκυνγ φρ εινεν Ζειτραυµ ϖον ζωει Μονατεν ζυ 
ερρειχηεν. Ιν διεσερ Ζειτ δυρφτε εινε δεµ Βργερβεγεηρεν εντγεγενστεηενδε Εντσχηειδυνγ νιχητ γετροφφεν ωερδεν. Νυν 
γεωηρτ δασ Γεσετζ εινε Σχηυτζωιρκυνγ ερστ ναχη δερ Ζυλασσυνγ δεσ Βεγεηρενσ δυρχη δεν Γεµεινδερατ. ∆ασ σο εντκερντε 
Βργερβεγεηρενσρεχητ ωυρδε αλλερδινγσ τειλωεισε δυρχη διε Ρεχητσπρεχηυνγ δεσ Βαψερισχηεν ςερφασσυνγσγεριχητσηοφσ 
βερειτσ ωενιγε Ωοχηεν ναχη Ιν−Κραφτ−Τρετεν δεσ ⊗νδερυνγσγεσετζεσ ωιεδερ ηεργεστελλτ: ∆ερ ϖερωαλτυνγσρεχητλιχηε 
Ρεχητσχηυτζ ωιρδ ιµ Ραηµεν εινερ εινστωειλιγεν Ανορδνυνγ γεµ⇓ ♣ 123 ςωΓΟ βερειτσ αβ Εινρειχηυνγ δεσ ϖολλστνδιγεν 
Βργερβεγεηρενσ γεωηρτ, ωενν δερ Γεµεινδερατ ϖολλενδετε Τατσαχηεν σχηαφφεν ωιλλ, βεϖορ βερ διε Ζυλσσιγκειτ εινεσ 
Βργερβεγεηρενσ εντσχηιεδεν ιστ. 

 
!∀ ∆ιε Βινδυνγσωιρκυνγ εινεσ Βργερεντσχηειδσ φρ δεν Γεµεινδερατ βζω. Κρεισταγ βετργτ νυρ νοχη ειν ϑαηρ � ϖορ Απριλ 

1999 βετρυγ σιε νοχη δρει ϑαηρε. ∆αµιτ κνντε δερ Γεµεινδερατ βζω. Κρεισταγ ναχη εινεµ ϑαηρ βερειτσ εινε δεν Βργερ−
εντσχηειδ κοντερκαριερενδε Εντσχηειδυνγ τρεφφεν. ∆αβει φηρτ δερ Βεγριφφ δερ �Βινδυνγσωιρκυνγ� οφφενσιχητλιχη ζυ Φεηλϖορ−
στελλυνγεν. Ζωεχκ δερ Βινδυνγσωιρκυνγ ιστ νιχητ, δασσ ναχη δερεν Αβλαυφ σοφορτ ϖον δεν Γεµεινδεοργανεν γεγεντειλιγε 
Μα⇓ναηµεν βεσχηλοσσεν ωερδεν. Ωιχητιγερ αλσ διε ρεχητλιχηε Βινδυνγσωιρκυνγ ιστ δερ Ρεσπεκτ ϖορ δερ Εντσχηειδυνγ δερ 
Βργερσχηαφτ αλσ Τειλ δερ πολιτισχηεν Κυλτυρ, υνδ διε Ακζεπτανζ διεσερ διρεκτδεµοκρατισχηεν Φορµ δερ Εντσχηειδυνγσφινδυνγ 
ιν δερ Γεµεινδε. Ζυ Ρεχητ βερυφτ σιχη ζυµ Βεισπιελ διε Λανδεσηαυπτσταδτ Μνχηεν βαλδ σεχησ ϑαηρε ναχη ∆υρχηφηρυνγ 
δεσ Βργερεντσχηειδεσ ζυ δεν Τυννελν αµ �Μιττλερεν Ρινγ� νιχητ αυφ δεν Ωεγφαλλ δερ ρεχητλιχηεν Βινδυνγσωιρκυνγ, σονδερν 
εντσπριχητ δεµ Ωιλλεν δερ Βργερ δυρχη Πλανυνγ υνδ Βαυ. 
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Bevölkerung Deutschlands bis 2060

1 Kurzfassung

Die 12. Bevölkerungsvorausberechnung für Deutschland, die zwischen den Statisti-
schen Ämtern von Bund und Ländern koordiniert wurde, zeigt die Bevölkerungsent-
wicklung bis zum Jahr 2060. Die künftigen Veränderungen in der Größe und – vor allem 
– im Altersaufbau der Bevölkerung Deutschlands werden quantifi ziert und die Auswir-
kungen der aus heutiger Sicht absehbaren demografi schen Entwicklungen aufgezeigt. 
Deutlich werden dabei die Langfristigkeit und Beständigkeit der bevölkerungsdynami-
schen Prozesse. Die Vorausberechnung beruht auf Annahmen zur Geburtenhäufi gkeit, 
zur Lebenserwartung und zum Saldo der Zuzüge nach und der Fortzüge aus Deutsch-
land, woraus sich insgesamt 12 Varianten der zukünftigen Entwicklung ergeben.

Ergebnisse der 12. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung

Die Ergebnisse werden hier anhand von zwei Varianten beschrieben, welche die Ent-
wicklung unter der Annahme annähernd konstanter Geburtenhäufi gkeit, eines An-
stiegs der Lebenserwartung um etwa acht (Männer) beziehungsweise sieben Jahre 
(Frauen) und eines Wanderungssaldos von 100 000 oder 200 000 Personen im Jahr 
aufzeigen. Diese Varianten markieren die Grenzen eines Korridors, in dem sich die 
Bevölkerungsgröße und der Altersaufbau entwickeln werden, wenn sich die aktuellen 
demografi schen Trends fortsetzen. Sie werden als Unter- und Obergrenze der „mittle-
ren“ Bevölkerung bezeichnet.

Die Geburtenzahl wird künftig weiter zurückgehen. Die niedrige Geburtenhäufi gkeit 
führt dazu, dass die Anzahl potenzieller Mütter immer kleiner wird. Die jetzt geborenen 
Mädchenjahrgänge sind bereits zahlenmäßig kleiner als die ihrer Mütter. Sind diese 
Mädchen einmal erwachsen und haben ebenfalls durchschnittlich weniger als 2,1 Kin-
der, wird die künftige Kinderzahl weiter sinken, weil dann auch weniger potenzielle 
Mütter leben.

Die Zahl der Sterbefälle wird – trotz steigender Lebenserwartung – zunehmen, weil die 
stark besetzten Jahrgänge ins hohe Alter hineinwachsen werden.

Die Zahl der Gestorbenen übersteigt die Zahl der Geborenen immer mehr. Das dadurch 
rasant wachsende Geburtendefi zit kann nicht von der Nettozuwanderung kompensiert 
werden. Die Bevölkerungszahl in Deutschland, die bereits seit 2003 rückläufi g ist, 
wird demzufolge weiter abnehmen. Bei der Fortsetzung der aktuellen demografi schen 
Entwicklung wird die Einwohnerzahl von circa 82 Millionen am Ende des Jahres 2008 
auf etwa 65 (Untergrenze der „mittleren“ Bevölkerung) beziehungsweise 70 Millionen 
(Obergrenze der „mittleren“ Bevölkerung) im Jahr 2060 abnehmen.

Das Altern der heute stark besetzten mittleren Jahrgänge führt zu gravierenden Ver-
schiebungen in der Altersstruktur. Im Ausgangsjahr 2008 bestand die Bevölkerung zu 
19% aus Kindern und jungen Menschen unter 20 Jahren, zu 61% aus 20- bis unter 
65-Jährigen und zu 20% aus 65-Jährigen und Älteren. Im Jahr 2060 wird bereits jeder 
Dritte (34%) mindestens 65 Lebensjahre durchlebt haben und es werden doppelt so 
viele 70-Jährige leben, wie Kinder geboren werden.

Die Alterung schlägt sich insbesondere in den Zahlen der Hochbetagten nieder. Im Jahr 
2008 lebten etwa 4 Millionen 80-Jährige und Ältere in Deutschland, dies entsprach 
5% der Bevölkerung. Ihre Zahl wird kontinuierlich steigen und mit über 10 Millionen 
im Jahr 2050 den bis dahin höchsten Wert erreichen. Zwischen 2050 und 2060 sinkt 
dann die Zahl der Hochbetagten auf 9 Millionen. Es ist also damit zu rechnen, dass in 
fünfzig Jahren etwa 14% der Bevölkerung – das ist jeder Siebente – 80 Jahre oder älter 
sein wird.

Künftig weniger 
Geburten

Mehr Sterbefälle

Wachsendes Geburten-
defi zit führt zur Abnah-

me der Bevölkerung

Die Relationen zwi-
schen Alt und Jung 

werden sich stark
 verändern

Die Vorausberechnung 
reicht bis 2060
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Ähnlich wie die Bevölkerung insgesamt wird auch die Bevölkerung im Erwerbsalter 
(hier: von 20 bis 65 Jahren) deutlich altern und schließlich schrumpfen. Heute gehören 
knapp 50 Millionen Menschen dieser Altersgruppe an. Ihre Zahl wird erst nach 2020 
deutlich zurückgehen und 2035 etwa 39 bis 41 Millionen betragen. 2060 werden dann 
etwa 36 Millionen Menschen im Erwerbsalter sein (–27%), falls der Saldo der Zu- und 
Fortzüge jährlich etwa 200 000 Personen betragen wird. Fällt die Nettozuwanderung 
nur halb so hoch aus, gibt es 2060 ein noch kleineres Erwerbspersonenpotenzial: 
knapp 33 Millionen oder –34% gegenüber 2008. 

Die Abnahme der Zahl der 20- bis 65-Jährigen insgesamt geht mit einer Verschiebung 
hin zu den Älteren im Erwerbsalter einher. Zurzeit gehören 20% der Menschen im er-
werbsfähigen Alter zur jüngeren Gruppe der 20- bis unter 30-Jährigen, 49% zur mittle-
ren Altersgruppe von 30 bis unter 50 Jahren und 31% zur älteren von 50 bis unter 65 
Jahren. Eine besonders einschneidende Veränderung der Altersstruktur erwartet die 
deutsche Wirtschaft zum ersten Mal bereits in zehn Jahren, zwischen 2017 und 2024. 
In diesem Zeitraum wird das Erwerbspersonenpotenzial jeweils zu 40% aus 30- bis 
unter 50-Jährigen und 50- bis unter 65-Jährigen bestehen.

Der Bevölkerung im Erwerbsalter werden künftig immer mehr Seniorinnen und Seni-
oren gegenüberstehen. Im Jahr 2008 entfi elen auf 100 Personen im Erwerbsalter (20 
bis unter 65 Jahre) 34 Ältere (65 oder mehr Jahre). Bis Ende der 2030er Jahre wird 
dieser so genannte Altenquotient besonders schnell, um über 80%, ansteigen. Im Jahr 
2060 werden dann je nach Ausmaß der Zuwanderung 63 oder 67 potenziellen Renten-
beziehern 100 Personen im Erwerbsalter gegenüber stehen. Auch bei einer Heraufset-
zung des Renteneintrittsalters wird der Altenquotient für 67-Jährige und Ältere 2060 
deutlich höher sein, als es heute der Altenquotient für 65-Jährige und Ältere ist.

Annahmen

Die Geburtenhäufigkeit bleibt insgesamt auf einem niedrigen Niveau. Vor diesem Hin-
tergrund werden drei Optionen angenommen. Diese ergeben sich aus dem Zusam-
menwirken langfristiger Trends und gegenwärtiger Tendenzen.

Die Hauptannahme geht von der Fortsetzung der wichtigsten langfristigen Trends bis 
2020 aus: Die zusammengefasste Geburtenziffer bleibt auf dem Niveau von 1,4 Kin-
dern je Frau bei einem gleichzeitigen Anstieg des durchschnittlichen Gebäralters um 
circa 1,6 Jahre. Im Zeitraum von 2021 bis 2060 werden die Geburtenverhältnisse dann 
als konstant angenommen.

Die zweite Annahme setzt eine allmähliche Zunahme der Geburtenhäufi gkeit auf 
1,6 Kinder je Frau bis 2025 voraus, wobei das durchschnittliche Alter bei Geburt um 
circa 1,1 Jahre zunimmt. Im Zeitraum von 2026 bis 2060 bleibt die Geburtenhäufi gkeit 
konstant.

Die dritte Annahme geht dagegen von einem allmählichen Rückgang der Geburten-
häufi gkeit bis zum Jahr 2060 auf 1,2 Kinder je Frau aus, bei einer Zunahme des durch-
schnittlichen Gebäralters um rund 2,0 Jahre.

Die Lebenserwartung nimmt weiter zu. Zur Entwicklung der Lebenserwartung wurden 
zwei Annahmen getroffen, welche sich aus einem kurzfristigen (seit 1970) und einem 
langfristigen (seit 1871) Trend der Sterblichkeitsentwicklung ergeben.

Alterung und Abnahme 
der Bevölkerung im Er-
werbsalter

Bevölkerung im Er-
werbsalter wird stark 
durch die Älteren
geprägt sein

….. für 67 Jahre steigt er 
stark an

Alle drei Annahmen zur 
Geburtenhäufi gkeit auf 
niedrigem Niveau

Zwei Annahmen zum 
Anstieg der Lebenser-
wartung

Altenquotient für 65 Jah-
re verdoppelt sich fast 
bis 2060......
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In der Basisannahme ergibt sich für das Jahr 2060 für Männer eine durchschnitt-
liche Lebenserwartung bei Geburt von 85,0 Jahren und für Frauen von 89,2 Jahren. 
Das ist ein Zuwachs von 7,8 beziehungsweise 6,8 Jahren im Vergleich zur Lebens-
erwartung in Deutschland im Zeitraum 2006/2008. Die Differenz in der Lebens-
erwartung von Männern und Frauen verringert sich bis 2060 von 5,2 auf 4,2 Jahre.
65-jährige Männer können immer noch mit weiteren 22,3 beziehungsweise Frauen mit 
25,5 Jahren rechnen. Das sind jeweils rund 5 Jahre mehr als 2006/2008.

Bei der zweiten Annahme wird von einem höheren Anstieg der Lebenserwartung bei 
Geburt ausgegangen. Sie erreicht für Männer 87,7 und für Frauen 91,2 Jahre im Jahr 
2060. Das sind für Männer 10,6 Jahre beziehungsweise für Frauen 8,8 Jahre mehr 
als 2006/2008. Die Differenz in der Lebenserwartung zwischen Männern und Frauen 
sinkt von 5,2 auf 3,5 Jahre. 65-jährige Männer können noch 24,7, gleichaltrige Frauen 
27,4 weitere Lebensjahre erwarten.

Zum künftigen Wanderungssaldo werden zwei Annahmen getroffen. Mittel- bis langfri-
stig wird in der 12. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung von einer allmähli-
chen Erhöhung des Saldos der Zu- und Fortzüge ausgegangen. Es wird unterstellt, dass 
sich der Saldo auf einem Niveau bewegen wird, das dem beobachteten langfristigen 
Durchschnitt entspricht.

In der ersten Annahme steigt der jährliche Wanderungssaldo bis zum Jahr 2014 auf 
100 000 Personen und verharrt dann auf diesem Niveau. In der zweiten Annahme 
werden ein Anstieg des jährlichen Wanderungssaldos auf 200 000 Personen bis zum 
Jahr 2020 und anschließende Konstanz unterstellt. Daraus ergibt sich ein Korridor, in 
dem sich das zukünftige Wanderungsgeschehen abspielen dürfte. Diese Werte sind 
als langjährige Durchschnitte zu interpretieren; die tatsächlichen Wanderungssalden 
werden aller Voraussicht nach starken Schwankungen unterliegen.

Nettozuwanderung 
100 000 und 200 000 

Personen pro Jahr
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2  Einführung

Bevölkerungsvorausberechnungen liefern auf die Zukunft gerichtete Basisinformatio-
nen für politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Entscheidungsprozesse. Sie 
verdeutlichen die Auswirkungen heute bereits angelegter Strukturen und erkennbarer 
Veränderungen auf die künftige Bevölkerung. Zwischen dem Statistischen Bundesamt 
und den Statistischen Ämtern der Länder koordinierte Bevölkerungsvorausberech-
nungen werden inzwischen regelmäßig vorgelegt. Die 12. koordinierte Bevölkerungs-
vorausberechnung erstreckt sich bis zum Jahr 2060 und umfasst mehrere Varianten. 
Diese erlauben zum einen die aus heutiger Sicht absehbaren künftigen Entwicklungen 
aufzuzeigen und zum anderen über den Einfl uss der einzelnen demografi schen Kom-
ponenten – Geburtenhäufi gkeit, Sterblichkeit und Wanderungen – auf die Bevölke-
rungsentwicklung zu urteilen.

Veränderungen in der Bevölkerung vollziehen sich sehr allmählich und kontinuierlich. 
Aus diesem Grund zeigt die neue Bevölkerungsvorausberechnung im Vergleich zur 11. 
koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung kein völlig neues Bild der demografi -
schen Zukunft Deutschlands. Mit der neuen Vorausberechnung wird vielmehr ange-
strebt, dieses Bild mit Hilfe von aktualisierten Annahmen zu justieren und den Zeitho-
rizont um zehn Jahre bis 2060 zu erweitern.

Auch mit der 12. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung wird kein Anspruch 
erhoben, die Zukunft bis 2060 vorherzusagen. Es wird gezeigt, wie sich die Bevölke-
rungszahl und die Bevölkerungsstruktur unter getroffenen Annahmen entwickeln wür-
den. Die Annahmen zu Geburtenhäufi gkeit, Sterblichkeit und Wanderungen beruhen 
auf Untersuchungen der Verläufe dieser Komponenten im Zeit- und Ländervergleich 
sowie auf Hypothesen über die aus heutiger Sicht erkennbaren Entwicklungstrends 
(Kapitel 4). Da der Verlauf der maßgeblichen Einfl ussgrößen mit zunehmender Vor-
ausberechnungsdauer immer schwerer vorhersehbar ist, haben solche langfristigen 
Rechnungen Modellcharakter.

Daneben bestehen weitere zusätzliche Unsicherheiten, die mit der Datenbasis zusam-
menhängen: Die Ausgangsdaten zum Bevölkerungsstand stammen aus der Bevölke-
rungsfortschreibung, die mit zunehmendem Abstand von der letzten Volkszählung un-
genauer werden. Die letzten Volkszählungen fanden im früheren Bundesgebiet 1987 
und in der ehemaligen DDR 1981 statt. Die seitdem auf der Grundlage von Meldungen 
zu Geburten, zu Sterbefällen sowie zu Zu- und Fortzügen von Jahr zu Jahr fortgeschrie-
benen Bevölkerungszahlen können erst nach der Auswertung des Zensus 2011 neu 
justiert werden. Schätzungen gehen von einer Überhöhung der fortgeschriebenen Be-
völkerungszahl aus. Da eine Bevölkerungsvorausberechnung jedoch keine Vorhersage 
ist, sondern zum Ziel hat, langfristige Veränderungen im Altersaufbau und in der Be-
völkerungsgröße in der Zukunft sichtbar zu machen, beeinträchtigt diese Unsicherheit 
die Aussagekraft der Ergebnisse nur unwesentlich. 

Die aktuelle 12. zwischen den Statistischen Ämtern von Bund und Ländern koordi-
nierte Bevölkerungsvorausberechnung liefert Ergebnisse sowohl für Deutschland 
insgesamt als auch für die einzelnen Bundesländer, die auf abgestimmten Annah-
men und gleichen Berechnungsmethoden beruhen. In dieser Broschüre werden 
ausgewählte Ergebnisse für Deutschland dargestellt. Die ausführlichen Ergebnisse 
stehen im Internet zum kostenlosen Download bereit (www.destatis.de/shop, Stich-
wort „Bevölkerung 2060“). Die Veränderungen im Altersaufbau der Bevölkerung 
werden dort auch anhand der animierten Bevölkerungspyramiden veranschaulicht 
(http://www.destatis.de/bevoelkerungspyramide). Die Ergebnisse für die Bundeslän-
der stehen zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung.
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Dank an den Expertenkreis

Das Statistische Bundesamt hat zur wissenschaftlichen Begleitung seiner Bevölke-
rungsvorausberechnungen ein Expertengremium einberufen. Ihm gehören Vertreterin-
nen und Vertreter der Wissenschaft, Fachleute, die eigene Vorausberechnungen durch-
führen, und besonders interessierte Nutzer an. Sie präsentieren und diskutieren in 
diesem Rahmen auch eigene Arbeiten.

Die Annahmen der 12. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung wurden im Ex-
pertenkreis „Bevölkerungsvorausberechnungen“ beraten. Das Statistische Bundes-
amt dankt für die wertvolle Unterstützung bei der Erstellung der 12. koordinierten Be-
völkerungsvorausberechnung:

Professor Dr. Herwig Birg 

Christian Bökenheide (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V.)

Ivar Cornelius (Statistisches Landesamt Baden-Württemberg)

Professor Dr. Eckart Bomsdorf (Universität Köln)

Privatdozent Dr. Jürgen Flöthmann (Universität Bielefeld)

Professor Dr. Heinz Grohmann

Ulrich Hußing (Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein)

Dr. Roland Rau (Max Planck Institut für Demografi sche Forschung Rostock)

Claus Schlömer (Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung)

Dr. Erika Schulz (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Berlin)
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3  Ergebnisse der 12. koordinierten Bevölkerungs-
vorausberechnung

Die Ergebnisse der 12. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung umfassen zwölf 
Varianten. Diese ergeben sich aus der Kombination der Annahmen zur Geburtenhäu-
fi gkeit, zur Lebenserwartung und zum Saldo der Zuzüge nach und der Fortzüge aus 
Deutschland 1). Die Ergebnisse all dieser Modellrechnungen bestätigen: Deutschlands 
Bevölkerung nimmt ab, seine Einwohner werden älter und es werden – auch wenn 
eine leicht steigende Geburtenhäufi gkeit unterstellt wird – noch weniger Kinder gebo-
ren als heute.

Im Folgenden werden die Ergebnisse schwerpunktmäßig anhand von zwei Varianten 
dargestellt, welche die Ober- und die Untergrenze der „mittleren“ Bevölkerung abbil-
den (Übersicht). Die beiden Varianten markieren die Grenzen eines Korridors, in dem 
sich die Bevölkerungsgröße und der Altersaufbau entwickeln werden, wenn sich die 
demografi schen Trends fortsetzen würden.

Eine Spannweite, in der sich die Alterung bewegen könnte, kann am besten anhand 
von zwei weiteren Varianten aufgezeigt werden: einer „relativ jungen“ und einer „re-
lativ alten“ Bevölkerung (Übersicht). Die „relativ junge“ Bevölkerung kommt dann zu-
stande, wenn die Geburtenhäufi gkeit steigen, die Lebenserwartung moderat zuneh-
men und sich der Wanderungssaldo bei 200 000 Personen bewegen würde. Bei einer 
abnehmenden Geburtenhäufi gkeit, stark zunehmender Lebenserwartung und niedri-
gem Wanderungssaldo würde dagegen die Bevölkerung besonders stark altern.

1) Eine vollständige Übersicht aller Varianten einschließlich zusätzlicher Modellrechnungen sowie weitere 
ausgewählte Ergebnisse enthält der Anhang A. Alle ausführlichen Ergebnisse können über das Internet-
Angebot des Statistischen Bundesamtes bezogen werden: www.destatis.de, Stichwort „Bevölkerung 
2060“.

Die Ergebnisse werden 
anhand von vier Sze na-

rien präsentiert

Übersicht ausgewählter Varianten der  
12. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung 

Annahmen 

Variante 
Geburtenhäufigkeit 

(Kinder je Frau) 
Lebenserwartung 

bei Geburt in 2060 

Wanderungs- 
saldo 

(Personen/Jahr) 

„Mittlere“ 
Bevölkerung, 
Untergrenze 

100 000  
ab 2014 

„Mittlere“ 
Bevölkerung, 
Obergrenze 

Annähernde  
Konstanz bei 1,4  

Basisannahme: 
Anstieg  
bei Jungen um 8 und  
bei Mädchen um 7 Jahre 200 000  

ab 2020 

„Relativ junge“  
Bevölkerung 

Leichter Anstieg  
auf 1,6  

Basisannahme 
200 000  
ab 2020 

„Relativ alte“ 
Bevölkerung 

Langfristiger 
Rückgang auf 1,2  

Starker Anstieg: 
bei Jungen um 11 und bei 
Mädchen um 9 Jahre 

100 000  
ab 2014 
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Neben den drei genannten demografi schen Komponenten wirkt sich auch der aktuelle 
Altersaufbau der Bevölkerung noch lange Zeit auf die demografi sche Entwicklung aus. 
Verhältnismäßig viele Menschen mittleren Alters und wenige junge Menschen heu-
te bedeuten in den nächsten Jahrzehnten relativ viele ältere Menschen und wenige 
mittleren Alters. Dieser Effekt der Altersstruktur wird bereits in den nächsten zehn bis 
zwanzig Jahren zu gravierenden Veränderungen führen.

3.1 Bevölkerungsrückgang

Deutschlands Bevölkerung nimmt seit 2003 ab. Dieser Rückgang wird anhalten und 
sich verstärken. Ende 2008 lebten circa 82 Millionen Menschen in Deutschland. 2060 
werden es zwischen 65 Millionen (bei jährlicher Zuwanderung von 100 000 Personen, 
Untergrenze der „mittleren“ Bevölkerung) und 70 Millionen (bei jährlicher Zuwande-
rung von 200 000 Personen, Obergrenze der „mittleren“ Bevölkerung) sein. Auch nach 
der Variante mit der maximal zu erwartenden Bevölkerungszahl – sie unterstellt eine 
steigende Geburtenhäufi gkeit, einen hohen Anstieg der Lebenserwartung und einen 
jährlichen Wanderungssaldo von 200 000 Personen – würden 2060 in Deutschland 
etwa 77 Millionen Menschen leben und damit weniger als heute.

Schaubild 1

Bevölkerungzahl von 1950 bis 2060
Ab 2009 Ergebnisse der 12. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung
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Tabelle 1:  Differenz zwischen Geborenen und Gestorbenen. Ab 2020 
Ergebnisse der 12. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung 

„Mittlere“ Bevölkerung,  

Untergrenze 

„Mittlere“ 

Bevölkerung, 

Obergrenze 

„Relativ 

junge“ 

Bevölkerung 

„Relativ alte“ 

Bevölkerung 

Geburten Sterbefälle 
Geburten- 

defizit 
Geburtendefizit 

Jahr 

1 000 
       
2008 . . . . .  683 844 – 162 – 162 – 162 – 162 

2020 . . . . .  660 948 – 288 – 281 – 224 – 292 

2030 . . . . .  580 990 – 409 – 388 – 303 – 409 

2040 . . . . .  522 1011 – 489 – 463 – 374 – 488 

2050 . . . . .  501 1077 – 576 – 549 – 430 – 603 

2060 . . . . .  465 1018 – 553 – 527 – 391 – 630 

       
 

Die Bevölkerung geht zurück, weil die Zahl der Gestorbenen die Zahl der Geborenen 
immer mehr übersteigt; die Nettozuwanderung – der Saldo der Zuzüge nach und der 
Fortzüge aus Deutschland – kann die dadurch entstehende Lücke nicht schließen. Bei 
der niedrigen Geburtenhäufi gkeit von etwa 1,4 Kindern je Frau, die bereits seit über 
dreißig Jahren relativ konstant ist und für die Zukunft weitgehend unverändert ange-
nommen wird, fällt jede neue Generation um ein Drittel kleiner aus als die ihrer Eltern. 
Die Zahl der Geburten wird somit ständig sinken. Eine etwas höhere Geburtenhäufi g-
keit von 1,6 Kindern je Frau würde diesen Trend abmildern, ihn aber nicht stoppen. 
Wie Tabelle 1 zeigt, wird die Zahl der Geborenen auch in der Variante „relativ junge“ 
Bevölkerung die Zahl der Gestorbenen klar unterschreiten.

Die Zahl der Sterbefälle wird dagegen zunehmen, denn die geburtenstarken Jahrgänge, 
die heute im mittleren Alter sind, rücken im Vorausberechnungszeitraum in das hohe 
Alter auf, in dem die Sterblichkeit natürlicherweise größer ist. Die Differenz zwischen 
den Zahlen der Geborenen und der Gestorbenen bildet die sogenannte natürliche Be-
völkerungsbilanz. Diese ist bereits seit Anfang der 1970er Jahre in Deutschland nega-
tiv und wird deshalb als „Geburtendefi zit“ bezeichnet. Das Geburtendefi zit wird nun 
von 162 000 im Jahr 2008 nach der „mittleren“ Bevölkerung auf 550 000 bis 580 000 
im Jahr 2050 kontinuierlich ansteigen (Schaubild 2). Danach kommen anstelle der 
Baby-Boom-Generation die schwächer besetzten Jahrgänge der 1970er Jahre ins hohe 
Lebensalter. Die Zahl der Sterbefälle wird folglich etwas sinken und auch das Gebur-
tendefi zit wird nach 2054 leicht zurückgehen. Im Jahr 2060 werden voraussichtlich 
etwa 527 000 bis 553 000 mehr Menschen sterben, als Kinder geboren werden.

Weniger Geburten und 
zunehmende Sterbefälle 

führen zu wachsendem Ge-
burtendefi zit und Rückgang 

der Bevölkerung
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Schaubild 2

Differenz zwischen Geborenen und Gestorbenen von 1950 bis 2060
Ab 2009 Ergebnisse der 12. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung
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3.2 Veränderungen im Altersaufbau

Die abnehmende Zahl der Geburten und das Altern der gegenwärtig stark besetzten 
mittleren Jahrgänge führen zu gravierenden Veränderungen in der Altersstruktur der 
Bevölkerung. Die aktuelle Bevölkerungsstruktur weicht schon lange von der Form der 
klassischen Bevölkerungspyramide ab, bei der die stärksten Jahrgänge die Kinder stel-
len und sich die Besetzungszahlen der älteren Jahrgänge allmählich als Folge der Sterb-
lichkeit verringern. Einen Altersaufbau in Form einer Pyramide hatte z.B. das Deutsche 
Reich von 1910 (Schaubild 3). Im Altersaufbau von 1950 haben die beiden Weltkriege 
und die Weltwirtschaftskrise Anfang der 1930er Jahre deutliche Kerben hinterlassen. 
Heute gleicht der Bevölkerungsaufbau Deutschlands eher einer „zerzausten Wetter-
tanne“. Die mittleren Altersklassen sind besonders bevölkerungsstark, zu den älteren 
und den jüngeren gehören weniger Personen. Bis zum Jahr 2060 werden die stark be-
setzten Jahrgänge weiter nach oben verschoben und dabei schließlich ausdünnen und 
von zahlenmäßig kleineren ersetzt. Damit gehen signifi kante Verschiebungen in der 
Relation der einzelnen Altersgruppen einher.

Heute besteht die Bevölkerung zu 19% aus Kindern und jungen Menschen unter 20 
Jahren, zu 61% aus 20- bis unter 65-Jährigen und zu 20% aus 65-Jährigen und Älte-
ren (Schaubild 4). Im Jahr 2060 wird – nach der Variante Untergrenze der „mittleren“ 
Bevölkerung – bereits jeder Dritte (34%) mindestens 65 Lebensjahre durchlebt haben 
und es werden doppelt so viele 70-Jährige leben, wie Kinder geboren werden.
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Die Alterung schlägt sich besonders gravierend in den Zahlen der Hochbetagten nie-
der. Im Jahr 2008 lebten etwa 4 Millionen 80-Jährige und Ältere in Deutschland, dies 
entsprach 5% der Bevölkerung. Ihre Zahl wird kontinuierlich steigen und mit über 
10 Millionen im Jahr 2050 den bis dahin höchsten Wert erreichen. Zwischen 2050 und 
2060 sinkt dann die Zahl der Hochbetagten auf 9 Millionen. Es ist also damit zu rech-
nen, dass in fünfzig Jahren 14% der Bevölkerung – das ist jeder Siebente – 80 Jahre 
oder älter sein wird.

Schaubild 4

Statistisches Bundesamt
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Untergrenze der "mittleren" Bevölkerung

Die Zahl der unter 20-Jährigen wird von heute circa 16 Millionen auf etwa 10 Millionen 
im Jahr 2060 zurückgehen. Ihr Anteil wird 16% der Bevölkerung ausmachen. Damit 
wird es im Jahr 2060 nur um etwa 1 Million mehr junge Menschen unter 20 Jahren 
geben als Menschen im Alter von 80 und mehr Jahren.

Spürbare Veränderungen in der Altersstruktur stehen Deutschland bereits im kom-
menden Jahrzehnt bevor. Wie aus Tabelle 2 ersichtlich, werden insbesondere die Al-
tersgruppen der 50- bis 65-Jährigen (+24%) und der 80-Jährigen und Älteren (+48%) 
bis zum Jahr 2020 wachsen. Die Zahl der unter 50-Jährigen wird dagegen abnehmen 
(–16%). Allein die Bevölkerung im mittleren Alter von 30 bis unter 50 Jahren wird um 
circa 4 Millionen (–18%) schrumpfen (Untergrenze der „mittleren“ Bevölkerung).

Das mittlere (mediane) Alter der Bevölkerung steigt infolge dieser Veränderungen 
schnell an. Heute stehen die 43-Jährigen genau in der Mitte der Altersverteilung der 
Gesellschaft. Bis Mitte der 2040er Jahre wird das mittlere Alter um 9 Jahre steigen, 
sodass zwischen 2045 und 2060 etwa die Hälfte der Einwohner älter als 52 Jahre sein 
wird (Untergrenze der „mittleren“ Bevölkerung).
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3.3 Rückgang und Alterung der Bevölkerung im Erwerbsalter

Die Bevölkerung im Erwerbsalter wird von Schrumpfung und Alterung besonders stark 
betroffen. Als Erwerbsalter wird zunächst die Spanne von 20 bis 65 Jahren betrachtet.
Heute gehören knapp 50 Millionen Menschen dieser Altersgruppe an. Ihre Zahl wird 
erst nach 2020 deutlich zurückgehen und 2030 etwa 42 bis 43 Millionen betragen (Ta-
belle 3). 2060 werden dann etwa 36 Millionen Menschen im Erwerbsalter sein, 27% 
weniger als heute, falls jährlich 200 000 Personen zuwandern (Obergrenze der „mitt-
leren“ Bevölkerung). Fällt die Zuwanderung nur halb so hoch aus (Untergrenze der 
„mittleren“ Bevölkerung), gibt es 2060 ein noch kleineres Erwerbspersonenpotenzial: 
33 Millionen oder –34% gegenüber 2008. Die Höhe der Zuwanderung beeinfl usst also 
das Ausmaß der Schrumpfung der Bevölkerung im Erwerbsalter.

Bevölkerung im Erwerbsalter 
nimmt nach 2020 ab

Tabelle 2: Bevölkerung nach Altersgruppen 2008, 2020 und 2060 

2020 2060 

„mittlere“ 
Bevölkerung, 
Untergrenze 

„mittlere“ 
Bevölkerung, 
Obergrenze 

„mittlere“ 
Bevölkerung, 
Untergrenze 

„mittlere“ 
Bevölkerung, 
Obergrenze 

Alter in Jahren 
von . . .   

bis unter . . .  
2008 

 
Verände- 

rung zu 

2008 

 
Verände- 

rung zu 

2008 

 
Verände- 

rung zu 

2008 

 
Verände- 

rung zu 

2008 

  Millionen Personen 

0 bis unter 20 . . .  15,6 13,6 –2,0 13,7 – 1,9 10,1 –5,5 11,0 – 4,6 

20 bis unter 30 .  9,9 8,5 – 1,3 8,7 – 1,2 6,1 – 3,8 6,7 – 3,2 

30 bis unter 50 .  24,3 19,8 – 4,4 20,1 – 4,2 14,6 – 9,7 16,3 – 8,0 

50 bis unter 65 .  15,5 19,2 3,7 19,3 3,8 11,9 – 3,6 13,2 – 2,3 

65 bis unter 80 . .  12,7 12,6 0,0 12,7 0,0 12,9 0,3 13,7 1,0 

80 und älter . . . .  4,1 6,0 1,9 6,0 2,0 9,0 5,0 9,2 5,2 

Insgesamt . . . . .  82,0 79,9 – 2,1 80,4 – 1,6 64,7 – 17,4 70,1 – 11,9 

  Prozent 

0 bis unter 20 . . .  19 17 – 13 17 – 12 16 – 35 16 – 29 

20 bis unter 30 .  12 11 – 14 11 – 12 9 – 38 10 – 32 

30 bis unter 50 .  30 25 – 18 25 – 17 23 – 40 23 – 33 

50 bis unter 65 .  19 24 24 24 24 18 – 23 19 – 15 

65 bis unter 80 .  15 16 0 16 0 20 2 19 8 

80 und älter . . . .  5 8 48 7 48 14 123 13 128 

Insgesamt . . . . .  100 100 – 3 100 – 2 100 – 21 100 – 15 
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Die Abnahme der Zahl der 20- bis 65-Jährigen geht mit einer Verschiebung hin zu den 
Älteren im Erwerbsalter einher (Schaubild 5). Zurzeit gehören 20% der Menschen im 
erwerbsfähigen Alter zur jüngeren Gruppe der 20- bis unter 30-Jährigen (9,9 Millionen 
Personen), 49% zur mittleren Altersgruppe von 30 bis unter 50 Jahren (24,3 Millionen 
Personen) und 31% zur älteren von 50 bis unter 65 Jahren (15,5 Millionen Personen). 
Während die junge Gruppe zahlenmäßig auf etwa 6 bis 7 Millionen schrumpfen wird, 
bleibt ihr Anteil an allen Personen im Erwerbsalter fast konstant. Anders entwickeln 
sich die Anteile der beiden anderen Gruppen der Bevölkerung im Erwerbsalter.

Eine besonders einschneidende Veränderungen der Altersstruktur erwartet die deut-
sche Wirtschaft zum ersten Mal bereits in zehn Jahren, zwischen 2017 und 2024: das 
Erwerbspersonenpotenzial wird jeweils zu 40% aus den 30- bis unter 50-Jährigen und 
aus den 50- bis unter 65-Jährigen bestehen. Anschließend, wenn die stark besetzen 
1960er Jahrgänge das Rentenalter erreichen, verschiebt sich der Altersaufbau der Be-
völkerung im Erwerbsalter geringfügig zugunsten der mittleren Altersgruppe. Gleich-
zeitig wird aber die Gesamtzahl der Personen im Erwerbsalter stark sinken. Sollte die 
Zuwanderung relativ niedrig bleiben, nähern sich zwischen 2040 und 2050 die mittle-
re und die ältere Gruppe wieder an. Im letzten Jahrzehnt der Vorausberechnung entfer-
nen sich die beiden Gruppen wieder voneinander. Dabei wird die Zahl der Menschen 
im Erwerbsalter insgesamt weiter sinken. In jedem Fall wird das Erwerbspersonenpo-
tenzial der Zukunft zu einem erheblichen Teil aus Menschen bestehen, die älter als 50 
Jahre sind. Das sollte bei den aktuellen Problemen am Arbeitsmarkt nicht außer Acht 
gelassen werden.

Eine Erhöhung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre führt für das Jahr 2060 zu einer 
um 1 bis 2 Millionen größeren Bevölkerung im Erwerbsalter. Die ältere Gruppe inner-
halb des Erwerbsalters erhält dadurch gleichzeitig ein noch stärkeres Gewicht.

Zwischen 2017 und 2024 
gibt es etwa genauso viel 
50- bis 64-Jährige wie
30- bis 49-Jährige

Tabelle 3: Bevölkerung im Erwerbsalter von 20 bis 65 Jahren 

„Mittlere“ Bevölkerung 

Untergrenze Obergrenze Jahr 

Millionen Personen 

   

2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 50 

2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48 48 

2030 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42 43 

2040 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38 40 

2050 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36 39 

2060 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33 36 
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3.4 Erheblich mehr Senioren im Verhältnis zur Bevölkerung 
im Erwerbsalter

Neben der absoluten Zahl der Bevölkerung in einem bestimmten Alter ist die Bezie-
hung zwischen den verschiedenen Altersgruppen ein Charakteristikum des Alterungs-
prozesses. Wird der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter die jüngere Bevölkerung, für 
deren Aufwachsen, Erziehung und Ausbildung gesorgt werden muss, gegenüberge-
stellt, so ergibt sich der Jugendquotient. Wird die Zahl der Personen im Rentenalter, 
also der potenziellen Empfänger von Leistungen der Rentenversicherung oder anderer 
Alterssicherungssysteme, auf die Zahl der Personen im Erwerbsalter bezogen, ergibt 
sich der Altenquotient. Beide Quotienten zusammen addieren sich zum Gesamtquoti-
enten, der aufzeigt, in welchem Ausmaß die mittlere Altersgruppe sowohl für die jün-
gere als auch für die ältere Bevölkerung, die nicht im Erwerbsleben stehen, im weite-
sten Sinne zu sorgen hat. Diese „Belastung“ wird in Zukunft deutlich größer werden.

Neben den getroffenen Annahmen bestimmt die Altersstruktur der heute in Deutsch-
land lebenden Bevölkerung mit den starken mittleren und den schwachen jungen Jahr-
gängen die Quotienten noch für lange Zeit.

Schaubild 5

Bevölkerung im Erwerbsalter von 20 bis unter 65 Jahren nach Altersgruppen
Ab 2009 Ergebnisse der 12. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung
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Das Verhältnis zwischen den jungen Menschen unter 20 Jahren und der Bevölkerung 
im Erwerbsalter bleibt im Vorausberechnungszeitraum relativ stabil. Der Grund hier-
für ist, dass die Rückgänge der Bevölkerung unter 20 Jahren und der Bevölkerung im 
Erwerbsalter fast parallel verlaufen werden. In beiden Hauptvarianten schwankt der 
Jugendquotient um 30 je 100 Personen im Erwerbsalter (hier: von 20 bis unter 65 Jah-
ren). Bei einer höheren durchschnittlichen Kinderzahl von 1,6 Kindern je Frau würde er 
sich auf 36 erhöhen.

Der Altenquotient wird dagegen stark zunehmen. Die Verschiebungen in der Alters-
struktur bewirken, dass der Bevölkerung im Erwerbsalter künftig immer mehr Seniorin-
nen und Senioren gegenüberstehen werden. Im Jahr 2008 entfi elen auf 100 Personen 
im Erwerbsalter von 20 bis unter 65 Jahren 34 Personen, die 65 Jahre oder älter wa-
ren. Im Jahr 2060 werden es nach der Untergrenze der „mittleren“ Bevölkerung, also 
bei einem jährlichen Wanderungssaldo von 100 000 Personen, 67 ältere Menschen, 
also doppelt so viele wie heute sein. Beträgt der jährliche Zuzugsüberschuss 200 000 
Personen (Obergrenze der „mittleren“ Bevölkerung), fällt der Altenquotient mit 63 Per-
sonen im Alter von 65 Jahren und mehr je 100 Personen im Erwerbsalter nur wenig 
niedriger aus.

Schaubild 6

2009 - 15 - 0835

1) Jugendquotient: unter 20-Jährige je 100 Personen im Alter von 20 bis 64 Jahren; Altenquotient: 65-Jährige und Ältere je 100
Personen im Alter von 20 bis 64 Jahren; Gesamtquotient: unter 20-Jährige und ab 65-Jährige je 100 Personen im Alter von 20
bis 64 Jahren.
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Der Anstieg des Altenquotienten wird sich nicht gleichmäßig bis 2060 vollziehen, 
sondern besonders schnell bis Mitte der 2030er Jahre verlaufen. Danach bleibt der 
Altenquotient einige Jahre konstant und steigt erst ab Anfang der 2040er Jahre sehr 
langsam wieder an.

Eine Heraufsetzung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre bedeutet weniger Menschen 
im Renten- und mehr im Erwerbsalter, das dann von 20 bis unter 67 Jahre reicht. Die 
Heraufsetzung führt damit zu einem niedrigeren Altenquotienten, der im Jahr 2060 
zwischen 59 (Untergrenze der „mittleren“ Bevölkerung) und 56 (Obergrenze der „mitt-
leren“ Bevölkerung) liegen würde. Ein ähnlicher Wert, ein Altenquotient von 60, würde 
auch bei der Altersgrenze von 65 Jahren erreicht werden, wenn es neben der höhe-
ren jährlichen Nettozuwanderung von 200 000 Personen zusätzlich zu einem Anstieg 
der Geburtenhäufi gkeit auf 1,6 Kinder je Frau käme. Aber selbst wenn die günstigeren 
Werte realisiert werden sollten, steht ein enormer Anstieg des Altenquotienten bevor 
(Tabelle 4).

….. für 67 Jahre steigt er 
stark an

Tabelle 4: Altenquotienten 2008 und 2060 

Altenquotient für das Renteneintrittsalter 
Jahr  

60 Jahre 65 Jahre 67 Jahre 

     

2008  46 34 29 

     

„mittlere“ Bevölkerung,  

Untergrenze . . . . . . . . . . . . . . . .  92 67 59 

„mittlere“ Bevölkerung,  

Obergrenze. . . . . . . . . . . . . . . . .  87 63 56 

„relativ junge“ Bevölkerung . . . .  82 60 53 

2060 

„relativ alte“ Bevölkerung . . . . . .  105 77 68 
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4 Annahmen zur Entwicklung der Geburten, der Le-
benserwartung und der Wanderungen 

4.1 Geburten

Für die Entwicklung der Geburten ist das generative Verhalten der Menschen im re-
produktiven Alter ausschlaggebend. Statistisch spiegelt sich dieses vor allem in der 
Zahl der Kinder je Frau sowie im Alter, in dem Mütter ihre Kinder bekommen, wider. 
Die Annahmen zur künftigen Geburtenentwicklung beziehen sich deshalb auf diese 
beiden Indikatoren. 

Die langfristige Geburtenentwicklung seit 1950 ist in den Publikationen des Statisti-
schen Bundesamtes ausführlich beschrieben2). An dieser Stelle wird deshalb nur auf 
die Entwicklungstendenzen eingegangen, welche für die Festlegung der Annahmen zur 
12. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung von besonderer Relevanz waren. 
Die dargestellten Entwicklungen beruhen (soweit keine andere Quelle angegeben) auf 
der Statistik der Geburten.

Im Durchschnitt sind Frauen bei der Geburt ihrer Kinder heute älter als die Mütter in 
den vergangenen Jahren. Dies liegt daran, dass die Geburtenhäufi gkeit der Frauen un-
ter 30 Jahren abnimmt, während die über 30-jährigen Frauen immer mehr Kinder be-
kommen. Seit 2005 weisen die 30- bis unter 40-jährigen Frauen durchschnittlich sogar 
eine höhere Geburtenhäufi gkeit auf als die 20- bis unter 30-jährigen Frauen. Je nach 
der betrachteten Frauengruppe verläuft diese Entwicklung jedoch unterschiedlich.

Die deutschen Frauen3) in den alten Ländern bekommen ihre Kinder besonders 
spät. Im Jahr 2008 waren sie bei der Geburt bereits durchschnittlich 30,4 Jahre alt 
(Tabelle 5). Seit 1990 veränderte sich die Geburtenhäufi gkeit in den einzelnen Alters-
stufen der westdeutschen Frauen sehr allmählich. Dabei haben die Geburtenziffern 
der Frauen im Alter von Anfang dreißig soweit zugenommen, dass für dieses Alter aktu-
ell das höchste Geburtenniveau besteht. Inzwischen ist für Frauen von Anfang dreißig 
allerdings nur noch eine geringe Zunahme zu beobachten. Zwischen 1990 und 2008 
nahm im Westen das Durchschnittsalter bei der Geburt um 1,8 Jahre zu. Die Zahl der 
Kinder je Frau, die mit der zusammengefassten Geburtenziffer für die Kalenderjahre 
gemessen wird, ging dabei leicht zurück. 

In den neuen Ländern, wo die Frauen vor 1990 deutlich früher ihre Kinder bekommen 
haben als in den alten Ländern, nahm das durchschnittliche Gebäralter sehr rasch zu. 
Zwischen 1990 und 2008 stieg es um 4 Jahre. Damit hat sich der Abstand zu den alten 
Ländern stark verringert, obwohl das Gebäralter immer noch unter dem Durchschnitts-
alter der westdeutschen Frauen liegt. Die zusammengefasste Geburtenziffer stieg nach 
der tiefen Talfahrt Anfang der 1990er Jahre seit 1995 fast kontinuierlich an. Im Jahr 
2008 war sie erstmals seit 1990 wieder höher als bei den westdeutschen Frauen. 

2) Eisenmenger, M., Pötzsch, O., Sommer, B. „11. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung – Annah-
men und Ergebnisse“, Wiesbaden 2006; Pötzsch, O. „Geburten in Deutschland“, Statistisches Bundes-
amt, Wiesbaden 2007

3) Frauen mit deutscher Staatsangehörigkeit.
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Auch die ausländischen Frauen 4) passen sich in ihrem Geburtenverhalten an die west-
deutschen Frauen an. Immer weniger Kinder werden von ausländischen Frauen, die 
jünger als 28 Jahre sind, geboren. Die bereits seit Jahren relativ hohe Geburtenhäu-
fi gkeit der 28- bis unter 40-Jährigen bleibt dabei stabil. Dies führt zur Erhöhung des 
durchschnittlichen Gebäralters bei sinkender durchschnittlicher Kinderzahl je Frau. 
Auch in den Jahren 2007 und 2008, in denen die Geburtenhäufi gkeit der deutschen 
Frauen in den alten und neuen Ländern insgesamt zugenommen hat, nahm die zusam-
mengefasste Geburtenziffer der ausländischen Frauen weiter ab.

Infolge dieser Veränderungen nivellieren sich die Unterschiede im generativen Ver-
halten zwischen den drei großen Frauengruppen, welche die Geburtenentwicklung in 
Deutschland bis jetzt geprägt haben.

Bei den Annahmen zur künftigen Geburtenentwicklung wird von einer weiteren Kon-
vergenz der Geburtenhäufi gkeit im Osten und Westen Deutschlands sowie zwischen 
den deutschen und ausländischen Frauen ausgegangen. Als ausschlaggebend für den 
Trend wird dabei das Geburtenverhalten der westdeutschen Frauen betrachtet. 

Für das künftige Niveau der zusammengefassten Geburtenziffer ist die Entwicklung der 
endgültigen Kinderzahl der Frauenjahrgänge (auch Kohorten genannt) entscheidend. 
Im Jahr 2008 erreichte der Jahrgang 1959 sein 50. Lebensjahr; für diesen Jahrgang gilt 
die erreichte Kinderzahl statistisch als endgültig. Für Deutschland insgesamt lag sie 
bei 1,66 Kindern je Frau. Es stellt sich die Frage, ob jüngere Jahrgänge, die noch Kinder 
bekommen können, schließlich ebenfalls so viele Kinder zur Welt bringen werden.

4) Betrachtet werden Frauen ohne deutsche Staatsangehörigkeit in den alten Ländern. Ihr Geburtenverhal-
ten unterscheidet sich von dem der deutschen Frauen. In den neuen Ländern ist die Zahl der Ausländerin-
nen relativ gering und ihre Geburtenhäufi gkeit ist hier fast genau so hoch wie bei den deutschen Frauen. 
Sie werden deshalb nicht gesondert betrachtet.

Endgültige Kinderzahl der 
Frauenkohorten nimmt ab.

Tabelle 5: Durchschnittliche Zahl der Kinder je Frau (zusammengefasste Geburtenziffer) und 
durchschnittliches Alter der Frauen bei der Geburt*) 

Frauen in den alten Ländern 1) 

davon Frauen 
insgesamt Zusammen 

deutsche Frauen 
ausländische  

Frauen 

Frauen  
in den 

neuen Ländern 2) 
Jahr 

Kinder je 
Frau 

Gebär-
alter in 
Jahren 

Kinder je 
Frau 

Gebär-
alter in 
Jahren 

Kinder je 
Frau 

Gebär-
alter in 
Jahren 

Kinder je 
Frau 

Gebär-
alter in 
Jahren 

Kinder je 
Frau 

Gebär-
alter in 
Jahren 

                      

1990 . . . . . . . .  1,45 27,6 1,45 28,3 1,37 28,6 2,18 26,7 1,52 25,1 

1995 . . . . . . . .  1,25 28,3 1,34 28,6 1,24 29,0 1,81 27,2 0,84 26,5 

2000 . . . . . . . .  1,38 28,7 1,41 28,9 1,33 29,3 1,85 27,9 1,21 27,7 

2005 . . . . . . . .  1,34 29,5 1,36 29,6 1,30 29,9 1,69 28,6 1,30 28,5 

2008 . . . . . . . .  1,38 30,0 1,37 30,2 1,34 30,4 1,61 29,2 1,40 29,1 

           

*) Berechnet auf Grundlage der altersspezifischen Geburtenziffern. 
1) Seit 2001 ohne Berlin-West. 
2) Seit 2001 ohne �Berlin-Ost. 
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Schaubild 7 zeigt, wie sich die durchschnittliche Kinderzahl je Frau mit dem fortschrei-
tenden Alter der Frauenjahrgänge verändert hat. Beispielhaft werden die Jahrgänge 
1939, 1949, 1959, 1969 und 1979 in den alten Bundesländern betrachtet. 

Der Jahrgang 1939 hat bereits im Alter von 30 Jahren durchschnittlich 1,68 Kinder und 
schließlich im Alter von 49 Jahren 2,03 Kinder je Frau zur Welt gebracht. Die Frauen der 
1940er Geburtsjahrgänge haben zum Teil in sehr jungem Alter, mitten im Baby-Boom 
der 1960er Jahre, ihre Kinder geboren. Ab dem Alter von Mitte zwanzig haben sie je-
doch deutlich weniger Kinder bekommen als die Frauen der 1930er Kohorten. Der 
Jahrgang 1949 stellt diese Entwicklung exemplarisch dar: Insgesamt brachte er 1,72 
Kinder je Frau zur Welt, wobei dieses Niveau bereits im Alter von 33 Jahren zu 90% 
erreicht wurde. Die Frauen des Jahrgangs 1959 haben ihre Kinder insgesamt später 
bekommen. Das Geburtenverhalten der 1950er Jahrgänge wurde in Westdeutschland 
unter anderem durch die Realisierung der Geburten erst in einem höheren Alter so-
wie durch die Verbreitung der Kinderlosigkeit geprägt. Dies führte schließlich zu einer 
niedrigeren endgültigen Kinderzahl von 1,60 Kindern je Frau im früheren Bundesge-
biet (Jahrgang 1959).  

Die späten 1960er und 1970er Geburtsjahrgänge werden mit hoher Wahrscheinlich-
keit die endgültige Kinderzahl von 1,60 Kindern je Frau nicht erreichen. Der Jahrgang 
1969 hat bis zu seinem 40. Lebensjahr 1,42 Kinder zur Welt gebracht. In den nächsten 
10 Jahren dürften nur noch wenige Geburten dazu kommen. Die Kohorte 1979 wird 
die Kohorte 1969 höchstens dann noch einholen, wenn die Geburtenhäufi gkeit der 
Mittdreißigerinnen zunehmen sollte.

Schaubild 7

Kinderzahl je Frau der Geburtsjahrgänge 1939, 1949, 1959, 1969 und 1979
bis zum jeweils erreichten Alter, alte Bundesländer 2008
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Die Hauptursache für den Rückgang der endgültigen Kinderzahl bei den jüngeren Frau-
enkohorten liegt im Aufschieben der Familiengründung auf ein höheres Lebensalter 
der Frau. Dadurch nimmt zwar die Geburtenhäufi gkeit der über 30-Jährigen zu. Ihr An-
stieg kann jedoch den Rückgang der Geburten in jüngeren Altersjahren nicht kompen-
sieren, denn immer mehr Frauen bleiben lebenslang kinderlos. Wie Tabelle 6 zeigt, 
nahm der Anteil der Frauen ohne Kind an allen Frauen des Geburtsjahrgangs kontinu-
ierlich zu. Zwischen den Jahrgängen der 1930er und 1960er Jahre, also innerhalb von 
dreißig Jahren, hat er sich fast verdoppelt5). 

5) Mehr zur Kinderlosigkeit und Zahl der Kinder je Mutter in: „Mikrozensus 2008 – Neue Daten zur Kinder-
losigkeit in Deutschland“, Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2009 

Tabelle 6: Anteil der Mütter und Frauen ohne Kind an allen Frauen der 
Geburtsjahrgänge im Jahr 2008 *) 

Deutschland Alte Bundesländer 

Mütter 
Frauen  

ohne Kind 
Mütter 

Frauen  

ohne Kind 

Geburtsjahrgang 

(Alter in Jahren) 

% 
     

1964-1968 (40-44) . . . . . . . . . . 79 21 78 22 

1959-1963 (45-49) . . . . . . . . . . 83 17 81 19 

1954-1958 (50-54) . . . . . . . . . . 84 16 83 17 

1949-1953 (55-59) . . . . . . . . . . 86 14 85 15 

1944-1948 (60-64) . . . . . . . . . . 88 13 87 13 

1939-1943 (65-69) . . . . . . . . . . 89 11 88 12 

1933-1938 (70-75) . . . . . . . . . . 89 11 89 11 

     

*) Ergebnisse des Mikrozensus 2008. 
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Die Annahmen 

Für die Geburtenentwicklung bis 2060 wurden drei Annahmen getroffen. Alle drei grei-
fen die bisherige Entwicklung auf, betonen aber unterschiedliche Aspekte. Wie weit 
die Einführung des Elterngelds, die Verbesserung der Kleinkinderbetreuung oder die 
gegenwärtige Diskussion über die Familie zu einem Einstellungswandel in der Zukunft 
führen, kann heute noch nicht abgeschätzt werden. Für die Annahmen waren die lang- 
und mittelfristigen Entwicklungstendenzen ausschlaggebend. 

In der Hauptannahme wird die Fortsetzung der wichtigsten langfristigen Trends bis 
2020 unterstellt: 

immer mehr Frauen werden erst nach ihrem dreißigsten Geburtstag Mutter, die ̇ 
Geburtenhäufi gkeit der jüngeren Frauen geht weiter zurück,

damit sinkt der Anteil der Mütter mit drei oder mehr Kindern geringfügig,̇ 

der Anteil der Frauen ohne Kinder steigt leicht an und bleibt dann stabil.̇ 

Unter diesen Voraussetzungen bleibt die zusammengefasste Geburtenziffer konstant 
auf dem Niveau von 1,4 Kindern je Frau. Gleichzeitig steigt das durchschnittliche Ge-
bäralter bis 2020 um circa 1,6 Jahre. Im Zeitraum von 2021 bis 2060 bleibt die Gebur-
tenhäufi gkeit in den einzelnen Altersjahren konstant. Die endgültige Kinderzahl der 
Frauenjahrgänge sinkt langfristig von 1,66 Kindern je Frau (Jahrgang 1959) auf 1,4. 

In der zweiten Annahme wird mittelfristig eine Trendumkehr unterstellt, die zu einer 
Verbesserung gegenüber den aktuellen Geburtenverhältnissen führt: 

die Geburtenhäufi gkeit der Frauen im Alter unter 30 Jahren stabilisiert sich,̇ 

die 30-Jährigen und älteren Frauen bekommen mehr Kinder als heute,̇ 

die auf ein höheres Alter aufgeschobenen Geburten werden tatsächlich realisiert, ̇ 
sodass die Kinderlosigkeit nicht mehr ansteigt.

Bei einem solchen Szenario würde die zusammengefasste Geburtenziffer der Kalender-
jahre allmählich auf 1,6 Kinder je Frau im Jahr 2025 ansteigen, das durchschnittliche 
Gebäralter würde sich gleichzeitig um circa 1,1 Jahre bis 2025 erhöhen. Im Zeitraum 
von 2026 bis 2060 bleiben die Geburtenverhältnisse konstant. 

Die endgültige Kinderzahl der Frauenkohorten würde dabei nach einem vorübergehen-
den Rückgang, der heute bei den Frauen der 1960er und 1970er Jahrgänge bereits 
absehbar ist, wieder leicht ansteigen und langfristig auf dem Niveau von 1,6 Kindern 
je Frau verharren.

In der dritten Annahme werden die beobachteten Trends langfristig fortgeschrieben. 
Dabei würde die Kinderlosigkeit ein bisher nicht gekanntes Niveau erreichen. Dieser 
pessimistische Verlauf würde folgende Entwicklungen bedeuten: 

immer mehr Frauen werden erst nach ihrem dreißigsten Geburtstag Mutter, die ̇ 
Geburtenhäufi gkeit der jüngeren Frauen geht zurück,

der Anteil der Mütter mit drei oder mehr Kindern geht zunehmend zurück, weil ̇ 
Frauen immer später Mutter werden,

der Anteil der Frauen ohne Kinder steigt kontinuierlich an, weil die in jüngerem ̇ 
Alter zunächst aufgeschobenen Geburten in immer geringerem Umfang nachge-
holt werden.

Bei einem solchen Szenario würde die zusammengefasste Geburtenziffer der Kalen-
derjahre bis 2060 auf 1,2 Kinder je Frau sinken, das durchschnittliche Gebäralter wür-
de sich gleichzeitig um rund 2,0 Jahre erhöhen. Die endgültige Kinderzahl der Frauen-
kohorten würde sukzessive zurückgehen. 

Annahme „annähernde Kon-
stanz“ bei 1,4 Kinder je Frau

Annahme „leichter Anstieg“ 
auf 1,6 Kinder je Frau

Annahme „langfristiger 
Rückgang“ auf 

1,2 Kinder je Frau
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Übersicht der Annahmen zur künftigen Entwicklung  
der zusammengefassten Geburtenziffer 

Zielwerte 

 Trend 
Zusammengefasste 

Geburtenziffer  

Durchschnittliches 

Alter der Frau bei der 

Geburt 1) 

Basiszeitraum 

2006 bis 2008 
- 1,36 Kinder je Frau 29,8 Jahre 

Annahme 1 
Annähernde  

Konstanz 

2009 bis 2060  

1,4 Kinder je Frau 

Anstieg auf 31,4 bis 

2020, dann konstant 

Annahme 2 Leichter Anstieg 

Anstieg auf 

1,6 bis 2025; 

2026 bis 2060 

1,6 Kinder je Frau 

Anstieg auf  

30,9 bis 2025,  

dann konstant 

Annahme 3 
Langfristiger 

Rückgang 

Rückgang auf 1,2 

Kinder je Frau bis 

2060 

Anstieg auf 

31,9 bis 2060 

1) Berechnet auf Grundlage der altersspezifischen Geburtenziffern. 

Schaubild 8
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4.2  Lebenserwartung

In Deutschland wird seit über 130 Jahren ein kontinuierlicher Rückgang der Sterblich-
keit und ein Anstieg der Lebenserwartung beobachtet. Zu dieser Entwicklung haben 
maßgeblich die Fortschritte in der medizinischen Versorgung, der Hygiene, der Ernäh-
rung, der Wohnsituation sowie die verbesserten Arbeitsbedingungen und der gestie-
gene materielle Wohlstand beigetragen. Die Sterblichkeit ist seit Ende des 19. Jahr-
hunderts zunächst vor allem bei Säuglingen und Kindern stark zurückgegangen. In der 
zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts ist auch die Sterblichkeit älterer Menschen 
erheblich gesunken6).

Die Sterblichkeitsverhältnisse und die durchschnittliche Lebenserwartung werden seit 
Gründung des Deutschen Reichs im Jahr 1871 regelmäßig mit Hilfe von sogenannten 
Periodensterbetafeln nachgewiesen. Die durchschnittliche Lebenserwartung zeigt hier-
bei, wie viele Lebensjahre neugeborene männliche oder weibliche Kinder zu erwarten 
hätten, wenn das zu einem Zeitpunkt beobachtete Sterberisiko der Bevölkerung in den 
einzelnen Altersjahren während ihres ganzen Lebens erhalten bliebe. Für Personen, 
die ein bestimmtes Alter schon erreicht haben, zum Beispiel für die 65-Jährigen, wird 
die Anzahl der weiteren Lebensjahre mit der sogenannten durchschnittlichen ferneren 
Lebenserwartung ausgedrückt.

Mit Blick auf die bisherige Entwicklung in Deutschland und die Lebenserwartung in 
anderen entwickelten Staaten der Welt wird angenommen, dass die Auswirkungen 
der im Vergleich zu früheren Generationen verbesserten Lebensumstände und wei-
tere Verbesserungen in der medizinischen Versorgung der Bevölkerung auch künftig in 
Deutschland zu einem weiteren Anstieg der Lebenserwartung führen. 

Für die 12. koordinierte Vorausberechnung wurden zwei Annahmen zur Entwicklung 
der Lebenserwartung bis zum Jahr 2060 getroffen, wobei jedoch zukünftig mit einem 
gegenüber den letzten Jahren verlangsamten Anstieg gerechnet wird (Schaubild 9). 
Beide Annahmen basieren auf dem kontinuierlichen Anstieg der Lebenserwartung, 
wobei zukünftig verstärkt die höheren Altersstufen den Anstieg der Lebenserwartung 
beeinfl ussen werden. In den niedrigen Altersstufen ist das Sterberisiko bereits sehr 
gering und eine Verbesserung der Verhältnisse wirkt sich hier nur noch relativ wenig 
auf die Entwicklung der Gesamtlebenserwartung aus. 

Für die Festlegung der Annahmen wurde das Sterberisiko für Männer und Frauen in 
jeder einzelnen Altersstufe untersucht, um so die lang- und kurzfristigen Veränderun-
gen in der Vergangenheit festzustellen. Das Sterberisiko hat sich in der Vergangenheit 
kontinuierlich vermindert, was die Ableitung von Trends erleichtert. Es wurde für jede 
einzelne Altersstufe ein langfristiger Trend seit 1871 und ein kurzfristiger Trend seit 
1970 gebildet. Der kurzfristige Trend berücksichtigt dabei, dass sich in den letzten 35 
Jahren in den Altersstufen ab ungefähr 60 Jahren das Sterberisiko deutlich vermindert 
hat. Dies ging insbesondere auf den medizinischen Fortschritt bei den Krankheiten 
des Kreislaufsystems zurück. 

Eine weitere Entwicklung, die aus dem kurzfristigen Trend erkennbar ist, ist die Verrin-
gerung der Differenz in der Lebenserwartung zwischen Männern und Frauen.

6)  Zur historischen Entwicklung der Sterblichkeit siehe „Bevölkerung Deutschlands bis 2050 - 11. koordi-
nierte Bevölkerungsvorausberechnung“, Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2006, S.36ff.

Die Lebenserwartung 
nimmt seit langem 

kontinuierlich zu
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Annahme L1:

In der Basisannahme L1 ergibt sich für Männer eine durchschnittliche Lebenserwar-
tung bei Geburt von 85,0 Jahren und für Frauen von 89,2 Jahren. Das ist ein Zuwachs 
von 7,8 bzw. 6,8 Jahren im Vergleich zur Lebenserwartung in Deutschland 2006/2008. 
Die Differenz in der Lebenserwartung von Männern und Frauen verringert sich bis 2060 
von 5,2 auf 4,2 Jahre. 65-jährige Männer beziehungsweise Frauen können immer noch 
mit weiteren 22,3 beziehungsweise 25,5 Jahren rechnen, das sind rund 5 Jahre mehr 
als 2006/2008. Die Grundlage der Basisannahme L1 bildet die Kombination aus der 
kurzfristigen Trendentwicklung seit 1970 und der langfristigen Trendentwicklung seit 
1871. 

Annahme L2: 

In der hohen Lebenserwartungsannahme L2 können Männer bei Geburt eine durch-
schnittliche Lebenserwartung von 87,7 Jahren und Frauen von 91,2 Jahren erreichen. 
Das sind für Männer 10,6 Jahre und für Frauen 8,8 Jahre mehr als 2006/2008. Die 
Differenz in der Lebenserwartung zwischen Männern und Frauen sinkt von 5,2 auf 3,5 
Jahre. 65-jährige Männer beziehungsweise Frauen können noch 24,7 beziehungs-
weise 27,4 Jahre erwarten. Die hohe Lebenserwartungsannahme L2 basiert auf der 
Trendentwicklung seit 1970. Voraussetzung ist, dass sich die Verbesserung der medi-
zinischen Versorgung und damit die Verminderung des Sterberisikos in den höheren 
Altersstufen ähnlich wie in den letzten 35 Jahren bis zum Jahr 2060 fortsetzen werden. 
Beide Annahmen wurden durch Trendextrapolation gewonnen.

Schaubild 9

Lebenserwartung bei Geburt bis 2060
Ab 2009 Annahmen der 12. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung
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4.3 Außenwanderungen

Für die Bevölkerungsentwicklung in Deutschland sind neben Geburten und Sterbefäl-
len die Bevölkerungsbewegungen über die Grenzen des Landes, die sogenannte Au-
ßenwanderung, bedeutsam. Für die künftige Bevölkerungszahl und die Altersstruktur 
ist dabei der Wanderungssaldo, das heißt die Differenz zwischen Zu- und Fortzügen, 
ausschlaggebend. Anders als bei Geburtenhäufi gkeit oder Lebenserwartung lässt sich 
aus den bisherigen Wanderungssalden kaum ein Trend ableiten. Der Saldo hängt auf 
der einen Seite vom Migrationspotenzial in Folge politischer, wirtschaftlicher, demo-
grafi scher oder auch ökologischer Entwicklungen in den Herkunftsländern ab. Auf der 
anderen Seite wird er von der Migrationspolitik in Deutschland sowie der wirtschaftli-
chen und sozialen Attraktivität Deutschlands als Zielland beeinfl usst.

In den früheren Wanderungsverläufen lassen sich allerdings Tendenzen erkennen, die 
bei den Annahmen zum künftigen Wanderungssaldo berücksichtigt werden können. 
Dazu gehören vor allem das lang- und mittelfristige Niveau der Zu- und Fortzüge, die 
Unterschiede in der Wanderung der deutschen und ausländischen Staatsangehörigen 
sowie die Besonderheiten in der Altersstruktur. 

Über 80 Prozent des Wanderungsvolumens – das heißt der Zu- und Fortzüge – entfal-
len auf Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit. Mit Ausnahme einiger weni-
ger Jahre haben diese das Wanderungsgeschehen und die Wanderungsbilanz domi-
niert (Tabelle 7). 

Übersicht der Annahmen zur künftigen 
Entwicklung der Lebenserwartung bis 2060 

Lebenserwartung bei Geburt 

Zuwachs gegenüber 

2006/2008 *) 

Deutschland 

 

2006/2008 

Deutschland 

2060  

Basisannahme 

L1 

2060 

Annahme 

starker Anstieg 

L2 

2060 

Annahme 

L1 

2060 

Annahme 

L2 

Männer . . . .  77,2 85,0 87,7 + 7,8 + 10,6 

Frauen . . . . .  82,4 89,2 91,2 + 6,8 + 8,8 

Differenz . . .  5,2 4,2 3,5 - 1,0 - 1,8 

 

Lebenserwartung im Alter 65 

Zuwachs gegenüber 

2006/2008 *) 

Deutschland 

 

2006/2008 

Deutschland 

2060 

Basisannahme 

L1 

2060 

Annahme 

starker Anstieg 

L2 

2060 

Annahme 

L1 

2060 

Annahme 

L2 

Männer . . . .  17,1 22,3 24,7 + 5,2 + 7,6 

Frauen . . . . .  20,4 25,5 27,4 + 5,1 +7,0 

Differenz . . .  3,3 3,2 2,7 - 0,1 - 0,6 

*) Abweichungen durch Rundungsdifferenzen möglich. 
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Die gesamte Wanderungsbilanz war in Deutschland mit Ausnahme von einzelnen Jah-
ren positiv und bewegte sich – wie Tabelle 7 zeigt – in unterschiedlichen Zeiträumen 
zwischen 129 000 und 354 000 Personen jährlich. In den letzten etwa fünf Jahren ging 
der Saldo aus Zu- und Fortzügen deutlich zurück. Dies war sowohl auf höhere Fortzüge 
der Deutschen als auch auf das Versiegen der Zuzüge von deutschen Aussiedlern und 
die abgeschwächten Zuzüge der ausländischen Personen zurückzuführen. Das Jahr 
2008 wird hier nicht einbezogen, weil die dafür ausgewiesenen Fortzüge auch zahlrei-
che Bereinigungen der Melderegister umfassen. 

In der 12. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung sind zwei Annahmen mit ei-
nem allmählichen Anstieg des jährlichen Wanderungssaldos auf 100 000 Personen 
ab 2014 (Annahme W1) und auf 200 000 ab 2020 (Annahme W2) getroffen worden 
(Schaubild 10). Damit wird dem langfristigen Durchschnitt Rechnung getragen. Die ex-
orbitant hohe Zuwanderung Anfang der 1990er Jahre wird als eine Sonderentwicklung 
nicht mehr berücksichtigt. 

Derzeit besteht ein negativer Wanderungssaldo der deutschen Bevölkerung. Es wird 
angenommen, dass er sich verringern und schließlich etwa ausgeglichen sein wird, da 
mit der künftig rückläufi gen Zahl junger Menschen auch die Fortzüge der Deutschen 
sinken werden.

Langfristig ergaben sich deut-
liche Wanderungsgewinne

Annahmen: Langfristiger
Wanderungssaldo zwischen 
100 000 und 200 000 
Personen

Tabelle 7: Wanderungsbewegungen über die Grenzen Deutschlands *) 

Personen insgesamt Deutsche Ausländerinnen und Ausländer 

Zu- 
züge 

Fort- 
züge 

Saldo 
Zu- 

züge 
Fort- 
züge 

Saldo 
Zu- 

züge 
Fort- 
züge 

Saldo Zeitraum 

durchschnittlich pro Jahr in 1 000 

 Früheres Bundesgebiet 

1954 - 1969 . . . . . . . . . . .  456 325 131 75 89 - 14 381 235 145 

1970 - 1979 . . . . . . . . . . .  700 544 156 78 54 24 622 490 132 

1980 - 1990 . . . . . . . . . . .  673 478 195 159 68 91 514 411 104 
          

1954 - 1990 . . . . . . . . . . .  586 430 157 101 73 27 486 356 130 

 Deutschland 

1991 - 1999 . . . . . . . . . . .  1070 717 354 259 115 144 811 601 210 

2000 - 2007 . . . . . . . . . . .  770 642 129 157 135 22 614 507 107 
          

1991 -2007 . . . . . . . . . . .  929 681 248 211 124 87 718 557 161 

          

*) Abweichungen durch Rundungsdifferenzen möglich.  
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Der Wanderungssaldo der ausländischen Personen dürfte von seinem vorübergehend 
sehr niedrigen Niveau, das auch durch die Bereinigungen der Melderegister im Zuge 
der Einführung der Steueridentifi kationsnummer beeinfl usst ist, rasch wieder anstei-
gen. Dabei wird unterstellt, dass die Zuwanderung ab 2011 mit dem Eintritt der Freizü-
gigkeit auf dem deutschen Arbeitsmarkt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus 
den seit 2004 der Europäischen Union beigetretenen Staaten einen leichten Schub 
erhält. Anschließend sind unterschiedliche Entwicklungen möglich. Der Rückgang 
der jungen Bevölkerung in Deutschland kann zu einer höheren Nachfrage nach aus-
ländischen Arbeitskräften führen. Die Bevölkerung in den von der Freizügigkeit be-
troffenen mittel- und osteuropäischen EU-Staaten wird allerdings ebenfalls in naher 
Zukunft rapide altern. Auch dort wird die Bevölkerung im Erwerbsalter schrumpfen. 
Diese Prozesse können zu einer Verschärfung des Wettbewerbs auf dem europäischen 
Arbeitsmarkt führen. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass auch in den 
bisherigen Herkunftsländern der Arbeitsmigranten neue Anreize für die jungen Men-
schen geschaffen werden, die ihre Abwanderung einschränken könnten. Damit könnte 
die Zuwanderung nach Deutschland eher am unteren Ende des aufgezeigten Korridors 
und somit deutlich unter ihrem langjährigen Durchschnitt bleiben.

Aber auch die Annahme eines aus heutiger Sicht sehr hohen jährlichen Wanderungs-
saldos als Obergrenze des Korridors, in dem sich die Wanderungssalden künftig be-
wegen könnten, erscheint geboten. Ein Anstieg der Zuzüge nach Deutschland – vor 
allem der ausländischen Personen – ist in der Zukunft ebenso wahrscheinlich wie 
eine Beruhigung des Wanderungsgeschehens. Dazu tragen sowohl die demografi -

Schaubild 10

Entwicklung des Wanderungssaldos über die Grenzen Deutschlands bis 20601)

Ab 2009 Annahmen der 12. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung

2009 - 15 - 0839

-300

-200

-100

100

200

300

400

500

600

700

800

0

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1954 64 74 84 94 04 14 24 34 44 54

Tausend Personen Tausend Personen

60

1) Bis 1990 früheres Bundesgebiet.



Seite 34

Bevölkerung Deutschlands bis 2060

Statistisches Bundesamt 2009

schen Prozesse in Deutschland als auch weltweite Entwicklungen bei. Die aktuelle 
Wirtschaftkrise kann zwar kurzfristig zur höheren Arbeitslosigkeit und damit zu einer 
vorübergehenden Abschwächung des Bedarfs an Arbeitskräften führen. Sie stellt aber 
Deutschland gleichzeitig vor verstärkte Herausforderungen, Innovationen in Wirtschaft 
und Forschung voranzutreiben. Angesichts einer rapiden Alterung des inländischen 
Erwerbspersonenpotenzials kann daraus ein höherer Bedarf an der Zuwanderung jun-
ger qualifi zierter Arbeitnehmer entstehen. Verglichen mit seinen europäischen Nach-
barländern werden die Schrumpfung und Alterung des Erwerbspersonenpotenzials 
in Deutschland besonders einschneidend ausfallen. Unter diesen Umständen dürfte 
Deutschland gezwungen sein, im Wettbewerb um junge Arbeitskräfte an Attraktivität 
zu gewinnen. Dies könnte zu einer Veränderung der aktuellen Wanderungsströme und 
zur höheren Migration nach Deutschland führen. 

Darüber hinaus bleibt das Zuwanderungspotenzial aus anderen Regionen der Welt 
nach wie vor hoch. Die Staaten Asiens und Afrikas werden in den nächsten Jahrzehn-
ten junge und wachsende Bevölkerungen haben. Auch die Auswirkungen der globalen 
Klimaerwärmung, die in Mitteleuropa nach bisherigen Schätzungen milder ausfallen 
würden als in den anderen Erdteilen, könnten eine Zuwanderung durch die Erhöhung 
des „Wanderungsdrucks“ in den Herkunftsregionen verstärken. 

Die tatsächlichen Wanderungen werden sicherlich weiterhin deutlichen Schwankun-
gen unterliegen, sodass die angenommenen Werte nur als langjährige Durchschnitte 
zu verstehen sind. Die Spanne zwischen den Annahmen zum langfristigen jährlichen 
Wanderungssaldo von 100 000 und 200 000 Personen bildet einen Korridor, innerhalb 
dessen sich das zukünftige Wanderungsgeschehen abspielen dürfte. 

Die Gesamtzahl der per Saldo zugewanderten Personen würde sich im Zeitraum von 
2009 bis 2060 bei der Annahme W1 auf 4,9 Millionen und bei der Annahme W2 auf 
9,4 Millionen Menschen belaufen (siehe Übersicht). 

Übersicht der Annahmen zur künftigen Entwicklung  
des Saldos der Zu- und Fortzüge über die Grenzen Deutschlands 

Jahre Annahme W1 Annahme W2 

 

2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 30 000 - 30 000 

2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 000 10 000 

2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40 000 40 000 

2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60 000 80 000 

2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80 000 100 000 

2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 000 120 000 

2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 000 140 000 

2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 000 160 000 

2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 000 170 000 

2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 000 180 000 

2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 000 190 000 

2020  - 2060 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 000 200 000 

Kumulierte Wanderungsgewinne von  
2009 bis 2060 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 860 000 9 360 000 
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Für die Geschlechts- und Altersstruktur des Wanderungssaldos wurde von den em-
pirischen Altersverteilungen der Zu- und Fortzüge ausgegangen. Diese weisen insbe-
sondere bei den ausländischen Personen eine große Stabilität auf, wobei die nach 
Deutschland zuziehenden Personen im Durchschnitt jünger sind als die fortziehenden. 
Daraus ergibt sich ein „Verjüngungseffekt“ für die in Deutschland verbleibende Bevöl-
kerung. Die Höhe der Fortzüge bleibt in der Regel über Jahrzehnte relativ konstant, so 
dass man von einer Sockelwanderung spricht. Diese fi ndet unabhängig von der Höhe 
des Wanderungssaldos immer statt. In den Annahmen der 12. koordinierten Bevölke-
rungsvorausberechnung wurde ebenfalls eine Sockelwanderung berücksichtigt. Damit 
tritt ein Verjüngungseffekt auch bei einem ausgeglichenen Wanderungssaldo ein7). 

7) Wie bei den vorherigen Bevölkerungsvorausberechnungen des Statistischen Bundesamtes wird auch hier 
ergänzend eine Modellrechnung mit einem ausgeglichenen Wanderungssaldo vorgelegt (Anhang A).
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Anhang AVarianten der 12. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung

Die Annahmen zur Geburtenhäufi gkeit, Lebenserwartung und zum Wanderungssaldo 
ergeben – miteinander kombiniert – zwölf Varianten. Diese werden wegen der besse-
ren Übersichtlichkeit zu zwei Blöcken mit je sechs Varianten zusammengefasst: Drei 
Annahmen zur Geburtenhäufi gkeit mal zwei Annahmen zur Lebenserwartung, die im 
ersten Block mit dem Wanderungssaldo von 100 000 (W1) und im zweiten Block mit 
dem Wanderungssaldo von 200 000 (W2) kombiniert werden:

Zusätzlich zu diesen zwölf Varianten der 12. koordinierten Bevölkerungsvoraus be-
rech nung stehen weitere Modellrechnungen zur Verfügung. Eine Rechnung mit ausge-
glichenem Wanderungssaldo zeigt die Effekte der Zuwanderung noch deutlicher auf 
und erlaubt einen Ausblick auf eine mögliche Entwicklung der Alterung, wenn es lang-
fristig zu keiner Nettozuwanderung mehr käme. Wie sich ein hypothetischer Anstieg 
der Geburtenhäufi gkeit auf 2,1 Kinder je Frau sowie ein geringer Zuwachs der Lebens-
erwartung, der ebenfalls nicht erwartet wird, auswirken würden, wird mit zwei weiteren 
Modellrechnungen gezeigt. 

Zusammengefasste Geburtenziffer (Kinder je Frau) Jährlicher Außenwanderungssaldo: 

allmählicher Anstieg  
auf jährlichen Saldo von  
100 000 Personen ab 2014 (W1) 

annähernde  
Konstanz bei 1,4 

(G1) 

leichter Anstieg,  
ab 2025: 1,6 (G2) 

langfristiger 
Rückgang  

2060: 1,2 (G3) 

    

Lebenserwartung Neugeborener   
im Jahr 2060: 

   

männlich: 85,0 
weiblich:   89,2 

Basisannahme 
(L1) 

Variante 1-W1 
„mittlere“  

Bevölkerung, 
Untergrenze 

Variante 3-W1 Variante 5-W1 

männlich: 87,7 
weiblich:   91,2 

starker Anstieg 
(L2) 

Variante 2-W1 Variante 4-W1 
Variante 6-W1 
„relativ alte“ 
Bevölkerung 

 

Zusammengefasste Geburtenziffer (Kinder je Frau) Jährlicher Außenwanderungssaldo: 

allmählicher Anstieg  
auf jährlichen Saldo von  
200 000 Personen ab 2020 (W2) 

annähernde  
Konstanz bei 1,4 

(G1) 

leichter Anstieg,  
ab 2025: 1,6 (G2) 

langfristiger 
Rückgang  

2060: 1,2 (G3) 

    

Lebenserwartung Neugeborener   
im Jahr 2060: 

   

männlich: 85,0 
weiblich:   89,2 

Basisannahme 
(L1) 

Variante 1-W2 
„mittlere“  

Bevölkerung, 
Obergrenze 

Variante 3-W2 
„relativ junge“  
Bevölkerung 

Variante 5-W2 

männlich: 87,7 
weiblich:   91,2 

starker Anstieg 
(L2) 

Variante 2-W2 Variante 4-W2 Variante 6-W2 
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Liste der Varianten der 12. koordinierten Bevölkerungs- 
vorausberechnung und zusätzlicher Modellrechnungen  

Annahmen 

Bezeichnung 
der Variante Geburtenhäufigkeit  

(Kinder je Frau) 
Lebenserwartung 

Jährlicher 
Wanderungssaldo 

Personen/Jahr 
 

Variante 1-W1 

„mittlere“ Bevölkerung, 

Untergrenze 

annähernde Konstanz 

bei 1,4 
Basisannahme 1) 100 000 ab 2014 

Variante 1-W2 

„mittlere“ Bevölkerung, 

Obergrenze 

annähernde Konstanz 

bei 1,4 
Basisannahme 1) 200 000 ab 2020 

Variante 2-W1 
annähernde Konstanz 

bei 1,4 
starker Anstieg 2) 100 000 ab 2014 

Variante 2-W2 
annähernde Konstanz 

bei 1,4 
starker Anstieg 2) 200 000 ab 2020 

Variante 3-W1 
leichter Anstieg,  

ab 2025 bei 1,6 
Basisannahme 1)) 100 000 ab 2014 

Variante 3-W2 

„relativ junge“  

Bevölkerung 

leichter Anstieg,  

ab 2025 bei 1,6 
Basisannahme 1)) 200 000 ab 2020 

Variante 4-W1 
leichter Anstieg,  

ab 2025 bei 1,6 
starker Anstieg 2) 100 000 ab 2014 

Variante 4-W2 
leichter Anstieg,  

ab 2025 bei 1,6 
starker Anstieg 2)) 200 000 ab 2020 

Variante 5-W1 
langfristiger 

Rückgang, 2060: 1,2 
Basisannahme 1)1 100 000 ab 2014 

Variante 5-W2 
langfristiger 

Rückgang, 2060: 1,2 
Basisannahme 1) 200 000 ab 2020 

Variante 6-W1 

„relativ alte“  

Bevölkerung 

langfristiger 

Rückgang, 2060: 1,2 
starker Anstieg 2)) 100 000 ab 2014 

Variante 6-W2 
langfristiger 

Rückgang, 2060: 1,2 
starker Anstieg 2) 200 000 ab 2020 

    

Modellrechnung 

Lebenserwartung  

„langsamer Anstieg“ 

annähernde Konstanz 

bei 1,4 

langsamer  

Anstieg 3) 
100 000 ab 2014 

Modellrechnung 

Wanderungssaldo Null 

annähernde Konstanz 

bei 1,4 
Basisannahme 1) +/-0 

Modellrechnung 

2,1 Kinder je Frau 

stark steigend,  

ab 2015 bei 2,1 
Basisannahme 1)) 100 000 ab 2014 

1) Lebenserwartung neugeborener Jungen im Jahr 2060: 85,0 Jahre;  
Lebenserwartung neugeborener Mädchen im Jahr 2060: 89,2 Jahre. 

2) Lebenserwartung neugeborener Jungen im Jahr 2060: 87,7 Jahre;  
Lebenserwartung neugeborener Mädchen im Jahr 2060: 91,2 Jahre. 

3) Lebenserwartung neugeborener Jungen im Jahr 2060: 82,0 Jahre;  
Lebenserwartung neugeborener Mädchen im Jahr 2060: 87,2 Jahre. 
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2008 2020 2030 2040 2050 2060

Bevölkerungsstand              1000....  82 002 79 914 77 350 73 829 69 412 64 651

2008 = 100....   100 97,5 94,3 90,0 84,6 78,8
 

        unter 20 Jahre                   1000....  15 619 13 624 12 927 11 791 10 701 10 085

%....  19,0 17,0 16,7 16,0 15,4 15,6

2008 = 100....   100 87,2 82,8 75,5 68,5 64,6
 

        20 bis unter 60 Jahre 1000....  45 426 41 743 35 955 33 746 30 787 28 378

%....  55,4 52,2 46,5 45,7 44,4 43,9

2008 = 100....   100 91,9 79,2 74,3 67,8 62,5
 

        60 Jahre und älter 1000....  20 958 24 547 28 469 28 292 27 924 26 188

%....  25,6 30,7 36,8 38,3 40,2 40,5

2008 = 100....   100 117,1 135,8 135,0 133,2 125,0

Jugend-, Alten-, Gesamtquotient  

Auf 100 20- bis unter 60-Jährige kommen  

unter 20-Jährige..........  34,4 32,6 36,0 34,9 34,8 35,5

60-Jährige und Ältere..  46,1 58,8 79,2 83,8 90,7 92,3

zusammen ....  80,5 91,4 115,1 118,8 125,5 127,8
 

Bevölkerungsstand              1000....  82 002 79 914 77 350 73 829 69 412 64 651

2008 = 100....   100 97,5 94,3 90,0 84,6 78,8
 

        unter 20 Jahre                   1000....  15 619 13 624 12 927 11 791 10 701 10 085

%....  19,0 17,0 16,7 16,0 15,4 15,6

2008 = 100....   100 87,2 82,8 75,5 68,5 64,6
 

        20 bis unter 65 Jahre 1000....  49 655 47 636 42 149 38 329 35 722 32 591

%....  60,6 59,6 54,5 51,9 51,5 50,4

2008 = 100....   100 95,9 84,9 77,2 71,9 65,6
 

        65 Jahre und älter 1000....  16 729 18 654 22 275 23 709 22 989 21 975

%....  20,4 23,3 28,8 32,1 33,1 34,0

2008 = 100....   100 111,5 133,2 141,7 137,4 131,4

Jugend-, Alten-, Gesamtquotient  

Auf 100 20- bis unter 65-Jährige kommen  

unter 20-Jährige..........  31,5 28,6 30,7 30,8 30,0 30,9

65-Jährige und Ältere..  33,7 39,2 52,8 61,9 64,4 67,4

zusammen ....  65,1 67,8 83,5 92,6 94,3 98,4
 

Bevölkerungsstand              1000....  82 002 79 914 77 350 73 829 69 412 64 651

2008 = 100....   100 97,5 94,3 90,0 84,6 78,8
 

        unter 20 Jahre                   1000....  15 619 13 624 12 927 11 791 10 701 10 085

%....  19,0 17,0 16,7 16,0 15,4 15,6

2008 = 100....   100 87,2 82,8 75,5 68,5 64,6
 

        20 bis unter 67 Jahre 1000....  51 477 49 723 44 771 40 025 37 562 34 228

%....  62,8 62,2 57,9 54,2 54,1 52,9

2008 = 100....   100 96,6 87,0 77,8 73,0 66,5
 

        67 Jahre und älter 1000....  14 906 16 567 19 652 22 013 21 149 20 338

%....  18,2 20,7 25,4 29,8 30,5 31,5

2008 = 100....   100 111,1 131,8 147,7 141,9 136,4

Jugend-, Alten-, Gesamtquotient  

Auf 100 20- bis unter 67-Jährige kommen  

unter 20-Jährige..........  30,3 27,4 28,9 29,5 28,5 29,5

67-Jährige und Ältere..  29,0 33,3 43,9 55,0 56,3 59,4

zusammen ....  59,3 60,7 72,8 84,5 84,8 88,9

1) Ab 2020 Schätzwerte der 12. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung.
Differenzen in den Summen sind rundungsbedingt.

Altenquotient mit Altersgrenze 60 Jahre

Altenquotient mit Altersgrenze 65 Jahre

Altenquotient mit Altersgrenze 67 Jahre

Art der Nachweisung

Tabelle  1:     Entwicklung der Bevölkerung Deutschlands bis 2060 1)

                           Variante: Untergrenze der "mittleren" Bevölkerung

- Geburtenhäufigkeit: annähernd konstant, Lebenserwartung: Basisannahme, Wanderungssaldo: 100 000 -

31.12. des Jahres

Anhang B
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2008 2020 2030 2040 2050 2060

Bevölkerungsstand              1000....  82 002 80 437 79 025 76 757 73 608 70 120

2008 = 100....   100 98,1 96,4 93,6 89,8 85,5
 

        unter 20 Jahre                   1000....  15 619 13 708 13 229 12 375 11 480 11 015

%....  19,0 17,0 16,7 16,1 15,6 15,7

2008 = 100....   100 87,8 84,7 79,2 73,5 70,5
 

        20 bis unter 60 Jahre 1000....  45 426 42 161 37 224 35 788 33 519 31 611

%....  55,4 52,4 47,1 46,6 45,5 45,1

2008 = 100....   100 92,8 81,9 78,8 73,8 69,6
 

        60 Jahre und älter 1000....  20 958 24 568 28 571 28 593 28 610 27 494

%....  25,6 30,5 36,2 37,3 38,9 39,2

2008 = 100....   100 117,2 136,3 136,4 136,5 131,2

Jugend-, Alten-, Gesamtquotient  

Auf 100 20- bis unter 60-Jährige kommen  

unter 20-Jährige..........  34,4 32,5 35,5 34,6 34,2 34,8

60-Jährige und Ältere..  46,1 58,3 76,8 79,9 85,4 87,0

zusammen ....  80,5 90,8 112,3 114,5 119,6 121,8
 

Bevölkerungsstand              1000....  82 002 80 437 79 025 76 757 73 608 70 120

2008 = 100....   100 98,1 96,4 93,6 89,8 85,5
 

        unter 20 Jahre                   1000....  15 619 13 708 13 229 12 375 11 480 11 015

%....  19,0 17,0 16,7 16,1 15,6 15,7

2008 = 100....   100 87,8 84,7 79,2 73,5 70,5
 

        20 bis unter 65 Jahre 1000....  49 655 48 062 43 465 40 495 38 704 36 230

%....  60,6 59,8 55,0 52,8 52,6 51,7

2008 = 100....   100 96,8 87,5 81,6 77,9 73,0
 

        65 Jahre und älter 1000....  16 729 18 668 22 331 23 887 23 425 22 876

%....  20,4 23,2 28,3 31,1 31,8 32,6

2008 = 100....   100 111,6 133,5 142,8 140,0 136,7

Jugend-, Alten-, Gesamtquotient  

Auf 100 20- bis unter 65-Jährige kommen  

unter 20-Jährige..........  31,5 28,5 30,4 30,6 29,7 30,4

65-Jährige und Ältere..  33,7 38,8 51,4 59,0 60,5 63,1

zusammen ....  65,1 67,4 81,8 89,5 90,2 93,5
 

Bevölkerungsstand              1000....  82 002 80 437 79 025 76 757 73 608 70 120

2008 = 100....   100 98,1 96,4 93,6 89,8 85,5
 

        unter 20 Jahre                   1000....  15 619 13 708 13 229 12 375 11 480 11 015

%....  19,0 17,0 16,7 16,1 15,6 15,7

2008 = 100....   100 87,8 84,7 79,2 73,5 70,5
 

        20 bis unter 67 Jahre 1000....  51 477 50 150 46 100 42 228 40 622 38 008

%....  62,8 62,3 58,3 55,0 55,2 54,2

2008 = 100....   100 97,4 89,6 82,0 78,9 73,8
 

        67 Jahre und älter 1000....  14 906 16 579 19 696 22 153 21 507 21 097

%....  18,2 20,6 24,9 28,9 29,2 30,1

2008 = 100....   100 111,2 132,1 148,6 144,3 141,5

Jugend-, Alten-, Gesamtquotient  

Auf 100 20- bis unter 67-Jährige kommen  

unter 20-Jährige..........  30,3 27,3 28,7 29,3 28,3 29,0

67-Jährige und Ältere..  29,0 33,1 42,7 52,5 52,9 55,5

zusammen ....  59,3 60,4 71,4 81,8 81,2 84,5

1) Ab 2020 Schätzwerte der 12. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung.
Differenzen in den Summen sind rundungsbedingt.

Altenquotient mit Altersgrenze 60 Jahre

Altenquotient mit Altersgrenze 65 Jahre

Altenquotient mit Altersgrenze 67 Jahre

Art der Nachweisung

Tabelle  2:     Entwicklung der Bevölkerung Deutschlands bis 2060 1)

                           Variante: Obergrenze der "mittleren" Bevölkerung

- Geburtenhäufigkeit: annähernd konstant, Lebenserwartung: Basisannahme, Wanderungssaldo: 200 000 -

31.12. des Jahres
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2008 2020 2030 2040 2050 2060

Bevölkerungsstand              1000....  82 002 80 831 80 227 78 805 76 703 74 515

2008 = 100....   100 98,6 97,8 96,1 93,5 90,9
 

        unter 20 Jahre                   1000....  15 619 14 101 14 416 14 030 13 375 13 367

%....  19,0 17,4 18,0 17,8 17,4 17,9

2008 = 100....   100 90,3 92,3 89,8 85,6 85,6
 

        20 bis unter 60 Jahre 1000....  45 426 42 161 37 240 36 181 34 718 33 654

%....  55,4 52,2 46,4 45,9 45,3 45,2

2008 = 100....   100 92,8 82,0 79,6 76,4 74,1
 

        60 Jahre und älter 1000....  20 958 24 568 28 571 28 593 28 610 27 494

%....  25,6 30,4 35,6 36,3 37,3 36,9

2008 = 100....   100 117,2 136,3 136,4 136,5 131,2

Jugend-, Alten-, Gesamtquotient  

Auf 100 20- bis unter 60-Jährige kommen  

unter 20-Jährige..........  34,4 33,4 38,7 38,8 38,5 39,7

60-Jährige und Ältere..  46,1 58,3 76,7 79,0 82,4 81,7

zusammen ....  80,5 91,7 115,4 117,8 120,9 121,4
 

Bevölkerungsstand              1000....  82 002 80 831 80 227 78 805 76 703 74 515

2008 = 100....   100 98,6 97,8 96,1 93,5 90,9
 

        unter 20 Jahre                   1000....  15 619 14 101 14 416 14 030 13 375 13 367

%....  19,0 17,4 18,0 17,8 17,4 17,9

2008 = 100....   100 90,3 92,3 89,8 85,6 85,6
 

        20 bis unter 65 Jahre 1000....  49 655 48 062 43 481 40 888 39 904 38 272

%....  60,6 59,5 54,2 51,9 52,0 51,4

2008 = 100....   100 96,8 87,6 82,3 80,4 77,1
 

        65 Jahre und älter 1000....  16 729 18 668 22 331 23 887 23 425 22 876

%....  20,4 23,1 27,8 30,3 30,5 30,7

2008 = 100....   100 111,6 133,5 142,8 140,0 136,7

Jugend-, Alten-, Gesamtquotient  

Auf 100 20- bis unter 65-Jährige kommen  

unter 20-Jährige..........  31,5 29,3 33,2 34,3 33,5 34,9

65-Jährige und Ältere..  33,7 38,8 51,4 58,4 58,7 59,8

zusammen ....  65,1 68,2 84,5 92,7 92,2 94,7
 

Bevölkerungsstand              1000....  82 002 80 831 80 227 78 805 76 703 74 515

2008 = 100....   100 98,6 97,8 96,1 93,5 90,9
 

        unter 20 Jahre                   1000....  15 619 14 101 14 416 14 030 13 375 13 367

%....  19,0 17,4 18,0 17,8 17,4 17,9

2008 = 100....   100 90,3 92,3 89,8 85,6 85,6
 

        20 bis unter 67 Jahre 1000....  51 477 50 150 46 115 42 621 41 821 40 051

%....  62,8 62,0 57,5 54,1 54,5 53,7

2008 = 100....   100 97,4 89,6 82,8 81,2 77,8
 

        67 Jahre und älter 1000....  14 906 16 579 19 696 22 153 21 507 21 097

%....  18,2 20,5 24,6 28,1 28,0 28,3

2008 = 100....   100 111,2 132,1 148,6 144,3 141,5

Jugend-, Alten-, Gesamtquotient  

Auf 100 20- bis unter 67-Jährige kommen  

unter 20-Jährige..........  30,3 28,1 31,3 32,9 32,0 33,4

67-Jährige und Ältere..  29,0 33,1 42,7 52,0 51,4 52,7

zusammen ....  59,3 61,2 74,0 84,9 83,4 86,1

1) Ab 2020 Schätzwerte der 12. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung.
Differenzen in den Summen sind rundungsbedingt.

Tabelle  3:     Entwicklung der Bevölkerung Deutschlands bis 2060 1)

                           Variante: "relativ junge" Bevölkerung 

 - Geburtenhäufigkeit: leicht steigend, Lebenserwartung: Basisannahme, Wanderungssaldo: 200 000 -

31.12. des Jahres

Altenquotient mit Altersgrenze 60 Jahre

Altenquotient mit Altersgrenze 65 Jahre

Altenquotient mit Altersgrenze 67 Jahre

Art der Nachweisung
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2008 2020 2030 2040 2050 2060

Bevölkerungsstand              1000....  82 002 79 963 77 382 73 868 69 353 64 041

2008 = 100....   100 97,5 94,4 90,1 84,6 78,1
 

        unter 20 Jahre                   1000....  15 619 13 355 12 170 10 757 9 473 8 518

%....  19,0 16,7 15,7 14,6 13,7 13,3

2008 = 100....   100 85,5 77,9 68,9 60,7 54,5
 

        20 bis unter 60 Jahre 1000....  45 426 41 755 35 963 33 503 30 050 27 105

%....  55,4 52,2 46,5 45,4 43,3 42,3

2008 = 100....   100 91,9 79,2 73,8 66,2 59,7
 

        60 Jahre und älter 1000....  20 958 24 853 29 248 29 609 29 830 28 418

%....  25,6 31,1 37,8 40,1 43,0 44,4

2008 = 100....   100 118,6 139,6 141,3 142,3 135,6

Jugend-, Alten-, Gesamtquotient  

Auf 100 20- bis unter 60-Jährige kommen  

unter 20-Jährige..........  34,4 32,0 33,8 32,1 31,5 31,4

60-Jährige und Ältere..  46,1 59,5 81,3 88,4 99,3 104,8

zusammen ....  80,5 91,5 115,2 120,5 130,8 136,3
 

Bevölkerungsstand              1000....  82 002 79 963 77 382 73 868 69 353 64 041

2008 = 100....   100 97,5 94,4 90,1 84,6 78,1
 

        unter 20 Jahre                   1000....  15 619 13 355 12 170 10 757 9 473 8 518

%....  19,0 16,7 15,7 14,6 13,7 13,3

2008 = 100....   100 85,5 77,9 68,9 60,7 54,5
 

        20 bis unter 65 Jahre 1000....  49 655 47 659 42 180 38 108 35 014 31 346

%....  60,6 59,6 54,5 51,6 50,5 48,9

2008 = 100....   100 96,0 84,9 76,7 70,5 63,1
 

        65 Jahre und älter 1000....  16 729 18 949 23 031 25 003 24 866 24 177

%....  20,4 23,7 29,8 33,8 35,9 37,8

2008 = 100....   100 113,3 137,7 149,5 148,6 144,5

Jugend-, Alten-, Gesamtquotient  

Auf 100 20- bis unter 65-Jährige kommen  

unter 20-Jährige..........  31,5 28,0 28,9 28,2 27,1 27,2

65-Jährige und Ältere..  33,7 39,8 54,6 65,6 71,0 77,1

zusammen ....  65,1 67,8 83,5 93,8 98,1 104,3
 

Bevölkerungsstand              1000....  82 002 79 963 77 382 73 868 69 353 64 041

2008 = 100....   100 97,5 94,4 90,1 84,6 78,1
 

        unter 20 Jahre                   1000....  15 619 13 355 12 170 10 757 9 473 8 518

%....  19,0 16,7 15,7 14,6 13,7 13,3

2008 = 100....   100 85,5 77,9 68,9 60,7 54,5
 

        20 bis unter 67 Jahre 1000....  51 477 49 752 44 819 39 819 36 872 32 999

%....  62,8 62,2 57,9 53,9 53,2 51,5

2008 = 100....   100 96,6 87,1 77,4 71,6 64,1
 

        67 Jahre und älter 1000....  14 906 16 856 20 393 23 293 23 008 22 523

%....  18,2 21,1 26,4 31,5 33,2 35,2

2008 = 100....   100 113,1 136,8 156,3 154,4 151,1

Jugend-, Alten-, Gesamtquotient  

Auf 100 20- bis unter 67-Jährige kommen  

unter 20-Jährige..........  30,3 26,8 27,2 27,0 25,7 25,8

67-Jährige und Ältere..  29,0 33,9 45,5 58,5 62,4 68,3

zusammen ....  59,3 60,7 72,7 85,5 88,1 94,1

1) Ab 2020 Schätzwerte der 12. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung.
Differenzen in den Summen sind rundungsbedingt.

Tabelle 4:     Entwicklung der Bevölkerung Deutschlands bis 2060 1)

                           Variante: "relativ alte" Bevölkerung 

- Geburtenhäufigkeit: leicht fallend, Lebenserwartung: hoch, Wanderungssaldo: 100 000 -

31.12. des Jahres

Altenquotient mit Altersgrenze 60 Jahre

Altenquotient mit Altersgrenze 65 Jahre

Altenquotient mit Altersgrenze 67 Jahre

Art der Nachweisung
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Jahr 

1 000 2008 = 100 1 000 2008 = 100

2020 3 973 95,6 4 008 96,5

2030 3 619 87,1 3 754 90,4

2040 3 213 77,3 3 415 82,2

2050 3 042 73,2 3 281 79,0

2060 2 868 69,0 3 163 76,1

2020 2 648 88,1 2 661 88,5

2030 2 594 86,3 2 658 88,4

2040 2 272 75,6 2 399 79,8

2050 2 080 69,2 2 235 74,4

2060 2 000 66,5 2 185 72,7

2020 4 084 85,1 4 102 85,4

2030 4 013 83,6 4 076 84,9

2040 3 660 76,2 3 823 79,6

2050 3 254 67,8 3 484 72,6

2060 3 084 64,2 3 350 69,8

2020 2 919 79,8 2 937 80,3

2030 2 701 73,8 2 741 74,9

2040 2 647 72,4 2 738 74,9

2050 2 325 63,6 2 480 67,8

2060 2 134 58,3 2 316 63,3

2020 13 624 87,2 13 708 87,8

2030 12 927 82,8 13 229 84,7

2040 11 791 75,5 12 375 79,2

2050 10 701 68,5 11 480 73,5

2060 10 085 64,6 11 015 70,5

1) Annähernd konstante Geburtenhäufigkeit, Basisannahme zur Lebenserwartung, Wanderungssaldo 100 000 Personen/Jahr.
2) Annähernd konstante Geburtenhäufigkeit, Basisannahme zur Lebenserwartung, Wanderungssaldo 200 000 Personen/Jahr.
Differenzen in den Summen sind rundungsbedingt.

(jeweils 31.12.)

Tabelle 5:     Unter 20-Jährige nach Altersgruppen

- 12. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung -

Basis: 31.12.2008

"mittlere" Bevölkerung, Untergrenze ¹) "mittlere" Bevölkerung, Obergrenze ²)

Variante Variante

Insgesamt

unter 6-Jährige

6- bis unter 10-Jährige

10- bis unter 16-Jährige

16- bis unter 20-Jährige
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Jahr 

1 000 %³) 2008 = 100 1 000 %³) 2008 = 100

2020 8 549 17,9 86,5 8 699 18,1 88,0

2030 7 473 17,7 75,6 7 776 17,9 78,7

2040 7 188 18,8 72,7 7 559 18,7 76,5

2050 6 784 19,0 68,6 7 306 18,9 73,9

2060 6 059 18,6 61,3 6 711 18,5 67,9

2020 19 842 41,7 81,8 20 066 41,7 82,7

2030 18 932 44,9 78,0 19 714 45,4 81,3

2040 16 591 43,3 68,4 17 849 44,1 73,6

2050 15 260 42,7 62,9 16 738 43,2 69,0

2060 14 588 44,8 60,1 16 285 44,9 67,1

2020 19 245 40,4 124,1 19 298 40,2 124,4

2030 15 743 37,4 101,5 15 975 36,8 103,0

2040 14 549 38,0 93,8 15 087 37,3 97,3

2050 13 678 38,3 88,2 14 660 37,9 94,5

2060 11 944 36,6 77,0 13 233 36,5 85,3

2020 47 636 100 95,9 48 062 100 96,8

2030 42 149 100 84,9 43 465 100 87,5

2040 38 329 100 77,2 40 495 100 81,6

2050 35 722 100 71,9 38 704 100 77,9

2060 32 591 100 65,6 36 230 100 73,0

1) Annähernd konstante Geburtenhäufigkeit, Basisannahme zur Lebenserwartung, Wanderungssaldo 100 000 Personen/Jahr.
2) Annähernd konstante Geburtenhäufigkeit, Basisannahme zur Lebenserwartung, Wanderungssaldo 200 000 Personen/Jahr.
3) Anteil an der Bevölkerung im Erwerbsalter.

Differenzen in den Summen sind rundungsbedingt.

im Alter von 30 bis unter 50 Jahren

im Alter von 50 bis unter 65 Jahren

Insgesamt

(jeweils 31.12.)

Tabelle 6:     Bevölkerung im Erwerbsalter von 20 bis unter 65 Jahren

"mittlere" Bevölkerung, Untergrenze ¹) "mittlere" Bevölkerung, Obergrenze ²)

im Alter von 20 bis unter 30 Jahren

- 12. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung -

Basis: 31.12.2008

Variante Variante
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Jahr 

1 000 2008 = 100 1 000 2008 = 100

2020 12 646   99,8 12 656   99,9

2030 15 857   125,2 15 902   125,5

2040 15 600   123,1 15 754   124,4

2050 12 766   100,8 13 134   103,7

2060 12 925   102,0 13 651   107,8

2020 6 008   147,9 6 012   148,0

2030 6 417   158,0 6 429   158,3

2040 8 109   199,7 8 133   200,3

2050 10 223   251,7 10 291   253,4

2060 9 050   222,8 9 225   227,1

2020 18 654   111,5 18 668   111,6

2030 22 275   133,2 22 331   133,5

2040 23 709   141,7 23 887   142,8

2050 22 989   137,4 23 425   140,0

2060 21 975   131,4 22 876   136,7

1) Annähernd konstante Geburtenhäufigkeit, Basisannahme zur Lebenserwartung, Wanderungssaldo 100 000 Personen/Jahr.
2) Annähernd konstante Geburtenhäufigkeit, Basisannahme zur Lebenserwartung, Wanderungssaldo 200 000 Personen/Jahr.

Differenzen in den Summen sind rundungsbedingt.

(jeweils 31.12.)

 65- bis unter 80-Jährige

80-Jährige und Ältere

65-Jährige und Ältere insgesamt

Tabelle 7:     65- bis unter 80-Jährige sowie 80-Jährige und Ältere

- 12. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung -

Basis: 31.12.2008

"mittlere" Bevölkerung, Untergrenze ¹) "mittlere" Bevölkerung, Obergrenze ²)

Variante Variante
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Jahr 

1 000 2008 = 100 1 000 2008 = 100

2009 81 735 99,7 81 735 99,7

2010 81 545 99,4 81 545 99,4

2011 81 374 99,2 81 374 99,2

2012 81 212 99,0 81 232 99,1

2013 81 060 98,9 81 101 98,9

2014 80 920 98,7 80 982 98,8

2015 80 772 98,5 80 875 98,6

2016 80 616 98,3 80 781 98,5

2017 80 453 98,1 80 690 98,4

2018 80 282 97,9 80 603 98,3

2019 80 102 97,7 80 519 98,2

2020 79 914 97,5 80 437 98,1

2021 79 715 97,2 80 346 98,0

2022 79 503 97,0 80 244 97,9

2023 79 279 96,7 80 131 97,7

2024 79 041 96,4 80 007 97,6

2025 78 790 96,1 79 870 97,4

2026 78 526 95,8 79 722 97,2

2027 78 249 95,4 79 562 97,0

2028 77 959 95,1 79 392 96,8

2029 77 659 94,7 79 213 96,6

2030 77 350 94,3 79 025 96,4

2031 77 032 93,9 78 830 96,1

2032 76 706 93,5 78 627 95,9

2033 76 373 93,1 78 418 95,6

2034 76 033 92,7 78 203 95,4

2035 75 686 92,3 77 981 95,1

2036 75 331 91,9 77 753 94,8

2037 74 969 91,4 77 517 94,5

2038 74 598 91,0 77 273 94,2

2039 74 219 90,5 77 020 93,9

2040 73 829 90,0 76 757 93,6

2041 73 430 89,5 76 484 93,3

2042 73 020 89,0 76 201 92,9

2043 72 599 88,5 75 907 92,6

2044 72 169 88,0 75 604 92,2

2045 71 729 87,5 75 291 91,8

2046 71 280 86,9 74 969 91,4

2047 70 823 86,4 74 639 91,0

2048 70 359 85,8 74 301 90,6

2049 69 888 85,2 73 957 90,2

2050 69 412 84,6 73 608 89,8

2051 68 931 84,1 73 255 89,3

2052 68 448 83,5 72 899 88,9

2053 67 963 82,9 72 541 88,5

2054 67 478 82,3 72 183 88,0

2055 66 994 81,7 71 827 87,6

2056 66 513 81,1 71 473 87,2

2057 66 037 80,5 71 125 86,7

2058 65 567 80,0 70 782 86,3

2059 65 105 79,4 70 447 85,9

2060 64 651 78,8 70 120 85,5

1) Annähernd konstante Geburtenhäufigkeit, Basisannahme zur Lebenserwartung, Wanderungssaldo 100 000 Personen/Jahr.
2) Annähernd konstante Geburtenhäufigkeit, Basisannahme zur Lebenserwartung, Wanderungssaldo 200 000 Personen/Jahr.

(jeweils 31.12.)

"mittlere" Bevölkerung, Untergrenze ¹) "mittlere" Bevölkerung, Obergrenze ²)

Tabelle 8:     Entwicklung der Bevölkerung in Deutschland von 2009 bis 2060

Variante Variante

- 12. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung -
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Anhang CGlossar

Altenquotient

Der Altenquotient bildet das Verhältnis der Personen im Rentenalter (z. B. 65 Jahre und 
älter) zu 100 Personen im erwerbsfähigen Alter (z. B. von 20 bis unter 65 Jahren) ab.

Altersspezifische Geburtenziffer

Die Geburtenhäufi gkeit kann für jedes Alter der Frauen zwischen 15 und 49 Jahren 
ermittelt werden. Dabei werden die während eines Kalenderjahres geborenen Kinder 
von Müttern eines bestimmten Alters auf alle Frauen dieses Alters bezogen. Die so be-
rechneten altersspezifi schen Geburtenziffern zeigen, wie viele Kinder durchschnittlich 
von Frauen eines bestimmten Alters geboren werden.

Endgültige/Erreichte Kinderzahl

Die endgültige/erreichte Kinderzahl einer Frauenkohorte zeigt, wie viele Kinder die 
Frauen eines Geburtsjahrgangs im Laufe ihres Lebens durchschnittlich geboren ha-
ben. Für die Frauenjahrgänge, die ihr 50. Lebensjahr erreicht haben, wird diese auch 
als endgültige Kinderzahl bezeichnet. Diese Geburtenziffer wird hier als Summe der 
altersspezifi schen Geburtenziffern (Quelle: Geburtenstatistik) berechnet, die in den 
Jahren nachgewiesen wurden, in denen der entsprechende Jahrgang die Altersstufen 
von 15 bis 49 Jahren durchschritt. 

Jugendquotient

Der Jugendquotient bildet hier das Verhältnis der Personen im Alter von 0 bis 19 Jahren 
zu 100 Personen im erwerbsfähigen Alter (z. B. von 20 bis unter 65 Jahren) ab.

Geburtendefizit

Die Zahl der Geborenen ist geringer als die Zahl der Gestorbenen.

Generatives Verhalten

Das Verhalten der Bevölkerung, das auf die Zahl der Kinder Einfl uss nimmt. Dieses 
äußert sich zum Beispiel im Zeitpunkt der Familiengründung, der Kinderzahl sowie im 
zeitlichen Abstand, der zwischen den Geburten liegt. 

Kinderlosigkeit

Der Anteil der Frauen ohne Kinder an den Frauen der entsprechenden Gruppe. Für die 
Frauen im Alter von 50 Jahren und älter, die in der Regel keine Kinder mehr bekom-
men, ist die Kinderlosigkeit endgültig. Für die jüngeren Altersgruppen kann sich der 
Kinderlosenanteil noch ändern und ist deshalb als Momentaufnahme zu verstehen. 

Kohorte

Eine Kohorte besteht aus Personen, die im gleichen Jahr geboren wurden.

Lebenserwartung

Die durchschnittliche Zahl von weiteren Jahren, die ein Mensch in einem bestimmten 
Alter nach den zum aktuellen Zeitpunkt geltenden Sterblichkeitsverhältnissen vor-
aussichtlich noch leben könnte. Sie wird mit Hilfe der Sterbetafel des Statistischen 
Bundesamtes ermittelt, in die die aktuellen Wahrscheinlichkeiten für die einzelnen 
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Altersjahre, im jeweiligen Alter zu sterben, eingehen. Es handelt sich um eine hypothe-
tische Kennziffer, da sich die Sterbeverhältnisse im Laufe des weiteren Lebens ändern 
können. Die Lebenserwartung wird untergliedert nach Geschlecht ausgewiesen. 

Es wird von der durchschnittlichen Lebenserwartung bei Geburt (also im Alter von 0 
Jahren) und von der ferneren Lebenserwartung, z.B. im Alter von 60 bzw. 65 Jahren 
gesprochen. Die Summe aus erreichtem Alter und fernerer Lebenserwartung bzw. die 
insgesamt zu erwartenden Lebensjahre erhöhen sich mit zunehmendem Alter. So hat 
heute ein einjähriges Kind eine höhere Lebenserwartung als ein gerade geborenes, 
weil es die Risiken, in den ersten Monaten seines Lebens zu sterben, überwunden hat. 
Damit hat es höhere Chancen, auch die weiteren Lebensalter zu erreichen.

Natürliche Bevölkerungsbilanz

Saldo der Geborenen und Gestorbenen.

Sockelwanderung

Sockelwanderung setzt eine bestimmte Zahl an Fortzügen ins Ausland voraus. Für ei-
nen ausgeglichenen bzw. positiven Wanderungssaldo wird folglich die gleiche bzw. 
eine höhere Zahl an Zuzügen benötigt. Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, 
dass nach Deutschland zuziehende Ausländerinnen und Ausländer jünger sind als die 
fortziehenden und sich auch bei einem ausgeglichenen Saldo ein gewisser „Verjün-
gungseffekt“ ergibt.

Sterblichkeit

Sterblichkeit ist eine der beiden Hauptbestandteile der natürlichen Bevölkerungsbe-
wegung. Unter Sterblichkeit wird hier die Zahl der Sterbefälle während eines Zeitraums 
bezogen auf die Bevölkerung verstanden. Dabei können die Sterbefälle insgesamt 
oder untergliedert nach Alter oder Geschlecht im Verhältnis zur jeweiligen Bevölke-
rungsgruppe betrachtet werden.

Wanderungssaldo

Die Differenz zwischen den Zuzügen nach Deutschland und den Fortzügen ins Aus-
land.

Wanderungsüberschuss

Wanderungsüberschuss (ein positiver Wanderungssaldo, Nettozuwanderung) ent-
steht, wenn die Zuzüge die Fortzüge zahlenmäßig überwiegen.

Zusammengefasste Geburtenziffer

Die zusammengefasste Geburtenziffer gibt die durchschnittliche Kinderzahl an, die 
eine Frau im Laufe ihres Lebens hätte, wenn die Verhältnisse des betrachteten Jahres 
von ihrem 15. bis zu ihrem 49. Lebensjahr gelten würden. Diese Kennziffer hat einen 
hypothetischen Charakter, da sie die Geburtenhäufi gkeit nicht einer konkreten, son-
dern einer modellierten Frauengeneration abbildet. Ihr Vorteil besteht jedoch darin, 
dass sie zeitnah verfügbar ist und das Geburtenniveau unabhängig von der jeweiligen 
Altersstruktur der Bevölkerung misst. Sie wird berechnet, indem die altersspezifi schen 
Geburtenhäufi gkeiten des beobachteten Jahres für die Frauen im Alter von 15 bis 49 
Jahren addiert werden. 
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Animierte Alterspyramide im Internet 

Mit unseren animierten Bevölkerungspyramiden können Sie sich komplexe Zusammen-
hänge der 12. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung interaktiv darstellen las-
sen. Die Bevölkerungsentwicklung kann von 1950 bis heute sowie für die kommenden 
fünf Jahrzehnte nachvollzogen werden. Die Zukunftsszenarien nach vier ausgewählten 
Varianten der 12. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung können – unter Be-
rücksichtigung der getroffenen Annahmen – untereinander verglichen werden. 

Die interaktive Bevölkerungspyramide bietet neben der animierten Darstellung eine 
Fülle an statistischen Informationen:

 - Anzahl der Frauen und Männer nach einzelnen Jahrgängen 

 - Stärke der selbst gewählten Altersgruppen in Millionen Personen und in Pro-
zent

 - Altenquotient:  Zahl der Personen im Rentenalter pro 100 Personen im 
Erwerbsalter.

Sowohl der Zeitraum als auch die Aufteilung nach Altersgruppen können gezielt ge-
steuert werden.

Die Darstellung ist in Deutsch, Englisch, Französisch und Russisch abrufbar.

www.destatis.de/bevoelkerungspyramide

Anhang D



Informationen zum Thema Bevölkerung Deutschlands
Weitere umfangreiche Informationen zum Thema Bevölkerung Deutschlands inden Sie
in unserem Internetangebot: www.destatis.de -> Bevölkerung 

Bei Fragen zum Inhalt der Broschüre oder zum Thema Bevölkerung Deutschlands   

wenden Sie sich bitte an:

Telefon: +49 (0) 611 / 75 48 66

Telefax: +49 (0) 611 / 75 30 69 

E-Mail: demograie@destatis.de

Unser Presseservice
>> Die Pressestelle des Statistischen Bundesamtes veröffentlicht die neuesten statistischen  
 Ergebnisse in jährlich rund 550 Pressemitteilungen. Über unseren Presseverteiler können Sie  
 sich diese per Mail schicken lassen.

>> Für Ihre Planung können Sie unseren Wochenkalender mit Vorschau auf die Pressemitteilungen  
 der Folgewoche nutzen, außerdem bieten wir einen Jahresveröffentlichungskalender mit den  

 wichtigsten Wirtschaftsindikatoren.

>> Zu den wichtigen Themen veranstalten wir Pressekonferenzen und stellen direkt im Anschluss  

 umfassende Materialien im Internet zur Verfügung.

>> Ihre Anfragen werden schnellstmöglich beantwortet oder an die jeweiligen Experten  

 weitergeleitet. Für Interviews vermitteln wir Ihnen fachkundige Gesprächspartner.

>> Abonnieren Sie unseren Newsletter: Entweder für alle Presseveröffentlichungen des  
 Statistischen Bundesamtes oder zu bestimmten Themenbereichen.

Im Internet inden Sie Ansprechpartner, aktuelle Meldungen und ein Archiv, in dem Sie nach 
Thema oder Veröffentlichungsdatum recherchieren können. Gerne helfen wir Ihnen auch per Mail, 
Telefon oder Fax weiter.

www.destatis.de (Bereich Presse) 

presse@destatis.de
Telefon: +49 (0) 611 / 75 34 44 (montags bis donnerstags von 8 bis 17, freitags von 8 bis 15 Uhr)

Telefax: +49 (0) 611 / 75 39 76

Allgemeine Informationen
über das Statistische Bundesamt und sein Datenangebot erhalten Sie im Internet unter  
www.destatis.de oder über unseren Informationsservice:

www.destatis.de/kontakt

Telefon: +49 (0) 611 / 75 24 05

Telefax: +49 (0) 611 / 75 33 30

Publikationen online
über unseren Publikationsservice: www.destatis.de/publikationen 

über unsere Datenbank GENESIS-Online: www.destatis.de/genesis

Statistisches Bundesamt, Bevölkerung Deutschlands bis 2060, November 2009
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Protokoll

über die 45. Sitzung vom 1. April 1998

Beginn: 10.04 Uhr

Präsident Straub: Meine Damen und Herren! Ich eröffne
die 45. Sitzung des 12. Landtags von Baden-Württemberg
und darf Sie begrüßen.

U r l a u b  für heute habe ich Herrn Sozialminister
Dr. Vetter erteilt.

Meine Damen und Herren, auf Ihren Tischen finden Sie
eine Zusammenstellung der  Ei n g ä n g e.  – Sie neh-
men davon Kenntnis und stimmen den Überweisungsvor-
schlägen zu. Das ist so beschlossen.

*

Im Eingang befinden sich:

1. Mitteilung der Landesregierung vom 17. März 1998 – Staatsver-
trag zur Änderung des Staatsvertrags zwischen dem Freistaat
Bayern und dem Land Baden-Württemberg über die Zugehörig-
keit der Apotheker, Apothekerassistenten und Pharmazieprakti-
kanten des Landes Baden-Württemberg zur Bayerischen Apothe-
kerversorgung – Drucksache 12/2634

Überweisung an den Sozialausschuß

2. Schreiben des Bundesverfassungsgerichts vom 2. März 1998 –
1 BvR 539/96 – Verfassungsbeschwerde der Spielbank Baden-
Baden GmbH & Co KG u. a. gegen Bestimmungen des Spielban-
kengesetzes

Überweisung an den Ständigen Ausschuß

3. Mitteilung des Rechnungshofs vom 24. März 1998 – Beratende
Äußerung nach § 88 LHO – Organisation und Wirtschaftlichkeit
der Versorgungsverwaltung Baden-Württemberg – Drucksache
12/2693

Überweisung an den Finanzausschuß

4. Mitteilung der Landesregierung vom 30. März 1998 – Bericht an
den Landtag von Baden-Württemberg über die Europapolitik der
Landesregierung im Jahr 1997 – Drucksache 12/2670

Überweisung an den Ständigen Ausschuß mit der Ermächtigung,
gegebenenfalls die Stellungnahmen anderer berührter Fachaus-
schüsse einzuholen

*

Außerdem liegen Ihnen Vorschläge der Fraktion der SPD
und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen für Umbesetzun-
gen in verschiedenen Ausschüssen vor (Anlagen). – Ich
darf ohne förmliche Abstimmung feststellen, daß Sie den
von den beiden Fraktionen vorgeschlagenen Ausschußum-
besetzungen zustimmen. Auch das ist so beschlossen.

Wir treten dann in die Tagesordnung ein.

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf:

Aktuelle Debatte – Bürgschaftsverhandlungen von Lan-
desregierung und Regierungsfraktionen als Standort-
risiko für Arbeitsplätze und baden-württembergische
Unternehmen – beantragt von der Fraktion der SPD

Für den Ablauf der Aktuellen Debatte gelten die üblichen
Redezeiten: 50 Minuten Gesamtredezeit ohne Anrechnung
der Redezeit der Regierung, für die einleitenden Erklärun-
gen der Fraktionen jeweils 5 Minuten, für die Redner in der
zweiten Runde 5 Minuten je Sprecher.

Ich darf darauf hinweisen, daß Ausführungen im Rahmen
der Aktuellen Debatte in freier Rede zu machen sind. Die
Regierung darf ich bitten, sich ebenfalls an die vorgegebe-
nen Redezeiten zu halten.

Das Wort erteile ich Herrn Abg. Maurer.

Abg. Maurer  SPD: Herr Präsident, meine sehr geehrten
Damen und Herren! Wir haben diese Aktuelle Debatte be-
antragt und sie ist notwendig, weil durch die Vorgehens-
weise der Landesregierung und der sie tragenden Parteien

(Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Wer trägt sie
denn?)

bei der Frage des Erwerbs von Aktien der Stella AG durch
die L-Bank weitreichende negative Folgen für das betroffe-
ne Unternehmen selbst, aber auch darüber hinaus schon be-
wirkt wurden und noch in Zukunft zu befürchten sind.

(Abg. Dr. Repnik CDU: Diese Debatte trägt dazu
bei! Genau diese Debatte trägt dazu bei!)

Herr Ministerpräsident, wir hätten heute in der Situation
sein können, daß nach einem ruhigen, sachlichen und se-
riösen Entscheidungsprozeß eine wichtige Standortent-
scheidung getroffen worden wäre. Statt dessen besichtigen
wir, liebe Kolleginnen und Kollegen, einen von dieser Re-
gierung und den sie tragenden Parteien angerichteten öf-
fentlichen Scherbenhaufen. Das Fazit heute muß für jedes
Unternehmen in Baden-Württemberg, das sich in einer
schwierigen Lage befindet, sein: Wer sich in die Nähe die-
ser Landesregierung begibt, der begibt sich in eine lebens-
gefährliche Situation.

(Beifall bei der SPD – Zurufe von der CDU)

Lassen Sie mich deutlich feststellen: Gerade nach der Vor-
gehensweise der Landesregierung – ich sage das in aller
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Nüchternheit – war die Entscheidung des Wirtschaftsaus-
schusses notwendig und richtig. Jede andere Entscheidung
hätte nach diesem Vorlauf bedeutet, daß das Unternehmen
selbst unmittelbar vom Zusammenbruch bedroht worden
wäre. Das hätte auch weitreichende Konsequenzen für den
Standort und für die Arbeitsplätze gehabt.

Natürlich – das sage ich Ihnen als Vorsitzender der SPD
ganz offen – war es eine große Versuchung, sich da wahl-
taktisch zu entscheiden und sich in ein etwas bizarres
Bündnis mit der FDP/DVP, den Reps und den Grünen ein-
zureihen. Es geht aber in dieser Sache nicht um Wahl- und
Parteitaktik,

(Abg. Birk CDU: So ist es!)

sondern es geht darum, daß es nicht sein darf, daß Tausen-
de von Arbeitsplätzen aufgrund einer falschen Entschei-
dung verlorengehen und daß die Leute das ausbaden müs-
sen. Es geht überhaupt nicht um Herrn Deyhle, sondern es
geht um den Standort. Deswegen verhalten wir uns in einer
solchen Frage nicht taktisch.

(Beifall bei der SPD)

Es gibt aber zunächst eine Reihe von Fragen. Wir hätten
schon gern gewußt, wie lange die Landesregierung sich im
Vorfeld eigentlich mit dieser Frage befaßt hat und wie sie
sich damit befaßt hat. Da bitten wir um Auskunft in diesem
Parlament. Denn es kann natürlich nicht wahr sein, Herr
Ministerpräsident, was Sie am 17. März vor der Presse er-
klärt haben: daß Sie noch gar nicht wüßten, wie Sie sich in
dieser Frage entscheiden würden, und daß Sie zuerst die
Unterlagen prüfen müßten. Wenn ich das glauben würde –
ich halte es für einen Beitrag aus der Märchenstunde –,
müßte ich an Ihrer Grundkompetenz zweifeln. Gerade
wenn man einen solchen Koalitionspartner und diesen
Wirtschaftsminister hat, ist eine solche zentrale Frage abso-
lute Chefsache. Ich kenne Sie gut genug, um davon ausge-
hen zu können, daß Sie selbst das auch so gesehen haben.

(Beifall bei der SPD)

Ich glaube Ihnen das also nicht, sondern ich glaube, daß
hier der Versuch gemacht wurde, erst einmal den Finger in
die Luft zu heben, um zu sehen, wohin denn der Wind bei
der ganzen Sache weht. Ich glaube, daß der Versuch ge-
macht wurde, vor einer Befassung des Kabinetts – so hat-
ten Sie es ja angelegt – die Entscheidung dem Landtag und
dem Wirtschaftsausschuß zuzuspielen, um dann hinterher
entweder sagen zu können: „Ich war da“ – bei den Bösen –
oder sagen zu können: „Ich war dort“ – bei den Guten.

Es geht nicht, daß man eine Sache von solcher Tragweite
taktisch so anfaßt, wie das gemacht worden ist. Es ist un-
vorstellbar, daß ein Wirtschaftsminister und Landesvorsit-
zender, der eine solche Entscheidung verantwortet, mit ei-
ner offenen Fragestellung im Kabinett in eine solche Ent-
scheidung geht. Es ist unvorstellbar, daß ein Finanzmini-
ster hinter den Büschen verschwindet und drei Tage nach
der Entscheidung dann seine jubelnde Zustimmung be-
kanntgibt.

(Lachen bei der CDU)

Es ist unvorstellbar, daß ein FDP/DVP-Landesvorsitzen-
der, der seine Fraktion nicht hinter sich hat, zusammen mit

dem Fraktionsvorsitzenden nach Indien verreist, um von
dort aus Grüße auszurichten.

(Lachen bei der SPD)

Das alles, was Sie hier veranstalten, ist mehr als provinzi-
ell.

(Lebhafter Beifall bei der SPD)

Deswegen gilt es, dafür Sorge zu tragen – die einzige Mög-
lichkeit der Opposition, das zu bewirken, besteht darin, daß
wir Druck auf Sie ausüben –, daß sich so etwas nicht wie-
derholt.

Sie haben, wie gesagt, wahrscheinlich schon großen Scha-
den angerichtet. Es ist im Interesse vieler Unternehmen des
Landes, aber auch im Interesse des Standorts, wobei es
nicht nur um Stuttgart, sondern auch um Freiburg geht, daß
der Zirkus – das sage ich ganz offen – so nicht weitergeht,
sondern daß Sie sich statt dessen in Zukunft so verhalten,
wie sich eine verantwortliche Regierung zu verhalten hat.

Sie, Herr Minister Döring, müssen sich schon fragen lassen
– das tue ich zum Schluß –, auf welcher Basis Sie denn ei-
gentlich Ihr Amt weiterhin auszuüben gedenken.

(Anhaltender Beifall bei der SPD)

Präsident Straub: Das Wort erteile ich Herrn Abg. Oettin-
ger.

Abg. Oettinger CDU: Herr Präsident, meine sehr verehr-
ten Damen und Herren! In einem hat die SPD richtig ge-
handelt: Sie hat im Wirtschaftsausschuß richtig abge-
stimmt.

(Lachen bei der SPD)

Alles andere, was Sie hier aufbauen, ist blanker Popanz
und Verzerrung der Abläufe,

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)

ist die mühsame Suche, hier Terrain und Land zu gewin-
nen.

Herr Kollege Maurer, am Ende der heutigen Debatte wer-
den Sie sich fragen müssen, wem diese Debatte hier eigent-
lich dienen soll.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)

Soll sie der Sache dienen, soll sie das Verfahren kritisch
bewerten, oder schadet sie nicht in Wahrheit der Angele-
genheit, dem Antragsteller, und nützt nicht einmal Ihnen,
der SPD?

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)

Die Haltung der CDU-Fraktion bei diesem Verfahren ist
leicht nachvollziehbar.

(Zurufe der Abg. Weimer und Drexler SPD)

Wir glauben, daß es in der Güterabwägung im Wirtschafts-
ausschuß richtig war, die Bürgschaft zu geben. Leicht ist
uns das nicht gefallen, damit das klar ist, denn Handwerk,
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Handel und Mittelstand fragen zu Recht: Wo ist die Part-
nerschaft des Landes?

(Abg. Brinkmann SPD: Wo war der Kurz?)

Darauf gibt es eine eindeutige Antwort: Die Partnerschaft
des Landes Baden-Württemberg ist in einer Vielzahl von
Fällen da, wenn Unternehmen des Mittelstands und des
Handwerks geholfen werden muß. Dafür gibt es auch ein-
deutige Belege.

(Abg. Wettstein SPD: Zählen Sie mal auf!)

Im Jahr 1996 haben wir in Baden-Württemberg für 360
Millionen DM Bürgschaften und Garantien zugunsten der
mittelständischen Wirtschaft übernommen, insgesamt in
1 370 Fällen. Im letzten Jahr, im Jahr 1997, haben wir
1 316 Antragstellern geholfen und dafür im Haushalt, bei
der L-Bank und bei anderen Abwicklungseinrichtungen ei-
nen Rahmen in Höhe von 382 Millionen DM übernommen.
Die Mehrzahl dieser Fälle wird aber – völlig zu Recht –
nicht bekannt, läuft in der Verwaltung ab, erreicht in eini-
gen Bereichen den Wirtschaftsausschuß, aber – zu Recht –
praktisch nie die Augen der Öffentlichkeit.

(Zuruf des Abg. Weimer SPD)

Deshalb will ich deutlich machen: Hier in Baden-Württem-
berg gibt es keine Schieflage. Baden-Württemberg hilft je-
dem, der Hilfe verdient hat, wenn er etwas unternimmt:

(Beifall bei der CDU)

dem kleinen Unternehmer, dem Mittelständler und, wenn
es sein muß, auch dem größeren Betrieb.

Deswegen haben wir geprüft, ob es bei dieser Angelegen-
heit gilt, eine richtige Entscheidung der L-Bank mit einer
Bürgschaft des Landes zu unterlegen. Natürlich kann man
sagen: Die L-Bank hilft, und Geschäftsbanken helfen nicht.
Genau da setze ich ein: Die L-Bank ist keine x-beliebige
Geschäftsbank. Die L-Bank ist eine Strukturbank, die dann
helfen soll, wenn die klassische Geschäftsbankenwelt ihr
Kreditrisiko nicht mehr ausweiten will.

(Zuruf des Abg. Deuschle REP)

Wenn die L-Bank nur Geschäftsbank sein sollte, bräuchten
wir keine Strukturbank. Geschäftsbanken gibt es genügend
im Land.

(Abg. Wettstein SPD: Wem erklären Sie das? Er-
klären Sie das gerade der FDP/DVP?)

Deswegen waren genau hier die Unterstützung und der Ak-
tieneintausch durch die L-Bank der richtige Weg.

Die L-Bank wiederum als Strukturbank befindet sich zu
100 % im Besitz des Landes.

(Abg. Wettstein SPD: Herr Kollege, erklären Sie
das gerade der FDP/DVP?)

Deswegen war es naheliegend, daß die L-Bank nicht allein
in die Verpflichtung gehen soll, sondern sich die L-Bank
der Rückversicherung bei geringem Risiko des Landes be-
dient.

(Abg. Wettstein SPD: Ist das ein Appell an den
Koalitionspartner?)

Ich sehe das Risiko beim Land als denkbar gering an. Wir
haben ein doppeltes Aktienpaket; wenn sich der Wert der
Aktien halbiert, entsteht bei der L-Bank noch immer keine
Mark Ausfall. Wenn sich der Aktienwert je darüber hinaus-
gehend mindern sollte, dann ist in der Tat die Bürgschaft
des Landes gefragt.

Nun, Herr Kollege Maurer, haben Sie hier ein Szenario
aufgebaut, das so nicht gewesen war. Der Ablauf war kor-
rekt und entsprach genau dem Ablauf, der auch in der gro-
ßen Koalition üblich gewesen war.

(Lachen bei der SPD – Abg. Brechtken SPD: Jetzt
hört es aber auf!)

Ich erinnere daran, Herr Kollege Brechtken, daß Spöri und
Mayer-Vorfelder bei „Deyhle 1“ denselben Antrag gestellt
haben und es auch damals eine Kenntnisnahme der Lan-
desregierung gegeben hat.

(Zuruf des Abg. Brinkmann SPD – Abg. Weimer
SPD: Aber nicht das Geeiere!)

„Deyhle 1“ war eine Bürgschaft über 27 Millionen DM. Es
war ein Antrag von Spöri,

(Abg. Brechtken SPD: Richtig!)

begleitet durch Mayer-Vorfelder

(Abg. Brechtken SPD: Richtig!)

und Kenntnisnahme der Landesregierung.

(Abg. Brechtken SPD: Alles richtig!)

Genau gleich wie jetzt.

(Abg. Weimer SPD: Aber ohne öffentlichen Eier-
tanz!)

Es gab einen einzigen Unterschied: Der Koalitionspartner
im Landtag war damals an Bord; der Koalitionspartner im
Landtag war diesmal nicht an Bord. Das kann man bewer-
ten, wie man will. Ich habe das Verhalten der FDP/DVP
insgesamt wenig konsequent gefunden. Entweder hat die
FDP/DVP-Fraktion recht – dann hätte sie Dr. Döring bitten
sollen, den Antrag nicht zu stellen –, oder Dr. Döring hat
recht – dann hätte der Antrag von der FDP/DVP unterstützt
werden sollen.

(Abg. Weimer SPD: Das ist richtig!)

Ich halte dies für einen gewissen Betriebsunfall. Das geste-
he ich zu.

(Lachen bei der SPD)

Aber daraus nun abzuleiten, es gäbe Chaos in Baden-Würt-
temberg, ist eine Überzeichnung, die im Grunde genom-
men diesem Verfahren überhaupt nicht entspricht.

(Beifall bei der CDU und Abgeordneten der FDP/
DVP)



3524

Landtag von Baden-Württemberg – 12. Wahlperiode – 45. Sitzung – Mittwoch, 1. April 1998

(Oettinger)

Lieber Herr Maurer, auch unsere große Koalition hat in
zwei, drei Fällen Probleme gehabt,

(Abg. Pfister FDP/DVP: So ist es!)

im Einvernehmen mit dem Landtag zu sein. Ich erinnere an
die Umsetzung des Pflegegesetzes, wo Sie ausgebüxt sind
und Frau Solinger im Regen stehen ließen.

(Lachen bei der SPD – Abg. Pfister FDP/DVP zur
SPD: Das stimmt doch! Was ist daran schlimm?)

Ich erinnere auch daran, daß der frühere Innenminister Bir-
zele in vielen Fällen des Ausländerrechts, des Asylrechts,
der Abschiebepraxis die SPD im Petitionsausschuß nicht
hinter sich gehabt hat

(Lachen bei der SPD)

und gegen seine Fraktion eine Mehrheit im Landtag errei-
chen mußte.

(Beifall des Abg. Seimetz CDU – Lachen bei der
SPD – Abg. Brechtken SPD: Jetzt stimmt die Ebe-

ne wieder, Herr Kollege!)

Deswegen, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ist die An-
gelegenheit in der Güterabwägung – nicht gegen das Hand-
werk und nicht gegen den Mittelstand, sondern für den Er-
halt von Arbeitsplätzen in der Region Stuttgart – richtig
entschieden worden. Die Mehrheit war da. Für alles übrige
rate ich Ihnen: Tiefer hängen!

(Lebhafter Beifall bei der CDU – Lachen bei der
SPD – Abg. Brinkmann SPD: Das war das „Wort

zum Chaos“!)

Präsident Straub: Das Wort erteile ich Herrn Abg. Kuhn.

Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Herr Präsident, meine
Damen und Herren! Ich glaube, daß es notwendig ist, daß
jetzt einmal jemand von der Opposition spricht.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen und Abge-
ordneten der CDU – Heiterkeit – Abg. Haasis

CDU: Gegen wen war das jetzt?)

Ich möchte Herrn Maurer

(Unruhe – Demonstrativer Beifall bei der CDU)

in einem Punkt ausdrücklich recht geben. Herr Maurer hat
gesagt: Wer sich in die Nähe der Landesregierung begibt,
begibt sich in eine große Gefahr.

(Zurufe: Lebensgefahr!)

Ich glaube, daß Sie das in den nächsten Wochen erleben
werden.

Herr Oettinger, ich möchte jetzt aber zur Sache sprechen.
Wir lehnen ja diese Bürgschaft ab, und zwar im Kern aus
einem ordnungspolitischen Grund, nämlich wegen der Fra-
ge: Was müssen sich eigentlich der Mittelstand, die Hand-
werksbetriebe – 119 000 im Land – und die Kleinunter-
nehmer angesichts dieser Gewährung der Bürgschaft an
Herrn Deyhle denken?

Nun haben Sie argumentiert, diese bekämen auch Bürg-
schaften, wenn sie in Not seien. Aber, Herr Oettinger, ich
will den Unterschied deutlich machen. Wer im normalen
Verfahren eine Landesbürgschaft beantragt, muß – ich sage
es einmal locker – gegenüber der Bank und, wenn es sein
muß, auch im Wirtschaftsausschuß die Hosen voll und
ganz herunterlassen, und zwar aus folgenden Gründen: er-
stens, damit das Land wirklich das Risiko für das Land sel-
ber abschätzen kann, zweitens, damit der Kreditgeber und
das Land entscheiden können, ob der Kredit und die Bürg-
schaft wirklich eine angemessene Hilfe darstellen – auch
dieses muß man bei der Gewährung einer solchen Bürg-
schaft abwägen –, und drittens, um sicherzustellen, daß es
wirklich einen problemadäquaten Einsatz der gewährten
Mittel gibt. Es wird immer geprüft: Was will der Unterneh-
mer mit dem Geld machen? Sichert er damit wirklich Ar-
beitsplätze, und geht es richtig aus? Dies sind die normalen
Prüffragen bei der L-Bank, bei anderen Banken und bei
Bürgschaftsgewährungen. Genau dies ist die zentrale Kri-
tik, die wir haben: Bei Herrn Deyhle ist dies nicht der Fall
gewesen. Herr Deyhle war nicht bereit, die Hosen herun-
terzulassen,

(Abg. Drexler SPD: Nein, das machen wir auch
nicht!)

den Bankern Aufschluß zu geben, wie es denn wirklich um
ihn steht und was er mit den Mitteln machen will.

Am 28. März konnten Sie in den „Stuttgarter Nachrichten“
folgendes Zitat von Herrn Sauer, dem Chef der L-Bank, le-
sen: „Ich kenne seine Vermögensverhältnisse nicht.“ Ge-
nau das ist das, was Sie hier angerichtet haben: Sie haben
eine Blackbox-Bürgschaft nach dem Muster gewährt: Wir
wissen, daß wir nichts wissen, aber 30 Millionen DM wol-
len wir jetzt schon einmal riskieren und diese Bürgschaft
gewähren.

(Abg. Oettinger CDU: Das ist doch abwegig!)

– Das ist nicht abwegig, sondern das ist eine Ungleichbe-
handlung, die Sie, Herr Oettinger, hier gegenüber den vie-
len tausend Unternehmern im Land praktiziert haben, die
nicht in die gleiche Lage kommen wie Herr Deyhle.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Deswegen sage ich auch an die Adresse der Landesregie-
rung: Hier ist ein fatales ordnungspolitisches Signal ausge-
sandt worden. Wenn dann in der Diskussion plötzlich eine
Rolle spielt, daß es um Dankbarkeit geht – Herr Deyhle hat
ja immer argumentiert, er erwarte ein bißchen Dankbarkeit
–, kann ich nur sagen: Wenn die Frage der Dankbarkeit in-
zwischen wirtschaftspolitisches Kriterium für Kreditbewil-
ligungen oder Bürgschaftsgewährungen darstellt, frage ich
Sie, Herr Ministerpräsident, wo denn die Dankbarkeit des
Landes gegenüber den vielen tausend Unternehmern im
Land ist, die seit Jahren und Jahrzehnten ohne Bürgschaf-
ten Arbeitsplätze bereitstellen.

(Abg. Oettinger CDU: Unternehmerfreund Kuhn!
Da kommen einem die Tränen!)

Die bekommen dann am Sonntag ein schönes Wort vom
Ministerpräsidenten und können sich über das ärgern, was
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in der Zeitung über die Sonderbehandlung von Herrn
Deyhle steht.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Meine Damen und Herren, die Risiken sind ja bekannt. Sie
waren auch vor der Sitzung des Wirtschaftsausschusses
längst bekannt. Zum Beispiel war im „manager magazin“
im Februar nachzulesen,

(Abg. Oettinger CDU: Was Sie alles lesen, Herr
Kuhn!)

daß bei Herrn Deyhle einfach vieles kritisch finanziert wer-
de, zum Beispiel daß er eine viel zu hohe Miete für die
Musical-Gebäude an den „Dreiländerfonds“ des Herrn
Fink zahle.

Zu den Arbeitsplätzen will ich kurz etwas sagen. Es ist,
Herr Maurer, nicht auf den Tisch gelegt worden, wie viele
Arbeitsplätze es wirklich sind. Es ist nicht auf den Tisch
gelegt worden, wie viele prekäre Arbeitsplätze es sind, also
Arbeitsplätze, die sozial nicht gesichert sind. Sie haben im-
mer die Angaben von Herrn Deyhle übernommen, die an
die Presse gingen. Ich finde, wenn man solche Bürgschaf-
ten gewährt, muß man als Partei, die an den Arbeitsplätzen
interessiert ist, die Frage stellen, ob denn damit auch Ar-
beitsplatzgarantien verbunden sind. Das ist das mindeste,
was jedenfalls ich erwartet hätte. Auch dies ist nicht pas-
siert.

Lassen Sie mich zum Abschluß dieser ersten Runde noch
ein Wort zu dem politischen Theater sagen, das hier aufge-
führt worden ist: Wenn Sie noch gesungen hätten, Herr Pfi-
ster oder Herr Döring, dann wäre das wirklich selber schon
ein heiteres Musical mit komischen Akzenten im Landtag
gewesen. Ich kann nur sagen: Ich habe kein Verständnis
dafür, daß sich bei einer solch kritischen ordnungspoliti-
schen Frage die FDP/DVP-Spitze dahin schert, wo der
Pfeffer wächst. Das haben Sie getan, Herr Pfister. Das
müssen Sie den Leuten einmal erläutern. Daß ein Wirt-
schaftsminister eine Delegationsreise schwerlich absagen
kann, mag man verstehen; aber daß Sie sich mit dorthin be-
geben, ist schon ein interessanter Vorgang.

Herr Oettinger, ich glaube, ich verrate kein Ausschußge-
heimnis, wenn ich darstelle, daß es so locker, wie Sie es
jetzt darstellen – es sei ein kleines Problem der Koalition,
aber nicht weiter schlimm –, nicht war. Sie sind viermal in
den Wirtschaftsausschuß gekommen,

(Abg. Sieber CDU: Interesse!)

sind wie ein Schäferhund hinter den CDU-Abgeordneten
auf- und abgeschlichen, haben die Rotation erfunden, bis
Sie endlich genug Abgeordnete hatten, die mit Ja stimm-
ten, weil die Ordnungspolitiker, die etwas vom Mittelstand
verstehen, erst einmal herausrotiert werden mußten. So
easy und cool ist es also nicht gegangen.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen und bei Ab-
geordneten der SPD)

Eine letzte Bemerkung zum Ministerpräsidenten: Herr Teu-
fel, Sie haben versucht, ganz locker aus der Geschichte
herauszukommen. Sie haben erklärt: „Ich habe Vertrauen

zu Herrn Deyhle.“ Aber von einem, der die Akten kennt
und die öffentliche Diskussion zur Kenntnis nimmt, müs-
sen Sie sich schon eine Frage gefallen lassen: Aufgrund
welcher Datenbasis hatten Sie denn das Vertrauen zu Herrn
Deyhle? Haben Sie ihm in die Augen geschaut oder ein
schönes Liedchen von ihm gehört? Welche ökonomischen
Fakten hatten Sie, um sagen zu können, daß Sie zu ihm
Vertrauen haben? Wenn Sie wirklich welche hatten, dann
wußten Sie mehr als die Banken, aber dann haben Sie sich
sehr komisch verhalten. Jedenfalls glaube ich, daß Sie sich
nicht so aus der Affäre stehlen können, wie Sie das getan
haben. Ein Ministerpräsident ist dafür verantwortlich, daß
es im Lande transparent und ordnungspolitisch korrekt zu-
geht. Diese Pflicht haben Sie persönlich verletzt. Da brau-
chen Sie sich gar nicht hinter den Aktenbergen zu verstek-
ken, Herr Kollege Teufel.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Präsident Straub: Das Wort erteile ich Herrn Abg. Pfi-
ster.

(Abg. Deuschle REP: Er war gar nicht dabei! –
Abg. Drexler SPD: Er war nicht da!)

Abg. Pfister FDP/DVP: Herr Präsident, meine sehr verehr-
ten Damen und Herren!

(Abg. Walter Bündnis 90/Die Grünen: Ist die Rede
mit der Fraktion abgestimmt?)

Die Entscheidungen durch die L-Bank, durch den Wirt-
schaftsausschuß sind gefallen, wie Sie wissen. Die Verträ-
ge sind in der Zwischenzeit unterzeichnet worden und voll-
zogen. Der Landtag hat in dieser Frage, wie Sie wissen,
keine Kompetenz.

(Zurufe von der SPD und vom Bündnis 90/Die
Grünen: Was?)

Alle sind der Meinung – so haben Sie das auch gesagt –,
daß eh schon viel zuviel geredet worden ist, an die Öffent-
lichkeit gezerrt worden ist. Also stellt sich die Frage: Was
soll diese Aktuelle Debatte? Warum dieses Nachkarten der
SPD?

(Beifall bei der FDP/DVP)

Die Antwort ist ganz einfach: Die SPD versucht, nichts an-
deres zu tun,

(Abg. Birgit Kipfer SPD: Als Ihnen wehzutun!)

als die Wirtschaftspolitik dieser Landesregierung zu dis-
kreditieren.

(Oh-Rufe von der SPD)

Sie versucht, den Wirtschaftsminister madig zu machen,

(Abg. Weimer SPD: Von Indien aus?)

und sie versucht, zwischen die FDP/DVP-Fraktion und den
Wirtschaftsminister einen Keil zu treiben.

(Oh-Rufe von der SPD – Lachen des Abg. Brecht-
ken SPD)
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Ich sage Ihnen, meine Damen und Herren: Sie werden mit
diesem Ansinnen scheitern, weil Sie durch die Realitäten
widerlegt werden.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP/DVP)

Die Wirtschaftspolitik im Lande Baden-Württemberg
braucht sich wahrlich vor niemandem zu verstecken,

(Beifall bei Abgeordneten der FDP/DVP)

erst recht nicht vor SPD-regierten Bundesländern. Ich sage,
daß die Wirtschaftspolitik des Landes Baden-Württemberg
außerordentlich erfolgreich ist. Wenn Sie heute in den Zei-
tungen nachlesen, dann stellen Sie fest, daß es nicht nur
eine für jeden erkennbare konjunkturelle Belebung gege-
ben hat, sondern daß gerade in Baden-Württemberg zum
ersten Mal, so das Statistische Landesamt, auch eindeutig
eine Trendwende auf dem Arbeitsmarkt zu erkennen ist.

(Abg. Brechtken SPD: Deshalb habt ihr gegen Dö-
ring gestimmt!)

Meine Damen und Herren, dies sind Erfolge baden-würt-
tembergischer Landes- und Wirtschaftspolitik, an denen
niemand in diesem Hause vorbeigehen kann.

(Beifall bei der FDP/DVP und Abgeordneten der
CDU)

Herr Kollege Maurer, wenn Sie sich jetzt hier hinstellen
und von Standortrisiken sprechen,

(Abg. Drexler SPD: Zur Sache!)

wenn Sie davon sprechen, daß diese CDU-FDP/DVP-Ko-
alition ein Standortrisiko sei,

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

dann will ich Ihnen sagen: Ein Standortrisiko sind jene po-
litischen Kräfte, die bis zur Stunde aus billigen parteipoliti-
schen Egoismen verhindert haben, daß die notwendige Re-
formpolitik im Bereich der Steuerpolitik und

(Lachen bei der SPD)

im Bereich der Sozialpolitik endlich vollzogen wird.

(Beifall bei der FDP/DVP und der CDU – Zuruf
von der SPD: Peinlich!)

Herr Kollege Maurer, Sie berufen sich in jeder Rede auf
Tony Blair und auf andere sozialdemokratische Regie-
rungschefs in Europa. Nur: Wenn Tony Blair auf einem
Sozialistenparteitag etwa das fordert, was auch in Baden-
Württemberg und in der Bundesrepublik Deutschland not-
wendig wäre,

(Abg. Weimer SPD: Aufhören!)

dann stehen die sozialistischen Genossen in England auf
den Bänken und klatschen Beifall. Sie haben nichts anderes
getan, als sich auf Tony Blair zu berufen.

(Abg. Oettinger CDU: Was sagt denn Clinton da-
zu?)

Sie sollten von ihm lernen. Solange Sie das nicht tun, ma-
chen Sie die unmodernste Politik, die es unter der Sonne
gibt.

(Beifall bei der FDP/DVP und der CDU – Lebhaf-
te Zurufe von der SPD – Glocke des Präsidenten)

Präsident Straub: Herr Abg. Pfister, gestatten Sie eine
Zwischenfrage des Herrn Abg. Brechtken?

Abg. Pfister FDP/DVP: Bitte schön.

Präsident Straub: Bitte schön, Herr Abg. Brechtken.

Abg. Brechtken SPD: Herr Kollege, könnten Sie mir bitte
sagen,

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

welche Position Herr Blair zur Bürgschaftssache Deyhle
bezogen hat?

(Beifall bei der SPD und beim Bündnis 90/Die
Grünen – Allgemeine große Heiterkeit)

Abg. Pfister FDP/DVP: Herr Kollege Brechtken, Sie ha-
ben die Frage gestellt, wer in diesem Land Baden-Würt-
temberg ein Standortrisiko ist. Ich sage: Das Standortrisiko
in diesem Land Baden-Württemberg ist nicht diese Koaliti-
on, sondern sind Sie mit Ihrer unmodernen Politik des
19. Jahrhunderts.

(Beifall bei der FDP/DVP und der CDU)

Ich will deutlich machen, daß die FDP/DVP-Fraktion eines
immer gesagt hat:

(Abg. Drexler SPD: Was?)

Der Unternehmer Rolf Deyhle hat viel für das Land Baden-
Württemberg getan, wenn es um Investitionen, um Arbeits-
plätze, um Dienstleistungsarbeitsplätze ging. Er hat viel für
dieses Land getan. Er hat viel für diese Region getan, er hat
vor allem auch viel für die Stadt Stuttgart getan. Deshalb
verwundert es mich außerordentlich, daß die Verantwortli-
chen der Stadt Stuttgart oder beispielsweise auch der Lan-
desgirokasse in dieser Frage die Landespolitik eindeutig im
Stich gelassen haben.

(Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Das wird
nicht deine beste Rede!)

Dies ist nicht in Ordnung, und dies will ich ausdrücklich
kritisieren.

(Beifall bei der FDP/DVP)

Die Landespolitik hat hier ihre Aufgabe gemacht,

(Lebhafte Zurufe von der SPD und vom Bünd-
nis 90/Die Grünen, u. a. Abg. Weimer SPD: Wer?)

und die FDP/DVP hat sich nie dagegen gewehrt,

(Abg. Weimer SPD: Gegen was?)

daß die Landeskreditbank durch den Ankauf eines 5-%-Pa-
kets von der Stella AG hilft. Dagegen hat sie sich nie ge-
wehrt.

(Abg. Drexler SPD: Sie hat dagegen gestimmt!)
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Wir sind allerdings – und das sage ich hier einmal in aller
Offenheit – bei der Bewertung der Frage, ob eine zusätzli-
che Bürgschaft des Landes zu der Absicherung, die Deyhle
ja selbst gegeben hat, notwendig wäre, in der Tat zu unter-
schiedlichen Auffassungen gekommen.

Ich respektiere, daß der Wirtschaftsminister, der Finanzmi-
nister,

(Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Es bleibt gar
nichts anderes übrig! Alles wird respektiert!)

die Mehrheit der CDU-Fraktion und die SPD-Fraktion zur
Einschätzung gekommen sind, die Bürgschaft sei notwen-
dig. Dies will ich ausdrücklich respektieren. Ich bitte aber
auch darum, daß eine andere Meinung, die davon ausge-
gangen ist, daß in diesem Fall eine zusätzliche Bürgschaft
nicht notwendig sei, ebenso respektiert wird.

(Beifall bei der FDP/DVP)

Meine Damen und Herren, ich will hier überhaupt nicht
den Versuch machen,

(Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Gelingt auch
nicht!)

diese Entscheidungsprozesse nun als Regelfall des parla-
mentarischen Zusammenwirkens

(Abg. Deuschle REP: Bloß nicht!)

von Regierung, Regierungsfraktionen und Opposition
hochzustilisieren, gar hochzustilisieren zum Musterbeispiel
eines lebendigen Parlamentarismus.

(Lachen bei der SPD und beim Bündnis 90/Die
Grünen)

Das will ich gar nicht tun. Aber ich will doch einmal ernst-
haft die Frage stellen: Ist es wirklich so schlimm,

(Abg. Brechtken SPD: Ja, das ist wirklich
schlimm!)

wenn in einer Einzelfrage zwischen Regierung und Regie-
rungsfraktionen einmal nicht endlos vertagt wird, einmal
nicht ausgesessen wird,

(Abg. Birgit Kipfer SPD: Wie immer!)

einmal nicht getrickst wird,

(Beifall der Abg. Christine Rudolf SPD)

bis ein einheitliches Verfahren gefunden worden ist, son-
dern wenn offen und ehrlich für jeden nachvollziehbar eine
Position durchgehalten wird?

(Abg. Jacobi Bündnis 90/Die Grünen: Diesmal
nicht, aber sonst immer!)

Ich frage: Ist dies so schlimm? Ich bin der Meinung: Eine
parlamentarische Demokratie und auch eine Koalition kön-
nen so etwas einmal durchaus aushalten.

(Beifall bei der FDP/DVP)

Wenn Sie dann davon sprechen, hier bestehe eine Koaliti-
onskrise, wenn Sie dann davon sprechen, es gebe ein Zer-
würfnis zwischen dem Wirtschaftsminister und der FDP/
DVP-Fraktion, kann ich Ihnen nur sagen: Wenn Sie dies
glauben, dann sage ich Ihnen, meine Damen und Herren:
Sie sind hier völlig auf dem Holzweg. Es hat in einer ein-
zelnen Frage verschiedene Einschätzungen gegeben; aber
gehen Sie einmal getrost davon aus: Dieser Wirtschaftsmi-
nister und diese Landesregierung haben die volle Unter-
stützung der FDP/DVP, auch in der Zukunft.

(Beifall bei der FDP/DVP)

Präsident Straub: Das Wort erteile ich Herrn Abg.
Deuschle.

Abg. Deuschle REP: Herr Präsident, meine Damen und
Herren! Diese Debatte gibt Anlaß zu einigen Bemerkun-
gen.

Erstens: Wir haben hier ein Beispiel für unprofessionelles
Politikmanagement. Ich glaube, das haben die Redner aller
Fraktionen direkt oder indirekt bestätigt.

Wir hatten am 18. März die erste Vorlage im Wirtschafts-
ausschuß. Diese Vorlage war nicht entscheidungsreif. Auf-
grund der Vertagung und der Nichtentscheidung der Lan-
desregierung und der Koalitionsfraktionen mußten wir in
der folgenden Sitzung des Wirtschaftsausschusses am
24. März wieder debattieren. Diese Vertagung – darüber
waren sich doch wohl alle klar – war schädlich. Das wurde
auch schon am 18. März deutlich gesagt.

Wer trägt denn die Verantwortung dafür? Wenn jemand
die Verantwortung trägt, dann ist das in erster Linie das
Wirtschaftsministerium, das uns für die erste Sitzung am
18. März eine bessere Vorlage hätte präsentieren müssen
und das auch vorher für die Abstimmung in den Koali-
tionsfraktionen hätte sorgen müssen.

(Beifall bei Abgeordneten der Republikaner – Zu-
ruf des Abg. Mappus CDU)

Zweitens: Es gibt hier massive Abstimmungsprobleme
zwischen der Landesregierung und den Koalitionsfraktio-
nen. Ich muß hier die FDP/DVP-Fraktion loben für ihre
Grundsatztreue in dieser Frage,

(Lachen bei Abgeordneten der SPD)

loben, daß Sie, meine Damen und Herren von der FDP/
DVP-Fraktion, einmal nicht umgefallen sind, wenn Sie un-
ter Druck der CDU-Fraktion waren. Sie haben sich ord-
nungspolitisch richtig verhalten. Das muß man hier an die-
ser Stelle auch einmal sagen können.

(Beifall bei Abgeordneten der Republikaner – Zu-
rufe der Abg. Drexler und Nagel SPD)

Für Abstimmungsprobleme, meine Damen und Herren,
Herr Wirtschaftsminister, darf nicht der Wirtschaftsaus-
schuß und damit das Parlament als Institution verantwort-
lich gemacht werden. Deshalb ist auch Ihre Forderung nach
einem Geheimausschuß für sensible Bürgschaftsfragen
nicht in Ordnung, Herr Minister Döring,

(Beifall bei den Republikanern)



3528

Landtag von Baden-Württemberg – 12. Wahlperiode – 45. Sitzung – Mittwoch, 1. April 1998

(Deuschle)

vor allem nicht mit der Begründung durch den Fall Deyhle.
Denn hätten Sie als Wirtschaftsministerium diesen Fall
besser gemanagt, wäre es nicht zu diesem Schaden für die-
ses Unternehmen gekommen.

(Abg. König REP: Richtig!)

Herr Deyhle hat ja mit seiner Pressekonferenz am Freitag,
dem 13. März, selber dieses Medieninteresse erst richtig
angefacht, meine Damen und Herren.

(Abg. Rapp REP: Richtig!)

Nun grundsätzlich zu Bürgschaften. In einer Zeit, in der für
kleine Mittelständler sowohl die Zahl als auch das Volu-
men der Bürgschaften im Vergleich zu 1996 zurückgehen
– wir haben 7 % weniger Fälle, und wir haben ein um
3,5 % geringeres Bewilligungsvolumen –, in einer solchen
Zeit, in der bei kleinen und mittleren Unternehmen die
Bürgschaften zurückgefahren werden, wird diese Deyhle-
Bürgschaft genehmigt. Meine Damen und Herren, dies ist
ein Schlag ins Gesicht vieler kleiner Unternehmer und ih-
rer Mitarbeiter.

(Beifall bei den Republikanern)

Jetzt zur Bürgschaft für Deyhle. Es hätte doch zu denken
geben müssen, daß sich die Stadt Stuttgart und die Landes-
girokasse hier zurückgehalten haben. Warum besteht denn
eigentlich hier nicht ein lokales oder ein regionales Interes-
se? Das hätte man sich doch fragen müssen. Oder kennt
man in Stuttgart diesen Partner etwa zu genau? Das wäre ja
dann auch eine interessante Frage, der man nachgehen
müßte. Worin besteht denn hier das spezifische Landes-
interesse? Probleme hat Herr Deyhle ja angeblich nicht
hier im Südwesten, sondern entweder im Berliner Umland
oder in Südfrankreich. Da wäre ja der richtige Ansprech-
partner zum Beispiel das Land Brandenburg, das Milliar-
den aus dem Länderfinanzausgleich bekommt, meine Da-
men und Herren.

Eine weitere Frage ist die nach der Rolle der L-Bank. Die
L-Bank hat ganz klar ausgedrückt, daß sie in dieser Sache
kein geschäftliches Interesse hat. Trotzdem hat sie indirekt
den Landtag unter Druck gesetzt mit dem Argument: Wir
geben diese Gelder nicht, wenn ihr als Land nicht bürgt.
Meine Damen und Herren, hier gab es ein unheiliges Zu-
sammenarbeiten zwischen der L-Bank und Herrn Deyhle.
Das können wir so auch nicht akzeptieren.

(Beifall bei den Republikanern)

Es ist nicht Aufgabe des baden-württembergischen Steuer-
zahlers, über Musical-Beteiligungen Verluste bei riskanten
Immobiliengeschäften am Rande von Berlin oder in Süd-
frankreich abzudecken.

Zur Rolle der SPD: Warum setzt sich die SPD eigentlich so
für diese Bürgschaft ein?

(Abg. Rapp REP: Genossensolidarität!)

Nun, Herr Deyhle ist Genosse.

(Oh-Rufe von der SPD – Abg. Pfister FDP/DVP:
Was?)

Herr Deyhle hat dazu beigetragen, daß wir jetzt einfach zur
Kenntnis nehmen müssen, daß die SPD, die einst als Partei
der Millionen dargestellt wurde, immer mehr zur Partei der
Millionäre wird, vor allem der gescheiterten Millionäre.

(Beifall bei den Republikanern – Dem Sprecher
wird das Ende seiner Redezeit angezeigt.)

– Ich komme gleich zum Ende.

So ganz nebenbei stellt sich die Frage, ob die für den Deal
mit Deyhle Verantwortlichen von dessen Seriosität im Ge-
schäftsgebaren völlig überzeugt sind, so überzeugt sind,
daß ihnen entgangen ist, daß dieser Geschäftspartner für
die Steuerstrafbehörden kein so ganz unbeschriebenes Blatt
sein kann.

(Abg. Weimer SPD: Der liest die ganze Zeit ab!)

Denn nicht zuletzt seine zweifelhaften Abschreibungsprak-
tiken waren 1994 Gegenstand umfangreicher Ermittlungen
der Justiz. Folgt man der „Stuttgarter Zeitung“ vom
14. Juni 1994, muß Herr Deyhle seither mit dem Makel ei-
ner Verurteilung für Beihilfe zur Steuerhinterziehung le-
ben. Daran ändert auch nichts die vom Gericht unter Straf-
vorbehalt zur Bewährung ausgesetzte Strafe. Herr Mini-
sterpräsident, Herr Wirtschaftsminister, wenn so jemand
Ihr Geschäftspartner ist, dann ist es mir um die Interessen
des Landes Baden-Württemberg unwohl.

(Beifall bei den Republikanern – Abg. Dr. Schlie-
rer REP: Bravo!)

Präsident Straub: Das Wort erteile ich Herrn Wirtschafts-
minister Dr. Döring.

(Abg. Nagel SPD: Jetzt gibt es zunächst den Dank
an die FDP/DVP-Fraktion!)

Wirtschaftsminister Dr. Döring:  Herr Präsident, meine
sehr geehrten Damen und Herren! Die Entscheidung für
die Bürgschaft war, ist und bleibt richtig.

Herr Kollege Maurer hat nach dem Zeitablauf gefragt. Wir
sind Anfang März dieses Jahres in die konkrete Prüfung
eingestiegen. Es gab einen gewissen zeitlichen Druck. Auf-
grund der Abläufe ist im weiteren Verlauf so gehandelt
worden, wie es dargestellt wurde.

Ich bin Herrn Ausschußvorsitzendem Fleischer dafür dank-
bar, wie er dieses zweifelsohne schwierige Prozedere in
den Wirtschaftsausschußsitzungen gemeistert hat.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU und der Abg.
Beate Fauser FDP/DVP)

Es ist danach gefragt worden, wo das Landesinteresse liegt.

(Abg. Deuschle REP: Genau! Und warum kein
Stuttgarter Interesse da ist!)

– Werter Herr Kollege Deuschle, es geht um das Landes-
interesse. Schauen Sie sich an, was dort entstanden ist.
Dort oben gibt es mittlerweile nicht nur zweieinhalbtau-
send Arbeitsplätze, sondern auch über Jahre hinweg stei-
gende Belegungszahlen bei den Hotels in Stuttgart und der
Region entgegen dem gesamten sonstigen Trend. Eine wei-
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tere positive Auswirkung kommt auf den gesamten Frem-
denverkehr zu. Das alles können Sie zahlenmäßig zurück-
verfolgen.

(Abg. Deuschle REP: Und regionales Interesse
vielleicht?)

Ich halte es für unglaublich, daß dieselben, die sich hier
hinstellen und mit Krokodilstränen in den Augen sagen,
was für ein Schaden nach außen entstehen könne, noch
hineinhauen und fragen: Verdient der überhaupt das Ver-
trauen? Ist denn in Ordnung, was da passiert?

Herr Deyhle bekam 1993 von der großen Koalition eine
Bürgschaft mit einer Laufzeit von zehn Jahren. Nach einem
Jahr wurde diese Bürgschaft zurückgegeben. Ein solcher
Vorgang verdient an sich schon Vertrauen!

Ich bin der Überzeugung, daß wir aufgrund des vorliegen-
den Zahlen- und Datenmaterials sagen können: Dieses
Vorgehen mit L-Bank und Landesbürgschaft ist vertretbar.
Die Entscheidung – das sage ich noch einmal – ist richtig.
Ich habe diese Entscheidung gerade auch im Hinblick auf
die Arbeitsplätze getroffen.

Ich halte es für wenig ehrlich, Herr Kuhn, wenn Sie hier
plötzlich eine Reihe von Fragen stellen, auf die Sie Ant-
worten benötigt hätten, um zu einer Entscheidung zu kom-
men. Sie, Herr Kuhn, waren es, der sich, schon bevor die
Unterlagen des Wirtschaftsauschusses verschickt worden
sind, dagegen ausgesprochen hat. Sie sind schon dagegen,
bevor man überhaupt weiß, worum es geht. Jetzt stellen Sie
sich als derjenige hin, der hier kräftig nachfragen muß und
der genau dies alles seriös geprüft haben will, bevor er
dann zu einer Entscheidung kommt. Ihre Entscheidung
stand schon fest, bevor die Unterlagen des Wirtschaftsaus-
schusses überhaupt geschrieben waren und verschickt wor-
den sind.

(Abg. Oettinger CDU: Typisch Opposition!)

Für völlig unmöglich halte ich es, Herr Kollege Maurer,
daß Sie der Landesregierung vorwerfen, sie habe mit ihrem
Prozedere Schaden angerichtet. Schaden angerichtet wor-
den ist durch Indiskretion.

(Abg. Weimer SPD: Ja!)

Es ist nach meiner Erinnerung ein einmaliger Vorgang,

(Beifall der Abg. Birgit Kipfer SPD)

daß sich ein Wortauszug aus dem Protokoll über eine Wirt-
schaftsausschußsitzung in der „Stuttgarter Zeitung“ wie-
derfindet. Das ist der eigentliche Skandal. Dadurch ist der
Schaden entstanden, meine Damen und Herren.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU und der FDP/
DVP – Zurufe von der SPD)

– Natürlich ist dadurch Schaden entstanden.

Das Prozedere ist bei dieser Bürgschaft so wie bei den an-
deren seit 1978 das gleiche. Das Kabinett hat wie üblich
zur Kenntnis genommen – einstimmig. Es ist im Wirt-
schaftsausschuß beraten worden und strikte Vertraulichkeit
gewahrt worden. Mir ist in dieser Frage von einem Journa-
listen fast schon ein bißchen beleidigt eisernes Schweigen

vorgeworfen worden, weil ich der Auffassung bin, daß die
Vertraulichkeit in solchen Fragen oberstes Gebot sein muß.

Deswegen ist in aller Deutlichkeit der Vorwurf zurückzu-
weisen, daß die Landesregierung durch ihr Verfahren
Schaden angerichtet habe. Vielmehr ist Schaden durch eine
grob fahrlässige Indiskretion entstanden.

Ich kann Ihnen nur sagen: Die heutige Debatte – und vor
allem auch die Ausführungen meines Vorredners – trägt
bestimmt nicht zur Schadensbegrenzung bei, Herr Maurer.
Sie trägt nicht zur Schadensbegrenzung bei.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU und der FDP/
DVP)

Wir haben uns damit befaßt. Jeder einzelne Schritt bis hin
zur Abfassung der Unterlage für den Wirtschaftsausschuß
war Punkt für Punkt mit dem Kollegen Finanzminister,
Gerhard Mayer-Vorfelder, abgestimmt und besprochen
worden. So ist es zuvor in all den Fragen bei anderen Bürg-
schaften auch üblich gewesen.

Es ist völlig daneben, wenn Sie in irgendeiner Weise Ho-
nig daraus saugen wollen und der Landesregierung vorwer-
fen, sie würde kleine und mittlere Unternehmen im Stich
lassen. Das, was Sie, Herr Kollege Kuhn und Herr Kollege
Deuschle, da machen, ist zu plump und zu billig. Alle Zah-
len – Herr Oettinger hat sie Ihnen vorgetragen – sprechen
eine ganz klare Sprache: in einem Jahr über 1 300 Bürg-
schaften für kleine und mittlere Unternehmen. Dies zeigt,
mit welchem Engagement und mit welcher Anstrengung
sich die Landesregierung und die damit zusammenhängen-
den Institute gerade um die kleinen und mittleren Unter-
nehmen kümmern. Das sind die Zahlen und Fakten, und
die sprechen eine eindeutige Sprache, meine Damen und
Herren.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU und der FDP/
DVP – Abg. Oettinger CDU: Sehr richtig!)

Die Zahlen sind bereits genannt worden: 1996  1 300,
1997  1 185; in den ersten drei Monaten des Jahres 1998
setzt sich das weiter fort.

(Abg. Deuschle REP: Weniger!)

– Seien wir doch froh darüber, daß es weniger wird. In die-
sen knapp zwei Jahren gab es zwei größere Bürgschaften:
die eine für das Deutsche Haus in Jakarta und die andere
für Deyhle. Beide halte ich für in Ordnung und für richtig.
Es darf auch nicht sein, daß wir in Baden-Württemberg zu
einer Wirtschaftspolitik übergehen, bei der wir sagen: Je-
der darf sich, wenn er Hilfe braucht, an die Landesregie-
rung wenden, aber die Großen nicht. Das kann wohl auch
nicht richtig sein. Vielmehr muß selbstverständlich jeder
einzelne Fall geprüft werden.

(Zuruf von der SPD)

Ich will Sie auch fragen, weil der Vorwurf erhoben worden
ist: Welche Kleinen lassen wir denn im Stich? Wessen An-
träge lehnen wir denn ab? Bei allen Anträgen, die uns vor-
liegen, liegt die Ablehnungsquote unter 10 %.

(Abg. Deuschle REP: 20 %!)
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– Eine Ablehnungsquote von unter 10 %, wobei klar be-
gründet wird, warum dies jeweils so ist.

Deshalb kann ich Ihnen nur sagen: Der Versuch taugt
nicht, hierher zu gehen und zu sagen, die Landesregierung
würde Kleine und Mittlere im Gegensatz zu den Großen im
Stich lassen. Zwei Große in zwei Jahren, denen eine größe-
re Bürgschaft gewährt wurde, denen im gleichen Zeitraum
Tausende von Bürgschaften für Kleine und Mittlere gegen-
überstehen. Das ist für mich das Entscheidende!

(Abg. Wettstein SPD: Sagen Sie das Ihrer eigenen
Fraktion!)

– Herr Kollege Pfister hat diesen Vorwurf nicht erhoben.
Den haben andere erhoben. Deswegen sage ich das in er-
ster Linie den Betreffenden.

(Zuruf des Abg. Drautz FDP/DVP – Zuruf des
Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen – Abg. Zeller

SPD: Interview Hofer!)

– Lieber Herr Kuhn – –

(Zuruf des Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen)

– Das überlassen Sie mir. – Wenn ausgerechnet Herr Kuhn
einen Nutzen daraus ziehen will, daß wir da nicht so dek-
kungsgleich abgestimmt haben: In den Zeitungen der letz-
ten 14 Tage habe ich gelesen: Zerstrittenheit bei den Grü-
nen von oben bis unten, Bütikofer gegen Kuhn, Kuhn steht
da und guckt. Kümmern Sie sich um Ihren Laden, dann ha-
ben Sie genug zu tun.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)

Bei allen einzelnen Themen machen Sie das so nach der
Methode „ducken, abtauchen, Nebelkerzen werfen“. Bei
allen zentralen Themen, die bei Ihrer Bundespartei ent-
schieden worden sind,

(Zuruf des Abg. Dr. Puchta SPD)

stehen Sie jetzt auf einem Hügel und sagen: „Bei mir sieht
es ganz anders aus; ich würde es gern anders machen.“ Wir
machen das in Offenheit.

Mir hat das nicht gefallen. Das ist keine Frage. Das hat mir
natürlich nicht gefallen. Niemand wird wohl erwarten, daß
ich sage: „Das habt ihr toll gemacht!“ Das wird ja niemand
erwarten. Aber die Art und Weise, den Umgang miteinan-
der halte ich für außerordentlich sauber und für sehr fair.

(Beifall bei der FDP/DVP)

Deswegen glaube ich auch, daß es in diesem Zusammen-
hang keinen Streit geben wird und es Ihnen auch nicht ge-
lingen wird, Streit zwischen uns zu säen. Die Aufforderung
„Jetzt muß der aus Indien zurückkommen“ – Herr Kuhn,
ich bin dankbar, daß Sie wenigstens das eingesehen haben
– wäre provinziell gewesen.

(Zuruf des Abg. Drexler SPD)

Ich bin froh darüber, daß diese Wirtschaftsdelegationsreise
außerordentlich erfolgreich war.

Ich kann Ihnen unter dem Strich nur noch einmal sagen: Es
ist durch Indiskretion Schaden entstanden. Etwas Derarti-

ges gilt es mit aller Entschiedenheit in Zukunft zu verhin-
dern und zu vermeiden. Deswegen auch die Überlegung,
ob wir nicht mit einem anderen Instrumentarium arbeiten
müßten.

(Zuruf des Abg. Wettstein SPD)

Ich bin davon überzeugt, daß wir mit der Bürgschaft, mit
dem Vorgehen der Landesregierung und der Mehrheit des
Wirtschaftsausschusses richtig gehandelt haben. Ich würde
das heute exakt wieder so tun und würde dafür stimmen,
weil das zur Sicherung von Arbeitsplätzen notwendig war
und ist, weil uns das in einem wichtigen Bereich, dem
Dienstleistungsbereich, zusätzlich Auftrieb und Schwung
gegeben hat und weil dies auch in der Abwägung, wie wir
Kleine und Mittlere behandeln, in vollem Umfang vertret-
bar und gerechtfertigt ist. Deswegen: Beenden Sie die Be-
mühungen und die Versuche, der Landesregierung irgend
etwas ans Bein zu hängen. Sie werden damit keinen Erfolg
haben.

(Abg. Drexler SPD: Provinziell war es schon!)

Die Landesregierung hat hier richtig gehandelt! Wir wer-
den die Vertraulichkeit auch künftig wahren. Ich kann nur
alle dazu auffordern, die Vertraulichkeit auch selber zu
wahren, damit Schaden erst gar nicht entstehen kann. Denn
dadurch, daß dies nicht geschehen ist, ist erst Schaden ent-
standen.

Wir sollten vor allem eines nicht machen: noch länger die-
sen Fall durch Diskussionen in der Öffentlichkeit herumzu-
ziehen; denn dadurch würde der Schaden eher noch größer
und nicht begrenzt. Deswegen wäre es an der Zeit, zu sa-
gen: Es ist entschieden. Es wurde an verschiedenen Stellen
mit eindeutiger Mehrheit entschieden.

(Abg. Weimer SPD: Verschiedene Interviews auch
einstellen!)

Man sollte es deswegen auch dabei belassen und endlich
dafür sorgen, daß dort oben wieder in Ruhe gearbeitet wer-
den kann, damit die Sache, wie wir es im Zeitablauf vor-
hersehen, bis spätestens Ende 1999 abgewickelt ist – so
lange ist die Laufzeit – und wir dann sagen können: Die
Regierung und der Wirtschaftsausschuß in seiner Mehrheit
haben richtig gehandelt. Wir haben Schaden abgewendet
und Arbeitsplätze gesichert. Das ist unsere Hauptaufgabe,
und die haben wir erfüllt.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)

Präsident Straub: Das Wort erteile ich Herrn Abg. Mau-
rer.

(Abg. Haas CDU: Zu einem weiteren Aprilscherz!)

Abg. Maurer  SPD: Herr Wirtschaftsminister, ich habe Ih-
nen aufmerksam zugehört. Den letzten Appell fand ich et-
was merkwürdig. Das muß ich schon sagen. Sie haben
doch in den letzten Tagen die ganze Öffentlichkeit mit Ih-
ren fraktionsinternen Klärungen in dieser Sache beschäf-
tigt. Es ist dann etwas merkwürdig, einen Appell hierher zu
richten, der Landtag solle sich gefälligst nicht damit be-
schäftigen.
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Sie, Herr Wirtschaftsminister, sollten auch nicht versuchen,
falsche Spuren zu legen. Es stellt sich ja die interessante
Frage, Herr Döring, warum eigentlich Herr Deyhle die
Flucht in die Öffentlichkeit angetreten hat zu einem Zeit-
punkt, zu dem zumindest die Opposition im Landtag über
diesen Vorgang nicht informiert war.

(Abg. Wettstein SPD: So ist es! – Zuruf des Abg.
Drexler SPD)

Das ist doch eine interessante Frage im Hinblick darauf,
wie diskret oder indiskret Ihr Regierungslager in diesem
Zusammenhang ist. Sie können gerne haben, daß wir diese
Fragestellung vertiefen. Aber den Trick, den Sie soeben
versucht haben, sollten Sie nicht probieren. Nicht der Wirt-
schaftsausschuß ist das Problem, übrigens schon gar nicht,
wenn sie bei dem Thema Wortprotokolle Ihr Köpfchen zu
uns herüberneigen, sondern die Art und Weise, wie Sie
dies in der Regierung handhaben, vorbereiten und durch-
stechen. Das ist das Problem!

(Lebhafter Beifall bei der SPD)

Ich habe Ihnen auch sonst zugehört. Die Wortwahl ist im-
mer bemerkenswert. Sie haben gesagt, Sie seien Anfang
März in eine konkrete Prüfung eingetreten. Also war wohl
zuvor die inkonkrete Prüfung. Ich gehe einmal davon aus.
Damit kommen wir schon an den Kern des Problems her-
an, Herr Kollege Oettinger. Auch Ihre Vergleiche dazu
sind ziemlich daneben.

Wir erinnern uns durchaus noch an Regierungszeiten der
großen Koalition. Das wissen auch Sie selbst ganz genau.
Natürlich war bei Vorgängen dieser Tragweite der Mini-
sterpräsident zu einem sehr frühen Zeitpunkt eingeschaltet
– das ist auch ganz normal –, und es war mit ihm bespro-
chen. Deswegen glaube ich es ja nicht, wenn ich dann in
der Zeitung nachlesen darf, daß er gesagt hat, er hätte die
Unterlagen noch nicht gesehen. Das war am 17. März. Und
jetzt teilt der Herr Wirtschaftsminister mit, Anfang März
sei man in die konkrete Prüfung – nach der inkonkreten –
eingetreten. Das ist eine Art und Weise, diese Dinge zu be-
handeln, die das anrichten muß, was Sie im Ergebnis ange-
richtet haben.

(Beifall bei der SPD)

Nun, Herr Kollege Pfister – ich nehme den Kollegen Kuhn
gleich mit dazu; damit habe ich die beiden Chefs der or-
doliberalen Truppe hier –

(Vereinzelt Heiterkeit bei der SPD)

– es ist schon komisch, wie sich die Welt gestaltet, das
muß ich schon sagen –,

(Zuruf der Abg. Birgitt Bender Bündnis 90/Die
Grünen)

es gehört leider zum Wesen einer marktwirtschaftlichen
Ordnung, daß in der Regel diejenigen, die Unternehmen
führen – bei Handwerksmeistern ist das anders, aber in
großen Unternehmen ist das so –, solche Auswirkungen
nicht persönlich auszubaden haben.

(Zuruf des Abg. Drautz FDP/DVP)

Auszubaden haben das die Leute, die dort beschäftigt sind.
Auszubaden haben es dann die Leute im Taxigewerbe, in
den Gaststätten, in der Hotellerie. Auszubaden haben das
die Kartenverkäufer, lieber Herr Kollege Kuhn. Die haben
wir im Auge und nicht den Herrn Deyhle. Herr Deyhle ist
uns ziemlich Wurscht.

(Beifall bei der SPD)

Aber sich hier hinzustellen und zu sagen, die Geiselnahme
all dieser Menschen sei dann zulässig und die Frage, was
aus einem Wirtschaftsstandort wird und was für Auswir-
kungen das hat, sei unerheblich, Hauptsache es lebe der
Ordoliberalismus, das ist in der Tat nicht unser Verständnis
von Opposition. Wir verhalten uns in solchen Fragen, Herr
Kollege Kuhn, so, wie wir uns auch als Regierungspartei
verhalten würden, nämlich verantwortlich. Ich empfehle
auch Ihnen, sich als Opposition so zu verhalten.

(Beifall bei der SPD)

Nun will ich Ihnen einmal helfen, Herr Kollege Pfister. Sie
hätten anders argumentieren können. In der Tat hat mich
die Frage, warum die L-Bank das nicht ohne Bürgschaft
gemacht hat,

(Zuruf des Abg. Pfister FDP/DVP)

auch beschäftigt.

(Zurufe von der FDP/DVP: Aha! – Abg. Heiderose
Berroth FDP/DVP: Immerhin!)

– Langsam. Ich versuche jetzt, Ihnen die Zusammenhänge
zu erklären.

Das Verhalten der L-Bank wundert mich um so mehr, als
sie eine hundertprozentige Tochter des Landes ist, mit der
der Herr Ministerpräsident, jedenfalls in Fusionsfragen,
nach Belieben verfährt. Da wundert mich das sehr. Ich
weiß ja auch, wie da die Gremien besetzt sind. Man hätte
das in der Tat auch so machen können. Aber das ist doch
Ihre Regierung, und es war doch Ihre strategische Ent-
scheidung, das anders zu machen.

(Abg. Drexler SPD: So ist es! – Abg. Deuschle
REP: Da gab es keine Strategie! Strategie bei der

Sache!)

Es war doch Ihre strategische Entscheidung, den Landtag
hineinzuziehen und so zu tun, als wisse man noch gar
nichts und müsse erst noch im Kabinett entscheiden. Das
alles haben Sie in dieser Regierung doch alles planvoll so
angelegt. Das ist der eigentliche Skandal dieses Vorgangs.

(Beifall bei der SPD – Abg. Drexler SPD: So ist es
doch!)

Jetzt sage ich Ihnen noch eines: Nachdem diese Regierung
allerdings mit Durchstechen und unter großem öffentlichen
Getöse die Bürgschaft beantragt hatte – das sage ich auch
dem Kollegen Kuhn; mit Herrn Deuschle beschäftige ich
mich nicht; das, was Herr Deuschle zum besten gegeben
hat, sollte Sie aber ein bißchen nachdenklich machen, Herr
Kuhn –,

(Abg. Deuschle REP: Sie sind ja auch die Partei
der Millionäre!)
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was wäre denn dann gewesen, wenn der Landtag sie abge-
lehnt hätte?

(Abg. Pfister FDP/DVP: Ja, was wäre dann gewe-
sen?)

Das öffentliche Signal an alle Märkte wäre gewesen: Das
Ding ist sturmreif zusammengebrochen. Riesige Turbulen-
zen wären entstanden, und es hätte genau den Effekt des
Zusammenbruchs gegeben, der hier von allen für ableh-
nenswert erklärt wird.

(Abg. Brechtken SPD: So ist es!)

Sie haben uns und sich selbst in eine Situation gebracht, in
der man der Bürgschaft nur noch zustimmen konnte, wenn
man Schaden von diesem Land abwenden wollte.

(Lebhafter Beifall bei der SPD – Zuruf des Abg.
Walter Bündnis 90/Die Grünen)

Hören Sie deswegen auf – das sage ich auch dem Herrn
Ministerpräsidenten –, solche Dinge taktisch wahrzuneh-
men nach dem Motto „Wasch mir den Pelz, aber mach
mich nicht naß.“ Sie freuen sich ja immer, wenn ich Nähe
zu Schröder offenbare, Herr Kollege Oettinger. Ich tue Ih-
nen diesen Gefallen bei dieser Gelegenheit wieder einmal.
In der Tat, die Art und Weise, in der sich der niedersächsi-
sche Ministerpräsident in Sachen PREUSSAG

(Zurufe von der CDU)

zum Schutz von Arbeitsplätzen diskret und schnell
entscheidend verhalten hat,

(Abg. Pfister FDP/DVP: Soviel zum Thema Priva-
tisierung! Die SPD als Privatisierungspartei! Da la-

che ich mich ja tot!)

unterscheidet sich gravierend von der Art und Weise, in
der das hier in Baden-Württemberg gemanagt wird.

(Beifall bei der SPD – Zuruf des Abg. Pfister FDP/
DVP)

Deswegen noch einmal: Ihr Problem ist, daß Sie Verant-
wortungen nicht gemeinsam wahrgenommen haben, son-
dern daß Sie untereinander ein Schwarzes-Peter-Spiel ge-
macht haben, daß Sie versucht haben, dann auch noch den
Landtag hineinzuziehen, daß Sie versucht haben, in eine
Abwartehaltung zu gehen und zu sehen, was passiert.

Alles das ist nicht der Ausweis von Seriosität und Ent-
scheidungskraft, sondern ist billige Taktik zum Schaden
des Landes.

(Anhaltender Beifall bei der SPD)

Präsident Straub: Das Wort erteile ich Herrn Abg. Kuhn.

Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Herr Präsident, meine
Damen und Herren! Herr Döring, ich will kurz auf Sie ein-
gehen, weil mich gewundert hat, wie hartnäckig Sie weg-
zuhören bereit sind, was den zentralen ordnungspolitischen
Vorwurf angeht.

Mein Punkt ist doch nicht der, wie Sie es dargestellt haben,
wir hätten es schon vorher abgelehnt und es wäre eine

Pseudodiskussion gewesen. Selbstverständlich gab es vor-
her genügend Argumente, die zum Beispiel in den Wirt-
schaftszeitungen auf dem Markt waren, was die Probleme
der Deyhle-Gruppe angeht.

Ich erinnere daran, daß im Dezember 1997 der Börsengang
geplatzt ist, die Investmentbank Deutsche Morgan Gren-
fell, die ja die Einführung vorbereiten sollte, massive Vor-
behalte hatte, und zwar unter anderem deswegen, weil die
Bewertung der Stella AG zu ganz anderen Zahlen kam, als
sie Herr Deyhle angegeben hat. Andere Banken haben von
1,4 Milliarden DM gesprochen – –

(Abg. Oettinger CDU: Vorsicht, Kuhn! Die Zahlen
werden nicht auf den Markt getragen!)

– Nein, nein, auf dem offenen Markt. Das „manager ma-
gazin“ gehört zum offenen Markt dieser Bundesrepublik
Deutschland, Herr Kollege Oettinger, und das war im Fe-
bruar dieses Jahres, lange bevor Sie oder Herr Deyhle an
die Öffentlichkeit gegangen sind.

(Abg. Rosely Schweizer CDU: Deswegen muß es
aber nicht stimmen!)

900 Millionen DM, sagen die Vertreter der Deutschen
Bank, und sie liefern auch einen Grund dafür,

(Zuruf von der CDU: Stimmt nicht!)

indem sie sagen: Die Risiken, die Deyhle zum Beispiel in
Pacht- und Mietverträgen eingegangen ist, sind zu hoch. So
gab es viele Gründe, zu sagen: Vorsicht, es ist ein schwie-
riges Geschäft.

Da hätten Herr Deyhle und die Landesregierung ja die
Möglichkeit gehabt, dies im Wirtschaftsausschuß zu ent-
kräften. Aber Sie wissen genau, daß dies nicht geschehen
konnte, weil sich Herr Deyhle tatsächlich nicht in die Kar-
ten blicken ließ.

Unser Vorwurf, Herr Döring, auf den ich Sie einmal einzu-
gehen bitte, lautet, daß die Ungleichbehandlung darin liegt,
daß jeder andere Unternehmer in einer vergleichbaren Si-
tuation gezwungen ist, seine Verhältnisse offenzulegen,
man aber Herrn Deyhle in diesem Fall eine Extrawurst
brät, weil er dies einfach gar nicht gewollt hat. Darin steckt
eine Ungleichbehandlung, die von Bedeutung ist, weil wir
ja tatsächlich auf einer Ebene des Nicht-genau-wissen-
Könnens im Wirtschaftsausschuß zu dieser Entscheidung
gezwungen worden sind.

Herr Maurer hat in einem Punkt wirklich recht: Die Lan-
desregierung hat ja im Kabinett vorher eine Entscheidung
getroffen, und zwar nicht als Kabinettsbeschluß, sondern
im Verwaltungsrat der L-Bank, in dem, vereinfacht gesagt,
die halbe Landesregierung sitzt. Tatsächlich haben Sie den
Wirtschaftsausschuß und damit das Parlament mit dieser
Vorentscheidung, den Kredit durch die L-Bank zu geben,
in eine schwierige Situation getrieben.

Herr Maurer, die Frage, die Sie angesprochen haben, muß
man zu Ende denken: Soll ein Ausschuß des Landtags wie
der Wirtschaftsausschuß, durch diese Vorfestlegung der
Landesregierung in eine Erpressungssituation gebracht, so
argumentieren, wie Sie es getan haben – na, wenn das so
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ist, dann geben wir dem nach, weil der Schaden sonst
schlimmer wäre, aber unter Erpressungssituation –,

(Abg. Wettstein SPD: Es ging doch um die Men-
schen!)

oder bleibt der Wirtschaftsausschuß frei, anhand der darge-
legten Daten zu entscheiden, ob die Landesbürgschaft rich-
tig ist oder nicht?

Sie haben sich dafür entschieden. Nun müssen Sie auch er-
klären, warum Sie dann Ihre Stellungnahme mit dem Satz
eröffnet haben, bei Ihnen in der SPD-Fraktion sei die Sa-
che mit 51 zu 49 % unklar, ob man die Bürgschaft gewäh-
ren soll.

(Abg. Wettstein SPD: Sie sind nicht lernfähig!)

So haben Sie diese Stellungnahme eingeleitet. Auch da
sollten Sie zum Prinzip Ehrlichkeit zurückfinden.

(Abg. Maurer SPD: Ich habe gesagt, es sprechen
51 % dafür!)

– Dann waren 51 % dafür und 49 % dagegen, aber es war
nicht so, wie Sie es dargestellt haben. So, Herr Maurer,
jetzt haben wir das auch noch klar, daß Sie da intern auch
taktische Probleme gesehen hatten.

Also, Herr Wirtschaftsminister Döring, ich möchte, daß Sie
noch einmal hier herausgehen und deutlich machen, wie es
im Normalfall geht. Die Zahlen, die Sie gerade zur Ab-
lehnungsquote vorgetragen haben, waren übrigens auch
falsch. Im Jahr 1997 sind nach Auskunft des Wirtschafts-
ministeriums 11,5 % der beantragten Bürgschaften abge-
lehnt worden und nicht unter 10 %, wie Sie es gerade dar-
gestellt haben.

(Abg. Rosely Schweizer CDU: Mein Gott!)

– Ich finde, daß ein Wirtschaftsminister, was das eigene
Haus angeht, Frau Schweizer, korrekte Zahlen nennen soll-
te.

(Abg. Birk CDU: Das ist wie bei euch mit den
5 DM Benzinpreis!)

Ich möchte zum Abschluß für meine Fraktion sagen, daß
das Theater, das die Landesregierung entfacht hat, und
auch das unprofessionelle Management, das zwischen
FDP/DVP, Regierung, CDU-Fraktion und Wirtschaftsmini-
sterium geherrscht hat, insgesamt dem Ansehen des Landes
bei der Wirtschaft geschadet haben. Wenn Sie draußen in
den Veranstaltungen die Leute, die auf Sie zukommen, fra-
gen, was sie von der Bürgschaftsgewährung halten, dann
wissen Sie, was Sie angerichtet haben. Die kleinen Unter-
nehmer und die Handwerksbetriebe fragen sich, wie es ei-
gentlich in Stuttgart zugeht, wenn solche Fragen nach Kri-
terien der Dankbarkeit und des Vertrauens, aber nicht nach
Kriterien der wirtschaftlichen Prüfung entschieden werden.

Zum Abschluß, Herr Maurer: Ich verstehe nicht, was Sie
mit „ordoliberal“ an meine Adresse und an unsere Adresse
sagen wollen.

(Abg. Maurer SPD: Sie wissen es schon!)

Es geht im Kern um die Frage, ob ein Landtag dem Prinzip
„Ehe es Geld gibt, wird anhand von Fakten geprüft“ stand-
hält oder ob er nicht standhält. Sie haben nicht standgehal-
ten, aus Gründen, die Sie selber wägen mögen.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Präsident Straub: Das Wort erteile ich Herrn Abg. Flei-
scher.

(Abg. Haas CDU: Jetzt kommt endlich ein Fach-
mann!)

Abg. Fleischer CDU: Herr Präsident, meine sehr verehrten
Damen und Herren! Gestatten Sie mir einige Bemerkungen
zu dem, was bisher hier gesagt wurde. Zunächst darf ich
darauf verweisen, daß wir in den sechs Jahren, in denen ich
Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses bin, bis zum Fall
Deyhle, der genauso gehandhabt wurde wie alle anderen
Fälle in den sechs Jahren davor – ich lege Wert darauf, dies
zu sagen –, insbesondere in Zeiten der Struktur- und Kon-
junkturkrise, in denen es in vielen Betrieben geharzt hat,
fraktionsüberschreitend einverständlich und mit totaler
Diskretion nach außen in diesem Ausschuß gearbeitet ha-
ben.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU)

Der erste Fall, der völlig anders gelaufen ist, ist dieser Fall
Deyhle, ein Armutszeugnis für den Ablauf des Parlamenta-
rismus in unserem Landtag von Baden-Württemberg.

(Abg. Brechtken SPD: Aber doch schon im Vor-
feld! – Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Der

Herr Deyhle hat doch eröffnet!)

– Darauf komme ich gleich.

Herr Deyhle, den ich nicht zu verteidigen habe – und das
ist alles bereits im Ausschuß erörtert worden, Herr Kuhn;
deswegen hätten Sie es nicht zu wiederholen brauchen –,
hat die Flucht nach vorn angetreten – das ist vorhin auch
richtig gesagt worden –, weil Indiskretionen an die Presse
gegangen sind.

(Abg. Weimer SPD: Von euch!)

Von den gegenseitigen Schuldzuweisungen, die hier ge-
macht wurden, halte ich überhaupt nichts.

Das zweite in dem Zusammenhang ist, daß ich der CDU-
Fraktion und den Mitgliedern der CDU-Fraktion im Aus-
schuß sowie unserem Ministerpräsidenten außerordentlich
dankbar dafür bin, daß sie sich ein Höchstmaß an Zurück-
haltung auferlegt haben, um dem Antragsteller keinen
Schaden zuzufügen.

(Abg. Deuschle REP: Und die anderen?)

– Zu denen komme ich jetzt.

Es ist außerordentlich bedauerlich, daß größtenteils ohne
Kenntnis des Sachverhalts, ohne den Bericht des Wirt-
schaftsministeriums gehabt zu haben, geschweige denn in
die Akte gesehen zu haben, sich Vertreter der Grünen und
der FDP/DVP bereits bewertend und abschließend zu die-
sem Thema geäußert haben und daß sich dann in Kenntnis
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des Sachverhalts auch Vertreter der SPD in der Öffentlich-
keit geäußert haben.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, warum die Bürg-
schaft? Wenn man bei der L-Bank zu Recht empfindet, daß
man Strukturbank ist, und das nicht erst seit heute, sondern
seit vielen Jahren, bewegt man sich auf einem Terrain, wo
die Luft bleihaltig ist, wo es eben nicht locker abgesicherte
Kredite zu verteilen gibt, sondern die Unternehmer dieses
Landes dann kommen, vom Kleinunternehmer bis zum
großen Unternehmer, wenn das so nicht mehr möglich ist
und die Kreditrichtlinien unserer öffentlich-rechtlichen und
privaten Banken die Kreditierung nicht mehr entsprechend
zulassen. Insofern ist der Wirtschaftsausschuß eine Art Ge-
fahrengemeinschaft besonderer Art, wo deswegen auch nur
ein besonderes überparteiliches Zusammenstehen die
Grundlage einer vernünftigen und sachorientierten Arbeit
sein kann.

(Beifall bei der CDU)

Ich muß deutlich sagen, daß ich für einen der qualifizierte-
sten Banker, nicht nur in diesem Land, nämlich Herrn Sau-
er, großes Verständnis habe, daß er dann, wenn er Geld in
die Hand nimmt, um erneut strukturpolitische Probleme zu
lösen, nicht nur der Optik wegen die Verantwortung mit
der Politik teilen will.

(Abg. Oettinger CDU: Sehr richtig!)

Deswegen habe ich erstens volles Verständnis dafür, daß
die L-Bank einen Antrag auf Gewährung einer Bürgschaft
gestellt hat, und zweitens volles Verständnis dafür, daß wir
dem zugestimmt haben.

(Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Die Struktur-
bank ist eh eine politische Bank!)

Meine sehr verehrten Damen und Herren, dritter Punkt:
Seit 1978 ist es Praxis, daß die Regierung Kenntnis nimmt,
und es war immer Praxis, daß der Finanzminister den Wirt-
schaftsminister im Vorfeld begleitet hat und daß diese Mi-
nister in ihrer Ressortzuständigkeit tätig geworden sind.
Wer kann das besser wissen als ich, der ich als Vorsitzen-
der des Wirtschaftsausschusses in den letzten sechs Jahren
von allen Parlamentariern am meisten involviert war? Ich
habe jeweils beobachtet, daß Herr Spöri und Herr Mayer-
Vorfelder da ganz eng zusammengearbeitet haben

(Abg. Haas CDU: Gegen die SPD!)

und daß sie die Angelegenheit natürlich zum Schluß auch,
vor allem wenn es schwierige Dinge waren, dem Kabinett
und nicht zuletzt dem Ministerpräsidenten zur Kenntnis ge-
bracht haben. Aber die Musik, meine sehr verehrten Da-
men und Herren, spielt bei den beiden Ressortministern.

Ich habe die Vertagung deswegen beantragt, weil erstens
noch Aufklärungsbedarf vorhanden war, insbesondere des-
wegen, weil wir in der Öffentlichkeit darzustellen hatten,
daß es sich um einen dem Mittelstand dienenden und nicht
um einen gegen ihn gerichteten Fall handelt, und weil
zweitens die formale Kenntnisnahme noch nicht so durch-
geführt war. Nicht Dankbarkeit war Kriterium für unsere
Entscheidung, Herr Kuhn, sondern die Verantwortung vor

2 500 Arbeitsplätzen und den Familien, die dahinterstehen,
und vor dem Ruf unseres Landes, damit wir nicht in eine
provinzielle Situation zurückverfallen, sondern in einem
wichtigen Bereich, nämlich der Musical-Szenerie, auch in
der Zukunft in der Bundesrepublik Deutschland und dar-
über hinaus gut dastehen können.

(Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Wo hat die
Stella AG ihren Sitz?)

Wenn Sie, Herr Kuhn, vorhin Herrn Oettinger mit einem
Schäferhund verglichen haben, muß ich sagen, daß Sie
in dem ganzen Verfahren geradezu ein Rudel, eine Meute
von Schäferhunden gewesen sind. Denn Sie haben Herrn
Dr. Hildebrandt, der ordentliches Mitglied des Ausschusses
ist, als Stellvertreter ersetzt. Sie sind ja gar nicht ordentli-
ches Mitglied.

(Oh-Rufe von der CDU)

Sie waren von Anfang bis Ende dabei. Ich weiß nicht, war-
um. Vielleicht haben Sie Herrn Dr. Hildebrandt nicht zuge-
traut, daß er ordnungsgemäß entscheidet. Auch das muß
man sagen, wenn Sie mit solchen Vorwürfen kommen.

Ein weiterer Punkt: Über die Stella AG – und um die geht
es – waren wir, soweit es möglich ist, informiert. Wo keine
ausreichenden Informationen da waren, das war bei der
Holding insgesamt. Das war allerdings in dieser Zeit auch
nicht erreichbar. Daß hier für den einen oder anderen Be-
wertungslücken bei Forderungen und ähnlichem vorhanden
waren, das gestehe ich Ihnen gerne zu. Das haben wir aber
in vielen anderen Fällen auch gehabt.

Zu Herrn Pfister nur eine Bemerkung. Ich kann Ihnen nur
sagen, daß Sie der Stadt Stuttgart selber keinen Vorwurf
machen können, da sie nach dem Gemeindewirtschafts-
recht hier nicht hätte tätig werden können.

(Abg. Wettstein SPD: Mannheim ist schon x-mal
tätig geworden!)

Das muß ich der Ehrlichkeit und Korrektheit halber ganz
klar sagen. Vorwürfe hätten Sie aber wohl der Landesgi-
rokasse machen können, die auf dem Weg zu einer Struk-
turbank oder zu einer Mitbeteiligung an einer Strukturbank
ist und sich provinziell und schlecht verhalten hat. Das sa-
ge ich auch ganz deutlich.

Ich möchte aber eines noch an Ihre Adresse sagen. Nach
dem, was ich auch heute wieder in der Zeitung gelesen ha-
be, habe ich in einem Appell an alle hier die herzliche Bitte
– damit komme ich dann zum Schluß –, daß Sie jetzt bitte
mit entsprechenden Presseerklärungen, Pressekonferenzen
und ähnlichem mehr aufhören.

Ich möchte nur sagen, ohne damit irgend jemandem zu na-
he treten zu wollen, daß Unprofessionalität im Parlamenta-
rismus dort ihre Grenze hat, wo sie Dritten schadet.

(Abg. Wettstein SPD: Harte Kritik an der Regie-
rung! – Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen:

Selbstkritik!)

Ich möchte außerdem sagen, daß es für mich, nachdem ich
am Ende der letzten Sitzung im Wirtschaftsausschuß unwi-
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dersprochen alle aufgefordert habe, die Diskussion jetzt zu
beenden, weil sonst dem Antragsteller noch mehr Schaden
zugefügt würde, und man in den folgenden Tagen Gott sei
Dank von den Ausschußmitgliedern nichts gelesen hat –
Kompliment! –, erschütternd war, daß heute diese unglück-
selige Debatte gekommen ist,

(Abg. Weimer SPD: Herr Döring hat doch noch
gestern abend die Interviews gegeben!)

die kontraproduktiv ist, wie sie kontraproduktiver nicht
sein kann.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU – Abg. Birzele
SPD: Spärlicher Beifall!)

Ich möchte schließen, meine sehr verehrten Damen und
Herren: Wir brauchen dringend ein neues Instrumentarium,
wenn wir nicht in der Lage sind, die nötige Diskretion in
der Zukunft zu wahren.

(Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: G 10!)

Daß diese Debatte heute stattgefunden hat und wie sie ver-
laufen ist, ist ein Armutszeugnis für einen verantworteten
Parlamentarismus. Die gegenseitigen Schuldzuweisungen,
gar noch in der Öffentlichkeit, sind ebenso unangebracht
wie erbärmlich.

(Beifall bei der CDU – Abg. Jacobi Bündnis 90/
Die Grünen: Das schließt Sie selbst ein, Herr Flei-

scher!)

Präsident Straub: Das Wort erteile ich Herrn Abg. Hofer.

(Abg. Deuschle REP: Jetzt kommt der Übeltäter!)

Abg. Hofer FDP/DVP: Herr Präsident, meine sehr geehr-
ten Damen und Herren! Auch ich frage mich, was diese
Aktuelle Debatte bewirken soll, was sie überhaupt soll.

(Abg. Brinkmann SPD: Sie sind halt nicht lernfä-
hig!)

Denn nach der nicht unberechtigten Klage darüber, daß
diese Bürgschaftssache gewissermaßen in die öffentliche
Diskussion gezogen wird, gibt es heute nochmals einen
obendrauf.

Es ist überhaupt keine Frage – wir alle wissen das –, daß
vertrauliche Informationen über Finanzhilfen nicht an die
Öffentlichkeit gelangen dürfen. Die beredte Klage darüber,
daß dies dennoch geschehen sei, geht mir allerdings ein
bißchen nach dem Motto „Haltet den Dieb!“

(Abg. Deuschle REP: Richtig!)

Ich könnte mir sehr wohl vorstellen, daß sich manches,
wenn man nur wollte, zurückrecherchieren ließe.

(Abg. Haas CDU: Das glauben Sie doch selbst
nicht!)

Das gleiche gilt im übrigen auch, wenn man sich in Aussa-
gen aus dem Wirtschaftsausschuß wiederfindet, die in
nichtöffentlicher Sitzung gefallen sein sollen, bei denen
man den Eindruck hat, es sei ein Wortprotokoll übergeben
worden – übrigens dann mit wunderbaren Erfindungen wie

der, man hätte dort den Wirtschaftsminister abgewatscht,
und anderen Blödsinnigkeiten, wie sie verkündet worden
sind.

Dann darf man sich nicht wundern, wenn es eine öffentli-
che Diskussion gibt, und man darf nicht über die öffentli-
che Diskussion schimpfen, sondern muß darüber schimp-
fen, wie sie verursacht worden ist. Nur dadurch ist Deyhle
überhaupt dazu gezwungen worden, eine öffentliche Erklä-
rung abzugeben.

(Beifall bei der FDP/DVP – Abg. Maurer SPD:
Richtig! – Abg. Weimer SPD: Sehr gut! Das haben

Sie jetzt sehr gut erkannt!)

Ich darf auf einen anderen Punkt, gewissermaßen in eige-
ner Sache, eingehen und möchte das Abstimmungsverhal-
ten begründen.

(Abg. Haas CDU: Lassen Sie das doch bleiben! –
Abg. Döpper CDU: Das wird nicht besser!)

Jeder hat gesagt, diese Entscheidung zwischen Pro und
Kontra sei schwierig. Es wäre seltsam, wenn man bei so
schwierigen Abwägungen immer zu dem gleichen Ergeb-
nis kommen müßte.

(Beifall des Abg. Dr. Noll FDP/DVP)

Deshalb will ich auch hier, um nicht noch einmal Öl ins
Feuer zu gießen,

(Abg. Haas CDU: Das machen Sie gerade! Lassen
Sie es doch bleiben!)

nicht mehr groß inhaltlich auf das eingehen, was bereits al-
les behandelt worden ist, aber ich möchte ausdrücklich da-
hingestellt sein lassen, ob das Arbeitsplatzrisiko tatsächlich
oben in Möhringen besteht oder nicht eher bei einer Immo-
biliengesellschaft.

(Beifall der Abg. Dr. Noll FDP/DVP und Deuschle
REP – Abg. Haas CDU: Jetzt hören Sie auf!)

Manche Fachleute sagen dies. Man kann da sehr unter-
schiedlicher Meinung sein, aber man darf es auch nicht
ganz unter den Tisch kehren. Ich möchte dahingestellt sein
lassen, ob eine Bürgschaft für angedachte nachhaltige
Wertverluste nicht kontraproduktiv ist, wenn man Wer-
bung für einen angedachten Börsengang machen will,

(Abg. Haas CDU: Sie schaden doch dem Unter-
nehmen!)

und ob die Frage der Offenlegung und Transparenz – ich
stimme dem Wirtschaftsminister absolut zu: wir versuchen
genauso, uns für die Mittelständler einzusetzen – für den
einen mehr gilt als für den anderen.

Ich möchte dies dahingestellt sein lassen, aber ich möchte
hier doch einmal auf den Punkt der Professionalität oder
des dilettantischen Verfahrens eingehen. Ich möchte ein-
mal festhalten, daß es eindeutig nichts mit einer Koalitions-
vereinbarung zu tun hat – darüber sind wir uns ja alle einig
–, wenn es um eine Finanzhilfe geht.

(Zuruf des Abg. Haas CDU)
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Ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, daß auch das
Kabinett hierbei nichts zu beschließen, sondern nur zu
empfehlen hat. Der Herr Ministerpräsident hat sich in die-
ser Richtung ja selbst noch einmal ausdrücklich an die Öf-
fentlichkeit gewandt und klargestellt, daß das Sache der zu-
ständigen Mitglieder des Wirtschaftsausschusses ist.

(Abg. Haas CDU: Pfister, brems den Mann!)

Ich habe deshalb allergrößten Respekt – hören Sie bitte
einmal ruhig zu! – vor dem Wirtschaftsminister, daß er es
angesichts dieser Sach- und Rechtslage unterlassen hat, in
Kenntnis der abweichenden Meinung – die übrigens vorher
veröffentlicht wurde – auch nur den allergeringsten Druck
auf mein Abstimmungsverhalten auszuüben. Ich habe da-
vor allergrößten Respekt, weil ich weiß, daß ihm natürlich
an einer gleichlautenden Entscheidung gelegen gewesen
wäre. Er wußte ja, daß durchaus Gründe für eine abwei-
chende Meinung vorlagen. Dies war deshalb ein Abwägen
von Pro und Kontra. Aber dem zuständigen Ausschußmit-
glied diese Freiheit zu belassen erzeugt für mich Vertrauen
und Verbundenheit.

(Beifall bei der FDP/DVP)

Ich darf Ihnen einmal folgendes sagen: Man hat hier auch
die Möglichkeit, seine Meinung frei zu sagen. Das ist doch
wunderbar.

(Abg. Haas CDU: Sie bekommen keinen Beifall
von Herrn Döring!)

Ich darf Ihnen an dieser Stelle – das vielleicht zum Ab-
schluß – sagen: Wenn man in Respekt vor einer anderen
Meinung eine Entscheidung trifft, bei dieser bleibt und zu
ihr steht, dann – das meine ich, und so habe ich das gesagt
– muß man sich sehr vorsehen, ob das in einer gelebten
Demokratie vorschnell als „dilettantisch“ zu bezeichnen
ist.

(Beifall bei der FDP/DVP)

Von der stromlinienförmigen Professionalität, die im ver-
ständlichen Interesse des Funktionierens des politischen
Geschäfts alles einebnet und niederbügelt und nicht dort
eine Ausnahme zuläßt, wo sie notwendig ist, hat mancher
in der Bevölkerung die Nase gestrichen voll.

(Beifall bei der FDP/DVP)

Ich sage noch ein Wort an die Opposition: Man hat uns in
der Vergangenheit abfällig immer als „pflegeleicht“ be-
zeichnet. Wir werden auch weiterhin in diesem Sinne pfle-
geleicht bleiben – in dem Sinne, daß wir wissen, wo wir
uns an Koalitionsvereinbarungen zu halten haben. Wir stär-
ken unsere Minister, wir stehen hinter ihnen. Aber Sie dür-
fen von uns nicht verlangen, daß wir die Bezeichnung
„Freie Demokraten“ mit einer reinen Worthülse gleichset-
zen.

(Beifall bei der FDP/DVP und des Abg. Sieber
CDU)

Präsident Straub: Das Wort erteile ich Herrn Abg. Deusch-
le.

Abg. Deuschle REP: Herr Präsident, meine Damen und
Herren! Ich möchte hier noch kurz zu vier Punkten der De-
batte Stellung nehmen.

Erstens: Ich stelle fest: Es hat hier eine Ungleichbehand-
lung im Verhältnis zu anderen Unternehmen gegeben. Herr
Deyhle hat, wörtlich gesagt, die Hosen nicht herunterlassen
müssen. Es gab kein Bewertungsgutachten. Auf dieser Ba-
sis fehlender Informationen konnten wir Republikaner dem
Begehren, eine Bürgschaft zu gewähren, nicht zustimmen.

Wenn der Herr Ausschußvorsitzende Fleischer hier von ei-
nem Armutszeugnis für den Parlamentarismus sprach und
die Indiskretionen ansprach, muß ich doch noch einmal
ganz eindeutig darauf hinweisen, daß dies so nicht in Ord-
nung ist. Sie haben wohl keinerlei Beweise, daß dies von
Abgeordneten nach außen getragen worden ist. Ich würde
mit solchen Äußerungen sehr vorsichtig sein.

(Abg. Haas CDU: Hören Sie auf!)

Ich habe schon beizeiten nach der ersten Sitzung des Wirt-
schaftsausschusses eindeutig gesagt, daß wir nicht ver-
schieben sollten und daß die Regierung einfach – und das
ist die Verantwortung der Regierung – bessere Unterlagen
vorbereiten sollte. Daß keine besseren Unterlagen vorgele-
gen hatten, daran ist nicht der Ausschuß schuldig gewesen,
sondern das Wirtschaftsministerium, das uns solch liederli-
che Unterlagen präsentiert hat.

(Beifall bei Abgeordneten der Republikaner – Mi-
nister Dr. Döring: Quatsch!)

– Natürlich war das so! Herr Minister, es ist doch nicht üb-
lich, daß Sie zwei oder drei Sitzungen brauchen, um eine
Entscheidung zu bekommen. Normalerweise wird in einer
Sitzung über Bürgschaften und Garantien entschieden. Das
war in dieser Hinsicht doch unüblich.

Zweitens: Wie gesagt, diese Vertagungsentscheidung war
ein Fehler. Diese Vertagungsentscheidung hat die öffentli-
che Diskussion noch angeheizt. Natürlich war auch der An-
tragsteller durch seine Pressekonferenz, wie ich vorhin
schon gesagt habe, hier Mitverursacher.

Meine Damen und Herren, wir stehen zu unserer demokra-
tischen Ordnung, und wir sind stolz, daß wir heute keine
Geheimräte mehr haben. Solche Entscheidungen müssen
eben auch in der Öffentlichkeit diskutiert werden, meine
Damen und Herren.

(Beifall bei den Republikanern)

Wenn Sie, Herr Döring, hier wieder zu Geheimräten und
Geheimentscheidungen zurückwollen, wo es auch um die
Interessen der Steuerzahler unseres Landes geht, dann sa-
gen Sie das in aller Öffentlichkeit. Wir Republikaner ma-
chen da nicht mit.

(Beifall bei den Republikanern)

Zusammenfassend: Es war dilettantisch vorbereitet. Dabei
bleibe ich. Jetzt sollten wir aber einen Knopf an die Sache
machen. Wir werden sehen, wie sich die Sache weiterent-
wickelt. Wenn sie sich negativ entwickelt, werden wir uns
hier sicher wiedersehen.

(Beifall bei den Republikanern)



3537

Landtag von Baden-Württemberg – 12. Wahlperiode – 45. Sitzung – Mittwoch, 1. April 1998

Präsident Straub: Das Wort erteile ich Herrn Finanzmini-
ster Mayer-Vorfelder.

Finanzminister Mayer-Vorfelder:  Herr Präsident, meine
sehr geehrten Damen und Herren! Diese Debatte hat mir
natürlich ungeheure Erkenntnisse gebracht,

(Heiterkeit – Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen:
So leicht kann man Sie zufriedenstellen!)

insbesondere was das Verhältnis von Herrn Maurer zu
Herrn Schröder anlangt.

(Abg. Weimer SPD: Wir geben nie die Hoffnung
auf, daß ein paar dazulernen!)

Das war früher noch etwas anders; damals war er mehr für
Herrn Scharping. Was der Herr Blair mit dem Herrn Deyh-
le zu tun hat, daß der Herr Kuhn der große Ordnungspo-
litiker ist, nachdem er vor kurzem noch quasi APO ge-
macht und mit dem Herrn Rezzo Schlauch die Polizisten
„Wichser“ genannt hat,

(Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Vorsicht,
Vorsicht!)

das sind die Erkenntnisse, die ich hier gewonnen habe.

(Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Ich habe das
nicht gesagt!)

– Sie haben es nicht gesagt, aber Sie waren unmittelbar da-
bei.

(Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Aber Sie ha-
ben gesagt: „zusammen mit Rezzo Schlauch“!)

Ich sage ja nur, Herr Kuhn: Sie treten hier als der große
Ordnungspolitiker auf, und draußen beleidigen Sie diejeni-
gen, die für die Ordnung in diesem Staat zu sorgen haben.

(Beifall bei der CDU – Abg. Drexler SPD: Guckt
einmal in eure eigene Fraktion hinein! – Glocke

des Präsidenten)

Präsident Straub: Herr Minister, gestatten Sie eine Zwi-
schenfrage des Herrn Abg. Kuhn?

Finanzminister Mayer-Vorfelder:  Ja.

Präsident Straub: Bitte schön, Herr Kuhn.

Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Herr Minister, Sie ha-
ben gerade gesagt, daß ich gemeinsam mit dem Herrn
Schlauch die Polizisten „Wichser“ genannt hätte.

Finanzminister Mayer-Vorfelder:  Nein, das habe ich
nicht so gesagt.

Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Das haben Sie gesagt.
Das können Sie im Protokoll nachlesen.

Finanzminister Mayer-Vorfelder:  Ich habe gesagt, daß
Sie – –

Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Ich bin gerade bei der
Zwischenfrage. – Nehmen Sie zur Kenntnis, daß dies ein-
fach nicht der Fall ist.

Finanzminister Mayer-Vorfelder:  Ja, ist gut. Dann stelle
ich es noch einmal klar: Sie waren mit dem Herrn Schlauch
bei dem Castor-Transport und haben sich dort als außerpar-
lamentarische Opposition betätigt, und der Herr Schlauch
hat zu den Polizisten „Wichser“ gesagt. So ist der Tatbe-
stand. Und Sie kommen dann hierher und machen den gro-
ßen Ordnungspolitiker. Das ist schon interessant.

(Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Seltsam,
nicht?)

Ich sage ja nur, das sind die Erkenntnisse, die ich gewon-
nen habe.

(Zuruf des Abg. Drexler SPD)

Wir haben hier eine Diskussion geführt, und der Herr Mau-
rer hat große Krokodilstränen geweint und dem Finanzmi-
nister vorgeworfen, daß er tagelang abgetaucht sei.

(Abg. Weimer SPD: So war es! – Abg. Kuhn
Bündnis 90/Die Grünen: Trainersuche!)

Jetzt will ich Ihnen etwas sagen: Ich bin der einzige gewe-
sen, der sich zu diesen Dingen nicht in der Öffentlichkeit
geäußert hat, bevor Entscheidungen getroffen worden sind.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU – Abg. Drex-
ler SPD: Da hat er recht!)

Das halte ich für meine Pflicht. Ich würde es für schlimm
halten, wenn ich mich über Tatbestände, die im Landtag zu
entscheiden sind, schon vorher in der Öffentlichkeit äußern
würde, über Details, die aus der Mitte des Parlaments nach
außen gedrungen sind.

Herr Maurer, wenn diese Debatte etwas gezeigt hat, dann
hat sie nicht gezeigt, daß die Landesregierung etwas falsch
gemacht hat, sondern sie hat gezeigt, daß im Grunde ge-
nommen ein Verfahren, das im Wirtschaftsausschuß endet,
im parlamentarischen Raum nicht mehr ohne Öffentlichkeit
abgeht. Das ist die Situation – doch, Herr Brechtken –, und
das ist ein beschämendes Ergebnis.

(Abg. Fleischer CDU: So ist es!)

Das heißt, wenn sich jemand in einer Bürgschaftsangele-
genheit an die Landesregierung und damit auch an den
Landtag wendet, dann kann er nicht sicher sein, daß die
notwendige Verschwiegenheit gewahrt wird. Das halte ich
für eine Katastrophe.

(Beifall bei der CDU und Abgeordneten der FDP/
DVP)

Das ist die Erkenntnis, die ich aus dem Fall gewonnen ha-
be.

Jetzt, Herr Maurer, herumzusuchen, wer wo was gesagt
hat, halte ich für müßig. Auf jeden Fall ist, nachdem die In-
formation des Landtags stattgefunden hat, dieser Fall in ei-
ner breiten Öffentlichkeit diskutiert worden.

(Widerspruch des Abg. Maurer SPD)

Und Sie halten mir vor, daß ich geschwiegen habe! Sie
müßten mich dafür loben, daß ich geschwiegen habe.

(Beifall des Abg. Hehn CDU – Glocke des Präsi-
denten)
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Präsident Straub: Herr Minister, gestatten Sie – –

Finanzminister Mayer-Vorfelder:  Nein. Herr Maurer, ich
bin vorhin auch nicht heruntergegangen, um Ihnen eine
Zwischenfrage zu stellen. Ich will den Sachverhalt jetzt
weiter darstellen.

Eine zweite Bemerkung, Herr Maurer: Sie müssen sich
wirklich überlegen, ob Sie der Sache nützen, wenn Sie aus
rein parteipolitischen Gründen eine öffentliche Debatte
vom Zaun brechen und das auf dem Rücken Ihres Partei-
freundes Deyhle austragen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU und der FDP/
DVP – Oh-Rufe von der SPD – Abg. Weimer
SPD: So ein Unsinn! –  Abg. Drexler SPD: Das ist

billig!)

– Nein, das ist nicht billig.

(Abg. Drexler SPD: Wo sollen wir es denn sonst
diskutieren?)

Wenn jemand einen Kredit beantragt, dann hat er die Ge-
währ, daß ein solcher Antrag im Kreditausschuß einer
Bank mit der Geheimhaltungspflicht behandelt wird, die je-
dem Mitglied dieses Kreditausschusses obliegt.

(Abg. Brechtken SPD: Richtig! – Abg. Drexler
SPD: Sind Sie in der L-Bank?)

Wenn jemand mit der Landesregierung spricht – dazu wer-
de ich Ihnen nachher noch ein paar Worte sagen –, dann
muß er auch die Gewähr haben, daß das nicht nach außen
dringt.

(Demonstrativer Beifall bei Abgeordneten der SPD
und des Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen –
Abg. Brechtken SPD: Und dazu möchte ich eine

Frage stellen!)

Es ist nicht von der Landesregierung nach außen gebracht
worden.

Wenn der Landtag eine Zuständigkeit für Bürgschaften hat,
muß derjenige, der eine Bürgschaft benötigt, die Gewähr
haben, daß der Landtag verschwiegen ist. Wenn er diese
Gewähr nicht mehr hat, kann er sich nicht mehr an die öf-
fentlich-rechtlichen Institutionen wenden.

(Abg. Brechtken SPD und Abg. Kuhn Bündnis 90/
Die Grünen melden sich zu Zwischenfragen.)

– Nein, ich lasse jetzt keine Frage zu.

(Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Vor dem
Landtag ist der Deyhle rausgegangen!)

– Ich nehme zu dem Stellung, was hier vorgetragen worden
ist.

(Abg. Deuschle REP: Die Pressekonferenz war
vorher, Herr Minister!)

Die nächste Bemerkung, die ich zu machen habe – –

(Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Nebelkerzen
sind das!)

– Nein, nein, das sind keine Nebelkerzen.

(Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Deyhle ist
vorher rausgegangen!)

– Herr Kuhn, Sie haben noch nicht einmal heute das Wis-
sen, das Sie haben müßten, um beurteilen zu können, wor-
um es bei dieser Bürgschaft überhaupt geht.

(Beifall der Abg. Rosely Schweizer CDU – Abg.
Rosely Schweizer CDU: Das ist richtig!)

Sie haben jetzt noch keine Ahnung; das ist das Schlimme.

(Zuruf des Abg. Jacobi Bündnis 90/Die Grünen)

Vor etwa zehn Jahren oder vor sechs Jahren – ich weiß es
auswendig nicht mehr genau – hat der Wirtschaftsaus-
schuß, ohne daß es irgendeine Diskussion gegeben hätte,
eine 30-Millionen-DM-Bürgschaft für Herrn Deyhle per-
sönlich übernommen. Da hat man keine ordnungspoliti-
schen Bedenken gehabt. Offensichtlich hat sich Ihre Ein-
stellung gewandelt. Damals hat es auch in der Öffentlich-
keit keine Diskussion gegeben. Einstimmig von rechts bis
links ist eine 30-Millionen-DM-Bürgschaft bewilligt wor-
den.

(Abg. Haas CDU: Hört, hört!)

Jetzt wird dieser Zirkus gemacht. Darüber müssen Sie ein-
mal nachdenken.

(Abg. Drexler SPD: Wer hat denn den Zirkus an-
gefangen? – Abg. Haas CDU: Die wollen dem

Deyhle schaden, das ist alles!)

Ich sage es noch einmal: Ich nehme das, was sich hier ab-
gespielt hat, sehr ernst. Deswegen will ich zur Geschichte
noch etwas sagen. Herr Kollege Maurer, in der Zeit der
großen Koalition ist Herr Kollege Spöri mit Herrn Deyhle
zu mir gekommen. Es ging um die Frage, ob Herr Deyhle
sein Musical-Theater – damals ging es um eines – in Stutt-
gart oder in Oberhausen baut. Er hatte damals Zusagen von
Oberhausen für eine Unterstützung in erheblichem Umfang
durch die Stadt und das Land. Dem Kollegen Spöri und mir
ist es gelungen, Herrn Deyhle mit dazu zu bewegen, das
hier zu tun,

(Abg. Drexler SPD: Das war richtig!)

weil er hier seine schwäbischen Wurzeln hat.

(Abg. Weimer SPD: Wo liegt jetzt das Problem?)

Das ist damals von allen hier begrüßt worden. Ich halte das
nach wie vor für eine große und wichtige Entscheidung für
diese Stadt, für die Region und für dieses Land.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU und der FDP/
DVP – Abg. Drexler SPD: Wir doch auch!)

Als die große Koalition vorbei war, hat Herr Deyhle wie-
der mit mir Kontakt aufgenommen. Da ging es um das
zweite Musical. Ich habe ihm wieder gesagt: „Machen Sie
das hier. Das ist wichtig für den Standort Baden-Württem-
berg, für diese Stadt und für die Region.“ Er hat es getan.

Momentan ist er in Liquiditätsschwierigkeiten, die nichts
mit den Musicals zu tun haben. Jetzt kommt das, was Sie
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bis heute noch nicht bemerkt haben, Herr Kuhn. Wir haben
keine Bürgschaft beantragt, und die Landeskreditbank hat
nicht um eine Bürgschaft gebeten für Herrn Deyhle, son-
dern es ist eine Rückbürgschaft für die Landeskreditbank.

(Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Das ist ja lo-
gisch!)

– Logisch? Dann haben Sie es also verstanden.

(Heiterkeit bei der CDU)

Dann hätten Sie aber nicht so daherreden dürfen.

(Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Wieso denn
nicht?)

– Weil es bei Bürgschaften für mittelständische Betriebe
und dergleichen mehr um eine Bürgschaft für den Betrieb
geht. Dagegen haben wir hier keine Bürgschaft für das Ge-
samtunternehmen Deyhle übernommen. Vielmehr haben
wir eine Bürgschaft für die Landeskreditbank übernom-
men,

(Zuruf des Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen)

die 5 % der Aktien der Stella AG gekauft hat.

(Zuruf des Abg. Brechtken SPD)

Nachdem Sie dazu pausenlos Fragen stellen: Stella ist ein
Unternehmen, das einen großen Ertrag abwirft. Das müs-
sen Sie einfach zur Kenntnis nehmen. Deshalb hätte man
höchstens darüber diskutieren können,

(Abg. Weimer SPD: Jetzt!)

ob man eine Bürgschaft überhaupt braucht. Darüber hätte
man diskutieren können.

(Zustimmung des Abg. Hofer FDP/DVP)

Herr Maurer, Sie bemängeln das Verfahren. Ich sage Ih-
nen: Wir brauchen zunächst die Entscheidung der Landes-
kreditbank, ob sie diese Aktien kauft oder nicht, zu wel-
chen Bedingungen sie sie kauft und welche Sicherheitslei-
stung sie will.

(Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Eine Bedin-
gung war doch die Bürgschaft!)

Deshalb können Sie der Landesregierung doch nicht vor-
werfen, daß sie zunächst zur Landeskreditbank geht. Das
ist vielmehr Voraussetzung dafür, daß überhaupt gehandelt
werden kann.

(Abg. Maurer SPD: Wer ist denn die Landeskre-
ditbank?)

Das müssen Sie doch einfach zur Kenntnis nehmen.

(Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Eine Bedin-
gung war doch die Bürgschaft!)

Sie fabulieren da etwas von Ordnungspolitik und derglei-
chen.

(Abg. Weimer SPD: Dummes Geschwätz!)

Zum Verfahren selbst noch einmal. Ich sage es Ihnen, Herr
Maurer: Es hat doch überhaupt keinen Sinn, hier so zu tun,
als ob Sie den parlamentarischen Ablauf nicht kennen wür-
den. Wenn so etwas kommt, ist es doch ganz selbstver-
ständlich

(Zuruf des Abg. Weimer SPD)

– ja, ja –, daß die jeweiligen Minister so, wie sie betroffen
sind, mit ihren Parteifreunden reden. Das ist doch ganz lo-
gisch. Das geschieht doch bei Ihnen genauso. Wenn Sie
das als ein seltsames Verfahren ansehen, so kann ich das –
ich muß es noch einmal sagen – überhaupt nicht mehr ver-
stehen.

(Zuruf des Abg. Weimer SPD)

Lassen Sie mich deshalb noch einmal sagen: Ich habe mich
vom ersten Tag an, als diese Fragen von Herrn Deyhle an-
gesprochen worden sind, in vollem Einvernehmen mit dem
Wirtschaftsminister dazu bekannt, daß man Herrn Deyhle
in einer bestimmten Situation hilft, und zwar im Blick auf
das, was er für diese Region getan hat, im Blick auf das,
was begehrt wird. Das ist nicht ein x-beliebiger Kredit für
Herrn Deyhle. Dem steht vielmehr ein Gegenwert durch
den Kauf der Aktien von Stella, einem guten Unternehmen,
gegenüber.

Ich sage Ihnen abschließend noch einmal: Das Schlimme,
Herr Maurer – den Vorwurf kann ich Ihnen nicht ersparen
–, war, daß Sie das, was schon schlimm genug war, näm-
lich daß einem Unternehmen durch eine öffentliche Dis-
kussion Schaden zugefügt worden ist, aus rein parteipoliti-
schem Kalkül noch verschärft haben. Diesen Vorwurf kann
ich Ihnen nicht ersparen. Deshalb handelt es sich bei allem,
was Sie hier gesagt haben, um nichts anderes als um Kro-
kodilstränen in einem parteipolitischen Süppchen.

(Beifall bei der CDU und Abgeordneten der FDP/
DVP – Oh-Rufe von der SPD – Zuruf des Abg.

Weimer SPD)

Präsident Straub: Meine Damen und Herren, die Aktuelle
Debatte ist damit beendet.

Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf, eine vorgezogene
Initiative:

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und Stel-
lungnahme des Ministeriums für Umwelt und Verkehr
– Die Schweiz bei den Verhandlungen zum Alpentran-
sitabkommen unterstützen – Drucksache 12/2005

Meine Damen und Herren, das Präsidium hat folgende Re-
dezeiten festgelegt: für die Begründung 5 Minuten und für
die Aussprache 5 Minuten je Fraktion.

Das Wort zur Begründung des Antrags erteile ich Frau
Abg. Günther.

Abg. Stephanie Günther Bündnis 90/Die Grünen: Herr
Präsident, sehr geehrte Damen und Herren!

(Unruhe)

Es darf nicht mit zweierlei Maß gemessen werden. Ein
europäisches Transitabkommen mit der Schweiz ist
wichtig, aber Lärm- und Umweltschutz sind nicht nur
für die Alpen geboten.
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Dies ist kein Zitat eines grünen Verkehrspolitikers, sondern
stammt von Bundesverkehrsminister Wissmann. Da diese
Aussage in der „Bild am Sonntag“ vom 22. März 1998
nachzulesen ist, gehört sie wohl in die Kategorie „Sonn-
tagsreden“. Denn wie Ihnen bekannt ist, hat Wissmann we-
nige Tage zuvor den mühsam ausgehandelten Kompromiß
zwischen der EU und der Schweiz um eine Transitgebühr
gekippt.

Man könnte jetzt natürlich sagen: Der Bundestagswahl-
kampf wirft seine Schatten voraus, und da Wissmann of-
fenbar das Wirtschaftsministerium anstrebt, möchte er es
sich im Augenblick nicht mit der Lastwagen-Lobby verder-
ben. Allerdings fährt Wissmann seinen verkehrspolitischen
Zickzackkurs auch außerhalb des Wahlkampfs, weshalb
wir seine Forderung nach Lärm- und Umweltschutz auch
nicht mehr ernst nehmen können. Dabei stehen wir im Au-
genblick vor einer historisch seltenen Gelegenheit, nämlich
endlich eine Wende in der Verkehrs- und Umweltpolitik in
Richtung Nachhaltigkeit zu erreichen.

Worum geht es? Wie Sie wissen, leidet der Alpenraum un-
ter einer ständig wachsenden Verkehrslawine, die auch
durch das Transitland Baden-Württemberg rollt. Die euro-
päischen Staaten, darunter die Bundesrepublik, haben die-
ses Problem erkannt und sich in der Alpenkonvention ver-
pflichtet, die empfindliche Alpenökologie durch eine Poli-
tik der Verkehrsverlagerung und Verkehrsvermeidung zu
schützen. Daneben fordert das Grünbuch der EU „Faire
und effiziente Preise im Verkehr“, dem Straßenverkehr
nicht nur die Wegekosten, sondern auch die Umweltkosten
anzulasten.

Die Schweiz hat nun als erstes Land die Grundsätze festge-
legt, mit denen diese genannten Ziele erreicht werden sol-
len.

Erstens: Der Alpenschutzartikel soll mit marktwirtschaftli-
chen Instrumenten über eine leistungsabhängige Schwer-
verkehrsabgabe und über eine Alpentransitabgabe umge-
setzt werden.

Zweitens: Die Abgabe soll diskriminierungsfrei sein, das
heißt, sie gilt auch für den Binnen-, den Import- und den
Exportverkehr in der gesamten Schweiz.

Drittens: Zur Vermeidung von Umwegverkehren soll der
Bahntransport deutlich verbilligt und verbessert werden.

Genau das hat Wissmann verhindert, indem er die Transit-
verhandlungen gekippt hat.

Man könnte jetzt natürlich sagen, wir Grünen müßten
Wissmann für seine Blockadehaltung dankbar sein, weil
wir den Kompromiß für unzureichend halten. Aber da wir
befürchten, daß die Transitgebühr eher nach unten als nach
oben korrigiert wird, und wir es zudem für unerträglich
halten, daß auf diese Weise die Lösung des drängenden
Problems des Alpentransits bis nach der Bundestagswahl
verschoben wird, haben wir keinerlei Verständnis dafür,
daß Wissmann Wahlkampftaktik vor Sachfragen stellt.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Wie verhält sich die Landesregierung in dieser Frage? Lei-
der ähnlich widersprüchlich und unentschlossen. Verkehrs-

minister Schaufler wird angesichts der drohenden Lastwa-
genlawine auf den Autobahnen Baden-Württembergs zwar
nicht müde, von der Bahn den Ausbau der Schienenzulauf-
strecken zur Schweiz zu fordern, andererseits unternimmt
er aber nicht gerade viel, um die Verlagerung des Straßen-
transports auf die Schiene zu fördern: Hier ein paar Mark
für eine Umschlaganlage, dort ein paar Mark für einen
Gleisanschluß und auf der anderen Seite ein Appell an die
Speditionen, doch bitte die Güter auf der Schiene zu trans-
portieren. „Peanuts und fromme Wünsche“ kann ich da nur
sagen. Wie man bei der Automobilindustrie sieht, funktio-
nieren freiwillige Selbstverpflichtungen überhaupt nicht,
und aus leeren Staatskassen lassen sich auch keine wirksa-
men Verlagerungsstrategien bezahlen. Was wir brauchen,
ist eine langfristige, verläßliche und spürbare Veränderung
der Rahmenbedingungen im Verkehr, und zwar nicht nur
im Alpenraum, sondern überall.

Deshalb fordern wir auch für Deutschland in Abstimmung
mit den anderen europäischen Ländern eine leistungsab-
hängige Schwerverkehrsabgabe, deren Erträge in die Ver-
besserung des Schienentransports gesteckt werden sollen
und die so bemessen ist, daß es auch wirklich zu einer Ver-
lagerung kommt.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Was im Augenblick passiert, ist nämlich folgendes: Die
ausgehandelte Transitgebühr hätte zwar den Straßenver-
kehr in der Schweiz verteuert und damit auch Geld für die
eine oder andere Verbesserung des Schienenverkehrs ge-
bracht, zu einer spürbaren Verlagerung des Verkehrs hätte
sie aber nicht geführt, weil sich die Schweiz gleichzeitig
dazu verpflichten mußte, künftig auch 40tonner auf ihren
Straßen zuzulassen.

Herr Schaufler, ich frage Sie: Wer soll denn auf den von
Ihnen geforderten Schienen fahren, wenn sie zwar vorhan-
den und frei sind, die Straßen aber noch immer billiger und
zudem auch frei sind, weil Sie ja parallel zur Schiene auch
die Straße ausbauen wollen?

(Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Sehr gut!)

Der Stuttgarter Verkehrsverbund hat doch für den Perso-
nenverkehr erst kürzlich vorgerechnet, was passiert, wenn
man parallel zu einer S-Bahn-Strecke eine Straße ausbaut:
Die Leute steigen wieder aufs Auto um, und die Bahn ver-
liert Fahrgäste.

Wenn es Ihnen also wirklich ernst ist mit einer Verlage-
rung des Verkehrs auf die Schiene, müssen Sie und Ihre
Kollegen die Schweiz in ihren Forderungen unterstützen,
anstatt sie mit Kompromissen zu knebeln, die am eigentli-
chen Ziel vorbeiführen.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Die Transitgebühr ist deutlich zu niedrig und nicht zu
hoch. Das kann man schon daran erkennen, daß die
Schweiz den Bahnverkehr – auch mit der Transitgebühr –
massiv subventionieren müßte, um ihn wettbewerbsfähig
zu machen.

Herr Minister, ich fordere Sie deshalb auf: Nehmen Sie die
Initiative der Schweiz zum Anlaß, auch für Deutschland
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und für Europa eine Verkehrswende herbeizuführen. Sor-
gen Sie dafür, daß die Mobilität von Menschen und Gütern
in Europa, die auch wir Grünen wollen, möglichst umwelt-
gerecht und effizient vor sich geht, und machen Sie Ihren
Einfluß geltend, daß in diesem Zusammenhang einige
Grundsätze der Wirtschafts- und Strukturförderung in der
europäischen Binnenmarktpolitik überdacht werden.

In der ganzen Diskussion über den Alpentransit kommt
nämlich die Frage nach der Gesamtverkehrsentwicklung
und die Strategie, die dahintersteckt, immer zu kurz. So ist
es zum Beispiel durch die europäische Förderpolitik in der
Lebensmittelindustrie in den letzten Jahren zu einer extre-
men Konzentration der Verarbeitungsbetriebe gekommen,
die mit einem extremen Verkehrszuwachs verbunden ist.
Ein  nicht unbedeutender Teil des Verkehrs über die Alpen
besteht aus dem Hin- und Herfahren von Rohstoffen und
Halbfertigprodukten zwischen den einzelnen Verarbei-
tungsschritten.

Ein weiteres aktuelles Beispiel kommt aus der Automobil-
industrie. Wenn Sie heute ein neues Auto kaufen wollen,
dann bietet Ihnen Ihr Händler an, dadurch Geld zu sparen,
daß das Auto von Deutschland über die Schweiz nach Itali-
en und zurück gefahren wird – und zwar wirklich gefahren,
und nicht nur auf dem Papier eingetragen – und dann als
Reimport etliche tausend Mark billiger ist. Herr Schaufler,
setzen Sie sich dafür ein, daß diese Förderpolitik verändert
wird und daß sich solche Transporte in Zukunft nicht mehr
rechnen, und zwar weder auf der Straße noch auf der
Schiene.

(Abg. Brechtken SPD zu Minister Schaufler: Ein
bißchen Begeisterung zeigen auf der Regierungs-

bank hier!)

Alles andere würde in meinen Augen bedeuten, daß Ihre
Verkehrspolitik wirklich nur der unkoordinierten Ver-
kehrsvermehrung und nicht der nachhaltigen, effizienten
und gesamtwirtschaftlich sinnvollen Verkehrsentwicklung
im Alpenraum, in Europa und in Baden-Württemberg
dient.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Präsident Straub: Das Wort erteile ich Herrn Abg. Scheu-
ermann.

Abg. Scheuermann CDU: Herr Präsident, meine Damen
und Herren! Ich möchte zu dem Antrag der Grünen und zu
dem, was die Kollegin Günther gesagt hat, acht Bemerkun-
gen machen.

Erstens: Wir von der CDU sind für eine streckenbezogene
Straßenbenutzungsgebühr. Auch nach unseren Vorstellun-
gen soll sich die Höhe der Straßenbenutzungsgebühr nach
einem Mix der Kosten für die Erstellung und Unterhaltung
von Straßen und der Kosten, die durch die durch den Ver-
kehr bewirkten Umweltschäden verursacht werden, richten.

Aber, Frau Kollegin Günther: Wer war denn derjenige, der
erst die Voraussetzungen dafür geschaffen hat, daß in
sechs Ländern der EU Straßenbenutzungsgebühren für
Lkws eingeführt worden sind? Das war der von Ihnen so
kritisierte Bundesverkehrsminister Wissmann.

(Abg. Sieber CDU: Sehr richtig!)

Er war auch derjenige, der die Voraussetzungen dafür ge-
schaffen hat, daß die Straßenbenutzungsgebühr jetzt ver-
doppelt werden kann.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU – Abg. Sieber
CDU: Sehr richtig!)

Dabei gestehe ich Ihnen ohne weiteres zu, daß wir uns lan-
ge darüber unterhalten können, ob nicht auch die doppelte
Straßenbenutzungsgebühr noch zu niedrig ist.

Zweite Bemerkung: Alpenquerender Lkw-Verkehr findet
entscheidend in Frankreich, in der Schweiz und in Öster-
reich statt. Ich meine, es geht nicht an, daß eines dieser drei
Länder Bedingungen schafft, die unabänderlich zu einer
Verlagerung des Verkehrs auf die anderen Länder führen.
Die Schweiz beabsichtigt, für den Transit eines 40-Ton-
nen-Lkw 400 DM zu verlangen, und für den Transit mit
der Bahn 200 DM. Die Österreicher verlangen bloß für die
Strecke von Innsbruck über den Brenner etwa 180 DM.
Selbst diese 180 DM werden entscheidend angegriffen, so
daß der zuständige Kommissar der EU ständig mit einer
Klage vor dem Europäischen Gerichtshof gegen diese
180 DM österreichische Straßenbenutzungsgebühr droht.

(Abg. Zeller SPD: Ist das ein EU-Land?)

Da kann es doch nicht sein, daß wir sehenden Auges zu-
stimmen, daß ein Land 400 DM verlangt und sagt: „Wer
die 400 DM nicht bezahlt, der soll den Umweg über Frank-
reich oder über Österreich wählen.“

Dritte Bemerkung: Ich meine, die Schweiz kann gegenüber
der Europäischen Union nicht mit dem Kopf durch die
Wand. Wenn Sie heute aufmerksam die Zeitungen gelesen
haben, dann haben Sie gelesen, daß kein Geringerer als der
ehemalige Bundesbankpräsident Pöhl gestern bei einer
Preisverleihung zu seinen Gunsten gesagt hat, der Schweiz
werde über kurz oder lang aus wirtschaftlichen Gründen
gar nichts anderes übrigbleiben, als der EU beizutreten.
Aber solche halsstarrigen Bedingungen sind keine gute
Voraussetzung für einen Beitritt der Schweiz.

Vierte Bemerkung: Ziel auch unserer Politik ist es, mög-
lichst viel Verkehr auf die Schiene zu verlagern. Dabei
muß man aber sehen, daß für diese Verlagerung nicht nur
eine Politik gegen die Lkws auf der Straße erforderlich ist,
sondern daß dafür mindestens in gleichem Umfang eine
Politik der Bahn AG für den Güterverkehr auf der Schiene
notwendig ist.

(Abg. Zeller SPD: Wer soll das bezahlen?)

In den letzten 20 Jahren hat die Bahn alles getan, nur nicht
maßgeblich für einen Schienengüterverkehr gesorgt. Wir
können nur hoffen, daß sich die Bahn nach ihrer Umstruk-
turierung in eine private AG endlich auch ihrer Verantwor-
tung für den Schienengüterverkehr bewußt wird.

(Beifall bei der CDU – Abg. Zeller SPD: Das kann
die Bahn gar nicht bezahlen! Das ist doch eine öf-

fentliche Aufgabe!)

 – Ich komme jetzt gleich darauf zu sprechen.

Fünfte Bemerkung: Dieses Ziel, einen Teil des Verkehrs
auf die Schiene zu verlagern, muß auch der Ausgestaltung
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der Straßenbenutzungsgebühren und der staatlichen Sub-
ventionen für die Bahnen zugrunde liegen.

Sechste Bemerkung: Im Moment sind wohl alle Bahnen in
Europa nicht leistungsfähig genug, um in erheblichem Um-
fang mehr Güterverkehr auf der Schiene zu bewältigen, als
das zur Zeit der Fall ist, auch die Schweizer Bahnen nicht,
denn nicht umsonst haben sich die Schweizer Bahnen dafür
entschieden, in der Schweiz zwei Basistunnel, den Lötsch-
berg- und den Gotthardtunnel, zu bauen. Das heißt, die
Schweizerischen Bundesbahnen haben ein Konzept, für
den Schienengüterverkehr leistungsfähiger zu werden, aber
– und das ist ganz entscheidend – sie haben bis jetzt noch
keine Finanzierung für diese beiden Basistunnel. Es ist
überhaupt nicht ausgeschlossen, daß bei irgendeiner Volks-
befragung diese beiden Basistunnel, über deren Bau im
Prinzip entschieden ist, noch an der Finanzierung schei-
tern.

(Abg. Zeller SPD: Da könnte die EU mithelfen!)

– Bitte?

(Abg. Zeller SPD: Die EU könnte da mithelfen!)

– Da haben Sie schon recht, aber es ist arg viel verlangt,
daß die EU jemandem, der heute in einer Volksabstim-
mung sagt, die EU sei ihm gleichgültig, morgen Hilfe zu-
sagt und meint, vielleicht bringe sie ihn mit viel Geld doch
noch so weit, daß er zu ihren Gunsten nachsichtiger werde.

Siebte und vorletzte Bemerkung – –

(Glocke des Präsidenten)

Präsident Straub: Herr Abg. Scheuermann, gestatten Sie
eine Zwischenfrage des Herrn Abg. Stolz?

Abg. Scheuermann CDU: Ja.

Präsident Straub: Bitte sehr, Herr Stolz.

Abg. Stolz Bündnis 90/Die Grünen: Herr Scheuermann,
können Sie einmal zur Kenntnis nehmen, daß Ihre Bundes-
tagsfraktion, also die Fraktion der CDU/CSU in Bonn,
nicht die nötigen Mittel bereitstellt, um die Rheintalstrecke
auszubauen, so daß wir jetzt schon jahrelang einen Zirkus
um den viergleisigen Ausbau haben

(Abg. Mühlbeyer CDU: Ausgerechnet die!)

und dieser nur ganz, ganz zögerlich vorangeht, weil Sie die
nötigen Mittel nicht zur Verfügung stellen, weil Sie die
Mittel für das Fernstraßenbauprogramm benötigen?

Abg. Scheuermann CDU: Darauf wäre ich jetzt gerade
gekommen, Herr Stolz.

Siebte Bemerkung: Meinung und Haltung der CDU ist fol-
gendes: Wir brauchen Schiene und Straße; wir brauchen
nicht Schiene statt Straße, wie Sie, Frau Günther, es darzu-
stellen versucht haben und wie es ein wesentlicher Punkt in
Ihrem Antrag ist.

Wenn es uns gelingt, einen Teil des prognostizierten Zu-
wachses im Güterverkehr auf der Straße auf die Schiene zu
bringen, dann haben wir eine außerordentlich erfolgreiche
Verkehrspolitik betrieben. Zusätzlich noch einen Teil des-
sen, was sich heute auf der Straße bewegt, auf die Schiene

bringen zu wollen scheint mir ein sehr, sehr weit gesteck-
tes, um nicht zu sagen, utopisches Ziel zu sein.

Jetzt zu Ihnen, Herr Stolz. Wir haben im Bundesverkehrs-
wegeplan den viergleisigen Ausbau der Rheintalbahn vor-
gesehen, und in dem Umfang, wie planfestgestellte Ab-
schnitte vorliegen, wird auch gebaut. Nun kann ich mir mit
Ihnen natürlich auch vorstellen, daß das alles viel schneller
gehen könnte.

(Zuruf des Abg. Stolz Bündnis 90/Die Grünen)

Aber können wir uns hier nicht darauf verständigen, Herr
Stolz,

(Abg. Stolz Bündnis 90/Die Grünen: 20 Jahre
schon!)

daß wir mindestens für den viergleisigen Ausbau der
Rheintalstrecke ein so hohes Tempo an den Tag legen wie
die Schweiz beim Bau ihres Gotthard-Basistunnels?

(Abg. Zeller SPD: Das ist doch wohl ein Unter-
schied!)

Das Land Baden-Württemberg mit unserem Umwelt- und
Verkehrsminister an der Spitze läßt keine Gelegenheit aus,
um zu sagen: Wir brauchen nicht nur den Ausbau der
Rheintalstrecke, sondern wir brauchen auch die Gäubahn,
und wir brauchen die Strecke Ulm – Friedrichshafen – Lin-
dau.

(Abg. Zeller SPD: Schon seit 30 Jahren!)

Achte und letzte Bemerkung: Wir von der CDU sind nach-
haltig dafür, daß der Verkehr, der auf der Schiene durch
die Schweiz rollt, nicht erst in Weil und Lörrach auf die
Schiene gesetzt wird, sondern möglichst in ganz großem
Umfang an der Quelle auf die Schiene gesetzt wird, damit
wir dadurch auch einen Teil des Transitverkehrs auf der
Straße in Deutschland vermeiden können.

Meine Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, wir
schlagen vor, Ihren Antrag an den Ausschuß für Umwelt
und Verkehr zu überweisen. Dann haben wir dort sicher-
lich noch Gelegenheit, darüber zu diskutieren.

(Beifall bei der CDU und des Abg. Dr. Freuden-
berg FDP/DVP)

Präsident Straub: Das Wort erteile ich Herrn Abg. Gö-
schel.

Abg. Göschel SPD: Herr Präsident, meine Damen und
Herren! Mein erster Eindruck war: Den Grünen gehen die
Themen aus, wenn sie es nötig haben, daß sie jetzt diesen
halbjährigen Antrag hochziehen.

(Abg. Stephanie Günther Bündnis 90/Die Grünen:
Der ist aktuell und wichtig!)

Ich sehe nämlich keinen akuten landespolitischen Hand-
lungsbedarf.

(Abg. Stolz Bündnis 90/Die Grünen: Also, Herr
Göschel, uns gehen die Themen derzeit nicht aus!
– Heiterkeit bei der SPD – Abg. Brechtken SPD:

Da hat er recht!)
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In dieser Frage liegt der Schlüssel eindeutig in Bonn und
nicht in Stuttgart, aber natürlich – das räume ich ja ein –
gibt es zwei aktuelle Bezugspunkte – die sind auch schon
erwähnt worden –, die es ermöglichen, dies jetzt zur Ak-
tualität hochzustilisieren. Ich verstehe auch, daß die Grü-
nen endlich einmal ein Thema in die Öffentlichkeit bringen
wollen, bei dem sie nicht gegen alle kämpfen müssen, son-
dern auch Zustimmung von anderen erheischen können.

(Abg. Stephanie Günther Bündnis 90/Die Grünen:
Vielen Dank!)

Deswegen ist es ganz sinnvoll, wenn wir darüber heute dis-
kutieren können.

Es gibt, wie schon gesagt wurde, zwei Bezugspunkte. Der
erste ist das Scheitern des Verkehrsabkommens zwischen
der EU und der Schweiz. Einer der Widerstandskämpfer
war Bundesverkehrsminister Wissmann, der entscheidend
mit dazu beigetragen hat, daß das Verkehrsabkommen,
dem die Kommission schon zugestimmt hatte, nicht zustan-
de kommt und damit die Schweiz eine wichtige Finanzie-
rungsgrundlage noch nicht schaffen kann, die sie braucht,
um die wichtigen Schienentunnelbauten dann auch finan-
zieren zu können.

Der zweite Bezugspunkt ist die erfreuliche Tatsache, daß
inzwischen der Schweizer Nationalrat dem zeitgleichen
Bau des Lötschberg- und des Gotthard-Basistunnels zuge-
stimmt hat, ihn beschlossen hat, und daß er auch gleichzei-
tig beschlossen hat, daß Zulaufstrecken in die Ostschweiz
und damit in den Bodenseeraum mit gebaut oder ausgebaut
werden, so daß auch der östliche Landesteil Baden-Würt-
tembergs an den Schienenalpentransitverkehr angebunden
werden kann.

Dazu ist es allerdings dann auch notwendig, auf deutscher
Seite die entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen. In die-
sem Haus gibt es seit vielen Jahren eine grundlegende
Übereinstimmung der Fraktionen im Landtag und des Ver-
kehrsministers über das Ziel, zum Schutz des hochsensi-
blen Alpenbereichs den Alpentransit insbesondere beim
Güterverkehr auf die Schiene zu verlagern. Ich erinnere
nur an die beiden letzten Initiativen: erstens den Antrag
vom 11. Oktober 1995, den alle vier demokratischen Frak-
tionen eingebracht haben

(Unruhe bei den Republikanern – Abg. Deuschle
REP: Seit wann ist die SPD undemokratisch?)

– Sie waren ja nicht dabei –, einen Antrag mit der gleichen
Zielsetzung wie der des heutigen Grünen-Antrags, aller-
dings mit einer kleinen Ausnahme.

Zweitens hat es im März letzten Jahres, am 13. März, auf
Initiative des Kollegen Zeller einen gemeinsamen Ent-
schließungsantrag wiederum dieser genannten vier Fraktio-
nen gegeben, um in der Sache voranzukommen.

Aber ich frage Sie, meine Damen und Herren: Wie sieht ei-
gentlich die Realität aus? Beschlüsse sind schön, aber das,
was daraus wird, ist eine andere Sache. In dieser Frage bie-
tet sich mir bei der CDU Baden-Württemberg ein Bild der
Zerrissenheit, Zerrissenheit nämlich durch das Auseinan-
derklaffen von Worten und Taten, Zerrissenheit auch zwi-

schen dem landespolitischen Teil der CDU Baden-Würt-
tembergs, der die schienenfreundlichen, umweltfreundli-
chen und fortschrittlichen Beschlüsse faßt, auf der einen
Seite und dem bundespolitischen Teil der CDU Baden-
Württembergs, der die entsprechenden Handlungen verzö-
gert, verschleppt oder unterläßt, auf der anderen Seite.

(Beifall bei der SPD)

Es wirkt manchmal so, als ob es nach dem Motto ginge:
Landesverkehrsminister Schaufler ist für die umwelt-
freundlichen Worte zuständig, und Bundesverkehrsminister
Wissmann ist für die weniger umweltfreundlichen Taten
zuständig. Man könnte da fragen: Ist es ein Bild der Zerris-
senheit, oder ist es sogar eine Arbeitsteilung? Aber ich per-
sönlich glaube nicht an ein so perfides Doppelspiel. Also
stellt sich letztlich die Frage, was eigentlich Herr Wiss-
mann gegen Herrn Schaufler hat, daß er diesen in Bonn so
im Regen stehen läßt und ihm die notwendige Unterstüt-
zung für den Standort Baden-Württemberg nicht zukom-
men läßt.

(Abg. Wettstein SPD: Der arme Herr Schaufler! –
Abg. Dr. Repnik CDU: Oje!)

Tatsache ist jedenfalls, daß unser Land von Herrn Wiss-
mann, was die Verkehrsinfrastruktur anlangt, sträflich ver-
nachlässigt wird. Interessanterweise, meine Damen und
Herren, ist es ja nun nicht so, wie die Grünen glauben ma-
chen wollen, daß Baden-Württemberg bei den Bundesfern-
straßen, also beim Straßenbau, bundesweit führend sei.
Auch da gibt es im bundesweiten Vergleich einen Rück-
stand, so daß insgesamt fast provozierend gefragt werden
muß: Will denn Herr Wissmann Baden-Württemberg ver-
kehrspolitisch balkanisieren? Wir jedenfalls werden eine so
zwiespältige Politik nicht hinnehmen.

(Beifall bei der SPD)

Ich habe den Eindruck, Herr Wissmann glaubt, daß er es in
Baden-Württemberg mit den eigenen Leuten machen kann.
Und ich bin der Meinung, die CDU muß da auch entspre-
chend handeln, damit dieser Eindruck widerlegt werden
kann. Wir Sozialdemokraten wollen jedenfalls – das ist
klar definiert, das war auch schon mehrfach Gegenstand
von Beschlüssen – den Ausbau aller drei baden-württem-
bergischen Schienenzulaufstrecken, und wir sind auch der
Meinung, daß der Ausbau der Oberrheinstrecke auf vier
Gleise beschleunigt werden muß und nicht ständig ge-
streckt und durch Kürzungen verzögert werden darf. Wir
sind auch für den Ausbau der Südbahn, die Elektrifizierung
und die Ertüchtigung auf 160 km/h Höchstgeschwindig-
keit. Dabei darf bei der Finanzierung auch eine gewisse
Landesbeteiligung keinesfalls tabu sein.

Der Ausbau und die Schaffung von Güterverkehrsum-
schlagplätzen müssen verbessert werden, und die Anla-
stung der externen Kosten im Güterschwerverkehr muß
verstärkt werden. Der bescheidene Einstieg, den wir bisher
haben, ist zu gering. Dies wird auch durch das entspre-
chende Grünbuch der EU gestützt.

Letztlich darf eines nicht sein, nämlich daß wir den Transit
auf der Straße durch Baden-Württemberg hinnehmen müs-
sen und daß dann erst in Weil am Rhein, in Singen und in
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Friedrichshafen oder Ravensburg verladen wird. Hier muß
auf unserer Seite eine entsprechende leistungsgerecht diffe-
renzierte Schwerverkehrsabgabe mit Anlastung der exter-
nen Kosten auch schon in Deutschland stattfinden, damit
nicht der Güterschwerverkehr, der aus dem Raum Fried-
richshafen kommt, in gleicher Höhe zur Kasse gebeten
wird, wie der, der von Rotterdam durch die ganze Bundes-
republik rollt.

(Beifall bei der SPD)

Stellv. Präsident Birzele: Herr Abg. Göschel, gestatten
Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abg. Stolz? Und dann
möchte ich darauf hinweisen, daß im übrigen Ihre Redezeit
beendet ist.

Abg. Göschel SPD: Ich möchte deswegen zum Schluß
kommen. Dann kann Herr Kollege Stolz eine Nachfrage
stellen.

Zum weiteren Vorgehen gibt es eigentlich nur noch zu sa-
gen: Meine Damen und Herren, es hat keinen Wert, wenn
wir hier ständig erneut dieselben oder gleichlautende Be-
schlüsse fassen. Das bleibt Makulatur, wenn nicht das ent-
sprechende Handeln in Bonn – dort liegt der Schlüssel –
erfolgt. Mit baden-württembergischen Gebetsmühlen ge-
gen Bonner Windmühlen anzukämpfen hat wirklich keinen
Wert.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Deswegen mein Appell auch an die Kolleginnen und Kol-
legen der CDU, die hier immer sehr fortschrittliche Ver-
kehrspolitik ankündigen, Herrn Wissmann, der ja aus
Baden-Württemberg kommt, einmal klarzumachen, daß er
sich seiner Verantwortung für den Standort Baden-Würt-
temberg  bewußt werden muß, daß er sie wahrnehmen
muß. Wenn das nicht gelingt, dann fordern Sie ihn doch
auf, das Verkehrsministerium zu verlassen, bevor ihn die
Wähler dazu zwingen.

(Abg. Maurer SPD: Rechtzeitig!)

Nur wenn Sie Ihre Vorstellungen auch in Bonn entspre-
chend bei Ihren Parteifreunden umsetzen, bleiben Sie in Ih-
ren verkehrspolitischen Absichtserklärungen glaubwürdig.
Dazu fordern wir Sie auf.

(Beifall bei der SPD)

Präsident Straub: Herr Abg. Stolz.

Abg. Stolz Bündnis 90/Die Grünen: Herr Kollege Göschel,
ich habe Ihre Ausführungen aufmerksam verfolgt und bin
zu der Erkenntnis gekommen, daß Sie sicher unserem An-
trag im Grundsatz zustimmen, aber Ziffer 1 Buchst. b nicht
zustimmen. Darin geht es nämlich um die Frage, ob wir
weiterhin die Fernstraßen ausbauen sollen oder nicht. Ich
gehe davon aus, daß Sie der Meinung sind, daß die Fern-
straßen weiterhin ausgebaut werden sollen.

Etwas paßt da aber nicht zusammen: Wenn Sie die Fern-
straßen ausbauen wollen . . .

Präsident Straub: Herr Kollege Stolz, Sie wollten eine
Frage stellen.

Abg. Stolz Bündnis 90/Die Grünen: . . . und gleichzeitig
die Verlagerung auf die Schiene bewirken wollen, ist darin
ein Widerspruch. Könnten Sie den einmal aufklären?

Abg. Göschel SPD: Herr Kollege Stolz, erstens glaube ich
nicht, daß Sie meiner Rede diesen Widerspruch entnehmen
konnten. Sie beziehen sich mehr auf das, was ich vorhin
mit Ihnen persönlich besprochen habe. Aber das ist ein an-
deres Problem.

(Heiterkeit bei der SPD – Abg. Maurer SPD: Dann
gib ihm doch eine persönliche Antwort!)

In der Sache will ich Ihnen gern eine Antwort geben: Wir
wollen, was den Bundesfernstraßenausbau betrifft, nicht
hinter das zurück, was während der großen Koalition be-
schlossen wurde, daß es in den Bundesverkehrswegeplan
aufgenommen werden sollte. Dazu stehen wir, denn es ist
nicht unser Ziel, unsere Bürgerinnen und Bürger mit dem
vorrangigen Binnenverkehr, der auf diesen Fernstraßen
stattfindet, zu schikanieren, um lediglich eine wichtige ver-
kehrspolitische Maßnahme zu unterstützen. Das muß auf
anderem Wege geschehen, so, wie ich es dargestellt habe.

(Beifall bei der SPD)

Präsident Straub: Das Wort erhält Herr Abg. Dr. Freu-
denberg.

Abg. Dr. Freudenberg FDP/DVP: Herr Präsident, meine
sehr verehrten Damen und Herren! Die Grünen haben ihre
Liebe zur Schweiz entdeckt und wollen dieses tapfere
Bergvolk in seinem Kampf gegen die Brummis aus der Eu-
ropäischen Union unterstützen.

(Heiterkeit bei der CDU – Abg. Zeller SPD: Reden
Sie nicht so abfällig über die Schweizer Nach-

barn!)

Hierzu soll Baden-Württemberg eine Bundesratsinitiative
einbringen und den Bund auffordern, der EU bei den Be-
mühungen, mit der Schweiz ein funktionierendes und wirt-
schaftlich vertretbares Alpentransitabkommen abzuschlie-
ßen, in den Rücken zu fallen. Brüssel wird sich mächtig
wundern, wenn ausgerechnet Deutschland und insbesonde-
re Baden-Württemberg der EU in den Arm fallen. Es gibt
nämlich keine Region in Europa, die ein so vitales Interes-
se an einem funktionierenden Gütertransport durch die Al-
pen hat wie unser Baden-Württemberg in seiner Nachbar-
schaft zur Schweiz.

(Abg. Kluck FDP/DVP: Das ist doch den Grünen
egal!)

Wohlgemerkt: Die FDP/DVP unterstützt ebenfalls eine Po-
litik, Güterverkehre auf die Schiene zu bringen, allerdings
mit dem Ziel, funktionierende und annehmbare Verkehrs-
wege zu schaffen.

(Beifall bei der FDP/DVP)

Wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, gemeinsam mit
der Schweiz gute Schienenwege im Rheintal oder auf der
Gäutrasse zu schaffen und dies verträglich mit den Interes-
sen der Bevölkerung zu gestalten. Was wir nicht wollen,
ist, den natürlichen Flaschenhals der Alpentransitwege zur
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Obstruktion des freien Warenverkehrs mit Italien zu miß-
brauchen

(Beifall des Abg. Kluck FDP/DVP – Abg. Kluck
FDP/DVP: Genau!)

und durch die Erzeugung von Umwegverkehren unter dem
Strich schlechtere Umweltbedingungen zu schaffen als
vorher.

Liest man die Begründung des Antrags der Grünen, wird
auch klar, daß es den Grünen nicht um den Schutz des
Schweizer Volkes geht, sondern darum – ich zitiere –, „die
Forderungen der Schweiz als Hebel zu nehmen, eine Ver-
kehrswende im Gütertransport deutschland- und europa-
weit einzuleiten“ – koste es, was es wolle, möchte ich hin-
zufügen.

Fundamentalistische Unvernunft, meine ich, wie die 5-DM-
Debatte – eben echt grün.

(Beifall bei der FDP/DVP)

Stellv. Präsident Birzele: Das Wort erhält Herr Abg. Ei-
genthaler.

Abg. Eigenthaler REP: Herr Präsident, meine verehrten
Damen und Herren! Die Schweiz ist ebenso wie Baden-
Württemberg ein Land, das ein hohes Aufkommen an
Transitverkehr zu bewältigen hat. Durch diesen geographi-
schen Bereich von Europa fließt ein Großteil des europäi-
schen Nord-Süd-Verkehrs. Dementsprechend stark werden
die Verkehrswege frequentiert – und das mit all den negati-
ven Begleiterscheinungen.

Nun hat die Schweiz als eines der ersten Länder schon seit
langem eine Straßenmaut, um die Nutznießer ihrer sicher
vorbildlichen Verkehrsinfrastruktur auch angemessen an
den Kosten zu beteiligen. Baden-Württemberg bzw.
Deutschland tut sich dagegen noch immer schwer mit der
Einführung einer Straßenbenutzungsgebühr. Wir Republi-
kaner haben schon mehrmals auch bei uns eine Vignette
anstatt der Kfz-Steuer oder eine Erhöhung der Mineralöl-
steuer gefordert.

(Beifall bei den Republikanern)

Meine Damen und Herren, ich bin der Meinung, daß es
nicht unsere Aufgabe ist, Wegbereiter dafür zu sein, daß
die Schweiz weitere leistungsunabhängige Schwerver-
kehrs- und Alpentransitabgaben einführen kann. Vielmehr
müssen wir in unserem eigenen Land dafür sorgen, daß wir
mit dem stetig wachsenden Verkehrsaufkommen auf unse-
ren Straßen fertig werden, daß wir unser Straßennetz finan-
zieren und daß wir in passender Form den Mitverursacher
Transitverkehr gerecht an den Kosten für Straßenbau- und
Umweltschutzmaßnahmen beteiligen sowie den Transitver-
kehr auch in unser Zahlmeisterboot bekommen.

Selbstverständlich berühren uns auch Verkehrsmaßnah-
men, die unser südliches Nachbarland Schweiz durchsetzen
möchte und die sich bei uns nicht nur positiv auswirken
würden. Wir müssen jetzt kritisch prüfen, was letztlich für
uns von Vorteil wäre und was wir uns dabei an Nachteilen
einhandeln würden. Natürlich sind wir an möglichst vielen,
besonders schnellen und möglichst umweltfreundlichen

Transitstrecken durch die Alpenländer Schweiz und Öster-
reich interessiert. Naturgemäß liegt es aber auch in unse-
rem Interesse, daß die Kosten hierfür nicht durch Sonder-
status unangemessen hoch ausfallen und vorwiegend von
deutschen Spediteuren, Reise- und Wirtschaftsunterneh-
men abkassiert werden,

(Beifall bei den Republikanern)

ohne daß wir in unserem Land entsprechende Finanzie-
rungsinstrumentarien für den Bau von staufreien und um-
weltfreundlichen Verkehrswegen in Anspruch nehmen
können, daß wir also nicht zweifach für andere bluten sol-
len.

Ich habe auch kein Verständnis dafür, daß neue Promi-
Highways für Weekendjets nach Genf, Lausanne oder St.
Moritz auf Kosten unserer Arbeitsplätze finanziert werden
sollen – oder gar ein „Mafiaexpreß“ nach Mailand, Rom
und Kalabrien.

Wenn die Schweiz aber, mit Sonderrechten versehen, im
Alleingang die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe
kassieren darf, bedeutet das für uns in Baden-Württemberg
Mehrkosten in beträchtlichen Dimensionen. Wenn unsere
Lkws und Reisebusse künftig bei der Fahrt durch die
Schweiz mit zusätzlichen Gebühren belastet werden, führt
das zu drastischen Wettbewerbsnachteilen nicht nur für un-
sere Reise- und Transportunternehmer.

(Abg. Deuschle REP: Richtig!)

Gerade Baden-Württemberg ist durch seine geographische
Lage auf den Transit durch die Schweiz angewiesen. Aber
wir sehen wieder zu, wie sich die Länder um uns herum
ihre Verkehrsinfrastruktur teuer bezahlen lassen, und neh-
men für unsere Wirtschaft einen Wettbewerbsnachteil nach
dem anderen in Kauf.

Es erscheint uns unrealistisch, zu glauben, daß die Schweiz
eine generelle Verlagerung des Güterverkehrs auf die
Schiene ehrlich schaffen wird, wodurch sich auf den Zu-
fahrtswegen die Busse und Lkws aufstauen würden. Es ist
auch nicht der Sache dienlich, wenn der Schwerlastverkehr
auf andere Wegstrecken verdrängt wird und somit die Aus-
weichstrecken völlig zum Erliegen kommen. Das wird ja
auch vom Umweltministerium so gesehen.

Deshalb betone ich noch einmal, daß es nicht unsere Auf-
gabe sein kann, die Transitprobleme der Schweiz zu lösen,
sondern daß wir endlich unsere eigenen Hausaufgaben im
Ländle erledigen müssen und daß zumindest in Europa ei-
nigermaßen gleiche Bedingungen für den Transitverkehr
geschaffen werden müssen.

(Beifall bei den Republikanern)

Gerade dieser Schwerlastverkehr verursacht auch auf unse-
ren Straßen große Schäden, verstopft unsere Verkehrswege
und belastet unsere Umwelt, und dies ohne entsprechenden
finanziellen Ausgleich! Damit muß endlich Schluß sein.

Bisher kocht jedes Land in Europa sein eigenes Süppchen.
Deshalb wäre es zu begrüßen, wenn auch in der Verkehrs-
politik verstärkt Regelungen getroffen werden könnten, die
zu einer europäischen Vereinheitlichung führen. Wir Repu-
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blikaner haben uns von Anfang an dagegen ausgesprochen,
verkehrspolitische Lenkungsmaßnahmen nur über höhere
Steuern durchsetzen zu wollen. Wir haben immer dafür
plädiert, daß ein Umsteigen auf die Schiene und öffentliche
Verkehrsmittel nur dann von Erfolg gekrönt sein kann,
wenn eine gleichwertige wettbewerbsfähige Alternative
existiert. Die Argumente müssen für die Verkehrsteilneh-
mer überzeugend sein. Zwangsmaßnahmen sind hier fehl
am Platze.

Meine Damen und Herren, wir dürfen es unserer heimi-
schen Wirtschaft nicht immer noch schwerer machen, denn
wo das hinführt, ist inzwischen bekannt. Zur Sicherung des
Wirtschaftsstandorts Baden-Württemberg müssen wir die
Voraussetzungen schaffen, daß im Güter- und Personen-
verkehr funktionierende Schienen- und Straßenverbindun-
gen bestehen. Es ist ein Wunschtraum, zu glauben, alle Gü-
ter könnten auf der Schiene transportiert werden. Natürlich
wäre es auch mir lieber, wenn sich in Zukunft ein größerer
Teil des Güterverkehrs auf die Schienen verlagern würde,
aber der Markt hat andere Gesetze. Er richtet sich nach
dem Preis-Leistungs-Prinzip, und der Trend verläuft leider
entgegengesetzt. Wir Republikaner fordern schon lange
mehr Güterverladezentren und würden in diesen Bereich
auch mehr investieren, denn ohne eine schnelle Alternative
wird eine Verlagerung auf die Schiene nicht funktionieren.

Deshalb sehe ich auch heute keine Möglichkeit, dem An-
trag der Grünen zuzustimmen. Wir begrüßen zwar den gu-
ten Willen, daß die Schweiz die Verlagerung des Straßen-
transports auf die Schiene anstrebt, aber dies darf nicht auf
unsere Kosten und muß ohne Sonderstatus für die Alpen-
länder Schweiz und Österreich geschehen.

(Beifall bei den Republikanern)

Stellv. Präsident Birzele: Das Wort erhält Herr Minister
Schaufler.

Minister für Umwelt und Verkehr Schaufler:  Herr Prä-
sident, meine Damen und Herren! Der Antrag der Grünen
datiert vom Oktober 1997. Ich weiß nicht, was Sie heute
diskutieren, denn im Jahr 1997 war die Schweiz auf einem
Weg, der uns sehr viel Sorgen gemacht hat. Das haben Sie
offensichtlich damals gar nicht begriffen, weil Sie uns auf-
gefordert haben, daß wir die Schweiz unterstützen sollten.
Ihnen sind die ganzen Vorgänge und die schwierige Ent-
scheidung zum Schweizer Straßennetz und zur Integration
der NEAT, also der neuen Alpentransversale, offensicht-
lich überhaupt nicht bekannt.

(Abg. Stephanie Günther Bündnis 90/Die Grünen:
Doch!)

– Dann hätten Sie aber die Worthülsen, die vorhin gekom-
men sind, nicht liefern dürfen.

(Abg. Dr. Inge Gräßle CDU: Sehr richtig!)

Ich will Ihnen jetzt einmal erklären, wie das im histori-
schen Ablauf der letzten paar Jahre war, und auch erklären,
warum wir eigentlich erst jetzt ernsthaft über Ausbaumaß-
nahmen diskutieren können.

Die Deutsche Bundesbahn, wie Sie früher hieß, mit der Er-
gänzung durch die Deutsche Reichsbahn nach der Wieder-

vereinigung war schlicht und einfach bankrott. Sie hatte
insgesamt 75 Milliarden DM Schulden angehäuft. Nicht
umsonst ist zu diesem Zeitpunkt der Gedanke einer nach-
haltigen Bahnreform aufgekommen. Sie wissen doch auch,
daß in all den Jahren zuvor die Bahn überhaupt kein Geld
mehr hatte, nachhaltige Investitionen durchzuführen. Es
wurden permanent Strecken stillgelegt, es wurden die
Bahnhöfe nicht mehr in Ordnung gebracht, geschweige
denn größere Initiativen noch gestartet. Erst mit der Bahn-
reform, einer der großartigsten Reformen der Nachkriegs-
geschichte in Deutschland, war es überhaupt möglich, wie-
der in neue Investitionen einzusteigen, die Regionalisie-
rung mit viel Erfolg zu betreiben, auch hier in Baden-
Württemberg, und sich vor allem den großen Aufgaben der
transeuropäischen Netze zuzuwenden. Vorher konnte man
nicht darüber reden, weil niemand, keine Regierung zuvor,
je in der Lage gewesen wäre, die Kosten für die Ausbauten
im europäischen Netz auch nur halbwegs darzustellen.

Fast zeitgleich dazu entwickelte die Schweiz die NEAT.
Den Begriff habe ich schon erklärt. In der Bundesrepublik
Deutschland wurde 1992/93 der neue Bundesverkehrswe-
geplan für die Zeit bis zum Jahr 2012 vorgelegt. Dieser
wurde im Bundestag beschlossen und hat auch weitgehend
Zustimmung erfahren.

Diesem Plan können Sie alle wichtigen Daten entnehmen,
die das Land Baden-Württemberg betreffen. Das Land Ba-
den-Württemberg ist bei der Umsetzung dieser Pläne der
große Nutznießer, zu Recht, wie ich meine. Denn neben
den neuen Bundesländern kommt es insbesondere bei uns
darauf an, das Transitland Nummer eins, die Transitregion
Nummer eins in Europa zu entlasten.

Die Krokodilstränen über die Frage, wie viele Autos durch
die Schweiz und durch Österreich, beispielsweise am Bren-
ner, fließen, kann ich nicht teilen, wenn ich zum Beispiel
die Belastung der Bürger am Leonberger Dreieck sehe, wo
täglich 170 000 Fahrzeuge verkehren. Die Österreicher da-
gegen glauben schon, daß die Welt zusammenbricht, wenn
einmal 30 000 Fahrzeuge über den Brenner fahren.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU und des Abg.
Krisch REP)

Bei allen Überlegungen, die wir anstellen, sollten wir we-
nigstens bereit sein, auch die eigenen Interessen – darauf
komme ich noch bei einem anderen Punkt Ihres Antrags zu
sprechen – zu berücksichtigen. Dafür sind wir gewählt;

(Beifall bei Abgeordneten der CDU und der Repu-
blikaner – Abg. Dr. Inge Gräßle CDU: Bravo!)

und wenn Sie dazu nicht in der Lage sind, dann lassen Sie
es lieber.

Wir sollten vor allem die eigenen Leute nicht schädigen,
die in der Wirtschaft tätig sind. Denn diese zahlen letzten
Endes auch die Gelder, mit denen es ermöglicht wird, daß
Sie Ihre Diäten bekommen und hier reden dürfen.

(Heiterkeit bei der CDU – Abg. Zeller SPD: Primi-
tiv!)

Ich darf Ihnen deutlich sagen, daß ich ganz erschrocken
darüber bin, mit welcher Fahrlässigkeit Sie vorhin das un-
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terstützt haben, was uns die Schweiz zur Finanzierung der
neuerlichen Entscheidung vorgelegt hat. Wenn ich „neuer-
lich“ sage, müssen wir zuerst einmal darüber reden, was
vorher, noch vor wenigen Wochen, anstand.

Der Bundesrat der Schweiz hatte im letzten Jahr entschie-
den, daß nicht der Gotthardtunnel, sondern der Lötschberg-
tunnel ausgebaut wird – nur der Lötschbergtunnel, vom
Splügentunnel redet schon gar keiner mehr. Ich habe von
keinem Grünen hier gehört, der dazu einen Antrag gestellt
hätte, daß ich tätig werden solle. Das habe ich dann eben
meinem Gehalt entsprechend getan.

Die Entscheidung der Schweiz hätte bedeutet, daß man im
Lötschberg nur im System der rollenden Landstraße fahren
kann. Auch damit, was das bedeutet, haben Sie sich offen-
sichtlich nicht beschäftigt.

(Abg. Stephanie Günther Bündnis 90/Die Grünen:
Doch!)

Rollende Landstraße bei der Abnahme in Basel/Weil am
Rhein hätte bedeutet, daß alle Lkws von Amsterdam wei-
terhin durch Deutschland bis nach Basel hätten fahren
müssen, um überhaupt übernommen werden zu können.
Dazu kam von Ihnen kein Ton. Jetzt blasen Sie Ihre Bak-
ken auf – –

(Abg. Stephanie Günther Bündnis 90/Die Grünen:
Nur wenn der Ladeverkehr verlagert wird! Sagen

Sie das auch dazu!)

Ich kann Sie überhaupt nicht verstehen. Als die damalige
Entscheidung anstand, hätten Sie aktiv werden müssen, da
hätten Sie etwas tun müssen. Was das heute soll, ist mir
unerklärlich.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU – Zuruf der
Abg. Stephanie Günther Bündnis 90/Die Grünen –
Abg. Stolz Bündnis 90/Die Grünen meldet sich zu

einer Zwischenfrage.)

Es geht noch weiter. – Sie können nachher noch viel sagen.
Ich sage jetzt, was zu sagen ist.

(Glocke des Präsidenten)

Stellv. Präsident Birzele: Herr Minister, gestatten Sie eine
Zwischenfrage des Herrn Abg. Stolz?

Minister für Umwelt und Verkehr Schaufler:  Alle am
Ende, bitte.

(Abg. Stolz Bündnis 90/Die Grünen: Es paßt aber
jetzt! Anscheinend ist Ihr Erinnerungsvermögen

gestört, wenn Sie so ein Zeug behaupten!)

– Bei Ihnen hat der ganze Antrag schon nicht gepaßt, sonst
wäre er heute in dieser Form nicht gekommen.

(Abg. Stolz Bündnis 90/Die Grünen: Da redet man
sich im Ausschuß den Mund fusselig!)

– Herr Präsident, können Sie den jungen Mann stoppen,
damit ich hier reden kann?

(Heiterkeit bei der CDU)

Stellv. Präsident Birzele: Herr Minister, Sie wissen, daß
die Abgeordneten das freie Recht der Rede haben.

Minister für Umwelt und Verkehr Schaufler:  Herr Prä-
sident, ich kann mir nicht vorstellen, daß alle durcheinan-
derreden dürfen.

Stellv. Präsident Birzele: Einen Moment, Herr Minister.
Ich bitte alle, insoweit Ruhe zu bewahren, daß der Minister
verstanden werden kann.

(Abg. Fleischer CDU: Jetzt ist es in Ordnung! –
Abg. Haas CDU: Der Minister ist schließlich auch

Abgeordneter, Herr Präsident!)

Bitte schön, fahren Sie fort, Herr Minister.

Minister für Umwelt und Verkehr Schaufler:  Wir haben
zusammen mit dem Kollegen Wissmann und allen, die in
irgendeiner Form vor allem mit den benachbarten Kanto-
nen arbeiten und eng zusammenarbeiten, in zahllosen Sit-
zungen zu erreichen versucht, daß die falsche Entschei-
dung des Schweizer Bundesrats zurückgenommen wird.
Dies ging nur über den Schweizer Ständerat, nämlich über
die Vertretung der Schweizer Kantone. Das ist erst im
März 1998 erreicht worden. Erst seit März 1998 – parallel
zu dem, was Sie zu den Kosten sagen – können wir mit der
Schweiz überhaupt darüber reden, welche Aufteilung der
Wege sinnvoll ist. Für uns ist vor allem der Gotthardtunnel
notwendig, weil wir bei der technischen Auslegung des
Lötschbergtunnels die KLV-Betriebe überhaupt nicht rich-
tig aufnehmen können. Ich sagte ja schon, die rollende
Landstraße sei keine Alternative zum kombinierten Lade-
verkehr.

(Zuruf der Abg. Stephanie Günther Bündnis 90/
Die Grünen)

Wenn Sie also Güter von der Straße weg haben wollen,
müssen Sie auch technisch so fit sein, um das Richtige ver-
langen zu können.

Erst jetzt können wir mit der Schweiz darüber reden, wie
wir das vollziehen. Das bedeutet unter anderem, daß wir
mit der Schweiz – –

(Abg. Stephanie Günther Bündnis 90/Die Grünen:
Wir haben nirgends die rollende Landstraße ver-
langt! Nehmen Sie das zur Kenntnis! – Abg. Stolz
Bündnis 90/Die Grünen: Fragen Sie einmal in Ih-
rer Fraktion, ob die Ahnung haben, anstatt zu ver-
suchen, die Grünen vorzuführen! Wenn Sie ehrlich
sind, müssen Sie zugeben, daß wir das wissen! –

Weitere Zurufe)

– Ich kann verstehen, daß Ihnen das weh tut. Sie haben
vorhin keinen Satz dazu gesagt. Lesen Sie einmal Ihre ei-
genen Reden nach. Dann müssen Sie sich dafür schämen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU)

Wenn Sie zur Sache kommen wollen, müssen Sie exakt an
den Punkten, die in den letzten Monaten notwendig waren,
einhaken. Da herrschte bei Ihnen Funkstille. Da haben Sie
wahrscheinlich für Ihren Parteitag die Forderung nach ei-
nem Benzinpreis von 5 DM pro Liter vorbereitet.

(Beifall und Heiterkeit bei Abgeordneten der
CDU)
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Ich habe Ihnen deutlich gesagt: Wir haben mit aller Macht
versucht, über den Ständerat Freunde in der Schweiz zu
finden, und haben dadurch die Entscheidung zugunsten des
Gotthards erreicht.

(Abg. Zeller SPD: Das ist ein Verdienst der Ost-
schweiz!)

– Ja, natürlich. Wir haben gute Freunde in der Schweiz.

(Abg. Zeller SPD: So ist es!)

Darunter sind übrigens sogar Freunde, die Sozialdemokra-
ten sind, Herr Zeller.

(Abg. Zeller SPD: Natürlich!)

Denken Sie zum Beispiel an den Regierungsrat Ernst Neu-
komm aus Schaffhausen.

(Abg. Zeller SPD: Zum Beispiel!)

Ein prima Kerl, kann ich Ihnen nur sagen. Wenn es davon
auf Ihrer Seite noch einige gäbe, könnten wir miteinander
ganz tolle Sachen machen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU – Abg. Zeller
SPD: Richtig! Das ist ein Mann, der handelt!)

Die Fragestellung lautet jetzt: Schafft es die Schweiz in ge-
meinsamen Vereinbarungen, die horrenden Summen, die
für Lötschberg und Gotthard benötigt werden, so zu finan-
zieren, daß dies auf der einen Seite bald kommt und auf der
anderen Seite auch für die Kostenträger erträglich werden
kann?

Jetzt muß ich Ihnen einmal folgendes sagen: Die Schweiz
verlangt für einen 40-Tonnen-Lastzug 400 DM je Fahrt
von Basel nach Chiasso. Normalerweise fahren übrigens
die gleichen Lastzüge wieder zurück und zahlen noch ein-
mal 400 DM. Dies widerspricht dem, was wir schon bei der
Frage, ob das die Schweiz überhaupt mitmachen will, dis-
kutiert haben, nachdem auf dem Marktplatz der Schweiz
beschlossen wurde, daß ab dem Jahr 2005 überhaupt nie-
mand mehr fahren soll. Ich frage mich, wie das insgesamt
zusammenpaßt. Aber darüber muß das verfassungsrechtli-
che Organ der Schweiz entscheiden.

Das sind Kosten von 1 DM pro Kilometer. Vergleichen Sie
einmal. Ich rede nicht von Deutschland. Darüber brauchen
wir gar nicht zu reden. Da ist es mit Sicherheit viel zu bil-
lig. In Frankreich, Italien und Spanien bezahlt man für ei-
nen Kilometer ungefähr 20 bis 30 Pfennig. Von daher kön-
nen Sie zwar erwarten, daß Herr Kinnock als EU-Kommis-
sar eine Vereinbarung mit der Schweiz benötigt. Die Fran-
zosen werden es sich aber genausowenig gefallen lassen,
daß man bei ihnen für 25 Pfennig pro Kilometer fährt, sie
aber in der Schweiz pro Kilometer 1 DM bezahlen sollen.
Sie haben genauso ein fundamentales Interesse. In Frank-
reich liegen auch Alpen. In Österreich liegen auch Alpen,
und dort wird nicht einmal die Hälfte verlangt. Nach der
Berechnung der wahren Kosten ist allerdings auch das
noch zuviel.

Wir haben durchgerechnet, was dahintersteckt. Die Schweiz
verlangt eine doppelte Verzinsung der Bauinvestitionen

und der baulichen Unterhaltung. Sie setzt die Lebensdauer
der Bauinvestitionen zu niedrig an, als ob ein Tunnel nur
40 Jahre stehenbliebe – da kann ich nur lachen –, und legt
die Gesamtstreckenkosten auf zu wenige Fahrten um, näm-
lich nur auf solche, die für den Gotthardtunnel prognosti-
ziert sind.

Ich frage: Welche Interessen vertreten Sie als gewählte
Vertreter des Volkes in diesem Parlament eigentlich?

(Abg. Deuschle REP: Genau! – Abg. Stephanie
Günther Bündnis 90/Die Grünen: Die der Um-

welt!)

Wollen Sie die Konten in der Schweiz erhöhen, damit dort
genügend Stutz aus Baden-Württemberg und anderen Bun-
desländern angelegt werden kann?

(Beifall bei Abgeordneten der CDU und der Repu-
blikaner)

Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe hier immer ge-
sagt, es gehe darum, eine kostengerechte Aufteilung der
Investitionskosten auf die Benutzer zu finden. Die Franzo-
sen finanzieren ihr ganzes Verkehrswegenetz zumindest im
europäischen Bereich exakt damit. Die Gebühren sind in
Frankreich sehr hoch. Sie sind so hoch, daß alle durch
Deutschland fahren, weil die Gebühren bei uns zu niedrig
sind, und Frankreich meiden, weil sie dort alle paar Kilo-
meter an eine Mautstelle müssen. Alle beklagen sich auch
lautstark darüber, daß Österreich zu hoch gegriffen habe –
im europäischen Konsens sicherlich. Deshalb habe ich
nichts dagegen, wenn wir bei uns die Diskussion darüber
führen, wie wir europäisch angeglichene Preise für alle
Transite und für die Inanspruchnahme der großen Straßen
bekommen können.

(Beifall bei der CDU)

Aber ich bin dagegen, daß man einseitig in einem Riegel-
land die Kosten für uns erhöht. Der Gipfel ist eigentlich,
daß ein Schweizer, der von Chiasso nach Basel fährt und
die Grenzen nicht überschreitet, diese Gebühren nicht zu
bezahlen hat. Man muß sich einmal vorstellen, wir würden
mitten in Deutschland die Kosten erhöhen und von den
Schweizern sehr viel höhere Gebühren verlangen als von
uns selbst. Das muß man sich einmal vorstellen!

(Zuruf des Abg. Göbel CDU)

So kann ein Europa mit offenen Grenzen nicht entstehen.
Die Fairneß gebietet, daß wir eine gerechte Verteilung der
Lasten haben. In der Tat sollen holländische, belgische, dä-
nische und auch deutsche Lastwagen das bezahlen, was sie
an Inanspruchnahme in den Schweizer Netzen verursachen.
Eindeutig ja dazu, aber bitte nachvollziehbare Kosten und
nicht irgendwelche gegriffenen Kosten wie die, die hier
vorgelegt worden sind.

(Zustimmung der Abg. Dr. Inge Gräßle CDU)

Lassen Sie mich in einem zweiten Teil wenigstens noch er-
wähnen: Auch wir in Deutschland müssen unsere Hausauf-
gaben machen. Die Hausaufgaben sind eindeutig beschrie-
ben, und zwar nicht irgendwo in Gesprächen, politischen
Erklärungen und Parteitagsbeschlüssen, sondern nachles-
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bar im Bundesverkehrswegeplan. Wenn Sie sehen, was wir
jetzt auch beim Fünf-Jahres-Finanzierungsplan erreicht ha-
ben, werden Sie feststellen, daß wir in der Lage sind, alle
planfestgestellten Strecken im Oberrheinbereich auch zu
bauen, sprich umzusetzen.

(Abg. Stolz Bündnis 90/Die Grünen: Auch Ra-
statt?)

– Rastatt bedarf einer Zwischenlösung, weil die Tunnel-
finanzierung für die Bahn derzeit zu teuer ist

(Abg. Stolz Bündnis 90/Die Grünen: Sie schränken
schon wieder ein!)

und wir deshalb eine andere Lösung anbieten müssen, und
diese muß erst planfestgestellt werden. Das habe ich Ihnen
doch schon alles im Ausschuß erklärt. Ich weiß nicht, war-
um Sie danach noch fragen.

(Abg. Stolz Bündnis 90/Die Grünen: Dann hätten
Sie doch hier jetzt der Fairneß halber sagen kön-
nen, daß Sie nicht weiterkommen, weil Sie kein

Geld zur Verfügung stellen können!)

– Ich bin doch soeben dabei, zu entwickeln, was wir als
Deutsche an dieser Strecke machen müssen. Sie haben das
vorhin nicht exakt erwähnt. Ich habe Ihnen jedesmal ge-
sagt, daß die Tunnellösung in Rastatt derzeit von der Bahn
nicht gebaut werden kann, daß die Option offen bleibt und
wir in Rastatt im Bahnhofsgelände in Form eines dritten
Übergangsgleises die Lösung für mehr Kapazität suchen.

Wir sind in allen übrigen Bereichen in den Vorbereitungen
der Planfeststellungsunterlagen. Zum Teil sind die Plan-
feststellungsverfahren im Gange, und zum Teil sind die
Planfeststellungen erfolgt. Sie können alles nachlesen, was
für die einzelnen Strecken bisher geschehen ist, bis zu dem
Rest, den Sie im Bundesverkehrswegeplan nachlesen kön-
nen, nämlich daß die Reststrecke – etwa in der Größenord-
nung von hinter Freiburg, Müllheim bis nach Basel – nicht
drinsteht, weil es einer bilateralen Vereinbarung zwischen
der Schweiz und Deutschland bedarf. Diese ist inzwischen
getroffen worden, so daß mit dieser Vereinbarung das
Reststück bis nach Basel/Weil am Rhein ebenfalls im vor-
dringlichen Bedarf  des Bundesverkehrswegeplans steht
und aus einem Topf finanziert wird, der im Bundesver-
kehrswegeplan mit 8 Milliarden DM, und zwar voll finan-
ziert, erwähnt ist. Daraus können die Lückenschlüsse im
internationalen Verkehr getätigt werden.

Unsere Absicht ist nicht nur, das voranzutreiben. Wir wer-
fen zeitgleich nicht nur einen Blick in die Schweiz, son-
dern wir stimmen derzeit auch mit den Franzosen ab, daß
die französischen Partner zur gleichen Zeit mit dem TGV
durch die Vogesen, von Nancy – Metz angefangen, in der
Teilung in Richtung Straßburg kommen. Wir wollen dann
den Südstrang dieses internationalen Netzes über Karlsruhe
nach Stuttgart und im Rahmen des großen Milliardenpro-
jekts „Stuttgart 21“ in der Fortsetzung nach Ulm und Mün-
chen aufnehmen. Das alles sind Ihnen bekannte Aufgaben-
stellungen.

Wir kämpfen dafür, daß durchgehend ein zweites Gleis auf
der Gäubahn entsteht. Ich persönlich ärgere mich, daß es
möglich ist, daß zum Beispiel in Thüringen der Neubau ei-

ner Strecke, auf der die Sowjets früher ein zweites Gleis
abgebaut haben, innerhalb von fünf Jahren möglich war,
wir aber seit 40 Jahren auf die Wiederherstellung dessen
warten müssen, was die Franzosen nach dem Krieg heraus-
genommen haben.

Bei aller Kritikfähigkeit, die ich auch gegenüber Kollegen
und Freunden habe, lasse ich mir auch nicht gefallen, daß
man uns mit der Behauptung vertröstet, 90 % des Güter-
transits würden über Basel/Weil am Rhein laufen und des-
halb bräuchte man die anderen Strecken gar nicht. Das ist
eine falsche Betrachtung; denn solange Strecken nicht fä-
hig sind, überhaupt Transitverkehr aufzunehmen, braucht
man sich nicht zu wundern, wenn keiner hinfährt. Es bleibt
aber ein Treppenwitz, daß wir beispielsweise aus dem Bal-
lungsbereich Stuttgart quer in Richtung Karlsruhe fahren,
um erst dann die Rheinschiene anzunehmen, obwohl man
auch in der Diagonalen fahren könnte.

(Abg. Stolz Bündnis 90/Die Grünen: Wer sagt
das?)

Dasselbe gilt für den Wirtschaftsstrang Stuttgart – Ulm, für
den wir inzwischen eine gemeinsame Arbeitsgruppe einge-
setzt haben. Die ersten Ergebnisse zeigen schon, daß man
nicht von ungefähr 400 Millionen DM, sondern nur von
rund 200 Millionen DM Baukosten für die Elektrifizierung
ausgehen muß. Ich erkläre auch noch einmal: Wenn es ei-
nes gewissen Zuschusses bedarf, wenn neben der Förde-
rung nach dem Bundesschienenwegeausbaugesetz auch
noch Finanzierungsmittel für einen Anteil des regionalen
Verkehrs von uns verlangt werden, dann sind wir bereit,
die zu erbringen. Dem könnte eigentlich, wenn Bonn ja
sagt, auch als schnellste Streckenführung gar nichts mehr
im Weg stehen.

(Beifall des Abg. Göbel CDU)

Allerdings möchte ich gern, daß wir dann nicht in Fried-
richshafen haltmachen und nicht weiterwissen, sondern
daß, übrigens auch im Interesse der Bayern, die Fortset-
zung über Lindau und Bregenz/Sargans kommt. Dann
macht das Ganze im Netzwerk überhaupt erst einen Sinn.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU)

Nun, meine Damen und Herren, ist das exakt die Aufga-
benstellung, die wir uns vorgenommen haben, die Sie über-
all lesen können: im Generalverkehrsplan, im Bundesver-
kehrswegeplan und in jeder Rede hier und in den Aus-
schüssen.

Was bleibt, ist die Frage, warum Sie einen Antrag vom Ok-
tober 1997 hier zur Diskussion gestellt haben, nachdem das
einzig Aktuelle, was für uns wirklich interessant ist, die
horrende Erhöhung der Preise in der Schweiz ist. Diese Er-
höhung ist sehr zum Nachteil der deutschen Verkehrswirt-
schaft, sehr zum Nachteil auch vieler kleiner Speditionsun-
ternehmen, die sich im Europäischen Markt wegen mangel-
hafter Harmonisierung ohnehin sehr schwertun.

(Beifall des Abg. Dr. Freudenberg FDP/DVP)

Ich rede hier nicht einer Lobby das Wort.

(Abg. Stephanie Günther Bündnis 90/Die Grünen:
Sondern?)
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Ich rede mit denen sehr genau darüber, um was es geht,
nämlich darum, im internationalen Ausgleich Gerechtigkeit
herbeizuführen. Ich sehe aber nicht ein, daß wir einseitig
die eigenen Leute schädigen sollen und damit die Gefähr-
dung der Arbeitsplätze in der Verkehrswirtschaft dieses
Landes betreiben sollen, nur weil das gerade in irgendein
Programm paßt. Für dieses letzte bekommen Sie unsere
Zustimmung nicht. Deshalb bitte ich Sie auch um die Ab-
lehnung dieses Antrags.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)

Stellv. Präsident Birzele: Das Wort erhält Frau Abg. Gün-
ther.

Abg. Stephanie Günther Bündnis 90/Die Grünen: Herr
Schaufler, ich habe den Eindruck, Sie haben unseren An-
trag nicht richtig gelesen. Diesen Eindruck hatte ich auch
bei den anderen Rednern.

(Zuruf des Abg. Dr. Freudenberg FDP/DVP)

Erstens fordern wir kein Sonderrecht für die Schweiz. Wir
fordern, die Politik der Schweiz zu unterstützen und als
Vorbild für uns zu übernehmen. Ich meine nämlich, die
Schweiz ist ein Vorbild für uns. Zum einen hat sie schon
heute sehr viel mehr Güter auf der Schiene, und sehr viel
mehr Personen als bei uns nutzen dort den öffentlichen
Verkehr. Außerdem besteht der Beschluß der Schweiz, kei-
ne parallelen Straßentransitstrecken mehr auszubauen. Die
Schweiz macht also genau das, was meiner Ansicht nach
volkswirtschaftlich sinnvoll ist: Sie schaut, wo das Geld für
die Umwelt, für den Verkehr und für die Wirtschaft am be-
sten investiert ist. Wir wollen keine Sonderregelung für die
Schweiz, sondern wir wollen einen Impuls für die europäi-
sche Verkehrspolitik, dem Schweizer Beispiel zu folgen
und auch bei uns die Wettbewerbsbedingungen zwischen
den Verkehrsträgern anzugleichen.

(Beifall bei Abgeordneten des Bündnisses 90/Die
Grünen – Zuruf des Abg. Hans-Michael Bender

CDU)

Dann hätten Sie auch nicht das Problem mit Ihrer rollenden
Landstraße, das Sie hier als Popanz aufbauen. Das Problem
der rollenden Landstraße haben Sie nur deswegen, weil Sie
und Ihre Kollegen es nicht geschafft haben, von vornherein
mehr Verkehr auf die Schiene zu bekommen. Deswegen
fahren die Lastwagen bei uns durch das Rheintal und wer-
den dann in der Schweiz auf den Zug umgeladen.

(Abg. Hans-Michael Bender CDU: Wenn das so
einfach wäre!)

Daß das der Fall ist, haben Sie sich selbst zuzuschreiben.

Zu den Wegekosten. Ich denke, das Problem ist: Herr
Wissmann hat den Kompromiß in Brüssel abgelehnt, in-
dem er behauptet hat, die Wegekosten seien zu hoch. Er
hat offenbar nicht gemerkt, daß diese Wegekostenberech-
nung von der EU-Kommission schon längst genehmigt war
und daß mittlerweile auf einer ganz anderen Ebene disku-
tiert wird, nämlich auf der Ebene der Umweltkosten. Der
Verkehr erzeugt Umweltkosten. Die sind auch der Grund

für unsere Diskussion über einen Benzinpreis von 5 DM
pro Liter. Die Sachverständigen sagen: Wenn man wirklich
alle Kosten des Straßenverkehrs einrechnet, müßte das
Benzin 4,70 DM bis 5 DM pro Liter kosten. Das müßten
Sie allmählich zur Kenntnis nehmen.

(Zurufe von den Republikanern – Abg. Scheuer-
mann CDU: Warum das Benzin? Die Straße! –
Gegenruf der Abg. Renate Thon Bündnis 90/Die

Grünen)

Das gilt auch für den Straßenverkehr und für den Lkw-
Verkehr.

Letzte Woche stand in den „Stuttgarter Nachrichten“, es
bestehe bei den Kosten aus dem Straßenverkehr eine Un-
terdeckung von 77 Milliarden DM im Jahr, die vom Steu-
erzahler bezahlt werden müsse. Diese Kostenunterdeckung
muß endlich beendet werden; da muß umgesteuert werden.

(Vereinzelt Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Ich denke, das war eindeutig. Wenn Sie nicht sehen, daß
das Problem des Alpentransits auch für uns eine Problema-
tik ist, dann werden Sie sich irgendwann wundern, wenn
die Alpenökologie den Bach runter geht und Sie noch mehr
Hochwässer im Rheintal haben.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Stellv. Präsident Birzele: Das Wort erhält Herr Abg.
Dr. Freudenberg.

Abg. Dr. Freudenberg FDP/DVP: Jetzt haben wir es end-
lich auf den Punkt gebracht: Das Ganze ist genauso clever
wie die 5-DM-Diskussion von Magdeburg,

(Abg. Stephanie Günther Bündnis 90/Die Grünen:
Geben Sie es endlich zu?)

und dafür werden Sie am 26. April aus dem Landtag in
Magdeburg herausfliegen.

(Abg. Zeller SPD: Dazu hätten Sie nicht extra her-
auskommen müssen! – Abg. Stolz Bündnis 90/Die

Grünen: Das war ein staatsmännischer Beitrag!)

Stellv. Präsident Birzele: Meine Damen und Herren, es
liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor.

Darf ich zur geschäftsordnungsmäßigen Behandlung des
Antrags Drucksache 12/2005 kommen? – Sie beantragen
Überweisung an den Ausschuß für Umwelt und Verkehr. –
Es ist so beschlossen.

Ich unterbreche die Sitzung bis 13.45 Uhr.

(Unterbrechung der Sitzung: 12.42 Uhr)

*

(Wiederaufnahme der Sitzung: 13.48 Uhr)

Stellv. Präsident Birzele: Meine Damen und Herren, die
unterbrochene Sitzung wird fortgesetzt.

(Abg. Oettinger CDU: Wo sind denn die Grünen?)
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Ich rufe Punkt 3 der Tagesordnung auf:

a) Große Anfrage der Fraktion der FDP/DVP mit der
Antwort der Landesregierung – Die wirtschaftliche
Zukunft Baden-Württembergs in Europa im Lichte
der Wirtschafts- und Währungsunion – Drucksache
12/1446

b) Antrag der Fraktion Die Republikaner und Stellung-
nahme des Wirtschaftsministeriums – Kostensteige-
rungen beim Handel durch die geplante Einführung
des Euro – Drucksache 12/688

c) Antrag der Fraktion Die Republikaner und Stellung-
nahme des Wirtschaftsministeriums – Stand der
Vorbereitungen bei den Finanzinstituten auf die Ein-
führung des Euro – Drucksache 12/1322

d) Antrag der Fraktion der CDU und Stellungnahme
des Finanzministeriums – Umsetzung der Stabilitäts-
kriterien von Maastricht – Drucksache 12/1768

e) Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und
Stellungnahme des Finanzministeriums – Umsetzung
der Stabilitätskriterien von Maastricht auf Länder-
ebene – Drucksache 12/2061

Zusätzlich aufgerufen ist der Entschließungsantrag der
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen – Zustimmung zum Start
der dritten Stufe der Währungsunion zum 1. Januar 1999
im Rahmen einer umwelt- und sozialverträglichen gemein-
samen Wirtschaftspolitik –, Drucksache 12/2698.

Das Präsidium hat folgende Redezeiten festgelegt: für die
Aussprache über die Buchstaben a bis e einschließlich des
Entschließungsantrags 15 Minuten je Fraktion, wobei ge-
staffelte Redezeiten gelten.

Wem von der CDU-Fraktion darf ich das Wort erteilen?

(Abg. Dr. Inge Gräßle CDU: Von der FDP/DVP!)

– Moment. Entschuldigung, ich muß die Reihenfolge an-
schauen.

Die FDP/DVP-Fraktion erhält als erste Fraktion das Wort.
Herr Abg. Hofer, Sie haben das Wort.

Abg. Hofer FDP/DVP: Herr Präsident, meine sehr geehr-
ten Damen und Herren! Die Große Anfrage der Fraktion
der FDP/DVP greift die zunehmend wichtiger werdende
Globalisierung der Märkte und die Internationalisierung
der Unternehmen auf, eine Entwicklung, die für Baden-
Württemberg, wie wir wissen, in herausragender Weise
gilt. In keinem anderen Bundesland hat der Warenaus-
tausch mit dem Ausland einen so hohen Stellenwert wie in
unserem Land. Hierbei stehen nicht nur die klassischen
Branchen Maschinenbau, Fahrzeugbau und Elektrotechnik
im Mittelpunkt, sondern auch relativ junge Wirtschaftssek-
toren der Umwelt- und der Kommunikationstechnik.

Eine hohe Auslandsverflechtung haben wir insbesondere
bei den mittelständisch geprägten Branchen zu verzeich-
nen, deren Europaexportquote von etwa 50 % signifikant
hoch ist.

Die Bundesrepublik Deutschland kann sich nun seit der
Vorentscheidung in der letzten Woche zu den elf sicheren

Anwärtern einer Mitgliedschaft in der Europäischen Wäh-
rungsunion ab dem 1. Januar des kommenden Jahres zäh-
len. Dies ist ein großes Verdienst der Bundesregierung, die
in ihren finanzpolitischen Bemühungen von Baden-Würt-
temberg maßgeblich unterstützt worden ist.

(Beifall der Abg. Kluck FDP/DVP und Sieber
CDU)

Die sicher kommende Währungsunion als eine wertvolle
Ergänzung der seit fünf Jahren realisierten EG-Binnen-
marktsituation ist für die wirtschaftliche Zukunft von Ba-
den-Württemberg von größter Bedeutung, und zwar in ei-
nem sehr positiven Sinn, worüber sich auch die Experten
einig sind. Der dann eintretende Wegfall der Transaktions-
und Kurssicherungskosten im Handel und auch bei den Di-
rektinvestitionen, zunächst gegenüber den anderen zehn
EU-Mitgliedsstaaten, ist – das möchte ich an dieser Stelle
betonen, weil es häufig übersehen wird – gerade für kleine
und mittlere Unternehmen bei ihrer Strategie zur Markter-
schließung von eminenter Relevanz. Dies gilt gleicherma-
ßen für die Konkurrenzsituation auf externen Märkten. Die
internationale Wettbewerbsfähigkeit Baden-Württembergs
auf wichtigen Märkten, natürlich insbesondere in den USA,
aber auch in Asien, wird durch die europäische Einheits-
währung nachhaltig gestärkt. Daran haben wir überhaupt
keinen Zweifel.

Abwertungsbedingte Exportoffensiven europäischer Län-
der, wie wir sie in der Vergangenheit, insbesondere Anfang
der neunziger Jahre, erlebt haben, die den Absatz von Pro-
dukten aus Baden-Württemberg nachhaltig beeinflussen,
können ab dem kommenden Jahr nicht mehr stattfinden.
Wenn der Euro die von ihm erwartete Stabilität aufweisen
wird und wenn er sich zu einer im Verhältnis zum Dollar
und zum Yen gleichgewichtigen Handels-, Anlage- und
Reservewährung entwickelt, wird sich dies auch positiv auf
den Finanzplatz Deutschland und auch auf das Kreditge-
werbe auswirken. Keine Frage, auch die Stuttgarter Börse
wird hiervon positive Auswirkungen erfahren.

Es ist auch keine Frage, daß bei einer Währungsumstellung
natürlich auch Umstellungskosten entstehen, die sich heute
wegen der Komplexität der Beziehungen nicht annähernd
quantifizieren lassen. Gleichwohl erscheinen sie mir ver-
nachlässigenswert, wenn man sie in Relation zum volks-
wirtschaftlichen Gewinn der neuen Europawährung setzt.

Die FDP/DVP-Fraktion stellt fest, daß das Wirtschaftsmi-
nisterium bei der Vorbereitung der Wirtschaft auf die Ein-
führung des Euro hervorragende Arbeit geleistet hat.

(Beifall bei der FDP/DVP und der CDU)

– Wenn noch mehr Abgeordnete im Saal wären, wäre der
Beifall noch größer.

(Abg. Dr. Puchta SPD: Mehr seid ihr doch gar
nicht!)

– Ich habe ja nicht Sie gemeint.

(Abg. Wettstein SPD: Er hat seine Fraktion ge-
meint!)
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Wir sagen noch einmal Herrn Wirtschaftsminister Dr. Dö-
ring hierfür ausdrücklich Dank.

(Abg. Brechtken SPD: Noch einmal!)

– Ja, natürlich. Noch einmal. Jetzt reicht es.

(Abg. Dr. Puchta SPD: Das muß man alles dreimal
erklären! – Abg. Maurer SPD: Das haben Sie jetzt

abgearbeitet!)

– Das glaube ich nicht.

Wir wissen, daß es in keinem anderen Bundesland mehr
Informationsveranstaltungen und Informationskampagnen
zur Ablösung der D-Mark durch den Euro gegeben hat als
hier in Baden-Württemberg. Es ist klar, daß die Akzeptanz
einer solchen neuen Währung entscheidend davon abhän-
gig ist, ob und mit welcher Intensität und mit welchem In-
halt die Bevölkerung darüber aufgeklärt wird.

Ich denke, daß wir auch nicht weiter ausführlich über den
Euro diskutieren sollten; er kommt ja. Wir sollten uns viel-
mehr überlegen, wie wir rechtzeitig die Vorbereitungen da-
für treffen, daß wir in die Startlöcher kommen und dabei
nichts versäumen. Auch dabei sollten wir das Wirtschafts-
ministerium in seinen weiteren Aktivitäten unterstützen.
Wir bitten auch um solche weiteren Aktivitäten.

Unsere Fraktion ist mit der Antwort des Wirtschaftsmini-
steriums auf die einzelnen gestellten Fragen hoch zufrieden
und anerkennt dankbar die damit verbundenen Bemühun-
gen bei einer außerordentlich komplexen Materie im De-
tail.

(Abg. Dr. Schlierer REP: Das ist eine Rede wie bei
einer Beerdigung!)

Es liegt nun an den Unternehmen selbst, die neuen Heraus-
forderungen anzunehmen, sich darauf vorzubereiten und
sich erfolgreich einem neuen verschärften Wettbewerb zu
stellen.

(Beifall bei der FDP/DVP und der CDU)

Stellv. Präsident Birzele: Das Wort erhält Herr Abg.
Krisch.

Abg. Krisch REP: Herr Präsident, meine Damen und Her-
ren! Die Art und Weise, wie die Landesregierung die
Drucksachen 12/688 und 12/1446 beantwortet, zeigt wie-
der einmal, welchen Verlust dieses Land erlitt, als der Eu-
ro-Skeptiker Spöri durch den Europhilen Döring ersetzt
wurde.

(Beifall bei Abgeordneten der Republikaner – All-
gemeine Heiterkeit)

Im November 1996 fragten Republikaner nach Kosten, die
dem Einzelhandel durch Einführung des Euro entstehen.
Im Mai 1997 wiederholte die FDP/DVP praktisch die glei-
chen Fragen etwas breiter getreten. Aber statt sachliche
und fundierte Antworten zu geben, antwortet Herr Göring,

(Lachen bei der CDU und der FDP/DVP – Abg.
Brechtken SPD: Der Göring steht Ihnen näher! –
Abg. Maurer SPD: Das ist kein Zufall! – Abg.
Wettstein SPD: Das war eine klassische Freudsche

Fehlleistung!)

Herr Döring in einer Art, die nur zu einer RTL-Talkshow
paßt.

Herr Minister, ich spreche Ihnen fundierte Sachkompetenz
ab. Ein konkretes Beispiel: Die Einführung des Euro wird
den Einzelhandel mit Kosten in der Größenordnung von
30 Milliarden DM belasten, etwa 3 % des Jahresumsatzes.
Bis heute sind diese Angaben des Hauptverbandes des
Deutschen Einzelhandels von der Landesregierung nicht
widerlegt worden.

Befragt nach Kosten, die Handelsbanken oder Versicherun-
gen oder der Wirtschaft entstehen, antworten Sie, Herr Mi-
nister – ich zitiere –, die Kosten seien „gar nicht abschätz-
bar“, und Sie sagen weiter: „Jede Schätzung für die Ge-
samtwirtschaft ist mit grundsätzlichen Schwierigkeiten be-
haftet.“ Damit ist das Problem für Sie erledigt.

Zweites Beispiel: In der 31. Plenarsitzung verwies ich im
Zusammenhang mit der Einhaltung der EU-Stabilitätskri-
terien auf eine Kleine Anfrage des Kollegen Haasis. Auch
damals antwortete die Landesregierung hilflos – ich zitiere
–: „Um innerstaatlich die Einhaltung der Maastricht-Krite-
rien gewährleisten zu können, liegt bislang nur der Rege-
lungsvorschlag des Bundes vom 12. Juni 1996 vor.“ Und
weiter: „Verhandlungen zwischen Bund und Ländern sind
bis heute noch nicht erfolgt.“

Dieser Zustand, Herr Minister, gilt noch heute. Ich verwei-
se hierzu auf die Drucksachen 12/1768 und 12/2061.

Ein Wirtschaftsminister, der fordert, den Euro einzuführen,
noch bevor die dazu notwendigen verfassungsrechtlichen
Voraussetzungen, also die innerstaatlichen Regelungen
nach Artikel 109 des Grundgesetzes, geschaffen sind, han-
delt nach meiner Überzeugung verfassungswidrig.

(Abg. König REP: So ist es! – Abg. Kluck FDP/
DVP: Oh! – Abg. Dr. Freudenberg FDP/DVP: So!)

Meine Damen und Herren, unter Abwägung aller Fakten,
in Kenntnis der Vertragsformulierungen und in Kenntnis
der auch von der Bundesregierung vorgenommenen Täu-
schungen und Fälschungen in der jetzigen Bilanz sage ich:
Die Einführung des Euro muß als bewußter und gezielter
Betrug an Deutschland und seinen Bürgern bezeichnet wer-
den.

(Abg. Kluck FDP/DVP: Hu!)

Alle Planungen zur Einführung des Euro beruhten von An-
fang an auf arglistiger und vorsätzlicher Täuschung.

(Beifall bei den Republikanern – Widerspruch des
Abg. Kluck FDP/DVP)

– Zum Beleg, Herr Kollege Kluck: Jahrelang wurden uns
neue Arbeitsplätze als Ergebnis der Euro-Einführung ver-
sprochen. Doch seit Anfang dieser Woche schließt sich
Kanzler Kohl den Aussagen der Republikaner an, und seit
gestern tut es Herr Stoiber.

(Zuruf der Abg. Dr. Inge Gräßle CDU)

– Seit gestern tut es auch Herr Stoiber, Frau Kollegin. Bei-
de verneinen jetzt plötzlich die Schaffung neuer Arbeits-
plätze durch den Euro.

(Beifall bei den Republikanern)
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Das ist doch von Anfang an wissentliche und vorsätzliche
Täuschung.

Ich sage Ihnen voraus: Spätestens in 5 bis 15 Jahren wird
Europa nach der Einführung dieses Kunstgeldes kollabie-
ren,

(Abg. Stratthaus CDU: In 15 Jahren reden wir hier
wieder darüber!)

und es wird zu einer wirtschaftlichen, politischen und so-
zialen Katastrophe in der Europäischen Union kommen –

(Abg. Dr. Schlierer REP: So ist es! Der schafft Un-
frieden!)

aber erst nachdem Millionen von Existenzen vernichtet
sind, nachdem Hunderttausende von Firmen in Konkurs
gegangen sind und nachdem gewaltige Firmenkonzentra-
tionen stattgefunden haben, wie es dem Ziel des MAI, des
Multilateralen Abkommens über Investitionen, entspricht.

Wer immer diesem Euro zustimmt, zerstört langfristig
Deutschland und zerstört die Zukunft Europas. Ich will das
im folgenden noch belegen.

(Abg. Sieber CDU: Muß nicht sein!)

Die Fragwürdigkeit des Auswahlverfahrens, Herr Kollege,
der Teilnehmerstaaten zur dritten Stufe der Währungsre-
form

(Abg. Dr. Inge Gräßle CDU: Union! Das ist eine
Union!)

zeigt sich schon bei der Auslegung der Fiskalkriterien. Ih-
nen liegt der Konvergenzbericht der Europäischen Kom-
mission vor. Nur um Italien und Belgien den Beitritt zu er-
möglichen, wurde die Grundregel der Währungsunion, die
„Gros-Regel“, aufgegeben. Nach Gros ist – ich zitiere –
„die Schuldenstandsquote dann hinreichend rückläufig,
wenn zwischen 1994 und 1997 der Rückgang der Schul-
denstandsquote mindestens 15 % des Abstands zwischen
Quote und den geforderten 60 % ausmacht“. Belgien hat
8,5 % geschafft, Italien hat 3 % geschafft. Sehen Sie nach:
Bericht der Kommission, Tabelle 4.2, Seite 95.

Nebenbei: Deutschland hat die Verschuldungsgrenze
grundgesetzlich geregelt; Artikel 115. Die Kommission hat
der Bundesregierung vorgerechnet, daß Deutschland in den
vergangenen fünf Jahren gleich viermal die grundgesetz-
lich vorgeschriebene Verschuldungsgrenze durchbrochen
hat.

Zurück: Um Italien und Belgien trotz allem zum Euro zu
verhelfen, wird flugs ein neues Prinzip erfunden, das „Prin-
zip der Tragfähigkeit der Schuldentrends“. Klingt gut, kei-
ner weiß, worum es geht. Dies ermöglicht überschuldeten
Ländern die Teilnahme am Euro, wenn diese 1997 einen
genügend großen Primärsaldo aufweisen – gleichgültig, ob
oder wie weit deren Schuldenstand zurückgefahren wird.

Dieser Primärsaldo enthält keine Zinszahlungen. Er wird
errechnet, indem man die um Zinsen verminderten Ausga-
ben von den Einnahmen abzieht. Das bedeutet: Je verant-
wortungsloser ein Land handelte, je mehr Schulden es ge-

macht hat, je höher seine Zinsverpflichtungen sind, desto
besser ist sein Primärsaldo. Damit werden die Bankrotteure
Belgien und Italien Euro-fähig.

(Zuruf des Abg. Drautz FDP/DVP)

Aber von allen Anwärtern weisen nur Deutschland – –

(Abg. Sieber CDU: Haben Sie von den Anstren-
gungen der Italiener zur Haushaltssanierung etwas

mitgekriegt?)

– Moment! – Von allen Anwärtern weisen nur Deutschland
und Frankreich einen Primärüberschuß auf, der nicht zu ei-
nem kurzfristigen Abwärtspfad der Schuldenquote führt.

(Abg. Sieber CDU: Haben Sie etwas davon mitge-
kriegt, was Italien getan hat?)

Weil Deutschland 1997 mit 61,8 % das Schuldenstands-
kriterium nicht erreichte, Herr Kollege Sieber, erfüllt
Deutschland nach dieser neuen Regelung die Bedingung
zur Teilnahme an der Währungsunion nicht.

(Abg. Brechtken SPD: Wenn der Duce noch in Ita-
lien regieren würde, würden die Italien reinneh-

men!)

Rechnen Sie selbst nach: Bericht der Kommission, Tabelle
4.8, Seite 111.

Es ist doch grotesk: Da wird manipuliert, um Regeln zu
finden, die den nicht Euro-fähigen Ländern die Teilnahme
ermöglichen, aber für Deutschland gelten diese neuen Re-
geln nicht, weil nicht sein kann, was nicht sein darf.

Auf die Bundesliga übertragen hieße das: Alle abstiegsge-
fährdeten Vereine dürfen ab sofort im Strafraum Hand
spielen. – So wird der Euro eingeführt!

Meine Damen und Herren, dieser Euro zerstört unsere Zu-
kunft, und dieser Euro gefährdet den Frieden.

(Beifall bei den Republikanern – Abg. Drautz
FDP/DVP: Ewiggestrige!)

Für Belgien und Italien gilt, Herr Drautz: Nach den Be-
rechnungen der Bundesbank vom März müßten beide Län-
der mit einem vierprozentigen Wachstum des Bruttosozial-
produkts kontinuierlich über zehn Jahre einen Primärüber-
schuß von fast 7 % erwirtschaften, um die Schuldenstands-
quote von 60 % zu erreichen. Das entspräche einem Kon-
solidierungsprozeß, den es in der Welt noch nie gegeben
hat. Übrigens sind Planungen über solche Zeiträume wegen
der unberechenbaren Folgen für die Bürger verantwor-
tungslose Politik.

Doch selbst kurzfristige Zielsetzungen im Rahmen der
Konvergenzprogramme bezüglich der Defizitquoten der
Länder nur bis zum Jahr 2000 sind schon leere Verspre-
chungen. Denn würden diese Quoten auch nur annähernd
erreicht, dann entspräche dies einer Steigerung der Arbeits-
losigkeit um fast 50 %, verbunden mit einem gewaltigen
Abbau der sozialen Sicherungssysteme.

Alles soeben Vorgetragene können Sie selber nachvollzie-
hen und nachberechnen. Die Daten liegen Ihnen alle vor.
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Und weil diese Daten vorliegen, wiederhole ich: Die Ein-
führung des Euro war von Anfang an arglistige Täuschung
der Bürger und der Wähler.

(Beifall bei den Republikanern – Abg. König REP:
Ergo: Wir müssen uns vom Euro verabschieden!)

Stellv. Präsident Birzele: Das Wort erhält Frau Abg.
Dr. Gräßle.

(Abg. Sieber CDU: Jetzt kommen die Fakten mal
wieder dran! – Gegenruf des Abg. Krisch REP:
Nachlesen! Sie haben die Daten! Nachrechnen!

Dazu seid ihr zu faul!)

Abg. Dr. Inge Gräßle CDU: Herr Präsident, meine Damen
und Herren! Es ist meiner Fraktion eine große Freude, daß
wir vier Wochen vor dem Stichtag, der über die Euro-Teil-
nehmer schlußendlich entscheidet, hier diese grundsatzpo-
litische Debatte führen können. Das ist für uns auch Anlaß,
auf die Erfolge der Europapolitik einzugehen.

(Abg. Deuschle REP: Gibt es überhaupt welche?)

Diese Erfolge sind Erfolge von Helmut Kohl, Erfolge unse-
res Bundeskanzlers.

(Beifall der Abg. Dr. Carmina Brenner und Stratt-
haus CDU sowie Beate Fauser FDP/DVP – Abg.

Deuschle REP: Aber wenig Unterstützung!)

Stationen sind Maastricht, Dublin und Amsterdam. Ich er-
innere an die Europäische Zentralbank, der ja das deutsche
Modell eines verschärften Bundesbankgesetzes zugrunde
liegt. Ich erinnere an den Stabilitätspakt und an die Kon-
vergenzkriterien. Wir haben einen Euro, der stabilitätsmä-
ßig der D-Mark in nichts nachstehen wird. Für diese Stabi-
lität des Euro hat sich das deutsche Modell durchgesetzt.

(Abg. Eigenthaler REP: Woher wissen Sie das?)

Ich darf den EU-Präsidenten Jacques Santer zitieren, der
auf unserem Parteitag gesagt hat:

Deutschland hat mit der Währungsunion sozusagen
seine Stabilitätskultur nach Europa exportiert. Dies ist
ein großer Erfolg für Deutschland.

Diesen Erfolg sollten Sie – Reps, SPD, wer auch immer –
nicht kleinreden.

Wenn wir schon gerade bei der SPD sind: Bei dieser Partei
liegen wesentliche Risiken, vor allem Akzeptanzrisiken.
Bitte lassen Sie mich fragen, und lassen Sie die Hosen run-
ter

(Abg. Moser SPD: Vor Ihnen nie!)

– ich scheue keinen Anblick –: Was ist mit Schröder, was
ist mit dem Euro-Skeptizismus Ihres Kanzlerkandidaten?

(Abg. Dr. Puchta SPD: Was ist mit Stoiber? Was
ist mit Biedenkopf?)

Was ist mit seiner Europafähigkeit? Wir erwarten dazu in
dieser Debatte von Ihnen sehr grundsätzliche Ausführun-
gen und hören gern zu. An Zweifeln aus der SPD in dieser
Frage mangelt es ja nicht.

(Abg. Dr. Puchta SPD: Stoiber, Biedenkopf! –
Abg. Dr. Caroli SPD: Was ist jetzt mit den Ho-

sen?)

Der Euro, meine Damen und Herren, ist das Geld, das kei-
ne Regierung drucken kann,

(Zuruf des Abg. Dr. Puchta SPD)

und das ist ein wesentlicher Erfolg. Helmut Kohl hat es ge-
schafft, daß alle europäischen Länder, die mitmachen wol-
len, sich darauf einlassen. Das ist der größte Erfolg über-
haupt für diese Währung und dafür, daß Deutschland im
21. Jahrhundert eine gute Integration in Europa erfährt.

(Zuruf des Abg. Deuschle REP)

Ich möchte nicht nur über Stabilität diskutieren, weil ich
glaube, daß das Hauptaugenmerk auf einem anderen wirt-
schaftlichen Aspekt liegen muß, nämlich auf dem Wettbe-
werb. Wie ist unser Mittelstand in Baden-Württemberg ei-
gentlich auf die Währungsunion vorbereitet? Alle diskutie-
ren über Stabilität und darüber, was aus den persönlichen
Geldanlagen wird. Aber keiner diskutiert darüber, was der
Euro mit sich bringt an Chancen, die auch Risiken bergen,
nämlich Preistransparenz, internationale Wettbewerbsfä-
higkeit, gleiche Preise von Portugal bis an die dänische
Grenze.

(Abg. Moser SPD: Das glauben nur Sie!)

Das wird, meine Damen und Herren, uns noch des öfteren
beschäftigen,

(Abg. Moser SPD: Noch nie etwas von regionaler
Preisdifferenzierung gehört? Erstes Semester!)

weil ich glaube, daß wir unserem Mittelstand sagen müs-
sen, daß er sich diesen Herausforderungen stellen muß, und
zwar jetzt stellen muß.

Der Wirtschaftsminister beantwortet eine Anfrage meiner
Fraktion zum Thema „Vorbereitung des Mittelstands“ wie
folgt: 20 bis 30 % sind gut vorbereitet. Das, meine Damen
und Herren, darf uns nicht reichen. Wir Abgeordnete sind
gefordert, in den Wahlkreisen grundsätzlich darauf auf-
merksam zu machen, wie wichtig eine rechtzeitige Vorbe-
reitung ist, vor allem für den Handel. Der klassische Han-
del wird unter Druck kommen, wenn er sich nicht rechtzei-
tig auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereitet.

(Zuruf des Abg. König REP)

Was bringt die Währungsunion Baden-Württemberg? Un-
gefähr 40 % der Exporte Baden-Württembergs fließen in
die elf Partnerländer der Europäischen Währungsunion.
Das ist weniger als der deutsche Durchschnitt, der bei 46 %
liegt.

Aus unserer Sicht ergibt sich daraus eine logische Folge
für unsere Wirtschaft: Je mehr Länder dabei sind, desto
besser ist es für Baden-Württemberg.

(Zuruf des Abg. Deuschle REP)

Wir haben überdurchschnittliche Exporte in die Wachs-
tumsmärkte Asien, Lateinamerika und USA, in die Dollar-



3555

Landtag von Baden-Württemberg – 12. Wahlperiode – 45. Sitzung – Mittwoch, 1. April 1998

(Dr. Inge Gräßle)

zone. Das heißt, wir müssen auch ganz besonders darauf
dringen, daß der Euro stabil sein wird. Wir müssen darauf
dringen, daß die Verschuldungskriterien des Staates einge-
halten werden. Wir müssen darauf dringen, daß unsere
Wirtschaft für den Euro fit gemacht wird.

Damit bin ich bei einem anderen Thema, dem Thema Ri-
siko. Der Euro bringt Preis- und Kostentransparenz, und
zwar auch bei Steuern und Abgaben. Wir werden europa-
weit eine unmittelbare Vergleichbarkeit von Steuern und
Abgaben haben. Es ist das Drama dieser Wirtschaft und
dieses Staates, daß Sie von der SPD es uns nicht ermög-
licht haben, dieses Land auf die Währungsunion vorzube-
reiten. Warum stimmen Sie der Steuerreform nicht zu? Wir
müssen für die Steuerreform genauso fit werden.

(Glocke des Präsidenten)

Stellv. Präsident Birzele: Frau Kollegin, gestatten Sie ei-
ne Zwischenfrage des Herrn Abg. Moser?

Abg. Dr. Inge Gräßle CDU: Nö.

(Heiterkeit bei der CDU – Beifall des Abg. Dr.
Noll FDP/DVP – Abg. Dr. Puchta SPD: Dann
sprechen Sie uns auch nicht immer von der Seite

an! Feigling! „Nö“ – kann nicht mal Deutsch!)

Das Kostengefälle zuungunsten des Standorts Deutschland
können wir nicht beseitigen. Die SPD hofft, daß uns andere
im Modernisierungsdruck helfen, und auch die Grünen
hoffen das. Aber, meine Damen und Herren, keiner wird
uns helfen. Sie wären alle schön blöd, wenn sie uns helfen
würden. Es wird keine Harmonisierung der direkten Steu-
ern geben. Es wird keine Harmonisierung der indirekten
Steuern geben. Dazu gibt es seit vielen Jahren entsprechen-
de Bemühungen der Bundesregierung, aber alle anderen
haben nicht mitgemacht, absichtlich nicht, weil sie sich
weigern, ihren Wettbewerbsvorteil zu unseren Gunsten zu
verschenken.

(Abg. Dr. Puchta SPD: Weil sich der Kohl nicht
durchsetzen kann!)

Die anderen Länder haben Wettbewerbsvorteile. Wir haben
heute schon massives Steuerdumping in Belgien, den Nie-
derlanden und Irland. Das heißt, mit der Währungsunion
wird der Druck auf Deutschland noch stärker.

(Abg. Deuschle REP: Also!)

Entweder ermöglichen Sie es uns, diesen Staat und seine
Wirtschaft fit zu machen,

(Abg. Brechtken SPD: Das machen wir schon sel-
ber!)

oder wir werden noch massivere Nachteile erleiden.

Meine Damen und Herren, der Antrag der Grünen geht ge-
nau in diese Richtung. Das ist der Appell an die anderen,
uns zu helfen, die Herausforderungen der Währungsunion
zu bestehen. Wir werden diesen Antrag ablehnen, weil wir
nicht glauben, daß ein Länderfinanzausgleich auf EU-Ebe-
ne wünschenswert wäre.

Ich darf aus der „Süddeutschen Zeitung“ vom 24. März zi-
tieren:

Wer heimische Arbeitsplätze durch Sozialstandards si-
chern wollte, müßte versuchen, den jungen, aufstre-
benden Industrieländern und den Ländern der EU ihre
Wettbewerbsvorteile wegzuverhandeln. Warum sollten
sich diese auf eine derartige Zumutung einlassen?

Wir sind dafür, daß wir den Herausforderungen des Euro
ins Auge sehen und aufhören, den Menschen Sand in die
Augen zu streuen über das, was möglich ist und was nicht.
Ich bitte Sie, Ihrer Verantwortung auch als Abgeordnete
gerecht zu werden. Bei der Vorbereitung der Wirtschaft auf
den Euro sind wir alle gefordert, unsere Unternehmen dar-
auf aufmerksam zu machen, wie wichtig es ist, jenseits der
Stabilitätsdiskussion die wirtschaftliche Dimension des
Wettbewerbs herauszuheben. Wir sollten mit diesem The-
ma verantwortlich umgehen. Wir sollten keine Ängste
schüren. Wir sollten den Menschen unvoreingenommen
und offen sagen, was auf sie zukommt. Aber wir sollten
aufhören, mit Populismus zu versuchen, den Euro von An-
fang an schlechtzureden und schlechtzumachen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU und der FDP/
DVP – Abg. König REP: Man sollte aber auch die

Menschen fragen, ob sie es wollen!)

Stellv. Präsident Birzele: Das Wort erhält Herr Abg.
Dr. Hildebrandt.

Abg. Dr. Hildebrandt  Bündnis 90/Die Grünen: Herr Prä-
sident, meine Damen und Herren! Liebe Kollegin, ich emp-
fehle Ihnen den Text, den der sächsische Ministerpräsident
Kurt Biedenkopf, prominentes Mitglied der CDU,

(Abg. Deuschle REP: Noch!)

heute in der „Frankfurter Rundschau“ veröffentlicht hat.

(Abg. Dr. Inge Gräßle CDU: Er hat es auch schon
hinter sich!)

Man muß die Konsequenzen und die Schlußfolgerungen
dieses Textes ja nicht teilen. Aber wenn Sie ihn aufmerk-
sam lesen,  wird Ihnen zweierlei unmöglich werden: er-
stens eine etwas grobe und oberflächliche Polemik. Zwei-
tens würden Sie vielleicht zur Kenntnis nehmen, daß es
sachliche, ernsthafte und schwierige Argumente bei der
Frage nicht nur des Eintritts in die Währungsunion, son-
dern auch der erfolgreichen, sozialen und umweltverträgli-
chen Gestaltung der Währungsunion gibt.

(Abg. Dr. Inge Gräßle CDU: Sage ich doch!)

– Nein, das haben Sie gerade nicht gesagt. Sie haben eine
Polemik angefangen, auf die einzugehen sich angesichts
solcher Auseinandersetzungen, die sich im übrigen quer
durch die Parteien ziehen, nicht lohnt.

(Abg. Dr. Inge Gräßle CDU: Nehmen Sie einmal
grundsätzlich Stellung zum Euro!)

Meine Damen und Herren, wir begrüßen ausdrücklich, daß
mit dem Bericht der Europäischen Kommission, des Euro-
päischen Währungsinstituts und der Bundesbank der Ein-
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tritt in die Währungsunion mit elf Mitgliedsländern mög-
lich wird, daß damit das Konzept des Kerneuropas, wie es
von maßgeblichen Teilen der CDU vorgetragen worden ist,
gescheitert ist und daß damit die Eingrenzung der Europäi-
schen Währungsunion auf die engere D-Mark-Zone mit
entsprechendem Hegemonialstreben auf Resteuropa ge-
scheitert ist. Das ist ein Verdienst der Verhandlungen der
letzten Jahre, unter anderem auch ein Verdienst der neuen
Regierung in Frankreich, und das ist eine Niederlage der
Bundesregierung mit ihrem ursprünglichen Konzept.

Gleichzeitig stellen wir fest, daß in der Presse zum Beispiel
Überschriften zu finden sind wie: „Überschwenglicher Ju-
bel unangebracht“ – im „Handelsblatt“ – oder – FAZ –
„Europa im Sauseschritt; wir halten den Atem an und hof-
fen, daß Europa nicht stürzt“.

(Abg. Deuschle REP: Eben! – Abg. Krisch REP:
Hoffen ist immer gut! – Abg. Dr. Inge Gräßle
CDU: Machen Sie mit den Reps gemeinsame Sa-

che?)

In Kreisen, die eigentlich sehr wohl dafür sind, die Euro-
päische Währungsunion zu beginnen, sind also sehr zu-
rückhaltende, sehr skeptische Äußerungen vertreten. Das
liegt daran, daß mit der Währungsunion unbestritten eine
Reihe von Risiken eingegangen wird, ein Experiment, wie
es heißt, beschritten wird, wofür es keine historischen Vor-
bilder gibt. Vor allem ist das, was ursprünglich geplant
war, nämlich die Währungsunion in die Fortschritte der po-
litischen Union Europas einzubetten, nicht passiert, aus
welchen Gründen auch immer. Ich werde darauf noch ein-
gehen.

Drittens ist angesichts dieser Risiken die Politik der Bun-
desregierung und der Landesregierung am wenigsten ge-
eignet, diesen Risiken zu entgehen. Mehr noch: Die Politik
der Bundesregierung ist ein Teil dieser Risiken, mit denen
wir in die Europäische Währungsunion eintreten.

Es ist ein unbestritten historischer Augenblick von großer
Bedeutung, wenn einerseits die Währungsunion beginnt

(Zuruf des Abg. Stächele CDU)

und andererseits auch die Verhandlungen zur Osterweite-
rung der Europäischen Union aufgenommen werden.

(Zuruf des Abg. Stächele CDU)

Die Unumkehrbarkeit der europäischen Integration wird
durch den Eintritt in die Währungsunion besiegelt. Wir er-
halten mit dem europäischen Geld eine europäische Identi-
fikation. Es hat etwas begonnen, was es zuvor in diesem
Ausmaß nicht gab, nämlich eine europäische Öffentlich-
keit, in der innerhalb Europas über die Ziele und Probleme
diskutiert wird. Diese europäische Öffentlichkeit ist über-
haupt erst die Voraussetzung dafür, daß wir bei den euro-
päischen Institutionen einen demokratischen Aufbau be-
kommen. Insofern ist der Eintritt in die Währungsunion
unter den gegenwärtigen Bedingungen zu begrüßen und zu
unterstützen.

Zweitens: An den Berichten über die Einhaltung der Kon-
vergenz-, vor allem der Stabilitätskriterien zeigt sich, wie
unsinnig, wie verfehlt und paradox die jahrelange Debatte

um die Einhaltung des 3,0-%-Kriteriums war. Unsere Lan-
desregierung hat sich ja nie zu mehr verstanden, als zu sa-
gen: Kriterien gehen vor Termin.

(Abg. Stächele CDU: Das hat in Europa aber
mächtig erzieherisch gewirkt!)

– Ganz im Gegenteil. Das bestreite ich ausdrücklich, Herr
Kollege Stächele. Es hat verwirrend gewirkt und als eigent-
liches Ziel gehabt, Herr Kollege Stächele, bestimmte Län-
der unter Druck zu setzen, was nicht funktioniert hat, weil
Deutschland, legte man die Kriterien buchstabengetreu an,
nicht zu dem Kreis derjenigen gehören würde, die die
Währungsunion beginnen könnten.

Die Debatte um die Einhaltung des 3,0-%-Kriteriums ist
durch die Berichte deshalb ad absurdum geführt worden,
gerade weil es punktgenau erreicht worden ist, und zwar
mit welchen Mitteln!

(Abg. König REP: Unlauteren!)

Wenn ich einerseits die europäische Politik auf dieses
3,0-%-Kriterium konzentriere und die Vorbereitung der
Währungsunion auf nichts anderes zuspitze als auf eine
buchstabengetreue Einhaltung dieser Fiskalkriterien und
andererseits gleichzeitig mit Leichtigkeit Manipulationen
und Mittel anwende, die auf nichts anderes zielen, als eine
solche Ziffer zu erreichen, aber nichts an real wirtschaftli-
cher Konsequenz und wenig an nachhaltiger Angleichung
der Stabilitätskultur in Europa, dann habe ich damit nur ge-
zeigt, daß diese 3,0-%-Debatte den falschen Weg gegangen
ist.

Das ist auch im übrigen die Schwäche der Akzeptanzkam-
pagne. Das hat viel Geld gekostet, und viele Leute haben
sich wirklich angestrengt: Mitglieder der Kommission, der
Landesregierung, der entsprechenden Institutionen und
Vereinigungen reisen seit Jahr und Tag durchs Land und
sind auf Tausenden von Veranstaltungen, um die Akzep-
tanz des Euro zu erhöhen. Und wie sind die Umfragen?

Im Dezember 1997 hat es eine Umfrage darüber gegeben,
was in der Bevölkerung über den Euro und seine Wirkun-
gen gedacht wird. Wer wird Schaden, wer wird Nutzen da-
von haben?

Bei den befragten Banken sagen 16 %, sie hätten einen
Schaden, aber 70 % sagen, sie hätten einen Nutzen. Bei
den Befragten aus der Industrie sagen 22 %, sie hätten ei-
nen Schaden davon, 62 % sagen, sie hätten einen Nutzen.

Umgekehrt: Von den Verbrauchern sagen 55 %, sie hätten
davon einen Schaden, aber nur 24 % erwarten einen Nut-
zen. Bei den Arbeitnehmern erwarten 58 % der Befragten
einen Schaden, aber nur 21 % erwarten einen Nutzen.

(Abg. Deuschle REP: Und Sie stimmen trotzdem
zu?)

Jetzt könnten Sie ja sagen, das sei alles eine Frage der
mangelnden Aufklärung. Aber dann hätte die Akzeptanz-
kampagne eigentlich etwas bewirken müssen. Aber das
einzige, was sie bewirkt hat, ist, daß die Zahl der Gegner
geringer wird, weil in dem Maße, wie die Gewißheit steigt,
daß der Euro wirklich kommt, Skepsis eher durch Resigna-
tion ersetzt wird.
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Ich sage Ihnen einmal den Grund, warum diese Akzeptanz-
kampagne nicht funktionieren kann. Sie haben die Fiskal-
kriterien dazu benutzt, die nationalen Auseinandersetzun-
gen innerhalb Europas zum Schaden anderer Partnerländer
durchzusetzen, also für Deutschland Vorteile zu erreichen,
indem Sie sagen: Wir drücken euch ein bestimmtes Spar-
regime auf. Vor allem reden Sie dann über Italien so, wie
Sie innerhalb Deutschlands gern über das Saarland reden.

(Abg. Stächele CDU: Nein, nein! So sprechen wir
nie über Italien, wie wir über das Saarland reden

müssen! – Gegenruf des Abg. Moser SPD)

– Nicht? – Aber Sie haben den Leuten über die tatsächli-
chen Vorteile, Nachteile und Risiken der Währungsunion
nicht offen reinen Wein eingeschenkt, weil Sie keine Poli-
tik und kein Konzept haben, um diesen Risiken entgegen-
treten zu können.

Die Transaktionskosten, die Sie immer wieder als Begrün-
dung für die Europäische Währungsunion anführen, kön-
nen doch niemanden wirklich dazu bewegen, auf eine sta-
bile, funktionierende Währung zu verzichten.

(Abg. Dr. Carmina Brenner CDU: Wissen Sie, wie
hoch die sind?)

Die Argumentation, daß mich die Wechselkosten, die ich
als Urlauber habe, dazu bringen könnten, auf eine stabile
Währung zu verzichten, ist doch auch nicht überzeugend.

Der entscheidende Vorteil der Währungsunion ist der ge-
samtwirtschaftliche Nutzen, der sich daraus ergibt, daß
Wechselkursrisiken entfallen und der Wirkungsgrad geld-
politischer Maßnahmen erheblich gesteigert werden kann,
daß die knappen Ressourcen dahin fließen, wo sie über-
schaubar am effektivsten gebraucht werden.

(Abg. Deuschle REP: Welche Richtung vertreten
Sie jetzt?)

Ein kontinuierlicher und nicht mehr durch Wechselkurs-
änderung beeinflußter Warenverkehr und vor allem eine
auf bessere Kalkulierbarkeit von Direktinvestitionen inner-
halb der EU zielende Währungsunion sowie ein größerer
Spielraum der Geldpolitik der Europäischen Union gegen-
über einem rund um den Erdball leicht beweglichen Fi-
nanzkapital sind das Ziel und der Nutzen der Europäischen
Währungsunion.

(Zuruf des Abg. Deuschle REP)

Dieser Vorteil der Währungsunion kann aber wirklich nur
genutzt werden, wenn eine wirtschaftspolitische Überein-
kunft in Europa besteht, die auf eine weitere kontinuierli-
che Integration Europas zielt, die sich weder aus dem
Selbstlauf des Marktgeschehens noch aus den Traditionen
der beteiligten Staaten ergibt, wie jeder weiß. Sie beruht
vielmehr auf dem gemeinsamen politischen Willen. Nur in
diesem Rahmen überzeugen die Argumente für eine Euro-
päische Währungsunion. Aber der politische Wille, das zu
bewirken, muß auch dasein. Genau das ist bei der Bundes-
regierung nicht der Fall, und genau das – das läßt auch die
Landesregierung in ihrer Antwort erkennen – ist auch bei
der Landesregierung nicht der Fall.

Argumente für die Währungsunion können nicht überzeu-
gen, wenn sie vor allem auf die nationalen und die regiona-
len Vorteile in dem Austragen einer verschärften Standort-
konkurrenz zielen. Diese unvermeidliche verschärfte
Standortkonkurrenz gehört vielmehr zu den Risiken der
Währungsunion.

Wie sollen die unterschiedlichen Entwicklungen der Lohn-
stückkosten, die zuvor durch eine Anpassung der Wechsel-
kurse ausgeglichen wurden, in der Währungsunion ausge-
glichen werden, wenn nicht durch eine koordinierte euro-
päische Politik, wenn nicht durch eine Politik, die Beschäf-
tigung fördert oder die eben zu einem Ausgleich zwischen
den verschiedenen Regionen in Europa kommt?

(Beifall des Abg. Hackl Bündnis 90/Die Grünen –
Zuruf des Abg. Drautz FDP/DVP)

– Laß das mal. Wir können das auch ohne den Beifall ma-
chen.

Das Hauptproblem der Europäischen Währungsunion ist
doch, daß Sozialkonflikte in einem Land von der Bevölke-
rung sehr leicht als nationale Konflikte aufgefaßt werden
könnten. Diese könnten durch chauvinistische Demagogie
geschürt werden.

(Abg. Krisch REP: Schöne Worte!)

Für diese Entwicklung schlagen Sie keine Politik vor, son-
dern Sie schlagen eine Politik vor, bei der mit der Wäh-
rungsunion eine weitere Deregulierung einsetzt.

(Abg. Dr. Inge Gräßle CDU: Die kommt, ob Sie es
wollen oder nicht!)

Die Kollegin von der CDU hat ja – manche sagen es offe-
ner und rücksichtsloser als andere; jeder, wie er kann – hier
ganz offen einem gegenseitigen Steuerdumping in der Uni-
on das Wort geredet.

(Abg. Dr. Inge Gräßle CDU: Da haben Sie nicht
richtig hingehört! Ich habe nur beschrieben!)

Das wird ja auch gefordert: Runter mit den Sozialausga-
ben, runter mit den Löhnen, runter mit den Regulierungen
und mit der Rücksicht auf Sozialverhältnisse und Umwelt!
Ein Teil der Stimmen in der Bundesrepublik begründet ge-
nau so die Unterstützung für die Europäische Währungs-
union,

(Abg. Deuschle REP: Warum unterstützen Sie die-
se Sachen dann immer noch?)

während genau das Gegenteil gemacht werden muß und
mit den Regierungen in Paris, in London, in Rom und in
Wien eine genau gegenteilige Politik in der Europäischen
Währungsunion eingeleitet und gemacht werden kann. Das
ist auch der Gegenstand unseres Antrags, den wir heute
vorgelegt haben.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen – Zuruf des
Abg. Deuschle REP – Abg. Rosely Schweizer
CDU: Wissen die Grünen eigentlich, was sie wol-

len?)
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Stellv. Präsident Birzele: Das Wort erhält Herr Abg.
Dr. Puchta.

Abg. Dr. Puchta SPD: Herr Präsident, meine sehr verehr-
ten Damen und Herren! Vor zirka zweieinhalb Jahren stand
ich hier und habe damals meine Rede zum Euro mit dem
Tenor gehalten: So nicht und jetzt nicht.

(Abg. Deuschle REP: Ja!)

Als Wirtschaftswissenschaftler bleibe ich dabei:

Erstens: Die Europäische Währungsunion ist ein histori-
sches Abenteuer mit auf Dauer ungewissem Ausgang.

(Beifall bei Abgeordneten der Republikaner –
Abg. Dr. Inge Gräßle CDU: Ist das Parteimei-

nung?)

– Warten Sie bitte ab, Frau Kollegin.

Zweitens: Die Mehrzahl der Wirtschaftswissenschaftler ist
nach wie vor dagegen. Da braucht man nicht nur auf die
vier Wirtschaftsprofessoren zu verweisen, die vor das Ver-
fassungsgericht gezogen sind,

(Zuruf der Abg. Dr. Inge Gräßle CDU)

sondern man kann auch Rüdiger Dornbusch, einen der be-
kanntesten MIT-Ökonomen der Welt, hierzu zitieren. Er
sagte, wenn es in der Wirtschaftsgeschichte jemals eine
schlechte Idee gegeben habe, dann sei das die EWU.

(Abg. Deuschle REP: So!)

Die Haltung der überwiegenden Mehrzahl der Wissen-
schaftler ist nach wie vor eindeutig.

Aber, meine Damen und Herren, der Unterschied zwischen
der Wissenschaft und der Politik ist: Recht haben und recht
bekommen sind zweierlei. Deshalb müssen sich auch die
Kritiker mit den Tatsachen abfinden. Der Zug ist abgefah-
ren. Maastricht ist ein völkerrechtlich verbindlicher Ver-
trag.

(Abg. Moser SPD: Amsterdam!)

Deshalb haben wir nun vor dem Hintergrund der Entschei-
dung der EU-Kommission und des EWI die Tatsache zu
akzeptieren, daß gesagt wird, elf Länder seien Euro-reif.
Auch die Bundesbank hat sich zu einem Freispruch zweiter
Klasse durchgerungen. Sie sagte, der Euro sei stabilitäts-
politisch vertretbar. Herr Tietmeyer ist ganz schlau und
sagt – ich zitiere wörtlich –: „Die Auswahl der Teilnehmer
bleibt letztlich jedoch eine politische Entscheidung.“

Vor diesem Hintergrund, meine Damen und Herren, geht
es nicht um Vergangenheitsbewältigung. Wir müssen jetzt
als entscheidende Botschaft annehmen, daß der Euro
kommt. Es geht jetzt darum, gemeinsam die Ärmel hochzu-
krempeln und aus der jetzigen Situation das Beste zu ma-
chen.

Ich komme noch einmal zurück zu Tietmeyer. Bei der
deutschen Währungsunion im Jahr 1990 ist der damalige
Bundesbankpräsident Pöhl zurückgetreten, nachdem er ge-
sagt hatte, diese Entscheidung sei eine politische Entschei-

dung. Helmut Kohl hatte damals einen falschen Wechsel-
kurs für die Umstellung politisch durchgesetzt.

Wir wissen nun: Tietmeyer ist gegen Italiens Teilnahme
von Anfang an,

(Abg. Krisch REP: Da hat er recht!)

und deshalb muß man sich schon die Frage an Herrn Tiet-
meyer, den Bundesbankpräsidenten, erlauben: Glaubt ei-
gentlich die Bundesbank, daß ausgerechnet der Kohl-Re-
gierung, die die Finanzen in Deutschland zerrüttet hat, die
keine blühenden Landschaften geschaffen hat, einer Regie-
rung, die eine Steuererhöhung nach der anderen verwirk-
licht hat,

(Abg. Wettstein SPD: Zusammen mit der FDP!)

einer Bundesregierung, die die Arbeitslosigkeit auf Re-
kordhöhe getrieben hat, daß dieser wirtschaftlich unfähig-
sten Nachkriegsregierung zuzutrauen ist, die Europäische
Währungsunion positiv zu gestalten, wenn sie nicht einmal
die deutsche Währungsunion positiv gestaltet hat?

(Beifall bei der SPD – Abg. Dr. Reinhart CDU:
Das ist unter Ihrem Niveau!)

– Herr Reinhart, hören Sie lieber genau zu; Sie als Jurist
können etwas lernen.

Wenn Politik nicht nur solches Geschwätz wie gerade eben
von Ihnen sein soll, sondern wenn es dabei wirklich um
eine vernünftige Auseinandersetzung geht, dann muß man
Herrn Biedenkopf recht geben.

(Abg. Stächele CDU: Das ist eine Wahlkampfrede
für den „Goldenen Ochsen“!)

Herr Biedenkopf sagte:

Es gibt bisher keine Debatte mit einer wirklichen Risi-
koanalyse.

Die Folge ist, daß in der Bevölkerung ein ungutes Gefühl
herrscht, weil diese nicht genau weiß, worauf sie sich ein-
läßt. Das heißt, wer eine solide Euro-Politik vertritt, der
muß geradezu Chancen und Risiken, beide Seiten dieser
Medaille abwägen.

Die Europäische Währungsunion hat in erster Linie für die
Verbraucher und große, exportorientierte Unternehmen
Vorteile. Das Wechselkursrisiko wird beseitigt, die Pla-
nungssicherheit für Unternehmen wird erhöht, die Trans-
aktionskosten werden in der Tat gesenkt, der Wettbewerb
wird intensiviert, und dies sollte zu Produktivitätsgewinnen
führen; damit sollten wir auch bessere Wachstumschancen
und größere Innovationspotentiale haben.

(Abg. Rosely Schweizer CDU: Richtig!)

Last, but not least: Der Euro ist ein wichtiger Schritt zur
weiteren politischen Einigung in Europa, und dies ist der
Hauptgrund für uns Sozialdemokraten. Wir wollen Europa,
und deswegen sind wir für den Euro.

Dies bedeutet aber, daß man auch die Kehrseite dieser
Chancen sehen muß. Man muß das Risiko benennen. Herr
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Stoiber hat erst gestern wieder unisono mit Gerhard Schrö-
der gesagt: Der Euro kostet zunächst weitere Arbeitsplätze.

Nachdem schon die neoliberale Stabilitätspolitik mit den
höchsten Realzinsen in den vergangenen Jahren allein hier
in der Bundesrepublik für einen Anstieg der Zahl der Ar-
beitslosen um 2 bis 3 Millionen verantwortlich war, wird
der Euro zumindest am Anfang rauhe Zeiten für die Ar-
beitsplätze bringen. Nachdem die Aufwertung als Aus-
gleichsmechanismus nicht mehr möglich ist, kann die An-
passung im internationalen Wettbewerb nur noch entweder
über sinkende Löhne

(Abg. Krisch REP: Richtig!)

oder eben über eine zunehmende Arbeitslosigkeit

(Abg. Krisch REP: Auch richtig!)

gewährleistet werden,

(Abg. Stächele CDU: Aber doch nur in Europa!)

denn wir werden auch in Europa mit der Einführung des
Euro zunächst eine weitere Welle von Fusionen und Fir-
menübernahmen haben.

Deshalb ist die Harmonisierung des Geldwesens nur ein al-
lererster Schritt. Jetzt geht es darum, nicht nur ein Europa
des Kapitals, sondern auch ein Europa der Menschen zu
schaffen. Das heißt, wir müssen die Finanz-, Steuer-, Wirt-
schafts- und Sozialpolitik endlich harmonisieren, auch
wenn sich dies für viele noch utopisch anhört, so wie Sie es
gesagt haben, Frau Kollegin Gräßle. Aber wo kein Ziel ist,
ist eben auch kein Weg.

Deshalb müssen wir gemeinsam daran arbeiten und alles
dafür tun, daß europaweite Mindestlöhne und Sozialstan-
dards das gemeinsame große Ziel sind, das es zu erreichen
gilt.

(Beifall bei der SPD)

Meine Damen und Herren, es ist für mich sogar eine Ironie
der Geschichte: Die neoliberalen Monetaristen, die wir in
der Bundesregierung finden – die das Schwergewicht in
den letzten Jahren nur auf die abstrakten Konvergenzkri-
terien gelegt hat und die sich ohne jede Rücksicht auf die
5 Millionen Arbeitslosen nur für eine rigide Geldpolitik in-
teressierte –, werden nun ausgerechnet durch Kohls Euro
ausgebremst, denn in Europa regieren zumindest in den
wichtigsten Ländern – in Frankreich, Italien und Großbri-
tannien – schon heute Sozialdemokraten.

Deshalb wird auf jeden Fall über den Umweg Europa die
beschäftigungsorientierte Finanz-, Steuer- und Sozialpoli-
tik nach Deutschland zurückkommen.

(Beifall bei der SPD)

Was in Deutschland in den vergangenen fünf Jahren nicht
gegangen ist, das werden wir durch Europa erreichen: das
Primat eines Beschäftigungspakts.

(Abg. Krisch REP: Ha, ha, ha!)

Mit anderen Worten: Die ökonomisch sinnvolle antizykli-
sche Konjunkturpolitik, die hier über Jahre hinweg ver-
nachlässigt wurde, wird via Europa auch in Deutschland
wieder zum Wohle der Beschäftigung zurückkommen.

Die Osterweiterung, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren,

(Abg. Krisch REP: Kostet Geld!)

wird Europa in den nächsten Jahren viel Geld kosten. Des-
halb ist es sehr wichtig und zentral, daß endlich die deut-
sche und die europäische Agrarpolitik von den Füßen auf
den Kopf gestellt wird.

(Heiterkeit bei Abgeordneten der CDU – Abg. Ro-
sely Schweizer CDU: Was soll die auf dem Kopf?)

Die Subventionitis in diesem Bereich muß angegangen
werden. 50 % des europäischen Haushalts werden allein
für die Landwirtschaft ausgegeben. 23 % fließen in die
Strukturfonds, und 51 % der Bevölkerung in Europa sind
strukturfondsberechtigt. Nur magere 3 % des Haushalts,
meine Damen und Herren, fließen aber in die Forschung.
Einzig und allein wegen Bayern, meine Damen und Her-
ren, blockiert die Bundesregierung die notwendigen Agrar-
und Strukturfondsreformen auf europäischer Ebene.

(Abg. Dr. Inge Gräßle CDU: „Kürzungen“ wollten
Sie sagen! – Abg. Stächele CDU: Das müssen Sie
einmal in Ihrem Wahlkreis den Landwirten sagen!)

– Ich getraue mich, auch in meinem Wahlkreis die Wahr-
heiten zu sagen, im Gegensatz zu Ihnen.

(Zuruf des Abg. Stächele CDU)

Wir Sozialdemokraten – und das ist der Unterschied zu Ih-
nen – stellen zum Euro berechtigte Fragen, aber die CDU
blockiert alle wichtigen Reformen auf europäischer Ebene.

(Beifall bei der SPD)

Natürlich ist es richtig, daß Deutschland der größte Netto-
zahler für die Europäische Union ist,

(Abg. Krisch REP: Richtig, aber falsch!)

und natürlich ist es richtig, daß wir da zuviel bezahlen.
Aber wir zahlen doch nur deswegen zuviel, weil die CDU
genau die sinnvollen Reformen bei der Agrarpolitik und
bei den Strukturfonds blockiert.

(Abg. Moser SPD: Wobei Waigel zugestimmt
hat!)

Im übrigen haben sowohl die Bundesregierung als auch die
Landesregierung wesentliche Hausaufgaben, was die Ein-
führung des Euro anbetrifft, nicht gemacht. In Österreich,
Irland und Italien sind die Vorbereitungen weiter als bei
uns. In Irland wird bereits jetzt mit einer doppelten Preis-
auszeichnung begonnen, aber hier bei uns haben Sie sich
bis heute nicht einmal mit den IHKs auf das richtige Vor-
gehen geeinigt.

(Abg. Dr. Inge Gräßle CDU: Sie wissen ja noch
gar nicht, ob Sie dafür sind!)
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Genauso hat die Europäische Kommission gefordert, in be-
zug auf die öffentliche Verwaltung allgemein und insbe-
sondere die Finanzverwaltung, daß die öffentliche Hand
eine Vorreiterrolle bei der Einführung des Euro überneh-
men sollte. Während Frankreich von Anfang an die gesam-
te staatliche Verwaltung auf den Euro umstellt, will die
Bundesregierung sogar erst ab dem Jahr 2003 Steuererklä-
rungen in Euro zulassen. Hier erkennt man wieder einmal:
Während die Unternehmen rechtzeitig reagieren, flexibel
sind und sich umstellen, wiehert bei dieser Regierung der
Amtsschimmel von früh bis spät.

Bis zum heutigen Tag gibt es – auch darüber haben wir
hier schon diskutiert – auch noch keine verbindliche Rege-
lung zwischen Bund und Ländern, was die Obergrenze des
Staatsdefizits anbetrifft und was die Verteilung der Zuwei-
sung angeht. Es gibt bis zum heutigen Tag noch keinerlei
exakte Kostenschätzungen für die Währungsumstellung,
die Umstellung von vielen Registrierkassen, von Automa-
ten, von Preisauszeichnungssystemen, von Kontoführungs-
gebühren. Wir müssen den Verbrauchern endlich reinen
Wein einschenken, und deshalb ist es verwerflich und un-
verantwortlich, wenn Herr Teufel in einem dpa-Interview
vom 28. März sagt, Bürgern und Unternehmen sollten kei-
ne Verluste aus der Währungsunion entstehen. Das grenzt
ja nahezu an Volksverdummung, meine Damen und Her-
ren; denn die gerade von mir genannten Kosten müssen
von irgend jemandem getragen werden. Sie werden entwe-
der von den Verbrauchern oder den Unternehmen, wahr-
scheinlich anteilig von beiden zu tragen sein. Wer in dieser
Beziehung die Wahrheit verschweigt, ist ein Wegbereiter
von Politikverdrossenheit.

(Beifall bei der SPD)

Lassen Sie mich, meine Damen und Herren, zusammenfas-
sen. Der Euro wird kommen. Es hilft kein Lamentieren.
Man muß die Chancen und Risiken nennen. Anschließend
muß man diese Risiken minimieren und die Chancen erhö-
hen. Dies können wir schaffen, wenn Deutschland nicht
um die niedrigsten Löhne, nicht um die niedrigsten Sozial-
und Umweltstandards konkurriert, sondern um die beste
Infrastruktur, die qualifiziertesten Arbeitskräfte und das be-
ste Bildungs-, Forschungs- und Innovationsklima. Damit
der Euro dazu beiträgt, dürfen für die Einführung des Euro
ab 1999 nicht diejenigen die Verantwortung tragen, die die
deutsche Währungsunion mit zerrütteten Staatsfinanzen fi-
nanzierten und 5 Millionen Arbeitslose produziert haben,
sondern dazu brauchen wir frischen Wind, unverbrauchte
Kräfte und eine neue Bundesregierung.

(Beifall bei der SPD)

Stellv. Präsident Birzele: Das Wort erhält Herr Abg.
Dr. Freudenberg.

Abg. Dr. Freudenberg FDP/DVP: Herr Präsident, meine
Damen und Herren! „Der Euro kommt“ – so ein zündender
Werbespruch, der, wie alle guten Slogans, eine Eigenschaft
hat: Er ist wahr.

(Heiterkeit)

Schon haben die heftigsten Kritiker des Euro in München
und in Hannover ihre Feldzeichen eingerollt und gehen

zum geordneten Rückzug über. Es kommt nun die Zeit, in
der wir gemeinsam tatkräftig und konstruktiv die Einfüh-
rung unserer großen gemeinsamen europäischen Währung
verwirklichen. Die Chancen einer großen, stabilen Wäh-
rung müssen konsequent genutzt und die Risiken, soweit es
geht, minimiert werden. Nach Vorlage des Konvergenzbe-
richts durch die Kommission möchte ich hier einmal die
Gelegenheit ergreifen und eine Zwischenbilanz ziehen, um
das Soll und Haben unseres währungspolitischen Großvor-
habens zu beleuchten.

Im Soll sind die Risiken abzuhandeln, die die Einführung
des Euro mit sich bringen könnte.

Erstens: das behauptete Rezessionsrisiko in der Vorphase.
Es wurde darauf hingewiesen, daß in der Phase, in der sich
die Länder der Gemeinschaft für die Teilnahme am Euro
qualifizieren, diese Länder europaweit die Konjunktur ka-
puttsparen, um die Verschuldenskriterien zu erreichen. Ob-
wohl dieses Argument schwerwiegend ist, können wir heu-
te sagen, daß es sich glücklicherweise nicht als durchschla-
gend erwiesen hat. Denn es hat sich gezeigt, daß unabhän-
gig vom Euro-Prozeß die hochtechnisierten und globali-
sierten Finanzmärkte unserer Zeit unsolide Staatsfinanzen
sofort, schnell und gründlich abstrafen. Der Euro ist somit
Katalysator eines ohnehin bestehenden Konsolidierungs-
drucks. Daher erklärt sich auch die große Zahl der teilnah-
mefähigen Länder. Außerdem hat sich gezeigt, daß 1997
und im Jahr 1998 die Konjunktur trotz europaweiter Kon-
solidierung spürbar angesprungen ist. Dies zeigt, mit
welcher Wirkung in modernen weltvernetzten Märkten
Kräfte vorhanden sind, die viel stärker sind als das Einnah-
me- und Ausgabeverhalten nationaler Haushalte.

(Beifall der Abg. Drautz und Beate Fauser FDP/
DVP – Abg. Drautz FDP/DVP: Richtig!)

Bedenken dieser Art sind somit widerlegt.

Zweitens: das behauptete Inflationsrisiko, wenn der Euro
da ist. Im merkwürdigen Widerspruch zu dem eben ge-
nannten Rezessionsrisikoszenario stehen die Inflationsbe-
denken, die gegen den Euro vorgebracht werden. Aber
auch hier gilt, daß wir uns weltweit in einem viel größeren,
intelligenteren und schnelleren Finanzmarkt befinden als
früher. Die Europäische Zentralbank, die übrigens bei uns
in Frankfurt ihren Sitz haben wird, kann sich dem nicht
entziehen. Darüber hinaus ist sie mit entscheidenden Vor-
teilen ausgestattet, wie Frau Kollegin Gräßle geschildert
hat, nämlich nach deutschem Vorbild.

(Abg. Drautz FDP/DVP: Wo ist denn Frau Gräß-
le?)

Sie ist unabhängig. Sie hat mit dem Euro übrigens auch ein
Volumen, mit dem sie in der Lage ist, es mit dem Dollar
aufzunehmen, wenn es darauf ankommt.

Was Wertschwankungen angeht, meine Damen und Her-
ren, kann eine große Währung viel schwerer hoch- und
runterspekuliert werden als eine kleinere Währung.

Drittens: das angebliche Transferkostendruckrisiko.
Schließlich wurde behauptet: Wenn alle, bildlich gesehen,
in derselben Währungsliga kicken, müßten Wohlstandsge-
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fälle durch höhere Transferleistungen gemildert werden.
Im Grunde handelt es sich um eine Art Harakiri-Hypothe-
se, daß die nicht so wohlhabenden Länder durch den ge-
meinsamen Währungsraum dazu verleitet würden, ihre So-
zial- und Lohnkosten der Produktivität vorauseilen zu las-
sen. Allerdings gibt es europaweit weder Flächentarife
noch einen Länderfinanzausgleich,

(Abg. Krisch REP: Es gibt Transferzahlungen! Das
ist das gleiche!)

so daß im Gegensatz zu den neuen Bundesländern der An-
reiz zu wirtschaftlichen Selbstmordstrategien relativ gering
ist. Ich muß sagen: Hier sind Anträge, wie sie der Sozial-
romantiker Dr. Hildebrandt vorgetragen hat,

(Lachen des Abg. Krisch REP)

absolut kontraproduktiv und werden von diesen Ländern
überhaupt nicht gewünscht werden.

(Abg. Sieber CDU: Das ist gewiß wahr!)

Nach Ausräumung der Bedenken kommen wir nun zu den
Chancen des Euro.

Erstens: Der Euro bringt mehr Investitionssicherheit in
Deutschland. Voraussetzung jeder Investition ist die Er-
wartung, daß sich die Sache rechnet. Deutschland und ge-
rade auch Baden-Württemberg haben eine hochgradig ex-
portorientierte Wirtschaft. Währungsschwankungen kön-
nen jede Renditeberechnung eines deutschen Investors
oder eines Investors in Deutschland ganz schnell kaputtma-
chen.

Um sich vor Währungsrisiken zu schützen, sind deutsche
Unternehmen in der Vergangenheit dazu übergegangen, ei-
nen Standortmix zu bilden, und dies in abwertungsverdäch-
tigen Ländern. Das hat eine Unmenge deutscher Arbeits-
plätze gekostet.

Zweitens: Der Euro senkt die Kosten der Währungsvielfalt.
Das Hantieren mit verschiedenen Währungen kostet eine
Unmenge Geld. Ein Ifo-Gutachten hat geschätzt, daß EU-
weit jährlich 100 Milliarden DM für diese Währungsviel-
falt aufgewendet werden. Das ist, wenn Sie sich das einmal
vergegenwärtigen, ungefähr das anderthalbfache Volumen
des Staatshaushalts von Baden-Württemberg für 1997. Daß
diese Kosten wegfallen, werden einige Banken zwar be-
dauern, der Exportwirtschaft nützt dies allerdings unge-
mein.

Drittens: Magnetwirkung für Europa. Der positiven Wir-
kung der großen Währung werden sich Länder wie Groß-
britannien nicht entziehen. Ein Finanzplatz London auf der
Basis von Pfund gerät gegen den Finanzplatz Frankfurt auf
der Basis des Euro ins Hintertreffen. Daher wird es keinen
Spaltungs-, sondern einen Schwerkrafteffekt geben. Das
europäische Zusammenwachsen wird dadurch vorangetrie-
ben.

Fassen wir zusammen: Währungsbarrieren werden fallen.
Dies ist ein urliberaler Prozeß, gegen den es beim Euro kei-
ne zentralen Einwände gibt. Ich bin überzeugt, daß der Eu-
ro Beschäftigung in Deutschland sichern und nicht gefähr-
den wird. Die FDP/DVP sieht sich nach der bisherigen

Entwicklung ganz und gar in ihrer Tradition liberaler Euro-
papolitik bestätigt.

(Abg. Drexler SPD zur FDP/DVP: Klatscht doch
einmal!)

Eines unserer empfindlichsten Meßinstrumente für die
wirtschaftlichen Zukunftsaussichten, die Börsen in
Deutschland, reagieren absolut positiv auf den Konver-
genzbericht der EU. Jetzt kann es nur noch darum gehen –
da sind wir uns einig –, die beteiligten Wirtschaftskreise,
insbesondere die mittelständische Wirtschaft, optimal auf
den Euro vorzubereiten. Wir begrüßen und unterstützen die
Anstrengungen unseres Wirtschaftsministers Walter Dö-
ring,

(Beifall bei der FDP/DVP – Abg. Dr. Puchta SPD:
Welche? Welche?)

der Wirtschaft dieses Landes bei der Einführung des Euro
gute Dienste zu leisten.

(Beifall bei der FDP/DVP – Abg. Dr. Puchta SPD:
Der Döring könnte endlich einmal etwas machen!

Das stimmt!)

Stellv. Präsident Birzele: Das Wort erhält Herr Abg.
Krisch.

Abg. Krisch REP: Herr Präsident, meine Damen und Her-
ren! Ich habe den Eindruck, daß meine Vorredner Mei-
nungsreden hielten.

(Zuruf des Abg. Drexler SPD)

Ich habe dagegen versucht, Quellen, Fakten und Daten zu
zitieren. Dabei sehe ich schon einen Unterschied in der
Kompetenz der einzelnen Reden.

(Abg. Drautz FDP/DVP: Wer sich selbst erhöht,
wird tief fallen! – Unruhe)

Die Maastrichter Konvergenzkriterien beinhalten nur no-
minelle Daten, die nur wenig über die tatsächliche ökono-
mische Konvergenz der Teilnehmerländer Auskunft geben.
Die viel wichtigeren Größen Arbeitslosigkeit oder Produk-
tivitätsstand oder Verlauf des Wachstumspfades, die Ent-
wicklung der Lohnstückkosten oder die Parallelität der
Konjunkturzyklen oder die Angleichung der Wirtschafts-
strukturen bleiben darin völlig unbeachtet. Aber gerade das
sind die eigentlichen Bedingungen für ein optimales, er-
folgreiches Währungsgebiet.

Noch eines – das wurde bis jetzt noch nirgends diskutiert –:
Die beiden Schuldenkriterien Defizit und Schuldenstand
sind nicht nur gegenseitig voneinander abhängig, sondern
zugleich auch vom Wachstum des nominellen Bruttoin-
landsprodukts. Diese Kriterien sind an bestimmte Wachs-
tumsprozesse gebunden. Im Gleichgewichtsniveau ist eine
Schuldenstandsquote von 60 % nur dann mit einer Defizit-
quote von 3 % verträglich, wenn die nominelle Wachs-
tumsrate exakt 5 % beträgt. Liegt das Wachstum darüber,
sagen wir bei 6 %, so läßt sich die 3-%-Quote nur dann er-
reichen, wenn die Schuldenstandsquote 50 % und nicht
60 % beträgt.

(Abg. Drexler SPD: Wie ist es bei 3,5 %? – Abg.
Dr. Puchta SPD: Wie ist es bei 121 %?)
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Würde umgekehrt das langfristige Wachstum 3,5 oder 4 %
betragen, dann entspräche eine Schuldenstandsquote von
60 % genau einer nachhaltigen Defizitquote von nur 2,4 %.
Das ist ein Faktum.

(Abg. Nagel SPD: Jetzt ist alles klar!)

Also: Wachstum, Schuldenstand und Defizit hängen von-
einander ab und dürfen niemals unabhängig voneinander
betrachtet werden.

(Abg. Weimer SPD: Erklären Sie das einmal ei-
nem normalen Menschen!)

All diese Werte sind für jedes Land der Welt unterschied-
lich.

(Abg. Weimer SPD: Erklären Sie das einmal Ihrer
Basis!)

Würde korrekt kalkuliert werden, dann müßten für jedes
Land Europas unterschiedliche numerische Werte der
Schuldenstandskriterien bestimmt werden, je nachdem, wie
der Wachstumspfad gemessen am langfristigen Durch-
schnitt verläuft.

Genau das zeigt, was wir immer wieder sagen: Bei der For-
mulierung der Maastricht-Kriterien wurde ökonomischer
Sachverstand von vornherein ausgegrenzt, und zusätzlich
basiert die sich abzeichnende große Währungsunion auf ei-
ner nicht sachgerechten Auslegung der jetzt bestehenden
Kriterien.

Für den Euro jedoch ist eine strenge Auslegung der Fis-
kalkriterien zwingend notwendig. Warum? Weil das stati-
stische Zusammenkommen der Defizitquote auch nach An-
sicht wissenschaftlicher Institute und von Wissenschaftlern
von finanzwirtschaftlichen Manipulationen und Mißbrauch
begleitet war. Es ist doch bekannt, daß die Ermittlung der
Defizitquote in Deutschland manipuliert wurde zum Bei-
spiel durch außerordentliche Erlöse der Gebietskörper-
schaften aus Grundstücksverkäufen oder durch die Aus-
gliederung der Krankenhäuser und Universitätskliniken aus
der öffentlichen Finanzwirtschaft. Hierzu kamen die priva-
te Vorfinanzierung staatlicher Investitionen und ein völlig
untypisches Absenken staatlicher oder kommunaler Inve-
stitionsausgaben. Seit Jahren werden in den Kommunal-
haushalten Aufgaben formal privatisiert. Das bedeutet: 1 %
des Defizitvolumens in den Haushalten wird als verdeckte
öffentliche Verschuldung aus der Haushaltsrechnung her-
ausgerechnet und ausgegliedert.

Zeitlich hinausgeschobene Ausgaben bei der Arbeitneh-
mersparzulage und bei der Wohnungsbauprämie einerseits
und zeitlich vorgezogene Einnahmen durch frühzeitige Zu-
schußrückzahlungen andererseits haben die Defizitver-
schleierung noch verschönt.

Grundsätzlich unhaltbar jedoch wird das Schulden- und
Defizitkriterium, wenn man sich daran erinnert, daß sich
das Gesamtvolumen der Versorgungsansprüche öffentli-
cher Bediensteter gegenwärtig auf 750 Milliarden DM be-
läuft, daß aber keinerlei Rücklagen existieren. Bereinigt
man alle außerordentlichen Positionen der Haushalte und
fügt die Schattenverschuldung hinzu, erhält man für

Deutschland eine wirkliche Defizitquote von mindestens
5 % statt 3 % und eine Schuldenstandsquote von über
80 %.

Übrigens: Der untypische Tiefstand des Zinsniveaus allein
mildert über niedrigere Zinszahlungen das Finanzierungs-
defizit um zirka 28 Milliarden DM.

Doch in den Länderberichten der Kommission werden dar-
aus keine Schlußfolgerungen gezogen. Deshalb wäre es
jetzt notwendig, vertragskonforme Verfahren zur stabili-
tätsgerechten Auslegung der Kriterien der beitrittswilligen
Länder festzulegen. Um subjektive Einflüsse auszuschlie-
ßen, müßten diese eine Numerus-clausus-Automatik haben,
also genau definierte Werte erreichen. Doch weil die Kom-
mission des EWI und die Bundesregierung mit verdeckten
Karten spielen, gerät dieses Auswahlverfahren zur Polit-
schau.

Reden wir über Sanktionen bei Verletzung der Budgetdis-
ziplin. Hiervon kann doch keine Rede sein. Bei der Verab-
schiedung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes in Dublin
wurde weitgehend die französische Vorstellung berück-
sichtigt. Bei einem realen Rückgang des Bruttoinlandspro-
dukts von 0,75 % sind zur Verhängung von Sanktionen
Zweidrittelmehrheiten im Ministerrat erforderlich. Das
wird unmöglich sein, denn aus der eigenen Interessenlage
heraus wird kein Land einer solchen Sanktion zustimmen.
Mit der viel zu frühen Realisierung der großen Währungs-
union muß deren Scheitern – das habe ich schon gesagt –
schon nach kurzer Zeit ihres Bestehens ernsthaft in Be-
tracht gezogen werden, weil das Gebiet der heutigen und
der künftigen Europäischen Union keinen optimalen Wäh-
rungsraum darstellt. Denn hier sind fundamental unter-
schiedliche Sozial-, Steuer- und Tarifsysteme mit ihren
wettbewerbsverzerrenden Effekten auf den Arbeitsmarkt
maßgeblich; Kollegin Gräßle hat es angeschnitten. Ohne
eine Harmonisierung auf diesen Gebieten kann eine Wäh-
rungsunion auf Dauer nicht bestehen.

Meine Damen und Herren, der Zeitpunkt für die Europäi-
sche Währungsunion hätte unter den gegenwärtigen Bedin-
gungen des Strukturwandels nicht ungünstiger gewählt
werden können.

Die Fragen der Notenbankgewinne, die Fragen der verlore-
nen Währungshoheit, die Fragen verlorener Chancen in der
Entwicklungspolitik oder der Zinspolitik und weitere Pro-
bleme kann ich aus Zeitgründen nicht ansprechen, aber sie
verschärfen die geschilderten Probleme.

Zusammenfassend: Wer den Euro befürwortet, lädt große
Schuld auf sich. Er muß sich vor den eigenen Kindern
rechtfertigen,

(Abg. Dr. Stefan Scheffold CDU: Haben Sie wel-
che?)

und er muß sich vor zukünftigen Generationen verantwor-
ten. Ich frage die Befürworter des Euro, ob sie diese Ver-
antwortung übernehmen können.

(Beifall bei den Republikanern)

Stellv. Präsident Birzele: Das Wort erhält Herr Abg.
Stratthaus.
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Abg. Stratthaus CDU: Herr Präsident, meine Damen und
Herren! Der Tagesordnungspunkt hat zwei Teile: einen
wirtschaftspolitischen und einen finanzpolitischen. Ich
wollte eigentlich in erster Linie – und das relativ kurz –
über den finanzpolitischen sprechen. Es sind aber eine gan-
ze Reihe von wirtschaftspolitischen Diskussionsbeiträgen
gebracht worden, die doch aus der Sicht der Fraktion der
CDU beantwortet werden müssen.

Frau Gräßle hat sehr eindrücklich die Chancen beschrie-
ben. Ich bin auch unter dem Strich der Meinung, daß die
Chancen des Euro die Risiken weit übertreffen. Aber
selbstverständlich wissen auch wir, daß dieses große Expe-
riment, eines der größten Experimente, seine Risiken hat.
Es ist unsere Aufgabe, die Aufgabe der Politik, dafür zu
sorgen, daß diese Risiken gemeistert werden und daß sie so
klein wie möglich bleiben.

Die ganze Diskussion heute, die zum Teil mit sehr interes-
santen Argumenten geführt worden ist, war meines Erach-
tens sehr akademisch und manchmal auch sehr politik-
fremd.

(Beifall der Abg. Dr. Inge Gräßle CDU – Abg. Dr.
Inge Gräßle CDU: Genau!)

Da sind zunächst einmal eine ganze Reihe von Risiken be-
schrieben worden, die stimmen.

(Zuruf des Abg. Weimer SPD)

Nur, meine Damen und Herren, das sind keine Risiken des
Euro, sondern das sind Risiken der Globalisierung, Risi-
ken, die auf jeden Fall auf uns zugekommen wären.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU und des Abg.
Dr. Freudenberg FDP/DVP – Abg. Dr. Repnik
CDU: Jawohl! – Abg. Dr. Stefan Scheffold CDU:

Sehr wahr!)

Es wurde einige Male darauf hingewiesen, daß wir inner-
halb der EU gewisse Risiken ausschließen würden. Das ist
richtig. Aber die EG ist nur ein Teil der Weltwirtschaft,
und ungefähr die Hälfte unserer Exporte geht in Länder au-
ßerhalb der EG.

Deswegen noch einmal: Die Globalisierung ist das Thema
und nicht so sehr der Euro. Ich möchte sogar sagen: Der
Euro ist die deutsche Antwort auf die Globalisierung.

(Abg. Sieber CDU: Sehr richtig!)

Gerade wegen der Globalisierung brauchen wir den Euro.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU und der FDP/
DVP)

Ein Weiteres, warum mir die ganze Sache etwas unpoli-
tisch schien, war, daß man so getan hat, als stünden wir am
Punkt Null. Dort stehen wir aber nicht. Der Euro hat in den
letzten Jahren schon ungeheuer stark auf die Wirtschafts-
und die Finanzpolitik unserer Länder Einfluß genommen.

Heute wurde schon einige Male, beinahe etwas lächerlich
gemeint, Italien genannt. Meine Damen und Herren, die
Italiener haben ungeheure Anstrengungen unternommen,

um ihre Finanzen in Ordnung zu bringen. Daß es natürlich
nicht so leicht ist, von 120 % des Bruttoinlandsprodukts
herunterzukommen, das wissen wir alle. Aber ich muß sa-
gen, Italien hat Anstrengungen unternommen, die aner-
kannt werden müssen,

(Abg. Sieber CDU: Aber gewaltige!)

die gewaltig waren.

(Abg. Drautz FDP/DVP: So ist es!)

Im übrigen – auch das muß einmal gesagt werden – ist Ita-
lien, gerade weil es das gemacht hat, im Unterschied zu der
Zeit vor fünf Jahren in der Lage, seine Staatsschulden zu
bedienen. Denn wegen der Anstrengungen Italiens sind die
Zinsen in Italien genauso wie in Deutschland, Belgien und
Frankreich heute wesentlich niedriger als vor einigen Jah-
ren.

(Abg. Krisch REP: Aber nicht wegen der Euro-
Diskussion!)

– Doch, wegen der Euro-Diskussion. Wegen Maastricht
haben wir heute Zinssätze, die weit niedriger sind, als sie
wären, wenn wir diese Diskussion nicht gehabt hätten.

Das nächste: Was würde eigentlich passieren, wenn der
Euro nicht käme? Ich habe für in Ordnung befunden, was
Herr Puchta gesagt hat: Er sei eigentlich dagegen gewesen,
aber nachdem der Euro nun einmal komme, müsse man
sich entsprechend auf ihn einstellen.

Meine Damen und Herren, was würde denn passieren?
Nachdem wir in den letzten Jahren schon diese ungeheure
Angleichung hatten – vor allem bei den Zinssätzen, es gibt
ja kaum noch Unterschiede innerhalb Europas –, würde ei-
ne Nichteinführung des Euro bedeuten, daß die Währungs-
kurse wieder auseinandersausen würden. Wir hätten eine
ungeheure Aufwertung der D-Mark, und wir hätten eine
starke Abwertung der südlichen Währungen mit allen Ef-
fekten für die Beschäftigung.

(Abg. Dr. Puchta SPD: Das ist richtig!)

Die Zinsen in den südlichen Ländern würden hochsausen,
das internationale Kapital würde Europa meiden. Wir wä-
ren dann wirklich nur noch das Museum der Welt.

Wenn wir also die Entwicklung in den letzten Jahren be-
trachten, müssen wir feststellen, daß wir gar keine andere
Wahl mehr haben, als den Euro einzuführen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU)

Ich darf nun noch auf einen Ansatz kommen, auf den ein-
zugehen mir in erster Linie deshalb notwendig scheint,
weil die Grünen einen Antrag gestellt haben, in dem sie
eine viel stärkere Integration Europas fordern, nämlich eine
Koordinierung der Budgetpolitik, der Steuerpolitik, der Be-
schäftigungspolitik, der Umweltpolitik und auch der Kon-
junkturpolitik.

Meine Damen und Herren, hier bin ich ganz anderer Mei-
nung. Gerade diese Politik halte ich für gefährlich. Zumin-
dest kurz- und mittelfristig kann diese Politik Europa ge-
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fährden. Warum? Ich muß doch noch einmal versuchen,
die Zusammenhänge darzustellen. Sie sind schwierig, aber
es ist notwendig.

Es ist heute schon einige Male gesagt worden: Früher hat
der Ausgleich zwischen den wirtschaftlich schwächeren
Ländern in Europa und den stärkeren über den Wechsel-
kurs stattgefunden.

(Abg. Dr. Puchta SPD: Ja!)

Es hat permanente Aufwertungen der D-Mark und Abwer-
tungen in erster Linie der südlichen Währungen gegeben.
Dies wird in Zukunft nicht mehr möglich sein. Das heißt
aber noch lange nicht, daß die Wirtschaftsentwicklungen
dieser Länder nicht auch in Zukunft auseinanderklaffen
können.

Was geschieht, wenn wir die Möglichkeit, mit den Wäh-
rungsparitäten Anpassungen vorzunehmen, nicht mehr ha-
ben? Es gibt – das ist ganz klar – drei oder vier Möglich-
keiten. Zunächst einmal wird immer wieder – und wir
brauchen das auch – eine große Mobilität in Europa gefor-
dert. Diese Mobilität besteht auf dem Gebiet des Wissens
durch das Internet, sie besteht auf dem Gebiet der Kapital-
märkte. Sie besteht praktisch nicht auf dem Gebiet der Ar-
beit, und sie wird bei den Arbeitskräften in Zukunft auch
bei weitem nicht in dem Maße vorhanden sein wie zum
Beispiel in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Ich will Ihnen jetzt einen ganz ketzerischen Gedanken von
mir offenbaren: Ich bin der Meinung, daß wir zum Teil das
akzeptieren müssen. Wir können nicht bei allen Heimat-
tagen davon sprechen, wie wichtig es sei, daß die Men-
schen in ihrer Region verwurzelt sind, und dann von allen
verlangen, daß sie sich wie Nomaden verhalten, wenn die
Wirtschaft es fordert. Deswegen wird es in Zukunft in Eu-
ropa mehr als zum Beispiel in den Vereinigten Staaten von
Amerika notwendig sein, daß das Kapital zu den Menschen
kommt. Unter diesem Aspekt darf man dann aber auch
nicht jede deutsche Direktinvestition im Ausland als Kapi-
talflucht betrachten.

Ich möchte noch einmal mit aller Deutlichkeit sagen: Wir
sollten mit der von uns allen aufgestellten Forderung nach
Mobilität der Arbeitskräfte etwas vorsichtig sein. Die mei-
sten von uns wären auch nur sehr schwer aus ihrer schwä-
bischen oder kurpfälzischen Heimat zu entfernen. Man
sollte das einmal mit aller Klarheit sagen.

(Abg. Brechtken SPD: Frische Luft wäre manch-
mal nicht schlecht! – Zuruf des Abg. Dr. Reinhart

CDU)

– Bis zu einem gewissen Alter. Ich habe überhaupt nichts
dagegen. Wir in der Kurpfalz fühlen uns ohnehin schon re-
lativ international.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU und der FDP/
DVP)

Gefährlich wird die Sache, wenn ein gemeinsames Budget,
ein gemeinsames Steuerrecht, eine gemeinsame Beschäfti-
gungspolitik und eine gemeinsame Sozialpolitik verlangt
werden. Herr Hildebrandt, da bin ich genau anderer Mei-

nung: Das wäre, zumindest kurzfristig, das Gefährlichste,
was wir tun könnten. Denn Länder wie Portugal, Spanien
und später vielleicht Griechenland können doch nur deswe-
gen im Wettbewerb mithalten, weil sie niedrigere Lohnko-
sten und niedrigere Lohnnebenkosten haben. Wenn wir sie
nun durch gesetzgeberische Maßnahmen auf unser Niveau
hinaufschleusen würden, würden wir in der südeuropäi-
schen Wirtschaft die gleichen Probleme bekommen, die
wir in der ehemaligen DDR, in den neuen Bundesländern,
hatten.

Wir würden diese Probleme bekommen. Deswegen möchte
ich mit aller Deutlichkeit sagen: Wir müssen in Europa be-
reit sein, Unterschiede zu akzeptieren. Eine Gleichschal-
tung aller Politikarten ist, zumindest kurz- und mittelfristig,
äußerst gefährlich und sollte auf keinen Fall vorgenommen
werden.

Etwas anderes ist es, daß wir bei den Preisen und vor allem
beim Arbeitsmarkt mehr Flexibilität brauchen. Meine Da-
men und Herren, wir wissen doch, daß es schon vor 20
Jahren falsch war, daß in der Lüneburger Heide und im
Raum Stuttgart die gleichen Tarifverträge gegolten haben.
Deswegen wäre es noch viel falscher, wenn wir auch bei
den Arbeitskosten eine Anpassung von Portugal bis zur dä-
nischen Grenze vornehmen würden. Wir müssen auf Un-
terschieden bestehen. Gleichmacherei wäre auch in diesem
Fall das Schlimmste, was wir tun könnten.

Lassen Sie mich noch einiges zur finanzpolitischen Seite
des Euro sagen. Es wird immer wieder darauf hingewiesen,
der Euro sei nicht stabil oder er sei überstabil. Es ist gar
nicht so klar auszumachen, was eigentlich gemeint ist. Ist
mit der Stabilität die äußere Stabilität des Wechselkurses
gemeint, oder ist die innere Stabilität der Preise gemeint?

Bezüglich des Wechselkurses gibt es auch wieder eine Un-
logik in der Diskussion. Auf der einen Seite wird immer
wieder darauf hingewiesen, eine zu starke D-Mark würde
unsere Exportchancen behindern. Auf der anderen Seite
wird darüber geklagt, der Euro würde schwach werden.
Wenn Sie mit einer schwachen Währung Konjunkturpolitik
betreiben wollten, müßten Sie eigentlich an einem schwa-
chen Euro interessiert sein.

Ich bin aber davon überzeugt: Der Euro wird nicht
schwach werden, weil er die einzige gleichberechtigte
Währung zum Dollar sein wird. Sie sehen doch, wie sich
die Amerikaner auf den Euro einstellen. Ich bin davon
überzeugt, daß der Euro zusammen mit dem Dollar die Re-
servewährung der Zukunft sein wird. Dann wird er schon
deswegen, weil er überall in den Kassen gehalten wird,
stärker sein, als es die D-Mark wäre, wenn der Euro nicht
käme, um das einmal mit aller Deutlichkeit zu sagen.

Vorhin ist auch noch einmal das Argument angeführt wor-
den. Weil der Währungsraum viel größer wäre, wäre es
auch nicht so leicht, daß der Euro herunter- oder hinauf-
spekuliert wird. Dazu ist der Markt zu groß und der Euro
zu schwer.

Nun wird die innere Stabilität genannt. Meine Damen und
Herren, warum sind denn in der Geschichte immer wieder
Preissteigerungen vorgekommen? Vielleicht, weil es eine
Verknappung der Güter gab. Das brauchen wir nicht zu be-
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fürchten. Vielleicht, weil zu viele Monopole bestanden.
Durch den Euro wird genau das Gegenteil eintreten: Wir
werden mehr Wettbewerb erhalten.

(Abg. Dr. Puchta SPD: Am Anfang! – Zuruf des
Abg. Weimer SPD)

Die meisten Inflationen sind durch eine zu starke Staats-
verschuldung entstanden. So war es in der Geschichte doch
immer. Der Euro hat zum ersten Mal dazu geführt, daß in
den meisten Ländern der EG eine Grenze festgelegt wor-
den ist, wie weit die Staatsverschuldung gehen kann. Das
hat nicht nur in Deutschland, in Italien und in Frankreich
gewirkt, sondern es wird auch noch in Zukunft in Baden-
Württemberg, Bayern, Niedersachsen und im Saarland wir-
ken müssen.

Damit bin ich beim zweiten Thema. Wenn wir die Kriteri-
en im internationalen Vergleich einhalten wollen, müssen
wir sie auch national einhalten. Deswegen legen wir in un-
serer Fraktion ganz großen Wert darauf, daß ein nationaler
Stabilitätspakt abgeschlossen wird. Es kann nicht sein, daß
sich die Bundesregierung allein um die Stabilität kümmert,
sondern die Bundesländer müssen dies in gleichem Maße
tun.

(Beifall bei der CDU)

Da sind sich fast alle einig. Die einzige Frage ist, woran die
Stabilität gemessen werden soll. Es gibt einige ganz
Schlaue, die sagen: „Wer in der Vergangenheit viel Schul-
den gemacht hat, darf auch in Zukunft viel Schulden ma-
chen.“

Zunächst ist das Argument eigentlich pervers. Normaler-
weise müßten ja die Staaten und die einzelnen Länder in
Konkurrenz zueinander stehen, wer die wenigsten Schul-
den macht. Aber im Augenblick wird darüber gestritten,
wer die meisten Schulden machen darf. Und da sind wir
ganz eindeutig der Meinung: Der einzige Maßstab für ei-
nen nationalen Stabilitätspakt kann nur die Leistungskraft,
die Finanzkraft der einzelnen Länder sein. Es kann nicht
sein, daß der, der in der Vergangenheit schon schlecht ge-
wirtschaftet hat, dies in der Zukunft in noch stärkerem Ma-
ße tun kann.

(Abg. Dr. Inge Gräßle CDU: Bravo!)

Wir legen deswegen ganz großen Wert darauf, daß die Lei-
stungskraft, die Finanzkraft der Länder der wichtigste und
auf Dauer der einzige Maßstab sein wird. Wegen der neuen
Bundesländer wird es einige Ausnahmen für den nationa-
len Stabilitätspakt geben müssen.

Meine Damen und Herren, ich habe ganz bewußt auf eini-
ge Risiken hingewiesen. Wir sehen die Risiken. Wir glau-
ben aber, daß die Chancen wesentlich größer sind. Deswe-
gen möchte ich in Abwandlung dessen, was Herr Dr. Puch-
ta gesagt hat, damit schließen: Der Euro hat Risiken. Gera-
de weil er die hat, ist es notwendig, daß die bewährte Bun-
desregierung im Amt bleibt.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP – Abg.
Sieber CDU: Hervorragend! – Lachen bei der SPD
– Abg. Brechtken SPD: Da redet sich einer Mut
zu! – Zurufe der Abg. Weimer und Dr. Puchta

SPD)

Stellv. Präsident Birzele: Das Wort erhält Herr Abg.
Dr. Hildebrandt.

Abg. Dr. Hildebrandt  Bündnis 90/Die Grünen: Herr Prä-
sident, meine Damen und Herren! Eines ist doch klar: Es
gibt bei der Einführung eines größeren Währungsraums
keinen Automatismus, der dazu führen wird, daß sich der
wirtschaftliche Erfolg unmittelbar einstellt. Das ist eine
Aufgabe, die gestaltet werden muß, die der politischen und
wirtschaftspolitischen Entscheidung unterliegt. Darüber,
wie das geschehen soll, wird gerade gestritten. Die Vor-
schläge, die vorliegen, sind zum Teil wirklich diametral
entgegengesetzt.

Herr Freudenberg, Sie haben zu Recht gesagt, ein empfind-
liches Meßinstrument für die wirtschaftliche Entwicklung
seien die Börsen. Aber welches Instrument denn? Wenn Ih-
nen nicht bewußt ist, daß unsere Wirtschaft auf einem häu-
fig gegensätzlichen Interesse derer, die daran beteiligt sind,
beruht, dann werden Sie keinen Vorschlag machen können,
der wirklich allen oder wenigstens der Mehrheit nützt. Ich
vermute, nicht umsonst ist in Ihrer Rede und in Ihrer Beur-
teilung der wirtschaftlichen Lage nicht ein einziges Mal
vorgekommen, daß diese Währungsunion in Europa mit
fast 20 Millionen Arbeitslosen startet.

(Abg. Sieber CDU: Aber die sind doch jetzt schon
da! Die sind doch da!)

Was passiert, wenn die Baufirma Holzmann ankündigt, daß
3 000 Mitarbeiter entlassen werden und ein entsprechendes
Rationalisierungsprogramm durchgesetzt wird? Das wissen
Sie so gut wie ich: Dann steigen die Aktienkurse. Das ist
der Zusammenhang. Ich beklage ihn gar nicht, sondern ich
stelle ihn fest. Wenn man wenigstens bereit ist, ihn festzu-
stellen, wird man vor der Notwendigkeit stehen, in dem
größeren Europa und in dem größeren Wirtschaftsraum
Europa eine Politik zu machen, die zum Beispiel etwas ge-
gen die Arbeitslosigkeit tut, die eine Beschäftigungspolitik
zum Gegenstand politischer Überlegungen und Entschei-
dungen macht.

Herr Kollege Stratthaus, dabei kann es überhaupt nicht um
eine Gleichschaltung gehen. Es kann überhaupt nicht dar-
um gehen, gleiche Verhältnisse in ganz Europa zu schaf-
fen. Das erste, was passieren wird, ist ja, daß die Ver-
gleichbarkeit der Verhältnisse hergestellt wird. Und die
Vergleichbarkeit der Verhältnisse läßt sich selbstverständ-
lich sehr viel schneller herstellen als die Gleichheit. Das ist
nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, daß die Bedingun-
gen, unter denen die Konkurrenz stattfindet – und sie wird
stattfinden –, nicht der automatischen bewußtlosen Markt-
entwicklung überlassen werden können. Das ist die Konse-
quenz und die Schlußfolgerung aus allen Erfahrungen mit
unserem Wirtschaftssystem. Damit sage ich nichts Radika-
leres als das, was auch Ludwig Erhard vertreten würde
oder was Herr Biedenkopf vertritt.

Biedenkopf sagt:

Weil der Europäischen Währungsunion die politische
Union fehlt, werden sich der integrierte Markt und der
Anwendungsbereich der sozialen und ökologischen
Normen zunehmend auseinanderentwickeln.

Ich füge hinzu: Wenn nichts dagegen getan wird.
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Jetzt Biedenkopf weiter:

Während die Märkte sich über die nationalen Grenzen
hinaus ausdehnen,

(Zuruf des Abg. Drautz FDP/DVP)

bleibt der Geltungsanspruch dieser Normen auf den
nationalen Rahmen begrenzt. Die Marktkräfte können
sich ihnen deshalb zunehmend entziehen. Damit ent-
steht ein für soziale Marktwirtschaft bedrohliches De-
fizit an normativer Bindung der Marktkräfte.

Ich würde das nicht so ausdrücken, aber er hat in dieser Sa-
che einfach recht. Wenn wir das den Stärksten überlassen –
das gilt übrigens für die baden-württembergische Wirt-
schaft so gut wie für die lombardische oder für die südfran-
zösische –, dann werden wir eine Standortkonkurrenz ha-
ben, bei der natürlich zuletzt die Beschäftigten die Zeche
bezahlen werden. Diese wissen das ja bereits; sonst wären
die Umfragen, die ich vorhin zitiert habe, nicht so ausgefal-
len. Sie spüren schon, daß sie bei der gegenwärtigen Lage
und bei der gegenwärtigen Politik, die Sie vorschlagen,
wahrscheinlich diejenigen sein werden, die die Zeche be-
zahlen.

Damit das nicht passiert, brauchen wir tatsächlich eine an-
dere Bundesregierung. Die bräuchten wir sowieso, wenn
wir die Interessen der Erwerbslosen und der Arbeitslosen
vertreten wollten und wenn wir eine Politik für Beschäfti-
gung machen wollten. Aber das Gefährliche und das Inter-
essante dabei ist, daß sich das mit der Vereinigung in Euro-
pa verschwistert und überlagert. Um so mehr brauchen wir
eine Politik, die in Europa für mehr Beschäftigung sorgt
und die die Erwerbslosigkeit wirklich angeht.

(Abg. Scheuermann CDU: Namentliche Abstim-
mung!)

Ein letzter Punkt, Herr Stratthaus. Ich verhake mich ja je-
desmal in eine Ihrer Äußerungen, wenn Sie zu Europa
sprechen. Sie sagen dann immer, Sie hätten das nicht so
gemeint. Aber verzeihen Sie mir, wenn ich noch einmal
darauf eingehe. Sie haben wörtlich gesagt: „Der Euro ist
die deutsche Antwort auf die Globalisierung.“ Was ist Ih-
nen da wieder passiert? „Der Euro ist die deutsche Antwort
auf die Globalisierung“, das ist eine Formulierung, die auf
den Teil der deutschen Politik, der deutschen Finanzwirt-
schaft und der deutschen Industrie hinweist,

(Abg. Brechtken SPD: Das war ein Zitat von Kohl!
– Gegenruf des Abg. Sieber CDU: Das ist trotz-

dem richtig!)

der den Euro wirklich zur konsequenten Ausnutzung eines
Standortvorteils und des Niederkonkurrierens der europäi-
schen Konkurrenten nutzen will. Sie werden eine Europäi-
sche Union bekommen, in der der Mensch des Menschen
Wolf ist.

(Abg. Sieber CDU: Homo homini lupus!)

Sie werden keine Europäische Union bekommen, in der ei-
ne solidarische Politik möglich ist. Aber Gott sei Dank gibt
es ja Alternativen.

(Zuruf des Abg. Stratthaus CDU)

– Ja, natürlich wollten Sie etwas anderes sagen. Aber Sie
sagen manchmal das Richtige, jedenfalls das, was kenn-
zeichnend und erhellend auf Ihre Politik weist.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Stellv. Präsident Birzele: Das Wort erhält Herr Wirt-
schaftsminister Dr. Döring.

(Abg. Dr. Hildebrandt Bündnis 90/Die Grünen zur
CDU: Die Diskussion erschüttert ja noch nicht ein-
mal die CDU-Fraktion des Landtags! – Gegenruf

des Abg. Sieber CDU: Ich habe zugehört!)

Wirtschaftsminister Dr. Döring:  Herr Präsident, meine
Damen und Herren! Es ist erstaunlich, mit welchen Argu-
menten bei den Debatten über Europa und den Euro ope-
riert wird und wer da angeblich für wen spricht. Ich habe in
den vergangenen gut anderthalb Jahren weder von den
Verbraucherverbänden noch von den Wirtschaftsverbän-
den, noch von den Gewerkschaften gehört, daß der Euro
nicht kommen solle oder daß man die Einführung verschie-
ben solle. Im Gegenteil, bei der „Stuttgarter Erklärung“,
die wir gemeinsam verfaßt haben, haben sich alle dafür
ausgesprochen, daß der Euro kommt und daß wir die Chan-
cen des Euro für Europa nutzen sollen.

(Zuruf des Abg. Wettstein SPD)

Dieses eindrucksvolle Dokument vom November 1996 be-
legt, daß alle gesellschaftlichen Gruppen – die Wirtschaft,
die Gewerkschaften, die Verbraucher – ihre wirtschaftliche
Zukunft und damit auch die Sicherung und die Schaffung
neuer Arbeitsplätze in Europa sehen. Wir sind nicht der
Versuchung erlegen, daß wir in diese „Stuttgarter Erklä-
rung“ all der genannten Gruppen – Wirtschaftsverbände,
Gewerkschaften, Verbraucher – irgendwelche Zahlen be-
züglich Beschäftigungserwartungen hineingeschrieben hät-
ten, weil wir es für falsch gehalten hätten, hineinzuschrei-
ben, welcher Beschäftigungszuwachs – womöglich auch
noch zeitlich definiert – wann zu erwarten sei. Aber wir ha-
ben gesagt, wir gingen davon aus, daß wir gerade für das
Bundesland Baden-Württemberg eine Vielzahl von Vortei-
len erzielten, wenn wir mit dem Euro eine weitere europäi-
sche Integration auf allen Feldern erreichten.

Bevor ich zu ein paar einzelnen Punkten komme, Herr Kol-
lege Puchta, will ich zu zwei Punkten, die Sie konkret an-
gesprochen haben, möglichst genauso konkret Stellung
nehmen.

Der eine Punkt ist, daß Sie zu Recht beklagt haben – das
tun wir genauso –: Es kann ja wohl nicht wahr sein, daß die
Wirtschaft, vor allem die großen Unternehmen, zum 1. Ja-
nuar 1999 auf den Euro umstellt und die Finanzverwaltung
hinterherhinkt. Gerade weil wir das genauso sehen wie Sie,
hat sich die baden-württembergische Landesregierung –
der Wirtschaftsminister im Kabinett

(Abg. Brechtken SPD: Mit Zustimmung der Frak-
tion?)

– mit Zustimmung der Fraktion, Herr Kollege Brechtken –

(Abg. Brechtken SPD: Sehr gut! – Zuruf des Abg.
Drautz FDP/DVP)
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und Finanzminister Mayer-Vorfelder in der Länderfinanz-
ministerkonferenz – dafür eingesetzt, daß wir bei der Fi-
nanzverwaltung ebenfalls zum 1. Januar 1999 umstellen.

(Abg. Brechtken SPD: Sehr gut! Dann kann ich
meine Steuererklärung endlich in Euro machen!)

Jetzt wissen Sie aber, Herr Kollege Brechtken und Herr
Kollege Puchta, daß es bei dieser Länderfinanzminister-
konferenz gerade einmal vier Länder waren, die gesagt ha-
ben, sie machten das. Das heißt, die Mehrheit hat dies ab-
gelehnt.

(Abg. Drautz FDP/DVP: Hört, hört!)

Auf den Einwand des Landes Baden-Württemberg, es dann
eben allein machen zu wollen, ist uns erklärt worden, daß
eine solche Umstellung nicht von einem Land allein vorge-
nommen, sondern nur gemeinsam gemacht werden könne.

(Abg. Brechtken SPD: Kann sich Mayer-Vorfelder
nicht mehr durchsetzen? Mit ihm ist nichts mehr

los!)

– Das ist so gelaufen. Deswegen befaßt sich jetzt aufgrund
einer Initiative von seiten Baden-Württembergs die Mini-
sterpräsidentenkonferenz mit diesem Thema. Ich hoffe sehr
– genauso wie Sie –, daß es nicht dazu kommt, daß die Po-
litiker aus den meisten Fraktionen dieses Hauses for-
dern, die Wirtschaft solle sich auf den Euro vorbereiten,
und wir uns dann sagen lassen müssen, die Wirtschaft be-
reite sich zum 1. Januar 1999 auf den Euro vor und wir
sollten uns deshalb darum bemühen, das auch in der Fi-
nanzverwaltung zu realisieren.

Deswegen hoffe ich darauf, daß die Ministerpräsidenten-
konferenz dies tatsächlich im Juni beschließt und wir es
dann noch mit zeitlichem Druck – es wird dann gerade
noch ein gutes halbes Jahr Zeit sein – bis zum 1. Januar
1999 schaffen.

Ein Alleingang, obwohl von uns angedacht und ins Auge
gefaßt, ist offensichtlich nicht machbar, wird nicht zuge-
standen, und deswegen ist eine Mehrheit erforderlich. Der
Weg ist mit dem, was ich angesprochen habe, exakt wie-
dergegeben.

Ein zweiter Punkt, Herr Kollege Puchta, den Sie und auch
andere im Zusammenhang mit dem Einzelhandel angespro-
chen haben: Ich halte eine halbjährige doppelte Preisaus-
zeichnung für nicht hinnehmbar. Ich halte es für nicht hin-
nehmbar, daß wir ein halbes Jahr eine doppelte Preisaus-
zeichnung mit den damit verbundenen immensen Kosten
haben.

Aus diesem Grunde befinden wir uns an unterschiedlichen
Stellen. Seitens der IHK wird eine Kompromißlösung vor-
geschlagen, die eine möglichst kostenminimierende, zeit-
lich verkürzte Regelung zum Ziel hat. Ich will auch gar
nicht ausschließen, daß wir vielleicht doch noch den Big
Bang schaffen, und zwar deswegen, weil wir jetzt auch
durch Anstrengung von Ihnen, durch eine solche Debatte
und durch andere Dinge mehr, durch das, was in der ver-
gangenen Woche quer durch die Republik gelaufen ist,
durch das, was Anfang Mai stattfinden wird, meiner Ein-

schätzung nach eine ausreichend lang dauernde Debatte
und Diskussion darüber haben, was den Euro angeht und
was der Euro dann, wenn er die D-Mark ablöst, bedeutet,
so daß eigentlich eine halbjährige doppelte Preisauszeich-
nung überflüssig sein sollte. Wir würden eine enorme Ko-
steneinsparung erreichen.

Ich glaube, daß es gut und richtig ist, wenn einzelne Betrie-
be wie zum Beispiel der eines Kollegen aus meiner Frakti-
on schon auf freiwilliger Basis in ihren Katalogen längst
eine doppelte Preisauszeichnung haben und damit eine
Vorbereitung realisieren. Soweit ich weiß, macht es Herr
Kollege Drautz in seinem Betrieb, und deswegen ist das
eine gute Regelung.

(Abg. Nagel SPD: Doppelte Preise! – Weitere Zu-
rufe von der SPD)

– So nicht. – Wir haben außerdem auf folgendes hinzuwei-
sen – das ist etwas, was mich aus baden-württembergischer
Sicht bei dem Thema „Einführung des Euro – ja oder
nein?“ jedesmal ganz besonders betrifft –: Erinnern wir
uns: Kollege Brechtken war seinerzeit in verantwortungs-
voller Position im Wirtschaftsministerium, als in den Jah-
ren 1992 bis 1994 der Maschinenbau in unserem Land auf-
grund der Währungsunterschiede ganz gewaltige Schwie-
rigkeiten hatte und wir ganz konkrete Standortentscheidun-
gen gegen Baden-Württemberg in Kauf nehmen mußten,
weil man sich aufgrund der gewaltigen Währungsunter-
schiede für andere Standorte entschieden hat, konkret für
Italien, wo deutlich bessere Konditionen als bei uns bestan-
den. Deswegen gehe ich davon aus, daß wir durch eine ge-
meinsame Währung in einem gemeinsamen Markt eine
bessere Situation für Baden-Württemberg erreichen wer-
den, als es jetzt der Fall ist.

Nicht eingetroffen sind eine Menge negativer Vorhersagen.
Positiv ist, daß wir – auch durch den Zeitplan und durch
den Druck, den man eine Zeitlang ausgeübt hat – zum Bei-
spiel in zwei ganz zentralen Bereichen hervorragende Er-
gebnisse haben, die vor einigen Jahren noch völlig un-
denkbar waren.

Die Inflation ist europaweit ein Fremdwort. Es ist eine sen-
sationelle Preisstabilität,

(Abg. Dr. Puchta SPD: Philippskurve!)

die wir in Europa zum Nutzen von allen haben, gerade
auch für die Verbraucher; manche geben ja vor, sie ganz
besonders schützen zu wollen. Wir haben gerade zum Vor-
teil der Verbraucher eine immense Preisstabilität erreicht.
Denken Sie an die Zinsentwicklung. Auch in diesem Zu-
sammenhang hat sich eine immens positive Entwicklung
abgezeichnet.

Wenn wir einmal nur diese wenigen Punkte zusammenfas-
sen, dann bin ich der festen Überzeugung, daß es richtig
ist, daß wir uns darauf eingestellt haben und darauf einstel-
len, daß der Euro kommt, und daß er für unsere Wirtschaft
wichtig und richtig ist.

Wir müssen natürlich noch an verschiedenen Stellen weite-
re Information und Aufklärung betreiben, weil noch längst
nicht alle, gerade im Bereich der kleinen und mittleren Be-
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triebe, die Umstellung auf den Euro auf den Weg gebracht
haben. Es ist nämlich fahrlässig, ja geradezu sträflich, heu-
te noch so zu tun, als ob in irgendeiner Weise eine Ver-
schiebung erreicht werden könnte. Dies wäre im übrigen
auch Vertragsbruch. Genau dieselben Leute, die hier der
Regierung vorwerfen, in irgendeiner Weise arglistige Täu-
schung und ähnliches gemacht zu haben, rufen offen zum
Vertragsbruch auf. Das kann es ja wohl auch nicht sein.

(Abg. Drautz FDP/DVP: Hört, hört!)

Deswegen hält man seitens der baden-württembergischen
Landesregierung selbstverständlich am Weg in Richtung
Europa und Einführung des Euro fest. Wir sind davon
überzeugt, daß er sich für die baden-württembergische
Wirtschaft positiv auswirken wird.

Abschließend will ich noch einmal auf das Beschäftigungs-
thema eingehen. Ich habe mich nie daran beteiligt, da ge-
waltige positive Zahlen in den Raum zu stellen. Das wer-
den Sie mir an keiner Stelle nachweisen können.

Aber ich will einmal zitieren:

Auch der Euro kann nur langfristig zu höherer Be-
schäftigung beitragen. Kurzfristig bleibt er ohne Be-
schäftigungseffekt. Die Währungsunion war und ist
keine Beschäftigungspolitik, sie ist vielmehr eine stra-
tegische Notwendigkeit für Europas weltpolitische und
wirtschaftliche Selbstbehauptung. Wer jedoch den Eu-
ro abserviert, der wird die Arbeitslosigkeit noch ver-
mehren.

Genau deshalb schließe ich mich hier Helmut Schmidt an
und sage: Wir sind für den Euro, wir sind für die weitere
Integration Europas, und wir sichern damit mittel- und
langfristig eine bessere Beschäftigungssituation in Baden-
Württemberg.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP – Abg.
Brechtken SPD: Wer ihn zitiert, hat noch lange

keinen Helmut Schmidt!)

Stellv. Präsident Weiser: Das Wort hat Herr Abg. Wett-
stein.

Abg. Wettstein SPD: Herr Präsident, meine Damen und
Herren! Ich möchte das unterstreichen, was der Wirt-
schaftsminister eben aufgezeigt hat und was Kollege Puch-
ta schon vorhin betont hat,

(Abg. Drautz FDP/DVP: Ist ja von Ihnen auch mal
schön! – Gegenruf des Abg. Brechtken SPD: Das

würdet ihr nicht machen!)

daß nämlich der Euro kommt und wir uns darauf einzustel-
len haben. Das steht natürlich im Gegensatz zu dem, was
heute in der „Frankfurter Rundschau“ steht. Da gibt es ein
Interview mit dem sächsischen Ministerpräsidenten Bie-
denkopf.

(Abg. Stratthaus CDU zur SPD: Seit wann lest ihr
das?)

In der Überschrift heißt es:

Der sächsische Ministerpräsident fordert eine geregelte
Verschiebung der Einführung des Euro.

Ich stelle fest, daß die CDU hier in diesem Raum die Auf-
fassung des einzigen CDU-Ministerpräsidenten mit absolu-
ter Mehrheit nicht teilt.

(Abg. Hans-Michael Bender CDU: Sie wissen
doch: Die Gedanken sind frei!)

Auch die Idee des Herrn Schäuble von einem Kerneuropa
ist ja beerdigt, wenn die elf Länder in die europäische
Währungsunion hineinkommen. Das wollte ich nur einmal
kurz festhalten.

Es geht darum, daß wir jetzt versuchen, daß aus der euro-
päischen Wirtschafts- und Währungsunion etwas Ordentli-
ches wird. Dazu gehört es, daß keine Versprechungen ge-
macht werden, die nicht eingehalten werden können, und
keine falschen Erwartungen geweckt werden. Deswegen –
Herr Kollege Hofer ist, glaube ich, nicht mehr hier im
Raum – möchte ich Herrn Kollegen Hofer sagen, daß es
nicht gut ist, wenn er sagt, mit der Einführung des Euro
werde die Stuttgarter Börse gestärkt. Damit wird der Fi-
nanzplatz Frankfurt gegenüber dem Finanzplatz London
gestärkt – ich hoffe jedenfalls, daß es so weit kommt –,
aber das hat mit der Stuttgarter Börse nichts zu tun.

Das gleiche gilt für diejenigen, die sagen, wir bräuchten
nur die Wirtschafts- und Währungsunion und dann gehe al-
les flott mit den Arbeitsplätzen. Durch die Wirtschafts- und
Währungsunion wird es kurzfristig sogar größere Probleme
am Arbeitsmarkt geben. Trotzdem bin ich der Auffassung,
daß mittel- und langfristig die Wirtschafts- und Währungs-
union notwendig ist, um dadurch, daß wir uns mit diesem
dann verwirklichten Europäischen Binnenmarkt als Europa
in der Triade gegenüber Amerika und Asien behaupten
können, die Arbeitsplätze in Deutschland und in Europa zu
sichern und zu vermehren. Das Kurzfristige und Langfristi-
ge muß man auseinanderhalten, und da darf man keine fal-
schen Erwartungen wecken.

Genauso ist es mit dem, was Kollege Stratthaus angespro-
chen hat, mit der unterschiedlichen wirtschaftlichen Ent-
wicklung in einzelnen Ländern, also der unterschiedlichen
Produktivität. Herr Kollege Stratthaus, das führt natürlich
dazu, daß in einzelnen Regionen der Länder, die wirt-
schaftlich unterentwickelt sind, die Wirtschaft platt ge-
macht wird. Das heißt, tendenziell geschieht dort das –
nicht in dem Ausmaß, aber tendenziell –, was wir in der
DDR bei der deutsch-deutschen Währungsunion erlebt ha-
ben. Ich betone: nicht in dem Ausmaß. Aber das wiederum
hat natürlich zur Folge, daß zusätzliche Transferleistungen
notwendig sind, und darüber wird zur Zeit so gut wie nicht
diskutiert. Ich halte es für ganz wichtig, darüber zu spre-
chen, weil das wieder mit der Tatsache im Zusammenhang
steht – der Kollege Puchta hat es vorhin schon erwähnt –,
daß nahezu die Hälfte des Etats der Europäischen Union
durch die Agrarsubventionen verbraucht wird. Wenn es da-
bei bleiben sollte, können wir keine zusätzlichen Transak-
tionen leisten, ohne daß mehr in den europäischen Etat ein-
gezahlt wird, und dann wären wir als Bundesrepublik
Deutschland natürlich wieder gefordert.

Die Kollegin Gräßle hat gesagt,

(Abg. Stratthaus CDU: Hat recht!)

die Risiken seien vor allem Akzeptanzrisiken.
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(Abg. Dr. Inge Gräßle CDU: SPD! Heute ein-
drucksvoller Beweis!)

Frau Kollegin Gräßle, dies ist ein großes Mißverständnis.
Nein, die Risiken sind da. Der Kollege Puchta hat sie auch
aufgezeigt. Wir müssen diese mit der Bevölkerung erör-
tern. Das Schlimmste, was in bezug auf das Vertrauen in
den Euro passieren kann, ist nämlich, daß sich unbegründe-
te Ängste in der Bevölkerung mit begründeten Ängsten
verbinden. Das müssen wir vermeiden, Frau Kollegin
Gräßle. Sie haben auch gesagt, nach Vollendung der Wirt-
schafts- und Währungsunion werde der Druck auf
Deutschland – Sie haben das begrüßt – in bezug auf die
Unternehmensteuern größer. Es darf jedoch zu keinem
Wettlauf innerhalb Europas um die niedrigsten Steuern
kommen.

(Abg. Dr. Inge Gräßle CDU: Da sind wir doch seit
Jahren schon dabei!)

– Gerade das muß gestoppt werden, weil man dann letzt-
lich bei Null landet, Frau Kollegin Gräßle, was von einigen
Konzernen ja bereits praktiziert wird.

(Lachen bei der CDU)

Da landen wir bei Null mit all den verheerenden Auswir-
kungen auf die Haushalte in den einzelnen Ländern. Das
Gegenteil muß eintreten. Wir brauchen Vereinbarungen.
Da sind sogar die Finanzminister in der Europäischen Uni-
on schon dabei. Das haben Sie gar nicht mitgekriegt. Man
will zum Beispiel die Steueroasen beseitigen.

(Abg. Dr. Inge Gräßle CDU: Richtig! Das weiß
ich!)

Stellv. Präsident Weiser: Herr Abg. Wettstein, ich darf
Sie auf das Ende Ihrer Redezeit hinweisen.

Abg. Wettstein SPD: Man muß dann auch Vereinbarun-
gen über die Unternehmensteuern insgesamt finden. Es
darf auch zu keinem Dumpingwettlauf kommen, was die
sozialen Mindeststandards und die Umweltstandards anbe-
langt. Wir müssen zu einem Abbau der Arbeitslosigkeit
kommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, weil
die Stabilität als reine monetäre Stabilität völlig falsch ver-
standen wäre. Wir müssen Stabilität in Europa als wirt-
schaftliche und soziale Stabilität begreifen.

Stellv. Präsident Weiser: Herr Abgeordneter, ich weise
noch einmal auf das Ende Ihrer Redezeit hin.

Abg. Wettstein SPD: Nur so kann die europäische Wirt-
schafts- und Währungsunion erfolgreich sein. Sonst trifft
natürlich das ein, was Professor Hankel und mit ihm ande-
re Wirtschaftswissenschaftler prophezeien, die der Wäh-
rungsunion skeptisch gegenüberstehen. Wir wollen vermei-
den, daß die Wirtschafts- und Währungsunion, wenn wir
nicht zu den internationalen Vereinbarungen kommen und
es dann zum Chaos kommt, wieder zurückgedreht werden
muß. Das müssen wir vermeiden, wenn wir ein vereintes
Europa wollen, und nur dadurch, daß die Wirtschafts- und
Währungsunion zu einem Erfolg geführt wird, können wir
verhindern, daß es mit Europa schiefgeht. Wir wollen, daß
es weitergeht in Richtung auf ein vereintes Europa, in dem

die Stabilität auch durch soziale und wirtschaftliche Stabi-
lität gekennzeichnet ist.

(Beifall bei der SPD)

Stellv. Präsident Weiser: Das Wort hat der Herr Finanz-
minister.

(Abg. Brechtken SPD: Das muß aber nicht sein! –
Zuruf von der SPD: Was hat denn der Finanzmini-
ster damit zu tun? – Abg. Brechtken SPD: Macht

ihr heute Pat und Patachon?)

Finanzminister Mayer-Vorfelder:  Herr Präsident, meine
Damen und Herren! Weshalb bin ich noch herausgegan-
gen? Nachdem ich all die Weltpolitiker hier gehört habe,
wie sie die Welt neu zu ordnen gedenken,

(Abg. Moser SPD: Sie sind ein Weltpolitiker! Gute
Farbe im Gesicht!)

ob mit oder ohne Wettlauf, ob mit der Forderung „Soziale
Standards hoch oder mindestens so hoch wie in Deutsch-
land und

(Abg. Dr. Reinhart CDU: Steuern auf Null!)

die Steuern auf Null“, möchte ich einfach noch ein mah-
nendes Wort sagen.

(Abg. Moser SPD: Jetzt kommt die Euro-Liga! Re-
den wir einmal darüber! Das ist wohl besser! –
Abg. Brechtken SPD: Der Europapokal hat auch

etwas mit dem Thema zu tun!)

Der Einfluß eines Landtags auf dieses Weltgeschehen ist
ein relativ bescheidener.

(Abg. Moser SPD: Das ist richtig! – Abg. Brecht-
ken SPD: Das ist auch wahr!)

Der Bereich aber, auf den der Einfluß des Landtags ein
großer sein könnte,

(Abg. Wettstein SPD: Finanzverwaltung!)

ist mit drei Nebensätzen vom Kollegen Stratthaus ange-
sprochen worden und sonst von niemandem.

(Abg. Moser SPD: Welcher war das?)

Mein lieber Herr Kollege Wettstein, das wird uns die näch-
sten Jahre beschäftigen.

(Abg. Brechtken SPD: Was waren die Sätze? Das
waren nämlich so viele!)

Ich sage Ihnen noch einmal, worum es geht: Ich meine den
nationalen Stabilitätspakt, der von den Ländern nicht zu-
stande gebracht wird. So wie man beim Finanzausgleich
die sogenannten reichen Länder hängenläßt und sich gegen
jede Veränderung wendet,

(Beifall bei Abgeordneten der FDP/DVP und des
Abg. Dr. Reinhart CDU)

und zwar mit einer Mehrheit von 14 : 2, so lehnt man jeden
Stabilitätspakt derzeit mit einer Mehrheit von 13 : 3 ab.
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(Abg. Ulrich Müller CDU niest laut. – Allgemeine
Heiterkeit – Glocke des Präsidenten)

– Was ist passiert? Ich habe nur ein Geräusch vernommen
und dachte, es sei jemand in Ohnmacht gefallen.

Ich sage es noch einmal: Diese Frage wird uns bewegen,
weil mögliche Sanktionen die Bundesrepublik Deutschland
mit 8 bis 20 Milliarden DM betreffen werden und weil das
nach einem Schlüssel auf die Länder umgelegt werden
wird.

Auch Herr Kollege Puchta hat die Welt neu geordnet. Herr
Kollege Puchta, Sie sind im Steuer- und im Finanzbereich
tätig. Wenn Sie ein solches Seminar über den Stabilitäts-
pakt auch einmal für Ihre Kollegen in den anderen Ländern
halten würden, wäre das gut. Sie müssen sich einmal vor-
stellen, was die anderen Länder – sie sind weitgehend von
der SPD regiert; das ist zwar zu bedauern, aber es ist so – –

(Abg. Dr. Reinhart CDU: Das müssen wir neu ord-
nen! – Abg. Wettstein SPD: Organisieren Sie ein-
mal das Seminar! – Abg. Brechtken SPD: Für das
Seminar ist Herr Märkle zuständig! – Abg. Wett-

stein SPD: Der Herr Märkle hilft Ihnen!)

– Eines Tages werden sich die Verhältnisse wieder bessern.
Das hoffe ich doch sehr.

Jetzt kommt das, was ich sagen möchte: Diese Länder, die
sehr hohe Defizite haben, lehnen jeden Verteilungsschlüs-
sel nach Einwohnern oder nach Wirtschaftskraft ab und
wollen sich nur an den Defiziten orientieren. Das bedeutet
– Sie sind schon davon betroffen, weil Sie den Konsoli-
dierungskurs in Ihrer Regierungszeit voll mitgetragen ha-
ben –, daß jene Länder bestraft werden, die gespart haben,
die konsolidiert haben, weil nur nach den Schulden verteilt
wird.

Bei den Sanktionen lehnen sie jede Verursacherhaftung ab.
Das heißt, daß das Land Baden-Württemberg, das seine
Kriterien voll erfüllen würde, mit in die Verursacherhaf-
tung genommen würde. Da sie sich aber noch nicht einmal
in dem Bereich einigen können, sagen sie: Dann machen
wir gar nichts. Das bedeutet, daß zunächst der Bund die
ganze Verursacherhaftung zu tragen hätte und sich dann
über die Umsatzsteuer an den Ländern schadlos halten
würde. Da wird aber dann wieder der Einwohnerschlüssel
angewendet, den man vorher in dem anderen Bereich abge-
lehnt hat. Bei einem solchen Schlüssel sind wir mit 12 %
dabei.

Wenn die Sanktionen bei der Höchstgrenze von 20 Mil-
liarden DM, 3 % des Bruttoinlandsprodukts, liegen, sind
wir mit 1,2 Milliarden DM dabei. Das muß man sehen. Das
ist ein Thema, und darüber müssen Sie sich Gedanken ma-
chen.

(Minister Dr. Schäuble: Ausgezeichnet!)

Stellv. Präsident Weiser: Gestatten Sie eine Zwischenfra-
ge des Herrn Abg. Wettstein?

Finanzminister Mayer-Vorfelder:  Ganz gleichgültig, ob
nun nach Ihrer Wasserstandsmeldung oder jener Wasser-

standsmeldung, was hinauf- und was hinuntergeht: Diejeni-
gen Länder werden am Schluß die Zeche zu bezahlen ha-
ben, die solide gewirtschaftet haben.

(Beifall bei der CDU und Abgeordneten der FDP/
DVP)

Stellv. Präsident Weiser: Meine Damen und Herren, wir
sind damit am Ende der Aussprache über die Große Anfra-
ge der Fraktion der FDP/DVP, Drucksache 12/1446, und
über die Anträge der Fraktion Die Republikaner, Drucksa-
chen 12/688 und 12/1322, den Antrag der Fraktion der
CDU, Drucksache 12/1768, und den Antrag der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen, Drucksache 12/2061. Die Große
Anfrage ist damit erledigt.

Wie ich es sehe, handelt es sich bei allen vier Anträgen um
Berichtsanträge,

(Abg. Wettstein SPD: Nicht alles!)

die mit der heutigen Aussprache im Plenum für erledigt er-
klärt werden können, wenn Sie zustimmen. Wer zustimmt,
den bitte ich um ein Handzeichen. – Vielen Dank. Die An-
träge Drucksachen 12/688, 12/1322, 12/1768 und 12/2061
sind für erledigt erklärt.

Herr Abg. Dr. Hildebrandt, zur Geschäftsordnung.

Abg. Dr. Hildebrandt  Bündnis 90/Die Grünen: Es gibt ei-
nen Entschließungsantrag meiner Fraktion, über den ich
abzustimmen bitte.

Stellv. Präsident Weiser: Es handelt sich dabei um den
zusätzlichen Antrag, der auf der Tagesordnung nicht aus-
gedruckt ist. Wir haben also noch über den Entschlie-
ßungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, Druck-
sache 12/2698, zu befinden. Welche Behandlung wird be-
antragt?

(Abg. Dr. Hildebrandt Bündnis 90/Die Grünen:
Abstimmung!)

– Abstimmung.

Wer dem Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen,
Drucksache 12/2698, zustimmt, den bitte ich um das Hand-
zeichen. – Danke. Wer stimmt dagegen? –

(Abg. Brechtken SPD: Völlig unverständlich!)

Die Gegenstimmen waren die Mehrheit. Der Antrag ist ab-
gelehnt.

Damit ist Tagesordnungspunkt 3 erledigt.

(Unruhe)

Ich rufe Punkt 4 der Tagesordnung auf:

Zweite Beratung des Gesetzentwurfs der Landesregie-
rung – Gesetz zur Änderung des Landesbeamtengeset-
zes und des Ernennungsgesetzes – Drucksache 12/2562

Beschlußempfehlung und Bericht des Innenausschusses
– Drucksache 12/2616

Berichterstatter: Abg. Fischer
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Meine Damen und Herren, das Präsidium hat für die Allge-
meine Aussprache über den Gesetzentwurf eine Redezeit
von 5 Minuten je Fraktion festgelegt.

Das Wort hat Herr Abg. Heinz.

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Meine Damen und Herren, ich möchte herzlich darum bit-
ten, dringend notwendige Gespräche nach außerhalb des
Plenarsaals zu verlegen.

Herr Abg. Heinz, Sie haben das Wort.

Abg. Heinz CDU: Herr Präsident, meine Damen und Her-
ren! Nebentätigkeit hat mit dem Euro nur soviel zu tun, als
es dabei auch um Geld geht, das dann in Euro ausgezahlt
wird. Ansonsten handelt es sich um eine sehr trockene Ma-
terie.

Der Bund hat mit seiner Rahmengesetzgebung die Mög-
lichkeit geschaffen, daß wir in Baden-Württemberg eben-
falls Regelungen erlassen. Wir haben uns mit dem vorlie-
genden Gesetzentwurf dafür entschieden, diesen Spielraum
umfassend zu nützen.

Was wollen wir damit erreichen? Es sind drei Dinge.

Erstens: Wir wollen einen umfassenden Überblick über die
Nebentätigkeiten der Bediensteten gewinnen, vor allem
auch in dem Bereich, in dem die Nebentätigkeiten bisher
nicht genehmigungspflichtig waren.

Zweitens: Wir wollen einen Überblick über die Vergütun-
gen bekommen, die bisher durch die Nebentätigkeiten er-
zielt worden sind.

Drittens: Wir wollen einführen, daß die Genehmigungen
für Nebentätigkeiten längstens fünf Jahre gelten.

Die CDU-Fraktion steht hinter diesen Neuregelungen im
Nebentätigkeitsrecht. Wir sind der Auffassung, daß wir
nach zwei bis vier Jahren die Ergebnisse bilanzieren sollten
und dann entscheiden sollten, ob wir Verschärfungen im
Nebentätigkeitsrecht vornehmen müssen, ob diese notwen-
dig sind. Die Palette könnte dann von strengeren Kriterien
bei der Genehmigungspflicht bis zur Ablieferungspflicht –
zumindest in Teilbereichen – reichen. Man muß dann se-
hen, was notwendig und sinnvoll ist.

Die von den Grünen in ihrem Änderungsantrag geforderte
jährliche Berichtspflicht halten wir für überzogen. Wir leh-
nen deshalb diesen Antrag ab. Das würde nur in unnötigem
Umfang neue Bürokratie produzieren.

(Abg. List CDU: Sehr richtig! – Abg. Jacobi Bünd-
nis 90/Die Grünen: Falsch!)

Dasselbe gilt für die beantragte Änderung von § 83 Abs. 2
– Stichwort Zweitberuf. Wir halten die jetzige Fünftelre-
gelung für ausreichend.

Zusammenfassend darf ich feststellen: Mit dem vorliegen-
den Gesetzentwurf erhalten wir einen besseren Überblick
über den Umfang und den Verdienst durch Nebentätigkei-
ten. Damit wird es auch möglich, besser zu beurteilen, ob

die beantragte Nebentätigkeit in einem angemessenen Ver-
hältnis zum Hauptberuf steht.

Die CDU-Fraktion stimmt dem Gesetzentwurf zu.

(Beifall bei der CDU)

Stellv. Präsident Weiser: Das Wort hat Herr Abg. Fi-
scher.

(Abg. Hehn CDU: Auch so kurz? – Zuruf von der
SPD: Noch kürzer!)

Abg. Fischer SPD: Nicht ganz, aber auch kurz.

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Man muß sich
fragen: Was wird durch die beabsichtigte Änderung des be-
stehenden Landesbeamtengesetzes wirklich bezweckt, und
was wird erreicht?

(Abg. Dr. Repnik CDU: Das hat er doch gesagt!)

– Aber wir werten es etwas anders, lieber Kollege Repnik.
– Es stellt sich die Frage: Ist es eine bessere Kontrolle der
Nebentätigkeiten, stärkt es die Leistungskraft der Verwal-
tung, oder ist es eine Einschränkung von Nebentätigkeiten
im Interesse des Arbeitsmarkts? Die SPD-Fraktion meint
nein. Sie haben materiell keine Einschränkungen einge-
führt. Sie haben flächendeckende Meldepflichten einge-
führt und damit unnötigerweise Vorschriften und Papierflut
in der Verwaltung Vorschub geleistet, Regelungswut ohne
praktischen Nährwert. Wie soll damit den öffentlich ge-
wordenen Mißständen abgeholfen werden?

Die Anhörung der Berufsverbände und der kommunalen
Landesverbände hat deshalb nahezu einhellig klare Ableh-
nung ergeben. Der Gemeindetag führt dazu aus: Wenn
Maßnahmen des Gesetzgebers, dann aber nicht nur Feigen-
blätter! Das können wir unterstützen.

(Beifall bei der SPD)

Der Verein der Verwaltungsrichter sagt: Vorhandene recht-
liche Möglichkeiten reichen aus, Mißstände zu vermeiden;
bei richtiger Anwendung des vorhandenen Rechts wären
die öffentlich beklagten Fälle nicht entstanden. Die Richter
haben recht. Sie sagen deshalb: Die Änderung ist überflüs-
sig. Wenn eine Einzelfallprüfung der gemeldeten Nebentä-
tigkeiten tatsächlich erfolgen würde, wäre ein nicht ganz
unerheblicher Verwaltungsaufwand verursacht.

Man muß sich schon die Frage stellen, meine sehr verehr-
ten Damen und Herren: Wollen Sie vielleicht das erklärte
Ziel gar nicht erreichen? Sie streuen der Bevölkerung Sand
in die Augen.

(Abg. Wintruff SPD: Wie immer!)

Die bisher bekanntgewordenen Skandalfälle werden durch
Ihr Meldegesetz nicht verhindert,

(Abg. Redling SPD: Eben!)

nein, nicht einmal erschwert.

(Abg. Redling SPD: Genau! – Abg. Heinz CDU:
Man muß einen Schritt nach dem anderen ma-

chen!)
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Es fehlt der politische Wille zu wirksamen Gegenmaßnah-
men. Die Praxis muß geändert werden.

(Abg. Redling SPD: Verwaltungsvereinfachung!)

Ich möchte drei Beispiele anführen.

Erstes Beispiel: Bürgermeisternebentätigkeit. Nebentätig-
keitserklärungen sind vorzulegen,

(Abg. Heinz CDU: Aber doch heute schon!)

werden praktisch aber nicht auf die Richtigkeit überprüft.
Die Aufsichtsbehörde hat keine Möglichkeit der Aktenein-
sicht. Nach unserer Meinung sollen ja nicht alle überprüft
werden, aber Stichproben, meine sehr verehrten Damen
und Herren, müssen möglich sein.

(Abg. Heinz CDU: Die sind heute schon möglich!
– Gegenruf des Abg. Redling SPD: Eben! Deswe-

gen brauchen wir das nicht!)

Warum geben Sie den Aufsichtsbehörden diese Möglich-
keiten nicht?

(Abg. Heinz CDU: Die haben sie schon heute!)

Daß ein Bürgermeister, lieber Kollege Heinz, jahrelang
Nebeneinkünfte in der Größenordnung von über
150 000 DM nicht abführt, wäre dann unwahrscheinlich
gewesen, schon allein wegen der Entdeckungsgefahr. War-
um wird ein solcher Bürgermeister nicht auf Veranlassung
der Aufsichtsbehörde strafrechtlich verfolgt?

(Zuruf des Abg. Scheuermann CDU)

Warum muß der Staatsanwalt Jahre später aus der Zeitung
davon erfahren, wenn ein Teil der Straftaten bereits ver-
jährt ist?

(Zuruf des Abg. Heinz CDU)

Da sollten Sie einen Riegel vorschieben.

Zweites Beispiel: Spitzenbeamte des Finanzministeriums
kassieren für Sitzungen während der Dienstzeit zusätzlich
ein Tageshonorar von 2 000 DM.

(Abg. König REP: Das hat er doch alles schon im
Innenausschuß gesagt!)

Dies ist eine erschreckende Ungerechtigkeit gegenüber den
vielen kleinen Beamten, die jeden Pfennig über einen Ba-
gatellbetrag hinaus abliefern müssen.

(Beifall bei der SPD)

Wer für seine Tätigkeit im sogenannten Zulassungsaus-
schuß für vier Sitzungen im Jahr 8 000 DM erhält, ist völ-
lig unangemessen entlohnt. Dies sieht nicht nur der Rech-
nungshof so. Ich frage: Haben Sie dies mittlerweile korri-
giert?

Und als letztes Beispiel: Wie ist es mit der Loyalitätspflicht
des Ministerialbeamten vereinbar, wenn er ausgewählten
Bürgern zeigt, wie man steuerliche Regelungen straffrei
umschiffen kann? Höchste Beamte, die an der Entstehung
steuerrechtlicher Regelungen maßgeblich beteiligt sind,

verraten hinterher einigen privilegierten Leuten, wo sie
Lücken gelassen haben.

(Lachen des Abg. Kluck FDP/DVP)

Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Beispiele
zeigen, wie wenig der politische Wille da ist, Mißbräuche
im Nebentätigkeitsbereich wirksam zu bekämpfen. Wir
lehnen deshalb den Gesetzentwurf insgesamt ab.

(Beifall bei der SPD)

Stellv. Präsident Weiser: Das Wort hat Herr Abg. Oel-
mayer.

Abg. Oelmayer Bündnis 90/Die Grünen: Herr Präsident,
meine Damen und Herren! Wir haben heute die zweite Le-
sung zum Gesetzentwurf der Landesregierung, mit dem das
Zweite Nebentätigkeitsbegrenzungsgesetz des Bundes auf
Landesebene umgesetzt werden soll.

Wir hatten eigentlich gedacht, Herr Minister, daß sich un-
sere Hoffnung, die ich bei der ersten Lesung ausgespro-
chen hatte, bei den Beratungen im Ausschuß dem Gesetz
etwas mehr Biß zu verpassen, erfüllen würde.

(Abg. Hackl Bündnis 90/Die Grünen: Der zahnlose
Minister!)

Aber leider sind unsere Anträge abgelehnt worden. Wir ha-
ben sie aber trotzdem noch einmal zu den Beratungen im
Plenum eingebracht.

Ich darf kurz begründen, warum wir das Gesetz zwar von
seinem Ansinnen her mittragen, aber der Auffassung sind,
daß es in der jetzt vorliegenden Form seine Ziele nicht er-
reicht.

Herr Minister, Sie haben bei der ersten Lesung im Prinzip
drei Anliegen vorgetragen, die Sie mit dieser Gesetzesin-
itiative erreichen wollen.

Erstens wollen Sie Mißbrauch oder mißbräuchliche Ent-
wicklungen verhindern und Nebentätigkeiten begrenzen.

Zweitens wollen Sie den arbeitsmarktpolitischen Aspekt
der Begrenzung von Nebentätigkeiten zum Ausdruck brin-
gen.

Drittens wollen Sie eine Bestandsaufnahme gewährleisten.
Das freut mich besonders als Vertreter der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen, die mit ihrer Großen Anfrage begonnen
hat, dieses Thema aufzuarbeiten.

(Abg. Heiler SPD: Na, na!)

– Kollege Heiler, es ist leicht nachvollziehbar, daß Sie da
etwas beleidigt sind. Aber lassen wir das einmal dahinge-
stellt.

Wenn man die vorliegende Gesetzesfassung an diesen drei
Zielen mißt, kommt man zu dem Ergebnis, daß das Gesetz
so, wie es verabschiedet werden soll, diesen Zielen nicht
gerecht wird.

Sie versuchen, sich herauszureden, indem Sie sagen, das
sei eine erste Stufe, in einer zweiten Stufe wollten Sie dann
die Ziele verwirklichen, die Sie jetzt nennen.
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Meine Damen und Herren, wir können jetzt schon handeln
und bestimmte Ziele dieser Gesetzesmaterie auch jetzt
schon erreichen. Ich darf Ihnen drei Beispiele nennen, die
wir auch in unseren beiden Anträgen aufgegriffen haben.

Ein erster Punkt: mißbräuchliche Entwicklungen verhin-
dern. Da haben Sie sicherlich recht mit einer ausgeweiteten
Anzeigepflicht, zum Beispiel auch für nicht genehmi-
gungspflichtige Nebentätigkeiten. Der Kollege von der so-
zialdemokratischen Fraktion liegt da falsch. Der Fall Märk-
le hätte tatsächlich anders laufen können, wenn Herr Märk-
le zu jedem Zeitpunkt seine Nebentätigkeiten hätte ange-
ben müssen. Dann hätte die Landesregierung auf Anfragen
aus diesem Landtag auch nicht antworten können, sie wisse
nichts über die Nebentätigkeiten, weil sie Herr Märkle gar
nicht habe anzeigen müssen. In Zukunft würden auch sol-
che Vortragstätigkeiten angezeigt werden müssen. Wir als
Landtag hätten dann die Möglichkeit, auch die Nebentätig-
keiten zu überprüfen, die bisher nicht genehmigungspflich-
tig sind und das auch in Zukunft bleiben sollen, bis hin zur
Höhe der Vergütung.

(Abg. Heinz CDU: Genau!)

Wenn Sie in Abrede stellen, daß der Gesetzentwurf hier
eine Verbesserung bringt, so kann ich Ihre Ausführungen
nicht nachvollziehen.

Ein zweiter Punkt: die Begrenzung der Nebentätigkeiten.
Hier geht die Kritik in Richtung Landesregierung.

(Abg. Redling SPD: Warum sollen wir als Parla-
ment da tätig werden? Das ist doch ein Gesetz, das

sich an die Regierung wendet!)

– Wo die Regierung recht hat, hat sie recht. Das muß man
einfach konstatieren. Wenn Sie nicht bereit sind, die Erfah-
rungen aus dem Fall Märkle mit umzusetzen, dann weiß
ich nicht, was Sie tun wollen, um einen Fall Märkle in Zu-
kunft zu verhindern. Dazu reicht die Ausführung nicht,
man müsse geltende Gesetze besser anwenden. Eine ge-
setzliche Regelung für einen solchen Fall gibt es im Mo-
ment noch nicht. Deswegen sind Ihre Ausführungen in die-
sem Fall nicht nachvollziehbar.

(Abg. Redling SPD: Das wird dann auch nicht bes-
ser, Herr Oelmayer!)

Aber ich muß weitermachen, sonst reicht meine Redezeit
nicht, Herr Kollege Redling.

Der zweite Punkt, Nebentätigkeiten zu begrenzen, wird
meines Erachtens mit diesem Gesetzentwurf nicht erfüllt.
Nebentätigkeiten zu begrenzen hätte bedeutet, zum Bei-
spiel den von uns beantragten zusätzlichen Versagungs-
grund, Thema Zweitberufsregelung, aufzunehmen. Herr
Kollege Heinz, da sind Sie nicht ganz auf dem richtigen
Dampfer. Wir wollen die Begrenzung von Nebentätigkei-
ten bei der Zweitberufsregelung nicht nur hinsichtlich der
Zeit,

(Abg. Heinz CDU: Sondern auch der Vergütung!
Das habe ich verstanden!)

sondern auch hinsichtlich der Vergütung und hinsichtlich
der Art. Da müssen Sie mir doch zustimmen. Das ist eine
Regelung, die im Bundesbeamtengesetz steht, verabschie-
det von einer Regierung, die auch von einer Partei getragen
wird, der Sie angehören. Deshalb wundert es mich, daß Sie
diesen Vorschlag nicht mittragen wollen.

Ein weiterer Punkt: der arbeitsmarktpolitische Aspekt.
Auch dafür wäre es notwendig gewesen, die Zweitberufs-
regelung in diese Gesetzesmaterie einzuarbeiten. Wo jetzt
der arbeitsmarktpolitische Aspekt bei dieser Initiative sein
soll, bleibt für mich schleierhaft. In dieser Hinsicht haben
Sie die Möglichkeiten nicht genutzt. Da muß ich Ihnen wi-
dersprechen.

Ein letzter Punkt: Licht ins Dunkel, Herr Minister und Herr
Kollege Heinz,

(Zuruf des Abg. Hackl Bündnis 90/Die Grünen)

hätte bedeutet, daß Sie der Berichtspflicht, die wir bean-
tragt haben – wir lassen gern darüber mit uns reden, ob wir
sie jährlich oder in einem zweijährigen Turnus einführen –,
und des weiteren der statistischen Erfassung, die das Stati-
stische Landesamt im übrigen – ich habe es schon einmal
vorgetragen – mehr oder weniger kostenfrei durchführen
kann, zustimmen. Sie haben das „mehr oder weniger“
schon das letzte Mal bezweifelt. Ich habe versucht, dies
nachzurecherchieren. Durch Ministerratsbeschluß ist das
ohne größeren Kostenaufwand möglich. Man braucht kein
Gesetzgebungsverfahren. Das wäre notwendig, um die Be-
standsaufnahme zu leisten. Das würde im übrigen auch
dem entsprechen, was Sie heute selbst noch einmal als Ziel
des Gesetzes gefordert haben: eine Überprüfung, eine Be-
standsaufnahme der derzeitigen Situation des Nebentätig-
keitsrechts, der Genehmigungspraxis und dann zu handeln.

Auf die Bestandsaufnahme, die Sie auf der Basis des vor-
liegenden Gesetzentwurfs vornehmen wollen, bin ich ein-
mal gespannt. Ich habe vom Ministerium gehört, das sei
gar nicht leistbar. Nach den derzeit geltenden Regelungen
müßten 260 000 Personalakten geöffnet werden. Das sei
unzumutbar. Wenn das für mich und für die Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen gilt, muß es eigentlich auch für die
Landesregierung gelten. Deswegen kann ich nur noch ein-
mal an Sie appellieren, dem von uns eingebrachten Antrag
hinsichtlich der statistischen Erfassung von Nebentätigkei-
ten im Land zuzustimmen, um die Bestandsaufnahme zu
gewährleisten.

(Beifall bei Abgeordneten des Bündnisses 90/Die
Grünen)

Stellv. Präsident Weiser: Das Wort hat Herr Abg. Kluck.

Abg. Kluck  FDP/DVP: Herr Präsident, meine Damen und
Herren! Wir haben im Innenausschuß über den Gesetzent-
wurf der Landesregierung zur Änderung des Landesbeam-
tengesetzes und des Ernennungsgesetzes intensiv disku-
tiert. Für uns hat sich dabei nichts Neues ergeben.

Ich muß noch einmal sagen: Das, was die Grünen verlan-
gen, schießt über das Ziel hinaus. Wir haben bei den Lan-
desbediensteten keine gravierenden Fälle gehabt, bei denen
gegen – –
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(Abg. Oelmayer Bündnis 90/Die Grünen: Was ist
denn mit dem Fall Märkle, Herr Kollege?)

– Da wurde nicht gegen geltendes Recht verstoßen. Das
haben Sie schon gesagt. Jetzt haben wir ein Instrument, um
darauf einen Blick richten zu können. Aber das entsprach
damals der Rechtslage. Weil wir keine gravierenden Fälle
gehabt haben, können wir jetzt nicht mit dem Holzhammer
kommen und draufschlagen. Ich meine, die Landesregie-
rung hat einen ausgewogenen Entwurf vorgelegt.

Zu dem, was die SPD sagt: Sie will nun gar nichts. Irgend-
wie, Herr Kollege Fischer, verstehe ich das nicht.

(Abg. Redling SPD: Wir wollen etwas Besseres! –
Zuruf des Abg. Fischer SPD)

– Ach, Herr Redling. Sie wehren sich doch gegen alle sinn-
vollen Regelungen, die hier vorgeschlagen werden.

(Abg. Redling SPD: Reglementierungen! Aufblä-
hung der Verwaltungsapparate!)

Ich will Ihnen ein paar Beispiele nennen. Der Kollege Oel-
mayer hat es auch schon gesagt. Mir ist es völlig unver-
ständlich, daß die SPD sogar die Befristung der Nebentä-
tigkeitsgenehmigungen auf fünf Jahre ablehnt. Das lehnen
Sie ab. Dabei ist diese Befristung eine wichtige Vorausset-
zung dafür, daß der Dienstherr einen Überblick

(Abg. Redling SPD: Das ganze Gesetz taugt doch
nichts!)

über die Nebentätigkeiten erhält und behält sowie Ausufe-
rungen und Mißbräuche rechtzeitig erkennt und sie abstel-
len kann.

Bei der Stellungnahme des Kollegen Fischer habe ich auch
keine nachvollziehbare Erklärung – auch im Ausschuß
wurde sie nicht gegeben – für die Weigerung der SPD ge-
hört, den Oberschulämtern Zuständigkeiten bei der Ernen-
nung von Rektoren zu übertragen. Dabei ist das nichts an-
deres als ein Beitrag zur Verwaltungsvereinfachung. Sie
haben doch auch immer lautstark eine Verwaltungsverein-
fachung gefordert.

(Abg. Redling SPD: Ja, eben!)

Jetzt kommt von Ihnen ein kategorisches Nein dazu. Das
verstehe ich nicht.

(Zuruf des Abg. Redling SPD)

Ein drittes Beispiel, das noch etwas komplizierter ist.

(Abg. Redling SPD und Abg. Oelmayer Bünd-
nis 90/Die Grünen unterhalten sich.)

– Jetzt hören Sie einmal zu, Herr Redling.

(Abg. Redling SPD: Ihnen? Das ist schon müh-
sam!)

Die SPD bezeichnet sich ja immer als Arbeitnehmerpartei.
Man kann darüber streiten, ob sie es wirklich ist. Aber die
Interessen vieler im öffentlichen Dienst Beschäftigter sind

Ihnen offenbar Wurst. Ich finde es geradezu skandalös, wie
Sie sich gegen die Streichung

(Zuruf des Abg. Jacobi Bündnis 90/Die Grünen)

des § 153 e Abs. 2 Satz 2 des Landesbeamtengesetzes –
wenn Sie nicht wissen, wovon ich rede, schauen Sie nach –
gewandt haben. Diese Bestimmung hat gerade für viele
Frauen im öffentlichen Dienst eine unheilvolle Bedeutung.
Darin wird nämlich geregelt, daß die unterhälftige – das ist
ein bißchen kompliziert – Teilzeitbeschäftigung während
eines Erziehungsurlaubs gemäß der Erziehungsurlaubsver-
ordnung zusammen mit dem Urlaub nach den §§ 153 b
und c des Landesbeamtengesetzes zwölf Jahre nicht über-
schreiten darf, Herr Fischer. Das hat zu dem paradoxen Er-
gebnis geführt, daß eine Inanspruchnahme des Erziehungs-
urlaubs ohne Teilzeitbeschäftigung auf die Zwölfjahresfrist
nicht angerechnet wird, während eine Inanspruchnahme
mit unterhälftiger Teilzeitbeschäftigung auf die Frist ange-
rechnet wird. Das heißt also, die, die schaffen, werden da-
für bestraft, und die, die gar nichts schaffen, werden dafür
belohnt.

(Abg. Pfister FDP/DVP: Das wollen die Sozis!)

Diese Ungerechtigkeit wollen wir jetzt beseitigen. Aber
selbst eine so offenkundig sinnvolle Änderung macht die
SPD nicht mit. Sie prüfen doch Regierungsvorlagen gar
nicht sorgfältig. Sie wägen doch überhaupt nicht sachlich
ab, sondern Sie sind einfach dagegen, weil es von der Re-
gierung kommt.

(Beifall des Abg. Pfister FDP/DVP)

Das paßt vielleicht in Ihre Wahlkampfstrategie; aber das ist
in diesem Fall eine Strategie gegen die Interessen des Lan-
des und seiner Beschäftigten.

(Abg. Heiler SPD: Wieviel Prozent habt ihr in Nie-
dersachsen bekommen?)

Wir stimmen dem Gesetz zur Änderung des Landesbeam-
tengesetzes und des Ernennungsgesetzes zu. Die strengeren
Regelungen für die Nebentätigkeit von öffentlich Bedien-
steten sorgen für mehr Klarheit und mehr Wahrheit. Und
wir behalten die Möglichkeit, Herr Oelmayer, wenn es
nicht greift,

(Abg. Oelmayer Bündnis 90/Die Grünen: Da bin
ich gespannt!)

noch schärfere Instrumente zu benutzen. Aber hierdurch
bekommen wir zunächst mehr Klarheit und Wahrheit. Das
wird uns vor unliebsamen Überraschungen wie in Hessen
und anderen rotgrün regierten Gegenden bewahren.

(Zurufe der Abg. Oelmayer und Hackl Bündnis 90/
Die Grünen)

Die Übertragung der Ernennungskompetenz auf die Ober-
schulämter ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zu einer
schlankeren Staatsverwaltung. Wir haben uns dieses Ziel
gesetzt.

(Abg. Redling SPD: Berichtspflicht! Kontrolle!
Verschlankung!)
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Das ist auch eines der Ziele, die die Bevölkerung im Auge
gehabt hat, als sie uns die Regierungsmitverantwortung
übertragen hat. Bis wir dieses Ziel erreichen, ist noch ein
weiter Weg zurückzulegen, aber wir setzen das Stück für
Stück um. Die Wahlkampfmunition, Herr Redling und
Herr Fischer – das ist ja nachvollziehbar; ich verstehe das
ja –, die Sie dagegen zu verschießen versuchen, hat sich
bereits heute als Rohrkrepierer erwiesen. Also reißen Sie
sich zusammen, und stimmen Sie mit uns.

(Beifall bei der FDP/DVP und Abgeordneten der
CDU)

Stellv. Präsident Weiser: Das Wort hat Herr Abg. König.

Abg. König REP: Herr Präsident, meine sehr verehrten
Damen und Herren! Für meine Fraktion, die Fraktion Die
Republikaner, darf ich noch einmal sagen, daß die Landes-
regierung mit diesem Gesetzentwurf zur Novellierung des
Nebentätigkeitsrechts und zur Änderung der Ernennungs-
zuständigkeit für Rektoren auf dem richtigen Weg ist und
wir dies sehr begrüßen.

Meine Damen und Herren, ich verstehe allerdings die Kol-
legen von der linken Seite dieses Hauses, die Kollegen So-
zialdemokraten, nicht,

(Zuruf des Abg. Rapp REP)

die ja im Fall Märkle Zeter und Mordio gerufen haben und
Einschreitungsmöglichkeiten des Landes und des Landtags
eingefordert haben, aber jetzt, wo Verbesserungen bei den
Kontrollmöglichkeiten für die Nebentätigkeiten im öffent-
lichen Dienst auf dem Tisch liegen, als Bedenkenträger
und als Ablehner kommen. Ich kann nicht verstehen, daß
ein Sozialdemokrat hier sagt, die Einführung einer generel-
len Anzeigepflicht für genehmigungsfreie Nebentätigkeiten
rufe einen erheblichen Verwaltungsaufwand hervor. Meine
Damen und Herren, wenn wir Verbesserungen in diesem
Bereich wollen,

(Abg. Fischer SPD: Sie können es nicht prüfen!)

müssen wir wissen, was in diesem Bereich läuft. Das kann
aber nur geschehen, indem Nebentätigkeiten angezeigt, in-
dem Nebentätigkeiten gemeldet werden.

(Beifall bei den Republikanern – Zuruf des Abg.
Fischer SPD)

Wer glaubt, Kontrollmöglichkeiten und Verbesserungen in
diesem Bereich zum Nulltarif zu erreichen, der irrt. Wer
die Mißstände bekämpfen will und damit A sagt, muß auch
B sagen, nämlich verwaltungsmäßig die notwendigen Vor-
kehrungen treffen.

Die Anzeigepflicht als solche hat nur einen Wert, wenn sie
dazu führt, daß eine Überprüfung stattfindet. Jede Anzeige,
die nicht verfolgt bzw. die nicht überprüft wird, ist wertlos.
Deshalb kann es nicht sein, daß angezeigt wird, aber diese
Anzeigen nirgends zusammenlaufen. Ich habe schon in der
ersten Lesung eine Sammelstelle für diese Anzeigen gefor-
dert. Diese könnte oder müßte zumindest beim Statisti-
schen Landesamt angesiedelt sein. Dort müßte aufgelistet
werden, welche Nebentätigkeiten Beamte im öffentlichen
Dienst ausüben. Aber da gibt es ein Problem, und zwar die

Erfassung von mehrfachen Nebentätigkeiten eines einzigen
Beamten. Auch dies müßte noch in den Katalog des Ent-
schließungsantrags der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen,
Drucksache 12/2699-2, aufgenommen werden.

Wenn ich schon bei den Entschließungsanträgen der Grü-
nen bin, kann ich hier für meine Fraktion noch folgendes
feststellen: Wir haben in unserer Fraktion noch einmal über
diese Anträge gesprochen, und wir sind entgegen unserem
Abstimmungsverhalten im Innenausschuß der Meinung,
daß die arbeitsmarktpolitische Komponente tatsächlich be-
reits jetzt in diesen Gesetzentwurf aufgenommen werden
müßte. Deshalb werden wir diesem Punkt heute zustim-
men.

Meine Damen und Herren, der Innenminister hat bei der
Beratung dieses Gesetzentwurfs im Innenausschuß darauf
hingewiesen, daß es sich hier um ein zweistufiges Vorge-
hen handeln wird. Das ist richtig so. Zuerst kommt die Be-
standserfassung. Die Information über das, was im Bereich
der Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst vorgeht, ist
Voraussetzung für entsprechende Konsequenzen und für
entsprechendes Handeln.

Eines aber kann man schon heute sagen: In der Tat ist be-
reits heute mit aufzunehmen, daß dieser Landtag entspre-
chend informiert wird. Wir werden auch dem Antrag der
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, Drucksache 12/2699-1,
zustimmen, in dem dies im jährlichen Rhythmus gefordert
wird.

Meine Damen und Herren, noch ein letztes Wort zur Ge-
ringfügigkeitsgrenze. Ich bin der Meinung – das ist auch
die Meinung meiner Fraktion –, daß wir die Ablieferungs-
pflicht für geringfügige Nebenbeschäftigung weiterhin erst
beim bisherigen Betrag beginnen lassen sollten und derzeit
keine Änderung vornehmen sollten.

Meine Damen und Herren, noch ein letztes Wort zum
zweiten Teil dieses Gesetzentwurfs.

Stellv. Präsident Weiser: Herr Abgeordneter, ich darf Sie
darum bitten, daß das wirklich das letzte Wort ist.

Abg. König REP: Jawohl, Herr Präsident. Ich bringe mei-
nen Satz zu Ende.

Zur Neuregelung der Ernennungszuständigkeit, zur Ände-
rung des Ernennungsgesetzes noch folgendes: Die Landes-
regierung schreibt in der Begründung des Gesetzentwurfs,
im Rahmen der Verwaltungsreform im Kultusressort sei
entschieden worden, das Recht zur Ernennung von Rekto-
ren zu ändern und die Ernennung auf die Oberschulämter
zu delegieren.

(Zuruf des Abg. Nagel SPD)

Hierzu habe ich natürlich noch eine Bemerkung anzufügen.

(Abg. Nagel SPD: Nein!)

Das Kultusministerium macht eine Verwaltungsreform,
aber die Mitglieder dieses Landtags wissen nichts davon.
Ich gehe davon aus, daß es sich hierbei nicht um Geheim-
bündelei handelt, sondern daß die Änderungen vernünftig
sind und dem Landtag auch mitgeteilt werden sollten. Es
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sollte nicht nur in der Begründung mit einem Satz erwähnt
werden, damit wir hier die gesetzlichen Grundlagen dafür
schaffen können.

Stellv. Präsident Weiser: Herr Abgeordneter, ich weise
Sie noch einmal auf das Ende Ihrer Redezeit hin.

Abg. König REP: Hier wünschen wir mehr Transparenz
und mehr Klarheit für die Volksvertreter.

Stellv. Präsident Weiser: Das Wort hat der Herr Innenmi-
nister.

(Abg. König REP: Ich fasse mich beim nächsten
Mal ein bißchen kürzer! Danke!)

Innenminister Dr. Schäuble: Herr Präsident, meine Da-
men und Herren! Es gibt Themen im politischen Bereich,
bei denen man sich wirklich in der Sache streiten muß. Ich
finde, das Thema, über das wir jetzt sprechen, gehört nicht
dazu. Es ist mir nach wie vor, verehrter Herr Kollege Fi-
scher, ein Rätsel, daß man hierbei nicht zu einer wirklich
breiten Übereinstimmung kommen kann, auch wenn man
sich den gesamten Hintergrund, das Zustandekommen die-
ses Gesetzentwurfes noch einmal vor Augen hält.

Richtig ist: Es gab Fälle im Bereich der Nebentätigkeiten –
bundesweit, auch in Baden-Württemberg –, die zu dem
Schluß geführt haben, daß wir die Entwicklung so nicht
weitertreiben lassen können. Dies hat auch dazu geführt,
daß dann der Bundesgesetzgeber sein Beamtenrechtsrah-
mengesetz bezüglich der Nebentätigkeiten und damit auch
hinsichtlich der Kompetenz und des Spielraums der Länder
erweitert hat – mit Zustimmung auch des Bundesrates, also
auch mit Zustimmung der SPD-regierten Länder oder rot-
grüner Regierungen.

Wir tun nichts anderes, als jetzt von diesem Spielraum, den
uns der Bundesgesetzgeber über sein Rahmenrecht ein-
räumt, Gebrauch zu machen. Genauso gehen auch andere
Länder in Deutschland vor.

Nun frage ich mich, warum Sie, wenn auf Bundesebene
und in anderen Ländern, auch bei Ihren Parteien, das Pro-
blem zum einen gleich gesehen wird und zum anderen die
gleiche Vorgehensweise angewandt wird, in Baden-Würt-
temberg eine Art künstlichen Streit vom Zaun brechen
wollen.

Wir haben in der Innenausschußsitzung zwischen der er-
sten und der zweiten Lesung noch einmal den Versuch ge-
macht, Ihnen diese Vorgehensweise, mit der wir als Land
Baden-Württemberg nicht allein stehen, auch im Detail zu
erläutern. Ich halte sie nach wie vor schlicht und ergreifend
für logisch.

Wir gehen nämlich in zwei Stufen vor. Dieser Gesetzent-
wurf, der heute in der zweiten Lesung behandelt wird, ist
die erste Stufe. Diese besteht darin, daß wir uns zunächst
einmal einen Überblick über das verschaffen, was auf dem
Gebiet der Nebentätigkeiten von Beamten in Baden-Würt-
temberg überhaupt stattfindet. Wenn dieser Überblick vor-
liegt, wird man sich wieder zusammensetzen müssen. Es ist
übrigens auch nicht so, daß da ein einzelnes Bundesland
isoliert handelt; Sie werden auch da eine bundesweite Ab-

stimmung herbeiführen müssen, um dann zu entscheiden,
welche Folgerungen daraus zu ziehen sind. – Das wird
dann die zweite Stufe sein.

Ich habe im Innenausschuß auch zugesagt, verehrter Herr
Kollege Oelmayer, daß wir dann, wenn dieses Material
vorliegen wird – es braucht ja ein bißchen Zeit, bis das al-
les erhoben sein wird –, selbstverständlich bereit sind, die-
ses Material dem Innenausschuß, dem Landtag zu präsen-
tieren und dann auch über Konsequenzen, die sich daraus
ergeben könnten, mit Ihnen zu diskutieren.

Ich warne aber, wenn wir immer wieder davon sprechen,
daß die Bürokratie nicht übertrieben werden darf, sondern
zurückgefahren werden sollte, darüber hinaus von einer
jährlichen Berichtspflicht auszugehen. Das sollten Sie nicht
verankern. Deshalb darf ich noch einmal darum bitten, den
entsprechenden Entschließungsantrag der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen abzulehnen.

Noch eines an Ihre Adresse, lieber Herr Fischer: Etwas
wird auch nicht dadurch richtig, daß das Falsche ständig
wiederholt wird. Wir haben Ihnen doch im Innenausschuß
erklärt: Es gibt überhaupt keinen Grund, daß sich nicht
auch die Aufsichtsbehörde von Bürgermeistern die not-
wendigen Erkenntnisse verschaffen kann. Ich als jemand,
der früher einmal Oberbürgermeister war, kann bestätigen,
daß dies auch heute schon stattfindet.

(Zurufe von der SPD)

Das hat damit überhaupt nichts zu tun, und es ist auch völ-
lig in Ordnung und gut so. Mir ist deshalb nicht ganz klar
geworden, warum dies, nachdem wir das ausführlich im In-
nenausschuß diskutiert und Ihnen auch erklärt haben, heute
noch einmal wiederholt worden ist.

(Abg. König REP: Er hat die letzte Rede noch ein-
mal herausgezerrt!)

Vielleicht noch ein Wort zu dem einzigen Punkt, der auch
innerhalb und zwischen den verschiedenen Ressorts etwas
kontrovers diskutiert worden ist, nämlich zu der Frage, ob
– wie es die Grünen in ihrem Änderungsantrag beantragen
– ein Zweitberuf ausgeschlossen werden soll.

Herr Kollege Oelmayer und ich haben uns vorhin unterhal-
ten. Ich will jetzt auch dem Hohen Haus offiziell mitteilen,
daß wir unabhängig davon, wie ich gerne einräume, ob die
politische Bewertung anders ausgeht – in der zweiten Le-
sung muß darauf aufmerksam gemacht werden –, Schwie-
rigkeiten hätten, die Kompetenz für die Regelung, daß die
Nebentätigkeit kein Zweitberuf sein darf, im Landesgesetz
zu bejahen, denn in der Rahmengesetzgebung des Bundes
ist davon nicht die Rede. Der Bund hat allerdings in sein
Bundesbeamtengesetz aufgenommen, daß die Nebentätig-
keit nicht das Ausmaß eines Zweitberufs annehmen dürfe.
Nun wissen wir aber, daß der Bundesgesetzgeber seiner-
seits an das Rahmenrecht nicht gebunden ist; das Rahmen-
recht bindet nur die Länder. Insofern ist schon die rechtli-
che Frage hier einmal ganz offen anzusprechen, daß wir
Mühe hätten, aufgrund dieser Rahmengesetzgebung eine
entsprechende Kompetenz von uns als Landesgesetzgeber
zu bejahen. Ich will dies in der zweiten Lesung dem Hohen
Haus einmal ganz deutlich sagen.
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Ich meine aber auch – und da wiederhole ich mich –, daß
wir mit der Fünftelregelung bereits jetzt doch ein adäquates
Gegenmittel haben. Ich glaube, damit kann man letztlich
auch leben.

Zusammengefaßt: Das Beamtenrechtsrahmengesetz des
Bundes läßt es nicht zu, daß wir über die dort vorgesehe-
nen Regelungen hinaus heute die Frage, ob Nebentätigkei-
ten genehmigungsfrei oder dann auch materiell genehmi-
gungsfähig sind, stärker einschränken. Das zielt in den Be-
reich, den Sie, Herr Fischer, uns vorhin vorgehalten haben.
Wir haben dafür gar nicht die Kompetenz des Bundes.
Nach der Rahmengesetzgebung des Bundes haben wir le-
diglich die Kompetenz, durch eine konsequente Verstär-
kung der Anzeigepflicht mehr Licht in das bisherige Dun-
kel hineinzubringen, und davon machen wir Gebrauch.

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Noch einmal: Ich halte dies für ein richtiges und logisches
Vorgehen. Deshalb bitte ich Sie, diesem Gesetzentwurf in
der zweiten Lesung zuzustimmen und die Änderungsanträ-
ge sowie den Entschließungsantrag der Grünen abzuleh-
nen.

(Beifall bei der CDU)

Stellv. Präsident Weiser: Meine Damen und Herren, wir
sind am Ende der Aussprache. Wir kommen zur  A b -
s t i m m u n g.

Ich möchte Ihnen vorschlagen, wenn die Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen einverstanden ist, zunächst über den
Antrag Drucksache 12/2699-1 im ganzen abzustimmen.
Sind Sie damit einverstanden? – Es erhebt sich kein Wider-
spruch. Ich kann Zustimmung feststellen.

Wer dem Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen, Drucksache 12/2699-1, zustimmen möchte, den
bitte ich um ein Handzeichen. – Danke. Wer stimmt dage-
gen? – Wer enthält sich? – Die Gegenstimmen waren ein-
deutig die Mehrheit. Der Änderungsantrag ist abgelehnt.

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung über den Gesetz-
entwurf der Landesregierung, Drucksache 12/2562.

Ich werde die Artikel nummernweise zur Abstimmung stel-
len, weil gewünscht wurde, daß zu jeder dieser Nummern
die Meinung durch Ablehnung, Zustimmung oder Enthal-
tung geäußert werden kann.

Wenn der Gesetzentwurf verabschiedet ist, werden wir
über den Entschließungsantrag der Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen, Drucksache 12/2699-2, abstimmen.

Ich rufe auf

Artikel 1

Änderung des Landesbeamtengesetzes

Wir stimmen über Artikel 1 Nr. 1 ab. Wer Artikel 1 Nr. 1
zustimmt, den bitte ich um ein Handzeichen. – Danke. Wer
stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – Artikel 1 Nr. 1 ist
mehrheitlich zugestimmt.

Wir stimmen über Artikel 1 Nr. 2 ab. Wer Artikel 1 Nr. 2
zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. – Danke. Wer

stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – Bei Gegenstimmen
mehrheitlich so beschlossen.

Ich rufe Nummer 3 des Artikels 1 auf. Wer dieser Nummer
zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. – Danke. Wer
stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – Nummer 3 ist
mehrheitlich angenommen.

Ich rufe die Nummer 4 auf. Wer der Nummer 4 zustimmt,
den bitte ich um ein Handzeichen. – Danke. Wer stimmt
dagegen? – Wer enthält sich der Stimme? – Nummer 4 ist
mehrheitlich angenommen.

Ich rufe die Nummer 5 auf. Wer der Nummer 5 zustimmt,
den bitte ich um das Handzeichen. – Danke. Wer stimmt
dagegen? – Wer enthält sich? – Nummer 5 ist mehrheitlich
zugestimmt.

Ich rufe die Nummer 6 auf. Wer der Nummer 6 zustimmt,
den bitte ich um das Handzeichen. – Wer stimmt dagegen?
– Wer enthält sich? – Nummer 6 ist mehrheitlich zuge-
stimmt.

Ich rufe die Nummer 7 auf. Wer der Nummer 7 zustimmt,
den bitte ich um das Handzeichen. – Vielen Dank. Wer
stimmt dagegen? – Nummer 7 ist mehrheitlich beschlossen.

Ich rufe auf

Artikel 2

Änderung des Ernennungsgesetzes

und hier zunächst die Nummer 1. Wer zustimmt, den bitte
ich um das Handzeichen. – Danke. Wer stimmt dagegen? –
Wer enthält sich? – Nummer 1 des Artikels 2 ist bei eini-
gen Enthaltungen angenommen.

Ich rufe Nummer 2 auf. Wer Nummer 2 zustimmt, den bit-
te ich um das Handzeichen. – Danke. Wer stimmt dage-
gen? – Wer enthält sich? – Bei einigen Stimmenthaltungen
ist Nummer 2 beschlossen.

Ich rufe Nummer 3 auf. Wer der Nummer 3 zustimmt, den
bitte ich um das Handzeichen. – Danke. Wer stimmt dage-
gen? – Wer enthält sich? – Bei einigen Stimmenthaltungen
ist Nummer 3 beschlossen.

Ich rufe auf

Artikel 3

Übergangs- und Schlußvorschriften

Ich rufe § 1 Abs. 1 auf. Wer dafür ist, den bitte ich um das
Handzeichen. – Danke. Wer stimmt dagegen? – Wer ent-
hält sich? – § 1 Abs. 1 ist mehrheitlich angenommen.

Ich rufe Absatz 2 des § 1 auf. Wer zustimmt, den bitte ich
um das Handzeichen. – Danke. Wer stimmt dagegen? –
Wer enthält sich? – Absatz 2 des § 1 ist mehrheitlich ange-
nommen.

Ich rufe § 2 auf. Wer zustimmt, den bitte ich um das Hand-
zeichen. – Danke. Wer stimmt dagegen? – Wer enthält
sich? – § 2 ist mehrheitlich bei Stimmenthaltungen und Ge-
genstimmen angenommen.
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Die Einleitung

lautet: „Der Landtag hat am 1. April 1998 das folgende Ge-
setz beschlossen:“.

(Unruhe)

– Meine Damen und Herren, ich bitte Sie, zumindest wäh-
rend der Abstimmung auf Unterhaltungen zu verzichten.

Die Überschrift

lautet: „Gesetz zur Änderung des Landesbeamtengesetzes
und des Ernennungsgesetzes“. – Sie stimmen der Über-
schrift zu.

Wir kommen zur

S c h l u ß a b s t i m m u n g

Wer dem Gesetz im ganzen zustimmen möchte, den bitte
ich, sich zu erheben. – Danke. Wer stimmt dagegen? –
Danke. Wer enthält sich der Stimme? – Das Gesetz ist an-
genommen.

Ich rufe nun den Entschließungsantrag der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen, Drucksache 12/2699-2, auf. Wer die-
sem Entschließungsantrag zustimmen möchte, den bitte ich
um das Handzeichen. – Danke. Wer stimmt dagegen? –
Wer enthält sich? – Der Entschließungsantrag ist mehrheit-
lich abgelehnt.

(Abg. Redling SPD: Herr Präsident, Erklärung zur
Abstimmung!)

Zu einer Erklärung zur Abstimmung erhält Herr Abg. Red-
ling das Wort.

Abg. Redling SPD: Herr Präsident, meine sehr verehrten
Damen und Herren! Wir konnten dem Gesetz insgesamt
nicht zustimmen, wenn auch einige Vorschriften darin ent-
halten sind, die in eine richtige Richtung gehen. Aber das
Gesetz ist so wenig zielgerichtet ausgelegt, daß wir bei ei-
ner Gesamtbewertung unsere Zustimmung einfach nicht
geben konnten.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Stellv. Präsident Weiser: Meine Damen und Herren, ich
rufe Punkt 5 der Tagesordnung auf:

Erste Beratung des Gesetzentwurfs der Fraktion der
SPD – Gesetz zur Änderung der Verfassung des Landes
Baden-Württemberg – Drucksache 12/2666

Das Präsidium hat folgende Redezeiten festgelegt: für die
Begründung 5 Minuten, für die Aussprache gestaffelte Re-
dezeiten bei einer Grundredezeit von 5 Minuten je Frakti-
on.

Das Wort hat Herr Abg. Birzele.

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Abg. Birzele SPD: Herr Präsident, meine Damen und Her-
ren! Mit dem heute vorgelegten Gesetzentwurf zur Ände-
rung der Verfassung des Landes Baden-Württemberg wol-
len wir die demokratischen Mitwirkungsmöglichkeiten un-

seres Volkes verbessern. Wir wollen dies dadurch errei-
chen, daß die Voraussetzungen für Volksbegehren und
Volksabstimmungen vereinfacht werden. Dies soll gesche-
hen, indem anstelle des bisherigen Quorums für ein erfolg-
reiches Volksbegehren von einem Sechstel – –

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Stellv. Präsident Weiser: Meine Damen und Herren, ich
bitte Sie doch, dem Redner zuzuhören.

Abg. Birzele SPD: Ich bedanke mich, Herr Präsident. –
Wir wollen dies dadurch erreichen, daß wir anstelle des
bisherigen Quorums von einem Sechstel der Stimmberech-
tigten für ein erfolgreiches Volksbegehren ein Quorum von
lediglich einem Zehntel einführen. Ferner wollen wir das
zusätzliche Zustimmungsquorum, wie es in der gegenwär-
tigen Verfassung festgeschrieben ist, beseitigen. Es soll al-
so künftig allein die Mehrheit der abgegebenen gültigen
Stimmen entscheiden.

(Abg. Dr. Repnik CDU: Basisdemokratie!)

Es gilt, der Forderung, die Willy Brandt 1969 in seiner er-
sten Regierungserklärung aufgestellt hat, „Mehr Demokra-
tie wagen“, auch wirklich Rechnung zu tragen.

Die SPD hat bereits 1972 einen Gesetzentwurf zur Ände-
rung der Verfassung und zur Verbesserung von Volksbe-
gehren und Volksentscheid vorgelegt. Im damaligen Ge-
setzentwurf war ein Quorum von einem Zehntel vorgese-
hen. Nach langen Verhandlungen hat man sich dann im
Jahr 1974 auf die jetzige Verfassungslage geeinigt.

Nach fast einem Vierteljahrhundert ist es nun an der Zeit,
zu überprüfen, ob die Voraussetzungen für entsprechende
Volksbegehren erfüllbar sind oder ob sie so hoch angesetzt
sind, daß Begehren scheitern. Wir hatten in Baden-Würt-
temberg bisher kein erfolgreiches Volksbegehren. Es gab
zwar eine Reihe von öffentlichen Ankündigungen, aber
diese Ankündigungen sind nicht umgesetzt worden, weil
die Initiatoren bei einer präzisen Nachprüfung jeweils zu
der Erkenntnis gelangt sind, daß sie die hohen Hürden in
der Verfassung nicht werden überwinden können.

(Abg. Dr. Repnik CDU: Dann ist die Politik, die
wir machen, halt doch sehr gut!)

Deshalb meine ich, wir sollten auch einmal schauen, wie in
anderen Bundesländern die Regelungen sind und welche
Erfahrungen dort gewonnen wurden. Gerade Ihre Fraktion,
Herr Kollege Repnik, schaut immer gerne ostwärts, nach
Bayern.

(Abg. Dr. Repnik CDU: In diesem Punkt nicht! –
Abg. Maurer SPD: Ex oriente lux!)

In Bayern gibt es für ein Volksbegehren ein Quorum von
10 %, und es reicht aus, daß die Mehrheit der Abstimmen-
den für eine Gesetzesvorlage stimmt. Wenn Sie nun die
einzelnen Entscheidungen nehmen, dann müssen auch Sie
einräumen, daß dies jeweils Entscheidungen sind, die für
die Fortentwicklung der Verfassung in Bayern wichtig wa-
ren. Ich erwähne jetzt nur die aufgrund von Volksbegehren
zustande gekommenen Entscheidungen, nicht die bei der
obligatorischen Verfassungsänderung erforderlichen. So
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wurde 1968 erreicht, daß statt der bis dato vorgesehenen
Bekenntnisschule nunmehr die Gemeinschaftsschule einge-
führt wurde. 1973 wurde auf diese Weise die Rundfunk-
freiheit eingeführt und 1991 das Abfallrecht novelliert.
Diese Entscheidungen haben jeweils „lediglich“ eine Zu-
stimmung von 20 bis 30 % erfahren – bezogen auf die Ge-
samtzahl der Stimmberechtigten. Sie sind auf der Basis ei-
nes mit zur Abstimmung gestellten Gesetzentwurfs des
Bayerischen Landtags erfolgt, aber dieser Gesetzentwurf
wurde durch ein solches Volksbegehren initiiert.

Die beiden letzten Volksbegehren haben ja auch in Baden-
Württemberg eine hohe Aufmerksamkeit gefunden. Bei der
Entscheidung über den kommunalen Bürgerentscheid
stimmten für das Volksbegehren „Mehr Demokratie in
Bayern“ 57,8 % und für den Gesetzentwurf des Bayeri-
schen Landtags – sprich: CSU-Mehrheit – 38,7 % bei einer
Wahlbeteiligung von 36,8 %.

(Abg. Dr. Repnik CDU: Also reicht das doch auch
ohne Senkung der Quoren!)

Sie können daraus eine Zustimmungsquote von ungefähr
22 % entnehmen.

Wenn ich die letzte Abstimmung vom 8. Februar nehme –
Volksbegehren „Schlanker Staat ohne Senat“ –, so hat die-
ses Volksbegehren eine Zustimmung von 69,2 % erreicht.
Allerdings betrug die Beteiligung 39,9 % mit der Folge,
daß insgesamt, bezogen auf alle Stimmberechtigten, eine
Zustimmungsquote von nur 27,3 % festzustellen war.

(Abg. Dr. Repnik CDU: Das ist die Minderheit! –
Abg. Kluck FDP/DVP: Das finden Sie gut?)

– Nein, das ist die Mehrheit.

(Abg. Dr. Repnik CDU: 27 %, Herr Birzele, sind
immer die Minderheit!)

– Herr Kollege Repnik, Sie sollten Mehrheit und Minder-
heit nicht verwechseln.

(Abg. Dr. Repnik CDU: Ich kann rechnen, wie ich
will, 27 % sind nie die Mehrheit!)

Die Mehrheit der Abstimmenden war jeweils ganz eindeu-
tig.

(Abg. Weimer SPD: 1 + 1 ist 2, Herr Kollege Rep-
nik! – Weitere Zurufe von der SPD)

Es waren die erwähnten fünf wichtigen Zielsetzungen, die
in Bayern in der Verfassung verankert wurden. Diese fünf
Zielsetzungen hätten nicht ihr Ziel erreicht, wenn ein sol-
ches Zustimmungsquorum von einem Drittel wie in Baden-
Württemberg vorhanden gewesen wäre.

Deshalb, meine Damen und Herren, spricht alles dafür, daß
wir die Eingangsvoraussetzung für ein erfolgreiches Bür-
gerbegehren auf 10 % der Stimmberechtigten absenken
und daß wir bei der Volksabstimmung das demokratische
Mehrheitsprinzip entscheiden lassen, ohne daß eine zusätz-
liche Hürde über ein Zustimmungsquorum aufgebaut wird.

(Beifall bei der SPD und beim Bündnis 90/Die
Grünen)

Präsident Straub: Das Wort erteile ich Herrn Abg. Rech.

(Abg. Dr. Repnik CDU: Den Zahlenraum bis 100
beherrscht Birzele nicht! – Gegenruf des Abg. Ca-
pezzuto SPD: Wenn du das nicht verstanden hast,
versteht du es nie! – Gegenruf des Abg. Dr. Rep-
nik CDU: Ich habe es schon verstanden! – Gegen-
ruf des Abg. Brechtken SPD: Aber nicht begriffen!

– Unruhe)

Abg. Rech CDU: Herr Präsident, meine Damen und Her-
ren Kollegen! Der Kollege Birzele hat es dankenswerter-
weise gleich vorweg gesagt, so daß ich es nicht wiederho-
len muß: Exakt den gleichen Gesetzentwurf mit exakt der
gleichen Zielsetzung und auch der wörtlichen Formulie-
rung hat die SPD 1972 schon einmal in diesem Hause ein-
gebracht.

(Abg. Herrmann CDU: Denen fällt nichts Besseres
ein!)

Ich meine, daß sich auch über 25 Jahre danach die Not-
wendigkeit, diesem Gesetzentwurf, wie er vorliegt, zu fol-
gen, nicht ergeben hat. Nach wie vor sind wir der Meinung,
daß eine Verfassung nicht sakrosankt ist. Aber eine Verfas-
sungsänderung ist eben auch kein Kinderspiel. Deshalb
muß man schon gute Gründe haben, wenn man eine Ver-
fassung ändern will. Eine Verfassung lebt ja geradezu von
der Beständigkeit, und sie verliert ihre Funktion, wenn ihre
Verläßlichkeit nicht mehr gegeben ist.

Darum haben wir in Baden-Württemberg gut daran getan,
mit unserer Landesverfassung bislang sehr behutsam um-
zugehen. Insgesamt haben wir seit Inkrafttreten dieser Ver-
fassung – ich habe das an dieser Stelle schon einmal ge-
sagt, aber man kann es nicht oft genug wiederholen – nur
17 Änderungen durchgeführt.

(Zuruf des Abg. Dr. Repnik CDU)

Dies ist in der Tat nicht eben viel, Herr Kollege Repnik,
aber das zeigt halt auch, daß wir es mit einer modernen
Verfassung zu tun haben, einer Verfassung, innerhalb der
sich unser Land – dies dürfen wir auch einmal mit Stolz
vermerken –

(Zuruf des Abg. Brechtken SPD)

sehr dynamisch und gut entwickeln konnte,

(Beifall bei Abgeordneten der CDU)

einer Verfassung, die, wie der Kollege und Vizepräsident
a. D. Dr. Geisel in diesem Haus einmal formuliert hat, „den
gesellschaftspolitischen Herausforderungen gewachsen
ist“. Ich habe mit Ihrer freundlichen Erlaubnis aus dem Sit-
zungsprotokoll vom 1. Februar 1995 zitiert. Dies ist so lan-
ge noch nicht her.

Meine Damen und Herren, wenn nun heute von der Frakti-
on der SPD ein Gesetz zur Änderung dieser Verfassung
vorgelegt wird, müssen wir strenge Maßstäbe an diesen
Gesetzentwurf anlegen. Ich will den Kolleginnen und Kol-
legen der SPD auch überhaupt nicht unterstellen, daß sie
diese Initiative etwa leichtfertig gestartet hätten. Es geht ja
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in der Tat um ein wichtiges Thema, nämlich um die Stär-
kung der demokratischen Mitwirkungsmöglichkeiten.

(Zuruf von der SPD: Eben!)

Vor dem Hintergrund von beklagenswertem politischem
Desinteresse – jedenfalls weiter Bevölkerungskreise –
müssen wir das politische Leben mit neuem Elan versehen
können.

(Abg. Hackl Bündnis 90/Die Grünen: Sehr rich-
tig!)

Aber wir alle – Herr Kollege Hackl, Sie auch – tragen Ver-
antwortung dafür, daß unsere Demokratie pulsiert und le-
bendig bleibt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, dies
zu erreichen. Bei der Abwägung dieser Möglichkeiten soll-
ten wir nicht vorschnell den leichteren Weg gehen, denn
der leichtere Weg ist nur selten der bessere. Schon die
Mütter und Väter des Grundgesetzes haben mit guten
Gründen für eine repräsentative und nicht für eine plebiszi-
täre Demokratie gesprochen.

(Abg. Hackl Bündnis 90/Die Grünen: Darum geht
es doch gar nicht!)

– Aber nach diesem Entwurf geht es exakt um diesen
Punkt. Deswegen lassen Sie mich jetzt einmal Theodor
Heuss zitieren, der im Parlamentarischen Rat – dort haben
diese Erwägungen ihren Ursprung – folgendermaßen argu-
mentiert hat:

(Abg. Drautz FDP/DVP: Das war schließlich ein
Liberaler! – Abg. Hackl Bündnis 90/Die Grünen:
Lesen Sie mal die Verfassung! – Gegenruf des
Abg. Hans-Michael Bender CDU: Jetzt hören Sie

doch mal zu!)

Das Volksbegehren, die Volksinitiative in den überseh-
baren Dingen mit einer staatsbürgerlichen Tradition,
wohltätig

– so hat man halt damals formuliert –

ist in der Zeit der Vermassung und Entwurzelung, in
der großräumigen Demokratie

– und jetzt hören Sie zu, Herr Hackl –

die Prämie für jeden Demagogen und die dauernde Er-
schütterung des mühsamen Ansehens, worum sich die
Gesetzgebungskörper, die vom Volk gewählt sind,
noch werden bemühen müssen, um es zu gewinnen.

Diese Sicht von Theodor Heuss ist keineswegs veraltet, sie
verdient vielmehr, neu ins Bewußtsein gehoben zu werden.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP – Abg.
Hans-Michael Bender CDU: Wie recht hat er! –

Abg. Sieber CDU: Ein kluger Mann!)

Wir müssen doch folgendes sehen: Die Einführung dieser
plebiszitären Elemente am falschen Platz kann jedenfalls
auch zu einer Desintegration des politischen Systems und
zu einer Emotionalisierung der Politik beitragen,

(Abg. Hans-Michael Bender CDU: Jawohl! – Bei-
fall des Abg. Sieber CDU – Abg. Sieber CDU:

Sehr wahr!)

und wir müssen uns fragen: Wollen wir das?

(Abg. Hans-Michael Bender CDU: Nein, das wol-
len wir nicht!)

Ich bin überzeugt – Herr Hackl, um noch einmal auf Sie
einzugehen –, wenn wir alle als Parlamentarier unsere poli-
tischen Hausaufgaben erledigen, brauchen wir keine Er-
leichterungen für Volksbegehren und Volksabstimmungen.
Wenn wir aber in gravierender Weise unseren Aufgaben
nicht nachkommen, dann reichen die bestehenden Regelun-
gen allerdings aus, um dem Willen des Volkes Bahn zu
brechen. Laufen wir nicht schon jetzt Gefahr, viel zu stark
auf Stimmungen im Volk zu schielen statt auf manchmal
harte Realitäten, die politische Führung und nicht Mei-
nungsumfragen verlangen? Meine Damen und Herren, De-
mokratie braucht politische Führung und nicht andauernd
Meinungsumfragen. Dies ist der Punkt.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP – Abg.
Hans-Michael Bender CDU: Dann können wir Po-
litik gleich einem Meinungsumfrageinstitut über-

lassen!)

Wir alle sollten uns dem Sog der Stimmungsdemokratie
entziehen und nicht aus noch so guten Absichten heraus
diese Stimmungsdemokratie noch verstärken.

(Abg. Hans-Michael Bender CDU: Wie wahr! Wie
recht er hat!)

Verfassungen müssen davor bewahrt werden, Instrumente
der Tagespolitik und des Zeitgeistes zu werden. Je weiter
plebiszitäre Elemente in unserer Verfassung verankert wer-
den, desto größer ist nach meiner tiefen Überzeugung die
Gefahr, daß diese Verfassung nicht mehr das leisten kann,
was sie eigentlich leisten soll, nämlich den Rahmen dafür
zu schaffen, daß sich das Gesamte gut entwickeln kann.

(Abg. Hackl Bündnis 90/Die Grünen: Abgehoben!
Vollkommen abgehoben!)

Ernst Frenkel – Herr Hackl, jetzt kommt etwas für Sie –
schrieb in seinem Buch „Deutschland und die westlichen
Demokratien“ – ich zitiere –:

In ihrer Geburtsstunde hatte sich die Weimarer Repu-
blik zu einem plebiszitären Typ der Demokratie be-
kannt. In ihrer Todesstunde erhielt sie die Quittung.

Wir haben in Baden-Württemberg schon seit langem ein
hervorragendes Element der Bürgerbeteiligung –

(Abg. Hackl Bündnis 90/Die Grünen: Das ist doch
Quatsch!)

ich komme darauf zu sprechen, und das wird auch morgen
noch einmal Gegenstand der Debatte sein –, nämlich im
kommunalen Bereich. Bürgerbegehren und Bürgerent-
scheid stehen von Anfang an in unserer Verfassung und
sind auch für die anderen Länder nach und nach zum Vor-
bild geworden. Nicht umsonst sprechen wir deshalb auch
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von der „Grundschule der Demokratie“. In diesem Bereich
lohnt es sich auch besonders, sich den Kopf über unter
Umständen noch bessere Lösungen zu zerbrechen.

Trotz allem muß gerade im Hinblick auf den vorliegenden
Gesetzentwurf konstatiert werden, daß Bürgerentscheid
und Bürgerbegehren bislang eher selten in Anspruch ge-
nommen wurden. Aber diese eher schwache Inanspruch-
nahme dieser plebiszitären Elemente im kommunalen Be-
reich spricht nicht dafür, auf Landesebene das Quorum für
ein Volksbegehren von einem Sechstel auf ein Zehntel her-
abzusetzen. Wir brauchen nicht das punktuelle Engage-
ment der Bürgerinnen und Bürger, sondern wir brauchen
eine wache Zivilgesellschaft, die sich kontinuierlich in al-
len Bereichen gesamtverantwortlich um Politik kümmert
und alle Instrumente der Bürgerbeteiligung nutzt, die wir
haben und die sich im politischen und gesellschaftlichen
Leben bieten.

Wir müssen uns fragen – und damit komme ich zum
Schluß –: Ist der Wert der Verfassung so niedrig einzu-
schätzen, daß eventuelle Zufallsmehrheiten – und um sol-
che handelt es sich in vielen Dingen – zu Änderungen füh-
ren können? Im Volksmund – auch dies ist in einer solchen
Debatte durchaus angebracht zu sagen – heißt es: Was
nichts kostet, ist nichts wert. Ich bin davon überzeugt,
wenn wir die Latte bei Volksabstimmungen so niedrig le-
gen, wie es in diesem Gesetzentwurf geschieht, entwerten
wir die Verfassung,

(Abg. Hans-Michael Bender CDU: Sehr richtig!)

die Gesetze, die Parlamente und letztlich uns selbst.

(Beifall der Abg. Sieber und Behringer CDU –
Abg. Hans-Michael Bender CDU: Qualität!)

Darum empfehle ich, über die notwendige Mitwirkung der
Bürgerinnen und Bürger in unserer Demokratie gründlich
nachzudenken – dies wollen wir in den anstehenden Bera-
tungen tun – und nicht vorschnell Wege zu beschreiten, die
scheinbar nichts kosten, aber unserer Demokratie enormen
Schaden zufügen können.

(Beifall bei der CDU und des Abg. Drautz FDP/
DVP)

Stellv. Präsident Weiser: Das Wort erteile ich Herrn Abg.
Jacobi.

Abg. Jacobi Bündnis 90/Die Grünen: Herr Präsident, mei-
ne Damen und Herren! Die Grünen unterstützen den Vor-
schlag der SPD-Fraktion. Wir begrüßen es, daß die SPD in
dieser Legislaturperiode das Thema Volksbegehren und
Volksabstimmung aufgreift. Wir haben dies in der letzten
Legislaturperiode getan. Wir sind der SPD dafür dankbar,
daß dieses Thema in dieser Legislaturperiode erneut zur
Sprache kommt.

(Zuruf des Abg. Dr. Repnik CDU)

– Herr Repnik, vielleicht hören Sie einmal zu. Ich glaube,
es ist auch nicht schlecht, wenn Sie sich die Argumente
einmal anhören.

Ich möchte etwas ausholen. 1974 wurden Volksabstim-
mung und Volksbegehren in die Verfassung des Landes

Baden-Württemberg aufgenommen. Aber wir glauben, die
Praxis zeigt, daß dies nur eine Geste war und noch kein
echtes, auch wahrnehmbares Angebot darstellt. Die Hürden
sind zu hoch. 1,2 Millionen Unterschriften, die erst einmal
gesammelt werden müssen, sind zuviel. Wenn es zur
Volksabstimmung käme – bisher gab es noch keine –,
müßte ein Drittel der stimmberechtigten Wählerinnen und
Wähler mit Ja stimmen, das heißt, 2,4 Millionen Menschen
müßten dieses Begehren mit Ja unterstützen, damit über-
haupt das formale Zustandekommen gewährleistet wäre.

(Abg. Hans-Michael Bender CDU: Na und? Ein
Drittel der Wahlberechtigten!)

Deshalb ist es auch kein Wunder, Herr Kollege, daß es in
Baden-Württemberg bisher noch kein gelungenes Beispiel
für Volksabstimmungen gibt. Es gab einen Versuch, das
Volksbegehren für den Frieden. Das ist an formalen Vor-
aussetzungen gescheitert. An geglückten Vorhaben ist bis-
her Fehlanzeige.

Herr Rech, Sie haben vorhin gesagt, die Verfassung lebe
von der Beständigkeit und deshalb solle man vorsichtig mit
der Verfassung umgehen. Das ist richtig und ausdrücklich
auch unsere Meinung. An dieser Stelle besteht hundertpro-
zentige Zustimmung.

Aber, Herr Rech, die Verfassung muß auch realistische
Verfahren beschreiben. Wir müssen festhalten: Es gibt
zwar in Baden-Württemberg die Möglichkeit von Volksab-
stimmungen und Volksbegehren, aber die Ausgestaltung
löst dieses Angebot nicht ein. Deshalb muß die Ausgestal-
tung verbessert werden.

Der Wert einer Verfassung und der Wert der Demokratie –
Herr Rech, Sie haben ja weit ausgeholt und auch einen ho-
hen Anspruch formuliert –

(Abg. Rech CDU: Danke! – Abg. Dr. Repnik
CDU: Das war eine gute Rede von Herrn Rech! –
Abg. Hans-Michael Bender CDU: Wegweisend!)

bemessen sich nach unserer Auffassung nicht danach, ob
für das Zustandekommen von Volksbegehren ein Quorum
von einem Sechstel oder einem Zehntel der Wahlberechtig-
ten vorgeschrieben ist. Das würde ja heißen, daß nach Ihrer
Auffassung die bayerische Verfassung im Wert der Demo-
kratie deutlich niedriger einzuschätzen wäre.

(Abg. Rech CDU: Wir warten einmal ab, was dar-
aus wird!)

Ein Sechstel ist zuviel. Wir unterstützen den Vorschlag,
auf ein Zehntel zu gehen. Es ist nicht das Ziel, Herr Rech,
jede Initiative auch zur Volksabstimmung zu stellen. Viel-
mehr besteht das Ziel darin, die Verfahren zu vereinfachen,
praktikabel zu machen, aber nicht eine Inflation an Volks-
abstimmungen zu verursachen.

(Abg. Dr. Repnik CDU: Genau das haben Sie doch
vor! – Zurufe der Abg. Oettinger und List CDU)

Das ist nicht unsere Intention. Es ist auch in Bayern keine
Inflation an Volksbegehren oder an Bürgerbegehren fest-
stellbar, Herr Kollege List.
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(Beifall der Abg. Hackl und Birgitt Bender Bünd-
nis 90/Die Grünen – Zuruf des Abg. Hans-Michael

Bender CDU)

Es ist nicht unsere Intention, das politische System und die
politischen Regeln umzukrempeln.

(Zuruf des Abg. Oettinger CDU)

Die repräsentative Demokratie, Herr Oettinger, steht nicht
zur Debatte.

(Abg. List CDU: Ah ja!)

Sie soll bleiben. Es gibt unserer Überzeugung nach keine
Alternative zur repräsentativen Demokratie. Vielmehr geht
es darum, die repräsentative Demokratie an ganz bestimm-
ten, ausgewählten Stellen um die Möglichkeit, daß Bürge-
rinnen und Bürger Sachfragen auch direkt entscheiden
können, zu ergänzen.

Herr Rech, Sie haben die Weimarer Republik angespro-
chen. Darauf will ich Ihnen schon entgegnen: Die Weima-
rer Republik ist nicht deswegen gescheitert, weil plebiszitä-
re Verfahren durchgeführt wurden. Die Weimarer Republik
ist nicht an Volksabstimmungen oder Volksbegehren ge-
scheitert.

(Abg. List CDU: Auch!)

Hitler ist durch Wahlen an die Macht gekommen. Das Er-
mächtigungsgesetz war eine parlamentarische Entschei-
dung. Die Weimarer Republik ist vielmehr daran geschei-
tert, daß die politischen und gesellschaftlichen Eliten nicht
wirklich zur Demokratie standen. Dies spricht für eine star-
ke Demokratie, dies spricht für eine Beteiligung der Bürge-
rinnen und Bürger sowie dafür, die Identifikation mit der
Demokratie zu stärken, aber nicht dagegen, daß einzelne
Fragen von den Wählerinnen und Wählern direkt entschie-
den werden.

(Beifall bei Abgeordneten des Bündnisses 90/Die
Grünen und der SPD)

Noch einmal: Die Eingangshürde ist zu hoch, die Latte ist
nur zu reißen. Die Hürde soll bleiben, aber sie soll niedri-
ger sein. Es soll noch anstrengend bleiben, die Hürde zu
überspringen, aber es soll möglich werden.

Die weitere Frage der Mindestbeteiligung und der Mindest-
zustimmung ist sicherlich eine grundsätzliche Frage. Ich
räume ganz offen ein, daß man sich das sicherlich genau
überlegen muß und durchaus Argumente pro und kontra
ins Feld zu führen sind.

(Abg. Dr. Repnik CDU: So ist es!)

Das Pro-Argument – für eine Mindestbeteiligung – lautet
beispielsweise: Es gibt auch bei Gemeinderäten und im
Landtag eine Regelung der Beschlußfähigkeit, das heißt
das Erfordernis einer Mindestbeteiligung.

Das Kontra-Argument lautet aber: Bei Wahlen ist keine
Mindestbeteiligung erforderlich. Es gab bis vor Jahren ja
auch bei Bürgermeisterwahlen ein Mindestbeteiligungs-
quorum, das aus guten Gründen abgeschafft worden ist.

In der Abwägung sagen wir, daß es besser ist, keine Min-
destbeteiligung vorzusehen. Demokratie ist nicht nur ein

Angebot, sondern auch eine Aufforderung. Wir wollen kei-
ne Wahlpflicht, aber wir wollen, daß die Leute mitentschei-
den, und wer mitentscheiden will, muß auch hingehen, darf
sich nicht zu Hause passiv in den Sessel setzen. Andern-
falls muß er akzeptieren, daß die anderen durch Mehrheits-
beschluß für ihn entscheiden. Das ist die Leitlinie unserer
Argumentation.

So fasse ich auch zusammen: Wir wollen, daß sich die
Menschen mehr einmischen, daß sie sich mehr einmischen
können,

(Zuruf des Abg. Walter Bündnis 90/Die Grünen)

daß sie sich Gedanken machen, daß sie Position beziehen.
Deswegen soll die Mehrheit entscheiden und nicht eine
Mindestbeteiligung vorgesehen werden. Deswegen wollen
wir auch generell dieses Vorhaben unterstützen und mit-
tragen. Wir wollen, daß sich die Menschen einmischen,
nicht nur im Vierjahres- und Fünfjahresturnus, sondern
auch zwischendurch.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen und bei Ab-
geordneten der SPD – Zuruf des Abg. Dr. Repnik

CDU)

Stellv. Präsident Weiser: Das Wort hat Herr Abg. Kluck.

Abg. Kluck  FDP/DVP: Herr Präsident, meine Damen und
Herren! Wenn es um die Stärkung der demokratischen Mit-
wirkungsmöglichkeiten des Volkes geht,

(Abg. Brechtken SPD: Lassen wir uns von nieman-
dem übertreffen! – Zuruf des Abg. Moser SPD)

Herr Kuhn, Herr Birzele, sind wir Liberalen natürlich im-
mer dabei.

(Beifall bei der FDP/DVP)

Die dienstälteren Mitglieder dieses Hauses werden sich
vielleicht noch daran erinnern, daß wir bereits in der
11. Legislaturperiode einen entsprechenden Gesetzentwurf
eingebracht haben.

(Abg. Walter Bündnis 90/Die Grünen: Da waren
Sie aber nicht dabei!)

Schon damals haben sich allerdings unsere Vorstellungen
von Ihren unterschieden;

(Abg. Moser SPD: Das ist nicht so schlimm!)

denn wir wollten die Quoren für das Zustandekommen von
Volksbegehren und Volksentscheid absenken, und zwar
beim Volksbegehren von einem Sechstel der Wahlberech-
tigten auf die Zahl von einer halben Million Wahlberech-
tigten. Unsere Überlegungen gehen da also weiter als die
der SPD,

(Abg. Hackl Bündnis 90/Die Grünen: Dann könnt
ihr ja zustimmen! – Zuruf des Abg. Walter Bünd-

nis 90/Die Grünen)

die ja jetzt in ihrem Antrag ein Zehntel empfiehlt.

(Zuruf des Abg. Hackl Bündnis 90/Die Grünen)
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Beim Volksentscheid – und das ist, wie ich meine, die Kar-
dinalfrage – wollten wir das Quorum zwar auch senken,
und zwar von einem Drittel auf ein Viertel, aber wir woll-
ten das Quorum beibehalten.

(Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen: Wieso riecht
es hier nach Fisch? – Gegenruf des Abg. Walter

Bündnis 90/Die Grünen)

Die SPD will mit ihrem Gesetzentwurf das Quorum beim
Volksentscheid, also bei der Abstimmung, ganz abschaf-
fen. Bei Volksabstimmungen soll allein die Mehrheit der
abgegebenen gültigen Stimmen entscheiden.

(Unruhe)

Meine Damen und Herren, da muß ich ein bißchen warnen.
Sie haben vorhin der CDU gesagt, sie solle nach Osten,
gen Bayern schauen. Schauen wir einmal nach Nordosten,
nach Brandenburg. Dort haben wir ein sehr weitgehendes
Mitwirkungsrecht der Bürgerinnen und Bürger, vor allem
auf der kommunalen Ebene. Das führt dort zu ganz merk-
würdigen Verwerfungen.

(Abg. Capezzuto SPD: Beispiele!)

– Ich komme gleich darauf.

(Zuruf des Abg. Moser SPD)

Sie wissen ja, weil das Land Baden-Württemberg keine
Hymne hat, interessiere ich mich immer für die Hymnen
anderer Länder. In Brandenburg lautet die Hymne:

Steige hoch, du roter Adler,
hoch über Sumpf und Sand,
hoch über dunkle Kiefernwälder . . .
Heil dir, mein Brandenburger Land.

(Zurufe von der SPD, u. a. Abg. Capezzuto: Wei-
ter! Zugabe! – Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grü-

nen: Zeit schinden nennt man das!)

Nur: In Brandenburg steigen die roten Bürgermeister zwar
manchmal auch schnell hoch, aber sehr häufig auch schnell
wieder ab, und zwar nicht unbedingt, weil manche davon
tief im Sumpf stecken – mit denen hätte ich auch gar kein
Mitleid –,

(Abg. Moser SPD: Ein falscher Adler!)

sondern weil es eine Art Volkssport geworden ist, Sand ins
Getriebe beispielsweise der dortigen Kommunalverwaltung
zu werfen.

(Abg. Brechtken SPD: Oi, oi, oi! – Zuruf des Abg.
Walter Bündnis 90/Die Grünen)

Da wird erst einer gewählt, dann ist er eineinhalb Jahre am
Ruder, dann bildet sich eine Initiative, und dann wird er
abgewählt.

(Abg. Moser SPD: Liberaler Treibsand! – Abg.
Walter Bündnis 90/Die Grünen: Jetzt kriegt er ei-

nen Fisch!)

Wenn es dann kein Quorum gibt, dann ist doch dem Miß-
brauch im Grunde genommen Tür und Tor geöffnet. Wir

können doch nicht allen Ernstes eine Zufallsmehrheit ent-
scheiden lassen, ohne sie durch einen bestimmten Anteil an
den Wahlberechtigten zu qualifizieren.

(Zurufe der Abg. Brechtken SPD und Walter
Bündnis 90/Die Grünen)

Wir müssen doch eine qualifizierte Mehrheit haben,

(Beifall bei Abgeordneten der FDP/DVP sowie der
Abg. Reddemann und List CDU)

weil das sonst ganz schnell, meine Damen und Herren, zu
einer Diktatur einer Minderheit führen kann. Und das wol-
len wir nicht. Wer das will, stellt eine der wichtigsten
Grundlagen der Demokratie in Frage, und da stößt er bei
uns, bei den Liberalen, auf erbitterten Widerstand. Das ist
wie mit dem Mehrheitswahlrecht, bei dem manchmal eine
Minderheit den Wahlkreiskandidaten bestellt, obwohl die
Mehrheit im Wahlkreis dagegen ist. Das wäre etwa das
gleiche. So etwas ist mit uns nicht zu machen. Gegen so et-
was sind wir schon vor 150 Jahren auf die Barrikaden ge-
gangen, und das werden wir auch wieder tun.

(Abg. Walter Bündnis 90/Die Grünen: Ihr und auf
die Barrikaden! – Zuruf des Abg. Brechtken SPD)

Jetzt begründen Sie, Herr Birzele, Ihren Gesetzentwurf mit
dem Blick nach Bayern. Die Bayern haben ja kürzlich den
Senat abgeschafft. Wir haben hier keinen Senat, den wir
abschaffen müßten.

(Abg. Moser SPD: Ihr habt ein paar Senatoren!)

Wir wollen auch keinen einrichten.

Besonders irritiert mich, daß Sie in Ihrer Antragsbegrün-
dung regelrecht beklagen – Herr Kollege Jacobi hat es jetzt
für die Grünen auch noch einmal gesagt –, daß es in Ba-
den-Württemberg außer öffentlichen Ankündigungen noch
keinen ernsthaften Versuch zur Durchführung eines Volks-
begehrens oder eines Volksentscheids gegeben hat. Aber
das ist doch kein Grund zur Klage, meine Damen und Her-
ren. Man macht doch so etwas nicht, nur um etwas zu ma-
chen,

(Abg. Capezzuto SPD: Fragen Sie die Bürger!)

sondern für so etwas muß es einen triftigen Anlaß geben.
Daß es so etwas bei uns bisher noch nicht gab, liegt doch
wohl daran, daß die Leute hier zufrieden sind, daß sie kei-
nen Grund für ein solches Begehren hatten, weil sie durch
die Mehrheit auf alle Fälle dieses Parlaments und durch
diese Landesregierung ihre Interessen richtig vertreten se-
hen.

(Beifall bei der FDP/DVP und Abgeordneten der
CDU – Zuruf des Abg. Capezzuto SPD)

Stellv. Präsident Weiser: Das Wort hat Herr Abg. Her-
bricht.

Abg. Herbricht  REP: Herr Präsident, meine Damen und
Herren! Die SPD begründet ihr Gesetz zur Änderung der
Landesverfassung damit, daß die verfassungsrechtlichen
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Hürden für eine Volksgesetzgebung zu hoch seien und es
deshalb noch zu keiner Durchführung eines Volksbegeh-
rens gekommen sei.

In der Tat hängen die Trauben für eine linke APO-Politik
in diesem Lande unerreichbar hoch.

(Lachen bei der SPD)

Das gesamte Wählerpotential der SPD würde kaum ausrei-
chen,

(Abg. Birzele SPD: Ganz Bayern eine APO-Repu-
blik!)

um allein das erforderliche Quorum für das Zustandekom-
men eines Volksbegehrens von einem Sechstel der Wahl-
berechtigten zu erreichen. Selbst mit potentiellen grünen
Leihstimmen wäre ein erfolgreicher Abschluß dieses Un-
terfangens nicht möglich.

Die hier vorgeschlagenen erleichterten Durchführungen
von Volksbegehren und Volksabstimmungen werfen aller-
dings auch grundsätzliche Fragen auf. Die politische Wil-
lensbildung des Volkes steht zwar normativ jedermann zu;
in Wirklichkeit entpuppt sich diese Jedermann-Beteiligung
aber als eine Beteiligung von Eliten, von politischen Partei-
en, von Organisationen, von Massenmedien oder von akti-
ven Minderheiten. Eine Gesetzesinitiative kommt also
nicht vom Volk, sondern den Antrag stellen Eliten mit po-
litisch-ideologischen Interessen.

(Abg. Brechtken SPD: Volksgemeinschaften! Das
kann man so sagen!)

Einzig diese Initiatoren bestimmen die Umstände, den Zeit-
punkt, den Gegenstand und, was am wichtigsten ist, die Art
der Frage. Im Plebiszit ist nämlich derjenige Souverän, der
die Frage formuliert. Das Volk ist dabei auf die bloße Re-
aktion beschränkt. Ihm bleibt lediglich die Alternative, ja
oder nein zu sagen. Initiatoren von Volksentscheiden ha-
ben zwar die verfassungsmäßige Kompetenz, Fragen zu
stellen, besitzen aber nicht einmal den Status formaler Re-
präsentation, die der Abgeordnete mit seiner Wahl durch
das Volk erhält. Sie haben sich selbst erwählt.

Nach Professor Isensee führt schon die offizielle Einleitung
einer Volksabstimmung dazu, daß der geltenden Verfas-
sung Legitimation entzogen wird. Der Herr Professor hat
seinen Carl Schmitt gut gelesen; denn dieser formulierte
bereits 1932 – ich zitiere –:

Jede Konkurrenz von Gesetzgebern verschiedener Art
und einander relativierenden Gesetzesbegriffen zerstört
den Gesetzgebungsstaat selbst.

(Abg. Jacobi Bündnis 90/Die Grünen: Jetzt zitieren
Sie einen Politiker aus dem Mittelalter! – Abg.
Birzele SPD: Also sind Sie Carl-Schmitt-Anhän-

ger?)

– Warten Sie es doch ab. Man muß doch das Für und Wi-
der erwägen, Herr Birzele. Ich werde zu Ihrer Überra-
schung noch dafür sein. Aber es gibt doch wichtige Grün-
de, ein solches Unterfangen einmal ganz kritisch zu durch-
leuchten.

(Zuruf des Abg. Jacobi Bündnis 90/Die Grünen)

Auch wenn man diese staatspolitischen Konsequenzen in
ihrer Absolutheit nicht teilen mag, wird man nicht umhin-
kommen, festzustellen, daß ein Anstieg von möglicherwei-
se erfolgreichen plebiszitären Gesetzgebungsverfahren un-
weigerlich zu einem starken Bedeutungsschwund des Par-
laments führen wird.

Es sprechen also, wie ich schon vorhin ausführte, eine Rei-
he gewichtiger Argumente gegen die Erleichterung einer
plebiszitären Gesetzgebung.

Andererseits wäre es naiv, die Augen vor der Tatsache zu
verschließen, daß sich die Parteien den Staat in den letzten
Jahrzehnten weitestgehend zur Beute gemacht haben

(Lachen des Abg. Kluck FDP/DVP)

und daß sich das Beharrungsvermögen und das Eigeninter-
esse der politischen Klasse durchgreifenden Reformen wi-
dersetzt, die im Interesse des Gemeinwesens unerläßlich
wären. Wer glaubt, der Umstand, daß die Bürger nichts zu
sagen hätten, sei nicht so gravierend, weil unsere Bürger
seit Bestehen der Republik nichts zu sagen gehabt hätten,
der wird sich täuschen. Die Bürger sind immer weniger be-
reit, sich nur noch als Füllmaterial für demokratische Staf-
fage instrumentalisieren zu lassen.

(Beifall bei Abgeordneten der Republikaner)

Sie sind selbstbewußter und reifer geworden. Sie haben ein
starkes Demokratiebewußtsein und zugleich ein stärkeres
Demokratiebedürfnis. Das Ende der sogenannten DDR hat
gezeigt, daß es auf Dauer nicht möglich ist, gegen das Volk
zu herrschen. Eine Herrschaftsordnung, die dem Volk jede
echte Mitsprache versagt, weil sie ihm im Innersten zutiefst
mißtraut, kann nicht auf Dauer stabil bleiben. Natürlich
sollten die Bürger nicht über alles und jedes entscheiden
müssen. Soweit sich das Politikerhandeln mit dem Mehr-
heitswillen deckt, wird keine ausreichende Zahl von Bür-
gern zu Volksentscheiden bereit sein.

Anders ist die Frage, wenn es um das Wohl und Wehe des
Ganzen geht. Hier müssen zukünftig nicht nur Volksinitia-
tiven über Landesgesetze, sondern auch Volksinitiativen
über Bundesgesetze möglich sein. Artikel 20 Abs. 2 des
Grundgesetzes enthält einen ausdrücklichen, aber bisher
nicht erfüllten Auftrag zur Beteiligung des Volkes an der
Staatsgewalt. Die Altparteien haben sich bisher gescheut,
dem Volk durch Gesetz das in der Verfassung vorgesehene
Recht der Abstimmung, also des Plebiszits, in die Hand zu
geben.

Daß dieses Mißtrauen oder die Angst vor Demagogie, wie
es heute schon anklang, nicht gerechtfertigt ist, kann ei-
gentlich niemand besser beurteilen als wir Baden-Württem-
berger, haben wir doch mit unserer vorbildlichen Gemein-
deverfassung in der Regel die besten Erfahrungen gemacht.
Das Beispiel der Bürgermeisterdirektwahlen hat gezeigt,
daß unsere Bürger einen Typus bevorzugen, der praktische
Verwaltungserfahrung und politische Ausstrahlung in einer
glücklichen Mischung vereint. Politische Scharlatanerie hat
in diesem Land keine Chance.

(Beifall bei den Republikanern)

Im festen Vertrauen auf die politische Reife und Urteils-
kraft unserer Bürger sowie in der festen Überzeugung, daß
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es zukünftig immer weniger vertretbar ist, unser Volk poli-
tisch unmündig zu halten, findet die Intention der SPD un-
sere Unterstützung.

(Beifall bei den Republikanern – Abg. König REP:
Herr Caroli staunt!)

Stellv. Präsident Weiser: Gibt es weitere Wortmeldun-
gen? – Herr Abg. Birzele.

Abg. Birzele SPD: Herr Präsident, meine Damen und Her-
ren! Es sind eine Reihe von Bedenken geäußert worden.
Herr Kollege Rech hat den früheren Bundespräsidenten
Heuss zitiert.

Ich will eines einräumen: Selbstverständlich muß über sol-
che Fragen sorgfältig diskutiert werden. Aber ich will Sie
darauf aufmerksam machen – das ist ein interessantes hi-
storisches Faktum –, daß gerade in der unmittelbaren
Nachkriegszeit die Alliierten darauf bestanden haben, daß
in den amerikanischen und britischen Besatzungszonen
und auch in Südwürttemberg-Hohenzollern die Verfassung
durch Volksentscheid angenommen wurde.

Es wird zu Recht in der Literatur darauf hingewiesen, daß
es doch einigermaßen eigentümlich ist, daß die erste,
grundlegende Verfassung durch Volksentscheid ohne sol-
che einschränkenden Voraussetzungen beschlossen wird,
daß aber für spätere Verfassungsänderungen der Maßstab
wesentlich höher gelegt wird. Daraus könnte man schlie-
ßen: Nur die damaligen Stimmberechtigten waren im Voll-
besitz der politischen Kompetenz; bei den späteren Ent-
scheidungsträgern nimmt dies immer mehr ab.

(Zuruf des Abg. Krisch REP)

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Kollege
Rech hat eine Lage beschrieben – –

Stellv. Präsident Weiser: Herr Abg. Birzele, gestatten Sie
eine Zwischenfrage des Herrn Abg. Rech?

Abg. Birzele SPD: Aber gern.

Abg. Rech CDU: Herr Kollege Birzele, Sie haben eben die
Alliierten und deren Intention angeführt. Sind Sie bereit,
zur Kenntnis zu nehmen, daß die Ausgangslage damals an-
ders war, als die Alliierten dieses Plebiszit für die gesamte
Verfassung, sozusagen für die erste Verfassung, gefordert
haben?

Wie erklären Sie sich, daß in deren Ländern, nämlich in
den USA und in England als den Geburtsländern der De-
mokratie, genau diese Elemente eben nicht verankert wur-
den?

Abg. Birzele SPD: Aber ich bitte Sie, Herr Rech, Sie wis-
sen doch ganz genau, daß diese Länder eine ganz an-
dere Verfassungstradition als wir in der Bundesrepublik
Deutschland mit einer geschriebenen Verfassung dieser Art
haben.

Aber es ist als Widerspruch bezeichnet worden. Auf diesen
Widerspruch wird zu Recht hingewiesen. Nun haben Sie
Gefahren beschworen, Herr Rech. Müßte Bayern nicht
schon lange in lauter Elend versunken sein, wenn auch nur

ein Teil dieser von Ihnen beschworenen Gefahren zutreffen
würde?

(Zuruf des Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen)

Sie müssen sich darüber im klaren sein – das halten wir
auch für richtig –, daß bei Volksbegehren und -entscheiden
Gesetzentwürfe und nicht zum Beispiel eine Personalent-
scheidung zur Abstimmung stehen und daß es immer
schwierig sein wird, Gesetzentwürfe auch so zu formulie-
ren, daß sie in der Bevölkerung mehrheitsfähig werden, das
heißt, daß sich genügend Menschen für diese Thematik in-
teressieren, daß genügend Menschen ein solches Begehren
unterstützen und dann hinterher auch zur Volksabstim-
mung über einen solchen Gesetzentwurf gehen.

Wenn Sie, Herr Kollege Kluck, das Fehlen von Initiativen
als ein Zeichen der Zustimmung zur Landesregierung deu-
ten, dann haben Sie offensichtlich vergessen, daß Sie 30
Jahre in der Opposition waren

(Abg. Zeller SPD: So ist es! – Beifall des Abg. Dr.
Caroli SPD – Abg. König REP: Das hat er schnell

vergessen!)

und daß Sie in den 24 Jahren seit der Gültigkeit dieser Ver-
fassungsbestimmung 22 Jahre in der Opposition waren.
Daß Sie hinterher der Auffassung sind, alle Regierungen
seit 1974 hätten sich stets mehrheitlich in Übereinstim-
mung mit dem Volk befunden, das wundert mich schon ei-
nigermaßen. Ich mag es noch akzeptieren, wenn Sie das für
die jetzige Regierung reklamieren,

(Zuruf des Abg. Kuhn Bündnis 90/Die Grünen)

nur ist die Zeit für eine solche Schlußfolgerung noch etwas
zu kurz, Herr Kollege Kluck, aber, wie gesagt, die Hürden
sind auch zu hoch.

Jetzt will ich noch zu einem Argument kommen, das Herr
Kollege Rech angesprochen hat. Er hat gesagt, wir hätten
in Baden-Württemberg nur 17 Verfassungsänderungen ge-
habt. Jetzt wollen wir doch einmal schauen, wie das in
Bayern aussieht, Herr Kollege Rech, denn dort müßte es ja
Ihrer Auffassung nach verheerend zugehen.

In Bayern haben wir die Situation, daß eine Verfassungsän-
derung nur durch Volksentscheid zustande kommen kann,
entweder aufgrund eines Volksbegehrens, also durch eine
Initiative seitens des Volkes, oder aufgrund eines Gesetz-
entwurfs des Landtags.

Wir haben in Bayern nicht 17 Verfassungsänderungen,
sondern insgesamt 11 Verfassungsänderungen, also deut-
lich weniger. Wenn Sie einmal die Volksentscheide in
Bayern durchgehen, dann stellen Sie eines fest: Nur bei ei-
nem Volksentscheid, nämlich dem zum Umweltschutz, wä-
re ein Quorum von einem Drittel der Stimmberechtigten
überwunden worden. Damals haben 41,55 % für den Ge-
setzentwurf des Landtags gestimmt. Bei allen anderen
Volksabstimmungen wäre dieses Quorum nicht erreicht
worden; die Verfassungsänderungen hätten nicht vorge-
nommen werden können. Ich habe Ihnen vorhin Beispiele
aufgezeigt, aus denen sich ergibt, daß es für Bayern sinn-
voll und notwendig war, solche Verfassungsänderungen zu
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haben. Gerade der Blick auf andere Bundesländer, auch auf
Bayern, zeigt, daß wir hier ohne Gefahr für die Demokratie
die Voraussetzungen erleichtern können. Dann sollten auch
Sie, Herr Kluck, sich zu einem solchen Gesetzentwurf be-
kennen.

(Beifall bei der SPD)

Stellv. Präsident Weiser: Herr Abg. Birzele, gestatten Sie
noch eine Frage des Herrn Abg. Rech?

(Abg. Rech CDU: Wir können es im Ausschuß
diskutieren! – Gegenruf des Abg. Birzele SPD: Er
zieht vorsichtshalber seine Frage zurück! – Gegen-
ruf des Abg. Rech CDU: Ich werde die Frage
schon noch stellen! Aber da brauchen Sie mehr
Zeit, als Sie jetzt haben, um sie zu beantworten!)

Das Wort hat der Herr Innenminister.

Innenminister Dr. Schäuble: Herr Präsident, meine Da-
men und Herren! Darf ich dieses Lob für Bayern, Herr
Kollege Birzele, so verstehen, daß ich auch Ihre Person an
die bayerischen Kollegen von der CSU für den bevorste-
henden Landtagswahlkampf als Unterstützer weitergeben
darf?

(Heiterkeit bei der CDU – Mißfallensäußerungen
bei der SPD – Zurufe der Abg. Birzele und Dr. Ca-

roli SPD)

Es ist außerordentlich erfreulich, wie sehr Sie Bayern heute
loben, und ich muß sagen: Auch Baden-Württemberg be-
müht sich immer, mit Bayern in einem edlen Wettstreit, der
im Sinne aller Beteiligten ist, so manches auf den Weg zu
bringen. In diesem Punkt sind wir aber anderer Auffas-
sung.

Nun füge ich hinzu, Herr Kollege Birzele und verehrte
Kolleginnen und Kollegen von der SPD-Fraktion: Es ist
wenigstens eine verfassungspolitisch interessante Frage,
die Sie aufwerfen. Sie taucht ja auch auf der Bundesebene
oder auch hier im Land Baden-Württemberg immer wieder
einmal – ich nehme an, fast in jeder Legislaturperiode –
auf.

Ich empfehle in aller Sachlichkeit, einmal darüber nachzu-
denken, was in dieser Zeit eigentlich ganz besonders unser
Problem ist. Ist es unser großes Problem, daß wir eine un-
genügende Mitwirkungsmöglichkeit unserer Bürgerinnen
und Bürger an der Politik und insbesondere an den Gesetz-
gebungsverfahren beklagen müssen, oder ist es vielleicht –
und dieser Auffassung bin ich – das viel größere Problem,
daß wir eine ganz unendlich große Mühe haben, die Ent-
scheidungen, die notwendig sind, um die Zukunft auch zu
bestehen, zustande zu bringen? Wenn wir, meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren, in diesem Punkt Gemeinsamkeit
haben und sagen, unser eigentliches Problem bestehe darin,
daß wir uns – in der Bundespolitik ganz besonders und in
der Landespolitik abgeleitet natürlich auch etwas – schwer-
tun, in schwierigen Zeiten auch scheinbar unpopuläre Ent-
scheidungen zustande zu bringen, dann sollte uns dies auch
gleichzeitig die Leitlinie bei unseren politischen Entschei-
dungen sein.

Davon ausgehend darf ich heute – zum wiederholten Mal
für meine Person – ganz fest erklären: Ich bin ein hundert-
prozentiger Befürworter der repressiven,

(Lachen bei der SPD – Abg. Kuhn Bündnis 90/Die
Grünen: Sigmund Freud! – Zurufe vom Bünd-

nis 90/Die Grünen – Unruhe)

der repräsentativen Demokratie.

(Lebhafte Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Wenn Sie „repräsentativ“ mit „repressiv“ gleichsetzen,
dann ist das Ihr Problem. Im übrigen habe ich – –

Stellv. Präsident Weiser: Meine Damen und Herren, ich
darf Sie doch bitten, den Redner fortfahren zu lassen.

(Fortgesetzte Unruhe)

– Entschuldigung, Sie haben sich doch auch schon verspro-
chen.

Innenminister Dr. Schäuble: Herr Präsident, ich habe
Verständnis für die Heiterkeit der Fraktion der Bündnis-
grünen.

(Abg. Jacobi Bündnis 90/Die Grünen: Ja, ja, das
läßt tief blicken! – Gegenruf des Abg. König REP:
Wir spüren sie auch, die repressive Demokratie! –

Unruhe)

– Es hilft ja alles nicht weiter. – Schauen Sie, es ist doch
so: Die politischen Entscheidungen sind immer komplizier-
ter geworden. Es geht in einem immer schwieriger gewor-
denen Entscheidungsprozeß darum, die verschiedenen In-
teressen und komplizierten Sachverhalte auszutarieren. Wir
alle haben Mühe – jeder an seinem und jede an ihrem Platz
hat damit auch zu kämpfen –, diese Entscheidungen, die,
aus welchen Interessenlagen und in welcher Unterschied-
lichkeit auch immer, getroffen werden müssen, den Mit-
bürgerinnen und Mitbürgern zu verdeutlichen, und
zwar nicht deswegen, weil diese es nicht begreifen könn-
ten, sondern weil sie als Männer und Frauen, die ganz an-
dere Aufgaben haben und die sich für die Politik nicht die
Zeit nehmen können, die wir uns nehmen, verständlicher-
weise oftmals gar nicht in der Lage und verständlicherwei-
se auch nicht willens sind, sich im Detail mit diesen
schwierigen Entscheidungen zu befassen. Das ist, glaube
ich, mit eines der ganz großen Probleme, und dies spricht
eindeutig für die repräsentative Demokratie.

Wir haben doch das große Problem, gerade in der jetzigen
Zeit, daß notwendige Entscheidungen nicht getroffen wer-
den. Nicht umsonst ist – möglicherweise zum Teil auch
falsch, aber es ist immerhin eine Tatsache – das Wort „Re-
formstau“ geradezu ein Modewort geworden. Ich bin auch
felsenfest davon überzeugt, daß eines unserer großen Pro-
bleme die heutige Struktur unserer Entscheidungsprozesse
ist, insbesondere auch vor dem Hintergrund dessen, was
man staatsrechtlich mit „unitarischer Bundesstaat“ bezeich-
net. Was heißt das? Das bedeutet, daß die Länder – und wir
im Landtag leiden auch darunter – immer weniger Gesetz-
gebungskompetenzen für die Regelung der Verhältnisse im
eigenen Land behalten haben. Demgegenüber wurde für
diese zurückgeführte Entscheidungskompetenz der Länder
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auf der Bundesebene ein Surrogat eingeführt, indem die
Länder über den Bundesrat immer mehr Mitwirkungsrechte
auf der Bundesebene erhalten haben. Dies ist einer der ent-
scheidenden Gründe für die heutigen Schwierigkeiten, not-
wendige und, wie gesagt, manchmal scheinbar unpopuläre
Entscheidungen zustande zu bringen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU und der FDP/
DVP)

Wenn wir also wirklich etwas verbessern wollen, müssen
wir dort ansetzen.

Vergleichen wir es einmal mit den USA. In den USA ha-
ben die einzelnen Bundesstaaten sehr starke originäre
Kompetenzen. Auf der Bundesebene haben sie allerdings
im Grunde genommen kaum etwas mitzubestimmen. Die
Gouverneure werden höflichkeitshalber einmal im Jahr of-
fiziell nach Washington eingeladen, und das war es dann.
Das erleichtert natürlich im amerikanischen Entschei-
dungsprozeß auch die wichtigen Entscheidungen, die Ame-
rika treffen muß. Wir beklagen uns mit Recht darüber, daß
dies bei uns ganz anders ist.

Ich bin ferner von folgendem überzeugt: Mit der derzeit
größte Kritikpunkt der Bevölkerung an der Politik – dafür
habe ich persönlich sehr großes Verständnis – besteht nicht
in dem, was man wissenschaftlich so als fehlende Partizi-
pation bezeichnet, sondern darin, daß sich unsere Mitbür-
ger und Mitbürgerinnen darüber beschweren und beklagen,
was auch zu Frustrationen führt, daß notwendige Entschei-
dungen

(Abg. Drexler SPD: Liegenbleiben!)

überhaupt nicht getroffen werden oder, wenn überhaupt, zu
spät zustande kommen. Daran müßten wir uns orientieren,
wenn wir etwas verbessern wollen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU und der FDP/
DVP)

Deshalb empfehle ich bei jeder verfassungspolitischen Dis-
kussion, die um diesen Zusammenhang geht, folgendes:
Wie ein roter Faden sollte eigentlich unsere Leitlinie sein,
daß alles, was zu Erleichterungen in der Hinsicht führt, daß
notwendige Entscheidungen, Entscheidungen, die für die
Sicherung unserer Zukunft in unserem Staat erforderlich
sind, leichter, besser und schneller zustande kommen, un-
terstützt werden sollte, und alles, was umgekehrt die ohne-
hin schon viel zu schwierigen Entscheidungsprozesse noch
zusätzlich erschwert, sollten wir bleibenlassen. Vor diesem
Hintergrund – ich bitte um Nachsicht und Verständnis –
muß ich sagen: Ich spreche mich mit aller Entschiedenheit
gegen diesen Gesetzentwurf der SPD-Fraktion aus.

(Beifall bei der CDU und Abgeordneten der FDP/
DVP)

Stellv. Präsident Weiser: Meine Damen und Herren, die
Allgemeine Aussprache in der Ersten Beratung des Gesetz-
entwurfs der Fraktion der SPD – Gesetz zur Änderung der
Verfassung des Landes Baden-Württemberg – ist damit be-
endet. Ich schlage Ihnen vor, den Gesetzentwurf an den
Ständigen Ausschuß zur weiteren Beratung zu überweisen.
Wer zustimmt, den bitte ich um ein Handzeichen. – Wer

stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – Es ist so beschlos-
sen, auch wenn sich einige nicht an der Abstimmung betei-
ligt haben.

Ich rufe Punkt 6 der Tagesordnung auf:

Beschlußempfehlung und Bericht des Ständigen Aus-
schusses zu der Mitteilung des Landesbeauftragten für
den Datenschutz vom 3. Dezember 1997 – Achtzehnter
Tätigkeitsbericht des Landesbeauftragten für den Da-
tenschutz – Drucksachen 12/2242, 12/2558

Berichterstatter: Abg. Stächele

Der Berichterstatter wünscht das Wort nicht.

Für die Aussprache hat das Präsidium gestaffelte Redezei-
ten bei einer Grundredezeit von 5 Minuten je Fraktion fest-
gelegt.

Das Wort hat Herr Abg. Dr. Reinhart.

Abg. Dr. Reinhart CDU: Herr Präsident, meine Damen
und Herren! Bei der Diskussion über die Globalisierung
und den Euro haben wir von dem weltweiten Wissenstrans-
fer gehört. Vergangene Woche ging die CeBIT in Hanno-
ver zu Ende. Begriffe wie „Electronic Business“ und
„Electronic Commerce“ waren die Hauptbegriffe, die dort
diskutiert wurden.

Die globalisierte Informationsgesellschaft wird Realität,
und Informations- und Kommunikationstechnologie ist
weiterhin  d i e  Schlüsseltechnologie der Zukunft. Das
internationale Netz, sprich: Internet, wird täglich umfang-
reicher.

Vor diesem Hintergrund kommt dem Datenschutz eine
ganz andere Bedeutung zu als in früheren Jahren. Damals
stand in diesem Hohen Haus immer der skandalöse Einzel-
verstoß, der registriert wurde, im Mittelpunkt, weil für vie-
le öffentliche Stellen Datenschutz noch ein Fremdwort
war.

Diese spektakulären Verstöße, die die Vergangenheit ge-
kennzeichnet haben, liegen heute nicht mehr vor. Heute –
das bestätigt dieser Datenschutzbericht – ist mehr Sensibi-
lität vorhanden. Es geht bei der heutigen Auseinanderset-
zung eher darum, wie man die ständig ansteigenden, auch
weltweiten Informationsströme kanalisieren und beherrsch-
bar machen kann.

Zumindest im Bereich der Medien und Teledienste hat der
Gesetzgeber diese Herausforderung angenommen und sich
bemüht, den Datenschutz zu stärken. Ich verweise hierbei
auf das Telekommunikationsgesetz, das Teledienstedaten-
schutzgesetz und den Mediendienste-Staatsvertrag der Län-
der . . .

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Stellv. Präsident Weiser: Meine Damen und Herren, ich
darf um etwas mehr Ruhe bitten.

Abg. Dr. Reinhart CDU: . . . – danke, Herr Präsident –,
die alle Erwähnung verdienen, weil in diesen Gesetzen der
Grundsatz der Datensparsamkeit und die Forderung nach
Bereitstellung anonymer Nutzungsformen Beachtung ge-
funden haben.
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Der Bund hat eine Hausaufgabe, und diese Hausaufgabe
hat er nicht erledigt, nämlich die Datenschutzrichtlinie vom
Oktober 1995 in nationales Recht umzusetzen. Es wird nun
dem Landesgesetzgeber vorbehalten sein, ob er ebenfalls
die Frist überschreitet oder ob wir in diesem Jahr selbst tä-
tig werden, das heißt, ob wir das Notwendige umsetzen,
das die europäische Ebene vorgibt.

Ähnlich wollen zumindest Bayern, Nordrhein-Westfalen
und Bremen verfahren. Ich denke, wir sind gut beraten,
wenn wir uns ebenfalls darum bemühen, bei der Novellie-
rung zumindest das Notwendige umzusetzen, auch wenn
der Bund dies bisher nicht getan hat.

(Beifall der Abg. Rech CDU und Kiesswetter FDP/
DVP)

Man muß in diesem Zusammenhang sehen, daß der
Schwerpunkt der Umsetzung allerdings nicht im öffentli-
chen Bereich, sondern im Bereich der privaten Wirtschaft
liegt. Ich will an dieser Stelle auch bewußt betonen: Daten-
schutz darf für uns kein Selbstzweck sein. Grundrechte –
das ist unser Verständnis; wir haben es eben bei der Debat-
te über die Verfassungsreform gehört – sind Abwehrrechte
gegen den Staat. Deshalb gilt bei der privaten Wirtschaft
eben etwas anderes als bei der Abwehr gegen den Staat.

Der Landesdatenschutzbeauftragte hat erneut einen sehr
ausführlichen Bericht vorgelegt. Ich denke, es ist erfreu-
lich, daß die früheren Spannungen, die zwischen dem In-
nenminister und der damaligen Frau Landesdatenschutz-
beauftragten unstreitig geherrscht haben – –

(Abg. Birzele SPD: Umgekehrt!)

– Umgekehrt. Also ich muß sagen: zwischen der Frau Lan-
desdatenschutzbeauftragten und dem Herrn Innenminister
geherrscht haben. Es ist erfreulich, daß diese Spannungen
inzwischen der Vergangenheit angehören. Die Atmosphäre
scheint sich entspannt zu haben.

(Abg. Bebber SPD: Bei Ihnen ist gar keine Span-
nung da!)

Die Skandale der früheren Jahre fehlen. Man kann feststel-
len: Heute wird ein größeres Augenmerk auf das Löschen
von Daten zu legen sein, auf das Vermeiden einer An-
sammlung von Daten und auch, was ich früher öfter ange-
sprochen habe, auf das Beraten.

Es gibt immer wieder Einzelfälle. Zum Beispiel wird die
Speicherpraxis der Polizeidirektion Ulm gerügt: Ein junger
Mann wurde mit 0,4 g Haschisch erwischt, und er war dar-
aufhin fünf Jahre in der Personenauskunftsdatei gespei-
chert. Das Innenministerium hat dem abgeholfen; es hat
programmtechnische Fehler eingeräumt.

Unterschiedliche Rechtsauffassungen wird es immer ge-
ben. Auch der Innenminister hat in der Sitzung des Ständi-
gen Ausschusses anerkannt, daß bei den Polizeidienstärz-
ten, die ein Thema waren, darauf hingewirkt wird, daß eine
stärkere personelle Trennung vorgenommen wird.

Auch der automatisierte Datenabgleich war in früheren
Jahren immer wieder ein Thema. Der Datenschutzbeauf-
tragte macht sich Sorge, daß beim Abgleich der Sozialda-

ten der Datenschutz immer mehr eingeschränkt werde. Auf
der anderen Seite ist jedoch zu bemerken, daß in unserem
Staat durchaus auch Sozialmißbrauch existiert. Niemand
will den gläsernen Sozialleistungsempfänger. Ein Datenab-
gleich ist aber nötig, um Mehrfachbezug und Sozialmiß-
brauch zu verhindern.

Ich will an dieser Stelle bewußt dazusagen: Datenschutz
darf in diesen Bereichen auch nicht so weit gehen, daß er
zum Täterschutz werden kann. Wir haben heutzutage sehr
oft Fälle, in denen wir wegen des Datenschutzes den Täter
nicht verfolgen können.

(Abg. Birgitt Bender Bündnis 90/Die Grünen: Ist
das schon einmal passiert? Das ist doch ein Po-

panz, den Sie da aufbauen!)

– Frau Kollegin Bender, Sie haben zu diesem Thema frü-
her oft gesprochen. Ich weiß, daß Sie sicherlich Entzugs-
erscheinungen haben. Aber wissen Sie, Frau Kollegin:

(Abg. Birgitt Bender Bündnis 90/Die Grünen: Ich
kenne halt die Argumente, die durch Wiederholun-

gen auf Dauer nicht richtiger werden!)

Es ist einfach angenehm, wenn Sie hier ganz vollmundig
Äußerungen von sich geben. Sie müssen aber immer die
juristische Kompetenz dazunehmen. Dazu kann ich Ihnen
aus der Praxis sagen: Es ist leidlich, zum Beispiel auch für
Anwälte, wenn sie Gläubiger vertreten und Schuldner ver-
folgen, wenn sich diese verdünnisieren. Wegen des Daten-
schutzes können sie diese dann nicht verfolgen, können sie
nicht vollstrecken, können sie dem Titel nicht zu seinem
Recht verhelfen.

(Abg. Birgitt Bender Bündnis 90/Die Grünen: Das
hat doch mit Datenschutz nichts zu tun! – Abg.
Bebber SPD: Schicken Sie die Leute einmal zu

mir, dann geht es!)

– Herr Bebber, dazu kann ich Ihnen nur eines sagen: Auch
beim Mißbrauch im Bereich der Sozialhilfe gibt es dies.
Deshalb ist es eben wichtig, zumindest den Abgleich zu er-
möglichen.

Die Datenschutzkultur im Südwesten hat immer noch gro-
ße Unterschiede. Aber man sieht Aufgeschlossenheit und
Bemühen. Ich denke, man sollte auch sehen, daß im Be-
reich des Datenschutzes zunehmend festgestellt wird, wenn
wir weniger Fehler konstatieren, daß dies zum einen ein
Erfolg des Datenschutzbeauftragten ist, daß die Skandale
der früheren Zeit fehlen, daß zum zweiten aber auch fest-
gestellt werden kann, daß die 250 000 betroffenen Bedien-
steten sensibler mit den Daten und damit mit dem Grund-
recht auf informationelle Selbstbestimmung umgehen, das
vom Bundesverfassungsgericht entwickelt wurde.

Stellv. Präsident Weiser: Herr Abgeordneter, Ihre Rede-
zeit ist zu Ende.

Abg. Dr. Reinhart CDU: Ich komme zum Schluß, Herr
Präsident.

Die Zukunft wird der Technik gehören. Daher werden wir
uns auch im öffentlichen Bereich mit Reformänderungen
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befassen müssen, wenngleich das oft nur noch der Nach-
kriegsschauplatz ist. Das Zeitalter von Chipkarte, Handy,
Internet, Intranet und Multimedia bedeutet nämlich, daß
der Bereich des Datenschutzes eher größer und nicht klei-
ner wird und davon aber auch oft der private Bereich be-
troffen ist.

Herr Schneider, wir können konstatieren: Sie haben eine
dankenswerte Arbeit geleistet. Der Bericht ist allgemein-
verständlich und gut geschrieben. Ich denke, die Fraktio-
nen stimmen darin überein, daß wir alle der Beschluß-
empfehlung des Ständigen Ausschusses zustimmen.

(Beifall bei der CDU – Abg. Jacobi Bündnis 90/
Die Grünen: Zustimmend zustimmen!)

Stellv. Präsident Weiser: Das Wort hat Herr Abg. Bebber.

Abg. Bebber SPD: Herr Präsident, meine Damen und Her-
ren! Die Landesregierung muß für einen höheren Daten-
schutzstandard Sorge tragen. Der Achtzehnte Tätigkeitsbe-
richt des Landesbeauftragten für den Datenschutz enthält
zwar keine skandalösen Vorgänge. Sowenig skandalös
aber der Einzelfall ist, die Vielzahl der Beanstandungen ist
beeindruckend und verlangt nach Abhilfe.

In der öffentlichen Verwaltung des Landes und selbst in
der Justiz sind Verstöße gegen den Datenschutz Alltag. Die
überwiegende Mehrzahl der Verstöße erfolgt jedoch in er-
ster Linie aus Unkenntnis. Weit verbreitet ist die mangeln-
de Sensibilität gegenüber dem Datenschutz.

(Abg. Sieber CDU: Siehe Wirtschaftsausschuß!)

Denn es ist ja nur ein winzig kleiner Bruchteil der Verwal-
tung, der von dem Datenschutzbeauftragten geprüft wird.

Herr Präsident, ich bin etwas irritiert, weil hier „Sprechzeit
zu Ende“ steht.

(Abg. Jacobi Bündnis 90/Die Grünen: Das steht
immer dran! – Abg. Rech CDU: Das haben wir
programmiert! Immer wenn Bebber spricht, haben
wir das programmiert! – Abg. Dr. Reinhart CDU:
Herr Kollege Bebber, die Zeit orientiert sich an der

Qualität!)

Stellv. Präsident Weiser: Bei Ihnen ist es reichlich spät
gekommen, Herr Bebber.

Abg. Bebber SPD: Danke schön, Herr Präsident.

(Abg. Rech CDU: Die Geschäftsordnung schlägt
zurück!)

Es wird nur ein kleiner Bruchteil der Verwaltung vom Da-
tenschutzbeauftragten überprüft. Rechnet man die Bean-
standungen hoch, gibt es schließlich, Herr Rech, keine Be-
hörde mehr, in der nicht Datenschutzverstöße stattfinden,
keine skandalösen, aber eben doch Datenschutzverstöße.

Ich zitiere aus dem Datenschutzbericht:

Es muß nachdenklich stimmen, daß sich bei unseren 26
Kontroll- und Informationsbesuchen immer wieder die
gleichen, in unseren Tätigkeitsberichten wiederholt be-
schriebenen Mängel zeigten.

Welch ein Armutszeugnis stellt die Landesregierung den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im öffentlichen Dienst
aus, wenn sie datenschutzrechtliche Regelungen teilweise
für so kompliziert und differenziert, teilweise für nicht
leicht durchschaubar hält, daß die Bediensteten sich häufig
schwer damit tun, sie in ausreichendem Maß zu beachten.
Datenschutz im einzelnen Fachbereich ist wahrlich kein
Hexenwerk. Es muß nur bereits in der Ausbildung gelernt
werden, was beim Datenschutz zu beachten ist. Die Lan-
desregierung sollte uns deshalb zusichern, daß der Daten-
schutz zukünftig bereits in der Ausbildung eine weit größe-
re Rolle als bisher spielen wird.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Warum gibt es außerdem nicht bei allen Landesbehörden
interne Beauftragte für den Datenschutz? Das sollten Sie
uns einmal erklären, warum es diese internen Beauftragten
in Baden-Württemberg nicht gibt. In Hessen sind diese im
Landesdatenschutzgesetz vorgeschrieben. Im Bundesdaten-
schutzgesetz sind sie ebenfalls vorgesehen. Warum kann
bei einer Landesbehörde, ohne daß dazu eine neue Stelle
geschaffen werden müßte, nicht einem Fachbeamten die
Aufgabe übertragen werden, als Datenschutzbeauftragter in
seiner Behörde tätig zu werden? Und warum kann ein sol-
cher Beauftragter nicht entsprechend geschult und dann di-
rekt seinem Behördenleiter unterstellt werden? Das würde
dem Datenschutzbeauftragten im Land viel Arbeit ersparen
und würde zu einem höheren Standard in Sachen Daten-
schutz im Land führen.

(Beifall des Abg. Zeller SPD)

Das gilt insbesondere auch deshalb, weil die personelle
Ausstattung des LfD nun weiß Gott nicht üppig ist. In Bay-
ern gibt es fünfmal soviel Verwaltungsfachpersonal des ge-
hobenen Dienstes wie in Baden-Württemberg, ein Viertel
mehr im höheren Dienst und etwa doppelt so viele Techni-
ker. Ich wiederhole es: Die Landesregierung muß für einen
höheren Datenschutzstandard Sorge tragen.

Das wird nicht geschehen können, solange die Landesre-
gierung alle Vorschläge des Landesdatenschutzbeauftrag-
ten in bezug auf Datenvermeidung und Datensparsamkeit
durch datenschutzfreundliche Technologien ablehnend und
abwiegelnd kommentiert, wie dies beim letzten Daten-
schutzbericht geschehen ist. Wir wollen von der Landesre-
gierung wissen, wie sie die Vorschläge des Arbeitspapiers
„Datenschutzfreundliche Technologien“ der Landesdaten-
schutzbeauftragten und des Bundesdatenschutzbeauftragten
bewertet. Wir wollen wissen, was die Landesregierung
diesbezüglich umsetzen will. Gleiches gilt für die beiden
Entschließungen der Konferenz der Datenschutzbeauftrag-
ten vom 19./20. März 1998. Herr Minister, Sie sollten uns
sagen, ob Sie die Datenschutzprobleme mit der Geldkarte
und den Datenschutz beim digitalen Fernsehen für ernst-
hafte Probleme halten oder ob Sie meinen, diese Entschlie-
ßungen seien so fernab der Realität, daß man sie nicht be-
achten muß. Wir erwarten eine Stellungnahme von Ihnen
zu diesen Entschließungen.

Wir wollen auch wissen, wie die Landesregierung den Da-
tenschutz in privatisierten Betrieben der kommunalen Ebe-
ne sicherstellen will. Soll dies durch vertragliche Regelun-



3590

Landtag von Baden-Württemberg – 12. Wahlperiode – 45. Sitzung – Mittwoch, 1. April 1998

(Bebber)

gen geschehen oder durch gesetzliche Regelungen im Lan-
desdatenschutzgesetz, wie zum Beispiel im Wassergesetz
eine entsprechende Regelung enthalten ist?

Schließlich wollen wir wissen, wie die Landesregierung si-
cherstellt, daß der Ministerpräsident als CDU-Parteivorsit-
zender einem ausgetretenen Parteimitglied nicht mehr mit
erhobenem Zeigefinger Prüfungsergebnisse vorhält, unzu-
lässig erlangt über die ihm als Ministerpräsident unterstell-
te Verwaltung. Im Ausschuß wurde dazu lapidar erklärt,
ein solches Versehen sei bei der Vielzahl der Zuschriften
unvermeidbar. Da wird nicht lange nachgefragt, ob persön-
liche Daten abgerufen werden dürfen. Teufel macht das
einfach, unvermeidbar. Da gibt es nur einen Rat: keine
Briefe mehr an den Ministerpräsidenten.

(Heiterkeit bei der SPD und der Abg. Birgitt Ben-
der Bündnis 90/Die Grünen)

Er ist unvermeidbar überfordert.

(Beifall bei der SPD)

Stellv. Präsident Weiser: Das Wort hat Herr Abg. Jacobi.
Er darf sich selbst davon überzeugen, daß das Licht nicht
brennt.

Abg. Jacobi Bündnis 90/Die Grünen: Danke schön, Herr
Präsident.

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Dieser Bericht,
für den ich mich im Namen der Fraktion bedanke, zeigt an
einer ganzen Fülle von Beispielen auf, welche Arbeit der
Landesbeauftragte für den Datenschutz in Baden-Württem-
berg erfüllt: von der Mitwirkung an Gesetzen über Öffent-
lichkeitsarbeit, die Beratung von Kommunen bis hin zur
Bearbeitung einer ganzen Palette von Einzelfällen. Die
Bandbreite dieser Arbeit reicht von der Mitwirkung an der
Europäischen Datenschutzrichtlinie und vor allem deren
Umsetzung bis hin zum Problem des Ablesens von Was-
serzählern in Doppelhaushälften.

Gestatten Sie mir bei dieser Gelegenheit einen Hinweis:
Die 14 Stellen, die in Baden-Württemberg beim Landes-
beauftragten eingerichtet sind, sind im Vergleich mit ande-
ren Bundesländern sehr wenig. Die Haushaltslage ist all-
seits bekannt. Um so höher ist die Arbeit einzuschätzen.
Nochmals herzlichen Dank dafür.

Meine Damen und Herren, ich möchte einige wenige Punk-
te aus dem Bericht herausgreifen. Auch diesmal wird an
mindestens einer Stelle darüber Klage geführt, daß der Da-
tenschutz nicht frühzeitig Gelegenheit zur Stellungnahme
hatte und damit nicht die Möglichkeit zur Mitwirkung ein-
geräumt bekam.

Ein zweiter bemerkenswerter Punkt ist die Position des Da-
tenschutzes zum Lauschangriff. Ich möchte jetzt nicht die
Sachdebatte wiederholen, aber schon noch einmal darauf
hinweisen, daß der Landesbeauftragte für den Datenschutz
das Gesetz zum Lauschangriff bedauert

(Abg. Birgitt Bender Bündnis 90/Die Grünen: Recht
haben sie!)

und Zweifel äußert, ob mit diesem Lauschangriff tatsäch-
lich nennenswerte Erfolge gegen die organisierte Krimina-
lität erreichbar sind.

Drittes Stichwort: EU-Datenschutzrichtlinie. Es ist höchste
Zeit, daß diese europäische Richtlinie in Bundesrecht um-
gesetzt wird. Die Frist läuft bis Oktober dieses Jahres. Da-
bei ist – auch dazu verweise ich auf die Stellungnahmen
der Datenschutzbeauftragten – das bundesdeutsche Daten-
schutzrecht auf den aktuellen Stand zu bringen. Das heißt,
es geht nicht um Minimallösungen, sondern es ist ein um-
fassender Änderungsbedarf festzustellen.

Ich nenne nur ein Beispiel: Der Bundesbeauftragte für den
Datenschutz, Herr Jakob, beklagt – so berichtete kürzlich
die FAZ – die rasante Zunahme von Videoüberwachungen
auf dem privaten Sektor, beispielsweise in Kaufhäusern
oder bei Verkehrsbetrieben. Hier sind Regelungen notwen-
dig, welche Voraussetzungen für diese Überwachungen
gelten sollen. Wer darf diese Informationen nutzen, und
wie lange können diese Daten verwendet werden?

Vierter Punkt: Der Datenschutz muß gebündelt werden.
Wir haben hierzu unterschiedliche Auffassungen. Aber un-
sere Position ist nach wie vor klar. Wir meinen, daß die bei
uns bestehende Trennung zwischen behördlichem und be-
trieblichem Datenschutz – für letzteren ist das Innenmini-
sterium verantwortlich – immer obsoleter wird. Die Über-
gänge sind ohnehin fließend, die Abgrenzung ist ohnehin
schwierig. Aber durch die Privatisierung der öffentlichen
Verwaltung und durch die Veränderung auch der Rechts-
form, unter der bestimmte öffentliche Tätigkeiten wahrge-
nommen werden, wird die Trennung – hier Landesbeauf-
tragter für den Datenschutz, der für den behördlichen Da-
tenschutz zuständig ist, und dort das Innenministerium, das
für den betrieblichen Datenschutz zuständig ist – immer
obsoleter.

(Beifall bei Abgeordneten des Bündnisses 90/Die
Grünen)

Die Konsequenz, meine Damen und Herren, kann nur darin
bestehen, den Datenschutz zu bündeln, zu konzentrieren,
das heißt zusammenzufassen.

Eine Bemerkung schließlich zur Landesregierung – nicht
zu Herrn Schäuble, sondern zu Herrn Goll. Denn Herr
Schäuble gehört ja der CDU an – da weiß man, was man
hat –, aber Herr Goll ist von der FDP, und die FDP ist ja
bekannt dafür, daß sie den Datenschutz besonders ernst
nimmt, jedenfalls verbal.

(Abg. Dr. Schlierer REP: Da weiß man nicht, was
man hat!)

Das Justizministerium ist in diesem Tätigkeitsbericht be-
sonders aufgefallen, allerdings negativ. Ich nenne als Bei-
spiel das Justizmitteilungsgesetz, ein Gesetz des Bundes,
bei dem die Zustimmung des Bundesrats eingeholt werden
muß. Das Justizministerium Baden-Württemberg hat hier
nicht eine datenschutzfreundliche Position eingenommen,
sondern den Datenschutz geschwächt, eine ihn schwächen-
de Variante unterstützt. So ist nun konkret die Benachrich-
tigungspflicht gekappt worden. Im Interesse des Daten-
schutzes hätte man anders entscheiden müssen.
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Zweites Beispiel: Strafverfahrensgesetz. Auch hier hätte
man, wenn man den Datenschutz hochhält und ihm auch
andere Gesichtspunkte unterordnet, anders beschließen
müssen, sich anders verhalten müssen, als es die Landesre-
gierung, insbesondere das Justizministerium, auf Bundes-
ratsebene getan hat. So ist nun beschlossen worden, daß
über denjenigen, der einmal angeklagt wurde, die Details
der Prozesse und der Ermittlungen, selbst wenn er freige-
sprochen wurde, gespeichert werden und dies auch so
bleibt.

Meine Damen und Herren, liberale Handschrift ist hier
nicht zu erkennen. In dieser Legislaturperiode ist in Sachen
Datenschutz bislang kein Fortschritt, keine Stärkung zu
vermelden.

Letzter Punkt: Wir alle wissen, daß das tagtägliche Leben
inzwischen immer mehr Daten produziert, daß permanent
Daten anfallen, erhoben und gespeichert werden. Diesen
Daten ist eine dauernde, eine ewige Existenz beschieden,
es sei denn, sie würden gelöscht. Früher hat man die Infor-
mationen auf Papier geschrieben. Das Papier ist irgend-
wann in einen Ordner geheftet worden und in den Keller,
ins Archiv gekommen und nach einer gewissen Zeit in den
Reißwolf gesteckt worden. Jetzt und künftig in zunehmen-
dem Maß wird die Datenmenge immer weiter wachsen. Sie
verfällt nicht von selbst, sie kommt nicht in den Keller.
Vielmehr ist zum einen eine aktive Handlung notwendig,
um die Daten wieder aus der Welt zu schaffen. Zum ande-
ren sind die Daten beliebig kopierbar, beliebig vermehrbar.
Drittens sind sie vielfach zu leicht zugänglich, es sei denn,
sie würden wirksam geschützt.

Was folgt daraus? Erstens: Die Behörden und alle, die mit
Daten zu tun haben, müssen sich an den Gedanken gewöh-
nen, daß es manchmal das Beste ist, Daten gar nicht erst zu
erheben. Zweitens muß das Datensammeln auf jeden Fall
sparsam betrieben werden. Drittens muß sorgfältig ausge-
wählt werden, an wen Daten gegeben werden. Viertens ist
sicherzustellen, daß Daten nicht an Unberechtigte weiter-
gegeben werden können. Fünftens müssen mehr Daten
anonymisiert und pseudonymisiert werden.

Das heißt, meine Damen und Herren, dies ist ein Plädoyer
für einen verstärkten Datenschutz.

Damit bin ich, Herr Präsident, am Ende und wieder am An-
fang meiner Rede, nämlich beim Landesbeauftragten für
den Datenschutz. Früher oder später werden wir uns auch
um die – –

Stellv. Präsident Weiser: Herr Abg. Jacobi, Ihre Redezeit
ist schon eine ganze Weile überschritten.

Abg. Jacobi Bündnis 90/Die Grünen: Herr Präsident, ich
bin beim Schlußsatz. Wir sind wieder bei der personellen
Ausstattung des Landesbeauftragten. Sie muß zu gegebener
Zeit überprüft werden. Zweitens muß insbesondere auch
die Stellung des Datenschutzes innerhalb des Landes über-
prüft werden. Wir sind der Meinung, daß die Zuständigkeit
für den Datenschutz in einer obersten Landesbehörde beim
Landtag angesiedelt werden muß. Dies halten wir nach wie
vor für richtig, wie wir dies auch in früheren Debatten aus-
geführt haben. Hierfür setzen wir uns ein.

(Beifall bei Abgeordneten des Bündnisses 90/Die
Grünen)

Stellv. Präsident Weiser: Das Wort hat Herr Abg. Kiess-
wetter.

Abg. Kiesswetter FDP/DVP: Sehr geehrter Herr Präsident,
meine Damen und Herren! Es ist positiv festzustellen, daß
die Datenschützer von ihrer schärfsten Waffe, der Bean-
standung, in diesem Jahr nur selten Gebrauch machen
mußten. Offenbar setzt sich der Gedanke des Datenschut-
zes in den Behörden immer besser durch. Viele der er-
wähnten datenschutzrechtlichen Verstöße hätten sich erst
gar nicht ergeben, wenn der vom Beauftragten hervorgeho-
bene Grundsatz der Datensparsamkeit konsequent befolgt
worden wäre. Dieser Grundsatz muß sich in Zukunft noch
mehr festsetzen.

Als positiv im Sozialbereich bewerten wir die Anregung
zum sogenannten Vitalstatus von Patienten, der für wichti-
ge Forschungsvorhaben bei lebensbedrohlichen Krankhei-
ten erforderlich ist. In dieser Hinsicht muß das Landeskran-
kenhausgesetz zügig geändert werden.

Auch die Ausführungen zu den Sozialdetektiven sind zu
begrüßen. Diese Tips können als kleines Handbuch zum
Datenschutz jedem Außendienstmitarbeiter der Sozialämter
zur Verfügung gestellt werden, damit es nicht wieder zu
Verstößen kommt.

Jedes Jahr sind immer wieder Beanstandungen bei der Po-
lizeilichen Auskunftsdatei zu registrieren. Es muß eine
rechtzeitige und zeitgleiche Löschung gewährleistet wer-
den. Die PAD darf sich nicht zu einem ungewollten Nach-
folger der PAG entwickeln.

Die bereits früher erhobene Forderung, den privaten und
den öffentlichen Datenschutz in eine Hand zu legen, ist
weiterhin berechtigt. Diese muß alsbald umgesetzt wer-
den. Der Grund hierfür ist an der Feststellung des Daten-
schutzbeauftragten deutlich geworden, wenn er behauptet:
„Selbst Experten haben es zunehmend schwer, zu eruieren,
welche Kontrollinstanz in welcher Situation und für wel-
chen Sachverhalt konkret zuständig ist.“

Die Vorteile, die aus der Zusammenführung zu ziehen
sind, liegen auf der Hand: Synergieeffekte können genutzt
werden, für den Bürger hat darüber hinaus auch kaum noch
Bedeutung, ob im Rahmen des Grundrechtsschutzes sein
informationelles Selbstbestimmungsrecht durch öffentliche
oder nichtöffentliche Stellen beeinträchtigt wird. Damit in
Zukunft keine ungewollten Lücken zwischen den Kontroll-
instanzen entstehen, muß diese Zusammenführung so rasch
wie möglich vollzogen werden.

Wenn behauptet wird, daß die Dienststelle des Daten-
schutzbeauftragten für die Übernahme dieser zusätzlichen
Aufgabe nicht ausreichend personell oder sächlich ausge-
stattet sei, so kann ich dem nur entgegenhalten, daß im In-
nenministerium zur Zeit Bedienstete mit der Aufsicht über
den nichtöffentlichen Bereich beschäftigt sind. Diese Be-
diensteten können ohne weiteres unter die Aufsicht des
Datenschutzbeauftragten gestellt werden. Wir als Parla-
mentarier haben dann auch hierüber eine gute Kontrolle.
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Volle Zustimmung zu den Ausführungen und Schlußfol-
gerungen seitens der FDP/DVP-Fraktion hat der Daten-
schutzbeauftragte bei den sogenannten Kryptovorschlägen
geäußert. Der Datenschützer hat mit Recht festgestellt, daß
ein Gesetz zur Sicherung verschlüsselter Botschaften unge-
eignet und damit überflüssig ist.

(Abg. Jacobi Bündnis 90/Die Grünen: Sehr gut!)

Alle zur Zeit zur Diskussion stehenden Varianten seien
entweder unpraktikabel oder mit einem immensen bürokra-
tischen Aufwand verbunden. Mit einer Regulierung oder
einem Verbot von Verschlüsselungsverfahren werden die
berechtigten Schutzinteressen unbescholtener Bürger be-
schnitten,

(Abg. Jacobi Bündnis 90/Die Grünen: Das kann
sich die CDU ins Stammbuch schreiben!)

ohne daß damit verhindert wird, daß die, die etwas verber-
gen wollen, dies trotzdem können.

(Abg. Jacobi Bündnis 90/Die Grünen: Genau!)

Schon heute können Nachrichten so verschlüsselt werden,
daß man ihnen das überhaupt nicht ansieht. In normalen
Bildern oder im Hintergrundrauschen eines Musikstücks
oder Videos lassen sich Nachrichten verstecken.

(Abg. Jacobi Bündnis 90/Die Grünen: In Presseer-
klärungen!)

Die Hinterlegung von Schlüsseln zum Entschlüsseln von
Nachrichten birgt den Vergleich zum Wohnungsschlüssel,
den man beim Nachbarn für alle Fälle hinterlegt. In Wirk-
lichkeit handelt es sich bei diesen Schlüsseln aber um Ein-
malprodukte, deren Hinterlegung unsinnig ist, weil schon
das nächste Dokument mit einem neuen Schlüssel ver-
schlüsselt wird.

Im übrigen sei daran erinnert, daß in unserem Land in im-
mer größerem Maße Nachrichtendienste und Wirtschafts-
unternehmen aus dem Ausland herumschnüffeln. Warum
soll diesen die Arbeit erleichtert werden? Wir vertrauen auf
die Leistungsfähigkeit der deutschen Strafverfolgungsbe-
hörden, mit Intelligenz und High-Tech unter Ausschöpfung
der bestehenden Möglichkeiten Straftätern das Handwerk
zu legen, ohne unbescholtene Bürger und Unternehmen der
Schutzmöglichkeit zu berauben.

Wer den schlanken Staat will und die Chancen der neuen
Medien für unser Land und unsere Gesellschaft begriffen
hat, der muß, wie wir, die Verabschiedung des Informa-
tions- und Kommunikationsdienste-Gesetzes vorantreiben
und jeder Kryptoregulierung eine klare Absage erteilen.

Im übrigen sei nochmals der Dank für die hervorragende
Arbeit an den Datenschutzbeauftragten und sein gesamtes
Team seitens der FDP/DVP-Fraktion ausgesprochen. Wir
werden Sie weiterhin bei allen Maßnahmen unterstützen,
die dem Schutz des Bürgers vor unberechtigter Datensam-
melei, vor Speicherungen oder gar Mißbrauch dienen.

(Beifall bei der FDP/DVP – Abg. Walter Bünd-
nis 90/Die Grünen: Was heißt hier „DVP“?)

Stellv. Präsident Weiser: Das Wort hat Herr Abg. Käs.

Abg. Käs REP: Herr Präsident, meine Damen und Herren!
Der vorgelegte Datenschutzbericht zeigt deutlich, in wel-
che Richtung die tatsächlichen und rechtlichen Entwick-
lungen in den nächsten Jahren gehen werden. Wir stellen
zum einen fest, daß die klassischen Datenschutzverstöße in
den Hintergrund treten, und wir stellen zum anderen fest,
daß neue technische Herausforderungen noch weitgehend
nicht erfaßt und auch nicht in den Köpfen im Bereich des
öffentlichen Dienstes wirklich verankert sind und auch Lö-
sungsvorschläge noch nicht gegeben sind. Daß diesmal
kein Skandal zu beraten ist, ist ein positives Zeichen; denn
es zeigt, daß die Sensibilität der öffentlichen Verwaltung
im Bereich des klassischen Datenschutzes sehr weit fortge-
schritten ist, so daß man sagen kann: Wir können uns nicht
auf dem Erreichten ausruhen, wir müssen weiterhin wach-
sam sein, aber es ist einiges mehr erreicht im Gegensatz zu
früheren Datenschutzberichten. Das ist natürlich nicht ganz
zuletzt das Ergebnis der intensiven Arbeit des Landesbe-
auftragten für den Datenschutz.

Wenn man aber in die Zukunft schaut, dann gibt es einige
Aspekte, die von ganz zentraler Bedeutung sind. Zum ei-
nen – das ist schon gesagt worden – läßt sich für den Be-
troffenen gar nicht mehr wirklich auseinanderhalten, ob ein
privater Bereich seine Daten mißbraucht oder ein öffentli-
cher Bereich. Hier muß man nach neuen Ansätzen suchen.
Man muß auch das Problem in den Griff bekommen, daß
viele Aufgaben im Bereich der öffentlichen Hand ausgela-
gert werden mit dem Ziel, durch Privatisierung wirtschaft-
liche Vorteile zu haben, daß damit aber auch ein Stück weit
die datenschutzrechtliche Kontrolle verlorengeht. Hier muß
im Wege einer zukünftigen Rechtsneuorganisation tatsäch-
lich ein neuer Weg beschritten werden, der auch den neuen
Realitäten Rechnung trägt.

Ganz entscheidend sind aber die Folgen neuer Technolo-
gien. Herr Kiesswetter von der FDP/DVP-Fraktion hat vor-
weg gerade die Kryptographie-Debatte angesprochen. Es
ist tatsächlich – so, wie es auch im Datenschutzbericht er-
wähnt worden ist – unsinnig, die Verschlüsselung von Da-
ten generell zu verhindern. Hier hat das schutzwürdige In-
teresse zum Beispiel von Industrie und Handel, aber auch
der einzelnen Privaten, sicher Vorrang zu haben. Ein gene-
relles Verbot ist hier auch technisch sinnlos; denn man ist
heute technisch in der Lage – Stichwort Steganographie –,
Dinge gar nicht mehr sichtbar zu verstecken, so daß man
gar nicht mehr merkt, daß tatsächlich eine andere Informa-
tion vorhanden ist. Hier läuft man nur der Technik hinter-
her. Da muß man einfach auch einen Schuß Freiheit geben.

Der andere Aspekt ist der Aspekt der Sicherheit der Daten.
Dazu gibt es zwei aktuelle Fälle, einmal den sogenannten
T-Online-Hack und dann, wie wir jetzt jüngst feststellen
konnten, Unsicherheiten im Bereich der PD Ulm in bezug
darauf, daß von außen Daten angegriffen werden können.
Heute ist man technisch imstande, Daten des Bürgers, Be-
troffener, von außen durch Private – gar nicht einmal mehr
durch öffentliche Nachrichtendienste oder wie auch immer
– auszuspähen. Der Bürger hat ein Interesse daran, daß der
Staat dafür geradesteht, daß die notwendigen Schutzmaß-
nahmen ergriffen werden.
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Schließlich haben wir noch eine Problematik der generel-
len Abhörbarkeit moderner Technologien. Denken Sie an
die ISDN-Technik, die aufgrund der Digitalisierung leicht
abhörbar und manipulierbar ist, und denken Sie an die
Handy-Technik. Es geht nicht nur um die Abhörbarkeit
durch den Staat, sondern auch um die Abhörbarkeit durch
Private mit kommerziellen Interessen in diesem Zusam-
menhang. Deswegen ist die etwas antiquierte Teilung in ei-
nen öffentlich-rechtlichen Datenschutz und einen irgend-
wie anders organisierten privatrechtlichen Datenschutz ei-
gentlich gar nicht mehr nachvollziehbar.

Ich möchte an dieser Stelle auch ein Zitat von Professor
Stephan von der Polizeifachhochschule Villingen-Schwen-
ningen wiedergeben,

(Abg. Kiesswetter FDP/DVP: Ein hervorragender
Mann!)

der gesagt hat, gegen die organisierte Kriminalität sei mit
den bestehenden Abhör- und Kontrollmöglichkeiten kaum
noch etwas auszurichten, da sich diese – die organisierte
Kriminalität – mittlerweile modernster Abwehrtechniken
bediene. Wenn dem so ist – Herr Stephan hat hier durchaus
fachkundige Aussagen gemacht –, dann fragt man sich na-
türlich, wofür der große Lauschangriff noch sinnvoll ist,
nachdem der Staat bei der Bekämpfung der organisierten
Kriminalität offensichtlich technologisch abgehängt wer-
den konnte. Daran schließt sich die Frage an, gegen wen
eigentlich die Maßnahmen des großen Lauschangriffs dann
überhaupt noch greifen können.

(Beifall bei den Republikanern)

Stellv. Präsident Weiser: Das Wort hat der Herr Innenmi-
nister.

(Abg. Sieber CDU: So, jetzt!)

Innenminister Dr. Schäuble: Herr Präsident, meine Da-
men und Herren! Ich möchte mich zunächst beim Herrn
Datenschutzbeauftragten für seine Tätigkeit und bei seinen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausdrücklich bedanken.
Über die ganzen Fragen haben wir auch im Ständigen Aus-
schuß ausführlich gesprochen. Es ist auch nach meiner
Auffassung erfreulich, daß die Zahl der förmlichen Bean-
standungen, so sehr jeder Einzelfall immer noch ein Fall
zuviel ist – aber wo Menschen handeln, werden immer
wieder Fehler gemacht werden –, Jahr für Jahr zurückge-
gangen ist, und zwar auch jetzt noch einmal von 1996 auf
1997. Dies zeigt ja wohl auch, daß das Problembewußtsein
bei den Angehörigen des öffentlichen Dienstes wirklich au-
ßerordentlich erfreulich gewachsen ist.

Für die Fälle, die gerade auch in meinem Ressortbereich
aufgetreten sind – Herr Schneider, darüber haben wir auch
im Ständigen Ausschuß gesprochen – und zu denen bedau-
erlicherweise sehr spät Stellung genommen worden ist,
möchte ich heute noch einmal um Entschuldigung bitten
und sozusagen strafmildernd anfügen: Im Zusammenhang
mit der Trennung der verschiedenen Aufgaben des Polizei-
ärztlichen Dienstes waren auch nicht ganz einfache Proble-
me zu lösen, und es werden noch weitere zu lösen sein.

Ich vermute – so hat es auch die Diskussion im Ständigen
Ausschuß ergeben –, die ständige Entwicklung der Technik

im Bereich von Informationsmöglichkeiten ist und wird die
größte Schwierigkeit sein. Ich möchte auch kurz auf die so-
genannte Kryptokontroverse eingehen, weil sie deutlich
zeigt, welche Zielkonflikte wir im Bereich Datenschutz ha-
ben.

Natürlich ist klar, daß in einer Informationsgesellschaft die
Informationen einen besonderen Wert darstellen, auch un-
ternehmerisch gesehen. Es ist ebenfalls klar, daß wir Ver-
ständnis dafür haben müssen, daß insbesondere die Indu-
strie befürchtet, daß Informationen in fremde und falsche
Hände geraten können. Deshalb ist es auch verständlich,
wenn insbesondere im Geschäftsverkehr der Informations-
austausch mit Hilfe von Verschlüsselungstechniken abgesi-
chert werden soll oder auch muß. Ich denke zum Beispiel
an Industriespionage. Das ist die eine Seite der Medaille.

Jetzt haben wir aber leider auch die andere Seite, denn es
ist klar, daß auch Straftäter und Extremisten moderne
Kommunikationstechniken nutzen, und dies in verstärktem
Maße, wie wir aus anderer Quelle leider immer wieder er-
fahren müssen.

Wir werden uns noch darüber unterhalten müssen, wie wir
diesen Zielkonflikt einigermaßen befriedigend lösen. Die
Sicherheitsbehörden sollten eben auch in der Lage sein –
allerdings selbstverständlich unter strengen gesetzlichen
Voraussetzungen –, den Datenverkehr zu überwachen. Ein
generelles Verbot von Verschlüsselungstechniken wäre
wohl realitätsfremd. Aber vielleicht könnte ein Interessen-
ausgleich durch die Zertifizierung und Hinterlegung von
privat verwendeten Schlüsseln bei einer neutralen staatli-
chen Stelle herbeigeführt werden, die im Bedarfsfall den
berechtigten staatlichen Stellen den Zugriff auf den Schlüs-
sel und damit auf den Informationsaustausch ermöglicht.

Andererseits ist die Problematik schwierig, und sie kann
auch nicht auf Landesebene gelöst werden. Sie hat wirklich
eine nationale und wohl auch schon internationale Dimen-
sion. Die Verschlüsselungstechnik kann im internationalen
Wettbewerb im wahrsten Sinne des Wortes zu einer
Schlüsseltechnologie werden. Wir brauchen deshalb eine
Entscheidung auf Bundesebene. Selbstverständlich sind
wir gehalten, uns an dieser schwierigen Diskussion zu be-
teiligen, denn wir müssen uns ja dann auch auf Bundesebe-
ne einbringen.

Ein anderer Punkt wurde ebenfalls angesprochen: die Um-
setzung der Datenschutzrichtlinie der Europäischen Union.
Wir haben hierfür eine Frist gesetzt bekommen, nämlich
bis zum 24. Oktober 1998. Nun habe ich gerade erfahren,
daß angeblich im April vom Bundeskabinett ein Gesetzent-
wurf zur Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes be-
schlossen werden soll und dann – wiederum angeblich –
das Gesetzgebungsverfahren beschleunigt betrieben wer-
den soll. Man macht sich trotzdem seine Gedanken, wie
dies noch bis zum Ende der Legislaturperiode gelingen
soll.

Wie dem auch sei, ich persönlich denke, daß wir im Land
Baden-Württemberg unabhängig vom zeitlichen Fortgang
dieser Novelle auf Bundesebene eine möglichst fristge-
rechte Novellierung des Landesdatenschutzgesetzes anstre-
ben sollten. Dabei, Herr Kollege Bebber – ich darf noch
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einmal auf das zurückkommen, was wir auch im Ständigen
Ausschuß besprochen haben –, könnte bei einer Novellie-
rung des Landesdatenschutzgesetzes auch die von Ihnen
angesprochene Frage einer Einführung behördlicher Da-
tenschutzbeauftragter mit entschieden werden.

Sie haben noch zwei weitere Fragen angesprochen. Ich will
darauf heute gern noch einmal eingehen. Zum einen war es
das Thema des Grundsatzes der Datenvermeidung durch
Technikgestaltung, Beispiel Geldkarte. Ich finde das rich-
tig, was die Datenschutzbeauftragten dazu, wenn ich es
richtig weiß, sagen. Es ist ja eigentlich auch ein Ausfluß
des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung, wenn
man den Bürgerinnen und Bürgern die Alternativen vor
Augen führt und sie sich dann entscheiden können: Entwe-
der sie entscheiden sich für eine Geldkarte, die dagegen ge-
schützt ist, daß bei Verlust der Karte auch das Geld weg
ist, aber eben mit den damit verbundenen Konsequenzen,
oder sie sagen, ihnen sei der Datenschutz so wichtig, daß
sie hinnehmen, daß, wenn die Karte zerstört oder weg ist,
auch das Geld weg ist. Aber wenn man die Alternativen
klar aufzeigt, ist das, meine ich, das richtige Vorgehen.

Was das Thema Digitalisierung des Fernsehens – Pay-TV
– angeht, meine ich persönlich auch – Sie haben es ja ange-
sprochen –, daß die Pseudonymisierung – ich habe das
Wort jetzt vergeblich trainiert –, also die Verwendung von
Decknamen, wohl ein richtiger Weg sein könnte, um diese
Problematik – wenn man sie denn so sieht; ich will das
jetzt einmal offenlassen – zu verbessern.

Über das Thema bezüglich des Ministerpräsidenten und
Landesvorsitzenden der CDU, Herrn Teufel, das Sie ange-
sprochen haben, haben wir auch im Ständigen Ausschuß
gesprochen. Ich muß dazu sagen: Es wird nie ganz einfach
sein, in bestimmten Einzelfällen immer eine klare Grenze

zwischen den Aufgaben eines Ministerpräsidenten und de-
nen eines Parteivorsitzenden zu ziehen. Aber Sie haben ja
im Ständigen Ausschuß auch von Herrn Staatssekretär
Dr. Menz noch einmal die Versicherung erfahren, daß das
Staatsministerium auch künftig sehr sorgfältig darauf ach-
tet, in Grenzfällen die richtige Trennung vorzunehmen.

In diesem Sinne nochmals herzlichen Dank für den Daten-
schutzbericht und das Engagement unserer Datenschützer.

Ich bitte darum, der Beschlußempfehlung des Ständigen
Ausschusses zuzustimmen.

(Beifall bei der CDU und Abgeordneten der FDP/
DVP)

Stellv. Präsident Weiser: Meine Damen und Herren, die
Aussprache ist damit beendet. Wir kommen zur Abstim-
mung über die Beschlußempfehlung des Ständigen Aus-
schusses, Drucksache 12/2558.

Ich stelle die Ziffer 1 der Beschlußempfehlung zur Abstim-
mung. Wer zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. –
Danke. Der Ziffer 1 ist zugestimmt.

Wer der Ziffer 2 der Beschlußempfehlung zustimmt, den
bitte ich um ein Handzeichen. – Vielen Dank. Auch der
Ziffer 2 ist zugestimmt.

Meine Damen und Herren, wir sind damit am Ende der
heutigen Tagesordnung.

Ich berufe die nächste Sitzung auf morgen, Donnerstag,
den 2. April, 9.30 Uhr ein. Die Tagesordnung ist Ihnen be-
kanntgegeben.

Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und schlie-
ße hiermit die heutige Sitzung.

Schluß: 17.58 Uhr
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Anlage 1

Vorschlag
der Fraktion der SPD

Umbesetzungen in verschiedenen Ausschüssen

Ausschuß Funktion scheidet aus tritt ein

Präsidium ordentliches Mitglied Weimer Brechtken
stellvertretendes Mitglied Brechtken Weimer

Innenausschuß stellvertretendes Mitglied Weimer Brechtken

Sozialausschuß stellvertretendes Mitglied Kipfer, Birgit Brechtken

Ausschuß für Ländlichen stellvertretendes Mitglied Weimer Brechtken
Raum und Landwirtschaft

Petitionsausschuß stellvertretendes Mitglied Weimer Brechtken

Ausschuß nach Ar- ordentliches Mitglied Weimer Brechtken
tikel 62 der Verfassung stellvertretendes Mitglied Brechtken Weimer
(Notparlament)

Landesausschuß für ordentliches Mitglied Weimer Brechtken
Information

01.04.98

Ulrich Maurer und Fraktion
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Anlage 2

Vorschlag
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Umbesetzungen im Ausschuß für Schule, Jugend und Sport

Ausschuß Funktion scheidet aus tritt ein

Ausschuß für Schule, ordentliches Mitglied Erdrich-Sommer, Dr. Salomon
Jugend und Sport Marianne

stellvertretendes Mitglied Thon, Renate Erdrich-Sommer,
Marianne

01.04.98

Fritz Kuhn und Fraktion



Gemeindeordnung (Entwurf) 

In der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 582, ber. 698), 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.09.2010 

 

§ 21 Bürgerentscheid, Bürgerbegehren 

(1) Der Gemeinderat kann mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen aller 

Mitglieder beschließen, dass eine Angelegenheit des Wirkungskreises der 

Gemeinde, für die der Gemeinderat zuständig ist, der Entscheidung der Bürger 

unterstellt wird (Bürgerentscheid). 

(2) Ein Bürgerentscheid findet nicht statt über 

 
1. Weisungsaufgaben und Angelegenheiten, die kraft Gesetzes dem Bürgermeister 

obliegen, 

 2. Fragen der inneren Organisation der Gemeindeverwaltung, 

 
3. die Rechtsverhältnisse der Gemeinderäte, des Bürgermeisters und der 

Gemeindebediensteten, 

 
4. die Haushaltssatzung einschließlich der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe 

sowie die Kommunalabgaben, Tarife und Entgelte, 

 
5. die Feststellung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses der 

Gemeinde und der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe, 

 6. Bauleitpläne und örtliche Bauvorschriften sowie über 

 7. Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren. 

(3) Über eine Angelegenheit des Wirkungskreises der Gemeinde, für die der 

Gemeinderat zuständig ist, kann die Bürgerschaft einen Bürgerentscheid beantragen 

(Bürgerbegehren). Ein Bürgerbegehren darf nur Angelegenheiten zum Gegenstand 

haben, über die innerhalb der letzten drei Jahre nicht bereits ein Bürgerentscheid auf 

Grund eines Bürgerbegehrens durchgeführt worden ist. Das Bürgerbegehren muss 

schriftlich eingereicht werden; richtet es sich gegen einen Beschluss des 

Gemeinderats, muss es innerhalb von zwei Monaten nach der Bekanntgabe des 

Beschlusses eingereicht sein. Das Bürgerbegehren muss die zur Entscheidung zu 

bringende Frage, eine Begründung und einen nach den gesetzlichen Bestimmungen 



durchführbaren Vorschlag für die Deckung der Kosten der verlangten Maßnahme 

enthalten. Es muss von mindestens 10 vom Hundert der Bürger unterzeichnet sein, 

höchstens jedoch in Gemeinden 

mit nicht mehr als 50.000 Einwohnern 

von 2.500 Bürgern, 

mit mehr als 50.000 Einwohnern, aber nicht mehr als 100 000 

Einwohnern 

von 5.000 Bürgern, 

mit mehr als 100.000 Einwohnern, aber nicht mehr als 200 000 

Einwohnern 

von 10.000 Bürgern, 

mit mehr als 200.000 Einwohnern 

von 20.000 Bürgern. 

(4) Über die Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens entscheidet der Gemeinderat. Der 

Bürgerentscheid entfällt, wenn der Gemeinderat die Durchführung der mit dem 

Bürgerbegehren verlangten Maßnahme beschließt. 

(5) Wird ein Bürgerentscheid durchgeführt, muss den Bürgern die innerhalb der 

Gemeindeorgane vertretene Auffassung dargelegt werden. 

(6) Bei einem Bürgerentscheid ist die gestellte Frage in dem Sinne entschieden, in 

dem sie von der Mehrheit der gültigen Stimmen beantwortet wurde, sofern diese 

Mehrheit in Gemeinden 

bis zu 50.000 Einwohnern mindestens  20 v. H., 

bis zu 100.000 Einwohnern mindestens  15 v. H., 

mit mehr als 100.000 Einwohnern mindestens 10 v. H. 

der Stimmberechtigten beträgt. 



Bei Stimmengleichheit gilt die Frage als mit Nein beantwortet. Ist die nach Satz 1 

erforderliche Mehrheit nicht erreicht worden, hat der Gemeinderat die Angelegenheit 

zu entscheiden. 

(7) Der Bürgerentscheid hat die Wirkung eines endgültigen Beschlusses des 

Gemeinderats. Er kann innerhalb von drei Jahren nur durch einen neuen 

Bürgerentscheid abgeändert werden. 

(8) Das Nähere wird durch das Kommunalwahlgesetz geregelt. 

 



Schriftliche Antwort auf die Interviewfragen von Herrn Hitzler MdL 

 

Zum Thema: Kommunale Begehren und Entscheide – die unmittelbare 

Bürgerbeteiligung in Baden-Württemberg seit der Änderung der 

Gemeindeordnung 2005 und mögliche Optimierungen der gesetzlichen 

Ausgestaltung 

 

Frage 1: Auf welche Weise kamen bzw. kommen Sie in Ihrem Beruf oder auch privat 

mit Bürgerbegehren- und entscheiden in Kontakt? 

 

• Durch parlamentarische Beratungen. 

• Durch Kontakt mit Bürgerinitiativen. 

 

Frage 2: Würden Sie die Verfahren in Baden-Württemberg insgesamt als 

bürgerfreundlich oder –unfreundlich bezeichnen? 

 

• Normal, weder noch. 

 

Frage 3: Was würden Sie spontan antworten: Stimmen die Bürger bei kommunalen 

Abstimmungen im Sinne des Gemeinwohls oder eher zum eigenen Vorteil? Gut 

überlegt oder aus dem Bauch heraus? 

 

• 90 Prozent entscheiden nach dem eigenen Interesse.  

• Auf Landesebene eher überlegt und im Sinne des Gemeinwohls. 

 

Frage 4: Ein Argument gegen Durchführung von kommunalen Abstimmungen ist 

oftmals die fehlende Sachkenntnis der Bürgerinnen und Bürger. Sie sehen größere 

Zusammenhänge nicht und können die Folgen ihrer Entscheidungen nicht ermessen. 

Dagegen wird behauptet, dass die Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger an den 

politischen Entscheidungsprozessen deren Interesse und somit auch deren 

Sachkenntnis fördere. Je mehr Entscheidungen direkt von den Bürgern getroffen 

würden, desto mehr wachse deren Kenntnis und Verständnis, desto qualifizierter sei 

das Ergebnis der Abstimmung. Welcher Ansicht folgen Sie eher? 



 

• Beide können stimmen. 

 

Frage 5: Immer wieder wird gefordert, in Baden-Württemberg – wie auch in Bayern –

die Bauleitplanung nicht von Bürgerentscheiden auszuschließen. Stimmen Sie dieser 

Ansicht zu? Welche Problematik sehen Sie dabei? 

 

• Sollten ausgeschlossen bleiben, sonst hätte es Chaos zur Folge. 

• Privatinteresse dominiert. 

• Erfahrung als Bürgermeister: „Wehe ein Baugebiet wird erweitert und es 

war vorher eine Grünanlage oder ein Wald an dieser Stelle.“ 

 

Frage 6: Kommunalabgaben, Tarife und Entgelte sind gerade in den Zeiten 

schlechter Finanzlagen sehr interessant für den Bürger. Halten Sie Sachfragen über 

diese Themen für Bürgerentscheide geeignet? (Argument dafür: das Erfordernis des 

Kostendeckungsvorschlags schützt vor zu niedrigen Abgaben.) 

 

• Wird überhaupt nicht als geeignet betrachtet.  

• Auch zum Haushaltsplan wären Bürgerentscheide verheerend. 

• Kommunale Finanzausstattung würde zusammenbrechen. 

• Steuern und Tarife wären extrem niedrig. 

 

Frage 7: Würden Sie es für sinnvoll halten, wenn nicht der Gemeinderat über die 

Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens bestimmt, sondern die Kommunalaufsicht oder 

beide in Absprache?  

 

• Nein, es gilt die kommunale Selbstverwaltung. 

 

Frage 8: In Bayern existiert keine Einreichungsfrist für Bürgerbegehren, die sich 

gegen einen Gemeinderatsbeschluss richten. Es wird argumentiert, dass die Bürger 

sich auch ohne Frist beeilen würden, um nicht vor vollendeten Tatsachen zu stehen, 

woraufhin Rechtsklarheit, Vertrauensschutz, Verwaltungseffektivität und ein 



bestimmten Maß an Planungssicherheit immer noch gegeben wäre. Halten Sie diese 

Regelung prinzipiell für Baden-Württemberg geeignet? Wenn nicht, weshalb?  

 

• Ist möglich. 

 

Frage 9: Das Abstimmungsquorum von derzeit 25 Prozent wird von einigen 

Interessengruppen als zu hoch angesehen. Wenn Sie folgende Vorschläge 

unterbreitet bekommen würden, welchen würden Sie wählen und weshalb? Haben 

Sie vielleicht einen ganz anderen Vorschlag? 

a. Kein Abstimmungsquorum 

b. 15 Prozent einheitlich 

c. 10-20 Prozent sinkend nach Gemeindegröße 

d. Weiterhin 25 Prozent 

 

• 15 Prozent wären angemessen, 25 Prozent sind schon sehr hoch. 

 

Generelle Bemerkungen: 

• Rein politisch betrachtet ist der Befragte für mehr Bürgerentscheide. 

• Als langjähriger Bürgermeister ist er jedoch ziemlich geprägt davon, die 

Regelungen möglichst restriktiv zu belassen. Zu viele Erfahrungen hatten mit 

privaten Interessen zu tun; das Allgemeinwohl gibt es kaum noch (leider!). 



Interview mit Herrn Landrat Günther-Martin Pauli MdL am 24.08.2010 im 

Landratsamt Zollernalbkreis (Balingen) 

 

Zum Thema: Kommunale Begehren und Entscheide – die unmittelbare 

Bürgerbeteiligung in Baden-Württemberg seit der Änderung der 

Gemeindeordnung 2005 und mögliche Optimierungen der gesetzlichen 

Ausgestaltung 

 

Frage 1: Auf welche Weise kamen bzw. kommen Sie in Ihrem Beruf oder auch privat 

mit Bürgerbegehren- und entscheiden in Kontakt? 

 

• Diskussion im Landtag im Vorfeld der Gesetzesänderung 2005. 

• Gemeinderat und Bürgermeister (dieser Zeit jedoch lediglich 

beobachtende Erfahrung bei Nachbarkommunen). 

• Als Landrat bei Bürgerbegehren und Entscheiden bei der Stadt Hechingen 

 

Frage 2: Würden Sie die Verfahren in Baden-Württemberg insgesamt als 

bürgerfreundlich oder –unfreundlich bezeichnen? 

 

• Unfreundlich wäre zu negativ formuliert – generell kann die demokratische 

Beteiligung noch mehr animiert werden; es gibt noch Spielräume sie 

auszubauen.  

• Das Abstimmungsquorum würde sich für eine Anpassung eignen. Es hat 

eine abschreckende Wirkung und ist im Hinblick auf die niedrige 

Abstimmungsbeteiligung bei kommunalen Abstimmungen zu hoch. (siehe 

Frage 9). 

 

Frage 3: Was würden Sie spontan antworten: Stimmen die Bürger bei kommunalen 

Abstimmungen im Sinne des Gemeinwohls oder eher zum eigenen Vorteil? Gut 

überlegt oder aus dem Bauch heraus? 

 

• Überwiegend nach dem eigenen Interesse („das ist halt menschlich“). 



• Daher sollte auf die Balance zwischen Partizipation und Repräsentation in 

der Gemeindeordnung besonders geachtet werden. 

• Entscheidungen durch den Rat sind eher am Gemeinwohl ausgerichtet, da 

die Objektivität besser gewährleistet ist (auch durch strenge Regelungen 

wie den Befangenheitsausschluss). 

 

Frage 4: Ein Argument gegen Durchführung von kommunalen Abstimmungen ist 

oftmals die fehlende Sachkenntnis der Bürgerinnen und Bürger. Sie sehen größere 

Zusammenhänge nicht und können die Folgen ihrer Entscheidungen nicht ermessen. 

Dagegen wird behauptet, dass die Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger an den 

politischen Entscheidungsprozessen deren Interesse und somit auch deren 

Sachkenntnis fördere. Je mehr Entscheidungen direkt von den Bürgern getroffen 

würden, desto mehr wachse deren Kenntnis und Verständnis, desto qualifizierter sei 

das Ergebnis der Abstimmung. Welcher Ansicht folgen Sie eher? 

 

• Es sollte jedem Bürger unterstellt werden, dass er, wenn er zur Wahlurne 

geht, die Folgen seines Handelns ermessen kann, da er sich mit dem 

Thema zuvor auseinandergesetzt hat. 

• Bei Wahlen stellt sich diese Frage auch nicht, obwohl diese 

möglicherweise mehr Auswirkungen hat. 

 

Frage 5: Immer wieder wird gefordert, in Baden-Württemberg - wie auch in Bayern - 

die Bauleitplanung nicht von Bürgerentscheiden auszuschließen. Stimmen Sie dieser 

Ansicht zu? Welche Problematik sehen Sie dabei? 

 

• Sollte ausgeschlossen bleiben, da die Planung der Entwicklung einer Stadt 

ein längerfristiges Unterfangen ist und globales Denken erfordert. Es 

werden über einen langen Zeitraum immer wieder Beschlüsse gefasst, die 

zusammen auf ein bestimmtes Ziel gerichtet sind. Wenn Bürger zu 

punktuellen Themen „vorpreschen“ und ihre eigenen Interessen 

durchsetzen wollen, dann gerät das Gesamtbild aus dem Blick. 

Einzelentscheidungen ohne Überblick können der langfristigen Planung 

leicht entgegenwirken und die Kommune in ihrer Entwicklung blockieren. 



• Rechtsprechung ziemlich ungenau. 

• Fragen betreffen meist nur eine kleine Zahl der Bürger. 

• Dem Gemeinderat dürfen nicht alle „spannenden Themen“ abgesprochen 

werden. Die Planungshoheit sollte bei ihm verbleiben, das gehört zur 

Balance zwischen Partizipation und Repräsentation in der 

Gemeindeordnung dazu. 

• Sollte die demographischen Entwicklungen weitergehen wie sie sich 

bereits abzeichnen, dann wird die Bauleitplanung keine große Relevanz 

mehr haben (Rückgang der Einwohnerzahlen – mehr Platz). 

 

Frage 6: Kommunalabgaben, Tarife und Entgelte sind gerade in den Zeiten 

schlechter Finanzlagen sehr interessant für den Bürger. Halten Sie Sachfragen über 

diese Themen für Bürgerentscheide geeignet? (Argument dafür: das Erfordernis des 

Kostendeckungsvorschlags schützt vor zu niedrigen Abgaben.) 

 

• Erneut sind nur einzelne Bevölkerungsgruppen betroffen, deren 

Einzelinteressen überwiegen. 

• Finanzfragen benötigen ebenso eine globale Betrachtungsweise und 

langfristiges, zusammenhängendes Denken. Einzelentscheidungen, 

losgelöst von diesen Zusammenhängen, können der langfristigen Planung 

entgegenwirken. 

 

Frage 7: Würden Sie es für sinnvoll halten, wenn nicht der Gemeinderat über die 

Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens bestimmt, sondern die Kommunalaufsicht oder 

beide in Absprache?  

 

• Es gilt die kommunale Selbstverwaltung. 

• Der Rat entscheidet schließlich auch über seine eigenen Sitzungsgelder. 

• Es sollte davon ausgegangen werden, dass der Rat eine 

verantwortungsvolle Entscheidung trifft; die Bürger haben ihn schließlich 

gewählt und den Mitgliedern dadurch ihr Vertrauen ausgesprochen. 

• Der Rat entscheidet unter „dem scharfen Blick der Öffentlichkeit“.  



• Bei rechtlichen Fragen wird auch ohne gesetzliche Vorgabe die 

Beratungsfunktion der Kommunalaufsicht in Anspruch genommen. 

 

Frage 8: In Bayern existiert keine Einreichungsfrist für Bürgerbegehren, die sich 

gegen einen Gemeinderatsbeschluss richten. Es wird argumentiert, dass die Bürger 

sich auch ohne Frist beeilen würden, um nicht vor vollendeten Tatsachen zu stehen, 

woraufhin Rechtsklarheit, Vertrauensschutz, Verwaltungseffektivität und ein 

bestimmten Maß an Planungssicherheit immer noch gegeben wäre. Halten Sie diese 

Regelung prinzipiell für Baden-Württemberg geeignet? Wenn nicht, weshalb?  

 

• Frist sollte bestehen bleiben, damit Rechtsklarheit gegeben ist. 

• Die Gefahr, dass Steuergelder kaputt gemacht werden, ist zu groß. 

• 6 Wochen sollten den Bürgern ausreichen, wenn sie wirklich etwas bewegen 

wollen. 

• Ob nun 6 Wochen oder 2-3 Monate, ist jedoch unerheblich. Wichtig ist, dass 

es eine Frist gibt, nach deren Ablauf der Beschluss nicht mehr kassiert 

werden kann. Es werden dadurch viele Gerichtsverfahren erspart, da die 

Rechtlage nach Ablauf der Frist klar und eindeutig ist. 

 

Frage 9: Das Abstimmungsquorum von derzeit 25 Prozent wird von einigen 

Interessengruppen als zu hoch angesehen. Wenn Sie folgende Vorschläge 

unterbreitet bekommen würden, welchen würden Sie wählen und weshalb? Haben 

Sie vielleicht einen ganz anderen Vorschlag? 

a. Kein Abstimmungsquorum 

b. 15 Prozent einheitlich 

c. 10-20 Prozent sinkend nach Gemeindegröße 

d. Weiterhin 25 Prozent 

 

• 25 Prozent haben eine abschreckende Wirkung und sind im Hinblick auf eine 

niedrige Abstimmungsbeteiligung zu hoch. 

• Abgestuft nach Gemeindegröße wird den tatsächlichen Gegebenheiten 

gerecht. 

• 15 bis 20 Prozent wurde für vertretbar gehalten. 



Generelle Aussagen: 

 

• Lieber einmal mehr Bürgerbeteiligung als einmal weniger. 

• Es gibt viele Möglichkeiten Bürger auch bei Themen zu beteiligen, die im 

Negativkatalog ausgeschlossen sind (Fragerunden, etc) Der Einfluss der 

Bürger ist zwar geringer, jedoch sind diese Arten der Beteiligung 

unbürokratischer und schneller. Weniger Vorgaben ergeben mehr Spielräume. 

• Wenn Bürgerbegehren und –entscheide hauptsächlich auf den Status quo 

gerichtet sind und eher abweisenden Charakter haben, dann muss darauf 

geachtet werden, dass sie die Geschehnisse und die Entwicklung der 

Kommunen nicht zu sehr blockieren.  

 



Interview mit Herrn Bürgermeister Manfred Hollenbach MdL am 31.08.2010 im 

Rathaus Murr 

 

Zum Thema: Kommunale Begehren und Entscheide – die unmittelbare 

Bürgerbeteiligung in Baden-Württemberg seit der Änderung der 

Gemeindeordnung 2005 und mögliche Optimierungen der gesetzlichen 

Ausgestaltung 

 

Frage 1: Auf welche Weise kamen bzw. kommen Sie in Ihrem Beruf oder auch privat 

mit Bürgerbegehren- und entscheiden in Kontakt? 

 

• Seit 48 Jahren in der Kommunalpolitik tätig, 38 Jahre davon als 

Bürgermeister. 

• Nie direkt mit Bürgerbegehren und Bürgerentscheid zu tun gehabt. 

• In anderen Gemeinden Bürgerbegehren und Bürgerentscheid beobachtet – 

zum Teil auch intensiv begleitet. 

 

Frage 2: Würden Sie die Verfahren in Baden-Württemberg insgesamt als 

bürgerfreundlich oder –unfreundlich bezeichnen? 

 

• Das in der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg vorgesehene 

Verfahren ist ein gutes, gerechtes Verfahren, das den richtigen Ausgleich 

zwischen den Interessen einer größeren oder kleineren Gruppe von Bürgern 

und dem vom Gemeinderat zu vertretenden Wohl aller Einwohner der 

Gemeinde berücksichtigt. 

• Insofern ist das Verfahren „bürgerfreundlich“. 

 

Frage 3: Was würden Sie spontan antworten: Stimmen die Bürger bei kommunalen 

Abstimmungen im Sinne des Gemeinwohls oder eher zum eigenen Vorteil? Gut 

überlegt oder aus dem Bauch heraus? 

 

• Bei Bürgerentscheiden spielen die Interessen einzelner oder einer Gruppe von 

Bürgern eine größere Rolle als das „Gemeinwohl“.  



• Die Entscheidungen der Bürger sind immer gut überlegt – aber meist aus der 

Sicht des Einzelnen betrachtet. 

 

Frage 4: Ein Argument gegen Durchführung von kommunalen Abstimmungen ist 

oftmals die fehlende Sachkenntnis der Bürgerinnen und Bürger. Sie sehen größere 

Zusammenhänge nicht und können die Folgen ihrer Entscheidungen nicht ermessen. 

Dagegen wird behauptet, dass die Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger an den 

politischen Entscheidungsprozessen deren Interesse und somit auch deren 

Sachkenntnis fördere. Je mehr Entscheidungen direkt von den Bürgern getroffen 

würden, desto mehr wachse deren Kenntnis und Verständnis, desto qualifizierter sei 

das Ergebnis der Abstimmung. Welcher Ansicht folgen Sie eher? 

 

• Die Bürgerinnen und Bürger verschaffen sich die Sachkunde, die sie glauben 

zu benötigen, um entscheiden zu können. 

• Sie sind in der Regel in der gerade aktuellen Angelegenheit aktiv. Die 

Gesamtbetrachtung der Situation in der Gemeinde tritt eher in den 

Hintergrund. Die langfristigen Überlegungen spielen dabei weniger eine Rolle. 

• Der sich für einen Bürgerentscheid engagierende Bürger kann sich jederzeit 

aus der öffentlichen Diskussion zurückziehen. Im Gegensatz dazu haben 

gewählte Gemeinderäte für einen festgelegten Zeitraum Verantwortung für 

alle Angelegenheiten der Gemeinde.  

• Bürgerbegehren und Bürgerentscheid fördern zweifelsohne das Interesse 

einer größeren Anzahl von Bürgern. In der Regel lässt dieses Interesse jedoch 

sehr schnell nach, ist das gerade aktuelle Thema erledigt. Eine 

„Langzeitwirkung“ von Bürgern am kommunalen Geschehen konnte der 

Befragte – von wenigen Ausnahmen abgesehen – noch nie beobachten.  

• Als junger Verwaltungsbeamter und Bürgermeister hat sich der Befragte mit 

der so genannten direkten Demokratie in Schweizer Gemeinden beschäftigt. 

Er hat dort Bürgerentscheide erlebt mit einer Wahlbeteiligung von weniger als 

10 %, meist lag diese bei 10 % bis 20 %. Wirkliche „Bürgermehrheiten“ haben 

also auch dort nicht entschieden. Zu begrüßen ist – und dies habe der 

Befragte nach eigenen Angaben intensiv gepflegt – die Bürger rechtzeitig, 

ausführlich über große Projekte zu informieren. Diese Informationsangebote 



wurden bis vor ca. 20 Jahren gerne und von sehr vielen angenommen. Leider 

scheint dieses grundsätzliche und umfassende Informationsbedürfnis über 

das Geschehen in einer Gemeinde deutlich nachgelassen zu haben. Umso 

lauter wird der Ruf nach Bürgerbegehren, wenn einige wenige in einer 

Angelegenheit Gemeinderatsbeschlüsse oder Entwicklungen in der Gemeinde 

verändern möchten. 

• Diese Entwicklung ist zu beklagen. Ein Grund zur Änderung der gesetzlichen 

Vorschriften über Bürgerentscheid und Bürgerbegehren ist sie jedoch nicht. 

 

Frage 5: Immer wieder wird gefordert, in Baden-Württemberg - wie auch in Bayern - 

die Bauleitplanung nicht von Bürgerentscheiden auszuschließen. Stimmen Sie dieser 

Ansicht zu? Welche Problematik sehen Sie dabei? 

 

• Entscheidungen über die Bauleitplanung durch Bürgerentscheide 

herbeizuführen ist nicht sachgerecht. 

• Das Baugesetzbuch enthält detaillierte und umfassende Vorschriften über die 

Art und Weise der Aufstellung von Bauleitplänen. In diesen Verfahren sind 

mehrere Elemente der Bürgerbeteiligung beinhaltet. Sowohl für die 

vorbereitende wie für die verbindliche Bauleitplanung muss bereits der 

Aufstellungsbeschluss öffentlich bekannt gemacht werden, die vorgesehenen 

Ziele der Bauleitplanung sind durch öffentliche Auslegung einer 

abschließenden Anhörung zu erörtern und bekannt zu machen und auch die 

Planentwürfe sind öffentlich auszulegen mit der Möglichkeit, Bedenken und 

Anregungen vorzutragen. Bei der Beschlussfassung im Gemeinderat sind 

sämtliche Bedenken und Anregungen anzusprechen und abzuwägen. Darüber 

hinaus können Bauleitpläne einer gerichtlichen Überprüfung unterworfen 

werden. 

• Da Bauleitpläne die Interessen Einzelner (positiv und negativ) berühren, 

eignen sie sich nicht für Bürgerentscheide. 

 

Frage 6: Kommunalabgaben, Tarife und Entgelte sind gerade in den Zeiten 

schlechter Finanzlagen sehr interessant für den Bürger. Halten Sie Sachfragen über 

diese Themen für Bürgerentscheide geeignet? (Argument dafür: das Erfordernis des 

Kostendeckungsvorschlags schützt vor zu niedrigen Abgaben.) 



 

• Die Festlegung von Tarifen und Entgelten durch Bürgerentscheide ist nicht 

machbar. 

• Die Gemeindeordnung und die Kommunalabgabenordnung geben klare 

rechtliche Rahmenbedingungen über die Berechnung und Festlegung von 

Abgaben. 

• Da auch diese Entscheidungen in öffentlichen Sitzungen getroffen werden, hat 

der Bürger die Möglichkeit der Überprüfung und der Kontrolle. 

 

Zum Haushalt: 

 

• In allen Angelegenheiten der Gemeinde mit Ausnahme der in § 21 Abs. 

genannten können Bürgerentscheide durchgeführt werden. Dazu gehören 

zweifelsohne – und dies betrifft die meisten der Bürgerscheide – 

Angelegenheiten mit finanziellen Folgen. 

• Die Verabschiedung des Haushalts durch einen Bürgerentscheid 

vorzunehmen ist nicht praktikabel. 

• Der Haushaltsplan einer Gemeinde wird in der Regel in mehreren 

Gemeinderatssitzungen öffentlich beraten. Interessierte Bürger können somit 

die Aufstellung und die Verabschiedung des Haushaltsplanes direkt verfolgen 

und durch Gespräche und Eingaben bei der Verwaltung und bei Mitgliedern 

des Gemeinderates ihre Beurteilung zu dem Haushaltsplan-Entwurf abgeben.  

 

Frage 7: Würden Sie es für sinnvoll halten, wenn nicht der Gemeinderat über die 

Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens bestimmt, sondern die Kommunalaufsicht oder 

beide in Absprache?  

 

• Wenn die kommunale Selbstverwaltung wichtig ist und die kommunalen 

Gremien bereit sind, Verantwortung zu tragen, so muss der Gemeinderat über 

die Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens entscheiden, nicht die 

Kommunalaufsicht. 

• Eine solche Entscheidung ist Teil der kommunalen Selbstverwaltung. 



Frage 8: In Bayern existiert keine Einreichungsfrist für Bürgerbegehren, die sich 

gegen einen Gemeinderatsbeschluss richten. Es wird argumentiert, dass die Bürger 

sich auch ohne Frist beeilen würden, um nicht vor vollendeten Tatsachen zu stehen, 

woraufhin Rechtsklarheit, Vertrauensschutz, Verwaltungseffektivität und ein 

bestimmten Maß an Planungssicherheit immer noch gegeben wäre. Halten Sie diese 

Regelung prinzipiell für Baden-Württemberg geeignet? Wenn nicht, weshalb?  

 

• Die Frist sollte bestehen bleiben, damit Rechtsklarheit gegeben ist. 

• Eine Ausweitung der Frist würde den Verwaltungsapparat über Gebühr 

belasten und womöglich noch mehr personellen und finanziellen Aufwand 

fordern, der sich später als nutzlos erweist. 

• Sechs Wochen sollten engagierten Bürgern ausreichen, um ein 

Bürgerbegehren einzureichen. 

• Entscheide vom Rat zeichnen sich zumeist schon im Voraus ab. Interessierte 

Bürger könnten sich durch Besuch der Sitzungen informieren. 

• Bei Widersprüchen gilt ebenfalls eine Frist. 

 

Frage 9: Das Abstimmungsquorum von derzeit 25 Prozent wird von einigen 

Interessengruppen als zu hoch angesehen. Wenn Sie folgende Vorschläge 

unterbreitet bekommen würden, welchen würden Sie wählen und weshalb? Haben 

Sie vielleicht einen ganz anderen Vorschlag? 

a. Kein Abstimmungsquorum 

b. 15 Prozent einheitlich 

c. 10-20 Prozent sinkend nach Gemeindegröße 

d. Weiterhin 25 Prozent 

 

• Das in der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vorgeschriebene 

Zustimmungsquorum von 25 % wird für richtig gehalten. 

• Das hohe Zustimmungsquorum ist in keiner Weise ein Freibrief für Gegner 

eines Entscheides. Jede öffentliche Kritik – und sei sie nur von sehr wenigen 

vorgetragen – zwingt die Entscheidungsträger (sowohl Gemeinderäte wie 

Verwaltung), die Gründe einer Entscheidung noch intensiver zu erläutern und 

Informationsdefizite abzubauen. 



• Ein zu niedriges Quorum würde tatsächlich kleineren Gruppen erleichtern, in 

Entscheidungsprozesse einzugreifen oder Entscheidungen zu verhindern. 

• Die Regelungen des § 21 Gemeindeordnung sind deshalb unter 

Berücksichtigung der unterschiedlichen Interessenlagen ausgewogen. 

 

Extra Frage: Kostendeckungsvorschlag 

 

• Der Kostendeckungsvorschlag sollte nicht abgeschafft werden. 

• Dies wäre ein Freibrief für grenzenlose Forderungen. 

 



Interview mit Herrn Landrat Klaus Pavel am 02.09.2010 im Landratsamt 

Ostalbkreis (Aalen) 

 

Zum Thema: Kommunale Begehren und Entscheide – die unmittelbare 

Bürgerbeteiligung in Baden-Württemberg seit der Änderung der 

Gemeindeordnung 2005 und mögliche Optimierungen der gesetzlichen 

Ausgestaltung 

 

Frage 1: Auf welche Weise kamen bzw. kommen Sie in Ihrem Beruf oder auch privat 

mit Bürgerbegehren- und entscheiden in Kontakt? 

 

• Seit 14 Jahren als Landrat tätig. 

• In dieser Zeit zwei kommunale Abstimmungen im Ostalbkreis (1999 

Durlangen, 2009 Rosenberg).  

• Zuvor Bürgermeister in Bad Boll, hier jedoch nur Überlegungen zur 

Durchführung direktdemokratischer Verfahren angestellt. 

 

Frage 2: Würden Sie die Verfahren in Baden-Württemberg insgesamt als 

bürgerfreundlich oder –unfreundlich bezeichnen? 

 

• Wird eher als bürgerfreundliche betrachten. 

• Kommunale Abstimmungen sind ein Angebot an die Bürger sich am 

kommunalen Leben zu beteiligen. Es ist gut, dass es solche Möglichkeiten 

gibt. 

 

Frage 3: Was würden Sie spontan antworten: Stimmen die Bürger bei kommunalen 

Abstimmungen im Sinne des Gemeinwohls oder eher zum eigenen Vorteil? Gut 

überlegt oder aus dem Bauch heraus? 

 

• Es ist ganz normal, dass der Mensch erst einmal nach seinem eigenen 

Nutzen fragt. 

• Es wäre unredlich zu erwarten, dass ein Bürger einen Nachteil für sich selbst 

in Kauf nimmt, um das Gemeinwohl zu fördern. 



• Bei großen Themen (Stuttgart 21) haben viele Personen in 

Protestbewegungen keinen direkten Vor- oder Nachteil. Hier könnte sich eine 

Ausnahme von der Regel ergeben; es haben gesellschaftspolitische Gründe 

mehr Gewicht als das eigene Interesse. 

• Es wir jedoch schon gründlich überlegt. 

 

Frage 4: Ein Argument gegen Durchführung von kommunalen Abstimmungen ist 

oftmals die fehlende Sachkenntnis der Bürgerinnen und Bürger. Sie sehen größere 

Zusammenhänge nicht und können die Folgen ihrer Entscheidungen nicht ermessen. 

Dagegen wird behauptet, dass die Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger an den 

politischen Entscheidungsprozessen deren Interesse und somit auch deren 

Sachkenntnis fördere. Je mehr Entscheidungen direkt von den Bürgern getroffen 

würden, desto mehr wachse deren Kenntnis und Verständnis, desto qualifizierter sei 

das Ergebnis der Abstimmung. Welcher Ansicht folgen Sie eher? 

 

• Der beste Gemeinderat ist der, der nach gesundem Menschenverstand 

entscheidet. Dem Befragten waren in seiner Bürgermeisterzeit die Meinungen 

derer am wichtigsten, die nicht unbedingt fachlich fundiert argumentiert haben, 

sondern gefragt haben was vernünftig und richtig ist.  

• Was für die Bürgervertretung gilt, gilt auch für die Bürger. Sachkenntnis ist 

nicht so wichtig, auf die Vernunft sollte gesetzt werden. Die Bürger sollten sich 

Gedanken um das Gesamtrichtige machen; für das Fachliche ist die 

Verwaltung zuständig. 

 

Frage 5: Immer wieder wird gefordert, in Baden-Württemberg - wie auch in Bayern - 

die Bauleitplanung nicht von Bürgerentscheiden auszuschließen. Stimmen Sie dieser 

Ansicht zu? Welche Problematik sehen Sie dabei? 

 

• Die Streichung dieses Themenausschlusses wird nicht von vorn herein 

abgelehnt. 

• Gerade bei vorhabensbezogenen Bebauungsplänen sieht der Befragte keinen 

Anlass, die Bürger von einer Entscheidung auszuschließen. 



• Natürlich gibt es auch in diesem Bereich Fälle, die sich für eine 

Bürgerbeteiligung nicht eignen. Leider ist es kaum möglich durch das Gesetz 

eine Differenzierung vorzunehmen.  

 

Frage 6: Kommunalabgaben, Tarife und Entgelte sind gerade in den Zeiten 

schlechter Finanzlagen sehr interessant für den Bürger. Halten Sie Sachfragen über 

diese Themen für Bürgerentscheide geeignet? (Argument dafür: das Erfordernis des 

Kostendeckungsvorschlags schützt vor zu niedrigen Abgaben.) 

 

• Sollten im Negativkatalog verbleiben. 

• Entscheide über dieses Themengebiet könnten zu Verwerfungen führen. 

• Hier ist das materielle Interesse zu groß, als dass ein einigermaßen objektiver 

Entscheid zustande kommen würde. 

 

Frage 7: Würden Sie es für sinnvoll halten, wenn nicht der Gemeinderat über die 

Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens bestimmt, sondern die Kommunalaufsicht oder 

beide in Absprache?  

 

• Die Zulässigkeitsentscheidung sollte dem Rat nicht entzogen werden. 

• Zu überlegen wäre jedoch, ob es gesetzlich vorgegeben werden soll, dass die 

Kommunalaufsicht eine rechtliche Würdigung vorzunehmen hat. 

• In der Praxis wird dies oft auch ohne gesetzliche Vorgabe so gehandhabt, 

aber nicht immer.  

 

Frage 8: In Bayern existiert keine Einreichungsfrist für Bürgerbegehren, die sich 

gegen einen Gemeinderatsbeschluss richten. Es wird argumentiert, dass die Bürger 

sich auch ohne Frist beeilen würden, um nicht vor vollendeten Tatsachen zu stehen, 

woraufhin Rechtsklarheit, Vertrauensschutz, Verwaltungseffektivität und ein 

bestimmten Maß an Planungssicherheit immer noch gegeben wäre. Halten Sie diese 

Regelung prinzipiell für Baden-Württemberg geeignet? Wenn nicht, weshalb?  

 

• Keine Frist ist nicht sachgerecht, sechs Wochen sind aber sehr kurz. 



• Der negative Ruf des Bürgerbegehrens in der kommunalen Alltagspraxis 

stammt daher, dass die meisten Verfahren einen Beschluss verhindern 

wollen. Beim Bürgerentscheid in Rosenberg 2009 wurde die Entscheidung 

des Gemeinderates jedoch von der Bürgerschaft bestätigt. Bürgerbegehren 

sind daher nicht zwingend eine Hindernis für den Gemeinderat. Eine zu kurze 

Frist für Korrekturbegehren verhindert jedoch, dass die Bürger sich über 

Alternativen Gedanken machen können. Sie haben nur noch Zeit, um den Rat 

nach dem Motto „egal wie, aber so nicht“ in die Schranken zu weisen.   

• Möglich wäre eine Verlängerung der Frist auf drei Monate. 

• Für Rechtsklarheit und Stabilität der Gesellschaft wäre die Frist gut. 

• Ohne Frist müsste bei jedem Verfahren neu bewertet werden, ab wann eine 

Maßnahme nicht mehr umkehrbar ist. Dies wäre dann wohl Aufgabe der 

Gerichte. 

 

Frage 9: Das Abstimmungsquorum von derzeit 25 Prozent wird von einigen 

Interessengruppen als zu hoch angesehen. Wenn Sie folgende Vorschläge 

unterbreitet bekommen würden, welchen würden Sie wählen und weshalb? Haben 

Sie vielleicht einen ganz anderen Vorschlag? 

a. Kein Abstimmungsquorum 

b. 15 Prozent einheitlich 

c. 10-20 Prozent sinkend nach Gemeindegröße 

d. Weiterhin 25 Prozent 

 

• Die erforderlichen Quoren sind noch sehr hoch, wenn die durchschnittlichen 

Wahlbeteiligungen betrachtet werden. 

• 20 Prozent wären aus dem Bauch heraus angemessen, aber eine 

abschließende Meinung ist dies nicht. 

• Eine Aufgliederung nach Gemeindegröße ist sachdienlich, da in größeren 

Kommunen bürgerentscheidfähige Angelegenheiten auftreten, die womöglich 

nur einen Stadtteil betreffen. Ein einheitliches Quorum (mit Bezug auf 20 

Prozent) könnte in solchen Fällen eine zu hohe Hürde darstellen. 

• Die Festlegung des Quorums gestaltet sich wahrlich schwer, da viele Dinge 

dafür und dagegen sprechen, die alle plausibel sind. 



 

Extra Frage: Kostendeckungsvorschlag 

 

• Der Kostendeckungsvorschlag ist ein wichtiger Knackpunkt bei 

Bürgerbegehren. 

• Es dürfen jedoch keine zu hohen Anforderungen an diesen Vorschlag gestellt 

werden, da den Bürgern nicht zu viel Fachlichkeit zugemutet und abverlangt 

werden soll. 

• Die Regelung „nach den gesetzlichen Bestimmungen durchführbar“ sollte für 

die Bürger keine Hürde darstellen.  

 

Allgemeine Aussagen: 

 

• In der kommunalen Alltagspraxis werden Bürgerbegehren noch als etwas 

Negatives angesehen – was nicht der Fall sein muss. 

• Bürgerbegehren sollten dazu genutzt werden, den Bürgen zu zeigen, dass sie 

von der Verwaltung unterstützt werden. Weiterhin ist es ein gutes Mittel, um 

die Meinung der Bürger abzufragen. 

• Eine Möglichkeit ohne rechtsverbindliche Festlegung wäre die 

Bürgerversammlungen. Wenn von diesen anderen Formen der 

Bürgerbeteiligung intensiver genutzt werden würden, so gäbe es weniger 

Konflikte, die zu einem negativen Bürgerentscheid führen. 



Schriftliche Antwort auf die Interviewfragen – Herr Hans-Ulrich Sckerl MdL 

 

Zum Thema: Kommunale Begehren und Entscheide – die unmittelbare 

Bürgerbeteiligung in Baden-Württemberg seit der Änderung der 

Gemeindeordnung 2005 und mögliche Optimierungen der gesetzlichen 

Ausgestaltung 

 

Frage 1: Auf welche Weise kamen bzw. kommen Sie in Ihrem Beruf oder auch privat 

mit Bürgerbegehren- und entscheiden in Kontakt? 

 

• In der Funktion als Landtagsabgeordneter. 

• Innenpolitischer Sprecher für alle Fragen der direkten Demokratie. Häufig 

wenden sich Bürger mit Fragen hierzu an den Befragten, denen er dann 

bestimmte praktische Hinweise geben kann.  

• Versuche im Landtag, die direkte Demokratie in Baden-Württemberg 

auszubauen. Derartige Initiativen scheitern allerdings regelmäßig am 

Widerstand der Regierungsparteien. 

• Als Gemeinderat der Heimatstadt Weinheim ist der Befragte häufiger mit 

Fragen direkter Demokratie konfrontiert. Wenn sich Bürger gegen 

bestimmte Projekte zur Wehr setzen wollen, wird häufiger überlegt, ein 

Bürgerbegehren durchzuführen. Es hat in Weinheim (leider, und das zeigt, 

dass die formalen Hürden überzogen sind) noch keinen Bürgerentscheid 

gegeben. 

 

Frage 2: Würden Sie die Verfahren in Baden-Württemberg insgesamt als 

bürgerfreundlich oder –unfreundlich bezeichnen? 

 

• In den Verfahren auf kommunaler Ebene hat sich seit der Reform 2005 

einiges geändert. Seitdem gibt es nicht mehr so einen langen 

Negativkatalog von Themen, über die kein Bürgerbegehren zulässig ist. 

Dadurch wurde das Verfahren in Baden-Württemberg bürgerfreundlicher. 

• Das Verfahren kann seitdem nicht mehr als „bürgerunfreundlich“ 

bezeichnet werden, aber insgesamt wird es noch lange dauern, bis der 



Zustand erreicht ist, in dem direkte Demokratie wirklich in das 

Gemeinwesen integriert ist. 

 

Frage 3: Was würden Sie spontan antworten: Stimmen die Bürger bei kommunalen 

Abstimmungen im Sinne des Gemeinwohls oder eher zum eigenen Vorteil? Gut 

überlegt oder aus dem Bauch heraus? 

 

• An vielen Bürgerentscheiden wird deutlich, dass die Bürger das Gemeinwohl 

im Blick haben und sehr genau abwägen, ob sie für oder gegen ein 

bestimmtes Vorhaben votieren sollen. Z. B. der Bürgerentscheid in der Stadt 

Walldürn im Odenwald: Hier hat der Gemeinderat 2009 die unechte 

Teilortswahl abgeschafft. Hierbei handelt es sich um ein relativ kompliziertes 

Prinzip und als Argument wurde angeführt, der Gemeinderat sei durch die 

Ausgleichmandate zu groß. Hiergegen regte sich Widerstand und im 

Bürgerentscheid votierte die Mehrheit dafür, so dass es die unechte 

Teilortswahl wieder gibt. Wenn sich die Bürger in so einer komplizierten Frage 

des Wahlrechts engagieren, liegt der Gedanke nahe, dass die Bürger hier das 

Gemeinwohl im Auge hatten. Auch in der Kernstadt Walldürns votierten 

übrigens 45 % der Teilnehmer am Bürgerentscheid für die unechte 

Teilortswahl, obwohl ihnen diese keinen Vorteil verschafft sondern eigentlich 

nur die Ortsteile ein eigenes Interesse daran haben. 

• Der Bürger ist bei solchen Entscheiden mehr am Gemeinwohl orientiert als die 

meisten Kritiker direkter Demokratie denken. 

 

 

Frage 4: Ein Argument gegen Durchführung von kommunalen Abstimmungen ist 

oftmals die fehlende Sachkenntnis der Bürgerinnen und Bürger. Sie sehen größere 

Zusammenhänge nicht und können die Folgen ihrer Entscheidungen nicht ermessen. 

Dagegen wird behauptet, dass die Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger an den 

politischen Entscheidungsprozessen deren Interesse und somit auch deren 

Sachkenntnis fördere. Je mehr Entscheidungen direkt von den Bürgern getroffen 

würden, desto mehr wachse deren Kenntnis und Verständnis, desto qualifizierter sei 

das Ergebnis der Abstimmung. Welcher Ansicht folgen Sie eher? 

 



• Wenn Bürgern generell vorgeworfen wird, sie seien nicht in der Lage, 

Zusammenhänge zu sehen und dergleichen, dann klingt das, als seien Bürger 

kleine Kinder, die man vor sich selbst schützen muss. Tatsächlich tauchen 

solche Argumente auch häufiger in Gemeinderatssitzungen auf.  

• Dazu bleibt nur zu sagen, dass wohl die sachlichen Argumente ausgehen, 

wenn den Bürgern pauschal Unkenntnis attestiert wird. Tatsächlich ist der 

Bürger informierter als es vielen Gemeinderäten lieb ist. Gerade auf der 

kommunalen Ebene, auf der jede Entscheidung für den Bürger direkt vor der 

eigenen Haustüre sichtbar wird, sind die Bürger nicht nur interessiert sondern 

auch informiert. 

• Außerdem ist dieses Argument gerade auf der Gemeindeebene lächerlich: In 

Gemeinderäten sitzen Bürger, die sich ehrenamtlich engagieren. Diese Bürger 

haben meist noch einen Hauptberuf, der sie tagsüber beschäftigt. Auch 

Gemeinderäte haben nur ihre Freizeit, um sich über die anstehenden 

politischen Vorhaben zu informieren. Welchen Wissensvorsprung soll nun ein 

Gemeinderat, der sich in seiner Freizeit informiert hat, gegenüber einem 

engagierten Bürger, der sich in seiner Freizeit mit einem Thema 

auseinandergesetzt hat, haben? Eigentlich hat er nämlich gar keinen. Und 

dann flüchten sich viele Gemeinderäte eben in solche „Argumente“. 

• Wenn nun ein Bürgerentscheid ansteht, werden viele Bürger sich informieren. 

Das liegt schon daran, dass man auf kommunaler Ebene von fast allen 

Entscheidungen irgendwie individuell betroffen ist oder Menschen kennt, die 

betroffen sind. Natürlich erwächst aus der Macht, die dem Bürger damit 

gegeben wird, auch Verantwortung. Aber warum sollte dem Bürger die 

Wahrnehmung dieser Verantwortung nicht zuzutrauen sein? 

 

Frage 5: Immer wieder wird gefordert, in Baden-Württemberg - wie auch in Bayern - 

die Bauleitplanung nicht von Bürgerentscheiden auszuschließen. Stimmen Sie dieser 

Ansicht zu? Welche Problematik sehen Sie dabei? 

 

• Die Bauleitplanung sollte aus dem Negativkatalog herausgenommen werden, 

so dass auch Bürgerentscheide über die Bauleitplanung zulässig wären. Dies 



vor allem deshalb, weil gerade auf diesem Gebiet die Kommune einen sehr 

großen Spielraum zur Verwirklichung eines eigenen Konzepts hat. 

• Auf kommunaler Ebene spielt die Bauleitplanung eine herausragende Rolle. 

Deshalb finden sich hier die meisten Streitpunkte. Wenn aber nun gerade das 

wichtigste Thema, über das in den einzelnen Gemeinden auch am meisten 

diskutiert wird, von der direkten Demokratie ausgenommen wird, wird dem 

Bürger vor den Kopf gestoßen.  

• Die Möglichkeit von Bürgerentscheiden in diesem Zusammenhang kann auch 

dem Kerngedanken des BauGB zur Durchsetzung verhelfen: Gem. § 1 Abs. 7 

BauGB sind die öffentlichen und privaten Belange, die von der Bauleitplanung 

berührt werden, untereinander und gegeneinander gerecht abzuwägen. Eine 

derartige Abwägung findet aber häufig nicht statt. Es wird viel eher ein 

bestimmtes Ergebnis vorausgesetzt und dann nach Gründen gesucht. Das ist 

keine Abwägung, wie das BauGB sie eigentlich voraussetzt. Wenn nun die 

beteiligten Gemeinderäte wissen, dass es noch einen Bürgerentscheid über 

diesen Plan geben könnte, werden sie eher nach einem Ausgleich der 

widerstreitenden Interessen suchen, also tatsächlich abwägen, und nicht 

lediglich das zu begründen versuchen, was sie von vornherein vorgesehen 

hatten, ohne sich von entgegenstehenden Gründen beeindrucken zu lassen.  

• Eine grundsätzliche Problematik ist natürlich dass Bauleitpläne Ergebnis eines 

jahrelangen, stark formalisierten Entscheidungsprozesses sind. Kein 

Beteiligter möchte eigentlich, dass dieses komplizierte Verfahren nach einer 

Ablehnung von neuem beginnt. Dennoch ist auch hier ein Vorteil der 

Zulassung von Bürgerentscheiden über Bebauungspläne zu sehen: Wann 

immer die Möglichkeit besteht, dass ein Bürgerentscheid den Plan kippt, wird 

dieses Verfahren deutlich gründlicher durchgeführt und damit ein besseres 

Ergebnis erzielt. 

 

Frage 6: Kommunalabgaben, Tarife und Entgelte sind gerade in den Zeiten 

schlechter Finanzlagen sehr interessant für den Bürger. Halten Sie Sachfragen über 

diese Themen für Bürgerentscheide geeignet? (Argument dafür: das Erfordernis des 

Kostendeckungsvorschlags schützt vor zu niedrigen Abgaben.) 

 

• Ja, solche Sachfragen sind geeignet. 



• Der Bürger hat durchaus Verständnis dafür, dass in Zeiten schlechter 

Haushaltslage bestimmte Abgaben steigen müssen. Insofern ist davon 

auszugehen, dass Bürgerentscheide, die nur die Senkung bestimmter 

kommunaler Abgaben zum Thema hätten, nicht erfolgreich wären.  

• Politiker können, wenn es um ihre Beliebtheit geht, sehr viel anfälliger für 

die Versuchungen des Schuldenmachens sein als die Bürger. Viele Bürger 

bauen irgendwann ein Haus oder müssen aus anderen Gründen Kredite 

aufnehmen. Sie wissen also sehr genau, wie es ist, wenn Zinszahlungen 

den finanziellen Handlungsspielraum einengen und dass das Abtragen 

eines Schuldenberges mühsam ist. 

• In der Schweiz sind Volksentscheide über Steuerfragen möglich und 

dennoch führt dies nicht etwa zu Ausgabenexzessen sondern eher zu 

mehr Ausgabendisziplin. 

• Einzelfragen, wie die Höhe kommunaler Steuern, sollten jedoch nicht 

bürgerbegehrensfähig sein (hier sind auch die Steuern gemeint, die die 

Hauptsatzung festlegt). 

 

Frage 7: Würden Sie es für sinnvoll halten, wenn nicht der Gemeinderat über die 

Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens bestimmt, sondern die Kommunalaufsicht oder 

beide in Absprache?  

 

• Nein, die Kommunalaufsicht (oder Gerichte) sollten lediglich in 

Zweifelsfragen tätig werden.  

 

Frage 8: In Bayern existiert keine Einreichungsfrist für Bürgerbegehren, die sich 

gegen einen Gemeinderatsbeschluss richten. Es wird argumentiert, dass die Bürger 

sich auch ohne Frist beeilen würden, um nicht vor vollendeten Tatsachen zu stehen, 

woraufhin Rechtsklarheit, Vertrauensschutz, Verwaltungseffektivität und ein 

bestimmten Maß an Planungssicherheit immer noch gegeben wäre. Halten Sie diese 

Regelung prinzipiell für Baden-Württemberg geeignet? Wenn nicht, weshalb?  

 

• Diese Regelung wäre auch für Baden-Württemberg gut. Denn was für 

Bayern festgestellt wurde, stimmt auch hier: Die Bürger wollen selbst 



Klarheit und werden sich deshalb beeilen. Dies werden sie schon deshalb 

tun, weil viele Beschlüsse nach einer bestimmten Zeit nicht mehr 

umkehrbar sind und die Bürger sonst vor vollendeten Tatsachsen stünden. 

• Die Aufhebung der Frist ist die beste Lösung. Die Erfahrungen mit dieser 

Lösung in Bayern zeigen, dass dies keineswegs zu großer Unsicherheit 

führt. Auch ohne eine Ausschlussfrist hat die Gemeinde 

Planungssicherheit. Es ist ja nicht so, dass Gemeinderäte von einem 

Bürgerbegehren überfahren würden. Im Gegenteil wenden sich betroffene 

Bürger mit ihren Sorgen und Problemen meistens zunächst an ihre 

gewählten Vertreter und erst wenn diese sich davon nicht beeindrucken 

lassen, versuchen sie, das Projekt auf andere Weise zu stoppen. Da es 

hierzu einer öffentlichen Unterschriftensammlung bedarf, wird jeder 

Gemeinderat mitbekommen, dass sich hier Widerstand regt. 

• Die Ausschlussfrist führt nur dazu, dass bürgerschaftliches Engagement 

erschwert wird, weil Bürger, die sich in ihrer Freizeit für etwas einsetzen, 

häufig weder organisatorisch noch personell in der Lage sind, innerhalb 

einer derart kurzen Frist, eine so große Zahl an Unterschriften 

beizubringen. 

 

Frage 9: Das Abstimmungsquorum von derzeit 25 Prozent wird von einigen 

Interessengruppen als zu hoch angesehen. Wenn Sie folgende Vorschläge 

unterbreitet bekommen würden, welchen würden Sie wählen und weshalb? Haben 

Sie vielleicht einen ganz anderen Vorschlag? 

a. Kein Abstimmungsquorum 

b. 15 Prozent einheitlich 

c. 10-20 Prozent sinkend nach Gemeindegröße 

d. Weiterhin 25 Prozent 

 

• Die 25 Prozent-Bestimmung führt dazu, dass die Gegner eines 

Bürgerentscheides diesen einfach totschweigen, damit nicht genug Leute zur 

Wahl gehen, bzw. diese sogar zum Boykott auffordern. Im Rahmen eines 

Bürgerentscheides haben solche Taktiken aber nichts verloren. Stattdessen 

sollte von beiden Seiten über die Sachfrage diskutiert werden. Wenn diese 



Vorschrift gestrichen wird, werden sich beide Seiten für ihr Anliegen 

mobilisieren müssen. 

• Eine Komplettabschaffung des Zustimmungsquorums wäre sinnvoll. Auf diese 

Art und Weise gibt es keine Asymmetrie zwischen Befürwortern und Gegnern 

bei Bürgerentscheiden. Im Moment ist es so, dass die Gegner nicht 

mobilisieren müssen und auch die Leute nicht von ihrem Projekt überzeugen 

müssen und einfach hoffen können, dass es den Befürwortern nicht gelingt, 

genügend Leute zu mobilisieren. Dieses Ungleichgewicht sollte beseitigt 

werden, damit eine echte Chancengleichheit herrscht. 

• Die Gefahr, dass Minderheiten ihre Meinung gegen den Willen der Mehrheit 

durchsetzen, wird zwar immer wieder an die Wand gemalt, aber sie ist 

ziemlich gering. Wenn so etwas droht, wird die Mehrheit zur Abstimmung 

gehen und verhindern, den Willen einer Minderheit aufgezwungen zu 

bekommen. Deshalb ist die Gefahr größer, dass Gegner eines 

Bürgerentscheides sich nicht aktiv bemühen sondern darauf spekulieren, dass 

die Zustimmung schon unter dem erforderlichen Quorum von 25 % bleibt. 

• Dies sollte aber gerade nicht passieren: Einem Bürgerentscheid sollte eine 

politische Debatte vorausgehen, in der sowohl Befürworter als auch Gegner 

ihre Argumente darlegen und versuchen, so viele Bürger wie möglich auf ihre 

Seite zu ziehen. Wenn das passiert, wie es nur nach einer Abschaffung des 

Quorums möglich ist, wird auch die Beteiligung am darauf folgenden 

Bürgerentscheid hoch sein. 

 

Generelle Aussagen: 

 

• Es wäre toll, wenn in jeder Gemeinde mal ein Bürgerentscheid durchgeführt 

würde, damit die Leute sehen, wie dieses Instrument funktioniert und welche 

Macht ihnen damit an die Hand gegeben wird. Das hohe Quorum sorgt aber 

dafür, dass viele Bürger gar nicht genau wissen, was ein Bürgerentscheid ist. 

Bürgerentscheide sollten aber selbstverständlich sein.  
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